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9 2 5 - 9 3 7 . V e r ä u ß e r u n g d e r g e p f ä n d e t e n G e g e n s t ä n d e . . . . . 2 3 0
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9 4 2 — 9 5 0 . G e r i c h t l i c h e s V e r t h e i l u n g s v e r f a h r e n . . . . . . 2 3 5

N i c h t i g k e i t s k l a g e g e g e n d i e V e r k e i l u n g . . . . . 2 3 8
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9 9 0 . 9 9 1 . R a n g o r d n u n g u n t e r m e h r e r e n A r r e s t k l ä g e r n . . . . 2 4 8
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Orstes Kuch.
Allgemeine Bestimmungen.

I . Hauptstück.

Inständigkeit der Gerichte.

Ar t i ke l s
Zuständigkeit D ie bürgerlichen Nechtsstreitigkeiten sind, soweit nicht gesetzlich

der Geräte über. ^ ^ ^ Z bestimmt ist, vor den bürgerlichen Gerichten zu ver-
handeln nnd durch dieselben zu entscheiden.

A r t i k e l 2.
Bezirksgerichte. Vor die Bezirksgerichte gehören im ersten Nechtszuge alle

vor den bürgerlichen Gerichten zu verhandelnden Nechtsstreit'gkeiten, welche
nicht andern Gerichten zugewiesen sind.

A r t i k e l 3.
Stadt, und Land. Vor die Einzelngerichte gehören, soweit das Gesetz nicht an-

genchte. z^'g hesimmch Klagen, welche in der Hanptsache an Geld oder
Geldeswerth nicht über hnndertfünfzig Gulden ohne Einrechnnng der Zinsen,
Kosten und Nntznngen betreffen.

Wird eine Klage von mehreren Klägern erhoben oder gegen mehrere
.Beklagte gerichtet oder werden gegen denselben Beklagten mehrere Ansprüche
in einer Klage verfolgt, so entscheidet für die Znständigkeit der Gesammtwerth
aller geltend gemachten Ansprüche.

A r t i k e l 4.
Bei der Werthsberechnnng des Streitgegenstands sind jährliche Nenten

. oder Leistungen, weun die Zahl der Jahre bestimmt ist, für deu ganzen Zeit-
zusammenzurechnen. Is t die Zahl der Jahre nicht bestimmt, so sind
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vier Gnlden jährlicher Nente einer Summe von hundert Gulden gleichm-
achten, es sei denn, daß ein Ablösungskapital besteht, in welchem Falle dieses
der Berechnung zn Grund zu legen ist.

Die Berechnung der Naturalleistungen richtet sich nach dem Jahresdurch-
schnitte der Preise an den: dem Lieferungsorte zunächst gelegenen Markte, wenn
aber solche Preise nicht zu erheben sind, nach dem Iahresdnrchschnitte der
laufenden Preise am Liefentngsorte. Hat der Kläger alternativ eine bestimmte
Geldforderung erhoben, so ist diese bei Benrtheilung der Zuständigkeit zu
Grund zu legen.

A r t i k e l 5.
Der Zuständigkeit der Einzelngerichte sind ohne Rücksicht auf dm Werth

des Streitgegenstands entzogen:
1) Klagen aus Ansprüchen, welche keine bestimmte Schätzung zulassen;
2) dingliche, Besitz-, Grenzscheidungs- und Theilnngstlagen, welche aus-

schließlich oder auch nur zum Theile unbewegliche Sachen oder diesen
gleichgeachtete Rechte zum Gegenstande haben;

3) Klagen ans verfallene Iahresrenten, auf sonstige periodisch wieder-
kehrende Bezüge oder auf Teilzahlungen, wenn das Hauptrecht selbst
bestritten ist und den Werth von huudertfünfzig Gulden übersteigt;

4) Entschädigungsklagen gegen Nichter, Staatsanwälte, Gerichtsschreiber,
Notare, Anwälte oder Gerichtsvollzieher wegen Dienstwidrigkeiten.

Die Bestimmung der Ziff. 2 findet keine Anwendung auf Klagen über
Pfandrechte, bei welchen nur der Betrag der Forderung, für welche sie geltend
gemacht werden, maßgebend ist.

A r t i k e l 6.
Ohne Rücksicht auf den Werth des Streitgegenstands gehören, vorbe-

haltlich der Bestimmungen deS Art. 7, vor die Einzelngcrichte:
1) Rechtsstreit!gkeiten zwischen Vermiethern und Miethern von Wohnungs-

und andern Räumen in Betreff des Mißverhältnisses, solange das-
selbe noch besteht, und Rechtsstreitigkeiten, welche sich nach A u M n n g
des Mißverhältnisses wegen Forderungen für das letzte Jahr, wegen
Räumung der Miethgegenstänbe oder wegen Geltendmachung der den:
Vermiether im Betreffe der Mobilicn des Miethers zustehenden Rechte
ergeben;

2) Rechtsstreitigkeiten zwischen Handwerksmeistern und Gesellen oder 3ehr-
jungen, zwischen Dienstherrn und Dienstboten oder Taglöhnern, zwi-
schen Fabrik-, Gewerbs- oder sonstigen Unternehmern und ihren Lohn-
arbeitern hinsichtlich des gegenseitigen dienstlichen oder gewerblichen
Verhältnisses;
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3) Nechtsstreitigkeiten zwischen Reisenden uudWirthcn, Fnhrleuten, Schiffern
oder Flößern wegen Wirthszechen, Fuhrlohn, Verlnst oder Beschädigung
der Habe des Neisenden oder wegen Verzögerung des Transports, des-
gleichen Nechtsstreitigkeiten zwischen Neisenden und Handwerkern wegen
Forderungen, welche aus Anlaß der Neise entstanden sind;

4) Nechtsstreitigkeiten über Gegenstände des Handels und Wandels auf
Messen und Märkten, soferne sie während der Dauer der Messe oder
des Marktes bei Gericht angebracht werden;

5) Klagen wegen Wildschadens, sowie Klagen wegen anderer Beschädi-
gungen von Bodencrzeugnissen auf dein Felde, insbesondere wegen Be-
schädigung durch Ueberackern, Ueberfahrcn, Viehweiden, Grasen, Mähen,
Ernten oder Einhcrbsten;

6) Klagen wegen Beschädigung von Einfriedungen, Wasserleituugen, Ab-
flüsse!:, Wässerungsanlagen, Pfaden oder Wegen;

7) Klagen auf Anerkennung der Vaterschaft außerehelicher Kinder und
Klagen auf Ernährung solcher Kinder, sowie Klagen auf Entschädigung
einer außerehelich Geschwächten;

8) Klagen wegen Ehrenverletzungen, soferne sie bei den Civilgerichten noch
zulässig und nicht auf Ersatz eines in Folge der Ehrenkränkung erlit-
tenen Vermögensnachtheils oder auf Bezahlung eines Schmerzensgeldes
gerichtet sind.

A r t i k e l 7.
, Handelsgerichte. Klagen in Handelssachen und Klagen aus Wechseln oder
A kaufmännischen Anweisungen gehören vor die Handelsgerichte.

Hievon sind ausgenommen:
1) Klagen aus den in Art. 63 Ziff. 1 , 4, 6, 8, 9 und 10 des Einfüh-

rungsgcsetzes zum Haudelsgesetzbuche erwähnten Handelssachen, sowie
die wegen solcher Sachen bei Gericht zu stellenden Anträge, wenn der
Anspruch in der Hauptsache an Geld oder Geldcswerth nicht über
hundertfünfzig Gulden ohne Einrechnung der Zinsen, Kosten und Nutz-
uugen betrifft;

2) Klagen gegen Nichtkaufleute aus Handelsgeschäften (Art . 271—276
des Handelsgesetzbuchs), wenn das Geschäft, aus welchem geklagt wird,
auf Seiten des Beklagten kein Handelsgeschäft war.

A r t i k e l s
I n den Landestheileit diesseits des Nheins sind für Ehesachen

die katholischen, für Ehesachen der Protestanten die protestantischen
für Ehesachen der Dissidenten die nach Art. 17 des Gesetzes vom 2. M a i
l, die Schließllng und Trennung von Ehen der keiner anerkannten Neli-

M

M

1 *
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gionsgenossenschaft angehangen Personen betr., dnrch k. Verordnung bezeich-
neten Ehegerichte ausschließend zuständig. Bei gemischten Ehen ist das erwähnte
Gesetz vom 2. M a i 1868 Art. 18, sowie die Verordnung vom 28. Ju l i 1818
maßgebend.

A r t i k e l 9.

Gemeinsame Ve. Die Zuständigkeit des mit einem Rechtsstreite befaßten Ge-
stimmungen. M^Z ^ - d vorbehaltlich der Bestimmungen der Art. 10 und 31

auf Streitpunkte, welche nach Art. 2—8 znr Zuständigkeit eines andern Ge-
richts gehören, dadurch uicht erstreckt, daß ein solcher Streitpuukt im Laufe
des bei dem Gerichte auhängigeu Rechtsstreits in Folge gesetzlich Massigen
Vorbringens einer Partei Gegenstand der unmittelbaren oder mittelbaren Ent-
scheidung wird.

A r t i k e l 10.

Is t im Falle des Art. 9 der Rechtsstreit bei einem Bezirksgerichte an-
hängig und handelt es sich um eiuen Streitpunkt, der nach Art. 3—6 oder
Art. 7 Abs. 2 zur Zustäudigkeit der Einzelngerichte gehören würde, so hat
das Bezirksgericht auch über diesen Streitpunkt zu entscheiden.

Is t der Rechtsstreit bei einem Handelsgerichte anhängig und bildet eiue
Handelssache, die nur in Folge der Bestimmung des Art . 7 Abs. 2 nichll zur
Zuständigkeit der Handelsgerichte gehört, den nach Art . 9 zu entscheidenden
Streitpunkt, so hat das Handelsgericht auch über letztern zn entscheiden.

A r t i k e l 11.

Wird bei einem EinzelnZerichte in der in Ar t . 9 bezeichneten Weise: ein
zur Zuständigkeit des Bezirksgerichts gehöriger Streitpunkt Gegenstand' der
Eutschciduug, so wird das Bezirksgericht auch für die Entscheidung des; an-
hängigen Rechtsstreits zuständig, wenn diese Entscheidung von der vorgäucgigen
Erledigung des fraglichen Streitpunkts abhängt.

Unter derselben Voraussetzung wird, wenn bei einem Bezirks- oder Ein-
zelngerichtc in der in Art . 9 bezeichneten Weise ein znr Zuständigkeit der .Han-
delsgerichte gehöriger Streitpuukt Gegenstand der Entscheidung wird, das .Han-
delsgericht auch für den anhängigen Rechtsstreit in dem Falle zuständig,, daß
dieser eine dem Handelsgerichte nur durch Art . 7 Abs. 2 entzogene Hamdels-
sache bildet.
- Die nach Abs. 1 öder 2 begründete Zuständigkeit der Bezirks- ode^r, Han-

delsgerichte wird dadurch nicht anfgehoben, daß die eine oder andere Wartei
ihre Ansprüche ermäßigt oder nicht verfolgt oder daß das Gencht die ^Tren-
nung des Verfahrens anordnet.
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A r t i k e l 12.
Allgemeiner Der allgemeine Gerichtsstand wird durch den Wohnsitz des

Gerichtsstand. Beklagten nnd, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz an mehreren
Orten hat, an jedem dieser Orte begrüudet.

Für Persouen, welche keinen Wohnsitz im Inlande haben, vertritt der
Aufcuthalt dessen Stelle.

A r t i k e l 13.
Bayerische Staatsangehörige, welche in einem andern Staate das Recht

der Exterritorialität genießen oder mit ständiger dienstlicher Stellnng verwendet
sind, haben ihren allgemeinen Gerichtsstand vor den Gerichten der Hauptstadt.

Is t die Hauptstadt iu mehrere Gerichtsbezirke gctheilt, so wird das Nähere
durch Verordnung bestimmt.

A r t i k e l 14.
Ehefrauen haben den Gerichtsstand ihrer Ehemänner. Dieser Gerichts-

stand bleibt ihnen auch nach der Auflösung der Ehe, sowie nach der Trennung
von Tisch und Bett bis znr Eingehung einer andern Ehe oder Verlegung des
Wohnsitzes in einen andern Gerichtsbezirk.

Eheliche nnd diesen gleichgcachtete Kinder folgen dem Gerichtsstande des
Vaters, uneheliche dem der Mntter. Sie behalten diesen allgemeinen Gerichts-
stand, solange sie nicht einen andern erworben haben.

A r t i k e l 15.
Der allgemeine Gerichtsstand des k. Fistns richtet sich nach den: Sitze

der Behörde, welcher im Verwaltnngswegc die Bescheiduug des betreffenden
Anspruchs in erster Instanz znsteht.

Die Civilliste des Königs hat ihren allgemeinen Gerichtsstand vor den
Gerichten der Hauptstadt.

Die Bestimmung des Art . 13 Abs. 2 findet auch hier Anwendung.

A r t i k e l 16.
Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, Stiftungen und Körper-

schaften wird, soweit er nicht von: Gesetze besonders geregelt ist, durch den
h Sitz ihrer Verwaltung nnd in Ermangelnng eines solchen durch dcu regele
D mäßigen Versammlungsort ihrer Vertreter bestimmt.

' ' Gleiches ist bei den Genossenschaften und bei den in ihren Privatrechts-
M Verhältnissen nicht nach dem Haudelsgesetzbuche zu beurteilenden Gesellschaften
M u n d Vereinen der Fall.

? Klagen von Mitgliedern einer Körperschaft oder einer der in Abs. 2 bezeich-
WWeten Vereinigungen nnter sich, welche die Verhältnisse der Körperschaft oder
MMereinigung betreffen, können, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, bei
M den nämlichen Gerichten angestellt werden. -

WM
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A r t i k e l 17.

Für den Gerichtsstand der Handelsgesellschaften und ihrer Mitglieder,
sowie der Gesellschafts-Liqnidatoren sind die Bestimmungen der Art. 111, 144,
164, 213 und 247 des Handelsgesetzbuchs maßgebend.

Klagen der Handelsgesellschafter und der Liquidatoren gegen einander in
Gesellschaftsangelegenheiten können, solange die Liquidation nicht beendigt ist,
bei den Gerichten des Or ts angebracht werden, wo die Gesellschaft ihren
Sitz hat.

A r t i k e l 18.

Personen, welche zum BeHufe ihrer theoretische:: oder praktischen Aus-
bilduug in Wissenschaften, Künsten oder Gewerben oder als Pächter oder als
Gehilfen, Schreiber, Gesellen, Fabrikarbeiter, Dienstboten oder in ähnlichen
Verhältnissen außerhalb des Gerichtsbezirks ihres Wohnorts sich aufhalten,
desgleichen Soldaten, Unterofficiere und andere Militärpersonen dieses Nangs,
welche im Inlcmde in Garnison oder an den ihnen angewiesenen ständigen
Stationsorten sich befinden, können während ihres Aufenthalts bei den Ge-
richten des Aufenthaltsorts wegen persönlicher Verbindlichkeiten belangt werden.

A r t i k e l 19.
Personen, welche im Inlande weder einen Wohnsitz noch einen bekannten

Aufenthalt haben, können vor den Gerichten eines jeden Orts in Bayern
belangt werden, Ausländer von Ausländern jedoch vorbehaltlich besonderer
gesetzlicher Bestimmung nur wegen solcher Verbindlichkeiten, die in Bayern
entstanden sind.

Soweit Staatsvcrträge besondere Bestimmungen enthalten, finden diese
Anwendung.

A r t i k e l 20. <

Wird die Klage iu gesetzlich zuläßiger Weise gegen mehrere Personen
gerichtet, so kann der Kläger sie bei den Gerichten eines jeden Orts erheben,
an welchem der Gerichtsstand für einen der Beklagten nach Art. 12—17 be-
begründet ist.

A r t i k e l 21 .
Besondere Dingliche, Besitz-, Grenzscheidungs- und TheilungMagen,

Gerichtsstände, welche ausschließlich oder auch nur zum Theile unbewegliche
Sachen oder diesen gleichgeachtcte Rechte znm Gegenstände haben, desgleichen
alle gegen den Besitzer einer unbeweglichen Sache als solchen gerichteten Magen
sind bei den Gerichten des Orts anzubringen, wo die Sache liegt.

Bei den eine Grunddienstbarkeit oder Neallast betreffenden KlaZem be-
stimmt sich der Gerichtsstand nach der Lage des dienenden oder belasteten
Grundstücks.
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Treffen mehrere Gerichtsstände dieser Ar t zusammen, so hat der Kläger
unter denselben die Wahl.

A r t i k e l 22.

I n Verlassenschaftssachen können:
1) Klagen, welche das Erbrecht, den Besitz der Erbschaft, die Geltend-

machung von Ansprüchen aus Vermächtnissen oder sonstigen Verfügun-
gen auf den Todesfall oder die Theilung der Erbschaft betreffen,

2) Klagen der Erbschaftsgläubiger
vor dell Gerichtcu, bei welchen der Erblasser zur Zeit seines Ablebens nach
Art. 12—14 seinen allgemeinen Gerichtsstand gehabt hat, erhoben werden,
die unter Ziff. 2 bezeichneten jedoch nur, solauge der Nachlaß als solcher gauz
oder theilweise uoch im Gerichtsbezirke vorhanden oder, wenn der Erben meh-
rere sind, noch nicht getheilt ist.

A r t i k e l 23.
I s t die Erfüllung eines Vertrags nur an einen: bestimmten Orte mög-

lich oder der Or t derselben in dem Vertrage ausdrücklich bezeichnet, so können
bei den Gerichten dieses Orts sowohl die Klagen auf Erfüllung oder Auf-
hebung des Vertrags, als die auf Entschädigung wegen Nichterfüllung oder
nicht gehöriger Erfüllung erhoben werden.

A r t i k e l 24.
Kaufleutc, welche ihre Hauptniederlassung außerhalb ihres Wohnsitzes

haben, können wegen aller Ansprüche aus Handelssachen, desgleichen aus
Wechseln oder kaufmännischen Anweisungen auch bei den Gerichten des Orts
belangt werden, wo sich diese Niederlassung befindet.

A r t i k e l 25.
Kaufleutc, Handels- und sonstige Gesellschaften, sowie Genossenschaften,

welche an einem andern Orte als den: ihrer Hauptniederlassung beziehungs-
weise ihres Sitzes Zweigniederlassungen oder N^mturen haben, von denen
aus Geschäfte geschlossen oder vermittelt werden, können wegen aller Ansprüche
an die Zweigniederlassnng oder aus den von ihren Agenturen abgeschlossenen
oder vermittelten Geschäften auch bei den Gerichten des Orts belangt werden,
,wo sich die Zweigniederlassung beziehungsweise die Agentur befindet.

A r t i k e l 26.
, . Personen, welche außerhalb ihres Wohnsitzes ein mit Wohn- und Wirth-
schaftsgebäuden versehenes Gut als Eigenthümcr, Nutzuießcr oder Pächter
bewirtschaften oder bewirtschaften lassen, können wegen aller auf die Be-

, wirthschaftung des Guts sich beziehenden Rechtsverhältnisse auch bei den Ge-
richten belaugt werden, in deren Bezirk das Gut gelegen ist.
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A r t i k e l 27.

Klagen ans einer geführten Verwaltung können bei den Gerichten des
Orts angestellt werden, wo die Verwaltung geführt wurde.

Diese Gerichte sind ausschließend zuständig, wenn die Obrigkeit des Orts /
die. Verwaltung angeordnet hat.

A r t i k e l 28. /
Ansprüche der Advokaten, Prozeßbevollmächtigten und Beistände Mgcn

ihrer Gebühren nnd Anslagen, desgleichen Ansprüche gegen solche Personen
wegen zn viel erhaltenen Vorschusses müssen bei dem Gerichte geltend gemacht
werden, wo die betreffende Streitsache anhängig war oder ist.

A r t i k e l 29.
Klagen ans unerlaubten Handlungen können bei den Gerichten des Orts

angebracht werden, wo die Handlnng begangen worden ist.
Hat die Verübung der unerlaubteu Handlung ans mehrere Orte sich er-

streckt oder ist die Handlung an einem Orte begonnen, an einem andern fort-
gesetzt oder vollendet worden, so steht dem Kläger zwischen den Gerichten dieser
Orte die Wahl zu.

A r t i k e l 30.
Klagen gegen den k. Fiskus wegen Verletznng der den Staatsdienern

uud ihreu Hiuterlassenen nach der I X . Verfassnngsbeilage zustehenden Rechte
können bei den Gerichten des Orts, wo der betreffende Staatsdiener bei Er-
lassnng der Verfügung angestellt war oder, falls er sich damals nicht mehr
in Dienstesactivität befuuden hat, seinen Wohnsitz hatte, von Hinterlasscnen
eines Staatsdieners aber bei den Gerichten des letzten Wohnsitzes des Staats-
dieners erhoben werden.

A r t i k e l 31 .
Gegenansprüche, die mit dem Klagansprnchc in rechtlichem ZnsammM^

hange stehen oder zugleich deu Gegenstand einer Einrede bilden, können bei
dem Gerichte, bei welchem die Klage im ersten Nechtszngc anhängig ist, durch
Widerklage verfolgt werden.

Diese Bestimmuug findet keine Anwendnng auf Ausprüche, welche selbst
durch Vereinbanmg nicht an das angerufeue Gericht gebracht werden können.

Ansprüche aus Haudelssachen, welche nicht unter Art . 7 Abs. 2 fallen,
können im Wege der Widerklage vor den Bezirks- und Ginzelngerichtcn nur
durch Vereinbarung geltend gemacht werden, ausgenommen wenn bei einem
Bezirks- oder Einzelngerichte in statthafter Weise aus einer Handelssache Klage
gestellt worden ist, in welchem Falle daselbst auch wegen anderer Handels-
sachen, ohne daß eine Vereinbarung erforderlich ist, Widerklage erhoben wer-
den kann.
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Uebcrschreitet der durch gesetzlich zuläßige Widerklage bei einem Cinzeln-
Dgerichte erhobene Anspruch die Grenzen der einzelngerichtlichen Zuständigkeit,

o hat, wenn beide Klagen Handelssachen betreffen, das bezüglich des durch
^ die Widerklage geltend gemachten Ansprnchs all sich znständige Handelsgericht,
^ in allen andern Fällen das bezüglich dieses Ansprnchs an sich zuständige

Bezirksgericht über beide zu entscheiden. Die Bestimmung des Art . 11 Abs. 3
^findet auch hier Anwendung.

Widerklage gegen Widerklage findet nicht statt.
Die Entscheidung darüber, ob der mittels Widerklage verfolgte Gegen-

anspruch mit der Haupttlage in rechtlichem Znsaunnenhange stehe, kann durch
Rechtsmittel nicht angefochten wcrdm.

A r t i k e l 32.
I s t gegen einen Inländer, der im Inlande keinen Wohnfitz hat, oder

gegen einen Ausländer Arrest verfügt worden, fo kann die Klage in der HauPt-
" fache bei den Gerichten des Orts der Arrestverfügnng erhoben werden.

A r t i k e l 33.
Nechtsstreitigkeiten derselben Parteien, welche in solcher Verbindung stehen,

daß die Nerhandlnng nnd Entscheidung dnrch verschiedene Gerichte nicht ohne
^ Nachtheil erfolgen kann, sind, wenn eine Partei es beantragt, bei einem und

demselben Gerichte zu verhandeln nnd zu entscheiden.
Die vorstehende Bestünmnng findet keine Anwendnng, wenn die eure

^ Sache vor ein Bezirks- oder Einzelngericht, die andere dagegen vor ein Han-
^ dcls- oder Ehegcricht gehört, es sei denn, daß die bczirks- oder cinzelngericht-

liche Zuständigkeit in den Bestimmungen des Art . 7 Abs. 2 begründet ist, in
welchem Falle beide Sachen beim Handelsgerichte zu verhandeln und zu eut-
scheideu sind.

Das Gericht der Hauptsache ist auch für die Nebensachen zuständig. Als
^ solche sind insbesondere Streitigkeiten über die in einem Prozesse veranlagen
^ Kosten und über den Ersatz des dnrch den Prozeß weiter verursachten Scha-

dens anzusehen.
A r t i k e l 34.

Festsetzung der Is t die Zuständigkeit mehrerer nicht im Unterordnungsver-
Zustandigkeit. hälwisse steheuder Gerichte in derselben Sache streitig oder sind

^ Rechtsstreitigkeiten der in Art. 33 Abs. 1 bezeichneten Art vor verschiedenen
^ nicht im Unterordnungsverhältnisse stehenden Gerichten anhängig geworden,

so ist jede Partei befngt, die Festsetzung der Zuständigkeit bei dem nächsten
den verschiedenen Gerichten gemeinsamen Qbergerichte nnd beim Mangel

seines solchen bei den: obersten Gerichtshöfe mittels einfacher Vorstellung nach-
-zusuchen,
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A r t i k e l 35.

Die Vorstellung ist dem Gegentheile zuzustellen und sammt der Zn-
stellunFsurkunde und den zur Begründnug des Gesuchs erforderlichen Belegen
auf der Gerichtsschreiberei des Obergerichts einzureichen.

Die Gegenpartei kann innerhalb fünfzehn Tagen nach der Zustellung
ihre Bemerkungen mit den erforderlichen Belegen daselbst einreichen.

Nach Ablauf dieser Frist eutscheidet das Obergericht uach Vernehmung
des Staatsanwalts, wenn ein solcher an dem Gerichte aufgestellt ist.

Das die Zuständigkeit festsetzende Erkenntuiß wird durch den Staatsan-
walt — falls ein solcher am Gerichte nicht aufgestellt ist, durch den Gcrichts-
vorstand — den betreffenden Nntergerichteu mitgetheilt. Den Beteiligten ist
durch den Gerichtsschrciber des als zuständig erkauuteu Gerichts Keuntniß
zu geben.

Gegen das Erkeuntniß, welches die Zuständigkeit festsetzt, finden keine
Rechtsmittel statt.

A r t i k e l 36.
Das Obergericht kann auf Antrag des Gesuchstellcrs sofort uach Ein-

reichung der Vorstellung vorbehaltlich der etwa gebotenen Vorsichtsverfügungen
die Einstellung des Verfahrens bei den mit der Sache befaßten Gerichten
anordnen.

A r t i k e l 37.
Wird das Gesuch auf Festsetzung der Zuständigkeit verworfen, so hat das

Obergericht zugleich über die dadurch veranlassen Kosten zu entscheiden. I m
entgegengesetzten Falle bleibt die Entscheidung über sämmtliche bisher erwach-
sene Kosten dem Endurtheile vorbehalten.

Alle auf die Festsetzung der Zustäudigkeit bezüglichen Eingaben,. Ver-
handlungen, Entscheidungen uud Ausfertigungen sind tax- und stempeltet.

A r t i k e l 38.
Vereinbarter I m ersten Nechtszuge köuuen die Parteien eine Streitsache
Gerichtsstand. hurH ausdrückliche oder stillschwcigeudc Vereinbaruug amch an

eiu uicht zuständiges Gericht briugen.
Diese Vereinbarung ist unstatthaft:

1) bei Streitigkeiten über Giltigkeit oder Trennung von Ehen;
2) bei Klagen auf Aufhebung der ehelichen Gütergemeinschaft ode.'r Am^

deruug der ehelichen Güterverhältnisse, wenn das betreffende Cilvilrecht
den Eheleute:: nicht gestattet, diese Aufhebung oder AenderunH durch
Vertrag vorzunehmen;

3) bei Streitigkeiten über den Personenstand mit Ausnahme der .Klageil
auf Anerkennung der Vaterschaft außerehelicher Kinder;
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4) bei Streitigkeiten über die Bestellung oder Enthebung von Vormündern,
gerichtlichen Beiständen und Pflegern;

5) bei Entschädigungsklagen gegen Nichter, Staatsanwälte, Gerichtsschrei-
ber, Notare, Anwälte oder Gerichtsvollzieher wegen Dienstwidrigkeiten;

6) bei den in Art. 21, Art. 27 Abs. 2 , Art. 28, 590 uud 604 bezeich-
neten Klagen;

7) bei Anständen und Streitigkeiteil im Vollstrccknngs- nnd Gantverfahven;
8) wenn durch die Vereinbarung die Zuständigkeit eines Appellations-

oder Handels-Appellationsgerichts oder dcs obersten Gerichtshofs be-
gründet werden soll;

9) wenn durch die Vereinbarung die Zustäudigkcit eines Handels- oder
Ehegerichts auf Streitsachen, welche nicht zur Zustäudigkeit dieser Ge-
richte gehören, ausgedehnt werden wil l — unbeschadet jedoch der Ner-
einbarung auf eiu Handelsgericht in den in Art. 7 Abs. 2 bezeichneten
Handelssachen;

10) wenn für Klagen aus Wechselu oder kaufmännischen Anweisungen ein
Bezirks- oder Einzelngericht zuständig werden soll.

A r t i k e l 39.
Stillschweigende Vereinbarung wird angenommen, wenn der Beklagte sich

vor dem nicht zuständigen Gerichte ans den Streit eingelassen hat, ohne die
Einrede der Unzuständigkeit vorzuschützen.

Zur Erweiterung der Zuständigkeit eines Einzelngerichts wird jedoch er-
fordert, daß die Parteien sich hierüber ausdrücklich zu Protokoll erklären, nach-
dem der Nichter sie über seine Unzustäudigkeit belehrt hat.

I n Versäumuugsfälleu gilt die Vereinbarung als abgelehnt.

A r t i k e l 40.
Behinderung und Behinderung des Nichters findet statt:

Ablehnung der 1) ^ Sachen, in welchen er Partei oder reareßpflichtia ist;
^ Richter, Staats. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i / ^ i i

anwälte und Ge- 2) in Sachen seiner wirklichen oder gewesenen Ehegattin;
richtsschrecher. g) ^ Sachen von Personen, welche mit ihm in gerader Linie

oder in der Seitenlinie bis cinschlüssig zum dritten Grade nach bür-
gerlicher Berechnung verwandt oder verschwägert sind;

4) in Sachen seiner Pflcgbefohlenen;
5) in Sachen, in welchen er als Anwalt, Bevollmächtigter oder Beistand

.̂., bestellt oder als gesetzlicher Vertreter einer der Parteien aufzutreten bc-
z . rechtigt ist oder war;
j 6) in Sachen, in welchen es sich um die Anfechtung oder Auslegung
5 /- eines von ihm aufgenommenen oder bestätigten Akts der nichtstrcitigen
^ Rechtspflege oder in einen: höheren Nechtszuge um Anfechtung einer

V / ^

M.,
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Entscheidnng handelt, bei deren Erlassnng er als Nichter mitgewirkt
oder als Staatsanwalt Antrag gestellt hat.

A r t i k e l 41 .
Der Richter ist im Falle der Behindernng verpflichtet, sich jeder Tät ig-

keit in dem Rechtsstreite zn enthalten nnd sofort dem Gerichtsvorstande Knmt-
niß zn geben.

Is t der Gerichtsvorstand selbst behindert, so hat er dies seinem Stell-
vertreter nnd in Ermangelung eines solchen demjenigen Gerichte mitzuthüleu,
welches über eine ihn betreffende Nblehnnng zn entscheiden haben würde.

Die von einem behinderten Nichter nach Eintrit t des Vehinderungsgrmdes
vorgenommenen Prozeßhandlnngen sind nichtig.

A r t i k e l 42.
Ein Richter kann wegen Behinderung oder wegen Nesorguiß der Be-

fangenheit abgelehnt werden.
I m letztern Falle findet die Ablehnung ans allen Gründen statt, welche

geeignet sind, Mißtranen gegen die Unparteilichkeit des Nichters zn recht-
fertigen.

A r t i k e l 43.
Die Ablehnnngsgrnnde könnet: von jeder Partei geltend gemacht werden,

ohne Rücksicht daranf, ob nach Beschaffenheit dieser Gründe die ablehnende
Partei selbst oder die Gegenpartei als gefährdet erscheint.

Mehrere gleichzeitig vorhandene Ablehnnngsgründe gegen denselben Nichter
oder gegen verschiedene Mitglieder des nämlichen Gerichts sind zusammen vor-
zubringen.

A r t i k e l 44.
Das Recht, einen Richter wegen Vesorgniß der Befangenheit abzulehnen,

kann nur solange ausgeübt werden, als die Partei sich nicht vor dem abzu-
lehnenden Nichter in Vcrhandlnngen eingelassen oder ein Gesuch an denselben
gestellt hat.

I m weitern Lanfe des Verfahrens ist eine solche Ablehnnng nur dann
gestattet, wenn die Thatsachen, welche sie begründen, erst später eingetreten
oder znr Kenntniß der Partei gelangt sind, was von dieser in Ermangelung
anderweitiger genügender Bescheinigung eidlich zn erhärten ist.

A r t i k e l 45.
Die Ablehnnng eines Richters ist bei dem Gerichte, bei welchem der

Abgelehnte angestellt ist, mittels einfacher Vorstellnng anzubringen, welche
anch vor dem Gerichtsschreiber zn Protokoll gegeben werden kann.

Die Vorstellnng mnß die Thatsachen enthalten, welche die Ablohnnng
begründen. Zngleich sind die zu deren Bescheinignng dienenden Belege zn
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übergeben und die etwaigen weitern Bescheinigungsmittel, deren Erhebung
die Partei beantragt, anzuführeu. Die Bescheinigung durch Eid ist unzulässig.

Wird die Ablehnung in einer bereits anhängigen Sache angebracht, so
hat der Gesuchsteller der Gegenpartei von dem Gesuche Kenntniß zu geben.

A r t i k e l 46.
Wird ein Mitglied eines Collegialgerichts abgelehnt, so ist die Erklärung

des Abgelehnten durch den Gerichtsvorstand einzuholen, welcher, soferne er
die Sache nicht selbst durch geeignete Unordnung zu erledigen vermag, die
Entscheidung des Gerichts zu veranlassen und, wenn dieses beschlußunfähig
ist, die Sache dem vorgesetzten Gerichte zur Entscheidung vorzulegen hat.

A r t i k e l 47.
Die Vorstellung, mittels deren ein Mitglied eines Einzelngerichts ab-

gelehnt w i rd , ist von diesem Gerichte mit der Erklärung des Abgelehnten an
das vorgesetzte Bezirksgericht zur Entscheidung einzusenden.

Dieser Einsendung bedarf es nicht, wenn der abgelehnte Nichter das
Gesuch für begründet erachtet und ein Stellvertreter desselben vorhanden ist.

A r t i k e l 48.
Die in Art. 46 und 4? erwähnte Entscheidung erfolgt nach Vernehmung

des Staatsanwalts, wenn ein solcher an dem Gerichte angestellt ist.
Bezüglich der Eröffnung an das Untergericht und an die Vetheiligten

findet die Bestimmung des Art. 35 Abs. 4 Anwendung.

A r t i k e l 49.
Gegen die Entscheidung, welche der Ablehnuug stattgibt, ist kein Rechts-

mittel zuläßig.
Gegen die Verwerfung des Gesuchs kann innerhalb acht Tagen nach

Eröffnung des Erkenntnisses Beschwerde erhoben werden.
Auch hier gilt die Bestimmung des Art. 45 Abs. 3.

A r t i k e l 50.
Das Verfahren ist, wenn dem Gesuche stattgegeben wird, tax- uud stem-

pelfrei. I m Falle der Zurückweisung des Gesuchs hat der Gesuchsteller die
Kosten zu tragen. '

Liegt dein Gesuche böse Absicht oder Leichtfertigkeit zu Grunde, so ist der
Gesuchsteller, nach Umständen dessen Gewalthaber, in eine Geldstrafe bis zu
fünfzig Gulden zu verfälleu.

A r t i k e l 51.
Von der Zeit an, wo der Nichter von der Ablehnung amtliche Kenntniß

erhält, hat er sich der weitern Thätigkeit in dem Rechtsstreite zu enthalten.
' Handelt er dieser Vorschrift entgegen, so ist, wenn dem Gesuche statt-

gegeben wird, das Verfahren nichtig.
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Is t der abgelehnte Nichter als Commissär mit der Vornahme alles Ge-
schäfts beauftragt, welches als dringlich erscheint, so ist von dem Gerichts-
vorstande ein anderer Commissär znr Aushilfe zu ernennen.

A r t i k e l 52.
Die Art . 40—51 sind anch auf Gerichtsschreiber anzuwenden, jedoch tritt

die in Art. 41 Abs. 3 uud Art. 51 Abs. 2 angedrohte Nichtigkeit der Prozeß-
handlnng nicht ein, wenn der Gerichtsschreiber als Protokollführer unter Lei-
tung eines Nichters gehandelt hat.

Der Gerichtsschreiber kann anch abgelehnt werden, wenn er mit den: die
Verhandlung leitenden Nichter in gerader Linie oder bis einschlüssig zum
dritten Grade in der Seitenlinie nach bürgerlicher Vercchnung verwandt oder
verschwägert ist.

Wird ein Gerichtsschreiber eines Einzelngerichts abgelehnt, so erfolgt die
etwa erforderliche Entscheidung durch deu Vorstaud dieses Gerichts oder dessen
Stellvertreter, im Falle der Behinderung derselben durch das vorgesetzte Be-
zirksgericht.

Die Beschwerdeführnng gegen Entscheidungen des Vorstands eines Ein-
zelngerichts oder seines Stellvertreters geht an das vorgesetzte Bezirksgericht.

A r t i k e l 53.
Ablehnung staatsanwaltschaftlichcr Beamten ist unstatthaft; doch können

die Parteien in den hiezu geeigneten Fällen die Abordnung eines andern
Mitglieds der Staatsanwaltschaft bei dieser selbst oder bei der uninittelbar
vorgesetzten Behörde nachsnchen.

A r t i k e l 54.
Übertragung Die Verweisung einer Sache von dem an sich zuständigen

der Gen'chtsbar. Gerichte an ein anderes von gleicher Ordnnng ist dnrch das
vorgesetzte Gericht auf Autrag eiller Partei oder des Staats-

anwalts oder anch von Amtswegen zu verfügen, wenn bei dem an sich zu-
ständigen Gerichte die znr Ausübung des NichteramtS erforderlichen Persvllen
nicht vorhanden oder an dieser Ausübung gehindert sind oder die Verhand-
lung der Sache durch audere Umstände unmöglich gemacht ist.

Die Anordnung erfolgt nach Vernehmung des Staatsanwalts, wenn ein
solcher bei dem Gerichte aufgestellt ist. Ein Nechtsmittel findet hiegegen
nicht statt.

Bezüglich der Eröffnung an die Untergerichte uud an die NethMgten
gilt die Bestimmung des Art. 35 Abs. 4.

Dringliche Verfügungen können unmittelbar von dem vorgesetzten Ge-
richte getroffen werden.
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I m Uebrigeu richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen des
X X V . Hauptstücks.

A r t i k e l 55.

Dienstliche Er. 'Übertragung Don richteramtlichen Handlungen durch Ersuchen
suchen «w ^ gleichgestellte oder durch Auftrag an untergeordnete Gerichte

findet nur in den durch das Gesetz bezeichueten Fällen statt.
Auch den von einem ausländischen Gerichte im Laufe eines bei demselben

anhängigen Streits gestellten Ersuchen ist vorbehaltlich besonderer Staatsver-
träge und der allenfalls durch Verordnung bestimmten Netorsionsmaßregeln

.̂ zu entsprechen, wenn die Verfassung und die Gesetze des Königreichs nicht
entgegenstehen, dem ersuchenden Gerichte in der Sache kein Eingriff in die

^ Zuständigkeit der bayerischen Gerichte zur Last fällt und die Kosten gedeckt sind.
Was das gegenwärtige Gesetzbuch von dem beauftragten Nichter sagt, ist

auch von dem ersnchten zu verstehen.

Abhilfe gegen
Vttzögerung der

Rechtspflege.

A r t i k e l 56.
Beschwerden wegen Verzögerung der streitigen' oder freiwil-

Rechtspflege können bei dem Vorstande des unmittelbar
vorgesetzten Gerichts uud, weun sie gegen ein Mitglied eines

Collegialgerichts gerichtet sind, anch bei dem Vorstande dieses Gerichts an-
gebracht werden.

Der angerufeue Gerichtsvorstand hat die Beschwerde, wenn er sie nicht
augenscheinlich ungegründet findet, dem betreffenden Gerichte oder Nichter

A gegen Empfangsbestätigung uuter Beifüguug der Aufforderung mitzutheilen,
binnen bestimmter Frist die Beschwerde zu heben und darüber, daß dies ge-

^ schehen, Anzeige zu erstatten oder die bestehenden Hindernisse bekannt zu geben.
M i t der Aufforderung kann nach Umständen die Androhung einer Un-

gehorsamsstrafe bis zu fünfundzwanzig Gulden verbunden werden, deren Ver-
hängung, wenn der Aufforderung nicht Folge geleistet wird, sofort von dem

. angerufenen Gerichtsvorstande auszusprechen ist.
Gegen diese Strafverfügung findet binnen fünfzehn Tagen von der M i t -

theilung das Nechtsmittel der Beschwerde statt. Weitere Rechtsmittel sind
nicht zuläßig.

A r t i k e l 57.
Verzögerungsbeschwerden gegen Appellations-Gerichte, Handelsappellations-

Gerichte oder den obersten Gerichtshof, fowie gegen die Präsidenten dieser Ge-
richte sind bei dem Staatsministerium der Justiz einzubringen, von welchem
in diesem Falle die in Art. 56 Abs. 2 und 3 bezeichneten Verfügungen aus-
zugehen haben, ohne daß dagegen ein Rechtsmittel Platz greift.
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I I . Hauptstück.

Parteien.

A r t i k e l 58.
Ge. Die persönliche Fähigkeit der Partelen, vor Gericht zu han-

richt zu handeln, d ^ die Vertretung derjenigen Personen, welchen diese Fähig-
keit mangelt, und die Notwendigkeit besonderer Ermächtigung einer Partei
oder ihres gesetzlichen Vertreters zur Prozeßführung ist nach den Bestim-
mungen der einschlägigen Gesetze zu beurtheilen.

A r t i k e l 59.
Bei Gefahr auf Verzug können auch Personen, die unter väterlicher Ge-

walt, Vormundschaft oder Pflegschaft stehen ober über die betreffenden Ver-
mögensrechte nicht frei zu verfügen haben oder als Vertreter eines Andern
mit der etwa erforderlichen besondern Ermächtiguug nicht versehen sind, zum
selbständigen Handeln vor Gericht gelassen werden.

A r t i k e l 60.
Soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, sind die gesetzlichen Vertreter

der Parteien den selbständigen Parteien gleichgestellt uud wie diese zu alleu
Prozeßhandlungen befugt.

A r t i k e l 61.
Wer als gesetzlicher Vertreter einer Partei auftritt, hat sich über seine

Befugniß hiezu, wenn sie nicht gerichtskundig ist, sowie über den Besitz der
etwa erforderlichen besondern Ermächtiguug zur Prozeßführuug auszuweiseu.

Ebenso haben andere Personen, welche eine besondere Bewillignng zur
Prozeßführung bedürfen, die Ertheiluug dieser Bewilligung darzuthun.

A r t i k e l 62.
Der Maugel der in Art. 58 bezeichnete:: Erfordernisse der Prozeßführung

ist in jeder Lage der Sache sowohl von Amtswegen als auf Anregung einer
Partei zu beachteu uud hat, weuu er nicht im Laufe des Verfahrens inner-
halb einer vom Gerichte zu bestimmenden Frist gehoben wird, Nichtigkeit des
Verhandelten zur Folge.

Is t in der Sache das Endurtheil im letzten ordentlichen Nechtszuge er-
folgt, so kann die Nichtigkeit nnr mehr von den Parteien, und zwar von der-
jenigen Partei, auf deren Seite der Mangel bestanden, nnr so lange, als das
Verfahren nicht von ihr nach Hebuug des Mangels ausdrücklich oder still-
schweigend anerkannt wbrden ist, von der Gegenpartei aber nur dann geltend
gemacht werden, wenn sie bei der. Verhandlung zum angefochtenen Urtheile den
Mangel angeregt hat.
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A r t i k e l 63.
Streit. Personen, die in Ansehung des Streitgegenstands in Nechts-

schaft. ^memschaft stehen oder aus demselben tatsächlichen und recht-
lichen Grunde berechtigt oder verpflichtet sind, können als Streitgenossen ge-
meinschaftlich klagen oder belangt werden.

Gemeinschaftliche Rechtsverfolgung und Verteidigung findet auch statt,
wenn gleichartige Ansprüche oder Verpflichtungen auf einem im Wesentlichen
gleichartigen tatsächlichen und rechtlichen Grunde beruhen.

A r t i k e l 64.
Streitgenossen stehen, soweit das Gesetz nicht anders verfügt, der Gegen-

partei dergestalt als Einzelne gegenüber, daß die Angriffs- und Vertheidigungs-
mittel des einen Streitgenossen den andern ebensowenig nützen, als die Hand-
lungen und Unterlassungen desselben den andern zum. Nachtheile gereichen.

Für die Prozeßführung haben Streitgenossen, soweit für sie kein geson-
dertes Interesse besteht, einen gemeinschaftlichen Vertreter zu bestellen.

I s t dies bei Beginn der Verhandlung noch nicht geschehen, so hat das
Gericht auf Verlangen der Gegenpartei die Vertretung zu regeln.

I n allen Fällen kann das Gericht die unterliegende Partei von den
Mehrkosten entbinden, welche dadurch entstanden sind, daß die obsiegende
Partei der Vorschrift des Abs. 2 nicht nachgekommen ist.

A r t i k e l 65.

I s t die Führung des Rechtsstreits oder der Vollzug des Urtheils durch
gemeinschaftliche Verhandlung mit mehreren Genossen, bedingt, so kann der
klagende Theil die Mitberechtigten zur Theilnahme an dem Streite beiladen.
Der beklagte Theil kann verlangen, daß der Kläger die übrigen Rechts- oder
Verbindlichkeitsgenossen beilade, oder er kann deren Beiladung auch selbst
bewirken.

Die Beigeladenen treten in das Verhältniß von Parteien und das Urtheil
erhält gegen sie, auch wenn sie nicht erschienen sind, die den allgemeinen ge-
setzlichen Bestimmungen entsprechende Wirksamkeit. Erfolgt die Beiladung erst
im Laufe des Prozesses, so können sie ihre Rechte ohne Rücksicht auf die
Prozcßlage geltend machen.

A r t i k e l 66.

Intervention. Vm Dritter ist berechtigt, in einem anhängigen Rechtsstreite
in jeder Lage desselben zu interveniren:

1) wenn ihm ein selbständiges, eine oder beide Parteien ganz oder theil-
weise ausschließendes Recht auf den Streitgegenstand zusteht (Haupt-
intervention);

2
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2) wenn ein ihm zustehendes Recht durch den Sieg einer der Parteien
bedingt ist oder ihm aus dem Unterliegen derselben ein rechtlicher Nach-
theil erwachsen würde (Nebenintervention).

A r t i k e l 67.
Der Hauptintervenient hat seinen Anspruch bei demjenigen Gerichte an-

zubringen, bei welchem zur Zeit der Intervention der Hauptstreit anhängig ist.
Die Hauptintervention ist als Klage zu betrachten und, soweit das Gesetz

nicht anders verfügt, nach den über Klagen geltenden Grundsätzen zu beurtheilen.
Is t das Urtheil in der Hauptsache von der Entscheidung der Interven-

tton abhängig und ist gleichzeitige Verhandlung nicht möglich, so hat die
erftere bis zur rechtskräftigen Entscheidung der letztern zu beruhen.

A r t i k e l 68.
Der Nebenintervenient tr i t t einer der Parteien zu ihrer Unterstützung bei.

Er muß die Sache in dem Stande nehmen, in welchem sie sich zur Zeit der
Intervention befindet.

I m Fortgange des Rechtsstreits ist er befugt, für die von ihm verbei-
standete Partei alles Sachdienliche, namentlich die Einlegung von Rechtsmitteln,
mit Wirksamkeit vorzunehmen.

A r t i k e l 69.
Streitverk.mdung Glaubt eine Par te i , daß sie im Falle des Unterliegens im

' Rechtsstreite wegen des Streitgegenstands Gewährleistung oder
Schadloshaltung von einem Dritten fordern könne, so kann sie

diesem den Streit verkünden. Sie kann damit die Klage auf Gewährleistung
oder Schadloshaltung (Gewährschaftsklage) verbinden.

Das nämliche Recht steht unter den gleichen Voraussetzungen auch dem-
jenigen zu, welchem der Streit verkündet wurde.

Artikel 70.
Die Strcitverkündung und Erhebung der Gewährschaftsklage kann ge-

schehen, solange dem Aufgeforderten nach der Lage des Rechtsstreits noch
möglich ist, seine Angriffs- und Vertheidigungsmittel vollständig zu gebrauchen.

Die Partei, welche die ihr nach bürgerlichem Rechte obliegende Streit-
verkündung unterlassen oder den Stveit nicht rechtzeitig verkündet hat, verliert
ihr Recht auf Gewährleistung oder Entschädigung, ausgenommen wenn auf
Streitverkündung Verzicht geleistet wurde oder nachgewiesen wird, daß das
Recht des Entwährenden unanfechtbar war.

Nimmt der rechtzeitig Aufgeforderte an dem Streite nicht Theil, so kann
er den Einwand nicht geltend machen, daß der Rechtsstreit von Seiten des
Auffordernden fehlerhaft geführt worden ist.

Betheiligt er sich am Streite, sy erscheint er als Nebenintervenient.
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Seine Betheiligung gilt nicht als Anerkennung, daß der, welcher den
Streit verkündet hat, einen Rückgriff gegen ihn habe.

A r t i k e l 71 .
Wer unter Streitverkündung mit der Gewährschaftsklage belangt wird,

ist verbunden, darüber bei dem Gerichte, wo die Hauptsache anhängig ist, zu
verhandeln, auch wenn er die Verpflichtung zur Gewährschaft oder Schadlos-
haltung in Abrede stellt. Ergibt sich jedoch aus den Umständen, daß die
Hauptklage nur erhoben wurde, um ihn vor einem andern als seinem ordent-
lichen Gerichte belangen zu können, oder ist das Gericht der Hauptklage nur
durch Vereinbarung zuständig geworden, so kann er die Verweisung vor sein
ordentliches Gericht verlangen.

Erfolgte die Streitverkündung erst im Rechtszuge der Berufung, so kann
der Aufgeforderte die Verweisung der Gewährschaftstlage in die Vorinstanz
oder auch vor sein ordentliches Gericht beanspruchen.

Gehört die Gewährschaftsklage nach Art . 2 — 7 vor ein anderes Gericht,
so ist sie auf Antrag und, wenn das Gericht der Hauptsache auch nicht durch
Vereinbarung zuständig werden kann, von Umtswegen an das zuständige Ge-
richt zu verweisen, ausgenommen wenn die Hauptsache bei einem Bezirks-
oder Handelsgerichte anhängig ist und die Gewährschaftsklage im ersten Falle
vor ein Einzelngericht, im zweiten Falle nach Art . 7 Abs. 2 vor ein Bezirks-
oder Einzelngericht gehören würde.

A r t i k e l 72.
Ueber die Gewährschaftstlage ist gleichzeitig mit der Hauptklage zu ent-

scheiden, wenn dies nach der Lage der beiden Rechtsstreite möglich ist.
Die Entscheidung über die Hauptklage darf, abgesehen von den zur Streit-

verkündung und Gewährschaftstlage eingeräumten Fristen, durch die Gewähr-
schaftsklage nicht aufgehalten werden und letztere ist in allen Fällen, welche
eine Verzögerung mit sich bringen odn' besorgen lassen, auf Antrag oder von
Amtswegcn zur gesonderten Verhandlung zu verweisen.

A r t i k e l 73.
Beiladung. Beiladung eines Dr i t ten zu einem Rechtsstreite findet nur

in den durch das Gesetz vorgesehenen Fällen statt.
A r t i k e l 74.

Benennung des Der mit einer dinglichen oder dieser gleichzuachtenden Klage
rechten Besitzers. ^ Besitzer einer Sache in Anspruch genommene Beklagte kann,
wenn er die Sache im Namen eines Andern besitzt, diesen dem Kläger benennen.

Erfolgt die Benennung erst nach Ablauf der zur Beantwortung der
Klage gegebenen Frist, so hat der Beklagte die durch dicse^Verzögerung ver-
ursachten Kosten zu ersetzen.

2*
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A r t i k e l 75.
Bestreitet der Kläger die Behauptung des Beklagten, so ist auf Antrag

des letztern die Beiladung des Benannten zur Abgabe seiner Erklärung an-
zuordnen. Hiebei hat das Gericht die Frist für die Beiladung und für die
Abgabe der Erklärung des Benannten zu bestimmen. Die Beiladung ist von
dem Beklagten unter abschriftlicher Mittheilung der Klage zu bewirten.

Die Benennung wird als nicht geschehen betrachtet, wenn der Beklagte
den Antrag auf Beiladung nicht stellt oder den Benannten in der vorgesetzten
Frist nicht beiladet.

A r t i k e l 76.
Gibt der Benannte die Behauptung des Beklagten als richtig zu, so kann

der Kläger demungeachtet den Rechtsstreit gegen den Beklagten fortsetzen, hat
aber dann zu beweisen, daß dieser im eigenen Namen besitze.

Widerspricht der Benannte die Behauptung des Beklagten oder gibt er
keine Erklärung ab, so kann der Beklagte den Streit allein fortsetzen oder sich
durch Ueberlassung des Besitzes an den Kläger von der Klage befreien.

Ein Ungehorsamsverfahren findet gegen den Benannten nicht statt.

A r t i k e l 77.
Erkennt der Kläger die Behauptung des Beklagten gleich Anfangs oder

nach erfolgter Erklärung des Benannten als richtig an, so ist der Beklagte
von der Klage zu entbinden.

I I I . Hauptstück.

Bevollmächtigte, Beistände, Anwälte und Gerichtsvollzieher.

A r t i k e l 78.
Vertreter vor Vor den Handels- und Einzelngerichten können die Parteien

Gericht. a M n oder mit einem Beistand auftreten oder sich durch Be-
vollmächtigte vertreten lassen (Parteiprozeß).

Bevollmächtigter oder Beistand kann Jeder sein, der die Fähigkeit hat,
vor Gericht zu handeln.

A r t i k e l 79.

I m Verfahren vor den Bezirks-, Appellations- und Handelsappellations-
Gerichten, dann bei dem obersten Gerichtshofe müssen die Parteien, soweit
nicht das Gesetz eine Ausnahme gestattet, sich durch Anwälte vertreten lassen
(Anwaltsprozeß).

Diese Vertretung kann bei dem obersten Gerichtshofe durch jeden bayeri-
schen Advokaten, bei den übrigen in Abs. 1 genannten Gerichten nur durch
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die am Sitze des Prozeßgerichts wohnenden und zur anwaltschaftlichen Ver-
tretung zugelassenen Advokaten geschehen.

I n eigener Sache können Advokaten ihre Prozesse selbst führen. Die Pro-
zesse des k. Fiskus können durch Fiskale geführt werden. Beides ist jedoch
bei den Bezirks-, Appellations- und HandelZ-Appellationsgerichten nur dann
zuläßig, wenn der Advokat oder Fiskal am Sitze des betreffenden Gerichts
seinen Wohnsitz hat.

Was das Gesetz über Prozeßhandlungen der Partei-Anwälte bestimmt,
ist in den in Abs. 3 bezeichneten Fällen von den Prozeßhandlungen der Fis-
kale und der in eigener Sache handelnden Advokaten zu verstehen.

A r t i k e l ' 8 0 .

Die mündliche Rechtsvertheidigung kann vor den Bezirks-, Appellations-
und Handels-Appellationsgerichten unter dem Beistande des aufgestellten An-
walts auch von andern bayerischen Advokaten geführt werden.

Außerdem sind zur mündlichen Rechtsvertheidigung unter Beistand des
aufgestellten Anwalts die Parteien und nach Maßgabe der einschlägigen Ver-
ordnungen und allgemeinen Ministerialverfügungen die geprüften Nechtsprak-
tikanten zuzulassen. Das Gericht kann diesen Personen jedoch das Wort ent-
ziehen, wenn sie sich nicht fähig zeigen, die Sache in der angemessenen Art
vorzutragen, oder in ihren Vorträgen die erforderliche Nuhe und Haltung
nicht bewahren.

A r t i k e l 8 1 .

Die Verhältnisse der Advokaten in Bezug auf dienstliche Stellung und
Disciplin regelt, soweit nicht das gegenwärtige Gesetzbuch hierüber Bestim-
mungen enthält, die im Gesetzeswege zn erlassende Advokatenordnung.

A r t i k e l 82.

Die Gebühren der Advokaten für die in Art. 89 Abs. 1 bezeichneten
Nechtsvertheidigungen, sowie für ihre Dienstleistungen als Anwälte, dann als
Bevollmächtigte oder Beistände bei Handels- oder Einzelngerichten werden
durch Verordnung bestimmt.

Gleiches gilt von den Gebühren der als Bevollmächtigte oder Beistände
bei Handels- oder Einzelngerichten beigezogenen Rechtspraktikanten.

A r t i k e l 83.

Bevollmächtigung Wer im Parteiprozesse als Gewalthaber eines Andern auftritt,
der Gewalthaber. ^ s ^ ^ das Gesetz nicht anders verfügt, zu keiner Prozeß-
handlung zuzulassen, ehe er sich über seinen Auftrag durch Vorlage einer

, Vollmacht ausgewiesen hat.
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A r t i k e l 84.
Vertagung der Verhandlung findet zum Zwecke der Berichtigung des

Vollmachtspunktes mit Zustimmung der Gegenpartei statt.
Auch ohne solche Zustimmung kann sie bewilligt werden:

1) wenn der als Gewalthaber Auftretende seinen Auftrag und zugleich
ein Hinderniß der rechtzeitigen Bereinigung des Vollmachtspunktes
wahrscheinlich macht;

' 2) wenn die beigebrachte Vollmacht au einem Mangel leidet, welcher uach-
träglich verbessert werden kann.

A r t i k e l 85.
Vollmachten können durch Notariatsakt oder durch Privaturkunde mit

obrigkeitlich oder notariell beglaubigter Unterschrift des Vollmachtgebers aus-
gestellt werden.

Vollmachten, welche von einer Stelle oder Behörde oder von der Ver-
waltung einer Körperschaft oder Stiftung ertheilt und in gehöriger Form ge-
fertigt sind, bedürfen keiner weitern Beglaubigung.

A r t i k e l 86.
Bei Vollmachten, welche im Auslande mittels Privaturkunde ausgestellt

werden, genügt die Beglaubigung durch die bayerische Gesandtschaft oder ein
bayerisches Consulat.

Ergeben sich Bedenken über die Aechtheit einer Vollmacht, welche von
einem ausländischen Notar oder einer ausländischen Behörde aufgenommen
oder beglaubigt, oder welche von einer ausländischen Stelle oder Behörde
oder von der Verwaltung einer ausländischen Körperschaft oder Stiftung er-
theilt ist, so kann das Prozeßgericht auf Antrag der Gegenpartei die Einholung
der Bestätigung der höheren ausländischen Landesstellen, nach Umständen der ein-
schlägigen bayerischen Gesandtschaft oder eines bayerischen Consulats verfügen.

Artikel 87.
Vollmachten sind in Urschrift oder in einfacher Abschrift, auf welcher der

Gerichtsschreiber den befundenen Gleichlaut mit der vorgelegten Urschrift zu
bestätigen hat, zu übergeben.

Is t eine Vollmacht, welche sich auf alle Nechtsstreitigkeiten des Vollmacht-
gebers oder doch über den einzelnen Rechtsstreit hinaus erstreckt, bei demselben
Gerichte in einer andern Sache bereits hinterlegt worden, so genügt die Be-
zugnahme darauf.

Der Widerruf einer bei Gericht hinterlegten Vollmacht ist auf Begehren
der Partei von dem Gerichtsschreiber auf der Urkunde selbst vorzumerken.

A r t i k e l 88.
Wird der Auftrag bei einer Verhandlung ertheilt, so genügt die Beur-

kundung im Urtheilsbuche oder Protokolle.
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A r t i k e l 89.
I m Anwaltsprozesse bedarf der für eine Partei auftretende Advokat keines

besondern Nachweises der Bevollmächtigung.
Fiskale sind bei allen Gerichten durch ihr Amt bevollmächtigt.

A r t i k e l 90.
Die Prozeßvollmacht gilt, soweit das Gesetz nicht specielle Ermächtigung

fordert, für alle im Laufe des Rechtsstreits mit Einschluß der Nebenstreitig-
keiten vorkommenden Prozeßhandlungen, insbesondere auch für alle tatsäch-
lichen Erklärungen und Geständnisse.

Tatsächliche Erklärungen und Geständnisse des Gewalthabers können
von der mitanwohnenden Partei widerrufen oder berichtigt werden, soferne
dies auf der Stelle geschieht.

A r t i k e l 91 .
Durch die Prozeßvollmacht ist der Gewalthaber zugleich ermächtigt, zur

Vornahme einzelner Prozeßhandlungen unter seiner Verantwortlichkeit einen
Stellvertreter zu bezeichnen.

A r t i k e l 92.
Specielle Ermächtigung ist außer den in besondern Bestimmungen des

Gesetzes vorgesehenen Fällen erforderlich:
1) zur Abschließung von Vergleichen, Schieds- und Nachlaßverträgen;
2) zum Verzicht auf Ableistung eines von der Gegenpartei zu schwörenden

Eids;
3) zur ausdrücklichen Verzichtleistung auf ein Rechtsmittel;
4) zum gänzlichen Abstand vom Prozesse;
5) zum Empfange von Geld oder Geldeswerth mit Ausnahme jedoch der

von dem Gegner zu bezahlenden Prozeßkosten.
Die Bestimmungen des Art. 89 finden keine Anwendung auf Fälle, in

welchen nach dem Gesetze specielle Ermächtigung erforderlich ist.
Der Vorlage einer Vollmachtsurkunde zum Nachweise der speciellen Er-

mächtigung bedarf es nicht, wenn die Partei bei der betreffenden Prozeßhandlung
mit anwesend ist oder die bezügliche Prozeßschrift — falls diese der Gegen-
partei zugestellt wird, die der letztern einzuhändigende Abschrift — mit unter-
zeichnet hat.

A r t i k e l 93.

Die Vollmacht bleibt für die Erben und Rechtsnachfolger des Vollmacht-
gebers, auch wenn sie nicht ausdrücklich auf diese gestellt ist, soweit in Wirk-
samkeit, als es sich um anhängige Rechtsstreite handelt.
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A r t i k e l 94.
Die Vollmacht kann von dem Vollmachtgeber jederzeit, von dem Gewalt-

haber aber nur in der Ar t aufgekündigt werden, daß der Vollmachtgeber im
Stande ist, für seine anderweitige Vertretung noch rechtzeitig zu sorgen.

Die Aufkündigung der Vollmacht, von welcher Seite sie geschehen mag,
wird der Gegenpartei gegenüber erst mit der Anzeige der Aufkündigung, im
Anwaltsprozesse aber erst mit der Anzeige der Bestellung eines neuen Anwalts
wirksam.

A r t i k e l 95.

Nichtigkeit Die Parte i , für welche ohne Auftrag zur Prozeßführung
"^Vollmacht, oder ohne die erforderliche specielle Ermächtigung Prozeßhand-

lungen vorgenommen wurden, kann auf Nichtigerklärung dieser Handlungen,
sowie der daraufhin ergangenen Entscheidungen Klage erheben.

Die Klage ist gegen denjenigen, der als Gewalthaber aufgetreten ist, und
gegen die in der Hauptsache betheiligte Gegenpartei zu richten.

Der beklagte Theil hat den Beweis des von der Klagspartei ertheilten
Auftrags zu führen. Is t nachgewiesen oder aus den Umständen zu entnehmen,
daß die Partei dem als Gewalthaber für sie aufgetretenen Advokaten die
Prozeßschnften selbst übergeben oder übersendet hat oder hat übergeben oder
übersenden lassen, so liegt ihr der Gegenbeweis ob, daß dies nicht zum Zwecke
der Prozeßführung geschehen sei.

A r t i k e l 96.
Die Nichtigkeitsklage findet nicht statt, wenn die Partei die betreffende

Prozeßhandlung nachträglich genehmigt, desgleichen wenn sie die Entscheidung
ausdrücklich anerkannt oder freiwillig vollzogen hat.

I s t in der Sache das Endurtheil im letzten ordentlichen Nechtszuge er-
folgt, so kann die Nichtigkeitsklage nur so lange erhoben werden, als nicht
ein Vollstreckungsmittel am Vermögen oder an der Person der Partei ver-
wirklicht worden und das betreffende Verfahren zum Schlüsse gediehen ist.

A r t i k e l 97.
Ueber die Nichtigkeitsklage hat das Gericht zu entscheiden, bei welchem

die angefochtene Handlung vorgenommen oder von welchem die beschwerende
Entscheidung erlassen wurde.

Das Verfahren in der Hauptsache wird durch Anstellung der Nichtigkeits-
klage unterbrochen, falls der Nichtigkeitstläger dies beantragt. Dem Gerichte
steht jedoch die Befugniß zu, für die Verfolgung der Nichtigkeitsklage unter
dem Nechtsnachtheile der Annahme des Verzichts auf diese Klage und der
Verurtei lung zum Schadensersatze angemessene Fristen festzusetzen.



Buch I. Hauptstück 3.

A r t i k e l 98.
Wird die Nichtigkeitsklage als gegründet erklärt, so ist die angefochtene

Handlung, sowie die etwa daraufhin ergangene Entscheidung zu vernichten.
I n Folge davon treten alle auf die vernichtete Handlung oder Entschei-

dung gestützten weitern Verhandlungen und Entscheidungen außer Wirkung.
Der unbefugt als Gewalthaber Aufgetretene ist in alle Prozeßkosten und

zum Ersätze des den Hauptparteien verursachten Schadens zu vcrurtheilen.

A r t i k e l 99.
I m Falle der Verwerfung der Nichtigkeitsklage hat der Kläger die da-

durch verursachten Kosten zu tragen und der Gegenpartei im Hauptprozesse
Schadensersatz zu leisten.

Ueberdies kann er in eine Geldstrafe bis zu hundert Gulden, sowie zur
Bezahlung einer Genugthuungssumme an den Gewalthaber verurtheilt werden.
Der Betrag dieser Summe wird von dem Gerichte nach freiem Ermessen
unter Berücksichtigung der Umstände und persönlichen Verhältnisse festgesetzt.

A r t i k e l 100.
Auch ohne Klage der Partei, für welche gehandelt wurde,*sind die unbe-

fugt vorgenommenen Handlungen und die etwa daraufhin ergangenen Ent-
scheidungen sowohl auf Antrag der Gegenpartei als von Amtswegen zu ver-
nichten, wenn der Mangel des erforderlichen Nachweises der Bevollmächtigung
im Laufe des Verfahrens wahrgenommen und die Vollmacht oder doch die
Genehmigung der vorgenommenen Handlungen innerhalb einer vom Gerichte
zu bestimmenden Frist nicht nachgetragen wird.

Der unbefugt als Gewalthaber Aufgetretene ist auch in diesem Falle der
Gegenpartei zum Ersätze der Kosten und Schäden verpflichtet.

A r t i k e l 101.
Gerichtsvollzieher. Die Zustellung der im Prozesse von einer Partei an die
andere ergehenden Vorladungen, Bekanntmachungen, Aufforderungen und
sonstigen Mittheilungen, dann der richterlichen Entscheidungen gehört, so-
weit das Gesetz nicht anders bestimmt, zum Dienste der Gerichtsvollzieher,
deren sich die Parteien nach Maßgabe der hierüber im Gesetze getroffenen
nähern Bestimmungen zu bedienen haben.

Das Gleiche gilt von der Zwangsvollstreckung und der Gant.
Auch außerhalb des Prozesses sind die Parteien befugt, durch die Gerichts-

vollzieher alle diejenigen Zustellungen von Erklärungen, Anerbietungen 2c. an An-
dere machen zu lassen, welche sie zur Wahrung ihrer Rechte als dienlich erachten.

A r t i k e l 102.
Die durch den Gerichtsvollzieher im Namen einer Partei gemachten Er-

klärungen, welche Zugeständnisse, Anerbietungen, Einwilligungen oder Verzichte
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zum Gegenstande haben, sind rechtlich nur wirksam, wenn der Gerichtsvoll-
zieher mit dem Nachweise specieller Ermächtigung versehen oder die der Gegen-
partei eingehändigte Abschrift der Zustellungsurkunde von der Partei, welche
die Erklärung machen läßt, unterzeichnet ist.

Für die Aechtheit der Unterschrift der Partei ist im letztern Falle der
Gerichtsvollzieher verantwortlich, im erstern Falle hat er eine Abschrift der
Vollmachtsurkunde mit der betreffenden Erklärung der Gegenpartei zuzustellen.

A r t i k e l 103.
Die Bestimmungen über die Nichtigkeitsklage gegen Gewalthaber (Art. 95

bis 100) finden bei Diensteshandlungen der Gerichtsvollzieher analoge An-
wendung.

Is t der angefochtene Gerichtsvollzieherakt nicht in einem Rechtsstreite vor-
gekommen, so ist die Nichtigkeitsklage bei dem Bezirksgerichte des Orts zu
erheben, wo der Akt errichtet wurde.

A r t i k e l 104.
Die Verhältnisse der Gerichtsvollzieher in Bezug auf dienstliche Stel-

lung und Disäpl in regelt, soweit nicht das gegenwärtige Gesetzbuch hierüber
Bestimmungen enthält, die im Verordnungswege zu erlassende Gerichtsvoll-
zieherordnung. Nach Ablauf von fünf Jahren von Einführung des gegen-
wärtigen Gesetzes an gerechnet können Aenderungen in der dann bestehenden
Gerichtsvollzieherordnung nur mehr im Gcsetzeswege getroffen werden und ist
längstens bis dahin eine revidirte Gerichtsvollziehexordnuug den Kammern
des Landtags zur Berathung und Zustimmung vorzulegen.

Die Gebühren der Gerichtsvollzieher werden durch Verordnung bestimmt.

I V . Hauptstück.

Kosten, Entschädigungen, Sicherheitsleistung, gerichtliche Hinterlegung,
Armenrecht und Strafen.

A r t i k e l 105.
Prozeßkosten. Während des Prozesses hat jede Partei die durch ihre Hand-

lungen und Anträge veranlaßten Kosten vorläufig auszulegen.
Kosten, welche durch gemeinschaftliche Anträge der Parteien oder für beide

Parteien durch eine von Amtswegcn erlassene Verfügung veranlaßt werden,
sind einstweilen gemeinschaftlich zu bestreiten.

A r t i k e l 106.
Der unterliegende Theil ist schuldig, der Gegenpartei alle durch den

Rechtsstreit verursachten gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu ersetzen.
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Vom Ersätze ausgeschlossen sind die Kosten, welche durch Verschulden oder
durch überflüssige Handlungen der obsiegenden Partei oder ihres Gewalthabers
entstanden sind. Welche Kosten als solche zu betrachten sind, ist ohne Zu -
lassung eines Beweisverfahrens nach richterlichem Ermessen zu entscheiden.

I s t ein Advokat oder Rechtspraktikant bei einem Handels- oder Einzeln-
gerichte als Beistand oder Bevollmächtigter beigezogen worden, so kann der
Nichter nach Umständen die dadurch verursachten Reisekosten ganz oder theil-
weise vom Ersätze ausschließen, nicht aber die Gebühren für die Verhand-
lung selbst.

Reisekosten, welche im Verfahren vor den Bezirks-, Appellations- und
Handels-Appellationsgerichten durch Beiziehung eines auswärtigen Advokaten
zur mündlichen Nechtsvertheidigung erwachsen sind, kommen nicht zum Ersätze.

Der Kostenersatz für Reisen der Parteien, welche der Richter nicht als
überflüssig erkannt hat, richtet sich nach dem im Verordnungswege zu er-
lassenden Tarife.

A r t i k e l 107.

Für die Thätigkeit des Fiskals oder des in eigener Sache aufgetretenen
Advokaten hat die in die Kosten verurtheilte Gegenpartei im Anwaltsprozesse
die für Anwaltsgeschäfte bestimmten Gebühren zu vergüten.

Die in eigener Sache bei Handels- oder Einzelngerichten aufgetretenen
Advokaten können von der in die Kosten verurteilten Gegenpartei jene Ge-
bühren in Anspruch nehmen, welche ihnen vor denselben Gerichten als Be-
vollmächtigten zukommen.

A r t i k e l 108.

Besteht die unterliegende Partei aus mehreren Personen, so sind die
Kosten auf sie nach Verhältnis ihrer Betheiligung am Streitgegenstande oder,
wenn in dieser Beziehung keine wesentliche Verschiedenheit obwaltet, nach
Köpfen zu vertheilen.

Unterliegen jene Personen auf Grund einer solidarischen Verbindlichkeit,
so sind sie solidarisch zum Kostenersatze zu verurtheilen.

Die solidarische Verpflichtung zum Kostenersatze kann auch ausgesprochen
werden, wenn den Verurtheilten Streitmuthwille zur Last fällt.

A r t i k e l 109.

Wenn die Parteien wechselseitig theils obsiegen, theils unterliegen, sind
die Kosten zu vergleichen oder verhältnißmäßig zu theilen.

Das Gericht kann jedoch auch in einem solchen Falle den vollen Kosten-
ersatz auflegen, wenn die Zuvielforderung eine verhältnißmäßig geringfügige
war und keine besondern Kosten veranlaßt hat, ferner wenn der Betrag der
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Forderung von der Festsetzung durch richterliches Ermessen, von der Aus-
mittelung durch Sachverständige oder von einer gegenseitigen Berechnung
abhängig war.

I m Falle der Vergleichung der Kosten hat jede Partei ihre Kosten allein
zu tragen.

A r t i k e l 110.
Gesetzliche Vertreter, Anwälte, sonstige Prozeßbevollmächtigte und Ge-

richtsvollzieher können persönlich zur Tragung der Kosten verurtheilt werden,
welche sie durch grobes Verschulden oder Verletzung bestimmter Dienstesvor-
schriften veranlaßt haben.

I n folchen Fällen ist den betreffenden Perfonen vorher Gelegenheit zu
ihrer Verantwortung zu geben. Z u diesem Zwecke sind sie nach Bedürfniß
selbst von Amtswegen beizuladen.

A r t i k e l 111.
Das Endurtheil in der Hauptsache hat zugleich die Entscheidung im.

Kostenpunkte zu enthalten, soweit nicht hierüber bezüglich einzelner Prozeß-
handlungen oder Zwischenstreitigkeiten bereits erkannt worden ist.

M i t der Verwerfung eines Rechtsmittels ist in allen Fällen die Ent-
fcheidung über die dadurch verursachten Kosten zu verbinden.

A r t i k e l 112.
Versichert der Anwalt der obsiegenden Partei vor oder unmittelbar nach

Verkündung des Urtheils, daß er die Kosten ganz oder zum größten Theile
aus eigenen Mitteln bestritten habe, so ist derselbe im Urtheile zu ermächtigen,
die Verurtheilung im Kostenpunkte vorbehaltlich der Abrechnung mit seiner
Partei allein und im eigenen Namen in Vollzug setzen zu lassen.

A r t i k e l 113.
I m Anwaltsprozesse hat vor Ausfertigung des Urtheils der Anwalt der

obsiegenden Partei ein specifizirtes Kostenverzeichniß, soweit solches zum Zwecke
der zum Vollzuge des Urtheils erforderlichen Liquidation der Prozeßkosten
nothwendig ist, nebst Akten und Belegen auf der Gerichtsschreiberei einzureichen.

Is t auf verhältnißmäßige Theilung der Kosten erkannt, so ist die Gegen-
partei aufzufordern, binnen drei Tagen ein Gleiches zu thun.

Die Prüfung der Verzeichnisse und die Festsetzung des Kostenbetrags
erfolgt durch den Vorsitzenden oder ein von ihm beauftragtes Gerichtsmitglied,
welches zum Urtheile mitgewirkt hat. Is t der Vorsitzende verhindert, so tr i t t
an seine Stelle der Gerichtsvorstand. Der die Kosten festsetzende Beschluß ist
auf das Verzeichniß felbst zu setzen und bleibt auf der Gerichtsschreiberei
hinterlegt, wo die Betheiligten Einsicht davon nehmen können.
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Die mit dem Kostenverzeichnisse eingereichten Akten und Belege werden
nach Festsetzung der Kosten zurückgegeben.

Der Betrag der liquidirten Kosten ist in den Urtheilssatz selbst aufzu-
nehmen. Hat im Falle des Abs. 2 die Gegenpartei der an sie ergangenen
Aufforderung nicht Genüge geleistet, so sind deren Kosten bei Ausfertigung
des Urtheils nicht zu berücksichtigen.

War vor Ausfertigung des Urtheils ein Kostenverzeichniß nicht oder nicht
von allen Betheiligten eingereicht worden, so kann die säumige Partei zwar
ihre Kosten auch noch später festsetzen lassen und eine vollstreckbare Ausferti-
gung dieser Festsetzung verlangen, es können aber die dadurch erwachsenden
besondern Kosten der Gegenpartei nicht aufgerechnet werden.

A r t i k e l 114.
Die Kostenfestsetzung kann von den Parteien, soweit nicht über einzelne

Ansätze contradictorisch verhandelt wurde, innerhalb einer unerftreckbaren Frist
von acht Tagen von Zustellung des betreffenden Urtheils oder Beschlusses

'angefochten werden.
Der Ginspruch erfolgt durch Zustellung eines die Beschwerden bezeichnen-

den Anwaltsakts an den Anwalt der Gegenpartei oder an diese selbst, wenn
für sie ein Anwalt nicht aufgestellt ist. Ein schriftliches Vorverfahren findet
in der Sache nicht statt und gegen die Entscheidung ist kein selbständiges
Rechtsmittel zulässig.

A r t i k e l 115.
I m Parteiprozessc sind die Kosten bei der Verhandlung zu liquidiren und

im Urtheile festzusetzen. Die Festsetzung erfolgt, soweit nicht die betreffende
Gebührenordnung Maß gibt, nach freiem Ermessen des Richters.

Gegen die Kostenfestsetzung findet kein selbständiges Rechtsmittel statt.

A r t i k e l 116.
Wo das Gesetz vorschreibt, daß die Erhebung einer neuen Klage oder

die Fortsetzung eines Verfahrens nicht eher statthaft sei, als bis der Gegen-
partei die ihr bisher verursachten Kosten ersetzt sind, hat, wenn dieser Ersatz
dadurch gehindert wi rd, daß die zu dessen Empfang berechtigte Partei die
Festsetzung der Kosten verzögert oder deren Angabe verweigert, das Gericht
hiezu auf einfache Vorstellung des Betheiligten eine angemessene Frist zu be-
stimmen, nach deren Ablauf die Erhebung der neuen Klage beziehungsweise
die Fortsetzung des Verfahrens gestattet wird.

A r t i k e l 117.
Die Gebühren der Advokaten und Rechtspraktikanten richten sich in Er-

mangelung eines wirksamen anderweitigen Uebereinkommens auch der eigenen
Partei gegenüber nach der Gebührenordnung.
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I n wie weit ein solches Übereinkommen zuläßig und wirksam ist, be-
stimmt die Advokatenordnung.

A r t i k e l 118.
Der eigenen Partei gegenüber haben Anwälte, Beistände und Bevoll-

mächtigte ihre Forderung für Gebühren und Auslagen auf dem Wege der
Klage geltend zu machen.

I m Anwaltsprozesse können die Anwälte ihre Forderungen für Gebühren
und Auslagen auch dadurch beitreiben, daß sie dieselben auf Grund der Ge-
bührenordnung gerichtlich feststellen lassen und hiefür einen Vollstreckungsbe-
schluß gegen ihre eigene Partei erwirken.

I n diesem Falle finden die Bestimmungen der Art . 113 und 114 unter
nachstehenden Abweichungen Anwendung:

1) auf dem Kostenverzeichnisse hat der Anwalt die erhaltenen Kostenvor-
schüsse anzugeben und zu beantragen, daß sein Guthaben auf Grund
der Gebührenordnung festgestellt und hiefür ein Vollstreckungsbeschlutz
gegen seine Partei erlassen werde;

2) der Gerichtsvorstand oder ein von ihm beauftragtes Gerichtsmitglied
hat das Kostenverzeichniß zu prüfen, das Guthaben des Anwalts
festzustellen und hiefür den beantragten Vollftreckungsbcschluß zu erlassen;

3) der Einspruch kann auch durch Gerichtsvollzieherakt erfolgen und die
Einspruch erhebende Partei braucht keinen Anwalt aufzustellen;

4) über den Einspruch wird ohne schriftliches Vorverfahren verhandelt
und entschieden.

A r t i k e l 119.
Entschädigungen. M ^ d von einer Partei der Ersatz eines ihr außer den Prozeß-

kosten durch einen Rechtsstreit, eine Vollstreckung oder den Vollzug einer Vor-
sichtsverfügung verursachten weitern Schadens beansprucht, so hat das mit
der Sache befaßte Gericht, beziehungsweise das Vollstreckungsgericht, auch
hierüber zu erkennen.

Erhellt der Schaden aus den vorliegenden Umständen oder ist derselbe
genugsam bescheinigt, so kann das Gericht den Betrag des zu leistenden Er-
satzes sofort nach freiem Ermessen festsetzen.

Erforderlichen Falls ist der Entschädigungsanspruch zur nachträglichen
besondern Liquidatiou zu verweisen.

A r t i k e l 120.

Sicherheit«. Der als Kläger auftretende Ausländer muß vorbehaltlich
leiftung. besonderer Staatsverträge dem inländischen Beklagten auf dessen

Verlangen für die Prozeßkosten Sicherheit leisten, ausgenommen:
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1) wenn die Klage in Folge einer Aufforderungsklage gestellt wurde;
2) wenn die Klage die Aufhebung einer gegen den Kläger ergangenen

Vorsichtsverfügung oder eines gegen ihn auf Grund einer vollstreck-
baren Urkunde zum Gegenstande hat;

3) bei Klagen aus einem im Hypothekenbuche eingetragenen oder auf in-
ländische öffentliche Urkunden gestützten Ansprüche;

4) bei Widerklagen;
5) in Handels- und Wechselsachen, sowie bei Klagen aus kaufmännischen

Anweisungen;
6) bei Liquidationen im Gantverfahren. .
Die Sicherheitsleistung kann im erstell Nechtszuge nur für die Kosten

dieses Nechtszugs gefordert werden. I n einem höhern Rechtszuge kann die
Sicherheitsleistung für die Kosteu desselben nur gefordert werden, wenn das
Rechtsmittel von dem Kläger eingelegt worden ist, dann aber ohne Unter-
schied, ob sie in einem frühern Rechtszuge gefordert werden konnte nnd ob
sie gefordert wurde oder nicht.

A r t i k e l 121.

Zeigt sich im Laufe des Rechtszugs, daß die geleistete Sicherheit nicht
hinreicht, oder verliert der Kläger erst im Laufe des Rechtszugs seiue Eigen-
schaft als Inländer, so kann nachträglich die Ergänzung beziehungsweise Be-
stellung der Sicherheit verlangt werden.

A r t i k e l 122.
Der Antrag auf Sicherheitsleistung ist auf eine bestimmte Summe zu

richten. Soweit sich die Parteien über den Betrag der zu leistenden Sicher-
heit und über die Frist zur Sicherheitsleistung nicht vereinigen, hat das Ge-
richt Beides nach freiem Ermessen festzusetzen.

A r t i k e l 123.

Die Sicherheit muß in Ermangelung anderweitiger Übereinkunft durch
gerichtliche Hinterlegung des Betrags in baarem Gelde, in bayerischen Staats-
papieren oder in sonstigen durch Verordnung für zuläßig erklärten Werth-
papieren geleistet werden. Der Werth der Papiere ist nach dem Tagskurse
zu berechnen.

Wird die Sicherheit geleistet, so ist der Gegenpartei die über die Hinter-
legung ausgestellte Bescheinigung zustellen zu lassen.

Wird die Sicherheit in der dafür bestimmten Frist nicht geleistet, so ist
auf Antrag des Beklagten der Kläger als von der Klage beziehungsweise dem
Rechtsmittel abstehend zu erachten und zur Erstattung der verursachten Prozeß-
kosten zu verurtheilen.
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A r t i k e l 124.
Gegen die bezüglich der Sicherheitsleistung für die Prozeßkosten ergehenden

Entscheidungen ist außer dem Falle des Art. 123 Abs. 3 ein selbständiges
Rechtsmittel nicht zuläßig.

A r t i k e l 125.
Wird im Falle der Anstellung einer Widerklage über die Hauptklage

früher als über die Widerklage entschieden oder erfolgt eine Verurteilung
unter Vorbehalt einer Nachklage, so kann das Gericht bei vorliegender ge-
nügender Bescheinigung der Wider- oder Nachklage zugleich verfügen, daß der
Vollzug des Urtheils nur gegen Leistung einer Sicherheit stattfinden dürfe.
Das Gericht bestimmt in diesem Falle den Betrag der zu leistenden Sicherheit,
welcher jedoch "den zuerkannten Werth nicht übersteigen darf.

Handelt es sich um eine Nachklage, so ist zugleich eine Frist für die Ver-
folgung derselben unter dem Nechtsnachtheile der Annahme des Verzichts auf
die Sicherheitsleistung festzusetzen.

A r t i k e l 126.
Die in Art. 125 bezeichnete Sicherheitsleistung kann geschehen:

1) durch Hinterlegung der festgesetzten Summe in der in Art. 123 Abf. 1
bezeichneten Weife;

2) durch Hinterlegung eines fonstigen angemessenen Faustpfands;
3) durch Hypothekbestellung auf inländische Liegenschaften;
4) durch Stellung eines vermöglichen, leicht zu belangenden Bürgen;
5) dadurch, daß die obsiegende Partei dem Wider- oder Nachkläger ge-

stattet, den hiezu erforderlichen Theil seiner im Haupt-oder Vorprozesse
festgestellten Schuld gerichtlich zu hinterlegen.

A r t i k e l 127.
Macht der zur Sicherheitsleistung Verpflichtete von der Bestimmung des

Art . 126 Ziff. 5 Gebrauch, so hat er seine desfallsige Erklänmg, soferne sie
nicht sofort bei Verkündnng des betreffenden Nrtheils abgegeben und im Ur-
theilsbuche beurkundet worden ist, der Gegenpartei zustellen zu lassen.

Wird die Sicherheit durch Hinterlegung der erforderlichen Summe (Ar t . 123
Abf. 1) geleistet, fo ist der Gegenpartei die über die Hinterlegung ausgefertigte
Bescheinigung zustellen zu lassen, worauf ein weiteres Verfahren nicht stattfindet.

I n jedem andern Falle hat der zur Sicherheitsleistung Verpflichtete der
Gegenpartei seine Erklärung darüber, wie er die Sicherheit leisten wolle, unter
dem Anerbieten der Mittheilung der Nachweise über die Zulänglichkeit der
angebotenen Sicherheitsmittel zustellen zu lassen.

M i t dieser Erklärung ist die Vorladung in eine Sitzung, welche erfor-
derlichen Falls durch den Gerichts- beziehungsweise den Senatsvorstand auf



Buch I. Häuptstllck 4. 33

Ersuchm bestimmt wird, zu verbinden, damit in dieser, falls die Gegenpartei
sich nicht vorher mit dem Anerbieten zufrieden erklärt, ohne weiteres Vorver-
fahren über die Zulänglichkeit der angebotenen Sichcrheitsmittel entschieden werde.

Das Gericht kann die Beibringung weiterer Nachweise anordnen.
A r t i k e l 128.

Wird die Stellung eines Bürgen zugelassen, so hat sich dieser in einer
Notariatsurkunde über die einzugehende Verpflichtung zu erklären.

Einem solchen Bürgen steht weder die Rechtswohlthat der Vorausklagung
noch beim Vorhandensein mehrerer Bürgen die Rechtswohlthat der Theilung zu.

A r t i k e l 129.
Gegen die gemäß Art. 125 und 127 über den Anspruch auf Sicherheits-

leistung und über Zulänglichkeit der angebotenen Mit te l ergangenen Urtheile
sind selbständige Rechtsmittel zuläßig.

Is t die als zulänglich erkannte Sicherheit geleistet, so wird durch Ein-
spruch oder Berufung gegen die betreffende Entscheidung die einstweilige Voll-
streckung des auf die Haupt- oder Vorklage erfolgten Urtheils nicht ausgeschlossen.

A r t i k e l 130.
Die Bestimmungen der Art. 125—129 finden auch auf andere Fälle An-

wendung, in welchen wegen Wiedererstattung eines Streit- oder Exekutions-
gegenstands oder für den durch eine Vollstreckung oder den Vollzug einer
Vorsichtsverfügung verursachten Schaden Sicherheit zu leisten ist.

A r t i k e l 131.
Legen die Gesetze eines auswärtigen Staats den vor den dortigen Ge-

richten klagenden bayerischen Staatsangehörigen eine ausgedehntere Verpflichtung
zur Sicherheitsleistung auf, als in den Art. 120—130 bestimmt ist, so unter-
liegen Angehörige dieses Staats, wenn sie vor bayerischen Gerichten klagend
auftreten, der gleichen Verpflichtung.

A r t i k e l 132.
Die Bestimmungen darüber, wie in den Fällen, für welche

die gerichtliche Hinterlegung von Geld oder andern Sachen ge-
setzlich angeordnet oder gestattet ist, diese Hinterlegung stattzufinden hat, sowie
über die Aufbewahrung und die Wiederaushändigung der hinterlegten Gelder
und Sachen werden, soweit das Gesetz eine Vorschrift nicht enthält, im Ver-
ordnungswege erlassen.

Insbesondere rann ^urch Verordnung bestimmt werden, daß die Bethei-
ligten die von ihnen zu hinterlegenden Gelder bei den in der Verordnung be-
zeichneten öffentlichen Kassen, Banken oder ähnlichen Anstalten einzuzahlen und
bei Gericht nur die ihnen hierüber ertheilte Bescheinigung zu hinterlegen haben.

3

Gerichtliche
Hinterlegung.
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A r t i k e l 133.
Armenrecht. Wer ohne Beeinträchttgung des nothwendigen Unterhalts für

sich nnd seine Familie nicht im Stande ist, die Kosten eines zn beginnenden
oder bereits anhängigen Rechtsstreits oder einer Vollstreckung zu bestreiten,
kann die Bewilligung des Armenrechts verlangen, wenn sein Ansprnch oder
seine Rechtsvertheidigung nicht als muthwillig erscheint.

Auch Ausländern kann das Armenrecht ertheilt werden, wenn die baye-
rischen Staatsangehörigen in dem Staate, welchem der Ausländer angehört,
gleiche Vergünstigung genießen.

A r t i k e l 134.
Die Zulassung zum Armenrechte bewirkt die einstweilige Befreiung:

1) von der Entrichtung der von diesem Zeitpunkte an erlaufenden Ge«
richtskosten, Taxen, Stempel- und Portogebühren, sowie der betreffen-
den Gebühren der Anwälte, Notare und Gerichtsvollzieher;

2) von Zahlung der Tagegelder und Reisetosten der Gerichtspersonen.
Die unter Ziff. 1 bezeichneten Kosten und Gebühren sind vorzumerken,

die unter Ziff. 2 bezeichneten werden einstweilen von der Styatskassa vor-
geschossen.

A r t i k e l 135.
Das Armenrecht wird von dem Gerichte, bei welchem der Rechtsstreit an-

hängig gemacht werden soll oder schon anhängig ist, und zwar vorbehaltlich
der Bestimmung des Art. 141 für jeden Rechtszug besonders ertheilt.

Bei Vollstreckungen wird das Armenrecht von dem Vollstreckungsgerichte
ertheilt.

A r t i k e l 136.
Is t bei dem Gerichte, welches das Armenrecht zu ertheilen hat, ein Staats-

anwalt aufgestellt, so ist das Gesuch um Ertheilung des Armenrechts unter
Vorlage aller auf den Gegenstand bezüglichen Aktenstücke und sonstigen Be-
helfe schriftlich oder mündlich bei dem Staatsanwälte anzubringen.

A r t i k e l 137.
Erachtet der Staatsanwalt den behaupteten Anspruch oder die beabsichtigte

Verteidigung in Würdigung der Thatsachen und Beweisbehelfe oder des
Rechtspunkts für muthwillig, so hat er dies dem Nachsuchenden zu eröffnen.

Is t der Staatsanwalt der Ansicht, daß der Ansprnch oder die beabsichtigte
Vertheidigung als muthwillig nicht betrachtet werden könne, so hat er das
Gesuch nebst den Erhebungen über die Vermögensv'rhältn'sse des Nachsuchen-
dell an das Gericht abzugeben nnd zugleich die schriftliche Erklärung beizu-
fügen, daß der Ertheilung des Armenrechts aus der Prüfung des behaupteten
Anspruchs oder der beabsichtigten Vertheidigung kein Hinderniß entgegenstehe.
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A r t i k e l 138.
Das Gericht erkennt über die Ertheilung des Armenrechts in geheimer

Sitzung und bewilligt dasselbe, wenn die Vermvgenslosigkeit nachgewiesen ist.
Hiebei ist der muthmaßliche Kostenaufwand in Anschlag zu bringen und die
Fähigkeit zur Bestreitung dieses Aufwands nach dem vorhandenen Vermögen
und dem möglichen Erwerbe ohne Rücksicht auf deu Schuldenstand zu bemessen.

Sind Ersetzungen in dieser Beziehung nothwendig, so werden die des-
fallsigen Anordnungen des Gerichts von dem Staatsanwälte vollzogen.

Von dem gefaßten Beschlüsse hat der Staatsanwalt dem Nachsuchenden
Kenntniß zu geben.

Gegen den Beschluß finden Rechtsmittel nicht statt.

A r t i k e l 139.
Wird nach Ertheilung des Armenrechts die Sache nicht von einem am

Sitze des Prozeßgerichts wohnenden und zur anwaltschaftlichen Vertretung zu-
gelassenen Advokaten freiwillig übernommen, so hat der Gerichtsvorstand so-
fort zur Vertretung einen dieser Advokaten zu bezeichnen! Diese Bezeichnung
vertritt für den Anwalt die Stelle der Prozeßvollmacht.

Für die Zustellungen und etwa nöthigen Notariatsgeschäfte werden die
Gerichtsvollzieher und Notare, wenn die betreffenden Geschäfte innerhalb des
Bezirks des Gerichts, bei dem die Sache anhängig ist oder anhängig werden
soll, vorzunehmen sind, von dem Vorstande dieses Gerichts, andernfalls von
dem Vorstande desjenigen Bezirksgerichts, in dessen Sprengel sie ihren Wohn-
sitz haben, bezeichnet.

A r t i k e l 140.
I n den zur Zuständigkeit eines Gerichts, b^i welchem ein Staatsanwalt

nicht aufgestellt ist, gehörigen Sachen ist das Gesuch um Zulassung zum Ar-
menrechte bei dem Gerichte selbst anzubringen und steht diesem die Instruction
uud Entscheidung zu. Die Bestimmungen des Art. 139 Abs. 1 finden im

^ Anwaltsprozesfe, die Bestimmungen des Art. 138 Abs. 4 und Art. 139 Abs. 2
^ sowohl in diesem als im Parteiprozessc Anwendung.

A r t i k e l 141.

Die Ertheilung des Armenrechts gilt auch für die höhere Instanz, wenn
die Sache in Folge eines von der Gegenpartei ergriffenen Rechtsmittels dahin

z gelangt. Dem Vorstande des Obergerichts stehen bezüglich der Bezeichnung
eines Anwalts, der Gerichtsvollzieher und Notare dieselben Befugnisse zu, als
wenn das Armenrecht von diesem Gerichte ertheilt worden wäre.



Zß Buch I. Hauptstück 4.

A r t i k e l 142.
Das Armmrecht kann jederzeit von dem mit dem Rechtsstreite be-

faßten Gerichte wieder entzogen werden, wenn das Gericht die Ueberzeugung
gewinnt, daß die bei der Ertheilung angenommenen Voraussetzungen nicht
vorhanden waren oder weggefallen sind.

I n allen Fällen erlischt das Armenrecht mit dem Tode desjenigen, dem
es ertheilt wurde.

A r t i k e l 143.
Kommt die Partei später in Vermögensverhältnisse, bei deren Vorhanden-

sein ihr das Armenrecht nicht würde bewilligt worden sein, so tr i t t die Ver-
pflichtung zur Nachzahlung aller vorgemerkten und vom Staate vorgeschossenen
Beträge ein.

Gleiches gilt, wenn eine zahlungsfähige Partei die Ertheilung des Armen-
rechts durch unwahre Angaben über ihre Vermögensverhältnisse erschlichen hat.

Neber das Vorhandensein der in Abs. 1 und 2 bezeichneten Voraus-
setzungen und die daraus sich ergebende Verpflichtung erkennt das Gericht, bei
welchem die Sache noch anhängig ist, falls aber der Rechtsstreit beendigt ist,
das Gericht, bei welchem das Armenrecht zuerst ertheilt wurde. Die Ent-
scheidung erfolgt in geheimer Sitzung auf Anregung der Betheiligten oder
des Staatsanwalts oder selbst von Amtswegen.

A r t i k e l 144.
I m Falle des Obsiegens der zum Armenrechte zugelassenen Partei sind

der k. Fiskus, die Anwälte, Gerichtsvollzieher und Notare durch einen Beisatz
im Urtheile zu ermächtigen, die Verurteilung im Kostenpunkte bezüglich der
ihnen zukommenden Beträge für sich gegen den unterliegenden Theil in Voll-
zug setzen zu lassen.

A r t i k e l 145.
Nähere Bestimmungen über die Behandlung der Armenrechtsgesuche und

Armensachen, namentlich über den Nachweis der Vermögenslosigkeit, die I n -
struction der Armenrechtsgesuche, die Vormerkung und den Vorschuß der
Kosten u. s. w., bleiben dem Verordnungswegc vorbehalten.

A r t i k e l 146.
Strafen. Die auf Grund des gegenwärtigen Gefetzbuchs oder der

Advokatenordnung gegen Advokaten verhängten Geldstrafen fallen dem Pen-
sionsfond für die Hinterlassenen der Advokaten des Königreichs zu.

Die auf Grund des gegenwärtigen Gesetzbuchs oder der Gerichtsvollzieher-
ordnung gegen Gerichtsvollzieher vcrhängten Geldstrafen sind zur Unter-
stützung der Gerichtsvollzieher oder ihrer Hinterlasfenen zu verwenden.
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Alle übrigen auf Grund des gegenwärtigen Gesetzbuchs verhängten Geld-
strafen sind vorbehaltlich der Bestimmung des Art . 864 Abs. 5 durch Ver-
ordnung für die Advokaten, die Gerichtsvollzieher oder die bei den Gerichten
angestellten niedern Bediensteten oder deren Hinterbliebene zu verwenden.

A r t i k e l 147.
Die auf Grund des gegenwärtigen Gesetzbuchs verhängten Geldstrafen

find in gleicher Weise wie die von den Strafgerichten ausgesprochenen Gelb-
strafen beizutreiben.

Sie sind in Arreststrafen umzuwandeln, wenn ihre gänzliche oder theil-
weise Uneinbringlichkeit durch ein Zeugniß des Erhebungsbeamten dargethan ist.

Die Umwandlung erfolgt auf Antrag des Staatsanwalts durch das
Gericht, welches die Strafe ausgesprochen hat, unter Anwendung des im
Polizeiftrafgesetzbuche festgesetzten Maßstabs. Der Arrest wird als Civilstrafe
auf Betreiben des Staatsanwalts vollzogen.

Bei den Gerichten, an welchen ein Staatsanwalt nicht angestellt ist, hat
die Umwandlung von Amtswegen, der Vollzug des Arrests aber auf Be-
treiben des Gerichtsvorstands zu geschehen.

I n wie ferne bezüglich derjenigen Geldstrafen, welche als Vollstreckungs-
mittel in Anwendung kommen, eine Abweichung von diesen Vorschriften ein-
zutreten hat, ist in Art. 864 bestimmt.

Der Verurtheilte ist jederzeit befugt, sich durch Erlegung des Straf-
betrags, soweit derselbe durch den erstandenen Arrest noch nicht getilgt ist,
von dem letztern frei zu machen.

V . Hauptstück.
Allgemeine Vorschriften über das Verfahren.

A r t i k e l 148.
Oessentll'chkeit der Die Verhandlungen vor den Gerichten sind öffentlich, soweit

Verhandlung, has Gesetz keine Ausnahme macht.
Kinder und solche Personen, welche in einer der Würde des Gerichts

nicht entsprechenden Weise erscheinen, haben keinen Zutr i t t .

A r t i k e l 149.
Die Oeffentlichkeit der Verhandlung kann beschränkt werden, wenn Aerger-

niß oder Gefährdung des öffentlichen Friedens zu besorgen ist.
Das Gericht beschließt hierüber auf Antrag oder von Amtswegen, ohne

daß gegen den Beschluß ein Rechtsmittel stattfindet.
Wenn die Oeffentlichkeit beschränkt ist, kann jede Partei außer ihren:

Gewalthaber drei Personen ihres Vertrauens zur Seite behalten. Andere
Personen sind ausgeschlossen.
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A r t i k e l 150.
Leitung d« Der Vorsitzende oder Einzelnrichter leitet die Verhandlung.

Verhandlung. A . eröffnet und schließt die Sitzung, ertheilt das Wor t , ver-
nimmt die Parteien, die Zeugen und die Sachverständigen und spricht das
Urtheil aus.

A r t i k e l 151.
Sitzung«. Der Vorsitzende oder Einzelnrichter handhabt die Sitzungs-

Er trifft die geeigneten Maßregeln, um Störungen der Verhandlungen
Ordnungswidrigkeiten abzuwenden und zu unterdrücken.
Er ist befugt, Zuhörer, welche den Gang der Verhandlung durch Zeichen

des Beifalls oder Mißfallens oder auf andere Weise stören, aus dem Sitzungs-
saale entfernen und bei besonders erschwerenden Umständen bis auf vier und
zwanzig Stunden zur Haft bringen zu lassen. .

Parteien, Beistände und Gewalthaber, welche sich ungebührlich betragen,
werden vom Vorsitzenden oder Emzelnrichter zur Ordnung verwiesen. Fügen
sie sich seiner Mahnung nicht, so kann das Gericht die Verhandlung auf ihre
Kosten vertagen oder ihre Entfernung aus dem Sitzungssaale anordnen, auch
eine sofort vollstreckbare Arreststrafe bis zu vier und zwanzig Stunden
gegen sie erkennen. I n den beiden letztern Fällen wird in der Sache selbst
in gleicher Weise verfahren, als wenn sie sich freiwillig während der Verhand-
lung entfernt hätten.

Macht sich ein als Beistand oder Gewalthaber oder zur Ausführung der
mündlichen Rechtsvertheidigung zugezogener Advokat solcher Ungebühr schuldig,
so kann er vom Vorsitzenden oder Einzelnrichter zur Ordnung gemahnt werden.
Fügt er sich dieser Mahnung nicht, so kann die Vertagung der Verhandlung
auf seine Kosten erfolgen.

Die Bestrafung des Schuldigen und das dabei zu beobachtende Verfahren
richtet sich in den Fällen des Abs. 5 nach dm Bestimmungen der Advokaten-
ordnung.

Gegen die in Abs. 3—5 bezeichneten Verfügungen finden Rechtsmittel
nicht statt.

I n allen Fällen bleibt die etwa veranlaßte strafrechtliche Einschreitung
vorbehalten.

A r t i k e l 152.
Wurde in der öffentlichen Sitzung eine Handlung, wegen welcher straf-

rechtliche Einschreitung angezeigt ist, begangen, so hat das Gericht dieselbe
durch Protokoll festzustellen und dieses dem Staatsanwälte zu übersenden. I n
Fällen, in welchen nach den bestehenden Gesetzen der Thäter i n Untersuchungs-
haft genommen werden kann oder provisorische Festnahme durch die Polizei-
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behörde gestattet ist, kann das Gericht zugleich die provisorische Festnahme ver-
fügen. Der Festgenommene muß ohne Verzug dem zuständigen Staatsanwälte,
Untersuchungsrichter oder Einzelnrichter vorgeführt werden.

A r t i k e l 153.
Die in Art. 150—152 bezeichneten Befugnisse und Obliegenheiten haben

auch Gerichtsmitglieder, von welchen außerhalb der Sitzung Amtshandlungen
vorgenommen werden.

Was in den angeführten Artikeln bezüglich der Sitzung und des Sitzungs-
saales bestimmt ist, gilt in diesem Falle von den durch das Gerichtsmitglied
vorzunehmenden Amtshandlungen und dem Orte, wo sie vorgenommen werden.

A r t i k e l 154.
Fragerecht. Der Vorsitzende oder Einzelnrichter hat durch sachgemäße

Fragen von den Parteien und ihren Gewalthabern alle Aufklärungen zu er-
, holen, welche zum Verständnisse der geltend gemachten Thatsachen und der ge-
stellten Anträge, zur Ergänzung und Erläuterung unvollständiger, unbestimmter
oder undeutlicher Erklärungen oder sonst zur Feststellung des Sachverhalts er-
forderlich scheinen. M i t seiner Erlaubniß können auch die übrigen Gerichtsmit-
gsteder, sowie die Parteien und deren Gewalthaber oder Beistände unmittelbar
Fragen stellen.

Zweifel über die Zuläßigkeit einer Frage entscheidet das Gericht.

A r t i k e l 155.

Persönliches Erachtet das Gericht zur Aufklärung der Sache für ange-
Vrscheinen der messen, die Parteien selbst zu vernehmen, so kann ihr persön-

liches Erscheinen in einer festzusetzenden Sitzung verfügt werden.
Is t eine Partei durch Krankheit oder Gebrechen verhindert, persönlich in

der Sitzung zu erscheinen, so kann das Gericht die Vernehmung derselben über
bestimmte, in das Urtheil aufzunehmende Fragen durch ein Gerichtsmitglied
oder durch den Nichter des Wohnorts der Partei anordnen. Die Gegenpartei
ist in diesem Falle von Zeit und Or t der Vernehmung durch den Gerichts-
schreiber in Kenntniß zu setzen. Sie kann bei der Vernehmung sich vertreten
lassen und auch persönlich mit oder ohne Vertreter oder Beistand erscheinen.

A r t i k e l 156.
Welche Folgen in Bezug auf die Feststellung des Sachverhalts die Ver-

weigerung der Antwort auf gestellte Fragen und im Falle des Art . 155 das
Nichterscheinen nach sich ziehe, bleibt dem richterlichen Ermessen anheim-
gegeben.
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Art i lel157.
Verbindung und Die Verbindung mehrerer bei einem Gerichte anhängigen Rechts-

Tremmng der sjreitigkeiten, welche in sachlichem und rechtlichem Zusammen-
hange stehen oder zwischen denselben Parteien obschweben, kann

auf Antrag und selbst von Amtswegen angeordnet werden, so oft dies im
Interesse der Parteien gelegen oder der Ordnung des Verfahrens angemessen̂
erscheint.

Ebenso kann in einem Rechtsstreite die Trennung der Verhandlung über/
einzelne Streitpunkte oder einzelnen Parteien gegenüber verfügt werden, wenn
hiedurch eine zweckmäßige Vereinfachung des Verfahrens zu erwarten ist. /

Eine Widerklage, die nicht schon mit der Vernehmlassung auf die Hauvt-
klage verbunden wurde, darf nur dann gleichzeitig mit dieser verhandelt wer-
den, wenn dadurch die Verhandlung der Hauptklage keine Verzögerung erleidet.

I n allen Fällen steht es dem Gerichte zu, die Reihenfolge zu bestimmen,
in welcher die Verhandlung über mehrere Streitpunkte einzutreten hat.

Rechtsmittel finden gegen die gemäß Abs. 1—4 erlassenen Verfügungen
nicht statt.

A r t i k e l 158. /
Schluß der Das Gericht kann den Schluß der Verhandlung verfügeü,

Verhandlung, ^ n n es die Sache für hinlänglich aufgeklärt erachtet; doch darf
einer Partei, gegen welche, seitdem sie zuletzt das Wort hatte, neue Thatsachen
oder neue Rechtsgründe vorgebracht worden sind, das Wort zur Erwiderung
nicht versagt werden.

A r t i k e l 159.
Mitwirkung des I n wie weit die Staatsanwaltschaft bei dem Verfahren in
Staatsanwalts, bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten mitzuwirken hat, bestimmt das

Gesetz.
A r t i k e l 160.

I n dem Verfahren vor den Bezirks- und Appellationsgerichten ist der
Staatsanwalt in folgenden Fällen befugt, den öffentlichen Sitzungen beizu-
wohnen und, wenn er es im öffentlichen Interesse oder zur Aufrechthaltung
der Gesetze für dienlich erachtet, nach dem Schlüsse der Verhandlung dem Ge-
richte seine Ansicht vorzutragen:

1) bei Streitigkeiten über den Personenstand;
2) bei Streitigkeiten über die Bestellung oder Enthebung von Vormün-

dern, gerichtlichen Beiständen und Pflegern;
3) bei Streitigkeiten der unter Vormundschaft oder Vermögenscuratel

stehenden physischen Personen, dann wenn die Curatel einer vacanten
Erbschaft betheiligt ist;
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4) bei Verhandlungen, welche Abwesende betreffen;
b) bei Entschädigungsklagen gegen Nichter, Staatsanwälte, Gerichtsschrei-

ber, Notare, Anwälte oder Gerichtsvollzieher wegen Entschädigungs-
ansprüchen aus Amtshandlungen dieser Personen;

6) bei Streitigkeiten über Giltigkeit oder Trennung voll Ehen;
7) bei Klagen auf Aufhebung der ehelichen Gütergemeinschaft oder Aen-

derung der ehelichen Güterverhältnisse, wenn das betreffende. Civilrecht
den Eheleuten nicht gestattet, diese Aufhebung oder Aenderung durch
Vertrag vorzunehmen;

8) bei Verhandlungen über die Vollstreckbarkeitserklärung einer im Aus-
lande ergangenen gerichtlichen Entscheidung;

9) bei den in Art. 590 und 604 bezeichneten Klagen;
10) in Vollstreckung^ und Gantsachen.

Nachdem der Staatsanwalt gesprochen hat, darf den Parteien das Wort
nur gegeben werden, um Thatsachen zu berichtigen oder auf neue Rechtsgründe
zu antworten.

A r t i k e l 161.
Gerichtssprache. M e Eingaben an die Gerichte, ferner die bei Gericht auf-

genommenen und die von Anwälten oder Gerichtsvollziehern gefertigten Ur-
kunden und Schriften müssen bei Strafe der Nichtbeachtung in deutscher
Sprache verfaßt sein.

Werden Urkunden vorgelegt oder zugestellt, welche in einer fremden
Sprache verfaßt sind, nnd liegt eine von einem verpflichteten Uebersetzer her-
rührende Übertragung nicht vor, so kann das Gericht die Herstellung einer
solchen auf Antrag oder von Amtswegen verfügen.

Bei den Verhandlungen darf nur deutsch gesprochen werden. Für Per-
sonen ,' welche der deutschen Sprache nicht kundig sind, ist ein verpflichteter
Dolmetscher beizuziehen.

A r t i k e l 162.
M i t Taubstummen, welche lesen und schreiben können, ist mittels der

Schrift zu verhandeln; auf demselben Wege sind an Taube, welche lesen
können, die Fragen zu stellen und von Stmnmen, welche des Schreibens kun-
dig sind, die Antworten zu erholen.

I n Ermangelung dieser Voraussetzungen findet auch bei den in Abs. 1
bezeichneten Personen die Beiziehung eines verpflichteten Dolmetschers statt.

A r t i k e l 163.
Die Ernennung und Verpflichtung der Ucbersetzer und Dolmetscher ge-

schieht, soweit solche bei dem Gerichte nichtständig aufgestellt, die ständig auf-
gestellten verhindert oder Ablehnungsgründe, welche der Gerichtsvorstand er-
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heblich findet, gegen sie vorgebracht sind, durch diesen oder ein von ihm be-
auftragtes Gerichtsmitglied.

Uebersetzer und Dolmetscher, deren Verwendung bei einem durch einen
beauftragten Richter vorzunehmenden Geschäfte nothwendig wird, hat dieser zu
ernennen und zu verpflichten.

A r t i k e l 164.
Partei träge. Die Parteien sind verbunden, die Thatsachen der Wahrheit

gemäß vollständig und bestimmt anzugeben.
Jede Partei kann die vom Gegner behaupteten Thatsachen allgemein zu-

geben. Geschieht dies nicht, so muß sie sich über die einzelnen Thatsachen
genau erklären.

Hat eine Partei Thatsachen in der Beantworwng übergangen oder un-
genügend beantwortet und hat die Aufforderung des Nichters zu einer be-
stimmten und erschöpfenden Erklärung keinen Erfolg gehabt, so können jene
Thatsachen nach Umständen vom Nichter als zugestanden angenommen werden.

A r t i k e l 165.
Schriftsätze. Die Schriftsätze der Anwälte (Anwaltsakte) haben zu enthalten:

1) die Bezeichnung des Schriftsatzes als Klage, motivirter Antrag u. s. w . ;
2) die Anführung der Parteien nach Vor- und Familiennamen, Stand

oder Gewerbe, Wohnort und Parteistellung;
3) die allgemeine Bezeichnung des Streitgegenstands;
4) die Benennung des Gerichts, vor welchem die Sache verhandelt wer-

den soll; '
5) das Gesuch der Partei und dessen Begründung;
6) die Unterschrift des Anwalts.
Besteht eine Partei aus mehreren Personen, so bedarf es einer Wieder-

holung der einmal geschehenen Aufzählung in den folgenden Schriftsätzen nicht.
Das Gesuch muß sowohl hinsichtlich der Beschaffenheit als der Größe

des Verlangten in der Haupt- und so viel möglich auch in der Nebensache
genau bestimmt sein.

Die tatsächliche und, wo eine solche überhaupt nöthig, auch die recht-
liche Begründung ist in den Schriftsätzen nur in bündiger Kürze vorzutragen.

A r t i k e l 166.
Protokolle. Protokolle sind so einzurichten, daß sie Zeit und Ort der

Handlung und die Namen der dabei mitwirkenden oder als betheiligt anwe-
senden Personen enthalten.

Das Protokoll ist in Gegenwart der erwähnten Personen, wo möglich
bei der Handlung selbst aufzunehmen und sowohl von den Betheiligten als
von dem Nichter und dem Gerichtsschreiber zu unterschreiben.
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Vor der Unterschrift ist das Protokoll zu verlesen und hievon, sowie
von der erfolgten Genehmigung darin ausdrücklich Erwähnung zu thun.

Verweigert ein Beteiligter die Genehmigung oder die Unterschrift, be-
dient er sich eines Handzeichens oder hat die Aufnahme des Protokolle nicht
bei der Handlung selbst geschehen können, so ist dies gleichfalls anzugeben.

Das abgeschlossene Protokoll ist mit dem Gerichtssiegel zu Verseheu und,
wenn es aus mehreren Bogen besteht, der diese verbindende Faden durch das
Siegel zu befestigen.

Ausnahmen von vorstehenden Vorschriften bestimmt das Gesetz.

A r t i k e l 167.
I n Protokollen darf nichts überschrieben, zwischen den Zeilen eingeschal-

tet oder radirt werden.
Sind Worte zu durchstreichen, so muß das Durchstrichene leserlich bleiben.

Die Zahl der durchstrichenen Worte ist am Rande oder am Schlüsse zu
bemerken.

Randbemerkungen, sowie jene Abänderungen oder Zusätze, welche erst
nach der Unterschrift gemacht werden, sind besonders zu unterzeichnen.

A r t i k e l 168.
I n wie ferne Protokolle wegen Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften

der Art . 166 und 167 ganz oder theilweise als ungiltig oder nicht beweis-
kräftig zu betrachten sind, bleibt dem richterlichen Ermessen nach Beschaffenheit
des einzelnen Falls überlassen.

A r t i k e l 169.
Gerichtsakten. Die Vorschriften über Anlegung und Führung der Gerichts-

akten werden, so weit hierüber nicht das Gesetz bestimmt, im Verordnungs-
wege erlassen.

A r t i k e l 170.
Von den Gerichtsakten hat der Gerichtsschreiber unter Beaufsichtigung

Einsicht zu gestatten und gegen Bezahlung der Gebühren die verlangten Ab-
schriften und Auszüge zu ertheilen. Doch ist dritten Personen, soweit das
Gesetz nicht anders bestimmt, von Protokollen, welche in geheimer Sitzung
oder bei beschränkter Oeffentlichkeit aufgenommen wurden, von den in solchen
Sitzungen erlassenen Entscheidungen und von den auf der Gerichtsschreiberei
geführten Registern nur mit Ermächtigung des Gerichtsvvrstands Einsicht zu
gestatten oder Auszug zu geben. Die Ermächtigung ist nur bann zu erthei-
len, wenn ein rechtliches Interesse bescheinigt wird.

Die Gutachten der Gerichtsmitglieder, die Entwürfe zu Entscheidungen,
die Berichte an höhere Stel len, sowie Aktenstücke, welche Straf- oder Disci-
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plinarverfügungen gegen Beamte oder den innern Dienst betreffen, dürfen
weder Parteien noch dritten Personen mitgetheilt werden.

A r t i k e l 171.

Parteiakten. Die Parteiakten, welche sich aus den wechselseitig mitgetheilten
Aktenstücken und aus den Urkunden bilden, von denen die Partei Gebrauch gemacht
hat oder nach Inhal t ihrer Schriftsätze Gebrauch machen wil l , sind stets voll-
ständig und geordnet zu erhalten uud sind beiden Theilen insofern gemein-
schaftlich, als jede Partei nicht nur auf deren Inhal t zur Begründung ihrer
Anträge vor Gericht Bezug nehmen, sondern auch von den wechselseitig zuge-
stellten Aktenstücken im Falle des Verlustes der eigenen Aktenstücke Abschriften
gegen die Schreibgebühr verlangen kann.

A r t i k e l 172.

Mittheilung von I m Anwaltsprozesse können die Parteien gegenseitig die M i t -
Urkllnben. Heilung ihrer Parteiaklen verlangen.

Gleiches gilt von den in der Sache ergangenen Entscheidungen, aufge-
nommenen Protokollen und sonstigen gerichtlichen Akten, die sich in Urschrift,
Ausfertigung oder Abschrift im Besitze einer Partei befinden, dem Gegentheile
aber nicht zugestellt sind.

So lange dem Begehren auf Mittheilung der in Abs. 1 und 2 erwähn-
ten Urkunden nicht entsprochen ist, besteht keine Verpflichtung, auf die Ver-
handlung einzugehen. Auch hat das Gericht auf Antrag der Partei, welche
die Mittheiluug vergeblich begehrte, dem Anwalte der Gegenpartei und zwar,
wenn der Antrag nicht in der Sitzung bei der Verhandlung oder sofort nach
dem Aufrufe der Sache gestellt wurde, durch einen in geheimer Sitzung zu
fassenden Beschluß zur Mittheilung eine kurze Frist vorzusetzen. Erfolgt die
Mitthetlung innerhalb dieser Frist nicht oder nicht vollständig, so darf von
den noch nicht mitgetheilten Urkunden bei dcr Verhandlung nur mit Zustim-
mung der Partei, an welche die Mittheilung zu geschehen hatte, Gebrauch
gemacht werden; auch ist letztere befugt, sich von den betreffenden Urkunden
auf Kosten des Gegners Ausfertigungen oder Abschriften, soweit dies aus-
führbar, geben zu lassen.

W i l l eine Partei von einer in ihrem Besitze befindlichen Urkunde, worauf
sie in ihren Schriftsätzen keinen Bezug genommen hat, bei einer Verhandlung
Gebrauch machen, so hat sie diese Urkunde vor der Verhandlung der Gegen-
partei auch ohne Aufforderung mitzutheilen, widrigenfalls auf Antrag der
letztern die Vertagung der Sache, nach Umständen auf Kosten des Säumigen,
und selbst die Ausschließung der Urkunde von der betreffenden Verhandlung
verfügt werden kann.
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A r t i k e l 173.
Die Mittheilung der Urkunden kann von Hand zu Hand gegen Em-

pfangsbescheinigung oder durch Hinterlegung auf der Gerichtsschreiberei ge-
schehen. Jedem Aktcnhefte ist ein Verzeichniß der in demselben enthaltenen
Urkunden beizufügen.

Is t die Frist zur Einsichtnahme nicht bei der Mittheilung durch den
Inhaber der Urkunden oder durch gerichtliche Anordnung erweitert worden,
so beträgt sie drei Tage vom Tage der Ausstellung der Bescheinigung oder
der Kundmachung der geschehenen Hinterlegung. Findet die Verhandlung noch
vor Ablauf der Frist statt, so muß die Rückgabe jedenfalls vor der Verhand-
lung erfolgen.

A r t i k e l 174.
Erfolgt die Rückgabe der von Hand zu Hand mitgetheilten Urkunden

nicht rechtzeitig, so ist der säumige Anwalt auf schriftlichen Antrag der Gegen-
partei und Vorlage der Empfangsbescheinigung ohne weitere Verhandlung
von dem Gerichte in geheimer Sitzung zur sofortigen Rückgabe der Urkunden
und in die Kosten zu verurtheilen.

Der Verurtheilte kann das Grkenntuiß innerhalb einer unerstreckbaren
Frist von vier und zwanzig Stunden von der Zustellung an mit Einspruch an-
fechten, über welchen in einer sofort anzuberaumenden Sitzung ohne weiteres
Vorverfahren zu verhandeln ist. Unterliegt der Verurtheilte hiebet, so kann ihn
das Gericht außerdem noch in eine Geldbuße bis zu fünfzig Gulden Verfällen.

Soweit das Erkenntniß die Rückgabe der Urkunden betrifft, ist es mittels
Personalhaft vollstreckbar.

A r t i k e l 175.
Durch die Vorschriften der Art. 172—174 werden die Bestimmungen des

Handelsgesetzbuchs über Vorlegung der Handelsbücher und der Tagebücher
der Mäkler nicht berührt.

A r t i k e l 176.
Klagen gegen den Ansprüche gegen den t. Fiskus können erst dann gerichtlich

k. Ftskus. verfolgt werden, wenn der Betheiligte sich an die zunächst zustän-
dige höhere Verwaltungsstelle um Abhilfe gewendet und entweder eine ab-
schlägige oder innerhalb sechs Wochen gar keine Entschließung erhalten hat,
unbeschadet jedoch der Anträge auf Erlassung von Vorsichtsverfügungen.

Die betreffenden Verwaltungsstellen haben über derlei Gesuche den Be-
theiligten die Empfangsscheine ungesäumt und unentgeltlich auszufertigen.

A r t i k e l 177.
Doftpelklagen. Haben, wo dies nach der Natur der Klage zuläßig ist, beide.

Theile dieselbe Klage gegenseitig gestellt, so ist diejenige Partei als Kläger zu
betrachten, deren Klage zuerst zugestellt wurde.
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I s t dies ungewiß und treffen die Parteien keine Übereinkunft, so ent-
scheidet das Loos.

A r t i k e l 178.
Klagenhäufung. Mehrere Ansprüche gegen den nämlichen Beklagten können,

auch wenn sie auf verschiedenen Thatsachen oder Rechtsgründen beruhen, in
einer Klage verbunden werden, soferne für sämmtliche Ansprüche das Gericht
zuständig und die vom Kläger gewählte Prozeßart zuläßig ist.

A r t i k e l 179.
Wirkung der Die Zustellung der Klage hat folgende Wirkungen:
Klagzustellung, i ) ^ Streitsache sammt Allem, was dazu gehört, wird der

Gerichtsbarkeit des angerufenen Gerichts mit Ausschluß anderer gleich
zuständiger Gerichte, vor welche etwa eine spätere Ladung ergeht, un-
terworfen, doch erlischt diese Wirkung der Prävention wieder, wenn die
Partei, welche die daraus entspringende Einrede geltend machen konnte,
sich bei einem andern Gerichte einläßt;

2) die Zuständigkeit des Gerichts für die Sache dauert fort bis zu deren
Beendigung;

3) der Beklagte hat die Befugniß, eine Widerklage zu erheben.
Ueberdies treten alle nach bürgerlichen Gesetzen an die Klaganmeldung,

die Vorladung oder Einlassung geknüpften Wirkungen bezüglich des Rechts-
verhältnisses selbst, wie die Versetzung des Beklagten in Verzug oder bösen
Glauben, das Verbot einseitiger Neuerung u. s. w., mit der Zustellung der
Klage ein.

Die Wirkungen der Klagzustellung werden durch die endliche Entscheidung
der Sache im ersten Rechtszuge, so lange diese Entscheidung die Rechtskraft
nicht beschritten hat, nicht unterbrochen.

A r t i k e l 180.
Klagänderung. Der Beklagte kann sich Aenderungen widersetzen, welche nach

der Vernehmlassung in dem Gegenstande der Klage, in ihrer thatsächlichen
Begründung oder durch Erweiterung des Gesuchs vorgenommen werden.

A r t i k e l 181.
Nachträge, welche nur die Erläuterung undeutlicher oder die Ergänzung

unvollständiger Anführungen oder die Berichtigung offenbarer Irr thümer in
einzelnen Ausdrücken, Bezeichnungen, Namen oder Zahlen zum Gegenstande
haben, sind als Aenderung der Klage nicht zu betrachten.

Gleiches gilt, wenn die Erhöhung der Forderung sich nur als eine rich-
tigere Berechnung aus den Ansätzen der Klage darstellt.
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A r t i k e l 182.
Die Bestimmung des Art. 180 findet keine Anwendung, wenn die For-

derung eines Mehrbetrags keinen Anlaß zu einer neuen, von dem Inhalte
der Klagbeantwortung wesentlich abweichenden Verteidigung enthält oder statt
der ursprünglich geforderten Sache wegen der Veräußerung oder wegen des
Untergangs derselben die Leistung der Entschädigung gefordert wird.

Ebenso kann in jedem Stande der Sache die Klage durch Zusätze ver-
vollständigt werden, welche Punkte betreffen, die mit dem Gegenstande der
Klage zusammenhängen und von der Entscheidung über dieselbe abhängig
sind, wie Nebenansprüche an Früchten, Zinsen und Entschädigungen, oder
weitere Ansprüche, welche seit Anstellung der Klage aus dem nämlichen Klag-
grunbe erwachsen sind.

A r t i k e l 183.
Unter allen Verhältnissen kann der Kläger die Klage beschränken, doch

hat er die durch die frühere Ausdehnung etwa veranlaßten Kosten zu tragen.

A r t i k e l 184.
Ginreben. Soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, sind Einreden,

welche, ohne die Sache selbst zu berühren, nur auf Grund von Prozeßvor-
schriften die einstweilige Abwendung oder den Aufschub des Prozesses bezwecken,
mit einander vorzubringen und ist damit die Einlassung in der Hauptsache zu
verbinden.

Werden solche Einreden später vorgebracht, so dürfen sie nur dann be-
rücksichtigt werden, wenn sie erst im Verlaufe des Verfahrens zur Entstehung
gelangt oder auch von Amtswegen zu berücksichtigen sind.

Vorstehende Bestimmungen kommen auch schon bei dem schriftlichen Vor-
verfahren, wo ein solches stattfindet, zur Anwendung.

A r t i k e l 185.
Der Beklagte kann bis zur Beseitigung des Grundes seiner Ginrede jede

weitere Antwort verweigern:
1) wenn er die Einrede der mangelnden Sicherheitsleistung für die Pro-

zeßkosten vorschützt;
2) wenn er als Erbe oder wegen bestandener Gütergemeinschaft belangt

wird und sich darauf beruft, daß die ihm nach bürgerlichen Gesetzen
eingeräumte Bedenkzeit sich noch im Laufe befindet;

3) wenn er die Zuläßigkeit der Klage aus dem Grunde bestreitet, weil
der Kläger dem in einem frühern Verfahren gegen ihn ergangenen
Urtheile noch nicht Genüge geleistet hat, ungeachtet hiedurch die Z u -
läßigkeit der gegenwärtigen Klage bedingt ist.
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A r t i k e l 186.
Zur Einlassung in der Hauptsache ist der Beklagte nicht verpflichtet:

1) wenn er die Zuständigkeit des Gerichts bestreitet oder die Verweisung
an ein anderes Gericht verlangt;

2) wenn er die Einrede der nicht ordnungsmäßig erfolgten Ladung oder
eine Einrede vorbringt, welche die Befähigung zur Prozeßführung
betrifft;

3) wenn er die Nothwendigkeit der Beiladung weiterer Personen behauptet.

A r t i k e l 187.
Gegen die Verwerfung einer gerichtsablehnenden Einrede findet, soweit

das Gesetz nicht anders bestimmt, selbständige Berufung statt, welche innerhalb
fünfzehn Tagen, von Zustellung des Urtheils an die Partei, im Anwaltspro-
zesfe von Zustellung des Urtheils an den Anwalt gerechnet, erhoben werden muß.

I n solchem Falle beruht die weitere Verhandlung bis zur Entscheidung
des Obergerichts.

A r t i k e l 188.
Wi l l der Beklagte die Zuständigkeit des Gerichts aus dem Grunde be-

streiten, weil die Sache nach dem Geldwerthe des Streitgegenstands vor ein
anderes Gericht gehöre, so hat er dies vor jeder andern Aeußerung in der
Sache, die in Art. 185 bezeichneten Einreden ausgenommen, geltend zu machen.

Die Parteien haben in solchen Fällen die zur Ermittelung des Werths
dienlichen, ihnen verfügbaren Behelfe in der Verhandlung vorzulegen.

Findet sich das Gericht weder hiedurch noch sonst in der Lage, über den
Werth des Streitgegenstands die erforderliche Entscheidung zu treffen, so ist
der Werth in Ermangelung eines Übereinkommens durch Vernehmung von
Sachverständigen zu erheben.

Wegen behaupteter Unrichtigkeit des Gutachtens der Sachverständigen ist
ein weiteres Gutachten nicht zu erheben.

Erweift sich die Einrede als grundlos, so hat der Beklagte die dadurch
veranlassen Kosten zu tragen.

Gegen die Verwerfung der Einrede findet kein Rechtsmittel statt und die
Zuständigkeit des Gerichts kann wegen des angeblich höhern Werths des
Streitgegenstands vor dem höhern Gerichte auch dann nicht angefochten
werden, wenn die Sache in Folge eines aus einem andern Grunde eingelegten
Rechtsmittels dahin gelangt.

Wird die Unzuständigkeit des Gerichts ausgesprochen, so wird durch das
rechtskräftige Urtheil des Collegialgerichts die Zuständigkeit des Einzelngerichts,
durch das rechtskräftige Urtheil des Einzelngerichts die Zuständigkeit des Col-
legialgerichts dergestalt begründet, daß eine Anfechtung oder Prüfung der Zu -
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ftandigkeit, soweit diese durch den Werth des Streitgegenstands bedingt er-
scheint, nicht mehr zuläßig ist.

D ie neue Klage kann nicht erhoben werden, ehe die durch die frühere
verursachten Kosten ersetzt sind.

A r t i k e l 189.
Von Amtswegen ist die Klage abzuweisen, wenn im Verfahren vor Ein-

zelngerichten der Werth des Streitgegenstands, soweit die Feststellung der
Zuständigkeit davon abhängt, aus der Klage nicht zu ersehen und der Be-
klagte bei der Verhandlung nicht erschienen ist.

A r t i k e l 190.
Präjudicialsachen. H ^ g t die Entscheidung eines Rechtsstreits von der Ver-

handlung und Entscheidung über einen vorher zu erledigenden, durch das
nämliche Gericht zu entscheidenden Streitpunkt ab, so kann die Verhandlung

. vorerst auf diesen Präjudicialpunkt beschränkt werden. Das Gericht ist jedoch,
wenn die Entscheidung des Präjudicialpunktes eine Beweisführung oder sonstige
weitere Verhandlung zu veranlassen geeignet scheint, befugt, die Parteien zu
gleichzeitiger Geltendmachung ihrer übrigen Rechtsbehelfe anzuhalten; auch

- kann es, wenn mehrere bei ihm anhängige Rechtsstreite mit dem zu entschei-
denden Präjudicialpunkte in sachlichem, und rechtlichem Zusammenhange stehen,
deren Verbindung, soweit ihm dieselbe angemessen erscheint, anordnen.

I s t der Präjudicialpunkt bei einem andern Gerichte als dem für die
Entscheidung des Rechtsstreits zuständigen oder bei einer Verwaltungsbehörde
zu entscheiden, so hat das Gericht auf Antrag oder von Amtswegen die Ver-
handlung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits ganz oder theilweise bis nach
rechtskräftiger Erledigung des Präjudicialpunktes auszusetzen. Es kann aber
zugleich vorsorgliche Verfügungen erlassen und der betreffenden Partei zur Be-
treibung der Sache geeignete Fristen setzen.

A r t i k e l 191.
Wenn aus Veranlassung eines Rechtsstreits ein zur Einleitung strafrecht-

lichen Verfahrens hinreichender Verdacht der Verübung einer strafbaren That
sich ergibt, deren Ermittelung auf die Entscheidung des Rechtsstreits Einfluß
zu äußern vermag, so kann die Verhandlung und Entscheidung des letztern
bis nach Beendigung des Strafverfahrens ausgesetzt werden. Zugleich kann

^ das Gericht vorsorgliche Verfügungen erlassen.

A r t i k e l 192.
Zustellungen. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, haben im ge-

richtlichen Verfahren die Znstellungen auf Betreiben der Partei an die Gegenpartei
selbst oder an einen von ihr aufgestellten, am Sitze des Gerichts, bei dem die
Sache anhängig ist, wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten zu geschehen; im

4
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Anwaltsprozesse, wenn beide Theile durch Anwälte vertreten sind, auf Betreiben
des Anwalts an den Gegenanwalt.

Die in Art. 682 und 683 bezeichneten Urthcile sind im Anwaltsprozesse
außer dem Anwalte auch der Partei selbst oder ihrem Zustellungsbevollmäch-
tigten zuzustellen. Die Zustellung an den Anwalt hat vorauszugehen. Is t
der Anwalt nicht mehr in Funktion, so genügt die Zustellung an die Partei
oder ihren Zustellungsbevollmächtigten. I n der Zustellung an die Partei oder
ihren Zustellungsbevollmächtigten ist jene an den Anwalt unter Anführung
des Datums derselben zu erwähnen oder der Grund der Unterlassung anzugeben.

Die Aufkündigung der Vollmacht wird auch bei Zustcllungsbevollmächtigten
der Gegenpartei gegenüber erst mit der Anzeige der Aufkündigung wirksam.

A r t i k e l 193.

I n Fällen, in welchen die Zustellung an die Partoi selbst zu geschehen
hat, erfolgt dieselbe vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmung:

1) für Personen, welchen die Vefugniß, selbständig vor Gericht zu handeln,
fehlt, an ihre gesetzlichen Vertreter;

2) für den k. Fiskus, die Civilliste des Königs, Gemeinden, Stiftungen
und andere öffentliche Anstalten oder Körperschaften an deren gesetzliche
Vertreter oder Vorstände;

3) für Handelsgesellschaften an die in den Art. 117, 144, 167, 196 und
235 des Handelsgesetzbuchs bezeichneten Personen;

4) für andere Gesellschaften, Vereine oder Genossenschaften an deren Vor-
stände oder die mit der Vertretung der betreffenden Vereinigung beauf-
tragten Mitglieder oder Beamten;

5) für Gantmassen an den Massaverwalter oder in dessen Ermangelung
an den Commissär;

6) für Personen, welche nur im Auslande einen bestimmten Wohnsitz
haben (vorbehaltlich besonderer Staatsverträge und vorbehaltlich der
Befugniß, solchen Personen die Zustellung im Inlande persönlich oder
in ihrer Wohnung zu machen), ferner für Personen, deren Aufenthalt
unbekannt ist, an den Staatsanwalt des Prozeßgerichts oder, wenn
bei diesem ein Staatsanwalt nicht aufgestellt ist, an den Staatsanwalt
des Bezirksgerichts, in dessen Sprengel das Prozeßgericht seinen Sitz hat;

7) für die in §.4 des Gesetzes vom 15. August 1828, die Militärgerichts-
barkeit in bürgerlichen Rechtssachen betreffend, genannten Militärper-
sonen an die daselbst bezeichneten Commandanten, welche die Behändi-
gung der empfangenen Aktenstücke an denjenigen, für welchen die Zu -
stellung bestimmt ist, zu bewerkstelligen und Bescheinigung hierüber an
den Gerichtsvollzieher gelangen zu lassen haben.
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Zustellungen, welche an Handelsgesellschaften oder an Kaustente in Han-
delssachen zu bewirken sind, können auch an deren Prokuristen oder, soferne
die Zustellung eine mit einer Zweigniederlassung im Zusammenhange stehmde
Angelegenheit betrifft, an den zum Betriebe der Zweigniederlassung bestellten
Handlungsbevollmächtigten gemacht werden.

A r t i k e l 194.
Die Staatsanwaltschaft hat bei Zustellungen an Personen, welche im

Auslande ihren Wohnsitz haben, die Weiterbeförderung der empfangenen Akten-
stücke auf diplomatischem Wege zu veranlassen, soweit nicht durch Staatsver-
trage ein anderer Weg vorgezeichnet ist.

Betrifft die Zustellung eine Person, deren Aufenthaltsort unbekannt ist,
so hat der Staatsanwalt die entsprechende Bekanntmachung in einem oder
mehreren öffentlichen Blättern nach den hierüber im Verordnungswege zu er-
lassenden Vorschriften zu bewerkstelligen.

Is t in andern Fällen eine Zustellung an die Staatsanwaltschaft für eine
Partei in gesetzlich zuläßiger Weise geschehen, so hat der Staatsanwalt für
die Behändigung an die Partei in der den Verhältnissen entsprechenden Weise
zu sorgen.

A r t i k e l 195.
Die Zustellung hat in der Wohnung oder dem Geschäftslokale desjenigen

zu geschehen, an welchen sie zu bewirken ist.
Die Annahme von Zustellungen außerhalb der Wohnung oder des Ge-

schäftslokals kann verweigert werden.
Hat derjenige, an welchen die Zustellung zu bewirken ist, im Inlande

weder eine Wohnung noch ein Geschäftslokal, so kann ihm die Zustellung an
jedem Orte, wo er getroffen wird, gemacht werden.

A r t i k e l 196.
Wird derjenige, an welchen die Zustellung zu bewirken ist, in seiner Woh-

nung oder in seinem Geschäftslokale nicht getroffen, so kann die Zustellung
daselbst an einen in derselben Familiengemeinschaft lebenden erwachsenen An-

chörigen oder an einen Bediensteten gemacht werden.

A r t i k e l 197.
Wird abgesehen von den Bestimmungen des Art . 195 Abs. 2 und Art. 199

Abs. 3 die Annahme der Zustellung verweigert oder ist in der Wohnung
desjenigen, dem zugestellt werden soll, weder er selbst noch eine der in Art. 196
bezeichneten Personen angetroffen worden, so kann die Zustellung an den Vor-
steher der betreffenden Gemeinde- oder Ortsabtheilung (Viertel, Distrikt) oder
an dessen Stellvertreter geschehen und hat dieser die Behändigung zu besorgen.

4«
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A r t i k e l 198.
Zustellungen an die Staatsanwälte und Militär-Commandanten (Art. 193

Ziff. 6 und 7) haben, dringende Fälle ausgenommen, in deren Dienstlokali-
täten zu geschehen.

Is t der Staatsanwalt oder Commandant daselbst nicht anwesend, so kann
die Zustellung an seinen Stellvertreter oder an jede andere dort befindliche,
zum Dienste der Staatsanwaltschaft beziehungsweise Commandantschaft gehörige
Person gemacht werden.

A r t i k e l 199.
An Sonn- und gebotenen Feiertagen, ferner vor sechs Uhr Morgens

und nach acht Uhr Abends dürfen Zustellungen nur mit richterlicher Erlaub- .
niß gemacht werden.

Diese Erlaubniß kann nur in dringenden Fällen, in solchen aber sowohl
von dem Vorstande des Gerichts, bei welchem die Sache anhängig ist oder
anhängig gemacht werden soll, als auch von dem Einzelnrichter des Orts, wo
die Zustellung zu machen ist oder der Gerichtsvollzieher seinen Wohnsitz hat,
ertheilt werden. Die bezügliche Verfügung ist in der Zustellungsurkunde an-
zuführen und mit derselben abschriftlich mitzutheilen.

Die Annahme von Zustellungen, welche gegen diese Vorschriften verstoßen,
kann verweigert werden.

A r t i k e l 200.
Wer eine Zustellung machen läßt, hat hiefür unter den Gerichtsvoll-

ziehern des Gerichtssprengels, in welchem sie gemacht werden soll, die Wahl,
doch fallen Mehrkosten, welche durch Verwendung eines außerhalb des einzeln-
gerichtlichen Bezirks, wo die Zustellung zu geschehen hat, wohnenden Gerichts-
vollziehers entstehen, dem veranlassenden Theile zur Last, ausgenommen wenn
die Verwendung der in diesem Bezirke wohnenden Gerichtsvollzieher wegen
deren Behinderung (Art. 201) oder aus andern Gründen unmöglich war.

A r t i k e l 201.
Der Gerichtsvollzieher darf bei Strafe der Nichtigkeit keine Zustellung

in einer Sache machen, bei welcher er selbst, seine wirkliche oder gewesene
Ehefrau, seine Verwandten oder Verschwägerten in gerader Linie oder in der
Seitenlinie, einschlüssig bis zum dritten Grade nach bürgerlicher Berechnung
oder seine Psiegbefohlenen betheiligt sind.

A r t i k e l 202.
Ueber jede Zustellung hat der Gerichtsvollzieher eine Zustelluugsurkunde

zu errichten, deren Urschrift dem Auftraggeber einzuhändigen ist.
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Die Zustellungsurkunde hat zu enthalten:
1) Jahr, Monat und Tag der Zustellung, wobei die Zahlen mit Buch-

staben zu schreiben sind;

2) Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und Wohnort des-
jenigen, auf dessen Betreiben, sowie desjenigen, an welchen die Z u -
stellung gemacht wird — bei Handlungshäusern, Gesellschaften, Ge-
nossenschaften und Vereinen die Firma oder den Namen, sowie den
O r t , wo sie ihren Sitz haben;

3) den Or t der Zustellung und die Bezeichnung der Person, an welche
der Gerichtsvollzieher behändigt hat;

4) Namen, Wohnort und dienstliche Eigenschaft des Gerichtsvollziehers;

5) Unterschrift des letztern.

Bei Zustellungen, welche auf Betreiben des gesetzlichen Vertreters einer
Partei oder an einen solchen gemacht werden, ist diese Eigenschaft anzugeben
und zugleich die Partei selbst in der in Abs. 2 Ziff. 2 erwähnten Weise zu
bezeichnen.

Geschieht die Zustellung auf Betreiben mehrerer Personen oder wird sie
für eine Streitgenossenschaft an einen Zustellungsbevollmächtigten gemacht und
wird zugleich ein Schriftstück mitgetheilt, in welchem die einzelnen Betheiligten
genügend bezeichnet sind, so kann in der Zustellungsurkunde hierauf Bezug
genommen werden.

Bei Zustellungen unter Anwälten wird der Vorschrift des Abs. 2 Ziff. 2
durch Angabe ihrer Namen genügt.

A r t i k e l 203.
Besteht die Partei, an welche eine Zustellung zu machen ist, aus mehreren

Personen, so hat die Zustellung, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, an
jede derselben zu geschehen.

Jeder Person, welcher eine Zustellung gemacht wird, ist Abschrift sowohl
der Zustellungsurkunde, als der mitgetheilten Schrift zu behändigen. Daß
dies geschehen, ist in der Zustellungsurkunde anzuführen.

Bei Zustellungen an den Zustellungsbevollmächtissten einer Streitgenossen-
schaft bedarf es nur der Behandlung einer einzigen Abschrift. Dasselbe gilt
bei Zustellungen unter Anwälten, wenn auch der Anwalt verschiedene Parteien
vertritt oder die von ihm vertretene Partei aus mehreren Personen besteht.

Die Abschriften der mitzuteilenden Schriften müssen, wenn die Zustellung
auf Betreiben eines Anwalts gemacht oder ein Anwaltsakt zugestellt wird,
von dem Anwälte, in den übrigen Fällen von dem Gerichtsvollzieher be-
glaubigt werden.
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A r t i k e l 204.
Die von den Gerichtsvollziehern in geschlicher Form errichteten Zu -

stellungsurkunden sind öffentliche Urkunden.
Stimmen Ur- und Abschrift der Zustellungsurkunde nicht überein, so ist

für die Partei, an welche die Zustellung geschah, nur der Inhal t der ihr ein-
gehändigten Abschrift maßgebend.

A r t i k e l 205.
Anwälte können Znstellungen an den Gegenanwalt ohne Vermittlung

eines Gerichtsvollziehers bewirken. Die in diesem Falle erforderliche Empfangs-
bescheinigung ist mit Angabe des Datums auf die Urschrift der zugestellten
Urkunde oder der besondern Znstellungsurkuude zu setzen und von dem
Gegenanwalte zu unterzeichnen.

A r t i k e l 206.
Die Bestimmungen der Art. 193—202, Art. 203 Abs. 1 und 2 und

Art. 204 finden auch auf die in Art. 101 Abs. 2 und 3 erwähnten Zu -
stellungen Anwendung.

Für die in Art . 193 Ziff. 6 bezeichneten Personen sind solche Zustellungen
an den Staatsanwalt des Bezirksgerichts zu machen, in dessen Sprengel der-
jenige, auf dessen Betreiben die Zustellung stattfindet, oder, wenn letztere auf
Betreiben mehrerer Personen erfolgt, eine derselben ihren Wohnsitz hat.

A r t i k e l 207.
Tagfllhrtm und Soferne die Ladung nicht auf eine bestimmte Stunde gestellt

Fristen. ^ ^ H d^ ^ f einen Vormittag angesetzte Tagfahrt Mittags
um zwölf Uhr, die auf einen ganzen Tag oder einen Nachmittag angesetzte
Abends um sechs Uhr als abgelaufen.

I m Falle der Ladung auf eine bestimmte Stunde ist die Tagfahrt von
der Partei versäumt, wenn diese weder bei dem Aufrufe der Sache noch vor
dem Schlüsse der Verhandlung sich meldet.

A r t i k e l 208.
Der Fristenlauf richtet sich bei vereinbarten Fristen nach dem verein-

barten Tage, bei gesetzlichen oder vom Gerichte bestimmten mit.Rücksicht auf
die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes nach dem Tage der Zustellung
oder der mündlichen Eröffnung der richterlichen Verfügung in der Ar t , daß
der folgende Tag als der erste der Frist gerechnet wird.

Is t die Frist nach Monaten bestimmt, so wird der Monat zu dreißig
Tagen gerechnet.

Die Frist endigt mit dem letzten Tage und, wenn dieser ein Sonn- oder
gebotener Feiertag ist, mit dem nächstfolgenden Werktage.

6
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Bei Fristverlängerungen wird die bewilligte neue Frist, soweit nicht anders
bestimmt ist, vom Ablauf der vorigen an gerechnet.

A r t i k e l 209.
Vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmungen werden bei Zustellun-

gen, in Folge deren die betreffende Person an einem andern Orte, als dem,
wo sie wohnt oder sich aufhält, zu erscheinen oder eine Handlung vorzunehmen
hat, die gesetzlichen Fristen, selbst wenn sie für unerstreckbar erklärt sind, sowie
auch die Zeiträume, welche nach gesetzlicher Bestimmung zwischen einer Tag-
fahrt und der Ladung zu derselben in Mitte liegen müssen, erweitert:

1) für Personen, die im Sprengel eines andern, jedoch zu demselben
Uppellationsgerichte gehörigen Bezirksgerichts wohnen oder sich auf-
halten, um vier Tage;

2) für Personen, die im Inlande, jedoch in einem andern Appellations-
gerichtssprengel wohnen oder sich aufhalten, um acht Tage;

3) für Personen, die im Auslande wohnen oder sich aufhalten, um die
durch Verordnung bestimmte Zeit.

Geht die Zustellung eine Person an, deren Aufenthaltsort unbekannt ist,
so wird die gesetzliche Frist um einen Monat erweitert.

Bei Militärpersonen ist nicht der Wohnort, sondern der Or t der Zu-
stellung für die Fristerweiterung maßgebend.

Auf die Erweiterung der Frist ist es ohne Ginfluß, wenn die Zustellung
statt an die Partei selbst an einen Zustellungsbevollmächtigten stattfindet.

Wird einen: Ausländer die Zustellung im Inlande persönlich oder in
seiner Wohnung gemacht, so hat er nur diejenige Frist, welche dem Inländer
zukommt, der an dem Orte wohnt, wo die Zustellung gemacht worden ist.

A r t i k e l 210.
Haben mehrere Personen wegen des nämlichen, wenn auch Heilbaren

Gegenstands zu handeln oder zu erscheinen, so gilt für alle die längste Frist.
Durch die Zustellung wird der Fristenlauf auch gegen die Partei be-

gründet, welche die Zustellung veranlaßt hat.
Bei Endurtheilen, sowie bei Nrtheilen, welche hinsichtlich der Berufung

den Endurtheilen gleichgestellt sind (Art . 682 und 683), beginnt der Fristen-
lauf, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, erst mit der Zustellung an die
Partei oder ihren Zustellungsbevollmächtigten.

A r t i k e l 211.
Friste:: zu persönlichem Erscheinen oder Handeln werden durch den Tod

der Partei oder ihres gesetzlichen Vertreters, sowie durch jede Veränderung
in der Eigenschaft, durch welche die Befugniß dieser Personen zur Prozeß-
führung bedingt ist, dergestalt unterbrochen, daß erst mit der Zustellung -an
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die Person, welche nunmehr den Prozeß zu führen hat, eine neue volle Frist
zu laufen beginnt.

Diese Zustellung kann den Erben insgesammt und ohne Bezeichnung der
einzelnen in der letzten Wohnung des Erblassers und, wenn daselbst weder
ein Familienglied noch ein Bediensteter desselben zu treffen ist, durch Zustellung
an den Gerichtsschreiber des Einzelngerichts gemacht werden, in dessen Bezirke
der Erblasser zur Zeit seines Todes nach Art . 12—14 seinen allgemeinen
Gerichtsstand hatte.

Erfolgt die Zustellung während der zur Inventarserrichtung oder zur
Erklärung über Annahme oder Ausschlagung der Erbschaft oder Gütergemein-
schaft nach bürgerlichem Rechte durch das Gesetz oder von dem zuständigen
Gerichte eingeräumten Zeit, so beginnt erst mit dem Ablaufe dieser Zeit die
in Abs. 1 bestimmte neue Frist, es sei denn, daß für die liegende Erbschaft
ein zur Prozeßführung befugter Curator bestellt und an diesen die Zustellung
erfolgt ist.

A r t i k e l 212.
Durch Übereinkunft der Parteien können Tagfahrten verschoben und

Fristen abgekürzt oder verlängert werden, soweit es sich nicht um die von dem
Gesetze für die Einlegung von Rechtsmitteln vorgeschriebenen oder um sonstige
vom Gesetze als unerstreckbar bezeichnete Fristen handelt.

Bezüglich der Wiederanberaumung einer verschobenen Tagfahrt finden die
allgemeinen Bestimmungen Anwendung.

Gewalthaber bleiben für den Mißbrauch bei Bewilligung von Fristver-
längerungen und Vertagungen den Parteien verantwortlich.

A r t i k e l 213.
Durch das Gericht können gesetzliche Fristen nur in den vom Gesetze

besonders bestimmten Fällen abgekürzt oder verlängert werden.
Die Verlegung von Tagfahrten und die Verlängerung richterlich festge-

setzter Fristen kann sowohl das Gericht als der beauftragte Nichter aus er-
heblichen Gründen verfügen.

So l l dies auf Antrag geschehen, so ist nötigenfalls Bescheinigung der
Gründe zu verlangen und, wenn wiederholte Verlegung einer Tagfahrt oder
wiederholte Fristverlängerung auf Ansuchen derselben Partei stattfinden soll,
der Gegner vorher zu hören.

A r t i k e l 214.
Soweit über Handlungen vom Gerichte oder von einem beauftragten

Richter Protokolle errichtet werden, ist die Einhaltung der Tagfahrt oder Frist
nach dem Inhalte dieser Protokolle zu bemessen.
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I s t bei vereitelten Tagfahrten kein Protokoll zu errichten, so hat der
Gerichtsschreiber die Anwesenheit der erschienenen Partei vorzumerken und auf
Verlangen Bescheinigung darüber auszustellen.

Bei Uebergabe einer Schrift, sowie bei Hinterlegung von Akten ist die
Zeit der Uebergabe auf der Schrift oder dem Akte durch den Gerichtsschreiber
unter Beifügung des Handzugs anzuführen. Solche Bescheinigungen sind
maßgebend bis zum Beweise des Gegentheils.

Die Uebergabe von Schriften und die Hinterlegung von Akten auf der
Gerichtsschreiberei kann nur während der Gerichtszeit stattfinden.

A r t i k e l 215.
Die NichtVornahme einer Handlung in der dazu anberaumten Tagfahrt

oder innerhalb der dazu bestimmten Frist hat, soferne das Gesetz nicht anders
bestimmt, den Ausschluß der säumigen Partei mit der vorzunehmenden Hand-
lung zur Folge.

Die Nachtheile versäumter Tagfahrten und Fristen treten ohne Androhung
ein. Sie sind mit Ablauf der festgesetzten Zeit verwirkt, wenn nicht das
Gesetz einen auf Verwirklichung des Rechtsnachtheils gerichteten Antrag des
Gegners verlangt. Is t letzteres der Fa l l , so kann die versäumte Handlung,
so lange der Antrag nicht gestellt ist, nachgeholt werden.

Kosten- und Schadensersatz aus Versäumnissen ist nur auf Verlangen
der Gegenpartei zuzuerkennen.

A r t i k e l 216.
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung von Tag-

fahrten oder Fristen darf, abgesehen von besondcrn Bestimmungen des Ge-
setzes, nur dann bewilligt werden, wenn die Partei durch Abwesenheit, schwere
Krankheit oder andere unabwendbare Verhinderungen, wohin jedoch bloße
Nachläßigkeit der Gewalthaber oder Gerichtsvollzieher nicht zu rechnen ist, in
die Lage gesetzt war, weder die versäumte Handlung vornehmen, noch geeig-
neten Falls die Verlegung der Tagfahrt oder Verlängerung der Frist nach-
suchen zu können.

A r t i k e l 217.
Das Gesuch um Wiedereinsetzung ist unter genauer Angabe der Verhin-

derungsursache binnen einer unerstreckbaren Frist von fünfzehn Tagen von
dem Tage an, an welchem die Verhinderungsursache aufgehört hat, mittels
Zustellung an die Gegenpartei anzubringen. I n derselben Frist ist die ver-
säumte Handlung, soweit dies geschehen kann, vorzunehmen oder der geeignete
Antrag auf Bestimmung einer neuen Frist oder Tagfahrt zu stellen.

Dem um Wiedereinsetzung Nachsuchenden liegt bei erhobenem Widerspruche
der Beweis der Verhinderung und ihrer Dauer ob.
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Durch das Gesuch um Wiedereinsetzung gegen den Ablauf der Beru-
fungsfrist wird die eingeleitete Vollstreckung des Urtheils solange nicht auf-
gehalten, als nicht vom Obergerichte die Einstellung verfügt wird.

A r t i k e l 218.
Nichtigkeit von Prozeßhandlungen, welche einem ausdrücklichen gesetzlichen

Prozeßhandlungen. Verbote zuwiderlaufen, sind nichtig, es sei denn, daß das Gesetz,
ohne die Nichtigkeit anzudrohen, einen andern Nachtheil oder eine Strafe auf
die Übertretung gesetzt hat.

Nichtig sind ferner Handlungen, soweit ihnen die Erfordernisse fehlen, die
das Gesetz unter Androhung der Nichtigkeit vorschreibt oder die nach der Natur
und dem. Zwecke der Handlung zum Wesen derselben gehören.

M i t der nichtigen Handlung unterliegt Alles, was im Zusammenhange
mit ihr auf sie gefolgt ist, ebenfalls der Nichtigkeit.

A r t i k e l 219.
Eigene Handlungen darf Niemand als nichtig anfechten, außer soweit die

Nichtigkeit auch von Umtswegen zu berücksichtigen ist.
Die Gegenpartei kann Nichtigkeiten, welche weder von Amtswegen zu be-

rücksichtigen sind, noch kraft besonderer gesetzlicher Bestimmung in jeder Lage
der Sache eingewendet werden dürfen, nur bei der nächsten eigenen Prozeß-
handlung oder, wenn keine solche dazwischen liegt, bei der nächsten gericht-
lichen Verhandlung geltend machen; doch wird die Geltendmachung der Nich-
tigkeit durch vorläufige Ablehnung des Gerichtsstands oder einer Gerichts-
persou und durch das Vorbringen einer der in Art . 185 erwähnten Einreden
nicht ausgeschlossen.

A r t i k e l 220. '
Wird die Nichtigkeit einer Prozeßhandlung geltend gemacht, so ist darüber

vor allem Andern zu entscheiden. Handelt es sich um eine Zustellung nnd
findet der Nichter, daß aus der nichtigen Handlung kein Nachtheil erwachsen
ist, oder daß ohne Nachtheil für die Gegenpartei eine Berichtigung oder Er-
gänzung der fehlerhaften Zustellung oder die Wiederholung derselben statt-
finden kann, so hat er auf Kosten der fehlenden Partei oder des schuldigen
Gerichtsvollziehers das Eine oder Andere zu verfügen oder die sonst zur Ab-
hilfe geeigneten Anordnungen zu treffen.

A r t i k e l 221.
Snhneversuch. Das Prozeßgericht kann in jeder Lage der Sache einen Sühne-

versuch vornehmen oder auch die Vornahme eines solchen durch ein Gerichts-
mitglied oder Einzelngericht anordnen.

Auch einem Richter, welcher nur mit Vornahme einzelner Prozeßhand-
lnngen beauftragt ist, steht das Necht zu, Vergleichsverhandlungen vorzunehmen.



Buch I. Hauptstück 5. 5 9

Zwang zu persönlichem Erscheinen der Parteien behufs Sühneversuchs
findet nicht statt.

A r t i k e l 222.
Das Vermittlungsamt der Gemeinden, Militärbehörden und Universitäts-

rectorate richtet sich nach den hierüber bestehenden besondern Bestimmungen.
Vor Anstellung einer Klage bei dem Bezirks- oder Handelsgerichte kann

der Kläger, wenn beide Theile selbständig und über den Gegenstand der Klage
frei zu verfügen befugt sind, den zu Belangenden unter summarischer Bezeich-
nung des Klagegegenstands zum Versuche der Sühne auch vor das Einzeln-
gericht vorfordern lassen, vor welchem dieser oder, falls mehrere Personen zu-
sammen zn belangen sind, eine derselben nach Art. 12—17 den allgemeinen
Gerichtsstand hat.

Für den Kläger besteht keine Verbindlichkeit zur Anrufung eines der in
Abs. 1 und 2 bezeichneten Vermittlungsämter und der zu Belangende unter-
liegt im Falle des Nichterscheinens keiner Strafe.

A r t i k e l 223.
Vergleich. I f t ^ n Vergleich oder eine sonstige auf den Rechtsstreit bezüg-

liche Nebereinkunft vor einem Vermittlungsamte, dem Prozeßgerichte oder
einem beauftragten Richter zu Stande gekommen, so soll darüber ein Pro-
tokoll aufgenommen werden.

Die vor dem Prozeßgerichte, vor einem beauftragten Nichter oder vor
dem Vermittlungsamte der Ginzelngerichte geschlossene Übereinkunft, zu welcher
die Theile rechtlich befähigt sind, unterliegt der Vollstreckung gleich einem
rechtskräftigen Urtheile. Jeder Betheiligte, der den Vollzug der Verhandlung
zu beantragen berechtigt ist, kann eine vollstreckbare Ausfertigung verlangen.

Die von den übrigen Vermittlungsämtern in vorgeschriebener Form er-
richteten Protokolle haben die Wirksamkeit öffentlicher Urkunden. Durch die-
selben werden jedoch in den Fällen, wo das Gesetz Notariatsurkunden verlangt,
letztere nicht ersetzt.



Zweites Auch.
Versahren im ersten Rechtszuge.

Grster Abschnitt.

Lrdmtliches Verfahren vor dm Bezirksgerichten.

V I . Hauptstück.

Verfahren iur Allgemeinen.

A r t i k e l 224.
Verfahren vo, Die Klage wird dadurch erhoben, daß der Kläger die Klage-
der Sitzung, schuft dem Beklagten zustellen laßt.

A r t i k e l 225.
Die Klageschrift muß von dem zur Vertretung des Klägers bestellten

Anwalte gefertigt sein. Sie soll unter genauer Bezeichnung des Streitgegen-
stands eine gedrängte aber vollständige uud deutliche Darstellung der den
Klaganspruch begründenden Thatsachen, den Nechtsgrund, aus welchem der
Anspruch abgeleitet wird, und ein bestimmtes Gesuch in der Hauptsache sowohl
als in den Nebenpunkten enthalten.

A r t i k e l 226.
M i t der Zustellung der Klageschrift an den Beklagten ist dte Aufforderung

zu verbinden, innerhalb der gesetzlichen Frist aus den am Sitze des Prozeß-
gerichts wohnenden und zur anwaltschaftlichen Vertretung zugelasseneu Advo-
katen einen Anwalt zu bestellen und durch ihn dem Gegenanwalte von der er-
folgten Bestellung Anzeige machen zu lassen.

Die Frist, in welcher der Beklagte der Aufforderung zu genügen hat
(Erscheinungsfrist), beträgt acht Tage vom Tage der Klagestellung.
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Die Dauer der Erscheinungsfrist muß unter Berücksichtigung der Be-
stimmung des Art. 209 in der Zustellungsurkunde angegeben sein.

A r t i k e l 227.
I n den Fällen des Art. 79 Abs. 3 wahrt der Beklagte die Erscheinungs-

frist durch die dem Gegenanwalte zugestellte Bezeichnung des mit der Prozeß-
führung beauftragten Fiskals beziehungsweise durch die Erklärung, daß er als
Advokat seine Sache selbst führen wolle.

A r t i k e l 228.
Ist für den Beklagten kein Anwalt bestellt worden, so kann der Anwalt

des Klägers nach Ablauf der Erscheinungsfrist die Sache für die Sitzung
anmelden.

A r t i k e l 229.
Is t ein Anwalt für den Beklagten bestellt, so haben sich die Anwälte,

soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, wechselseitig ihre motivirten Anträge
zustellen zu lassen.

A r t i k e l 230.
Die motivirten Anträge dienen als Grundlage für die Verhandlung.
Sie haben das bestimmte Gesuch der Partei bezüglich der zu erlassenden

Entscheidung und davon gesondert in gedrängter Darstellung die zur Begrün-
dung des Gesuchs nach der Sachlage erforderlichen tatsächlichen Anführungen
in Verbindung mit den wesentlichen rechtlichen Gesichtspunkten zu enthalten.

Eventuelle Bitten sind dem Gesuche beizufügen, auch ist anzugeben, welche
Thatsachen die Partei zu beweisen erbötig ist und welcher Arten von Beweis-
mitteln sie sich dazu bedienen will.

Soweit die Behauptungen und die Nechtsvcrtheidigung des Klägers in
der Klageschrift niedergelegt sind, ist in dessen motivirtem Antrage hierauf
lediglich Bezug zu nehmen.

A r t i k e l 231.
Der Anwalt des Beklagten hat seinen motivirten Antrag innerhalb fünf-

zehn Tagen nach Ablauf der Erscheinungsfrist zustellen zu lassen, der Anwalt
des Klägers den seinigen spätestens drei Tage vor der Sitzung, in welcher
die Sache zum Aufrufe kommt.

A r t i k e l 232.
Wi l l der Beklagte vorläufig nur eine oder mehrere der in Art . 185 und

186 bezeichneten Einreden, vorbringen, so muß er seinen auf diese Einreden
beschränkten motivirten Antrag innerhalb acht Tagen nach Ablauf der Er-
scheinungsfrist zustellen lassen, widrigenfalls er des Nechts, solche Einreden
ohne gleichzeitige Einlassung in der Hauptsache vorzubringen, verlustig wird.
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Dem Ermessen des Klägers bleibt in solchen Fällen anheimgegeben, ob
er einen motivirten Antrag zustellen lassen wil l .

A r t i k e l 233.

Wi l l der Beklagte einen Dritten als Gewährschaftsbeklagten in den Streit
ziehen oder ohne Gewährschaftsklage eine Streitverkündung vornehmen, so hat
er dies innerhalb fünfzehn Tagen nach Ablauf der Erscheinungsfrist, in den
Fällen des Art. 185 innerhalb fünfzehn Tagen nach Beseitigung des Grundes
der betreffenden Einrede zu bewerkstelligen. Innerhalb der nämlichen Frist
hat er dem Anwalte des Klägers unter genauer Bezeichnung der betreffenden
Umstände von dem Geschehenen Anzeige zu machen.

Die Frist für Zustellung des motivirten Antrags des Beklagten beginnt
im Falle einer Gewährschaftsklage mit Ablauf der dem Gewährschaftsbeklagten
gestatteten Erscheinungsfrist, im Falle dagegen nur der Streit verkündet wurde,
mit Ablauf der Frist für die Streitverkündung.

Macht derjenige, welchem der Streit verkündet wurde, auch seinerseits
wieder von der Befugniß des Art. 69 Gebrauch, so finden die Bestim-
mungen der Abs. 1 und 2 analoge Anwendung.

Ergibt sich erst im weitern Verlaufe des Prozesses Anlaß zur Streit-
verkündung beziehungsweise zur Erhebung einer Gewährschaftsklage, so kann
die betreffende Partei hiezu erforderlichen Falls in der zur Hinterlegung der
Anträge oder zur Verhandlung festgesetzten Sitzung angemessene Frist begehren.

A r t i k e l 234.

Nach Zustellung des motivirten Antrags des Beklagten oder Ablauf
der dafür bestimmten Frist ist jede Partei berechtigt, die Sache für die Sitzung
anzumelden.

A r t i k e l 235.

Die Anmeldung der Sache für die Sitzung (Art. 223 und 234) geschieht
schriftlich oder mündlich bei dem Gerichtsschreiber.

Hiebei sind Vor- und Familiennamen, Wohnort, Stand oder Gewerbe
der Parteien, der Streitgegenstand, die aufgestellten Anwälte und der Tag
der Klagzustellung anzugeben.

Beim Vorhandensein mehrerer Kläger oder Beklagter genügt die Be-
zeichnung je eines von ihnen.

Geschah die Klagzustellung an mehrere Beklagte an verschiedenen Tagen,
so ist der Tag der letzten Zustellung anzugeben.

Is t der Fal l des Art. 232 gegeben, so ist dies besonders zu bemerken.
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A r t i k e l 236.
Alle gemäß Art. 235 angemeldeten Sachen sind nnvcrzüglich nach der

Reihenfolge der Anmeldung in ein von dem Gerichtsschreiber zn führendes
Verzcichniß (Hauptverzeichniß) einzntragen.

A r t i k e l 237.
Die im Lanfe einer Woche in das Hanptverzeichniß eingetragenen Sachen,

in welchen für den Beklagten ein Anwalt bestellt ist, hat der Gerichtsschreiber
am letzten Wochentage in eine Tabelle (Wochentabelle) zn bringen.

I n diese Tabelle sind anch altere Sachen, deren Lanf dnrch ein Zwischen-
nrtheil oder in sonstiger Weise unterbrochen war, anfznnehmen, wenn eine
Partei dem Gerichtsschreiber die Absicht, sie wieder zn betreiben, erklärt.

Die Tabelle ist am Tage ihrer Anfertigung in dem Sitzungssaal nnd
ans der Gerichtsschreiberei ans solange anznheften, bis die darin vorgetragenen
Sachen znm Aufrufe in der Sitzung gekommen sind.

Für diese:: Aufruf bestimmt der Gerichtsvorstand durch eine im Sitzungs-
saale anznheftende Anordnung ein für allemal einen Tag in der Woche.

Der Aufruf hat zu erfolgen, sobald an dem bestimmten Wochentage in
den Fällen des Art. 232 sechs, in den übrigen Fällen fünfzehn Tage seit An-
heftung der Tabelle abgelanfen sind.

Der Tag, an welchem die Sache hienach zum Aufrufe zu kommen hat,
muß in der Tabelle angegeben sein. Sie muß außerdem die Namen der Par-
teien und Anwälte, dann die Qrdnnngszahl enthalten, unter der die Sache
in das Hauptvcrzeichniß eingetragen ist.

Auch hat der Gerichtsschreiber den Tag der Anheftung der Tabelle auf
dieser unter Beifügung seiner Unterschrift zu bemerken.

A r t i k e l 238.
Befinden sich an einen: Gerichte mehrere Senate, die Civilrechtsstreitig-

keiten zu entscheiden' haben, so theilt der Gerichtsvorstand die in das chaupt-
verzeichniß eingetragenen Sachen, in welchen ein Anwalt für deu Beklagten
aufgestellt ist, sofort uach dem Eintrage den einzelnen Senaten zu.

I n diesem Falle werden bei den Senaten über die ihnen zugetheilten
Sachen besondere Verzeichnisse geführt, in welche sie von dem Gerichtsschreiber
sofort nach der Zute i lung einzutragen sind. Die Wochentabelle wird für die
verschiedenen Senate getrennt gefertigt uud augeheftet. Der Wochentag zum
Aufrufe ist für jeden Senat besonders zu bestimmen.

A r t i k e l 239.
Spätestens drei Tage, nachdem durch Anheftung der Wochentabelle der

Sitzungstag bestimmt ist, hat in den darin vorgetragenen Sachen der Anwalt
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des betreibenden Theils den: Gegenanwalte die Aufforderung zum Erscheinen
i n der Sitzung zustellen zu lassen.

Ar t ike l 240.
Verfahren in der I n der Sitzung ist, wenn ein Anwalt für den Beklagten be-

Sitzung: stellt ist, zunächst zur Hinterlegung der Anträge zu schreiten.
walt für den Be. Die in Gemäßheit der Bestimmungen der Ar t . 237 und 238
klagten bestellt ist: y h ^ ^ ^ylge einer Vertagung zu diesem Zwecke aufzurufenden
gun/dtt Anttäge' Sachen sind nach der Reihenfolge des Hauptverzeichnisses, aber

vor jenen, in welchen in der Sitzung die Verhandlung statt-
finden soll, durch den diensthabenden Gerichtsvollzieher zum Aufrufe zu bringen.

A r t i k e l 241.
Is t bei dem Aufrufe zur Hinterlegung der Anträge keiner der Anwälte

erschienen und dem Gerichte auch kein Verhältniß bekannt geworden, wegen
dessen es sich veranlaßt findet, die Sache zu vertagen, so ist die Streichung
vom Hauptverzeichnisse zu verfügen.

Is t nur e in Anwalt oder von mehreren aufgestellten Anwälten nur ein
Theil erschienen, so ist, wenn nicht besondere Verhältnisse entgegenstehen, sofort
nach Hauptstück V I I I . Antrag zu stellen. Wird dies unterlassen, so ist auch
in diesem Falle die Streichung der Sache anzuordnen.

Sind bei dem Aufrufe alle in der Sache aufgestellten Anwälte erschienen,
so hat jeder von ihnen seine Gesuche, wie sie sich nach dem motivirten An-
trage und den etwa nöthig befundenen Abänderungen und Zusätzen gestalten,
zu verlesen und Abschrift dieses Antrags dem Vorsitzenden zu übergeben.
Letzterer hat auf der übergebenen Abschrift dea Tag der Hinterlegung unter
Beifügung seines Nammszugs zu bemerken.

Sind hinsichtlich der Gesuche Amderungen oder Zusätze gemacht worden,
so bedarf es einer besondcru Motivirung derselben nicht. Es ist aber in
diesem Falle dem Gegenanwalte Abschrift des nunmehrigen Gesuchs spätestens
bei der Hinterlegung von kurzer Hand mitzutheilen.

Die bei Gericht zu hinterlegenden Anträge haben zugleich das vollständige
Verzeichnis; der im Prozesse befindlichen Parteien nach Vor- und Familien-
namen, Stand, Wohnort und Parteistellung zu enthalten.

Das Gericht bestimmt, nachdem es die Anwälte über die bei der Fixi-
rung zu berücksichtigenden Umstände vernommen hat, eine spätere Sitzung zur
Verhandlung.

I n den in Art . 232 bezeichneten, sowie in Sachen, bei denen sich aus
den verlesenen Gesuchen ergibt, daß im Wesentlichen ein Streit unter den
Parteien nicht obwaltet, kann das Gericht anordnen, daß die Verhandlung
noch in der nämlichen Sitzung stattzufinden habe.
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A r t i k e l 242.
Wird Vertagung zur Hinterlegung der Anträge nachgesucht, so ist sie so-

gleich nach dem Aufrufe und zwar, wenn nicht eine weitere Entscheidung des
Gerichts verlangt wirb, mündlich zu beantragen.

Dem Vertagungsbegehren muß entsprochen werden, wenn der Gegenanwalt
seinen Verpflichtungen bezüglich der Mittheilung oder bezüglich der Rückgabe
der Urkunden (Art . 172—174) nicht nachgekommen ist, oder den vorschrifts-
mäßig mitzuteilenden motivirten Antrag überhaupt nicht oder nicht spätestens
drei Tage vor der Sitzung hat zustellen lassen, oder endlich durch verfrühte
Anmeldung der Sache die Gegenpartei in den ihr gesetzlich gegebenen Fristen
verkürzt hat.

I n andern Fällen ist eine Vertagung, in welche der Gegenanwalt nicht
einwilligt, nur dann zu bewilligen, wenn erhebliche Gründe glaubhaft dar-
gelegt werden.

A r t i k e l 243.

Wird dem Vertagungsbegehren entsprochen, so hat das Gericht zugleich
eine andere Sitzung zur Hinterlegung der Anträge zu bestimmen.

Findet die Vertagung statt, weil die Sache wegen Verwickelung des Falls,
Unzulänglichkeit der gesetzlichen Fristen oder sonstiger Hindernisse im bisherigen
Vorverfahren nicht genügend vorbereitet werden konnte, so kann das Gericht
auf Antrag einer Partei angemessene Fristen zu weiterem Vorverfahren fest-
setzen. I n diesem Falle kommt die Sache erst dann wieder zum Aufrufe,
wenn sie vom Gerichtsschreiber in Gemäßheit der Bestimmungen des Art. 237
Abs. 2 neuerdings in die Wochentabelle eingetragen worden ist.

A r t i k e l 244.

Uebcr die zur Verhandlung aufzurufenden Sachen hat der
Handlung. Gerichtsschreiber für jede Sitzung ein Verzeichnis (Sitzungs-

verzeichniß) herzustellen und dabei, soweit nicht der Senatsvorstand aus drin-
genden Gründen anders bestimmt, die Reihenfolge des Hauptverzeichnisses ein-
zuhalten.

Der Aufruf erfolgt durch den diensttuenden Gerichtsvollzieher nach der
Ordnung des Sitzungsverzeichnifses. Eine Abweichung hievon ist nur auf
Verfügung des Vorsitzenden und, wenn die betheiligten Anwälte nicht zu-
stimmen, nur wegen besonderer Umstände zuläßig. I n keinem Falle darf eine
Sache außer der Reihenfolge des Sitzungsverzeichnisses aufgerufen werden,
wenn nicht alle in der Sache aufgestellten Anwälte nebst den etwa mit der
mündlichen Nechtsvertheidigung beauftragten Personen anwesend sind.

5
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A r t i k e l 245.
Ist beim Aufrufe der Sache zur Verhandlung keiner der Anwälte er-

schienen und dem Gerichte auch kein Verhältnis^ bekannt geworden, wegen
dessen es sich veranlaßt findet, die Sache zu vertagen, so ist die Streichung
vom Hauptverzeichnisse zu verfügen.

Is t nur e in Anwalt oder von mehreren aufgestellten Anwälten nur ein
Theil erschienen, so ist gleichwohl in die Verhandlung einzutreten. Das in
diesem Falle in der Sache ergehende Urtheil ist, wenn die Anträge vorher
hinterlegt worden sind, auch gegenüber der bei der Verhandlung nicht ver-
tretenen Partei als ein contradictorisches zu betrachten. Es dürfen aber als-
dann weder die in den hinterlegten Anträgen enthaltenen Gesuche zum Nach-
theile der nicht vertretenen Partei abgeändert, noch zu deren Begründung neue
Thatsachen vorgebracht werden, ohne daß dem nicht erschienenen Anwälte durch
einim spätestens am Tage vor der Verhandlung zugestellten Schriftsatz davon
unter Mittheilung der betreffenden Urkunden Kenntniß gegeben worden ist.
Is t dies nicht geschehen, so kann der erschienene Anwalt behufs der nach-
träglichen Mittheilung an den Gegenanwalt Vertagung begehren.

A r t i k e l 246.
Die Verhandlung wird, soferne die besondere Natur des Streitverhält-,

nisses nicht eine Abweichung bedingt, mit dem Vortrage des klägerischen An-
walts begonnen.

Derselbe verliest das Gesuch aus seinem hinterlegten Antrage, der ihm
zu diesem BeHufe zu übergeben ist, und trägt sodann unter Ablesung des er-
heblichen Inhalts der benützten Urkunden die weitere Ausführung in that--
sächlicher und rechtlicher Beziehung vor, wobei schriftliche Notizen benützt
werden dürfen.

I n gleicher Weise folgt hierauf der Vortrag der Anwälte der Streit-
genossen des Klägers, des Anwalts des Beklagten, der Anwälte sclner Vcr-
bindlichkeitsgenossen und Gewährsmänner.

Der weitere Gang der Verhandlung richtet sich nach den allgemeinen
Bestimmungen des V . Hauptstücks.

A r t i k e l 247.
Werden im Verlaufe der Verhandlnng neue Gesuche gebellt oder an den

gestellten Gesuchen >"enderungen vorgenommen, so find diese nach geschehener
Verlesung dem V.rsitzenden schriftlich zu übergeben und hat letzterer den Tag
der Uebergabe uuter Beifügung seines Namenszugs darauf zu bemerken.

A r t i k e l 248.
Hat.eine Partei im Laufe der Verhandlnng Klagegründe oder Einreden

zurückgezogen, solche zugestanden oder sonst Anerkenntnisse gemacht, so kann die
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Gegenpartei darüber Urkunde von dem Gerichte verlangen. Der Antrag ist
schriftlich zu übergeben und vor der Beurkundung die andere Partei darüber
zn hören.

A r t i k e l 249.

Vertagung der Vcrhandlnug darf, wenn die Hinterleguug der Auträge iu
einer frühcrn Sitzung erfolgt ist, anch mit Einwilligung der Gegenpartei nur
aus erheblichen Gründen bewilligt werden. M i t der Bewilligung ist die neuer-
liche Festsetzung des Sitzungstags zu verbinden.

A r t i k e l 250.

2) wenn für den Hat der Beklagte keinen Anwalt bestellt, so kann der Anwalt
des Klägers, sobald der Eintrag in das Hauptverzeichniß erfolgt

stellt ist. ist, ohne vorgängige Festsetzung einer Tagfahrt in jeder ihn:
beliebigen Sitzuug und in jeden: ihm beliebigen Senate, welcher Civilrechts-
streitigkeiten zu entscheiden hat, den Antrag aus Erlassung eiues Versäunnmgs-
nrtheils stellen. Die Absicht, dies zu thun, kam: noch in der Sitzung selbst
erklärt werden.

Solche Sachen sind bezüglich des Aufrufs an die Reihenfolge des
Sitzungsverzeichnifses nicht gebunden.

Der Autrag ist zu verlesen, müudlich kurz zu begrüuden uud schriftlich
zu übergeben. Er darf nur das Gesuch des Klägers in der Hauptsache und
in den Nebenpunkten enthalten.

Tri t t , ehe das VersäumungsurHeil verkündet ist, für den Beklagten ein
Anwalt in der Sitzung auf, so wud die Sache zur wechselseitigen Zustellung
der motivirteu Anträge ausgesetzt und das Gericht bestimmt zugleich die Fristen
hicfür. Die Sache kommt in diesen: Falle erst wieder zum Aufrufe, wem: sie
von dem Gerichtsjchrciber in Gemäßheit des Art. 237 Abs. 2 neuerdings in
die Wochentabelle eingetragen worden ist.

Gemeinsame
Bestimmungen,

A r t i k e l 251.

Unbeschadet der besonders verhängten Nachtheile und soweit
Gesetz nicht anders bestimmt, werden durch den Ablauf der

für das Vorverfahren festgesetzten Fristen die betreffenden Handlungen nicht
ausgeschlossen, sondern können die Parteien diese Handlnngen noch nachträg-
lich vornehmen oder ergänzen und selbst bei der Verhandlung noch weitere
Gesnche stellen.

Die Partei, welche eine Verzögerung des Prozesses durch verspätete oder
unvollständige Anträge vcrschnldctc, hat jedoch für die hieraus entspringenden
Nachtheile einzustehen. Insbesondere sind, wenn in einen: solchen Falle eine
Vertagung nothwendig wird, der sänmigen Partei die Kosten zu überbürden.

5*
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A r t i k e l 252.
Is t die Tagfahrt zur Hinterlegung der Anträge oder zur Verhandlung

in Abwesenheit eines der betheiligten Anwälte in der Sitzung bestimmt worden,
so muß der betreibende Theil jenem Anwalte spätestens am Tage vor der an-
beraumten Sitzung eine Aufforderung zum Erscheinen in derselben zustellen
lassen. Diese Verbindlichkeit fällt jedoch weg, wenn die Verhandlung wegen
Mangels an Zeit verlegt worden ist.

A r t i k e l 253.

Als nicht erschienen ist auch der Anwalt zu betrachten, welcher in der
Sitzung zwar gegenwärtig ist, aber, sei es überhaupt oder nach Verwerfung
eines Vertagungsbegehrens, keinen Antrag hinterlegt, beziehungsweise in die
Verhandlung nicht eintritt.

A r t i k e l 254.

Haben die Anwälte Anträge hinterlegt, so ist die Sache als contradicto-
risch zu betrachten, ohne Nucksicht darauf, ob der Antrag alle Punkte, welche
er nach der Lage der Sache und gesetzlicher Vorschrift zu berühren hat, wirk-
lich berührt und ob der Anwalt bei der ganzen Verhandlung zugegen war
oder nicht.

A r t i k e l 255.

Sachen, welche von dem Hauptverzeichnisse gestrichen wurden, können
jederzeit znr Eintragung wieder angemeldet werden. Sie sind wie neu ein-
getragene zu behandeln, doch bedarf es keiner wiederholten Zustellung moti-
virter Anträge.

A r t i k e l 256.
Hat das Vorverfahren in der Hauptsache erst nach Erledigung eines

Präjudicial- oder Zwischenpunktes stattzufinden, so kann die Anmeldung zur
Wochentabelle (Art . 237 Abs. 2) erst geschehen, nachdem der Beklagte seinen
motivirten Antrag hat zustellen lassen oder von der ihm auf Betreiben des
Klägers zugestellten Aufforderung, diese Zustellung zu bewerkstelligen, fünfzehn
Tage verstrichen sind.

A r t i k e l 257.

Die Vorschriften über das Vorverfahren gelten für alle im Prozesse auf-
getretenen Haupt- und Nebenparteien. Sie finden, soweit das Gesetz nicht
besondere Bestimmungen enthält, auf alle im Laufe des Prozesses vorkommen-
den Verhandlungen analoge Anwendung.
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A r t i k e l 258.
Die nähern Vorschriften über Anlage nnd Führung des Hauptverzeich-

nisses nnd der für die einzelnen Senate bestimmten besondern Verzeichnisse
werden, soweit nicht das Gesetz hierüber verfügt, im Verordnnngswege erlassen.

A r t i k e l 259.
Abgekürztes Ver. Sowohl in den bereits anhängigen als anch in den erst an-
fahren bei Gefahr hängig zn machenden Sachen kann der Gerichts- oder, wenn

«zug. .̂ ^ ^ ^ ^^ Senate zngethcilt ist, der Senatsoorstand
bei Gefahr anf Verzug auf Ansuchen der gefährdeten Partei einen Tag und
enttretenden Falls eine Stunde zur sofortigen Verhandlung ohne Rücksicht
anf die gewöhnlichen Fristen festsetzen.

Die Verfügung, welche ohne weitere Förmlichkeit, wenn das Ansuchen
vor Znstellnng der Klageschrift gestellt wurde, auf die Klageschrift, sonst auf
das Gesuch zu setzen ist und gegebenen Falls auch den Senat, in welchem
die Sache verhandelt werden soll, zu bezeichnen hat, muß, wenn die Klage-
schrift noch nicht zugestellt ist, mit dieser, andernfalls durch besondern Akt
der Gegenpartei unverzüglich zugestellt werden.

M i t der Zustellung ist, wenn sie an den Anwalt der Gegenpartei ge-
schieht, die Anforderung znm Erscheinen in der festgesetzten Sitznng, im Falle
aber, daß sie an die Partei selbst zu geschehen hat, die Anffordernng zn ver-
binden, ungesäumt einen Anwalt aufzustellen, der für sie in der anberaumten
Sitzung zu erscheinen hat.

I n bereits anhängigen Sachen kann die in Abs. 1 bezeichnete Verfügung
anch von dem Gerichte erlassen werden, wenn sich bei einer anf die Sache
bezüglichen Vcrhandlnng Anlaß dazu ergeben und eine Partei es beantragt hat.

Art ikel 260.

Is t die Sitznng zur Verhandlung nach Art. 259 festgesetzt worden, so
komme:: folgende besondere Bestimmungen znr Anwendung:

1) Die Anmeldung der Sache znm Eintrage in das Hauptverzeichniß kann
noch während der Sitzung geschehen. Der Aufruf erfolgt auf Anord-
nung des Vorsitzenden ohne Rücksicht auf die Reihenfolge.

2) Die Hinterlegung von Anträgen findet nur bei der Verhandlung statt.
Die vorgängige Znstellung motivirter Anträge ist nicht geboten.

3) Besteht Anlaß znr Streitverkündung beziehungsweise znr Erhebung
einer Gewährschaftsklage, so hat das Gericht hiefür in der Sitzung
auf Antrag der betreffenden Partei unter Vertagung der Hanptsache
angemessene Frist zn gewähren. M i t der Verhandlung der Hauptsache
ist, vorbehaltlich der Bestimmungen des Art . 72 , jene der Gewähr-
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schaftstlage, ohne daß es der vorgängigen Zustellnng motivirter An-
träge bedarf, zn verbinden nnd der Gcwährschaftsbeklagte bei Zustel-
lung der Klageschrift deshalb anfznfordern, nngesänmt einen Anwalt
aufzustellen, der für ihn in der znr Nerhandlnng der Sache festgesetzten
Sitznng zn erscheinen hat.

4) Widerklagen sind, wenn deren gleichzeitige Entscheidung eine nachthci-
lige Verzögerung besorgen läßt, znr besondern Verhandlnng zn ver-
weisen.

A r t i k e l 261.
Ergibt sich, daß eine Sache mit Unrecht zn dem in Ar t . 259 nnd 260

bezeichneten abgekürzten Verfahren gebracht ist oder daß sie darin nach Be-
schaffenheit des Falls nicht erledigt werden kann, so hat das Gericht, soweit
es erforderlich erscheint, die dem regelmäßigen Verfahren entsprechenden Ver-
handlungen unter Festsetzung angemessener Fristen anzuordnen.

Gleiches hat bezüglich einer etwa erhobenen Gewährschaftsklage unter Ver-
wcisnng derselben zur gesonderten Verhandlnng zn geschehen, wenn sich ergibt,
daß sie nach Beschaffenheit des Falls im abgekürzten Verfahren nicht erledigt
werden kann.

Weder gegen diese noch gegen sonstige Anordnungen des Gerichts oder
des Gerichts- oder Senatsvorstands in Betreff der Zulassung oder Verwei-
gerung des abgekürzten Verfahrens findet ein Rechtsmittel statt.

V i l . Hauptstück.

U r t h ä l .

A r t i k e l 262.
Allgemeine Das Gericht darf, abgesehen von der Vcrbessernng bloßer

Vestimmun̂ cn. Nechnungsfehler, der Partei ein Anderes oder Mehrercs, als
nm was sie gebeten hat, nicht znerkennen.

Der Anspruch über den Ersatz der Prozcßkostcn ergeht von Amtswegen.

A r t i k e l 263.
Hat eine Partei nach Größe oder Beschaffenheit ihres Anspruchs zu viel

verlangt, so hat die Znerkemmng in dem Maße zn erfolgen, in welchem das
Gericht sie begründet findet.

A r t i k e l 264.
I n der rechtlichen Würdignng des Falls ist das Gericht von dem Vor-

bringen der Parteien nnabhängig.
Es ist an den Antrag auf Einleitung eines Vor- oder Zwischcnverfah-

rens, das es f ü r überMssig erachtet, nicht gebunden.
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Unbegründete nnd nnstatthafte Allsprüche und Anträge, namentlich solche,
denen eine Einrede entgegensteht, ans welche die Parteien nach den bestehenden
Gesetzen rechtsgültig nicht verzichten können, sowie nnerhebliche oder gesetzlich
nicht zuläßige Angriffs-, Vertheidigungs- und Beweismittel nnterliegen der
Zurückweisung auch ohne Antrag der Gegenpartei.

Einreden, Repliken uud sonstige selbständige Ncchtsbehelfe, deren thatsäch-
liche Unterlage sich ans der Verhandlnng ergibt, dürfen anch ohne desfallstgen
Parteiantrag vom Gerichte berücksichtigt werden, soferne weder aus der Per-
handlnng hervorgeht, daß sie als solche nicht geltend gemacht werden wollten/
noch eure besondere gesetzliche Bestimmung entgegensteht.

A r t i k e l 265.
Die Unznständigkeit des Gerichts .ist, soferne sie nicht durch eine zulätzige

Vereinbarung beseitigt erscheint, in jeder Lage des Rechtsstreits auf Alltrag
oder von Amtswegen auszusprechen.

A r t i k e l 266.
I s t von mehreren in derselben Klage begriffenen Fordeni'.lgcn oder im

Falle der Klagenhäufung voll den znsammen angebrachten Klagen die eine znm
Endurtheile, die andere nur zu einem Zwischenbescheide reif', so ist gleichwohl
über beide in demselben Urthcile das Erforderliche zu erkennen.

A r t i k e l 267.
Is t ein Theil des Klagansprnchs nicht mehr streitig, so darf die Vcrnr-

theilnng des Beklagten bezüglich dieses Theils durch die Entscheidung über den
noch streitigeil nicht anfgehalten werden.

A r t i k e l 268.
Urtheile, welche auf ansdrückliches, im Prozesse gemachtes Anerkenntniß

der Verbindlichkeit ergehen, unterliegen ohne Zulassung einer Berufung der
sofortige!: Vollstrecknng.

Wird im Urtheile die Pflicht des Beklagten znr Erfüllung einer in csner
Urknnde übernommenen Verbindlichkeit ausgesprochen nnd ist die Urkunde chle
öffentliche oder im Prozesse von dem erschienenen Schuldner anerkannt, so
kann die obsiegende Partei verlangen, daß das Urtheil als ohne Rücksicht anf
Einspruch oder Berufung vorläufig vollstreckbar erklärt werde.

Das Urtheil kann in gleicher Weise für vorläufig vollstreckbar erklärt
werden, wenn die Verzögerung der Vollstrecknng dem Glänbigcr einen uner-
setzlichen oder unvcrhältnißmäßigen Nachtheil zn bringen droht.

I n den Fällen des Abs. 3 darf die Vollstreckimg nur nach erfolgter
SicherhcitsleistllNg stattfinden. Das Gleiche kann das Gericht auch in den
Fällen des Abs. 2 verordnen.
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A r t i k e l 269.

Falllmg und Die Fällung und Verkündung des Urtheils hat, wenn die
^ ^ ^ ^ iur Entscheiduug reif ist, sofort nach dem Schlüsse der

Verhandlung zu geschehen.
Erachtet das Gericht umfassendere Berathnng für erforderlich, so ist eine

spätere Sitzung zur Urteilsverkündung zu bestimmen.
Zum Zwecke der Benützung bei der Urtheilsfällung sind uach beendigter

Verhandlung die Parteiakten dem Gerichte zu übergeben.

A r t i k e l 270.
A n der Urthcilsfällung können nur jene Nichter theilnehmen, vor welchen

die Verhandlung stattgefunden hat.

A r t i k e l 271.
Die Berathung und Abstimmung ist geheim. Ein Protokoll wird hierüber

nicht geführt.
Der Vorsitzende leitet und schließt die Berathung. Hält ein Gerichts-

mitglied die Sache nicht für hinreichend erörtert, so kann die Fortsetzung der
Berathung von dem Gerichte beschlossen werden.

Is t umfassendere Berathung nöthig erachtet worden, so kann der Vor-
sitzende einen Berichterstatter ernennen, welcher die entscheidenden thatsächlichen
und rechtlichen Punkte mündlich zu erörtern, die erforderlichen Nachweise aus
den Akten zu geben und seine Ansicht über die zu erlassende Entscheidung
auszusprechen hat. Der Vorsitzende kann die Berichterstattung auch selbst
übernehmen.

A r t i k e l 272.
Ergibt sich aus der Berathung keine Einmütigkeit der Ansichten, so ist

zur Abstimmung zu schreiten.
Die Richter stimmen nach der Reihe, der dem Nange nach letzte zuerst,

der Vorsitzende zuletzt, jedoch hat in allen Fällen der Berichterstatter seine
Stimme zuerst abzugeben. Bei der Abstünmuug darf keiue neue Eutwickelung
der Gründe zugelassen werden.

Kein Richter darf die Abstimmung verweigern, wenn er auch bezüglich
einer vorhergegangenen Frage in der Minderheit geblieben ist.

Der Vorsitzende stellt die Fragen, sammelt die Stimmen und berechnet
das Stimmverhältniß. Streitigkeiten, die sich hiebet ergeben, entscheidet das
Gericht.

A r t i k e l 273.
Ergibt die Abstimmung keine absolute Mehrheit, so ist zu wiederholter

Berathung und Abstimmung zu schreiten. Bleibt auch diese fruchtlos und
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bezieht sich die Meinnngsverschiedenheit nnr ans Größen oder Summen, so
sind die Stimmen, welche sich für das Meiste anssprechen, mit denen für die
nächstfolgend geringere Snunne oder Größe solange zusanunenzuzählen, bis
sich eine Snmme oder Größe ergibt, in welcher die absolute Mehrheit zusam>
mentrifft. I n allen andern Fällen entscheidet die relative Mehrheit; haben
sich aber die Meinnngen vereinzelt oder ist auf verschiedene Meinungen die
gleiche relative Mehrheit gefallen, so hat der Vorfitzende für eine dieser Mei -
nungen den Ausschlag zu geben.

A r t i k e l 274.
Findet das Gericht die Sache nicht genugsam aufgeklärt, so kann es

Wiederaufnahme der Verhandlung in einer sofort anzuberaumenden Sitznng
verfügen.

Dies hat insbesondere zu geschehen, wenn Zweifel bestehen, ob es die
Absicht der Partei gewesen sei, einen bestimmten Nechtsbehelf geltend zu machen.
(Art . 264 Abs. 4.)

A r t i k e l 275.
Jedes Urtheil mit Ausnahme jener, welche nnr eine Vertagung, die An-

ordnung einer Ergänzung oder eine ähnliche vorbereitende Verfügung zum
Gegenstande haben, ist mit Entscheidungsgründen zn versehen, die in bündiger
Kürze die tatsächliche und rechtliche Begründnng des Ausspruchs enthalten.

A r t i k e l 276.
Nach der Abstimmung ist der Urtheilssatz niederznschreiben, der Geneh-

migung des Gerichts zu unterstellen und, wenn das Urtheil nicht sogleich ver-
kündet wird, von sämmtlichen Nichtern zn unterzeichnen.

A r t i k e l 277.

Die Verkündung des Urtheils erfolgt in der Sitzung durch wörtliche
Verlesung des Urtheilssatzes und der Entscheidnngsgründe.

Sind die Entscheidnngsgründe bei der Nerkündung des Urtheils noch
nicht schriftlich abgefaßt, so genügt die Verlesnng des Urtheilssatzcs uud die
Mündliche Entwicklung der Entscheidungsgründe.

Bei der Verkündnng des Urtheils haben alle Nichter gegenwärtig zn sein,
welche zn dem Urtheile mitgewirkt haben. I s t dies wegen Todes oder Er-
Aanknng einzelner Nichter nicht möglich, so kann die Nertündnng dennoch
rechtswirksam geschehen.

A r t i k e l 278.
Die Entscheidnngsgründe müssen, wenn die Urtheilsverki'mdung vertagt

worden ist, vor der Verkündnng, andernfalls spätestens drei Tage nach der
Nerkündung durch den Vorsitzenden oder einen voll ihm beauftragten, mit dem
Nrtheile im Wesentlichen einverstandenen Nichter abgefaßt werden.
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Die Entschcidungsgrnnde sind in einem Zusammentritte sämmtlicher
Nichter, welche zn dem Urtheile nntgewirkt haben, abzulesen nnd der Ge-
nehmigung zu unterstellen. Is t ein Nichter hicbei zn erscheinen gehindert, so
kann, wenn über die Entscheidungsgründe unter den übrigen betheiligten
Nichtern keine Meinuugsverschiedenheit besteht, seine Zustimmung in geeigneter
Weise erholt werden.

A r t i k e l 279.
urtheilsbuch. Bei ^ ^ ^ Senate, in welchem Civilrechtsstrcitigkeiten zn ent-

scheiden sind, wird ein Urtheilsbuch geführt. I n dieses Urtheilsbuch werden
alle Urtheile, welche der Senat in Civilrechtsstreitigkciten erläßt, fortlaufeud
nach der Zeit der Verkündung durch deu Gcrichtsschreiber eingetragen.

A r t i k e l 280.
Der in Art. 279 erwähnte Einwag hat zn umfassen:

1) den Tag der Urteilsverkündung; ^
2) die Namen der Nichter, des Staatsanwalts und des Gerichtsschreibers,

welche bei der Nerkündnng anwesend waren; wenn die Anwesenheit aller
Nichter, die zn den: Urtheile mitgewirkt haben, nicht möglich war, anch
die Namen der abwesenden und den Grnnd der Verhinderung;

3) die Bezeichnung der Parteien nach Vor- uud Familiennaulen, Stand
oder Gewerbe, Wohnort und Partcistellnng nebst der Angabe, ob und
durch welche Anwälte die Parteien vertreten und ob die Anwälte bei
der Verhandlung erschienen sind oder nicht;

4) den Urtheilssatz und die Gntschcidungsgründe nnd zwar letztere nnter
Anfügnug an den Urtheilssatz auch dann, wenn sie erst nach der Ur-
theilsverkündung schriftlich abgefaßt worden sind.

Der Tag der Urtheilsvcrkündnng ist als Überschrift an die Spitze des
Eintrags zu setzen.

Der iu Ziff. 2 bezeichnete Theil des Eintrags geschieht durch Vormer-
kung am Nandc. Hicbei genügt, wenn mehrere Einträge ans der nämlichen
Sitzung aufeinander folgen, bei welchen dieselben Gerichtspersonen nnd Ver-
hältnisse vorznmerten wären, die Hinwcisnng auf die frühere Vormerkung.

Zur Bezeichnung einer Partei, die ans mehreren Personell besteht, genügt,
wenn in der betreffenden Sache ein Eintrag bereits stattgefnnden und seitdem
eine Veränderung sich nicht ergeben hat, die Hinweisung auf den frühern
Eintrag.

Der Eintrag ist von dem Vorsitzenden nnd von jenem Gerichtsschreiber,
welcher bei der Vertündung anwesend war, am Schlüsse zu unterzeichnen.

Bei Verhinderung des Vorsitzenden unterzeichnet statt seiner der im Nange
nächstfolgende, bei Verhinderung des Gerichtsschreibers der im Nange letzte
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derjenige!: Nichter, welche znm Urtheile mitgewirkt haben. Der Verhinderung
ist bei der Unterschrift Erwähnung zn thun.

A r t i k e l 281.
I n das Urthcilsbnch müssen anch die Vertaguugsurthcile, die Vcrfüguugcn,

daß eine Sache von: Hauptvcrzeichuisse zu streichen sei, die Beurkundungen
über Hinterlegung der Anträge uud hierauf erfolgte Festsetzung einer Sitzung
zur Verhandlung, sowie jene Beurkundungen eingetragen werden, welche nach'
Art . 248 stattzufinden haben.

Gleiches gilt von der in der Sitzung erklärten Anwaltsbcstelluug, der
eiucm Gewalthaber bei der Verhandlung crtheilteu Vollmacht und in ähnlichen
Fällen.

Bei solches: Eintraget: genügt anßer der bezüglichen Bcurkuuduug oder
der Angabe des Gerichtsbeschlusses die Bezeichnnng der Parteien, ihrer Ver-
treter und des Streitgegenstands. Insbesondere ist der Inhal t der hinter-
legten Anträge nicht anzugeben. Die Bestimmungen des Art . 280 Abs. 2—6
finden analoge Anwendnng.

A r t i k e l 282.
Abänderung des Schreibfehler, sichtliche Versehen in einzelnen Worten und

Unheils. Zahlen, sowie bloße Nechnuugsfehler können von dem Gerichte,
welches das Urtheil erlassen hat, selbst verbessert werden.

Die Verbessern!: g darf, wenn der I r r t hum in: Urtheilssatze sich findet,
nach der Verkündnng, außerdem uach der Unterzeichnuug des in das Urtheils-
buch eingetragenen Urtheils nur noch auf Begehren einer Partei nnd nur
durch uachträglichcs Urtheil erfolgen.

Das Begehreu muß durch motivirten Antrag gestellt werden. Letzterer
ist d?m Senatsvorstande vorzulegen und, nachdem dieser darauf die Sitzung
zur Verhandlung bestimmt hat, den: Gegner mit der Aufforderung znm Er-
scheinen in der bestimmten Sitzung znstellen zn lassen.

Hat die Gegenpartei keinen Anwalt, so ist der Antrag ihr selbst mit der
Aufforderung zuzustellen, sofort einen Anwalt zu bestelle!:, der für sie iu der
festgesetzten Sitzung zu erscheinen hat.

Zwischen der Znstellung und den: Sitzungstage mnß im einen wie im
andern Falle eine Frist von drei Tagen in Mitte liegen.

Die Gegenpartei brancht keinen motivirtcn Antrag zustellen zu lasseu.
Die Hiutcrlegung der Anträge findet nnr bei der Verhandlung statt.

Wird ans Verbesserung des Urthcils erkannt, so sind die Kosten des
Zwischenvcrfahrens in derselben Weise, wie jene der Hauptsache zu tragen;
im andern Falle ist der Antragsteller m die dadnrch vexanlaßten Kosten zu
yerurthcilen,
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A r t i k e l 283.
Is t in einem bereits verkündeten Urtheile ein Streitpunkt aus Ver-

sehen übergangen oder über den Ersatz der Prozeßkosten nicht erkannt wor-
den, oder enthält ein solches Urtheil einen Widerspruch in seinen Ver-
fügungen oder eine durchaus unverständliche Stelle, so kann die erforder-
liche Urtheilsabänderung durch das Gericht, welches das Urtheil erlassen

' hat, in dem durch Art . 282 Abs. 2—7 vorgezeichneten Verfahren getroffen
werden, wenn der Antrag darauf innerhalb dreißig Tagen von Zustellung
des Urtheils an gestellt wird.

A r t i k e l 284.
Von den nach Art . 282 oder 283 erlassenen nachträglichen Urtheilen

ist am Rande des ersten Urtheils Vormerkung zu machen und muß allen
Ausfertigungen, welche nach diesem Zeitpunkte erfolgen, am Schlüsse zu-
gleich eine solche des nachträglichen Urtheils beigefügt werden.

A r t i k e l 285.
Darstellung des Nach der Verkündung des Urtheils hat der Anwalt der
Sachverhalts. ^n ^ Hauptsache obsiegenden Partei dem Anwalte der Ge-

genpartei und, wenn in der Sache mehrere Anwälte aufgestellt sind, jedem
derselben einen Schriftsatz zustellen zu lassen, der enthalten muß:

1) die Bezeichnung der Parteien nach Vor- und Familiennamen, Stand
oder Gewerbe, Wohnort und Parteistellung, nebst der Angabe, ob
und durch welche Anwälte die Parteien vertreten und ob die An-
wälte bei der Verhandlung erschienen sind oder nicht;

2) eine gedrängte Darstellung des Sachverhalts, nämlich der dem Rechts-
streite zu Grunde liegenden Sachverhältnisse und des Prozeßgangs,
insbesondere der tatsächlichen Behauptungen der Parteien, der daraus
abgeleiteten Ncchtsbehelfc und der gemachten Geständnisse;

3) den Wortlaut der. bei der Verhandlung gestellten Gesuche.
Hat der Anwalt der obsiegenden Partei diesen Schriftsatz nicht inner-

halb acht Tagen nach Verkündung des Urtheils zustellen lassen, so ist
jeder andere in der Sache aufgestellte Anwalt befugt, denselben zu fertigen
und zustellen zu lassen.

A r t i k e l 286.
Verlangt einer der Anwälte eine Abänderung der in dem ihm zuge-

stellten Schriftsatze enthaltenen Personenangabe (Art . 285 Ziff. 1) oder
der darin enthaltenen Darstellung (Art . 285 Ziff. 2 und 3) , so hat er
dies spätestens am Tage nach der Zustellung dem zustellenden Gerichts-
vollzieher' mündlich zu erklären. Eine nähere Angabe der zu beantragenden
Abänderung ist damit nicht zu verbinden. Der Gerichtsvollzieher ist ver-
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pflichtet, die ihm gemachte Erklärung auf der Urschrift der Zustellungs-
urkunde, welche er zu diesem BeHufe an dem auf die Zustellung folgenden
Tage in Händen zu behalten hat, vorzumerken.

Is t Abänderung verlangt worden, so bestimmt der Vorsitzende, in dessen
Verhinderung der älteste der bei der Urtheilsfällung thätig gewesenen Nichter
auf die mündlichen Bemerkungen der ohne'Förmlichkeit vorbeschiedenen Par-
teien, ob und welche Abänderung vorzunehmen sei. Bejahenden Falls
nimmt der Nichter die erforderliche Aenderung auf dem Schriftsatze von
kurzer Hand selbst vor. Andernfalls ist der Zustellungs-Urkunde die Be-
merkung beizusetzen, daß dem erhobenen Verlangen keine Folge gegeben
worden sei. Diese Bemerkung beziehungsweise die etwa vorgenommenen
Aenderungen werden von dem Nichter unterzeichnet. Rechtsmittel gegen
die getroffene Bestimmung finden nicht statt.

A r t i k e l 287.
Der in Art. 285 bezeichnete Schriftsatz ist, wenn ein Verlangen auf

Abänderung desselben nicht erhoben worden oder das erhobene erledigt ist,
sofort auf der Gerichtsschrciberei zu hinterlegen.

A r t i k e l 288.
Ausfertigung des Von den bei unbeschränkter Oeffentlichkeit der Verhandlung

Unheils. erlassenen Urtheilen unter Aufsicht des Gerichtsschreibers
Einsicht zu nehmen und einfache Ausfertigungen davon gegen Entrichtung
der Gebühren zu verlangen, steht Jedermann frei.

Außerdem kann jede Partei, zu deren Gunsten Verurtheilung erfolgt
ist, behufs der Zwangsvollstreckung gegen Entrichtung der Gebühren eine
vollstreckbare Ausfertigung des Urtheils erholen.

A r t i k e l 289.
Die Urtheilsausfertigungen werden vom Gerichtsschreiber ertheilt. Sie

führen die Überschrift: „ I m Namen Seiner Majestät des Königs von
Bayern" und müssen enthalten:

1) die Bezeichnung des Gerichts;
2) die Bezeichnung der Parteien und ihrer Vertreter;
3) den Urtheilssatz;
4) den Sachverhalt und die gestellten Gesuche;
5) die Entschoidungsgründe;
6) den Tag der Verkündung, die Bezeichnung der hiebei anwesenden

Gerichtspersonen und, falls nicht alle Nichter, welche zu dem Urtheile
mitgewirkt haben, bei der Verkündung anwesend waren, auch
die Namen der abwesenden und den Grund der Abwesenheit.
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Die Bezeichnung der Parteien und ihrer Vertreter, der Sachverhalt
und die gestellten Gesuche sind nach dem in Gemäßheit des Art. 285 ge-
fertigten Schriftsatze, der Tag der Verkündung, der Urtheilssatz und die
Entscheidungsgründe nach dem Eintrage im Urtheilsbuche, die Bezeichnung
der Gerichtspersonen nach den im Urtheilsbuche enthaltenen bezüglichen
Vormerkungen einzurücken.

Am Schlnsse hat der Gerichtsschreiber die auf der Urschrift befindlichen
Unterschriften anzugeben, den Gleichlaut durch seiue Unterschrift unter Bei-
fügung des Datums zu bescheinigen uud das Gerichtssiegel beizudrücken.

A r t i k e l 290.
Vollstreckbare Ausfertigungen tragen unter den Worten: „ I m Namen

Seiner Majestät des Königs von Bayern" die weitere Ueberschrift: „Voll-
streckkare Ausfertigung" und am Schlüsse nach der Angabe der auf der
Urschrift befindlichen Unterschriften die Worte: „Vorstehende dem N. N.
(Bezeichnung der Partei nach Namen oder Parteistellung) ertheilte Aus-
fertigung wird hiemit als vollstreckbar erklärt."

Wird eine vollstreckbare Ausfertigung ertheilt, so hat der Gerichts-
schreiber davon unter Angabe der Partei, an welche sie erfolgt ist, und des
Tags der Ertheilung im Urtheilsbuche auf der Urschrift Vormerkung zu
machen und der Vormerkung seinen Namenszug beizufügen.

A r t i k e l 291..
Eine zweite vollstreckbare Ausfertigung darf derselben Partei nicht er-

theilt werden, außer auf fchriftliches Gesuch und auf Grund eines vom
Gerichtsvorstande nach Vorladung der Gegenpartei erlassenen Veschlnsscs.

Von diesem auf der Oerichtsschreiberei aufzubewahrenden Beschlüsse
wird auf der Urschrift des Urtheils Vormerkung gemacht. *Gr ist auf der
neuen, als zweite zu bezeichnenden Ausfertigung anzuführen.

Ergibt sich aus dem Vorbringen der Parteien, daß nur ein Theil der
imUrtheile festgesetzten Schuld noch im Rückstände sich befindet, so ist dies
im Beschlüsse zu bemerken und die Ausfertigung nur für den rückständigen
Schuldbetrag vollstreckbar zu erklären.

Gegen den Beschluß, wodurch eine neue Altsfertigung bewilligt wurde,
findet weder Einspruch noch Beschwerde statt.

A r t i k e l 292.
Wird die Ertheilung einer Anfert igung von dem Gerichtsschreiber

oder von dem Gerichtsvorstande verweigert, so kann die Partei, welche die-
selbe verlangt hat, sich dagegen mittels einfacher Vorstellung an das Ge-
richt wenden.
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Wirksamkeit des
Urthlili».

Wird die verlangte Ausfertigung auch von dem Gerichte verweigert,
so steht der Partei gegen den betreffenden Beschluß das Nechtsmittel der
Beschwerde zu.

Gegen den Gerichtsbeschluß, durch welchen die verlangte Ausfertiguug
bewilligt wird, findet kein Nechtsmittel statt, und es kommen bezüglich des-
selben, wenn es sich um eine zweite vollstreckbare Ausfertigung handelt,
die Bestimmungen des Art . 291 Abs. 2 zur Anwendung.

A r t i k e l 293.
Die in Art . 281 angeführten Beschlüsse und Beurkundungen sind,

wenn nicht besondere Verhältnisse eine Ausnahme veranlassen, nicht aus-
zufertigen.

A r t i k e l 294.
Die Wirkuug des Urttzeils ist beschränkt einerseits auf den

Gegenstand des Rechtsstreits und die in diesem entschiedenen
Streitpunkte, anderseits auf die in dem Streite aufgetretenen oder in
denselben beigeladenen Personen, Diejenigen, deren Rechte nach civilrecht-
lichen Grundsätzen durch eine der prozeßführenden Parteien im Rechtsstreite
vertreten wurden, und die Erben der vorbezeichneten Personen. Doch müssen
auch solche Dr i t te, welche erst nach Erhebung des Streits ein Recht an
der streitigen Sache von einer der Parteien erworben haben, das Nrtheil
gegen sich gelten lassen, soweit nicht eine Ausnahme zu Gunsten der Be-
sitzer beweglicher Sachen im (Zivilrechte begründet ist.

A r t i k e l 295.
Nur die in den: Urtheile enthaltene Entscheidung ist der Rechtskraft

fähig, doch kann der übrige I nha l t des Urtheils zur Bemessung der Absicht
des Gerichts in Betreff des Sinnes uud Umfangs der Entscheidung be-
nützt werden.

A r t i k e l 296.
Richterliche Verfügungen, welche weder Endurtheile noch bezüglich der

Zulassung der Berufung diesen gleichgestellt sind, können, soweit das Gesetz
nicht anders bestimmt, von den Parteien im nämlichen Nechtszuge sowohl
vor als nach stattgehabtem Vollzuge, und selbst wenn sie freiwillig voll-
zogen wurden, noch angefochten und von dem Nichter, der sie erlassen hat,
noch zurückgenommen oder abgeändert werden, solange nicht ein appellables
Urtheil, zu dessen Unterlagen sie gehören, ergangen oder über das gegen
die Verfügung eingelegte Nechtsmittel der Beschwerde von dem Beschwerde-
gerichte entschieden ist. Durch die Anfechtung wird der Vollzug der ange-
fochtenen Verfügung nicht gehemmt.
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Versäumungsurtheil.

A r t i k e l 297.
Ist für den Beklagten kein Anwalt bestellt, die Klage aber

gegen den ^ H den gesetzlichen Vorschriften erhoben und die Erscheinungs-
frist abgelaufen, so soll das Gericht vorbehaltlich der Bestim-

mung des Ar t . 324 Abs. 2 auf Antrag des klägerischen Anwalts die zur
Begründung des Klaganspruchs in der Klageschrift geltend gemachten That-
sachen als zugestanden betrachten und dem daselbst gestellten Gesuche, soweit
es nach jenen Thatsachen rechtlich begründet ist, entsprechen. Soweit das
Gesuch rechtlich nicht begründet erscheint, ist die Abweisung der Klage
auszusprechen.

I s t die Klage nicht nach den gesetzlichen Vorschriften erhoben oder
die Erscheinungsfrist nicht abgelaufen, so ist der klägerische Antrag zur
Zeit zurückzuweisen.

Ar t i ke l 298.
Is t seit dem Ablaufe der Erscheinungsfrist ein Jahr verstrichen, ohne

daß für den Beklagten ein Anwalt bestellt wurde, so kann der Kläger ein
Versäumungsurtheil erst erwirken, wenn er den Beklagten unter Bezug-
nahme auf die frühere Klage, deren sonstige rechtliche Folgen bestehen blei-
ben, wiederholt zur Bestellung eines Anwalts hat auffordern lassen und
seit dieser Aufforderung die Erscheinungsfrist abgelaufen ist.

A r t i k e l 299.
Wi l l der Kläger in einer Sache, in welcher für den Beklagten kein

Anwalt bestellt ist, die Klage in ihrem Gegenstande, in ihrer tatsächlichen
Begründung oder durch Erweiterung des Gesuchs ändern, so muß er dies
durch Zustellung eines von seinem Anwälte gefertigten Schriftsatzes unter
Anführung der betreffenden Urkunden dem Beklagten mittheilen. I n einem
solchen Falle kann ein Versäumungsurtheil erst erwirkt werden, wenn seit
der Zustellung ein der Grscheinungsfrist gleichkommender Zeitraum ver-
strichen ist.

A r t i k e l 300.

Die Vertagung der Sache und die neuerliche Vorladung des Beklagten
kann verfügt werden, wenn im Falle des Art. 259 die dem Beklagten zur
Bestellung eines Anwalts vergönnt gewesene Frist dem Gerichte nicht aus-
reichend erscheint. Das Gericht bestimmt alsdann den Tag, bis zu welchem
die neuerliche Vorladung des Beklagten zu geschehen hat.
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A r t i k e l 301.

Is t für den Beklagten ein Anwalt bestellt, derselbe aber in der zur
Hinterlegung der Anträge oder unmittelbar zur Verhandlung bestimmten
Sitzung nicht erschienen, so kann der klägerische Anwalt, wenn er seinen
motivirten Antrag und die Aufforderung zum Erscheinen in der Sitzung,
wo solche erforderlich sind, rechtzeitig hat zustellen lassen, die Erlassung
eines Versäumungsurtheils beantragen. Das Gericht hat hierauf vorbe-
haltlich der Bestimmung des Art . 324 Abs. 2 die zur Begründung des
Klaganspruchs in der Klageschrift und den weiter zugestellten Schriftsätzen
geltend gemachten Thatsachen als zugestanden zu betrachten und dem da-
selbst gestellten Gesuche, soweit es nach jenen Thatsachen rechtlich begründet
ist, zu entsprechen, und zwar auch dann, wenn für den Beklagten ein mo-
tivirter Antrag zugestellt ist und darin die klägerischen Behauptungen wider-
sprochen sind. Soweit das Gesuch des Klägers rechtlich nicht begründet
erscheint, ist die Abweisung der Klage auszusprechen.

Hat der Anwalt des Klägers den vorgeschriebenen motivirten Antrag
oder die erforderliche Aufforderung zum Erscheinen in der Sitzung nicht
oder nicht rechtzeitig zustellen lassen, so hat das Gericht den klägerischen
Antrag zur Zeit zurückzuweisen.

A r t i k e l 302.

Wi l l im Falle des Art . 301 der Kläger eine dem Beklagten noch nicht
mitgetheilte Aenderung seines Anspruchs im Gegenstande oder in der that-
sächlichen Begründung oder durch Erweiterung desselben vornehmen, so muß
er Vertagung der Sache begehren und in der Zwischenzeit dem Gegenan-
walte durch einen Schriftsatz von der beabsichtigten Aenderung unter M i t -
theilung der betreffenden "Urkunden Kenntniß geben.

A r t i k e l 303.

Verfaumungsur. Erscheint in der zur Hinterlegung der Anträge oder un-
theil gegen den mittelbar zur Verhandlung bestimmten Sitzung, obgleich die

"^"' erforderliche Aufforderung zum Erscheinen in der Sitzung
ergangen ist, der Anwalt des Klägers nicht, so ist auf Begehren des Gegen-
anwalts die Klage für nicht angebracht zu erklären und die Verurtei lung
des Klägers in die Kosten ohne weitere Prüfung der Sache auszusprechen.

Dieser Ausspruch hat die Folge, daß der Kläger, ehe er dem Beklagten
die Kosten ersetzt hat, weder durch Einspruch gegen das Versäumungsurtheil
die bisherige Verhandlung fortsetzen, noch über denselben Gegenstand eine
neue Klage gegen den frühern Beklagten erheben kann.

6
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A r t i k e l 304.
Für die Widerklage kommen, wenn der Anwalt des Wider

theil lm Falle einer z^gers in der zur Hinterlegung der motivirten Anträge oder
unmittelbar zur Verhandlung bestimmten. Sitzung nicht er-

schienen ist, die Bestimmungen des Art . 303, wenn aber der Widerbeklagte
in der erwähnten Sitzung ohne Vertretung bleibt, die Vorschriften der
Art. 301 und 302 zur analogen Anwendung.

A r t i k e l 305.
Gemeinsame Sind dem Gerichte Umstände, bekannt, welche den Beklagten

Bestimmungen. ^ ^ Unmöglichkeit einen Anwalt zu bestellen oder einen
der bestellten Anwälte in die Unmöglichkeit zu erscheinen versetzt haben, so
ist die Verhandlung auszusetzen und geeigneten Falls die Wiedervorladung
anzuordnen.

A r t i k e l 306.
Gegen alle in derselben Streitsache vorgeladenen, aber nicht erschienenen

Parteien ist durch ein und dasselbe Urtheil zu erkennen.
Laufen gegen mehrere vorgeladene aber nicht erschienene Parteien ver-

schiedene Fristen, so kann ein Versäumungsurtheil erst nach Ablauf der
längsten Frist erlassen werden.

A r t i k e l . 3 0 7 .
Is t über einen Präjudicial- oder Incidentpunkt Urtheil ergangen, so

finden bezüglich des weitern Verfahrens die Bestimmungen der Ar t 297—306
analoge Anwendung.

A r t i k e l 308.
Auch bei Versäumungsurtheilen hat der Anwalt, welcher das Urtheil

erwirkt hat, alsbald nach dessen Verkündung den in Art . 285 bezeichneten
Schriftsatz zu fertigen und auf der Gerichtsschreiberei zu hinterlegen. Gine
Zustellung an die Gegenpartei findet nicht statt, gleichviel ob ein Anwalt
für dieselbe aufgestellt ist oder nicht.

A r t i k e l 309.
Einspruch gegen Die Partei, gegen welche ein Versäumungs-Urtheil erlassen

dasVersäumungs- worden ist, kann die Zurücknahme dieses Urtheils und die
neuerliche Aburtheilung der Sache durch dasselbe Gericht

veranlassen, indem sie innerhalb einer unerstreckbaren Frist von acht Tagen
nach Zustellung des Urtheils Einspruch dagegen erhebt.

A r t i k e l 310. -
Wer gegen ein Versäumungsurtheil Berufung ergrissen hat, kann von

dem Rechte des Ginspruchs gegen dieses Urtheil keinen Gebrauch'mehr
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machen. Auch die Verbindung des'Einspruchs mit der Berufung ist nn-
statthaft.

A r t i k e l 311.
Der Einspruch wird dadurch erhoben, daß der von der Partei bestellte

Anwalt der Gegenpartei einsn Anwaltsakt zustellen läßt, der die Erklärung
enthält, daß gegen das Versäumungsurtheil Einspruch erhoben werde.

A r t i k e l 312.
Zugleich mit der Anmeldung des Einspruchs oder innerhalb der darauf

folgenden acht Tage hat der Anwalt des Einspruchklägers einen motivirten
Antrag zustellen zu lassen, aus dem zu entnehmen ist, in welchen Punkten,
dann aus welchen sachlichen oder rechtlichen Grünben der Einspruch er-
hoben wird.

Auf den Grund, aus welchem die Partei in der betreffenden Sitzung
nicht vertreten war, hat es nicht anzukommen.

Hat die Partei ihre Rechtsvertheidigung bereits früher der andern
zustellen lassen, so kann hierauf Bezug genommen werden. - ,

A r t i k e l 313.
Drei Tage nach Zustellung des in Art . 312 bezeichneten Antrags oder

Ablauf der hiefür gestatteten Frist steht es jeder Partei frei, die Sache
znm Eintrage in die Wochentabelle anzumelden.

Wenigstens drei Tage vor der Sitzung, in welcher die Sache zum
Aufrufe kommt, hat die Gegenpartei ihren motivirten Antrag znstellen zn
lassen, soferne dies nicht bereits früher geschehen ist.

A r t i k e l 314.
Das Gericht ist durch das Versäumungsurtheil, soweit sich ihm der

Verurtheilte nicht unterworfen hat, bei der neuerlichen Aburtheilung der
Sache nicht gebunden; es kann das frühere Urtheil sowohl bestätigen, als
ganz oder theilweise abändern und zwar auch zum Nachtheile des Einspruch-
klägers.

Von der Entscheidung ist am Rande des Versäumungsurtheils Vor-
merkung zu machen.

A r t i k e l 315.
Bleibt der Einspruchkläger bei der Verhandlnng über den Einspruch

abermals unvertreten, so ist dieser ohne weitere Prüfung zu verwerfen und
findet gegen dieses Urtheil kein Einspruch mehr statt.

A r t i k e l 316.
Verbindungs. Ist in der zur Hinterlegung der Anträge oder unmittelbar

Urtheil. ^ Verhandlung bestimmten Sitzung von mehreren Beklagten
nur ein Theil vertreten, so hat, wenn dies von dem Kläger und, im Falle

6*
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der Kläger mehrere sind, von sämmtlichen Klägern beantragt wi rd, auch
gegen die Erschienenen die Verhandlung vorläufig nicht stattzufinden, son-
dern ist, nachdem die erschienenen Anwälte ihre Anträge gestellt und hinter-
legt haben, eine spatere Sitzung zur Verhandlung festzusetzen.

Dabei macht es keinen Unterschied, ob die in der Sitzung nicht ver-
tretenen Beklagten keinen Anwalt aufgestellt haben oder die von ihnen auf-
gestellten Anwälte nicht erschienen sind.

Die Nichterschienenen sind aufzufordern, in der neuerlichen Sitzung
zur Verhandlung zu erscheinen beziehungsweise einen Anwalt aufzustellen,
her sie in jener Sitzung zu vertreten hat.

Das Gericht bestimmt die Frist, innerhalb welcher diese Aufforderung
zugestellt werden muß.

Die vorstehenden Verfügungen sind in der in Ar t . 281 bestimmten
Weise in das Urtheilsbuch einzutragen.

A r t i k e l 317.
Erscheinen in der durch Verbindungsurtheil zur Verhandlung festgesetzten

Sitzung abermals nicht alle Beklagten, so wird — und zwar ohne Unter-
schied, welche Beklagte ausgeblieben sind — auf die mit den Erschienenen
gepflogene Verhandlung gegen alle Netheiligten durch das nämliche Urtheil
entschieden, wobei die von jenen vorgebrachten Ginreden und ihre sonstige
Vertheidigung ebenso zu betrachten sind, als wenn auch die Nichterschienenen
sie vorgebracht hätten.

Das Urtheil hat zum Vortheile wie zum Nachtheile der Nichterschienenen
die Wirksamkeit eines contradictorischen.

Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 finden auch auf alle spätern Ver-
handlungen, welche in dem betreffenden Rechtsstreite in der nämlichen I n -
stanz gepflogen werden, Anwendung, ohne daß es einer Wiederholung der
in Art . 316 Abs. 3 bezeichneten Aufforderung bedarf. Auch sind, wenn
die Verhandlung weiter vertagt oder ein Vorbescheid erlassen wird, des-
gleichen wenn ein Beweis- oder sonstiges Zwischenverfahren stattfindet, jenen
Beklagten, welche keinen Anwalt aufgestellt haben, Zustellungen nicht zu
machen.

Bei der nach Art . 316 Abs. 3 den Nichterschienenen zuzustellenden
Aufforderung sind dieselben auf die in Abs. 1—3 bezeichneten Folgen des
abermaligen Nichterscheinens aufmerksam zu machen.

A r t i k e l 318.
Sind die nicht erschienenen Beklagten bei der nach Lage der Sache zu

erlassenden Entscheidung unbetheiligt, so finden die Bestimmungen der
Art . 316 und 317 keine Anwendung.
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. Hauptstück.

Beweis.

A r t i k e l 319.
Welche Thatsachen zur Begründung eines Rechtsanspruchs

und der dagegen erhobenen Verteidigung gehören uud welche Neweislast
hienach die Parteien trifft, ist nach den bürgerlichen Gesetzen zu beurtheileu.

A r t i k e l 320.
Thatsachen, welche gemein-gerichts- oder ortskundig sind, bedürfen keines

Beweises.
A r t i k e l 321.

Partikularrechte, welche nicht gemeinkuudig siud, bedürfen des Beweises,
gleichviel ob sie auf Gesetzen und Statuten oder auf Gewohnheit uud Her-
kommen beruhen. Doch soll das Gericht auch von Amtswegen die ihm zu
Gebote stehenden Mi t te l anwenden, um sich von nicht gemeinkundigen Par-
tikularrechten Kenntniß zu verschaffen.

Nebcr ausländische Gesetze und Statuten kann das Gericht Beweis
verlangen, wenn sie ihn: nicht zuverläßig bekannt sind.

A r t i k e l 322.
Der Beweis der Thatsache, auf welche es nnmittelbar ankommt, wird

durch den Beweis einer andern ersetzt, wenn die erwiesene Thatsache mit
der zu erweisenden in solcher Verbindung steht, daß von jener ans diese
mit Notwendigkeit geschlossen werden muß, oder wenn die eine Thatsache
die Voraussetzung enthält, unter welcher die andere nach gesetzlicher Be-
stimmung als wahr anzunehmen ist.

Wahrschcinlichkeitsgründe, welchen das Gesetz eine solche Wirkung nicht
beilegt (gemeine Vermnthungen), können zwar, wenn die Thatsachen, wo-
rauf sie beruhen, vollständig erwiesen sind, nach richterlichem Ermessen als
Veweisbehelfe dienen, niemals aber den Beweis völlig ersetzen, es sei denn,
daß es sich um die Beschaffenheit eines innern Willcnsakts handelt, wo-
rüber eine unmittelbare Beweisführung nicht geschehen kann, oder daß
mehrere solche Vermuthungen zusammentreffen, von denen jede vollständig
erwiesen ist und die nicht nur unter sich übereinstimmen, sondern auch in
so enger Beziehung mit der zu erweisenden Thatsache stehen, daß letztere
dem Gerichte als unzweifelhaft sich darstellt.

Wo das Gesetz den Zeugenbeweis ausschließt, kommen auch gemeine
Vermuthungen nicht in Betracht.
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A r t i k e l 323.
Thatsachen, wegen deren Jemand durch rechtskräftiges Urtheil eines

inländischen Strafgerichts für schuldig erkannt wurde, haben auch vor den
bürgerlichen Gerichten als erwiesen zu gelten uud ist hicgegeu keine Be-
weisführung weiter zuläßig.

A r t i k e l 324.
Veweisanerbietsn Bleiben am Schlüsse einer Verhandlung erhebliche That-
undBeweismittel. saHen zwischen den Parteien streitig und unerwiesen, so hat
jede Partei in ihren schriftlichen Anträgen die Sätze aufzustellen, die sie
in Bezug auf diese Thatsachen zu beweisen sich erbietet, und die Beweis-
mittel, deren sie sich dazu bedienen wi l l , ihrer A r t nach anzugeben.

Diese Vorschrift findet auch dann Anwendung, wenn erhebliche That-
sachen, die vom Gegner anerkannt oder nach gesetzlicher Vorschrift als an-
erkannt zu betrachten sind, im gegebenen Falle durch das bloße Anerkennt-
nis; nicht in volle rechtliche Gewißheit gesetzt werden. I n wie weit dies
der Fall und in wie weit ein von einer Partei gemachtes Geständniß gegen
dieselbe theilbar ist, richtet sich nach den Bestimmungen des einschlägigen Nechts.

A r t i k e l 325.
Die züläßigen Arten von Beweismitteln sind Urkunden, Augenschein,

Zeugen, Sachverständige und Eid.

A r t i k e l 326.
Wi l l eine Partei durch Schlüsse oder Vermuthungen Beweis führen,

so hat sie ihr Veweisanerbieten auf jene Thatsachen, aus welchen der Schluß
gezogen oder die Vermuthung abgeleitet werden soll, zu richten, es schließt
aber ein solches Anerbieten nicht aus, daß gleichzeitig auch unmittelbarer
Beweis angeboten werde.

A r t i k e l 327.
Die Parteien können sich zum Nachweise einer und derselben That-

sache gleichzeitig verschiedener Arten von Beweismitteln bedienen.
Wird die Eideszuschiebung mit andern Beweismitteln verbunden, so

gilt der Eid als nur für den Fall zngeschoben, daß der mittels der andern
Beweismittel versuchte Beweis mißlingen sollte.

A r t i k e l 328.
Vewcisurcheil. Das Gericht hat die Erheblichkeit der Beweissätze, sowie die

Zuläßigkeit der vorgeschlagenen Arten von Beweismitteln zu prüfen und
hienach das Beweisurtheil zu erlassen.

I n dem Beweisurtheile sind die Thatsachen, welche eine Partei zu be-
weisen hat, uud die zugelassenen Arten von Beweismitteln bestimmt zu
bezeichnen.
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Das Gericht ist hiebei an die Wortfassung der von den Parteien auf-
gestellten Beweissätze nicht gebunden, kann aber in dem Veweisurtheile
weder eine Partei über Thatsachen zum Beweise lassen, für welche sie solchen
nicht bei der Verhandlung angeboten hat, noch ihr andere Arten von
Beweismitteln als die angebotenen gestatten.

Hält das Gericht einen nicht angebotenen Beweis für nöthig, ohne
daß die betreffende Partei auf den Mangel des Anerbietens in der Ver-
handlung vou dem Vorsitzenden aufmerksam gemacht worden ist, so ist die
Wiederaufnahme der Verhandlung (Art . 274) zu verfügen.

A r t i k e l 329.
Ein Urthcil auf Beweisführung durch Urkunden darf nur erlassen

werden, wenn besondere Verhältnisse es der Sachlage angemessen erschei-
nen lassen.

I n Ermangelung solcher Verhältnisse ist, wenn eine Partei die zur
Begründung ihrer Anträge erforderlichen Urkunden bei der Verhandluug
nicht besitzt uud sich augewendcten Fleißes nngeachtet bis dahin nicht ver-
schaffen konnte, oder wenn sich die Notwendigkeit ihrer Geltendmachung
erst aus der Verhandluug ergibt, Vertagung zu bewilligen und zugleich die
Frist zur Mittheilung der Urkunden festzusetzen.

Auch ohlre solche Vertagung ist die Benützung bisher nicht gebrauchter
Urkunden bei eiuer spätern Verhandlung nicht ausgeschlossen. Dies gilt
auch vou Urkuudeu, welche wegen unterlassener Mittheilung an die Gegen-
partei von einer frühern Verhandlung ausgeschlossen waren (Art. 172),
soferne die Mittheilung inzwischen erfolgt ist.

A r t i k e l 330.
Is t bei feststehender Verpflichtuug zur Grstattuug eiues Schadens die

Ermittelung des Betrags durch Beweisführung voraussichtlich nicht zu er-
zielen oder mit uuverhältnißmäßigeu Schwierigkeiten verbnnden, so hat das
Gericht eine solche Beweisführung nicht zuzulassen, sondern die Größe der
Entschädigung nach dem Ergebnisse der Verhandlung und allenfalls auf
Gruud eines vorher von Amtswegen zn erholenden Gutachtens von Sach-
verständigen der Billigkeit gemäß festzusetzen.

A r t i k e l 331.
Das Beweisurtheil hat der betreibende Theil ausfertigen und dem

Gegner zustellen zu lassen.
Is t im Urthcile die Tagfahrt zur Beweisaufnahme bestimmt, so muß

die Zustellung wenigstens acht Tage vor der Tagfahrt geschehen.
Die Vorschrift des Art . 209 findet hiebei keine Anwendung, dagegen

ist das Prozeßgericht befugt, die Zei t , welche zwischen der Zustellung uud
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der Tagfahrt in Mit te zu liegen hat, nach Vedürfuiß der Sache mit
Rücksicht auf die Wohnorte und die sonstigen Verhältnisse der Parteien
zu erweitern.

A r t i k e l 332.
Das Beweisurtheil kann von dem Gerichte, welches dasselbe erlassen

hat, vor der Beweisaufnahme nicht wieder zurückgenommen werden.

A r t i k e l 333.
Gegenbeweis. Die Führung des Gegenbeweises, soweit er nicht gesetzlich

ausgeschlossen oder beschränkt ist, steht jeder Partei von Rechtswegen frei.
Wi l l eine Partei die gegen sie streitende gesetzliche Nermuthung oder

den gegen sie in der Verhandlung gelieferten Beweis durch den Nachweis
des Gegentheils zerstören, so ist ein solcher Beweis bei der Verhandlung
anzubieten und bseibt dagegen der andern Partei der Gegenbeweis offen.

Gleiches gilt von dem Falle, wenn eine Partei nicht das gerade Gegen-
theil dessen, was ihr Gegner zu beweisen hat, sondern andere Thatsachen,
wodurch die Thatsache des Hauptbeweises ausgeschlossen werden soll, zu er-
proben beabsichtigt. Ergibt sich das Bedürfniß eines derartigen Gegenbe-
weises erst im Laufe des Beweisverfahrens, so kann die betreffende Partei
sich bei der auf das durchgeführte Beweisverfahren folgenden Verhandlung
nachträglich dazu erbieten.

A r t i k e l 334.
Beweisaufnahme. Gestatten Gegenstand und Ar t der Beweisführung die Auf-
nahme des Beweises in der Sitzung, so hat das Beweisurtheil zugleich die
Sitzung zu bestimmen, in welcher die Beweisaufnahme vorgenommen wer-
den foll. Andernfalls beauftragt das Gericht damit eines seiner Mitglieder
oder ein Einzelngericht des Königreichs. Kann das. bezeichnete Gerichts-
mitglied wegen eingetretener Verhinderung die aufgetragene Handlung nicht
vornehmen, so ernennt der Senatsvorstand ein anderes Mitglied an dessen
Stelle und läßt die Anwälte davon durch die Gerichtsschreiberei in Kennt-
niß setzen.

A r t i k e l 335.
Um Beweisaufnahmen, welche im Auslande vorgenommen werden sollen,

ist die betreffende ausländische Gerichtsbehörde, falls aber hiegegen besondere
Bedenken bestehen, die betreffende bayerische Gesandtschaft oder ein bayeri-
sches Consulat zu ersuchen.

Zur Giltigkeit solcher Beweishandlungen ist es vorbehaltlich besonderer
Bestimmungen des Gesetzes genügend, wenn die Handlung den am Orte
geltenden Vorschriften oder der bayerischen Prozeßordnung entspricht.
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A r t i k e l 336.
Hat eine Partei von verschiedenen Arten von Beweismitteln Gebrauch

gemacht, so sind diese, soweit es ihre Natur gestattet, bei der Beweisauf-
nahme zu verbinden.

A r t i k e l 337.
Jeder Partei steht das Recht zu, von ihr vorgeschlagene Beweis- oder

Gegenbeweismittel wieder fallen zu lassen; sind aber Urkunden mitgetheilt,
sind Zeugen oder Sachverständige als solche der Gegenpartei bereits be-
kannt gegeben, oder ist ein Augenschein bereits begonnen, so kann auf diese
Beweismittel einseitig nicht mehr verzichtet werden.

A r t i k e l 338.
Is t die Tagfahrt zur Beweisaufnahme nicht im Beweisurtheile be-

stimmt, so muß der dieselbe festsetzende Beschluß dem Gegner wenigstens
acht Tage vor der Tagfahrt zugestellt werden. Die Vorschrift des Art . 209
findet hiebei keine Anwendung, dagegen ist der beauftragte Richter befugt,
die Zeit , welche zwischen der Zustellung und der Tagfahrt in Mit te zu
liegen hat, nach Bedürfniß der Sache mit Rücksicht auf die Wohnorte und
die sonstigen Verhältnisse der Parteien zu erweitern.

A r t i k e l 339.
Die Zustellung des die Tagfahrt zur Beweisaufnahme festsetzenden

Urtheils oder Beschlusses (Art . 331 und 338) gilt als Vorladung der
Gegenpartei.

A r t i k e l 340.
Erscheinen bei der Tagfahrt die Parteien weder persönlich noch durch

Gewalthaber, so ist gleichwohl, soweit es geschehen kann, zur Beweisauf-
nahme zu schreiten. Gegen die Nichterschienenen tr i t t der Ausschluß der
Handlungen ein, welche ihnen dabei zugestanden wärm.

A r t i k e l 341.
Das Verfahren bei der Beweisaufnahme durch einen beauftragten

Nichter ist nicht öffentlich. Die Parteien können sich dabei durch ihren
aufgestellten Anwalt oder durch einen andern bayerischen Advokaten ver-
treten lassen und auch persönlich mit oder ohne Vertreter oder Beistand
erscheinen.

Der beauftragte Nichter kann veranlassen, daß ihm die Parteiakten
zur Einsicht vorgelegt werden. Die Akten über die gepflogenen Verhand-
lungen sind an die Gerichtsschreiberei des Prozeßgerichts abzugeben.

A r t i k e l 342.
Die Befugniß des beauftragten Nichters erstreckt sich vorbehaltlich be-

sonderer gesetzlicher Bestimmung nicht auf Anwendung von Zwangsmaßregeln.
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Ergeben sich vor dem beauftragten Nichter Anstände oder Streitigkeiten,
zu deren Entscheidung ihm nicht durch besondere Vcrfügnng des Gesetzes
die Ermächtigung ertheilt ist, so hat er mit der Erhebung des Beweises,
soweit es die Umstände gestatten nnd ein wesentlicher Nachtheil dadnrch
nicht entstehen kann, fortzufahren, die Anstände oder Streitigkeiten und die
.darüber abgegebenen Erklärungen der Parteien aber zn Protokoll zu neh-
men und zur Nerhandlnng an das Prozeßgericht zu verweisen.

Kann diese Verhandlung nicht bis zur nächsten Verhandlung in der
Häuptsache ausgesetzt bleiben, so ist die Sitzung dafür auf schriftliches An-
suchen einer Partei durch den Senatsvorstand festzusetzen und seim Ver-
fügung der Gegenpartei unverzüglich mit der Aufforderung znm Erscheinen
in der festgefetzten Sitzung znstellen zu lassen. Zustellung motivirter An-
träge ist nicht geboten. Gegen das Urtheil steht einer Partei, welche sich
über die erhobenen Anstände oder Streitigkeiten vor dem beauftragten
Nichter, erklärt hat oder hätte erklären können, kein Einspruch zu.

A r t i k e l 343.
Den Zeugen und Sachverständigen ist die in der Gebührenordnung

begründete Entschädigung für Reisekosten und Zeitversäumniß, sowie nach
Umständen für die Erstattung des Gutachtens auf Begehren anzuweisen.

Znr Bestreitung der Vergütungen für die Zeugen und Sachverstän-
digen, der Tagegelder, und Reisekosten für Gerichtspersoneu, welche eine
"Vewcisl/andluug außerhalb des Gerichtssttzes aufzunehmen haben, nnd der
durch Aufnahme eines Beweises im AuSlande sich ergebenden Kosten hat
der Veweisführer eine von dem Vorsitzenden oder dem mit der. Beweisauf-
nahme beauftragten Nichter festzusetzende Summe auf der Gerichtsschreiberei
zu hinterlegen.

Die Zeugen und Sachverständigen werden durch den Gerichtsschreiber
ans den hinterlegten Beträgen befriedigt.

Personen, welche vom Gerichtssitze entfernt wohnen, sind nicht ver-
pflichtet, der Ladung Folge zu leisten, wenn sie Bescheinigung darüber ver-
langt haben, daß die in Abs. 2 vorgeschriebene Hinterlegung stattgefunden
habe, und ihnen diese Bescheinigung nicht geliefert worden ist.

Die nähern Bestimmungen, insbesondere über die A r t , wie die er-
wähnte Bescheinigung zu verlangen nnd zu liefern ist, sowie die Gebühren-
ordnung werden im Verordnungswege erlassen.

A r t i k e l 344.
Verfahre« und ilr. Hat die Beweisaufnahme in der Sitzung stattgefunden, so
thcil nach der Ve. ^ in der Regel unmittelbar darauf über die Hauptsache zu

Welsaufnahme. ' ^ ' ^ 1" , / a

. verhandeln. Vertagt das Gericht die Verhandlung in eine
folgende Sitzung, so ist Zustellung motivirter Anträge gleichwohl nicht
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erforderlich. I m einen wie im andern Falle sind jedoch die Anträge der
Parteien dem Vorsitzenden bei der Verhandlung schriftlich zu übergeben.

Hat die Beweisaufnahme nicht in der Sitzung stattgefunden, so kann
jede Partei nach dem Schlüsse des Vewnsverfahrens die Sache zur Ein-
tragnng in die Wochentabclle anmelden uud haben sodann die Anwälte
wenigstens drei Tage vor der zur Hinterlegung bestimmten Sitzung sich
wechselseitig motivirte Anträge zustelleu zu lassen. I n diesen sind die Er-
gebnisse der Beweisführung, soweit sie die Partei für sich beuützen wi l l ,
und die zu verhandelnden Streitpunkte kurz zusammenzustelleu.

Die über die Beweisaufnahme geführten Protokolle werden bei der
Verhandlnng durch den Gerichtsschrciber in Urschrift vorgelegt. Die An-
wälte können von der Gerichtsschrciberci einfache Abschriften dieser Proto-
kolle erholen, für welche lediglich die Schreibgebühr zu entrichten ist.

A r t i k e l 345.
Bei Fällung des nach durchgeführtem Bewcisverfahren zu erlassenden

Urtheils hat das Gericht, wo das Gesetz nicht anders bestimmt, das Er-
gebnis; der Beweisführung nach freier Ueberzeugung zu würdigen. Der
Inha l t des Veweisurtheils ist hiebei nur soweit bindend, als in diesem
etwa auf Gideslcistuug erkannt ist. Hat sich durch das Veweisverfahren
Beweis über mittelbar erhebliche Thatsachen (Art. 322) ergeben, so kann
das Gericht diese berücksichtig, n, anch wenn das Beweisanerbieten nicht
darauf gerichtet war.

A r t i k e l 346.
Sind für die in Art. 344 bezeichnete Verhandlung von einer Partei

Anträge nicht hinterlegt worden, so hat das Gericht nach Lage der Sache
zu erkennen. Gegen dieses Urtheil steht jedoch der nicht erschienenen Partei
das Nccht des Ginspruchs zu.

A r t i k e l 347.
is zum cwi> Bescheinigt eine Partei , daß die Vornahme eines Augen-
Gedächtnis!, . s . 2 . / . cw V ^ <. ^ '<-. ^ « ^ '

M ' s oder dle Vcrnehmuug von Zeugen oder ^achverstandlgen
bei Gefahr des Verlustes dieser Veweismittel oder wesentlicher Erschwerung
ihrer Benützung keinen Aufschub duldet, so kann sie, ehe im Prozesse zur
Veweisführuug geschritten wird und selbst vor Einleitung des Prozesses die
vorsorgliche Erhebung mittels einfacher Vorstellung verlangen.

A r t i k e l 348.
Das Gesuch um Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtniß ist bei dem

Gerichte anzubringen, bei welchem der betreffende Rechtsstreit anhängig ist
oder anhängig werden soll. .
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Bei besonders dringender Gefahr kann das Gesuch an jedes Bezirks-
oder Einzelngericht gebracht werden, das den Beweis ohne Verzögerung
zu erheben vermag.

I n der Vorstellung sollen die veranlassenden Umstände, die Thatsachen,
worüber Beweisaufnahme beantragt wird, und die zu vernehmenden Zeugen
oder Sachverständigen genau bezeichnet sein.

Die zur Bescheinigung der Gefahr dienenden Behelfe sind der Vor-
stellung beizufügen.

A r t i k e l 349.
Erscheint das Gesuch um Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtniß als

zuläßig, so ist sofort die Beweisaufnahme zu verfügen.
Gegen die Abweisung findet, falls sie durch ein Gericht erster Instanz

erfolgt ist, das Rechtsmittel der Beschwerde statt.

A r t i k e l 350.
Die Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtniß geschieht, wenn das Ge-

richt, welches sie zugelassen hat, ein Collegialgericht ist, durch einen beauf-
tragten Nichter.

Zu der für die Beweisaufnahme festgesetzten Tagfahrt hat der Beweis-
führer seinen Gegner unter abschriftlicher Zustellung der Vorstellung und der
vom Gerichte darauf ergangenen Verfügung rechtzeitig vorladen zu lassen.

Vorstellung und Verfügung, sowie di : Vorladung des Gegners sind
dem über die Beweisaufnahme zu errichtenden Protokolle beizufügen. Letz-
teres bleibt bei dem Gerichte, welches den Beweis aufgenommen hat, hinter-
legt, ist aber in Urschrift an das Prozeßgericht abzugeben, wenn diefes auf
Antrag einer Partei die Ablieferung veranlaßt.

A r t i k e l 351.
Wird ein zum ewigen Gcdächtniß aufgenommener Beweis im Nechts-

streite benützt, so sind dem Gegner alle Ginreden gegen die Zulaßigkeit, wie
gegen Form und Inhal t der Beweisaufnahme vorbehalten, ohne Unterschied,
ob er bei dieser anwesend war oder nicht.

Jede Partei ist berechtigt, im Prozesse die nochmalige Erhebung oder
die Ergänzung des zum ewigen Gedächtniß aufgenommenen Beweises, soweit
sie noch möglich ist, zu beantragen.

A r t i k e l 352.
I m Uebrigen finden die allgemeinen Vorschriften über das Beweis-

verfahren und die besondern über Aufnahme der in Art. 347 angeführ-
ten Veweisartm auch auf den Beweis zum ewigen Gedächtniß analoge
Anwendung.
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Hauptftück.

Urkunden.

A r t i k e l 353.
Arten der Urkun. Urkunden, welche von einer öffentlichen Behörde innerhalb
den und deren dn Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder von einer mit öffent-

lichem Glanben versehenen Person innerhalb des ihr zugewie-
senen Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form errichtet sind, gelten als
öffentliche Urkunden. Alle übrigen Schriften sind Privaturkuuden.

Kann eine Urkunde wegen eines wesentlichen Mangels nicht als öffent-
liche gelten, so wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß sie als Privatnrkunde
in Betracht komme.

A r t i k e l 354.
Oeffentliche Urknnden bilden vollständigen Beweis gegen wen immer über

die von dem Beamten aufgenommenen Verhandluugen und Erklarnngen, fo-
wie über seine tatsächlichen Wahrnehmungen und Handlungen.

A r t i k e l 355.
Privaturkuuden dieuen als Beweismittel für den Aussteller nur soweit,

als das Gesetz dies ausnahmsweise zuläßt.
I m Uebrigen haben die in Privatnrkunden, welche von dem Aussteller

unterschrieben sind, enthaltenen Erklärungen uud Auerkenntnisse in Betreff der
damit znsammenhängenden Rechtsverhältnisse dieselbe Beweiskraft wie öffent-
liche Urkunden. Dein sonstigen Inhalte solcher Urkunden kann gegen den
Aussteller, seine Rechtsnachfolger und jene Personen, welche er dnrch seine
Handlungen verpflichten kann, volle Beweiskraft beigemessen werden.

A r t i k e l 356.
Gegenscheine gegen öffentliche oder Privatnrknnden sind nur unter den

contrahirendcn Theilen, ihren Rechtsnachfolgern und jenen Personen, welche sie
durch ihre Haudluugcn verpflichten können, nicht aber gegen Dritte wirksam.

A r t i k e l 357.
Privatnrkuudeu, welche von dem Aussteller nicht unterschrieben sind, wo-

hin auch die nur mit einem Handzeichen versehenen gehören, machen, soweit
das Gesetz nicht anders bestimmt, für sich allein niemals vollen Beweis.

A r t i k e l 358.
Das Datum von Privaturkunden wird, soweit das Gesetz nicht anders

bestimmt, durch die Urkunde nur bewiesen gegen den Aussteller, gegen jcue
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Personen, welche er durch seine Handluugcn verpflichten kann, nnd gegen seine
Rechtsnachfolger, gegen besondere Rechtsnachfolger jedoch nnr soweit, als diese
die ihren: Vorfahrer zugestandenen Rechte gegen Dritte geltend machen.

Andern Personen gegenüber hat die Privatnrkunde ein sicheres Datum
nnr von dem Tage, an welchem sie entweder

1) bei einem Einzelngerichte oder Notar behnfs der Feststellung ihres Da-
tums vorgelegt und eingetragen, oder

2) das Dasein der Urknnde und ihr wesentlicher Inha l t in einem Ob-
signationsprotokolle, einem Inventar oder sonst wie dnrch öffentliche
Beurkundung festgestellt worden, oder

3) eine der Personen, welche die Urkunde uuterzeichuet haben, mit Tod
abgegangen ist.

Ergibt sich jedoch aus der besondern Beschaffenheit der Urkunde oder aus
sonstigen feststehenden Umständen, daß die Urkunde schon an einem frühern
als dem in Abs. 2 bezeichneten Tage ausgestellt war, so ist dieser frühere Tag
als Datum der Urkunde anzunehmen.

Eine weitere Beweisführung, daß die Urkunde schon vor dem nach Abs. 2
oder 3 als Datum derselben anzuuehmenden Tage ausgestellt war, ist nicht
zuläßig.

, A r t i k e l 359.
Werden Privaturkunden auf der Gerichtsschreiberei eines Ginzelngerichts

oder bei einen: Notar zum Zwecke der Feststellung ihres Datums vorgelegt,
so sind sie von dem Gerichtsschrciber oder Notar sofort ihrem wesentlichen I n - ,
halte nach in ein dazu bestimmtes, für den Gerichtsschreiber von dem Gerichts-
vorstande, für den Notar von dem Vorstande des Bezirksgerichts mit Seiten-
zahl und Handzug versehenes Buch einzntragen.

Bei der Eintragung sind zugleich alle Auffallenhciten, welche die Urkunde
darbietet, kurz vorzumerken, insbesondere Nussireichungeu, Nadirungcn, Ucber-

schreibungen, Correcturen, Nachträge und Nandbenlerkungcn, welche nicht durch
die sämmtlichen auf der Urkunde befindlichen Unterschriften besonders geneh-
migt sink

Ueker. die Vorlage ist eine den Tag derselben bezeichnende Bescheinigung
auf der vorgelegten Urkunde auszustellen. Sind bei dem Eintrage Auffallen-
heiten vorgemerkt worden, so hat die Bescheinigung auch hievon Erwähnung
zu thun.

Abschrift der Einträge ist jedem Vetheiligtcn auf Verlangen gegen ^ rlag
der Kosten zu ertheilcn.

Weitere Vorschriften über die Einrichtung und Führung der betreffenden
Bücher, sowie über die Form der auszustellenden Bescheinigungen bleiben dem
Verördnungswege vorbehalten.
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A r t i k e l 360.
Die Beweiskraft öffentlicher Urkunden haben auch die Saal-, Grund- und

Lagerbüchcr und andere Abzeichnungen ähnlicher Art, wenn sie ordnungsmäßig
und mit Znziehnng der Betheiligten nnter deren allseitiger Anerkennung er-
richtet sind.

Auch beim Mangel dieser Erfordernisse kann das Gericht den fraglichen
Urkunden gleichwohl dieselbe Beweiskraft beimessen, wenn sie ihrer Beschaffen-
heit nach zu keinem Bedenken Anlaß geben und durch ihr Alter oder andere
Beweisbehelfe unterstützt sind.

A r t i k e l 361.

Die Beweiskraft öffentlicher Urkunden kann der Richter nach Crmessen
aller Umstände auch solchen Privaturkunden beilegen, welche seit langer Zeit
in öffentlichen Archiven oder Registraturen aufbewahrt sind.

Das Gleiche gilt von den seit langer Zeit in gemeinschaftlichen Familien-
archiven aufbewahrten Privaturkunden, soweit es sich um Streitigkeiten unter
Mitgliedern der Familie handelt.

A r t i k e l 362.

I n wie weit in Ermangelung öffentlicher Urkunden durch die Aufschrei-
bungen von Ascendcnten über die Geburt und den Tod ihrer Abkömmlinge
Beweis geliefert wird, ist vom Gerichte nach den Umständen zu bemessen..

A r t i k e l 363.

Die von der Hand des Gläubigers auf eine von ihm vorgelegte Schuld-
urkunde gefchriebenen Bemerkungen, welche die gänzliche oder thcilweise Tilgung
der Schuld zum Gegenstande haben, können gegen den Glänbiger anch ohne
Unterschrift als vollbeweisend angenommen werden.

A r t i k e l 364.

Bezüglich der Beweiskraft der Tagebücher und Schlußnotcn der Handcls-
mäkler (Sensale) und für die Beweisführung dnrch Handclsbücher bei Streitig-
keiten unter Kausteuten find die Bestimmungen des Handelsgesetzbnchs maß-
gebend.

Ordnungsmäßig geführte Handelsbücher haben bei Streitigkeiten über
Handelssachen anch gegen Nichtkanfleute die nämliche Beweiskraft, wie bei
Streitigkeiten unter Kanflentcn. Bei Streitigkeiten anderer Ar t liefern sie,
soweit es sich um eiuc Forderung wegen Waarenlicfernng handelt, gegen Nicht-
kaufleutc über die Größe der Forderung wie bei Streitigkeiten unter Kauf-
leutcn Beweis, wenn die Ablieferung der Waaren oder die Thatsache, daß der
Schuldner in der Zeit, aus welcher die Forderung herrührt, Waaren ähnlicher
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Ar t von dem Gläubiger auf Borg zu empfangen pflegte, zugestanden oder
anderweit nachgewiesen ist.

A r t i k e l 36b.
Die Bücher der in Ar t . 10 des Handelsgesetzbuchs genannten Gewerb-

treibenden, der sonstigen Gewerbsleute, der Apotheker, Aerzte, Wundärzte,
Hebammen, Notare, Advokaten und Gerichtsvollzieher können, wenn sie regel-
mäßig fortlaufend, ohne Ausstreichungen, Nadirungen, Einschaltungen und
Correcturen geführt, gebunden und mit Blätterzahlen verfehen sind, in Betreff
der stattgehabten einzelnen Leistungen als beweiskräftig angenommen werden,
falls zugestanden oder erwiesen ist, daß der angebliche Schuldner in der Zeit,
aus welcher die Forderung herrührt, ein Kunde, Gast, Patient oder Client des
Beweisführers war.

Das Gleiche gilt den Gehilfen und Arbeitern der Fabrikanten, Gewerbs-
leute und Handwerker gegenüber von den Handbüchern der letztern hinsichtlich
der den erstern zur Bearbeitung übergebenen Stoffe und der zurückempfangenen
Fabrikate, ferner Gehilfen, Dienstboten und Taglöhnern gegenüber hinsichtlich
des bedungenen oder bezahlten Lohns von den Büchern der Kaufleute, Apo-
theker, Notare, Advokaten, Gerichtsvollzieher und Sensale, sowie auch von den
Haushaltungsbüchern der Dienstherrschaften.

Die Gegenpartei kann, wenn das Buch als beweiskräftig angenommen
wird, die eidliche Erhärtung des in Frage stehenden Inhal ts desselben verlangen.

A r t i k e l 366.
Soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, haben nur Urschriften Be-

weiskraft.
Als Urschrift gilt nicht nur die zuerst errichtete Urkunde, sondern auch

jede spätere, bei deren Abfassung der Errichtungsakt wiederholt wurde.

A r t i k e l 367.
Der Urschrift gelten gleich:

1) die von einer öffentlichen Behörde oder einer mit öffentlichem Glauben
versehenen Person gefertigten und beglaubigten Ausfertigungen, Ab-
schriften und Auszüge der von ihr amtlich aufgenommenen, sowie der
bei ihr amtlich verwahrten öffentlichen Urkunden;

2) Abschriften, welche in Gegenwart oder bei gehöriger Ladung der Be-
theiligten, nach genauer Uuterfuchung der Urschrift und mit Beifügung
einer Beschreibung der dabei gefundenen erheblichen Umstände, gericht-
lich oder von einer vom Gerichte beauftragten oder vermöge gesetzlicher
Vorschrift dazu berechtigten öffentlichen Behörde oder Person als mit
dieser Urschrift gleichlautend beglaubigt worden sind;
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3) Abschriften, welche in gleicher Welse von einer solchen Abschrift gefer-
tigt wurden.

I n allen diesen Fällen kann die Vorlage der Urschrift, wenn sie zu
erlangen steht, vom Gerichte auf Antrag der Gegenpartei oder auch von Amts-
wegen angeordnet werden.

Alte Abschriften, welche in öffentlichen Archiven oder Registraturen auf-
bewahrt sind oder wenigstens von einer bekannten Kanzleihand herrühren, kann
das Gericht nach den Umständen der Urschrift gleichstellen. Das Gleiche
gilt von alten Abschriften, welche in gemeinschaftlichen Familien-Archiven auf-
bewahrt sind, soweit es sich um Streitigkeiten unter Mitgliedern der Familie
handelt.

A r t i k e l 368.
I n wie ferne Durchstreichungen, Nadirungen, Zusätze, Einschaltungen oder

sonstige äußere Mängel einer Urkunde ihre Beweiskraft im Ganzen oder theil-
weise aufheben oder mindern, bleibt, soferne nicht die Gesetze hierüber beson-
dere Bestimmungen enthalten, der richterlichen Beurtheilung überlassen.

A r t i k e l 369.
Das Gericht ist auch da, wo einer Urkunde nach gesetzlicher Bestimmung

volle Beweiskraft zukommen würde, nicht gehalten, ihr diese beizumessen, wenn
die Urkunde auf eine andere nicht mit vorgelegte sich bezieht oder nicht voll-
ständig vorgelegt wurde.

Doch genügt bei Urkunden von größerem Umfange, wovon nur einzelne
Theile mit dem Streitgegenstände in Verbindung stehen, die Vorlage dieser
Theile, soferne nicht das Gericht auf Verlangen der Gegenpartei die Vorlage
der ganzen Urkunde angeordnet hat.

A r t i k e l 370.
Verfahren bei der Die Vorlage der Urkunden erfolgt in der Sitzung.

""^' Die Parteien haben sich spätestens in der Sitzung, in welcher
die Urkunde gegen sie vorgelegt wird, über deren Aechtheit zu erklären und
ihre Einreden gegen die Urkunde vorzutragen.

Erfolgt auf die Aufforderung der vorlegenden Partei oder des Vor-
sitzenden keine bestimmte Erklärung, so ist die Urkunde als anerkannt zu be-
trachten.

Einwendungen gegen die Erheblichkeit oder Zuläßigkeit der vorgelegten
Beweisurkunden befreien an sich nicht von der Verbindlichkeit zur Erklärung
über deren Aechthcit, das Gericht kann aber die Partei auf Antrag ermächti-
gen, die Erklärung crst nach erfolgter Entscheidung über die erhobenen Ein-
wendungen abzugeben.

7
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A r t i k e l 371.
Derjenige, gegen welchen eine Privaturkunde geltend gemacht wi rd , die

nicht von ihm, sondern von einem Dritten ansgestellt sein soll, kann sich
auf die Erklärung beschränken, daß er nicht wisse, ob die Urkunde von dem
Dritten herrühre. Er hat damit, wenn die Urkunde von seinem Rechtsvor-
fahrer oder sonst von einer Person, für deren Handlung er haftbar ist, her-
rühren soll, noch die weitere Erlärung zu verbinden, daß er nach sorgfältiger
Benützung der ihm zu Gebote stehenden Ueberzeugungsmittel die Urkunde als
acht anzuerkennen nicht vermöge. Diese Erklärungen haben die nämliche
Wirkung wie die Abläugnung.

Is t die Urkunde von einem Dritten ausgestellt, von welchem der Bcweis-
führer sein Recht im Verhältnisse zu der Gegenpartei ableitet oder welcher bei
Ausstellung der Urkunde im Namen der Gegenpartei gehandelt hat, so kann
der Beweisführer diesen Dritten zur Anerkennung der Urkunde beiladen lassen.
Welche Wirkung dem Ungehorsame beziehungsweise der Erklärung des Dritten
beizumessen sei und in wie ferne namentlich die Anerkennung der Urkunde gegen
die Gegenpartei beweise, hat das Gericht nach der Stellung und dem Rechts-
verhältnisse der Parteien zu beurtheilen.

A r t i k e l 372.

Beweis der I s t eine öffentliche Urkuude in gehöriger Form vorgelegt, so
oder h ^ derjenige, der sie als falsch angreift, den Beweis darüber zu

Ausländische öffentliche Urkunden, welchen die Beglaubigung der betref-
fenden bayerischen Gesandtschaft oder eines bayerischen Consulats fehlt, des-
gleichen inländische Notariatsurkunden, welchen die durch das Notariatsgesetz
vorgeschriebene gerichtliche Beglaubigung mangelt, sind bezüglich des Aechtheits-
beweises wie Privaturkunden zu behandeln, soferne das Gericht nicht nach den
Umständen des Falls erkennt, daß die Urkunde die Vermuthung der Aechtheit
für sich habe. Hat sich im entgegengesetzten Falle die beweisführende Partei
vorsorglich zur nachträglichen Beibringung der mangelnden Beglaubigung er-
boten, so ist ihr hiezu Gelegenheit durch Vertagung zu geben.

A r t i k e l 373.

Wird die Aechtheit einer Privaturkunde bestritten, so muß die Partei,
welche die Urkunde geltend macht, ihre Aechtheit erproben.

Wi l l der Unterzeichner einer Privaturkunde behaupten, daß die Unter-
zeichnung der Urkunde auf Zwang, Betrug oder I r r t hum beruhe, daß der
Text der Urkunde gefälscht oder daß ein Blanquet mißbraucht worden sei, so
ist es an ihm, dies zu beweisen.
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A r t i k e l 374.

Urkunden, die so alt sind, daß Niemand mehr die Aechtheit der Schrift
oder Unterschrift zu erkennen vermag, kann das Gericht nach Ermessen des
Falls als acht gelten lassen, wenn es sich um ein Grund-, Saal- oder Lager-
buch oder eine ähnliche Aufschreibung handelt, oder wenn die Urkunden seit
langer Zeit in öffentlichen Archiven oder Registraturen oder in einem unter
den Streitstheilen gemeinschaftlichen Familienarchive aufbewahrt wurden.

A r t i k e l 375.
Wer eine Urkunde zum Beweise für sich auch nur in Abschrift oder im

Auszuge vorlegt, erkennt damit die Aechtheit der ganzen Urkunde an. Be-
hauptet er, daß ein Theil derselben unächt sei, so liegt ihm der Beweis
hierüber ob.

A r t i k e l 376.
A ls unächt oder falsch angefochtene Urkunden sind von dem Producenten

und dem Vorsitzenden mit Handzug zu versehen und zu Gerichtshanden zu
nehmen.

Die Beweise über Aechtheit oder Fälschung der Urkunde sind sofort an-
zubieten, außer wenn die Erklärung über die Urkunde erst in der Sitzung er-
folgt ist, welchen Falls auf Antrag die Verhandlung in eine spätere Sitzung
zu vertagen ist.

Das weitere Verfahren richtet sich vorbehaltlich der Bestimmungen der
Ar t . 377—385 nach den allgemeinen Vorschriften.

A r t i k e l 377.
Wird der Aechtheitsbeweis durch Schriftenvergleichung geführt, so kann

das Gericht diese entweder in einer festzusetzenden spätern Sitzung selbst vor-
nehmen oder die Zuziehung von Sachverständigen anordnen. Letzten: Falls
finden die Vorschriften über den Beweis durch Sachverständige Anwendung.

A r t i k e l 378.

I n der zur Schriftenvergleichung bestimmten Sitzung, falls aber Sach-
verständige beigezogen sind, bei der Einweisungstagfahrt sind von dem Beweis-
führer die Vergleichungsschriften vorzulegen.

Erscheint hiebet die Gegenpartei nicht, so gelten die beigebrachten Ver-
gleichungsschriften als anerkannt.

Nicht nur das Gericht, sondern auch der beauftragte Richter kann ver-
fügen, daß die Gegenpartei in der zur Vorlage der Vergleichungsschriften be-
stimmten Tagfahrt persönlich erscheine.

7 *
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A r t i k e l 379.
Als zur Schriftenvergleichung tauglich dürfeu, wenn die Parteien sich

nicht anders einigen, und unbeschadet der Bestimmung des Ar t . 378 Abs. 2
nur von der Hand des angeblichen Ausstellers der bestrittenen Urkunde her-
rührende Schriften oder Unterschriften angenommen werden, welche sich ent-
weder in fehlerfreien öffentlichen Urkunden befinden oder deren Aechtheit von
der betreffenden Partei im Prozesse oder bei einer andern Gelegenheit aus-
drücklich anerkannt wurde.

Is t nur ein Theil der angefochtenen Urkunde bestritten, der übrige aber
anerkannt, so kann letzterer zur Schriftenvergleichung benützt werden.

A r t i k e l 380.
I n Ermangelung hinlänglicher Vergleichungsschriften kann der Beweis-

führcr verlangen, daß die Partei, deren Schrift oder Unterschrift zu prüfen
ist, einen ihr zu dictirenden Aufsatz zur Vergleichung niederschreibe.

Der Beweisführer muß in diesem Falle die Partei zum persönlichen Er-
scheinen bei der in Ar t . 378 Abs. 1 bezeichneten Sitzung oder Einweisungs-
tagfahrt vorladen lassen.

Bleibt die Partei ohne genügende Entschuldiguug aus, so wird die Ur-
kunde als anerkannt betrachtet, wenn in der Vorladung auf diese Bestimmung
aufmerksam gemacht ist.

Is t die Partei durch Krankheit, weite Entfernung vom Gerichtssitze oder
andere Umstände verhindert, sich vor dem Prozeßgerichte einzufiuden, so kann
dieses anordnen, daß die Verhandlung bei dem Gerichte ihres Wohnorts be-
ziehungsweise in ihrer Wohnung vor einem beauftragten Nichter stattfinde.

A r t i k e l 381.
Auch der Dritte, welcher die zu prüfende Urkunde geschrieben oder unter-

schrieben haben soll, kann zur Erklärung über die Vergleichungsurkunden und zum
Niederschreiben eines Aufsatzes behufs der Schriftenvergleichung vorgeladen
werden, wobei gegebenen Falls die Bestimmung des Art . 380 Abs. 4 An-
wendung findet.

I m Ungehorsamsfalle kommen die gegen ungehorsame Zeugen gegebenen
Vorschriften zur analogen Anwendung.

A r t i k e l 382.
Nückstchtlich des Gutachtens der Sachverständigen gelten die Vorschriften

des X I I I . Hauptstücks, doch darf vollständiger Beweis der Aechtheit einer
Privaturkunde auf Grund der Schriftenvergleichung nur dann angenommen
werden, wenn deren Ergebniß durch andere Umstände dergestalt unterstützt ist,
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daß das Gericht aus dem Zusammenhange die Uebcrzmgung von der Aecht-
heit der Urkunde gewinnt.

A r t i k e l 383.
So l l die Aechtheit einer Privaturkunde durch Zuschiebung des Haupteids

erwiesen werden und ist ein Dritter als Urheber der Schrift bezeichnet, so hat
die Partei, welcher der Eid zugeschoben wurde, die Wahrheit der in Ar t . 371
Abs. 1 bezeichneten Erklärungen zu beschwören.

A r t i k e l 384.
Der Staatsanwalt kann an allen Verhandlungen über den Beweis der

Aechtheit oder Fälschung einer Urkunde in der Sitzung sich betheiligen.
Ergibt das Verfahren Anzeigen einer strafbaren Fälschung, fo ist die

Sache zur strafrechtlichen Untersuchung zu verweisen. Das Verfahren ist in
solchen Fällen bis nach Erledigung der Untersuchung einzustellen, soferne nicht
der Beweisführer auf die Benützung der Urkunde verzichtet oder das Gericht
sich überzeugt, daß cs deren zur ErWeisung des Anspruchs des Beweisführers
nicht bedarf, oder daß die Urkunde jedenfalls nicht würde beachtet werden können.

A r t i k e l 385.
Eine Partei, welche muthwilligerweise die Aechtheit einer Privaturkunde

abgeläugnet oder eine öffentliche Urkunde als falsch angefochten hat, kann durch
das Urtheil, welches die Aechtheit der Urkunde in Folge der darüber statt-
gehabten Beweisführung ausspricht, in eine Geldstrafe bis zu hundert Gul -
den verurtheilt werden.

A r t i k e l 386.
Herausgabe von Hat eine Partei eine Urkunde als Beweismittel bezeichnet

Urkunden. ^ d ^ Gegenpartei mitgetheilt, ohne sie in der Sitzung zur
Vorlage zu bringen, so kann die Gegenpartei, welche diese Urkunde als Be-
weismittel für sich benützen wil l , von ihr deren Herausgabe verlangen.

Außerdem kann jede Partei die Herausgabe einer zum Beweise oder zur
Schriftenvergleichung erforderlichen Urkunde von der Gegenpartei, wie auch
von dem dritten Besitzer verlangen, wenn ihr das Eigcnthum oder Miteigeu-
thum an der Urkunde zusteht oder die Urkunde ihrem Inhalte nach eine ge-
meinschaftliche ist.

Als dem Inhalte nach gemeinschaftlich gelten Urkunden für die Personen,
in deren Interesse sie errichtet oder deren gegenseitige Rechtsverhältnisse darin
beurkundet sind. I n diesem Sinne sind namentlich die über ein Rechtsgeschäft
gepflogenen schriftlichen Verhandlungen uuter den Beteiligten gemeinschaftliche
Urkunden.
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Der Pflicht zur Herausgabe kann für den Prozeß auch durch Hinter-
legung der Urkunde auf der Gerichtsschreiberei des Prozeßgerichts genügt werden.

A r t i k e l 387.
Richtet sich das Begehren auf Herausgabe einer Urkunde an die Gegen-

partei, so ist es mittels motivirten Antrags zu erheben, welcher eine möglichst
genaue Bezeichnung der Urkunde zu enthalten hat.

A r t i k e l 388.
Befindet sich die Urkunde im Besitze eines im Prozesse nicht betheiligten

Dritten und versteht sich dieser zu ihrer Herausgabe nicht, so ist er vor dem
für seine Person zuständigen Gerichte zu belangen.

Das Prozeßgericht kann auf Antrag die Einstellung des Verfahrens in
der Hauptsache verfügen und bestimmt in diesem Falle zugleich eine angemessene
Frist zur Beibringung der Urkunde. Is t die Partei bei Ablauf dieser Frist
noch nicht im Besitze der Urkunde, so kann sie Verlängerung beanspruchen,
wenn sie bescheinigt, daß sie in Betreibung der Klage auf Herausgabe den
erforderlichen Fleiß aufgewendet habe.

A r t i k e l 389.
Verweigert die Gegenpartei auf ergangenes Urtheil die Herausgabe der

Urkunde ohne hinreichenden Grund, so ist der angegebene Inha l t als wahr,
falls aber die Herausgabe lediglich zum BeHufe der Schriftenvcrgleichung ver-
langt wurde, der Aechtheitsbeweis als erbracht anzunehmen.

Gegen den dritten Besitzer der Urkunde ist im Falle der Weigerung auf
Geldstrafe bis zu fünfzig Gulden und geeigneten Falls auf eine angemessene
Entschädigung zu erkennen.

A r t i k e l 390.
Läugnet der angebliche Besitzer der Urkunde den Besitz, so hat er auf

Verlangen des Antragstellers zu schwören, daß er die Urkunde weder besitze,
noch sich des Besitzes zu dem Zwecke, um den Rechtsstand des Antragstellers
zu erschweren, entäußert habe, auch nicht wisse, wo die Urkunde sich befinde.

Die Eidesweigerung zieht, je nachdem es sich um die Gegenpartei oder
um einen dritten Besitzer handelt, die in Abs. 1 oder die in Abs. 2 des
Art . 389 bezeichneten Folgen nach sich.

Art ikel 391.
Von Urkunden, welche sich bei einer öffentlichen Behörde befinden, hat

diese vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmung Vorlage und Ginsicht zu
gewähren und beglaubigte Abschrift zu ertheilen, wenn die Zustimmung des-
jenigen, auf dessen Antrag oder in dessen Interesse die Urkunde bei der Be-
hörde errichtet oder hinterlegt wurde, beigebracht oder seine Verpflichtung hiezu
rechtskräftig ausgefprochen ist.
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A r t i k e l 392.
W i l l eine Partei Akten eines andern Gerichts oder in den Händen einer

sonstigen öffentlichen Behörde befindliche Urkunden zu ihrer Beweisführung
benützen, so hat sie an das mit dem Rechtsstreite befaßte Gericht unter mög-
lichst genauer Bezeichnung der betreffenden Aktenstücke und Urkunden das A n -
suchen um deren Herbeischaffung zu richten.

Das Ansuchen kann mittels einfacher Vorstellung oder bei Gelegenheit
einer in der Sache stattfindenden Verhandlung mittels Antrags gestellt werden.

Das Gericht hat, wenn es den Gesuchsteller zur Benützung der bezeich-
neten Aktenstücke und Urkunden berechtigt erachtet, dem Gesuche durch Anord-
nung der geeigneten Requisition zu entsprechen. Letztere wird durch den Staats-
anwalt vollzogen und die eingekommenen Akten werden auf der Gerichtsschrei-
berei zur Benützung hinterlegt.

A r t i k e l 393.
Verfahren bei zu Is t eine auf 'dm Prozeß bezügliche Urkunde erwiesenermaßen

Verlust gegan. vorhanden gewesen, aber verloren aeaanaen, unleserlich oder
genen Urkunden. ^ /. ' ' , . «. . ^ . ' . .

sonst unbrauchbar geworden und hat der Bewetsfuhrer dies
nicht arglistiger Weise selbst veranlaßt, so darf er Beschaffenheit und Inha l t
der Urkunde mit allen gesetzlich zuläßigen Arten von Beweismitteln bewahr-
heiten und zwar selbst bei Rechtsgeschäften, zu deren Wesenheit oder Beweis
eine Urkunde gehört.

Hat der Prozeßgegner verschuldet, daß die Urkunde verloren gegangen
oder unbrauchbar geworden ist, so kann nach Erwägung aller Umstände die
Angabe des Beweisführers über die Beschaffenheit und den Inha l t der Ur-
kunde entweder sofort oder nach vorgängiger eidlicher Erhärtung als wahr
angenommen werden.

A r t i k e l 394.
Kerbhölzer. Wenn feststeht, daß die Parteien für ihren Verkehr Kerb- oder

Spanhölzer gebraucht haben, so beweisen solche, falls sie unverfälscht erscheinen
und unter sich übereinstimmen.

Weigert sich eine Partei ohne genügenden Grund, ihr Holz vorzulegen,
so gilt das vorgelegte der andern Partei.

A r t i k e l 395.
Denkmäler und I n wie weit durch Denkmäler, Grenzzeichen, Marksteine, Aich-

ähnliche Heichen, p f ^ ^ ähnliche. Zeichen Beweis geliefert werde, bleibt, so-
weit nicht die Gesetze hierüber besondere Bestimmungen enthalten, der richter-
lichen Beurtheilung überlassen.
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X I . Hauptftück.
Augcnschän.

A r t i k e l 396.
ZMßigkeit. Das Gericht kann in jeder Lage des Rechtsstreits auf Antrag

einer Partei oder von Amtswegen einen gerichtlichen Augenschein anordnen.
A r t i k e l 397.

Verfahren. Is t der Augenschein am Gerichtssitze oder in dessen Nähe vorzu-
nehmen, so kann die Vornahme durch das ganze Gericht geschehen. I n diesem
Falle ist Or t und Zeit des Augenscheins im Urtheile festzusetzen.

Is t dagegen der Or t so weit entfernt, daß Reisekosten verursacht würden,
oder ist eine ausgedehnte Zeugenvernehmung mit dem Augenscheine zu verbin-
den, so H ein Gerichtsmitglied oder ein Einzelngericht mit der Vornahme zi
beanftragen. I n diesem Falle wird Ort und Zeit des Augenscheins au!
das Gesuch der betreibenden Partei von dem beauftragten Richter bestimm/.

A r t i k e l 398.
Der Vorsitzende oder beauftragte Richter hat über die streitigen Punkte

die Parteien soweit nöthig zu vernehmen, die von ihnen vorgelegten Grund-
risse und Zeichnungen mit dem Gegenstande des Augenscheins zu vergleichen
und sie gegebenen Falls himach zu berichtigen.

Is t keine brauchbare Zeichnung vorgelegt, eine solche aber zum Verständ-
nisse nöthig, so hat der Vorsitzende oder beauftragte Richter, falls Sachverstän-
dige zugezogen sind, durch diese eine Zeichnung anferügen zu lassen, andern-
falls eine solche selbst zu fertigen oder damit einen zu ernennenden Sachver-
ständigen zu beauftragen.

Werden Sachverständige zu dem Augenscheine beigezogen oder ist mit diesem
ein Zengenverhör zu verbinden, so hat der Vorsitzende oder beauftragte Nichtcr
die Sachverständigen und Zeugen auf die Gegenstände der Untersuchung und
Vernehmung aufmerksam zu macheu.

I n das über den Befund zu errichtende Protokoll sind die von den Par-
teien bei dem Augenscheine abgegebenen Erklärungen und gestelltm Anträge
aufzunehmen.

X « . Hauptstück.
Zcugcu.

A r t i k e l 399.
Allgemeine Zeugenbeweis ist nicht zuläßig gegen den I n h a l t einer U r -

welcher kraft gesetzlicher Bestimmung volle Beweiskraft
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beigemessen werden muß, und über Verabredungen, welche bei oder vor der
Errichtung einer solchen Urkunde stattgefunden haben sollen.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf die Anfechtung der Rechts-
geschäfte wegen Zwang, Betrug, I r r thum oder Simulation. Auch kann, über
die Behauptung, daß in einer öffentlichen Urkunde in Folge einer strafbaren
Handlung des beurkundenden Beamten oder eines Dritten unrichtige Beurkun-
dungen stattgefunden haben, Beweis durch Zeugen geführt werden.

A r t i k e l 400.
Untüchtige Zeugen und als solche von Amtswegen zu verwerfen sind:

1) Geistliche in Ansehung dessen, was ihnen in der Beichte oder bei Aus-
übung der Seelsorge im Vertrauen auf die ihnen obliegende Pflicht
zur Verschwiegenheit mitgetheilt wurde;

2) öffentliche Beamte, welche durch ihre Aussage eine amtliche Verpflichtung
zur Verschwiegenheit verletzen würden, soferne sie nicht von der betref-
fenden Behörde nach Maßgabe der hierüber im Verordnungswege zu
erlassenden Bestimmungen zur Vernehmlassung ermächtigt sind;

3) Personen, welchen in Folge ihres Amts, Stands oder Gewerbs Ge-
heimnisse anvertraut sind, deren Offenbarung ihnen durch die Straf-
gesetze verboten ist, in Ansehung der Thatsachen, auf welche diese Ver-
pflichtung sich bezieht, und soferne nicht die Enthebung von der Pflicht
zur Verschwiegenheit durch die Betheiligten erfolgt ist.

A r t i k e l 401.
Das Zeugniß darf verweigert werden:

1) wenn der Zeuge nach Ar t . 400 wegen Untüchtigkeit von der Zeug-
schaft befreit ist;

2) wenn der Zeuge der wirkliche oder gewesene Ehegatte eines der Streits-
theile ist oder zu einem derselben in gerader Linie oder in der Seiten-
linie bis einschlüssig zum dritten Grade nach bürgerlicher Berechnung
verwandt oder verschwägert ist oder zu einem der Streitstheile im
Pftegschaftsverhältnisse steht;

3) über Fragen, deren bejahende oder verneinende Beantwortung dem
Zeugen oder einem seiner in Ziff. 2 bezeichneten Angehörigen Schande
oder erheblichen Nachthcil bringen würde.

A r t i k e l 402.
Anordnung des Soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, hat die Verneh-

eugenverhors. ^ ^ ^ Zeugen in der Sitzung stattzufinden. I n diesem Falle
ist i n dem Urthcilc, welches den Zeugenbeweis anordnet, zugleich der Sitzungs-
tag festzusetzen.
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A r t i k e l 403.
Die Vernehmung der Mitglieder des königlichen Hauses richtet sich nach

den Bestimmungen des Familienstatuts.

A r t i k e l 404.
Zeugen, die wegen Krankheit oder Gebrechlichkeit bei Gericht nicht er-

scheinen können, sind durch einen beauftragten Richter in ihrer Wohnung zu
vernehmen.

Zeugen, welche eine zum Armenrechte gelassene Partei vernehmen lassen
wi l l , sind in der Regel durch das Einzelngericht ihres Wohnorts zu vernehmen,
wenn der Sitz desselben diesem näher ist, als der des Prozeßgerichts.

Der mit einem Augenscheine beauftragte Richter hat auch die damit ver-
bundenen Zeugenverhöre vorzunehmen.

A r t i k e l 405.
Das Gericht kann die Vernehmung aller oder einzelner Zeugen einem

beauftragten Richter ausnahmsweise auch deshalb übertragen, weil nach der
Beschaffenheit der zu beweisenden Thatsachen und den Erklärungen der Par-
teien anzunehmen ist, daß die Vernehmung der Zeugen durch das Gericht
mehrere Sitzungstage in Anspruch nehmen würde, oder weil sonst besondere
Hindernisse ihr entgegenstehen.

A r t i k e l 4Q6.
So l l das Zeugenverhör nicht in der Sitzung geschehen, so ist im Urtheile

zugleich die Frist festzusetzen, innerhalb welcher die beweisführende Partei den
beauftragten Richter um Festsetzung der Tagfahrt zur Vernehmung der Zeugen
zu ersuchen hat. Die Frist läuft von der Zustellung des Urtheils an und
gilt, soferne das Gericht nicht anders verfügt, auch für die Gegenpartei be-
züglich des ihr gesetzlich zustehenden Gegenbeweises.

Dem schriftlich zu stellenden Gesnchc ist die Ausfertigung oder zugestellte
Abschrift des Urtheils beizufügen und sind in dem Gesuche, soweit thunlich,
die Zeugen nach Namen, Stand oder Gewerbe und Wohnort anzugeben.

Der beauftragte Richter hat auch ein nach Ablauf der Frist gestelltes
Gesuch dann zu berücksichtigen, wenn die Einwilligung der Gegenpartei bei-
gebracht ist.

Alle von einem beauftragten Richter in derselben Sache vorzunehmenden
Zeugenverhöre sind möglichst zu der nämlichen Tagfahrt zu verweisen.

A r t i k e l 407.
Der beauftragte Richter kann, wenn besondere Gründe es angemessen er-

scheinen lassen, die Vernehmung entfernt wohnender oder am Erscheinen ver-
hinderter Zeugen weiter dem betreffenden Einzelngerichte übertragen, sowie
gegebenen Falls die Beweisaufnahme im Auslande (Ar t . 335) beschließen.
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I m emm wie im andern Falle hat er die Festsetzung der Tagfahrt zu
veranlassen und von letzterer dem betreibenden Allwalte behnfs der Kund-
machung an die Gegenpartei und der Zeugenvorladung Kenntniß zu geben.

A r t i k e l 408.
Sind theils in der Sitzung, theils außerhalb derselben Zeugen zu ver-

nehmen, so haben soviel als möglich die außerhalb stattfindenden Vernehmun-
gen den übrigen dergestalt vorauszugehen, daß bei letztern die betreffenden
Protokolle benützt werden können.

A r t i k e l ' 4 0 9 .
Vorladung der Die Vorladung der Zeugen zur Vernehmnngstagfahrt zu be-

"^"' Werkstelligen, liegt der Partei ob, welche sie vorführen wi l l .
I n der Vorladung sind die Parteien, das Gericht oder der beauftragte

Richter, Or t und Zeit der Vernehmung und die nach dem Beweisurtheile zu
beweisenden Thatsachen, letztere soweit sie den Gegenstand der Vernehmung
bilden, anzuführen.

A r t i k e l 410.
Zwischen der Zustellung der Vorladung an den Zeugen und der Ver-

nehmungstagfahrt müssen wenigstens drei Tage in Mitte liegen.
Bei öffentlichen Beamten oder Bediensteten kann Art und Zeit der Ladungs-

zustellung im Interesse des Dienstes durch Verordnung anders bestimmt werden.

A r t i k e l 411.
Is t zur Vernehmlassung eines öffentlichen Beamten die Ermächtigung der

vorgesetzten Stelle erforderlich, so hat der Beweisführer diese nach den hierüber
im Verordnungswege zu erlassenden Vorschriften zu erholen und dem Zeugen
mit der Vorladung abschriftlich zustellen zu lassen.

Hat der Beweisführer die nachgesuchte Ermächtigung nicht rechtzeitig er-
halten, so kann er Vertagung der betreffenden Vernehmung beantragen,
wenn er bescheinigt, daß er den erforderlichen Fleiß angewendet habe.

A r t i k e l 412.
Kundmachung an Spätestens acht Tage vor der Vernehmungstagfahrt hat jede

egen ar e.. ^ ^ . w^He Zeugen vorführen w i l l , ein Verzeichnis; derselben
nach Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und Wohnort der Gegen-
partei zustellen zu lassen.

Ist die Zustellung des Verzeichnisses nicht rechtzeitig erfolgt oder läßt
dieses die Identität der Personen nicht entnehmen, so kann die Gegenpartei
verlangen, daß die betreffenden Zengen nicht vernommen beziehungsweise ihre
Aussagen nicht berücksichtigt werden. Dieses Verlangen ist ausgeschlossen, wenn
die Partei oder ihr Gewalthaber der Vernehmung beigewohnt und den be-
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treffenden Antrag nicht spätestens nach der Erklärung des Zeugen über die
allgemciuen Fragen gestellt hat.

A r t i k e l 413.
An Stelle eines der Gegenpartei rechtzeitig kund gegebenen Zeugen, dessen

Vernehmung ohne Verschuldeu des Veweisführers unmöglich geworden ist, darf
dieser in einer von dem Gerichte oder von dem beauftragten Richter festzu-
setzenden Frist andere Zeugen in Vorschlag bringen.

A r t i k e l 414.
Die Beweisführung gegen die Glaubwürdigkeit eines Zeugen ist vom Ge-

richte nachträglich zu gestatten, wenn ein dahin zielendes Begehren bei der auf
das Zeugenverhör folgenden Verhandlung gestellt wird.

Gleiches gilt von dem Gegenbeweise, wenn nach dem Ermessen des Ge-
richts die Veranlassung dazu erst durch die Zeugenaussage gegeben wurde.

A r t i k e l 415.
Das Gericht kann Zeugen, von welchen der Beweisführer erklärt, daß er

sie trotz angewandten Fleißes vor Ablauf der in Art . 412 bezeichneten Frist
nicht aufgefunden habe, auch nach Ablauf derselben nnd bis zum Schlüsse der
nach der Beweisaufnahme in der Hauptsache folgenden Verhandlung zulassen,
wenn sich das Vorbringen des Beweisführers nicht als unglaubwürdig darstellt
und auch das Gericht nicht die Sache für bereits genügend aufgeklärt erachtet.

Ergibt sich aus der Vernehmung des Zeugen, daß mit der nachträglichen
Bezeichnung desselben nur eine muthwillige Verzögerung bezielt wurde, so ist
der Beweisführer in eine Geldstrafe bis zu hundert Gulden zu verurtheilen.

A r t i k e l 416.
Gang der Ver. B^i der Zeugenvernehmung ermahnt der Vorsitzende oder

ssne munss. heMtrag^ ^ 6 M ' die Zeugen zu wahrheitsgetreuer Aussage mit
der Eröffnung, daß sie diese zu beschwören haben werden, belehrt sie auf eine
ihrer Persönlichkeit angemessene Ar t über die Bedeutung des Eids und die
Folgen des Meineids und ordnet hierauf an, daß sich die Zeugen zurück-
ziehen, bis sie zur Vernehmung vorgerufen werden.

A r t i k e l 417.
Die Zeugen werden einzeln vorgerufeu und vernommen.
Jeder Zeuge hat vor seiner Vernehmung den Eid zu leisten, daß er über

den Gegenstand, worüber er vernommen wird, seine volle Wissenschaft angeben
und wissentlich weder etwas Wahres verschweigen noch etwas Unwahres ein-
mischen werde. Diese Eidesformel ist dem Zeugen vorzulesen und von ihn:
mit den Worten zu beschwören: „Dieses schwöre ich, so wahr mir Gott helfe."

Gehört der Zeuge einem religiösen Bekenntnisse an, welches die förmliche
Eidesleistung nicht gestattet, so tritt an deren Stelle eine dem Bekenntnisse
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des Zeugen entsprechende Bethmerung. Eine solche Bethmerung steht dem
Eide gleich.

A r t i k e l 418.
Personen nnter sechzehn Jahren, Taubstumme und Solche, welchen nach

den Strafgesetzen die Fähigkeit zur Ableistung eines Zeugeneids entzogen ist,
werden unbeeidigt vernommen.

A r t i k e l 419.
Die Vernehmung beginut mit den allgemeinen Fragen über des Zeugen

Vor- und Familiennamen, Alter, Stand oder Gewerbe und Wohnort, seine
allenfallsigen Verwandtschafts-, Schwägerschafts- oder sonstigen Verhältnisse zu
den Parteien und seine etwaige Betheiligung bei dem Ausgange der Sache.

Hierauf sind dem Zeugen die zu beweisenden Thatsachen zu eröffnen nnd,
soweit es für den Zweck nothwendig erscheint, zu erläutern, und ist er sodann
zu zusammenhängender Erzählung dessen, was ihm darüber bekannt ist, zu
veranlassen.

Nach Beendignug der Erzählung hat der Richter die zur Aufklärung und
Vervollständigung der Aussage oder zur Erforschung des Grundes der Wissen-
schaft des Zeugen etwa noch erforderlichen Fragen an denselben zu stellen.

Die Aussage ist ihrem wesentlichen Inhalte nach zu Protokoll zu nehmen
und können die Parteien und ihre Gewalthaber geeigneten Falls die Aufnahme
der eigenen Worte des Zeugen in das Protokoll verlangen.

Von der Aufnahme eines Protokolls kann durch Gerichtsbeschluß ab-
gesehen werden, wenn die Beweisaufnahme in der Sitzung erfolgt, die Ver-
handlung über das Newcisergebniß in der nämlichen oder in einer der nächst-
folgenden Sitzungen stattfinden kann, das zn erlassende Nrtheil der Berufung
nicht unterliegt und auch sonst keine Bedenken bestehen.

A r t i k e l 420.
Die Parteien, ihre Beistände und Gewalthaber dürfen den Zeugen nicht

unterbrechen, sie können aber den Nichter ersuchen, ihm diejenigen Fragen vor-
zulegen, welche sie zur Aufklärung der Sache für dienlich erachten. Auch
können die Gerichtsmitglieder, die Parteien, deren Beistände und Gewalthaber
mit Erlaubniß des Vorsitzenden beziehungsweise des beauftragten Richters
unmittelbare Fragen an die Zeugen stellen.

Zweifel über die Zuläßigkeit einer Frage entscheidet, wenn die Verneh-
mung in der Sitzung stattfindet, das Gericht. Hat ein beauftragter Richter
die Zulassung einer Frage verweigert, so muß dies auf Begehren unter wört-
licher Anführung der Frage im Protokolle bemerkt werden. Erklärt später
das Gericht die Weigerung für unstatthaft, so ist die weitere Vernehmung
des Zeugen anzuordnen. .
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Erlauben sich Parteien, Beistände oder Gewalthaber Unterbrechungen,
Beleidigungen oder ohne erhaltene Bewilligung unmittelbare Fragen an die
Zeugen, so finden die Vorschriften des Ar t . 151 Abs. 4—8 Anwendung.

A r t i k e l 421.
Wi l l eine Partei bei dem Zeugenverhöre vor dem beauftragten Richter

nicht erscheinen, so kann sie sowohl den Antrag auf Verwerfung bestimmter
Zeugen, als die Fragen, welche sie den Zeugen vorgelegt wünscht, schriftlich
einreichen.

Der Nichter hat von solchen Eingaben der erschienenen Gegenpartei
Kenntniß zu geben, auf die eingereichten Fragen aber in der Vernehmung
nur soweit Rücksicht zu nehmen, als er es für angemessen erachtet.

A r t i k e l 422.
Die abgehörten Zeugen haben bei der Vernehmung der folgenden gegen-

wärtig zu bleiben, soweit nicht das Gericht oder der beauftragte Richter ihre
weitere Anwesenheit für entbehrlich erachtet oder die einstweilige Entfernung
eines Zeugen auf dessen Antrag aus erheblichen Gründen gestattet.

Die Vernehmung eines Zeugen kann wieder aufgenommen werden, so oft
die inzwischen weiter gepflogenen Vernehmungen es angemessen erscheinen lassen.
Zeugen, welche sich widersprechen, sind einander gegenüber zu stellen und wie-
derholt zu befragen.

Weigert sich der beauftragte Richter, auf die weitere Vernehmung oder
Gegenüberstellung einzugehen, so ist über Begehren und Weigerung im Pro-
tokolle Urkunde zu ertheilen und das Gericht kann auf Antrag nachträglich das
Geeignete verordnen.

A r t i k e l 423.
Sind die Zeugen nicht gesetzlicher Ordnung gemäß oder nicht vollständig

vernommen worden, finden sich in ihren Aussagen Unbestimmtheiten oder
Zweideutigkeiten oder wünschen sie selbst ihre Aussagen zu ergänzen oder zu
berichtigen, so kann das Gericht auch nach Beendigung des Zeugenvcrhörs,
solange die Aburtei lung nicht erfolgt ist, auf Antrag oder von Amtswbgen
die wiederholte Vernehmung anordnen.

A r t i k e l 424.
Herfahren in Handelt es sich um Verwerfung eines Zeugen (Ar t . 400 und
V""«fungs. Art . 412 Abs. 2) nnd wird ein Verwerfungsantrag in der

Sitzung gestellt, so ist darüber, nöthigen Falls nach Vernehmung
des Zeugen über die Verwerfnngsgründe, sofort zu entscheiden und darf, wenn
der Antrag für begründet erkannt wird, der Zeuge nicht weiter gehört werden.
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A r t i k e l 425.
Ergeben sich vor dem beauftragten Richter Zweifel darüber, ob ein Zeuge

nicht als untüchtig (Art. 400) zu verwerfen sei, so ist die Vernehmung dieses
Zeugen bis zur Entscheidung des Gerichts auszusetzen.

Wird vor dem beauftragten Nichter die Verwerfung eines Zeugen auf
Grund des Art . 412 Abs. 2 beantragt, so hat der beauftragte Richter, wenn
der Beweisführer auf der Vernehmung besteht, die Bemerkungen und Anträge
der Parteien, sowie die über den Berwerfungsgrund vom Zeugen etwa abge-
gebene Erklärung zu Protokoll zu nehmen und hierauf zur Abhör des Zeugen
zu schreiten.

A r t i k e l 426.
Jede Partei ift befugt, die Entscheidung des Gerichts über die vor dem

beauftragten Richter geltend gemachten Verwerfungsgründe zu veranlassen.
Bedarf es darüber eines Zeugenbeweises, so ist er bei der Verhandlung

sogleich mittels Bezeichnung der Zeugen anzubieten. Die Aufnahme diefes
Beweises hat, sofernc nicht besondere Hindernisse entgegenstehen, durch das Ge-
richt selbst zu geschehen und die Sitzung hiezn, sowie, wenn thunlich, auch zur
Verhandlung in der Hauptsache ist sogleich zu bestimmen.

Wird der Zeuge verworfen, so darf die von dem beauftragten Richter
aufgenommene Aussage des Zeugen nicht berücksichtigt werden.

A r t i k e l 427.
Verfahren gegen Zeugen, welche einer rechtsförmlichen Vorladung keine Folge
nicht erschienene geleistet haben, sind, soferne das Gesetz nicht anders bestimmt,

"^"' zu einer neuerlichen Tagfahrt vorzuladen und auf Antrag des
Beweisführers von dem Gerichte oder beauftragten Nichter durch einen voll-
streckbaren Beschluß in die durch die Vereitelung der Tagfahrt und durch die
Wiedervorladung verursachten Kosten zu verurtheilen.

I m Falle wiederholten Nichterscheinens ist überdies auf Geldstrafe bis zu
fünfzig Gulden gegen sie zn erkennen und kann das Gericht oder der beauf-
tragte Richter die zwangsweise Vorführung verordnen.

Zu r Anwendung der Bestimmungen des Abs. 1 oder 2 wird deren aus-
drückliche Bekanntgabe in der Vorladung vorausgesetzt.

A r t i k e l 428.
Von der in Ar t . 427 vorgesehenen Verurteilung ist Umgang zu nehmen,

wenn mit oder ohne Zuthun des Zeugen bereits ausreichend bescheinigt ist,
daß der Zeuge zu erscheinen verhindert oder im gegebenen Falle der Vor-
ladung Folge zu leisten nicht verpflichtet war. Hat der Zeuge einen gesetz-
lichen Grund, sich der Zcugschaft zu entschlagen, und hat er dem Gerichte oder
beauftragten Richter angezeigt, daß er davon Gebrauch machen wolle, so hat,
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wenn jener Grund bereits erwiesen vorliegt, sowohl die Verurtheilung als die
Anberaumung einer neuen Vernehmungstagfahrt zu unterbleiben.

A r t i k e l 429.
Hat ein als Zeuge vorgeschlagener öffentlicher Beamter dem Gerichte oder

beauftragten Richter rechtzeitig unter Bezugnahme auf seine Dienstpflicht an-
gezeigt, daß er die Vernehmlassung von der Ermächtigung der vorgesetzten
Behörde abhängig machen zu müssen glaube, und ist die Einhaltung der Vor-
schriften des Art . 411 nicht nachgewiesen, so ist er von der Verpflichtung zum
persönlichen Erscheinen bei der Vernehmungstagfahrt befreit und kann seine
Wiedervorladung nur stattfinden, nachdem die Ermächtigung der vorgesetzten
Behörde zur Vernehmlassung beigebracht ist.

A r t i k e l 430.
Die Verurtheilung nach Ar t . 427 ist zurückzunehmen, wenn der Vcr-

urtheilte Einspruch erhebt und nachweist, daß die Vorladung nicht in gesetz-
licher Weise erfolgte oder daß er nicht verpflichtet oder nicht im Stande war,
derselben Folge zu leisten.

Wird der Vernrtheilte später vernommen, so kann er den Einspruch bei
der Vernehmung mündlich erheben und hat das Gericht oder der beauftragte
Nichter darüber sofort Verhandlung zu Pflegen und Entscheidung zu treffen.

Findet eine spätere Vernehmung nicht statt, so ist der Einspruch bis zur
Vollstreckung zuläßig. Er wird dadurch erhoben, daß der Verurtheilte dem
Anwälte des Beweisführers eine Urkunde zustellen läßt, welche außer der Er-
klärung des Einspruchs und Angabe der Gründe Vorladung in eine vom
Senatsvorstandc zur Verhandlung festgesetzte Sitzung enthalten muß.

Hat . im Falle des Abs. 2 ein beauftragter Richter über den Einspruch
erkannt, so kann sich dagegen sowohl der verurtheilte Zeuge als auch der Be-
weisführer an das Prozeßgcricht wenden. Er hat zu diesem BeHufe dem
Gegner innerhalb fünfzehn Tagen vom Erkenntnisse an eine bezügliche Z u -
stellung machen zu lassen, welche zugleich Borladung in eine vom Senats-
vorstande zur Verhandlung festgesetzte Sitzung zu enthalten hat.

I n den Fällen der Abs. 3 und 4 findet ein schriftliches Vorverfahren
nicht statt und der verurtheilte Zeuge kann auch ohne Anwalt i n der Sitzung
erscheinen und verhandeln.

Gegen die vom Gerichte in Gemäßheit der Abs. 2—4 erlassenen Ur-
theile sind Einspruch und Rechtsmittel nicht zuläßig.

A r t i k e l 431.
Verfahren bei Verweigert ein Zeuge wegen augeblichen Vorhandenseins eines
l " l " ^ dn in Art . 401 Ziff. 2 und 3 bezeichneten Verhältnisse die

Vernehmlassung und ist die Grundlosigkeit seiner Weigerung
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weder von dem Beweisführer dargethän noch sonst ersichtlich, so genügt zum
Nachweise die auf Verlangen des Beweisführers eidlich zu bekräftigende Ex-
klänmg des Zeugen über das behauptete Verhältnis

Geschieht die Verweigerung aus einem der in Art. 400 Ziff. 1 und 3
bezeichneten Gründe, so ist der Zeuge von der Pflicht zur Zeugnißleistung frei,
wenn er erklärt und auf Verlangen einer Partei eidlich bekräftigt, daß er die
Thatsache, worüber er aussagen sol l , in dem betreffenden Berufsverhältnisse
erfahren habe und daß er durch ihre Offenbarung die ihm vermöge jenes Ver-
hältnisses obliegende Pflicht zur Verschwiegenheit zu verletzen glaube.

I n dem Falle des Ar t . 400 Ziff. 2 vertritt die unter Bezugnahme auf
seine Dienstpflicht abgegebene Erklärung des Beamten, daß er die Nernehm-
lassung von der Ermächtigung seiner vorgesetzten Behörde abhängig machen zu
müssen glaube, die Stelle des i n Abs. 2 bezeichneten Eids.

A r t i k e l 432.
Zeugen, welche die Eidesleistung beziehungsweise die an deren Stelle

tretende Betheuerung oder die Vernehmlassung, es sei im Allgemeinen oder
über einzelne Punkte, ohne gesetzlichen Grund verweigern, werden der Partei
für die verursachten Kosten verantwortlich und verfallen in Geldstrafe bis zu
fünfzig Gulden.

Erfolgt die Verurteilung gegen sie durch einen beauftragten Nichter, so
kann innerhalb acht Tagen Beschwerde dagegen bei dem Prozeßgcrichte in der
in Art . 430 Abs. 4 bezeichneten Weise erhoben werden. Die ausgesprochene
Strafe ist wieder aufzuheben, wenn der Zeuge sofort in der Sitzung, in welcher
die Verurthcilung erfolgt oder die gegen den Ausspruch des beauftragten,
Richters erhobene Beschwerde abgewiesen worden ist, seiner Zeugenpflicht genügt.

Allgemeine
Bestimmungen,

HauptftüH.
Sachverständige.

A r t i k e l 433.
Die Begutachtung durch Sachverständige ist auf Antrag oder

Amtswegen anzuordnen, wenn eine besondere Vorschrift des
setzes es erfordert oder das Gericht zur Ermittelung oder Beurtheilung

streitiger Thatsachen oder Zustände ein solches Gutachten für nöthig oder dien-
lich erachtet. Diese Anordnung kann in jeder Lage der Sache getroffen werden.

A r t i k e l 434.
Die Parteien können durch Übereinkunft bestimmen, wie viele und welche

Sachverständige beigezogen werden sollen. I n Ermangelung einer solchen
Übereinkunft werden die Sachverständigen vom Gerichte oder einer.: beauftragten

s



Richter ernannt. I n diesem Falle sind in der Regel drei Sachverständige zu
bestellen, in einfachen und geringfügigen Sachen genügt einer. Den Parteien
ist jederzeit unbenommen, noch über eine andere Zahl oder andere Personen
sich zu vereinbaren.

A r t i k e l 435.
Die vom Gerichte oder dem beauftragten Richter ernannten Sachverstän-

digen können aus gleichen Gründen wie die Richter abgelehnt werden. Die
von den Parteien erwählten Sachverständigen können nur aus Gründen ab-
gelehnt werden, welche erst nach der Wahl eingetreten oder bekannt geworden sind.

A r t i k e l 436.
Sachverständige, welche zur Abgabe von Gutachten der verlangten Ar t

öffentlich bestellt sind, können sich ohne erhebliche Gründe einem ihnen ge-
machten Auftrage nicht entziehen. Andere Personen sind nicht verpflichtet,
die Wahl oder Ernennung als Sachverständige anzunehmen.

. A r t i k e l 437.
Das Gericht ist nicht gezwungen, unbedingt nach der Mehrheit der

Stimmen der Sachverständigen zu entscheiden; es hat vielmehr die verschiede-
nen Meinungen nach den hiefür entwickelten Gründen und dem darin bekun-
deten Grade der Kunst- und Sachkenntnisse zu würdigen. Selbst einem ein-
stimmigen Gutachten braucht es nicht gegen feine Ueberzeugung zu folgen.

A r t i k e l 438.
Verfahren. I n dem Urtheile, welches eine Begutachtung anordnet, hat das

Gericht zugleich deren Gegenstand, die zu beantwortenden Fragen und die
Sachverständigen zu bezeichnen.

Erfordert das Gutachten eine vorgängige Untersuchung oder Besichtigung'
des Gegenstands und kann diese nicht in der Sitzung vorgenommen werden
oder steht ein umfassenderes Gutachten zu erwarten, so hat das Gericht mit
dem Vollzuge des Nrtheils einen in diesem zu bestimmenden Richter zu beauf-
tragen. Dem beauftragten Richter kann alsdann auch die Ernennung der
Sachverständigen überlassen werden und steht es jeder Partei zu, bei ihm die
Festsetzung der Tagfahrt zur Einweisung der Sachverständigen in das über-
tragene Geschäft, sowie gegebenen Falls deren Ernennung zu beantragen.

A r t i k e l 439.
Die Ablehnung eines Sachverständigen muß der Gegenpartei binnen

acht Tagen von der Zustellung des Urtheils oder Beschlusses, wodurch die
Sachverständigen ernannt worden sind, und wenn der Ablehnungsgrund erst
nach der Wahl oder Ernennung eingetreten oder bekannt geworden ist, binnen
acht Tagen nach erlangter Kunde davon unter Angabe der Gründe erklärt
werden.
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Wi l l ig t die Gegenpartei nicht in die Wahl oder Ernennung eines andern
Sachverständigen, so ist der Streit zur Entscheidung des Gerichts zu bringen.

Gegen die Entscheidung findet keine selbständige Berufung statt. Wi rd
die Ablehnung begründet gefunden, so kann das Gericht zugleich einen an-
dern Sachverständigen an die Stelle des abgelehnten ernennen oder die Er-
nennung dem beauftragten Richter, wenn ein solcher aufgestellt ist, überlassen.

A r t i k e l 440.
M r : die Vorladung der Sachverständigen hat die Partei, welche die Be-

gutachtung beantragt hat, falls aber letztere von Amtswegen angeordnet wurde,
der betreibende Theil zu sorgen.

A r t i k e l 441.
Als Sachverständige gewählte oder ernannte Personen, welche die Wahl

oder Ernennung nicht annehmen wollen, müssen dies nach erhaltener Vor-
ladung zeitig auf der Gerichtsschreiberei mündlich oder schriftlich anzeigen, wi -
drigenfalls sie in die veranlagen Kosten und selbst zum Ersätze des Schadens
verurtheilt werden können, welcher durch die in Folge ihrer verspäteten An-
zeige eingetretene Verzögerung entstanden ist. Solche Verurtheilung findet
auch statt, wenn der Sachverständige die Wahl oder Ernennung angenommen
hat, aber den in Folge hievon ihm obliegenden Verpflichtungen ohne genügende
Entschuldigung nicht nachkommt. Der Einspruch gegen eine Verurtheilung
r M t hch nach Art. 430.

A r t i k e l 442.
Von der ihm angezeigten Nichtannahme eines Sachverständigen muß der̂

Gnichtsfchreiber den Anwälten der Parteien sofort Kenntniß geben. Ver-
einigen sich letztere nicht über die Wahl eines andern Sachverständigen, so
hat der beauftragte Richter oder, wenn ein solcher nicht aufgestellt ist, der
Senatsvorstanb auf schriftliches Gesuch einen andern Sachverständigen zu er-
nennen; er kann damit erforderlichen Falls die Verlegung der Tagfahrt ver-
binden. Den betreffenden Beschluß hat die Partei, welche ihn. erwirkt hat,
sofort der Gegenpartei zustellen zu lassen.

A r t i k e l 443.
Sachverständige, welche nicht schon im Allgemeinen für Begutachtungen

der betreffenden Ar t in Pflicht genommen sind, sind darauf zu beeidigen, daß
sie das von ihnen geforderte Gutachten gewissenhaft und nach bestem Wissen
abgeben wollen.

I m Üebrigen richtet sich die Vernehmung, abgesehen von den Fällen des
Art. 438 Abs. 2, soweit nicht die Natur der Sache eine Abweichung bedingt,,
nach den über die Vernehmung der Zeugen bestehenden Vorschriften.

8*
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A r t i k e l 444.
I n den Fällen des Art. 438 Abs. 2 hat der Richter in der Einwei-

sungstagfahrt, mit welcher der gerichtliche Augenschein, wo ein solcher nöthig,
zu verbinden ist, die Sachverständigen unter Behändigung des Mtheils und
der nöthigen Aktenstücke über den Gegenstand ihrer Untersuchung und Begut-
achtung zu belehren, sie gegebenen Falls zu beeidigen und die Frist zur Ein-
reichung des Gutachtens zu bestimmen.

Die Sachverständigen können unmittelbar nach dieser Einweisung zur
Untersuchung und Begutachtung schreiten oder Or t und Zeit zu deren Vor-
nahme festsetzen und zwar auch dann, wenn die eine oder andere' Partei in
der Einweisungstagfahrt nicht erschienen ist. Der betreffenden Partei ist in
solchem Falle keine besondere Zustellung zu machen.

Bei der Untersuchung können die Parteien alle zur Aufklärung dw Sache
dienlichen Erklärungen abgeben und Anträge stellen. Die Anwesenheit des
Richters hiebei ist nicht erforderlich.

A r t i k e l 445.
Das nach Art . 444 einzureichende Gutachten hat eine kurze Darstellung

der vorgenommenen Untersuchung, die Erklärungen und Anträge der Parteien
und eine bestimmte und klare Beantwortung der aufgestellten Fragen nebst der
EntWickelung der Gründe zu enthalten.

- Stimmen die Sachverständigen in ihrem Gutachten nicht überein, so mutz
dasselbe die verschiedenen Meinungen und deren Begründung angeben und
zugleich entnehmen lassen, welcher dieser Meinungen jeder einzelne Sachver-
ständige war. Auch kann jeder Sachverständige verlangen, daß seine Meinung
wörtlich in das Gutachten aufgenommen werde.

Das Gutachten muß datirt und von allen Sachverständigen unterzeichnet
sein. Es wird von ihnen an die Gerichtsschreiberei übersendet oder von einem
aus ihrer Mitte persönlich übergeben.

Sollte einer der Sachverständigen des Schreibens nicht erfahren sein
oder können sie sich über die Abfassung ihres Gutachtens nicht einigen, so
haben sie das Gutachten gemeinschaftlich dem beauftragten Richter zu Proto-
koll zu geben. I n solchen Fällen liegt dem Richter ob, durch geeignete Fragen
und Anordnungen für die vollständige und erschöpfende Abfassung des Gut-
achtens Sorge zu tragen. ,

Wird in einfachen Sachen mit der Einweisung ein gerichtlicher Augen-
schein verbunden, so können die Sachverständigen ihr Gutachten sogleich bei
diesem und zwar auch dann dem beauftragten Nichter zu Protokoll geben,
wenn die Voraussetzungen des Abs. 4 nicht vorhanden sind.



Vuch l l .

A r t i k e l 446.
Das Gericht kann, wenn es dies zur Aufklärung der Sache dienlich er-

achtch verordnen, daß die Sachverständigen zur Erläuterung ihres nach Art. 445
abgegebenen Gutachtens in eine festgefetzte Gerichtssitzung vorgeladen werden.

A r t i k e l 447.
Das Gericht kann auch in dem Urtheile, wodurch die Begutachtung an-

geordnet und ein beauftragter Nichter bestellt wird, verfügen, daß dieser nur
die Einweisung der Sachverständigen vorzunehmen, die letztern aber Befunb-
bericht und Gutachten in einer im Urthcile festzusetzenden Sitzung mündlich
abzugeben haben.

A r t i k e l 448.
Anordnung wie« Is t das Gericht durch das abgegebene Gutachten nicht voll-
dechylW Vegut. ftäMg aufgeklärt, so kann es zur Abgabe eines neuen Gut-

" ^ ' achtens andere, wo möglich technisch und wissenschaftlich höher
gestellte Sachverständige ernennen, welche befugt sind, von ihren Vorgängen:
die geeigneten Aufschlüsse zu verlangen. Das Gericht ist in solchen Fällen
nicht gehindert, auch das erste Gutachten bei seiner Entscheidung zu berück-
sichtigen.

HauptstüH

Eid.

A r t i k e l 449.
Zugeschobener Soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, kann jede Partei

6ü- der andern über erhebliche Thatsachen dm Eid zuschieben, und
zwar in jedem Stande der Sache und ohne Unterschied, ob sie andere Be-
weismittel hat oder nicht.

A r t i k e l 450.
Personen, welchen nach den Strafgesetzen die Fähigkeit zur Ableistung

eines Parteieids entzogen ist, kann der Eid nicht zugeschoben werden.
'Gleiches gilt von Personen, welche ihrer Vernnnft nicht mächtig oder so

schwachen Verstandes sind, daß ihnen die erforderliche Einsicht über Wesen
und Zweck des Eids mangelt, oder welche nicht fähig sind, sich in Worten
mMdlich oder schriftlich auszudrücken.

, Zu den Fällen der Abs. 1 und 2 dürfen statt der Eidesznschiebung,
soferne sie an sich zuläßig wäre, alle andern Beweismittel, auch die sonst nach

Peschaffncheit des Falls ausgeschlossenen, benützt werden.

M ^
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A r t i k e l 451.
Steht derjenige, gegen welchen durch Eideszuschiebung Beweis echracht

werden soll, unter Vormundschaft oder Curatel, so hat die Eidesznschiebmg
an den Vormund oder Curator zu geschehen, doch kann bei Minderjährigen,
wenn der Eid über eigene Handlungen oder Wahrnehmungen derselben ge-
fordert wird, der Minderjährige das sechzehnte Lebensjahr bereits zurückgelegt
hat und keiner der in Art . 450 erwähnten Fälle gegeben ist, das Gericht auf
Antrag der Partei, welche den Eid zuschiebt, anordnen, daß letzterer durch den
Minderjährigen selbst geleistet werde.

A r t i k e l 452.
Für juristische Personen sind ihre Vertreter, für den k. Fiskus und die

Civilliste des Königs die betreffenden Beamten, für Genossenschaften, Vereine
und Gesellschaften, deren Vertretung nicht durch das Gesetz geregelt ist, die
Vorstände oder die sonstigen nach den Satzungen bestellten Vertreter schwur-
pfiichtig.

A r t i k e l 453.
Besteht im Falle des Ar t . 451 oder 452 die Vertretung aus mehreren

Personen, so ist der Eid, wenn er nur die eigene Handlung oder Wahrneh-
mung einzelner aus ihrer Mit te betrifft, von diesen, auf keinen Fall aber von
mehr als drei Vertretern zu leisten.

Sind mehr als drei Vertreter, von welchen der Eid gefordert werden
könnte, vorhanden oder ergibt sich sonst Zweifel, wer als Vertreter einer Partei
den Eid zu leisten habe, so entscheidet beim Mangel einer Vereinbarung der
Parteien das Gericht.

Dem Gerichte steht auch zu, statt der Vorstände einer Genossenschaft,
eines Vereins oder einer Gesellschaft einzelne Mitglieder als schwurpftichtig
zu erklären.

Artikel 454.

Die Eideszuschiebung findet statt über eigene Handlungen des Schwur-
pflichtigen, über Thatsachen, welche er unmittelbar wahrgenommen haben soll,
über Handlungen dritter Personen, für welche er haftet, und in den Fällen
der Art. 451 und 452 über Thatsachen, wovon er vermöge seiner einschlä-
gigen Dienstes- oder Geschäftsführung Kenntniß erlangt haben oder sich ver-
schaffen kann.

A r t i k e l 455.

Ist^der Eid über eigene Handlungen oder Wahrnehmungen des Schwur-
pstichtigen zugeschoben, so hat dieser nach genauer und vollständiger Angabe
des Sachverhältnisses, soweit eine solche möglich, zu schwören, daß er nichts
oder nichts Weiteres als das Angeführte gethan oder wahrgenommen habe.
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Kann demsenigen, welchem der Eid über eigene Handinngen oder Wahr-
nehmungen zugeschoben ist, nach den Umständen des Falls die Ableistung des
Eids über die Thatsachen selbst nicht wohl zngemuthet werden, so hat das
Gericht auf seinen Antrag anzuordnen, daß der Eid nur über das Nichtwissen
oder Nichterinnern zu leisten sei.

A r t i k e l 456.
Is t der Eid nicht über eigene Handlungen oder Wahrnehmungen des

SchwurMchtigen zugeschoben, so hat dieser die ihm zu Gebote stehenden
Mi t te l zur Erforschung der Wahrheit anzuwenden und nach genauer und
vollständiger Angabe des etwa Erforschten zu schwören, daß ihm ungeachtet
gewissenhafter Nachforschung von den Thatsachcn, welche Gegenstand der
Eideszuschiebung sind, nichts oder nichts Weiteres als das Angegebene be-
kannt sei.

A r t i k e l 457.
Die Eideszuschiebung findet nicht statt:

1) über unerlaubte Handlungen, welche mit Verbrechens- oder Vergehens-
strafe bedroht sind;

2) über Thatsachen, welche durch Augenschein oder Beiziehung von Sach-
verständigen außer Zweifel gesetzt werden können;

3) zur Führung des Gegenbeweises, soferne Beweis und Gegenbeweis
unmittelbar die nämlichen Thatsachen zum Gegenstande haben;

4) wenn das Gegentheil der zu beschwörenden Thatsache vollständig be-
wiesen oder offenkundig ist;

5) zum Beweise der Unächtheit einer öffentlichen Urkunde.
Eideszuschiebung gegen eine gesetzliche Vermuthung ist nur soweit ausge-

schlossen, als das Gesetz überhaupt den Gegenbeweis ausschließt.
Gegen den Inha l t einer vollbeweisenden Urkunde ist Eideszuschiebung

soweit gestattet, als dadurch das beurkundete Geschäft wegen Zwang, Betrug,
I r r t hum oder Simulation angefochten wAd.

A r t i k e l 458.
Darüber, was die Partei, welcher der Eid zugeschoben werden wi l l , von einer

Sache glaube oder nicht glaube, oder welche Ueberzeugung sie davon habe,
findet die Eideszuschiebung nur in den vom Gesetze bestimmten Fällen statt.

. A r t i k e l 459.
Die Partei, welcher der Eid zugeschoben ist, hat die Wahl, ob sie ihn

annehmen oder der Gegenpartei zurückschieben wi l l .
Die Zurückschiebung, ist ausgeschlossen, wenn auf Seiten der Partei,

welche den zurückgeschobenen Eid zu schwören hätte, die Bedingungen nicht
vorhanden sind, unter welchen er ihr hätte zugeschoben werden können.
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Die Zuschiebung oder Zurückschiebung des Eids kann nicht mchr zurück-
genommen werden, sobald die Partei, welche den Eid schwören soll, sich zur
Annahme bereit erklärt hat.

A r t i k e l 460.
Das Gericht entscheidet über die bei der Verhandlung gegen den Eidessatz

und die Zuläßigkeit der Zuschicbung oder Zurückschiebung erhobenen Ein-
wendungen, setzt jenen vorläufig fest und bestimmt die Sitzung für die
Eidesleistung.

Is t die Erklärung über Annahme oder Zurückschiebung des Eids bei
Erlassung des Urtheils noch 'nicht erfolgt, so ist in diesem eine von semer
Zustellung laufende Frist zu bestimmen, in welcher die bezeichnete Erklärung
bei Vermeidung der Annahme der Eidesverweigerung zugestellt werden muß,
und eine weitere Frist für die Zustellung der etwa nöthig werdenden Ant-
wort. Streitigkeiten, die aus den Erklärungen der Parteien sich ergeben, wer-
den in der zur Gidesleistung anberaumten Sitzung entschieden. Hiebet wird
auch der Eidessatz endgiltig festgesetzt. Macht jedoch der Schwurpstichtige neue
tatsächliche Angaben oder werden weitere Behelfe vorgelegt, so hat das Ge-
richt diese Angaben und Behelfe im Zusammenhalte mit dem bereits vor-
liegenden Beweismaterial zu prüfen und, wenn die geänderte Sachlage es er-
fordert, eine neue Entscheidung zu erlassen, wobei nach Umständen auch wei-
terer Beweis angeordnet werden kann.

A r t i k e l 461.
Der Schwurpstichtige kann selbst nach der definitiven Festsetzung des Eides-

satzes frühere Behauptungen zurücknehmen oder Zugeständnisse machen und
sich zu einer hienach beschränkten Eidesleistung erbieten.

A r t i k e l 462.
I n der Sitzung, in welcher das in Art . 460 Abs. 1'erwähnte Urtheil

verkündet wird, darf der zugeschobeW Eid nicht geschworen werden, ausgenom-
men wenn beide Theile es beantragen.

I n der zur Leistung des zugeschobenen Eids bestimmten Sitzung kann,
falls der Eid zurückgeschoben wurde, sofort zur Eidesabnahme geschritten wer-
den, wenn der Schwurpstichtige anwesend und zur Leistung erbötig ist. An-
dernfalls bestimmt das Gericht dafür eine weitere Sitzung.

A r t i k e l 463. »
Erklärt eine Partei, daß sie Berufung ergreifen wolle, so darf zur Ab-

nahme des Eids vorläufig nicht geschritten werden.
Hat die Gegenpartei die Abnahme des Eids ohne Erklärung, daß sie

Berufung ergreife, geschehen lassen, so wird angenommen, daß sie auf die Be-
rufung in dem betreffenden Punkte verzichte.
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A r t i k e l 464.
Wird vor oder in der zur Eidesleistung festgesetzten Sitzung Bescheinigung

darüber beigebracht, daß der Schwurpstichtige zu erscheinen außer Stande ist,
so ist eine weitere Tagfahrt zur Eidesleistung anzuordnen.

A r t i k e l 465.
Die Leistung des Eids bildet vollkommenen Beweis der beschworenen

Thatsache zwischen den Parteien. .
Der dem Gegner erlassene Eid ist dem geleisteten gleichmachten.
Die ungerechtfertigte Nichtannahme oder Verweigerung des Eids, sowie

das unentschuldigt Nichterscheinen des Schwurpstichtigen in der zur Eides-
leistung anberaumten Sitzung gilt als Zugeständniß des Gegentheils der zu
beschwörenden Thatsachd.

A r t i k e l 466.
Der Eid gilt als verweigert, wenn von mehreren schwurpflichtigen Ver-

tretern auch nur einer ihn nicht leistet.

A r t i k e l 467.
Ein Streitgenosse wird durch die Eidesleistung der übrigen von der

Schwurpsticht nur dann, befreit, wenn das bürgerliche Recht oder ein Partei-
übereinkommen dies mit sich bringt.

A r t i k e l 468.
Gegen das Urtheil, durch welches der Eid als verweigert erklärt wird,

kann die schwurpstichtige Partei, wenn sie bei der Tagfahrt zur Eidesleistung
nicht anwesend war, innerhalb einer unerstreckbaren Frist von acht Tagen
nach Zustellung des Urtheils unter Anerbietung des Beweises der Verhinde-
rung Einspruch erheben, und zwar auch dann, wenn ihr Anwalt gegenwärtig
war, aber keinen Antrag auf Vertagung gestellt hat oder dieser wegen nicht
genügender Bescheinigung der Verhinderung verworfen wurde.

A r t i k e l 469.
Gerichtlich aufer. Is t eine erhebliche Thatsachc zwar nicht vollständig erwiesen,

^ ' ' h in hohem Grade wahrscheinlich gemacht, so kann das G
richt die betreffende Partei auf Antrag oder von Amtswegen zum Erfüllungs-
cide zulassen, soweit es sich um ihre eigenen Handlungen oder Wahrnehmun-
gen handelt.

Der Erfüllungseid ist sowohl über die Thatsache, auf welche es unmittel-
bar ankommt, als über Thatsachen, die für den künstlichen Beweis (Art. 322)
erheblich sind, zuläßig, es darf aber zu letzterem BeHufe nur dann auf den
Erfüllungseid erkannt werden, wenn der künstliche Beweis dadurch dergestalt
ergänzt wird, daß voller Beweis für die unmittelbar erhebliche Thatsache vorliegt.



HZ2 Mch l l . HnuMüH

Auf den Grfullungseid über die Thatsache, auf welche es unmittelbar
ankommt, kann auch dann erkannt werden, wenn das in Art. 322 Abs. 2
vorausgesetzte Zusammentreffen mehrerer vollständig erwiesener gemeiner Ver-
muthungen zwar vorhanden ist, der Nichter aber gleichwohl volle Gewißheit
nicht annehmen zu können glaubt.

A r t i k e l 470.
Wenn der zur Herausgabe einer Sache Verpflichtete die Erfüllung dieser

Verpflichtung verweigert oder durch Arglist oder grobes Verschulden vereitelt,
so ist die Gegenpartei auf ihr Verlangen zur eidlichen Erhärtung des Werths
der Sache zuzulassen.

Dieser Schätzungseid darf über den gemeinen Werth hinaus auf den-
jenigen erstreckt werden, welchen die Sache nach den vorliegenden besoudern
Verhältnissen für den Schwörenden haben würde. Dagegen kommt der blos
eingebildete Werth (Affectionswerth) nicht in Betracht.

I n gleicher Weise ist bei Klagen wegen gewaltsamer Besitzentsetzung oder
wegen Beschädigung durch Arglist oder grobes Verschulden der Beschädigte
über die ihm abhanden gekommenen oder beschädigten Sachen und deren
Werth beziehungsweise über die Höhe des erlittenen Schadens zum Schätzungs-
eide zuzulassen.

Das Gericht hat in allen diesen Fällen die Summe zu bestimmen, bis
zu welcher der Eid zugelassen wird.

A r t i k e l 471.

Wenn Jemand verbunden ist, einen Inbegriff von Sachen oder Rechten
ganz oder zu einem bestimmten Antheile herauszugeben oder über ihren Bestand
Auskunft zu ertheilen, so kann der Berechtigte von dem Verpflichteten den Eid
verlangen, daß er Alles vollständig und getreulich angeben wolle, soferne aber
der Verpflichtete eine Angabe gemacht hat, den Eid, daß er Alles vollständig
und getreulich angegeben habe.

Von Ascendenten können weder ihre Abkömmlinge noch deren Vormünder
oder Pfleger einen Offenbarungseid verlangen.

Bei ungerechtfertigter Verweigerung des Offenbarungseids kann der zur
Forderung desselben Berechtigte nach Beschaffenheit des Falls verlangen, zum
Schätzungseide zugelassen zu werden.

A r t i k e l 472.

Die Bestimmungen des Art. 450 Abs. 1 und 2, dann der Art . 451—453,
461 und 463—468 finden auch bei dem richterlich auferlegten Eide analoge
Anwendung.
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Wird der Schätzungseid nicht geleistet, so tritt der Verlust des Anspruchs
ein, soweit dieser durch den auferlegten Eid bedingt ist.

A r t i k e l 473.
Verfahren bei Ab- Der Eid mutz von dem Schwurpstichtigen in Person geleistet
nähme des E ids . ^ . z ^ . . . < . . . «̂  ^ c « ^ .̂

werden. Er wnd m:t den Anfangsworten:
„ Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden"

und mit den Schlußworten:
„So wahr mir Gott helfe"

geleistet.
Gehört der Schwurpstichtige einem Religionsbekenntnisse an, welches die

förmliche Gidesleistung nicht gestattet, so hat an deren Stelle eine dem Be-
kenntnisse des Schwurpflichtigen entsprechende Betheuerung zu treten. Diese
Betheuerung steht dem förmlichen Eide gleich.

A r t i k e l 474.
Der Schwörende hat in der Regel den ganzen Inhal t des Eids nachzu-

sprechen. I s t dies nicht wohl thunlich, so kann der Eidessatz vorgelesen
werden. Solchen Falls hat der Schwörende nur die Eidesformel nachzu-
sprechen, in welche eine Hinweisung auf den vorgelesenen Eidessatz aufzu-
nehmen ist.

A r t i k e l 475.
Der Gidesleistung hat eine der Persönlichkeit des Schwörenden ange-

messene Belehrung über die Bedeutung des Eids und die Folgen des Mein-
eids und erforderlichen Falls über den Sinn des zu beschwörenden Satzes
vorauszugehen.

A r t i k e l 476.
Taube, welche lesen können, haben, nachdem ihnen die in Art. 475 vor-

geschriebene Belehrung und die schriftlich abgefaßte Eidesformel, in welche
der festgestellte Eidessatz einzurücken ist, zum Durchlesen vorgelegt worden, die
letztere laut abzulesen.

Stumme und Taubstumme, welche lesen und schreiben können, haben sich
nach Anhörung oder Durchlcsung der Belehrung und der Eidesformel mit
Eidessatz schriftlich zu erklären, ob sie den Eid leisten wollen. Sie leisten
den Eid dadurch, daß sie die Eidesformel vor Gericht niederschreiben und
unterzeichnen.

Artikels.
Is t der Schwörende der deutschen Sprache nicht mächtig, so muß die

Belehrung und Eidesformel durch einen beeidigten Uebersetzcr in eine ihm
geläufige Sprache übersetzt und die Eidesformel in dieser Sprache von ihm
nachgesprochen werden.
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A r t i k e l 478.
Stehen erhebliche Schwierigkeiten oder Hindernisse mtgegen, daß d e r M

in der Sitzung des Prozeßgerichts abgenommen werde, so kann die Abnahme
des Eids einem Einzelngerichte, nach Umständen auch einem ausländischen
Gerichte oder, wenn hiegegen besondere Bedenken bestehen, der betreffenden
bayerischen Gesandtschaft oder einem bayerischen Consulate übertragen werden.

I n diesem Falle steht es jeder Partei frei, sobald die Sache dazu bereift
ist, bei dem beauftragten Richter die Festsitzung des Orts und der Zeit der
Eidesleistung nachzusuchen.

Dem Gesuche sind die einschlägigen Menstücke — die Urtheile in der
Ausfertigung oder der zugestellten Abschrift — beizufügen.

A r t i k e l 479.
Is t der Schwurpstichtige wegen Krankheit oder Gebrechlichkeit auWr

Stande, vor Gericht zu erscheinen, so hat die Eidesabnahme in dcr Wohnung
stattzufinden und kann die desfallsige Anordnung sowohl von dem Prozeß-
gerichte als von dem beauftragten Richter getroffen werden^

Das Prozeßgericht kann auch aus andern erheblichen Gründen die Eides-
abnahme in der Wohnung verordnen. I s t die Eidesabnahme i n der WohnuM
von dem Prozeßgerichte verordnet, so kann es damit auch eines seiner M i t -
glieder beauftragen.

A r t i k e l 480.
Hat die Eidesleistung vor einem beauftragten Richter stattzufinden, so ist

bei sich ergebenden Streitigkeiten zu deren vorgäugiger Entscheidung auf Be-
treiben der einen oder andern Partei eine besondere Sitzung des Gerichts
festzusetzen.

Artikel 481.
Sind im Schwurtermme beide Parteien vor dem beauftragten Richter

erschienen und vereinigen sie sich über nachträgliche Zurückschiebung des Eids
oder eine veränderte Fassung der Eidesformel, so ist der beauftragte Richter
befugt, den Eid nach diesem Übereinkommen abzunehmen.

A r t i k e l 482.
Verfahren bei Ein. Wenn der Schwurpstichtige vor der Eidesleistung stirbt oder

eidesunfähig wird, so darf bei zugeschobenen oder zurückgescho-
benen Eiden die Gegenpartei alle Befugnisse hinsichtlich der

Beweisführung noch geltend machen, welche ihr vor der Zuschiebung oder
Zurückschiebung zustanden, bei andern Eiden aber ist nach Anhörung der Par-
teien so zu erkennen, als wenn der Schwurpstichtige schon zur Zeit der Auf-
erlegung des Eids gestorben oder eidesunfähig gewesen wäre.
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War jedoch die gestorbene oder durch Krankheit unfähig gewordene Partei
durch Arglist oder grobes Verschulden der Gegenpartei an der Ableistung des
Eids verhindert, so gilt der Eid als geleistet, soferne sich der Schwurpflichtige
persönlich oder durch seinen Anwalt zu dessen Ableistung erboten hatte.

. Hanp t f t ü« .
Zwischenstreite und Betheiligung dritter Personen.

A r t i k e l 483.
Zwischenftreite. Wi l l während des Rechtsstreits eine Partei gegen die andere

ein damit im Zusammenhange stehendes Begehren, welches nicht blos das
Verfahren betrifft, erheben, so hat dies in einem der Gegenpartei zuzustellen-
den motivirten Antrage zu geschehen.

Erfolgt die Zustellung an den Gegenanwalt, so kann das Begehren auch
mit einem die Hauptsache betreffenden motivirten Antrage verbunden werden.

A r t i k e l 484.
Ueber die unter den Parteien während eines Rechtsstreits entstehenden

Zwischenstreite, sie mögen unter Ar t . 483 fallen oder nur das Verfahren be-
treffen, ist gleichzeitig mit der Hauptsache zu verhandeln und zu entscheiden,
es sei denn, daß die weitere Verhandlung der Hauptsache die vorgängige Ent-
scheidung des Zwischenstreits erfordert oder das Gericht nach Ar t . 157 Abs. 2
die Trennung der Verhandlung verfügt.

A r t i k e l 48b.
Erfordert die weitere Verhandlung der Hauptsache die vorgängige Ent-

scheidung des Zwischenstreits, so setzt der Senatsvorstand auf Ansuchen einer
der Parteien eine Sitzung unmittelbar zur Verhandlung über den Zwischen-
streit fest.

Diese Verfügung muß dem Gegenanwalte unverzüglich mit der Aufforde-
rung, in der anberaumten Sitzung zu erscheinen, zugestellt werden. Hat die
Gegenpartei keinen Anwalt aufgestellt, so ist in den Fällen des Art . 483
Zustellung der Verfügung nur dann erforderlich, wenn die Verhandlung statt-
finden soll, ehe seit der Zustellung des motivirten Antrags ein der Erscheinungs-
frist gleichkommender Zeitraum verstrichen ist.

Zustellung weiterer motivirtcr Anträge ist nicht geboten.
A r t i k e l 486.

I s t i n einem Zwischenstreite, von dessen Entscheidung die Verhandlung
der Hauptsache abhängt, Berufung ergriffen, so kann das Gericht eine Frist
festsetzen,, nach deren Ablauf mit der Verhandlung der Sache ohne Rücksicht
auf die noch unerledigte Berufung vorgefahren werden soll, wenn der Appel-
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ter Personen.

laut nicht bescheinigt, daß er auf Betreibung der Sache dm erfordMchen Fleiß
gewendet habe.

A r t i k e l 487.
Beiladung Dritter findet in der für Erhebung von Klagen

chriebenen Weise statt. Den Anwälten der übrigen Par-
teien ist davon durch Anwaltsakt Kenntniß zu geben.

Streitverkündung ohne gleichzeitige Erhebung einer Gewährschaftsklage
geschieht durch Zustellung eines Anwaltsakts.

A r t i k e l 488.
Die Hauptintervention erfolgt mittels emer gegen sämmwche H W M

Parteien gerichteten Klage. Die Zustellung der Klageschrift gHchicht M Par-
teien, welche einen Anwalt bereits aufgestellt haben, an diesen und genügt für
alle durch den nämlichen Anwalt Vertretenen eine einzige Abschrift.

Die Nebenintervention erfolgt durch Anwaltsakt, welcher den sämmtWM
im Rechtsstreite aufgestellten Anwälten zugestellt werden muß.

A r t i k e l 489.
Die Anwälte der Beigeladenen und der Intervenienten können von M m t -

lichen im Prozesse aufgestellten Anwälten die Mttheilung sowohl der in ihrem
Besitze befindlichen Urkunden, von welchen diese Gebrauch bereits gemacht
haben oder nach Inhalt ihrer Schriftsätze noch zu machen beabsichtigen, als
auch der bisher zugestellten Aktenstücke verlangen und finden im Uebrignr die
Bestimmungen der Art. 172—174 Anwendung.

Alle nach der Beiladung oder Intervention sich ergebenden Zustellungen
sind in gleicher Weise, wie an die Anwälte der Hauptparteien, auch an die
der Beigeladenen oder Intervenieren zu machen und ebenso müssen auch diese
die Zustellungen an sämmtliche aufgestellte Anwälte machen lassen.

Die Anwälte der Beigeladenen oder Intervenienten sind unter denselben
Voraussetzungen, wie die Anwälte der Hauptparteien, zur Betreibung der
Sache berechtigt.

XVI . Hanptftück.

Unterbrechung und Aufhebung der Verhandlungen.

Unterbrechung
de« Verfahrens.

A r t i k e l 490.
Das Verfahren und der Lauf der Fristen wird unterbrochen,

wenn Mes wegen Ablehnung emes Gerichtsmitglieds nicht
fortgesetzt werden kann oder ein Zwischenurtheil durch Berufung mit auft
schichettder Wirkmg Mgegriffm ist. / ^ ^
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Beschränkt sich die Bemfung auf einen Theil des Streits, so wird in
Ermangelung entgegengesetzter Uebcreinkunft oder Verfügung die Verhandlung
der nicht angefochtenen Punkte fortgesetzt.

A r t i k e l 491.
Unbeschadet der Bestimmung des Art. 211 wird das Verfahren und der

Fristcnlauf unterbrochen:
1) durch den Tod einer Partei, soferne sie nicht durch eAen Prozeßbevoll-

mächtigten vertreten ist;
2) durch den Verlust der Fähigkeit einer Partei, vor Gericht zu handeln,

oder ihrer Befugnitz zur Prozetzführung über den Streitgegenstand;
3) durch den Tod ihres gesetzlichen Vertreters oder das Aufhören der

seine Vcrtretungsbefugniß bedingenden Eigenschaft, foferne letzteres
nicht Folge der eingetretenen Handlungsfähigkeit der Partei ist;

4) durch den Tod oder die Suspension des Anwalts und durch das Auf-
hören seiner Funktion als Advokat am Prozeßgerichte.

Hat in den Fällen der Ziffern 2 und 3 die Partei oder deren gesetzlicher
Vertreter einen Prozcßbevollmächtigten, so tritt die Unterbrechung erst-mit
der Anzeige, welche der Prozeßbcvollmächtigte von der stattgehabten Verände-
rung an die Gegenpartei zu machen hat, ein nnd bleibt der letztere bis dahin
zur Ausführung seiner Vollmacht befugt.

Die eingetretene Unterbrechung verhindert den Antrag des Staatsanwalts
und die Erlassung des Urtheils nicht,. wenn die Parteivorträge bereits ge-
schlossen sind.

A r t i k e l 492.
Alle nach dem Eintritte der Unterbrechung (Art. 490 und 491) vorge-

nommenen Prozeßhandlungen sind der Gegenpartei gegenüber wirkungslos, so-
lange das Verfahren nicht ordnungsmäßig wieder aufgenommen worden ist.

Laufen in den Fällen des Art . 491 Fristen, so beginnt mit der Wieder-
aufnahme des Verfahrens eine neue volle Frist.

Prozeßhandlungen, welche nach eingetretener Unterbrechung vor dem
richte oder dem beauftragten Richter vorgenommen wurden, ehe diese von dem
betreffenden Ereignisse Kenntniß erhielten, sind giltig, soferne nicht längsten?
bei der nächsten Verhandlung die Wiederholung der Handlung von einer der
Parteien verlangt wird.

-

A r t i k e l 493.
Der Uebergang des streitigen Rechts oder der angeblich belasteten Sache

durch besondern Nechtstitel unterbricht den Lanf des Prozesses nicht.
Der nunmehr Beteiligte kann in den Streit eintreten und ihn in der

Lage, worin er sich befindet, fortsetzen. ,

OW
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Der Austritt des bisherigen Betheiligten setzt die Einwilligung der Ge-
genpartei oder die richterliche Entscheidung voraus, daß letztere an seinem
Verbleiben im Prozesse kein Interesse habe.

Für die bisherigen Kosten haftet der in den Streit eingetretene Rechts-
nachfolger neben der ursprünglichen Partei , vorbehaltlich seines Rückgriffs
an diese.

Für die wsitern Kosten haftet die ursprüngliche Partei dem Gegner
soweit, abs sie von dem Rechtsnachfolger nicht zu erholen sind.

A r t i k e l 494.

Wiederaufnahme Das unterbrochene Verfahren wird wieder aufgenommen:
desumerbrochmen 1) in den Fällen' des A r t . 490 durch die Zustellung der be-

treffenden rechtskräftigen Entscheidung;
2) in den Fällen des Art. 491 Ziff. 1—3 durch die von Seiten des Neu-

eintretenden an die Gegenpartei zugestellte Erklärung der Wiederauf-
nahme des Verfahrens;

3) im Falle des Art . 491 Ziff. 4 durch die Kundmachung von der Auf-
stellung eines neuen Anwalts an die Gegenpartei.

A r t i k e l 495.
I n den Fällen des Art . 491 kann die betreffende Partei zur Fortsetzung

des Verfahrens durch eine Aufforderung angehalten werden, die den Vor-
schriften des Art . 226 entspricht und die Angabe der bisher aufgestellten An-
wälte, sowie die Anträge enthält, welche, falls die Partei der Aufforderung
nicht nachkommt, hinsichtlich der Hauptsache beabsichtigt sind.

Den Erben kann diese Aufforderung in der in Art. 211 Abs. 2 bezeich-
neten Weise zugestellt werden.

Wird der Aufforderung in der itt Art. 226 bezeichneten Frist nicht ent-
sprochen, so ist das Verfahren als wieder aufgenommen zu betrachten und
wird auf Begehren der Gegenpartei, ohne daß es eines Urtheils über die
Zulassung der Wiederaufnahme bedarf, die Verhandlung der Hauptsache nach
Maßgäbe des Stands, in welchem sie sich befindet, fortgesetzt.

War bei Unterbrechung des Verfahrens eine Frist im Laufe, so beginnt
die nach Art. 492 Abs. 2 eintretende neue Frist nach Ablauf jener, welche
für Fortsetzung des Verfahrens durch die Aufforderung gegeben ist.

A r t i k e l 496.
«and vom Der Kläger, kann, ohne das angesprochene Recht selbst auf-

zugeben, von dem Prozesse abstehen. . .
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Is t der Schlnß der ersten die Hauptsache betreffenden Verhandlung be-
reits erfolgt, so ist der Beklagte befugt, auf der gerichtlichen Entscheidnng der
Sache zu bestehen.

A r t i k e l 497.
Die Erklärung des Abstands ist der Gegenpartei zuzustellen. I s t sie

nicht von der Partei selbst unterzeichnet, so muß zugleich die betreffende
Specialvollmacht zugestellt werden, falls sie nicht schon früher zugestellt oder
bei Gericht hinterlegt ist.

Die Erklärung des Abstands kann auch mündlich in einer Gerichts-
sitzung, in welcher beide Parteien erschienen sind, gemacht werden, wenn die
Partei, für welche der Abstand erklärt werden wil l , Persönlich gegenwärtig
oder der Gewalthaber dazu mit Vollmacht versehen ist.

Die Gegenpartei ist gehalten, sich innerhalb acht Tagen bei Vermeidnng
der Annahme der Znstimmung über den Abstand zn erklären.

A r t i k e l 498.
Der Abstand versetzt die Sache in die Lage vor Erhebung der Klage

znrück und es fallen mit dein Abstande alle Wirkungen der Klage weg. Der
Abstand verpflichtet außerdem den Kläger zum Ersätze sämmtlich er Kosten, so-
weit nicht darüber rechtskräftig erkannt ist. Erst nach geleistetem Ersätze darf
neue Klage erhoben werden.

Zweiter Abschnitt.

. Hauptstück.

Ordentliches Verfahren vor den Handels- und Einzelngcrichtm.

A r t i k e l 499.
Gerichts. Bei den Handels- und Einzelngerichten find je nach Bedürfniß
l ungen. ^ . ^ ^ ^ mehrere Tage in der Woche zn bestimmen, an denen

öffentliche Sitzungen stattfinden.

A r t i k e l 500.
Auf Ansnchen können Sitzungen auch auf andere als die ein für allemal

festgesetzten Sitznugstage anberaumt werden. Dies geschieht bei den Handels-
gerichten durch den Gerichtsvorstand.

9
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A r t i k e l 501.

Verfahren im Die Klage wird bei den Handels- nnd Einzelngerichten da-
gememen. ^ ^ ^ erhoben, daß der Kläger dem Beklagten einen Gerichts-

vollzicherakt zustellen läßt, welcher neben den allgemeinen Erfordernissen der
Znstellnngsnrkunden enthalten muß:

1) die Vezeichnnng des Gerichts;
2) die Vorladnng des Beklagten in die Sitzung des Gerichts — gege-

benen Falls der zu bezeichnenden Gerichtsabtheilung — auf einen be-
stimmten Sitzungstag und ans eine bestimmte Sitzungsstuudc;

3) die Bezeichnung des Klagegegenstands, die Angabe des Klagegrundes
und ein bestimmtes Gesuch.

Einer vorgängigen Anmeldung der Klage bedarf es nicht.

A r t i k e l 502.
Zwischen der Klagezustellung und dem Sitzungstage müssen wenigstens

drei Tage in Mitte liegen.
I n dringenden Fällen kann der Gerichtsvorstand oder Einzelnrichter die

Frist ans Ansuchen des Klägers abkürzen, jedoch nnr so weit, daß die Zu -
stellung an den Beklagten und dessen Erscheinen in der anberaumten Sitznng
noch möglich ist.

A r t i k e l 503.
Das Ansuchen um Anberaumung eines besondern Sitzungstags zur

Verhandlnng der Klage oder um Abkürzung der Norladuugsfrist kaun Namens
des Klägers auch von dem mit Zustellung der Klage beauftragten Gerichts-
vollzieher und zwar ohne besondere Vollmacht gestellt werden. Die Verfügnng
ist dem Beklagten mit der Klage zuzustellen.

A r t i k e l 504.
Die Parteien können auch ohne vorgängige Ladung in der Sitzung er-

scheinen und den Rechtsstreit verhandeln.

A r t i k e l 505.
Außer der Klage sinket kein schriftliches Vorverfahren statt.

A r t i k e l 506.
Erscheinen beide Theile, so hat zunächst der Kläger seine Klage vorzu-

tragen und zu begründen. Hierauf hat der Beklagte zu antworten und seine
etwaigen Einreden vorznbringen, worauf weiter bis zum Schlüsse zu verhandeln
ist. Beide Theile haben die Urkunden, auf welche sie sich berufen, soweit
möglich sogleich in Urschrift vorzulegen und sich zu erklären, ob sie die von
der Gegenpartei vorgelegten Urkunden anerkennen oder bestreiten.
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Klagändenmgen, sowie solche Einreden gegen die Klage, welche vor den
Bezirksgerichten an einen bestimmten Abschnitt des Verfahrens gebunden sind,
können vor den Handels- nnd Einzelngerichten bis znm Schlnssc der ersten
Verhandlung geltend gemacht werden.

A r t i k e l 507.
I m Verfahren vor den Handelsgerichten ist vor oder während der Sitzung

dem Gerichtsschrcibcr die Klagnrknnde zur Eintragnng in ein Verzeichnis^ vor-
zulegen, welches über die beim Gerichte anhängigen Sachen nach Maßgabe
der ans dem Vcrordnnngswege darüber zu erlassenden nähern Vorschriften zn
führen ist. Bei Nichterscheinen des Klägers erfolgt die Eintragung anf Grund
der vom Beklagten zu übergebenden Abschrift.

Sind die Parteien ohne vorgängige Ladung in der Sitznng erschienen,
so geschieht der Eintrag anf mündliches Anmelden des Klägers.

A r t i k e l 508.
Wird die Verhandlung der Sache in eine spätere Sitznng des Handels-

odcr Einzclngcrichts vertagt, so ist die Vorladnng des Beklagten, gleichviel
ob er bei der Vertagnng anwesend war oder nicht, nnr dann erforderlich,
wenn sie für den betreffenden Fal l im Gesetze besonders vorgeschrieben oder
vom Gerichte angeordnet ist.

A r t i k e l 509.
W i l l der Beklagte einen Dritten in den Streit ziehen, so kann er ihn

sofort nach Znstelluug der Klage in die nämliche Sitzung, in welche er selbst
geladen ist, beiladen lassen, sofcrne dies noch rechtzeitig (Art. 502) geschehen
kann. Hat die Beiladuug uicht iu solcher Weise stattgefunden oder wil l der
Kläger in Folge des Vorbringens des Beklagten einen Dritten in den Streit
ziehen, so vertagt das Gericht, falls es die Beiladung nicht für augenschein-
lich zwecklos erachtet, die Verhandlung der Sache in eine spätere Sitznng.

Die Beiladung erfolgt in der in Art. 501 Abs. 1 angegebenen Weise
nntcr Znstellung einer Abschrift der Klage.

A r t i k e l 510.
Wi l l während des Rechtsstreits eine Partei gegen die andere ein damit

im Znsammenhange stehendes Begehren oder eine Widerklage erheben oder
wil l ein Dritter in den Streit eintreten, so kann dies dnrch mündliche Er-
klärung bei der Verhandlung geschehen. Der Partei ist jedoch unbenommen,
ihre Erklärung auch schon znvor der Gegenpartei dnrch Gerichtsvollzieherakt
znstellen zu lassen.

Bei Zwischcnstreitcn kommen bezüglich der weitern Verhandlnng die Be-
stimmnngen der Art. 484—486 zur Anwendung.

9*
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A r t i k e l 511.
I m Verfahren vor den Eiuzelngerichten hat im Falle des Art. 11 oder

Art. 31 Abs. 4 das Gericht, wenn nicht seine Zuständigkeit durch Verein-
barung begründet wird, die Sache vor das Collegialgericht zu verweisen und
diesem auch die Eutscheiduug über die bisher erlaufeueu Kosten vorzubehalteu.
Gegen dieses Urtheil ist kein Rechtsmittel zuläßig. Das Collegialgericht
bleibt zuständig, anch wenn die Widerklage oder das Rechtsverhältnis welches
die Verweisung veranlaßt^ nachher uicht mehr geltend gemacht wird.

A r t i k e l 512.
urtheil. M f das Nrtheil finden bei den Einzelngerichten die Bestimmnngeu

der Art. 262—268, 274, 275 uud 277 Abs. 1 uud 2 , bei den Handelsge-
richten außer diesen auch Art. 269—273, 276 und 277 Abs. 3 Anwendnng.

A r t i k e l 513.
An den Handelsgerichten haben bei der Abstimmung vorbehaltlich dessen,

was in Art. 272 Abs. 2 bezüglich des Berichterstatters vorgeschrieben ist, die
Beisitzer aus dem Handelsstande, vom jüngsten angefangen, ihre Stimmen
zuerst abzugeben.

Ueber das Vorhandensein von Handelsgebräuchen können die Handels-
gerichte auf Grund eigener Kenntniß entscheiden. Sie sind aber auch befugt,
ein besouderes Beweisverfahren darüber auzuordnen.

Die Nrtheile der Handelsgerichte müssen in allen Fällen, wenn die ob-
siegende Partei es verlangt, als ohne Rücksicht auf Einspruch oder Berufuug
vorläufig vollstreckbar erklärt werden, doch darf in andern als den in Art. 268
Abs. 1 und 2 bezeichneten Fällen die Vollstrecknng nur nach erfolgter Sicher-
hietsleistung stattfinden.

I n Rechnungssachen und sonst iu verwickelten Fällen können die Han-
delsgerichte die Parteien vor Sachverständige verweisen, welche die Parteieu
zu vernehmen, die Vermittlung zu versuchen und, falls eine solche uicht zu
Stande kommt, ein Gutachten abzugeben haben. Neber die Vernehmung der
Parteien müssen die Sachverständigen Protokoll errichten, welches von den
Parteieu zu uuterzeichneu ist. Das Protokoll ist mit dem Gutachter: auf der
Gerichtsschreiberei zu hinterlegen.

A r t i k e l 514.
Das Urtheil soll bei den Handels- und Einzelngerichten in der Regel

sogleich uach der Verhandlung erlassen und verkündet werden.
Bietet die Beurtheiluug der Sache besondere Schwierigkeiten dar, so kann

das Gericht die Verkündung des Urtheils auf eine spätere Stunde des näm-
lichen Tags oder in eine der nächsten Sitzungen vertagen. Die in Bezug
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genommenen Urkunden und die etwa vorhandenen sonstigen Parteiakten sind
in solchen Fällen dem Richter zu übergeben.

A r t i k e l 515.
Die vollständige Abfassung des Urtheils hat bei den Handels- und Gin-

zelngerichten, wenn die Verkündung auf eiuen späten: Sitzungstag verschoben
wnrde, vor der Verkündung, in andern Fällen spätestens drei Tage danach
zu geschehen. Die Handelsgerichte haben hiebei dasjenige, was in Art. 278
Abs. 2 für die Abfassung der Entscheiduugsgründe vorgeschrieben ist, bezüglich
der Abfassung des ganzen Urtheils zu beobachten.

Das vollständig abgefaßte Urtheil muß enthalten:
1) die Bezeichnung des Gerichts, der Parteien, ihrer Bevollmächtigten

oder Beistände und des Streitgegenstands;
2) den Urtheilssatz;
3) eine gedrängte Darstellung des Sachverhalts, sowie die Gesuche der

Parteien;
4) die Entscheidungsgründe;
5) den Tag der Urteilsverkündung;
6) bei den Handelsgerichten die Namen der Richter und des Gerichts-

schreibers, welche bei der Verkündung anwesend waren, falls aber die
Anwesenheit aller Nichter, die zu dem Urtheile mitgewirkt haben, uicht
möglich war, auch die Namen der abwesenden und den Grund der
Abwesenheit, bei den Einzelugerichten den Namen des Richters und
des Gerichtsschreibers.

A r t i k e l 516.
Das Urtheil wird iu das bei jedem Handels- uud Einzelngerichte und,

wenn bei einem Gerichte mehrere Abtheilungen bestehen, bei jeder Abtheilung
M führende Urtheilsbuch durch dm Gerichtsschreiber unter analoger Anwen-
dung der Beftimmungeu des Art. 280 Abs. 1—4 eiugetragen.

Der Eintrag wird im Urtheilsbuche bei den Einzelngcrichtm von den:
Eiuzelnrichtcr nnd dem bei der Verkünduug anwesenden Gerichtsschreiber, bei
den Handelsgerichten in der in Art. 280 Abs. 5 und 6 bestimmten Weise
unterzeichnet.

Die Vorschriften des Art. 281 finden auch bei dm Haudcls- und Ein-
zelugerichten Anwendung.

A r t i k e l 517.
Hinsichtlich der Abänderung von Urtheilm kommen die Bestimmuugen

der Ar t . 282—284 mit nachfolgenden Abweichungen zur Anwendung:
1) das Begehren auf Abänderung ist durch einen der Gegenpartei zuzu-

stellenden GerichtZvollzieheratt zu stellen, welcher die Punkte, bezüglich
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deren Abänderung verlangt wird, bezeichnen nnd Vorladung in eine
bestnnnlte Sitzung unter Beobachtung der Bestimmungen des Art. 502
enthalten muß;

2) die Parteien können jedoch auch ohne Laduug in der Sitzung erschei-
nen uud das Abändernngsbegehren mündlich stellen;

3) das Verfahren über das Abäudcrungsbegehren richtet sich nach den
Bestimmungen des gegenwärtigen Hauptstücks.

A r t i k e l 518.
Hinsichtlich der Ausfertigung kommen bei den Handels- uud Einzeln-

gerichten die Art. 288—293 mit folgenden besondern Bestimmungen znr An-
wendung :

1) auch die Bezeichnung der Parteien und ihrer Vertreter, der Sachver-
halt und die gestellten Gesnche sind nach dem Eintrage im Nrthcils-
buche in die Ausfertigung einzurücken, uud zwar müssen, wenn bei
Bezeichnnng einer Partei in Gemäßheit des Art. 280 Abs. 4 eine
Hinweisnng auf ciucn frühern Eintrag stattgefunden hat, in der Aus^
fertigung sämmtliche bei dem Nechtsstrcitc bctheiligte Personen auf
Gruud des frühern Eintrags nach Vor- und Familiennamen, Stand
oder Gewerbe, Wohnort uud Parteistcllung bezeichnet werden;

2) bei den Einzclngcrichten steht im Falle des Art. 292 Abs. 1 der be-
treffenden Partei sofort das Rechtsmittel der Beschwerde zu.

A r t i k e l 519.
Die Wirksamkeit der Urtheile richtet sich, auch bei den Haudels- uud

Einzelngerichten nach den Bestimmnngen der Art. 294—296.

A r t i k e l 520.
Versaumungs« Erscheint im Verfahren vor den Handels- nnd Einzelngerichtelt

Unheil, jiz dn- Sitzung, in welche dio Vorladung erfolgte, oder in wclcho
die Sache znr Verhandlung vertagt wnrde, der Beklagte nicht, so soll das
Gericht auf Antrag des Klägers die in der Klage znr Begründung des klä-
gerischen Ansprnchs geltend gemachten Thatsachen als zugestanden betrachten
und dem darin gestellten Gesuche unter Vernrthcilung des Beklagten in die
Kosten entsprechen, wenn die Klage nach den gesetzlichen Vorschriften erhoben,
die nach Art. 502 vorgeschriebene Frist eingehalten und das klägcrische Be-
gehren nach den geltend gemachten Thatsachen rechtlich begründet ist. Andern-
falls ist die Klage unter Verurtheiluug des Klägers iu die Kosten abznwci-
sen. Is t die Abweisnng erfolgt, weil die Klage nicht nach den gesetzlichen
Vorschriften erhoben oder die in Art. 502 vorgeschriebene Frist nicht einge-
halten wnrde, so ist es dem Kläger unbenommen, sofort neue Klage zu
erhebm.
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Wenn dein Gerichte Umstände bekannt sind, welche den Beklagten in die
Unmöglichkeit, zu erscheinen oder einen Bevollmächtigten aufzustellen, versetzten,
oder wenn die auf abgekürzte Frist stattgefnndene Vorladnng so spät erfolgt
ist, daß dem Beklagten das Erscheinen nicht wohl mehr zugemuthet werden
konnte, so kann das Gericht die Verhandlung aussetzen und die nochmalige
Vorladung des Beklagten anordnen. Es bestimmt dann zugleich die Zeit,
welche zwischen der Vorladung uud der Sitzung in Mitte liegen muß.

Gegen alle vorgeladenen, aber nicht erschienenen Beklagten ist durch ein
und dasselbe Urtheil zu erkennen. Kann das Urtheil wegen mangelhafter
Ladung eines ansgebliebenen Beklagten nicht erlassen werden, so ist die
Sitzuug bezüglich der Erschienenen zu vertagen und dem Kläger die Vor-
ladung des Nichtcrschienenen in die nene Sitzung aufzugeben.

A r t i k e l 521.
Erscheint der Kläger in der zur Verhandlung der Sache bestimmten

Sitzung nicht, so ist auf Begehren der Gegenpartei die Abweisnng der Klage
und die Vcrurtheilung des Klägers in die Kosten ohne weitere Prüfung der
Sache ansznsprechen. Der Kläger kann in diesem Falle weder die bisherige
Verhandlung durch Einspruch gegell das Vcrsäumungsnrthcil fortsetzen, noch
über denselben Gegenstand gegen den Beklagten eine neue Klage erheben, ehe
er diesem die ihm vcrursachteu Kosten ersetzt hat.

A r t i k e l 522.
Einspruch. Parteien, gegen welche von einem Handels- oder Einzelngerichte

ein Versäumnngsnrtheil erlassen wurde, können innerhalb einer unerstreckbaren
Frist von acht Tagen nach Zustelluug dieses Urtheils Einsprnch dagegen
erheben.

Der Einsprnch erfolgt mittels eines an die Partei, welche das Versän-
muugsurtheil erwirkt hat, zuzustellenden Gerichtsvollzieherakts, der neben den
allgemeinen Erfordernissen der ZustMmgsurkundeu enthalten muß:

1) die Bezeichnung des Urtheils, gegen welches Einspruch erhoben wird;
2) die Grüude des Einspruchs und
3) die Vorladnng der Gegenpartei in die nächste Gerichtssitzung, jedoch

mit Beobachtung der in Art. 502 Abs. 1. bestimmten Frist.
Die Bestimmnngen der Art . 310—312, 314 uud 315 finden anch hier

Anwendung.
A r t i k e l 523.

Verbindung Erscheint im Verfahren vor den Handels- uud Einzclngcrichtcn
Unheil, h ^ mehreren Beklagten nur ein Theil, so hat, wenn dies vom

Kläger, im Falle aber der Kläger mehrere sind, von sämmtlichcn Klägern be-
antragt wird, anch gegen die Erschienenen die Verhandluug vorläufig uicht
stattzufinden, sondern ist die Sache in eine spätere Sitzuug zu vertagen, in
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welche die sämmtlichen Beklagten, soweit sie nicht bei Verkürzung des Ver-
tagungsurtheils gegenwärtig waren, neuerdings vorzuladen sind.

Bleiben in der neuerlich anberaumten Sitzung der Kläger oder sämmt-
liche Beklagte aus, so ergeht gegen sie das entsprechende Versäumungsurtheil.

Erscheint abermals nur ein Theil der Beklagten, so wird, und zwar ohne
Unterschied, welche Beklagte ausgeblieben sind, auf die mit den Erschienenen
gepflogene Verhandlung gegen alle Betheiligten durch das nämliche Nrtheil
entschieden, wobei die von den Erschienenen vorgebrachten Einreden und ihre
sonstige Vertheidiguug ebenso zu betrachten sind, als wenn auch die Nicht-
erschieuencn sie vorgebracht hätten. Das Urtheil hat in diesem Falle zum
Vortheilc wie zum Nachtheile der Nichtcrschicnenen die Wirksamkeit eines con-
tradictorischen.

Die Vorschriften der Abs. 2 und 3 finden auch auf alle späten: Ver-
handlungen, welche in dem betreffenden Rechtsstreite in der nämlichen Instanz
gepflogen werden, Anwendung, ohne daß es einer wiederholten Vorladung im
Sinne des Abs. 1 bedarf. Auch sind, wenn die Verhandlung weiter vertagt
oder ein Vorbescheid erlassen wird, desgleichen wenn ein Beweis- oder ein
sonstiges Zwischcnvcrfahren stattfindet, jenen Beklagten, welche auch auf die
wiederholte Vorladung, nicht erschienen sind, Zustellungen nicht zu machen.

Bei der nach Abs. 1 den Nichterschienenen zuzustellenden Vorladung sind
dieselben auf die in Abs. 3 und 4 bezeichneten Folgen des abermaligen Nicht-
erscheinens aufmerksam zu machen.

Sind die nicht erschienenen Beklagten bei der nach Lage der Sache zu er-
lassenden Entscheidung unbetheiligt, so finden die Bestimmungen des gegen-
wärtigen Artikels keine Anwendung.

A r t i k e l 524.

Beweisführung. Die Beweisführung richtet sich im Verfahren vor den Han-
dcls- nnd Einzelngerichten, foweit im gegenwärtigen Hauptstücke nicht anders
verfügt ist, nach der Analogie der in den Hauptst. I X . — X I V . gegebenen
Bestimmungen.

A r t i k e l 525.

Ordnet das Gericht eine von ihm vorzunehmende Beweiserhebung an, so
hat es zugleich Zeit uud Or t der Aufnahme festzusetzen, desgleichen am Schlüsse
des Vcweisverfahrcus Tag und Stunde der weitern Verhandlung, falls letztere
nicht sofort stattfinden kann.

Diese Festsetzungen gelten im Verfahren vor den Einzelngerichten als
Kundmachung und Vorladung für die Parteien, dieselben mögen erschienen
sein oder nicht, doch kann vorbehaltlich der Bestimmung des Art . 523 Abs. 4
das Gericht in einzelnen Fällen cine besondere Kundmachung oder Vorladung
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der Partei verfügen. Ausfertigung und Zustellung des BeweisurtheUs findet
im Verfahren vor den Ginzelngerichten nicht statt.

I m Verfahren vor den Handelsgerichten finden die Bestimmungen der
Art. 331 und 338 Anwendung.

A r t i k e l 526.
Wo im Verfahren vor den Handelsgerichten mit der Beweisaufnahme

ein Gerichtsmitglied zu beauftragen ist, muß hiezu ein rechtskundiges gewählt
werden.

A r t i k e l 527. ' .
Die Parteien könneu im Verfahren vor den Handels- und Ginzelngerichten

der Beweisaufnahme persönlich oder durch Bevollmächtigte und im ersten Falle
allein oder mit einem Beistande anwohnen.

A r t i k e l 528. '
Wenn eine Urkunde nicht anerkannt oder wenn sie als falsch angegriffen

w i rd , findet das Verfahren über die Aechtheit oder Fälschung vor dem
Handels- oder Einzelngerichte statt, jedoch nnr so weit, als die Urkunde
einen Gegenstand betrifft, der znr Zuständigkeit des Handels- oder Einzeln-
gerichts gehört.

Is t dies nicht der Fa l l , so soll der Nichter die Urkunde mit seinem
Nameuszuge bezeichnen und die Parteien zur Einleitung des Verfahrens über
die Aechtheit oder Fälschung der Urkunde vor das zuständige Bezirksgericht
beziehungsweise Handelsgericht verweisen, welches eintretenden Falls in An-
wendung der Bestimmungen des Art. 11 auch über die Hauptsache zu er-
kennen hat.

A r t i k e l 529.
Die in Art. 392 erwähnten Requisitionen werden bei den Handels- nnd

Einzelngerichten durch den Gerichtsvorstand oder Einzelnrichter selbst vor-
genommen.

A r t i k e l 530.
Bein: Zeugenbeweise ist die in Art. 412 bestimmte Frist auf drei Tage

beschränkt.
Die Mittheilung des Beweissatzes an die Zeugen ist nicht erforderlich.

A r t i k e l 531.
I m Falle einer Eideszuschiebung haben die erforderlichen Parteierklärungen

nnd die Entscheidung des Gerichts über den Eidessatz, sowie über die Suläßig-
keit der Znschiebung oder Zurnckschiebung sogleich zu erfolgeu und ist der
Eid, wenn der Schwurpflichtige persönlich anwesend ist, in der Regel in der
nämlichen Gerichtssitzung zn schwören oder abzulehnen. Nach richterlichem
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Ermessen kann jedoch zur Erklärnng über Annahme oder Znrückschiebung des
Eids sowie znr Eidesleistung eine besondere Sitzung festgesetzt werden.

A r t i k e l 532.
I n : Verfahren vor den Einzelngerichtcn kann, wenn eine Veweisanfnahme

anßerhalb des Gerichtssitzes stattgefunden hat, zur weitern Verhandlung und
zur Nerkünduug des Urthcils sogleich an dem Orte, wo die Beweisaufnahme
vor sich ging, geschritten werden.

A r t i k e l 533.
Unterbrechung und Bezüglich der Unterbrechung des Verfahrens und des Ab-
Aufhcbnng der c ^ s v ^ Prozesse finden im Verfahren vor den Handels-
Verhandltmgcn. ' ^ o i> > / V̂

und Einzelngerichtell die Bestimmungen des Hptst. X v l , nnt
Ausuahme der in Art. 491 Ziff. 4 , Art. 494 Ziff. 3 uud Art. 495 ent-
haltenen, Anwendung.

Bei den Einzelngerichten tritt eine Unterbrechung des Verfahrens auch
ein, wenn wegen Behinderung des Nichters gemäß Art. 41 Abs. 2 Mitthei-
lung all das Obergericht nothwendig wird. Das uuterbrocheue Verfahren
wird in diesen! Falle wieder aufgenommen dnrch die Zustellung der nach
Art. 54 erfolgten obergerichtlichen Anordnung.

A r t i k e l 534.
I n den Fällen des Art. 491 Ziff. 1—3 kann im Verfahren vor den

Handels- nnd Einzelngerichten die betreffende Partei znr Fortsetzung des unter-
brochenen Verfahrens durch Zustellung einer Aufforderung angehalten werden,
welche gegebenen Falls zugleich Vorladung in eine Gerichtssitzung zu dem
Zwecke enthält, damit die Verhandlung der Hauptsache nach Maßgabe des
Stands, in welchem sie sich befindet, fortgesetzt werde.

Nn Erbcn kann die Znstcllnng dicscr Ansfordernng in der in Art. 311
Abs. 2 bezeichneten Weise geschehen.

A r t i k e l 535.
Die nach Art. 491 Abs. 2 erforderliche Anzeige, sowie die Wiederauf-

uahmc des uilterbrochenen Verfahrens kann auch durch mündliche Erklärnng
in der Sitzung geschehen.

A r t i k e l 536.

Gemeinsame Ve- Die Hinterlegung von Anträgen ist im Verfahren vor den
stsmmungen. Handels- und Einzelngerichten nicht geboten. Den Parteien ist

jedoch gestattet, vor Abschluß der Verhandlung die dabei gestellten Anträge
dem Vorsitzendell oder Einzelnrichter schriftlich zu überreichen.
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A r t i k e l 537.
Soweit Bestimmnugen für das Verfahren bei den Bezirksgerichte^ auch

im Verfahreu vor Haudcls- oder Eiuzelugerichten Anwenduug fiudcu, ist das
dort vou deu Auwälteu der Parteieu Gesagte von den Parteien selbst oder
ihren Gewalthaberu, das vou Anwaltsakten nud von Zustellungen an den
Gegenanwalt Gesagte voll Gcrichtsvollzieherakten und voll Zustelluugeu all
die Gegellpartei selbst oder ihrcu Znstellungsbcvollnlächtigteu zn verstehen.

Was dort von dem Senatsvorstande oder Vorsitzenden gesagt ist, gilt bei
den Eiuzelngerichtcn voll dem Cinzelurichter.

A r t i k e l 538.

Besichtigung N U Jemand auf Gruud eiuer Bestimmung des Handclsgesetz-
bnchs dell Znstalld eiller Waare oder eines sollstigell Gegen-

stauds durch Sachverstäudige feststelleu lassen, so hat er das Ansucheu um
Eruennnug von Sachverstäudigcll au das Haudelsgericht des Or t s , wo die
Waarc oder der Gegenstand sich befindet oder, falls im Bezirke des Eiuzelu-
gerichts, zll welchem der Or t gehört, kciu Haudclsgericht seiueu Sitz hat, au
das betreffende Einzelngericht zn richten.

Das Gesnch uluß die Gegeustäudc kurz bezeichneu uud ist eutwcder schrift-
lich eiuzurcicheu oder auf der Gerichtsschreiberci zu Protokoll zu crtlärell.

Die Eruenuuug von Sachverständigen erfolgt bei deu Handelsgerichten
i l l geheimer Sitzuug, iu driugelldeu Fällell durch dcu Gerichtsvorstaud. I u
der Negel silld drei Sachverstäudige zu crneuuen, bei uubedcntendcu Gegeu-
stäudell gellügt einer.

Die Sachverständigen können nicht abgelehnt werden. Sie sind durch
eiu Mitglied des Handelsgerichts, beziehungsweise durch dell Eiuzelurichter
über den Anftrag zn belehren nnd, falls sie nicht zu Bcgutachtuugeu dieser
Art scholl im Allgemeiuen in Pflicht genommen sind, zu beeidigeu.

Veruehmuug der Gegenpartei über das Ansucheu um C'rueuuuug voll
Sachverstäudigeu Ulld Vorladuug derselben zur Eillweisuug oder Uutcrsuchuug
ist uur uöthig, wo das Haudelsgesetzbuch sie vorschreibt.

Das Gutachten der Sachverständigen, bei welchem im Uebrigen die Ve-
stillllnnllgell des Art. 445 zur Anwenduug kommen, wird von ihneu, wenn
sie es nicht schriftlich abgeben, auf der Gerichtsschreiberei zu Protokoll erstattet
ulld bleibt ciu wie auderufalls dort aufbewahrt, bis das Gericht, bei welchem
über dell Gegeustaud ciu Rechtsstreit auhängig wird, die Ablieferung veranlaßt.
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D r i t t e r Abschnit t .
Äußerordentliches Versatzren.

. Hauptstück.

Wechselprozeß.

A r t i k e l 539.
Wechsel. ^ Wechselsachen finden die Vorschriften über das Verfahren

vor den Handelsgerichten Anwendung, soweit nicht die Art. 540—551 Ab-
weichungen enthalten.

A r t i k e l 540.
Wo nicht die Wechselordnung etwas anderes mit sich bringt, muß der

Kläger den Wechsel, den dazu gehörigen Protest und die etwa sonst zur Be-
gründung seines Ansprnchs erforderlichen Urkunden mit der Klage zustellen
lassen und bei der Verhandlung in Urschrift vorlegen.

A r t i k e l 541.
Der Beklagte, welcher die ihn verbindende Unterschrift auf dem Wechsel

eidlich abläugnen wi l l , muß in der Sitzung persönlich erscheinen, falls ihm
aber dies wegen Krankheit oder anderer unabwendbarer Verhinderung nicht
möglich ist, sofort in dieser Sitzung den Nachweis seiner Verhinderung liefern.
Auf diese Bestimmung ist in der Vorladung ausdrücklich aufmerksam zu machen.

A r t i k e l 542.
Der Beklagte hat sich bei der Verhandlung sofort zu erklären, ob er die

ihn verbindende Unterschrift auf dem Wechsel anerkenne oder nicht. Letztern
Falls muß er sich zugleich erbieten, zn beschwören, daß er sie weder selbst bei-
gesetzt habe, noch durch einen Andern in seinem Namen habe beisetzen lassen,
falls aber die Unterschrift von einem Dritten herrühren soll, daß ihm nicht
bekannt sei, daß sie von diesem Dritten herrühre, und daß er nach sorgfältiger
Benützung der ihm zu Gebote stehenden Ueberzeugungsmittel sie als acht an-
zuerkennen nicht vermöge.

So l l die Unterschrift von einem Dritten herrühren, so hat sich der Be-
klagte zugleich darüber zu erklären, ob er anerkenne, daß der Dritte ihn durch
seine Unterschrift rechtlich habe verpflichten können.

A r t i k e l 543.
Wenn der Beklagte nicht erscheint, so ist die Unterschrift für anerkannt

und. im Falle des Art. 542 Abs. 2 auch die Haftbarkeit des Beklagten für die
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ans der Unterschrift des Dritten sich ergebenden Verpflichtungen als zuge-
standen zu erachten.

A r t i k e l 544.
Die Unterschrift ist auch dann für anerkannt zu erachten, wenn der er-

schienene Beklagte die in Art . 542 Abs. 1 erwähnte Erklärung verweigert
oder wenn er zwar die Unterschrift bestreitet, sich jedoch nicht zur eidlichen
Ablängnuug erbietet.

Gleiches gilt, wenn ein Bevollmächtigter die Unterschrift bestreitet und
zwar damit die Erklärung verbindet, daß der Beklagte sie eidlich abzuläugnen
bereit sei, jedoch nicht zugleich darthut, daß es demselben wegen Krankheit
oder anderer unabwendbarer Verhinderung unmöglich war, zur sofortigen
Eidesleistung persönlich in der Sitzung zu erscheinen.

A r t i k e l 545.
Der Kläger ist nicht gehalten, es auf den Eid des Beklagten ankommen

zu lassen, sondern kann die Aechtheit der Unterschrift auf gewöhnlichem Wege
beweisen.

Läßt er es auf den Eid ankommen, so hat das Gericht dem Beklagten
den Eid entweder sofort abzunehmen oder, falls hiegegen Bedenken oder Hin-
dernisse bestehen, das weitere Sachgemäße zu verfügen.

I m andern Falle finden die Vorschriften des Art. 371 Abs. 2, Art. 376
—383 und Art. 385 Anwendung.

A r t i k e l 546.
Verweigert im Falle des Art. 542 Abs. 2 der Beklagte die dort erwähnte

Erkläruug, so ist seine Haftbarkeit für die aus der Unterschrift des Dritten
sich ergebenden Verpflichtungen als zugestanden zu erachten.

Bestreitet im erwähnten Falle der Beklagte, daß der Dritte ihn durch
seine Unterschrift rechtlich habe verpflichten können, so hat der Kläger vorerst
letzteres zu beweisen.

A r t i k e l 547.
Der Beklagte kaun sich nur solcher Einreden bedienen, welche entweder

die wesentlichen Erfordernisse des Verfahrens betreffen oder unter Art, 82 der
Wechselordnung fallen.

A r t i k e l 548.
Alle Fristen, deren Bestimmung vom Gerichte abhängt, sind nur nach den

Anforderungen des unabweislichen Bedürfnisfes festzusetzen.
Die Vertagung der Verhandlung ist ohne Einwilligung des Klägers nur

wenn besonders dringende und vollständig nachgewiesene Umstände sie noth-
wendig machen und nur auf möglichst kurze Zeit zu bewilligen.
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Vertagnng ans Anlaß einer Streitverkimdung oder Gewährschaftsklagc
ist immer nnr mit Einwilliguug des Klägers zuläßig.

A r t i k e l 549.

Die einstweilige Vollstreckung des Nrtheils ist auf Verlangen des Klägers,
wenn der Wechselverpflichtete die Aechtheit der ihn verbindenden Unterschrift
ans dem Wechsel nicht bestritten hat, ohne vorgängige Sicherheitsleistuug zu
vcrfügeu. Andernfalls bleibt es dem Ermessen des Gerichts anheimgegeben,
ob eine solche Sicherheitsleistung anznordnen sei.

A r t i k e l 550.
Die Nachklage wird im Wechselprozesse weder besonders vorbehalten, noch

findet Anordnung einer Sicherheitsleistung für dieselbe statt.

A r t i k e l 551.
Gegeu Versäumungsnrthcile findet kein Einspruch statt.

A r t i k e l 552.

Das Verfahren in Wechselsachen findet auch Anwendung auf
Anweisungen. < ^ ^ ^ - .. < l -v c ^ >l-

Klagen aus kaufmännischen Anwelsungen.

. Hauptstück.
Verfahren mittels bedingter Zahlungsbefehle.

A r t i k e l 553.
Wegen persönlicherFordernngen, welche an Geld oder vertretbaren

Sachen den Betrag oder Wcrth von hundertfünfzig Gnlden in der Haupt-
sache ohne Einrechnung von Zinsen und Kosten nicht übersteigen, kann der
Gläubiger bei dem Einzelnrichter, vor welchem der Schulducr seinen allgemeinen
Gerichtsstand hat, die Erlassnng eines bedingten Zahlungsbefehls verlangen.

Znr Erlasfung eines solchen Zahlungsbefehls wird vorausgesetzt, daß nach
dem Vortrage des Gläubigers die Forderung dem Gegenstande nach gewiß,
fällig und unbestritten, uud daß der allgemeine Gerichtsstand für den betreffenden
Fal l nicht ausgeschlossen ist.

A r t i k e l 554.

des Glan- Das Gesnch nm Erlassnng eines bedingten Zahlnngsbefehls
bigers und Vc> kcmn von der Partei oder ihrem Bevollmächtigten, wie auch von
a)rcn mau. ^ ^ ^ H ^ y ^ ^ z^. Sache beauftragten Gerichtsvollzieher
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schriftlich oder mündlich angebracht werden. Gerichtsvollzieher nnd Advokaten
bedürfen hiebet keines Nachweises der Bevollmächtigung.

Wird das Gesnch mündlich angebracht, so ist darüber dnrch den Einzeln-
richter oder den Gcrichtsschreiber ein Protokoll anfznnehmcn.

I n dem Gcsnche sind die znr Würdignng der Statthaftigkeit desselben nnd
zur Abfassnng des Zahlungsbefehls erforderlichen Angaben zn machen.

Is t die Forderung anf vertretbare Sachen gerichtet, so müssen diese im
Gcsnche zugleich in Geld angeschlagen sein.

A r t i k e l 555.

Erscheint das Gesnch statthaft, so ist der Zahlungsbefehl sofort zn erlassen,
andernfalls ist das Gesuch abzuweisen.

I m einen wie im andern Falle ist der Beschluß auf die schriftliche Ein-
gabe oder das errichtete Protokoll zu setzen und dem Gläubiger auf Aumelden
in Urschrift auszuhändigen.

Is t das Gesuch abgewiesen worden, so bleibt dem Glänbiger vorbehalten,
seinen Anspruch im ordentlichen Verfahren zu verfolgen.

A r t i k e l 556.

Der Zahlungsbefehl hat zu enthalten:
1) die Bezeichnung des Gläubigers und des Schuldners nach Vor- und

Familiennamen, Stand oder Gewerbe und Wohnort;
2) die Angabe des Betrags der Forderung und des Sachverhältnisses, aus

welchem sie entspringt;
3) die Auflage an den Schuldner binnen einer Frist von fünfzehn Tagen,

vom Tage der Zustellnng des Zahlungsbefehls an gerechnet, bei Ver-
meidung sofortiger Zwangsvollstreckung eutweder den Glänbiger für
Hauptsumme, etwaige Ziusen und die Kosten des Verfahrens zu be-
friedigen oder Protestation gegen den Zahluugsbefehl bei Gericht zu
erheben.

Is t die Fordernng auf eine vertretbare Sache gerichtet, so ist dem Schuldner
die Wahl zn lassen, ob er diese oder den im Gesnche enthaltenen Geldanschlag
dafür leisten wolle.

A r t i k e l 557.

Der Gläubiger hat den Zahluugsbefehl dem Schuldner znstellen zn lassen.
Damit ist die Znstcllnng der das Gesuch enthaltenden Eingabe oder des über
das mündlich angebrachte Gesuch errichteten Protokolls zn verbinden.

M i t der Znstellung des Zahlungsbefehls treten die nach Art. 179 an die
Zustellung der Klage geknüpften Wirkungen ein.
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A r t i k e l 558.

Protestation Die Protestation gegen den Zahlungsbefehl ist bis zur Er-
gegen den lassung des Vollstreckungsbeschlusses zuläßig. Sie ist auf der Ge-

Zahlungsbefehl. ; . . ^ g s H ^ h ^ von der Partei selbst oder von ihrem Bevollmäch-
tigten anzumelden. Eine Begründung wird uicht erfordert.

Die Anmeldung kann mittels Eingabe oder mündlich geschehen.
Der Gerichtsschreiber hat im ersten Falle auf der Eingabe den Tag des

Einkaufs zu bemerken, im letzten ein Protokoll aufzunehmen.
Die Eingabe oder das Protokoll wird auf der Gerichtsschreiberei hinterlegt

und ist dem Gläubiger auf Verlangen vorzuzeigen.

A r t i k e l 559.

Durch die rechtzeitig erklärte Protestation wird der Zahlungsbefehl wir-
kungslos und der Gläubiger kann seinen Anspruch nur im ordentlichen Ver-
fahren geltend machen. Die nach Art. 557 Abs. 2 eingetretenen Wirkungen
erlöschen jedoch nur daun, wenn der Glänbiger nicht innerhalb sechs Monaten,
von der Erklärung des Schuldners an gerechnet, die Klage im ordentlichen
Verfahren erhebt.

A r t i k e l 560.

War der Zahlungsbefehl wegen mehrerer selbständiger Forderungen er-
lassen und hat der Schuldner ausdrücklich die Protestation auf die eine oder
andere beschränkt, so bleibt der Zahlungsbefehl bezüglich der übrigen in Kraft.

A r t i k e l 561.

Vollstreckung«. Nach Ablauf der in dem Zahlungsbefehle festgesetzten Frist kann
beschluß. ^ Gläubiger unter Vorlage des Zahlungsbefehls und der Zu-

stellungsurkunde beantragen, daß für den im Zahlungsbefehle bezeichneten For-
derungsbetrag sammtZinsen nnd Kosten ein Vollstreckungsbeschluß erlassen werde.

Dieser Antrag muß spätestens innerhalb sechs Monaten von Zustellung
des Zahlungsbefehls gestellt werden, widrigenfalls der Zahlungsbefehl seine
Kraft verliert und alle Wirkungen desselben erlöschen.

Der Antrag ist in der in Art . 554 Abs. 1 uud 2 angegebenen Weise an-
zubringen. Geschieht dies durch Eingabe, so hat der Gerichtsschreiber auf dieser
den Tag des Einlaufs zu bemerken.

A r t i k e l 562.

Erscheint der Antrag auf Erlassuug eines Vollstreckungsbeschlufses nicht
gerechtfertigt, so weist ihn das Gericht in einem auf den Zahlungsbefehl zu
setzenden kurz motivirtcn Beschlüsse zurück.
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Erscheint der Antrag gerechtferügt, so ist der von dem Richter und Ge-
richtsschreiber unter Beidrückung des Gerichtssiegels zu unterzeichnende Voll-
streckungsbeschluh sofort auf dem Zahlungsbefehle zu erlassen, mit der Ueber-
schrift: „ I m Namen Seiner Majestät des Königs von Bayern" und am
Schlüsse vor dem Datum mit den Worten: „Vorstehender Beschluß wird für
vollstreckbar erklärt."

I m einen wie im andern Falle wird der Beschluß dem Gläubiger auf
Anmelden in Urschrift ausgehändigt.

A r t i k e l 563.

Bei Forderungen, die auf eine vertretbare Sache gerichtet sind, ist der
Vollstreckungsbeschluß auf den Geldanschlag zu stellen, es bleibt aber dem
Schuldner demungeachtet freigestellt, solange die Vollstreckung nicht wirtlich er-
folgt ist, sich durch Leistung der vertretbaren Sache von der Zahlung des Geld-
anschlags zu befreien.

A r t i k e l 564.
Rechtsmittel. Gegen die in Art. 555 und 562 Abs. 2 erwähnten richterlichen

Verfügungen finden keine Rechtsmittel statt. Gegen den in Art. 562 Abs.1
bezeichneten Beschluß ist das Rechtsmittel der Beschwerde znläßig.

A r t i k e l 565.
Wiedereinsetzung. Sucht der Schuldner Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

gegen die Versäumnng der für die Protestation gegen den Zahlungsbefehl ge-
statteten Frist nach, so mnß die Zustellung, welche nach Art. 217 zu geschehen
hat, zugleich Vorladung des Gläubigers in die nächste Sitzung des Einzeln-
gerichts, welches den Vollstreckungsbeschluß erlassen hat, jedoch unter Beobach-
tung der Bestimmungen des Art. 502 enthalten.

Die Vollstreckung wird durch diese Zustellung solange nicht aufgehalten,
als nicht vom Einzelngerichte die Einstellnng verfügt wird.

A r t i k e l 566.
Erscheint der Schuldner in der in Art. 565 bezeichneten Sitzung nicht, so

wird seine nachträgliche Protestation unter Verurtheilung in die Kosten verworfen.
Erscheint der Gläubiger nicht, so wird der Vollstreckungsbeschluß aufge-

hoben, vorbehaltlich für den Gläubiger, seinen Anspruch im ordentlichen Ver-
fahren zu verfolgen.

Wird nach gepflogener Verhandlung die nachträgliche Protestaüon für zu-
läßig erklärt, fo ist, wenn der Gläubiger es beantragt, sofort oder in einer
hiezu festgesetzten spätern Sitzung in der Sache selbst zu verhandeln.

10
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Gegen die in den Fällen der Abs. 1 nnd 2 erlassenen Versäumungs-
nrtheile ist Einspruch nicht zuläßig.

A r t i k e l 567.

Kosten. Findet wegen einer vom Schuldner erhobenen Protestation Ver-
handlung und Entscheidung der Sache im ordentlichen Verfahren statt, so ist
hiebe: auch über die in Folge des Gesuchs um Erlassung eines bedingten Zah-
lungsbefehls entstandenen Kosten zu entscheiden. Die durch eine nachträgliche
Protestation und die darüber gepflogene Verhandlung verursachten Kosten fallen
jedoch immer, und zwar selbst im Falle des Art. 566 Abs. 2 dem Schuldner
zur Last.

A r t i k e l 568.
Gemeinsame Der Gerichtsschreiber hat ein Register zu führen, in welchem
Bestimmung, z^ G ^ H e um Erlassung eines bedingten Zahlungsbefehls, die

hierauf ergangenen Entschließungen und die Aushändigung der letztcrn vor-
gemerkt werden. Ueber die erfolgte Aushändigung hat sich der Gerichtsschreiber
in dem Register oder in sonstiger entsprechender Weise Bescheinigung ertheilen
zu lassen.

.. Hauptstnck.
Aufforderung zur Klage.

Artikel 569.
Allgemeine Aufforderung zur Klage findet statt:

Bestimmungen. ^ ^ . ^ . denjenigen, welcher mündlich oder schriftlich behauptet,
an den Auffordernden einen bestimmten klagbaren Anspruch zu haben;

2) wenn der Auffördernde der Klage eine die Sache selbst betreffende E in -
rede entgegenzusetzen hat, welche bei längerer Verzögerung der Klage-
stelluug ihre Zuläßigkeit oder Wirksamkeit verlieren würde.

Steht dem Auffordernden selbst eine Klage i n der Hauptsache zu, befindet
im Falle der Zi f f . 1 der Aufgeforderte sich im Besitze des angesprochenen
Rechts oder handelt es sich im Falle der Zi f f . 2 nur um die Gefahr, Beweis-
mittel zu verlieren, so ist die Aufforderung unzuläßig.

A r t i k e l 570.
Wer zur Klage aufgefordert hat, kann der in Folge davon erhobenen

Klage die Einrede, daß der Anspruch noch nicht fällig sei, nicht entgegensetzen.

A r t i k e l 571.
Zuständigkeit. Die Aufforderungsklage ist bei dem in der Hauptsache zustän-

digen Gerichte, falls aber deren mehrere sind, bei einem derselben zu erheben.
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Dem Aufgeforderten wird hiedurch bei Anstellung der Hauptklage das
Wahlrecht zwischen den mehreren zuständigen Gerichten nicht entzogen.

A r t i k e l 572.
Verfahren. Erscheint die Aufforderung als begründet, so ist bei Bezirks-

gerichten dem Angeforderten eine angemessene, vom Tage der Rechtskraft des
Nrtheils an laufende Frist zur Anstellung der Klage unter Androhung des
Nechtsnachtheils vorzusetzen, daß nach fruchtlosem Ablaufe der Frist das Klage-
recht für erloschen erklärt würde.

A r t i k e l 573.
Wird die Haupttlage bei dem nämlichen Bezirksgerichte erhoben, welches

über die Aufforderung erkannt hat, so gelten die in dem Aufforderungsver-
fahren erfolgten Anwaltsbestellungen auch für die HaupMage, die Klageschrift
ist auf Betreiben des Anwalts des Haupttlägers dem Anwalte des Hauptbe-
klagten ohne die in Artikel 226 vorgesehene. Aufforderung zuzustellen und die
Frist für den motivirten Antrag des Beklagten läuft von der Zustellung der
Klageschrift.

A r t i k e l 574.
Wird im Verfahren vor Bezirksgerichten die Klage innerhalb der vor-

gesetzten Frist nicht erhoben, so kann der Auffordernde beantragen, daß das
behauptete Klagerecht für erloschen erklärt werde. Solange dieser Antrag
nicht zugestellt ist, kann die Klage auch nach Ablauf der Frist noch wirksam
erhoben werden.

A r t i k e l 575.
Wird die bei einen: Handels- oder Einzelngerichte erhobene Aufforderungs-

klage als begründet erkannt, so ist in dem Urtheile zugleich eine Sitzung an-
zuberaumen, in welcher der Aufgeforderte die Hauptklage mündlich erheben
und entwickeln muß, widrigenfalls das Klagerecht auf Antrag des Auffordern-
den für erloschen erklärt wird.

Ist für die Hauptklage noch ein anderes Gericht zuständig, so genügt
der Nachweis, daß die Klage dort erhoben worden sei.

A r t i k e l 576.
Die Entscheidung über die Kosten des Aufforderungsverfahrens ist, wenn

die Aufforderung als begründet erklärt wird, einstweilen vorzubehalten.
A r t i k e l 577.

Gegen die auf AufforderunMagen und auf Anträge, das Klagerecht
wegen Nichterhebung der Klage für erloschen zu erklären, ergangenen End-
urtheile findet Berufung statt, wenn sie in der Hauptsache zuläßig ist.

A r t i k e l 578.
I m Uebrigen gelten für Aufforderungsklagen und für das Verfahren auf

solche die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.
10*



, . 5 , , . ^ .

s3"ch t l . Hauptstück 21 , 22.

Hauptftück.

Verfahren zur Feststellung der Aechtheit von Privaturkundm.

A r t i k e l 579.
Klage nnf Aecht- Der Inhaber einer Privaturkunde kann, wenn der aus dcr-

)eltsel larung. ^ ^ ^ ^ ^ h ^ ^ Anspruch noch nicht klagbar ist, gegen die

als Aussteller der Urkunde bezeichnete Person bei dem für den Anspruch zu-
ständigen Gerichte zu dem Zwecke Klage erheben, damit die Urkunde für acht
erklärt werde.

A r t i k e l 580.
M i t der Klage auf Aechtheitserklärung ist Abschrift der betreffenden Ur-

kunde zuzustellen.
A r t i k e l 581.

. Hat der Beklagte die Aechtheit der Urkunde nicht bestritten, so fallen alle
Kosten, soweit sie nicht durch Verschulden des Beklagten veranlaßt sind, dem
Kläger zur Last, gleichviel ob der Beklagte erschienen ist oder nicht.

' A r t i k e l 582.
I m Uebrigen finden bezüglich des Verfahrens die allgemeinen Bestim-

mungen Anwendung.

A r t i k e l 583.
Annerkenmmg Erkennt der Aussteller einer Urkunde vor dem einzelngericht-

vor dem Vermitt. l ichn Vermittlungsamte (Art . 222 Abs. 2) die Urkunde als
acht an, so ist hierüber Protokoll aufzunehmen, das Anerkennt-

niß auf der Urkunde vorzumerken und die Vormerkung von dem Nichter und
Gerichtsschreiber uuter Beidrückung des Gerichtssiegels zu unterzeichnen.

Solche Anerkenntnisse haben gleiche Wirkung, wie ein rechtskräftiges Ur-
thell, durch welches die Urkunde für acht erklärt wurde.

Hauptstück.

Besitzprozetz.

A r t i k e l 584.
Allgemeine Vt. Die Voraussetzungen für die Statthaftigkeit der Besitzklagen

ftunmungen. ^ ^ ^ ^ Vorschriften des bürgerlichen Rechts zu beurtheilm.

A r t i k e l 585.
^ Die Besitzklage kann mit oder neben der Klage, wodurch das Recht selbst

verfolgt wird, nicht erhoben werden.
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Wer die Klage, wodurch das Recht verfolgt wird, erhoben hat, kann von
der Besitzklage keinen Gebranch mehr machen.

Wer die Besitzklage erhoben hat, kann jederzeit znr Klage ans das
Recht selbst übergehen, er unterwirft sich aber dadurch allen Folgen des Unter-
liegens im Besitzprozesse.

A r t i k e l 586.
Gegen die Besitzklage sind Einreden oder eine Widerklage, welche auf das

Necht selbst gerichtet sind, nicht zuläßig. ^

A r t i k e l 587.
Verfahren. Wird ein Urtheil auf Schutz im Besitze oder auf Einsetzung

oder Wiedereinsetzung in denselben erlassen, so kann das Gericht auf Antrag
der obsiegenden Partei gegen Sicherheitsleistung die einstweilige Vollstreckung
des Urtheils ohne Rücksicht auf Einspruch oder Berufung verfügen.

A r t i k e l 588.
Wer im Besitzprozesse unterlegen ist, kann die Klage auf das Necht erst

dann erheben, wenn er dem gegen ihn ergangenen Urtheile vollständig Ge-
nüge geleistet hat.

Weist der unterlegene Theil nach, daß eine Zögerung hiebet durch den
Gegner veranlaßt sei, so bestimmt das Gericht zur Beseitigung der Hinderungs-
gründe eine angemessene Frist, nach deren Ablauf die Klage zugelassen wird.

A r t i k e l 589.
I m Uebrigen finden auf Besitzklagen bezüglich des Verfahrens die allge-

meinen Vorschriften Anwendung.

Hauptstück.
Verfahren bei Klagen auf Ersatz des bei Aufläufen verursachten

Schadens.

A r t i k e l 590.
und Klagen, welche in den Landcstheilen diesseits des Rheins in
it des Gesetzes vom 12. März 1850, die Verpflichtung

zum Ersätze des bei Aufläufen verursachten Schadens betr., in der Pfalz in
Gelnäßheit des Gesetzes vom 10 VGnääiQia.ii'O I V über die innere Polizei in
den Gemeinden, gegen Gemeinden oder gegen den Staat auf Ersatz des Scha-
dens, der durch Verbrechen oder Vergehen, welche von einer zusammengerotte-
ten Menge oder von Einzelnen aus derselben mit offener Gewalt gegen Per-
sonen oder das Eigenthnm verübt wurden, verursacht worden ist, erhoben
werden, gehören ohne Rücksicht auf die Größe der angesprochenen Entschädi-
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gung zur Zuständigkeit des Bezirksgerichts, in dessen Sprengel der Schaden
verursacht wurde.

A r t i k e l 591.
Die Klage muß bei Verlust des Anspruchs innerhalb eines Jahrs vom

Tage der Beschädiguug au gerechnet zugestellt werden.
A r t i k e l 592.

Verfahren. Is t hie Haftungsverbindlichkeit mehrerer Gemeinden begründet, so
sind die Ansprüche gegen dieselben in einer und derselben Klage zu verbinden.

A r t i k e l 593.
I n der Klageschrift sind die Zeugen, durch welche der Kläger die vou

ihm behaupteten Thatsachen erforderlichen Falls darthun w i l l , unter Angabe
der durch die einzelnen Zeugen zu beweisenden Thatsachen zu benennen.

I n gleicher Weise hat der Beklagte hinsichtlich seiner Zeugen und der
durch sie zu beweisenden Thatsachen in dem motivirten Antrage, welchen er
auf die Klage zustellen läßt, zu verfahren.

A r t i k e l 594.
Nach Zustellung des motivirten Antrags des Beklagten — falls aber

für letztern ein Anwalt nicht aufgestellt wurde oder der aufgestellte einen
motivirten Antrag nicht hat zustellen lassen, nach Ablauf der betreffendeil
Fristen — hinterlegt der Anwalt des Klägers die Akten sammt den durch den
motivirten Antrag des Beklagten etwa vcranlaßten Bemerkungen auf der
Gerichtsschreiberei.

Artikel 595.
Das Gericht prüft in geheimer Sitzung nach schriftlicher Vernehmung

des Staatsanwalts auf Vortrag eines vom Gerichtsvorstande ernannten Bericht-
erstatters, ob noch weitere Erhebungen über den Thatbestand, die Größe des
Schadens oder die Umstände, unter welchen er zugefügt wurde, nöthig erscheinen.

Das Gericht hat hiebet außer den vom Kläger übergebenen Akten die
von der Polizeibehörde gemachten Erhebungen, welche durch den Staatsanwalt
zu erholen und dem Gerichte vorzulegen sind, sowie die etwaigen strafrecht-
lichen Untersuchungsakten zu berücksichtigen.

A r t i k e l 596.
Erachtet das Gericht weitere Erhebungen nicht für nothwendig, so setzt

es sofort eine Sitzung zur Verhandlung fest.

A r t i k e l 597.
Erachtet das Gericht weitere Erhebungen für nothwendig, so ordnet es

an, daß dieselben in der für Voruntersuchungen in Vcrbrechenssachen vorge-
schriebenen Form durch ein damit beauftragtes Gerichtsmitglied von Amts-
wegen gemacht werden.
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Sind die Erhebungen außerhalb des Gerichtssitzes zu machen, so kann
damit auch das betreffende Einzelngericht beauftragt oder nach Art . 335 ver-
fahren werden.

Hiebet können auch andere als die von den Parteien benannten Zeugen
vernommen werden.

Soweit es ohne Verzögerung der Sache geschehen kann, ist den Anwälten
Mittheilung zu machen, wann und wo die Erhebungen vorgenommen werden.
Anwälte uud Parteien können der Vornahme derselben beiwohnen.

Sind die Erhebungen gepflogen, so setzt das Gericht eine Sitzung zur
Verhandlung fest.

Eine Mittheilung der gepflogenen Erhebungen an die Anwälte findet
nicht statt. Diese sind jedoch befugt, davon, sowie anch von den vom
Gerichte außerdem benützten Aktenstücken auf der Gerichtsschreiberei Einsicht
zu nehmen.

A r t i k e l 598.
Von der Festsetznng der Sitzung zur Verhandlung (Ar t , 596 und 597

Abs. 5) hat der Gerichtsschreiber den Anwalt des Klägers in Kenntniß zu
setzen. Dieser hat die Sache zum Eintrage in das Hauptverzeichniß anzu-
melden und dem Gegenanwalte, wenn ein solcher aufgestellt ist, eine Auffor-
derung zum Erscheinen in der Sitzung zustellen zn lassen. Dem Beklagten,
welcher keinen Anwalt aufgestellt hat, sind keine Zustellungen zu machen.

Zustellung eines motivirten Antrags des Klägers (Art. 231) ist nicht
geboten.

Hinterlegung von Anträgen findet nur bei der Verhandlung statt.
A r t i k e l 599.

Bei der Verhandlung wird zuvörderst durch ein vom Senatsvorstande zn
bestimmendes Gerichtsmitglied das Ergebniß der über den Thatbestand, die
Größe des Schadens und die Umstände, unter welchen er zugefügt wurde,
vorliegenden Erhebungen — nötigenfalls unter Ablesnng der betreffenden
Aktenstücke — vorgetragen, worauf die Anwälte ihre Anträge zu stellen und
zu entwickeln haben.

Beweisführung der Parteien und richterliche Eidesaustage finden nicht statt.
Das Gericht hat auch dann, wenn bei der Verhandlung nur eine der

Parteien erscheint, das Urtheil nach Maßgabe der Sachlage und des Ergeb-
nisses der gepflogenen Erhebungen zn erlassen. Gegen solche im ersten Nechts-
zuge ergangene Urtheile ist Einspruch nicht zuläßig.

Erlassung von Verbindungsurtheilen findet nicht statt.
A r t i k e l 600.

Ergibt sich bei der Verhandlung die Notwendigkeit weiterer Erhebungen,
so ordnet das Gericht dieselben in der in Art. 597 angegebenen Weise an.
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Ar t i ke l 601.
Kosten, welche durch die von dem Gerichte angeordneten Erhebungen ver-

anlaßt werden, sind von dem Kläger vorläufig auszulegen.

A r t i k e l 602.
Hinsichtlich des Vollzugs der gegen die Beklagten- ergehenden Urtheile

bleibt es bei den Bestimmungen der in Art. 590 angeführten Gesetze.

A r t i k e l 603.
I m Uebrigen gelten für die im gegenwärtigen Hauptstucke behandelten

Klagen und für das Verfahren auf solche die allgemeinen gesetzlichen Be-
stimmungen.

A r t i k e l 604.
Ausdehnende Ve. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Hauptstücks finden

stimmung. analoge Anwendung auf Klagen, mittels welcher der k. Fiskus
den Ersatz der mit dem Einschreiten der bewaffneten Macht verbundenen Kosten
in Gemäßheit des hierauf bezüglichen Gesetzes vom 4. M a i 1851 Art. 14
von den betreffenden Gemeinden in Anspruch nimmt.

XXIV. Hauptstück.

Vorsichtsverfügungm.

A r t i k e l 605.
t. Vorsichtsverfügungen können sowohl vor der Ginleitung eines

Rechtsstreits oder Vollstreckungsverfahrens als im Laufe eines solchen getrof-
fen werden, wenn sie sich als nothwendig darstellen:

1) um die künftige Vollstreckung zu sichern, oder
2) um drohender Prlvatgewalt vorzubeugen, oder
3) weil wegen Gefahr auf dem Verzüge die im gewöhnlichen Verfahren

zu hoffende Rechtshilfe ohne wesentlichen Nachtheil nicht abgewartet
werden kann.

Dadurch, daß der Anspruch noch nicht fällig ist, wird die Erlassung von
Vorsichtsverfügungen nicht ausgeschlossen. Wegen Ansprüchen, die von einer
aufschiebenden, nicht blos die Zeit der Fälligwerdung betreffenden Bedingung
abhängen, finden Vorsichtsverfügungen nicht statt.

A r t i k e l 606.
Die Vorsichtsverfügungen können vorbehaltlich der in den Gesetzen ent-

haltenen besondern Bestimmungen und der sonst durch die cigenthümlichen
Verhältnisse des Falls bedingten Anordnungen bestehen:
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1) in dem Verbote der Vornahme bestimmter Handlungen oder in der
einstweiligen Verurtheilung zu einer bestimmten Leistung oder Handlung;

2) in der einstweiligen Beschlagnahme von Forderungen oder beweglichen
Gegenständen;

3) in dem Verbote der Veräußerung oder weitern Belastung unbeweg-
licher Güter;

4) in der Neberweisung des vorläufigen Besitzes streitiger Sachen an eine
der Parteien;

5) in der Hinterlegung beweglicher Sachen bei Gericht;
6) in der Nebergabe einer Sache zur Verwahrung oder Verwaltung an

einen Dritten (Sequester);
7) in der Verhaftung des Schuldners.

A r t i k e l 607.
Insbesondere kann zur Sicherstellung einer Geldforderung oder eines

sonstigen in Geld anschlagbaren Anspruchs dem Gläubiger die Ermächtigung,
in seinen Händen befindliche Sachen des Schuldners oder an diesen zu leistende
Zahlungen bis auf weitere Verfügung zurückzubehalten, Forderungen oder son-
stiges bewegliches Vermögen desselben mit Beschlag belegen oder den Schuldner
verhaften zu lassen, ertheilt, dem Schuldner die Veräußerung oder weitere
Belastung unbeweglicher Güter verboten, die Hinterlegung beweglicher Sachen
bei Gericht verfügt oder die Sequestration beweglicher oder unbeweglicher
Sachen angeordnet werden (Arrest).

Solche Arrestverhängung ist auch zu Gunsten eines Ausländers gegen
einen AMänder und zwar selbst dann zuläßig, wenn der sicherzustellende An-
spruch nicht in Bayern entstanden ist.

A r t i k e l 608.
I n dem Gesuche um Erlassnng einer Vorsichtsverfügung sind der An-

spruch oder das Rechtsverhältnis^, wegen dessen die Verfügung beantragt wird,
und die tatsächlichen Verhältnisse, welche ihre Erlassung rechtfertigen sollen,
darzulegen und, vorbehaltlich der Bestimmung des Art . 609 Abs. 1 , soweit
sie nicht schon aus den Umständen als wahrscheinlich sich ergeben, zu be-
scheinigen.

Das Gesuch muß ferner ein bestimmtes Begehren enthalten und die Ge-
genstände, an welchen die Vorsichtsverfügung vollzogen werden soll, sowie ge-
gebenen Falls die dritten Personen, bei denen dies zu geschehen hat, soweit
möglich bezeichnen.

A r t i k e l 609.
Mangelt die in Art. 608 Abs. 1 vorgeschriebene Bescheinigung, so kann

die Norsichtsverfügung gleichwohl getroffen werden, wenn der Gesuchsteller
wegen der daraus dem Gegner drohenden Nachtheile eine von dem Nichter



Buch I I . Hauptstück 24.

nach den Umständen des Falls zn bestimmende Sicherheit leistet oder nach
richterlichem Ermessen dnrch seine persönlichen nnd Vermögensverhältnisse
genügende Sicherheit bietet.

Der Richter kann, anch wenn die Bescheinigung geliefert ist, den Vollzng
der zn erlassenden Vorsichtsverfügnng von einer Sicherheitsleistung abhängig
machen.

Auf die in diesem Artikel bezeichneten Sicherheitsleistungen sinken die
Vorschriften des Art . 127 nur dann Anwendung, wenn die Sicherheit auf
Grund eines richterlichen Urtheils zu leisten ist. Andernfalls wird sie von
dem Imploranten einseitig bestellt und läßt dieser bei der Vollstreckung der
Vorsichtsverfügung in den Fällen des Art. 126 Ziff. 1—3 die über die
Sicherheitsleistung ausgefertigte Bescheinigung, im Falle des Art . 126 Ziff. 4
die betreffende Notariatsurkunde zustellen.

A r t i k e l 610.
Die Vorstchtsverfügung darf über das zur Erreichung des Zwecks Noth-

wendige nicht hinausgehen und namentlich darf eine Veränderung oder Be-
schränkung des Besitzstands ohne dringende Noth nicht angeordnet werden.

Unter mehreren an sich zuläßigen Vorsichtsverfügnngen ist die für den
Imploratcn mindest beschwerliche zu. wählen.

Is t die ans Grund des Art. 605 Ziff. 3 nachgesuchte Vorsichtsverfügung
dem Imploraten nachtheiliger oder gleich nachtheilig, als deren Unterlassung
für den Gegner, so ist sie unstatthaft.

A r t i k e l 611.
Arrest kann nur verfügt werden, wenn nach den Umständen anzunehmen

ist, daß die wirksame Geltendmachung des Anspruchs ohne solche Maßregel
unmöglich oder doch erheblich erschwert sein werde. Letzteres ist bei Klagen
von Inländern namentlich dann anzunehmen, wenn außerdem die Vollstreckung
im Auslande stattfinden müßte.

A r t i k e l 612.
Die Verhaftung des Schuldners kann vorbehaltlich der Bestimmung des

Art. 614 nur wegen einer bereits klagbaren Forderung und nur unter der
Voraussetzung verfügt werden, daß der Schuldner Ausländer ist und in
Bayern unbewegliches Vermögen, dessen hypothekfreier Werth dem Betrage der
Forderuug entspricht, nicht besitzt.

Dem Ausländer steht in dieser Beziehung der Inländer gleich, welcher
auf der Flucht befindlich oder derselben dringend verdächtig ist oder dauernden
Aufenthalt im AuÄande genommen hat oder zn nehmen im Begriffe ist.

Durch Staatsvertrag kann auch die Verhaftung der Angehörigen eines
auswärtigen Staats für unstatthaft erklärt werden. Is t dies geschehen, so
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ist auch die Verhaftung von Inländern, welche in diesem Staate daueruden
Aufenthalt genommen haben oder zu nehmen beabsichtigen, nicht mehr statthaft.

A r t i k e l 613.
Soweit die Vorsichtsverfügungen in Maßregeln bestehen, welche das Gesetz

auch als Vollstreckungsmittel bezeichnet, finden alle für letztere gesetzlich vor-
gesehenen Ausnahmen und Beschränkungen, vorbehaltlich besonderer Bestim-
mung des Gesetzes, auch Anwendung auf die betreffenden Vorsichtsverfügungen.

A r t i k e l «14.
Für den Fall der Nichtbefolgung einer Vorsichtsverfügung können, wenn

dies nach der Beschaffenheit der Verfügung und den sonstigen Umständen an-
gemessen erscheint, unbeschadet der nach allgemeinen Bestimmungen Mäßigen
Vollstreckung auch Geldstrafen und selbst Verhaftung angedroht werden.

A r t i k e l 615.
Vorsichtsverfügungen wegen einer Geldfordernng oder eines in Geld an-

schlagbaren Anspruchs kann der Implorat , wo sich dies mit der Erreichung
des Zwecks verträgt, durch Sicherheitsleistung abwenden. Hiebei kommen die
Bestimmungen des Art. 126 Ziff. 1 - 4 , Art . 127 Abs. 2—5, Art. 128 und
129 Abs. 1 zur Anwendung.

Der Betrag, für welchen die Sicherheit zu leisten ist, muß, soweit mög-
lich, schon in der Vorsichtsverfügung unter Berücksichtigung des Anspruchs
in Haupt- und Nebensache festgesetzt werden. Die hiezu erforderlichen An-
haltspunkte sind in dem Gesuche um Erlassung der Vorsichtsverfügung an-
zugeben.

A r t i k e l 616.
Statt der Verhaftung des Schnldners kann auf seinen Antrag die Bei-

gebung einer Wache oder die einfache Polizeiaufsicht verfügt werden, wenn da-
durch hiureichende Sicherheit geboten ist und der Schuldner die Kosten vorschießt.

A r t i k e l 617.
Der auf Grund der Bestimmuugen des Art. 607 Verhaftete ist auf seinen

Antrag der Haft zu entlassen, wenn er glaubhaft darthut, daß er keine Mit te l
zur Befriedigung seines Gläubigers besitzt. Nermögenstheile, welche nach
Hauptstück X X X I I , X X X I V oder X X X V nicht Mi t te l der Vollstreckung
für die betreffende Forderung sein können, bleiben hiebei außer Betracht.

A r t i k e l 618.
Zuständigkeit und Das Arrestgesuch (Art . 607) ist anzubringen:

Verfahren. ^ w ^ wegen der Sache ein Vollstreckungsverfahren eingeleitet
ist, bei dem Vorstände des Vollstreckungsgerichts;
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2) wenn dies nicht der Fall, aber die Hauptsache bei Gericht im ersten
Nechtszuge oder in jenem der Berufung anhangig ist, bei dem Vor-
stände des Prozeßgerichts beziehungsweise des betreffenden Senats;

3) in allen andern Fällen bei dem Vorstande des in der Hauptsache zu-
ständigen Gerichts.

Bei dringender Gefahr können die Arrestgesuche auch bei dem Einzeln-
richter angebracht werden, in dessen Bezirk der Arrest vollzogen werden soll.

Die Verfügung erfolgt durch den Gerichts- oder Senatsvorstand be-
ziehungsweise den Einzelnrichter ohne vorläufige Mittheilung des Gesuchs
und ohne Vernehmung des Imploraten.

A r t i k e l 619.
Anträge auf Erlassung von Vorsichtsverfügungen, bei welchen es sich

nicht um Arrestanlegung handelt, sind, wenn die Vorsichtsverfügung eine bei
Gericht anhängige Sache betrifft oder mit einer solchen im Zusammeuhange
steht, in der für Zwischenstreite vorgeschriebenen Weise zu stellen.

Besteht diese Voraussetzung nicht, so sind derartige Anträge, wenn wegen
der Sache, auf welche sich die Vorsichtsverfügung bezieht, ein Vollstreckungs-
verfahren eingeleitet ist, bei dem Vorstande des Vollstreckungsgerichts, andern-
falls bei dem Vorstande des in der Haup t s^
Der Gerichtsvorstand hat sofort anzuordnen, daß über den Antrag zwischen
den Parteien vor ihm verhandelt werde, und hiezu möglichst nahe Tagfahrt
anzuberaumen.

A r t i k e l 620.
Bei dringender Gefahr können in den Fällen des Art . 619 Abs. 1 durch

den Vorstand des Gerichts oder Senats, bei dem der Rechtsstreit anhängig
ist, und selbst durch den Einzelnrichter, in dessen Bezirk die Verfügung voll-
zogen werden soll, auf einseitiges Gesuch einer Partei einstweilige Verftlgungen
erlassen werden, welche aber unbeschadet ihrer sofortigen Nollftreckbarkeit
(Art. 639 Abs. 2) unverzüglich der Gegenpartei zuzustellen sind, der es frei-
steht, die Aufhebung oder Abänderung in der für Zwischenstreite vorgeschrie-
benen Weise bei Gericht nachzusuchen.

Unter derselben Voraussetzung können in den Fällen des Ar t . 619 Abs. 2
solche sofort vollstreckbare einstweilige Verfügungen von dem zur Erlassung der
Vorsichtsverfügung zuständigen Gerichtsvorstande schon sogleich bei Anberau-
mung der Tagfahrt und außerdem auch von dem Einzelnrichter, in dessen Be-
zirk die Verfügung zu vollziehen ist, erlassen werden. I m letzten: Falle sind
aber das betreffende Gesuch und die erlassene einstweilige Verfügung von dem
Gesuchsteller dem nach Art. 619 Abs. 2 zuständigen Gerichtsvorstande vorzulegen,
der zu der vor ihm zu pflegenden Verhandlung möglichst nahe Tagfahrt fest-
zusetzen hat.
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A r t i k e l 621.
Z u der in Art. 619 Abs. 2 und Art . 620 Abs. 2 bezeichneten Verhand-

lnng hat der Antragsteller die Gegenpartei unter Zustellung der Tagfahrts-
festsetzung, sowie der etwa erlasseuen einstweiligen Verfügung so zeitig vor-
laden zu lassen, daß deren Erscheinen bei der Verhandlung möglich ist.

Erscheinen beide Theile, so sind sie über den Sachverhalt zu vernehmen
und ist dieser durch sachgemäße Fragen möglichst aufzuklären. Es ist sodann,
wenn dies nach Lage der Sache angemessen erscheint, ein Sühueversuch vor-
zunehmen und in Ermangelung eines Vergleichs das den Sachverhältnifsen
Entsprechende zu verfügen. Die etwa erlassene einstweilige Verfügung ist je
nach den Umständen zu bestätigen, abzuändern oder aufzuheben.

Erscheint der Antragsteller nicht, so ist sein Gesuch abzuweisen und die
von ihm etwa erwirkte einstweilige Verfügung aufzuheben.

Erscheint der Implorat gehöriger Vorladung ungeachtet nicht, so ist auf
Grund des Vorbringens des Antragstellers das Sachgemäße zu verfügen.

A r t i k e l 622.
Wird eine Sequestration verfügt, so ist der Sequester, wenn die Parteien

über die Wahl eines solchen nicht übereingekommen sind, sogleich in der Ver-
fügung zu ernennen. Auch sind zugleich die etwa nöthigen Verwaltungsvor-
schriften zu ertheilen.

A r t i k e l 623.
Wird der Antrag auf Erlassung einer Vorsichtsverfügung abgewiesen,

so ist der Antragsteller zugleich in die Kosten und zum Ersätze des dem
Gegner durch den Vollzug eiuer etwa früher erlassenen einstweiligen Ver-
füguug verursachten Schadens zu verurtheilen. I n allen andern Fällen
wird vorbehaltlich der Bestimmung des Art . 636 Abs. 1 die Entscheidung über
Kosten- uud Schadeusersatz dem Erkenntnisse in der Hauptsache vorbehalten.

A r t i k e l 624.
Vollstreckung. Soweit die Vorsichtsverfügungen in Maßregeln bestehen, welche

das Gesetz zugleich als Vollstreckungsmittel bezeichnet, richtet sich deren Voll-
streckung, sowie das weitere Verfahren, soferne gesetzlich nicht anders bestimmt
ist, nach den für das betreffende Vollstreckungsmittel bestehenden Vorschriften.
Die Vorsichtsverfügung ist vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmungen
bei der Vollstreckung zuzustellen, falls deren Zustellung nicht schon früher
stattgefunden hat.

A r t i k e l 625.
Das Verbot der Veräußerung und weitern Belastung unbeweglicher Güter

wird dadurch vollstreckt, daß der Imploraut dasselbe in der gesetzlich vorge-
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' schriebenen Weise in das Hypothekenbuch eintragen und davon, daß dies ge-
schehen, der Gegenpartei durch Gerichtsvollzieherakt unter Zustellung der er-
lassenen Vorsichtsverfügung Mittheilung machen läßt. Diese Mittheilung muß
spätestens innerhalb acht Tagen — falls sie in einem andern Bezirksgerichts-
sprengel als demjenigen, wo der Eintrag erfolgt ist, zu geschehen hat, späte-
stens innerhalb fünfzehn Tagen — vom Tage des Eintrags in das Hypotheken-
buch erfolgen.

Die Güter, auf welche sich das Verbot erstreckt, müssen in der Vorsichts-
verfügung einzeln beschrieben nnd der Eintrag im Hypothekenbuche mutz so
beschaffen sein, daß sie aus letzterem ersichtlich sind.

Wnrde das Verbot zur Sicherstellung einer Geldforderung oder eines in
Geld anschlagbaren Anspruchs erlassen, so muß der Betrag, für welchen der
Schuldner, um die erlassene Vorsichtsverfügung abzuwenden, Sicherheit zu
leisten hat, sowohl in der Verfügung als auch in dem Hypothekenbuche au-
gegeben sein.

A r t i k e l 626,
Gegen Dritte wirkt das Verbot der Veränßerung und weitern Belastung

unbeweglicher Güter von dem Zeitpunkte des Eintrags in das Hypothekenbuch.
Veräußerungen und Belastungen mit Dienstbarkeiten oder Neallasten, welche
nach diesem Zeitpunkte stattgefunden haben, sowie Hypotheken, welche nach
demselben in das Hypothekenbuch eingetragen worden sind, haben demjenigen,
der das Verbot erlangt hat, gegenüber keine Wirksamkeit.

Dr i t te, zu deren Gunsten nach dem bezeichneten Zeitpunkte Hypotheken
eingetragen wurden oder der Schuldner Veräußerungen oder Belastungen vor-
genommen hat^ können die deshalb gegen sie gerichteten Ansprüche des Gläu-
bigers jederzeit dadurch beseitigen, daß sie den in Art . 625 Abs. 3 be-
zeichneten Betrag bei Gericht erlegen.

A r t i k e l 627.
Die angeordnete Hinterlegung beweglicher Sachen bei Gericht, sowie die

Uebergabe solcher Sachen an einen Seqnester wird, soferne sich der Implorant
im Besitze der betreffenden Sachen befindet, dnrch die Hinterlegung oder Ueber-
gabe vollstreckt, andernfalls durch die dem Besitzer unter Mittheilung der Ver-
fügung zugestellte Aufforderung, die Hinterlegung oder Uebergabe unverzüglich
zu bewirken.

Die Vollstreckung der Verfügung, welche die Uebergabe unbeweglicher
Güter zur Verwaltung an einen Sequester anordnet, erfolgt dadurch, daß die
Verfügung anf Betreiben des Imploranten dem ernannten Sequester mit der
Aufforderung zugestellt wird, die Verwaltung sofort zu übernehmen.
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A r t i k e l 628.
Is t einer Partei der einstweilige Besitz überwiesen oder ein Gläubiger in

Gemäßheit des Art. 607 ermächtigt worden, in seinen Händen befindliche
Sachen des Schuldners oder an diesen zu leistende Zahlungen vorläufig
zurückzubehalten, oder ist einer Partei die Vornahme bestimmter Handlnngen
verboten oder eine bestimmte Leistung oder Handlung auferlegt worden, so
liegt in der Zustellung der betreffenden Verfügung die Vollstreckung derselben.

A r t i k e l 629.
Die Vollstrecknng sonstiger Vorsichtsverfügungen richtet sich nach der

Natur der betreffenden Verfügung.

A r t i ke l 630.
Betreibung Ist ^ne Vorsichtsverfügung vollstreckt worden, die sich auf

der Hauptsache. ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ anhängig nnd

wegen welcher auch ein Vollstreckungsverfahren noch nicht eingeleitet ist, so ist
der Implorant verpflichtet, innerhalb acht Tagen von der Vollstreckung ent-
weder die bezügliche Klage zu erheben oder das Vollstreckungsverfahren in der
Hauptsache einleiten und dieses ohne Unterbrechung fortführen zu lassen.

Is t der Anspruch noch nicht fällig, so kann die Klage vorbehaltlich der
Bestimmung des Art. 836 gleichwohl erhoben werden.

Die in Abs. 1 bezeichnete Frist beträgt fünfzehn Tage, wenn an einem
Orte, der außerhalb des Bezirksgerichtssprengels, in welchem die Vorsichts-
verfügung vollzogen wurde, liegt, die Klage zuzustellen oder das Vollstreckungs-
verfahren einzuleiten ist.

Sind Fordernngcn des Schuldners oder ihm gehörige bewegliche Sachen,
die sich in den Händen eines Dritten befinden, mit Beschlag belegt worden,
so läuft die in Abs. 1 und 3 bezeichnete Frist vom Tage der Beschlagnahme an.

I n dem in Art. 625 vorgesehenen Falle muß die Zustellung der Klage
oder des Befriedigungsgebots mit der daselbst vorgeschriebenen Mittheilung
an die Gegenpartei verbnnden werden.

Bei den von einem Gcrichtsvorstande oder Einzelnrichter in Gemäßheit
des Art. 620 Abs. 2 erlassenen einstweiligen Verfügungen läuft, wenn sie be-
reits vor der nach Art. 621 zu pflegenden Verhandlung vollstreckt worden
sind, die in Abs. 1 und 3 bezeichnete Frist erst von dem Tage, an welchem
die Verfügung in Gemäßheit des Art. 621 bestätigt wurde.

A r t i k e l 631.
Aufhebung oder Ist eme Vorsichtsverfügung ohne vorausgegangene Vcrhand-

an erung. ^ ^ erlassen worden und wi l l der Implorat beantragen, daß
die Verfügung aufgehoben oder abgeändert, oder daß er in Gemäßheit des
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Art. 617 der Haft entlassen, oder daß der Gegenpartei aufgegeben werde,
innerhalb einer bestimmten Frist Sicherheit oder eine größere als die früher
angeordnete Sicherheit zu leisten, oder daß die gemäß Art . 607 in den Händen
des Gläubigers belassenen Beträge oder Sachen gerichtlich hinterlegt oder letz-
tere an einen Sequester übergeben werden, so hat er diesen Antrag, wenn die
Vorsichtsverfügung eine bei Gericht anhängige Sache betrifft oder mit einer
solchen im Zusammenhange steht, in der für Zwischenstreite vorgeschriebenen
Weise, andernfalls bei dem Gerichts-oder Senatsvorstande, der die Verfügung
erlassen hat, anzubringen. I m letztern Falle erfolgt die Entscheidung auf
Grund einer vor dem Gerichts- oder Senatsvorstande nach Maßgabe der Be-
stimmungen des Art . 621 zu pflegenden Verhandlung.

A r t i k e l 632.

W i l l der Implorat in den Fällen des Art . 615 die getroffene Vorsichts-
verfügung durch eine seinerseits zu leistende Sicherheit beseitigen und ist der
Betrag der letztern in der Vorsichtsverfügung nicht festgesetzt, so soll dieser
Betrag auf Antrag des Imploraten, und zwar, wenn die Vorsichtsverfügung
eine bei Gericht anhängige Sache betrifft oder mit einer solchen im Zusammen-
hange steht, in der für Zwischenstreite vorgesehenen Weise, andernfalls durch
den Gerichts- oder Senatsvorstand, welcher die Verfügung erlassen hat, nach
Vernehmung der Gegenpartei festgesetzt werden.

A r t i k e l 633.

Derjenige, gegen welchen eine Vorsichtsverfügung erlassen wurde, kann,
gleichviel ob deren Erlassung eine Verhandlung vorausgegangen ist oder nicht,
jederzeit Aufhebung der Verfügung in der in Art. 631 angegebenen Weise
verlangen, wenn die Gegenpartei die ihr gesetzlich obliegenden Verpflichtungen
nicht erfüllt hat, insbesondere wenn die angeordnete Sicherheit nicht in ge-
nügender Weise oder nicht in der festgesetzten Frist geleistet wurde, wenn im
Falle des Art . 630 die Erhebung der Klage oder Einleitung des Vollstreckungs-
verfahrens nicht rechtzeitig stattgefunden hat oder letzteres nicht ohne Unter-
brechung fortgeführt wurde, oder wenn die in Art. 620 und 625 Abs.1 vor-
geschriebenen Vorlagen, Zustellungen uud Mittheilungen nicht in der gesetzlich
bestimmten Weise und Frist erfolgt sind.

Is t der Antrag auf Aufhebung der Vorsichtsverftgnug nur darauf gesti'cht,
daß die angeordnete Sicherheit nicht in genügender Weise geleistet oder daß ein
eingeleitetes Vollstreckungsverfahren nicht ohne Unterbrechung fortgeführt wurde,
so kann zur Ergänzung der Sicherheit, soweit eine solche als nöthig erkannt
wi rd , beziehungsweise zur Fortführung des Vollstreckungsverfahrens eine ein-
malige kurze Frist bewilligt werden. I n allen andern Fällen kann die Auf-
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Hebung der Vorsichtsverfügung, sobald der Antrag darauf gestellt ist, durch
nachträgliche Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen nicht verhindert werden.

A r t i k e l 634.
Wer sich durch eine Entschließung beschwert erachtet, welche in Bezug auf

eine Vorsichtsverfügung von dem Vorstande eines Collegialgerichts oder einem
Senatsvorstande nach vorausgegangener Verhandlung erlassen worden ist, kann
sich an das Gericht beziehungsweise den betreffenden Senat mit dem Antrage
auf Aufhebung oder Abänderung wenden.

I m Anwaltsprozesse ist diese Beschwerde in einem motivirten Antrage aus-
zuführen, den der Beschwerdeführer, nachdem durch den Gerichts- oder Senats-
vorstand auf dem ihm zu diesem BeHufe vorzulegenden Antrage eine möglichst
nahe Sitzung zur Verhandlung festgesetzt worden, der Gegenpartei mit Vor-
ladung in diese Sitzung zustellen zu lassen hat.

Bei den Handelsgerichten hat der Beschwerdeführer die Gegenpartei i n
eine der nächsten Sitzungen durch Gerichtsvollzieherakt vorladen zu lassen, in
welchem die Beschwerdepunkte und das Gesuch zu bezeichnen sind.

Die in Abs. 2 und 3 erwähnten Zustellungen müssen spätestens innerhalb
fünfzehn Tagen, vom Tage der angefochtenen Entschließung an, erfolgen.

A r t i k e l 635.
Vorsichtsverfügungen können außerdem in der in Ar t . 631 angegebenen

Weise auf Antrag einer jeden Partei jederzeit aufgehoben oder abgeändert
werden, wenn sich die Umstände geändert haben, durch welche die Verfügung
veranlaßt wurde.

Auch ohne solche Aenderung der Umstände kann das Gericht, bei welchem
die Sache anhängig ist, die in derselben erlassenen Vorsichtsverfügungen auf
Grund der vor ihm gepflogeneu Verhandlungen und der daraus geschöpften
Aufklärungen auf Antrag einer Partei jederzeit aufheben oder abändern.

Eine oberrichterlich erlassene oder bestätigte Vorsichtsverfügung kann von
dem Untergerichte auf Grund der Bestimmung des Abs. 2 nicht aufgehoben
werden.

Eine von einem Einzelnrichter, welcher nicht zugleich in der Hauptsache
zuständig ist, in Gemäßheit des Art . 620 Abs. 2 erlassene einstweilige Verfügung
kann von diesem nur solange aufgehoben oder abgeändert werden, als sie dem
nach Art. 619 Abs. 2 zuständigen Gerichtsvorstande noch nicht vorgelegt worden ist.

A r t i k e l 636.
Wird eine Vorsichtsverfügung als ursprünglich nicht begründet aufgehoben,

so ist derjenige, welcher sie erwirkt hat, zugleich in sämmtliche Kosten und zum
Ersätze des dem Imploraten verursachten Schadens zu verurtheilen.'

11



162 Buch I I . Hauptstlick 24.

Wird eine Vorsichtsverfügung dem auf ihre Aufhebung oder Abänderung
gestellten Antrage entgegen aufrecht erhalten, so ist der Antragsteller in die
durch seinen Antrag verursachten Kosten zu verfallen.

I n allen andern Fällen der Entscheidung über Aufhebung oder Abän-
derung von Vorsichtsverfügungen wird das Urtheil über Kosten- und Schadens-
ersatz dem in der Hauptsache ergehenden Endurtheile vorbehalten.

A r t i k e l 637.
Gemeinsame Alle in Bezug auf Vorsichtsverfügungen an Gerichts- oder

Bestimmungen. Senatsvorstände oder an Einzolnrichter zu richtenden Gesuche und
Anträge können von der Partei selbst oder ihrem Bevollmächtigten, sowie von
jedem bayerischen Advokaten und von dem mit der Vollstreckung beauftragten
Gerichtsvollzieher mündlich oder schriftlich gestellt werden.

Bei allen Verhandlungen, welche in Bezug auf Vorsichtsverfügungen vor
Gerichts- oder Senatsvorständen oder Einzelnrichtern stattfinden, können die
Parteien ohne Anwälte in Person oder durch Bevollmächtigte mit oder ohne
Beistand erscheinen. Auch können sie sich durch jeden bayerischen Advokaten
oder durch den mit der Vollstreckung der Vorsichtsverfügung beauftragten Ge-
richtsvollzieher vertreten lassen.

Advokaten und Gerichtsvollzieher bedürfen in den in Abs. 1 und 2 be-
zeichneten Fällen keines Nachweises der Bevollmächtigung.

Wenn der Gesuchsteller sich nicht in dem Bezirksgerichtssprengel, wo er
sein Gesuch stellt, befindet, so hat er im Gesuche einen innerhalb dieses Spren-
gels wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten zu bezeichnen.

Die Verfügungen sind mit möglichster Beschleunigung zu erlassen und mit
Entscheidungsgründen zu versehen. Vertagungen sollen nur im Falle dringender
Notwendigkeit stattfinden.

Die von Ginzelnrichtern, Gerichts- oder Senatsvorständen erlassenen Ver-
fügungen sind dem Gesuchsteller in Urschrift auszuhändigen.

A r t i k e l 638.
Bei den in Bezug auf Vorsichtsverfügnngen von den Gerichten erlassenen

Nrtheilen finden hinsichtlich des Einspruchs und der Rechtsmittel die allge-
meinen Bestimmungen'Anwendung.

Gegen die auf Vorsichtsverfügungen sich beziehenden Erlasse der Einzeln-
richter, Gerichts- und Senatsvorstände finden unbeschadet der nach Art. 615—617,
dann 631—635 zuläßigen Anträge auf Aufhebung oder Abänderung weder Ein-
spruch noch Rechtsmittel statt, die durch einen solchen Erlaß abgewiesenen
Anträge können aber jederzeit erneuert werden.
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A r t i k e l 639.
Erlasse von Vorstanden von Collegialgerichten, durch welche eine bereits

vollstreckte Vorsichtsverfügung ganz oder theilweise aufgehoben wi rd, sind erst
dann vollstreckbar, wenn die in Art . 634 Abs. 4 bestimmte Frist abgelaufen ist,
ohne daß der Gegner einen Antrag auf Aufhebung oder Abänderung des Er-
lasses hat zustellen lassen.

I m Uebrigen sind die auf Vorsichtsverfügungen sich beziehenden Erlasse
der Einzelnrichter, Gerichts- oder Senatsvorstände kraft des Gesetzes sofort
vollstreckbar - und die Vollstreckung wird auch durch wirklich gestellte Anträge
auf Aufhebung oder Abänderung nicht gehemmt.

Die von den Gerichten in Bezug auf Vorstchtsverfügungen erlassenen Ür-
H M können als ohne Nücksicht auf Einspruch oder B e r M n g vorläufig voll-
streckbar erklärt werden und zwar, je nach den Umständen, gegen oder ohne
Sicherheitsleistung. Is t dies nicht geschehen, so können Urtheile, durch welche
eine bereits vollstreckte Vorsichtsverfügung ganz oder theilweise aufgehoben wird,
wenn dagegen eine Frist zur Einlegung des Einspruchs oder der Berufung
läuft , erst vollstreckt werden, nachdem die Frist abgelaufen ist, ohne daß der
Einspruch oder die Berufung erhoben wurde.

A r t i k e l 640.
Die Bestimmungen der Art . 619, 621, 634 und 637—639 finden auch

dann Anwendung, wenn wegen Nichtbefolgung einer Vorsichtsverfügung die'
Verurtei lung einer Partei in die nach Art . 614 angedrohte Strafe oder die
Ermächtigung zu ihrer Verhaftung beantragt wird.

Die in einem solchen Falle erwachsenen Kosten sind, wenn der Antrag
abgewiesen wird, dem Antragsteller, andernfalls der Gegenpartei zu überbürden.

Wird eine Geldstrafe verhängt, so ist zugleich eine höhere Geldstrafe für
den Fall weiterer Nichtbefolgung der Vorsichtsverfügung anzudrohen, auch kann
für diesen Fall die Verhaftung selbst dann angedroht werden, wenn sie früher
nicht angedroht war.

A r t i k e l 641.

Vorsichtsverfügungen haben auf die Entscheidung der Sache, auf welche
sie sich beziehen, und auf die mit dem Besitze verbundenen Rechte keinen Einfluß.

Die Zuständigkeit für die Hauptsache wird durch Vorsichtsverfügungen
nur in dem in Art. 32 bezeichneten Falle begründet.
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Hanptstück.
Verfahren bei gerichtlichen Entscheidungen auf einfache Vorstellungen.

A r t i k e l 642.
ZuWgkeit. - Entscheidungen auf einfache Vorstellungen und ohne vorgängige

mündliche Verhandlung können nur in den Fällen erlassen werden, für welche
das Gesetz dies ausdrücklich bestimmt.

A r t i k e l 643.
Verfahren: Wo das Gesetz eine solche Entscheidung z u l M , richtet sich das

Verfahren dabei, soweit nicht für einzelne Fälle etwas anderes vorgesehen ist,
nach den Bestimnnmgen der Art. 644—654.

A r t i k e l 644.
o bei denBe.' Bei den Bezirks- und Avpcllationsgerichten, sowie bei dem

ztvks. und Appel- " " ' ' «.«. .
lationsgerichten obersten Gerichtshöfe müssen die Vorstellungen, auf welche eme

und wn obersten gerichtliche Entscheidung erfolgen soll, auf der Gerichtsschreiberei
Gerichtshofes . ^ . ^ , , <) ' , < / l /

emgerncht werden.
Sie mHen von einem bei dem betreffenden Gerichte zur Nuwaltspraxis

berechtigten Advokaten gefertigt sein und, außer der Bezeichnung des Gesuch-
stellers nach Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und Wohnort,
sowie des angerufenen Gerichts, eine gedrängte, aber vollständige und deutliche
Darstellung der das Gesuch begründenden tatsächlichen Verhältnisse, den Rechts-
grund, auf welchen das Gesuch gestützt wi rd , und cm bestimmtes Begehren
tnthalten.

Wo das Gesetz gestattet, die Vorstellung vor dem Gerichtsschreiber zu
Protokoll zu geben, kann dies auch von der Partei selbst oder einem Bevoll-
mächtigten derselben geschehen.

Sind zur Begründung des Gesuchs Urkunden erforderlich, so sind sie in
Urschrift oder in beglaubigter Abschrift beizulegen. I n der Vorstellung kann
sowohl zur Bezeichnung der Gesuchsteller, wenn deren mehrere sind, als auch
bei Darstellung der thatsächlichen Verhältnisse auf diese Urkunden soweit Bezug
genommen werden, als sich aus denselben das Erforderliche ergibt.

A r t i k e l 645.
Der Gerichtsschreiber legt die Vorstellung, nachdem er, soferne sie schriftlich

eingereicht wurde, den Tag des Einlaufs darauf bemerkt hat, dem Gerichts-
vorstande vor.
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Der Gerichtsvorstand ernennt auf der Vorstellung einen Berichterstatter
und verordnet, daß sie durch den Gerichtsschreiber dem Staatsanwälte zur et-
waigen Antragstellung uütgetheilt werde. Der Gerichtsvorstand kann die Be-
richterstattung auch selbst übernehmen.

A r t i k e l 646.
Der Staatsanwalt hat, wenn er nichts zu erinnern findet, dies auf der

Vorstellung kurz zu bemerken, andernfalls einen schriftlichen Antrag zu
stellen, der, soweit erforderlich, zu begründen und unter die Verfügung des
Gerichtsvorstands zu setzen ist.

Wo das Gesetz die Vernehmung des Staatsanwalts nicht besonders vor-
schreibt und es sich auch nicht um einen der in Art. 160 bezeichneten Gegen-
stände handelt, darf der Staatsanwalt einen Antrag nur insoweit stellen, als
er das im gegenwärtigen Hauptstücke vorgesehene Verfahren für unstatt-
haft hält.

A r t i k e l 647.
Sobald der Staatsanwalt die Akten zurückgestellt hat, sind sie durch den

Gerichtsschreibcr dem ernannten Berichterstatter zu übergeben,

A r t i k e l 648.
Der Staatsanwalt sowohl als der Berichterstatter kann den Gesuchsteller

von kurzer Hand veranlassen, Aufklärungen und Urkunden, welche noch nöthig
erscheinen, nachträglich beizubringen. Derlei Nachtrage sind ohne weitere Förm-
lichkeit der Vorstellung beizufügen.

A r t i k e l 649.
Die Entscheidung erfolgt auf Vortrag des Berichterstatters in geheimer

Sitzung und zwar bei Gerichten, welche in Senate abgetheilt sind, bei dem
Senate, dem der Berichterstatter angehört.

Die Sitzung wird auf mündliche Anzeige des Berichterstatters durch den
Vorstand ohne Förmlichkeit anberaumt.

Das Gericht kann den Staatsanwalt einladen, der Sitzung beizuwohnen^
wenn es dessen Anwesenheit für zweckmäßig hält.

A r t i k e l 650.
Hält das Gericht weitere Aufklärungen oder Urkunden für nothwendig,

so kann es durch einen Beschluß dem Gesuchsteller die bezügliche Auflage machen.

A r t i k e l 651.
Alle Beschlüsse und Entscheidungen in diesem Verfahren sind mit Gnt-

scheidungsgründen zu versehen. Sie werden auf die Vorstellung gesetzt und
von dem Vorsitzenden und Gerichtsschreiber unter Beidrückung des Gerichts-
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siegels unterzeichnet, wobei eintretenden Falls die Bestimmungen des Art . 280
Abs. 6 zur Anwendung kommen.

Die Beschlüsse und Entscheidungen werden dem Gesuchsteller auf dessen
Anmelden mit den vorgelegten Urkunden in Urschrift ausgehändigt. Schreibt
das Gesetz in einem Falle vor, daß die Entscheidung auf der Gcrichtsschreiberei
hinterlegt bleiben solle, so finden bezüglich der den Betheiligten zu erthellenden
Ausfertigungen die Bestimmungen der Art. 288—292 analoge Anwendung.

Entscheidungen, welche in Urschrift auszuhändigen sind, erhalten, wenn
nach ihrem Inhalte darauf ein Vollstreckungsverfahren eingeleitet werden kann,
die Ueberschrift: „ I m Namen Seiner Majestät des Königs von Bayern" und
am Schlüsse den Beisatz: „Vorstehende Entschließung wird hicmit für voll-
streckbar erklärt."

A r t i k e l 652.

Der Gerichtsschreiber hat ein Register zu führen, in welchem die Vor-
stellungen und die darauf erfolgten Beschlüsse und Entscheidungen vorgemerkt
werden und die Gesuchsteller den Empfang der ihnen ausgehändigten W e n
zu bescheinigen haben.

A r t i k e l 653.
2) bei den Han. Die Bestimmungen der Art . 644—652 finden, mit Ausnahme
dels-und Handels- . - . . >—. .^ ^ ^ ^ 5, v « ^ ^ ^ . V <- . ^

der auf dre Staatsanwaltschaft bezüglichen, auch ber den Haudels-
richten; gerichten und Handelsappellationsgerichten Anwendung, bei den

erstern jedoch mit der Abweichung, daß die Vorstellungen, auf welche eine
gerichtliche Entscheidung erfolgen soll, von der Partei selbst oder ihrem Be-
vollmächtigten schriftlich einzureichen oder dem Gerichtsschreiber zu Protokoll
zu erklären sind.

A r t i k e l 654.
g) bei den Ein. Vorstellungen, aus welche Entscheidung durch ein Einzeln-

ze „geraten. ^ . ^ nsosg^ soll, können von der Partei oder deren Bevoll-
mächtigten schriftlich eingereicht oder zu Protokoll gegeben werden. Letzteres
kann sowohl bei dem Einzelnrichter als bei dem Gerichtsschreiber geschehen.

Hält der Einzelnrichter noch Aufklärungen oder Urkunden für nöthig,
so kann er entweder der Partei durch einen Beschluß die bezügliche Auflage
machen oder sie veranlassen, ihm das Erforderliche von kurzer Hand zu
übergeben.

I m Uebrigen finden die Bestimmungen der Art . 644, 651 und 652 auch
bei den Einzelngerichten Anwendung.



Buch I I . HauptWck 26. 167

Hauptstück.
Verfahren bei dm protestantischen Ehegerichten in den Landestheilen

diesseits des Rheins.

A r t i k e l 655.
Allgemeine s'e. Das Verfahren vor den protestantischen Ehegerichten in den

ftimmung. L ^ Z H e i l ^ ^ ^ ^ ^ ^ Nheins ist dasselbe wie vor den Be-
zirksgerichten, soweit nicht in den Artikeln 656—681 Abweichungen bestimmt sind.

A r t i k e l 656.
Ehescheidung. I ^ Ehescheidungsprozessen ist die Klage vor der Zustellung

dem Ehegerichte mittels einfacher Vorstellung zur vorläufigen Prüfung und
Beschlußfassung über ihre Zulassung zu übergeben.

Das Gericht hat nur seine Zuständigkeit und die Erheblichkeit der geltend
gemachten Thatsachen zu prüfen.

Der Beschluß bleibt auf der Gerichtsschreiberei hinterlegt.

A r t i k e l 657.
Hat uach dem bestehenden Eherechte der Klagestellung ein Rückkehr- oder

Besserungsbefehl vorauszugehen, so steht die Erlassung desselben dem Einzeln-
gerichte des Wohnsitzes der Eheleute zu.

Die gesetzlichen Befugnisse der Polizeibehörden werden hiedurch nicht berührt.

A r t i k e l 658.
I m Falle der böslichen Verlassung ist bei unbekanntem Aufenthalte des

betreffenden Ehetheils auf Antrag des andern eine öffentliche Aufforderung
zur 3tückkehr vom Einzelnrichter zu erlassen. Sie darf erst ergehen, nachdem
vom Zeitpunkte der Entfernung sechs Monate verstrichen sind, und das Ehe-
gericht darf die Klage auf Scheidung wegen böslichcr Nerlassung erst zulassen,
nachdem vom Datum des Blattes, in welchem die Aufforderung zuerst erfolgte,
weitere sechs Monate abgelaufen find.

Diese Vorschriften finden Anwendung, auch wenn das einschlägige Ehe-
recht die Aufforderung nicht vorschreibt. Dagegen treten alle Bestimmungen
der Eherechte, welche noch weitere Aufforderungen oder die Erfüllung sonstiger
Förmlichkeiten vorschreiben oder andere Fristen festsetzen, außer Geltung.

A r t i k e l 659.
Nach Zulassung der Scheidungsklage kann das Ehegericht den einen Ehe-

theil auf seinen Antrag für befugt erklären, während des Prozesses von dem
andern getrennt zu leben.
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Wird der Antrag vor der Zustellung der Scheidungsklage gestellt, so hat
dies mittels einfacher Vorstellung zu geschehen. Die Entscheidung bleibt auf
der Gerichtsschreiberei hinterlegt. Wird dem Antrage entsprochen, so ist in
der Entscheidung zugleich eine Frist zu bestimmen, mit deren Ablauf die er-
theilte Befugniß außer Kraft tritt, soferne die Zustellung der Klage bis dahm
uicht erfolgt ist.

A r t i k e l 660.

Vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 664 ist in Ehescheidungssachen,
nachdem die Klage zugelassen worden und vor der Zustellung derselben, der
Sühneversuch vorzunehmen.

Dies geschieht durch den Vorstand des Ehegerichts oder ein von ihm
beauftragtes Gerichtsmitglied; der Vorstand des Ehegerichts ist aber auch be-
fugt, den Vorstand des Bezirksgerichts, in dessen Sprengel die Eheleute woh-
nen, um die Vornahme zu ersuchen, und dieser kann statt seiner ein Mitglied
des Bezirksgerichts — im Falle der Krankheit oder sonstiger unabwendbarer
Verhinderung eines der Ehetheile anch das betreffende Einzelngericht — da-
mit beauftragen.

Die Tagfahrt wird von dem mit dem Sühneversuche befaßten Nichter
bestimmt.

Die Parteien haben dabei in Person und ohne Beistand zu. erscheinen.

A r t i k e l 661.
Der mit dem Sühneversuche befaßte Richter muß auf Antrag des Be-

klagten und kann auch von Amtswegen einen Seelsorger — bei gemischten
Ehen einen solchen von jeder der beiden Religionsparteien — dazu beiziehen.

A r t i k e l 662.
Die Vorladuug des Beklagten zu dem Sühneversuche liegt dem Kläger

ob. Erscheint der vorgeladene Beklagte nicht, so ist die Sühne als miß-
lungen zu betrachten, der Beklagte aber an Geld bis zu fünfzig Gulden zu
bestrafen.

A r t i k e l 663.
Erscheint bei dem Sühneversuche der Kläger uicht oder hat er die Vor-

ladung des Beklagten unterlassen, ,so kann er innerhalb dreißig Tagen bei dem
damit befaßten Richter die Festsetzung einer neuen Tagfahrt nachsuchen. Nach
Ablauf dieser Frist, sowie wenn der Kläger die neuerliche Tagfahrt abermals
vereitelt, gilt die Klage als nicht angebracht, kann jedoch von Neuem er-
hoben werden.

A r t i k e l 664.
Is t der Aufenthalt des Beklagten im Auslande oder unbekannt, so unter-

bleibt der Sühneversuch.
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Das Gericht kann auch in andern Fällen auf das mittels einfacher Vor-
stellung anzubringende Gesuch des einen oder andern Theils bei oder nach
Zulassung der Klage den Sühneversuch für entbehrlich erklären, wenn diesem
schwer zu beseitigende und von dem Kläger nicht verschuldete Hiudernisse
entgegenstehen.

A r t i k e l 665.
Die Klagezustellung hat nur dann die gesetzlichen Wirkungen einer sol-

chm, wenn damit die Zustellung des Beschlusses über die Zulassung der Klage
und, abgesehen von dm Fällen des Art . 664, auch die Zustellung des Proto-
kolles über den fruchtlos angestellten Sühneversuch verbunden wird.

A r t i k e l 666.
Der Kläger ist befugt, bis zum Endurtheile noch andere Ehescheidungs-

gründe geltend zu machen, als in der Klage angeführt sind.
Der Beklagte darf eine Widerklage nur stellen, wenn diese gleichfalls auf

Scheidung gerichtet ist.
Sowohl rückstchtlich der neuen Ehescheidungsgründe des Klägers als für

die Widerklage des Beklagten ist weder ein vorgängiger Beschluß des Gerichts
über ihre Zulassung, noch ein Sühneversuch erforderlich.

A r t i k e l 667.
Thatsachen, welche von der Gegenpartei in einer Urkunde oder bei der

Verhandlung zugestanden worden oder nach gesetzlicher Vorschrift als zugestanden
zu betrachten sind, darf das Gericht nur soweit für -richtig annehmen, als es
durch das Grgebniß der Verhandlung die Ueberzeugung von der Nichtigkeit
derselben gewonnen hat oder die Erhaltung der Ehe dadurch nicht gefährdet ist.

A r t i k e l 668.
Die bösliche Verlassung ist, auch wenn der Beklagte den gerichtlichen

Nückkehrbefehl nicht befolgt oder der öffentlichen Aufforderung nicht entspro-
chen und auch auf die Zustellung der Klage einen Anwalt nicht bestellt hat,
doch nur in so ferne als erwiesen anzunehmen, als sich das Ehegericht aus den
sonstigen Umständen des Falls von ihrem Vorhandensein überzeugt.

Dabei kann das Gericht, wenn die Aufforderung erfolglos geblieben ist,
vor Erlassung des Erkenntnisses dem klagenden Theile zu beschwören aufgeben,
daß ihm über den Aufenthalt des Beklagten nichts oder nichts Weiteres, als
er angegeben hat, bekannt sei.

A r t i k e l 669.
Die Erlassung eines zurückgeschobenen oder vom Gerichte auferlegten

Eids ist unstatthaft, wenn es sich um einen Beweis handelt, durch welchen
der Antrag auf Scheidung begründet werden soll.
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A r t i k e l 670.
I s t die Ehescheidung nicht auf Grund eines Ehebruchs begehrt und hält

das Gericht die Wiederaussöhnung der Parteien für nicht unwahrscheinlich, so
kann es die Aussetzung des Verfahrens auf bestimmte Zeit anordnen. Diese
Anordnung kann bei jeder Verhandlung, jedoch auf Grund der vorstehenden
Bestimmung im Laufe des ganzen Prozesses nur eiumal und nicht auf länger
als sechs Monate getroffen werden.

A r t i k e l 671.
Solange der Prozeß nicht durch rechtskräftiges Urtheil erledigt ist, kann

der Kläger die Klage zurücknehmen.
Die Zurücknahme hat die gleiche Wirkung wie die Abweisung.

A r t i k e l 672.
Der Staatsanwalt hat vor jeder Entscheidung, welche in Ehescheidungs-

sachen auf einfache Vorstellung erfolgt, sowie bei jeder Verhandlung seine
Ansicht über die zu treffende Entscheidung oder das zu erlassende Urtheil vor-
zutragen. Er ist befugt, zum Zwecke der Aufrechthaltung der Ehe Thatsachen
geltend zu machen, welche von den Parteien nicht angeführt sind, sowie Be-
weise anzubieten und zu führen. Er kann der Beweisaufnahme anwohnen,
auch wenn er die Beweisführung nicht übernommen hat.

Das Recht zur Einlegung von Rechtsmitteln steht dem Staatsanwälte
nicht zu.

A r t i k e l 673.
Wird die Scheidungsklage abgewiesen, so ist der Kläger nicht befugt,

eine neue Klage auf Thatsachen, welche er im frühern Prozesse geltend zu
machen im Stande gewesen wäre, als ausschließenden Klagegrund zu stützen.

Gleiches gilt für den Widerklager in Betreff der Thatsachen, auf welche
er seine Widerklage zu gründen vermochte.

Artikel 674.
Die Bestimmungen für den Ehescheidungsprozeß finden auch Anwendung

bei Klagen auf Trennung von Tisch und Bett.

' A r t i k e l 675.
Sucht der Protestantische Ehetheil in dem in Art . 2 der Verordnung

vom 28. J u l i 1818 vorgesehenen Falle die Auflösung der Ehe bei dem pro-
testantischen Ehegerichte nach, so ist bei diesem die Sache in dem für die Be-
zirksgerichte vorgeschriebenen Verfahren einzuleiten und zu verhandeln und
finden die Bestimmungen der Art. 656—674 keine Anwendung.

Das protestantische Ehegericht hat seiner Entscheidung die bei dem katho-
lischen festgestellten Thatsachen zu Grunde zu legen.
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A r t i k e l 676.
und Die Bestimmungen der Art. 659, 666, 667 und 669—673

nichtige Ehen, sind auH für die Klagen maßgebend, mittels deren beantragt
wird, eine Ehe auf Grund des allgemeinen preußischen Landrechts oder einer
sonstigen gesetzlichen Bestimmung für ungiltig zu erklären.

Eine Widerklage ist in diesem Falle nur in so ferne zuläßig, als sie
gleichfalls darauf gerichtet ist, die Ehe für ungiltig zu erklären.

A r t i k e l 677.
lieber die Nichtigkeit einer Ehe darf, solange beide Ehetheile leben, nur

verhandelt und erkannt werden, wenn mittels einer besondern Klage bean-
tragt wird, die Ehe für nichtig zu erklären.

A r t i k e l 678.
Soweit die Geltendmachung des Nichtigkeitsgrundes nicht gesetzlich von

dem Willen der betheiligten Ehegatten abhängt, kann die Klage auf Nichtig-
erklärung einer Ehe außer von einem der Eheleute auch von dem bei dem
Ehegerichte angestellten Staatsanwälte, ingleichen von einem Dri t ten, welcher
ein rechtliches Interesse daran hat, daß die Ehe für nichtig erklärt werde, er-
hoben werden.

Wird die Nichtigkeitsklage von dem Staatsanwälte oder einem Dritten
erhoben, so ist sie gegen beide Ehegatten zu richten.

A r t i k e l 679.
Der Staatsanwalt hat ohne Unterschied, ob die Nichtigkeitsklage von ihm

erhoben ist oder nicht, bei allen gerichtlichen Verhandlungen wie im Ehe-
fcheidungsprozesse mitzuwirken. Er ist außerdem befugt, wie eine Partei den
Prozeß zu betreiben, sowie selbständig behufs Aufrechthaltung oder Vernichtung
der Ehe Anträge zu stellen und gegen die ergehenden Urtheile Rechtsmittel
einzulegen, das Letztere auch dann, wenn seinen Anträgen gemäß erkannt war.

A r t i k e l 680.
Legt der Staatsanwalt ein Rechtsmittel ein, so ist dieses gegen beide

Eheleute und gegen den etwa im Prozesse befindlichen Dritten zu richten.
Legt der Dritte ein Rechtsmittel ein, so hat er es gegen beide Eheleute

zu richten.
A r t i k e l 681.

Die Bestimmungen der Art. 659, 667 und 669 gelten auch für die Klage,
mittels welcher beantragt wird, eine Ehe für nichtig zu erklären.



Znttes Mch.
Rechtzmittel.

Erster Abschnitt.
Ordentliche Rechtsmittel.

Hanptstuck.
Berufung.

A r t i k e l 682.
ZuWigkeit. Berufung findet nur gegen Urtheile, die im ersten Rechtszuge

ergangen sind, und außer in den vom Gesetze besonders vorgesehenen Fällen
nur gegen Endurtheile statt.

Als Endurtheil ist auch dasjenige Urtheil zu betrachten, welches nur über
einen Theil des bestrittenen Rechtsverhältnisses oder über eine zur vorläufigen
alleinigen Entscheidung gebrachte Präjudicialsache (Art. 190) endliche Ent-
scheidung trifft.

A r t i k e l 683.
Dem Endurtheile sind hinsichtlich der Zuläßigkeit der Berufung gleich-

gestellt:
1) Urtheile, weche die Entscheidung von einer Eidesleistung abhängig

machen;
2) Urtheile, wodurch vorsorgliche Verfügungen getroffen oder verweigert

werden;
3) Urtheile, in welchen das Gericht ausgesprochen hat, daß erst nach Ent-

scheidung eines andern Rechtsstreits oder nach Beendigung eines
Administrativ- oder Strafverfahrens in der Sache weiter verhandelt
werden solle.



A r t i k e l 684.
Das Berufungsrecht steht nicht nur den bisherigen Haupt- und Neben-

parteien, sondern auch Dritten zu, die bisher am Streite keinen Antheil ge-
nommen haben, gegen die aber die Wirkung des Urtheils sich erstreckt.

A r t i k e l 685.
Soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, ist die Berufung unstatthaft,

wenn der Werth des Beschwerdegegenstands bei Urtheilen der Bezirks- und
Handelsgerichte nicht wenigstens dreihundert Gulden, bei Urtheilen der Ein-
zelngerichte nicht wenigstens fünfundzwanzig Gulden beträgt.

Bei Berechnung der Berufungssumme kommen die Bestimmungen des
Ar t . 4 zur Anwendung.

A r t i k e l 686.
Zinsen, Kosten und Nutzungen sind bei Berechnung der Verufungssumme

nicht in Betracht zu ziehen, es sei denn, daß ihr Betrag für sich allein diese
Summe erreicht. Letztern Falls kann die Berufung auch auf die an sich nicht
appellable Hauptsache erstreckt werden.

A r t i k e l 687.
Enthält das Urtheil neben der durch die Berufung angefochtenen Ent-

scheidung noch andere Entscheidungen, gegen welche ihrer Natur nach Berufung
nicht zuläßig ist, welche aber denselben Streitpunkt oder Punkte, die damit in
innerem Zusammenhange stehen, betreffen (Art. 708), so sind die Werthe,
über welche in den also zusammenhängenden Entscheidungen erkannt wurde,
zur Bestimmung der Berufungssumme zusammenzurechnen.

Is t die Berufung einer Partei gegen mehrere Theile eines Urtheils ge-
richtet , so sind die Werthe der Beschwerdegegenstände zusammenzurechnen.
Gleiches gilt, wenn die Berufung von mehreren Streitgenossen ausgegangen
oder gegen eine Mehrheit von solchen gerichtet ist.

A r t i k e l 688.
Für die Berechnung der Berufungssumme ist es ohne Einfluß, wenn

nach verkündetem Urtheile der Appellat seine Forderung beschrankt hat.

A r t i k e l 689.

Is t der Werth eines Beschwerdegegenstands im ersten Rechtszuge fest-
gestellt worden, so gilt diese Feststellung auch für die Berechnung der Be-
rufungssumme.

A r t i k e l 690.
Wo der Mangel der Berufungssumme nicht von Amtswegen zu berück-

sichtigen ist, muß die darauf gerichtete Einrede bei Vermeidung des Aus-
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schlusfes vor jeder Nertheidigung in der Hauptfache geltend gemacht
werden.

A r t i k e l 691.
Hat der Appcllat das Vorhandenfein der Berufungssumme bestritten, so

haben die Parteien erforderlichen Falls die zur Ermittelung des Werths
dienlichen, ihnen verfügbaren Behelfe in der Verhandlung vorzulegen.

Findet sich das Gericht weder hiedurch noch fönst in der Lage, über den
Werth des Beschwerdcgegenstands die erforderliche Entscheidung zutreffen^
so kommen die Bestimmungen des Art . 188 Abs. 3 und 4 zur Anwendung.

Der Appcllat hat die Kosten des Verfahrens zu tragen, wenn eine ge-
richtliche Schätzung angeordnet worden ist und diefe die Berufungsfumme er-
geben hat. Wird in andern Fällen das Vorhandensein der VerufungssumM
von dem Gerichte angenommen, fo kann die Entscheidung im KöstM-
punkte dem Endurtheilc vorbehalten und kann in diesem der in der Haupt-
sache unterliegende Theil auch in die Kosten des Vorverfahrens verurthWt
werden.

A r t i k e l 692.

Is t der Appellat im Rechtszuge der Berufung nicht erschienen, s v M
wo der Mangel der Berufungsfumme nicht von Amtswegen in Betracht zu
kommen hat, vorbehaltlich des Einspruchs anzunehmen, daß das Vorhanden-
sein derselben nicht bestritten werden wolle.

A r t i k e l 693.
Ohne Nuckficht auf den Werth des Beschwerdegegcnstands findet die

Berufung statt:
1) bei Ansprüchen, die eine bestimmte Schätzung nicht zulassen;
2) bei dinglichen, Besitz-, Grenzscheidungs- und Theilungsklagen, welche

ausschließlich oder auch nur zum Theile unbewegliche Sachen oder
diesen gleichgeachtete Rechte zum Gegenstande haben;

3) bei Streitigkeiten über andere bleibende Rechte und Gerechtigkeiten,
sowohl was Leistungen als Gegenleistungen betrifft.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Streitigkeiten über fixe
Grundabgaben und Besitzveränderungsreichnissc, auch ist bei Streitigkeiten über
Pfandrechte nur der Betrag der Forderung, für welche sie geltend gemacht
werden, maßgebend.
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A r t i k e l 694.

Die Zuläßigkeit der Berufung gegen Versäumungsurtheile ist davon
nicht abhängig, daß der Appellant vorher von dem ihm zustehenden Ein-
spruchsrechte Gebrauch gemacht hat.

A r t i k e l 695.
Wer dem Urtheile ausdrücklich oder durch unzweideutige Handlungen

sich unterworfen hat, wird mit der Berufung dagegen nicht mehr zugelassen.
Die Vollziehung eines Nrtheils, das durch Gesetz oder richterlichen

Ausspruch für vorläufig vollstreckbar erklärt ist, desgleichen die Vollziehung
einer nicht appellabeln richterlichen Verfügung gilt nicht als Unterwerfung.

Die Partei, deren Anspruch nur zum Theile zuerkannt wurde, unter-
wirft sich dadurch, daß sie das ihr Zuerkannte annimmt oder wegen des-
selben die Vollstreckung betreibt, dem Urtheile bezüglich der übrigen Theile nicht.

A r t i k e l 696.
Zuständigkeit. Die Berufung geht gegen die Urtheile der Bezirksgerichte

an das vorgesetzte Appellationsgericht, gegen die Urtheile der Handelsge-
richte an das vorgesetzte Handelsappellationsgericht, gegen die Urtheile der
Einzelngerichte an das vorgesetzte Bezirksgericht.

A r t i k e l 697.
Frist- Die Frist zur Einlegung der Berufung beträgt, soweit das

Gesetz nicht anders verfügt, dreißig Tage.
Der Lauf der Berufungsfrist beginnt und zwar auch gegen Versäu-

mungsurtheile von der Zustellung desjenigen Urtheils, welches durch Be-
rufung angefochten werden soll.

Die Berufung kann auch schon vor Zustellung des Urtheils giltig ein-
gelegt werden.

A r t i k e l 698.'
Erhebung. Die Einlegung der Berufung erfolgt durch einen auf Betreiben

des Appellanten dem Appellaten zuzustellenden Gerichtsvollzieherakt, welcher
außer den allgemeinen Erfordernissen enthalten muß:

1) die Erklärung, daß Berufung eingelegt wi rd , und die Angabe des
Urtheils, gegen welches diese gerichtet ist;

- 2) die Bezeichnung des Berufungsgerichts;
3) die Bezeichnung des für die Berufungsinstanz bestellten Anwalts;

- 4) die Aufforderung, innerhalb der gesetzlichen Frist einen Anwalt zu
bestellen und durch ihn dem Gegenanwalte von der erfolgten Be-
stellung Anzeige machen zu lassen.



> >, ' !'. '^M^WMM^?^-^'' '- ?-'

H7ß Buch M . HaupiM 27.

Die Frist, in welcher der Appellat der Aufforderung zu genügen hat
(Erscheinungsfrist), beträgt acht Tage vom Tage der Zustellung des Ge-
richtsvollzieherakts.

Die Dauer der Erscheinungsfrist muß unter Berücksichtigung der Be-
stimmung des Art. 209 in dem Gerichtsvollzieherakte angegeben sein.

A r t i k e l 699.
Wirkungen. Handlungen, welche nach der in giltiger Weise erfolgten Ein-

legung einer statthaften Berufung zum Vollzüge des Urtheils vorgenommen
wurden, sind wirkungslos, soferne nicht die vorläufige Vollstreckung des be-
treffenden Urtheils ohne Rücksicht auf Berufung nach gesetzlicher oder rich-
terlicher Unordnung zugelassen ist.

A r t i k e l 700.
Is t in einem dazu geeigneten Falle die Verfügung der vorläufigen

Vollstreckbarkeit des Urtheils im ersten Rechtszuge nicht nachgesucht worden
oder hat das Untergericht sie des gestellten Antrags ungeachtet nicht er-
lassen, so kann der Appellat diese Verfügung nachträglich bei dem Ober-
gerichte und zwar auch vor der Verhandlung der Hauptsache beantragen.

Ebenso kann der Appellat auch vor der Verhandlung der Hauptsache
bei dem Qbergerichte die Aufhebung der Auflage einer vorgängigen Sicher-
heitsleistung beantragen, wenn sie ohne zureichenden Grund oder gegen eine
ausdrückliche gesetzliche Bestimmung gemacht worden ist.

A r t i k e l 701.
Der Appellant kann und zwar auch vor der Verhandlung der Haupt-

sache den Einhalt der Vollstreckung bei dem Obergerichte beantragen, wenn
die vorläufige Vollstreckbarkeit vom Untergerichte in einem dazu nicht ge-
eigneten Falle verfügt oder die Vollstreckung von dem Appellaten gesetzlicher
Vorschrift zuwider vorgekehrt worden ist.

I n gleicher Weise kann der Appellant die Auflage vorgangiger Sicher-
heitsleistung beantragen, wenn diese unterlassen worden ist, ungeachtet die
Umstände oder eine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung sie erfordert hätten.

A r t i k e l 702.
Der Appellat kann, falls er sich durch eine in dem Urtheile enthaltene,

ihrer Natur nach appellable Entscheidung ebenfalls beschwert erachtet, sich
der Berufung anschließen. Er hat dieses Recht, auch wenn die Berufungs-
frist bereits abgelaufen oder die Berufungssumme nicht vorhanden ist, und
steht weder die vor der Berufungserhebung etwa zu erkennen gegebene Un-
terwerfung unter das erstrichterliche Urtheil, noch der nach der Einlegung der
Berufung gestellte Antrag auf Verwerfung derselben der Anschließung entgegen.

Die erklärte Anschließung hat dieselben Wirkungen wie die Berufung.
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A r t i k e l 703.
Wi rd die Berufung als unstatthaft oder nichtig erkannt, so fällt auch

die Anschließung hinweg, es sei denn, daß ihr Gegenstand zur selbständigen
Berufung geeignet gewesen wäre und die Berufungsfrist eingehalten ist.

Durch die Zurücknahme der Berufung wird die erklärte Anschließung
nur dann beseitigt, wenn ihr Gegenstand nicht zu selbständiger Berufung
geeignet gewesen wäre.

A r t i k e l 704.
Ansprüche, die im ersten Rechtszuge nicht geltend gemacht wurden,

dürfen vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmung in der Berufungs-
instanz nicht erHoden werden.

A r t i k e l 705.
Von der Vorschrift des Art. 704 sind ausgenommen:

1) Ansprüche, welche seit der Verhandlung, die dem angefochtenen Nr-
theile zu Grunde liegt, aus dem nämlichen Forderungsgrunde ent-
sprungen, desgleichen Nebenforderungen an Ziusen, Früchten und
Entschädigungen, welche seitdem weiter erwachsen sind; '

2) Ansprüche, welche statt auf die ursprünglich geforderte Sache wegen
Veräußerung oder Untergangs derselben auf Leistung der Entschädi-
gung gerichtet sind;

3) Anträge auf Vorsichtsverfügungen, welche mit dem Gegenstande des
Rechtsstreits im Zusammenhange stehen.

A r t i k e l 706.
Widerklagen, welche im ersten Rechtszuge nicht erhoben wurden, dürfen

in der Appellationsinstanz noch erhoben werden, wenn der mittels der
Widerklage geltend zu machende Anspruch erst nach der Verhandlung, die
dem angefochtenen Urtheile zu Grunde liegt, entstanden ist und in zuläßiger
Weise ganz oder theilweise zugleich zur Compensation benützt wird.

A r t i k e l 707.
Neue Thatsachen, Angriffs-, Vertheidigungs- oder Beweismittel dürfen

die Parteien in der Berufungsinstanz noch geltend machen.
Durch die neuen Thatsachen darf die ursprüngliche Klage nicht abge-

ändert werden.
Auf die neuen Angriffs-, Vertheidigungs- oder Beweismittel darf die

Partei nicht bereits im ersten Rechtszuge ausdrücklich oder durch unzwei-
deutige Handlungen verzichtet haben und sie darf derselben nicht kraft
rechtskräftiger richterlicher Entscheidung oder gesetzlicher Vorschrift verlustig
geworden sein.
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Ueber Thatsachen, wegen welcher im ersten Rechtszuge eine Zeugen-
vernehmung stattgefunden hat, dürfen vor dem Berufungsgerichte neue
Zeugen nicht vorgeschlagen werden.

A r t i k e l 708.
Enthält das Urtheil neben der durch die Berufung angefochtenen Ent-

scheidung noch andere Entscheidungen, gegen welche ihrer Natur nach Be-
rufung nicht zuläßig ist, so erwächst mit der Berufung die Sache auch in
letzterer Beziehung an das Berufungsgericht, soferne die verschiedenen Ent-
scheidungen denselben Streitpunkt oder Punkte, die damit in innerem Zu-
sammenhange stehen, betreffen.

A r t i k e l 709.
Das Berufungsgericht wird, wo das Gesetz nicht anders bestimmt, mit

dem Rechtsstreite nur soweit befaßt, als die Abänderung des der Berufung
unterliegenden Urtheils beantragt ist.

A r t i k e l 710.
Verfahren. Verfahren und Urtheil in der Berufungsinstanz richten sich

nach den für die Bezirksgerichte geltenden Vorschriften, soweit nicht diese
sich ihrer Natur nach ausschließlich auf den ersten Rechtszug beziehen und
nicht für die Berufungsinstanz abweichende Bestimmungen im Gesetze ge-
troffen sind.

Bei den Handelsappellationsgerichten kommen überdies die Bestimmun-
gen der Art . 513 und 526 und, soweit es sich um Wechsel oder kaufmän-
nische Anweisungen handelt, die Bestimmungen der Art . 547—550 zur
Anwendung.

Soweit dem Untergerichte die Befugniß zusteht, die wiederholte Er-
hebung von Beweisen anzuordnen, kann dies auch von dem Berufungs-
gerichte geschehen.

A r t i k e l 711.

Nach Einlegung der Berufung kann jede Partei verlangen, daß die in
den Akten des Untergerichts befindlichen Protokolle über Beweisaufnahmen
an die Gerichtsschreiberei des Berufungsgerichts eingesendet werden. Das
Verlangen ist unter Vorlegung des Berufungsakts durch die Partei oder
einen Bevollmächtigten derselben bei dem Gerichtsschreiber des Untergerichts
mündlich oder schriftlich anzubringen. Advokaten und Gerichtsvollzieher,
welche hiebei als Bevollmächtigte auftreten, bedürfen keines Nachweises der
Bevollmächtigung. Der Gerichtsschreiber hat dem gestellten Gesuche unver-
züglich zu entsprechen.
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A r t i k e l 712.
Is t für den Appellaten kein Anwalt bestellt worden, so kann der An-

walt des Appellanten nach Ablauf der Erscheinungsfrist die Sache für die
Sitzung anmelden.

I n diesem Falle ist nur bei der Verhandlung Antrag zu hinterlegen
und findet ein Vorverfahren nicht statt.

A r t i k e l 713.
Is t ein Anwalt für den Appellaten bestellt worden, so hat der Anwalt

des Appellanten innerhalb fünfzehn Tagen von Zustellung der Anzeige
über die geschehene Anwaltsbestellnng einen motivirten Antrag zustellen zu
lassen, der neben den allgemeinen Erfordernissen eine genaue Bezeichnung
der Beschwerdepunkte und deren Ausführung, sowie die etwa nachzutragen-
den neuen Thatsachen, Angriffs- oder Vertheidigungsmittel und Ansprüche
zu enthalten hat.

Nach Zustellung dieses Antrags kann jeder Theil die Sache für die
Sitzung anmelden.

A r t i k e l 714.
Der Anwalt des Appellaten hat seinen motivirten Antrag spätestens

drei Tage vor der Sitzung, in welcher die Sache zum Aufrufe kommt, zu-
stellen zu lassen.

A r t i k e l 715.
Die Anschließung kann mit -der Antwort auf die Berufung verbunden,

sie kann aber auch durch einen besonders zugestellten oder in der Sitzung
hinterlegten Antrag angebracht werden.

Sie ist noch in der ersten die Sache selbst betreffenden contradictori-
schen Verhandlung und, wenn die Berufung wegen Nichterscheinens des
Appellanten verworfen wurde, noch in der Verhandlung über den Ein-
spruch statthaft.

A r t i k e l 716.
Hat der Anwalt des Appellanten einen motivirten Antrag nicht zu-

stellen lassen, so steht nach Ablauf der für diese Zustellung bestimmten Frist
die Befugniß, die Sache für die Sitzung anzumelden, dem Anwalte des
Appellaten zu und bleibt es dessen Ermessen überlassen, ob er seinerseits
einen motivirten Antrag zustellen lassen oder seinen Antrag nur in der
Sitzung hinterlegen wil l .

A r t i k e l 717.
Wiederholungen der in frühern Schriftsätzen enthaltenen Ausführungen

sind in den motivirten Antragen möglichst zu vermeiden.
12*
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A r t i k e l 718.
Dem Appellanten liegt ob, das angefochtene Urtheil nebst dem Nach-

weise über dessen Zustellung, sowie die allenfalls vorausgegangenen Zwischen-
urtheile des ersten Nechtszugs, welche für die Würdigung der Berufung
von Einfluß sind, in Ausfertigung oder in der ihm zugestellten Abschrift
in der Berufungsinstanz vorzulegen.

A r t i k e l 719.
Ist in einer Berufungssache, in welcher ein Anwalt für den Appellaten

bestellt ist, in der Sitzung nur eine der Parteien erschienen und wi l l diese
ihre Berufung oder Anschließung in der tatsächlichen Begründung oder
durch Erweiterung des Gesuchs ändern, weitere Beschwerden erheben oder
die bisher nicht erklärte Anschließung geltend machen, so ist Vertagung und
nachträgliche Zustellung eines motivirten Antrags anzuordnen.

A r t i k e l 720.
Nach der ersten die Sache selbst betreffenden contradictorischen Ver-

handlung ist eine Erweiterung des Berufungs- oder Anschließungsantrags,
soweit sie nicht unter die Bestimmungen der Art. 181 und 182 fällt, sowie
die Erhebung weiterer Beschwerden unstatthaft.

A r t i k e l 721.
Bei jeder die Sache selbst betreffenden contradictorischen Verhandlung

kann jede Partei ohne Unterschied, von wem die Berufung eingelegt worden
und ob Anschließung erfolgt ist oder nicht, verlangen, daß das Berufungs-
gericht bestimme, in wie weit das erstrichterliche Urtheil durch Beschwerden
nicht angefochten sei und daher vollzogen werden könne.

A r t i k e l 722.
Is t gegen ein Versäumungsurtheil von einer Partei Einspruch, von

einer andern Berufung erhoben, so bleibt die Verhandlung und Entschei-
dung über die Berufung bis zur Erledigung des Ginspruchs ausgesetzt.

A r t i k e l 723.
Is t von einem Dritten, welcher bisher an dem Streite keinen Antheil

genommen hatte, selbständige Berufung eingelegt worden, so kann sowohl
der Appellant als der Appellat diejenige Hauptpartei, gegen welche die
Berufung nicht gerichtet ist, beiladen lassen.

A r t i k e l 724.
und Die Berufung ist zu verwerfen:

Verfahrennach ^ als unstatthaft, wenn die Berufungssumme mangelt oder
das angefochtene Urtheil feiner Natur nach nicht appellabel

oder das Gericht sonst unzuständig ist;
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2) als nichtig, wenn die Berufung verspätet erhoben wurde oder an
einem Mangel leidet, der gesetzlich Nichtigkeit nach sich zieht;

3) als unbegründet, wenn der Appellant nicht erschienen oder ein Be-
schwerdegrund nicht gegeben ist.

A r t i k e l 725.
Von Amtswegen ist die Berufung als uustatthaft oder nichtig nur

dann zu verwerfen, wenn
1) der Mangel der Berufungssumme bei Geldforderungen aus dem

Vorbringen des Appellanten, in andern Fällen aus dessen eigenen!
Werthsanschlage oder aus der im ersten Rechtszuge erfolgten Fest-
setzung des Werths des Beschwerdegegenstands sich ergibt, oder

2) nach der Natur des angefochtenen Urtheils das Rechtsmittel dagegen
nicht stattfindet, oder

3) ein anderes als das zuständige Berufungsgericht angegangen, oder
4) die Berufung verspätet erhoben wurde.

A r t i k e l 726.
I s t für den Appellaten kein Anwalt bestellt worden oder der bestellte

Anwalt in der zur Hinterlegung der Anträge oder unmittelbar zur Ver-
handlung bestimmten Sitzung nicht erschienen, so hat das Obergericht nach
Lage der Sache zu erkennen und bleibt es insbesondere seinem Ermessen
anheimgestellt, in wie weit die zur Begründung der Verufungsbitte geltend
gemachten Thatsachen im Gegenhalte zu dem Ergebnisse der erstrichterlichen
Verhandlung und Aburtheilung als zugestanden zu betrachten sind.

A r t i k e l 727.
Das Obergericht ist an die im ersten «Rechtszuge ergangenen nicht

appellabeln Vor- oder Zwischenbescheide, welche zur Unterlage des ange-
griffenen Nrtheils gehören, nicht gebunden.

A r t i k e l 728.
Das Obergericht ist auch ohne Parteiantrag befugt:

1) bezüglich der zu seiner Entscheidung gebrachten Streitpunkte ein
überflüssiges oder voraussichtlich erfolgloses weiteres Verfahren ab-
zuschneiden und die der Sachlage entsprechende Entscheidung zu er-
lassen, insbesondere eine gesetzwidrige oder unnöthige Eidesauflage
zu beseitigen und im Falle des Art . 708 das Beweisurtheil anders
zu fassen;

2) die Entscheidung über die Kosten des ersten Rechtszugs abzuändern,
auch wenn das Urtheil in der Hauptsache bestätigt wird.

Ebenso kann das Obergericht, wo die Entscheidung in der Hauptsache
dazu Veranlassung gibt, Strafbeschlüsse, die nicht auf Parteiantrag ergangen
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sind, aufheben oder mildern, und zwar ohne Unterschied, ob das Rechts-
mittel der Beschwerde dagegen erhoben worden ist oder nicht, soferne nnr
erstern Falls die Aburtheiluug der Beschwerde durch das Obergericht noch
nicht stattgefunden hat.

A r t i k e l 729.
Zum Nachtheile des Appellanten darf das Urtheil, soweit es sich nicht

um Punkte handelt, welche die Gerichte auch ohne Parteiantrag zu berück-
sichtigen befugt sind, nur in Folge der Anschließung des Appellaten oder
einer von diesem erhobenen selbständigen Vernfung aufgehoben oder abge-
ändert werden.

A r t i k e l 730.
Erleidet das unterrichterliche Urtheil durch die Entscheidnng des Ober-

gerichts keine Aendernng, so geht die Sache zum BeHufe der etwa noch weiter
erforderlichen Verhandlungen und Entscheidungen an das Untergericht zurück.

A r t i k e l 731.
Wird eiu Urtheil , welches in der Hauptsache erkannt hat, ganz oder

zum Theile aufgehoben oder abgeändert, so steht in Ermangelung besonderer
gesetzlicher Bestimmung die weitere Verhandlung und Entscheiduug der Sache,
soweit diese an das Berufungsgericht gebracht ist, dem letztern zn.

Das Verfahren und die Entscheidnng hat sich alsdann auf alle ein-
schlägigen Streitpunkte, welche noch einer Erörterung und Entscheidung
bedürfen, zu erstrecken.

Dahin gehören insbesondere:
1) Streitpunkte, über welche bisher nicht erkannt wurde, weil sie in

Gemäßheit der Entscheidung des Untergerichts nicht in Betracht kamen;
2) Streitpunkte, über welche eine Entscheidnng erfolgt ist, die aber die

eine oder andere Partei bei dem Fortbestehen der Entscheidnng des
Untergewichts anzufechten kein Interesse hatte;

3) Streitpunkte, über welche im ersten Nechtszuge entweder überhaupt
nicht oder doch nicht umfassend verhandelt wurde, oder bezüglich
deren das Untergericht nicht alle geltend gemachten Vertheidigungs-
nnttel gewürdigt hat.

A r t i k e l 732.
Wird ein Urtheil, welches lediglich über einen vorlausigen Streitpunkt

entschieden hat, aufgehoben oder abgeändert, oder wird ein Urtheil, wodnrch
der Einspruch wegen nicht gewahrter Form oder Frist verworfen wurde,
aufgehoben, oder erfolgt die Aufhebung eines Versäumungsurtheils aus dem
Grunde, weil vom Untergerichte das Vorhandensein einer Versäumung mit
Unrecht angenommen wnrde, so geht die Sache an das Untergericht zur
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weitern Verhandlung und Entscheidung zurück und ist dieses hiebe: an das
Urtheil des Berufungsgerichts gebunden.

Haben jedoch die Parteien sich vor dem Berufungsgerichte auf die Ver-
handlung der Hanptsache eingelassen und ist letztere zur sofortigen endlichen
Entscheidung bereift, so hat das Berufungsgericht im Urtheile zugleich in
der Hauptsache zu erkennen.

A r t i k e l 733.
Findet das Berufungsgericht, daß im ersten Nechtszuge wesentliche

Grundsätze des Verfahrens verletzt wurden, so ist es befugt, unter Auf-
hebung des Urthcils und des Verfahrens, soweit dieses von der Nichtigkeit
berührt wird, die Sache zur Verhandlung und Entscheidung an das Unter-
gericht zurückzuverweisen.

A r t i k e l 734.
Hängt die Aufhebung oder Abänderung des angefochtenen Urtheils von

einem Beweisverfahren ab, oder wird nach derselben in der Berufungs-
instanz ein Beweisverfahren nothwendig, so kann das Berufungsgericht die
Beweiserhebung einem Nntergerichte feines Sprengels übertragen oder
nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften mittels Requisition oder Auf-
trag veranlassen.

A r t i k e l 735.
Erfolgt die Aufhebung eines Urtheils wegen Mangels der Zuständig-

keit des Untergerichts, so hat das Berufungsgericht auf Abweisung der
Klage zu erkennen.

A r t i k e l 736.
Einer Partei, die im Berufungsverfahren neue Thatsachen, Angriffs-,

Vertheidignngs- oder Beweismittel geltend gemacht hat und auf Grund
dieses neuen Vorbringens obsiegt, können, wenn ihr die Beibringung schon
im ersten Nechtsznge möglich gewesen wäre, ihres Siegs in der Hauptsache
nngeachtet die Kosten der zweiten Instanz ganz oder theilweise zur Last
gelegt werden.

Ob die Möglichkeit der frühern Beibringung vorhanden gewesen, ist
nach richterlichem Ermessen ohne Zulassung eines Beweisverfahrens zu
entscheiden.

A r t i k e l 737.
Ist das erstxichterliche Urtheil ganz oder theilweise aufgehoben oder

abgeändert worden, so hat der Gerichtsschreiber des Qbergcrichts binnen
acht Tagen nach Verkündung des oberrichterlichen Urtheils einen kosten-
freien Auszng des Urtheils dem Gerichtsschreiber des Untergerichts zu
übersenden.
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I n dem Auszuge sind der Tag der Verkündung, die Parteien, der Be-
treff und die Entscheidung anzugeben.

Der Gerichtsschreiber des Untergerichts hat von der Entscheidung, von
dem Gerichte, das dieselbe erlassen hat, und von dem Tage der Verkün-
dung am Rande des unterrichterlichen Urtheils Vormerkung zu machen und
diese jeder spätern Ausfertigung oder Abschrift des Urtheils am Schlüsse
beizufügen.

. Hauptstuck.

Beschwerde und Gegenvorstellung.

A r t i k e l 738.

Beschwerde. Das Rechtsmittel der Beschwerde findet außer iu den vom
Gesetze besonders vorgesehenen Fällen, soweit Rechtsmittel nach gesetzlicher
Vorschrift nicht überhaupt ausgeschlossen sind, statt:

1) gegen Verfügungen, welchen eine bezügliche Verhandlung in der Sitzung
nicht vorausgegangen ist und durch welche eine Genehmigung oder
Anordnung verweigert oder von ungerechtfertigten Vorauflagen ab-
hängig gemacht wird;

2) gegell Strafverfügungen;
3) gegen Verfügungen, welche nicht unter den Parteien ergangen sind,

wohin insbesondere alle Verfügungen gegen Zengen oder andere an:
Streite nicht betheiligte Personen gehören.

A r t i k e l 739.
Die Beschwerde geht, wo das Gesetz nicht eine Ausnahme macht, an das

vorgesetzte Obergcricht.
Ueber Beschwerden gegen beauftragte Nichter erkennt, wenn der Auftrag

von einem Collcgialgerichte erlassen ist, das Gericht, welches den Auftrag er-
lassen hat.

' A r t i k e l 740.
Die Erhebung der Beschwerde ist an eine Frist nur da gebunden, wo

das Gesetz für einzelne Fälle eine solche besonders vorgesehen hat.

A r t i k e l 741.
Die Beschwerde ist durch die Partei oder ihren Bevollmächtigten bei dem

Gerichte, welches sie veranlaßt hat., oder bei dem Beschwerderechte nnter
Vorlage der beschwerenden Verfügung und der zur Rechtfertigung des cinge-
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legten Rechtsmittels dienenden Belege einzureichen oder dem Gerichtsschreiber
zu Protokoll zu geben.

Is t die Verfügung, gegen welche Beschwerde geführt wi rd, ans eine Vor-
stellung ergangen, die nach gesetzlicher Vorschrift von einem Advokaten gefer-
tigt sein muß, so kann die Beschwerde nur durch Erreichung einer Beschwerdc-
schrift erhoben werden, die von einem bei dem betreffenden Ober- oder Unter-
gerichte zur Anwaltspraxis berechtigten Advokaten gefertigt ist.

A r t i k e l 742.

Wo das Gesetz einer Beschwerde aufschiebcude Wirkuug uicht besonders
beilegt, findet diese nur bei Beschwerden gegen Strafverfügungen oder gegen
die Zurückweisung der Ablehnung eines Nichters statt.

A r t i k e l 743.

Das Verfahrelt und die Entscheidung in Beschwerdesachen richten sich, so-
weit abweichende Vorschriften im Gesetze nicht getroffen sind, nach den Be-
stimmungen des X X V . Hauptstücks.

A r t i k e l 744.

Is t bei der Erledigung der Beschwerde eine andere Person im entgegen-
gesetzten Interesse betheiligt, so hat ihr der Beschwerdeführer die eingereichte
Beschwerdeschrift oder das angenommene Protokoll uuter Angabe des Gerichts,
bei dem die Beschwerde angebracht wurde, mit der Aufforderung zustellen zu
lassen, daselbst von den übergebenen Belegen Einsicht zu uehmeu uud ihre
etwaigeu Erinnerungen binnen fünfzehn Tagen einzureichen oder zu Protokoll
zu geben. Die Zustellungsurknnde ist nachträglich zu hinterlegen.

Zum BeHufe der Zustellung hat der Gerichtsschreiber dem Beschwerde-
führer auf Verlangen die eingereichte Beschwerdeschrift oder das aufgenommene
Protokoll in Urschrift gegen Zurückgabe bei Hinterlegung der Zustellungs-
urkunde auszuhändigen.

Die Veschwcrdeschrift darf auch vor der Einreichung zugestellt werden.
I n diesem Falle ist das Gericht, bei welchen:, und der Tag, bis zn welchem
die Einreichung erfolgen werde, in der Zustellungsurkunde anzugeben und
läuft die Frist zur Erinnerungsabgabe erst von diesem Tage. Erfolgt die
Einreichuug nicht in der bestimmten Zeit oder nicht bei dem bezeichneten Ge-
richte, so ist die Zustellung als uicht geschehen zu betrachten und kann der
Betheiligte Ersatz der ihm veranlaßten Kosten verlangen.

A r t i k e l 745.

Ist die von einem Obergerichte zu entscheidende Beschwerde bei dem Unter-
gerichte angebracht worden, so hat dieses, falls es nicht selbst Abhilfe trifft,
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innerhalb acht Tagen die Beschwerde nebst Belegen und den erforderlichen
Akten an das Obergericht einznsenden.

I m Falle des Art. 744 hat die Einsendung innerhalb acht Tagen nach
der Erinnerungsabgabc beziehungsweise nach Ablanf der für diese gesetzten
Frist zn geschehen und sind die etwa abgegebenen Erinnerungen mit in Vor-
lage zu bringen.

A r t i k e l 746.
Is t die Beschwerde unmittelbar bei dem Obergerichte angebracht worden,

so wird sie — im Falle des Art. 744 nach der Erinneruugsabgabe beziehungs-
weise nach Ablauf der hiefür gesetzten Frist — durch den Gerichtsvorstand
dem Nntergerichte zur Attcnvorlage und ettraigeu Berichterstattung mitgetheilt,
wenn nicht ohne Aktenvorlage über den Grund der Beschwerde mit Sicher-
heit entschieden werden kann.

Besteht Gefahr im Verzüge, so kann der Vorstand des Obergerichts zu-
gleich vorläufige Verfügung erlassen.

A r t i k e l 747.
Die Entscheiduug erfolgt in den Fällen des Art . 738 Ziff. 1—3 nach

Vernehmung des Staatsanwalts, falls ein solcher an dem Gerichte aufgestellt
ist. Gleiches hat auch in den Fällen, für welche das Rechtsmittel der Be-
schwerde vom Gesetze besonders vorgesehen ist, dann zu geschehen, wenn die
angefochtene unterrichterliche Verfügung nach vorgängiger Vernehmnng des
Staatsanwalts erlassen worden ist oder doch gesetzlicher Vorschrift gemäß
hätte erlassen werden sollen.

A r t i k e l 748.
Sind Ergänzungen nothwcndig, so hat sie das Ncschwcrdegericht je nach

Beschaffenheit des Falls durch Auflage au den Beschwerdeführer oder Auftrag
an das Unterbricht anzuordnen.

A r t i k e l 749.
Wird die Beschwerde verworfen, so ist der Beschwerdeführer, wenn ihm

Streitmuthwille zur Last fällt, iu eiue Geldstrafe bis zu fünfundzwanzig Gulden
zu verurth eilen.

A r t i k e l 750.
Ergibt sich, daß einem Nichterbeamten grobes Verschieden zur Last fällt,

so kann er nach vorgängigem Gehöre in die auf die Beschwcrdeführung erlau-
fenen Kosten ganz oder theilweife verfällt werden.

A r t i k e l 751.
Die Entscheidungen in Beschwerdesachen bleiben auf der Gerichtsschreiberei

.des Beschwerdegerichts hinterlegt. Is t dieses das Obergericht, so läßt es eine
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Ausfertigung dem Untergerichte übersenden. Der Gerichtsschreiber des letztern
hat denr Beschwerdeführer nnd im Falle des Art . 744 dem weiter Betheiligten
gegen Empfangsbescheinigung Kenntniß zu geben, sowie auf Verlangen Ab-
schrift der Entscheidung mitzutheilen.

A r t i k e l 752.
Der Fortgang eines Rechtsstreits darf durch das Verfahren auf erhobene

Beschwerde nur aufgehalten werden, wenn und solange dies nach Beschaffen-
heit der beschwerenden Verfüguug unvermeidlich ist oder das Obergericht zur
Erledigung der Beschwerde in dringlichen Fällen der Strcitcckten bedarf. I n
solchen Fällen kann das Obcrgericht den Fortgang des Rechtsstreits zeitweise
einstellen, soferne nicht sonstige Vorkehrung thunlich ist.

A r t i k e l 753.
Beschwerden an das Qbergericht, welche von einer Partei gegen Ver-

fügungen in einer anhängigen Sache erhoben wurden, sind, wenn die Haupt-
sache durch Berufung bei dem Obergcrichtc anhängig wi rd, von diesem auf
Antrag des Beschwerdeführers oder seines bei der Erlcdiguug der Beschwerde
betheiligteu Gegners, sofernc die Entscheidung der Hauptsache dadurch keinen
Aufenthalt erleidet, mit letzterer zn erledigen. Der betreffende Antrag ist noch
bei der Verhandlnng zuläßig.

A r t i k e l 754.
Is t die Beschwerde zur Zeit, wo die Hauptsache durch Berufung bei dem

Obergerichte anhängig w i rd , noch nicht erhoben, so kaun sie, soferne eine
Frist für die Beschwerdcführung nicht gegeben oder noch im Laufe uud der
etwa außer dem Beschwerdeführer Bethciligte in der Berufungsinstanz vertreten
ist, mit jedem in dieser vorkommenden motivirten Antrage verbunden oder
auch durch einen besonders zugestellten oder in der Sitzung hinterlegten An-
trag angebracht werden. Findet iu einem solchen Falle die Bcschwerdeerhebuug
erst bei der Verhandlnng statt uud ist der außer dein Beschwerdeführer Be-
theiligte bei dieser nicht erschienen, so ist die Verhandlung zu vertageu uud
uachträgliche Zustellung eines motivirten Antrags anzuordueu.

A r t i k e l 755.
GegenvorMung. Verfügungen, gegen welche das Rechtsmittel der Beschwerde

stattfindet, können auch zuvor mittels Gegenvorstellung bei dem Gerichte be-
ziehungsweise dem Gcrichtsvorstande oder beauftragten Richter, von welchem
sie erlassen worden sind, angefochten werden.

A r t i k e l 756.
War derjenige, welcher sich durch eine richterliche Verfüguug verletzt er-

achtet, bisher nicht gehört oder wil l er neue Thatsachen vorbringen, so steht
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ihm das Rechtsmittel der Beschwerde erst dann zn, wenn er mit der Gegen-
vorstellnng zurückgewiesen worden ist.

Hienach ist anch zn verfahren, wenn dnrch die in Folge einer Gegenvor-
stellnng oder Beschwerde stattgefundcne Abändernng einer Verfügung .Jemand
sich verletzt erachtet, der bisher nicht in die Lage gesetzt war, Erinnerungen
vorzubringen.

A r t i k e l 757.

Is t die Erhebung der Beschwerde an eine Frist gebündelt, so finden die
Bestimmungen der Ar t . 755 und 756 keine Nnvendnng.

A r t i k e l 758.

Gegenvorstellungen sind in analoger Weise wie Beschwerden anzubringen
und zu behandeln. Insbesondere' finden die Vorschriften des Ar t . 744 auch
bei ihnen Anwendung.

A r t i k e l 759.

Rechtsmittel. Gegen Entscheidungen, welche die Collegialgerichte in Gemäßheit
des Art . 739 Abs. 2 erlassen haben, sowie im Falle des Art . 750 ist Beschwerde
an das vorgesetzte Obergericht gestattet.

Ferner ist, soweit Rechtsmittel nicht überhaupt ausgeschlossen sind, gegen
dis in Veschwerdesachen ergangenen Entscheidungen, mit Ausnahme der von
dem obersten Gerichtshofe erlassenen, unter den allgemeinen Voraussetzungen
Nichtigkeitsbeschwerde zuläßig, in den in Abs. 1 bezeichneten Fällen jedoch nur
gegen die Entscheidung des Obergerichts.

Ändere Rechtsmittel greifen nicht Platz.

A r t i k e l 760.

Anwendung auf Die Bestimmungen der Art. 739—751 und 755—759 gelten
b" nichtstreitige ^ H ^ . die lüchtstreitigc Rechtspflege, soweit Beschwerde gegen

richterliche Verfügungen nach der betreffenden Gesetzgebung statt-
haft ist und diese etwas anderes nicht mit sich bringt.
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Zwei ter Abschni t t .
Außerordentliche Rechtsmittel.

Hauptftück.

Wiederaufnahme des Verfahrens.

Artikel 761.
Eiu dnrch. rechtskräftiges Urtheil geschlossenes Verfahren kann

wieder aufgenommen werden:
1) wenn das Urtheil die Folge eines thatsächlichen I r r thums ist, der aus

den Prozeßschriften und den Urkunden des Prozesses selbst hervorgeht;
2) wenn die Partei, welche um Wiederaufnahme nachsucht, nach Erlassung

des Urtheils entscheidende Bewcisurkunden erlangt hat, an deren früherem
Gebrauche sie ohue ihre Schuld verhindert war;

3) wenn die Entscheidung auf einem Strafurtheile beruht, welches im
Wege der Wiederaufnahme des Strafverfahrens wieder aufgehoben
worden ist;

4) wenn das Urtheil auf einen geleisteten Parteieid gegründet ist und die
schwörende Partei sich dabei eines Meineids schuldig gemacht hat;

5) wenn das Urtheil auf einer falschen Urkuude oder auf einem absichtlich
falsch abgegebenen Zeuguisse oder Gutachten beruht;

6) wenn das Urtheil durch eine nach dem Strafgesetzbuche zu ahndende uu-
redliche Handlung von Seiten des eigenen Gewalthabers der benachthei-
ligten Partei im Einverständnisse mit der Gegenpartei oder von Seiten
der Gegenpartei selbst oder ihres Gewalthabers erwirkt worden ist;

7) wenn das Urtheil von einem Nichter oder unter Mitwirkung eines
Nichters erlassen ist, welcher sich in dem Rechtsstreite einer nach dem
Strafgesetzbuche zu ahndenden Verletzung seiner Amtspflichten znm Nach-
theile der die Wiederaufnahme nachsuchenden Partei schuldig gemacht hat;

8) wenn das Urtheil zum Nachtheile eines Minderjährigen oder Entmün-
digten ergangen ist und dieser entweder im Prozesse nicht nach Vor-
schrift des Gesetzes vertreten war oder die gegen ihn ergangene Ent-
scheidung auf einer Gefährde oder einer solchen Handlung seines gesetz-
lichen Vertreters beruht, zu deren Vornahme diesem die Befügniß mangelte.

A r t i k e l 762.
Ein I r r thum im Sinne des Ar t . 761 Ziff. 1 ist vorhanden, wenn die

Entscheidung sich auf die Annahme einer Thatsache gründet, deren Wahrheit
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in unbestreitbarer Weise ausgeschlossen ist, oder wenn eine Thatsache als
nicht bestehend angenommen wurde, während die Wahrheit unzweifelhaft fest-
steht. Hiebei wird jedoch im einen wie im andern Falle vorausgesetzt,
daß die fragliche Thatsache nicht einen unter den Parteien bestrittenen Pnnkt
bildete, über welcheu im Urtheile Entscheidung getroffen ist.

/ A r t i k e l 763.
Wiederaufnahme aus einem der in Art . 761 Ziff. 4 und 5 angeführten

Gründe ist nnr statthaft, wenn eine der dort bezeichneten strafbaren Handlungen
durch ein rechtskräftiges Strafurtheil festgestellt worden ist.

Gleiches gilt von den in Art. 761 Ziff. 6 und 7 angeführten Wiederauf-
nahmsgründen, es sei denn, daß aus andern Gründen, als wegen mangelnden
Beweises, das Strafverfahren nicht eingeleitet werden oder eine Verurteilung
nicht erfolgen kann.

A r t i k e l 764.
Als rechtskräftig sind die in Art . 682 und 683 bezeichneten Urtheile zu

betrachten, wenn dagegen überhaupt oder zur Zeit weder Einspruch noch Be-
rufung mehr zuläßig ist, die auf Vorsichtsverfügungen bezüglichen Urtheile
jedoch nur, wenn auch die Bestimmung des Art. 635 Abs. 2 nicht mehr An-
wendung findet.

A r t i k e l 765.
Die Wiederaufnahme kann, falls einer der Fälle des Art. 761 gegeben

ist, nicht nur von den bisherigen Parteien, sondern auch von dritten Personen,
gegen welche die Wirkung des Urtheils sich erstreckt, verlangt werden, wenn
sie durch das Urtheil beuachthciligt sind.

Gläubiger der unterliegenden Partei, sowie Personen, welche vor Beendi-
gung des Rechtsstreits Rechte an der streitigen Sache erworben haben, können
außerdem die Wiederaufnahme verlanget!, wenn zu ihrem Nachtheile eine Ge-
fährde zwischen den Parteien stattgefunden hat.

A r t i k e l 766.
Die Wiederaufnahme ist ausgeschlossen, wenn der Gesuchsteller durch Ein-

spruch oder Berufung Abhilfe hätte erlangen können und davon keinen Gebrauch
gemacht hat, oder wenn er, nachdem die Frist zur Eiuführung des Wicderauf-
nahmsverlangens gegen ihn bereits zu laufen begonnen hatte, dem Urtheile
ausdrücklich oder durch unzweideutige Handlungen sich unterworfen hat.

A r t i k e l 767^
Zuständigkeit. Die Wiederaufnahme ist bei dem Gerichte nachznsuchen, welches

das angefochtene M h e i l erlassen hat.
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Geht das Wiederaufnahmsverlangen gegen Entscheidungen verschiedener
Instanzen, so ist das Berufungsgericht zuständig.

A r t i k e l 768.
Ueber die Wiederaufnahme kann durch die nämlichen Nichter erkannt

werden, doch ist im Falle des Art. 761 Ziff. 7 der betheiligte Nichter ausge-
schlossen.

A r t i k e l 769.
Wenn das zur Entscheidung über die Wiederaufnahme zuständige Gericht

nicht mehr besteht, hat der oberste Gerichtshof auf ein mittels einfacher Vor-
stellung angebrachtes Gesuch ein anderes Gericht zn bestimmen.

A r t i k e l 770.
Fristen. Das Wiederaufnahmsverlangen muß innerhalb einer Frist von

sechzig Tagen der Gegenpartei zugestellt werden.
Diese Frist läuft:

1) in den Fällen des Art. 761 Ziff. 1 von dem Tage, an welchem die
Zustellung des beschwerenden Nrtheils erfolgt ist;

2) in den Fällen des Art. 761 Ziff. 2 von dem Tage, an welchem der
Gesuchsteller die neue Beweisurkunde erlangt hat;

3) in den Fällen des Art. 761 Ziff. 3 von dem Tage, an welchem der
Gesuchsteller von der Aufhebung des Strafurtheils Kenntniß erlangt hat;

4) in den Fällen des Art . 761 Ziff. 4 und 5 uud, vorbehaltlich der im
Art. 771 getroffenen besondern Bestimmung, auch in den Fällen des
Art. 761 Ziff. 6 und 7 von dem Tage, an welchem der Gesuchsteller
von dem rechtskräftigen Strafurtheile Kenntniß erlangt hat;

5) in den Fällen des Art. 761 Ziff. 8 von dem Tage, an welchem ein bei
dem betreffenden Vorgange nicht beteiligter gesetzlicher Vertreter der
Partei, oder an welchem nach eingetretener rechtlicher Handlungsfähigkeit
der Partei diese selbst von dem Wiederaufnahmsgrunde Kenntniß er-
halten hat, falls sie aber diese Kenntniß schon vor erlangter rechtlicher
Handlungsfähigkeit hatte, von dem Tage der erlangten Großjährigkeit
oder der Aufhebung der Entmündigung.

I n keinem Falle ist die Frist als abgelaufen zu betrachten, solange nicht
das beschwerende Urthcil zugestellt ist und seit der Zustellung sechzig Tage .ver-
strichen sind.

A r t i k e l 771.
I n den Fällen des Ar t . 761 Ziff. 6 und 7 läuft, wenn aus andern

Gründen als wegen mangelnden Beweises ein Strafverfahren nicht eingeleitet
werden kann, die Frist von dem Tage, an welchem der Gesuchsteller von der
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strafbaren Handlnng Kenntniß erlangt hat. wenn aber das eingeleitete
Verfahren aus andern Gründen als wegen mangelnden Beweises eine Ver-
urtheilung nicht zur Folge hatte, von dem Tage, all welchem der Gesuchsteller
Kenntniß davon erlangt hat, daß das Verfahren rechtskräftig eingestellt oder
der Angeschuldigte rechtskräftig freigesprochen worden ist.

A r t i k e l 772.
I m Falle des Art . 765 Abs, 1 kommen die einschlägigen Bestimmungen

der Art. 770 und 771 zur Anwendung.

A r t i k e l 773.
M i t Ausnahme des in Art . 765 Abs. 2 bezeichneten Falls findet nach Ab-

lauf von zehn Jahren von dem Tage, an welchem das Urtheil die Rechtskraft
erlangt hat, ein Wiederaufnahmsverlangen nicht mehr statt. I n den Fällen
des Art. 761 Ziff. 8 beginnt diese Frist mit dem Tage, an welchem die Minder-
jährigkeit oder Entmündigung ihr Ende erreicht hat.

A r t i k e l 774.
I n den Fällen des Art. 765 Abs. 2 ist das Wiederaufnahmsverlangen

an keine Frist gebunden. Es ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Gesnchsteller
nach erlangter Kenntniß von der ihn benachtheiligenden Gefährde sich dem
Nrtheile ausdrücklich oder durch unzweideutige Handlungen unterworfen hat.

A r t i k e l 775.

Der Gesuchsteller hat erforderlichen Falls die Rechtzeitigkeit seines Ver-
langens zu bescheiuigen. Als Bescheinigung dient auch die eidliche Ver-
sicherung des Gesuchstellers, falls nicht sein Vorbringen nach richterlichem Er-
messen als unglaubwürdig sich darstellt.

Art ikel 776.

Erhebung. Das Wiederaufnahmsverlangen ist, wenn bei dem zur Entschei-
dung darüber zuständigen Gerichte die Streitsache noch anhängig ist, in der
für Zwischenstreite bestimmten Form, außerdem als Klage einzuführen.

Der Antrag oder die Klage mnß neben den allgemeinen Erfordernissen
enthalten:

1) die Bezeichnung des Grundes, aus welchem die Wiederaufnahme ver-
langt wird;

2) die Angabe der Thatsachen, wodurch die Rechtzeitigkeit des Wieder-
aufnahmsverlangens bedingt ist;

3) ein bestimmtes Gesuch bezüglich des Umfangs, in welchem die frühere
Entscheidung aufgehoben werden soll.
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A r t i k e l 777.
Wirkungen. Die Urteilsvollstreckung wird durch das Wiederaufnahmsver-

langen nur dann gehemmt, wenn durch die Wiederaufnahme eine Eidesleistung
verhindert werden soll.

Das Gericht kann bei vorhandener Gefahr eines nicht oder nur schwer
zu ersehenden Schadens auf Antrag verfügen, daß gegen Sicherheitsleistung
mit der Vollstreckung eingehalten werde, oder daß die Fortsetzung der Vol l -
streckung nur gegen Sicherheitsleistung stattfinde. Gegen diese Verfügung
finden Rechtsmittel nicht statt.

A r t i k e l 778.
Der Wiederaufnahmsbeklagte darf auch von Thatsachen, Beweisen und

Vertheidigungsmitteln, welche in: frühern Verfahren ausgeschlossen oder nicht
vorgebracht wurden, soferue sie durch die Wiederaufnahme berührte Punkte
des Urtheils betreffen, Gebrauch machen.

A r t i k e l 779.
Verfahren. M f Verfahren und Urtheil in Wiederanfnahmssachen kommen,

soweit im gegenwärtigen Hauptstücke nicht anders bestimmt ist, die Vorschriften
über das Verfahren auf Klagen im ersten Nechtsznge zur Anwendung.

A r t i k e l 780.
Wird das Wiederaufnahmsverlangeu auf eine Gefährde oder unbefugte

Handlung eines Gewalthabers oder gesetzlichen Vertreters gegründet, so sind
er oder seine Erben beizuladen.

I n den Fällen des Ar t . 765 ist das Gesuch gegen alle Parteien zn rich-
ten, zwischen welchen das angefochtene Urtheil ergangen ist.

A r t i k e l 781.
Gründe der Wiederanfnahme, die bei Ginführung des Rechtsmittels nicht

angegeben wurden, können in dem dadurch veranlaßten Verfahren nur in so
ferne geltend gemacht werden, als zur Zeit der Geltendmachung die ursprüng-
liche Einführungsfrist noch im Laufe sich befindet.

A r t i k e l 782.
M i t der Verhandlung und Entscheidung über die Zuläßigkeit der Wieder-

aufnahme ist die Verhandlung und Entscheidung der Hauptsache zu verbinden,
doch kann das Gericht auf Antrag oder von Amtswegen beschließen, daß zu-
nächst gesondert über die Zuläßigkeit der Wiederaufnahme verhandelt und ent-
schieden werde.

A r t i k e l 783.
Wird das Urtheil, gegen welches Wiederaufnahme nachgesucht wird, in

13



1 9 4 Buch I I I . Hanptstück29, 30.

einer bci einem andern Gerichte anhängigen Streitsache geltend gemacht, so hat
dieses Gericht, wenn es erachtet, daß die Wiederaufnahme auf die Entscheidung
der anhängigen Sache Einfluß haben könne, die Verhandlung einstweilen ein-
zustellen.

Is t das Wiederaufnahmsverlangen noch nicht anhängig gemacht, so kann
das Gericht eine Frist dafür festsetzen.

A r t i k e l 784.
urcheil. Das Wiederaufuahmsverlangen ist von Amtswegcn zu verwerfen,

wenn es wegen Mangels eines gesetzlichen Wiederaufnahmsgrundes unstatthaft,
nicht bei dem dafür zuständigen Gerichte angebracht oder nach dem eigenen
Vorbringen des Gesuchstellers verspätet ist.

A r t i k e l 785.
Wird das Wiederaufnahmsverlangen verworfen, so ist der Gesuchsteller,

wenn ihm Streitmuthwille zur Last fällt, in eine Geldbuße bis zu hundert
Gulden zu verurtheilen.

A r t i k e l 786.
Wird in Folge der Wiederaufnahme des Verfahrens die frühere Entschei-

dung ganz oder theilweise geändert, so ist hievon am Rande der Urtheile, welche
von der Nenderung betroffen werden, durch die einschlägigen Gerichtsschreiber
Vormerkung zu machen und diese Vormerkung jeder spätern Ausfertigung
oder Abschrift beizufügen. Die Bestimmungen des Art. 737 finden hiebei analoge
Anwendung.

A r t i k e l 787.
Rechtsmittel. I t t Bezug auf die Zuläßigkeit von Einspruch und Rechtsmitteln

gegen die im Wiederaufnahmsverfahren ergangenen Entscheidungen finden die
allgemeinen Bestimmungen Anwenduug.

Hauptstück.

Nichtigkeitsbeschwerde.

A r t i k e l 788.
Durch das Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeschwerde können die im

letzten ordentlichen Rechtszugc ergangenen Entscheidungen, für welche dies im
Gesetze besonders vorgesehen ist oder welche ein Endurtheil oder ein diesem
hinsichtlich der Znläßigkeit der Berufung gleichstehendes Urtheil bilden, ange-
fochten werden:

1) wenn die Entscheidung gegen eine in der nämlichen Sache früher er-
gangene rechtskräftige Entscheidung verstößt;
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2) wenn das entscheidende Gericht seine Inständigkeit, oder Unzuständigkeit
mit Unrecht angenommen hat;

3) wenn es nicht vorschriftsmäßig besetzt war;
" 4 ) wenü die Entscheidung nicht mit Gründen versehen ist;

5) wentt die Entscheidung auf Grnnd einer Verhandlung ergangen ist, bei
welcher die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt
sind, oder wenn eine solche Verletzung bei der Verkündung stattgefunden hat;

6) wenn die Entscheidung unmittelbar oder mittelbar auf einer nichtigen
Prozeßhandlung beruht;

7) wenn die Entscheidnng auf Verletzung, falscher Auslegung oder nnrich-
tiger Anwendnng einer Nechtsregel bernht.

A r t i k e l 789.
Die Nichtigkeitsbeschwerde kann sowohl von den bisherigen Haupt- und

Nebenparteien als von Dritten, die bisher an dem Streite keinen Antheil ge-
nommen haben, gegen die aber die Wirknng der Entschciduug sich erstreckt, er-
hoben werden.

A r t i k e l 790.
Sind die Entscheidungsgründe unrichtig, ohne daß die Gesetzmäßigkeit der

Entscheidung selbst davon abhängt, so findet Nichtigkeitsbeschwerde nicht statt.
Als Entscheidungsgründe kommen auch solche Entscheidungen in Betracht,

welche zur Unterlage der durch die Nichtigkeitsbeschwerde angefochtenen Ent-
scheidung gehören.

A r t i k e l 791.
Die Nichtigkeitsbeschwerde kann nicht daranf gestützt werden, daß das Ge-

richt die tatsächlichen Ergebnisse der Beweise und Verhandlungen uurichtig
aufgefaßt oder deu Inhal t einer Urkunde falsch ausgelegt habe, es sei denn,
daß gesetzliche Vorschriften dabei verletzt worden sind.

A r t i k e l 792.
Tatsächliche Behauptungen, Angriffs- oder Vertheidignngs- und Beweis-

mittel, welche im frnhern Nechtszuge nicht geltend gemacht wurden, können
nnr dann als Grundlage einer Nichtigkeitsbeschwerde dienen, wenn sie von
Amtswegen zu berücksichtigen gewesen wären oder wenn es sich nm den in
Art. 788 Ziff. 1 bezeichneten Nichtigkeitsgrnnd handelt.

A r t i k e l 793.
Verletzungen der gesetzlichen Vorschriften über die Förmlichkeiten des Ver-

fahrens, welche im frühcrn Rechtszugc nicht geltend gemacht wurden, können
nur dann zur Grundlage einer Nichtigkeitsbeschwerde dienen, wenn die Nichtig-

13*
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keit von Amtswege^ zu berücksichtigen gewesen wäre oder von der Partei im
frühern Nechtsznge nicht geltend gemacht werden konnte.

A r t i k e l 794.
Wegen Nerletznng, falscher Anslegnng oder unrichtiger Anwendung von

Handelsbräuchen findet Nichtigkeitsbeschwerde nicht statt.
Sind Handelsgebräuche einer Cutscheidung zu Grunde gelegt worden und

behauptet eine Partei, es sei dies mit Nurecht geschehen, weil das Handels-
gesetzbuch ausreichende Bestimmungen für den betreffenden Fal l enthalte, so
ist Nichtigkeitsbeschwerde statthaft, das Gericht hat aber seine Beurtheilung
auf diese Frage zu beschränken.

A r t i k e l 795.

Die Nichtigkeitsbeschwerde ist ausgcschlosseu, wenn der Beschwerdeführer
der Entscheidung ansdrücklich oder durch unzweideutige Handluugen sich unter-
worfen hat.

Gleiches gilt, wenn der Nefchwerdeführer Abhilfe gegen die Entscheidung
durch Einspruch oder eines der in Hauptstück X X V I I — X X I X bezeichneten
Rechtsmittel hätte erlangen können und davon keinen Gebrauch gemacht hat.

A r t i k e l 796.
Zuständigkeit. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist an den obersten Gerichtshof zu

richten.
A r t i k e l 797.

Frist. Die Frist für Erhebnng der Nichtigkeitsbeschwerde beträgt sechzig Tage.
Sie läuft von Zustellung der beschwerenden Entscheidung, iu den Fällen

des Art . 759 Abs. 2 aber von dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer
durch den Gerichtsschreiber die in Ar t . 751 vorgeschriebene Mittheiluug er-
halten hat.

Die Nichtigkeitsbeschwerde kann auch schon vor den iu Abs. 2 bezeichneten
Zeitpunkten giltig eingelegt werden.

A r t i k e l 798.
Erhebung. Die Nichtigkeitsbeschwerde wird, durch Zustelluug einer von dem

Anwalte des Beschwerdeführers gefertigten Beschwerdeschrift erhoben, welche
außer den allgemeinen Erfordernissen enthalten mnß:

1) dieBezeichmmg der Entscheidung, gegen welche die Beschwerde gerichtet ist.
2) die Angabe der Nichtigkeitsgründe unter Anführung des betreffenden

Gesetzes oder der betreffenden Nechtsregel bei jedem einzelnen Nichtig-
keitsgnmde;

3) ein bestimmtes Gesuch.
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Nichtigkeitsgründe, welche in der Beschwerdeschrift nicht angegeben sind,
dürfen im Verlaufe des weitern Verfahrens nicht geltend gemacht werden.

A r t i k e l 799.
Wirkung. Der Vollzng der angefochtenen Entscheidung wird durch Erhebung

der Nichtigkeitsbeschwerde nnr dann gehemmt, wenn durch letztere eine Eides-
leistung verhindert werden soll.

I n andern Fällen kann die Partei, welche Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt
hat, sich gegen Vollstrecknng der Entscheidung bis nach erfolgter Erledigung
der Beschwerde dadurch schützen, daß sie, falls es sich nur eine bestimmte Summe
handelt, diese gerichtlich hinterlegt, andernfalls aber eine von dem Vollstreckungs-
gerichte zu bestimmende Sicherheit bestellt.

A r t i k e l 800.
Verfahren. Die Beschwerdeschrift ist dem Nichtigkeitsbeklagten auf Betreiben

des Beschwerdeführers mit der Anffordernng zuzustellen, innerhalb der gesetz-
lichen Frist einen Anwalt zu bestellen nnd dnrch ihn den: Gegenanwalte von
der erfolgten Bestelluug Anzeige machen zu lassen.

Die Frist, in welcher der Nichtigkeitsbeklagte der Aufforderung zn genügen
hat (Erscheinungsfrist), beträgt dreißig Tage vom Tage der Zustellung der
Beschwerdeschrift.

Die Daner der Erscheinungsfrist muß unter Berücksichtigung der Bestim-
mung des Art. 209 in der Zustelluugs-Urkunde angegeben sein.

A r t i k e l 801.
I s t ein Anwalt für den Nichtigkeitsbeklagten bestellt worden und wil l

derselbe eine Antwort auf die Beschwerdeschrift zustellen lassen, so hat er dies
mit der Anzeige von seiner Bestellung oder doch innerhalb der Erscheimmgs-
frist zu bewerkstellige!!.

A r t i k e l 802.
Die Beschwerdeschrift und die Antwort darauf dürfen weder eine Ent-

wickelnng der der Würdigung des Gerichtshofs nicht unterworfenen tatsäch-
lichen Verhältnisse, noch eine einfache Wiederholung rechtlicher Ansführungen
aus frühern Schriftsätzen enthalten.

A r t i k e l 803.
Nach Zustellung der Antwort des Nichtigkeitsbeklagten auf die Beschwerde-

schrift oder Ablauf der Erscheinnngsfrist kann der Anwalt des Nichtigkeits-
klägers und, wenn für den Mchtigkeitsbeklagten ein Anwalt bestellt ist, auch
dieser die Sache M Verhandlnng anmelden.

Die Anmeldung geschieht dnrch Hinterlegung der Akten auf der Gerichts-
schreiberei des obersteu Gerichtshofs. Z n hinterlegen sind die angefochtene
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Entscheidung in Ausfertigung oder in der zugestellteu Abschrift, die Beschwerde
schrift nebst der Zustelluugsurkundc, die etwa erfolgte Antwort darauf uud die
sonst erforderlichen Urkunden und Prozeßschriften.

A r t i k e l 804.
Die betreibende Partei hat der andern, falls diese einen Anwalt bestellt

hat, die gescheheue Aumelduug bekannt zu gebeu und die Zustellungsurkunde
darüber nachträglich auf der Gerichtsschreiberei einzureichen

Durch die Bekanntgebung ist die Gegenpartei aufgefordert, ihre Nrtuudeu
und Prozcßschriften binnen fünfzehn Tagen von der Zustellung ebenfalls zu
hinterlegen und dem betreibenden Theile davon Kenntniß zu geben.

Jeder solchen Benachrichtignng ist das Verzeichniß der hinterlegten Schriften
beizulegen.

A r t i k e l 805.
Die Zustelluug einer Antwort auf die Beschwerdeschrift uud die Akten-

Hinterlegung sind auch nach Ablauf der dafür bestimmteu Fristen bis zum
Beginne der Verhandlung noch statthaft, doch haftet die säumige Partei für die
aus der Verzögerung etwa sich ergebenden Kosten und Schäden.

A r t i k e l 806.
Sofort nach erfolgter Anmeldung hat der Gerichtsschreiber den Eintrag

auf das von ihm zu führende Hauptverzeichniß zu bewirken.
Die Akten sind von ihm, sobald ihre Hinterleguug vou beiden Parteien

erfolgt ist oder eine Frist für die Hinterlegung uicht mehr läuft, dein Senats-
vorstande zur Grueunuug des Berichterstatters vorzulegen.

A r t i k e l 807.
Der Berichterstatter hat auf Grund der hinterlegten Akten, die Hinter-

legung mag von beiden Parteien oder nur vou einer Partei geschehen sein,
eine Darstelluug des Sachbestands zu fertigen uud sammt deu Akten au deu
Staatsanwalt zur Vorbereituug seines Antrags, welcher in allen Sachen zu
erstatten ist, gelangen zu lassen.

Nachdem der Staatsanwalt die Akten zurückgestellt hat, bestimmt der Sc-
natsvorstand den Tag zur Verhandlung der Sache in der Sitzuug.

A r t i k e l 808.
Der zur Nerhandluug festgesetzte Tag muß wenigstens fünfzehn Tage vor^

her durch Anschlag in dem Sitzungssaale uud "auf der Gerichtsschreiberei be-
kannt gemacht werden.

Der Anschlag gilt als Laduug der Betheiligteu, doch ist der Gerichts-
schreiber verpflichtet, gleichzeitig mit der Anheftnng des Anschlags die bctref-
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senden Anwälte von dem anberaumten Sitzungstage noch besonders in Kennt-
niß zu setzen.

Diese Mittheilung an die Anwälte geschieht dnrch ein an sie gerichtetes
Schreiben uud zwar, wenn der Anwalt weder am Sitze des obersten Gerichts-
hofs wohnt, noch einen daselbst wohnenden Advokaten als Zustellungsbevoll-
mächtigten bezeichnet hat, durch die Post. Das Concept des Schreibens und
die von dem Empfänger ausgestellte Empfangsbescheinignnss beziehungsweise
der Postschein sind den Akten beizuheften.

A r t i k e l 809.

I n der festgesetzten Tagfahrt kann sich der Nichtigkeitsbeklagte vertreten
lassen, auch wenn er bis dahin die Bestellung eines Anwalts unterlassen hat.

Die Verhandlung beginnt mit dem Vortrage des Berichterstatters im An-
schlüsse an die von ihm angefertigte Darstellung des Sachbestands.

Die erheblichen Stellen der angefochtenen Entscheidung, sowie der sonst
einschlagenden Aktenstücke sind abzulesen.

Die Anwälte können nach erstattetem Berichte zur Berichtigung und Ver-
vollständigung der darin enthaltenen Darstellung das Geeignete vortragen und
haben sodann ihre Erörternngen folgen zu lassen. Nach den Vorträgen der
Anwälte oder, falls keiner erschienen ist, nach erfolgter Berichterstattung wird
der Staatsanwalt mit seinen: Antrage vernommen.

Die Bestimmung des Art . 160 Abs. 2 fiudet auch hier Anwendung.
Vertagung der Verhandlung darf auch mit Einwillignng der Gegenpartei

nur aus erheblichen Grüuden bewilligt werden. M i t der Bewillignng ist die
nenerlichc Festsetzung des Sitzuugstags zu verbinden.

A r t i k e l 810.

Steht dem Beschwerdeführer eine Partei nicht gegenüber, so erfolgt die
Einlegung der Nichtigkeitsbeschwerde mittels einer ans der Gcrichtsschrciberci
des oberstell Gerichtshofs einzureichenden Vorstellung des bestellten Anwalts,
welche den Vorschriften des Art. 798 Ziff. 1—3 entsprechen muß. M i t der
Einlegung des Rechtsmittels ist die Hinterlegung der angefochtenen Entschei-
dung, dann der einschlägigen Urtnnden und Schriftstücke zn verbinden. Das
weitere Verfahren ist dasselbe wie in den Fällen, wo eine Gegenpartei zwar
gegeben ist, diese aber einen Anwalt nicht bestellt hat.

A r t i k e l 811.

""heil. Der Gerichtshof hat die Beschwerde zu prüfen uud das Urtheil
zu erlassen, auch wenn kein Anwalt oder nicht alle Anwälte in der Sitzung
erschienen sind. Einspruch gegeil das erlassene Urtheil findet nicht statt.
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A r t i k e l 812.
Ist die Beschwerde nnstatthast oder erscheint sie wegen Verspätung oder

eines andern Formfehlers als nichtig, so darf der Gerichtshof auf ihre mate-
rielle Würdiguug auch daun nicht eingehen, wenn der Nichtigkeitsbeklagte bei
der Verhandlung vertreten war uud die betreffende Einrede nicht erhoben hat.

A r t i k e l 813.
Wird die Nichtigkeitsbeschwerde verworfen, so ist der Beschwerdeführer,

wcun ihm Streitmuthwille zur Last fäl l t , in eine Geldbuße bis zu hundert
Gulden zu verurtheilen.

A r t i k e l 814.
I m Falle des Art . 788 Ziff. 1 vernichtet der Gerichtshof die zuletzt er-

lassene Entscheidung und verfügt, daß die frühere vollstreckt werde.

A r t i k e l 815.
Wird die angefochtene Entscheidung ans Grund des Art . 788 Ziff. 2

vernichtet, so verweist der Gerichtshof die Sache an das zuständige Gericht
oder untersagt, falls der Gegenstand überhaupt nicht zur Entscheidung der
Gerichte geeignet ist, die weitere Einmischung derselben.

Wird die Entscheidung aus einem der in Art. 788 Ziff. 3—6 bezeich-
neter Grinrde vernichtet, so wird die Sache an das Gericht, welches die ver-
nichtete Entscheidung erlassen hat, zurückgewiesen.

Erfolgt die Vernichtung auf Grund des Art . 788 Ziff. 7, so verweist
der Gerichtshof die Sache zur neuerliche:: Verhandlung und Gntscheidnng in
der Hauptsache an einen andern Senat des Gerichts, dessen Entscheidung ver-
nichtet worden ist, oder an ein anderes gleichstehendes Gericht.

Der Gerichtshof kann auch dann, wenn die Vernichtung auf Gruud des
Ar t . 788 Ziff. 2—6 erfolgt, je nach den Umständen die Sache au einen an-
dern Senat des Gerichts, dessen Entscheidung vernichtet wurde, oder an ein
anderes gleichstehendes Gericht verweisen.

A r t i k e l 816.
Die vollständige Abfassuug des Urtheils muß, wenn die Urtheilsverkün-

duug vertagt worden ist, vor der Verkündung, in andern Fällen spätestens
drei Tage nach derselben geschehen.

Das vollständig abgefaßte Urthcil ist in einem Zusammentritte sämmt-
licher Nichter, welche zu dem Nrtheile mitgewirkt haben, abzulesen und der
Genehmigung zu unterstellen.

Is t ein Nichter hiebet zu erscheinen gehindert, so kann, wenn uuter deu
übrigen beteiligten Nichtern keine Meinungsverschiedenheit besteht, seine Zu-
stimmung in geeigneter Weise erholt werden.



Buch I I I . Hauptstück 30. 2 9 1

A r t i k e l 817.
Das vollständig abgefaßte Urtheil mnß enthalten:

1) die Bezeichnung des Gerichts, der Parteien, ihrer Vertreter und des
Streitgegenstands;

2) den Urtheilssatz;
3) die gedrängte Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse, wie sie in

dem angefochtenen Urtheile von dem Gerichte als feststehendes Ergebniß
der Verhandlungen und Beweise seiner Nechtsanwendnng zn Grunde
gelegt siud, uud des Prozeßgaugs unter wörtlicher Anführnng der
von den Parteien gestellten Gesuche uud des Antrags des Staatsanwalts;

4) die Entscheidungsgründc;
5) den Tag der Urtheilsverkünduug;
6) die Nameu der bei der Nertündnng auweseudeu Nichter, des Staats-

anwalts uud des Gerichtsschreibers. Waren bei der Verkündung nicht
alle Richter, welche zn dem Urtheile mitgewirkt haben, anwesend, so
sind auch die Nameu der abwesenden und der Grnnd anzugeben, aus
welchem sie zn erscheinen verhindert waren.

A r t i k e l 818.
I s t eitle Entscheidung ganz oder theilweisc vernichtet worden, so hat der

Gerichtsschreiber am obersten Gerichtshöfe eine kostenfreie Ansfertignng des
Cassationsurtheils biunen fünfzehn Tagen nach dessen Nerkünduug dem Ge-
richtsschreibcr des Gerichts, welches die vernichtete Entscheidung erlassen hat,
zn übersenden. Diese Ansfertignng wird auf der Gerichtsschreiberei des be-
treffenden Gerichts hinterlegt. Der Gerichtsschreiber hat von dem Cassations-
urtheile am Nande der vernichteten Entscheidnng, soferne diese in: Urtheilsbuche
eingetragen oder anf der Gerichtsschreiberei hinterlegt geblieben ist, Vormer-
kung zn machen nnd diese jeder spätern Ansfertignng oder Abschrift beizu-
fügcu. Die Bestimmungen des Art. 737 finden hicbci analoge Anwendnng.

A r t i k e l 819.
Soweit die Ar t . 811—818 besondere Vorschriften nicht enthalten, gelten

für das Urtheil die Bestimmungen des V I I . Hauptstücks.

A r t i k e l 820.
Verfahren nach Entspricht das Gericht, au welches die Sache verwiesen wurde,
dem urtheilc. h^ ^ ^ . Entscheidung der iu dem Urtheile des obersten Ge-

richtshofs festgestellten Nechtsansicht, so kann aus demselbelr Grunde keine
neuerliche Nichtigkeitsbeschwerde erhoben werden.

Legt dagegen das Gericht der nenen Entscheidung nicht die von dem
obersten Gerichtshofe festgestellte Nechtsansicht zu Gruude, so ist nenerliche
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Nichtigkeitsbeschwerde zuläßig. I n solchem Falle entscheidet der oberste Ge-
richtshof in einer Plenarsitzung über die Beschwerde.

Erfolgt hiebei nenerdings die Vernichtnng der angefochtenen Entschei-
dung, so entscheidet der oberste Gerichtshof zngleich über die Hauptsache.
Macht diese Entscheidung jedoch weitere tatsächliche oder rechtliche Erör-
terungen nothwendig, so ist die Sache an ein anderes gleichgestelltes Gericht
zu verweisen nnd ist dieses bei seiner Entscheidung an die von dem obersten
Gerichtshofe festgestellte Nechtsansicht gebnnden.



Wertes Auch.

r. Hauptstück.
Vollstreckung im Allgemeinen.

A r t i k e l 821.
ZuläßizMt der Die Zwangsvollstreckung findet vorbehaltlich besonderer ge-
Vollstreckung, s i c h e r Bestimmung nur auf Grund einer vollstreckbaren Ur-

kunde statt.
Setzt die vollstreckbare Urkunde zu ihrem Vollzuge das Vorhandensein

einer durch die Urkunde nicht nachgewiesenen Thatsache voraus, so muß
diese durch eine andere Urkunde nachgewiesen, sein und gilt Alles, was be-
züglich der Zustellung der vollstreckbaren Urkunde vorgeschrieben ist, auch
für die Ergänzungsurkunde.

Soweit bei Geldforderungen der Betrag derselben in der vollstreckbaren
Urkunde nicht genau festgestellt ist, ist die Vollstreckung erst zuläßig, wenn
die Feststellung durch das in der Hauptsache zuständige Gericht erfolgt ist.

A r t i k e l 822.
Die Entscheidungen der bayerischen Gerichte, die ihnen gleichgestellten

Urkunden und die Urkunden der bayerischen Notare können im ganzen
Königreiche vollstreckt werden, wenn sie in der zur Vollstreckbarkeit vorge-
schriebenen Form ausgefertigt und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen
ihrer Vollstreckbarkeit gegeben sind.

A r t i k e l 823.
Entscheidungen auswärtiger Gerichte können in Ermangelung beson-

derer Staatsverträge im Königreiche nur vollstreckt werden, nachdem sie
die Rechtskraft beschritten haben und von dem nach allgemeinen Grund-
sätzen zuständigen inländischen Gerichte für vollstreckbar erklärt worden sind.
Durch die Vollstreckbarkeitserkläruug werden sie im ganzen Königreiche
vollstreckbar.



2 0 4 Buch IV. Hauptstück 31.

Ausländer können die Vollstreckbarkeitserklärung einer im Auslande
ergangenen Entscheidung bei dem inländischen Gerichte auch gegen Aus-
länder selbst dann nachsuchen, wenn die betreffende Verbindlichkeit im Aus-
lande entstanden ist.

A r t i k e l 824.
Das Gesuch um Vollstreckbarkeitserklärung einer im Auslande ergan-

genen Entscheidung ist mittels Klage anzubringen.
Macht der Beklagte Einwendungen gegen die Verurtheilung geltend,

so hat darüber das inländische Gericht zu erkennen. Dieses kann dabei die
Ergebnisse des im Auslande stattgehabten Verfahrens berücksichtigen.

Is t der Nerurtheilte ein Angehöriger des Staats, in welchem die
Entscheidung ergangen ist, so sind Einreden, welche die Sache selbst be-
treffen, nur zuläßig, soferne sie sich darauf beziehen, daß die Entscheidung
einem inländischen Prohibitivgesetze widerstreitet oder mit dem öffentlichen
Rechte des Inlands sich nicht verträgt. Solche Einreden sind in allen
Fällen auch von Amtswegen zu berücksichtigen.

A r t i k e l 825.
Außer Bayern aufgenommene Urkunden, welche nicht richterliche Ent-

scheidungen sind, kommen in Ermangelung besonderer Staatsverträge nur
als Beweismittel in Betracht.

A r t i k e l 826.
Urtheile, gegen welche Einspruch stattfindet, dürfen erst nach Ablauf

der für dessen Einlegung gestatteten Frist und, wenn er in giltiger Weise
erhoben wurde, erst nach seiner Erledigung vollstreckt werden, es sei denn,
daß die vorläufige Vollstreckung ohne Rücksicht auf Ginspruch nach richter-
licher Unordnung zuläßig und die hienach etwa geforderte Sicherheit ge-
leistet ist.

A r t i k e l 827.
Nrtheile, gegen welche Berufung stattfindet, können, soweit das Gesetz

nicht anders bestimmt, auch während des Laufs der Berufungsfrist voll-
streckt werden.

Die eingeleitete Vollstreckung wird durch die in giltiger Weise erfolgte
Einlegung einer statthaften Berufung unterbrochen, soferne nicht die vor-
läufige Vollstreckung ohne Rücksicht auf Berufung nach besonderer gesetz-
licher oder richterlicher Anordnung zugelassen und die hienach etwa gefor-
derte Sicherheit geleistet ist.

A r t i k e l 828.
Nrtheile, welche eine durch einen Dritten zu vollzieheude Anordnung

enthalten, dürfen, falls sie dem Einsprüche oder der Berufung unterliegen
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und nicht nach besonderer gesetzlicher oder richterlicher Anordnung vorläufig
vollstreckbar sind, gegen den Dritten erst vollzogen werden, wenn nach Ab-
lauf der betreffenden Fristen von dem Gerichtsschreiber des erkennenden
Gerichts ein Zeugniß darüber ausgestellt worden ist, daß eine Vormerkung
von Einspruch oder Berufung in dem dafür bestimmten Buche nicht ge-
schehen oder die geschehene erledigt sei.

Auch die freiwillig geschehene Vollziehung hat nur unter dieser Voraus-
setzung gegen den Verurtei l ten Geltung.

A r t i k e l 829.
Das nach Art. 828 zu führende Buch wird von dem Gerichtsschreiber

geführt.
Die Vormerkung geschieht auf Anmeldung des Ginspruchklägers oder

Appellanten, welche hiezu bei Vermeidung des Schadensersatzes ver-
pflichtet sind. Vorzumerken sind der Tag, an welchem der Einspruch
oder der Berufungsakt zugestellt wurde, das Datum des angefochtenen Ur-
theils, die Sache und die Parteien.

Is t die Erledigung erfolgt, so hat der Gerichtsschreiber dies, sobald
ein Betheiligter es beantragt und den erforderlichen Nachweis liefert, bei
dem betreffenden Eintrage zu bemerken.

A r t i k e l 830.
Is t in der vollstreckbaren Urkunde eine Frist für die Leistung festgesetzt,

so ist vor Ablauf derselben die Vollstreckung nur zuläßig:
1) wenn der Schuldner darauf ausgeht, seine Person oder sein Ver-

mögen der Vollstreckung zu entziehen;
2) wenn durch Vollstreckungshandlungen anderer Gläubiger gegen den

Schuldner oder durch eine Verschuldung desselben die für die For-
derung bestehende besondere Sicherheit vermindert wurde und dadurch
die Einbringung gefährdet' ist.

Was von fälligen Forderungen bestimmt ist, gilt vorbehaltlich der Be-
stimmungen des Art. 836 auch von jenen Forderungen, wegen welcher die
Vollstreckung nach Abs. 1 stattfinden kann.

A r t i k e l 831.
Wo das Gesetz nicht anders bestimmt, ist die Vollstreckung unstatthaft,

solange nicht die vollstreckbare Urkunde dem Schuldner zugestellt worden ist.

A r t i k e l 832.
Enthält ein Urtheil eine durch einen Drit ten zu vollziehende Anord-

nung, so ist dem Dr i t ten, ehe zur Vollstreckung geschritten werden darf,
das Urtheil nebst der Urkunde über die nach Ar t . 831 geschehene Zustellung
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an die verurtheilte Partei und gegebenen Falls nebst dem gemäß Art. 828
erforderlichen Zeugnisse des Gerichtsschreibers zuzustellen.

Ist eine Vorsichtsverfügung bei einem Dritten zu vollstrecken, so be-
darf es einer vorgängigen Zustellung der Verfügung an den Schuldner
nicht, mit der nächsten Zustellung ist ihm aber auch die betreffende Ver-
fügung nachträglich zuzustellen.

A r t i k e l 833.
Is t der Schuldner während eines Vollstreckungsverfahrens gestorben,

so kann dasselbe an der Hinterlassenschaft gegen die Erben fortgesetzt wer-
den. War dagegen das Vollstreckungsverfahren bei dem Tode des Schuld-
ners noch nicht begonnen, so findet dasselbe bezüglich des hinterlassenen
Vermögens gegen die Erben erst statt, nachdem ihnen acht Tage zuvor die
vollstreckbare Urkunde zugestellt worden ist.

Bezüglich des eigenen Vermögens der Erben ist das Vollstreckungsver-
sahren nur statthaft, wenn sie nach den betreffenden bürgerlichen Gesetzen
für die Schulden des Erblassers persönlich haften und ihnen die vollstreck-
bare Urkunde acht Tage zuvor zugestellt worden ist.

I m Falle des Abs. 1 genügt die Zustellung nach Maßgabe des Art. 211
Abs. 2.

A r t i k e l 834.
Die gegen den gesetzlichen Vertreter begonnene Vollstreckung kann gegen

den Vertretenen, wenn er selbständig geworden ist, fortgesetzt werden.
A r t i k e l 835.

Der dritte ErWerber eines Anspruchs kann wegen desselben die Voll-
streckung nicht beginnen oder fortsetzen, ohne seinen Erwerbstitel dem Schuld-
ner zustellen zu lassen.

Auf Intestaterben findet diese Bestimmung nur dann Anwendung, wenn
sie einen ihren Intestatcrbtheil übersteigenden Betrag ansprechen.

A r t i k e l 836.
Erlangt ein Gläubiger in Folge einer Vollstreckung für eine unver-

zinsliche Forderung vor der Verfallzeit Befriedigung, so hat er nur so viel
an Kapital zu erhalten, daß dies sammt den zu berechnenden Zinsen und
Zinseszinsen bis zum Verfalltage die ganze Schuldigkeit ausmacht. Zinses-
zinsen sind jedoch nur dann zu berechnen, wenn der Iahreszins von dem
vorauszuzahlenden Kapitale fünfzig Gulden oder mehr beträgt.

Is t der Zeitpunkt, in welchem die Forderung fällig wird, unbestimmt,
so erhält der Gläubiger das Kapital gegen Sicherheitsleistung und hat die
Zinsen bis zum Tage des Fälligwerdens an den Schuldner zu entrichten.
Leistet der Gläubiger diese Sicherheit nicht, so wird das Kapital nach Ueber-
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einkunft der Betheiligten und, wenn eine solche nicht zn Stande kommt,
nach richterlicher Bestimmung auf ihre Gefahr verzinslich angelegt. Die
Zinsen hat der Schuldner zu beziehen.

Sind im Falle des Abs. 2 mehrere Gläubiger betheiligt und steht die
Forderung des daselbst bezeichneten Gläubigers einem der andern hinsichtlich
der Befriedigung im Wege, so hat dieser, soweit letzteres der Fall ist, statt
des Schuldners die Zinsen zu beziehen.

A r t i k e l 837.
Die Vollstreckungshandlungen werden, soweit das Gesetz nicht

anders verfügt, durch den von der betreibenden Partei damit
beauftragten Gerichtsvollzieher vorgenommen, ohne daß es dazu einer rich-
terlichen Verfügung bedarf.

A r t i k e l 838.
Der Gerichtsvollzieher darf sich bei Vermeidung disciplinärer Ein-

schreitung und der Verpflichtung zum Schadensersatze keiner ihm angesonnenen
Vollstreckungshandlung weigern, die innerhalb seines Wirkungskreises liegt
und durch die ihm übergebenen Urkunden nach den Gesetzen gerechtfertigt ist.

Der Gerichtsvollzieher, welcher sich im Besitze der vollstreckbaren Ur-
kunde befindet, bedarf keines weitern Nachweises der Vollmacht, um Voll-
streckungshandlungen vorzunehmen, zu welchen das Gesetz nicht ausdrücklich
spezielle Ermächtigung verlangt.

Zahlungen und sonstige Leistungen, welche die verfolgte Partei zur
gänzlichen oder theilweisen Tilgung der zur Vollstreckung gebrachten For-
derung an den mit der Vollstreckung beauftragten Gerichtsvollzieher macht,
haben die volle Wirkung einer an den Gläubiger selbst geschehenen Zahlung
oder Leistung.

Art ike l 839.
I n Betreff der Beschränkung der Gerichtsvollzieher auf den Gerichts-

sprengel, für welchen sie angestellt sind, der Befugniß des Gläubigers, un-
ter mehreren zuständigen Gerichtsvollziehern zu wählen, und der rechtlichen
Behinderung eines Gerichtsvollziehers an Ausübung seines Amts in be-
stimmten Fällen gelten die in Art . 200 und 201 für Zustellungen gegebenen
Vorschriften auch für alle Vollstreckungshandlungen.

A r t i k e l 840.
Zuständigkeit der ueber Anstände und Streitigkeiten im Vollstreckungsver-

fahren entscheiden, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt,
die Bezirksgerichte, und zwar ist das Bezirksgericht zuständig, in dessen
Sprengel der Or t der Vollstreckung liegt.
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Auch wo nach besonderer gesetzlicher Bestimmung das Einzelngericht
oder der Einzelnrichter im Nollstreckungsverfahren thätig zu werden hat,
richtet sich die Zuständigkeit nach dem Orte der Vollstreckung.

Is t nur ein Befriedigungsgebot zugestellt worden und ist der Ort, wo
die weitere Vollstreckung stattfinden soll, aus diesem noch nicht zu ersehen,
so ist das Gericht zuständig, in dessen Sprengel der Schuldner seinen all-
gemeinen Gerichtsstand hat, im Falle des Art. 19 das Gericht, in dessen
Sprengel die Zustellung des Befriedigungsgebots stattgefunden hat.

Vereinbarung auf ein anderes Gericht ist im Vollstreckungsverfahren
nicht gestattet.

A r t i k e l 841.
Die Verhandlungen vor dem Einzelngerichte oder Einzelnrichter können

mit dem Gerichtsvollzieher statt des Gläubigers gepflogen werden und ist,
falls der Gerichtsvollzieher auf einfache Mittheilung sich in die Verhand-
lung einläßt, eine Zustellung an den Gläubiger nicht erforderlich.

Wo nur der Einzelnrichter thätig zu werden hat, erfolgt die Verhand-
lung und Entscheidung ohne Beiziehung des Gerichtsschreibers und ohne
Förmlichkeiten. Die Entscheidung ist, falls sie bei Gelegenheit eines Voll-
streckungsakts, über welchen der Gerichtsvollzieher Protokoll zu errichten
hat, erfolgt, zu diesem zu vermerken und von dem Ginzelnrichter gegen-
zuzeichnen.

Gegen die Entscheidungen und Verfügungen der Einzelngerichte oder
Einzelnrichter finden vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmung weder
Einspruch noch Rechtsmittel statt.

A r t i k e l 842.
Versah«» im Das Vollstreckungsverfahren beginnt, soweit das Gesetz nicht

gememen. ^ ^ ^ bestimmt, mit einer Aufforderung zur freiwilligen Voll-
ziehung, welche der Gläubiger dem Schuldner zustellen läßt (Befriedi-
gungsgebot).

I n dem Befriedigungsgebote ist die verlangte Leistung in Haupt- und
Nebensache zu bezeichnen. Werden Zinsen gefordert, so ist der Zinsfuß
und der Zeitpunkt anzugeben, von welchem an sie beansprucht werden.
Geleistete Zahlungen find anzuführen und abzurechnen.

Hat in Jahresfrist keine Vollstreckungshandlung stattgefunden, so hat
die Wiederaufnahme des Vollstreckungsverfahrens mit einem neuerlichen
Befriedigungsgebote zu beginnen.

A r t i k e l 843.
Das Befriedigungsgebot kann vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Be-

stimmung mit der Zustellung der vollstreckbaren Urkunde verbunden werden.
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Hat die Zustellung der Urkunde schon vorher stattgefunden, so ist,
wenn dies vor mehr als Jahresfrist geschehen, die Urkunde dem Schuldner
wiederholt zuzustellen, andernfalls ist in dem Befriedigungsgebote unter
Bezeichnung der zugestellten Urkunde und Angabe ihres Datums, sowie des
Datums der geschehenen Zustellung auf diese letztere Bezug zu nehmen.

A r t i k e l 844.
Ist eine Vorsichtsverfügung bei einem Dritten zu vollziehen, so ist Z u -

stellung eines Befriedigungsgebots an den Schuldner nicht erforderlich.

A r t i k e l 845.
Soweit die Einleitung der Vollstreckung durch ein Befriedignngsgebot

vorgeschrieben ist, kann, wo das Gesetz, nicht bei einzelnen Vollstreckungs-
mitteln anders verfügt, zur Fortsetzung der Vollstreckung in Wechselsachen
und bei Forderungen wegen kaufmännischer Anweisungen, ferner bei Vor-
sichtsverfügungen und bei den im Verfahren mittels bedingter Zahlungs-
befehle erlassenen Vollstreckungsbeschlüssen umnittelbar nach Zustellung des
Befriedigungsgebots und durch denselben Akt, in andern Fällen erst am
dritten Tage danach geschritten werden.

A r t i k e l 846.
An Sonn- und gebotenen Feiertagen, dann vor sechs Uhr Morgens

und nach acht Uhr Abends dürfen Vollstrecknngshandlungen nur mit richter-
licher Erlaubniß vorgenommen werden.

Diese Erlaubniß kann nur in dringenden Fällelt und nur von dem
Vorstande des Nollstreckungsgerichts oder von dem Einzelnrichter des Or ts ,
wo die Vollstreckungshandlung vorgenommen werden soll, ertheilt werden.
Die bezügliche Verfügung ist dem verfolgten Theile abschriftlich mitzutheilen
nnd in dem Protokolle über die betreffende Vollstrcckungshandlung anzuführen.

Für Zustellungen hat es, auch wenn sie zugleich Vollstrecknngshand-
lungen sind, bei den Vorschriften des Art . 189 sein Bewenden.

A r t i k e l 847.
Der Gerichtsvollzieher darf, wo und soweit es der Zweck der betreffen-

den Vollstreckungshandlung erfordert, bei Vornahme derselben die Wohnung
und die Behältnisse des Schuldners durchsuchen. Triff t er Thüren oder
Behältnisse verschlossen, so kann er deren Oeffnuug verlangen.

Ist letzteres nnthunlich oder erfolglos oder findet der Gerichtsvollzieher
bei Vornahme einer Vollstreckungshandluug Widerstand, fo darf er Gewalt
anwenden und kann zu diesem BeHufe die Unterstützung der Polizeibehörden
und der Gendarmerie in Anspruch nehmen.

Wird die Anwendung von Gewalt nothwcndig, so sind zu der Hand-
lung Zeugen beizuziehen.

14
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A r t i k e l 848.
Die Parteien können jeder Vollstrcckungshandlung anwohnen, haben

aber für die dnrch die AnWohnung erwachsenden Kosten, sofcrnc die Noth-
wendigkeit ihres Erscheinens nicht dargeihan ist, eine Vergütung nicht an-
znsprechen.

A r t i k e l 849.
Sind zn einer Vollstrecknngshandlnng nach gesetzlicher Vorschrift Zeu-

gen beizuziehen, so hat der Gerichtsvollzieher dazu zwei volljährige Männer
zu wählen. Die Beigezogenen erhalten die in der Gebührenordnung fest-
zusetzenden Gebühren.

Statt der Zeugen kann der Gerichtsvollzieher auch einen Gemcinde-
oder Polizeibeamten des Orts beiziehen.

Die zum Schuhe der Handlung etwa beigezogenen Gendarmen, Polizci-
diener oder sonstigen öffentlichen Vollzugsorgane gelten zugleich als Zeugen.

Personen, welche zn einer der Parteien oder zu dem Gerichtsvollzieher
im Dienst- oder Pflegschaftsverhältnisse stehen oder in gerader Linie oder
bis einschlüssig znm dritten Grade der Seitenlinie nach bürgerlicher Be-
rechnung verwandt oder verschwägert sind, desgleichen Personen, welche mit
einer der Parteien durch das Band der Ehe verbunden sind oder verbunden
waren, dürfen nicht als Zeugen beigezogen werden.

A r t i k e l 850.
Neber Vollstreckungshandlungen, welche nicht bloße Zustellungen sind,

ist Protokoll zu errichten.
Das Protokoll hat außer dem Gegenstande der Handlung zn enthalten:

, 1) Or t und Zeit der Handlung;
2) Namen und Wohnort des Gerichtsvollziehers oder sonstigen Noll-

streckungsbeamten;
3) Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und Wohnort der

betreibenden Partei, sowie derjenigen, gegen welche die Vollstrccknng
gerichtet ist, der zu der Handlung zugezogenen Zeugen oder Beamten
und der anwesenden Parteien.

Das Protokoll ist von den Anwesenden zu unterschreiben. Kann oder
wi l l einer derselben nicht unterschreiben, so ist dies unter kurzer An-
führung der etwa geltend gemachten Weigerungsgründe im Protokolle zu
bemerken.

Bei Zwangsversteigerungen haben die Steigerer und deren etwaige
Bürgen nur zu unterschreiben, soweit dies im Gesetze besonders vorgesehen ist.

Für Zustellungen bleibt es bei den Bestimmungen der Ar t . 202 und
203, wird jedoch eine Znstellung mit einer Vollstreckungshandlung, worüber
Protokoll zu errichten ist, verbunden, so hat sich das Protokoll über letztere
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auch über die erfolgte Zustellung zu verbreiten und unterbleibt die Er-
richtung einer bcsondern Zustellungsurkunde.

A r t i k e l 851.
Wohnt die betreibende Partei nicht im Sprengel des Vollstreckungs-

gerichts, so hat sie einen innerhalb dieses Sprengels wohnhaften Zu -
stelluugsbevollmächtigten für alle die Vollstreckung betreffenden Zustellungen
aufzustellen.

Is t diese Aufstellung unterblieben oder ist die Vollmacht des aufgestell-
ten Zustellungsbevollmachtigten erloschen und keine neue Aufstellung erfolgt,
so können die betreffenden Zustellungen an den Staatsanwalt des Voll-
streckungsgerichts gemacht werden.

Wo nach besonderer gesetzlicher Bestimmung das Einzelngericht Voll-
strcckungsgericht ist, hat die betreibende Partei, wenn sie nicht in dem
Sprengel des Bezirksgerichts wohnt, in welchem das Vollstreckungsgericht

aufzustellen und können im Falle des Abs. 2 die Zustellungen dem Staats-
anwälte an diesem Bezirksgerichte gemacht werden.

A r t i k e l 852.
Die im Laufe einer Vollstreckung von einer Partei im ersten Nechts-

zugc vorgenommene Anwaltsbestellung hat in diesem Nechtszuge für alle
bei der betreffenden Vollstreckung einschließlich der Vertheilung der Erlöse
sich ergebenden im Anwaltsprozesse zu verhandelnden Streitigkeiten und bei
Arresten, Immissionen und Subhastationen, falls sie nicht ausdrücklich auf
die im Anwaltsprozesse zu verhandelnden Gegenstände beschränkt wurde,
außerdem auch für alle sonstigen in dem betreffenden Verfahren vorkom-
menden Handlungen Geltung.

Die betreffenden Zustellungen haben, wenn die Partei, welche die Z u -
stellung machen läßt, von der Anwaltsbestcllung Kenntniß hat, an den auf-
gestellten Anwalt zu geschehen. Sind beide Theile durch Anwälte vertreten,
so erfolgt die Zustellung auf Betreiben des Anwalts der Partei, welche
die Zustellung machen läßt, an den Gegenanwalt.

Bei Zustellungen an einen aufgestellten Anwalt genügt, gleichviel ob
sie auf Betreiben der Partei selbst oder des für diese aufgestellten An-
walts geschehen, eine einzige Abschrift, auch wenn der Anwalt verschie-
dene Parteien vertritt oder eine von ihm vertretene Partei aus mehreren
Personen besteht.

Bei Klagen, welche dem Nnwalte zugestellt wurden, läuft die dem Be-
klagten gestattete Frist für Zustellung des etwa erforderlichen motivirtcn
Antrags von dieser Zustellung an.

14'
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A r t i k e l 853.

Soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, werden im Vollstreckungs-
verfahren die Fristen wegen Entfernung nicht erweitert.

Bei Fristen, welche für mehrere an dem Vollstreckungsverfahren Be-
theiligte zugleich laufen, g i l t , auch wenn es sich nicht um Streitigkeiten
handelt, für alle Betheiliaten die längste Frist.

Die Berufungsfrist gegen Urtheile im Vollstreckungsverfahrcn beträgt,
soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, fünfzehn Tage von Zustellung
des Urthcils.

A r t i k e l 854.

Was in Häuptstück X X V I I I über Beschwerden gegen Verfügungen
des beauftragten Nichters bestimmt ist, gilt auch von Beschwerden gegen
Verfügungen des im Vollstreckungsverfahren nach Maßgabe der einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen als Commissär bestellten Nichters.

Für Beschwerden gegen das Verfahren des Commissärs läuft eine drei-
tägige Frist.

Beschwerden gegen Verfügungen des Commissärs, die bei einer Tag-
fahrt getroffen wurden, sind, wenn der Beschwerdeführer bei der Tagfahrt
anwesend oder vertreten, ist,, bei Vermeidung des Ausschlusses sofort zu
Protokoll anzumelden.

A r t i k e l 855.

Wird die Ersetzung des bisherigen Commissärs durch einen andern
nothwendig, sd erfolgt dieselbe auf Ansuchen eines Betheiligten oder von
Amtswegen durch den Gerichtsvorstand.

Gleiches gilt, wenn es sich um die Ersetzung eines gerichtlich ernann-
ten Versteigerungsbeamten handelt.

A r t i k e l 856.

VoUstrcckungs. Die Vollstrcckuugsmittel zur Beitreibung von Gcldfordcruugcn
.. zur Veitteibung sind nach Maßgabe der besondcnr gesetzlichen Bestimmungen:
?o„ Oeldforde. i ) Pfändung und Zwaugsveräußerung von Fahrnissen;

rungen, 2) Pfändung uud Zwangsveräußerung von Früchten auf der
Wurzel;

3) Arrest auf Forderungen;
4) Einweisung in die Erträgnisse unbeweglicher Sachen (Immission);
5) Beschlagnahme und Zwangsveräußerung unbeweglicher Sachen (Sub-

hastation);
6) Pcrsonalhaft.
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A r t i k e l 857.
Als unbewegliche Sachen, welche Gegenstand der Immission oder Sub-

hastation sein können, sind auch diejenigen Rechte zu betrachten, welche Gegen-
stand einer Hypothekbestellnng sein können.

A r t i k e l 858.
Der Antheil eines Mitcrben oder Miteigentümers an den gemeinschaft-

lichen Sachen kann nicht zum Gegenstände der Vollstreckung gemacht werden,
solange derselbe nicht dnrch Theilnng oder sonstige Auseinandersetzung ausge-
schieden ist. Die mit einer vollstreckbaren Urkunde versehenen Glänbigcr eines
Miterben oder Miteigentümers sind, wenn sie eine fällige Forderung haben,
befugt, die Theilnng oder Auseinandersetzung gegen den Schuldner nnd seine
Mitcrben oder Miteigentümer vor Gericht zn betreiben.

A r t i k e l 859.
Der Glänbiger hat im Vollstrecknngsverfahren für Geldforderungen die

<^ahl unier oen nach Art . 856 zuläßigen Vollstreckungsmittcln. Er kann
auch mehrere zilgleich in Anwendnng bringen; doch darf die Häufung von
Vollstreckungsmitteln nur stattfinden, wenn und soweit das Interesse des
Gläubigers voraussichtlich die Maßnahme erheischt.

Auch die Anwendung des einzelnen Vollstrcckungsmittels ! .nf nicht auf
mehr Gegenstände ausgedehnt werden, als nach einem bcilänfigen Überschlage
erforderlich ist.

A r t i k e l 860.
l,. in andern Hat der Verpflichtete eine bestimmte bewegliche Sache hcrans-

zugeben oder zu leisten, so wird sie ihn: durch den Gerichtsvoll-
zieher unter Beobachtung der für die Pfändung von Fährnissen bestehenden
Vorschriften weggenommen und dem betreibenden Theilc ausgehäudigt.

Gleiches gilt bei der Verpflichtung zur Leistung einer bestimmten Qnan-
tität vertretbarer Sachen, wenn der Verpflichtete dergleichen von entsprechender
Qualität besitzt.

Is t die Vollstreckung in der bezeichneten Weise nicht ausführbar, so hat,
falls die zu vollstreckende Urkunde für diesen Fall keine ausreichende Bestim-
mung enthält, das in der Hauptsache zuständige Gericht auf Klage der be-
treibenden Partei den Werth des Vollstreckungsgegenstands nnd den verur-
sachten Schaden festzusetzen und greift sodann das für die Beitreibung von
Geldforderungen vorgeschriebene Vollstreckungsverfahren Platz.

A r t i k e l 861.
Hat der Verpflichtete eine unbewegliche Sache abzutreten, so ergreift der

Gerichtsvollzieher im Namen der betreibenden Partei Besitz davon.
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Handelt es sich nm Gebäude, so werden die darin vorhandenen Gegen-
stände, soweit sie sich im Besitze des Allszuweisenden befinden nnd nicht Pcr-
tiucuzeu des Gebändes sind, dein Auszuweisenden, bei dessen Abwesenheit den
anwesenden Angehörigen oder Dienstlcutcn übergeben. Is t anch letzteres nicht
thuulich, so sind die erwähnten Gegenstände mit einem vom Gerichtsvoll-
zieher darüber zn errichtenden Verzeichnisse dem Orts- oder Distrittsvorstehcr
auszuhändigen und hat dieser für die einstweilige Unterbringung Sorge
zu tragen.

Sind ganze Güter abzutreten, so hat der Gerichtsvollzieher ein Verzeich-
niß über die dazu als Pertincuzeu gehörigen Inventarstückc aufzunehmen.

A r t i k e l 862.
Geht die Verpflichtung anf eine nicht unter Ar t . 860 oder 861 fallende

Handlung uud enthält die vollstreckbare Urkunde für den Fa l l , daß der Ver-
pflichtete seiner Obliegenheit nicht nachkommt, keine ausreichende Bcstimmuug,
so kauu der Berechtigte entweder die Festsetzung einer Entschädiguug oder die
Crmächtignug, die Handlung auf Kosteu des Verpflichteten durch dritte Per-
sonen vornehmen zn lassen, mittels Klage bei dem in der Hauptsache zustän-
digen Gerichte nachsuchen. Geschieht letzteres, so sind die Kosten der Vor-
nahme nach vorgängiger Festsetzuug wie andere Geldforderungen beizutreiben.
Diese Festsetzung erfolgt in derselben Weise, wie jene der Kosten des Voll-
streckungsverfahrcns.

A r t i k e l 863.
Gegen Störungen in dem zuerkannten Besitze uud soustige Handlungen,

welche eine Partei znfolgc der vollstreckbaren Urknnde zu unterlassen hat, er-
läßt auf Klage des Berechtigten das Bezirksgericht, in dessen Sprengel die
Sache liegt beziehnngsweise der Beklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand hat,
ein Verbot mit Audrohung einer angemessenen Geld- oder Arrcststrafe, soweit
nicht bereits in der Urkuude Vorsorge getroffen ist.

Weist der Berechtigte uach, daß dem Verbote zuwidergehandelt wordeu,
so ist der Zuwiderhandelnde in die angedrohte Strafe, in die Kosten nnd in
den verursachten Schaden zu vernrtheilen uud ihm für den Fal l der Wiedcr-
holuug eiuc höhere Strafe anzudrohcu.

Zngleich kann er znr Lcistnng einer genügenden Sicherheit anf eine be-
stimmte Zeit angehalten werden. /

Aus dieser Sicherheit siud im Falle neuen Zuwiderhandele Strafe,
Kosten uud Schadensersatz zu erheben.

A r t i k e l 864.
Bei Auwcuduug der Bestimmungen des Art . 863 siud, falls uicht die

Erfolglosigkeit einer Geldstrafe von vornherein ersichtlich ist, die Geldstrafen
vor den Arrcststrafcn anzndrohen.
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Die einfache Geldstrafe darf den Betrag von hundert Gulden, die ein-
fache Arreststrafe die Dauer von dreißig Tagen, die Erhöhung dieser Strafen
die Hälfte der vorhergegangenen Strafe nicht übersteigen, auch darf die er-
höhte Arreststrafe nicht mehr als neuuzig Tage betragen.

Uneinbringliche Geldstrafen verwandelt das Gericht auf einfache Vor-
stellnng des verfolgenden Thcils in Arrest, desfcn Dauer jedoch ueuuzig Tage
nicht übersteigen darf.

Auf den Vollzug der Arreststrafeu kommen die Bestimmungen des
X X X V I I . Hauptstücks zur Anwenduug.

Der verfolgende Theil bezieht die Geldstrafen nnd hat vorbehaltlich der
Bestimmnng des Art . 863 Abs. 4 die Kosten des Arrestvollzugs vorzuschießen.

A r t i k e l 865.
Hat eine Partei eine Anlage gemacht, die sie nach der vollstreckbaren Ur-

tnnde zn uuterlassen hatte, so hat sie das Bezirksgericht, iu desscu Sprengel
die Alllage sich besiudet, auf Klage der verletzten Partei zur Beseitigung dieser
Zulage mncr besmmntcr Frlst, voroeyaünü) »xc euva verw^cltell, St^a,'e uno
unbeschadet ihrer Verpflichtuug zum Ersätze des verursachten Schadens, zu
verurtheilen.

I n dem Urtheile ist der Kläger zugleich zu ermächtigen, die Anlage ans
Kosten dcs Nerurtheilteu beseitigen zn lassen, falls dieser dem Urtheilc nicht
nachkommt. ^

A r t i k e l 866.
Kein Gläubiger kaiur in der Anwenduug der ihm zustehenden

.nl'lgem. ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ; ^ ^ ^^.^ Newilliguug von Fristen oder Nach-
lässen von Seiten anderer Gläubiger beschränkt oder aufgehalten werden.

A r t i k e l 867. '
I n welchen Fällen uud For:neu bei Gcldforderungcn die Anschlicßuug

an eine begouuenc Vollstreckuug stattfindet, richtet sich nach den besondern Be-
stimmnngcn für die einzelnen Vollstreckungsmittcl.

Die Bcstiunnnngcn des Ar t . 851 finden auch Anwendnng ans den An-
schlußgläubigcr.

A r t i k e l 868.
Widerspruch Die verfolgte Partei ist zum Widerspruche gegen die Vol l -

gegen die Voll- strcckung befugt :

1) wenn die Vollstrecknng überhaupt uicht oder uicht so, wie
geschchcu, eingeleitet oder fortgesetzt werden durfte oder in sonstiger
Weise den gesetzlichen Vorschriften nicht oder nicht mehr entspricht;

2) wenn die vollstreckbare oder die Ergänznngsurkuude'(Art. 821 Abs. 2)
als falsch angefochten wi rd ;
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3) wenn bei vollstreckbaren Urkunden, welche keine Entscheidungen sind,
die Giltigtcit des beurkundeten Nechtsgeschäfts oder der Beurkundung
angefochten w i rd ; /

4) wenn Einreden erhoben werden, welche erst nach Fertigung der/vollstreck-
baren Urkunde oder nach der Verhandlung, auf welche die vollstreckbare
Entscheidung ergaugen ist, durch ueuerlich eiugetretcne Thatsachen znm
Dasein gelangt sind.

A r t i k e l 869.
Der Widerspruch ist mittels Klage, im Falle aber, dcch ein die Voll-

streckung betreffender oder damit in Zusammenhang stehendes Rechtsstreit bei
dem Vollstreckungsgerichtc anhängig ist, in der für Zwischenstreitc vorgeschrie-
benen Weise oder gegebenen Falls durch Intervention: zu erheben.

Der Widerspruchskläger hat alle Gründe des Widerspruchs, die ihm zur
Zeit des Verfahrens auf die Widerspruchsklagc zu Gebote stehen, bei Ver-
meidung des Ausschlusses in diesem Verfahren vorzubringen.

A r t i k e l 870.
W i l l ein Dritter auf Grund des Eigeuthums oder eines andern Nechts

an einem Gegenstande der Vollstreckung Widersprnch gegen dieselbe erheben,
so hat er seinen Anspruch mittels einer bei dem Vollstreckungsgerichte gegen
den Gläubiger und den Schulduer zu erhebenden Klage oder durch Interven-
tion in dem zwischen diesen Parteien über die Vollstreckung anhängigen Pro-
zesse geltend zu machen.

A r t i k e l 871.
Ginstellung der Der verfolgende Thcil hat die Vollstreckung einzustellen:

o l re ung. ^ ^ ^ ^ vollstreckbare!: Urkuude unter Vergütung der durch
die Vollstreckung verursachten Kosten vollständig Genüge geleistet
worden ist-

2) wenn die geschnldeten Beträge gerichtlich hinterlegt worden sind;
3) wenn Berufung eingelegt worden ist und dadurch nach Maßgabe der

Bestimmung des Ar t . 827 Abs. 2 die Vollstreckung unterbrochen wi rd ;
4) wenn der Vcrurtheilte Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt und nach Ar t . 799

Abs. 2 die streitige Summe hinterlegt oder die bestimmte Sicherheit
bestellt hat;

5) wenn und soweit das Gericht die Einstellung der Vollstreckung cmge-
orduet hat und gegebenen Falls die hiebei vorgeschriebene Sicherheit
geleistet worden ist.

A r t i k e l 872.
Die Hinterlegung (Ar t . 871 Ziff. 2) hat, soweit das Gesetz nicht anders

bestimmt, bei dem Einzelngerichte zu geschehen, in dessen Sprengel die Vol l -
streckung stattfindet.
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Der Betheiligte, welcher die Hinterlegung vornimmt, hat das darüber
aufgenommene Protokoll dem verfolgenden Theile zustellen zn lassen.

M i t der Hinterlegung kann die Vcrwahruug gegen das Anerkenntniß der
Nechtmäßigkeit der Vollstreckung verbunden werden.

Die Verwahrung wird wirkungslos, weun nicht binnen fünfzehn Tagen
nach der Hintcrlcgnng Widerspruch gegen die Vollstreckung erhoben wird.

A r t i k e l 873.
Durch die Erhebung eines Widerspruchs wird, weuu keiner der Fälle des

Art . 871 gegeben ist, die betreibende Partei, falls sie den Widerspruch für un-
begründet erachtet, nicht gehindert, die Vollstrecknng auf ihre Gefahr fortsetzen
zu lassen.

Das Gericht kann auf Antrag des verfolgten Theils, soweit dies zur
Sicherung der Rechte des Schnldncrs uöthig ist, Einhalt erkennen. Hiebei
sind geeigneten Falls gleichzeitig die für den Glänbiger erforderlichen Sicher-
beitsmcchreaeln zu treffen. Gegm die betreffenden Entscheidungen sii'd^n Rechts^
Mittel nicht statt.

I n den Fällen des Art. 868 Ziff. 4 kann das Gericht den Einhalt nur
erkennen, wenn der Beweis der Einrede, wo ein solcher erforderlich ist, sofort
durch Urkunden oder Eidesznschiebung angeboten wird.

A r t i k e l 874.
Hat ein Dritter ans Grund des Eigenthnms oder eines andern Nechts

an einem Gegenstände der Vollstrecknng Widerspruch gegen dieselbe erhoben,
so ist vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmung bis zur Entscheidung des
Widerspruchs mit der Vollstreckung, soweit sie den beanspruchten Gegenstand
betrifft, inne zn halten, wenn sich dieser Gegenstand bei der betreffenden Voll-
strcckungshandluug nicht im Besitze des Schuldners befunden hat.

War zur bezeichneten Zeit der Schuldner im Besitze des betreffenden Ge-
genstands, so kommeil die Vorschriften des Art. 873 Abs. 1 und 2 zur An-
wendung. Die Einstellung der Vollstrecknng kann nnr von dein betheiligten
Dritten beantragt nnd vom Gerichte nur soweit erkannt werden, als dies zur
Sicherung der Rechte des Antragstellers nöthig ist.

A r t i k e l 875.
Um in den Fällen der Art . 871 und 874 Abs. 1 die sofortige Einstellung

der weitern Verfolgung zu bewirken, hat der Betheiligte dem Gerichtsvollzieher
oder sonstigen Vollstreckungsbeamten von der zur Einstellung verpflichtenden
Thatsache unter Vorweis der Belege Mittheilung zu machen. Glaubt der
Vollstreckungsbeamte sich hiednrch zur Emstelluug nicht berechtigt, so hat er
die Vollstreckung fortzusetzen, in dem hierüber aufzunehmenden Protokolle aber
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von der ihm gemachten Mittheiluug nntcr Anführung der ihm vorgezeigten
Belege Meldung zn thnn.

Der Glänbiger, welcher von einer ihn znr Einstellnng der Vollstreckung
verpflichtenden Thatsache Kcnntniß erhalten und unterlassen hat, den Voll-
streckungsbcamten zeitig znr Einstelluug der weitern Verfolgung anzuweisen,
haftet für dm dadurch erwachsenen Schaden.

A r t i k e l 876.
Durch den Lauf der Verufuugs- oder Einspruchsfrist gegen Nrtheilc im

Vollstrcckungsverfahrcn, sowie durch die Erhebnng des Einspruchs oder der
Berufung gegen solche Urthcile wird, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt,
der Fortgang der Vollstreckung nicht gehemmt; doch kann bei vorhandener Ge-
fahr eines unersetzlichen oder schwer zu ersetzenden Schadens sowohl das Voll-
streckungsgericht in dem Nrtheile oder nach erhobenem Einsprüche, als auch das
Berufungsgericht auf Antrag verfugen, daß mit der Vollstreckung gegen Sicher-
heitsleistung eingehalten oder daß die Vollstrcckuug uur gegen Sicherheitsleistung
fortgesetzt werden soll. Gegen diese Verfüguugeu fiudeu Rechtsmittel nicht statt.

A r t i k e l 877.
Is t die zu vollstreckende Entscheidnng wegen Mangels der Vollmacht als

nichtig angefochten worden (Art. 95) uud wird der Autrag auf Einstellung
der Vollstreckuug gestellt, so bleibt die Eiustellung dem Ermessen des Gerichts,
bei welchem die Klage erhoben wnrde, überlasseu. Sie kauu auch uoch im
Berufuugsverfahrcn von dem Bernfuugsgerichte verfügt werdeu.

A r t i k e l 878.
Kosten Ueber Prozeßtosten, welche durch Streit igkeiten im V o l l -

ünVollstreckung«, strcckuugsvcrfahren erwachsen s ind, ist i n den dar.in ergehenden
Entscheidungen nach allgemeinen Gruudsätzen zn entscheiden.

D i e Kosten der Vollstreckuug selbst siud, wo nicht das Gericht i u Folge
erhobeucu Widerspruchs ciue audere Entscheiduug t r i f f t , von der verfolgten
Par te i zu tragen.

Hierunter sind auch diejeuigm Kosten begriffen, welche auf die Anschlie-
ßuug, die Vcrsteigeruug und das Vertheilnngsverfahren abgesehen von S t re i t i g -
keiten sich ergeben.

W a s eine Par te i nach Abs. 1—3 von dem Schuldner als Kostenersatz zu
fordern hat, theilt, soweit nicht gesetzlich anders bestimmt ist, gleich den während
des Verfahrens erwachsenen Zinsen der Hauptschuld den Rang der letztem.

A r t i k e l 879.
Die in Art. 878 Abs. 2 uud 3 bezeichneten Kosten hat, wenn sich die Par-

teien über deren Betrag nicht einigen, der Vorstand des Vollstreckungsgerichts
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unter Beobachtung der Vorschriften des Ar t . 106 Abs. 2 festzusetzen oder durch
ein Gerichtsmitglied festsetzen zu lassen.

Bei etwaigen Einwendungen kommen die Bestimmungen des Art. 114 znr
Anwendnng.

Bei Beschwerden der Gerichtsvollzieher gegen di" Festsetzung kommen die
für die Anwälte bestehenden Vorschriften analog znr Anwcndnng.

A r t i k e l 880.

Besondere Die bcsondern Bestimmungen der bestehenden Gesetze über Lehen
e, immunen. ^ ^ Familiensidcieommisse hinsichtlich der Eintreibung von Lehen-

und Fideieommißschuldcn, der Zwangsvollstreckung ans Lehn: und Fidcicommiß-
gütcr, sowie anf die Früchte derselben und namentlich der hiebet in jenen Ge-
setzen begründeten Beschränkungen werden dnrch das gegenwärtige Gesetzbuch
nicht aufgehoben.

Dasselbe gilt von den besonder:: Rechten, welche öffentlichen Pfand- oder
^reouanstallm durch Gesey, Verordnung oder Statut in Betreff der Veräuße-
rnng voll Pfändern eingeräumt sind.

A r t i k e l 881.

Die Bestimmungen der Art. 310, 311 und 375 des Handelsgesetzbuchs
und der Art. 48—51 des Einführungsgesetzes dazu vom 10. November 1861
bleiben in Kraft.

Die in Art. 310 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs erwähnte handelsgericht-
liche Bewilligung hat der Gläubiger mittels einfacher Vorstellung nachzusuchen.

Hat der Verkauf des Faustpfands auf dem Wege öffentlicher Versteigerung
stattzufinden, so ist dieselbe durch einen von: Gläubiger zu wählenden Gerichts-
vollzieher vorzunehmen. Der Gläubiger kann statt dessen auch eine in der Ge-
meinde, in welcher die Versteigerung stattfinden soll, znr Vornahme von Ver-
steigerungen aufgestellte, von der Obrigkeit in Pflicht genommene und zu ge-
richtlichen Versteigerungen von dem Bezirksgerichte ermächtigte Person oder, wenn
es sich um Versteigerung voll Waaren oder Handelspapicren handelt, einen an
dem betreffende!: Orte zur Vermitt lung von Kaufgeschäften über derlei Gegen-
stände aufgestellten Handelsmäkler oder, wenn der Werth der zu versteigernden
Gegenstände mehr als fünfhundert Gulden beträgt, einen Notar mit der Vor-
nahme der Versteigerung beauftragen.

A r t i k e l 882.

Die Vollstreckung gegen den t. Fiskus findet ohne Einmischung der Gerichte
auf dem Verwaltungswege unter Verantwortlichkeit der betreffenden Verwal-
tungsbehörden und Minister statt. Die Unzulänglichkeit der für die einschlä-
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gigen Dieustzweigc bestimmten Gelder dient nicht zur Rechtfertigung einer Ver-
zögeruug.

Für die Vollstreckung gegen Gemeinden und die unter Leitung des Staats
oder einer Gemeinde stehenden Körperschaften und Stiftungen haben die vom
Staate bestellten Aufsichtsbehörden Anordnung zu treffen und diese, wenn die
Gemeinde, Körperschaft oder Stiftung nicht selbst, soweit es ihren organischen
Befugnissen entspricht, der Verpstichtuug Geuüge leistet, mittels der durch die
Verwaltungsgesetzgebung dargebotenen Zwangsmittel ohne Eimnischuug der Ge-
richte zum Vollzuge zu briugen.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels finden keine Anwendung,
soweit es sich um die Verfolgung dinglicher Ansprüche handelt.

A r t i k e l 883.

Die bestehenden Vorschriften über das den Verwaltungsbehörden zustehende
Vollstreckungsrecht und über die dazu dieneuden Organe und Mi t te l bleiben
vorbehaltlich der Bestimmungen der Ar t . 884 und 885 in Kraft.

A r t i k e l 884.

Beschlüsse nnd Urkunden derjenigen Verwaltungsbehörden, welchen das
Vollstreckungsrecht zusteht oder welcheu die Gesetze die Befugniß zur Ausferti-
gung vollstreckbarer Urkunden einräumen, sind, wenn es sich um eine Geld-
leistung handelt und eines der in Art . 856 bezeichneten Vollstreckungsmittel
angewendet werden soll, von ihnen in der in Ar t . 290 vorgeschriebenen Form
für vollstreckbar zu erklären und werden dadurch, wenn die sonstigen gesetzlichen
Voraussetzungen der Vollstreckbar^ gegeben sind, im ganzen Königreiche voll-
streckbar.

Ob die Vollstreckbarkeitserklarung der Urschrift oder eiuer Ausfertigung
beizufügen sei, wird durch Verordnung bestimmt.

A r U k e l 885.

Bei Vollstreckungen auf Gruud einer nach Ar t . 884 ausgefertigten voll-
streckbaren Urkunde sind die in dem gegenwärtigen Gesetzbuche enthaltenen Vor-
schriften zu beobachten und können die Verwaltungsbehörden, auch wenn ihnen
besondere Vollzugsorgane zu Gebote stehen, einen Gerichtsvollzieher mit der
Vollstreckung beauftragen.

Einwendungen gegen die Vollstreckung, welche den Nechtsbcstaud oder die
Auslegung der Entscheidung der Verwaltungsbehörde oder die Frage betreffen,
ob die Forderung, für welche die Vollstrcckuug stattfindet, überhaupt oder in
der angesprochenen Größe ursprünglich entstanden ist, sind, soweit das Verhältnis
in welchem die Forderung ihren Grund hat, dem Nerwaltungsgebietc angehört,
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bei der betreffenden Verwaltungsbehörde anzubringen. Ueber alle sonstigen
Anstände uud Streitigkeiten hat das Vollstreckungsgericht zn entscheiden.

A r t i k e l 886.
Was in Ar t . 883—885 von den Verwaltungsbehörden bestimmt ist, findet

auch Anwendung ans die Gemeinde- und Stiftungsverwaltnngen.

A r t i k e l 887.
Vollzug der Ur. Vei Vcrurthcilüug einer Partei zur Nechnungsstellung ist im
iheile auf Rech. I^thcile zugleich eine vom Tage der Rechtskraft laufende Frist

unq. . . „ ^ sy^ie ^ e nach dem mnthmaßlichcn Interesse des Gläubi-
gers zu bcmesscnde Summe fcstzusctzcu, welche der Ncchnungspsiichtige, falls er
die Nechnnng in der festgesetzten Frist nicht stellt, an den Rechuungsabnchmer
zu entrichten hat.

Gegen die Festsetzung der Snmme steht dem Rechnuugspflichtigcn ein
Rechtsmittel nicht zu.

Die festgesetzte Summe taun anch durcy Personalyaft des Rcchnnugs-
psiichtigen beigetrieben werden.

A r t i k e l 888.
Die Rechnuugsstellung und die darauf bezüglichen Vcrhandluugcn gehören

vor dasjenige Gericht, bei welchem der Hauptstreit im ersten Nechtszuge an-
hängig war.

Die im Hanptstreite erfolgten Anwaltsbestellnngen gelten auch für die
Rechnnngsverhandlung.

A r t i k e l 889.
Der Rechnungspflichtige genügt dem Urthcile, indem er die von ihm ge-

fertigte Rechnung nach Art . 192 zustellen läßt uud im Anwaltsprozesse die
Rechnungsbelege nach Art. 173 mittheilt, im Parteiprozessc sie ans der Gcrichts-
schreiberei des Gerichts hinterlegt.

Hat im Anwaltsprozcsse hienach die Zustellung au den Ncchnungsabnehmcr
selbst zu geschehen, so ist damit die Aufforderung zu verbinden, innerhalb
einer gegebenen Falls nach Maßgabe der Bestimmungen des Ar t . 209 erwei-
terten Frist voll acht Tagen einen Anwalt zn bestellen und dnrch ihn dem
Gegenauwaltc von der erfolgten Bestellung Anzeige machen zn lassen.

Die Rechnungsbelege sind mit fortlaufenden Nummern zu versehen nnd
soweit möglich nach den Rechnungsposten zn ordnen. Die Nummern der
Rechnungsbelege sind in der Rechnung bei den einzelnen Rechnungsposten
anzuführen.

A r t i k e l 890.
Ucber die gestellte Rechnung hat im Anwaltsprozesse der Rechnungsab-

nehmcr innerhalb dreißig Tagen von Zustellung der Rechnung und im Falle
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des Ar t . 889 Abs. 2 von Ablauf der ihm für Aufstellung eines Nnwalts ge-
statteten Frist an gerechnet mittels Anwaltsakts sich zu erklären.

Werden Einwendungen gegen die gestellte Nechnung erhoben, so hat der
Anwalt des Nechnungsabnehmers die Erklärung mittels motivirten Antrags
zustellen zu lassen. I n diesem ist, soweit es sich um bereits im Hauptstreite
erörterte Punkte handelt, ans das dort Vorgebrachte Bezng zn nehmen.

A r t i k e l 891.
Nach Zustellung der in Ar t . 890 erwähnten Erklärung oder Ablauf der

dafür bestimmten Frist kann jeder Theil die Sache durch Anmeldung für die
Wochentabelle betreiben.

Sind Einwendungen gegen die gestellte Nechnung nicht erhoben worden,
so kann die Sache zu dem Zwecke betriebe:: werdeu, damit diejenige Partei,
welche nach dem Nechnungsergebnisse als Schuldner erscheint, zur Erfüllung
ihrer Verbindlichkeit verurtheilt oder damit der Nechnungspflichtige durch Nr-
theil als entlastet und die von ihm etwa geleistete Sicherheit als erloschen er-
klärt werde.

Die Zustellung motivirter Anträge steht jedem Theile, der einen solchen
noch nicht hat zustellen lassen, bis zu der zur Hinterlegung der Anträge fest-
gesetzten Sitzung frei.

Hat der Nechnungsabnehmer seine Einwendungen erst nach Ablauf der
in Ar t . 890 Abs. 1 bestimmten Frist vorgebracht und wird deshalb eine Ver-
tagung nothwcndig, so hat er die dadurch verursachten Kosten zu tragen.

Das Gericht hat auf die von dem Ncchnnngspftichtigen auf der Gerichts-
schreiberci hiutcrlegten Nechnungsbelcge auch bei Erlassung eines Vcrsäumungs-
urtheils die entsprechende Nücksicht zu nehmen.

A r t i k e l 892.
Sowohl die in dem Urthcile für die Nechnuugsstelluug festgesetzte als

auch die zur Erklärung über die Nechnuug bestimmte Frist kann von dem
Gerichte auf einfache Vorstellnng der betreffenden Partei verlängert werden.

A r t i k e l 893.
I m Parteiprozcsse hat sich der Nechnungsabnehmer innerhalb dreißig

Tagen nach Zustelluug der Nechnung durch einen dem Nechnungspflichtigeu
zuzustellend eu Gerichtsvollziehers ohne nähere Ausführung der etwa erhobenen
Einwendungen zu erklären, ob er mit der Nechnuug einverstanden sei oder ob
uud in welchen Punkten er dieselbe bestreite.

Nach Zustellung dieser Erklärung oder Ablanf der dafür bestimmten Frist
kann jede Partei die andere in eine Sitzung des Prozeßgerichts laden lassen,
damit daselbst in der Sache weiter verhandelt und entschieden werde. Der
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Rcchuungsabuehmer kann diese Vorladuug auch schon mit der Zustellung
seiner Erklärung über die Rechnung verbinden.

Drc Bestimmungen des Art . 891 Abs. 2, 4 und 5, desgleichen die Be-
stimmung des Ar t . 892 finden auch im Partciprozesse Nnwendung.

A r t i k e l 894.
Durch die Nechnungsstellung werden die nach Ar t . 887 eingeleiteten Voll-

streckungen unterbrochen.
I s t gegen den Nechnungspflichtigcn die Personalhaft vorgekehrt worden,

so ist er der Haft zu entlassen.
Wird die Rechnung gestellt, nachdem die für den entgegengesetzten Fall

inr Urtheile festgesetzte Summe bereits entrichtet oder beigetrieben ist, so bleibt
letztere bis zur rechtskräftigen Erledigung des Nechnungsverfahrens in Händen
des Nechnungsabnehmers und hat dieser sodann den Betrag, welcher nicht
durch die Schuld des Nechnungspflichtigcn ausgeglichen wird, demselben zurück-
zugeben.

Ueber Anstände entscheidet das Gericht in der für Zwischenstreitc vor-
geschriebenen Weise.

A r t i k e l 895.
Nach Entrichtung oder Beitreibung der für den Fal l , daß der Nechnungs-

pflichtige der Verbindlichkeit zur Nechmmgsstellung in der dafür bestimmten
Frist nicht nachkommt, im Urtheile festgesetzten Summe kann der Nechnungs-
abnehmer beantragen, daß den: Nechnungspftichtigen von dem Gerichte eine
neue Frist zur Rcchnungsstellung unter dem Rechtsnachtheile vorgesteckt werde,
daß im Falle weitern Ungehorsams die fragliche Summe als Abfindung für
die Ansprüche des Nechnungsabnchmers ans dem Nechnungsverhältnisse
dienen soll.

Stellt der Nechnungspflichtige in der unter diesem Nechtsnachtheile neuer-
lich anberaumten Frist die Rechnung, es wird aber diese als ungenügend be-
anstandet, so gilt die Frist gleichwohl als gewahrt, der erwähnte Nechtsnach-
theil ist jedoch ohne weiteres Urtheil verwirkt, wenn der NcchnungsMchtige
dem Urtheilc auf Abänderung oder Ergänzung der Nechnnng in der dafür
festgesetzten Frist nicht Genüge leistet.

A r t i k e l 896.
Verfahren bei Sind Ansprüche zur nachträglichen besondern Liquidation ver-
rorbehaltener wiesen worden, so findet diese bei dem Gerichte statt, dnrch welches
Liquidation. ' ' ' ' ^ - ^ <

die betreffende Entscheidung erlasen wurde.
A r t i k e l 897.

Zum BeHufe der nachträglichen Liquidation hat im Anwaltsprozcsse der
Gläubiger eine gcnane Aufstellung der einzelnen von ihm beanspruchten Zah-
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lungcn oder sonstigen Leistungen mit dem Anerbieten der Mittheilnng der Be-
lege zustellen zn lassen.

Innerhalb fünfzehn Tagen nach dieser Zustellung hat der Vcrnrthcilte
die etwaigen Einwendungen dem Gläubiger in einem motivirtcn Antrage be-
kannt zn geben.

Nach Zustellung der Einwendungen oder Ablauf der dafür bestimmten
Frist kann jeder Thcil die Sache zum Eintrage in die Wochcntabelle anmelden.

A r t i k e l 898.
Hat der Vcrurtheilte tciucn Anwalt, so ist mit der in Art. 897 Abs. 1

bezeichneten Zustellung die Aufforderuug zu verbinden, innerhalb einer gegebenen
Falls nach Maßgabe der Bestimmungen des Art. 209 erweiterten Fri-st von
acht Tagen einen Anwalt zu bestellen und durch ihn dem Gcgcuanwalte von
dcr erfolgten Bestellung Anzeige machen zu lassen.

Die Frist zur Mittheilung von Einwendungen läuft in diesen: Falle erst
von Ablanf der zur Aufstellung eines Anwalts bestimmten Frist.

A r t i k e l 899.
Wird im Parteiprozesse die nachträgliche Liquidation vorbehalten, so ist

zugleich eine Sitzung zur Verhandlung über die Liquidation festzusetzen.
Wenigstens drei Tage vor dieser Sitzung umß der Gläubiger eine genanc

Aufstellung der einzelneu von ihn: beanspruchten Zahlungen oder sonstigen
Leistungen dcr Gegenpartei zustellen lassen und die Belege ans der Gcrichts-
schreibcrei des Prozeßgcrichts hinterlegen.

A r t i k e l 900.
Hat der Vcrurthciltc seine Einwendungen gegen die nachträgliche Liqui-

dation erst nach Ablauf der dafür bestimmten Frist vorgebracht und wird des-
halb eine Vertagung uothwcndig, so hat er sowohl im Anwalts- als im Par-
tciprozessc die dadurch verursachte:: Kosten zu tragen.

. Hauptstück.

ändung und Zwangovcräußerung von Fährnissen.

A r t i k e l 901.
zuläßtgkett. Von dcr Pfändung sind ausgeschlossen:

1) das Unentbehrliche an Bettzeug, Wasch- und Kleidungsstücken, Haus-
und Küchcngeräthm für den Schuldner, seine Ehefrau und die bei ihnen
lebenden Kinder;

2) bei Kranken und Wöchnerinnen, was ihnen an Betten, Naschstücken
und sonst in diesem Zustande unentbehrlich ist;
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3) die Amtskleidung des Schuldners nnd die zu seiner Bekleidung und
Ausrüstung als Wehrpflichtiger gehörigen Gegenstände;

4) Bücher, welche zum gewöhnlichen Gebrauche in der Kirche oder Schule
für den Schuldner oder seine Familie bestimmt sind;

5) bei Künstlern, Handwerkern und Taglöhnern die znr persönlichen Aus-
übung ihres Berufs unentbehrlichen Werkzeuge;

6) die zur Ernährnng des Schuldners und seiner Familie auf vierzehn
Tage erforderlichen Nahrnngsmittel uud das für dieselbe Frist erfor-
derliche Breunmaterial.

Erhebt der Schuldner auf Grund vorstehender Bestimmungen Anstände,
welche der Gerichtsvollzieher nicht begründet findet, so entscheidet der Ein-
zelnrichter.

A r t i k e l 902.

Die Pfändung wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß einem Dritten ein
Pfand- oder Zurückbehaltungs- oder ein sonstiges besonderes Vorzugsrecht î n
oen zu pfändenden Gegenständen znsteht, oder daß dieselben in Gemäßheit einer
Vorsichtsverft'lgung für einen Dritten einstweilen mit Beschlag belegt oder einem
Sequester übergeben sind, oder daß dnrch solche Verfügung ein Dritter er-
mächtigt worden ist, die Gegenstände bis auf weitere Verfügung zurückzubehalten.

A r t i k e l 903.

Wenn das sonst Vorhandene ausreicht, sind Gegenstände, bei welchen eines
der in Ar t . 902 bezeichneten Verhältnisse obwaltet, außer Pfändung zu lassen.
Gleiches gilt von Gegenständen, welche bei dem Pfändungsakte von einem
Dritten als Eigenthum angesprochen werden oder welche der Schuldner für
ihm nicht gehörig erklärt.

A r t i k e l 904.

Finden sich nur Gegenstände von so geringem Werthe vor, daß ein Ueber-
schnß des Versteigerungserlöses über die Kosten der Versteigerung nicht zn er-
warten ist, so dürfen auch diese nicht gepfändet werden.

A r t i k e l 905.

Verfah.cn bei Die Pfändung ist unter Beiziehung von Zeugen vorzu-
der Pfändung. M ) M c N .

A r t i k e l 906.

Das Pfändungsprotokoll hat außer den allgemeinen Erfordernissen (Art.850)
zu enthalten:

1) die Bezeichnung der zn vollstreckenden Urkunde und der geschuldeten
Gesammtsumme;

15
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2) das Verzeichniß der gepfändeten Gegenstände nebst beilänfiger Schätzung
des Werths jedes Gegenstands, bei Waaren oder sonstigen Vorräthen
nnter Angabe von Zahl, Maß oder Gewicht;

3) die znr Verwahrung der gepfändeten Gegenstände getroffene Anordnung;
4) wenn thunlich, die Festsetzung von Or t und Zeit der Versteigerung.
Die Schätzung hat der Gerichtsvollzieher ohne Zuziehung von Schätz-

leuten vorzunehmen.
Kann die Festsetzung von Or t und Zeit der Versteigerung nicht sofort

erfolgen, so ist sie wenigstens acht Tage vor der Versteigerung dem Schuldner
bekannt zu geben. Sol l die Versteigerung nicht durch den Gerichtsvollzieher
vorgenommen werden, so ist der Versteigerungsbeamtc im Pfändungsprotokolle
zu bezeichnen.

A r t i k e l 907.
Dem Schuldner ist Abschrift des Pfändungsprotokolles unverzüglich zu-

zustellen.
Is t der Schuldner bei der Pfändung anwesend oder wird dieselbe in seiner

Wohnung vorgenommen, so ist, wenn thunlich, die Zustellung mit der Pfän-
dung zu verbinden (Art . 850 Abs. 5.).

A r t i k e l 908.
Wenn sich keine pfändbaren Gegenstände vorfinden oder der muthmaß-

liche Werth der vorgefundenen den Betrag der Forderung nicht erreicht, hat
der Gerichtsvollzieher durch einen Gemeindebeamten des Orts der Vollstreckung
zum Protokolle bestätigen zu lassen, daß ihm ein weiteres pfändbares Ver-
mögen des Schuldners nicht bekannt sei.

Der Gemeindebeamte ist dem Gläubiger vorbehaltlich disciplinärer Gin-
schreitung für Schadensersatz haftbar, wenn er ein ihm bekanntes weiteres
pfändbares Vermögen des Schuldners nicht angibt.

A r t i k e l 909.
Fahrnisfe, welche der betreibende Gläubiger als Faustpfaud im Besitze hat

oder welche für ihn schon früher in Folge einer Vorsichtsverfügung mit Be-
schlag belegt wurden, können für dieselbe Forderung ohne Pfändung zur Ver-
steigerung gebracht werden. M i t dem Befriedigungsgebote ist jedoch die Er-
klärung, daß der Gläubiger in solcher Weise vorschreiten werde, zu verbinden
und für den eintretenden Fall zugleich Or t und Zeit der Versteigerung, sowie
der Versteigerungsbeamte anzugeben.

A r t i k e l 910.
Verwahrung der I f t G H gepfändet worden und kann die Auszahlung an die

Gegenstände. Betheiligten nicht sofort erfolgen, so ist das Geld, bis die Aus-
zahlung erfolgen kann, dem Einzelngerichte zu übergeben.
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A r t i k e l 911.
Gepfändete Creditpapiere sind in dem Pfändungsprotokolle mit genauer

Bezeichnung der Kategorie und Nummer, des Nominalbetrags, des Zinsfußes
und der Zahl der Zinsabschnitte jedes einzelnen Stücks aufzuführen.

Der Gerichtsvollzieher hat auf jedes Stück seinen Namenszug zu setzen,
die gepfändeten Papiere zusammen in einen mit seinem Siegel zu verschließen-
den Umschlag zu bringen und sie bis zu ihrer Veräußerung dem Einzelnge-
richte zu übergeben.

I s t der Schuldner bei der Pfändung gegenwärtig, so darf er seinen Hand-
zug und sein Siegel ebenfalls beisetzen.

A r t i k e l 912.»
Werden bei der Pfändung Urkunden weggenommen, welche den Rechts-

titel einer Forderung oder eines Cigenthums bilden, fo sind sie zum Gebrauche
der Gläubiger bei der Geltendmachung weiterer Vollstreckungsmittel einstweilen
dem Einzelnst erichte ^u übergeben

A r t i k e l 913.

Gegenstände, welche nicht füglich hinweggebracht werden können, sind in
dem Gewahrsamc des Schuldners zu belassen und geeigneten Falls von dem
Gerichtsvollzieher zn versiegeln.

A r t i k e l 914.

Gegenstände, welche nicht unter Art . 910—913 fallen, sind, wenn sie der
Gläubiger nicht in dem Gewahrsame des Schuldners lassen w i l l , an den in
der Gemeinde für solche Fälle bestimmten Aufbewahrungsort zu bringen oder
einem vom Gerichtsvollzieher unter Berücksichtigung annehmbarer Vorschläge
des Schuldners aufzustellenden Verwahrer anzuvertrauen.

Kann keines von beiden geschehen, so sind die betreffenden Gegenstände
an das Einzclngcricht zu verbringen und hat der Einzelnrichter über die Ver-
wahrung zu bestimmen.

Die Verwahrungsgebühren werden durch Verordnung geregelt.

A r t i k e l 915.

Als Verwahrer gepfändeter Gegenstände dürfen nur in der Gemeinde
wohnende, zuverlässige und haftungsfähige Personen aufgestellt werden.

Der betreibende oder Anschlußgläubiger, sein wirklicher oder gewesener
Ehegatte, seine Verwandten und Verschwägerten in gerader Linie und bis ein-
schlüssig zum dritten Grade der Seitenlinie nach bürgerlicher Berechnung,
dann die zu ihm im Dienstes- oder Pflegschaftsverhältnisse stehenden Personen
dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Schuldners, die gleichen An-
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gehörigen des Schuldners nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Gläubiger
als Verwahrer aufgestellt werden.

Wer gepfändete Gegenstände als Faustpfandgläubiger oder auf Grund
eines Znrückbehaltuugsrechts in Besitz hat, kann verlangen, daß sie ihm bis
zur Veräußerung in Verwahrung belassen werden, soferne er keinen Anspruch
auf Verwahrnngsgebühren macht nnd nicht der Einzelnrichter anf Antrag des
betreibenden Glänbigers aus besonders wichtigen Gründen eine andere Ver-
fügung trifft.

A r t i k e l 916.
Dein Verwahrer ist Abschrift des Pfändnugsprotokolles zu behändigen.
Er ist für die sorgfältige Erhaltung und Bewahrung der ihm anvertrauten

Gegenstände verantwortlich.
Erklärt er nicht, daß er diese auf seine Gefahr im Gewahrsame des

Schuldners lassen wolle, so sind sie ihm dnrch den Gerichtsvollzieher zu übergeben.
A r t i k e l 917.

Hat nach Ablauf von drei Monaten die Versteigeruug nicht stattgefunden,
so kann der Verwahrer von dem Gerichtsvollzieher die Entlassung verlangen.

Der Gerichtsvollzieher untersucht, ob die gepfändeten Gegenstände noch im
frühern Zustaude vorhauden sind, und sorgt nnter Anwendnng der Bestim-
mungen der Ar t . 914 nnd 915 für anderweitige Verwahrung.

Nach diesen Vorschriften ist anch zu verfahren, wenn in andern Fällen
die Bestellung eines nenen Verwahrers nothwendig wird.

A r t i k e l 918.
Ergeben sich Anstände zwischen dem Verwahrer nnd dem Gerichtsvoll-

zieher oder Streitigkeiten zwischen dem Verwahrer nnd den Betheiligten, so
hat das Einzelngericht zu entscheiden.

Betrifft die Entscheidung Ansprüche des Verwahrers oder gegen denselben,
so bleiben Einsprnch und Rechtsmittel vorbehalten.

A r t i k e l 919.
""" Der vorgenommenen Pfänduug können andere Gläubiger

Pfändungen, wegen solcher fälliger Geldforderungen, welche auf eiuer vollstreck-
baren Urkunde beruhen, sich anschließen, solange die Veräußeruug der gepfän-
deten Gegenstände noch aussteht. Steht diese nur noch theilweise ans, so gibt
die Anschließnng dem dieselbe vornehmenden Gläubiger auf jenen Theil des
Ergebnisses der Vollstreckung, welcher bereits zur Ausbezahlung an die Gläu-
biger gelangt ist, keinen Ansprnch.

Daß die vollstreckbare Urkunde dem Schuldner schon vorher zugestellt
wurde, ist zur Anschließung nicht erforderlich. Ebensowenig bedarf es der
Zustellung eines Befriedigungsgebots.
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Der Glänbiger, welcher sich der vorgenommenen Pfändnng anschließt, hat
hierüber dem betreibenden Glänbiger, dem Gerichtsvollzieher oder sonstigen
Nersteigerungsbeamten nnd dem Schnldncr eine Erklärung zustellen zn lassen,
in welcher seine Fordernng in der in Art . 842 Abs. 2 angegebenen Weise zn
bezeichnen ist. Wurde die Urkunde, auf welche sich die Forderung gründet,
früher nicht zugestellt oder ist dies vor mehr als Jahresfrist geschehen, so ist
mit der Zustellung der Erklärung an den Schuldner- auch diejenige der Ur-
kunde zu verbinden. Andernfalls genügt die Bezugnahme auf die frühere Z u -
stellung unter Bezeichnung der Urkunde und Angabe ihres Datums.

Der Zustellung der Erklärung an den Gerichtsvollzieher bedarf es nicht,
wenn der Gerichtsvollzieher, welcher die Erklärungen zuzustellen hat, derselbe
ist, welcher auch die Pfändung vorgenommen hat.

A r t i k e l 920.

Gläubiger, welche an gepfändeten Gegenständen ein Pfand- oder Zurück-
^halumgsrechi oder em sonstiges blonderes Vorzugsrecht haben, tonnen sich
bezüglich dieser Gegenstände der Pfändung auch dann anschließen, wenn ihre
Forderung noch nicht fällig ist und wenn sie eine vollstreckbare Urkunde nicht
besitzen.

A r t i k e l 921.

Die Umschließung kann auch sogleich bei der Pfändung dem Gerichtsvoll-
zieher mündlich erklärt werden, wobei die Forderung in der in Art . 842 Abs. 2
angegebenen Weise zu bezeichnen ist. Der Gerichtsvollzieher hat die Erklärung
im Pfändungsprotokolle zu beurkunden und dieses ist durch den Anschluß-
gläubiger an der betreffenden Stelle zu unterzeichnen.

Der.Allschlußgläubiger hat, wenn die Anschließung auf Grund einer voll-
streckbaren Urkunde stattgefunden hat und diese dem Schuldner früher nicht zu-
gestellt worden oder seit der Zustellung mehr als ein Jahr verstrichen ist, die
Urkunde dem Schuldner innerhalb acht Tagen von der Pfändung an zustellen
zulassen. Sonstige Zustellungen find, wenn die Anschlicßung in der in Abs. 1
bezeichneten Weise erfolgt ist, nicht erforderlich.

A r t i k e l 922.
Gläubiger, welche in Betreff gepfändeter Gegenstände vor der Pfändung

eine der in Art. 902 bezeichneten Norsichtsverfügungen erwirkt haben, können
sich bezüglich dieser Gegenstände der Pfändnng auch dann anschließen, wenn
sie eine vollstreckbare Urkunde nicht besitzen; es darf ihnen aber der sie ans
dem Erlöse treffende Betrag, soferne nicht sämmtliche Vetheiligte die frühere
Ausbezahlung bewilligen, erst nach Beibringnng des vollstreckbaren Urtheils in
der Hauptsache verabfolgt werden.
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A r t i k e l 923.
Widersprüche des Schuldners oder Dritter sind, soferne sie die Rechte eines

Anschlußgläubigers berühren, anch gegen diesen zn richten.

A r t i k e l 924.
Reichen die gepfändeten Gegenstände znr Befriedigung sämmtlicher bei

der Pfändung beteiligter Gläubiger nicht aus, so kaun jeder von ihnen wei-
tere Pfändungen vornehmen lassen.

Die weitern Pfändnngen werden, wenn sie. in demselben Bezirksgerichts-
sprengel vorgenommen werden, als Fortsetzung der ersten betrachtet.

Soweit solche Pfändnngen von Anschlußgläubigern ansgehen, ist dem
betreibenden Gläubiger Abschrift des Pfändungsprotokolles zuzustellen.

Er hat alsdann auch die weiter gepfändeten Gegenstände durch denselben
Versteigerungsbeamten und zwar, wenn thunlich, zugleich mit den zuerst ge-
pfändeten versteigern zu lassen.

A r t i k e l 925.
Veräußerung der Die gepfäudeten Gegenstände sollen in der ortsüblichen Form

gepfändeten h^-H ^ Gerichtsvollzieher öffentlich versteigert werden. Der
Gerichtsvollzieher kann dabei einen Ausrufer verwenden.

I n Gemeinden, in welchen besondere Personen zur Vornahme von Ver-
steigerungen aufgestellt und von der Obrigkeit in Pflicht genommen sind, kann
die Versteigerung auch einer solchen Person übertragen werden, wenn dieselbe
von dem Bezirksgerichte überhaupt zur Vornahme gerichtlicher Versteigerungen
ermächtigt worden ist.

Beträgt der Schätzungswerts der gepfändeten Gegenstände mehr als fünf-
hundert Gulden, so kann die Versteigerung auch durch einen Notar stattfinden.

I n den Fällen der Abs. 2 und 3 hat der Gerichtsvollzieher das Pfän-
dungsprotokoll dem Versteigerungsbeamten zu übergeben, welcher die weitern
Verfügungen behufs Einleitung der Versteigerung trifft und die in dieser Be-
ziehung erforderlichen Zustellungen durch den Gerichtsvollzieher machen läßt.

Handelt es sich um Creditpapiere, die Börsenpreis haben, so kann der
Verkauf durch den Versteigerungsbeamteu auch ohne öffentliche Versteigerung
zu dem laufenden Prerse bewirkt werden. Hiebet kann sich der Versteigernngs-
beamte auch eines zur Vermitt lung von Kaufgeschäften für solche Gegen-
stände bestellten Handelsmäklers bedienen. M i t dem Erlöse ist wie mit ge-
pfändetem Gelde (Art . 910) zu verfahren.

A r t i k e l 926.
Vor jeder Versteigerung gepfändeter Fahrnisse sind Or t und Zeit derselben

unter allgemeiner Bezeichnung der zu versteigernden Gegenstände rechtzeitig
öffentlich bekannt zu machen.
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Wird eine Bekanntmachung durch öffentliche Blätter nöthig, so steht die
Wahl der Blätter dem Versteigerungsbeamten zu.

Sonstige Vorschriften über die Ar t der Bekanntmachung können im Ver-
ordnnngswege erlassen werden.

A r t i k e l 927.

Die Versteigernng darf nicht früher als zehn Tage und nicht später als
einen Monat — bei besonders werthvollen oder seltenen Gegenständen, Waaren-
lagern, größern Weinvorräthen, Pferden edler Art , Kunstsachen, Bibliotheken u.dgl.
nicht früher als einen Monat und nicht später als zwei Monate — nach Zu -
stellung des Pfändungsprotokolles an den Schuldner vorgenommen werden.

I n den Fällen des Art . 909 ist die Zeit für die Versteigerung statt von
der Zustellung des Pfändungsprotokolles, von dem Tage des Ablaufs der dem
Schuldner zur freiwilligen Vollziehung gestatteten Frist zu berechnen.

A r t i k e l 938

Sind die gepfändeten Gegenstände dem Verderben ausgesetzt, ist die Er-
nährung gepfändeter Thiere im Verhältnisse zu ihrem Werthe zu kostspielig oder
wird aus sonstigen in der Natur oder Beschaffenheit der Pfändungsgegenstände
liegenden Dringlichkeitsgründen Beschleunigung nothwendig, so kann der Ein-
zelnrichter auf Antrag eines Betheiligten die Vornahme der Versteigerung in
einem frühern als dem in Ar t . 927 bezeichneten Zeitpunkte gestatten.

Auf dieselbe Weise kann wegen besonderer Verhältnisse die Vornahme der
Versteigerung in einem spätern als dem dort bezeichneten Zeitpunkte bewil-
ligt werden.

Auch können die Betheiligten sich über frühere oder spätere Vornahme
der Versteigernng vereinigen.

A r t i k e l 929.

Einwendungen des Schuldners oder eines Anschlußgläubigers gegen Or t
oder Zeit der Versteigerung oder gegen die Wahl des Versteigerungsbeamten
sind bei dem Einzelngerichte vorzubringen.

Die Frist hiefür beträgt drei Tage von der betreffenden Zustellung an
gerechnet.

I m Falle des Art. 928 Abs. 1 sind Einwendungen nur zuläßig, wenn
der Schuldner von dem Einzelngerichte nicht gehört wurde, und nur , wenn
sie vor dem für die Versteigerung bestimmten Zeitpunkte vorgebracht werden.

Ist eine Partei bei der Verhandlung nicht erschienen, so ist ihr die rich-
terliche Verfügung gleichwohl nur dann zuzustellen, wenn sie eine Abänderung
der ursprünglichen Festsetzung enthält.
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A r t i k e l 930.
Wird der ursprünglich festgesetzte Verstcigerungstermin aus andern als

dm iu Art. 929 bezeichucteu Grüudeu uicht eingehalten, so ist dem Schuldner
und den Auschlußgläubigeru von dem u m anberaumten Versteigerungstermine
wenigstens acht Tage vorher durch Zustellung Kmntniß zu geben.

A r t i k e l 931.
Bei der Versteigerung ist dem Versteigerungsbcamtm uud dem von ihm

beigezogenen Gehilfen, dm im Vollstreckuugsverfahrcn verwendeten Gerichts-
vollziehern und dem Ausrufer für sich selbst zu bieten uutersagt.

Der Schuldner darf nur mitbieten, soweit eine von ihm baar erlegte
Caution reicht.

Die zu versteigernden Fahrnisse sind Stück für Stück znm Aufrufe zu
bringen und hat der Meistbietende jedes Stück auf erfolgten Zuschlag sofort
baar zu bezahlen.

Gegenstände, welche sich dazu eignen, können auch partienweise ausge-
boteu werden.

Leistet ein Meistbietender die Zahlung nicht, so wird der Gegenstand
neuerdiugs ausgeboten. Der erste Steigerer hat auf den etwaigen Mehrerlös
keinen Anspruch und wird zu keinem weitem Gebote zugelassen.

Der Versteigerungsbeamte ist dafür haftbar, daß der in Anwendung der
vorstehenden Bestimmungen erzielte Gesammterlös vollständig eingebracht werde.

Ergibt sich im Falle des Abs. 5 bei der neuerlichen Ausbietung ein
Mindererlös, so haftet der erste Steigerer für die Differenz uud bildet der
von ihm zu ersetzende Betrag, wenn er ihn sofort bei der Versteigerung erlegt,
einen Bestandtheil des Erlöses, andernfalls eine Forderung des Schuldners,
auf welche die Gläubiger können Arrest anlegen lassen.

A r t i k e l 932.
Pretiosen dürfen unter dem Taxwcrthc nicht zugeschlagen werden, doch

ist bei Gold- und Silbergeräthcn nur der Bruchwerth in Anschlag zu bringen.
Der Gerichtsvollzieher hat die Schätzung durch einen oder zwei für solche

Schätzungen im Allgemeinen verpflichtete Sachverständige vornehmen und von
ihnen auf dem Pfändungsprotokolle durch Unterschrift bestätigen zu lassen.

Stimmen die Sachverständigen in der Schätzung nicht überein, so ist der
Werth nach dem Durchschnitte der Schätzungen zu berechnen.

Kann die Schätzung in obiger Weise nicht stattfinden, so hat der Ge-
richtsvollzieher, soferne die Betheiligten nicht anders übereinkommen, die Gegen-
stände an das Einzelngericht zu verbringen und hat der Einzelnrichter die
Schätzung durch einen oder zwei von ihm ernannte Sachverständige oder auf
dem Requisitiouswege zu bewirken.
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A r t i k e l 933.

I n das Versteigeruugsprotokoll sind die einzelnen zugeschlagenen Gegen-
stände nebst dem Zuschlagspreise nnd dem Ansteigerer zu verzeichnen.

A r t i k e l 934.
Die Versteigerung bleibt, anch wenn die gesetzlichen Vorschriften nicht

beobachtet worden find, hinsichtlich des redlichen Ansteigerers in Kraft. Dem
Schuldner oder sonstigen Betheiligten bleiben solchenfalls seine Rechte gegen
denjenigen, durch dessen Schuld er in Schaden versetzt worden, vorbehalten.

A r t i k e l 935.
Konnten Gegenstände nicht veräußert werden, weil kein Gebot gelegt oder

weil bei Pretiofen der Schätzungswert nicht erreicht wurde, so kann der
betreibende Gläubiger sie um den Schätzungswert annehmen und ist dieser,
soferne es nicht schon geschehen, durch einen oder zwei vom Einzelnrichtcr zu
crnennenoe Sachverstänoige festzusetzen.

W i l l der betreibende Gläubiger die unveräußert gebliebenen Gegenstände
nicht um den Schätzungswert annehmen, so hat er die wiederholte Versteige-
rung zu veranlassen, welche sofort anzuberaumen und in geeigneter Weise
bekannt zu machen ist. Bei dieser wiederholten Versteigerung ist auch bei
Pretiosen auf den Schätzungswert keine Rücksicht zu nehmen.

A r t i k e l 936.
Wenn die zur Zahluug der Forderung des betreibenden und der Anschluß-

gläubiger, sowie der Kosten erforderliche Summe erreicht ist, darf mit der
Versteigerung nicht weiter fortgefahren werden.

A r t i k e l 937.
Is t die Versteigerung ohne genügenden Grund in den gesetzlich bestimmten

Fristen nicht vorgenommen worden, so kann jeder Anschlußgläubiger, der eine
vollstreckbare Urkunde besitzt, nach Zustellung einer entsprechenden Erklärung an
den ursprünglich betreibenden Theil, an die übrigen Anschlußgläubiger uud an den
Schuldner das Verfahren fortsetzen' und die Versteigerung vornehmen lassen.

Streitigkeiten, welche sich hierüber uutcr den Parteien ergeben, entscheidet
das Einzelngericht.

A r t i k e l 938.

Rangordnung Aus dem Erlöse sind zu berichtigen:
""be"e?m"'' ^) " echn Reihe die Kosten der Vollstreckung (Art. 878
Gläubigern. Abs. 2 und 3) mit Ausnahme derjenigen, welche den

Gläubigern auf die Geltendmachung ihrer Forderungen im Vertheilungs-
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verfahren erwachsen sind; ferner diejenigen Kosten, welche für eine
Partei durch nngegründcten Widerspruch des Schuldners gegen das
Verfahren bei der Vollstreckung sich ergeben haben;

2) in zweiter Reihe die Forderungen derjenigen Gläubiger, welche zur Zeit
der Pfändung ein Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht oder ein sonstiges
besonderes Vorzugsrecht an den gepfändeten Sachen hatten und
die Pfändung vornehmen ließen oder sich derselben angeschlossen haben,
soweit der Erlös aus den betreffenden Gegenständen reicht, nach dem
Range der ihnen nach Maßgabe des betreffenden bürgerlichen Rechts
zukommt;

3) in dritter und letzter Reihe die Forderungen der übrigen Gläubiger,
welche die Pfändung haben vornehmen lassen oder der Pfändung sich
angeschlossen haben, nach Verhältnis ihres Betrags.

Die Gläubiger der zweiten Reihe, welche an dieser Stelle nicht vollständig
befriedigt werden, conmrriren für den Nest ihrer Forderung mit den Gläu-
bigern der dritten Reihe, jedoch nur dann, wenn ihre Forderung fällig ist
und auf nner vollstreckbaren Urkunde beruht und sie sich wegen derselben der
Pfändung überhaupt angeschlossen haben.

An dem gewissen Gläubigern gesetzlich zustehenden Rechte, die Absonderung
verschiedener Massen zu begehren, wird durch vorstehende Bestimmungen nichts
geändert.

Müssen verschiedene Massen gebildet werden, so sind die bevorzugten
Kosten auf die verschiedenen Massen auszuschlageu.

A r t i k e l 939.

«, . „ ^ Ist außer dem betreibenden Theile kein Gläubiger aufgetreten,
Auszahlung des <vi> l-» / ,̂ >^ ,
Ergebnisses der reicht das Ergebniß der Vollstreckung zur Ti lgung der bevor-

ohne ^ ^ Kosten uud zur Befriedigung der betheiligtm Gläubiger
Vertheilungs. hin oder haben sich letztere über die Vcrthcilung verständigt, so

verfahren, s ^ ^ . Gerichtsvollzieher, beziehungsweise der Versteigerungs-
beamte, soferne weder ein Widerspruch (Art . 868 und 874) erfolgt, noch einer
der Fälle des Art . 871 gegeben ist, die bei der Vollstrccknng erzielten Beträge
an die betheiligten Gläubiger und, soweit nach deren Befriedigung ein Ueber-
schuß verbleibt, an den Schuldner auszuzahlen.

Is t der Widerspruch nur gegen einzelne Gläubiger gerichtet oder betrifft
der Einstellungsgrund nur den Erlös aus einzelnen Gegenständen, so wird
hiedurch im Nebrigen die Auszahlung, soferne sie ohne Gefährdung eines Bc-
theiligten geschehen kann, nicht gehindert.

Soweit der Auszahlung des Erlöses durch den Versteigerungsbeamten
Hindernisse entgegenstehen, hat ihn dieser innerhalb dreißig Tagen, vom Tage
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der Versteigerung an gerechnet, nach Abzug der Kosten bei dem Vollstreckungs-
gerichte zu hinterlegen. I n diesem Falle sind anch die dem Einzelngerichte
vorläufig übergebenen Beträge (Ar t . 910 und 925 Abs. 5) in gleicher Frist
bei dem Bezirksgerichte zu hinterlegen.

A r t i k e l 940.

Kommt nach Hinterlegung des Erlöses eine Verständigung unter den
Betheiligten zu Staude oder fällt sonst das Hinderniß der Ausbezahlung
ohne vorgängiges Vertheilungsverfahren hinweg, so hat das Vollstreckungs-
gericht auf einfache Vorstellung eines Betheiligten über die Aushändigung der
hinterlegten Gelder das Erforderliche zu verfügen.

I s t die Vorstellung nur von einzelnen Betheiligten eingereicht worden,
so kann das Gericht deren Zustellung an die übrigen Betheiligten zu dem
Zwecke anordnen, daß dieselben innerhalb einer vom Gerichte festgesetzten Frist
von den znr Begründung des Gesuchs übergebenen Urkunden auf der Gerichts-
ichreiberei Einsicht nehmen und ihre etwaigen Erinnerungen daselbst einreichen.

Die auf solche Vorstellungen erlassenen Erkenntnisse bleiben auf der Ge-
richtsschreiberei hinterlegt und findet dagegen innerhalb fünfzehn Tagen, von
der dnrch den Gerichtsschreiber den Vetheiligtcn gegen Bescheinigung gemachten
Mittheilung an gerechnet, das Rechtsmittel der Beschwerde statt. Die Be-
schwerde hat aufschiebende Wirkung.

A r t i k e l 941.

War die sofortige Auszahluug nur wegen einer schwebenden Streitigkeit
nicht möglich, so hat das Gericht in dem darüber ergehenden Nrtheile zugleich
bezüglich der Auszahlung das Erforderliche zu verfügen. Is t dies unterblie-
ben, so finden die Bestimmungen des Art. 940 Anwendung.

A r t i k e l 942.

Gerichtliches Ver. Wird ein gerichtliches Vertheilnngsverfahren nothwendig, so
theilungsver. hat der Gerichtsvorstand ans schriftliches Ansuchen eines Be-

theiligten ein Mitglied des Gerichts oder das betreffende Einzeln-
gericht mit der Vornahme desselben zu beauftragen.

Das Vertheilungsvcrsahren kann erst betrieben werden, nachdem sämmt-
liche gepfändete Gegenstände, soweit die Veräußerung sich nicht als unaus-
führbar herausgestellt hat, verwerthet stud.

A r t i k e l 943.

Der mit der Vertheiluug beauftragte Richter (Commissär) setzt eine Tag-
fahrt zur Verhandlnng über die Vertheilung fest nnd theilt seine Verfügung
dem betreibenden Theile mit.
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Dieser hat sämmtliche betheiligte Gläubiger und den Schuldner zu der
Tagfahrt vorladen zu lassen.

Zwischen der Vorladung und der Tagfahrt müssen wenigstens acht Tage
in Mit te liegen.

A r t i k e l 944.
I n der festgesetzten Tagfahrt haben die Gläubiger ihre Forderungen an-

zumelden und dieselben, sowie die etwa beanspruchte:: Vorzugsrechte unter
Nebergabe der bezüglichen Beweisurkunden auszuführen. Derjenige Gläubiger,
der die Vollstreckung betrieben hat, hat außerdem alle darauf bezüglichen Akten
zu übergeben.

Hierauf ist zur Verhandlung zu schreiten.
Bei dieser sind die Einwendungen gegen angemeldete Forderungen oder

gegen die dafür angesprochenen Vorzugsrechte vorzubringen.
Werden keine Einwendungen vorgebracht oder kommt eine Einigung zu

Stande, so hat der Commissär die Vertheilung sofort vorzunehmen.
Andernfalls ist die Sache, nachdem über die entstandenen Streitigkeiten

Protokoll errichtet worden ist, zur Entscheidung darüber an das Bezirksgericht
zu verweisen. Die bei dem Streite Betheiligten haben, soweit dies nicht be-
reits geschehen, sofort Anwälte aufzustellen. Die erfolgte Anwaltsbestellung
ist in dem Protokolle zu beurkunden.

Betreffen die Streitigkeiten nur einzelne Forderungen, so hat der Com-
missär, soweit es ohne Gefährdung der bestrittenen Forderungen möglich ist,
einstweilen die theilweise Vertheilung vorzunehmen.

A r t i k e l 945.
Findet der Commissär, weil ein Betheiligter nicht gehörig geladen war

oder aus einem sonstigen Grunde Vertagung der Verhandlung veranlaßt, so
soll diese erst erfolgen, nachdem die erschienenen Gläubiger ihre Forderungen
und allenfallsigen Vorzugsrechte zu Protokoll angemeldet und unter Nebev-
gabe der bezüglichen Veweisurkundm ausgeführt haben.

Die erschienenen Beteiligten sind befugt, Einwendungen gegen die geltend
gemachten Ansprüche schon jetzt zu Protokoll zu erklären.

Bei der Vertagung ist die Tagfahrt zur Fortsetzung der Verhandlung,
wenn möglich, sofort festzusetzen, was gegenüber den erschienenen Betheiligten
als Vorladung gilt.

A r t i k e l 946.
Gesuche um Wiederaufnahme der geschlossenen Verhandlung behufs Geltend-

machung weiterer Anmeldungen oder Einwendungen sind nur in so weit, als
eine bereits stattgcfnndene Vcrthcilung dadurch nicht berührt w i rd , und nur
dann statthaft, wenn die betreffende Partei nicht gehörig geladen war oder
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die durch die Wiederaufnahme entstehenden Kosten übernimmt und zugleich
einen entsprechenden Vorschuß leistet.

Das Gesuch ist bei dem Commissär anzubringen, der auch gegebenen
Falls die Größe dos zu erlegenden Kostenvorschusses bestimmt.

Die Vorladung der Betheiligten zu der neuen Tagfahrt hat der betrei-
bende Theil zustelleu zu lassen.

A r t i k e l 947.
Bei der in Folge einer Vertagung oder der Zulassung des Gesuchs um

Wiederaufnahme der Verhandlung stattfindenden neuen Tagfahrt zur Ver-
handlung können auch solche früher schon angemeldete Ansprüche, welche bis-
her unbeanstandet geblieben sind, und zwar selbst von denjenigen Gläubigern,
welche ihre Erinnerungen bei der frühern Tagfahrt schon abgegeben hatten,
noch beanstandet werden.

Die bei den frühern Verhandlungen vor dem Commissär erhobenen An-
sprüche und Einwendungen sind bei der neuen Taafahrt auch dann zn berück-
sichtigen, wenn der betreffende Gläubiger bei der spätem Verhandlung nicht
erschienen ist.

Wird in einem solchen Falle die Sache an das Gericht zur Entscheidung
bestehender Streitigkeiten verwiesen, so ist der nicht erschienene Gläubiger, falls
er noch keinen Anwalt hat, auf Betreiben der Gegenpartei aufzufordern, inner-
halb einer Frist von acht Tagen einen solchen aufzustellen und von dessen
Bestellung dem Anwälte der Gegenpartei Mittheilung machen zu lassen.

A r t i k e l 948.
Die bei einer Verhandlnngstagfahrt zur gerichtlichen Austragung ver-

wiesenen Streitigkeiten kann jeder Netheiligte bei dem Bezirksgerichte betreiben.
Ein Vorverfahren findet in solchen Sachen nicht statt, den Anwälten

steht jedoch frei, motivirte Anträge zustellen zu lassen.

A r t i k e l 949.
Sind die Streitigkeiten erledigt, so darf, wenn gegen das betreffende Ur-

theil Einspruch oder Berufung znläßig ist, erst nach Ablauf der hiefür ge-
statteten Frist uud, wenn Einspruch oder Berufung wirklich eingelegt wurde,
erst uach deren Erledignng zur Ncrtheilung geschritten werden.

Is t über einzelne Streitigkeiten entschieden, bezüglich anderer aber noch
ein länger dauerndes Verfahren erforderlich, so kann auf Antrag eines Be-
theiligten, soweit die Verhältnisse dies gestatten, einstweilen eine theilweise Ver-
theilung vorgenommen werden.

Die Tagfahrt zur Vertheilung setzt der Commissär auf Ansuchen eines
Betheiligten fest, und hat letzterer sämmtlichc Betheiligte dazu vorladen zu lassen.
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A r t i k e l 950.
Die den Betheiligten zur Erhebung der ihnen bei einer Verkeilung zu-

gewiesenen Beträge nöthigen Anweisungen sind von dem Gcrichtsschreiber auf
Gruud der Akten in vollstreckbarer Form zu ertheilen.

I s t gegen das Verfahren des Commissärs Beschwerde erhoben oder an-
gemeldet worden, so darf die Anweisung erst ertheilt werden, nachdem die
Beschwerde erledigt ist.

A r t i k e l 951.
Nichtigkeitsklage Betheiligte, die ihre Ansprüche oder Einwendungen in der
gegen die Ver. Verhandlung nicht geltend machen konnten, weil sie zu derselben

'"̂ ' nicht gehörig geladen waren, und denen es auch nicht möglich
ist, das Gesuch um Wiederaufnahme der Verhandlung noch vor der betreffen-
den Verkeilung zu stellen, können die Vertheiluug bei dem Gerichte, bei wel-
chem sie stattgefunden hat, als nichtig anfechten..

Das Begehren ist mittels Klage gegen die sämmtlichen übrigen nach
Lage des Falls Betheiligten anzubriugen.

A r t i k e l 952.
Gemeinsame Ve- Die in Art . 940 und 942 bezeichneten Vorstellungen und

mungen. Ansuchen können die Parteien persönlich oder durch Bevollmäch-
tigte fertigen. Ebenso können sie im Verfahren vor dem Commissär persönlich
oder durch Bevollmächtigte thätig werden.

Die bei der Vollstreckung für die Partei thätig gewesenen Gerichtsvoll-
zieher, ferner Advokaten, welche im Besitze der einschlägigen Urkuuden sich be-
finden, bedürfen, wenn sie als Bevollmächtigte auftreteu, keines Nachweises
der Bevollmächtiguug.

A r t i k e l 953.
Bei Streitigkeiten, die sich nach vorgenommener Pfändung ergeben, ist,

so lange der Betrag des Gepfändeten die Summe von. huudertfünfzig Gulden
nicht übersteigt, das Ginzelngericht Nollstreckungsgericht.

Das Gleiche g i l t , wenn zwar der Gesammtbetrag des Gepfändeten
ein höherer ist, die zur Entscheidung des Nollstreckungsgerichts kommende
Streitigkeit aber nur einen den Betrag von hundertfünfzig Gulden nicht über-
steigenden Theil der gepfändeten Gegenstände betrifft.

Der Betrag des Gepfändeten ist nach der Schätzung (Ar t . 906, 932 und
935) zu beurtheilen.

Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn
die zu entscheidende Streitigkeit sich auf mehrere Pfändungen bezieht, welche
zwar in dem nämlichen Vollstreckungsverfahren, allein in den Sprengein ver-
schiedener demselben Bezirksgerichte untergeordneter Einzelngerichte vorgenom-
men wurden.
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A r t i k e l 954.
Wo gemäß Art. 953 die einzelngerichtliche Zuständigkeit an die Stelle

der durch eine Bestnmnung des gegenwärtigen oder des X X X I . Hauptstücks
angeordneten bezirksgerichtlichen tritt, finden die Vorschriften des Art. 841 Abs. 1
und 3 keine Anwendung.

Hinsichtlich der Liquidirung und Festsetzung der Kosten kommen die Be-
stimmungen des Art. 115 zur Anwendung.

A r t i k e l 955.
Wird bei einer nach Art. 953 zur Zuständigkeit des Ginzelngerichts ge-

hörigen Streitigkeit ein nach allgemeinen Grundsätzen die Zuständigkeit des
Einzelngerichts übersteigender Streitpunkt Gegenstand der Entscheidung oder
treffen bei der nämlichen Vollstreckung Streitigkeiten, bezüglich welcher das
Bezirksgericht zuständig ist, mit solchen, bezüglich welcher das Einzelngericht
zuständig ist, zusammen, so tr i t t bezüglich des Ganzen die Zuständigkeit des
Bezirksgerichts ein.

Wird ein gerichtliches Vertheilungsverfahren nothwendig, so wird das
Bezirksgericht sowohl für dieses als für alle damit in Zusammenhang stehen-
den Streitigkeiten zuständig.

r. Hauptstück.

Pfändung und Zwangsveräußerung von Früchten auf der Wurzel.

A r t i k e l 956.
Zuläßigkeit. Früchte, welche noch mit dem Boden zusammenhängen, können

gegen den Schuldner, dem sie als Eigentümer, Nutznießer oder Pächter ge-
hören, gepfändet werden.

A r t i k e l 957.
Verfahren bei der Die Pfändung darf nicht früher als sechs Wochen vor der

"" ""̂ ' gewöhnlichen Zeit der Neife vorgenommen werden.
Behufs der Pfändung kann sich der Gerichtsvollzieher die öffentlichen

Bücher und Pläne, welche das Grundeigentum betreffen, von den Beamten,
bei welchen sie hinterlegt sind, vorlegen und die erforderlichen Auszüge daraus
erth eilen lassen.

A r t i k e l 958.
Das Pfändungsprotokoll hat außer den allgemeinen Erfordernissen

(Art. 850) zu enthalten:
1) die Bezeichnnng der zu vollstreckenden Urkunde und der geschuldeten

sammtsumme;
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2) die Bezeichnung der Grundstücke und der darauf stehenden Frucht-
gattungen ;

3) die Aufforderung an den Schuldner, sich der eigenmächtigen Einerntung
zu enthalten;

4) wenn thunlich die Festsetzung von Or t und Zeit der Versteigerung.
Bei Bezeichnung der Grundstücke ist ihre Gattung als Aecker, Wiesen u. s.w.,

ihr beiläufiger Flächeninhalt, die Gemeindemarkung, in der sie liegen, und die
Plan-Nummer anzugeben.

A r t i k e l 959.
Beaufsichtigung. Hu Aufsehern über die gepfändeten Früchte sind, soweit thun-

lich, Feldhüter der Markungen, in welchen die Güter.liegen, je nach Lage der
Sache einer oder mehrere, zu bestellen.

Die zu bestellenden Aufseher sind zur Pfändung beizuziehen und haben
das Protokoll mitzuunterschreiben.

A r t i k e l 960.
Abschrift des Protokolle ist sowohl dm bestellten Aufsehern als dem

Vorstande der Gemeinde, in welcher die Grundstücke gelegen sind, zu ertheilen.
Letzterer hat den Empfang auf dem Originale durch Unterschrift zu bestätigen.

A r t i k e l 961.
Veräußerung. Die Parteien können übereinkommen, daß die Früchte nicht

auf der Wurzel, sondern erst nach ihrer Einerntung versteigert werden sollen
und daß ein Verwaltet aufgestellt werde, der die Eincrntung zu besorgen hat
oder unter dessen Aufsicht sie durch den Schuldner vorzunehmen ist.

Der Versteigerungsbeamte kann ermächtigt werden, die Früchte aus freier
Hand nach den laufenden Marktpreisen zu verkaufen.

Das in Abs. 1 und 2 bezeichnete Verfahren kann auch auf Begehren
einer Partei durch den Einzelnrichter verfügt werden.

A r t i k e l 962.
Ergeben sich Anstände zwischeu dem Verwalter und dem Gerichtsvollzieher

oder sonstigen Versteigerungsbeamten oder Streitigkeiten zwischen dem Ver-
walter und den Betheiligten, so hat das Einzelngericht zu eutscheiden.

Betrifft die Entscheidung Ansprüche des Verwalters oder gegen denselben,
so bleiben Einspruch uud Rechtsmittel vorbehalten.

A r t i k e l 963.
Der Verwalter hat nach Erledignng seines Auftrags das Verzeichniß

seiner Ansprüche für Mühewaltung und Auslagen dem Vcrsteigerungsbeamten
zu übergeben.
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Solange das Guthaben des Verwalters nicht festgestellt und er damit
nicht befriedigt ist, darf die Auszahlung des Erlöses nur bis zu dem Betrage
erfolgen, welcher durch die von ihm erhobenen Ansprüche nicht berührt wird.

Hat der Verwalter innerhalb fünfzehn Tagen, nachdem ihm der betreibende
Gläubiger eine Aufforderung dazn hat zustellen lassen, das Verzeichniß seiner
Ansprüche nicht übergeben, so ist auf diese bei der Auszahlung des Erlöses
keine Nückficht zu nehmen. Auf diese Bestimmung ist in der Aufforderung
aufmerksam zu machen.

A r t i k e l 964.
Is t der Schuldner Pächter, so kann der Eigenthümer oder Nutznießer

des Guts mittels Widerspruchs gegen die Vollstreckung verlangen, daß Samen-
früchte, Futter und Streu, welche nach den Pachtbedingungen auf dem Gute
zu verbrauchen sind, von der Veräußerung ausgenommen werden.

A r t i k e l 965.

Gemeinsame Ve- I m Uebrigen finden auf die Pfändung und Zwangsver-
stimmung, äußerung von Früchten auf der Wurzel die Bestimmungen des

X X X I I . Hauptstücks analoge Anwendung.

XX.X. IV. Hauptftück.

Arrest auf Forderungen.

A r t i k e l 966.
t. Dem Arreste unterliegen Forderungen, welche auf Geld oder

Leistung beweglicher Sachen gerichtet sind.

A r t i k e l 967.
Dem Arreste sind nicht unterworfen:

1) Dienstbezüge und Quiescenzgehalte der Hof-, Staats- und Gemeindc-
bediensteten, Militärpersonen, öffentlichen Diener und Geistlichen, sowie
die Pensionen ihrer Wittwen und Kinder, sie mögen aus Staats-,
Stiftungs-, Gemeinde- oder was immer für andern Kassen stießen,
soweit sie den Betrag von vierhundert Gulden jährlich nicht über-
steigen und bis zur Hälfte des Mehrbetrags;

2) der noch nicht verdiente oder noch nicht fällige baare Lohn von Dienst-
boten, Gewerbsgchilfen, Taglöhnern, Fabrik- und ähnlichen Arbeitern,
soweit er den Betrag von sieben Gulden wöchentlich nicht übersteigt
und bis zur Hälfte des Mehrbetrags;
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3) Dienstbezüge und Quiescenzgehalte anderer Privatbediensteter, sowie die
Bezüge aus Pensionsvereinen bis zu dem in Ziff. 1 bezeichneten Maße.

I n den Fällen der Ziff. 1 darf das daselbst bezeichnete Maß selbst m t
Einwilligung des Schuldners nicht überschritten werden.

Bezüge, welche den in Ziff. 1 und 3 bezeichneten Bediensteten mit Nück-
sicht auf besondere mit dem Dienste verbundene Auslagen verliehen sind, dürfen
bei Feststellung des dem Arreste unterworfenen Betrags nicht eingerechnet werden.

A r t i k e l 968.
Alimentations- und Unterstützungs-Bezüge, welche während der Dauer

eines Vollstreckungs- oder Gantverfahrens dem Schuldner vom Gerichte oder
von den Gläubigern zugewiesen sind, unterliegen dem Arreste nicht.

Andere Alimentationsbezüge können nur in der durch Art . 967 Ziff. 2
bezeichneten Beschränkung, die Nutzungsbezüge der Eltern aus dem Son-
dervermögen der Kinder nur so weit, als sie nicht zur standesmäßigen Er-
ziehung, Ernährung und Verpflegung der letztern nöthig sind, mit Arrest be-
legt werden.

Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 finden keine Anwendung bei For-
derungen, welche nach dem Anfalle des betreffenden Bezugs für Kost, Miethc
oder andere nothwendige Lebensbedürfnisse, die daraus hätten bestritten werden
sollen, erwachsen sind, sowie bei den zur Bestreitung dieser Bedürfnisse ge-
machten und darauf wirklich verwendeten Darlehen. Es muß jedoch auch in
solchen Fällen das Unentbehrliche zum künftigen Unterhalte frei bleiben.

A r t i k e l 969.
Cautionen können nur unter Vorbehalt derjenigen Forderungen, zu deren

Sicherheit sie geleistet wurden, mit Arrest belegt werden.
Auf Forderungen, die zu Gunsten eines andern Gläubigers verpfändet

sind, findet die Arrestanlegung nur mit Vorbehalt der Rechte diefes Gläubigers
aus der Verpfändung statt.

A r t i k e l 970.
Durch die bei Lebzeiten des Schuldners erfolgte Arrestanlegung auf Be-

züge der in Art . 967 Ziff. 1 bezeichneten Ar t werden die Raten für den Sterb-
und Nachmonat nicht betroffen.

Von den Bezügen aus Leichenkassen und Lebensversicherungen müssen,
wenn nicht der Gläubiger selbst Einlagen bewirkt oder Prämien gezahlt hat,
die Beerdigungskosten und die zum Unterhalte der Hinterbliebenen auf einen
Monat erforderlichen Beträge frei gelassen werden.

A r t i k e l 971.
Verfahren bei der Die Arrestanlegung ist unmittelbar nach der Zustellung des

. Befriedigungsgebots gestattet.
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A r t i k e l 972.
Die Arrestanlegung erfolgt durch einen auf Betreiben des Gläubigers

(Arrestklägers) dem Dritten, bei welchem die Forderung aussteht (Drittschuld-
ner), zuzustellenden Gerichtsvollzieherakt.

Dieser hat zu enthalten:
1) die Bezeichnung der vollstreckbaren Urkunde, worauf die Vollstreckung

gegründet wird;
2) die Bezeichnung des Schuldners (Arrestbeklagten) nach Vor- und Fa-

miliennamen, Stand oder Gewerbe und Wohnort;
3) die Angabe der Forderung des Arrestklägers in Haupt- und Neben-

sache und eines muthmaßlichen Betrags für die Kosten des Voll-
streckungsverfahrens;

4) die Erklärung, daß bis zum Belaufe dieser Beträge die dem Arrest-
beklagten gegen den Drittschuldner zustehende Forderung mit Beschlag
belegt werde und dem entgegen keine Leistung an dm Arrestbeklagten
oder auf dessen Anweisung mehr gemacht werden dürfe;

5) die Aufforderung an den Drittschuldner, sich innerhalb acht Tagen
über die mit Arrest belegte Forderung zu erklären.

Die mit Arrest belegte Forderung ist soviel möglich zu bezeichnen.
Auf die Bestimmungen der Art . 976 und 977 ist der Drittschuldner auf-

merksam zu machen.
A r t i k e l 973.

Die Arrestanlegung auf Forderungen, deren Befriedigung der Arrest-
beklagte bei einer öffentlichen Kasse zu suchen hat, geschieht bei dem Vorstande
der betreffenden Kasse.

Die Aufforderung zur Erklärung über die dem Arrestbeklagten von der
Kasse zustehenden Gelder ist mit Rücksicht auf die Vorschriften des Art. 978
einzurichten.

A r t i k e l 974.
Wirkung der Der Arrestbetlagte kann über die mit Arrest belegte Forderung,

Arreftanlegung. s y ^ j . sie durch den Arrest berührt wird, ohne Zustimmung des
Arrestklägers nicht mehr wirksam verfügen.

Bei Hypothekforderungen kann der Arrestkläger auf Grund einer vom
Gerichtsvollzieher beglaubigten Abschrift der Arrestanlegungsurkunde die Vor-
merkung des angelegten Arrestes im Hypothekenbuche erwirken.

A r t i k e l 975.
Widerspruch gegen Der Widerspruch gegen den angelegten Arrest kann sofort

den angelegten nach der Anlegung erhoben und für die betreffende Klage kann
das abgekürzte Verfahren in Anspruch genommen werden.

16*



Auch IV. Hauptstück 34.

A r t i k e l 976.

Erklärung des Die Erklärung des Drittschuldners ist auf der Gerichtsschrei-
Drittschuldners. h ^ des Bezirks- oder des Einzelngerichts, in deren Sprengel
der Arrest angelegt wurde, zu Protokoll zu geben. Bedient der Drittschuldner
sich hiezu eines Advokaten als Bevollmächtigten, so bedarf dieser, wenn er sich
im Besitze der zugestellten Abschrift der Arresianlegungsurtunde befindet, keines
Nachweises der Bevollmächtigung.

Wurde die Erklärung bei dem Einzelngerichte abgegeben, so ist sie von
der Gerichtsschreiberei desselben an die des Bezirksgerichts in Urschrift ein-
zusenden.

A r t i k e l 977.

Die Erklärung des Drittschuldners hat zu enthalten:
1) ob der Drittschuldner anerkenne, daß die mit Arrest belegte Forderung

gegen ihn überhaupt entstanden sei;
2) im Falle der Bejahung dieser Frage:

a) bei Geldforderungen den ursprünglichen Forderungsbetrag, den
Schuldgrund, die A r t , wie die Schuld etwa ganz oder theilweise
getilgt worden, und die allenfalls bestehenden Zahlungsziele;

d) bei Forderungen auf Leistung beweglicher Sachen ein Verzeichniß
dieser Sachen unter Bezeichnung derjenigen, welche etwa schon
vor der Arrestanlegung dem Arrestbeklagten übergeben wurden;

o) die auf die Forderung, sie möge nun auf Geld oder auf beweg-
liche Sachen gerichtet sein, etwa schon früher stattgefundenen
Arrestanlegungen und Einweisungen, sowie die sonstigen der Aus-
folgelassung allenfalls entgegenstehenden Hindemisse.

A r t i k e l 978.
Betrifft die Arrestanlegung eine Forderung, welche bei einer öffentlichen

Kasse zu erheben ist, so hat der Vorstand der betreffenden Kasse seine Erklä-
rung über die an den Arrestbeklagten zu zahlenden Beträge, über die
Zahlungszeit, über die etwa früher schon erfolgten Arrrestanlegungen und
Einweisungen und über die der Zahlung allenfalls entgegenstehenden sonstigen
Hindernisse in einem dem Arrestkläger unmittelbar zu übersendenden Schreiben
binnen acht Tagen abzugeben.

A r t i k e l 979.
^ ^ es sich um eine Geldforderung handelt, ist der Dr i t t -

Drittschulbners. schuldner befugt, die schuldigen Beträge unter Abzug der ihm
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durch den Arrest und die Hinterlegung verursachten Kosten bei dem Bezirks-
gerichte, in dessen Sprengel der Arrest angelegt wurde, zu hinterlegen.

Von der geschehenen Hinterlegung ist in der Erklärung des Drittschuld-
ners (Ar t . 976—978) Meldung zu thun.

Erfolgt die Hinterlegung erst nach Abgabe dieser Erklärung, so hat der
Drittschuldner dem Arrestkläger, und zwar im Falle des Art. 973 durch
Schreiben, in andern Fällen durch Gerichtsvollzieherakt, von der Hinterlegung
Kenntniß zu geben.

A r t i k e l 980.

Klage auf Ein. Innerhalb acht Tagen, von der Arrestanlegung an gerechnet,
Weisung und gegen hat der Arrestkläger gegen den Arrestbeklagten bei dem Be-
den Drittschuldner. . „ ^. s ^ ' c n . r ^ < c v ^ ' N .

zntsgenchte, m dessen Sprengel die Beschlagnahme erfolgt ist,
unter Zustellung der Arrestanlegungsurkunde Klage zu erheben, damit der
Arrest für gerechtfertigt erklärt und er bis zum Belaufe feines Guthabens in
die damit belcate Forderung eingewiesen werde.

I s t die Klage an einem Orte zuzustellen, der außerhalb des Bezirksge-
richtssprengels liegt, in welchem der Arrest angelegt wurde, so beträgt die
Frist zur Klagestellung fünfzehn Tage.

A r t i k e l 981.
Hat der Drittschuldner eine Erklärung nicht abgegeben oder wird die von

ihm abgegebene Erklärung als ungenügend oder unrichtig bestritten, so hat der
Arrestkläger auch gegen den Drittschuldner Klage und zwar, soweit thunlich,
im Wege der Beiladung zu erheben.

Die Klage gegen den Drittschuldner ist je nach den Umständen des
Falls auf Verurtheilung desselben zur Bezahlung der Beträge, für welche
Arrest angelegt wurde, oder auf Feststellung der mit Arrest belegten Forderung
in der vom Arrestkläger behaupteten Weise zu richten.

Der Arrestbeklagte hat die in seinen Händen befindlichen zur Begrün-
dung der ihm gegen den Drittschuldner znstehendeu Forderung dienlichen Ur-
kunden auf Verlangen des Arrestklägers zu dessen Gebrauch auf der Gerichts-
schreiberei zu hinterlegen. Läugnet der Arrestbeklagte den Besitz, so hat er
auf Verlangen des Arrcstklägers zu schwören, daß er die Urkunde weder be-
sitze, noch sich des Besitzes zu dem Zwecke, um den Rechtsstand des Antrag-
stellers zu erschweren, entäußert habe, auch nicht wisse, wo die Urkunde sich
befinde. Verweigert er diesen Eid oder auf ergangenes Urtheil die Hinter-
legung der Urkunde ohne hinreichenden Grund, so ist gegen denselben auf
Arrest bis zu vierzehn Tagen zu erkennen.
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A r t i k e l 982.
Weitere Arrest. Dadurch, daß auf eine Forderung bereits Beschlag gelegt ist, 1

anlangen. ^.^ ^.^^ ^Zuschlössen, daß auch andere Gläubiger auf die
nämliche Forderung Vollstreckung^ oder Sicherheitsarrest anlegen lassen.

Auf die Anlegung solcher Arreste und das nachfolgende Verfahren kom-
men dieselben Bestimmungen wie bei der ersten Arrestanlegung zur Anwendung.

Sobald der Drittschuldner auf die weitere Arrestanlegung seine Erklärung
abgegeben hat, muß der weitere Arrestkläger den frühern von der neuerlichen
Arrestanlegung durch Anwalts-, erforderlichen Falls durch Gerichtsvollzieher-
akt Kenntniß geben.

Sind von dem Drittschuldner die von ihm geschuldeten Beträge gericht-
lich hinterlegt worden, so hat der weitere Arrestkläger von der neuerlichen
Arrestanlegung auch dem Gerichtsschreiber des Bezirksgerichts zu Protokoll
Kenntniß zu geben.

A r t i k e l 983.

Sind in Folge mehrerer gegen den nämlichen Schuldner angelegter Arreste
bei demselben Gerichte verschiedene Rechtsstreite anhängig, so kann das Gericht
deren Verbindung verfügen, wenn hiedurch eine für einzelne Arrestkläger nach-
theilige Verzögerung nicht zu befürchten ist.

A r t i k e l 984.
Die Vollstreckung einer vom Drittschuldner erwirkten Vorsichtsverfügung,

durch welche er zur Sicherstellung einer Forderung ermächtigt worden ist, in
seinen Händen befindliche Sachen des Arrestbeklagten oder an diesen zu leistende
Zahlungen vorläufig zurückzubehalten, hat, soferne nicht dem Drittschuldner
zur Zeit der Arrestanlegung nach den bürgerlichen Gesetzen zugleich ein Zu -
rückbehaltungs- oder Compensationsrecht zusteht, Arrestklägern gegenüber die
nämliche Wirkung wie die Anlegung eines Arrestes.

A r t i k e l 985.
Wirkungen der Durch die Einweisung in die mit Arrest belegte Forderung

mwei ung. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ bezüglich dieser Forderung bis zum Belaufe
des Betrags, für welchen die Einweisung erfolgt ist, dem Drittschuldner gegen-
über in alle Rechte des Arrestbeklagten.

Die Einweisung ist mit der Verkündung des Einweisungsurtheils als
geschehen zu betrachten. Der Drittschuldner ist jedoch zur Zahlung der mit
Arrest belegten Geldsumme oder Leistung der mit Arrest belegten beweglichen
Sachen nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Art . 828 berechtigt und
verpflichtet.
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A r t i k e l 986.

Der zur Zahlung einer Geldsumme verpflichtete Drittschuldncr hat sie
nach Verfall, wenn nur ein einziger Arrestkläger vorhanden ist, an diesen bis
zum Belaufe des Betrags, für welchen die Einweisung erfolgt ist, und der
nach der Einweisung erlaufenen Zinsen und Kosten zu bezahlen.

Gleiches g i l t , wenn zwar mehrere Arrestkläger vorhanden sind, jedoch
tas, was der Drittschnldner zu zahlen verpflichtet ist, zur gleichzeitigen Be-
friedigung der sämmtlichen betheiligten Gläubiger hinreicht oder eine Verstän-
digung unter den sämmtlichen Betheiligten zu Stande gekommen ist. Lchtern
Falls mutz die über die Verständigung errichtete Urkunde dem Drittschuldner
nt Urschrift oder beglaubigter Ausfertigung übergeben oder abschriftlich zu-
gestellt werden.
! Liegen weder die Voraussetzungen des Abs. 1 , noch die des Abs. 2 vor,

so hat der Drittschuldner die mit Arrest belegte Forderung bis zu dem Be-
trage, für welchen Einweisungen darauf erfolgt sind, und der später noch er-
laufeuen Zinsen und Kosten bei dem Vollstreckungsgerichte zu hinterlegen und
kann jeder eingewiesene Betheiligte die Hinterlegung betreiben.

A t t i k e t 98?.

Is t der Drittschuldner zur Leistung beweglicher Sachen verpflichtet, so
hat er diese dem von dem eingewiesenen Arrestkläger mit der Veräußeruug
beauftragten Versteigerungsbeamten auszuliefern.

Sind mehrere Arrestklägcr eingewiesen, so hat die Auslieferung an den-
jenigen mit der Versteigerung beauftragten Beamten zu geschehen, der den
Drittschuldner zuerst zur Leistung aufgefordert hat.

A r t i k e l 988.

Der Drittschuldner, der eine Vorsichtsverfügung der in Art . 984 erwähn-
ten Ar t vollstreckt hat, kann aus diesem Grunde die Auszahlung beziehungs-
weise Hinterlegung der Beträge, sowie gegebenen Falls die Auslieferung der
beweglichen Sachen, welche den Gegenstand der mit Arrest belegten Forderung
bilden, nicht verweigern, er ist jedoch befugt, seine Ansprüche in der nämlichen
Weise, wie die Gläubiger, welche Arrest angelegt haben, geltend zu machen.

A r t i k e l 989.

Vollstreckung Leistet der Drittschuldner seinen Verpflichtungen nicht frei-
gegen den willia Genüae, so kann er auf Grund' seiner Erkläruna oder auf

Drittschuldner. ^.. . . , . . . . ^ 1^ ^ ^ 1 . m ^ ' < ^ ^

Grund des gegen chn erwirkten Urtheus m Verbindung nnt dem
Einweisungsurtheile durch alle gesetzlichen Vollstreckungsmittel zur Erfüllung
seiner Verbindlichkeit angehalten werden.
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A r t i k e l 990.

Rangordnung Arrestkläger, welche Arrest anlegen ließen, ehe ein anderer
unter mehreren Arrestklägcr i n die mit Arrest belegte Forderung (ingewiesen war/ /
Aireftk.Igen,, und welche die Klage auf Einweisung innerhalb der dafür vorgej

schriebenen Frist erhoben haben, erlangen durch die Einweisung unter si
gleiche Rechte auf Befriedigung an der mit Arrest belegten Forderung.

Arrestkläger, für welche der Arrest erst nach der Ginweisung eines and
Arrestklägers angelegt wurde, erlangen durch die Einweisung nur den Anspru
nach dessen vollständiger Befriedigung aus der mit Arrest belegten Forderun
ebenfalls befriedigt zu werden, und gilt dies, wenn der Arrest auf fortlaufende
Bezüge des Arrestbeklagten angelegt wurde, auch bezüglich der erst später
werdenden Beträge.

Hat ein Arrestkläger die Klage auf Ginweisung erst nach Ablauf per
dafür vorgeschriebenen Frist erhoben, so wird den übrigen Arrestklägern gegen-
über der Arrest als von ihm erst am Tage der Klagerhebung angelegt be-
trachtet. Wiedereinsetzung gegen das Versäumniß findet nicht statt.

A r t i k e l 991.
Die den einzelnen Gläubigern durch die Arrestanlegung, die Klage auf

Ginweisung und die Geltendmachung ihrer Forderungen bei der Verkeilung
erwachsenen Kosten können von ihnen nur in gleichem Nange mit ihren For-
derungen geltend gemacht werden.

Die übrigen Kosten der Verkeilung, die Kosten der Veräußerung vom
Drittschuldner ausgehändigter beweglicher Sachen, sowie die dem Drittschuldner
durch die Arrestanlegung verursachten und ihm nicht wegen eigenen Verschul-
dens persönlich zur Last fallenden Kosten sind aus dem zu vertheilenden Be-
trage vorzugweise zu decken.

A r t i k e l 992.
Verfahren unter Hat der Drittschuldner bewegliche Sachen zu leisten, so sind
den Arrestklägern. h ^ M c h ihrer Veränßerung und der Auszahlung beziehungs-
weise Hinterlegung des Erlöses die betreffenden Vorschriften des X X X I I .
Hauptstücks maßgebend.

A r t i t e l 993.
Auf die gerichtliche Vertheilung, wo eine solche nothwendig wird, und im

Falle des Art . 992 auf die Auszahlung durch den Versteigerungsbeamten
kommen die Bestimmungen der Ar t . 939—952 mit nachstehenden Abwei-
chungen zur Anwendung:
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Was dort bezüglich der bei der Pfändung betheiligten Gläubiger ge-
sagt ist, gilt hier von den Arrestklägern, sowie von dem Drittschuldner,
falls diesem eine Forderung an dem zu vertheilenden Betrage zusteht.

2 ) Der Commissär hat für die Verhandlungstagfahrt auf Grund der vor-
liegenden Einweisungsurtheile einen Vertheilungsplan vorzubereiten.

3 ) Die Betheiligten werden zur Verhandlungstagfahrt mit der Aufforde-
rung vorgeladen, ihre Ansprüche, soweit dieselben nicht aus den vor-
liegenden Einweisungsurtheilen bereits ziffermäßig hervorgehen, vor
oder in der Tagfahrt schriftlich oder mündlich bei dem Commissär an-
zumelden und auszuführen, ferner in der Tagfahrt zu erscheinen, um
ihre Ginwendungen gegen den Vertheilungsplan vorzutragen.

4) Die von dem Commissär in den Vertheilungsplan eingestellten For-
derungen sind bei der Verhandlung und Verkeilung an der Stelle,
welche ihnen angewiesen wurde, auch dann zu berücksichtigen, wenn der
betreffende Betheiligte bei der Verhandlung nicht erschienen ist.

5) Wird bei der Verhandlung die in den Verthnluugsplan nugestelltc.
Forderung eines Nichtanwesenden an sich oder ihrem Range nach be-
stritten, so kommt die Bestimmung des Art . 947 Abs. 3 zur Anwendung.

A r t i k e l 994.
Sind fortlaufende Bezüge mit Beschlag belegt, so sind die noch nicht ver-

fallenen Raten von der Vertheilung nicht auszuschließen, sondern den betreffen-
den Gläubigem bei dem Drittschuldner anzuweisen; die Anweisung hat aber
gegen diesen erst Wirksamkeit mit Eintr i t t der Verfallzeit und verliert bei Be-
zügen, deren Dauer ungewiß ist, mit dem Wegfall der Rente ihre Geltung.

A r t i k e l 995.
Ansprüche des Kann der Drittschuldner für die ihm zu vergütenden durch
Drittschuldners. ^ Arrestanlegung verursachten Kosten nicht aus denjenigen Be-

trägen befriedigt werden, welche er an den Arrestbeklagten schuldet oder welche
aus den ausgehändigten beweglichen Sachen erlöst wurden, so find die Arrest-
klägcr ihm gegenüber zum Ersätze dieser Kosten verpflichtet.

A r t i k e l 996.
Weigern sich die Arrestkläger, die in Art . 995 bezeichnete Verbindlichkeit

zu erWen, oder ergeben sich Anstände über den Betrag der dem Drittschuldner
zu ersetzenden Kosten, so hat der Vorstand des Bezirksgerichts, in dessen
Sprengel der Arrest angelegt wurde, auf Einreichung des Kostenverzeichnisses
die Kosten festzusetzen oder durch ein Gerichtsmitglied festsetzen zu lassen und
für den Betrag derselben einen Vollstreckungsbeschluß gegen die Arrestkläger
und zwar unter Ausscheidung der von jedem einzelnen zu ersetzenden Beträge
zu erlassen.
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Von dem Vollstreckungsbeschlusse ist dem Drittschuldncr durch den Ge-
richtsschreiber vollstreckbare Ausfertigung zu ertheilen.

Innerhalb acht Tagen, von der Zustellung des Vollstreckungsbeschlusses
an gerechnet, können die Vetheiligten durch Gerichtsvollzieherakt Einspruch gegen
die Festsetzung erheben. Geschieht dies, so hat das Bezirksgericht über den
Einspruch ohne Vorverfahren und ohne Zuziehung der Parteien in geheimer
Sitzung zu entscheiden. Gegen die Entscheidung finden Rechtsmittel nicht statt.

A r t i k e l 997.
Besondere Ve. Sind Me th - oder Pachtzinse mit Arrest belegt, so sind
t ^ ^ M e t h . daraus die auf die Mieth- oder Pachtobjekte treffenden, dem

oder Pachtzinsen; Arrestbeklagten zur Last fallenden Steuern, Kreis-, Distrikts-
und Gemeindeumlagen, Brand- uud Hagelversicherungsbeiträge, Kaminkehrer-
löhne, Grundabgaben, Real- und sonstigen dem jeweiligen Besitzer in dieser
Eigenschaft obliegenden Lasten für die während des Vollstreckungsverfahrens
laufenden und die demselben vorhergehenden zwei Kalenderjahre, soweit sie durch
den etwa zur Verfügung des Arrestbeklagten bleibenden Theil des Mieth- oder
Pachtzinses nicht gedeckt erscheinen, vorzugsweise zu berichtigen.

A r t i k e l 998.
Wegen der nach Art . 997 bevorzugten Forderungen ist eine Arrestan-

legung nicht erforderlich, sondern genügt ihre Anmeldung.
Die Anmeldung kann bis zur Beendigung der gerichtlichen Verkeilung,

falls aber eine solche nicht stattzufinden hat, bis zur Ausbezahlung der mit
Arrest belegten Beträge wirksam vorgenommen werden.

Sie kann bei dem Drittschuldner, falls aber dieser die schuldigen Beträge
ganz oder theilweise bereits hinterlegt oder falls eine gerichtliche Verkeilung
stattzufinden hat, auch auf der Gerichtsschreiberei des Bezirksgerichts geschehen.

I s t die Anmeldung bei dem Drittschuldner erfolgt, so ist er, falls er die
angemeldeten Forderungen nicht selbst ans dem Micth- oder Pachtzins be-
richtigt, verpflichtet, auf der Gerichtsschreiberei des Bezirksgerichts von der
bei ihm geschehenen Anmeldung Anzeige zu machen.

Wird ein gerichtliches Vertheilungsverfahren nöthig, so hat der Com-
missär die zur Anzeige gebrachten Fordernngen der oben erwähnten A r t ohne
Vorladung der betreffenden Gläubiger in den Vertheilungsplan einzustellen
und finden die Bestimmungen des Ar t . 993 Ziff. 4 und 5 auf dieselben
Anwendung.

A r t i k e l 999.
Hat der Drittschuldner bevorzugte Forderungen der in Ar t . 997 be-

zeichneten Art bezahlt, so kann er die bezahlten Beträge an seiner Schuld in
Abzug bringen.
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Gleiches gilt von denjenigen Beträgen, welche der Drittschnldner während
des Vollstreckungsverfahrens für notwendige Unterhaltung der vermieteten
oder verpachteten Gegenstände bezahlt hat, soweit diese Unterhaltung dem
Urrestbeklagten zur Last fällt und der etwa zu dessen Verfügung bleibende
Theil des Mieth- oder Pachtzinses zur Deckung der vom Drittschuldner be-
strittenen Auslagen nicht hinreicht.

Von den in Abzug zu bringenden Beträgen hat der Drittschuldner im
Falle eines Vertheilungsverfahrens auf der Gerichtsschreiberei des Bezirksge-
richts Anzeige zu machen.

A r t i k e l 1000.
Ueber Streitigkeiten, welche sich bei Anwendung der Bestimmungen der

Art . 997—999 ergeben, hat, soweit die Zuständigkeit der Gerichte überhaupt
begründet ist, das Bezirksgericht, in dessen Sprengel der Arrest angelegt wurde,
zu entscheiden.

A r t i k e l 1001.
Unter mehreren eingewiesenen Arrestklägern gehen, wenn Mieth- oder

Pachtzinse mit Arrest belegt worden sind, diejenigen Gläubiger, denen nach
Maßgabe der einschlägigen Gesetze auf dem Mieth- oder Pachtobjekte in den
Landestheilen diesseits des Rheins eine Hypothek, in der Pfalz ein Privile-
gium oder eine Hypothek zusteht, ohne Rücksicht auf die Zeit der Arrestan-
legung bezüglich der zu dieser Zeit noch nicht ausbezahlten Beträge den übrigen
Arrestklägern vor, für die vor der Arrestanlegung verfallenen Zinsen jedoch
nur soweit, als die betreffenden Gesetze rückständigen Zinsen gleichen Vor-
zug wie der Hauptfache einräumen.

Der Rang dieser Gläubiger unter sich richtet sich nach den Bestimmungen
der betreffenden Gesetze.

A r t i k e l 1002.
2) für den Sicher. Bei dem Sicherheitsarreste unterbleibt in der Arrestanlegungs-

urkunde die Aufforderung des Drittschuldners zur Abgabe seiner
Erklärung und finden die Bestimmungen der Art. 980 und 981 Abs. 1 und 2
keine Anwendung.

Der Arrestkläger muß dagegen bei dem in der Hauptsache zuständigen
Gerichte unter Zustellung der Arrestanlegungsurkunde an den Arrestbeklagten
beantragen, daß der Arrest für gerechtfertigt erklärt und er bis zum Belaufe
seines Guthabens in die mit Arrest belegte Forderung eingewiesen werde.

Dieser Antrag ist, wenn die Hauptklage, gleichviel ob im ersten oder
zweiten Rechtszuge, bereits anhängig ist, in der für Zwischenstreite vorge-
schriebenen Weise und zwar, wenn der Arrest im nämlichen Bezirksgerichts-
sprengel, wo das Gericht, bei dem die Hauptklage anhängig ist, seinen Sitz
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hat, angelegt wurde, innerhalb acht, andernfalls innerhalb fünfzehn Tagen
von der Arrestanlegung an zu stellen.

I s t die Hauptklage nicht anhängig, so ist der bezeichnete Antrag, wenn
nach Ar t . 630 Klage in der Hauptsache erhoben werden muß, mit dieser Klage
zu verbinden, wenn dies aber wegen eines eingeleiteten Vollstreckungsver-
fahrens nicht nöthig ist, mittels besonderer innerhalb der in Art . 630 Abs. 1
und 3 bestimmten Frist gegen den Arrestbeklagten zu erhebenden Klage an-
zubringen.

A r t i k e l 1003.
I s t der Arrestkläger in die von ihm mit Sicherheitsarrest belegte For-

derung eingewiesen worden, so hat er das Urtheil dem Drittschuldner mit der
Aufforderung zustellen zu lassen, seine Erklärung innerhalb acht Tagen in der
in Art . 976—978 bestimmten Weise abzugeben.

Die Zustellung des Urtheils darf erst geschehen, wenn es nach Art. 828
gegen Dritte vollstreckt werden darf, und sind damit gegebenen Falls die in
Ar t . 832 Abs. 1 bezeichneten weitern Zustellungen zu verbinden.

A r t i k e l 1004.

Hat der Drittschuldner bei Ablauf der Frist für Abgabe der Erklärung
diese nicht abgegeben oder wi l l der Arrestkläger die abgegebene Erklärung als
ungenügend oder unrichtig bestreiten, so hat letzterer bei dem Bezirksgerichte,
in dessen Sprengel der Arrest angelegt wurde, Klage gegen den Drittschuldner
zu erheben und ist diese je nach den Umständen des Falls auf Verurtheilung
des Drittschuldners zur Bezahlung der Beträge, für welche der Arrestkläger
in die mit Arrest belegte Forderung eingewiesen wurde, oder auf Feststellung
der mit Arrest belegten Fordernng in der vom Arrestkläger behaupteten Weise
zu richten.

A r t i k e l 1005.
Trifft ein Sicherheitsarrest mit einem andern, gleichviel ob Slcherheits-

oder Vollstreckungsarrcst, zusammen, so erlangt der Arrestkläger durch die Ein-
weisung die in Art . 990 Abs. 1 bezeichneten Rechte, wenn er den Vorschriften
des Art . 1002 genügt hat.

A r t i k e l 1006.

Die Vollstreckung gegen den Drittschuldner kann bei Sicherheitsarresten
erst eingeleitet werden, nachdem der Drittschuldner seine Erklärung abgegeben
hat, falls aber eine Erklärung von ihm nicht abgegeben wurde oder die ab-
gegebene für ungenügend oder unrichtig erachtet werden w i l l , erst nachdem
auf die nach Art. 1004 gegen ihn erhobene Klage zu seinem Nachtheile ent-
schieden ist.
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. Hanptstück.
Einweisung in die Erträgnisse unbeweglicher Sachen (Immission).

A r t i k e l 1007.
Zuläßigkeit. Die Einweisung in die Erträgnisse unbeweglicher Sachen ( I m -

mission) ist zuläßig, wenn dem Schuldner dasGigenthum oder der Nutzgenuß
an den betreffenden Liegenschaften zusteht.

A r t i k e l 1008.
Die Immission findet nicht statt, wenn der Nutzgenuß des Schuldners

ein Dienstesemolument einer der in Art. 967 Ziff. 1 und 3 bezeichneten Per-
sonen bildet.

Beruht der Nutzgenuß auf dem Nutzungsrechte der Eltern an dem
Sondervermögen der Kinder, so ist die Immission unstatthaft, wenn der
Nutzungsbetrag das Vedürfniß für ihre standesmäßige Erziehung, Ernährung
und Verpflegung nicht übersteigt.

Die Bestimmung des Abs. 2 findet keine Anwendung bei Forderungen
der in Art . 1024 Ziff. 2 und 3 bezeichneten Ar t , sowie bei Forderungen,
welche auf Erhaltung, Verbesserung oder Bewirtschaftung der betreffenden
Sache selbst oder nach dem Anfalle des Nutzgenusses für Kost, Miethe oder
andere notwendige 'Lebensbedürfnisse, die daraus hätten bestritten werden
sollen, erwachsen sind, und bei den zur Bestreitung dieser Bedürfnisse gemach-
ten und darauf wirklich verwendeten Darlehen. Es muß jedoch auch in sol-
chen Fällen das Unentbehrliche zum künftigen Unterhalte frei bleiben.

A r t i k e l 1009.
I n vermietete oder verpachtete Liegenschaften findet die Immission nur

statt, wenn die betreffenden Objekte einen Theil eines größern Ganzen, in
welches Immission erfolgen soll, bilden, und auch in diesem Falle nur so
weit, als nicht auf die Pacht- oder Miethzinse vor Stellung des Immissions-
gesuchs Arrest, gleichviel ob Vollstreckungs- oder Sicherheitsarrest, angelegt
und die Einweisüngsklage rechtzeitig erhoben beziehungsweise den Vorschriften
des Art . 1002 genügt worden ist.

A r t i k e l 1010.
Die Immission wird dadurch, daß eine Pfändung der Früchte des be-

treffenden Grundstücks auf der Wurzel stattgefunden hat, nicht gehindert, hebt
aber die Wirkungen dieser Pfändung nicht auf.

A r t i k e l 1011.
Immissionsklage. Das Imnüsstonsgesuch ist bei dem Bezirksgerichte, in dessen
Sprengel die betreffenden Gegenstände liegen, mittels Klage zu stellen.
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Handelt es sich um eine Mehrheit von Gegenständen, welche in verschie-
denen Vezirksgerichtssprengeln liegen, aber im Pertinenzverhältnisse zu einander
stehen, so ist dasjenige Bezirksgericht, in dessen Sprengel der bedeutendere
Theil derselben, falls es sich aber um ein mit Gebäuden versehenes Gut han-
delt, dasjenige Bezirksgericht, in welchem das Hauptgebäude sich befindet, für
die Einweisung in das Ganze zuständig.

Die Klage kann nicht früher als fünfzehn Tage nach Zustellung des
Befriedigungsgebots erhoben werden.

A r t i k e l 1012.
Einweisunĝ  Das auf Einweisung lautende Urtheil ist auf Antrag des

urtheil. Gläubigers für ohne Rücksicht auf Einspruch oder Berufung und
ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar zu erklären.

Der Kläger hat das Urtheil dem Schuldner zustellen zu lassen und durch
ein öffentliches Blat t auszugsweise bekannt zu machen, erforderlichen Falls
mit dem Beifügen, daß Zahlungen nur mehr an den aufgestellten Verwalter
giltig geleistet werden können.

Das Gericht kann überdies den Anschlag in der Gemeinde verfügen.

A r t i k e l 1013.
Wirkungen der Der Schuldner, gegen welchen auf Einweisung erkannt ist,

Einweisung, verliert das Recht der eigenen Bewirtschaftung und Benützung
der betreffenden Sachen.

Alle nach Bekanntmachung des Urtheils hinsichtlich der betreffenden Sachen
von dem Schuldner abgeschlossenen Verträge oder sonst getroffenen Verfügungen,
welche den eingewiesenen Gläubiger beeinträchtigen, sowie die nach jenem-Zeit-
punkte an den Schuldner geleisteten Zahlungen von Mieth- oder Pachtgeldern
oder von sonstigen Gutsgefällen sind nichtig.

I n den Zeitraum zwischen der Zustelluug der Immissionsklage und der
Bekanntmachung des darüber ergangenen Urtheils fallende, den Gläubiger be-
nachtheiligende Verträge, Verfügungen und Zahlungen sind auf Klage des
letztern als ungiltig zu erklären, wenn der Dritte von der erhobenen Klage
Kenntniß gehabt und in der Absicht gehandelt hat, die Einweisung zu beein-
trächtigen.

A r t i k e l 1014.
Soweit der Schnldner zur Bestreitung der unentbehrlichen Lebensbedürf-

nisse für sich, seinen Ehegatten und seine unversorgten Kinder auf die Erträg-
nisse der durch die Einweisung seiner Benützung entzogenen Sachen angewiesen
war, kann das Gericht ihm auf seinen Antrag hiefür einen bestimmten Theil
jener Erträgnisse zuweisen und kann dies sowohl auf bestimmte Zeit als auf
die ganze Dauer der Einweisung geschehen.
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Auch ohne die Voraussetzungen des Abs. 1 ist, wenn die Immission in
den Nutzgenuß des Schuldners an dem Sondervermögen seiner Kinder statt-
gefunden hat, dem Schuldner auf dessen Antrag derjenige Theil der Erträg-
nisse zuzuweisen, welcher zur standesmäßigen Erziehung, Ernährung und Ver-
pflegung der Kinder erforderlich ist.

A r t i k e l 1015.
Wird ein in der Einweisung begriffenes Gebäude von dem Schuldner

bewohnt, so kann er auf Antrag des Gläubigers zur gänzlichen oder theil-
weisen Räumung desselben angewiesen werden, wenn die Räumung im I n -
teresse der Verwaltung liegt..

Das Gericht bestimmt die Frist, binnen welcher die Räumung zu ge-
schehen hat, und die zuläßigen Zwangsmittel.

Kranke und Wöchnerinen dürfen zur Räumung der Wohnung nicht ge-
zwungen werden, solange sie diese ohne Gefährdung ihrer Gesundheit nicht
verlassen können.

A r t i k e l 1016.
Die in Art . 1014 und 1015 bezeichneten Anträge können sowohl bei der

Verhandlung über die Einweisungsklage als auch nach Erlassung des Ein-
weisungsurtheils gestellt werden. I m letztern Falle ist der Antrag mittels
einfacher Vorstellung anzubringen, welche auch dem Gerichtsschreiber zu Pro-
tokoll gegeben werden kann. Dieselbe ist im Falle des Art. 1014 dem ein-
gewiesenen Gläubiger, im Falle des Art . 1015 dem Schuldner vor der Ent-
scheidung zur Abgabe ihrer Erinnerungen mitzutheilen. Gegen die Entschei-
dung steht jedem Beteiligten binnen acht Tagen nach der durch den Gerichts-
schreiber ihm gegen Bescheinigung gemachten Mittheilung das Rechtsmittel der
Beschwerde zu.

A r t i k e l 1017.
Verwaltung. ^ hie Bewirtschaftung der betreffenden Liegenschaften ist ein

Verwalter aufzustellen.
Haben bei Erlassung des auf Einweisung lautenden Urtheils die Parteien

sich über die Person des Verwalters nicht geeinigt, so trifft das Gericht im
Urtheile die Wahl oder läßt sie durch das einschlägige Einzelngericht treffen.

Das Gericht bestimmt ferner in dem Urtheile, soweit ein Parteiüberein-
kommen nicht vorliegt, über die Ar t und Weise der Verwaltung, wobei auch
die Verpachtung nicht ausgeschlossen ist, über die Belohnung des Verwalters,
die Zeitabschnitte der Nechnungsstellung (Nechnungsperioden) und die Aus-
zchlung oder Hinterlegung der Grtragsüberschüsse.

Zugleich wird ein Mitglied des Gerichts als Commissär ernannt. Der
Commissär hat die Uebergabe der betreffenden Sachen an den Verwalter vor-
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zunehmen oder damit das Einzelngcricht zu beauftragen, letzteres insbesondere
dann, wenn die Uebergabe nicht am Sitze des Bezirksgerichts stattzufinden hat.

Dem Verwalter hat der Kläger das Urtheil zustellen zu lassen.

A r t i k e l 1018.

Anstände, die sich bei Durchführung der Verwaltung ergeben, entscheidet
der Commissär.

Bleibt der Verwalter mit der Rechnungsstellung im Ruckstande, so kann
die Klage auf Rechnungsstellung von jedem Bethciligtcn zu Gunsten der
Masse gegen ihn erhoben werden. Die Vollstreckung des auf Rechnungs-
stellung ergehenden Urtheils richtet sich nach Art. 887—895. Die im Urtheile
für den Ungehorsamsfall festgesetzte Summe (Art . 887) ist im Falle ihrer
Entrichtung oder Beitreibung von dem Rechnungspflichtigen oder Vollstreckungs-
beamten bei dem Vollstreckungsgerichte zu hinterlegen und ist darüber in der-
selben Weise wie über Ertragsüberschüsse zu verfügen.

A r t i k e l 1019.

Dem Gläubiger selbst darf die Verwaltung nur mit Genehmigung des
Schuldners und nur unter den von diesem festgesetzten Bestimmungen über-
lassen werden. Er übemimmt damit die Pflicht der Verrechnung der Erträg-
nisse gleich einem andern Verwalter.

A r t i k e l 1020.

AnMießung an- Jeder Gläubiger, der eine fällige Forderung hat, welche unter
derer Gläubiger. U ^ 1O24 Zi f f . 2 oder '3 fällt oder wegen deren er zur Zeit

der Anschließung das Vollstreckungsverfahren gegen den Schuldner selbständig
einleiten lassen könnte, kann sich, sobald die Klage auf Einweisung zugestellt
ist und solange das Verfahren darauf oder die erkannte Einweisung fort-
besteht, ohne vorgängige Zustellung eines Vcfricdigungsgcbots dem Verfahren
anschließen.

Artikel 1021.

Der Gläubiger, welcher sich anschließen w i l l , hat sein Begehren, wenn
die Immissionsklage noch anhängig ist, durch Hauptintervention zu stellen.

Andernfalls hat er dem betreibenden Gläubiger, dem Schuldner und
dem Gerichtsschreiber des Vollstreckungsgerichts einen Gerichtsvollzieherakt zu-
stellen zu lassen, welcher neben den allgemeinen Erfordernissen der Zustellungs-
urkunden enthalten muß:

1) die Bezeichnung der Forderung nach Maßgabe des Ar t . 842 Abs. 2 ;
2) die Erklärung, daß der Gläubiger sich wegen dieser Forderung dem

Verfahren anschließe;
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3) gegebenen Falls die Bezeichnung der Urkunde und des Hypotheken-
buchseintrags, auf welche sich die Anschließung gründet, nnter Angabe
des Datums der Urkunde und des Eintrags.

Die Urkunde ist auf der Gerichtsschreiberei zu hinterlegen.
Wurde die Urkunde früher nicht zugestellt oder ist dies vor mehr als

Jahresfrist geschehen, so ist dem Schuldner mit der Erklärung auch die Ur-
kuude selbst zuzustellen. Andernfalls genügt die Bezugnahme auf die frühere
Zustellung.

Der Gerichtsschreiber hat von der ihm zugestellten Erklärung dem Com-
missär nnd auf Verlangen jedem Beteil igten Einsicht zu geben.

A r t i k e l 1022.
Für die in Art . 1024 Ziff. 2 bezeichneten Gläubiger genügt zur An-

schließung eine einfache, schriftlich oder zu Protokoll zu machende Anmeldung
der Forderung bei dem Gerichtsschreiber des Vollstreckungsgerichts, wobei die
Forderung in der in Art . 842 Abs. 2 vorgeschriebenen Weift zu bezeichnen ist.

A r t i k e l 1023.
Rangordnung N ^ der Vertheilung der Ertrags-Ueberschüsse einer Rechnunas-

u n t e r m e h r e r e n . ^ 5 . . ^- ' ' / N s « s ' s ^ ' ^ s ^ ... c ^

eingewiesenen Periode sind nur diejenigen Glaubiger berechtigt, welche die Un-
Gläubigern, schlußerklärung vor dem in Gemäßheit des Ar t . 1017 für die

Nechnungsstellung festgesetzten Zeitpuukte haben zustellen lassen.
A r t i k e l 1024.

Bei Vertheilung der Ertragsüberschüsse gilt folgende Rangordnung:
1) in erster Reihe stehen die Kosten des Rechnungs- und Vertheilungs-

verfahrens, mit Ausnahme derjenigen, welche den Gläubigern auf die
Geltendmachnng ihrer Rechte in diesem Verfahren erwachsen sind;

2) in zweiter Reihe die Rückstände an den auf die fraglichen Güter tref-
fenden Steuern, Kreis-, Distrikts- und Gemeindeumlagen, Brand- und
Hagelversicherungsbeiträgen, Kaminkehrerlöhnen, Grundabgaben, Neal-
und sonstigen dem jeweiligen Besitzer in dieser Eigenschaft obliegenden
Lasten für das bei der Verkündung des Einweisungsurtheils laufende
und die zunächst vorhergehenden zwei Kalenderjahre;

3) in dritter Reihe diejenigen Gläubiger, denen nach Maßgabe der ein-
schlägigen Gesetze auf den betreffenden Gütern in den Landestheilen

- diesseits des Rheins eine Hypothek, in der Pfalz ein Privilegium oder
eine Hypothek zusteht, für die vor der Einweisung beziehungsweise vor
der Anschließung verfallenen Zinsen jedoch nur soweit, als die betref-
fenden Gesetze rückständigen Zinsen gleichen Vorzug, wie der Haupt-
sache einräumen;

4) in vierter und letzter Reihe die übrigen betheiligten Gläubiger.
17
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I n der dritten Reihe richtet sich der Rang der Gläubiger unter sich nach
den Bestimmungen der einschlägigen Gesetze.

Soweit Gläubiger der dritten Reihe mit ihrer Zinsenforderuug in dieser
nicht bevorzugt sind, concurriren sie mit den Gläubigern der vierten Reihe.

A r t i k e l 1025.
Rechnung«, und Nach jeder Rechnungsstellung hat der Commissär, wenn die
Vertheilungsver. Netheiligten sich nicht außergerichtlich verständigen, auf Antrag

eines Betheiligten einen Plan zur Verkeilung der Ertragsüber-
schüsse herzustellen.

Hiebei sind Ansprüche, welche nach dem eigenen Vorbringen des Anmel-
denden als nicht begründet sich darstellen oder deren Grnndlosigkeit aus dem
Inhalte der vorgelegten Urkunden sich ergibt, unberücksichtigt zu lassen.

Nach Herstellung des Nertheilungsplans hat der Commissär eine Tagfahrt
zur Verhandlung zu bestimmen.

Z u der Tagfahrt werden die Beteil igten, soweit Anwälte für sie auf-
gestellt sind, mittels eines von diesen zu unterzeichnenden Umlanfschreibens des
Commisfärs, die übrigen durch Gerichtsvollzieherakt, den der betreibende Theil
zustellen läßt, mit der Aufforderung vorgeladen, in der Tagfahrt zu erschei-
nen, um ihre etwaigen Ginwendungen gegen die Rechnung, sowie gegen den
Vertheilungsplan geltend zu machen.

I n der Vorladung ist darauf aufmerksam zu machen, daß nach der Ein-
weisung oder der letzten Vertheilung noch erwachsene Nebenforderungen, welche
aus den Akten nicht ersichtlich sind, vor oder in der Tagfahrt schriftlich oder
zu Protokoll bei dem Commissär anzumelden und auszuführen sind, damit der
Vertheilungsplan hienach ergänzt werden könne.

Hat ein Beteiligter keinen Anwalt und auch keinen Zustellungsbcvoll-
mächtigten, so kommen die Vestimmuugen des Art . 851 Abs. 2 znr An-
wendung.

Zwischen der Vorladung und der Verhandlung müssen wenigstens dreißig
Tage in Mitte liegen.

A r t i k e l 1026.
Bei der Verhandlung haben die Gläubiger alle Urkunden, welche zur

Begründung ihrer Forderungen und ihres Vorrangs erforderlich sind, vorzu-
legen, soferne sie dieselben nicht schon vorher zur Einsicht der Vetheiligten auf
der Gerichtsschreiberei hinterlegt haben.

Versäumen sie es, dieser VerMchtuug, auf welche in der Vorladung be-
sonders aufmerksam zu machen ist, nachzukommen, so fallen ihnen alle hiedurch
veranlaßten Kosten zur Last.

Die bei einer frühern Vertheilung erfolgte Festsetzuug des Betrags und
Rangs einer Forderung ist auch für die spätern Vertheilungen maßgebend
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und es finden daher nur bezüglich der ueu auftretenden Glänbiger die Vor-
schriften der Abs. 1 und 2 Anwendung.

A r t i k e l 1027.
I s t ein Beteil igter bei der Verhandlung nicht erschienen, so sind, wenn

die Ladung gehörig erfolgt ist, Nechnnng und Vertheilungsplan als von ihm
genehmigt zu betrachten.

I s t die Ladung nicht nachgewiesen, so ist die Verhandlung zu vertagen
und der Ausgebliebene zu der neuen Tagfahrt vorzuladen.

Auf Vertagungen kommen die Bestimmnilgen des Art. 945 zur An-
wendung.

A r t i k e l 1028.
Nach geschlossener Verhandlung sind nachträgliche Einwendungen gegen

die Rechnung oder den Vertheilungsplan, sowie nachträgliche Anmeldungen zu
der betreffenden Vertheilung nur zuläßig, soweit eine bereits stattgefundene
Vertheilung dadurch nicht berührt wird, und nur, wenn entweder gegen die
Vorschrift des Ar t . 1027 Abs. 2 verfahren worden ist oder der Betheiligte
die durch Berücksichtigung seiner nachträglichen Handlung entstehenden beson-
dern Kosten auf sich nimmt und einen entsprechenden Vorschuß für diesel-
ben erlegt.

Das Gesuch um die uachträgliche Zulassung ist bei dem Commissär an-
zubringen, der auch den zu erlegenden Kostenvorschuß festsetzt.

Wird dem Gesuche stattgegeben, so ist eine neue Verhandlungstagfahrt
anzuberaumen.

A r t i k e l 1029.
Entstehen bei der Verhandlung keine Streitigkeiten oder werden die ent-

standenen durch Übereinkunft erledigt, so hat der Commissär die gestellte oder
durch Übereinkunft berichtigte Rechnung für anerkannt zu erkläreu und die
Vertheilung nach Maßgabe des genehmigten oder durch Nebereinkunft berich-
tigten Vertheilungsplans vorzunehmen.

Bei Ertheilung der Anweisungen auf die zugetheilteu Beträge kommen
die Bestimmungen des Art. 950 zur Auwenduug.

A r t i k e l 1030.
Entstehen bei der Verhandlung Streitigkeiten, so hat der Commissär die

Ertheilung der Entlastung für den Rechner beziehungsweise die Vertheilung
bis zur Entscheiduug der Streitigkeiten ausgesetzt zu lassen. Betreffen diese
jedoch nur einzelne Punkte, so hat er, soweit es ohne Gefährdung der be-
strittenen Ansprüche geschehen kann, einstweilen die theilweise Vertheilung vor-
zunehmen.

17*
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Soweit wegen entstandener Streitigkeiten die Ertragsüberschüsse nicht
vertheilt werden können, kann der Commissär den Verwalter beauftragen, die-
selben bei Gericht zu hinterlegen.

A r t i k e l 1031.
Ueber die bei der Verhandlung entstandenen Streitigkeiten hat der Com-

missär Protokoll aufzunehmen und die Sache zur Entscheidung an das Be-
zirksgericht zu verweisen.

Bei dem Streite Betheiligte, welche noch keine Anwälte haben, müssen
solche aufstellen und die erfolgte Bestellung entweder im Protokolle beurkunden
oder innerhalb einer Frist von acht Tagen den Gegenanwälten mittheilen lassen.

Betrifft die Streitigkeit einen bei der Verhandlung nicht anwesenden Be-
theiligten, so kommt die Bestimmung des Art. 947 Abs. 3 zur Anwendung.

Sobald für sämmtliche Betheiligte Anwälte aufgestellt sind oder die Frist
für die Aufstellung abgelaufen ist, kann jede Partei die Sache betreiben.

Ein Vorverfahren findet nicht statt, doch steht den Anwälten frei, mo-
tivirte Anträge zustellen zu lassen.

' A r t i k e l 1032.
Sind die entstandenen Streitigkeiten erledigt, so berichtigt der Comnüssär

nach den ergangenen Urtheilen den Vertheilnngsplan und beraumt auf An-
suchen eines Betheiligten zur Abgabe der allenfallsigen Erinnerungen und zur
Verth eilung eine Tagfahrt an.

Auf diese Tagfahrt und auf das weitere Verfahren finden die Bestim-
mungen der Art . 1025—1029 analoge Anwendung.

A r t i k e l 1033.
I m Verfahren vor dem Commissär können die Betheiligten sowohl per-

sönlich handeln als sich durch Anwälte oder Bevollmächtigte vertreten lassen.
Der Verwalter hat bei allen Tagfahrten bei Vermeidung des Ersatzes

der durch sein Ausbleiben verursachten besondern Kosten persönlich sich ein-
zufinden.

A r t i k e l 1034.
Bleibt der Verwalter mit Ablieferung der Ertragsüberschüsse im Rück-

stande, so kann er auf Grund eines von dem Commissär erlassenen Voll-
streckungsbeschlusses zur Erfüllung seiner Verpflichtungen angehalten werden.

A r t i k e l 1035.
Nichtigkeitsklage. Betheiligte, welche ihre Rechte bei der Verhandlung nicht

wahren konnten, weil sie zu derselben nicht gehörig geladen waren, und denen
es auch nicht möglich ist, das Gesuch um nachträgliche Zulassung noch vor
der Verkeilung zu stellen, können die dem Rechner ertheilte Entlastung be-
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zichuugsweisc die Vertheilung bei dem Vollftreckungsgerichte als nichtig
anfechten.

Das Begehren ist mittels Klage gegen die sämmtlichcn übrigen nach Lage
des Falls Beteil igten anzubringen.

A r t i k e l 1036.
Beendigung des Sind die Kosten des Rechnungs- und Vertheilungsverfahrens

Einweisung, ^ d sämmtlichc bei der Vertheiluug zu berücksichtigende For-
derungen berichtigt, so hat der Commissär anf Ansucheu des Schuldners diesen
in die Bewirtschaftung und Benützung der betreffenden Sachen wieder ein-
zusetzen.

Der Verwalter hat dem Schuldner die Schlußrechnung zn stellen und
ihm einen etwaigeil Kassarest auszuhändigen.

Die Beendigung der Ginweisung ist auf Ansucheu des Schulduers und
anf dessen Kosten auf dieselbe Weise, wie seiner Zeit das Einweisungsurtheil
bekannt gemacht wurde, durch deu Commissär bekannt zu machen.

Diese Bestimmungen kommen auch zur Anwendung, wenn die erkannte
und einstweilen vollzogene Immission auf Einspruch oder Berufuug des Schuld-
ners durch richterliches Urtheil wieder aufgehoben wird.

A r t i k e l 1037.
Ausdehnende Ve. Auf die in Art . 606 Ziff. 6 bezeichneten Vorsichtsverfügungen

stlmmung. ^Sequestrationen) finden, wenn dieselben eine unbewegliche Sache
zum Gegenstande haben, die im gegenwärtigen Hanptstücke enthaltenen Be-
stimmungen soweit Auweuduug, als sie die Bestelluug eines Verwalters, das
Verhältnis desselben und die Rechuungsstellung betreffen und nicht schon durch
Ar t . 622 desfalls Vorsehung getroffen ist.

Hanptstück.
Beschlagnahme und Zwangsveräußerung unbeweglicher Sachen

(Subhastation).

Erster Titel.
V e r f a h r e n b is zur E i n l e i t u n g der V e r t h e i l u u g .

A r t i k e l 1038.
Die Beschlagnahme einer unbeweglichen Sache zum Zwecke der

Zwaugsveräußerung wird dadurch nicht gehindert, daß eine Immission oder
Sequestration, eine Pfändung der FlÄchte auf der Wurzel oder eine Nrrest-
aulegung auf die Mieth- oder Pachtzins stattgefunden hat.
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M i t der Beschlagnahme erlischt die Wirksamkeit der erwähnten Voll-
streckungsmittel und Vorsichtsverfügungen, außer soweit zur Zeit derselben die
Fruchte von der Wurzel bereits getrennt oder auf der Wurzel veräußert und
die Mieth- oder Pachtzins bereits verfallen sind. '

A r t i k e l 1039.
Einleitung des Das Befriedigungsgebot, welches die Vollstreckung mittels

Verfahrens. Beschlagnahme uubeweglicher Sachen einleitet, hat die Androhung
zu enthalten, daß, wenn innerhalb dreißig Tagen die Zahlung nicht erfolgt,
zur Beschlagnahme unbeweglicher Sachen werde geschritten werden.

A r t i k e l 1040.
Sollen Sachen in Beschlag genommen werden, welche nicht mehr im

Eigenthume des Schuldners sind, so ist dem Drittbesitzer Abschrift des Be-
friedigungsgebots und der vollstreckbaren Urkunde zustellen zu lassen. I n der
Zustellungsurkunde sind diejenigen Sachen des Drittbesitzers, welche mit Be-
schlag belegt werden sollen, zu bezeichnen. Es ist damit die Erklärung zu
verbinden, daß sie in Beschlag genommen werden, wenn die Zahlung nicht
innerhalb dreißig Tagen erfolgt.

An der Befugniß des Hypothekgläubigers, gegen den Drittbesitzcr auf
Befriedigung durch den Verkauf der Hypothekobjektc selbstäudig zu verfahren,
soweit eine solche in den bürgerlichen Gesetzen begründet ist, wird durch die
Bestimmung des Abs. 1 uichts geändert.

A r t i k e l 1041.
Beschlagnahme. Die Beschlagnahme darf erst am einunddreißigsten Tage nach

der Zustellung des Befriedigungsgebots an den Schuldner und gegebenen
Falls an den Drittbesitzer vorgenommen werden.

Hat der Schuldner oder Drittbesitzer seine Wohnung oder seinen Auf-
enthalt im Auslandc oder ist der Or t seines Aufenthalts unbekannt, so er-
weitert sich die Zeit, welche zwischen der Zustellung und der Beschlagnahme
frei bleiben muß, nach Art . 209.

Läßt der Gläubiger zwischen dem Ablaufe der in Abs. 1 und 2 bestimmten
Zeit und der Beschlagnahme mehr als neunzig Tage verstreichen, so müssen
die Vorschriften der Ar t . 1039 uud 1040 neuerdings erfüllt werden und blei-
ben die früher veranlaßten Kosten dem Gläubiger zur Last.

I s t von Seiten des Schuldners oder Drittbesitzers gegen das Befric-
digungsgebot Widerspruch erhoben worden, so laufen die neuuzig Tage von
dem Tage, an welchem das den Widerspruch abweisende Urtheil in Rechts-
kraft erwachsen und auch Nichtigkeitsbeschwerde dagegen uicht mehr zuläßig
ist, im Falle aber, daß Nichtigkeitsbeschwerde wirklich eingelegt wurde, vom
Tage ihrer Verwerfung.
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Z n r Vornahme der Beschlagnahme ist nnr ein Gerichtsvollzieher ans
dem Sprengel des Nollstreckuugsgerichts zuständig. Er bedarf des Nach-
weises besonderer Ermächtigung.

A r t i k e l 1042.

Der Gerichtsvollzieher kann sich die öffentlichen Bücher und Pläne,
welche das Grundeigentum betreffen, sowie die Hypothekenbücher von den
Beamten, bei welchen sie hinterlegt sind, vorlegen uud die erforderlichen Aus-
züge daraus ertheileu lassen.

A r t i k e l 1043.

Gegenstände, welche in verschiedenen Bezirksgerichtssprengeln liegen, dürfen
in einer Beschlagnahme verbunden werden, wenn sie im Pertineuzverhältnisse
zu einander stehen.

A r t i k e l 1044.

Das Beschlagnahmeprotokoll hat außer deu allgemeinen Erfordernissen
(Ar t . 850) zu enthalten:

1) die Angabe der vollstreckbaren Urkunde, auf welcher die Beschlagnahme
bernht, und der geschuldeten Gesammtsumme;

2) die Bezeichnung der in Beschlag genommenen Gegenstände;
8) die Angabe des Bezirksgerichts, bei welchem die Versteigerung betrieben

werden soll;
4) die Aufstelluug eiues Auwalts für die betreibende Partei.

Die Bezeichnung der in Beschlag genommenen Gegenstände hat sich bei
Grundstücken über ihre Gattung (als Gebäude, Aecker, Wiesen, Wald :c.),
ihren beiläufigen Flächeninhalt und ihre Lage in der Gemeindemarknng (bei
Gebäudeu unter Angabe der Straße und Hausnummer, bei andern Grund-
stücken unter Angabe der Plannnmmer) zn verbreiten.

A r t i k e l 1045.

Das Beschlagnahmeprotokoll ist dem Schuldner und dem etwa betheiligten
Drittbesitzer, sowie im Falle einer vorausgegangenen Pfändung von Früchten
auf der Wurzel dem diese Pfändung betreibenden Gläubiger zuzustellen.

Das Beschlagnahmeprotokoll ist ferner dem Vorstande der Gemeinde zu-
zustellen, in welcher die Gegenstände gelegen sind.

Handelt es sich um eine Mehrheit von Grnndstückcn und liegen die
Grundstücke in mehreren Gcmeindemarkungen, so ist das Beschlagnahmeproto-
koll den Vorständen der sämmtlichen betreffenden Gemeinden zuzustellen.

Bei dem Gemeindevorstandc bleibt die zugestellte Abschrift zu Jedermanns
Einsicht hinterlegt. Er hat den Empfang auf der Urschrift zu bescheinigen.
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M i t der Zustellung an den Schuldner oder Drittbesitzer tritt der Anwalt
des Gläubigers an die Stelle des bisherigen Zustellungsbevollmächtigten
des letztern.

A r t i k e l 1046.
Der Gerichtsvollzieher hat Abschrift des Beschlagnahmeprotokolls auf dem

Hypothekenamte zu hinterlegen.
Der Hypothekenbeamte hat den Empfang auf der Urschrift des Proto-

kolles zu bescheinigen und die Beschlagnahme im Hypothekcnbuchc vorzumerken.

A r t i k e l 1047.
Weite« Durch die Beschlagnahme wird nicht ausgeschlossen, daß

Beschlagnahmen, andere Gläubiger, welchen eine fällige Forderung gegen den
Schuldner zusteht, für diese auf Grund einer vollstreckbaren Urkunde unter
Beobachtung der Vorschriften der Art. 1039 —1046 auf dieselben Gegenstände
ebenfalls Beschlag legm lassen.

A r t i k e l 1048.
Wirkungen der Der Schulduer oder Drittbesitzer verliert mit der Zustellung
Veschlagnahme. >̂Z Beschlagnahmeprotokolle das Recht auf die Benützung der

beschlagnahmten Gegenstände.
Ist i l l Folge einer vorausgegaugenen Immission oder Sequestration ein

Verwalter aufgestellt, so ist diesem das Beschlagnahmeprotokoll sammt der Zu-
stellungsurkunde mit der Aufforderung zuzustellen, die Verwaltung für Rech-
nung der bei der Zwangsveräußerung betheiligten Gläubiger fortzuführen und
die von jetzt an anfallenden Ertragsüberschüsse bei dem Vollstreckungsgerichte
zu hinterlegen.

Gleiche Zustellung hat, wenn der Fall des Abs. 2 uicht gegeben ist, die
beschlagnahmten Gegenstände aber vermiethet oder verpachtet sind, an die Pächter
oder Miether mit der Aufforderung zu gescheheu, die von jetzt an fällig wer-
denden Pacht- oder Miethgelder an das Vollstreckungsgericht zu entrichten.

Liegt auch dieser Fall uicht vor, so bleibt der Besitz und die Benützuug
der nicht vermietheten oder verpachteten Grundstücke vorläufig dem Schuldner
oder Drittbesitzer.

Das Vollstreckungsgericht kann jedoch auf Begehreu eines bei der Zwaugs-
veräußerung betheiligten Gläubigers einen Verwalter für die in Beschlag ge-
nommenen Gegenstände oder einen Theil derselben aufstellen. Das Begehren
ist mittels einfacher Vorstellung anzubringen und diese vor der Entscheidung
dem Schuldner oder Drittbesitzer, sowie dem betreibenden Gläubiger, falls das
Begehren nicht von ihm selbst gestellt wurde, zur Abgabe ihrer Erinneruugeu
und Stellung etwaiger Anträge mitzutheilen. Gegen die Entscheidung steht
jedem Betheiligten binnen acht Tagen nach der durch den Gcnchtsschreiber ihm
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gegen Bescheinigung gemachten Mitthcilnng das Rechtsmittel der Beschwerde
zu. I m Ucbrigen kommen die Nestimmungen der Art . 1012—1019 zur ana-
logen Anwendung.

Die in Gemäßheit der vorstehenden Bestimmungen eingehenden Beträge
sind dem Erlöse aus den Liegenschaften beizufügen und kommen gleich diesem
zur Vertheilnng unter die Gläubiger.

A r t i k e l 1049.
Soweit der Schuldner oder Drittbcsttzer zur Bestreitung.der unentbehr-

lichen Lebensbedürfnisse für sich, seinen Ehegatten und seine unversorgten Kinder
auf die Erträgnisse der beschlagnahmten Sachen angewiesen war, kann ihm das
Vollstreckungsgericht auf seinen Antrag in allen Fällen auf bestimmte Zeit oder
auf die ganze Dauer des Vollstreckungsverfahrens bis zum Zuschlage einen
entsprechenden Theil davon zuweisen.

Der in Abs. 1 erwähnte Antrag ist mittels einfacher Vorstellung anzn-
bringen, welche anch dem Gerichtsschreiber zn Protokoll gegeben werden kann
und vor der Entscheidnng dem betreibenden Theilc zur Abgabe seiuer Erinne-
rungen mitzntheilen ist. Gegen die Entscheidung steht jedem Betheiligten binnen
acht Tagen nach der durch den Gerichtsschreiber ihm gegenNcscheinigung gemachten
Mittheilnng das Rechtsmittel der Beschwerde zu.

A r t i k e l 1050.
Alle nach Vormerkung der Beschlagnahme im Hypothetenbuche hinsichtlich

der betreffenden Sachen von dem Schuldner abgeflossenen Verträge oder sonst
getroffenen Verfügungen, welche die Gläubiger beeinträchtigen, sind nichtig.

I n den Zeitraum zwischen der Beschlagnahme nnd der Vormerkung im
Hypothetenbuche fallende Verträge und Verfügungen, welche die Gläubiger be-
einträchtigen, sind auf Klage eines bei der Zwangsveräußerung betheiligten
Gläubigers als ungiltig zu erklären, weun der Dritte von der Beschlagnahme
Kenntniß gehabt hat, unbeschadet der Anfechtnng auf Grund sonstiger gesetz-
licher Bestimmnngen.

Hypotheken, welche in dem in Abs. 2 bezeichneten Zeiträume vorgemerkt
oder eingetragen wurden, bei welchen aber eine Übertragung bereits stattge-
funden hat, können auf Grund der Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels
nnr dann angefochten werden, wenn der nene Erwerber in bösem Glauben ge-
handelt hat.

Vormerkungen von Hypotheken für den Fall, daß die Zwangsveräußerung
nicht durchgeführt werden sollte, sind auch nach Vormerkung der Beschlagnahme
im Hypothelenbuche uoch zuläßig.

Zahlungen von Mieth- oder Pachtgeldern, welche nach der in Art. 1048
Abs. 3 erwähnten Znstellnng dieser zuwider geschehen sind, haben keine Wirkung.
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A r t i k e l 1051.
Als bei der Zwangsveräußerung betheiligte Gläubiger find zu betrachten:

1) diejenigen, welche auf die betreffenden Gegenstände oder einen Theil der-
selben haben Beschlag legen lassen;

2) in den Landestheilen diesseits des Rheins diejenigen, für deren Forde-
rungen Hypothek auf den inBeschlag genommenen Gegenständen bereits zur
Zeit der Vormerkuug der Beschlagnahme im Hypothekenbuchc (Art. 1046)
eingetragen oder vorgemerkt war;

3) in der Pfalz diejenigen, welchen eine privilegirte oder Hypothekfordc-
rung auf den in Beschlag genommenen Gegenständen zur Zeit der Vor-
merkung der Beschlagnahme im Hypothckenbuche (Art . 1046) zustand;

4) im Falle des Art. 1090 Abs. 3 der dort erwähnte Gläubiger.

A r t i k e l 1052.
Versteigerung«. Der Anwalt des betreibenden Gläubigers hat nach erfolgter Zu -

stellung des Beschlagnahmeprotokolls (Art . 1045) unter Anschluß
einer Abschrift desselben und unter Vorlage der Akten das Gesuch um Ernen-
nung eines Versteigernngsbeamten bei dem Vollstreckungsgerichte mittels ein-
facher Vorstellung einzureichen.

Das Gericht hat das Gesuch zu Prüfen und, wenn die gesetzlichen Voraus-
setzungen gegeben sind, den Vcrsteigerungsbeamten aus den Notaren zu ernennen.

Wird das Gesuch nicht innerhalb zwanzig Tagen gestellt, so können die
übrigen Gläubiger nach Art. 1088 vorgeheil.

- A r t i k e l 1053.
Die Ernennung des Vcrsteigerungsbeamtcn ist auf die Vorstellung zu

setzen und von dem Gerichtsschreiber dem Anwälte des betreibenden Gläubigers
auf Anmelden in Urschrift zu übergeben.

Der Gerlchtsschreiber hat Namen uud Wohnort des betreibenden Gläu-
bigers und seines Anwalts, des Schuldners und des ernannten Versteigerungs-
beamten, sowie das Datum der Ernennung in einem dafür bestimmten Register
vorzumerken. Der Anwalt hat auf diesem Register den Empfang der Ernen-
nung und der Akten zu bescheinigen. Die Abschrift des Beschlagnahmeproto-
kol le ist dem Register beizulegen.

A r t i k e l 1054.
Vollstreckuugsgepicht ist dasjenige Bezirksgericht, in dessen Sprengel die

mit Beschlag belegten Gegenstände liegen.
I m Falle des Art . 1043 ist dasjenige Bezirksgericht zuständig, in dessen

Sprengel dcr bedeutendere Theil der beschlagnahmten Gegenstände liegt, falls
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es sich aber um ein mit Gebäuden versehenes Gut handelt, dasjenige Bezirks-
gericht, in welchem das Hauptgebäude sich befindet.

A r t i k e l 1055.
Festsetzung Mch Empfang der Ernennung des Versteigerungsbcamten hat

er ttgerung. ̂  hetnihcnde ^ ^ ^ denselben binnen zwanzig Tagen unter Vor-
legung des Beschlagnahmeprotokolles und des Ernennungsbeschlusses zur Fest-
setzung von Ort , Tag und Stunde der Versteigerung zu veranlassen.

Die Festsetzung wird von dem Versteigerungsbeamten auf den Grnennnngs-
beschluß gesetzt und dieser sammt den vorgelegten Aktenstücken dem Anwalte
sofort wieder ausgehändigt.

Zwischen der Festsetzuug und dem durch dieselbe bestimmten Versteigerungs-
tage dürfen nicht weniger als neunzig und nicht mehr als hundertzwanzig Tage
in Mi t te liegen.

A r t i k e l 1056.
Grundstücke sind in der Gemeinde zu versteigern, in deren Markung sie

liegen.
Liegen die zu versteigernde:: Grundstücke in verschiedenen Markungen, so

ist, wenn diese zusammengrenzen, desgleichen wenn die Grundstücke zn einander
im Pertincnzverhältnisse stehen oder im Ganzen zur Versteigerung gebracht
werden sollen, die Versteigerung in derjenigen Gemeinde vorzunehmen, zn welcher
das Hauptgebäude, in Ermangelung eines solchen der bedeuteudere Theil der
Grundstücke gehört.

A r t i k e l 1057.

Versteigerung«" Stillschweigende Bedingungen der Zwangsversteigerung sind:
e mgungen. ^ ^ ^ ^ Ansteigerer den Kaufpreis gerichtlich zu hinterlegen

beziehungsweise an diejenigen Personen zu zahlen hat, welche rechts-
giltige Anweisnng darauf erhalteu werden;

2) daß der Ansteigerer den Kaufpreis vom Tage des Zuschlags au bis
zur Hinterlcgnng oder Auszahlung mit fünf vom Hundert zu ver-
zinsen hat;

3) daß unter der Bedingung der Erfüllung der bei der Versteigerung über-
nommenen Verbindlichkeiten das Eigenthum der angesteuerten Sache,
jedoch ohne Haftung für das angegebene Flächenmaß, von dem Augen-
blicke des Zuschlags an auf den Ansteigerer übergeht, mit den Rechten,
sowie mit den dinglichen Lasten, mit welchen der Eigentümer die Sache
besessen ha t ;

4) daß jeder Ansteigercr auf Verlangen (Art . 1071) sogleich einen guten
soüdarischcnBürgen für die Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zustellen hat;
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5) daß die Kosten des Versteigerungsprotokolles mit Inbegriff der die Ver-
steigerung betreffenden Gebühren des Versteigerungsbeamten nach dem
Verhältnisse der Znschlagspreisc von dem Ansteigercr außer dem Kanf-
prcife und zwar sogleich bei der Versteigerung zn berichtigen sind.

A r t i k e l 1058.
Die etwaigen Abweichungeu vou deu in Art. 1057 aufgeführten still-

schweigenden Bedingungen für deu gegebene Fall, die soustigen Bedingungen
der Versteigerung, insbesondere die Frist, innerhalb welcher der Ansteigcrer
den Kaufpreis erlegen mnß, und den Preis, der als erstes Gebot zu dienen
hat, hat der betreibende Glänbiger festznsetzen.

Sollen Zahlungsfristen ans mehr als drei Monate, von der Versteigerung
an gerechnet, bewilligt werden, so ist dazn die Zustimmung der übrigen Bc-
thciligten erforderlich.

A r t i k e l 1059.
Die Bedingung, daß der Nnfteigerer den Kaufpreis selbst im Falle der

EntWährung bezahlen müsse, hat keine Wirkung, sondern kann im Falle der
Entwährnng der Anstcigerer den bezahlten Kanfpreis von dem Schnldner
oder auch von dem Gläubiger, welcher die Zahlung empfing, zurückverlangen,
wenn er dem dafür iu Anspruch Geuommcncn den Streit verkündet hat.

A r t i k e l 1060.
Anschlagzettel. Der dnrch den Nnwalt des betreibenden Gläubigers zu ferti-

gende Anschlagzettel hat zu euthaltcn:
1) das Datum des Beschlagnahmeprotokolles nnd die Bezeichnung der voll-

streckbaren Urtnnde, zufolge deren das Verfahren stattfindet;
2) Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe uud Wohuort des

Schuldners und des etwaigen Drittbesitzers, dann des betreibenden
Gläubigers und die Bezeichnung des von diesem bestellten Anwalts;

3) die Angabe der in Versteigerung zn bringenden Gegellstände, sowie
dieselben in dem Beschlagnahmeprotokolle verzeichnet sind, sammt den
im Hypothekenbuche eingetragenen auf dem Gute haftenden dinglichen
Lasten;

4) Namen nnd Wohltort des Versteigerungsbeamten;
5) Ort, Tag und Stunde der Versteigerung;
6) die Versteigenmgsbedingungeu;
7) den Preis, der als erstes Gebot zn dienen hat;
8) die Bestimmung, daß der Zuschlag sogleich bei der Versteigerung cnd>

giltig erfolgt üud daß kein Nachgebot, anch weder Einlösnngs- noch
Ablösnngsrecht Hli8 äßleuäi) stattfindet;
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9) die Erklärung, ob die Güter einzeln oder im Ganzen zur Versteigerung
gebracht oder ob und in welcher Weise beide Versteigerungsarten ver-
bunden werden.

Die in Art . 1057 angeführten stillschweigenden Bedingungen jeder Zwangs-
versteigerung unbeweglicher Sachen, soweit es dabei im gegebenen Falle sein
Bewenden hat, sind in dem Anschlagzettel nur durch Hinweisung auf jenen
Gesetzartikel zu erwähnen, etwaige Abweichungen davon aber besonders an-
zuführen.

A r t i k e l 1061.
Der Anschlagzettel muß durch einen Gerichtsvollzieher in den Gemeinden,

wo die beschlagnahmten Sachen gelegen sind und, falls der Schuldner im
Inlande wohnt, auch in der Gemeinde seines Wohnorts an dem üblichen
Platze angeheftet, auch dem Schuldner und dem etwa betheiligten Drittbesitzer
sofort ein Exemplar davon zugestellt werden.

Gleiche Zustellung hat an jeden Gläubiger zu geschehen, dessen Forderung
zur Zeit der Vormerkung der Beschlagnahme im Hypothekenbuche (Ar t . 1046)
eingetragen oder vorgemerkt war.

Die vorerwähnten Anheftungen und Zustellungen müssen wenigstens
dreißig Tage vor der Versteigerung geschehen.

A r t i k e l 1062.
Ausschreibung der Die Versteigerung ist wenigstens dreißig Tage vorher von

er elgerung. ^ ^ Anwalte des betreibenden Theils durch eines der in der
Gegend verbreiterten öffentlichen Blätter bekannt zu machen und zum Be-
weise der Einrückung ein Exemplar des Blattes den Akten beizufügen.

Die Bekanntmachung in den öffentlichen Blättern hat zu enthalten:
1) Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und Wohnort des

Schuldners, des etwa betheiligten Drittbesitzers und des betreibenden
Gläubigers, dann die Bezeichnung seines Anwalts;

2) die summarische Bezeichnung der zur Versteigerung zu bringenden
Gegenstände, insbesondere die Angabe der Eigenschaft der Gebäulich-
keiten, des beiläufigen Gejammtstächenmaßes und der Parzellenzahl
einer jeden Gattung von Grundstücken, sowie der Markung, worin sie
gelegen sind;

3) Namen und Wohnort des Versteigerungsbeamten;
4) Ort, Tag und Stunde der Versteigerung mit genauer Bezeichnung des

Lokals, wo sie vorgenommen werden soll;
5) die Ankündigung, daß der Zuschlag sogleich endgiltig erfolgen und baß

kein Nachgebot, auch weder Einlösungs- noch Ablösungsrecht Hu8 äs-
wuäi) stattfinden werde;
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6) die Erwähnung, ob die Güter einzeln oder im Ganzen zur Versteige-
rung gebracht oder ob nnd in welcher Weise beide Versteigerungsarten
verbunden werden;

7) die Bemerkung, daß die nähere Beschreibung der Versteigerungsgegen-
stände, sowie die Versteigerungsbedingungen bei dem Versteigerungs-
beamten eingesehen werden können.

Wird die Zwangsversteigerung von mehreren Gläubigen: betrieben oder
sind an die Stelle des ursprünglichen Schuldners oder Drittbesitzers mehrere
Erbe» dieser Personen getreten, so genügt zur Erfüllung der Vorschrift der
Ziff . 1 im ersten Falle die Benennung eines der Gläubiger, im zweiten Falle
die des Erblassers mit dem Beisatze: „jetzt dessen Erben".

A r t i k e l 1063.
Findet der Anwalt des betreibenden Theils bei größern Gütern oder aus

andern Gründen im Interesse der Betheiligten rathsam, der Bekanntmachung
eine größere Verbreitung zu sichern, so kann er dieselbe auch noch in ein
zweites oder drittes Blatt einrücken, sowie die Einrückung wiederholen lassen.

Verlangt ein Beteil igter außerdem noch andere Bekanntmachungen, so
hat der Anwalt des betreibenden Theils diesem Verlangen zu entsprechen,
wenn der Betreffende die hiedurch entstehenden Kosten übernimmt und sogleich
baar erlegt. -

A r t i k e l 1064.
Jeder Betheiligte ist befugt, die Abänderung der von dem betreibenden

Gläubiger festgesetzten Versteigerungsbedingungen mittels Widerspruchs gegen
die Vollstreckung zu verlangen, wenn diese rechtswidrig sind oder das gesetz-
liche Interesse der Betheiligten gefährden.

Das Gericht ist insbesondere ermächtigt, auf Begehren eines Betheiligten
Zahlungsfristen, jedoch nicht auf mehr als drei Mouate festzusetzen.

Der Widerspruch gegen die von dem betreibenden Gläubiger festgesetzten
Versteigerungsbedingungen ist nur zuläßlg, wenn er wenigstens zwanzig Tage
vor dem zur Versteigerung bestimmten Tage erhoben wird.

Durch Übereinkunft sämmtlicher Vetheiligter können die Versteigerungs-
bedingungen jederzeit uud selbst noch im Versteigerungstermine geändert
werden.

A r t i k e l 1065.
Kann aus was immer für einem Grunde die Versteigerung nicht oder

nicht in der angekündigten Ar t stattfinden, so hat der Anwalt des betreibenden
Gläubigers dies durch jene öffentlichen Blätter, in welchen die Ausschreibung
enthalten war, bekannt zu machen.

Hat die Versteigerung nach Beseitigung des Hindernisses stattzufinden, so
ist die desfallsige Ankündigung wenigstens fünfzehn Tage vor der Verstei-
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gcrung durch eben diese Blätter von dem Anwälte des betreibenden Gläubigers
bekannt zu machen. Die Ankündigung hat mit Bezugnahme auf die frühere,
soweit diese nicht eine Abänderung erleidet, zu geschehen. ,

A r t i k e l 1066.
Versteigerung. Wenigstens fünfzehn Tage vor der Versteigerung hat der

Anwalt des betreibenden Gläubigers sämmtlichc Akten nebst einem Auszuge
aus dem Hypothekenbuche und einem Katasthrcmszuge bei dem Versteigerungs-
beamten zu hinterlegen.

A r t i k e l 1067.
I s t in der Gemeinde, wo die Gegenstände liegen, die Bekanntmachung

der Versteigerungen von Liegenschaften mit der Schelle oder in ähnlicher Weise
gebräuchlich, so hat der Nersteigerungsbeantte diese Bekanntmachung zu veran-
lassen. Auch kann dieser, wenn er es angemessen findet, die Versteigerung
vor dem anberaumten Tage nochmals in ein von ihm zu bestimmendes Blat t
oder auch in einige Blätter ganz oder in abgekürzter Fassung einrücken lassen.

A r t i k e l 1068.
Der Versteigerungsbeamte hat die Versteigerung an dem dafür bestimmten

Orte und znr festgesetzten Zeit durch Verlesung der Versteigerungsbedingungen
einschlüssig der stillschweigenden zu eröffnen.

Die Bedingungen sind in das Versteigerungsprotokoll aufzunehmen, die
stillschweigenden jedoch nur durch Hinweisung auf Ar t . 1057.

Der Versteigerungsbeamte darf sich bei der Versteigerung eines Ausrufers
bedienen.

A r t i k e l 1069.
Der Schuldner, der Versteigerungsbeamte und die von ihm bei der Ver-

steigerung verwendeten Gehilfen und Ausrufer können - weder persönlich noch
durch Andere bieten.

Der Drittbcsitzer ist als solcher nicht unfähig, Ansteigerer zu werden.

A r t i k e l 1070.
Is t ein Mehrgebot erfolgt und dieses nicht unmittelbar zurückgewiesen

worden, so ist der frühere Bieter an fein Gebot nicht mehr gebunden.
Das letzte Gebot muß dreimal ausgerufen werden und der Zuschlag

darf erst zwei Minuten nach dem letzten Ausrufe erfolgen. Daß dies ge-
schehen, ist im Protokolle ausdrücklich anzuführen.

Der Ansteigerer hat auf erhaltenen Zuschlag das Protokoll sofort zu
unterzeichnen. Kann oder wi l l er dies nicht, so ist die Unterschrift zweier
Anwesenden als Zeugen erforderlich.

Geschieht kein Gebot, so ist der Gegenstand dem betreibenden Gläubiger
für den Preisansatz zuzuschlagen.
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A r t i k e l 1071.
Bis zu der in Ar t . 1070 Abs. 3 erwähnten Unterzeichnung tonnen die

bei der Versteigerung persönlich oder durch Bevollmächtigte anwesenden Be-
theiligten von dem Ansteigerer die Stellung eines zahlungsfähigen solidarischen
Bürgen für die Erfüllung der Kaufbedingungen verlangen, welcher sofort als
solcher das Protokoll mitunterzeichnet.

Vereinigen sich die Betheiligten darüber, ob Bürgschaft zu fordern sei,
oder über Annahme des Bürgen nicht, so entscheidet der Versteigerungsbeamte.

Wird der Ansteigerer oder dessen Bürge nicht angenommen oder ist für
eine der in Art. 1069 Abs. 1 bezeichneten Personen gesteigert worden, so
wird der Zuschlag als nicht geschehen betrachtet und der betreffende Gegen-
stand sofort wieder ausgeboten.

A r t i k e l 1072.
Wer für einen Dritten bietet, ist gehalten, spätestens nach dem Z u -

schlage und vor der Unterschrift zu Protokoll zu erklären, für wen er ge-
steigert hat.

I n den nächsten acht Tagen hat er, sofcrne nicht der Dritte vor dem
Versteigerungsbeamten die betreffende Erklärung zu Protokoll abgibt, den
Nollmachtsausweis oder die Genehmigung in einer öffentlichen Urkunde bei-
zubringen. Den Empfang der Urkunde hat der Versteigerungsbeamte zu be-
scheinigen und auf dem Versteigerungsprotokolle vorzumerken, die Urkunde
selbst aber diesem beizufügen.

Is t der Vorschrift des Abs. 2 von dem Dritten nicht entsprochen wor-
den, so wird nach Ablauf der daselbst gesetzten Frist der Bieter als Ansteigerer
behandelt.

Dadurch, daß das Gebot für einen Dritten erfolgt ist, wird an den Be-
stimmungen des Art . 1071 nichts geändert.

A r t i k e l 1073.
Is t der Schuldner oder Drittbesitzer noch im Besitze des zugeschlagenen

Gegenstands, so hat das Versteigenmgsprototoll den Befehl an ihn zu ent-
halten, daß er den Besitz dem Ansteigerer bei Vermeidung der Zwangsaus-
weisung räume.

Dieser Befehl ist nach Ablauf von fünfzehn Tagen, von dem Zuschlage
an gerechnet, vollstreckbar, wenn inzwischen Nichtigkeitsklage nicht erhöbet:
worden ist.

A r t i k e l 1074.
Das Versteigerungsprotokoll bleibt sammt den Akten über das Verfahren

bei dem Versteigerungsbeamten verwahrt, der den Betheiligten die erforderlichen
Ausfertigungen und Auszüge zu ertheilen hat.
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A r t i k e l 1075.
Hat die Beschlagnahme zur Vollstreckung eines Urtheils stattgefunden, gegen

welches Einspruch oder Berufung stattfindet, so darf zur Versteigerung erst
nach Ablauf der zur Einlegung des Einspruchs oder der Berufung gestat-
teten Frist und, wenn ein solches Rechtsmittel in giltiger Weise erhoben wurde,
erst nach dessen Erledigung geschritten werden.

Daß im Uebrigen die vorläufige Vollstreckung nach besonderer gesetzlicher
oder richterlicher Anordnung zugelassen und die etwa geforderte Sicherheit
geleistet ist, kommt hiebet nicht in Betracht.

A r t i k e l 1076.
Nichtigkeiten. Die in Ar t . 1041 Abs. 1 und 2, Art . 1044, Art. 1045 Abs. 1 ,

Art . 1060—1062, Ar t . 1063 Abs. 2, Art . 1065 Abs. 2, Art . 1070 Abs. 2
und 3 und Ar t . 1075 vorgeschriebenen Förmlichkeiten und Fristen sind bei
Strafe der Nichtigkeit zu beobachten.

Bezieht sich die angedrohte Nichtigkeit nur auf die vorgeschriebene Be-
zeichnung von Personen oder Sachen oder des Versteigerungslokals, so ist sie
nur dann zu beachten, wenn durch die mangelhafte oder unregelmäßige Be-
zeichnung 5ie Identität zweifelhaft wird.

A r t i k e l 1077.
Die Klage auf Vernichtung des Verfahrens, soferne sie das Verfahren

bis einschlüssig zur ersten Bekanntmachung durch öffentliche Blätter betrifft,
ist nur zuläßig, wenn sie wenigstens zwanzig Tage vor der Versteigerung an-
gebracht wird.

Die Klage wegen Nichtigkeit in dem spätern Verfahren, mit Ausnahme
desjenigen, welches bei der Versteigerung selbst und unmittelbar vorher be-
obachtet werden muß, ist nur zuläßig, wenn sie wenigstens acht Tage vor der
Versteigerung angebracht wird.

Die Klage wegen Nichtigkeit des Zuschlags oder des unmittelbar vor der
Versteigerung beobachteten Verfahrens ist nur innerhalb fünfzehn Tagen nach
dem Zuschlage zuläßig. Sie ist gegen den oder die betreibenden Gläubiger,
den Schuldner und den etwaigen Drittbesitzer, sowie gegen den Anfteigerer
zu richten. Sie hat aufschiebende Wirkung.

I n den Fällen des Abs. 3 ist der Nichtigkeitskläger verpflichtet, von der
erhobenen Nichtigkeitsklage bei dem Gerichtsschreiber behufs der Vormerkung
in dem in Art . 828 bezeichneten Buche Anzeige zu machen. Auf diese Vor-
merkung finden die Bestimmungen des Art. 829 analoge Anwendung.

Nichtigkeiten, welche im ersten Nechtszuge nicht geltend gemacht wurden,
Wunen vor dem Berufungsgerichte nicht vorgebracht werden.

18
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A r t i k e l 1073.
Vereinigung des Der Ansteigerer kann auf Grund einer Ausfertigung des
ypothc en u s. N^^^gerungsprotokolles h^ ^ ^ Hypothekenamte die Bereinigung

des Besitztitels auf sich erwirken, sobald nach Ablauf der für Erhebung der
Nichtigkeitsklage bestimmten Frist durch ein Zeugniß des Gerichtsschreibers
nachgewiesen ist, daß in dem in Art . 828 bezeichneten Buche Vormerkung ewer
Nichtigkeitsklage gegen den erfolgten Zuschlag nicht geschehen oder die geschehene
erledigt sei.

Soferne nicht der Kaufschilling bereits vollständig erlegt und darüber
Urkunde beigebracht ist, ist gleichzeitig mit der Vereinigung des Besitztitcls im
Hypothekenbuche vorzumerken, dcch der neue Erwerber nur unter dem Vorbe-
halte der nachträglichen Erfüllung der bei der Versteigerung übernommenen
Verbindlichkeiten über die Kaufgegenstände verfügen könne.

Dagegen ist die in Ar t . 1046 bezeichnete Vormerkung der Beschlagnahme
auf den betreffenden Liegenschaften zu löschen.

I s t der Kaufschilling vollständig berichtigt, so verfügt vorbehaltlich der
Bestimmung des Art . 1115 das Gericht auf einfache Vorstellung des An-
steigerers die Löschung der auf den betreffenden Liegmschaftm noch eingetragenen
Hypotheken.

A r t i k e l 1079.
Sind Zahlungsfristen über drei Monate bewilligt worden, so findet au

die in solcher Weise gestundeten Kaufschillingstheile die Bestimmung des Ar t .
1078 Abs. 2 keine Anwendung, es darf aber die Besitztitelbereinigung und die
Löschung der Vormerkung der Beschlagnahme erst erfolgen, nachdem für die
auf diese Kaufschillingstheile, soweit sie bei der Vertheilung noch Nicht bezahlt
waren, im Vertheilungsverfahren angewiesenen Gläubiger nach der Reihenfolge
der Anweisungen und auf den einem jeden derselben angewiesenett Betrag
Hypothek auf den Kaufgegenständen bestellt ist.

A r t i k e l 1080.
Besondere B e i Vergantungen nach dem Gwiggeldrechte der S t a d t M ü n - j

' estmunung. ^ ^ lichten sich Versteigerung und Zuschlag, sowie die weitere
Verhandlung nach den besondern gesetzlichen Bestimmungen über dieses I n s t i t u t
i n Verbindung m i t ^ 67 des Hypothekengesetzes.

Zweiter T i te l .
Incidentpunkte.

Artikel 1081.
Streitigkeiten. Klagen wegen Streitigkeiten, die sich nach der Beschlagnahme

über das ZwangsveräußenmFsverfahrm oder über darauf Bezug habende

!
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Rechte der Vetheiligten ergeben, sittd sowohl gegen den betreibenden Gläubiger,
als auch gegen den Schuldner und den etwa betheiligten Drittbesitzer zu richten.

Durch solche Streitigkeiten wird, soferne die für ihre Erhebung vorge-
schriebene Frist eingehalten ist, vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmung
die Vollstreckung und der Lauf der gesetzlichen Fristen bis zu dem Tage unter-
brochen, an welchem das über den Streit ergangene Urtheil allen Beteiligten
gegenüber in Rechtskraft erwachsen ist.

Der Anwalt des betreibenden Gläubigers ist verpflichtet, dem Versteige-
rungsbeamten von der Erhebung und Beendigung eines solchen Streits recht-
zeitig Kenntniß zn geben.

A r t i k e l 1082.
Verbindung. Wird, nachdem ein Gesuch um Ernennung eines Versteigerungs-

beamten gestellt worden ist, auf Grund der für einen andern Gläubiger gegen
den nämlichen Schuldner vorgenommenen Beschlagnahme das gleiche Gesuch
gestellt, ohne daß das Beschlagnahmeprotokoll andere Gegenstände enthält, so
hat das Bezirksgericht dieses Gesuch unter Bezugnahme auf das schon von
anderer Seite vorliegende abzuweisen, ohne Unterschied, ob ein Versteigerungs-
beamter bereits ernannt ist oder nicht.

A r t i k e l 1083.
Begreift das weiter vorgelegte Beschlagnahmeprotokoll Gegenstände, auf

welche sich das zuerst vorgelegte nicht erstreckt, so ist, wenn bei Stellung des
weitern Gesuchs in dem andern Verfahren die durch Art . 1062 vorgeschriebene
Bekanntmachung noch nicht erfolgt war, zwar auf das neuerliche Gesuch ein
Versteigerungsbeamter nicht zu ernennen, es ist aber das spätere Verfahren
mit dem erstell zu verbinden und demgemäß dnrch das Gericht der auf das
erste Gesuch ernannte Versteigerungsbeamte auch mit der Versteigerung der in
dem zweiten Beschlagnahmeprotokolle noch weiter begriffenen Güter zu beauftragen.

A r t i k e l 1084.
Das Erkenntniß, welches die Verbindung verfügt, ist dem Anwälte der

das erste Verfahren betreibenden Partei gegen Empfangsbescheinigung auszu-
händigen. Diesem steht die Leitung des Gesammtverfahrens zu und er hat
den zweiten Anwalt binnen drei Tagen durch Anwaltsakt von der ausge-
sprochenen Verbindung und von der Uebernahme der Leitung des verbundenen
Verfahrens in Kenntniß zu setzen.

Wi l l der erste Anwalt die Leitung nicht übernehmen, so hat er dies dem
zweiten Anwalte in derselben Frist und Weise und unter gleichzeitiger M i t -
theilung >er erforderlichen Akten eröffnen zu lassen. I n diesem Falle hat der
zweite Anwalt die Leitung des Verfahrens zu übernehmen.
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A r t i k e l 1085.
W i l l eine Partei die verfügte Verbindung anfechten, fo hat sie dies in

einem motivirten Antrage zu thun, welchen ihr Anwalt dem des andern Theils
mit Vorladung in eine vom Gerichtsvorstande zur Verhandlung festgesetzte
Sitzung zustellen läßt.

Wird die Verbindung wieder aufgehoben, fo ist in dem nämlichen Nr-
theile auf die von dem nachträglich aufgetretenen Gläubiger eingereichte Vor-
stellung um Ernennung eines Versteigorungsbeamten das Erforderliche zu
verfügen.

A r t i k e l 1086.
Begreift das weiter vorgelegte Beschlagnahmeprotokoll Gegenstände, auf

welche sich das zuerst eingeleitete Verfahren nicht erstreckt, und hat bei Stel-
lung des zweiten Gesuchs in dem ersten Verfahren die Ausschreibung der Ver-
steigerung (Art . 1062) bereits stattgefunden, fo wird das weitere Verfahren
durch den Gläubiger, welcher die neuerliche Beschlagnahme hat vornehmen
lassen, ohne Rücksicht auf das frühere, jedoch nur bezüglich der in diesem nicht
begriffenen Gegenstände betrieben.

A r t i k e l 1087.
I n dem verbundenen Verfahren gelten beide Gläubiger als dasselbe ge-

meinschaftlich betreibend. Dem Anwalte, der es für sie zu betreiben hat, sind
alle hiezu erforderlichen Akten einzuhändigen.

Is t eine sofortige Betreibung des gcsammten Verfahrens wegen des ver-
schiedenen Stands der verbundenen Verfahren nicht möglich, so hat der An-
walt das erste Verfahren solange ruhen zu lassen, bis beide vereint fortgeführt
werden können. Die Fristen richten sich hiebe: nach dem Stande des zuletzt
eingeleiteten Verfahrens.

A r t i k e l 1088.
Subrogation. Wird von Seiten des Gläubigers, der die Ernennung des Ver-

steigerungsbeamten erwirkt hat, oder im Falle einer gerichtlich verfügten Ver-
bindung von den Gläubigern, welche das gesammte Verfahren zu betreiben
haben, das Vollstreckungsverfahren nicht weiter betrieben oder fällt den ge-
dachten Personen in Betreibung der Sache Nachläßigkeit oder arglistiges Ein-
verständniß mit dem Schuldner oder dem etwaigen Drittbesitzer zur Last, so
kann jeder bei der Zwangsveräußerung betheiligte Gläubiger, der eine fällige
Forderung hat, mittels einer bei dem Vollstreckungsgerichte gegen den oder die
betreibenden.Gläubiger, den Schuldner und den etwaigen Drittbesitzer zu er-
hebenden Klage verlangen, daß er an Stelle der bisherigen betreibenden Gläu-
biger zur weitern Betreibung zugelassen (subrogirt) werde.

Der Gläubiger, an dessen Stelle ein anderer zur Betreibung des Zwangs-
veräußerungsverfahrens zugelassen wurde, ist gehalten, dem an seine Stelle ge-
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Ansprüche
Dritter.

setzten Gläubiger die betreffenden Akten des Verfahrens gegen Empfangschein
auszuliefern. Seine Auslagen werden ihm erst nach erfolgtem Zuschlage aus
dem Kaufpreise ersetzt.

A r t i k e l 1089.
Durch den von Seiten eines Dritten auf Grund des Eigenthums

oder eines andern dinglichen Rechts an den in Beschlag genom-
menen Gegenständen erhobenen Widerspruch wird die Vollstreckung unterbrochen,
wenn die Klage wenigstens acht Tage vor der Versteigerung zugestellt worden ist.

Die später zugestellte Klage hindert die Fortsetzung des Verfahrens nicht,
der betreibende Theil kann jedoch mit dem Verfahren freiwillig einhalten. Auch
das Gericht kann auf Antrag des Dritten Einhalt verfügen.

Für die Berufungsfrist gegen die in solchen Streitigkeiten ergangenen Ur-
theile bleibt es bei der Regel des Art . 697.

Betrifft der Widerspruch nur einen Theil der in Beschlag genommenen
Gegenstände, so ist es in das Ermessen des betreibenden Theils gestellt, ob er
das Verfahren rücksichtlich der übrigen fortsetzen oder vorläufig einstellen wi l l .
Thut er letzteres, so kann jeder bei der Zwangsveräußerung Betheiligte, der
eine fällige Forderung hat, die gerichtliche Entscheidung über Fortsetzung oder
Einstellung des Verfahrens veranlassen.

A r t i k e l 1090.
Beseitigung von Steht an beschlagnahmten Gegenständen einen: frühern Eigen-

thümer für den Fall der Nichtberichtigung eines gegen den Schuld-
ner gerichteten Guthabens das Recht auf Zurücknahme der Sache

mittels Auflösung des Veräußerungsvertrags zu, so ist jeder bei der Zwangs-
veräußerung betheiligte Gläubiger befugt, den Berechtigten aufzufordern, daß
er binnen dreißig Tagen sich erkläre, ob er jenes Recht geltend machen oder
ob er sich begnügen wolle, aus dem durch die Versteigerung zu erzielenden
Erlöse Befriedigung für sein noch rückständiges Guthaben zu empfangen, wi-
drigenfalls letzteres angenommen würde.

Erklärt sich der Berechtigte für die Geltendmachung seines Rechts, so hat
er mit seiner Erklärung zugleich eine Liquidation seines gesammten Guthabens
dem die Versteigerung betreibenden Gläubiger und dem Schuldner beziehungs-
weise ihren Anwälten zustellen zu lassen.

Erklärt er sich für seine Befriedigung aus dem Erlöse oder gibt er die
geforderte Erklärung nicht rechtzeitig ab, so hat er die Anweisung seines Gut-
habens auf die über die Anmeldung von Forderungen im Vertheilungsverfahrcn
vorgeschriebene Weise zu veranlassen und ist sein Recht auf Zurücknahme der
Sache aufgehoben, selbst wenn der Erlös unter dem Betrage seines Gut-
habens bleibt.
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I n allen Fällen kann jeder Betheiligte bis zum Schlüsse des Vercheilungs-
verfahrens durch baare Zahlung des Guthabens des Berechtigten sammt Zinsen
und Kosten dessen Recht auf Zurücknahme der Sache beseitigen.

Besteht das Guthaben nicht in einer bestimmten Geldsumme, so kann der
Berechtigte verlangen, daß der Ansteigerer die bedungenen Leistungen übernehme
und daß diese Nebernahme in die Versteigerungsbedingungen aufgenommen werde.

A r t i k e l 1091.

Steht einem Dritten das Necht zu, die zu versteigernde unbewegliche Sache
im Falle ihrer Veräußerung um denselben Preis, um welchen sie an einen An-
dern veräußert werden soll, selbst zu erwerben, so ist der Dritte gehalten, bei
der Versteigerung unmittelbar nach dem Zuschlage sich darüber, ob er dem erfolgten
Meistgebote gegenüber sein Vorkaufsrecht ausüben wolle, bei Vermeidung der
Annahme des Verzichts auf das Vorkaufsrecht zu erklären.

War das Vorkaufsrecht bereits zur Zeit der Vormerkung der Beschlag-
nahme (Art . 1046) im HyPothekcnbuche eingetragen oder vorgemerkt, so kommt
die Bestimmung des Abs.1 nur dann zur Anwenduug, wenn der betreibende
Gläubiger wenigstens fünfzehn Tage vor der Versteigerung dem Vorkaufsberech-
tigten den Anschlagzettel hat zustellen lassen und mit dieser Zustellung die Auf-
forderung, in dem genannten Termine zu erscheinen, unter ausdrücklicher Hin-
weisung auf die Vorschrift des Abs.1 verbunden worden ist.

Hat sich der Vorkaufsberechtigte bei der Versteigerung für Ausübung seines
Vorkaufsrechts erklärt, so wird er so angeschen, als ob das Meistgebot von
'ihm gelegt worden wäre. Der an den Vorkanfsberechtigten geschehene Znschlag
kann nur von dem, der das letzte Gebot gelegt hat, und auch von diesem nur
innerhalb fünfzehn Tagen nach dem Zuschlage angefochten werden.

Dritter Titel.

R a n g o r d n u n g und V e r t h e i l u n g s v e r f a h r e n .

A r t i k e l 1092.

Rangordnung. U M dem Erlöse sind zu berichtigen:
1) in erster Reihe die Kosten der Vollstreckung (Ar t . 878 Abs. 2 und 3)

mit Ausnahme derjenigen, welche den Gläubigern auf die Geltend-
machung ihrer Forderungen im Vertheiluugsverfahren erwachsen find,
ferner diejenigen Kosten, welche für eine Partei durch ungegründeten
Widerspruch des Schuldners gegen das Verfahren bei der Vollstreckung
erwachsen sind, endlich die Kosten für Löschung der Hypotheken;
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2) in zweiter Reihe die auf die versteigerten Güter treffenden Steuern,
Kreis-, Distrikts- und Gemeindeumlagen, Brand- und Hagelversicherungs-
beiträge, Kaminkehrerlöhne, Grundabgaben, Real- und sonstigen dezn je-
weiligen Besitzer in dieser Eigenschaft obliegenden Lasten für die Zeit
von Zustellung des Beschlagnahmeprotokolle bis zum Zuschlage, sowie
die etwaigen Rückstände für das bei der Zustellung des Beschlagnahme-
Protokolles laufende und die vorhergehenden zwei Kalenderjahre; des-
gleichen im Falle einer vorausgegangenen Immission die Forderung der
eingewiesen gewesenen Gläubiger für den Anbau von Früchten, welche
zur Zeit der Zwangsveräußerung noch nicht vom Boden getrennt sind;

3) in dritter Reihe diejenigen Gläubiger, denen auf einem der beschlag-
nahmten Gegenstände nach Maßgabe der einschlägigen Gesetze in den
Landestheilen diesseits des Rheins eine Hypothek, in der Pfalz ein
Privilegium oder eine Hypothek zusteht, für die vor Zustellung des
Beschlagnahmeprotokollcs verfallenen Zinsen jedoch nur so weit, als die
betreffenden Gesetze rückständigen Zinsen gleichen Vorzug wie der Haupt-
sache einräumen;

4) in vierter Reihe diejenigen Gläubiger, welche nach Art . 1090 Befriedi-
gung aus dem Erlöse der betreffenden Güter zu empfangen haben, so-
weit nicht der Gintrag ihres Anspruchs im Hypothekenbuche oder ein
sonstiges Nechtsverhältniß ihnen den Vorrang vor den in Ziff. 3 auf-
geführten Gläubigern oder einem Theile derselben oder doch gleichen
Rang mit denselben gewährt;

5) in fünfter und letzter Reihe diejenigen Gläubiger, denen zwar keines
der bisher bezeichneten Vorzugsrechte zusteht, die aber die Versteigerung
betrieben haben oder Sachen, welche in der Versteigerung begriffen sind,
haben in Beschlag nehmen lassen.

A r t i k e l 1093.

Der Rang der Gläubiger unter sich richtet sich in der dritten Reihe nach
den Bestimmungen der einschlägigen Gesetze; in den übrigen Reihen erfolgt die
Theilung nach Verhältniß der Forderungen.

Soweit die Gläubiger der dritten Reihe mit ihrer Zinsenforderung nicht
bevorzugt sind oder der Erlös aus den betreffenden Hypothekobjekten zn ihrer Be-
friedigung nicht ausreicht, concurriren sie mit den Gläubigern der fünften Reihe.

A r t i k e l 1094.

Einleitung des Dreißig Tage nach dem Zuschlage, falls aber dieser als nichtig
Vertheic.mgs. angefochten wurde, fünfzehn Tage nach rechtskräftiger Abweisung

der Nichtigkeitsklage kann, falls kein gütliches Uebereinkommen statt-
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gefunden hat, jeder Betheiligte bei dem Vollstreckungsgerichte die Einleitung
des Vertheilungsverfahrens veranlassen.

Pas Gesuch ist bei dem Gerichtsvorstande unter Beilegung einer beglaubigten
Abschrift des Versteigerungsprotokolles schriftlich einzureichen, worauf der Ge-
richtsvorstand die Eröffnung des Verfahrens verfugt und ein Mitglied des Ge-
richts zum Connnisfär für dasselbe ernennt.

A r t i k e l 1095.
Von der Eröffnung des Vertheilungsverfahrens setzt der Gcrichtsschreibcr

den Versteigerungsbeamten in Kenntniß und fordert ihn auf, die Versteigerungs-
akten an die Gerichtsschreiberei einzusenden. Der Versteigerungsbeamte hat
dieser Aufforderung unter Zurückbehaltung des Versteigerungsprotokolles zu ent-
sprechen und auf dem Schreiben des Gerichtsschreibers die eingesendeten Akten-
stücke, sowie den Tag der Einsendung zu seinen Akten zu verzeichnen.

A r t i k e l 1096.
Für jedes Vertheilungsverfahren wird ein fortlaufendes Protokoll eröffnet,

in welches die in Art. 1094 erwähnten und die etwa weiter nöthig werdenden
Verfügungen des Gerichtsvorstands, die auf das Verfahren sich beziehenden
Verfügungen des Commissärs, die von ihm vorgenommene Vertheilung des
Erlöses und die von den Betheiligten gestellten Gesuche und abgegebenen Er-
klärungen aufzunehmen und in welchem außerdem die Anmeldungen von For-
derungen und die .Uebergabe oder Einsendung von Aktenstücken vom Gerichts-
schreiber vorzumerken sind.

Die übergebenen oder eingesendeten Aktenstücke werden dem Protokolle bei-
gefügt. Die Betheiligten können davon, sowie von dem Protokolle jederzeit
Einsicht nehmen.

Artikel 1097.
Die Akten des Vertheilungsverfahrens (Art. 1096) sind bei den über

Streitigkeiten in demselben stattfindenden Verhandlungen in Urschrift vorzulegen
und im Berufungsfalle, soferne ein desfallfiges Verlangen in der in Art . 711
bezeichneten Weise gestellt wird, an die Gerichtsschreiberei des Berufungsgerichts
einzusenden.

A r t i k e l 1098.
Anmeldung der Der betreibende Theil hat

ordnungen. ^ ^ betreffenden Rentämter und Gemeindeverwaltungen,
2) diejenigen Gläubiger, für deren Forderung Hypothek auf den in Beschlag

genommenen Gegenständen bereits zur Zeit der Vormerkung der Be-
schlagnahme (Ar t . 1046) im Hypothekellbuche eingetragen oder vorge-
merkt war,

!
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3) diejenigen allenfallsigen weitern Gläubiger, welche Sachen, die in der
Versteigerung begriffen sind, haben in Beschlag nehmen lassen,

4) falls ein nach Art. 1090 aus dem Erlöse zu befriedigender Gläubiger
vorhanden ist, auch diesen

durch Gerichtsvollzieherakt auffordern zu lassen, innerhalb dreißig Tagen ihre
zur Berücksichtigung in diesem Verfahren geeigneten Forderungen an Haupt-
sache, Zinsen und Kosten, sowie den Rang, welchen sie in Anspruch nehmen,
mündlich oder schriftlich bei dem Gerichtsschrciber anzumelden und auszuführen,
auch ihre allenfallsigen Beweisurkunden mit vorzulegen.

Auf die Bestimmungen des Art . 1099 ist in der Aufforderung aufmerksam
zu machen.

A r t i k e l 1099.
Gläubiger, welche außerhalb des Bezirksgerichtssprengels wohnen, haben

bei der Anmeldung einen in diesem Sprengel wohnenden Zustellungsbevoll-
mächtigten aufzustellen, widrigenfalls die Bestimmungen des Art . 851 Abs. 2
zur analogen Anwendung kommen.

A r t i k e l 1100.
I s t eine Hypothekforderung auf den Namen mehrerer Gläubiger unge-

theilt eingetragen, so ist, wenn einer derselben die ganze Fordcrnng anmeldet,
das Recht der übrigen Teilnehmer ans Berücksichtigung im Vertheilungsver-
fahren gewahrt, ohne baß hiezu eine Vollmacht oder Genehmigung derselben
nothwendig ist.

A r t i k e l 1101.
Cntwcrflmg des Nach Ablauf der Altmeldungsfrist hat der Commissär auf
Vcrtheilungs. Grund der Anmeldungen den Verth eilung splan zu entwerfen.

Hiebei sind Ansprüche, welche nach dem eigenen Vorbringen
des Anmeldenden als nicht begründet sich darstellen, oder deren Grundlosigkeit
aus dem Inhalte der vorgelegten Urkunden sich ergibt, unberücksichtigt zu lassen.

A r t i k e l 1102.

Erstrecken sich die Vorzugsrechte einzelner Gläubiger nicht auf die Ge-
sammtheit der versteigerten Gegenstände oder machen Gläubiger von einem ihnen
gesetzlich zustehenden Rechte, die Absonderung verschiedener Massen zu be-
gehren, Gebrauch, so hat der Commissär im Vertheilungsplane die erforder-
lichen Massen aufzustellen.

Hiebei ist, wenn der Zuschlag im Ganzen stattgefunden hat, neben dieser
Versteigerung aber auch eine Einzelnversteigerung versucht worden ist, der
Preis der einzelnen Gegenstände dadurch festzustellen, daß der bei der Ver-
steigerung im Ganzen erzielte Mehrerlös den Preisen, die bei der Einzelnver-
steigerung sich ergeben haben, verhältnißmäßig beigefügt wird.
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Liegt dieser Fall nicht vor, so hat der Commifsär den Preis der einzelnen
Gegenstände, wenn möglich, nach den in den Akten befindlichen Anhaltspunkten
festzustellen.

Is t anch dies nicht thunlich, so hat er den Preis der einzelnen Gegen-
stände, soweit dies znr Aufstellung der nach den Verhältnissen des Falls zu
bildenden Massen nöthig ist, durch einen von ihm zu ernennenden und zu
beeidigenden Sachverständigen mit Nüssicht auf den erzielten GesammterW
feststellen zu lassen.

A r t i k e l 1103.
Geltendmachung Von der erfolgten Entwerfung des Vertheilungsplans sind
der Einwen. die Gläubiger, welche Forderungen im Vertheilungsverfahren an-

^"'^"' gemeldet haben, der Schuldner und der etwaige Drittbesitzer und
zwar, soweit Anwälte für sie aufgestellt sind, durch den Commissär mittels
eines von den Anwälten unter Beifügung des Datums zu unterzeichnenden
Umlaufschreibens, soweit dies nicht der Fall ist, durch Gerichtsvollzieherakt,
den der betreibende Theil zustellen läßt, in Kenntniß zu setzen, wobei sie auf
die Bestimmungen des Art. 1104 aufmerksam zu machen sind.

A r t i k e l 1104.
Jeder Betheiligte, der Einwendungen gegen den Vertheilungsplan erheben

wil l , muß dieselben innerhalb dreißig Tagen nach der in Art . 1103 erwähnten
Mittheilung dem Gerichtsschreiber zu Protokoll erklären.

A r t i k e l 1105.
Streitigkeiten. Wurden Einwendungen gegen den Vertheilungsplan geltend

gemacht, so entscheidet über die entstandenen Streitigkeiten das Vollstreckungs-
gericht.

War der Streit über eine im Vertheilungsverfahren angemeldete Forde-
rung bereits vor Eröffnung dieses Verfahrens an einem andern Gerichte an-
hängig, so ist er dort zu entscheiden und steht es den betheiligten Gläubigern
frei , ihre Rechte durch Intervention zu wahren. Streitigkeiten über ange-
sprochene Vorzugsrechte bleiben bis zur Entscheidung über die Liquidität der
Forderung ausgesetzt und sind im Vertheilnngsverfahren zu entscheiden.

A r t i k e l 1106.
Die bei Streitigkeiten im Nertheilungsverfahren betheiligten Parteien

haben, wenn sie Anwälte bisher nicht aufgestellt hatten, solche zu bestellen
und hievon mündlich oder schriftlich dem Gerichtsschreiber Kenntniß zu geben.
Von der erfolgten Bestellung hat der Gerichtsschreiber im Protokolle Vor-
merkung zu machen.
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A r t i k e l 1107.
Nach Ablauf der zur Vorbringung der Einwendungen gegen den Ent-

wurf des Vertheilungsplans bestimmten Frist kann jeder bei einer Streitigkeit
Betheiligte die Sache betreiben. Er hat zu diesem BeHufe durch den Gerichts-
vorstand eine Sitzung zur Verhandlung festsetzen und die betreffende Ver-
fügung den übrigen Anwälten mit der Aufforderung, in dieser Sitzung zur
Verhandlung zu erscheinen, zustellen zu lassen.

I s t für eine Partei ein Anwalt noch nicht aufgestellt, so hat ihr der
betreibende Theil die Verfügung des Gerichtsvorstands mit der Aufforderung
zustellen zu lassen, ungesäumt einen Anwalt aufzustellen, der für sie in der
anberaumten Sitzung zu erscheinen hat.

Ein Vorverfahren findet nur auf Anordnung des Gerichts statt, den
Anwälten steht jedoch frei, motivirte Anträge zustellen zu lassen.

A r t i k e l 1108.

I s t der Vertheilungsplan von mehreren Betheiligten oder gegen mehrere
Betheiligte in der gleichen Richtung bestritten worden, so haben sie, soferne
sie nicht auch noch bei andern gleichzeitig zur Verhandlung kommenden Strei-
tigkeiten betheiligt sind, sich zu ihrer gemeinschaftlichen Vertretung bei diesem
Streite über einen Anwalt zu vereinigen, gleichviel, ob sie erst jetzt Anwälte
aufzustellen haben oder schon vorher durch solche vertreten waren.

I s t die Vereinigung bei Beginn der Verhandlung noch nicht geschehen,
so kann die Gegenpartei verlangen, daß die Vertretung von dem Gerichte ge-
regelt werde.

Der Gläubiger, welcher sich dieser Vertretung nicht anschließt, sondern
einen besondern Anwalt mit seiner Nechtsvertheidigung in dem Streite beauftragt,
hat die dadurch vcranlaßten Kosten selbst im Falle des Qbsiegens zu tragen.

A r t i k e l 1109.
Abschluß des Ver« Sind in der dafür bestimmten Frist Einwendungen gegen

"""" ""' den Entwurf des Vertheilungsplans nicht erhoben worden, so
schließt der Commissär den Vertheilungsplan ab und vertheilt vorbehaltlich
der Bestimmung des Art . 1113 den Nersteigerungserlös. Hiebei werden die
bisher nur anschlagsweise eingestellten Kosten, sowie die Zinsbeträge von ihm
festgesetzt und jedem Gläubiger, welcher Befriedigung zu erhalten hat, die von
ihm zu erhebenden Gelder besonders zugewiesen.

Die Zinsbeträge sind bis zur Fälligwerdung der zugewiesenen Kauf-
schillingsgelder zu berechnen. -

Der Abschluß ist von dem Commissär mit Datum und Unterschrift zu
versehen und von dem Gerichtsschreiber gegenzuzeichnen.
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A r t i k e l 1110.

Sind Einwendungen gegen den Entwurf des Vertheilungsplans erhoben
worden, so hat der Connnissär den Abschluß desselben und die Verkeilung
der Gelder nur soweit zu bewerkstelligen, als dies unbeschadet der noch zu
gewärtigenden Entscheidung über die streitigen Forderungen geschehen kann.
Der endliche Abschluß und die weitere Vertheilung erfolgt in diesem Falle,
nachdem über die bisher noch unerledigten Streitigkeiten rechtskräftig ent-
schieden ist.

Artikel 1111.

Von dem endlichen oder theilweisen Abschlüsse und der vorzunehmenden
Vertheilung sind alle Gläubiger, welche Forderungen im Vertheilungsverfahren
angemeldet haben, der Schuldner und der etwaige Drittbesitzer und zwar,
soweit Anwälte für sie aufgestellt sind, durch den Commissär mittels eines
von den Anwälten unter Beifügung des Datums zu unterzeichnenden Um-
laufschreibens, soweit dies nicht der Fall ist, durch Gerichtsvollzieherakt, den
der betreibende Theil zustellen läßt, in Kmntniß zu setzen.

A r t i k e l 1112.

w . Nachträgliche Anmeldungen ober Einwendungen sind vorbe-
oder hMich der Bestimmung des Ar t . 1113 nur soweit statthaft,

Einwendungen.

vollzogener Abschluß des Vertheilungsplans nicht berührt wird, und nur, wenn
die betreffende Partei

1) nicht gehörig geladen war, oder
2) die durch die Zulassung der nachträglichen Handlung entstehenden be-

sondern Kosten übernimmt und hiefür einen entsprechenden Vorschuß leistet.
Das Gesuch um Zulassung nachträglicher Anmeldungen oder Einwen-

dungen ist bei dem Commissär anzubringen, der auch gegebenen Falls die
Größe des zu erlegenden Kostenvorschusses bestimmt.

Wird dem Gesuche stattgegeben und handelt es sich um eine nachträg-
liche Einwendung, so sind die dabei Betheiligten davon in der in Art. '1103
bestimmten Weise in Kenntniß zu setzen.

Is t dagegen eine nachträgliche Anmeldung zugelassen worden, so hat der
Commissär den Vertheilungsplan hienach zu berichtigen. Von der Zulassung
und Berichtigung sind die in Art. 1103 genannten Personen in der dortselbst
angegebenen Weise in Kenntniß zu setzen und haben ihre Einwendungen in
einer nach den Bestimmungen des Art. 1104 sich berechnenden Frist vorzu-
bringen. Innerhalb dieser Frist können auch solche früher schon angemeldete
Ansprüche, welche bisher unbeanstandet geblieben sind, noch beanstandet werden.



Buch IV. Hauptstück 36. 285

A r t i k e l 1113.
Abänderung des Abänderung eines in der in Art . 1109 Abs. 3 bezeichneten

Weise vollzogenen Abschlusses ist außer im Falle der Ueberein-
lunft sämmtlicher Beteiligten nur auf Begehren einer Partei und nur dann
statthaft, wenn der Abschluß mit dem Vertheilungsplane oder den über die
Streitigkeiten ergangenen Urtheilen nicht übereinstimmt.

Das Begehren ist binnen fünfzehn Tagen nach der Kundmachung des
Abschlusses an die betreffende Partei durch motivirten Antrag zu stellen, der,
nachdem der Gerichtsvorstanb darauf eine Sitzung zur Verhandlung bestimmt
hat, den übrigen nach Lage des Falls Betheiligten mit der Aufforderung zur
Anwaltsbestellung, wo eine solche noch nicht stattgefunden hat, und zum Er-
scheinen in der Sitzung zuzustellen ist.

Die Kosten hat, soweit sie der Masse zur Last fallen, der zuletzt ange-
wiesene Gläubiger zu tragen.

Die Berichtigung eines bloßen Rechnungsirrthums ist nicht als Ab-
änderung des Abschlusses im Sinne des gegenwärtigen Artikels zn betrachten.

A r t i k e l 1114.
der Die den BetIMgten zur Erhebung der ihnen zugewiesenen

Zahlung. Beträge nöthigen Anweisungen sind ihnen voll dem Gerichts
el llngen. ^ ^ . h ^ . ^ vollstreckbarer Form zu ertheilen.
Die Anweisungen dürfen erst crtheilt werden, wenn eine Abänderung des

betreffenden Abschlusses nicht mehr erfolgen kann.

A r t i k e l 1115.
Loschung der Hy. I n dem endlichen Abschlüsse verfügt der Commissär die

^ " " ' Löschung der noch eingetragenen Hypotheken, welche der An-
steigerer nicht übernommen hat.

I m Falle des Ar t . 1079 verfügt er gleichzeitig die nach Maßgabe der
erfolgten Anweisungen vorzunehmenden neuen Hypothekeinträge, die Bereini-
gung des Besitztitels auf den Ansteigerer und die Löschung der Vormerkung
der Beschlagnahme.

Die in Abs. 1 und 2 erwähnten Verfügungen dürfen erst vollzogen
werden, wenn eine Abänderung des Abschlusses nicht mehr erfolgen kann.

Bei theilweisen Abschlüssen ist einstweilen die Löschung der Hypotheken
derjenigen Gläubiger zu verfügen, welche in Folge des theilweisen Abschlusses
sofort befriedigt werden.

A r t i k e l 1116.
Gemeinsame Ve. Die Parteien können zu ihrer Vertretung im Vertheilungs-

""'"""6- verfahren Anwälte aufstellen, sie können aber die betreffenden
Handlungen, soweit das Gesetz nicht die Aufstellung von Anwälten ausdrück-
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lich vorschreibt, auch ohne Anwälte selbst vornehmen oder durch Bevollmäch-
tigte vornehmen lassen, und ebenso auch die im Vertheilungsverfahren vor-
kommenden einfachen Vorstellungen selbst fertigen oder durch einen Bevoll-
mächtigten fertigen lassen.

Advokaten, welche als Gewalthaber auftreten, bedürfen, wenn sie im Be-
sitze der einschlägigen Urkunden sich befinden, keines Nachweises der Bevoll-
mächtigung.

A r t i k e l 1117.
Nichtigkeitsklage Betheiligte, welche die nach Art . 1098 oder die nach Ar t . 1103
gegen die Ver. erforderliche Zustellung nicht erhalten haben, können das Ver-

theilungsverfahren, soweit es in Folge dessen mit Nichtigkeit be-
haftet ist, mittels einer bei d?m Gerichte, bei welchem es stattgefunden hat,
gegen die sämmtlichen übrigen nach Lage des Falls Vetheiligten zu erhebenden
Klage als nichtig anfechten, wenn sie von der Bestimmung des Art . 1112
keinen Gebrauch mehr machen können.

Betheiligte, welche aus dem in Art . 1113 Abs. 1 angeführten Grunde
Abänderung des abgeschlossenen Vertheilungsplans beanspruchen können, welchen
aber die vorgeschriebene Mittheilung von dem Abschlüsse nicht gemacht worden
ist, können das Begehren auf Abänderung des Abschlusses solange erheben,
als die Zahlungsanweisungen noch nicht ausgefertigt uud die in Art . 1115
erwähnten Verfügungen noch nicht vollzogen sind. Nach diesem Zeitpunkte
steht ihnen eine nach Maßgabe der Bestimmung des Abs. 1 zu erhebende
Nichtigkeitsklage zu.

A r t i k e l 1118.
Besondere Arten Bedingte Forderungen sind hinsichtlich der Nangordnung wie
von zu behandeln.

I s t die Bedingung eine auflösende, so erhält der Gläubiger das Kapi ta l
gegen Sicherheitsleistung für den Fa l l des Eintretens der Bedingung.

I s t die Bedingung eine aufschiebende, so erhalten diejenigen Gläubiger,
deren Befriedigung die bedingte Forderung i m Wege steht, den Betrag der-
selben gegen Sicherheitsleistung für den Fa l l des Eintretens der Bedingung.

A r t i k e l 1119.
Leisten bei bedingten ForderuMU diejenigen, welche den Forderungsbetrag

zu beziehen haben, die erforderliche Sicherheit nicht, so wird er, falls die Ve-
theiligten und der Ansteigerer einwilligen, dem letztern gegen fortlaufende
Verzinsung belassen, falls aber eine solche Nebereinkunft nicht zu Stande
kommt, nach dem Antrage der Betheiligten und, wenn sie sich nicht vereinigen,
nach richterlichet Bestimmung auf ihre Gefahr verzinslich angelegt. Die
Zinsen hat der Gläubiger zu empfangen, welcher den Forderungsbetrag gegen
Sicherheitsleistung zu beziehen berechtigt wäre.
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A r t i k e l
Bei Forderungen, welche, wie Leibrenten oder Pfründen, mit dem Tode

des Berechtigten oder fönst mit dem Eintritte eines noch unbestimmten Zeit-
punktes aufhören, wird, wenn sie vom Ansteigerer nicht übernommen worden
sind, das Kapital, welches erforderlich ist, um aus den Zinsen die jeweilige
Schuldigkeit zu entrichten, in dem der Forderung zustehenden Range in der
Ar t ausgeworfen, daß die jährliche Schuldigkeit aus den Zinsen entrichtet
werden soll.

I n Betreff der Belassung des Kapitals bei dem Ansteigerer, gegebenen
Falls seiner Anlegung, finden die Bestimmungen des Art. 1119 Anwendung.

Nach Erlöschung der FordeNMZ fällt das dafür in den Händen des An-
steigerers belassene otm anderweit angelegte Kapital denjenigen Gläubigern
zu, welche es erhalten haben würben, wenn die Forderung nicht bestanden
hätte. Sie werden im Vertheilungsplane in voraus darauf angewiesen.

Muß ein bisher höher verzinslich gewesenes Kapital in der Folge zu
einem geringem Zinsfuße angelegt werben nutz reichen deshalb die Zinsen
zur Deckung der jeweiligen Schuldigkeit nicht mehr aus, oder konnte schon
ursprünglich wegen Unzulänglichkeit der Masse ein die Schuldigkeit vollständig
deckender Betrag Nicht ausgeworfen werden, so erhält der Gläubiger das,
was bis Zinsen weniger betragen, aus dem Kapitale.

A r t i k e l 1121.
Können sich in den Fällen der Art. 1118—1120 die Betheiligten über

die näheren Bestimmungen der Sicherheitsleistung oder Kapitalsanlage nicht
vereinigen, so hat das Gericht auf einfache Vorstellung das Erforderliche an-
zuordnen.

A r t i k e l 1122.
Untervertheilung. Derjenige, welchem gegen einen im Vertheilungsverfahren

betheiligten Gläubiger eine ihn zur Anlegung eines Vollstreckungsarrestes be-
rechtigende Forderung zusteht, kann unter Ausführung dieser letztem bean-
tragen, daß er bis zum Belaufe derselben in dasjenige, was seinem Schuldner
zugetheilt wird, eingewiesen werde. Er kann dessen Forderung auch selbst in
dem Verthcilungsverfahren anmelden und ist überhaupt befugt, in diesem alle
Rechte seines Schuldners auszuüben. Die Anweisung ist eintretenden Falls
bis zum Belaufe seiner Forderung auf seinen Namen auszufertigen.

A r t i k e l 1123.
Haben mehrere Gläubiger von der in Art. 1122 bezeichneten Befugniß

Gebrauch gemacht, so hat der Commissär für die betreffenden Gelder eine be-
sondere Verkeilung nach der den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen ent-
sprechenden Rangordnung zu machen.
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A r t i k e l 1124.
Verhältnis zu Is t ein Verwalter bestellt worden, so hat derselbe seine Rech-

dem Perwalter. , ^ ^ ^ falls sie nicht bereits früher gestellt wurde, in der zur
Anmeldung der Forderungen bestimmten Frist dem Commifsär zu übergeben.
Der betreibende Theil hat ihn hiezu auffordern zu lassen.

Einwendungen gegen die vom Verwalter gestellte Rechnung sind in der
für Einwendungen gegen den Vertheilungsplan gestatteten Frist und in der- -
selben Weise vorzubringen.

Ansprüche des Verwalters aus der geführten Verwaltung haben gleichen
Nang mit den Kosten der Vollstreckung.

A r t i k e l 1125.
Is t der Verwalter der ihm nach Ar t . 1124 Abs. 1 obliegenden Ver-

pflichtung nicht nachgekommen, so kann jeder Betheiligte zu Gunsten der Masse
Klage auf Nechnungsstellung gegen ihn erheben, das Vertheilungsverfahren
wird aber dadurch nicht aufgehalten.

Die Bestimmung des Art . 1034 gilt auch im Subhastationsverfahren.

A r t i k e l 1126.
Gütliche Verein. Wird das gerichtliche Vertheilungsverfahren durch das Zu -

barung. standekommen einer Verständigung entbehrlich, so hat das Ge-
richt auf einfache Vorstellung eines Betheiligten über die Aushändigung der
hinterlegten Gelder das Erforderliche zu verfügen. Hiebei kommen die Be-
stimmungen des Art . 940 Abs. 2 und 3 zur Anwendung.

Die Vorstellung kann auch persönlich oder durch einen Bevollmächtigten
gefertigt werden.

Vierter TUcl.

Wiedervers te igerung.

A r t i k e l 1127.
t. I s t h ^ Ansteigerer den Kaufbedingungen nicht nachgekommen,

so kann unbeschadet aller übrigen gesetzlichen Zwangsmittel die Wiederver-
steigerung des zugeschlagenen Guts nach Maßgabe der Bestimmungen der
Ar t . 1131—1138 gegen ihn betrieben werden, wenn er zur Zeit, wo der
endliche Abschluß des Vertheilungsplans erfolgen könnte, die bis dahin ver-
fallenen Verbindlichkeiten nicht erfüllt hat.

I n diesem Falle ist der endliche Abschluß auszusetzen, bis die Wieder-
versteigerung durchgeführt oder der betreffende Betrag im gewöhnlichen Voll-
strecknngsverfahren beigetrieben ist.
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Dem betreibenden Gläubiger liegt ob, sofort in der einen oder andern
der i n Abs. 2 bezeichneten Weisen vorzugehen.

Hat der Commissär gegen die Bestimmung des Abs. 2 den endlichen
Abschluß des Vertheilungsplans vorgenommen, so kann jeder Betheiligte mittels
einer gegen die übrigen Betheiligten bei dem Vollstreckungsgerichte zu erhebenden
Klage die Aufhebung des Abschlnsses begehren.

A r t i k e l 1128.
Der Ansteigercr, welcher zugleich eine aus dem Ergebnisse der Vollstreckung

unzweifelhaft ganz oder theilweise zu benchtigende Forderung hat oder von
einem Gläubiger, dem eine solche Forderung zusteht, für diese oder einen Theil
derselben als alleiniger Schuldner übernommen worden ist, kann bis zum Be-
laufe der betreffenden Beträge zur baaren Erlegung des von ihm geschuldeten
Kaufpreises nicht angehalten werden. Die betreffende Forderung muß jedoch
gleich den übrigen Forderungen im Vertheilungsverfahren angemeldet werden
und das bezügliche Verhältniß ist in diesem Verfahren durch gegenseitige Ver-
rechnung zu bereinigen.

A r t i k e l 1129.
Die in Ar t . 1127 Abs. 1 bezeichnete Wiederversteigerung kann von dem

betreibenden Gläubiger auch schon vor dem daselbst erwähnten Zeitpunkte ein-
geleitet werden, wenn der Ansteigerer seine jeweils verfallenen Verbindlich-
keiten nicht erfüllt hat.

A r t i k e l 1130.
I s t der endliche Abschluß des Vertheilungsplans in giltiger Weise erfolgt,

so findet die in Art. 1127 Abs. 1 bezeichnete Wiederversteigerung nicht mehr
statt, sondern können die auf den Kaufschilling angewiesenen Gläubiger ihre
Forderungen gegen den Ansteigerer nur im Wege der gewöhnlichen Zwangs-
vollstreckung geltend machen.

A r t i k e l 1131.
Verfahren. A ^ Einleitung der Wiederv ersteig enmg ist dem Ansteigerer

ein Befriedigungsgebot mit Anwaltsaufstellung zuzustellen, worin ihm an-
gedroht wird, daß, wenn innerhalb fünfzehn Tagen die Zahlung nicht erfolgt,
zur Wiederversteigerung werde geschritten werden.

Die Frist wird nach Maßgabe der Bestimmungen des Ar t . 209 erwei-
tert, wenn der Ansteigerer seinen Wohnsitz oder seinen Aufenthalt im Aus-
lande hat oder der Or t seines Aufenthalts unbekannt ist.

A r t i k e l 1132.
Der aufgestellte Anwalt läßt unter Vorlage des Befriedigungsgebots

^ Ort , Tag und Stunde der Wiederversteigerung von dem frühern Verstei-
gernngsbeamten festsetzen.

19
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Zwischen der Festsetzung der Wiederversteigerung und dem dafür be-
stimmten Tage dürfen nicht weniger als dreißig und nicht mehr als sechzig
Tage in Mit te liegen.

A r t i k e l 1133.
Sofort nach der Festsetzung hat der aufgestellte Anwalt die Wiederver-

steigerung durch die betreffenden öffentlichen Blätter mittels einmaliger Ein-
rückung und durch Anheftung in den in Art. 1061 bezeichneten Gemeinden.
bekannt machen zu lassen. Die Anzeige der Wiederversteigerung, sowie den
Beschluß, durch den die Versteigerungstagfahrt festgesetzt worden ist, hat er
dem Ansteigerer, dem Schuldner, dem etwaigen Drittbesitzer und den bethei-
ligten Gläubigern zustellen zu lassen.

Zwischen dem Tage der Wiederversteigerung und dem der Bekanntmachung
der Anzeige sowohl als der Zustellung an die Betheiligten müssen wenigstens
fünfzehn Tage liegen.

A r t i k e l 1134.
Die Anzeige der Wiederversteigerung hat zu enthalten:

1) Hinweisung auf die frühere Einrückung und Versteigerung;
2) Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und Wohnort des

Schuldners, des säumigen Ansteigerers und des Gläubigers, welcher
die Wiederversteigerung betreibt, sowie die Bezeichnung des von dem-
selben aufgestellten Anwalts;

3) die Bezeichnung der in der Wiederversteigerung zu begreifenden Gegen-
stände mit Angabe des Zuschlagpreises;

4) Namen und Wohnort des Verstcigerungsbeamten;
5) Ort , Tag und Stunde der Wiederversteigerung;
6) die Bedingungen der Wiederversteigerung;
7) einen von Seiten des betreibenden Gläubigers anzusetzenden Preis, um

als erstes Angebot zu dienen;
8) die Bestimmung, daß der Zuschlag sogleich endgiltig erfolgen werde

und daß kein Nachgebot, auch weder Einlosungs- noch Ablösungsrecht
(Hug äolsnäi) stattfindet;

9) die Erklärung, ob die Güter einzeln oder im Ganzen zur Versteigerung
gebracht oder ob und in welcher Weise beide Versteigerungsarten ver-
bunden werden.

Bei Angabe der Bedingungen der Wiederversteigerung genügt, soweit sie
von den frühern nicht abweichen, die Hinweisung auf letztere.

Die Bestimmung des Art . 1062 Abs. 3 findet auch hier Anwendung.

A r t i k e l 1135.
I n Ermangelung anderweitiger Übereinkunft derBetheiligtenhat die Wieder-

versteigerung unter denselben Bedingungen wie die erste Versteigerung zu ge-
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schehen und ist insbesondere die Frist zur/Zahlung des Steigerungspreises nur
nach Maßgabe der bei der ersten Versteigerung bewilligten Zahlungsfristen, so-
weit sie noch nicht abgelaufen sind, festzusetzen.

A r t i k e l 1136.
Die in Art. 1131, Art. 1132 Abs. 2 und Art . 1133—1135 vorgeschriebenen

Förmlichkeiten und Fristen sind bei Strafe der Nichtigkeit zu beobachten.
Die Bestimmung des Art. 1076 Abs. 2 gilt auch hier.

A r t i k e l 1137.
Bei Abhaltung der Wiederversteigerung kommen die für die erste Verstei-

gerung geltenden Vorschriften zur Anwendung.
Wenn der frühere Ansteigerer vor dem Zuschlage darthut, daß er inzwischen

den Kaufbedingungen Genüge geleistet und die durch das neue Verfahren er-
wachsenen Kosten berichtigt hat, und wenn er für die noch nicht festgesetzten
Kosten einen von dem Versteigerungsbeamten zu bestimmenden Betrag hinter-
legt, wird das Verfahren eingestellt.

A r t i k e l 1138.
Der erste Ansteigerer haftet für den bei der Wiederverstcigerung etwa sich

ergebenden Mindererlös, für die Zinsen des Steigerungspreises und für die
Kosten der Wiederversteigerung.

Gin etwaiger Mehrerlös fällt in die Masse, dem Steigerer gebührt jedoch
nach Abrechnung seiner Schuld an Hauptsache, Zinsen und Kosten derjenige
Mehrerlös, welcher eine Folge seiner auf die Sache gemachten Verwendungen
ist. Ein Zurückbehaltungsrecht steht ihm Hiewegen nicht zu.

. Hauptstück.
Personalhaft.

A r t i k e l 1139.
Die Personalhaft ist außer den in Art. 174 und 887 bezeich-

neten Fällen als Vollstreckungsmittel nur statthaft:
1) gegen Ausländer, wenn sie nicht in Bayern unbewegliches Vermögen

besitzen, dessen hypothekfreier Werth dem Betrage der Forderung entspricht;
2) unter gleicher Voraussetzung anch gegen Inländer, welche flüchtig oder

der Flucht dringend verdächtig sind oder dauernden Aufenthalt außer-
halb Bayerns entweder schon genommen haben oder zu nehmen im Be-
griffe stehen;

19*
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3) wenn das gegen den Schuldner eingeleitete Vollstreckungsverfahrcn er-
folglos geblieben ist, derselbe aber Befriedigungsmittel besitzt, die er dem
Zugriffe des Gläubigers entzieht.

Die Bestimmungen des Art. 612 Abs. 3 finden auch hier Anwendung.

A r t i k e l 1140.
Vollstreckung mittels Personalhaft findet in den Fällen der Art. 174 und

88? auf Grund der betreffenden Entscheidung statt.
I n allen andern Fällen ist dazu außer der die Vollstreckung an sich be-

gründenden Urkunde eine die Anwendung dieses Vollstreckungsmittels gestat-
tende besondere richterliche Ermächtigung erforderlich.

A r t i k e l 1141.
Die nach Art . 1140 Abs. 2 erforderliche Ermächtigung ist von dem in der

Sache im ersten Rechtszuge zuständigen Gerichte auf einfache Vorstellung zu
ertheilen.

Die Vorstelluug kann bei allen Gerichten von der Partei selbst oder einem
Bevollmächtigten derselben gefertigt und auch dem Gerichtsschreiber zu Protokoll
erklärt werden. M i t derselben sind die zu vollstreckende Urkunde und gegebenen
Falls die ihre Vollstrcckbarkeit nachweisenden Schriftstücke vorzulegen und es
sind in derselben die tatsächlichen Verhältnisse, auf welche der Gläubiger sein
Gesuch um Zulassung der Personalhaft stützt, anzugeben und zu bescheinigen.

I n den Fällen des Art. 1139 Ziff. 1 und 2 kann dem Gesuche auch dann,
wenn die Bescheinigung mangelt, entsprochen werden, falls der Gesuchsteller
wegen der aus der Vollstreckung der Personalhaft dem Gegner drohenden Nach-
theile eine von dem Gerichte nach den Umständen des Falls zu bestimmende
Sicherheit leistet oder nach dem richterlichen Ermessen durch seine persönlichen
und Vermogmsverhältnisse genügende Sicherheit bietet.

I s t das Gesuch abgewiesen oder die Vollstreckung der Personalhaft von
einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht worden, so steht dem Gläubiger das
Rechtsmittel der Beschwerde zu.

Von der erwähnten Vorstellung und der etwa ergriffenen Beschwerde, so-
wie von den hierauf erfolgten Entscheidungen ist dem Schuldner vorläufig keine
Mittheilung zu machen. Die die Personalhaft gestattende richterliche Ermäch-
tigung muß jedoch dem Schuldner bei der Verhaftung zugestellt werden und
es bleibt demselben vorbehalten, seine Einwendungen mittels Widerspruchs gegen
die Vollstreckung geltend zu machen.

A r t i k e l 1142.
Auf Begehren des Gläubigers kann die nach Art. 1140 Abs. 2 erforder-

liche Ermächtigung gegen Ausländer, sowie gegen solche Inländer, welche
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dauernden Aufenthalt außerhalb Bayerns genommen haben oder sich in Gemäß-
heit eines nach Art. 607 gegen sie verfügten Arrestes in Haft befinden, auch
schon in dem gegen sie in der Hauptsache ergehenden Urtheile ertheilt werden.

Dieses Begehren kann bis' zum Schlüsse der dem Endurtheile voraus-
gehenden Verhandlung und auch nach eingelegtem Einsprüche, sowie bei dem
Berufungsgerichte und selbst dem nicht erschienenen Schuldner gegenüber ge-
stellt werden, gleichviel, ob es in der Klage oder in früheru Anträgen gestellt
war oder nicht.

A r t i k e l 1143.
Die Vollstreckung der Personalhaft ist ausgeschlossen:

1) gegen aktive Offiziere und im gleichen Range stehende Militärbeamte,
solange sie sich mit ihrem Corps oder mit Abtheilungen desselben
außerhalb der Garnison befinden;

2) gegen Unteroffiziere, Soldaten und andere in der aktiven Armee An-
gestellte dieser Klassen, wenn sie nicht ständig beurlaubt sind;

3) gegen sonstige Wehrpflichtige, wenn und solange sie zum Kriegsdienste
aufgeboten sind.

Hinsichtlich der Mitglieder der Kammern des Landtags ist die Vorschrift
des T i t l . V I I §. 26 der Verfassungsurkundc maßgebend.

A r t i k e l 1144.
So l l die Pcrsonalhaft gegen einen Offizier oder eine andere im gleichen

Nange stehende Militärperson, gegen eine im öffentlichen (Staats- oder Ge-
meinde-) Dienste stehende Civilperson oder gegen einen ordinirten Geistlichen voll-
streckt werden, so hat der Gerichtsvollzieher hievon die vorgesetzte Dienstbehörde
des zu Verhaftenden mit dem Ersuchen inKenntniß zusetzen, wegen der allen-
falls nothwendigen Stellvertretung Vorsorge zu treffen.

Die vorgesetzte Dienstbehörde hat das wegen der Stellvertretung Erforder-
liche ohne Verzug anzuordnen und dem Gerichtsvollzieher davon, daß für die
Stellvertretung gesorgt oder eine solche nicht als nöthig erkannt worden sei,
Mittheilung zu machen.

Der Gerichtsvollzieher muß bis zum Eintreffen der bezeichneten Mitthei-
lung mit der Vollstreckung einhalten, es kann aber der Schuldner, wenn der
Gläubiger es beantragt und die Kosten dafür vorschießt, von der Polizeibehörde
mittlerweile besonderer Überwachung unterstellt werden, soferne er dadurch an
der Ausübung seines Dienstes nicht gehindert wird.

Die durch die Anordnung der Stellvertretung erwachsenden Kosten werden
aus der Besoldung oder dem sonstigen Diensteseinkommen des Schuldners
bestritten.
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A r t i k e l 1145.
Verhaftung. Die Verhaftung wird durch den Gerichtsvollzieher vorgenommen.

Er bedarf dazu des Nachweises der besondern Ermächtigung und hat Zeugen
beizuziehen.

Zur Verhaftung kann unmittelbar nach Zustellung des Befriedigungs-
gebots und durch denselben Akt geschritten werden.

A r t i k e l 1146.
Ein Schuldner, dessen Leben oder Gesundheit durch die Personalhaft

einer nahen oder erheblichen Gefahr ausgesetzt würde, darf, solange dieser
Zustand dauert, nicht verhaftet werden.

Wird bei der beabsichtigten Verhaftung ein hierauf gestützter Einwand
erhoben, so hat der Gerichtsvollzieher, soferne er den Einwand nicht für offen-
bar ungegründet erkennt, von der Verhaftung vorläufig abzustehen.

Erkennt er den Einwand zwar nicht für offenbar ungegründet, hat aber
gegen die Zulassung desselben gleichwohl Bedenken, so hat er dies dem Schuld-
ner mit dem Beifügen zu erklären, daß er sich sofort zum Einzelnrichter, i n
dessen Sprengel die Verhaftung vorgenommen werden wollte, begeben werde,
damit dieser entscheide, ob sie vorzunehmen oder vorläufig zu unterlassen sei,
und daß es dem Schuldner freistehe, die zur Begründung seines Einwands
dienlichen Beweise dem Einzelnrichter mitzutheilen.

Der Gerichtsvollzieher hat in diesem Falle zugleich bei der Polizeibehörde
die Beaufsichtigung des Schuldners und die Anwendung der zu Gebote stehen^
den Maßregeln gegen etwaige Fluchtversuche desselben zu veranlassen.

Der Einzelnrichter hat erforderlichen Falls die nöthigen Erhebungen von
Amtswegen zu Pflegen.

Nach dem übrigens sofort vollstreckbaren Beschlüsse des Einzelnrichters
stehen den Betheiligten die in Ar t . 1148 Ads. 4 und 5 bezeichneten Nechte zu.

A r t i k e l 1147.

Der Schuldner darf nicht verhaftet werden:
1) in den Kirchen während des Gottesdienstes oder einer andern kirch-

lichen Feier;
2) in den Versammlungsorten, Sälen oder Amtsstuben öffentlicher Be-

hörden, Körperschaften oder gesetzlich constituirter Versammlungen wäh-
rend der Sitzungen und Amtshandlungen;

3) während er, in was immer für einer Eigenschaft zum öffentlichen
Dienste aufgefordert, dienstgemäß mit Waffen erscheint;

4) während er, als Zeuge, Kunstverständiger oder Geschworner zum per-
sönlichen Erscheinen vor Gericht aufgefordert, freies Geleite hat;
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5) während er an einer kirchlichen Feierlichkeit, einem Leichenbegängnisse
oder einem von der öffentlichen Behörde angeordneten Politischen Auf-
zuge Theil nimmt.

Das freie Geleite wird von dem Vorstande des Gerichts, beziehungsweise
von dem Richter, vor welchem der Schuldner erscheinen sdll> ertheilt und hat
die Bezeichnung der Tage, für welche es gilt, und den Zweck, zu welchem es
ertheilt worden ist, zu enthalten.

A r t i k e l 1148.
I n der Wohnung des Schuldners oder in einer andern Privatwohnung

darf die Verhaftung nur unter Zuziehung eines Gemeinde- oder Polizeibeamten
des Orts , wo sie stattfindet, vorgenommen werden.

A r t i k e l 1149.
Den verhafteten Schuldner hat der Gerichtsvollzieher unverzüglich in das

Schuldgefängniß des Bezirksgerichts abzuliefern, in dessen Sprengel die Ver-
haftung geschehen ist.

W i l l der Verhaftete gegen die geschehene Verhaftung Einwendungen gel-
tend machen, so muß ihn der Gerichtsvollzieher auf Verlangen zu diesem Be-
Hufe zuvor vor den Einzelnrichter führen, in dessen Sprengel der Or t der
Verhaftung gelegen ist.

Findet der Einzelnrichtcr auf Grund der vor ihm zwischen dem Gerichts-
vollzieher und dem Schuldner gepflogenen Verhandlung die Verhaftung nicht
gerechtfertigt, so hat er die Freilassung zu verfügen. Diese Verfügung ist
sofort zu vollstrecken.

Hat der Einzelnrichter die Freilassung verfügt, so kann der betreibende
Gläubiger bei dem Bezirksgerichte, in dessen Sprengel die Verhaftung statt-
gefunden hat, gegen den Schuldner Klage auf Aufhebung der vom Einzeln-
richter erlassenen Verfügung erheben.

Hat der Ginzelnrichter die Freilassung nicht verfügt, so steht dem Schuld-
ner frei, seine Erinnerungen gegen die Verhaftung mittels Widerspruchs bei
dem Bezirksgerichte geltend zu machen.

A r t i k e l 1150.
Das über die Verhaftung und Ablieferung des Schuldners an den Ge-

fängnißaufseher zu errichtende Protokoll hat außer den allgemeinen Erforder-
nissen (Ar t . 850) zu enthalten:

1) die Anführung der richterlichen Entscheidung oder sonstigen Urkunde,
auf deren Grund die Vollstreckung stattfindet, und gegebenen Falls der
die Vollstreckung mittels Personalhaft gestattenden richterlichen Er-
mächtigung, sowie der Urkunde über die dem Gerichtsvollzieher crtheilte
Specialvollmacht;
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2) die Angabe des von dem Schuldner an Hauptsache, Zinsen und Kosten
zu zahlenden Betrags;

3) die vom Einzelnrichter in Gemäßheit des Art. 1146 oder 1149 etwa
erlassenen Beschlüsse;

4) die an den Aufseher geschehene Abliefernng des Verhafteten;
5) den Betrag der hinterlegten Unterhaltsgelder (Art . 1157);
6) die Bezeichnung des vom Gläubiger an dem Orte, wo sich das Schuld-

gefängniß befindet, falls er nicht selbst an diesem Orte wohnt, auf-
gestellten Zustellungsbevollmächtigten. /

Von dem Protokolle, das gegebenen Falls von dem Einzelnrichter, de:ii
zugezogenen Gemeinde- oder Polizeibeamten und den Zeugen an den betreffen-
den Stellen, von dem Aufseher und dem Gerichtsvollzieher am Schlüsse/zu
unterzeichnen ist, hat der Gerichtsvollzieher dem Verhafteten fofort Abschrift
zu behändigen. /

A r t i k e l 1151.

Die Vollstreckung der Personalhaft gegen einen Schuldner, welcher sich
in Untersuchung^ oder Strafhaft befindet, kann der dazu berechtigte Gläu-
biger dadurch bewirken, daß er unter vorschußweiser Hinterlegung der zum
Unterhalte für mindestens einen Monat erforderlichen Summe bei dem Gc-
fängnißvorstande durch einen von ihm hiezu speäell bevollmächtigten Gerichts-
vollzieher sowohl dem Schuldner als dem Vorstande des Untersuchung^ oder
Strafgefängnisses einen Akt zustellen läßt, welcher außer den allgemeinen Er-
fordernissen enthalten muß:

1) die Anführung der richterlichen Entscheidung oder sonstigen Urkunde,
auf deren Grund die Vollstreckung stattfindet, und gegebenen Falls der
die Vollstreckung mittels Personalhaft gestattenden richterlichen Er-
mächtigung, sowie der Urkunde über die dem Gerichtsvollzieher ertheilte
Specialvollmacht;

2) die Angabe des vom Schuldner an Hauptsache, Zinsen und Kosten zu
zahlenden Betrags;

3) die Erklärung, daß der Gläubiger diese Zustellung zum Zwecke der
Vollstreckung der Personalhaft machen lasse und bereit sei, den Schuld-
ner, sobald sich dessen Untersuchungs- und Strafhaft endigt, unverzüg-
lich in das Schuldgefängniß verbringen zu lassen;

4) den Betrag der hinterlegten Unterhaltsgelder;
5) falls der Gläubiger nicht an dem Orte wohnt, wo der Schuldner ver-

haftet ist, die Bezeichnung des von dem Gläubiger an diesem Orte
aufgestellten Zustellungsbevollmächtigten.
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A r t i k e l 1152.
Der Vorstand des Untersuchung^ oder Strafgefängnisses hat von der

an ihn nach Art. 1151 geschehenen Zustelluug im Gefangenenregister kurze
Vormerkung zu machen und die ihm behändigte Abschrift des Gerichtsvoll-
zieherakts aufzubewahren.

Wird der Schuldner in ein anderes Untersuchung- oder Strafgefängniß
gebracht, so ist dem Vorstande dieses Gefängnisses von der nach Art . 1151
geschehenen Zustellung Kenntniß zn geben und die behändigte Abschrift des
Gerichtsvollzieherakts nebst den hinterlegten Untcrhaltsgeldern zu übersenden.

Befindet sich der Schuldner in Untersuchungshaft, so ist, wenn er bereits
zur Aburtheilung vor ein Strafgericht verwiesen ist, dem Staatsanwälte an
diesem Gerichte, andernfalls dem Untersuchungsrichter von der nach Art . 1151
geschehenen Zustellung durch den Vorstand des Untersuchungsgefängnisses, in
welchem sich der Schuldner befindet, Kenntniß zu geben.

A r t i k e l 1153.
Ein Schuldner, gegen welchen die Personalhaft in der in Art . 1151 be-

stimmten Weise vollstreckt wurde, darf auch nach Beendigung der Unter-
suchungs- und Strafhaft und selbst im Falle der Freisprechung nur nach
Maßgabe der Bestimmungen des gegenwärtigen Hauptstücks in Freiheit ge-
setzt werden.

A r t i k e l 1154.

Nach Beendigung der Untersuchung- und Strafhaft hat der Gläubiger
den Schuldner, gegen welchen die Personalhaft nach Art. 1151 vollstreckt
wurde, durch einen hiezu speciell bevollmächtigten Gerichtsvollzieher in das
Schuldgefangniß des Orts, wo der Schuldner zuletzt verhaftet war, verbringen
zu lassen. Er, muß dies, wenn ihm von dem Tage, an dem die Unter-
suchungs- und Strafhaft endigt, wenigstens drei Tage vorher Mittheilnng
gemacht worden ist, an diesem Tage, andernfalls spätestens innerhalb der auf
die Mittheilung folgenden drei Tage thnn, widrigenfalls der Schuldner, ohne
daß es einer gerichtlichen Verfügung bedarf, in Freiheit zu setzen ist.

Die in Abs. 1 erwähnte Mittheilung hat durch den Vorstand des Ge-
fängnisses, in welchem der Schuldner zur Zeit verhaftet ist, schriftlich zu
geschehen.

Der Gerichtsvollzieher hat über die an ihn geschehene Ablieferung des
Schuldners dem Vorstande des Gefängnisses Bescheinigung auszustellen.

Die hinterlegten Unterhaltsgelder hat der Gefängnißvorstand dem Auf-
seher des Schuldgefängnisses unter Abzug der Verpflegungskosten für die Zeit,
welche der Verhaftete nach Beendigung der Untersuchung- und Strafhaft noch
in dem betreffenden Gefängnisse geblieben ist, zu übersenden.
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A r t i k e l 1155.
Bezüglich des über die Verbringung des Schuldners aus dem Unter-

suchungs- oder Strafgefängnisse in das Schuldgefängniß zu errichtenden Pro-
tokolles und des Eintrags desselben kommen die Bestimmungen der Art. 1150
und 1158 zur Anwendung. I n das betreffende Register ist auch der nach
Art. 1151 aufgenommene Akt einzutragen.

Die Zuziehung von Zeugen ist bei der Verbringung des Schuldners
aus dem Untersuchung - oder Strafgefängnisse in das Schuldgefängniß nicht
erforderlich.

Die Bestimmungen des Art. 1149 finden auch hier Anwendung. Als
Or t der Verhaftung ist hiebet der Or t zu betrachten, an welchem der Schuld-
ner sich zuletzt in Haft befunden hat.

A r t i k e l 1156.
Verwahrung des Das Gefängnitz, in welchem der Schuldner verwahrt wird

(Schuldgefängniß), muß von den zum Untersuchung^ und Straf-
gefängnisse bestimmten Abtheilungen abgesondert sein.

Der Schuldner kann, soferne er dabei die Ordnung des Hauses nicht
verletzt, jede ihm beliebige Beschäftigung treiben, sich mit eigener Einrichtung
versehen und sich den Unterhalt auf seine Kosten reichen lassen.

A r t i k e l 1157.
Der Gläubiger hat die zum Unterhalte des Schuldners mindestens für

einen Monat erforderliche Summe vorschußweise zu hinterlegen.
Die Hinterlegung hat, soweit nicht gesetzlich anders bestimmt ist, an dm

Aufseher des Schuldgefängnisses, und zwar zum erstenmal bei der Uebergabe
des Schuldners zu geschehen.

Die verwendeten Unterhaltsgelder sind dem Gläubiger mit den übrigen
Kosten von dem Schuldner zu ersetzen.

Das Maß der Unterhaltsgeldcr wird im Verordnungswege festgesetzt.
A r t i k e l 1158.

Der Aufseher des Schuldgefängnisses hat über die an ihn abgelieferten
Personen ein Buch zu führen, welches von dem Vorstande des Bezirksgerichts
mit Blätterzahlen und auf jedem Blatte mit seinem Handzuge zu versehen und
in welches nach jeder Ablieferung das Protokoll über die Verhaftung einzu-
tragen ist.

Der Eintrag ist von dem Aufseher und von dem Gerichtsvollzieher zu
unterzeichnen.

Findet eine Entlassung statt, so hat der Aufseher zu dem obigen Eintrage
die Zeit der Entlassung, sowie die der letztern zu Grunde liegende richterliche
Verfügung oder sonstige Thatsache zu bemerken.
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A r t i k e l 1159.
Anschll'eßung. A d n zur Anwendung der Personalhaft berechtigte Gläubigerkann

sich der von einem andern Gläubiger vorgenommenen Verhaftung anschließen,
gleichviel, ob letztere auf Grund einer mittels Personalhaft vollstreckbaren Ur-
kunde oder auf Grund einer Vorsichtsverfügung vorgenommen wurde. Er hat
in diesem Falle die zum Unterhalte des Schuldners für mindestens einen
Monat erforderliche Summe bei dem Gefängnißaufseher zu hinterlegen.

A r t i k e l 1160.
Die Anschließung geschieht durch eine auf Betreiben des Gläubigers von

einem hiezu speciell bevollmächtigtem. Gerichtsvollzieher dem Schuldner, dem
Gläubiger, welcher die Verhaftung ursprünglich hat vornehmen lassen, und
den frühern Anschlußgläubigern zuzustellende Erklärung, die außer den allge-
meinen Erfordernissen enthalten muß:

1) die Anführung der Urkunde, auf welche sich die Forderung des Gläu-
gers gründet, und gegebenen Falls der die Vollstreckung mittels Per-
sonalhaft gestattenden richterlichen Ermächtigung, sowie der Urkunde
über die dem Gerichtsvollzieher ertheilte Specialvollmacht;

2) die Angabe des von dem Schuldner an Hauptsache, Zinsen und Kosten
zu zahlenden Betrags;

3) die ausdrückliche Erklärung, daß sich der Gläubiger der frühern Ver-
haftung des Schuldners anschließe;

4) den Betrag der hinterlegten Unterhaltsgelder;
5) die Bezeichnung des vom Gläubiger an dem Orte, wo sich das Schuld-

gefängniß befindet, falls er nicht selbst an diesem Orte wohnt, aufge-
stellten Zustellungsbevollmächtigten.

M i t dieser Erklärung sind dem Schuldner zugleich die Urkunde, auf
welche sich die Forderung des Gläubigers gründet, sowie gegebenen Falls die
richterliche Ermächtigung zur Vollstreckung mittels Personalhaft zuzustellen,
falls deren Zustellung nicht schon früher stattgefunden hat oder seit dieser Zu -
stellung mehr als ein Jahr verstrichen ist.

Der Gerichtsvollzieher muß die Urschrift des in Abs. 1 bezeichneten Akts
sofort dem Aufseher des Schuldgefängnisses vorlegen, welcher diesen Akt un-
verzüglich in das in Art. 1158 erwähnte Buch in der daselbst vorgeschriebenen
Weise einzutragen hat.

A r t i k e l 1161.
Die in gesetzlicher Form erfolgte Anschließung bleibt gilt ig, wenn auch

später die ursprüngliche Verhaftung als nichtig erkannt wird.
A r t i k e l 1162.

Vom Tage der Anschließung haben die Gläubiger die Untcrhaltskvstcn
zu gleichen Theilen zu bestreiten.
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Verzichtet ein Gläubiger für seine Person auf die Fortsetzung der Haft,
so fällt mit dem Tage des Verzichts seilte Theilncchme hinweg. Gleiches gilt,
wenn die Haft für einen Gläubiger aus andern Gründen aufhört.

Die nach Abs. 1 und 2 erforderliche Berechnung haben die Gläubiger
unter sich zu Pflegen. Für den Aufseher des Schuldgefängnisses bilden die
hinterlegten Unterhaltsbeträge nur eine Masse.

Ein bei der Entlassung des Schuldners verbleibender Rest dieser Masse
ist denjenigen Gläubigern, welche die letzten Einlagen gemacht haben, nach dem
Betrage und der Zeitfolge derselben in der Art hinauszugeben, daß die spätere
Einlage vor der frühern Berücksichtigung findet.

A r t i k e l 1163.
Entlassung aus Der Aufseher des Schuldgefängnisses hat den Schuldner auch
"̂fängnlsse^̂  nutzer dem Falle eines vollstreckbaren Urtheils auf Freilassung so-

fort in Freiheit zu setzen:
1) wenn der Gläubiger, welcher die Verhaftung vorgenommen hat, und

gegebenen Falls diejenigen, welche sich derselben angeschlossen haben,
durch eine schriftliche Erklärung zu dem in Art. 1158 angeordneten
Gintrage des Verhaftungsprotokolles oder mittels Notariatsurkunde in
die Freilassung einwilligen;

2) wenn der Schuldner sich darüber ausweist, daß die zur Befriedigung
der den Art . 1155, 1158 und 1160 gemäß eingetragenen Forderungen
sammt weitern Zinsen und Kosten erforderliche Summe bei dem Ein-
zelngerichte für die Gläubiger hinterlegt worden ist;

3) wenn vor Ablauf der Zeit, für welche die Unterhaltsgelder hinterlegt
waren, nicht ein neuer Vorschuß hinterlegt worden ist.

Gibt im Falle der Ziffer 1 ein Gläubiger die Erklärung bei dem Auf-
seher des Schuldgefängnisses ab, so hat dieser, wenn ihm der Gläubiger nicht
genau bekannt ist, die Ermächtigung des Einzelnrichters einzuholen, welcher
die erforderlichen Erhebungen über die Identität der Person zu pflegen hat.

A r t i k e l 1164.
Ein Schuldner, welcher wegen Mangels der Hinterlegung der Unterhalts-

gelder in Freiheit gesetzt worden ist, kann wegen derjenigen Forderungen, wegen
welcher er in Personalhaft war, nicht wieder verhaftet werden, ausgenommen
wenn der Gläubiger nachweist, daß dem Schuldner Befriedigungsmittel zu
Gebote stehen, welche er entweder erst nach der Freilassung erlangt hat oder
die wenigstens dem Gläubiger vorher nicht bekannt waren.

A r t i k e l 1165.
Schuldner, gegen welche die Personalhaft in Gemäßheit des Art . 1139

Ziff. 1—3 vollstreckt wurde, sind auf ihren Antrag aus der Haft zu entlassen,
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wenn sie glaubhaft darthun, daß sie Mit te l zur Befriedigung der betreffenden
Gläubiger nicht oder nicht mehr besitzen. Vermögenstheile, welche nach Haupt-
stück X X X I I , X X X I V oder X X X V nicht Mit te l der Vollstreckung für die be-
treffende Forderuug sein können, bleiben hiebei außer Betracht.

Gleiches gilt bei Nechnungspftichtigen, welche in Gemäßheit des Art. 887
in Haft genommen wurden, wenn sie außerdem glaubhaft darthun, daß sie
außer Stande sind, die betreffende Rechnung zu stellen oder stellen zu lassen.

Anwälte, gegen welche die Personalhaft in Gemäßheit des Art . 174 voll-
streckt wurde, sind auf ihren Antrag vorbehaltlich ihrer Entschädigungspflicht
der Haft zu entlassen, wenn sie glaubhaft darthun, daß es ihnen nicht möglich
ist, die betreffenden Akten zurückzugeben.

Der betreffende Antrag ist sowohl gegen den Gläubiger, welcher die Ver-
haftung hat vornehmen lassen, als auch gegen die etwaigen Anschlußgläubiger
zu richten und mittels Widerspruchs gegen die Vollstreckung anzubringen.

A r t i k e l 1166.
Hat die Personalhaft sechs Monate gedauert, so kann der Schuldner mittels

einer bei dem Einzelngerichte, in dessen Bezirk sich das Schuldgefänguiß be-
findet, gegen den Gläubiger, auf dessen Betreiben die Verhaftung stattgefunden
hat, sowie gegen diejenigen Gläubiger, welche sich der Verhaftung angeschlossen
haben, zu erhebenden Klage seine Freilassung begehren.

Dem Begehren muß entsprochen werden, ausgenommen wenn die Gläu-
biger uachweisen, daß dem Schuldner Befriedigungsmittel zu Gebote stehen,
welche er dem Zugriffe entzieht.

Gegen das Urtheil findet ohne Rücksicht auf die Summe Berufung statt.
Das die Freilassung verfügende Urtheil ist, wenn nicht die betheiligten

Gläubiger die frühere Vollstreckung freiwillig gestatten, erst nach Ablauf der
Berufungsfrist und, wenn Berufung wirklich eingelegt wurde, erst nach deren
Erledigung vollstreckbar.

I m Falle des Art. 1151 wird die Dauer der Personalhaft erst von dem
Tage an gerechnet, an welchem die Untersuchung^ beziehungsweise die Straf-
haft beendigt war.

A r t i k e l 1167.
Durch das Urtheil, welches die Freilassung wegen Ablauf der gesetzlich

zuläßigen Dauer der Haft (Art . 1166) verfügt, werden andere Gläubiger nicht
gehindert, Personalhaft gegen den Schuldner vollstrecken zu lassen.

Gleiches gilt von denjenigen Gläubigern, welche die frühere Verhaftung
betrieben oder sich derselben angeschlossen haben, wegen selbständiger Forderungen,
die erst nach der frühern Verhaftung oder Anschlicßung entstanden oder fällig
geworden sind.
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Für Forderungen, welche bereits vor dem bezeichneten Zeitpunkte ent-
standen und fällig waren, können die in Abs. 2 genannten Gläubiger die Ver-
haftung des Schuldners nur in Folge eines die Ermächtigung zur nochmaligen
Verhaftung ertheilenden neuerlichen Urtheils vornehmen lassen.

Diese Ermächtigung ist mittels einer bei dem Gerichte, bei dem die Sache
ursprünglich im ersten 'Rechtszuge anhängig war, gegen den Schuldner zu er-
hebenden Klage nachzusuchen und darf nur ertheilt werden, wenn der Gläubiger
nachweist, daß dem Schuldner Befriedigungsmittel zu Gebote stehen, welche er
dem Zugriffe entzieht.

Unter dieser Voraussetzung kann die neuerliche Verhaftung auch wegen der-
jenigen Forderungen zugelassen werden, auf welche die bereits vollstreckte Per-
sonalhaft sich bezogen hatte.

A r t i k e l 1168.
Wird ein in Schuldhaft befindlicher aktiver Offizier oder im gleichen

Nange stehender Militärbeamte zur Dienstleistung bei mobilen Truppen einbe-
rufen, so hat der Einzelnrichter dessen Entlassung für die Dauer der Mobi l -
machung zu verfugen.

Gleiches hat, wenn ein militärpflichtiger Schuldner zum aktiven Dienste
in der Armee als Unteroffizier, Soldat oder in gleicher Kategorie, oder wenn
ein anderer Wehrpstichtiger zum Kriegsdienste einberufen wird, für die Dauer
der Dienstleistung zu geschehen.

Von den geschehenen Verfügungen sind die Gläubiger durch den Gerichts-
schreiber des Einzelngerichts in Kenntniß zu setzen.

A r t i k e l 1169.
Sol l der in Schuldhaft Befindliche in Untersuchungs- oder Strafhaft ge-

nommen werden, so hat der Einzelnrichter auf Vorzeigung des Verhaftsbefehls
die sofortige Ablieferung desselben an die mit seiner Verhaftung beauftragte
Person zu verfügen.

Nach Beendigung der Untersuchungs- und Strafhaft läßt der Gefängniß-
vorstand den Schuldner wieder in das Schuldgefängniß zurückbringen.

Die Zeit, welche der Schuldner in Untersuchungs- oder Strafhaft zuge-
bracht hat, wird in die Schuldhaft nicht eingerechnet.

Von der Ablieferung des Schuldners in Untersuchungs- oder Strafhaft,
sowie von seiner Zurücklieferung sind die Gläubiger durch den Gefängnißauf-
seher in Kenntniß zu setzen. -

A r t i k e l 1170.
Wenn der Schuldner in dem Schuldgefängnisse erkrankt und hiedurch be-

sondere Kosten entstehen, so haben die Gläubiger dieselben gleichfalls zu be-
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streiten. Sie sind von der Erkrankung des Schuldners durch den Gefängniß-
aufseher ohne Verzug in Kenntniß zu setzen und haben zur Bestreitung der
erwähnten Kosten den vom Gerichte festgesetzten Betrag unverzüglich zu hinter-
legen. B is dies geschehen, können diese Kosten aus den hinterlegten Unterhalts-
geldern entnommen werden.

Kann nach den Verhältnissen des Falls und den Einrichtungen des Ge-
fängnisses i n diesem die ärztliche Behandlung des Schuldners nicht erfolgen,
so ist letzterer zu entlassen, vorbehaltlich des Rechts der Gläubiger, ihn nach
seiner Genesung wieder verhaften zu lassen.

A r t i k e l 1171.
Gemeinsame Hat ^ Gläubiger, welcher die Verhaftung ursprünglich veran-
e tmmung. ^ ^ ^ ^ ^ stattgefundenen sich angeschlossen hat, obgleich er an

dem Orte, wo der Schuldner verhaftet ist, nicht wohnt, einen Zustellungsbevoll-
mächtigten daselbst nicht aufgestellt oder ist die Vollmacht des aufgestellten Z u -
stellungsbevollmächtigten erloschen und keine neue Aufstellung erfolgt, so können
alle die Personalhaft betreffenden Zustellungen und Mittheilungen für ihn an
den Staatsanwalt am Vollstreckungsgerichte gemacht werden.

A r t i k e l 1172.
Verhaftung auf N ^ Verhaftungen auf Grund von Vorfichtsverfügungen
Vorsichtsve" kommen die Vorschriften der Art . 1143—1171 mit nachstehenden

fügung. besondern Bestimmungen zur Anwendung:

1) Norsichtsverfügungen, welche die Verhaftung eines Schuldners ge-
statten, sind, wenn dieser sich auf Grund einer mittels Personalhaft
vollstreckbaren Urkunde oder auf Grund einer Vorsichtsverfügung be-
reits in Haft befindet, mittels Anschließung an die frühere Verhaf-
tung zu vollziehen.

2) Bezüglich der Aufhebung oder Abänderung der die Verhaftung ge-
stattenden Vorsichtsverfügung sind die bezüglichen Bestimmungen des
X X I V . Hauptstücks maßgebend, und gleiches gilt bezüglich der Ent-
lassung des Schuldners aus der Haft, soweit das X X I V . HnHtstück
hierüber besondere Bestimmungen enthält, es sei denn, daß das Be-
gehren auf Entlassung gleichzeitig gegen Gläubiger, welche eine mittels
Personalhaft vollstreckbare Urkunde besitzen, und gegen solche, welche
nur eine Vorsichtsverfügung erwirkt haben, gerichtet wird, in welchem
Falle dasselbe gegen sämmtliche Gläubiger mittels Widerspruchs gegen
die Vollstreckung anzubringen ist.



3 0 4 Buch IV. Hauptstück 37.

3) Die auf Grund einer Vorsichtsverfügung vollzogene Haft geht in
Personalhaft als Vollstreckungsmittel dadurch über, daß der Gläubiger,
nachdem er eine mittels Personalhaft vollstreckbare Urkunde erwirkt
hat, dem Schuldner ein Befriedigungsgebot zustellen läßt, womit, falls
demselben nicht sofort Genüge geleistet wird, die Erklärung zu verbin-
den ist, daß diese Zustellung zum Zwecke der Vollstreckung der Per-
sonalhaft stattfindet. Die Urschrift dieses Akts ist sofort durch den
Gerichtsvollzieher dem Aufseher desSchuldgefängnisses vorzulegen, welcher
diesen Akt unverzüglich in das in Art. 1158 erwähnte Buch in der da-
selbst vorgeschriebenen Weise einzutragen hat.



Fünftes Much.

Hauptstück.

im Allgemeinen.

A r t i k e l 1173.
Die Gant als das vom Gerichte geleitete Verfahren zum Zwecke

der ordnungsmäßigen Verkeilung des Gesammtvennögens einer Person oder
Vermögcnsmasse unter die Gläubiger derselben fiudet statt, wenn das Ver-
mögen zur vollständigen Befriedigung sämmtlicher Gläubiger nicht ausreicht.

A r t i k e l 1174.
Bezüglich des Vermögens von Personen, welche einen Wohnsitz in Bayern

nicht haben beziehungsweise zur Zeit ihres Todes nicht gehabt haben, findet
die Gant nur statt, weun und soweit dieses Vermögen in Bayern sich befin-
det und zur Befriedigung derjenigen Gläubiger, welche ihre Forderungen in
Bayern geltend gemacht haben, nicht ausreicht.

Ausländischen Ganteröffnungen kommt, soweit nicht durch Staatsver-
träge anders bestimmt ist, im Inlande keine Wirksamkeit zu.

A r t i k e l 1175.
Die Eröffnung der Gant kann, soferne das Gericht es zur Wahrung

der Rechte unbekannter oder entfernt wohnender Beteiligter oder aus andem
Gründen für zweckmäßig erachtet, von Umtswegen geschehen:

1) wenn der Gemeinschuldner flüchtig ist und bei einem gegen ihn ein-
geleiteten Vollstreckungsverfahren die Unzulänglichkeit des Vermögens
sich herausgestellt hat ;
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2) bei einem Kaufmanne, wenn er seine Zahlungen eingestellt hat und
flüchtig ist;

3) bei Erbmassen, wenn die Erbschaft unter der Nechtswohlthat des I n -
ventars angetreten wurde und sich aus dem aufgenommenen Inventarc
die Unzulänglichkeit des Nachlasses zur Bezahlung der darauf haftenden
Schulden ergibt, desgleichen wenn die Erben die Erbschaft ausgeschlagen
haben oder unbekannt sind uud die Erbmasse überschuldet ist.

I n allen andern Fällen findet die Gant nur statt, wenn entweder der
Gemeinschuldner oder ein Gläubiger ihre Eröffnung beantragt hat.

A r t i k e l 1176.

Is t über das Vermögen einer Gesellschaft oder Genossenschaft die Gant
erkannt worden, so ist vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmung auch
über das Privatvermögen eines jeden solidarisch haftenden Mitglieds, hin-
sichtlich dessen ein Gesellschafts- oder Genossenschaftsgläubiger es beantragt,
durch das Gericht, bei welchem das betreffende Mitglied seinen allgemeinen
Gerichtsstand hat, die Gant zu eröffnen, und zwar ohne Rücksicht darauf,
ob sein Vermögen überschuldet ist oder nicht.

A r t i k e l 1177.

Zuständigkeit. Das Gantverfahren gehört vor die Bezirksgerichte.
Zuständig ist dasjenige Bezirksgericht, bei welchem der Gemeinschuldner

nach Art . 12, 13, 14, 16 oder 17 seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.
Handelt es sich um Gant über eine Nachlaßmafse oder über das Ver-

mögen einer aufgelösten Gesellschaft oder Genossenschaft, so ist dasjenige Be-
zirksgericht zuständig, bei welchem der Erblasser zur Zeit seines Todes be-
ziehungsweise die Gesellschaft oder Genossenschaft zur Zeit der Auflösung den
allgemeinen Gerichtsstand hatte.

Von mehreren hienach zustäudigen Bezirksgerichten schließt dasjenige,
welches die erste auf Ganteröffnung bezügliche Verfügung erlassen hat, die
übrigen aus.

A r t i k e l 1178.

Für Ganten, welche in Gcmäßheit der Bestimmung des Ar t . 1174
Abs. 1 eröffnet werden, ist das Bezirksgericht zuständig, in dessen Sprengel
das betreffende Vermögen oder der größere Theil desselben sich befindet.

A r t i k e l 1179.

Die Zuständigkeit des Gantgerichts erstreckt sich, soweit nicht gesetzlich
anders bestimmt ist, auf alle Ansprüche, welche an das zur Gantmasse gehörige
Vermögen des Gantschuldners geltend gemacht werden.
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Das Gantgericht ist anch znständig für die mit der Eröffnung der
im Znsammenhange stehenden Anträge' auf Nngiltigkeitserklärnng früherer
Nechtshandlnngen des Gantschnldners (Art . 1222-1225) .

A r t i k e l 1180.
Die Liquidstellung voll Forderuugeu, welche der Entscheidung der Ge-

richte entzogen sind, hat vor der zuständigen Behörde zn geschehen.

A r t i k e l 1181.
Anhängige Nechtsstreitigkeiteu werden bei dem abgesehen von der Gant-

eröffnnng zuständigen Gerichte fortgeführt.
Hat jedoch in einem im ersten Nechtsznge anhängigen Rechtsstreite,

welcher einen Anspruch betrifft, auf dcu sich nach Art. 1179 die Zuständigkeit
des Gantgerichts erstreckt und in welchem der Gantschuldner als Beklagter
erscheint, zur Zeit der Bekanntmachung der Ganteröffnung eine die Sache
selbst betreffende Verhandlung uoch nicht stattgefunden, so ist der Rechtsstreit
nicht fortznsetzen und hat das Gantgericht, wenn der Anspruch im Gantver-
fahrcn geltend gemacht wird, sowohl hierüber als auch über den Ersatz der
früher bereits erwachsenen Kosten zu entscheiden.

A r t i k e l 1182.
Streitigkeiten über den Rang hat auch in den Fällen der Art. 1180

und 118!. Abs. 1 das Gantgericht zu entscheiden.

A r t i k e l 1183.
Besondere Ganten, welche gemäß §. 8 Ziff. 1 , 2, 4 oder 5 der für die

Landestheile diesseits des Rheins geltenden Prioritätsordnnng neben der all-
gemeinen stattfinden, folgen dem Gerichtsstande dieser letztern.

A r t i k e l 1184.
Verfahren. I,1I Gantvcrfahrcn können die Parteien zu ihrer Vertretung

Anwälte aufstellen, sie können aber auch, anßer bei Streitigkeiten, sowohl per-
sönlich handeln, als durch Bevollmächtigte sich vertreten lassen.

Advokaten, welche als Gewalthaber auftreten, bedürfen, wenn sie im
Besitze der einschlägigen Urknnden sich befinden, keines Nachweises der Be-
vollmächtigung.

Is t ein Anwalt anfgestellt, so finden die Bestimmungen des Art. 852
auch hier Anwendung.

A r t i k e l 1185.
Das Verfahren auf einfache Vorstellungen richtet sich auch im Gantver-

fahren nach den Vorschriften des X X V . Hauptstücks. Die Vorstellungen können
jedoch von der Partei selbst oder ihrem Bevollmächtigten schriftlich eingereicht
oder bei dem Gerichtsschreiber zu Protokoll erklärt werden.
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A r t i k e l 1186.
Entscheidungen des Gantgerichts, welche sich weder ans Streitigkeiten über

angemeldete Forderungen, noch ans eine der in Ar t . 1222—1225 bezeichneten
Klagen beziehen, werden in geheimer Sitznng erlassen.

Das Gericht entscheidet nach Vernehmung des Staatsanwalts.

A r t i k e l 1187.
Was im gegenwärtigen Bnche von dem Gemein- oder Gantschnldner

gesagt ist, kommt, soweit es sich nicht um persönliche Verhältnisse handelt
und soweit nicht die Natur der Sache etwas anderes mit sich bringt, auf den
Vertreter einer zu vergantenden Vermögensmasse analog zur Anwendung.

A r t i k e l 1188.
Besondere Ve< Bei Vergantungen nach dem Ewiggeldrechte der Stadt München

ftimmungen. bleiben die dieses Institut betreffenden besondern Bestimmungen
in Kraft.

Die Beftimmnng des Ar t . 880 gilt auch für das Gantverfahren.

Hauptstück.

Eröffnuna der Gant.

A r t i k e l 1189.
Einleitendes Ver. Der Antrag auf Ganteröffnung ist mittels einfacher Vor-

fahren, stcllung zu erheben.

A r t i k e l 1190.
Beantragt der Gemeinschuldncr die Eröffnung der Gant, so hat er zu-

gleich ein Verzeichniß seines Vermögens, insbesondere auch der Ausstände nnd
der Schulden, zu übergebeu.

Ist der Gemeinschuldner Kanfmann, so hat er auch seiuc Haudelsbücher
einzureichen oder zur Verfügung zu stellen.

A r t i k e l 1191.
Stellt ein Gläubiger den Antrag auf Ganteröffnung, so hat er, außer

im Falle des Art. 1176, gleichzeitig die Unzulänglichkeit des Vermögens zu
bescheinigen.

A r t i k e l 1192.
Einzelnrichter uud Staatsanwälte, welche dienstlich Kenntniß erhalten,

daß Verhältnisse vorliegen, wegen welcher die Gant von Amtswegen eröffnet
werden kann, haben davon dem Gerichte Mittheilung zu machen.
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A r t i k e l 1193.

Erachtet das Gericht die in Art. 1175 Abs. 1 bestimmten Voraussetzungen
für gegeben, oder hat der Gemeinschuldner oder ein Gläubiger die Gant-
cröffnung beantragt, so ist letztere sofort zu erkennen, wenn eine Ueberschuldnng
unzweifelhaft vorliegt.

Liegt die Ueberschuldung nicht uuzweifelhaft vor, so hat das Gericht,
außer im Falle des Art. 1176, vor der Ganteröffnung durch einen aus seiner
Mi t te zu ernennenden Commissär die Prüfung der Vermögenslage anzuordnen.

Der Commissär kann den Gemeinschulduer, wenn derselbe im Gerichts-
bezirke anwesend ist, sowie den Gläubiger, welcher den Antrag auf Gant-
cröffnung gestellt hat, vorrufen lassen und alle nöthigen Aufklärungen und
Belege von ihnen erholen.

Sind weitere Erhebungen erforderlich, so hat der Commissär sie unver-
züglich vorzunehmen oder damit die betreffenden Ginzelngerichte zu beauftragen.

Die Erhebungen sind nicht weiter auszudehnen, als nöthig ist, um eine
Uebersicht über den Vermögensstand zu gewinnen.

Ueber das Ergebniß hat der Commifsär dem Gerichte Bericht zu erstatten.

A r t i k e l 1194.

Sicherungsmaßregeln, welche im Interesse der Gläubiger sich als noth-
wendig darstellen, können in dringenden Fällen schon während des einleitenden
Verfahrens auf einfache Vorstellung eines Gläubigers von dem Gantgcrichte
getroffen werden.

I s t der Gemeinschuldner entwichen oder werden Sachen desselben bei
Seite geschafft, so steht auch dem Einzelngerichte, in dessen Sprengel der
Schuldner wohnt oder die Verschleppung von Massegegenständen stattfindet,
die Anordnnng von Sicherungsmaßregeln auf einfache Vorstellung eines Gläu-
bigers zu. Die hierüber gepflogenen Verhandlungen sind jedoch sofort an
das Gantgericht abzugeben.

A r t i k e l 1195.

Ganterkenntm'ß. Wird die Eröffnnng der Gant erkannt, so verfügt das Gericht
in den: betreffenden Erkenntnisse (Ganterkenntniß) zugleich:

1) die Aufstellung eines seiner Mitglieder als Commissär znr Leitnng der
Verhandlungen;

2) die Aufstellung eines oder mehrerer provisorischer Masseverwalter;
3) die Festsetzung der dem Gantschnldner auf Ansuchen bis zur Beschluß-

fassung der Gläubigerversammluug allenfalls zu bewilligend,, n Unter-
stützung.

Das Ganterkenntniß ist in öffentlicher Sitzung zu verkünden.
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A r t i k e l 1196.

Ist die Gauteröffnnng nicht auf Antrag des Gemeinschuldners erfolgt, so
ist diesen: das Ganterkenutniß, je nachdem es auf Antrag eines Glänbigers
oder von Amtswegcn erlassen wurde, auf Betreiben des Gläubigers oder aus
Auftrag des Gerichts durch einen Gerichtsvollzieher zuzustelleu.

A r t i k e l 1197.

Wird die Ersetzung des bisherigen Commissärs durch ciueu andern noth-
wendig, so erfolgt dieselbe ans Ansnchen eines Betheiligteil oder von Amts-
wegen durch den Gerichtsvorstand.

A r t i k e l 1198.

Was in Hauptstück X X V I I I über Beschwerde gegen Verfügnngen des.
beauftragten Richters bestimmt ist, gilt auch von Beschwerden gegen Verfügungen
des im Gantverfahren als Commissär bestellten Gerichtsmitglieds.

A r t i k e l 1199.

Bekanntmachung Der Commissär hat alsbald nach Nerkündung des Ganterkennt-
der Ganterüff. , ^ g ^ ^ Mszug aus demselben bekannt zu macheu, welcher

die Verfügung der Ganteröffnuug, sowie die Bezeichuuug des Com-
missärs und des provisorischen Masseverwalters enthalten muß.

Die Bekanntmachnng geschieht dnrch Cinrückuug in öffentliche Blätter und
durch Anschlag an dem hiefür üblichen Platze in der Gemeinde des Orts, nach
welchem sich die Zuständigkeit des Gantgerichts bestimmt hat.

Ob die Einrücknng nur in einem öffentlichen Blatte oder in mehreren,
ob sie einmal oder mehreremale zu bewerkstellige!!, desgleicheu ob damit der
Anschlag anch an andern Orten als all dein in Abs. 2 bezeichneten zu ver̂
binden sei, hat der Commissär mit Rücksicht anf die Geschäfts- nnd Vcrmögenö-
verhältnissc des Gantschuldners zu bestimmen, soweit nicht vom Gerichte darüber
Anordnung getroffen ist.

Is t Gant über das Vermögen eines Kaufmanns oder einer Handelsgesell-
schaft eröffnet worden, so hat der Commissär den Auszug insbesondere in die-
jenigen Blätter,, welche zur Veröffentlichung der Eintragnngen in das Handels-
register bestimmt sind, einrücken zu lassen.

A r t i k e l 1200.

Wo das Gesetz an den Zeitpunkt der Bekanntmachung der Ganteröffnung
gewisse Rechtsfolgen knüpft, ist dieser Zeitpunkt als eingetreten zu erachteu, so-
bald eine der in Ar 99 bezeichneten Bekanntmachungen erfolgt ist.
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A r t i k e l 1201.
M i t der Bekanutmachung des Auszugs aus dem Gauterkenntnisse ist gleich-

zeitig öffentlich kuudzugeben:
1) daß iu Folge der Ganteröfftmug der Gautschulduer das Recht, über sein

Vermögen zu verfügen, verloren habe, und daß die vou ihm ertheilten
Vollmachteu erloschen seien;

2) daß allen denjenigen, welche zur Masfe gehörige Gegenstände im Besitze
oder Gewahrsam haben oder welche an den Gantschuldner etwas
schulden, aufgegeben werde, nichts an denselben zu verabfolgen oder zu
zahlen, vielmehr dem Commissär oder dem Masseverwalter von dem Be-
sitze der Gegenstände Anzeige zu macheu und diese vorbehaltlich aller
Nechtc zur Gantmassc abzuliefern, soferne nicht eine gesetzliche Befreiung
hievon besteht.

A r t i k e l 1202.

Der Commissär ist verpflichtet, sofort nach Verkündung des Ganterkennt-
nisses einen Auszug daraus dem Hypothekenamte zum Zwecke der gesetzlichen
Eintragung zu übersenden.

Is t Gant über das Vermögen eines Kaufmanns oder einer Handelsgesell-
schaft eröffnet worden, so hat der Commissär Auszug des Erkenntnisses auch
dem betreffenden Handelsgerichte zu übersenden, damit das vorläufige Erlöschen
der Firma oder die Auflösung der Gesellschaft, sowie das Erlöschen der durch
dm Gantjchulducr etwa ertheilten Promra in das Handelsregister eingetragen
werde. Eine Bekanntmachung dieser Eintragung findet nicht statt.

A r t i k e l 1203.

Bezüglich der zur Gantmasse gehörigen Immobilien hat der Commissär
einen Auszug aus dem Hypothekenbuche zu erholen.

A r t i k e l 1204.

Beschwerderecht I s t die Ganteröffnung nicht auf Antrag des Gemeinschuldners
des Schuldners. ^ ^ ^ so steht diesem gegen das Ganterkenntniß von dessen Ner-
kündung an und längstens innerhalb fünfzehn Tagen nach der an ihn ge-
schehenen Zustelluug das Rechtsmittel der Beschwerde zu. Erweiterung dieser
Frist wegen Entfernung findet nicht statt.

Wird die Ganteröffnung aufgehoben, so hat der Commissär das Erkennt-
nis; in derselben Weise bekannt zu machen, wie dies bei der Ganteröffnung ge-
schehen ist. Anch hat er einen Auszug an das Hypothekenamt uud bei Ganten
über das Vermögen eines Kaufmanns oder einer Handelsgesellschaft an das
Handelsgericht zn senden, damit die nach Art . 1202 geschehenen Einträge wieder
gelöscht werden.
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A r t i k e l 1205.
Verfahren bei M r d ^ r Antrag auf Ganteröffnung abgewiesen, so hat der

^ ^ Gerichtsschreibcr dem Antragsteller Abschrift des Erkenntnisses an
Verkündungsstatt gegen Empfangsbescheinigung mitzntheilen.

Dem Antragsteller steht innerhalb fünfzehn Tagen nach Empfang dieser
Mitthei lung das Rechtsmittel der Beschwerde zu. Erweiterung dieser Frist
wegen Entfernung findet nicht statt.

W i rd der Beschwerde stattgegeben, so hat das Appellationsgericht die
cröffnung auszusprechen und das Ganterkenntniß in öffentlicher Sitzung zu
künden. Der weitere Vollzug steht dem Bezirksgerichte zu. Dieses hat dabei ebens«
zu verfahren, als wenn das Ganterkenntniß vom ihm selbst ausgegangen war/.

Das Ganterkenntniß des Appellationsgerichts und das auf Grund d,
selben vom Bezirksgerichte erlassene Erkenntniß, welches die in A r t . 1195 Ab/. 1
bezeichneten Verfügungen tr i f f t , sind dem Gantschuldner, falls er nicht s/lbst
die Beschwerde erhoben hat, auf Betreiben des Beschwerdeführers zuzufallen.

Hauptstnck.

Wirkungen der Ganteröffnung.

Artikel 1206.
Allgemeine Die gesetzlichen Wirkungen der Ganteröffnung treten von der
e immungen. ^ ^ ^ ^ ^ , Verkündung des Ganterkcnntnisses ein.

Die Stunde ist in dem Ganterkenntnisfe anzugeben. Fehlt die Angabe,
so gilt die Mittagsstunde des betreffenden Tags als Stunde der Verkündung.

Wird das Ganterkenntniß nach der Verkündung in Folge Einlegung eines
Rechtsmittels wieder aufgehoben, so fallen die Wirkungen der Ganteröffnnng
dergestalt hinwog, als wenn jene Verkündung niemals stattgefunden hätte.

A r t i k e l 1207.
Die Wirknngen der Ganterössnung erstrecken sich nicht auf Vermögens-

thcile, welche nach Hauptstück X X X I I , X X X I V oder X X X V nicht oder nur
ausnahmsweise für gewiffe Forderungen Mittel der Vollstreckung sein können.

A r t i k e l 1208.
Durch die Ganteröffnung verliert der Gantschuldner die Befugniß, über

sein Vermögen zu verfügen und Zahlungen ausständiger Forderungen zu em-
pfangen.

Was der Gantschuldner während des Gantverfahrens erwirbt, gehört zur
Masse.
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Erbschaften und Vermächtnisse, welche dem Gantschnldner angefallen sind,
können von der Glänbigerschaft für die Masse angenommen werden.

A r t i k e l 1209.

Das Gericht kann dem Gantschuldncr für sich nnd seine Familie die Woh-
nung in einem znr Masse gehörigen Gebändc bis znr Veränßernng desselben
gestatten.

Das Gericht kann dem Gantschuldner anch bis znr Beschlußfassung der
Gläubigerversammlung (Art . 1280) eine Unterstützung bewilligen.

Letzteres hat insbesondere dann zu geschehen, wenn die Anwesenheit des
Gantschuldners von dem Gerichte verlangt und er dadurch verhindert wird,
selbst in ausreichender Weise für seinen und seiner Familie Unterhalt zn sorgen.

Die Unterstütznng ist streng nach dem Bedürfnisse zu bemessen.
Wird der Nutzgennß des Gantschuldners an den: Sondervermögen seiner

Kinder zur Gantmasse gezogen, so muß ihm davon soviel zugewiesen werden,
als znr standesmäßigen Erziehung, Ernährnng und Verpsiegnng der Kinder
erforderlich ist.

Hat das Gericht im Ganterkenntnisse von einer der ihm in Abs. 1 und 2
eingeräumten Befugnisse keinen Gebranch gemacht beziehungsweise die den
Abs. 3 und 5 entsprechenden Verfügungen nicht getroffen, so kann dies auch
noch in einem spätern Beschlüsse auf Ansuchen des Gantschuldners geschehen.

Das betreffende Gesnch ist mittels einfacher Vorstellung anznbringen.
Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Gerichts finden außer in den in

Abs. 3 und 5 bezeichneten Fällen nicht statt.

A r t i k e l 1210.
Alle von den: Gautschuldner nach Verkünduug des Oanterkenntmsses vor-

genommenen Nechtshaudlnngen, welche sich auf die Gantmasse beziehen, insbe-
sondere eingegangene Verbindlichkeiten, geleistete Zahlungen, eingeräumte Hypo-
theken und sonstige Vorzngsrechte, ferner Veräußerungen, Befreiungen und
Entsagungen sind, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, der Gläubigerschaft
gegenüber nichtig.

Alle am Tage der Verkündung des Ganterkenntnisscs von dem Gant-
schnldner vorgenommenen Rechtshandlungen gelten bis zum Beweise des Gcgen-
theils als nach der Ganteröffnung geschehen.

A r t i k e l 1211.

I s t der Gantschulduer Kaufmann, so kann Dr i t ten, welche in der Zeit
zwischen der Verkündung des Ganterkenntnisses nnd dessen Bekanntmachung
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durch die zur Veröffentlichung der Eintragungen in das Handelsregister be-
stimmten Blätter Geschäfte mit einem Procnristen oder Handlungsbevollmäch-
tigten des Gantschnldners abgeschlossen haben, die Oanteröffnuug nnr entgegen-
gesetzt werdeil, wenn nachgewiesen wird, daß sie davon beim Abschlüsse des
Geschäfts Kcnntniß hatten. Die nach der Bekanntmachung der Ganteröffnung
in den bezeichneten Blättern mit Procnristen oder Haudluugsbevollmächtigtcn
des Gantschuldners abgeschlossenen Geschäfte sind dagegen unwirksam, soferne
nicht durch die Umstände die Annahme begründet wird, daß die Dritten die
Ganteröffnnng beim Abschlüsse des Geschäfts weder gekannt haben, noch haben
kennen müssen.

A r t i k e l 1212.
Zahlnngen oder sonstige Leistungen, die nach der Ganteröffnuug, aber vor

ihrer Bekanntmachuug dem Gantschuldner gemacht wnrdcn, können voll der
Gläubigerschaft nur dann als unwirksam angefochten werden, wenn aus den
Umständen des Falls sich ergibt, daß dem Zahlenden die Gantcröffnnng zur
Zeit der Leistuug bereits bekannt war.

Leistungen, welche erst nach der Bekanntmachung der Ganteröffnnng er-
folgt sind, können zu Gunsten des Verpflichteten nnr dann anfrecht erhalten
werden, wenn die besondern bei dem Vorgange bestandenen Verhältnisse die
Annahme rechtfertigen, daß der Zahlende der erfolgten Bekanntmachung un-
geachtet von der Ganteröffnung noch nicht uuterrichtet war und in gntem
Glaubeu gehaudelt hat.

A r t i k e l 121.3.
Wer nach der Ganteröffnung eine Forderung an den Gantschnldner er-

langt hat, kann damit das, was er vor der Ganteröffnnng demselben schuldig
geworden ist, nicht compensiren.

Wer vor oder nach der Ganteröffnung eine Forderung an den Gant-
schulduer erlangt hat, kann damit das, was er nach der Ganteröffnung der
Masfe schuldig geworden ist, nicht eompensiren.

, A r t i k e l 1214.
Oeffentliche vom Staate genehmigte Leih- und Creditanstalten sind nicht

verpflichtet,' über den Besitz von Massegegenständen, die ihnen als Faustpfand
zur Sicherheit der von ihnen dargeliehenen Beträge übergeben wnrden, An-
zeige zu machen oder diese Gegenstände znr Gantmasse abznliefern, sondern
können sich nach Matzgabe ihrer Satzungen zu ihrer Befriedigung an diese
Gegenstände halten, haben jedoch nach Veräußerung der Fanstpfänder, soweit
ihre Satznngen nicht etwas anderes mit sich bringen und ihnen die Person
des Verpfänders bekannt ist, den etwa sich ergebenden Nebcrschnß an die Masse
abzuliefern.
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A r t i k e l 1215.
An den durch das Handelsgesetzbuch gewisseu Gläubigern für den Fall,

daß über das Vermögen ihres Schuldners Coucurs eröffnet worden ist, ein-
geräumten Rechten wird durch das gegenwärtige Gesetzbuch nichts geändert.
Ebenso bleiben die Bestimmungen der Art . 52—55 des Gesetzes vom 10. November
1861, die Einführnng des Handelsgesetzbuchs betreffend, i n Kraft.

A r t i k e l 1216.
Glänbiger, denen nach dem einschlägigen Civilrechte ein Vorzugsrecht auf

bewegliche Sachen nnter der Voraussetzung zilsteht, daß die betreffenden Sachen
im Besitze des Gläubigers oder Schuldners verblieben sind, werden ihres
Vorzugsrechts dadurch nicht verlustig, daß sie nach eröffnetem Gantverfahreu
die Sachen zur Gautmasse abliefern oder geschehen lassen, daß sie dahin ab-
geliefert oder im Gantvcrfahrcn veräußert werden.

A r t i k e l 1217.
Nach der Ganteröffnnng find bedingte Ansprüche all den Gantschnldner

wie unbedingte, noch nicht fällige wie bereits Verfallelle zu behandeln, jedoch
mit der Beschräntnng, daß anf sie die Bestimmungen der Art . 836 und
1118—1121 zur Auwenduug kommen.

A r t i k e l 1218.
Nach der Ganteröffunng kann kein besonderes Vollstrecknngsverfahren

wegen Schuldforderungen auf das zur Gantmafse gehörige Vermögen des
Gantschulduers mehr eingeleitet werden.

Die znr Zeit der Ganteröffmmg voll eiuzelnen Gläubigern schon begon-
nenen Vollstreckungen können voll denselben, soweit es die veränderten Ver-
hältnisse gestatten, anf ihre Kosten fortgesetzt werden, jedoch nur zum Vor-
theile der Gautmasse. Macht ein Gläubiger von diesem Nechte Gebranch, so
kann jeder andere Gläubiger, sowie der Gantschuldner die Eiustellung der
Vollstreckung verlangen, wenn letztere dem gemeinsamen Interesse nicht ange-
messen ist. Das Gericht entscheidet hierüber auf Vortrag des Connnissärs.
Ueber die weitern Maßnahmen hat die Versammlung der Glänbiger (Art . 1280)
zu beschließen.

A r t i k e l 1219.
Anhängige Nechtsstreitigkeiteu über einen zur Gantmasse gehörigen Ver-

mögenstheil — der Gantschulduer mag in denselben Kläger oder Beklagter
sein — gehen mit der Ganterösfnung auf die Gläubigerfchaft über. Sie
werden in deren Namen voll dein Mafseverwalter in dem Stande, in welchem
sie sich in jenem Zeitpnnkte befinden, übernommen, vorbehaltlich der im
X V I . Hanptstückc über Unterbrcchnng und Wiederaufnahme des Verfahrens
gegebeneu Vorschriften.
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A r t i k e l 1220.
Die von dem Gantschuldner abgeschlossenen Mietverträge gehen ans die

Glänbigerschaft über, welche jedoch berechtigt ist, den Vertrag noch vor Ablanf
der festgesetzten Miethzeit aufzukündigen. Dabei ist die ortsübliche Anfki'mdi-
gungsfrist zu beobachten, falls eine kürzere Frist uicht vereinbart wnrde.

Pachtverträge werden fortgesetzt, jeder Theil kann aber am Schlüsse des
Wirtschaftsjahrs, in welches die Ganteröffnnng fällt, und wenn das Gant- -
verfahren länger dauert, auch am Schlüsse jedes folgenden Wirtschaftsjahrs
von dem Vertrage zurücktreten, wenn derselbe unter Beobachtung der ortsüb-
lichen Kündigungsfrist oder, falls eine solche nicht besteht, wenigstens drei Mo-
nate vor Ablauf des betreffenden Wirtschaftsjahrs gekündigt worden ist.

Dienstverträge können von jedem Theile unter Beobachtung der ortsüb-
lichen Kündigungsfrist gekündigt werden.

Den Vetheiligten bleibt vorbehalten, etwaige Entschädigungsansprüche bei
dem Liquidationsverfahren geltend zu machen.

A r t i k e l 1221.
Die Verfolgung von Ansprüchen, welche nicht das Vermögen, sondern

nur die Person des Gantschuldners betreffen, wird durch die Ganteröffnung
nicht berührt.

A r t i k e l 1222.
Anfechtbarkeit Freigebige Verfügungen und vor der Verfallzeit gemachte

f rüherer Rechts. ^ ^.. ^ r ^ » <-> -^ ^ ^ i - «. ^ » .̂

Handlungendes Zahluugen oder sonstige Leistungen M d , wenn sie der Gant-
Gantschuldners, schuldner in den letzten vierzehn Tagen vor der Ganteröffuuug,

falls aber die Gaut auf Autrag eines Gläubigers eröffuet wurde, in den
letzten vierzehn Tagen vor dem Antrage gemacht hat, auf Klage der Gläubiger-
schaft vom Gerichte für ungiltig zu erklären.

Gleiches gilt von der Bewil l igung von Hypotheken nnd sonstigen Vor-
zugsrechten für Forderungen, welche schon vor dieser Verwillignng bestan-
den haben.

A r t i k e l 1223.
Auf Klage der Gläubigerschaft sind die nachbenannten Nechtshandluugen,

wem: sie innerhalb zweier Jahre vor der Ganteröffnung stattgefunden haben,
für ungiltig zu erklären:

1) Verträge, die nach eingegangener Ehe das eheliche Güterrccht für dm
Gantschuldner und dessen Ehegatten anders bestimmen, als es vorher
bestimmt war oder ohne jene Verträge sich gestaltet haben würde, es
sei denn, daß es sich bei dem Vertrage lediglich um die Aufhebung
oder Ansschließuug der Gütergemeinschaft ohne Beeinträchtigung der
schon erworbenen Rechte der Gläubiger handelt uud die Aufhebung
oder Ansschließnng öffentlich bekannt gemacht worden ist;
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2) freigebige Verfügungen des Gantschuldners zu Gunsten seines Ehe-
gatten oder eines seiner Abkömmlinge;

3) Quittungen, welche der Gantschuldner seinem Ehegatten ausgestellt
hat, Anerkenntnisse oder Zugeständnisse zu Gunsten desselben, welche
er ausdrücklich abgegeben oder deren Annahme er durch sein Verhalten
im Prozesse veranlaßt hat, sowie die ausschließend darauf hin er-
gangenen Entscheidungen, soferne das Gericht nicht nach den Umständen
die Quittungen, Anerkenntnisse oder Zugeständnisse als glaubwürdig
erkennt;

4) Veränßernngen des Gantschnldncrs unter lästigem Titel an seinen
Ehegatten oder an eine mit ihm oder seinem Ehegatten in gerader
Linie oder im ersten Grade der Seitenlinie verwandte oder verschwä-
gerte Person, soferne der andere Theil nicht Umstände nachweist, welche
die Annahme rechtfertigen, daß eine Absicht des Gantschuldners, seine
Gläubiger durch die Veräußerung zu benachteiligen, nicht bestanden
oder daß der Erwerber von dieser Absicht zur Zeit der Veräußerung
nichts gewußt habe.

Das i n Ziff. 2—4 von Ehegatten Gesagte gilt auch dann, wenn die
betreffende Rechtshandlung dem Abschlüsse der Ehe vorausgegangen ist, diese
aber zur Zeit der Rechtshandlung bereits beabsichtigt war.

A r t i k e l 1224.
Verträge, durch welche der Gantschuldner innerhalb zweier Jahre vor

der Ganteröffnung Gegenstände seines Vermögens auf Leibrenten gegeben hat,
können vorbehaltlich der Bestimmung des Art . 1227 von der Gläubigerschaft
widerrufen werden.

A r t i k e l 1225.
Ohne Rücksicht auf die Zeit, in welcher sie erfolgten, sind auf Klage der

Gläubigcrschaft für ungiltig zu erklären:
1) Zahlungen, sonstige Leistungen und Rechtsgeschäfte des Gantschuldners,

bei deren Empfang oder Abschluß der andere Theil wnßte, daß die
Ganteröffnung beantragt war oder daß das Gericht die Prüfung der
Vermögenslage angeordnet hatte;

2) Rechtshandlnngen, welche der Gantschnldner nnr zum Scheine oder in
der Absicht, Gläubiger dadurch zu benachteiligen, vorgenommen hat,
soferne dieses Verhältniß dem andern Theile bekannt war oder die
Rechtshandlnng eine freigebige Verfügung enthält;

3) gegen den Gantschuldner ergangene rechtskräftige Entscheidungen, welche
derselbe dadurch veranlaßt hat, daß er im Prozesse zum Scheine oder
in der Absicht, Gläubiger zu benachtlMgen, gehandelt hat, soferne
dies dem Prozeßgegner bekannt war.
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A r t i k e l 1226.
Was durch eiue Rechtshandlung, die nach Maßgabe einer der Bestimmungen

der Art. 1210, 1211 nnd 1222—1225 nichtig oder anfechtbar ist, aus dem
Vermögen des Gantschuldners veränßert, abgetreten oder aufgegeben wurde,
kann die Gläubigerschaft von dem Erwerber zur Masse zurückfordern.

Hat der Erwerber in gutem Glauben eine Wiederveränßernng vorgenom-
men, so haftet er nur so weit, als die Zurückfordcruug gegen den dritten -
Erwcrber mit Erfolg nicht geltend gemacht werde:: kann und er durch den
Erlös bereichert ist.

Der Erwerber kann seine Gegenleistung in so weit aus der Masse zurück-
fordern, als sie selbst in dieser sich vorfindet oder die Masse um ihren Werth
bereichert ist. Er kann die betreffenden Ansprüche, ohne sich in die Gant
einzulassen, gegen die Masse geltend machen. Wegen derselben steht ihm ein
ZNl-ückdehaltungsrecht zu.

A r t i k e l 1227.
I m Falle des Art. 1224 sind die an den Gantschuldner geleisteten Renten-

beträge zurückzuerstatten, soweit der Nentenschulducr uicht durch den bisherigen
Genuß des Nentenkapitals dafür entschädigt ist.

A r t i k e l 1228.
Wenn der Empfänger einer uugiltigen Zahluug das Empfangene wieder

zurückgeben muß, tr i t t seine Forderung wieder in Kraft. Er kann sie als
Gantgläubiger geltend machen.

A r t i k e l 1229.
Gegen den dritten Erwerber der aus den: Vermögen des Gantschuldners

weggegebenen Gegenstände oder der von dem Gantschnldner bestellten Pfand-
rechte oder Hypotheken findet in den Fällen der Art. 1222—1335 die in Ve
ziehung auf den ursprünglichen Erwerber zuläßige Anfechtnng und Rückforde-
rung nur statt:

1) wenn dem dritten Erwerber znr Zeit seiner Erwerbnng bekannt war,
daß die Rechtshandlung des Gantschuldners nur zum Scheine oder nnr
in der Absicht vorgenommen wurde, die Gläubiger zu benachteiligen;

2) wenn der dritte Erwerber eine der in Art. 1223 Ziff. 4 bezeichneten
Perfonen ist und nicht Thatsachen nachweist, welche die Annahme recht-
fertigen, daß er zur Zeit der Erwerbung von den Umständen, welche
das Anfechtungs- und Rückforderungsrecht begründen, keine Kenntniß
gehabt habe;

3) wenn der dritte Erwerbcr die Sache durch eine freigebige Verfügung
erworben hat.
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Der dritte ErWerber, gegen welchen die Rückforderung geltend gemacht
wird, t r i t t bezüglich der Gegenleistnngen seines Gewährsmanns in dessen Rechte.

I m Falle der Ziff. 3 kommt, wenn der dritte Erwerber die Sache in
gutem Glauben weiterveräußert hat, bezüglich seiuer die Bestimmung des
Art . 1226 Abs. 2 zur Anwendung.

A r t i k e l 1230.
W i l l die Glänbigerschaft von den ihr in den Artikeln 1222—1229 ein-

geräumten Rechten keinen Gebrauch machell, so ist jeder einzelne Gantgläubiger
befugt, diese Rechte auf seine Kosten auszuüben, hat jedoch davon dem Mafse-
verwalter vorher Anzeige zu machen.

An den dem Beklagten nach Art . 1226—1229 znstehenden Rechten wird
dadurch, daß statt der Masse ein Gläubiger als Kläger gegen ihn aufgetreten
ist, uichts geändert.

Was ein Gläubiger in der in Abs. 1 bezeichneten Weise erstreitet, wächst
der Gantmasse zn, jedoch sind dem Gläubiger aus dem, was er erstritten hat,
die ihm durch deu Prozeß verursachten Kosten in voraus zu erstatten.

Der Glänbiger haftet für allenfallsige Nachtheile, welche der Masse durch
sein Vorgeheu erwachsen, und hat hiefnr auf Verlangen des Masseverwalters
Sicherheit zu leisten. Streitigkeiten, welche sich über die Sicherheitsleistung
ergeben, entscheidet das Gericht auf Vortrag des Commissärs.

A r t i k e l 1231.

Personalhaft des Das Gantgericht kann sowohl in dem Ganterkenntnisse, als
Gantschuldners. ^ weitern Lanfe des Gantverfahrens und selbst scholl während

des einleitenden Verfahrens die Vcrhaftuug des Gantschuldners verfügen, wenn
es die Maßregel zur Sicherung der Verhandlungen für uothwendig erachtet,
oder wenn der Gantschulduer die ihm bezüglich der Feststellung des Masse-
vermögens obliegenden Verpflichtungen nicht erfüllt und den in dieser Hinsicht
an ihn ergangenen Anforderungen des Commissärs oder des Masseverwalters
oder den Anordnungen des Gerichts nicht Folge leistet.

Die Haft ist als Personalhaft im Sinne des X X X V I I . Hauptstücks zu
behandeln.

Das Gericht hat die Haft wieder aufzuheben, sobald sie nicht mehr als
nothwendig erscheint.

Die Verfügung der Haft erfolgt von Amtswegen, ihre Aufhebung von
Amtswegen oder auf Ansuchen des Gantschuldners.

Das Ansuchen ist schriftlich einzureichen oder bei dem Commissär zu Pro-
tokoll anzubringen.
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Gegen die Verfugung der Haft, desgleichen gegen die Abweisung des An-
suchens um Aufhebung derselben steht dem Schuldner das Rechtsmittel der
Beschwerde zu.

A r t i k e l 1232.
Gläubiger können Personalhaft gegen den Gantschuldner nach der Gant-

eröffnung nicht vollstrecken und die begonnene Vollstreckung nach dem Ein-
tritte der Rechtskraft des Ganterkenntnifses nicht fortsetzen lassen.

Die Bestimmungen des Abs. 1 finden bei Ganten, welche in Gemäßheit
des Art. 1174 Abs. 1 erkannt wurden, keine Anwendung, wenn nur ein
Theil des Vermögens des Gantschuldners zur Gautmasse gezogen werden
konnte.

Hauptstück.
Provisorische Masseverwaltung.

A r t i k e l 1233.
Provisorischer Alsbald nach der Gauteröffnung hat der Commissär den

Masseverwalter, aufgestellten MasfeverWalter, nachdem er ihn über die ihm oblie-
genden Pflichten belehrt und auf die punktliche und gewissenhafte Erfüllung
derselben mittels Handgelübdes verpflichtet hat, in die Verwaltnng einzuweisen.

A r t i k e l 1234.
Der Masseverwalter hat alle zur Erhaltung des Massevermögens erforder-

lichen Handlungen vorzunehmen und das Vermögen mit der Sorgfalt eines
redlichen und fleißigen Hausvaters zu verwalten.

Er vertritt hiebe: die Gläubigerschaft und die Masse.
Sind mehrere Masseverwalter aufgestellt, so handeln sie gemeinschaftlich,

soferne nicht durch das Gericht oder durch den Commisfär einen: einzelnen
eine besondere Nerwaltuug aufgetragen ist.

A r t i k e l 1235.
Der Masseverwalter erhält auf Verlangen aus der Masse eine seiner

Arbeit und Zeitverwendung entsprechende, von dem Commissär festzufetzende
Belohnung.

A r t i k e l 1236.
Bei größern Gantmasfen kann das Gericht aus den am Gerichtssitzc

wohnenden Gläubigern auf schriftlich oder bei dem Commisfär zu Protokoll
gestellten Antrag eines Gläubigers einen Gläubigerausschuß zur gutachtlichen
Vernehmung über wichtigere Verwaltungsmaßregeln bestellen.
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Das Gericht hat die Fälle zu bezeichnen, in welchen der Masseverwalter

das Gutachten des Gläubigerausschufses zu erholen hat.

A r t i k e l 1237.
Wird wegen Verhinderung des bestellten Masseverwalters oder aus andern

Gründen die Aufstellung eines neuen Verwalters oder eines Stellvertreters
nothwendig, so hat der Commisfär die Beschlußfassung des Gerichts darüber
zu veranlassen.

A r t i k e l 1238.
Vorläufe Das zur Masse gehörige bewegliche Vermögen des Gant-

Vehandlung der M ldners ist ohne Verzug gerichtlich zu versiegeln.
Die Versiegelung geschieht durch den Commissär, falls sie

aber nicht am Gerichtssitze vorzunehmen oder der Commissär verhindert ist,
auf dessen Anordnung durch das einschlägige Einzelngericht.

Zu r Versiegelung ist wo möglich der Masseverwalter zuzuziehen.
Die Versiegelung darf unterbleiben, wenn die Mobiliarschaft geringfügig

ist und Gefahr der Verschleppung nicht besteht oder die bestehende durch ander-
weitige Maßnahmen beseitigt werden kann.

A r t i k e l 1239.
Von der Versiegelung sind auszuschließen:

1) Gegenstände, welche ihrer Natur nach nicht unter Sperre genommen
werden können;

2) Gegenstände, deren schleunige Veräußerung rathsam erscheint, weil sie
dem Verderben oder der Entwertung in kurzer Zeit ausgesetzt sind,
oder weil ihre längere Aufbewahrung der Masse unverhältnißmäßige
Kosten verursachen würde;

3) Gegenstände, welche zum landwirtschaftlichen Betriebe oder im Falle
des Ar t . 1242 zu sonstigem Geschäftsbetriebe nöthig sind.

Die nicht unter Siegel gelegten Gegenstände sind besonders zu verzeichnen
und dem aufgestellten Masseverwalter zur Obhut und Wartung zu übergeben.
Is t der Masseverwalter bei der Versiegelung nicht anwesend, so kann die Ueber-
gäbe zu demselben Zwecke einstweilen an eine andere zuverläßige Person ge-
schehen. Ausnahmsweise können die Gegenstände, wenn daraus nach den
Umständen eine Gefährdung nicht zu besorgen ist, auch im einstweiligen Ge-
wahrsame des Gantschuldners belassen werden.

A r t i k e l 1240.
Die den Vermögens- und Schuldenstand betreffenden Bücher und Papiere

des Gantschuldners müssen von dem Beamten, welcher die Versiegelung vor-
nimmt, besonders verzeichnet, abgeschlossen und dem Masseverwalter behändigt
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werden; ebenso die Creditpapiere, in deren Betreff eine unverzügliche Em-
schreitung nothwendig ist, wie Wechsel mit naher Verfallzeit.

Andere Wertpapiere, ferner baares Geld und Kostbarkeiten sind an das
Gericht abzuliefern.

A r t i k e l 1241.
Wenn der Gantschuldner Kaufmann ist, sind die an denselben eingehenden

Correspondenzen und Sendungen dem Masseverwalter znzustellen.
Gleiches kann das Gantgericht auch in andern Fällen anordnen, wenn

besondere Verhältnisse die Maßregel rechtfertigen..
Der Commissär hat die Verkehrsanstalten der Orte, wo der Gantschuldner

wohnt oder seine Geschäfte betreibt, von der Ganteröffnung und gegebenen
Falls von der in Abs. 2 angeführten Anordnung des Gerichts in Kenntniß
zu setzen und zur Abgabe der Correspondenzen und Sendungen an dm Masse-
verwalter zu veranlassen.

Der. Masseverwalter hat die ihm zugestellten Correspondenzen und Sen-
dungen zu eröffnen und den Gantschuldner, wenn er am Orte anwesend ist,
zur Eröffnung beizuziehen.

A r t i k e l 1242.
Fortsetzung des Wenn bei Erwerbsgeschäften der Stillstand des Geschäfts

Geschäftsbetriebs. ^ Nachtheil verbunden wäre, kann das Gericht die Fortfüh-
rung unter Aufsicht des Masseverwalters einem Geschäftsführer übertragen
oder auch nach Umständen dem Gantschuldner überlassen.

Der Geschäftsführer ist vom Gerichte oder i n dessen Auftrag vom Masse-
verwalter zu ernennen und vom Commissär zu verpflichten.

Die in Abs. 1 bezeichneten Maßregeln können vom Masseverwalter mit
Genehmigung des Commissärs vorläufig getroffen werden. Das Gericht be-
schließt auf Vortrag des Commissärs über die Bestätigung oder Abänderung
derselben.

A r t i k e l 1243.
Veräußerungen. Gegenstände, welche dem Verderben oder der Werthverminde-

rnng in kurzer Zeit unterworfen sind oder deren längere Aufbewahrung mit
unverhältnißmaßigen Kosten verbunden wäre, hat der Masseverwalter sogleich
in öffentlicher Versteigerung oder, wo dies nicht angemessen, aus freier Hand
zu verkaufen.

A r t i k e l 1244.
Gelderhebungen Der Masseverwalter empfängt die Zahlung der Masseaus-

a ungen. ^ ^ ^ ^ Verkaufserlöses. Er hat die ihm bekannten
Schuldner der Masse unter Hinweisung auf die Ausschreibung des Commissärs
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(Art . 1201) zur Zahlung aufzufordern und geeigneten Falls im Prozeßwege
dazu anzuhalten.

Zur Einleitung sonstiger Prozesse ist die Zustimmung des Commissärs
erforderlich.

A r t i k e l 1245.
Eingenommene Gelder hat der Masseverwalter, soweit deren Verwendung

nicht nahe bevorsteht, gerichtlich zu hinterlegen oder bei einer öffentlichen An-
stalt, welche hinterlegte Gelder alsbald zurückbezahlt, anzulegen.

A r t i k e l 1246.
Rechnungsführung Der Masseverwalter ist verpflichtet, über seine Einnahmen

und Rechnung«, und Ausgaben ein Tagebuch zu führen und dem Commissär
wöchentlich eine Uebersicht daraus vorzulegen.

Ergibt sich a.us dieser Uebersicht ein das Vedürfniß überschreitender Kassa-
bestand, so hat der Commissär den Masseverwalter anzuweisen, damit nach
Art. 1245 zu verfahreu.

Am Schlüsse seiner Verwaltung oder, wenn es von dem Gerichte verfügt
wird, auch während derselben hat der Masseverwalter Rechnung abzulegen.

Erachtet der Commissär die frühere Nechnungsablage des Masseverwalters
für nöthig, so hat er dem Gerichte darüber Vortrag zu erstatten.

A r t i k e l 1247.
Vermögens. Das von dem Gantschuldner übergebene Vermögensverzeichniß
verzeichm'ß. h ^ ^ r Masseverwalter nach den Büchern und Aufschreibungen

des Gantschuldners, nach den Erklärungen desselben und nach Erkundigungen
bei den von dem Vermögensstande unterrichteten Personen zu Prüfen und
nötigenfalls zu berichtigen oder zu ergänzen.

Wo ein solches Verzeichniß nicht übergeben wnrde, liegt dem Massever-
walter ob, dasselbe aus den bezeichneten Materialien herzustellen.

Von dem revidirten und berichtigten oder von ihm neu hergestellten Ver-
zeichnisse hat der Masseverwalter eine Abschrift, für deren Richtigkeit er haftet,
zn den Akten des Gantverfahrens dem Commissär zu übergeben.

Werden vor der Erlassung des Gantedicts weitere Berichtigungen oder
Ergänzungen nothwendig, so hat sie der Masseverwalter sofort dem Commissär
anzuzeigen. Der Commissär hat sie auf der erhaltenen Abschrift des Ver-
zeichnisses nachzutragen.

A r t i k e l 1248.
Der Gantschuldner ist verpflichtet, den Bestand des Vermögens getreulich

anzugeben und alle zur Erreichung der Zwecke des Gantverfahrens dienlichen
Erläuterungen und Nachweisungen, soweit er es vermag, genau und vollständig
zu ertheileu.

21*
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Der Masseverwalter und jeder Gläubiger find berechtigt, von dem
schuldner den Offenbarungseid (Art . 471) zu verlangen.

Der Eid ist vor dem Commissär zu leisten. Verweigert der Gantschuld-
ner die Eidesleistung, so finden gegen ihn die Vorschriften des Ar t . 1231
Anwendung.

A r t i k e l 1249.
Befinden sich in dem Gewahrsame des Gantschuldners Gegenstände, auf

welche gesetzlich einem Dritten das Absonderungsrecht zusteht, so sind dieselben
unter Anfsicht des Commissärs aus der Masse auszuscheiden.

Solche Gegenstände können auf.Verfügung des Commissärs dem Dritten
vorbehaltlich der Entscheidung des Gantgerichts über den erhobenen Anspruch
verabfolgt werden, die Verabfolgung ist aber, wenn der Anspruch des Dritten
nicht ganz unzweifelhaft ist, nur gegen Sicherheitsleistung zu verfügen.

Das Absonderungsrecht kann von dem Dri t ten, solange der Gegenstand
nicht veräußert oder verbraucht ist, jederzeit geltend gemacht werden.

A r t i k e l 1250.
Vermögenstheile, an welchen einem Gläubiger in den Landestheilen dies-

seits des Rheins nach §. 21 der daselbst geltenden Prioritätsordnung ein
Vorzugsrecht in der dritten Klasse, in der Pfalz nach dem dort geltenden
Civilrechte ein Privilegium zusteht, sind besonders zu verzeichnen und, wenn
nicht deren alsbaldige Veräußerung stattfindet, abzuschätzen.

Befinden sich solche Gegenstände im Gewahrsame des Gläubigers, so kann
dieser — erforderlichen Falls gegen Sicherheitsleistung — im Besitze belassen
werden.

Pfänder, welche bei öffentlichen Leih- und Creditanstalten hinterlegt sind,
können aus den verfügbaren Massegeldern ausgelöst werden.

A r t i k e l 1251.

Veräußerung Znr förmlichen Aufnahme des gesammten Massevermögens ist
des gesammten vor der Gläubigerversammlung (Ar t . 1280) nur zu schreiten:

"""gen' 1) wenn der Gantschuldner flüchtig ist;
2) wenn derselbe erklärt, daß er keine Aussicht habe, die Aufhebung der

Gant durch Accord zu erwirken;
3) wenn das Gericht auf Vortrag des Commissärs wegen großer Ueber-

schuldung die Grzielung eines Accords für unwahrscheinlich erachtet.
I n diefen Fällen kann das Gericht, wenn es die unverzügliche Ver-

äußerung des Massevermögens dem Interesse der Gläubiger angemessen findet,
auch diese sofort anordnen.
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. Hauptstück.
Liquidationsverfahren.

Art ikel 1252.
Vorladung der Gleichzeitig mit der Einrückung der Ganteröffnung in öffent-

Gläubiger. hHe Blätter, falls aber gegen das Ganterkenntniß Beschwerde
statthaft ist, alsbald nach Ablauf der Beschwerdefrist beziehungsweise nach
Verkündung des bestätigenden oberrichterlichen Erkenntnisses hat der Commissär
die Edictalladung zu erlassen.

A r t i k e l 1253.
Durch die Edictalladung sind die Gläubiger aufzufordern, ihre Forderungen

und die etwaigen Vorzugsrechte derselben bis zu einem bestimmten Tage, diesen
miteingerechnet, schriftlich oder mündlich unter Beifügung der Beweisurkunden
oder Bezeichnung der sonstigen Beweismittel auf der Gerichtsschreiberei des
Gantgerichts anzumelden. Ferner hat die Edictalladung die Festsetzung einer
Tagfahrt (Verhandlungstagfahrt) und die Aufforderung an die Gläubiger zu
enthalten, daß sie in dieser Tagfahrt vor dem Commissär persönlich oder durch
einen Gewalthaber erscheinen, um die angemeldeten Forderungen nötigenfalls
weiter auszuführen, um über die Nichtigkeit der angemeldeten Forderungen
und über die angesprochenen Vorzugsrechte zu verhandeln, ferner um über die
Wahl eines definitiven Masseverwalters und eines Gläubigerausschusses, über
etwaige Vorschläge zur gütlichen Vereinbarung und über alle weitern, das
gemeinschaftliche Interesse der Gläubiger betreffenden Angelegenheiten Beschluß
zu fassen.

Is t es nach Lage der Alten unwahrscheinlich, daß die nicht bevorzugten
Gläubiger auch nur theilweise befriedigt werden, so ist dies in der Edictalladung
anzuführen.

A r t i k e l 1254.
Die Anmeldungsfrist muß wenigstens dreißig und darf höchstens sechzig

Tage, von Erlassung der Edictalladung an gerechnet, betragen, soferne nicht
die weite Entfernung des Wohnorts einzelner Gläubiger oder sonstige beson-
dere Verhältnisse eine längere Frist erfordern.

Die Verhandlungstagfahrt ist so anzusetzen, daß sie nicht früher als fünf-
zehn und nicht später als vierzig Tage nach Ablauf der Anmeldungsfrist
stattfindet.

A r t i k e l 1255.
Auf die Bekanntmachung der Edictalladung finden die Bestimmungen des

Art. 1199 analoge Anwendung.
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Die Bekanntmachung hat insbesondere durch die Blätter, in welche das
Ganterkenntniß eingeruckt wurde, zu geschehen.

A r t i k e l 1256.

Spätestens zehn Tage nach Erlassung der Gdictalladung hat der Com-
m M r die im Hypothekenbuche eingetragenen oder vorgemerkten Gläubiger,
sowie die übrigen durch die Erklärung des Gantschuldners oder auf sonstige -
Weise aus den Gantakten bekannten Gläubiger von dem Inhalte der Edictal-
ladung in Kenntniß zu setzen.

Diese persönliche Ladung hat an die im Hypothekenbuche eingetragenen
oder vorgemerkten Gläubiger durch Gerichtsvollzieherakt zu geschehen, an die
übrigen durch Umlaufschreiben, auf welchen sie die genommene Einsicht zu
bescheinigen haben, soweit sie aber nicht am Sitze des Bezirksgerichts wohnen,
durch Briefe gegen Postbescheinigung und, soweit möglich, gegen Rückscheine.

Die Abgabe der Briefe auf der Post wahrt die Einhaltung der Frist.
I n gleicher Frist hat der Commissär die betreffenden Rentämter und

Gemeindeverwaltungen von dem Inhalte der Edictalladung gegen Bereinigung
zu benachrichtigen.

A r t i k e l 1257.

Anmeldung Zur Aufnahme der Anmeldungen ist ein fortlaufendes Protokoll
Protokoll. ^ eröffnen, i n welches die mündlichen Anmelduugen durch den

Gerichtsschreiber einzutragen sind.
Die übergebenen oder eingesendeten schriftlichen Anmeldungen werden dem

Protokolle beigefügt und in demselben unter der betreffenden Nummer Vor-
und Familienname, Stand oder Gewerbe und Wohnort der Gläubiger und
ihrer etwaigen Gewalthaber, Betrag und Rechtsgrund der Forderungen, dann
die angesprochenen Vorzugs- und andern Rechte verzeichnet.

Die hinterlegten Beweisurkunden, sowie die vorgelegten Vollmachten bil-
den ebenfalls Beilagen des Protokolls.

A r t i k e l 1258.

Jeder Betheiligte ist befugt, von den Akten des Gantverfahrens (Ar t . 1257)
jederzeit Einsicht zu nehmen.

Bei den über Streitigkeiten stattfindenden Verhandlungen sind diese Akten
in Urschrift vorzulegen.

I m Berufungsfalle sind dieselben, soferne ein desfallsiges Verlangen in
der in Art. 711 bezeichneten Weise gestellt wird, an die Gerichtsschreiberei
des Berufungsgerichts einzusenden.
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A r t i k e l 1259.
Obliegenheiten Die Verpflichtung zur Anmeldung innerhalb der durch die

und Befugnisse der Cdictalladung bezeichneten Frist erstreckt sich auf alle Forderungen
"" ^" gegen den Gantschuldner, deren Befriedigung aus der Gantmasse

verlangt wird.
Ansprüche, für welche die Gesetze ein Sonderungsrecht gewähren oder

bezuglich deren lediglich Kompensation, soweit sie statthaft ist, geltend gemacht
wird, bedürfen der Anmeldung nicht.

A r t i k e l 1260.
Die Anmeldung hat zu enthalten:

1) Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und Wohnort des
Gläubigers;

2) den Betrag der Forderung in Haupt- und Nebensache;
3) den Rechtsgrund der Forderung;
4) den angesprochenen Rang;
5) die Bezeichnung des etwa aufgestellten Gewalthabers.
Die Beweisurkunden für die Richtigkeit der Forderungen und deren Rang

sind in Ur- oder Abschrift beizufügen und in Ermangelung ausreichender Ur-
kunden die sonstigen Beweismittel zu bezeichnen.

I n den Fällen des Art. 1180 und Art. 1181 Abs. 1 genügt, was die Rich-
tigkeit der Forderung betrifft, einstweilen die Bezugnahme auf den anhängigen
oder im Falle des Art. 1180 noch anhängig zu machenden Rechtsstreit.

A r t i k e l 1261.
Wird eine Forderung erst nach Ablauf der Anmeldungsfrist, aber noch

vor der Verhandlungstagfahrt oder wenigstens bei dieser angemeldet, so ist
darüber in gleicher Weise, wie über die innerhalb der Anmeldungsfrist an-
gemeldeten Forderungen weiter zu verhandeln, es haftet aber der betreffende
Gläubiger, wenn er die nach Art . 1256 erforderliche persönliche Ladung er-
halten hat, für alle durch die Verspätung der Anmeldung veranlaßten beson-
dern Kosten.

A r t i k e l 1262.
Ist eine Hypothekforderung auf den Namen mehrerer Gläubiger ungetheilt

eingetragen, so wird, wenn einer derselben die ganze Forderung anmeldet, das
Recht der übrigen Theilnehmer erhalten, ohne daß hiezu eine Vollmacht oder
Genehmigung derselben nothwendig ist.

A r t i k e l 1263.
Jeder Gläubiger hat das Recht, die Ansprüche der übrigen sowohl in der

Hauptsache als auch in Betreff des angesprochenen Rangs in der Verhand-
lungstagfahrt zu bestreiten.
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Hinsichtlich derjenigen Streitigkeiten, welche nnr den Vorrang zwischen
einzelnen Gläubigern betreffen, sind diese allein als Parteien zu betrachten.

A r t i k e l 1264.
Befugnisse des Der Gantschnldner kann znr Wahrung seiner Rechte in der
"md de^^ Verhandlungstagfahrt erscheinen, erhält aber zu derselben keine

Masseverwalters. besondere Ladung.

Er kann die angemeldeten Forderungen, nicht aber die dafür geltend ge-
machten Vorzugsrechte bestreiten.

I s t er in der Tagfahrt nicht erschienen, so verliert er seine Einwendungen
gegen das, was in der Versammlung verhandelt und beschlossen wurde./Wie-
dereinschung in den vorigen Stand gegen das Versäumniß findet nich

Der Masseverwalter ist nicht berechtigt, als solcher Einwendunger
die angemeldeten Forderungen zu erheben.

j statt,
gegen

A r t i k e l 1265.
Tabellarische Vor der Verhandlungstagfahrt ist von dem Gerichtsschreiber

Nachweisung der ^ t e r Aufsicht des Commissärs eine tabellarische Nachweisung
nme ungen. ^ ^ erfolgten Anmeldungen nach der Folgereihe der Vorzugs-

rechte, wie sie in Anspruch genommen worden, zu dm Gantakten anzufertigen.
Is t bei der Anmeldung einer Forderung der dafür beanspruchte Rang

von dem Gläubiger nicht bezeichnet worden, so hat der Commissär für die
tabellarische Ueberstcht dm Rang der Forderung nach der Natur derselben
und den beigebrachten Belegen zu bestimmen. Wird diese Nangbestimmung
in der Verhandlungstagfahrt nicht beanstandet, so hat es dabei sein Bewenden.

I m Falle des Art. 1261 ist die später angemeldete Forderung nachträg-
lich — nötigenfalls noch bei der Verhandlungstagfahrt — in das tabellarische
Verzeichniß an der entsprechenden Stelle aufzunehmen.

A r t i k e l 1266.
Verfahren in der I n der Verhandlungstag fahrt leitet der Commissär die Ver-
Verhandlungstag- Handlungen.

"^"' Nach der Eröffnung der Versammlung legt er den
bigern vor:

1) eine Ueberficht des Vermögens- und Schuldenstands nebst einem bei-
läufigen Anschlage der auf die Masse fallenden Kosten;

2) die zufolge Art. 1265 gefertigte tabellarische Nachweisung;
3) summarische Zusammenstellungen der Forderungen, welche sich auf be-

sondere Pfandgegenstände beziehen.

A r t i k e l 1267.
Geht aus der vorgelegten Ueberficht des Activ- und Passivstands hervor,

daß die ganze Masse von den bevorzugten Gläubigern ( in den Landestheilen
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diesseits des Rheins von den Gläubigern der drei ersten Klassen, in der Pfalz
von den privilegirten und Hypothekglänbigern) erschöpft wird, so hat der
Commissär bei der Verhandlungstagfahrt zu eröffnen, daß das Gantverfahren
bezüglich der nachgehenden Gläubiger auf Kosten der Gantmasse nicht weiter
betrieben werde.

Verlangen die nicht bevorzugten Gläubiger oder einzelne derselben, daß
das Gantverfahren auch in Beziehung auf sie fortgesetzt werde, so hat der
Commissär den Zweck der Tagfahrt auch bezüglich der nicht bevorzugten
Gläubiger zu erschöpfen und hat das Gantgericht auf Vortrag des Com-
missärs den Vermögensstand zu Prüfen.

Ueberzeugt sich das Gantgericht nicht davon, daß die ganze Masse von
den bevorzugten Gläubigern erschöpft wird, so verfügt es, daß das Gantver-
fahren bezüglich aller Gläubiger auf Kosten der Gantmasse fortgesetzt werde.

Gewinnt das Gericht die Ueberzeugung, daß die ganze Masse von den
bevorzugten Gläubigern erschöpft wird, so verfügt es, daß das Gantverfahren
zwar auch bezüglich derjenigen nachgehenden Gläubiger, welche dies verlangt
haben, jedoch nur auf Kosten derselben und unter der Bedingung, daß sie
hiefür den vom Gerichte festgesetzten Vorschuß leisten, fortzusetzen sei. I n
diesen: Falle sind die dadurch, daß das Gantverfahren bezüglich nicht bevor-
zugter Gläubiger fortgesetzt wird, nach der Verhandlungstagfahrt entstehenden
Kosten, wenn die hiefür nöthigen Mi t te l nach Befriedigung der bevorzugten
Gläubiger in der Masse nicht vorhanden sind, von den betreffenden nicht be-
vorzugten Gläubigern auch schließlich allein zu tragen.

Gegen die in Abs. 3 und 4 bezeichneten Verfügungen finden Rechtsmittel
nicht statt.

A r t i k e l 1268.

Die angemeldeten Forderungen werden in der Verhandlungstagfahrt in
der Ordnuug, in welcher sie nach der tabellarischen Nachweisung zum Zuge
kommen würden, einzeln aufgerufen.

Wird gegen eine aufgerufene Forderung und deren Nang ein Widerspruch
nicht erhoben, so wird sie sofort für anerkannt erklärt.

A r t i k e l 1269.
Der Commissär bestimmt im Benehmen mit dem Gerichtsvorstande den

Sihungstag, an welchem über die durch das Liquidationsverfahren zu Tage
getretenen Streitigkeiten vor dem Bezirksgerichte verhandelt werden soll, gibt
den anwesenden Beteiligten davon Kenntniß und weist sie an, zu ihrer Ver-
tretung Anwälte aufzustellen, soweit sie nicht bereits durch solche vertreten sind.

Eine besondere Aufforderung zum Erscheinen in der festgesetzten Sitzung
ist auch in dem Falle nicht erforderlich, wenn der Gläubiger, dessen an-
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gemeldete Forderung bestritten wird, bei der Verhandlungstagfahrt nicht zu-
gegen war.

A r t i k e l 1270.
Nachträgliche An- Das Gesuch um Zulassung zur Anmeldung oder Anfechtung
Meldungen oder eines Anspruchs nach der Verhandlungstagfahrt ist nur statthaft,

mwen ungen. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 vorgesehenen Weise voll-

zogener Abschluß dadurch nicht berührt wird, uud nur, wenn der darum
Nachsucheude die nach Art . 1256 erforderliche persönliche Ladung nicht erhalten
hat oder w^nn er die durch die Zulassung der nachträglichen Handlung ent-
stehenden Kosten übernimmt und zugleich einen entsprechenden Vorschuß auf
dieselben leistet.

Das Gesuch ist bei dem Commissär anzubringen, der auch die Große des
zu erlegeuden Kostenvorschnsses bestimmt.

Wird dem Gesuche stattgegeben und handelt es sich um eine nachträgliche
Einwendung, so sind die dabei nach Lage des Falls Betheiligten davon und
von dem nach Ar t . 1269 zur Verhandlung der entstandenen Streitigkeit be-
stimmten Sitzungstage durch Gerichtsvollzieherakt, den der betreffende Bc-
thciligte zustellen läßt, in Kenntniß zu setzen.

^ Handelt es sich dagegen um eine nachträgliche Anmeldung, so hat der
betreffende Gläubiger sämmtliche nach Lage der Gantakten Betheiligte zn der
neum Verhandlungstagfahrt vorladen zu lassen.

Bei der neuen Tagfahrt können auch solche früher schon angemeldete An-
sprüche, welche bisher unbeanstandet geblieben sind, noch beanstandet werden.

HauptstüH.

Streitigkeiten über angemeldete Forderungen oder deren Vorzugsrechte.

Ar t ike l 1271.
Allgemeine Ve. M f ^e Verhandlung und Entscheidung von Streitigkeiten

mmg. über angemeldete Forderungen oder deren Vorzugsrechte kommen,
soweit i n Art . 1269 und 1272—1279 nicht anders bestimmt ist, die allgenuinen
Vorschriften über das Verfahren vor den Bezirksgerichten und über die Rechts-
mittel zur Anwendung.

I s t eine derlei Streitigkeit von mehreren Betheiligten oder gegen mehrere
Betheiligte in derselben Richtung erhoben, so gelten die Bestimmungen des
Art. 1108.

A r t i k e l 1272.
Einführung des Der Anwalt dos Gläubigers, dessen Anspruch bestritte:: ist,

hat den erhobenen Anspruch und den Beweis desselben in einem
motivirten Antrage zu entwickeln.
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Dieser Antrag ist wenigstens acht Tage vor der znr Verhandlung be-
stimmten Gerichtssitzung auf der Gerichtsschreiberei zu hinterlegen. Die Ur-
schriften der Beweisurkunden sind beizufügen, soferne sie nicht bereits bei der
Anmeldung hinterlegt wurden.

Auf Seiten der Gegenanwälte findet die Hinterlegung von Anträgen nur
in der Sitzung statt.

A r t i k e l 1273.
Gegen Parteien, für welche bei der Verhandlung ein Anwalt

^ ^ ^ ^ Nersäunmngsurtheil zu erlassen.
Das Urtheil, welches gegen eine Partei ergeht, für welche der in

Art . 1272 vorgeschriebene motivirte Antrag auf der Gerichtsschreibcrei hinter-
legt wurde, für welche aber bei der Verhandlung ein Anwalt nicht aufgetreten
ist, ist als Versäumungsurtheil zu betrachten.

Bei Erlassung des Versäumungsurtheils ist, soweit die Akten des Gant-
verfahrens Anhaltspunkte bieten, nach Lage der Sache zu entscheiden.

A r t i k e l 1274.
Vertagung. M der in Art . 1272 vorgeschriebene motivirte Antrag nicht

rechtzeitig hinterlegt worden, für die betreffende Partei aber ein Anwalt bei
der Verhandlung aufgetreten, so kann die Verhandlung, wenn die Gegenpartei
es verlangt, auf Kosten der säumigen Partei vertagt werden.

A r t i k e l 1275.
Verhandlung und Die Verhandlung wird durch einen Vortrag des Commissärs

Urthei l . . v. . . .

eingeleitet.
Nach Beendigung dieses Vortrags haben die Anwälte ihre Anträge zu

stellen und zu begründen.
Die Akten des Gantverfahrens sind bei der Verhandlung in Urschrift

vorzulegen.
A r t i k e l 1276.

Sind mehrere Streitigkeiten gleichzeitig zur Entscheidung reif, so wird
darüber in einem und demselben Urtheile erkannt.

Zur Verhandlung über weitläufigere Streitigkeiten können sogleich bei
der Verweisung durch den Commissär oder später von dem Gerichte besondere
Sitzungen bestimmt werden.

Dies gilt insbesondere von schwierigen: Streitigkeiten, welche zwischen
einzelnen Gläubigern nur über das gegenseitige Vorzugsrecht geführt werden.

A r t i k e l 1277.
Wird das Datum einer von dem Gantschuldner ausgestellten Privat-

urkunde von der Gläubigerschaft oder von einem Gläubiger bestritten, so hat
derjenige, welcher sich darauf beruft, die Richtigkeit desselben nachzuweisen.
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Die beschränkende Bestimmung in Art. 358 Abs. 4 findet i n diesem Falle
keine Anwendung, auch kann das Gericht die persönliche Glaubwürdigkeit des
Gantschuldners berücksichtigen.

Geständnisse, welche der Gantschuldner im Laufe des Verfahrens macht,
bilden keinen Beweis gegen die Gläubiger, bewirken jedoch, soferne sie vor
Eröffnung der Gant vollen Beweis gegeben haben würden, daß alle sonsti-
gen Beweismittel zuläßig sind, auch wenn sie außerdem ausgeschlossen sein
würden.

A r t i k e l 1278.
Berufung. Die Berufungsfrist gegen Urtheile über die im gegenwärtigen

Hauptstücke behandelten Streitigkeiten beträgt fünfzehn Tage von Zustellung
des Urtheils.

Sind mehrere Berufungen eingelegt worden, so ist über dieselben gleich-
zeitig zu verhandeln und durch ein und dasselbe Urtheil zu entscheiden, soweit
dies mit dem Stande der Sache sich verträgt.

A r t i k e l 1279.
Wirkung des Das von einem Betheiligten erlangte obsiegliche Urtheil, durch

^ ̂  ' welches die Forderung eines Gläubigers ganz oder theilweise ver-
worfen oder ein von demselben beanspruchtes Vorzugsrecht versagt worden ist,
wirkt auch zum Vortheile aller übrigen dabei Betheiligten.

Hauptstück.
Definitive Masseverwaltung.

A r t i k e l 1280.
Beschlüsse der Die in der Verhandlungstagfahrt versammelten Gläubiger
Glaubigcrver. ^ h Vertreter von solchen haben nach geschlossener Liquidation

über diejenigen Gegenstande, welche das gemeinschaftliche I n -
teresse betreffen, Beschluß zu fassen.

Hieher gehören insbesondere:
1) die Wahl des oder der definitiven Masseverwalter;
2) die Wahl eines Gläubigerausschusses von drei oder fünf Mitgliedern

und der erforderlichen Zahl von Ersatzmännern zur Leitung der Masse-
verwaltung bei wichtigern Maßregeln uud Beschlüssen, wenn dafür nach
den obwaltenden Verhältnissen ein Bedürfnis gegeben ist;

3) die Wahl eines Anwalts zur gemeinsamen Vertretung, soferne die Gläu-
biger eine solche Wahl für angemessen erachten, widrigenfalls die Auf-
stellung eines gemeinsamen Anwalts, wo sie nothwendig wi rd , dem
Gläubigerausschusse und in dessen Ermangelung dem Masseverwaltcr
zusteht;
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4) die Veräußerung der zur Masse gehörigen Vermögenstheile und die Fest-
setzung der hiebei zu gestattenden Zahlungsfristen;

5) die Benützung der vorhandenen oder durch die Veräußerung zu erlan-
genden Barschaften;

6) die Verwaltung des Massevermögens, die Fortführung vorhandener
Fabriken und anderer Gewerbsgeschäfte;

7) die Belohnung des Masseverwalters;
8) die dem Gantschuldner oder dessen Familie allenfalls zu bewilligende

Unterstützung.
Der Gantschuldner, falls er erschienen, ist von der GlänbigerVersammlung

mit feinen etwaigen Bemerkungen und Anträgen zu den Gegenständen der Be-
schlußfassung zu vernehmen.

A r t i k e l 1281.
Die Beschlüsse der Gläubigerversammlung werden durch Stimmenmehrheit,

welche nach den Forderungsbeträgen zu bemessen ist, gefaßt. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet der Commissär.

Zu r Abstimmung sind alle Gläubiger berechtigt, deren Forderungen un-
widersprochen oder genügend bescheinigt sind.

Fehlt es bei einer Forderung nur bezüglich eines Theils derselben an diesen
Erfordernissen, so kommt sie mit dem andern Theile in Anrechnung. Wird
das Vorhandensein der Bescheinigung beanstandet, so entscheidet darüber der
Commissär.

Sind bei einem Berathungsgegenstande nur einzelne Gläubiger betheiligt,
so haben sich auch nur diese an der Abstimmung zu betheiligen.

Bei den nach Art. 1280 Ziff. 4 zu fassenden Beschlüssen können Zahlungs-
fristen über drei Monate hinaus, sowie alle Zahlungsfristen für den Kauf-
schilling von Fahrnissen nur mit Zustimmung der sämmtlichen in der Gläu-
bigerversammlung persönlich oder durch Gewalthaber anwesenden Gläubiger
gestattet werden.

Die dem Gantschuldner nach Ar t . 1209 Abs. 5 zugesprochenen Bezüge kann
die Gläubigerschaft demselben nicht entziehen.

I m Falle des Art. 1209 Abs. 3 kann dem Gantschuldner die ihm vom
Gerichte bewilligte Unterstützung von der Gläubigerschaft auf so lange nicht
entzogen werden, als die Anwesenheit des Gantschuldners von dem Gerichte
oder der Gläubigerschaft verlangt wird.

A r t i k e l 1282.
Gläubiger- I ^ h ^ Gläubigerausschuß und zu Ersatzmännern find in der
"" ' "̂ ' Regel nur Gläubiger zu wählen, welche am Gerichtssitze oder in

unmittelbarer Nähe desselben wohnen.
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Die Mitglieder des Gläubigerausschusses haben außer dem Ersätze ihrer
Auslagen keinerlei Vergütung anzusprechen.

A r t i k e l 1283.
Die Geschäftstätigkeit des Gläubigerausschusses ist auf die Mitwirkung

desselben in den vom Gesetze oder durch Beschluß der Gläubigetversammlung
bestimmten Fällen beschränkt.

Is t kein Gläubigerccusschuß bestellt worden, so geht die Befugniß zur Er-
theilung der gesetzlich dem Gläubigerausschusse zugewiesenen Genehmigungen und
Ermächtigungen, soweit das Gesetz nicht anders verfügt, auf den Commissär über.

A r t i k e l 1284.

Der Gläubigerausschuß wird mit Vorwissen oder auf Anordnung des
Commissärs dnrch den Masseverwalter berufen.

Er kann sich auch ohne Berufung versammeln, hat aber dann dem Com-
missär zuvor Anzeige zu machen und sich mit ihm über die Zeit der Versamm-
lung zu verständigen.

Der Commissär leitet die Verhandluugen des Gläubigerausschusses und
bringt die gefaßten Beschlüsse zu Protokoll.

Zu r Beschlußfassung ist die Anwesenheit von drei Ausschußmitgliedern
oder Ersatzmännern erforderlich.

Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet der Commissär.

Der Gerichtsschreiber ertheilt den Betheiligten auf Verlangen die erforder-
lichen Ausfertigungen der Beschlüsse oder eines Auszugs daraus.

A r t i k e l 1285.
Der Gläublgcrausschuß kann mit Vonmsscn des Commissärs jederzeit eine

weitere Versammlung der Gläubiger anordnen, wenn wichtige die Massever-
waltung betreffende Fragen solches erfordern.

Besteht kein Gläubigerausschuß, so hat der Commissär, wenn er die Be-
rufuug einer außerordentlichen Versammlung der Gläubiger für nothwendig
erachtet, dieselbe auf Antrag oder von Amtswegen anzuordnen.

Die Gläubiger werden zu der weitern Versammlung durch dm Masse-
verwalter unter Androhung des Nechtsnachtheils eingeladen, daß die ausblei-
benden als den Beschlüssen der Mehrheit beistimmend betrachtet werden.

.Haben die Gläubiger bei ihrer ersten Versammlung über die A r t der Ein-
ladung zu weitern Versammlungen nichts bestimmt, so erfolgt diese durch
Umlaufschreiben an die am Gerichtssitze wohnenden Gläubiger und an die Ge-
walthaber der übrigen.
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I n Ermangelung von Gewalthabern wird das Umlaufschreiben für die
betreffenden Gläubiger dem Staatsanwälte zugestellt.

A r t i k e l 1286.
Bei längerer Dauer des Gantverfahrens muß wenigstens jedes Jahr eine

Versammlung der Gläubiger angeordnet werden, in welcher der Stand des
ganzen Verfahrens, der Fortgang und die Ursachen der etwaigen Verzögerung
der Liquidationsprozesse und das Ergebniß der Vermögensverwaltung darzu-
stellen und die Versammlung zur Fassung geeigneter Beschlüsse zu veranlassen ist.

A r t i k e l 1287.
Die Bestimmungen des Art. 1281 finden auch auf die weitem Gläubiger-

versammlungen Anwendung.

A r t i k e l 1288.
Wegen nachtheiliger Maßnahmen oder Unterlassungen des Gläubigeraus-

schusses kann sowohl der Gantschulduer als jeder Gläubiger bei dem Commissär
Beschwerde führen.

Der Commissär hat über die Beschwerde deu Gläubigerausschuß zu ver-
nehmen und, wenn sie nicht gehoben wird, die Entscheidung des Gerichts zu
veranlassen.

Der Beschluß des Gerichts wird den Betheiligten durch ein von dem Com-
missär zu erlassendes Umlaufschreiben bekannt gemacht, welches dieselben unter
Beifügung des Datums zu unterzeichnen haben. Gegen den Beschluß ist .inner-
halb fünfzehn Tagen das Rechtsmittel der Beschwerde zuläßig.

A r t i k e l 1289.
Definitive Die Ernennung der definitiven Masseverwalter hat der Com-

a cvnwa ung. ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Schlüsse der Gläubigerversammlung nach
Vorschrift des Art. 1199 Abs. 2 bekannt zu machen.

Sind für die definitive Masseverwaltung nicht ausschließend dieselben Per-
sonen, welche die provisorische geführt haben, erwählt worden, so haben letztere
den von der Gläubigerversammlung erwählten definitiven Masseverwaltern Rech-
nung abzulegen und die Masse ihnen auszuantworten.

A r t i k e l 1290.
Was in Art . 1233 und Art. 1234 Abs. 3 bezüglich des provisorischen

Masseverwalters vorgesehen ist, gilt auch für den definitiven.
Dieser hat unter Beobachtung der von der Gläubigerversammlung oder

dem Gläubigerausschusse darüber gefaßten Beschlüsse und der einschlägigen ge-
setzlichen Vorschriften die Verwaltung der Masse fortzusetzen und zur Feststel-
lung, Vervollständigung und Versilberung derselben zu schreiten.
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Insbesondere hat er die Abnahme der Siegel und die Verzeichnung der
Vermögenstheile durch einen Notar, sowie die Versteigerung der zur Masse ge-
hörigen Gegenstände zu veranlassen, und kommen hiebet in Betreff der Bedin-
gungen, der Bekanntmachung und der Form der Versteigerung, sowie der Wir -
kungen des Zuschlags die Vorschriften des vierten Buchs zur Anwendung.

Die Bezeichnung des Notars, welcher die Versteigerung der Liegenschaften
vorzunehmen hat, geschieht durch das Gantgericht auf Vortrag des Commissärs.
Hinsichtlich der außer dem Sprengel des Gerichts liegenden Immobilien ver-
anlaßt dasselbe die Bezeichnung durch das zuständige Gericht.

Die Versteigerungsbedingungen werden, soweit die Gläubigerversammlung
darüber nicht verfügt hat, von dem Gläubigerausschusse auf Vorschlag des
Masseverwalters, wenn aber ein Gläubigerausschuß nicht bestellt ist, von dem
Masseverwalter mit Genehmigung des Commissärs festgesetzt.

Zahlungsfristen über drei Monate hinaus, sowie für Kaufschillinge von
Fahrnissen Zahlungsfristen überhaupt, dürfen weder von dem Gläubigeraus-
schusse, noch von dem Masseverwalter bewilligt werden.

Der Gläubigerausschuß oder, wenn ein solcher nicht bestellt ist, der Com-
missär kann die Veräußerung einzelner beweglicher Gegenstände aus freier Hand
oder durch Mäkler gestatten.

A r t i k e l 1291.
Neber Streitigkeiten, welche nicht die Verkeilung der Masse und die dabei

zu berücksichtigenden Forderungen und Vorzugsrechte, sondern das Massaver-
mögen betreffen, kann der Masseverwalter mit Vorbehalt der Genehmigung
des Gläubigerausschufses Vergleiche schließen.

Uebersteigt der Gegenstand des Vergleichs den Werth von hundert Gulden
oder betrifft der Vergleich unbewegliche Sachen, so ist die Bestätigung des Ge-
richts erforderlich.

Bei Vergleichen der letzterwähnten Ar t ist, wo es geschehen kann, auch
'der Gantschuldner zu hören.

A r t i k e l 1292.
Gegenstände, an welchen ein Dritter das Eigenthum anspricht, find demselben

von dem Masseverwalter gegen Ersatz der etwa darauf haftenden Kosten aus-
zuhändigen, sobald der Anspruch durch Urtheil außer Zweifel gestellt oder ohne
gerichtliches Verfahren von dem Gläubigerausschusse, in Ermangelung eines
solchen aber von ihm selbst unter Zustimmung des Commissärs als unzweifel-
haft anerkannt ist.

A r t i k e l 1293.
Der Masseverwalter hat, soferne die Gläubigerversammlung nicht anders

verfügt hat, dem Gläubigerausschusse jeden Monat eine Uebersicht der Einnahmen
und Ausgaben und des Kassabestands zu übergeben.
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Die Schlußrechnung wird durch den Gläubigerausschuß bereinigt.
I s t die Verwaltung nicht im Laufe eines Jahrs beendigt, so findet am

Ende eines jeden Jahrs die Rechnungsabhör statt. Der Gläubigerausschuß
ist jederzeit befugt, frühere Rechnungsvorlage anzuordnen.

I s t die Belohnung des Masseverwalters für seine Mühe nicht voll der
Gläubigerversammlung festgesetzt, so geschieht die Festsetzung nach Vernehmung
des Gläubigerausschusses auf Vortrag des Commissärs durch das Gericht.

Wenn ein Gläubigerausschuß nicht besteht, hat es bezüglich der Rechnungs-
führung, soferne hierüber von der Gläubigerversammlung nicht anders verfügt
ist, bei den Vorschriften des Art. 1246 sein Bewenden.

Hauptstück.

Verkeilung der Masse.

A r t i k e l 1294.
Vorläufige Die Auszahluug der auf die Masse fallenden Kosten des Ver-
Zahlungen. fahrens, sowie der Kosten der Verwaltung und Vertretung der

Masse, ferner der dem Schuldner und seiner Familie bewilligten Unterstützung
erfolgt auf Verfügung des Commissärs aus den jeweils vorhandenen oder ein-
gehenden Geldern unabhängig von der Verkeilung der übrigen Masse.

Gleiches gilt von den Forderungen, welche in den Landestheilen diesseits
des Rheins nach der daselbst geltenden Prioritätsordnung in die erste Klasse,
in der Pfalz zu den in Art. 2101 des dort geltenden Civilgesetzbuchs aufge-
zählten privilegirten Forderungen gehören, soferne sie im Liquidationsverfahren
uicht beanstandet wurden oder die darüber entstandene Streitigkeit erledigt ist.

A r t i k e l 1295.
Diejenigen Gläubiger, welche in den Landestheilen diesseits des Rheins

in die dritte Klasse, in der Pfalz zu den in Art. 2102 des dortigen Civil-
gesetzbuchs aufgezählten privilegirten Gläubigern gehören, können, sobald ihre
betreffenden Forderungen und deren Rang außer Zweifel gestellt sind, nach Maß-
gabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmuugen aus den: dafür verfügbaren
Erlöse der betreffenden Gegenstände unabhängig von der Vertheilung der übri-

^ gen Masse befriedigt werden.

A r t i k e l 1296.
Steht bei einer Forderung der in Art . 1294 Abs. 2 oder Art. 1295 be-

zeichneten Art die Nichtigkeit oder der Rang nicht vollständig fest, so kann sie
gegen Sicherheitsleistung vorläufig ausbezahlt werden. Hiebei entscheidet das
Gericht auf Vortrag des Commissärs.

22
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A r t i k e l 1297.
Den Hypothekglänbigern kann der zn ihrer Befriedigung verfügbare Erlös

aus den betreffenden Liegenschaften nach dem anerkannten oder rechtskräftig
festgesetzten Nange ihrer liquiden Forderungen, soweit es zu deren Deckuug
erforderlich ist, durch den Commisfär uuabhäugig vou der Vertheilung der
übrigen Masse zugewieseu werden.

A r t i k e l 1298.
Vertheilungsplan Sobald der Schuldenstand festgestellt und die Aktivmassc ver-
unb Verfahren s t ^ t ist, hat der Commissär den Vertheilungsvlan zn ent-

hllruöer.

werfen, in welchem das nach Abzug der Kosten des Verfahrens
und der Verwaltung und Vertretung der Masfe übrig bleibende Masse-
vermögen und die nach Maßgabe des vorgelegten Verzeichnisses und der rechts-
kräftigen Entscheidung über die erhobenen Streitigkeiten auf jede angemeldete
Forderung fallende Summe festgesetzt wird.

Bei Entwerfung des Vertheilungsplans darf der Commissär einen Nech-
nungsverständigen verwenden.

A r t i k e l 1299.
Sind verschiedene Vertheilungsmassen zu bilden, so sind, soweit das Gesetz

nicht anders bestimmt, die in Art . 1294 angeführten Posten auf diese ver-
schiedenen Massen nach Verbältniß derselben auszuschlagen.

Die auf die Verwaltung und Erhaltung eines Masfetheils erwachsenen
besondern Kosten sind von der betreffenden Masse allein zu tragen.

A r t i k e l 1300.
Wenn die volle Befriedigung des Inhabers eines zur Masse gehörigen

Faust- oder Nutzuugspfands aus dem Pfände ungewiß oder erst nach längerer
Zeit zu gewärtigeu ist, hat der betrefseude Gläubiger all der Vertheilung der
Massegelder uach dem ganzen Betrage seiner Fordernng und nach den damit
etwa anderweit verbundenen Vorzugsrechten vorbehaltlich der seinerzeitigen Be-
rechnung Theil zu nehmen.

Leistungen, welche zur Erhaltung des Pfands erforderlich sind, hat einst-
weilen der Inhaber des Pfands zu tragen, falls er nicht vorzieht^ auf seiu
Vorzugsrecht am Pfände Verzicht zu leisten.

Hinsichtlich der bedingten oder betagten Forderungen, der Leibrenten und
Pfründen kommen die Bestimmungen der Art. 836 und 1118—1121 zur An-
wendung.

A r t i k e l 1301.
Die Vertheilung wird dadurch nicht aufgehalten, daß einzelne Bestand-

te i le der Aktivmasse nicht eingebracht oder veräußert sind. Es können wieder-
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holte Vertheilnngen durch den Commissär vorgenommen oder dnrch das Gericht
ans einfache Vorstellung eines Betheiligten angeordnet werden, so oft ein hin-
länglicher Bestand angesammelt ist.

Die Vertheilnng wird anch dadurch nicht aufgehalten, daß über einzelne
Streitigkeiten nicht rechtskräftig entschieden ist. I n diesen: Falle werden die
streitigen Forderungen nach den: angesprochenen Betrage und Nange vorläufig
eingesetzt, die darauf fallenden Beträge bleiben aber bis zur rechtskräftigen
Entscheidung hinterlegt oder gegen Sicherstellung in den Händen der Anstei-
gerer. Das Gericht kann auch auf Vortrag des Commissärs verfügen, daß
der auf die bestrittene Forderung fallende Betrag den nachfolgenden Gläubi-
gern gegen Sicher!)eitsleistnng einstweilen verabfolgt werde.

A r t i k e l 1302.
Von der erfolgten Entwertung des Vertheilnngsplans fetzt der Commissär

die Gläubiger und den Schuldner durch ein von denselben oder ihren Gewalt-
habern zu unterzeichnendes Umlaufschreiben, soweit aber dieselben nicht am
Sitze des Bezirksgerichts wohnen uud auch keinen Gewalthaber daselbst auf-
gestellt haben, durch Briefe gegen Postbescheinigung und, soweit möglich, gegen
Rückschein in Kenntniß, mit der Aufforderung, von dem Vertheilungsplane
auf der Gerichtsschreiberei Keuntniß zu nehmen uud ihre Erinnerungen bis
zu einem bestimmten Tage daselbst schriftlich einzureichen oder zu Protokoll
zu geben.

I n besondern Fällen kann der Commissär die Mittheilnng nnd Aufforde-
rung dnrch einen Gerichtsvollzieher zustellen lassen.

A r t i k e l 1303.
Sind gegen den Vertheilnngsplan Erinnerungen erhoben worden, so hat

der Commissär die Betheiligten in der in Art. 1302 bezeichneten Form zum
Versuche der Vermittlung vor sich zu rufen.

Wenn dieselben nicht erscheinen oder sich nicht in Güte vereinigen, werden
die Streitigkeiten in der durch Art. 1269, 1275 und 1276 bestimmten Weise
zur Verhandlung und Entscheidung gebracht.

A r t i k e l 1304.
Vertheilnng. Der Vertheilungsplan wird, soweit gegen seinen Inha l t keine

Erinnerungen vorgebracht wurden, sofort nach Ablauf der festgesetzten Frist,
in seinen übrigen Theilen aber nach Erledigung der vorgebrachten Erinnerungen
von dem Commissär abgeschlossen nnd jedem Gläubiger, der Befriedigung zu
erlangen hat, Anweisung auf die vou ihm zu erhebenden Gelder ertheilt.

Der Abschluß ist unter Beifügung des Datums von dem Commissär zu
unterzeichnen und von dem Gerichtsschreiber gegenzuzeichnen.

22*
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Die Benachrichtigung der Beteiligten von dem Abschlüsse des Verthei-
lnngsplans erfolgt in der in Art. 1302 bezeichneten Weise.

A r t i k e l 1305.
Abänderungen eines in der in Art. 1304 Abs. 2 bezeichnetet: Weise voll-

zogenen Abschlusses sind nur auf Begehren einer Partei und nur dann statt-
haft, wenn der Abschluß mit dem Entwürfe des Vertheilungsplans oder den
über die Streitigkeiten ergangenen Urthcilen nicht übereinstimmt.

Das Begehren ist binnen fünfzehn Tagen nach der Kundmachung des
Abschlusses an die betreffende Partei durch motivirten Antrag zu stellen, der,
nachdem der Gerichtsvorstand darauf eine Sitzung zur Verhandlung bestimmt
hat, den übrigen Betheiligten mit der Aufforderung zur Anwaltsbestellung,
wo eine solche noch nicht stattgefunden hat, und zum Erscheinen in der Sitzung
zuzustellen ist.

Die Kosten hat, soweit sie der Masse zur Last fallen, der zuletzt ange-
wiesene Gläubiger zu tragen.

Die Berichtigung eines bloßen Rechnungsirrthums ist nicht als Abände-
rung des Abschlusses im Sinne des gegenwärtigen Artikels zu betrachten.

A r t i k e l 1306.
I n Betreff der. Bereinigung des Hypothekenbuchs und der Ausfertigung

der Anweisungen der Gläubiger, welche Befriedigung zu erhalten haben, auf
die von ihnen zu erhebenden Gelder, dann der Wiederversteigerung kommen
die einschlägigen Bestimmungen des Hauptstücks X X X V I analog zur An-
wendung.

Die Bestimmungen des Art. 1127 Abs. 2 und 4 gelten auch im Gant-
verfahren.

A r t i k e l 1307.
Betheiligte, welche entweder die nach Art. 1256 erforderliche persönliche

Ladung oder die nach Art. 1302 erforderliche Kundmachung nicht erhalten
haben, können das Liquidatious- und Vertheilungsverfahren, soweit es in Folge
dessen mit Nichtigkeit behaftet ist, mittels einer bei dem Oantgerichte gegen die
sämmtlichen übrigen nach Lage des Falls Beteiligten zu erhebenden Klage
als nichtig anfechten, wenn sie von der Bestimmung des Art. 1270 keinen
Gebrauch mehr machen können.

Betheiligte, welche aus dem in Art. 1305 angeführten Grunde Abänderung
des Abschlusses des Vertheilungsplans beanspruchen können, welchen aber die
vorgeschriebene Mittheilung von dem Abschlüsse nicht gemacht worden ist,
tonnen das Begehren auf Abänderung des Abschlusses noch so lange er-
heben, als die Zahlungsanweisungen noch nicht ausgefertigt und die Ver-
fügungen in Betreff der Bereinigung des Hypothekenbuchs (Art . 1306) noch
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nicht vollzogen sind. Nach diesem Zeitpunkte steht ihnen eine nach Maßgabe
der Bestimmungen des Abs. 1 zn erhebende Nichtigkeitsklage zu.

A r t i k e l 1308.
Veräußerung von Befinden sich nach Verkeilung der Masse, soweit sie zur

Forderungen. Nertheilung geeignet ist, nnter den Aktiven derselben noch strei-
tige, noch nicht fällige oder schwer eindringliche Forderungen oder Klagerechte,
so können sich die bei der Einbringung derselben bethelligten Gläubiger zur
öffentlichen Versteigerung derselben an den Meistbietenden oder zu ihrer Ueber-
lassung au betheiligte Gläubiger vereinigen.

Der Gantschuldncr und die betheiligten Gläubiger werden zur Verhand-
lung hierüber iu der in Art. 1302 bezeichneten Weise vor den Commissär
berufen.

I s t Cinverständniß nicht zu erzielen, so entscheidet das Gericht auf Vor-
trag des Commissärs über die gestellten Anträge.

Wider seinen Willen kann keinem Gläubiger eine Forderung an Zahlungs-
statt überwiesen werden.

A r t i k e l 1309.
Der Gläubiger oder der Dritte, dem die Forderung oder das Klagerecht

nach Art . 1308 zugeschlagen wird, tr itt sofort in die Stelle des Gantschuld-
ners und zwar auch in Ansehung der bisher erlanfenen einschlägigen Prozeß-
kosten.

Die Gläubiger siud zu keiner Gewährleistung für die Forderung ver-
pflichtet.

A r t i k e l 1310.
unveräußerliches Andere Vcrmögenstheile, für welche bei der Versteigerung kein

Vermögen. ^^. ^ ^ annehmbares Gebot erfolgte und die auch in anderer
Weise nicht zu verwerthell waren, können, wenn bei einer nach Art. 1308
Abs. 2 einzuleitenden Gläubigerversammlung kein Cinverständniß bezüglich der
Verfügung über dieselben zu erzielen war, von einem der Gläubiger nach der
Reihenfolge des Vertheilungsplans und bei gleichem Range nach jener der
Größe der Fordernng um deu Schätzungswerth übernommen werden.

A r t i k e l 1311.
Diejenigen Forderungen uud Klagerechte, zu deren Uebernahme sich weder

ein Gläubiger noch ein Steigernngslustiger gefunden hat und deren Ein-
bringung die betheiligten Gläubiger auch nicht gemeinschaftlich auf ihre Kosten
weiter betreiben wollen, sowie überhaupt alle Nermögenstheile, welche nicht
flüssig gemacht werden konnten und welche kein Gläubiger an Zahlungsstatt
übernimmt, werden dem Gantschuldner in der Lage, in welcher sich die Sache
defindet, zur freien Verfügung überlassen.
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A r t i k e l 1312.
Die künftige Verwaltung solcher Güter, an welchen dem Gantschuldner

kein Veräußerungsrecht, sondern nur Geuußrechte zustehen, uud die Ver-
werthung und Vertheiluug' des Ertrags derselben wird von den beteiligten
Gläubigern im Einvernehmen mit dem Gantschuldner festgesetzt.

I n Ermangelung gütlicher Übereinkunft eutscheidet das Gericht auf Vor-
trag des Commissärs nach Maßgabe der im X X X V . Hauptstücke enthaltenen
einschlägigen Vorschriften.

Hauptstück.
Beendiauna der Gant.

A r t i k e l 1313.
Beendigung durch Das Gantverfahren ist beendigt, wenn die Gantmasse voll-

Ausschüttung f.,. . . , ^ « ^ » ^
der Masse. sWndlg VerthM H .

A r t i k e l 1314.
Kommen einzelne zur Masse gehörige Vermögenstheile erst nach Been-

digung des Gantverfahrens zum Vorschein oder zur Geltung, so beauftragt
das Gericht auf einfache Vorftelluug eines Betheiligten den früheru oder einen
neu ernannten Masseverwalter und den frühern oder einen neu bestellten
Commissär mit der Verwerthung der betreffende!: Gegenstände und der Ver-
theilung des Erlöses.

A r t i k e l 1315.
Is t die Gant durch vollständige Vertheilung der Masse beendigt, so können

die unbefriedigt gebliebenen Gläubiger ihre Ansprüche an demjenigen Vermögen
geltend machen, welches der Schuldner später erlangt.

Die Zwangsvollstreckung kann in solchem Falle auch auf Grund der
im Gantverfahren erfolgten ausdrückliche!: Anerkennnng oder gerichtlichen Ent-
scheidung geschehen.

A r t i k e l 1316.
Beendigung durch Macht der Gantschulduer oder ein Gläubiger vor oder iu

Aecord. ^ Wäubigerversammlung Vorschläge zu einem Accorde, so hat
der Commissär diese Vorschläge in der Gläubigerversammluug zur Erörterung
und Abstimmuug zu bringen. Der Commissär kann auch selbst solche Vor-
schläge der Gläubigerversammlung machen.

Zur Abschließung des Accords ist die Zustimmung des Gantschuldners
und sämmtlicher in dem Gantverfahren aufgetretener Gläubiger, soferue der
Accord Einfluß auf deren Befriedigung üben soll, erforderlich.
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Wird der Aecord von sämmtlichen in der Glänbigerversammlnng persön-
lich oder dnrch Gewalthaber anwesenden Glänbigcrn gntgeheißen, so sind die
in der Glänbigerversammlnng nicht erschienenen Gläubiger dnrch den Com-
missär aufzufordern, an einem von ihn: bestimmten Tage vor ihm zn erschei-
neil nnd ihre Erklärung darüber abzugeben, widrigenfalls sie als zustimmend
würden betrachtet werden. Von dem Ergebnisse hat der Commissär den übrigen
Beteil igten Mittheilnng zn machen. Ladung und Mittheilung geschehen in
der in Art . 1302 Abs. 1 bezeichneten Weise.

Is t der Aecord genehmigt, so legt der Masseverwalter dem Gantschuldner
vor dem Commissär über seine Geschäftsführung Nechnuug ab und werden
ihm, soweit die Uebereintunft nicht anders bestimmt, die in Beschlag genom-
menen Vermögenstheile, Barschaften, Bücher und Schriften abgeliefert. Be-
findet sich der Schuldner nach Art . 1231 in Personalhaft, fo verfügt der
Commissär sofort die Aufhebung derselben.

A r t i k e l 1317.
Durch außergerichtliche Unterhandluugeu über eiuen zu Stande zu

bringenden Accord wird das Gantverfahren nicht aufgehalten, auch kann kein
Gläubiger geuöthigt werden, auf solche Unterhandlungen sich einzulassen. Is t
jedoch nach Ablauf der Anmeldnngsfrist ein solcher außergerichtlicher Accord
zu Staude gekommen und weist der Gantschuldner durch öffentliche Urkunden
nach, daß sämmtliche in Ar t . 1316 Abs. 2 bezeichnete Gläubiger, von welchen
Forderungen angemeldet worden sind, in denselben gewilligt haben, so hat die
Aufhebuug des Gantverfahreus zu erfolgen uud kommen die Bestimmungen
des Art. 1316 Abs. 4 zur Anwendung.

A r t i k e l 1318.
Gemeinsame Be. Is t die Gant durch Ausschüttung der Masse oder durch

stlmmung. U^lN'd beendigt, so hat der Commissär auf Ansuchen des Gant-
schuldners ihm ein Zeugniß über die Beendigung der Gant auszustellen und
dieselbe durch die von dem Gantschuldner bezeichneten öffentlichen Blätter be-
kannt zn macheu. Die hierauf erwachsenden Kosten hat der Gantschuldner
zu tragen.



Sechstes Auch.

Hauptstück.
Schiedsgerichte.

A r t i k e l 1319.
Die Parteien können die Entscheiduug zwischeu ihnen ent-

standener Streitigkeiten, soferne dieselben Rechte betreffen, über welche sie zu
verfügen befugt sind, Schiedsrichtern übertragen (selbständiger Schiedsvertrag).

Die Parteien können auch in voraus übereinkommen, daß Streitigkeiten,
welche bezüglich eines zwischen ihnen abgeschlossenen Vertrags oder sonst ob-
waltenden Nechtsverhältnisses künftig entstehen, durch Schiedsrichter zu ent-
scheiden seien (accessorischer Schiedsvertrag).

Jeder Schiedsvertrag muß unter Strafe der Nichtigkeit schriftlich errichtet
werden. Der selbständige Schiedsvertrag muß unter gleicher Strafe auch den
Streitgegenstand uud die Schiedsrichter deutlich bezeichnen.

Artikel 132N.
Schiedsrichtern können nicht übertragen werden Verhandlungen und Ent-

scheidungen:
1) über den Personenstand;
2) über die Bestellung und Entsetzung von Vormündern, gerichtlichen Bei-

ständen und Pflegern;
3) über den Gerichtsstand, über Ablehnung von Gerichtspersonen und

über Verweisung an ein anderes Gericht, sowie über Gntschädigungs-
klagen gegen Nichter, Staatsanwälte, Gcrichtsschreiber, Notare, Ad-
vokaten oder Gerichtsvollzieher wegen Dienstwidrigsten;

4) über die Giltigkeit und Trennung von Ehen;
5) über Aufhebung der ehelichen Gütergemeinschaft und über Aendcrung

der ehelichen Güterverhältnisse;
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6) über Wiederaufnahme des Verfahrens nnd über Nichtigkeit im letzten
ordentlichen Rechtszuge erlassener Urtheile;

7) in Gantfachen.
Die Bestimmung der Ziff. 5 findet keine Anwendung, wenn nach dem

einfchlägigen Civilrechte die Eheleute die betreffende Aufhebung oder Aenderung
dnrch Vertrag vornehmen können.

A r t i k e l 1321.
Wer als Vertreter einer physischen oder juristischen Person oder als Ver-

walter fremden Vermögens die Entscheidung einer entstandenen Streitigkeit
an Schiedsrichter übertragen wi l l , bedarf dazu derselben Ermächtigung, wie
zum Abschlüsse eines Vergleichs.

Bei accessorischen Schiedsverträgen bedarf es, wenn der Abschluß des
Schiedsvertrags mit dem des Hauptvertrags verbunden wird, zn ersterem
keiner besondern Ermächtigung; wird der Schiedsvertrag aber nachträglich
geschlossen, so ist zu seiner Giltigkeit die gleiche Ermächtigung wie zum Haupt-
vertrage erforderlich.

A r t i k e l 1322.
Schiedsrichter. Frauen, Minderjährige und letztern gleichgeachtete Personen

können nicht Schiedsrichter sein.
A r t i k e l 1323.

Niemand ist verpflichtet, das Amt eines Schiedsrichters anzunehmen.
Wer nach erfolgter Annahme des Schicdsrichteramts ohne die Zustim-

nmug sämmtlicher Parteien von demselben zurücktritt, wird den Parteien ent-
schädigungspflichtig. Bestreitet der Gewählte, die Wahl angenommen zn
haben, so kann der Beweis nilr dnrch Urkunden geführt werden, ans denen
sich die ausdrückliche oder thatsächliche Annahme ergibt.

Ansprnch auf Belohnnng haben Schiedsrichter nnr so weit, als eine
solche im Schiedsvertrage festgesetzt ist. Für Auslagen haften ihnen die Par-
teien solidarisch.

A r t i k e l 1324.
Die in Folge eines aceessorischen Schiedsvertrags gewählten oder vom

Gerichte ernannten Schiedsrichter können abgelehnt werden, wenn bei der
Wahl oder Ernennung die im Schiedsvertragc über die erforderlichen Eigen-
schaften der Schiedsrichter enthaltenen besondern Bestimmungen außer Acht
gelasseu worden sind.

I m Uebrigen findet die Ablehnung eines Schiedsrichters, von der Be-
stimmung des Art . 1322 abgesehen, nur aus solchen Gründen, ans welchen
Nichter abgelehnt werden können, und bei selbständigen Schiedsverträgen über-
dies nur dann statt, wenn die Ablehnungsgründe erst nach der Wahl ent-
standen oder zur Kenntniß der Partei gelangt sind.
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A r t i k e l 1325.
Ergeben sich Streitigkeiten, welche nach einem accessonschm Schicdsvcrtrage

durch Schiedsrichter zn entscheiden sind, nnd können sich die Parteien über die
Nildnng des Schiedsgerichts nicht einigen, so ist diese vom Kläger nach Maß-
gabe der darüber im Schiedsvcrtragc enthaltenen Nestinunnngen zn betreiben.

A r t i k e l 1326.
Enthält in dem in Art. 1325 voransgesetzten Falle der Schiedsvertrag

über die Bildnng des Schiedsgerichts keine Bestimmnngen, so hat der Kläger
der Gegenpartei einen Oerichtsvollzieherakt znstellen zn lassen, welcher enthält:

1) die deutliche Bezeichnung der zn entscheidenden Streitigkeiten;
2) die Wahl eines Schiedsrichters von Seiten des Klägers;
3) die Aufforderung an den Gegner, innerhalb acht Tagen auch seinerseits

einen Schiedsrichter zn wählen und diese Wahl , sowie etwaige Ableh-
nungsgri'mde gegen den vom Kläger gewählten Schiedsrichter dem
Kläger durch Gerichtsvollzieherakt mitzutheilen.

Ablehnungsgründe gegen den vom Beklagten gewählten Schiedsrichter
muß der Kläger der Gegenpartei in gleicher Frist nnd Weise mittheilen.

A r t i k e l 1327.
Hat der Beklagte auf die in Art . 1326 Abs. 1 Ziff. 3 erwähnte Auffor-

derung unterlassen, einen Schiedsrichter zu wählen, so ist die Sache mittels
Klage an das in Ermangelung eines Schiedsvertrags zuständige Gericht zu
bringen.

Gleiches gilt, wenn der Beklagte bestritten hat, daß die Sache schieds-
richterlich zu entscheiden sei, oder wenn gegen einen gewählten Schiedsrichter
Ablehnungsgründe geltend gemacht werden, wobei im Falle des Art. 1326
Abs. 2 die Klage zugleich mit der Ablehnung zuzustellen ist.

Das Gericht hat über den angeregten Streitpunkt zu entscheiden und ge-
gebenen Falls statt des säumigen Beklagten einen Schiedsrichter zu ernennen.

Wird der Ablehnung eines gewählten Schiedsrichters stättgegeben, so er-
nennt das Gericht zugleich an Stelle des abgelehnten einen andern, wenn
sich die Parteien nicht für diesen Fall über einen solchen geeinigt haben.

Berufung findet nur gegen das über eine Ablehnung oder übör die Frage,
ob die Sache durch Schiedsrichter zu entscheiden sei, ergangene Urtheil statt
und auch in diesen Fällen nur, wenn in der Sache selbst Berufung zuläßig
ist. I m Uebrigen finden in Betreff der Rechtsmittel die allgemeinen Bestim-
mungen Anwendung.
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A r t i k e l 1328.
Z u r Ablehnnng der vom Gerichte ernannten Schiedsrichter läuft eine

achttägige Frist von Zustellung des Urtheils an gerechnet.
Die Ablehnung geschieht durch Zustellung einer Erklärung, welche die

Ablchnungsgrüude enthalten muß.
Neber die Ablehnnng entscheidet das nämliche Gericht, welches den Schieds-

richter ernannt hat, nnd es ist mit der Ablehnnng, soweit nöthig, Vorladung
vor dieses Gericht zu verbinden.

A r t i k e l 1329.
Wenn ein accessorischcr Schiedsvertrag über die Bildung des Schieds-

gerichts zwar besondere Bestimmungen enthält, diese aber nicht ausreichen,
so sind letztere, soweit nöthig, dnrch die Bestimmungen der Art. 1326—1328
zu ergänzen.

A r t i k e l 1330.
Erfolgt die Ablehnung eines Schiedsrichters ans Gründen, welche erst

nach Bildnng des Schiedsgerichts entstanden oder zur Keuntniß der Partei
gelangt sind, so entscheidet dasjenige Gericht, welches zur Entscheidung berufen
wäre, wenn die Ablehnung ein Mitglied des in Ermangelung eines Schieds-
vertrags in der Sache zuständigen Gerichts beträfe, und finden die bezüglich
der Ablehnung von Nichtern bestehenden Vorschriften analoge Anwendung.
Die Ablehnung ist bei dem zur Entscheidung zuständigen Gerichte anzubringen.

A r t i k e l 1331.
Wenn ein Schiedsrichter nicht annimmt, desgleichen wenn er zurücktritt,

stirbt, abgelehnt wird oder verhindert ist, ist bei selbständigen Schiedsverträgen,
falls sich die Parteien nicht über eiuen andern Schiedsrichter einigen, der
Schiedsvertrag erloschen, bei accessorischen Schiedsverträgen ist die Ernen-
nung eines andern Schiedsrichters nach Maßgabe der Bestimmungen der
Art. 1325—1327 zu betreiben

A r t i k e l 1332.
Verfahren. Soferne im Schiedsvertrage nicht anders bestimmt ist, haben

die Schiedsrichter auf Grund der bestehenden Gesetze zu entscheiden und die
Verhandlung nach Analogie der Vorschriften über das Verfahren vor Einzeln-
gerichten zu Pflegelt. Sie dürfen aber weder Strafen erkennen noch Zwangs-
rechtc gegen Dritte ausüben.

A r t i k e l 1333.
Handelt es sich um die Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen

oder um eine Eidesabnahme, so hat das Schiedsgericht die Vornahme dieser
Handlungen bei dem betreffenden Einzelngerichte nachzusuchen.
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Wenn die Zeugen oder Sachverständigen vor dem Schiedsgerichte frei-
will ig erscheinen, können sie auch vou diesem vernommen werden, ihre Be-
eidigung hat jedoch, sofernc auf dieselbe nicht durch Parteiübereiukommen ver-
zichtet wird, durch das Einzelngericht zu geschehen.

Um die Vornahme von Augeuscheiuen hat das Schiedsgericht bei dem
betreffenden Eiuzelngerichte dann nachzusuchen, wenn damit eine Vernehmung
von Zeugen oder Sachverständigen durch das letztere verbnnden werden soll.
Auch außer diesem Falle kann das Schiedsgericht um Vornahme von Augen-
scheinen das Einzelngericht angehen.

Is t eine der vorbezeichneten Handlungen durch ciu ausländisches Gericht
vorzunehmen, so stellt das Schiedsgericht an das Einzelngericht, in dessen Be-
zirk es seinen Sitz hat, das Ersuchen, die Vornahme auf dem Rcquisitions-
wege zu vermitteln.

Die Eiuzelngerichtc haben den mit dem Schiedsvertrage in Urschrift oder
beglaubigter Abschrift belegten Ersuchen der Schiedsgerichte in gleicher Weise,
wie den von andern inländischen Gerichten gestellten, zu eutsprechen.

A r t i k e l 1334.

Ergibt sich ein der schiedsgerichtlichen Entscheidung entzogener Präjudicial-
Punkt, so hat das Schiedsgericht die Parteien zu dessen Erledigung an die
ordentlichen Gerichte zu verweisen.

A r t i k e l 1335.
Schiedsspruch. Wenn mehrere Schiedsrichter ernannt sind, entscheidet Stimmen-

mehrheit.
Bei Gleichheit der Stimmen ist, und zwar, soweit der Schiedsvertrag

darüber Bestimmungen enthält, nach Maßgabe derselben, andernfalls durch
das Gericht, welches in Ermangelung eines Schiedsvertrags in der Sache
zuständig wäre, auf Autrag einer der Parteien ein Obmann zn ernennen.

Auf die Ablehnung des ernannten Obmanns finden die Bestimmungen
des Art. 1328 Anwendung.

Vor dem durch den Obniauu verstärkten Schiedsgerichte findet eine wieder-
holte Verhandlung der Sache statt uud ist hierauf das Urtheil zu erlassen.
Die vor einem Einzelngerichte vorgenonnnenen Beweiserhebungen brauchen
nicht wiederholt zu werdeu.

A r t i k e l 1336.

Jedes schiedsgerichtliche Urtheil muß mit Entscheiduugsgründen versehen
uud von den Schiedsrichtern unterschrieben sein. Is t das Urtheil von mehr
als zwei Schiedsrichtern erlassen worden und weigert sich die Minderheit, das-
selbe zu uuterschreiben, so gcuügt die Unterschrift von Seiten der Mehrheit,
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welche jedoch den Grund, warum das Urtheil nicht von sämmtlichm Schieds-
richtern unterschrieben wurde, bei ihren Unterschriften anzugeben hat.

A r t i k e l 1337.
Vollst«.^. Die schiedsgerichtlichen Endurtheile haben unter den Parteien

dieselbe Wirkung, wie die Urtheilc der ordentlichen Gerichte, ihre Vollstreckung
findet jedoch erst statt, nachdem sie von dem Vorstande desjenigen Gerichts,
welches in Ermangelung eines Schiedsvertrags in der Sache zuständig ge-
wesen wäre, für vollstreckbar erklärt worden sind.

Behufs der Beifügung der Vollstreckbarkeitserkläruug sind die erwähnten
Nrtheile nach ihrer Verkürzung sammt den Akten durch einen der Schieds-
richter oder durch eine der Parteien auf der Gerichtsschreiberei des betreffen-
den Gerichts zu hinterlegen. Sie bleiben daselbst aufbewahrt und der Ge-
richtsschreiber hat die erforderlichen Ausfertigungen zu ertheilen.

A r t i k e l 1338.
Die Vollstreckbarkeitserklärung ist zu verweigern:

1) wenn ein Schiedsvertrag nicht vorliegt oder derselbe den Vorschriften
des Art. 4319 Abs. 3 oder des Art. 1321 nicht entspricht oder zur
Zeit der Urtheilsfällung erloschen war;

2) wenn in der Sache ein Schiedsvertrag unzuläßig war;
3) wenn eine nach Art. 1322 unfähige Person als Schiedsrichter be-

stellt war;
4) wenn das Nrtheil nicht von den bestellten Schiedsrichtern erlassen

wurde;
5) wenn die Vorschriften des Art. 1336 nicht beobachtet wurden;
6) wenn die Schiedsrichter die Grenzen ihrer Befugniß überschritten haben.

A r t i k e l 1339.
I s t die Vollstreckbarkeitserklärung ohne gesetzlichen Grund verweigert oder

den Vorschriften des Ar t . 1338 entgegen ertheilt oder ist sie von einem dazu
nicht zuständigen Gcrichtsvorstande ertheilt worden, so kann binnen fünfzehn
Tagen nach Zustellung des die Nollstreckbarkeitserklärung verweigernden Be-
schlusses beziehungsweise des mit der Vollstreckbarkeitserklärung versehenen
Urtheils bei demjenigen Gerichte, dessen Vorstand die Vollstreckbarkeitserklärung
verweigert oder ertheilt hat, gegen den Beschluß des letztern mittels Klage
Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch hemmt die Vollstreckung des Urtheils.

A r t i k e l 1340.
Rechtsmittel. Berufung gegen ein schiedsgerichtliches Nrtheil findet nur statt,

wenn die Parteien dies im Schiedsvertrage vorbehalten haben und das Rechts-
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Mittel auch bei Entscheidung der Sache durch die gewöhnlichen Gerichte zu-
läßig gewesen wäre.

Die Berufung hat, soferne die Parteien nicht anders bestimmt haben, in
allen Fällen aufschiebende Wirkung.

Sie muß innerhalb dreißig Tagen, von Zustellung des mit der Voll-
streckbarkeitserkläruug versehenen Urtheils an gerechnet, eingelegt werden und
geht an das Obergcricht desjenigen Gerichts, welches in Ermangelung eines
Schiedsvertrags in der Sache zuständig gewesen wäre. Wären mehrere Ge-
richte, welche unter verschiedenen Obergerichten stehen, zustäudig gewesen, so
hat der Appellant unter letztern die Wahl.

A r t i k e l 1341.
Einspruch und Nichtigkeitsbeschwerde finden gegen die von Schiedsgerichten

erlassenen Urtheile nicht statt.
Wiederaufnahme des Verfahrens gegen schiedsgerichtliche Urtheile kann

gegebenen Falls bei demjenigen Gerichte nachgesucht werden, welches in Er-
mangelung eines Schiedsvertrags in der Sache zuständig gewesen wäre.

A r t i k e l 1342.
Gemeinsame Ve. I n den Fällen, in welchen das in der Sache in Grman-

stimmungen. gelung eines Schiedsvertrags zuständige Gericht anzugehen ist,
steht, wenn diese Zuständigkeit bei mehreren Gerichten begründet gewesen wäre,
die Wahl unter denselben der betreibenden Partei zu.

A r t i k e l 1343.
Auf die im gegenwärtigen Hauptstücke bestimmten Fristen finden die Vor-

schriften des Art. 209 in der Art Anwendung, daß sich die Erweiterung der
Frist in den Fällen des Art. 1326 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 2 nach der Ent-
fernung zwischen den Wohnorten der Parteien, in den übrigen Fällen nach
der Entfernung des Wohnorts der betreffenden Partei von dem Gerichtssitzc
bemißt.

A r t i k e l 1344.
Auf Schiedsgerichts welche in gesetzlich statthafter Weise durch letztwillige

Verfügungen oder andere nicht auf Uebereinkunft beruhende Dispositionen
angeordnet werden, finden die für die Fälle des Art. 1319 Abs. 2 gegebenen
Vorschriften Anwendung.
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Wer die

Prozeßordnung in bürgerlichen Kechtsstreitigkeiten
für das

Königreich Bayern.

Die Zahlen bedeuten die Artikel des Gesetzbuchs.

Abänderungen , in Protokollen 167, 168 — der Darstellung des Sachverhalts 286 —
der bezirksgerichtlichen Urtheile 282—284; des Versäumungsurtheils in Folge Ein-
spruchs 314; der Handels« und einzelngerichtlichen Urtheile 517; erstinstanzieller Urtheile
durch das Berufungsgericht 729, 731—737; früherer Entscheidungen in Folge der
Wiederaufnahme des Verfahrens 786; richterlicher Verfügungen, welche weder End-
urtheile, noch diesen gleichgestellt sind 296 — einstweiliger Verfügungen bei der Ver-
handlung über die Anträge auf Erlassung von Vorsichtsverfügungen 621 ; der Vorsichts-
verfügungen 631—636, 638, 639, 1172 — einer Verfügung in Folge einer Gegen-
vorstellung oder Beschwerde 756 — der Bedingungen von Immobiliar-Zwangsverstei-
gerungen, Antrag hierauf mittels Widerspruchs gegen die Vollstreckung 1064; des
Abschlusses des Verth eilung splans im Subhastationsverfahren 1113—1115, 1117 —
der vom provisorischen Masseverwalter im Gantverfahren getroffenen Maßregeln 1242;
des Abschlusses des Vertheilungsplans im Gantverfahren 1305, 1307.
s. auch A e n d e r u n g .

Abfassung, der Entjfcheidungsgründe bei bezirksgerichtlichen Urtheilen 278 — vollständige
der Handels- und. einzelngerichtlichen Urtheile 515.

Abfiüsse, Zuständigkeit bei Klagen wegen Beschädigung von Abflüssen 6.
Abgabe der St imme s. A b s t i m m u n g .

von Gutachten, s. Gutach ten .
Abgekürztes Verfahren vor den Bezirksgerichten 259—261, Uebergang in das ordent-

liche Verfahren 2 6 1 ; bezüglich der Versäumungsurtheile 300.
Abkömml inge des Oantschuldners, Anfechtbarkeit der freigebigen Verfügungen des Gant-

schuldners zu Gunsten derselben 1223, s. auch Ascenden ten .
Abkürzung von Fristen im Allgemeinen 212, 213 — in dringenden Fällen bei den

Handels- und Einzelngerichten 502, 503, s. auch abgekürztes V e r f a h r e n .
A b l a u g n u n g , eidliche der Unterschrift auf dem Wechsel 541, 542, 545;

der Aechtheit von Urkunden, f. Aechthei t .
A b l a u f von Fristen, f. F r i s t e n .
Ab lehnung , des Richters 42—51, Beschwerden gegen die Zurückweisung der Ablehnung

eines Richters haben aufschiebende Wirkung 742 — der Schiedsrichter 1324,1326—1331,
des Obmanns 1335 — des Gerichtsschreibers 52 — des Staatsanwalts 53 — Verhand-
lungen und Entscheidungen über Ablehnung von Gerichtspersonen können Schiedsrichtern
nicht übertragen werden 1320 — der ständig aufgestellten Uebersetzer und Dollmetscher 163
— von Sachverständigen im Allgemeinen 435, 439, bei den Handelsgerichten 538.

A b l i e f e r u n g , von beweglichen Sachen durch die Gläubiger an die Gantmasse 1216; von
Büchern, Credit-, anderen Wertpapieren, Kostbarkeiten und baarem Gelde des Gant«
schuldners bei der provisorischen Maffeverwaltung 1240.

23
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A b l ö s u n g s k a p i t a l für jährliche Renten als Grundlage der Werthsberechnung des Streit-
gegenstandes 4.

Ab lösungsrech t , Angabe bei Bekanntmachungen von Immobiliar-Zwangsversteigerungen,
daß solches nicht stattfinde 1060, 1062.

A b n a h m e der Siegel durch den definitiven Masseverwalter im Gantverfahren 1290.
Absch luß, des Vertheilungsplans im Subhastationsverfahren 1109—1111; Abänderung

desselben1113—1115,1117; Aussetzung des endlichen Abschlusses, wenn der Ansteigerer
den Kaufbedingungen nicht nachgekommen ist 1127; Unzulässigkeit der Wiederverstei-
gerung, wenn der endliche Abschluß in giltiger Weise erfolgt ist 1130 — von Ge-
schäften mit einem Procuristen oder Handlungsbevollmächtigten des Gantschuldners
durch einen Dritten, wann diesem Dritten^oie Ganteröffnung entgegengesetzt werden
kann 1211 — der den Vermögens- und Schuldenstand betreffenden Bücher und Papiere
des Gautschuldners 1240 — des Vertheilungsplans im Gantverfahren 1304, 1270;
Abänderung desselben 1305, 1307; Aussetzung des endlichen Abschlusses, wenn der
Ansteigerer den Kaufbedingnngen nicht nachgekommen ist 1306.

Absch r i f t en , Uebergabe und Beglaubigung von Vollmachtsabschriften 87 — von Gerichts-
akten im Allgemeinen 170, insbesondere: von den in geheimer Sitzung oder bei be-
schränkter Oeffentlichkeit aufgenommenen Protokollen und erlassenen Entscheidungen 170;
der auf der Gerichtsschreiberei geführten Register 170; der Gutachten der Gerichts-
mitglieder, der Entwürfe zu Entscheidungen, der Berichte an höhere Stellen, sowie der
Aktenstücke, welche Straf- oder Disciplinarversügungen gegen Beamte oder den inneren
Dienst betreffen 170 — von Parteiakten 171 — auf Kosten des Gegners als Folge
unterlassener Urkundenmittheilung 172 — Uebergabe von Abschriften der zu hinterlegenden
Anträge durch die Anwälte an den Vorsitzenden 241, an den Gegenanwalt im Falle
von eingetretenen Abänderungen und Zusätzen 241 — Behandlung von Abschriften
der Zustellungsurkunden, der mitgetheilten Schriften, sowie der richterlichen Verfügungen
hinsichtlich der Zustellungen außerhalb der regelmäßigen Zeit bei Zustellungen durch
Gerichtsvollzieher 199, 203, 206; Beglaubigung der Abschriften der bei Zustellungen
mitzutheilenden Schriften durch den Anwalt oder Gerichtsvollzieher 203; Nichtüberein-
stimmung der Ur- und Abschriften von Zustellungsurkunden 204, 206 — Abschriften
der Einträge in die Bücher zur Feststellung des sicheren Datums von Privaturkunden 359
—̂  inwieweit Abschriften den Urschriften gleichstehen 367 — Anerkennung der Aechtheit
einer Urkunde als Folge der Vorlage einer Abschrift 375 — Ertheilung beglaubigter
Abschriften von Urkunden, die sich bei einer öffentlichen Behörde befinden, behufs der
Beweisführung 391 — Vorlage beglaubigter Abschriften von Urkunden, welche das
Gesuch beim Verfahren mittels einfacher Vorstellung begründen sollen 644 — Borlage
der Abschrift des angefochtenen Urtheils in der Berufungsinstanz 718 — Hinterlegung
bei der Nichtigkeitsbeschwerde 803 — Abschrift einer Entscheidung darf nur mit den am
Rande geschehenen Vormerkungen ertheilt werden 737, 786,818 — Ertheilung der Ab-
schriftm von Entscheidungen in Beschwerdesachen durch den Gerichts schreib er 751 —
Mittheilung der Abschrift des Erkenntnisses, durch welches der Antrag auf Ganteröff-
nung abgewiesen wird 1205; des Vermögensverzeichnisses des Gamschuldners zu den
Gantakten 1247; der Beweisurkunden für die Richtigkeit der Gantforderungen und
deren Rang bei der Liquidation im Gantverfahren 1260 — Beglaubigte Abschrift des
Schiedsvertrags bei Ersuchen der Schiedsgerichte an Einzelngerichte um die Verneh-
mung von Zeugen oder Sachverständigen, um eine Eidesabnahme oder um Vornahme
eines Augenscheins 1333.

Absonderung verschiedener Massen: an dem gewissen Gläubigern zustehenden Rechte, die-
selbe zu begehren, wird durch die Bestimmungen über die Rangordnung bei der Ver-
theilung des aus der Versteigerung gepfändeter Fahrnisse erzielten Erlöses nichts ge-
ändert 938, ebenso bei der Vertheilung des Erlöses im Subhastationsverfahren 1102 —
Absonderungsrechte Dritter im Gantverfahren 1249, 1259.

Abs tand , vom Prozesse, hiezu ist Spezialvollmacht nöthig 92; allgemeine Bestimmungen
hierüber für das bezirksgerichtliche Verfahren 496—498, beim Verfahren vor den
Handels- und Einzelngerichten 533 — von der Klage oder dem Rechtsmittel, Annahme
desselben wegen Nichtleistung der Sicherheit für Prozeßkosten 123.

A b s t i m m u n g , über die bezirksgerichtlichen Urtheile 271—273, über die handelsgerichtlichen
Urtheile 512, 513 — bei der Gläubigerversammlung im Gantverfahren 1281, über
die Beendigung der Gant durch Accord 1316.

Abwe i sung , der Klage von Amtswegen im einzelngerichtlichen Verfahren wegen mangelnder
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Ersichtlichkeit des Werths des Streitgegenstands 189 — der Klage im bezirksgericht-
lichen Versiiumungsurtheile 297, 301, ebenso im Falle einer Widerklage 304 — der
Ehescheidungsklage 673, gleiche Wirkung der Zurücknahme 671 — des Gesuchs um
Ernennung eines Versteigerungsbeamten im Subhastationsverfahren, wenn ein solches
schon von einem anderen Gläubiger vorliegt 1082 — des Gesuchs um Ermächtigung zur
Vollstreckung der Personalhaft, Rechtsmittel der Beschwerde hiegegen zulässig 1141, ebenso
gegen die Abweisung des Gesuchs um Aufhebung der Personalhaft im Gautverfahren 1231.

Abwesenhe i t , Mitwirkung des Staatsanwalts bei Verhandlungen, welche Abwesende be-
treffen 160 — als Grund zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen Ver-
säumung von Fristen und Tagfahrten 216 — des provisorischen Masseverwalters bei
der Versiegelung des zur Masse gehörigen Vermögens des Gantschuldners 1239.

Abzüge der vom Drittschuldner für bevorzugte Forderungen ;c. bezahlten Beträge an seiner
Schuld 999.

Accessorische Intervention, s. N e b e n i n t e r v e n t i o n .
A c c o r d , Beendigung der Gant hiedurch 1316—1318. 1251.
A d m i n i f t r a t i v v e r f a h r e N / Urtheile, welche aussprechen, daß erst nach Beendigung des-

selben in der Sache weiter verhandelt werden solle, sind dem Endurtheile hinsichtlich
der Berufung gleichgestellt 683.

A d v o k a t e n , als Vertreter im Parteiprozesfe 78 — Berechtigung zur Funktion als Anwälte
im Anwaltsprozesse 79 — mündliche Rechtsvertheidigung unter Beistand des Anwalts 80 —
Prozeßführung in eigener Sache 79, Wahrung der Erscheinungsfrist hiebet 227 — Ver-
hältnisse in Bezug auf dienstliche Stellung und Disciplin 81 — Gebühren im Allge-
meinen 82; Ausschließung des Ersatzes von Reisekosten als Beistände oder Bevollmächtigte
der obsiegenden Partei bei Handels- oder Einzelngerichten 106; Ausschließung des Er-
satzes der Reisekosten zur mündlichen Rechtsvertheidigung der obsiegenden Partei vor
Bezirks-, Appellations- und Handelsappellationsgerichten 106; Gebührendes in eigener
Sache aufgetretenen Advokaten 107; persönliche Verurtheilung zur Kostentragung 110;
Gebühren der eigenen Partei gegenüber 117, Beitreibung dieser Gebühren und der
Auslagen 118; Verwendung der gegen Advokaten ausgesprochenen Geldstrafen 146,
Beitreibung und Umwandlung solcher Geldstrafen 147; Gerichtsstand der Advokaten in
Bezug auf Gebühren, Auslagen und Vorschüsse 28 — Offizialvertretung im Armen-
rechte 139, 140, 141, 134 und 143 — Handhabung der Sitzungspolizei gegen die-
selben 151, Einschreitung gegen dieselben wegen Ungebühr bei Zeugenvernehmungen 420
— Beweiskraft ihrer Bücher 365 — durch Aufhören der Funktion derselben beim
Prozeßgerichte wird das Verfahren unterbrochen 491 — Zulassung jedes bayerischen
Advokaten zur Beweisaufnahme durch einen beauftragten Richter im bezirksgerichtlichen
Verfahren 341, zur Stellung von Gesuchen in Bezug auf Vorsichtsverfügungen an
Gerichts« oder Senatsvorstände oder an Einzelnrichter und zur Vertretung der Parteien
bei den hierauf bezüglichen Verhandlungen 637 — haben im Verfahren mittels einfacher
Vorstellung bei den Bezirks- und Appellationsgerichten die Vorstellung zu fertigen 644,
ebenso die Beschwerdeschrift gegen die hierauf ergangenen Verfügungen 741 — über
Entschädigungsklagen gegen Advokaten können Schiedsrichter nicht entscheiden 1320 —
Bevollmächtigung im Parteiprozesse 83—88, im Anwaltsprozesse 89—92; Umfang,
Erlöfchen und Aufkündigung der Vollmacht 90—94; bedürfen keines Nachweises der
Bevollmächtigung in den Fällen der Art. 554, 637, 952, 976, 1116 und 1184.

Advoka teno rdnung , regelt die Verhältnisse der Advokaten in Bezug auf dienstliche Stellung
und Disciplitt 8 1 ; bestimmt, inwieweit ein Uebereinkommen der Advokaten und Rechts-
praktikanten über Gebühren mit der eigenen Partei zulässig ist 117; die auf Grund
derselben ausgesprochenen Geldstrafen fallen in den Pensionsfond für die Hinterlassenen
der Advokaten des Königreichs 146.

Aechthei t von Urkunden, Erklärung hierüber 370,371,506, Seitens hiezu beigeladener Dritter
371; Anerkennung, Abläugnung oder Anfechtung derselben 370, 371, 372, 373, 375,
376, 380, 50>6, 528; Beweis der Aechtheit 372—384, 528; Geldstrafen gegen eine
Partei wegen muthwilliger Abläugnung oder Anfechtung der Aechtheit 385; Ermessen
des Gerichts in Bezug auf Annahme der Aechtheit 374 — Beweis der Aechtheit
der Wechselunterschrift 545 — Verfahren zur Feststellung der Aechtheit von Privat-
urkunden im Allgemeinen 579—583, insbesondere Klage auf Aechtheitserklärung 579—582,
Anerkennung vor dem Vermittlungsamte 583.

Aenderung , der Klage 180—183, insbesondere in der Berufungsinstanz 707 — Aende-
rung des Gesuchs in den motivirten Anträgen bei der Hinterlegung 241, 251, bei
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der Verhandlung 245, 247, 251 — der Umstände als Grund der Aufhebung oder
Abänderung einer Vorsichtsverfügung 635 — der Berufung oder Anschließung 719 —
der ehelichen Güterverhältnisse, inwieweit bei Klagen hierüber Vereinbarung des Ge-
richtsstands und schiedsrichterliche Entscheidung zulässig ist 38, 1320.
s. auch A b ä n d e r u n g e n .

Aerz te , Beweiskraft ihrer Bücher 365.
A f f e c t i o n s w e r t h , Nichtberückstchtigung desselben beim Schätzungseide 470.
A ichpfah le als Beweismittel 395.
A k t e n , gegenseitige Mittheilung der Partei- und gerichtlichen Akten imAnwaltsprozeffe172 —

Hinterlegung derselben, Zeit hiefür 214, Bestätigung der Hinterlegungszeit auf dem
Akte 214 — Mittheilung derselben an die Anwälte der Beigeladenen und Intervenienten
489 — Bescheinigung des Empfangs der den Gesuchstellern ausgehändigten Akten beim
Verfahren mittels einfacher Vorstellung 652 — Vorlage derselben an das Obergericht
bei erhobenen Beschwerden 746 — Auslieferung der betreffenden Akten im Subhasta-
tionsverfahren an den fubrogirten Gläubiger 1088, Einfendung der Versteigerungs-
Akten an die Gerichtsschreiberei in diesem Verfahren 1095, 1096, 109? — Unmög-
lichkeit der Rückgabe derselben durch die Anwälte als Grund der Aufhebung der gegen
die Anwälte vollstreckten Personalhaft 1165 — zu den Akten des Gantverfahrens ist
ein Verzeichniß des Vermögens des Gantfchuldners zu übergeben 1247; Befugniß der
Einsichtnahme der Gantakten 1258; Anfertigung der tabellarischen Nachweisung der
Anmeldungen zu denselben 1265; Berücksichtigung derselben bei Erlassung von Ber-
säumungsurtheilen bei den Verhandlungen über Streitigkeiten bezüglich angemeldeter For-
derungen oder deren Vorzugsrechte 1273, Vorlage derselben in Urschrift hiebei 1275,
1303 — Hinterlegung der schiedsgerichtlichen Akten auf der Gerichtsschreiberei behufs
der Beifügung der Vollstreckbarkeitserklärung des schiedsgerichtlichen Endurtheils 1337 —
des Gerichtsvollziehers, s. G e r i c h t s v o l l z i e h e r a k t e .
Hinterlegung von Akten auf der Gerichtsschreiberei, s. Ger i ch tssch re ibe re i ,
s. auch G e r i c h t s a k t e n , P a r t e i a k t e n .

Aktiengesellschaften, Vertretung der Aktiengesellschaften in Bezug auf Zustellungen
an dieselben 193, 206.

A k t i v f t a n d der Gantmasse, Uebersicht desselben im Liquidationsverfahren 1267; Verstei-
gerung der Aktivmasse 1298; Verfahren, wenn einzelne Theile desfelben nicht ein-
gebracht oder veräußert sind 1301.

A l i m e n t a t i o n , außerehelicher Kinder, Zuständigkeit bei Klagen wegen derselben 6 —
inwieweit Alimentationsbezüge dem Arreste nicht unterliegen 968.

Amtsgehe imn iß bezüglich der Zeugenvernehmung 400, 401, 411, 429, 431.
A m t s h a n d l u n g e n öffentlicher Behörden, Körperschaften oder gesetzlich cynstituirter Ver-

sammlungen, während derselben darf der hiebei anwesende Schuldner nicht verhaftet
werden 1147.

A m t s k l e i d n n g des Schuldners darf nicht gepfändet werden 901.
A m t s p f l i c h t des Richters, strafbare Verletzung derselben als Grnnd der Wieberaufnahme

des Verfahrens 761, 763.
Amtss tuben öffentlicher Behörden, Körperschaften oder gesetzlich constituirter Versamm-

lungen, daselbst darf der Schuldner nicht verhaftet werden 1147.
A n b a u von Früchten, Rang der hiedurch entstehenden Kosten bei Verkeilung des Erlöses

im Subhastationsverfahren 1092.
A n d r o h u n g , einer Geldstrafe oder der Verhaftung für den Fall , daß eine Vorsichtsver-

fügung nicht befolgt werde 614, 640 — von Geld- oder Arreststrafen mit dem Verbote
gegen Besitzstörungen und Handlungen, welche eine Partei zu unterlassen hat 863,
864 — des Rechtsnachtheils der Zustimmung zu den Beschlüssen der Mehrheit bei
der Einladung zur Gläubigerversammlung im Gantverfahren 1285.

Ane rb ie tungen einer Partei an eine andere, Zustellungen derselben sind durch den Ge-
richtsvollzieher zu machen 101 — des Beweises, s. B e w e i s a n e r b i e t e n .

Anerkenntnisse, inwieweit über anerkannte oder als anerkannt zu erachtende Thatsachen
noch Beweis nöthig ist 324 — Ertheilung von Urkunden über dieselben im Laufe der
gerichtlichen Verhandlung 248, Eintrag im Urtheilsbuche hierüber 281, 516; Ausferti-
gungen hievon 293,518 — im Prozesse als Grund sofortiger Vollstreckung des Urcheils
H68 — des Gantschuldners zu Gunsten seines Ehegatten, wann diese für ungiltig zu
erklären sind 1223 — s. auch Zugeständnisse und Geständnisse.

Ane rkennung , Zuständigkeit bei Klagen auf Anerkennung der Vaterschaft außerehelicher
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Kinder 6, 38 — der Entscheidung gegenüber dem Mangel der Vollmacht 96 — von
Urkunden im bezirksgerichtlichen Verfahren 370—373, 375, 380, Seitens hiezu bei-
geladener Dritter 371 ; der Vergleichungsschriften bei Schriftenvergleichung 378, 379;
von Urkunden im Handels- und einzelngerichtlichen Verfahren 506, 528; der Wechsel-
unterschrift im Wechselprozesse 542—544 — ausdrückliche einer Forderung im Gant-
verfahren, auf Grund derselben kann die Zwangsvollstreckung nach beendigter Gant
erfolgen 1315.

An fech tba rke i t früherer Rechtshandlungen des Gantschuldners 1222—1230.
A n f e c h t u n g richterlicher Verfügungen, welche weder Endurtheile, noch diesen gleichgestellt

sind 296 — der Ansprüche der Gläubiger im Liquidationsverfahren bei Gantsachen 1270,
des Liquidations'Vertheilungsverfahrens 1307 —
von Urkunden, s. U r k u n d e n .

Angeste l l te in der aktiven Armee, wann gegen diese die Vollstreckung der Personalhaft
ausgeschlossen ist 1143.

A n g r i f f s m i t t e l , Zurückweisung unerheblicher und unzulässiger Angriffsmittel von Amts-
wegen im bezirksgerichtlichen Verfahren 264 — neue dürfen in der, Berufungsinstanz
noch geltend gemacht werden 707, 713, 736 — neue, inwieferne sie als Grundlage einer
Nichtigkeitsbeschwerde dienen können 792.

A n h e f t u n g , der Wochentabelle 237, 238 — des Sitzungstags bei Nichtigkeitsbeschwerden
808 — des Anschlagzettels bei Zwangsversteigerungen von Immobilien 1061, der
Bekanntmachung der Wiederverfteigerung dieser Immobilien 1133 — des Ganterkennt-
nisses 1199, der Ediktallabung 1255, der Ernennung des Masseverwalters 1199, 1289.

A n k ü n d i g u n g , s. Aussch re ibung .
A n l a g e , welche eine Partei gemacht hat, die sie nach einer vollstreckbaren Urkunde zu

unterlassen hatte, Verfahren zur Beseitigung derselben 865 — des Forderungsbetrages
bei noch nicht fälligen, betagten und bedingten Forderungen, dann bei Forderungen,
welche mit dem Eintritte eines noch unbestimmten Zeitpunktes aufhören, im Vollstreck-
ungsverfahren 836,1119,1120, im Gantverfahren 1300 — von eingenommenen Geldern
durch den provisorischen Masseverwalter im Gantverfahren 1245.

A n m e l d u n g , der Sache zur Sitzung im ordentlichen Verfahren vor den Bezirksgerichte::
228, 234, 235; Vertagung der Sitzung zur Hinterlegung der Anträge wegen ver-
frühter Anmeldung 242, 243; Neuanmeldung der vom Hauptverzeichnisse gestrichenen
Sachen 255; zur Wochentabelle beim Einsprüche gegen ein bezirksgerichtliches Ver-
sälinmngsurtheil 313, desgleichen nach dem Schlüsse der Beweisaufnahme außerhalb
der bezirksgerichtlichen Sitzung 344 — vorgängige, der Klage im Handels- und einzeln-
gerichtlichen Verfahren nicht nöthig 5 0 1 ; mündliche, der Klage in diesem Verfahren 507
— der Protestation gegen den Zahlungsbefehl im Verfahren mittels bedingter Zah-
lungsbefehle 558 — des Gesuchstellers zur Aushändigung der Beschlüsse und Entschei-
dungen im Verfahren bei gerichtlichen Entscheidungen auf einfache Vorstellung 651 —
der Sache für ditz Sitzung in der Berufungsinstanz, wenn für den Appellaten kein
Anwalt bestellt Wurde 712, wenn ein solcher bestellt wurde 713, wenn der Anwalt
des Appellanten einen motivirten Antrag nicht hat zustellen lassen 716 — der Sache
zur Verhandlung im Verfahren über Nichtigkeitsbeschwerden 803, Bekanntgabe derselben
durch die betreibende Partei an die Gegenpartei 804 — zur Wochentabelle im Ver-
fahren über den Vollzug der Urtheile auf Rechnungsstellung 891, und im Verfahren
bei vorbehaltener Liquidation 897 — der Forderungen beim gerichtlichen Vertheilungs-
Verfahren über den Erlös aus gepfändeten Fahrnissen und Früchten 944,965; Gesuche um
Wiederaufnahme der geschlossenen Verhandlung behufs Geltendmachung weiterer Anmel-
dungen, inwieweit diese statthaft sind 946 — gewisser bevorzugter Forderungen im Verfahren
beim Arrest ans Forderungen statt Arreftanlage 998 — nachträgliche zu der Vertheilung
im Immissionsverfahren, inwieweit diese zulässig ist 1028 — der Forderungen im
Vertheilungsverfahren bei Subhaftationen 1098—1100, Entwerfung des Vertheilungs-
plans auf Grund derselben 1101; nachträgliche Anmeldung in diesem Verfahren 1112,1117
und bezüglich der Untervertheilung 1122 — Aufforderung zur Anmeldung der Forderungen
an die Gantgläubiger im Liquidationsverfahren 1253; Frist hiezu 1254; Protokoll zur Auf-
nahme derAnmeldung 1257,1258; auf welche Forderungen sich die Pflicht hiezu erstreckt
12^9; Inhalt derselben 1260; verspätete Anmeldung 1261; einer Hypothekenforderung,
welche auf den Namen mehrerer Gläubiger ungetheilt eingetragen ist 1262; tabella-
rische Nachweisung derselben 1265; nachträgliche 1270, 1307 —
zum Hauptverzeichnisse, s. Haup t Verzeichnis
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A n n a h m e , der Richtigkeit einer Thatsache im Ehescheidungsprozesse 667, insbesondere der
böslichen Verlassung 668 — des Schiedsrichteramts, Verpflichtung hiezu 1323, Folgen
der Nichtannahme 1331.

Ansch lag, einer Forderung von vertretbaren Sachen in Geld im Gesuche um Erlassung
eines bedingten Zahlungsbefehls 554 — beiläufiger der auf die Gantmasse fallenden
Kosten in diesem Verfahren 1266.
s. auch A u h e s t u n g .

Anschlagzet te l im Subhastationsverfahren, Inhalt derselben 1060, wo derselbe anzuheften
und wem er zuzustellen ist 1061, Nichtigkeit des Verfahrens wegen Nichterfüllung dieser
Vorschriften 1076, 1077; Zustellung desselben an den Vorkaufsberechtigten, Wirkung
derselben 1091.

Anschl ieHung, des Appellaten an die Berufung 702, 703, wie dieselbe angebracht wird 715,
Aenderung derselben 719, wann diese Aenderung nicht mehr statthaft ist 720, Folge
der Anschließung 729 — an eine begonnene Vollstreckung bei Geldforderungen, wann
und wie diefe statthaft ist 867 — an die Pfändung von Fahrnissen und Früchten 919
bis 924, 965, Rangordnung der Forderungen in diesem Falle 938 — anderer Gläu-
biger im Immissionsverfahren 1020—1022 — an die Vollstreckung mittels Perso-
nalhaft 1159—1162; an die frühere Verhaftung bei dem Vollzuge einer Vorsichtsver-
fügung, welche die Verhaftung eines Schuldners gestattet 1172.

Ansprüche, Zurückweisung unbegründeter und unstatthafter Ansprüche von Atntswcgcn 264
— Behauptung eines bestimmten klagbaren Anspruchs rechtfertigt die Aufforderung zur
Klage 569 — noch nicht fällige, fchließen die Erlassung von Vorsichtsverfügungen nicht
aus 605, wohl aber solche, die von einer aufschiebenden nicht blos die Zeit der Fällig-
werdung betreffenden Bedingung abhängen 605; Betreibung der Hauptsache bei Er-
steren 630 — in Geld anschlagbare, zur Sicherung derselben ist Arrest als Vorsichts-
verfügung zulässig 607, Abwendung des Arrestes durch Sicherheitsleistung von Seite
des Imploraten 615; zur Sicherstelluüg derselben ist auch die Erlassung des Verbots
der Veräußerung und weitern Belastung unbeweglicher Güter statthaft 625 — welche An-
sprüche in der Berufungsinstanz nicht mehr erhoben werden dürfen 704, Ausnahmen
hievon 705, 706; Zustellung motivirter Anträge durch den Anwalt des Appellanten
an den des Appellaten, in welchen die neuen Ansprüche enthalten sind 713 — dingliche
gegen denk-Fiskus, Gemeinden, öffentliche Körperschaften und Stiftungen, Vollstreckung
derselben 882 — des Verwalters oder gegen denselben bei der Pfändung von Früchten
auf der Wurzel 962, 963 — Aufforderung an die Betheiligten, ihre Ansprüche geltend
zu machen, in dem gerichtlichen Vertheilungsverfahren beim Arrest auf Forderungen 993,
Ansprüche des Drittschuldners bei diesem Verfahren 995, 996 — Dritter im Sub-
hastationsverfahren 1089 — unbegründete, sind bei Entwerfung des Vertheilrmgsplans
im Subhastationsverfahren unberücksichtigt zu lassen 1101; Beanstandung früher ange-
meldeter, bisher unbeanstandet gebliebener Ansprüche bei der Berichtigung des Ver-
theilungsplans 1112 — Rang der Ansprüche des Verwalters im Subhastationsver-
fahren 1124 — Zuständigkeit des Gantgerichts bezüglich der Ansprüche an das zur
Gantmasse gehörige Vermögen des Gantfchuldners 1179 — wie bedingte und noch nicht
fällige Ansprüche nach der Ganteröffnung zu behandeln sind 1217 —welche nicht das
Vermögen, sondern die Person des Gantschuldners betreffen 1221 — desjenigen, der Gegen-
stände aus dem Vermögen des Gantschuldners erworben hat 1226, bezüglich des dritten
Erwerbers 1229 — eines Dritten an Gegenstände, die sich im Gewahrsame des Gant-
schuldners befinden 1249—für welche die Gefetze ein Sonderungsrecht gewähren oder
bezüglich deren Compensation geltend gemacht wird, bedürfen der Anmeldung im Liqui-
dationsverfahren nicht 1259; Bestreitung der Ansprüche anderer Gläubiger in diesem
Verfahren 1263, nachträgliche Anfechtung der Ansprüche 1270; Streitigkeiten über die
geltend gemachten Ansprüche 1272 — eines Dritten an Gegenstände der Gantmasse, wann
diese Gegenstände dem Dritten auszuhändigen sind 1292 —
s. auch A n m e l d u n g e n , F o r d e r u n g e n und V o l l s t r e c k u n g e n .

Anstände, im Vollstreckungsverfahren, über diese entscheiden in der Regel die Bezirks-
gerichte 840 — zwischen dem Verwahrer gepfändeter Fährnisse oder Früchte und dem
Gerichtsvollzieher oder sonstigen Bersteigerungsbeamten 918, 962 — bei der Verwal-
tung im Immissionsverfahren 1018.

A n s t a l t e n , öffentliche, Zustellungen an solche 193, 206; Anlage eingenommener Gelder
bei solchen durch den provisorischen Verwaltet der Gantmasse 1245, 1246.

Anste igerer , s. S t e i g e r er.
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Anstel lungsart von Staatsdienern, Bedeutung für Bemessung des Gerichtsstandes bei
Klagen gegen den Fiskus wegen Verletzung pragmatischer Rechte 29.

Ansuchen, s. Gesuch.
Anthe i le eines Miterben oder Miteigenthümers an gemeinschaftlichen Sachen, bezügliche

Rechte der Gläubiger derselben 858.
Ant räge, auf Sicherheitsleistung für Prozeßkosten 122 — auf Verwirklichung des Rechts-

nachtheils der Bersäumung von Fristen und Tagfahrten 215 — auf Erlassung eines
Versäunmngsurtheils wegen Nichterscheinens eines Anwalts beim Aufrufe der Sache
in der bezirksgerichtlichen Sitzung zur Hinterlegung der Anträge 241 — auf Er-
theilung von Urkunden über die im Laufe der Verhandlung erfolgten Zugeständnisse,
Anerkenntnisse, dann Zurückziehung von Klagen und Einreden 248 — Haftung
der Partei für Nachtheile der Verzögerung durch verfpätete oder unvollständige An-
träge 251 — motivirte, der Anwälte im bezirksgerichtlichen Verfahren: wechfelseitige
Zustellung derselben 229—233,242, 256, insbesondere Form und Inhalt derselben 230,
Fristen für die Zustellung 231, 232, 233, 242, Beschränkung auf prozeßhindernde Ein-
reden 232 — Hinterlegung der Anträge in der bezirksgerichtlichen Sitzung 240, 241;
Vertagung der Hinterlegung 242, 243; Folgen des Nichterscheinens eines Anwalts
hiezu 241, 301, 303, 304 — Aussetzung der Sache zur Zustellung der wechselseitigen
motivirten Anträge, wenn erst in der bezirksgerichtlichen Sitzung ein Anwalt für den
Beklagten auftritt 250 — Bestimmung einer Sitzung zur Hinterlegung der Anträge
durch das Gericht 243, 252 — contradiktorischer Charakter der Verhandlung als Folge
der Hinterlegung der Anträge 245, 254 — Nichterforderniß einer wiederholten Zu-
stellung motivirter Anträge bei Neuanmeldung der vom Hauptverzeichnisfe gestrichenen
Sachen 255 — Abänderungen und Zusätze der Anträge 241, 245, 247,251 — Nicht-
erforderniß der vorgängigen Zustellung motivirter Anträge im abgekürzten Verfahren
vor den Bezirksgerichten 260, Hinterlegung der Anträge in diesem Verfahren 260 —
Eintrag der Beurkundung über Hinterlegung der Anträge in das Urtheilsbuch 281,
Ausfertigung hievon 293 — motivirte, im Verfahren auf Abänderung eines Urtheils
282, 283, Hinterlegung der Anträge in diesem Verfahren 282, 283 — molivirte,
beim Einspruch gegen ein bezirksgerichtliches Versäunmngsurtheil 312, 313 — inwieweit
das Gericht im Urtheile an die Anträge der Parteien gebunden ist 262,264, 265 — auf Ein-
leitung eines Vor- oder Zwischenverfahrens, Ermessen des Gerichts 264 — Zurückweisung
unbegründeter und unstatthafter Anträge von Amtswegen 264 — auf Erlassung eines Ver-
säumungsurtheils im Verfahren vor den Bezirksgerichten gegen den Beklagten wegen
Nichtbestellung eines Anwalts 250,297, 298 — auf Erlassung eines Verbindungsurtheils
316—318 — Beweisanerbieten und Bezeichnung der Beweismittel in den motivirten
Anträgen 230, desgleichen bei Aufstellung der Beweissätze in den schriftlichen Anträgen
der Parteien bei. der bezirksgerichtlichen Verhandlung 324 — Wegfall der Zustellung
motivirter Anträge vor der bezirksgerichtlichen Verhandlung über Anstände und Streitig-
keiten bei der Beweisaufnahme durch den beauftragten Richter 342, schriftliche Anträge
auf Festsetzung btzr Sitzung für diese Verhandlung 342 — inwieweit motivirte Anträge
vor der Verhandlung nach der Beweisaufnahme zuzustellen sind 344, Hinterlegung
schriftlicher Anträge bei diefer Verhandlung 344 — motivirte, bei Begehren einer
Urkundmherausgabe durch die Gegenpartei 337 — auf Augenscheinseinnahme 396 —
auf Vertagung der zeugschaftlichen Vernehmung eines Beamten wegen Nichteintreffens
der dienstlichen Ermächtigung 411; auf Verwerfung von Zeugen wegen Versäumung
der Kundmachungsfrist 412; auf die Gestattung der Beweisführung gegen die Glaub-
würdigkeit von Zeugen 414; auf Verwerfung von Zeugen 421, 424—426; bezüglich
weiterer oder wiederholter Vernehmung, sowie Gegenüberstellung von Zeugen 420,
422, 423 — auf Ernennung von Sachverständigen und Festsetzung der Emweifungs-
tagfahrt 433, 438 — motivirte, bei Zwischenstreiten 483 — Hinterlegung derselben
in Handels- und einzelngerichtlichen Sachen 536 — von wann die Frist für den mo-
tivirten Antrag des Beklagten im Verfahren bei Aufforderungen zur Klage läuft 573
— motivirte, im Verfahren bei Klagen auf Ersatz des bei Aufläufen verursachten Scha-
dens 593, 594, Zustellung eines motivirten Antrags des Klägers nicht nöthig, Hinter-
legung der Anträge findet hier nur bei der Verhandlung statt 598 — motivirte, bei
Beschwerden gegen eine Entschließung, welche in Bezug auf eine Vorsichtsverfügung
von dem Vorstände eines Collegialgerichts oder einem Senatsvorstande erlassen worden
ist 634 — schriftliche, des Staatsanwalts im Verfahren bei gerichtlichen Entscheidungen
auf einfache Vorstellung 645, 646 — eines Ehetheils auf öffentliche Aufforderung d»S
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andern Ehetheils zur Rückkehr 653; eines Ehetheils, von dem andern getrennt leben
zu dürfen 659; auf Ehescheidung, Begründung derselben durch Eidesaustage 669 —
Hinterlegung derselben beim Verfahren in der Berufungsinstanz, wenn für den Appel-
laten kein Anwalt bestellt worden ist 712; Zustellung motivirter Anträge, wenn für
den Appellaten ein Anwalt bestellt wurde 713, 714; behufs der Anschließung an
die Berufung 715; Verfahren, wenn der Anwalt des Appellanten einen motivirten
Antrag nicht hat zustellen lassen 716; Wiederholung der in früheren Schriftsätzen ent-
haltenen Ausführungen sind in den motivirten Anträgen möglichst zu vermeiden 717;
nachträgliche Anordnung der Zustellung motivirter Anträge in der Berufungsinstanz 719,
754 — beim Verlangen um Wiederaufnahme des Verfahrens 776 — des Staatsanwalts
bei Nichtigkeitsbeschwerden 807, 809 — Zustellung motivirter Anträge im Vollftreckungs-
Verfahren im Allgemeinen 852; insbesondere im Rechnungsprozesse 890, 891 ; im
Verfahren bei vorbehaltener Liquidation 897; im gerichtlichen Bertheilungsverfahren bezüg-
lich des Erlöses aus gepfändeten Fahrnissen und Früchten 948,965 — Antrag, den S i -
cherheitsarrest für gerechtfertigt zu erklären und den Arrestkläger bis zum Belaufe seines Gut-
habens in die mit Arrest belegte Forderung einzuweisen 1002 — Zustellung motivirter
Anträge im Rechnungs- und Vertheilungsverfahren bei Immissionen 1031; um die
verfügte Verbindung im Subhastationsverfahren anzufechten 1085; bei Verhandlungen
über Streitigkeiten im Vertheilungsverfahren bei Subhastationen 1107, beim Begehren
um Abänderung des Abschlusses des Vertheilungsplans 1113 — auf Entlassung aus
der Schuldhaft 1165 — auf Eröffnung der Gant 1175, 1176; sind mittels einfacher
Vorstellung zu stellen 1189; Abweisung dieser Anträge 1205; innerhalb welcher Zeit
von diesen Anträgen an gewisse Rechtshandlungen des Gantschuldners ungiltig sind
1222, 1225; auf Niedersetzung eines Gläubigerausschufses 1236; motivirte Anträge
im Vorverfahren bei Streitigkeiten über angemeldete Forderungen oder deren Vorzugs-
rechte 2272,1273,1274; Stellung der Anträge bei der Verhandlung über diese Streitig-
keiten 12Z5; bei Erinnerungen gegen den Vertheilungsplan1303; des Gantschuldners
bezüglich der Beschlüsse der Gläubigerversammlung 1280; auf Berufung der Gläubiger-
verfammlung 1285; motivirte Anträge wegen Abänderung des Abschlusses des Ver-
theilungsplans 1305; bei der Verhandlung über die Veräußerung von Forderungen
oder Klagerechten, wenn ein Einverständniß nicht erzielt wurde 1308.

A n t w o r t , Verweigerung derselben auf bestimmte Fragen 156 — Verweigerung jeder
weiteren Antwort auf Grund bestimmter Einreden 185, 232; Verweigerung der Ein-
lassung in der Hauptsache auf Grund bestimmter Einreden 186, 232 — auf die Be-
schwerdeschrift im Verfahren über Nichtigkeitsbeschwerden 801, 802, 803 — auf neue
Rechtsgründe im Allgemeinen 160, insbesondere im Versahren über Nichtigkeitsbe-
schwerden 809.

A n w ä l t e , Zuständigkeit bei Entschädigungsklagen gegen dieselben 5, 38, Mitwirkung des
Staatsanwalts bei solchen Klagen 160 — Anwalts verhältniß als Behinderungsgrund
für den Richter und Gerichtsschreiber 40, 52, — Notwendigkeit eines Anwalts im
Verfahren bei den Bezirks-, Appellations- und Handelsappellationsgerichten, dann bei
dem obersten Gerichtshofe 79 — Befugniß zur anwaltschaftlichen Vertretung 79 —
Advokaten als Anwälte in eigener Sache 79 — Lokalisirung der Anwaltspraxis 79
— Fiskale als Anwälte 79, 89, 92 — Beistand bei der mündlichen Rechtsvertheidi-
gung im Anwaltsprozesse durch andere Personen 30 — Gebühren der Anwälte 82 ;
gegenüber der eigenen Partei 117, 118 — Liquidation und Festsetzung der Kosten für
die obsiegende Partei 113, 114, im VollstreÄungsverfahren 879 — Beitreibung der
Forderungen für Gebühren und Auslagen gegenüber der eigenen Partei 118 — per-
sönliche Verurtheilung zur Tragung der Kosten 110 — Ermächtigung im Urtheile,
die Verurtheilung im Kostenpunkte allein und in eigenem Namen in Vollzug setzen zu
lassen 112; desgleichen im Armenrechte im Falle Obsiegens ihrer zum Armenrechte
zugelassenen Partei 144 — einstweilige Befreiung von Gebühren der Anwälte im Armen-
rechte 134, 143 — Offizialanwalt im Armenrechte, Bezeichnung und Vollmacht 139,
140, 141, Verfällung desselben in Kosten und Geldbußen aus Anlaß unterlassener
Urkundenrückgabe 173, 174 — Zustellungen auf Betreiben des Anwalts an den Gegen-
anwalt im Allgemeinen 192; Fälle der Zustellung an die Partei selbst oder ihren Zu -
stellungsbevollmächtigtsn neben dem Anwalte oder statt desselben 192; an Anwälte,
welche verschiedene Parteien vertreten 203; Beglaubigung zuzustellender Schriften
durch den Anwalt 203; Befugniß des Anwalts zur Zustellung an den Gegenanwalt
ohne Vermittlung des Gerichtsvollziehers 205, Empfangsbescheinigung hiebei 205 —
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Bestellung derselben im Allgemeinen 226—229 — Inhal t der Akte derselben 165.
Zustellung eines Anwaltsaktes beim Einsprüche gegen ein Versäumungsurtheil
3 1 1 , gegen die Kostenfestsetzung 114 — motivirte Anträge derselben im Allgemeinen
229—232, 242, 260 — Aufforderung des Anwalts an den Gegenanwalt zum Er-
scheinen in der Sitzung des Bezirksgerichts 239, 252, 259, 282 — Hinterlegung der
Anträge in der bezirksgerichtlichen Sitzung durch die Anwälte im Allgemeinen 240—243,
Folgen des Nichterscheinens eines Anwalts hiebei 241, 301, 303, 304 — Vernehmung
der Anwälte über die Fixirung der bezirksgerichtlichen Sitzung zur Verhandlung 241 ;
Folgen des Nichterscheinens eines Anwalts hiebei 245, 252, 301, 303, 304 — Reihen-
folge der Vorträge der Anwälte bei der bezirksgerichtlichen Verhandlung 246 — nach-
trägliches Auftreten eines Anwalts in der bezirksgerichtlichen Sitzung 250 — wann
ein Anwalt als nichterschienen zu betrachten ist 253 — Aufforderung an den Gegner
zur Bestellung eines für ihn in der bereits festgesetzten Sitzung erscheinenden Anwalts
259. 260, 282, 300 — Eintrag der in der Sitzung erklärten Anwaltsbestellung in's
Nrtheilsbuch 281, Ausfertigung hievon 293 — Unmöglichkeit des Erscheinens des An-
walts i n der Sitzung 305 — Fertigung, Zustellung und Hinterlegung der Darstellung
des Sachverhalts durch den Anwalt nach dem Urtheile im Verfahren vor den Bezirks-
gerichten 285—287; beim Versäumungsurtheile 308 — Verbindungsurtheil in Folge
Nichtbestellung oder Nichterscheinens des Anwalts eines von mehreren Beklagten
316—318 — Erscheinen für die Partei oder mit derselben bei der Beweisaufnahme
durch einen beauftragten Richter 341 — Einschreitung gegen Anwälte wegen Unge-
bühr 1 5 1 , 420 — Tod oder Suspension des Anwalts, Wirkung bezüglich der
Unterbrechung des Verfahrens und des Fristenlaufs 491 — Gegenwart derselben
bei Vornahme von weiteren Erhebungen im Verfahren bei Klagen auf Ersatz des bei
Aufläufen verursachten Schadens 597 — Anmeldung der Sache zur Verhandlung der
Nichtigkeitsbeschwerde 803, Bekanntgabe der geschehenen Anmeldung an die Gegenpartei
804, Zustellung einer Antwort auf die Beschwerdeschrift 805, Mittheilung des zur Ver-
handlung festgesetzten Tags an die Anwälte 808, Vorträge der Anwälte bei der Ver-
handlung 809, Vorstellung des Anwalts des Beschwerdeführers, wenn eine Partei nicht
gegenüber steht 810 — Vertretung der Parteien durch dieselben im Rechnungs- und
Vertheilungsverfahren bei Immissionen 1033, im Subhastationsverfahren 1045 —
Einreichung von Gesuchen mittels einfacher Vorstellung durch dieselben im Subhasta-
tionsverfahren beim Vollstreckungsgerichte 1052, beim Versteigerungsbeamten 1055;
Mittheilung der Ernennung des Versteigerungsbeamten an dieselben 1053; Fertigung
des Anschlagzettels durch dieselben 1060; Bekanntmachung der Versteigerung durch die-
selben 1062, 1063, 1065, oder der Verhinderung der Versteigerung 1065; Hinter-
legung der Akten und des Hypothekenbuchsauszugs beim Versteigerungsbeamten durch
dieselben 1066; Kenntnißgabe von der Erhebung und Beendigung von Incidentstreitig-
keiten an den Versteigerungsbeamten durch dieselben 1081; dem Anwalte der das erste
Verfahren betreibenden Partei steht die Leitung des Gesammtverfahrens zu 1084,1087,
wenn dieser die Leitung nicht übernehmen will 1084, 1087; Zustellung an die An-
wälte bei Geltendmachung von Resolutions- und Vorkaufsrechten 1090; sind behufs
Geltendmachung der Einwendungen von dem Entwürfe des Vertheilungsplans in Kennt-
niß zu setzen 1103, Geltendmachung dieser Einwendungen 1104; sind auch von dem
endlichen oder theilweisen Abschlüsse und der vorzunehmenden Verkeilung in Kennt-
niß zu setzen 1111, bei nachträglichen Anmeldungen ober Einwendungen 1112; lassen
Ort, Tag und Stunde der Wiederversteigerung festsetzen 1132; Bekanntmachung der
Wiederversteigerung 1133 — wann Anwälte, gegen welche die Personalhaft vollstreckt
wurde, zu entlassen sind 1165 — der Anwalt des Gläubigers, dessen Anspruch im
Gantverfahren bestritten ist, hat den Anspruch und den Beweis desselben in einem
motivirten Antrag zu entwickeln 1272, 1275, 1303; Hinterlegung dieser Anträge auf
der Gerichtsschreiberei 1272, 1274; Versäumungsurtheil, wenn ein Anwalt bei der
Verhandlung nicht auftritt 1273; Wahl eines Anwalts zur gemeinsamen Vertretung
im Gantverfahren 1280.
s. auch A n w a l t s b e s t e l l u n g e n , A n t r ä g e und A u f f o r d e r u n g e n .

A n w a l t s a k t e , s. A n w ä l t e .
Anwa l t sbes te l l ung , Notwendigkeit derselben im Allgemeinen 79.80 — nicht nothwendig

für die Partei, welche gegen die Festsetzung der Gebühren und Auslagen ihres eigenen
Anwalts Einspruch erhebt 118 — Seitens des Klägers 225, Seitens des Beklagten 226 —
Aufforderung an den Beklagten zur Bestellung eines Anwalts im Verfahren vor den
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Bezirksgerichten 226, Frist hiefür (Erscheinungsfrist) 226. 298 — Anwaltsbestellung
in Prozessen des Fiskus und eines Advokaten in eigener Sache 227 — Verfahren bei
Unterlassung der Anwaltsbestellung Seitens des Beklagten 228, 250, 297—300 — Ein-
trag der in der Sitzung erklärten Anwaltsbestellung in's Urtheilsbuch 281, Ausferti-
gung hievon 293 — Unmöglichkeit der Anwaltsbestellung 305 — Bestellung eines An-
walts auf Aufforderung behufs Erscheinens in einer festgesetzten Sitzung 259, 260,
282, 300 — Erneuerung der Aufforderung zur Anwaltsbestellung 298, 305 — Ver-
bindungsurtheil in Folge unterlassener Anwaltsbestellung 316—318 — Verfahren,
wenn die Gegenpartei bei Zwischeustreiten keinen Anwalt bestellt hat 485 — bei Inter-
ventionen 488 — durch die Aufstellung eines neuen Anwalts wird das unterbrochene
Verfahren wieder aufgenommen 494 — im Verfahren bei der Aufforderung zur Klage
573 — Verfahren bei Klagen auf Ersatz des bei Aufläufen verursachten Schadens,
wenn für den Beklagten kein Anwalt aufgestellt ist oder der aufgestellte keinen moti-
virten Antrag zugestellt hat 594 — bei Emlegung der Berufung 698; Frist hiefür
(Erscheinungsfrist) 698; Verfahren wenn für den Appellaten kein Anwalt bestellt wor-
den ist 712; wenn ein solcher bestellt wurde 713, 719; Entscheidung, wenn kein An-
walt für den Appellaten bestellt wurde oder der aufgestellte in der zur Hinterlegung
der Anträge oder unmittelbar zur Verhandlung bestimmten Sitzung nicht erschienen
ist 726 — Aufforderung hiezu an den Beklagten bei der Nichtigkeitsbeschwerde 800;
Frist hiefür (Erscheiuungsfrist)800; Verfahren, wenn ein Anwalt bestellt wurde 801,
803, 804; Anwaltsbestellung in der festgefetzten Tagfahrt 809; wenn keiner bestellt
wurde 803, 804, 809, 810 — im Vollstreckungsverfahren 852; beim Vollzuge der
Urtheile auf Rechnungsstellung 888, 889; Aufforderung hiezu an den Verurtheilten
im Verfahren bei vorbehaltener Liquidation 898; beim gerichtlichen Vertheilungsver-
fahren bezüglich des Erlöfes aus gepfändeten Fährnissen oder Früchten 944, 947
965; bei der Verhandlung zur Herstellung des Vertheilungsplans bei Immis-
sionen 1025, zum Verfahren über hierauf entstandene Streitigkeiten 1031; imSubha-
stationsverfahren 1044, 1047, bei Streitigkeiten im Vertheilungsverfahren 1103,
1106, 1107, 1108, 1111, beim Begehren um Abänderung des Abschlusses des Ver-
theilungsplans 1113, zur Vertretung der Parteien im VertheilungsBerfahren 1116,
bei der Wiederversteigerung 1131, 1136 — im Gantverfahren 1184; bei Streitigkeiten
im Liquidationsverfahren 1269; bei Streitigkeiten über angemeldete Forderungen oder
deren Vorzugsrechte 1271, Versäumungsurtheil wenn ein Anwalt hier nicht aufgestellt
wurde 1273; bei der definitiven Masseverwaltung zur gemeinsamen Vertretung der
Gläubiger 1280; bei Streitigkeiten über die Vertheilung der Masse 1303, beim Be-
gehren um Abänderung des Abschlusses des Vertheilungsplans 1305.

Lauch A n w ä l t e .
A t twa l t sp rozeß im Allgemeinen 79 — Mittheilung von Urkunden in demselben 172—174

— Zustellungen im Anwaltsprozesse auf Betreiben d̂es Anwalts an den Gegenanwalt
1 9 2 — wann auch an die Partei oder ihren Zustellungsbevollmächtigten neben dem An-
walte Zustellungen zu machen slnb 192 — Anwälte können hier Zustellungen an den
Gegenanwalt ohne Vermittlung des Gerichtsvollziehers^ bewirken 205.

N n w a l t s z w a n g im Allgemeinen 78—80 — findet nicht statt für einen wegen Nichter-
scheinens verurtheilten Zeugen bei der Einspruchsverhandluug 430 — ebenso nicht bei
den Gesuchen und Verhandlungen bezüglich der Vorsichtsverfügungen 637.

A n w e i s u n g e n , Zuständigkeit bei Klagen aus kaufmännischen Anweisungen 7; Verein-
barung des Gerichtsstands 38; das Verfahren in Wechselsachen findet auch auf diese
Klagen Anwendung 552; Ausschluß der Sicherheitsleistung für Prozeßkosten in diesem
Verfahren 120; Verfahren in der Berufungsinstanz 710; Fortsetzung der Vollstreckung
bei Forderungen wegen kaufmännischer Anweisungen 845 — vollstreckbare Form der
Anweisungen zur Erhebung des den Betheiligten bei der Vertheilung des Erlöses aus
gepfändeten Fährnissen zugewiesenen Betrags 950, ebenso der im Immiffionsverfahren
ertheilten Anweisungen 1029; desgleichen derer im Subhastationsverfahren 1114
— auf noch nicht verfallene Raten fortlaufender Bezüge bei dem Drittschuldner beim
Arrest auf Forderungen 994 — im Subhastationsverfahren, der Anfteigerer hat
den Kaufpreis an den, der dieselben erhalten wird, zu zahlen 1057; des Resolu-
tionsberechtigten, wenn dieser sich für die Befriedigung aus dem Erlöse erklärt oder
eine Erklärung nicht rechtzeitig abgibt 1090; der Gläubiger bei Forderungen, welche
mit dem Eintritte eines noch unbestimmten Zeitpunktes aufhören 1120; bei d n Unte»-
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vertheilung 1122 — des Gläubigers im Gantverfahren zur Erhebung der ihm zuge-
wiesenen Beträge 1304.

Anwendung, analoge der Bestimmungen über das Verfahren bei Klagen auf Ersatz des
bei Aufläufen verursachten Schadens auf Klagen, mittels welcher der k. Fiskus den
Erfatz der mit dem Einschreiten der bewaffneten Macht verbundenen Kosten von den
betreffenden Gemeinden in Anspruch nimmt 604 — der Vorschriften über Aufforderung
an einen Ehetheil im Falle der böslichen Verlassung zur Rückkehr auf alle bestehenden
Eherechte 658 — der Bestimmungen für den Ehescheidungsprozeß bei Klagen auf
Trennung von Tifch und Bett 674 — unrichtige, einer Rechtsregel, als Grund zur
Erhebung der Nichtigkeitsbeschwerde 788, 815; unrichtige, von Handelsgebräuchen ist
kein Grund zur Erhebung dieser Beschwerde 794.

Anzeige, der als Zeugen vorgeladenen Beamten über die Notwendigkeit dienstlicher Er-
mächtigung 429 — mündliche, des Berichterstatters behufs Anberaumung einer geheimen
Sitzung im Verfahren bei gerichtlichen Entscheidungen auf einfache Vorstellung 649 —-
der Sachverständigen über Nichtannahme der Wahl oder Ernennung 441 — über die
Versammlung des Gläubigerausschusses an den Commissär im Gantverfahren 1284.

Apotheker, Beweiskraft ihrer Bücher 365.
Appel lat ion, s. Berufung.
Appellationsgerichte, Vereinbarung des Gerichtsstandes vor denselben 38 — Verzö-

gerungsbeschwerden gegen dieselben 57 — Anwaltszwang bei denselben 79, 80; Loka-
lisirung der Anwaltspraxis bei denselben 79; mündliche Rechtsvertheidigung unter
dem Beistande des Anwalts durch andere Personen 80 — Verfahren bei Entschei-
dungen auf einfache Vorstellung vor denselben 644—652 — Zuständigkeit derselben
bei Berufungen 696 — wann dieselben die Ganteröffnung auszusprechen haben 1205.
s. auch Berufungsgericht.

Arbeiter, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten derselben mit Fabrik-, Gewerbs- und son-
stigen Unternehmern 6 — Beweiskraft der Handelsbücher der Fabrikanten, Gewerbs-
leute und Handwerker gegenüber ihren Arbeitern 365 — wie weit deren Lohn dem
Arreste nicht unterworfen ist 967.

Archive, Beweiskraft der in öffentlichen Archiven aufbewahrten alten Privaturkunden und
Abschriften 361, 367; Ermessen des Gerichts in Bezug auf Annahme der Aechtheit
dieser Urkunden 374.

Armenrecht, allgemeine Bestimmungen über dasselbe 133—145 — Zeugenvernehmung
im Armenrechte 404.

Ar res t , Gerichtsstand 32 — Verhängung desselben als Vorsichtsverfügung 607, 982;
wann derselbe als Vorsichtsverfügung verhängt werden kann 611; wo das betreffende
Gesuch anzubringen ist 618 — in wie weit die im Laufe einer Vollstreckung vorge-
nommene Anwaltsbestellung auch bezüglich der in diesem Verfahren verhängten Arreste
Geltung hat 852 — auf Forderungen als Vollstreckungsmittel 856, 860, 966 bis
1006 — in wie ferne wegen Arrestanlage die Immission nicht mehr statthaft ist
1009 — Arrestanlegung auf Mieth- oder Pachtzins hindert die Beschlagnahme der un-
beweglichen Sache nicht 1038.
s. auch Vollstreckung.

Arreststrafen, Umwandlung von Geldstrafen in Arreststrafen 147 — bei Handhabung
der Sitzungspolizei gegen Zuhörer, Parteien, Beistände und Gewalthaber 151 — gegen
Parteien, Beistände oder Gewalthaber wegen Ungebühr bei Zeugenvernehmungen 420,
151 — Androhung derselben bei Besitzstörungen und Handlungen, die eine Partei
zu unterlassen hat 863, 864 — gegen den Arrestbeklagten wegen NichtHerausgabe der
Beweisurkunden gegen den Drittschuldner 981.

Ascendenten, Beweiskraft von Aufschreibungen der Ascendenten über Geburt und Tod
ihrer Abkömmlinge 362.

Aufbewahrung, gepfändeter Gegenstände 910—918 — von Gegenständen, welche im Gant-
verfahren nicht unter Siegel gelegt wurden 1239,1240; Veräußerung von Gegenständen
in diesem Verfahren, wenn deren längere Aufbewahrung mit unverhältnißmäßigen
Kosten verbunden wäre 1243.

Aufenthal t , Gerichtsstand desselben 12. 18, 19 — Zustellungen an Personen, deren
Aufenthalt unbekannt ist 193, 194, 206 — Fristerweiterungen mit Rücksicht auf den
Aufenthaltsort 209, 331, im Subhastationsverfahren 1041, 1131 — dauernder, eines
Inländers im Auslande, als Grund der Verhaftung eines Schuldners im Wege einer
Vorsichtsverfügung 612 und der Zulässigkeit der Personalhaft als Vollstreckungsmittel
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1139, 1142, — unbekannter, eines Ehetheils im Ehescheidungsprozesse 658, 664,
668.

Auf fassung unrichtige, der tatsächlichen Ergebnisse der Beweise und Verhandlungen ist
kein Nichtigkeitsgrund 791.

A u f f o r d e r u n g , einer Partei an die andere, Dienst des Gerichtsvollziehers in Bezug hier-
auf 101 — an den Beklagten zur Bestellung oder Benennung des Anwalts 226, 259,
Wiederholung derselben 298, 300; in der Berufungsinstanz 698 — an den Gegner
(Gewährschaftsbeklagten) zur Bestellung eines in der bereits festgesetzten Sitzung er-
scheinenden Anwalts 259,260, 282, 300 — des Anwalts an den Gegenanwalt zum Er-
scheinen in der bezirksgerichtlichen Sitzung 239, 252, 259, 282, 342 — auf Grund
eines Verbindungsurtheils 316—318 — zum Erscheinen bei der bezirksgerichtlichen
Verhandlung über Anstände oder Streitigkeiten bei der Beweisaufnahme durch einen
beauftragten Richter 342 — zur Erklärung über die Aechtheit von Urkunden 370, 371,
an hiezu beigeladene Dritte 371 — zur Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens
im Allgemeinen 495, im Handels- und einzelngerichtlichen Verfahren 534 — Aufforde-
rung zur Klage 569—578; gegen wenn dieselbe stattfindet 569; Unzulässigkeit derselben
569; Unzulässigkeit der Einrede, daß der Anspruch noch nicht fällig sei 570; Zu-
ständigkeit 5 7 1 ; Verfahren, wenn die Aufforderung begründet erscheint 572—578, und
zwar bei den Bezirksgerichten 572—574, bei den Handels- und Einzelngerichten
575 — an Dritte zu sofortiger Hinterlegung oder Uebergabe beweglicher Sachen bei
der Vollstreckung von Vorsichtsverfügungen 627; an den Sequester, die Verwaltung
unbeweglicher Güter zu übernehmen 627 — öffentliche, an einen abwesenden Ehegatten
im Ehescheidungsprozesse 658, 668 — des Gläubigers an den Schuldner zur freiwil-
ligen Vollziehung (Befriedigungsgebot) 842; des Gläubigers an den Verwalter von
gepfändeten Früchten auf der Wurzel zur Uebergabe des Verzeichnisses seiner Ansprüche
963; an den Vorkaufsberechtigten zum Erscheinen beim Verfteigerungstermine im Sub-
hastationsverfahren 1091; zur Anmeldung der Forderungen in dem hierauf folgen-
den Vertheilungsverfahren 1098; an die Anwälte oder Parteien zum Erscheinen in
der Sitzung, in welcher über die hiebei sich ergebenden Streitigkeiten verhandelt wird,
1107; zur Anwaltsbestellung und zum Erscheinen in der Sitzung, wenn die Abände-
rung des Abschlusses des Bertheilungsplans begehrt wird 1113; an den Verwalter zur
Uebergabe seiner Rechnungen an den Commissär 1124 — des Masseverwalters im
Gantverfahren an die Schuldner der Gantmasse zur Zahlung 1244; an die Gantgläubiger
durch die Ediktalladung, ihre Forderungen und etwaigen Vorzugsrechte anzumelden
1253, zum Erscheinen in der Sitzung, in welcher über die durch das Liquidationsver-
fahren zu Tag getretenen Streitigkeiten verhandelt wird und wann diese Aufforderung
nicht nöthig ist 1269, zur Kenntnißnahme des Vertheilungsplans und Abgabe der Er-
innerungen 1302, 1304, zur Anwaltsbestellung und zum Erscheinen in der Sitzung,
wenn die Abänderung des Abschlusses des Vertheilungsplans begehrt wird 1305; an die
in der Gläubigerversammlung nicht erschienenen Gläubiger zur Abgabe ihrer Erklä-
rung, wenn die Gant durch Accord beendigt werden soll 1316 — an den Gegner,
einen Schiedsrichter zu wählen 1326, 1327.

A u f h e b u n g , der Verhandlungen im Allgemeinen 496—498, im Handels- und einzeln-
gerichtlichen Verfahren 533—535 — einstweiliger Verfügungen 6 2 1 ; von Vorsichts-
verfügungen 631—636, 638, 639, 1172 — von Strafbeschlüssen durch das Obergericht
7 2 8 — des erstinstanziellen Urtheils 729, 731—735, 737 — der Ganteröffnung 1204,
Wirkung derselben 1206 —der Gütergemeinschaft des Gantschuldners und dessen Ehe-
gatten, inwieweit Verträge hierüber giltig bleiben 1223 — der Personalhaft des Gant-
schuldners 1231, 1316 — des Gantverfahrens 1316, 1317 — des Abschlusses des
Vertheilungsplans im Subhastationsverfahren 1127, im Gantverfahren 1306 — der
ehelichen Gütergemeinschaft, inwieweit bei Klagen hierauf Vereinbarung des Ge-
richtsstands und Übertragung an Schiedsgerichte zulässig ist 38, 1320.

A u f k l a r u n g e n , nachträgliche, im Verfahren bei gerichtlichen Entscheidungen auf einfache
Vorstellungen, und zwar im Verfahren bei den Bezirks- und Appellationsgerichten und
dem obersten Gerichtshofe 648, 650, bei den Handels- und Handelsappellationsgerichten
653 und bei den Einzelngerichten 654.

A u f k ü n d i g u n g , einer Vollmacht 87, 94 — der von dem Gantschuldner abgeschlossenen
Mieth-, Pacht- und Dienstverträge 1220.

A u f i a u f e , Zuständigkeit bei Klagen auf Ersatz des bei Aufläufen verursachten Schadens
590, 591, 38 - s. auch Ersatz.
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A u f l ö s u n g , der Ehe, Nachsuchung um dieselbe bei gemischten Ehen 675; Einfluß auf den
Gerichtsstand 14 — des Veräußerungsvertrags durch einen Resolutionsberechtigten im
Subhaftationsverfahren 1090 — einer Gesellschaft oder Genossenschaft bezüglich der
Gant über das Vermögen derselben 1177 —einer Handelsgesellschaft durch die Gant-
eröffnung 1202.

A u f n a h m e des gesammten Vermögens eines Gantschuldners, wann dieselbe vor der
Gläubigerversammlung vorzunehmen ist 1251.

A u f r e c h t h a l t u n g der Ehe, Befugnisse des Staatsanwalts zum Zwecke derselben 672,
674, 679.

A u f r u f , Wochentag und Frist zum ersten Aufrufe in der bezirksgerichtlichen Sitzung 237, 238;
zur Hinterlegung der Anträge 240; Erneuerung desselben in Folge Vertagung 243;
zur Verhandlung in der bezirksgerichtlichen Sitzung 244; Reihenfolge des Aufrufs
240, 244, 250, 260; wenn für den Beklagten, ehe ein Versäumungsurtheil verkündet
ist, ein Anwalt in der Sitzung auftritt 250; im abgekürzten bezirksgerichtlichen Ver-
fahren 260.

A u f s c h r e i b u n g e n , Beweiskraft von Aufschreibungen der Ascendenten über Geburt und
Tod ihrer Abkömmlinge 362 — des Gantschuldners zur Prüfung des von demselben
übergebenen Vermögensverzeichmsses 1247.

A u f s e h e r über gepfändete Früchte 959, 960.
s. auch V e r w a h r e r .

A u f f i c h t , des Masseverwalters im Gantverfahren über die Fortführung des Erwerbsgeschäftes
1242, des Commissärs über die Ausscheidung von Gegenständen, auf welche gesetzlich
einem Dritten das Absonderungsrecht zusteht 1249.

A u f t r a g , zur Bornahme einzelner richteramtlicher Handlungen 55 — des Berufungs-
gerichts an ein Untergericht zur Beweiserhebung 734.

Au fze i chnungen , Beweiskraft gewisser Aufzeichnungen 360. 374.
A u f z u g , politischer, während der Schuldner an demselben Theil nimmt, darf er nicht

verhaftet werden 1147.
Augensche in , als gesetzliches Beweismittel im Allgemeinen 325 — einseitiger Verzicht auf

einen bereits begonnenen Augenschein 337 — zum ewigen Gedächtniß 347—352 — Zu-
lässigkeit desselben 396; Verfahren 397,398; Verbindung mit Vernehmung von Zeugen
397, 398, 404, und mit der Vernehmung von Sachverständigen 397, 398, 438, 444,
445 — inwieweit der Beweis durch Augenschein die Eideszuschiebung ausschließt 457 —
Vornahme desselben in schiedsgerichtlichen Sachen 1333.

Auseinandersetzung des Antheils eines Miterben oder Miteigenthümers an gemeinschaft-
lichen Sachen im Vollstreckungsverfahren 858.

A u s f e r t i g u n g , der Urtheile im Allgemeinen 288. 289, 292 — von den im Urtheilsbuche
eingetragenen Beschlüssen und Beurkundungen 293 — Aufnahme des Verbesserungsurtheils
in die Urtheilsausfertigung 284 — der Beweisurtheile 331 — der Handels- und einzeln-
gerichtlichen Urtheile 518; des Beweisurtheils findet im einzelngerichtlichen Verfahren
nicht statt 525 — Vorlage des angefochtenen Urtheils und der allenfalls vorausgegan-
genen Zwischenurtheile des ersten Rechtszugs in der Berufungsinstanz 718 — von unter-
richterlichen Urtheilen, welche in der Berufungsinstanz ganz oder theilweise aufgehoben
oder abgeändert worden sind 737; ebenso von den in Folge der Wiederaufnahme des
Verfahrens ganz oder theilweise geänderten Urtheilen 786 — kostenfreie, des Cassations-
Urtheils, welches eine Entscheidung ganz oder theilweise vernichtet hat, ist an den Ge-
richtsschreiber des Gerichts, welches die vernichtete Entscheidung erlassen hat, zu über-
senden 818; Ausfertigung des vernichteten Urtheils 818 — der schiedsrichterlichen Ur-
theile 1337— vollstreckbare, der Urtheile 288, 290—292, 518; der schiedsrichterlichen
Urtheile 1337 — der Kostenfestsetzung für die obsiegende Partei im Anwaltsprozesse 113
— von Urkunden auf Kosten der Gegner in Folge unterlassener Urkundenmittheilung
172 — vollstreckbare, über eine vor dem Prozeßgerichte, einem beauftragten Richter oder
dem Vermittlungsamte der Einzelngerichte geschlossene Uebereinkunft 223 — einfache
und vollstreckbare, von Beschlüssen und Entscheidungen im Verfahren bei gerichtlichen
Entscheidungen auf einfache Vorstellungen 651 — von Entscheidungen in Beschwerde-
sachen 751 — vollstreckbare, für den Drittschuldner über den Betrag der Kosten, welche
ihm in Folge der Arrestanlegung durch den Arreftkläger zu ersetzen sind 996 — des
Verfteigerungsprotokolls im Subhastations verfahren durch den Versteigerungsbeamten
1074 — der Beschlüsse des Gläubigerausschusses im Gantverfahren 1284 — vollstreck-
bare, der Zahlungsanweisung im Subhastationsverfahren 1114, im Gantverfahren 1306.
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A u s g a b e n der Gantmasse, der Masseverwalter hat hierüber zeitweise eine Uebersicht zu
geben 1246, 1293.

A u s l a g e n , der Gläubiger im Subhastationsverfahren im Falle einer Subrogation 1088 —
der Mitglieder des Gläubigerausschusses im Gantverfahren, Ersatz derselben 1282 —
der Schiedsrichter, solidarische Haftung der Parteien hiefür 1323.

A u s l a n d , Mitwirkung des Staatsanwalts bei Verhandlungen über die Vollstreckbarkeits-
erklärung einer im Auslande ergangenen gerichtlichen Entscheidung 160 — Zustellungen
an Personen, die nur im Auslande einen bestimmten Wohnsitz haben 193, 194, 206
— Fristenerweiterung für Personen, die im Auslande wohnen oder sich aufhalten 209,
3 3 1 , im Subhastationsverfahren 1041, 1031 — Beweisaufnahme im Auslande
335, 407, Kosten hiefür 343 — Beglaubigung ausländischer öffentlicher Urkunden 372
— Rechtshilfe für ausländische Gerichte 55; Retorsion 55 — Eidesabnahme durch aus-
ländische Gerichte 478—481 — ausländische Vollmachten 86 — dauernder Aufenthalt
eines Inländers im Auslande, Wirkung bezüglich der Zulässigkeit der Personalhaft als
Vorsichtsverfügung 612, als Vollstreckungsmittel 1139, 1142 — Aufenthalt eines im
Ehescheidungsprozesse Beklagten im Auslande 664 — Vollstreckung der Entscheidungen
ausländischer Gerichte 823, 824 — Wirkung ausländischer Urkunden, welche nicht
richterliche Entscheidungen sind 825 — Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen,
Eidesabnahme und Vornahme von Augenschein durch ausländische Gerichte, Requisition
um solche im schiedsrichterlichen Verfahren 1333.

A u s l a n d e r , allgemeiner Gerichtsstand derselben 12, 19; Gerichtsstand des Arrestes 32 —
Verbindlichkeit derselben zur Sicherheitsleistung für Prozeßkosten 120—124, Retorsion
in Bezug auf Sicherheitsleistung 131 — Zulassung derselben zum Armenrechte 133 —
Eidesleistung und Eidesabnahme bei Ausländern, welche der deutschen Sprache nicht
mächtig sind 477 — Zulässigkeit der Arrestverhängung als Vorsichtsverfügung zu Gunsten
einbs Ausländers gegen einen Ausländer 607 — gegen dieselben ist Personal-
haft zulässig, und zwar als Vorsichtsverfügung 612 und als Vollstreckungsmittel 1139,
1142, 1165 — können die Vollstreckbarkeitserklärung von Entscheidungen auswärtiger
Gerichte auch gegen Ausländer nachsuchen 823; Einreden, welche hiebe: von einem An-
gehörigen des Staats erhoben werden, wo das Urtheil erlassen wurde 824 — Gerichts-
stand derselben im Vollstreckungsverfahren 840 — Ganteröffnung über das Ver-
mögen derselben 1174, Zuständigkeit des Gautgerichts in diesem Falle 1178.

A u s l e g u n g , falsche, einer Rechtsregel als Nichtigkeitsgrund 788, 815.
A u s l ö s u n g von Pfändern, die zur Gantmasse gehören 1250.
A u s r ü s t u n g e n , die ein Schuldner alk Wehrpflichtiger nöthig hat, können nicht gepfändet

werden 901.
A u s r u f e r bei Versteigerungen gepfändeter Gegenstände 925, darf hiebe: nicht für sich

selbst bieten 931 — ebenso bei der Versteigerung mit Beschlag belegter Immobilien
1068, 1069.

Ausschlagen, einer überschuldeten Erbschaft, die Ganteröffnung hat von Amtswegen zu
erfolgen 1175 — verschiedener bezahlter Posten auf verschiedene Vertheilungsmassen
im Gantverfahren 1299.

Aussch luß, von Prozeßhaudlungen wegen Versäumung von Fristen und Tagfahrten im
Allgemeinen 215 — inwieweit der Ablauf der für das Vorverfahren festgesetzten Fristen
den Ausschluß der betreffenden Handlungen nach sich zieht 251 — von Handlungen
der Parteien wegen Nichterscheinens bei der Tagfahrt zur Beweisaufnahme 340 — der
Einrede des Mangels der Berufungssumme 690 — von Nichtigkeitsgründen, welche bei
Erhebung der Nichtigkeitsbeschwerde in der Beschwerdeschrift nicht augegeben sind 798
— der Gütergemeinschaft zwischen dem Gantschuldner und dessen Ehegatten, Anfecht-
barkeit der hierauf bezüglichen Verträge 1223.

Ausschre ibung, der Zwangsversteigerung von Immobilien 1062 -1065 , Nichtigkeit des
Verfahrens wegen Nichtbeachtung der hiefür vorgeschriebenen Förmlichkeiten und
Fristen 1076, 1077 — der Ganteröffnung 1199, 1201; Hinweisung hierauf bei den
Zahlungsaufforderungen durch den provisorischen Masseverwalter 1244.

Ausschü t tung der Gantmasse 1313-1315. 1318.
Außerehe l ich , Zuständigkeit bei Klagen wegen Vaterschaft und Ernährung außerehelicher

Kinder, sowie wegen Entschädigung außerehelich Geschwächter 6, 38 — Gerichtsstand
außerehelicher Kinder 13.

Aussetzung, derVerhandlung mit Rücksicht auf Präjudicialpunkte 190, 191, insbesondere
bei Verdacht einer strafbaren That 191, 384 — gerichtliche, zur wechselseitige:: Zustellung
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der Anträge bei nachträglichem Auftreten eines Anwalts für den Betagten 250 — der
Verhandlung wegen Unmöglichkeit der Anwaltsbestellung oder des Erscheinens des An-
walts in der Sitzung 305 — des Ehescheidungsverfahrens wegen Wahrscheinlichkeit der
Wiederaussöhnung der Parteien 670.

Auss tände , des Gemeinschuldners im Gantverfahren, Bezeichnung derselben beim Antrage
auf Ganteröffnung 1190 — der Gantmasfe, Zahlung derselben an den Masseverwalter 1244.

A u s s t e l l e r , Beweiskraft und sicheres Datum von Privaturkunden gegen den Aussteller,
seine Rechtsnachfolger und jene Personen, welche er durch seine Handlungen verpflichten
kann 356, 358 — einer Privaturkunde, Klage gegen diesen zum Zwecke der Aechtheits-
Erklärung dieser Urkunde 579, Anerkennung der Aechtheit dieser Urkunde vor dem
Vermittlungsamte 583.

Auss t re ichungen in Privaturkunden, Vormerkung bei Feststellung des sichern Datums
359 — Bedeutung für die Beweiskraft von Büchern und Urkunden 365, 368.

A u s t r i t t eines Betheiligten aus dem Prozesse 493.
A u s z a h l u n g des durch die Versteigerung gepfändeter Fährnisse erzielten Erlöses 939—941

— des Erlöses aus der Veräußerung von gepfändeten Früchten auf der Wurzel 963,
965 — der mit Arrest belegten Forderungen 992, 993.
s. auch Z a h l u n g e n .

Auszüge , aus den Gerichtsakten im Allgemeinen 170; aus den in geheimer Sitzung oder
bei beschränkter Oeffentlichkeit aufgenommenen Protokollen und erlassenen Entscheidungen
170; aus den auf der Gerichtsschreiberei geführten Registern 170 — aus öffentlichen
Urkunden, wann sie den Urschriften gleich stehen 367 — Annahme der Aechtheit einer
Urkunde als Folge der Vorlage eines Auszuges 375 — kostenfreie, des in der Be-
rufungsinstanz ergangenen Urtheils sind dem Gerichtsschreiber des Untergerichts zu
übersenden 737. Inhal t derselben 737; analoge Bestimmung für das Cassationsurtheil
818 — aus öffentlichen Büchern und Plänen, welche das Grundeigenthum betreffen,
behufs der Pfändung von Früchten auf der Wurzel 957 — aus dem Versteigerungs-
protokolle im Subhastationsverfahren hat der Versteigerungsbeamte zu ertheilen 1074
— aus dem Ganterkenntnisse sind durch den Commissär bekannt zu machen 1199, was
hiebe: noch weiter kundzugeben ist 1201, sind dem Hypothekenamte zum Zwecke der Ein-
tragung zu übersenden 1202; ebenso sind die Auszüge aus dem Erkenntnisse, welches
die Ganteröffnung aufhebt, bekannt zu machen 1204 — aus den Beschlüssen des Gläu-
bigerausschusses ertheilt der Gerichtsschreiber 1284.

Baarscha f ten , Ablieferung der beschlagnahmten Barschaften an den Gantschuldner beim
Abschlüsse eines Accords 1316, 1317 — Beschlußfassung der Gläubiger über Benützung
der Baarschaften im Gantverfahren 1280.
f. auch G e l d .

B a a r z a h l u n g , sofortige, bei Versteigerung gepfändeter Fahrnisse 931 — des Kaufpreises
bei der Subhastation 1057, 1128.

B a n k e n , Hinterlegung von Geldern 132.
B e a m t e , allgemeiner Gerichtsstand der im Auslande befindlichen 13 — Zustellungen an

Beamte von Gesellschaften, Vereinen, Genossenschaften, Aktiengesellschaften 193, 206 —
Untüchtigkeit als Zeugen und Zeugnißverweigerung mit Rücksicht auf das Amtsgeheim-
niß 400, 4 0 1 , 429, 4 3 1 ; Entbindung hievon 400, 411, 429, 431 — Ladung von
Beamten als Zeugen 410 — Personalhaft 1143, 1144, 1168.
s. auch Dienstbezüge.

B e a n t w o r t u n g , allgemeine Regeln über Beantwortung der tatsächlichen Angaben in
den Parteivorträgen 164.

Beaufs icht igung des Schuldners in Folge vorläufigen Abstands von der Verhaftung 1146.
Bedenkzei t , Einrede des Laufes einer Bedenkzeit 185 — Fristenlauf im Falle von Zu-

stellungen an Erben während einer ihnen eingeräumten Bedenkzeit 211.
Bedienstete, öffentliche, Ladung zur zeugschaftlichen Vernehmung 410 — Verwendung

von Geldstrafen für niedere Bedienstete bei Gerichten oder ihre Hinterbliebenen 146
— aushilfsweise (Ersatz-) Zustellung an Bedienstete 196, 198, 206, 211 — Perso-
nalhaft gegen öffentliche Bedienstete 1143, 1144, 1168.
s. auch Gemeindebed iens te te und Dienstbezüge. - >

Bed ingungen , der Zwangsversteigerung von Immobil ien: stillschweigende 1057; Abwei-
chungen und weitere Bedingungen 1058; Wirkungslosigkeit der Bedingung der Ver-
pflichtung zur Bezahlung des Kaufpreises im Falle der EntWährung 1059; Anführung
der Bedingungen im Anschlagezettel 1060; Abänderung der durch den betreibenden
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Gläubiger festgesetzten 1064; Bekanntgabe bei der Versteigerung 1068; besondere in
Folge von Resolutionsrechten 1090; bei Wiederversteigeiwngen 1134, 1135 — bei
der Versteigerung von Gegenständen aus einer Gantmasse 1290.

Beend igung der Einweisung im Immissionsverfahren 1036 — der Gant 1313—1318.
Beerd igungskosten, Freilassung beim Arrest 970.
Bee id igung , s. E i d .
B e f e h l , bei der Subhastation, dem Ansteigerer den Besitz der zugeschlagenen Objekte ein-

zuräumen 1073.
B e f r e i u n g e n , Nichtigkeit von Befreiungen, weichender Gantschuldner nach Verkündung

des Ganterkenntniffes zugestanden hat 1210.
Be f r i ed i gung der Gläubiger: weitere Pfändung, wenn die zuerst gepfändeten Gegenstände

hiezu nicht hinreichen 924, 965; durch den Drittschuldner bei Arresten auf For-
derungen 985, 986, 989, Rangordnung hiebei unter mehreren Arrestklägern 990.991
— Austage der Befriedigung des Gläubigers in bedingten Zahlungsbefehlen 556 —
Befriedigung des Resolutionsberechtigten aus dem Erlöse bei der Subhastation 1090
— der Hypothek- und anderen bevorzugten Gläubiger in der Gant vor der allge-
meinen Masfevertheilung 1294—1297 — der Inhaber von Faust- und Nutzungs-
pfändern in der Gant 1300, insbesondere öffentlicher Leih- und Creditanstalten 1214.

Be f r ied igungsgebot , Zustellung bei Vorstchtsverfügungen 630 — im Vollstreckungs-
vcrfahren. Begriff, Notwendigkeit und Inhalt desselben 842 — 845 — Verbindung
mit der Zustellung der vollstreckbaren Urkunde 843 — Einfluß auf die Fortsetzung
der Vollstreckung 845; insbesondere: bei der Arrestanlegung auf Forderungen 971,
bei der Immissionsklage 1011, bei der Beschlagnahme unbeweglicher Sachen 1041, bei
der Personalhaft 1145 — Befriedigung«gebot in Bezug auf Faustpfänder und auf Fahr-
nisse , welche schon früher für den Gläubiger in Folge einer Borsichtsverfügung mit
Beschlag belegt wurden 909 — zum Zwecke der Beschlagnahme unbeweglicher Sachen
1039, 1040. 1041; Widerspruch dagegen 1041 — Befriedigungsgebot zum Zwecke
der Wiederversteigerung 1131, 1132 — zum Zwecke des Uebergangs der Personalhaft
als Vorsichtsverfügung in Perfonalhaft als Vollstreckungsmittel 1172.

B e f r i e d i g u n g s m i t t e l , besitzt der Schuldner Befriedigungsmittel, die er dem Zugriffe
des Gläubigers entzieht, fo ist Personalhast gegen ihn statthaft 1139, 1166, 1167 —
die Personalhaft ist aufzuheben, wenn der Schuldner keine Befriedigungsmittel besitzt
617, 1165 — Besitz von Besriedigungsmitteln rechtfertigt die Wiederaufnahme der
Perfonalhaft 1164, 1167.

B e f u g n i ß , vor Gericht zu handeln 58—62 — Befugniß eines Ehegatten, getrennt von
dem andern zu leben 659 — gesetzliche Befugnisse der Polizeibehörden bei Eheschei-
dungsklagen 657 — Verlust der Dispositionsbefugnisse des Gantschuldners 1208 —
Befugnisse der Gantgläubiger, des Gantschuldners und des Masseverwalters im Liqui-
dationsverfahren 1259—1264.

Begehren, f. Gesuch.
B e g l a u b i g u n g , iuliinbischcr Vollmachten 85, ausländischer Vollmachten 86 ; der überge-

benen Vollmachtsabschriften 87 — Mangel der Gefandtschafts- oder Consularbeglau-
bigung bei öffentlichen ausländischen Urkunden, dann der erforderlichen gerichtlichen
Beglaubigung bei inländischen Notariatsurkunden 372 — Beglaubigung der Abschrif-
ten der bei Zustellungen mitzutheilenden Schriften durch den Anwalt oder Gerichts-
vollzieher 203 — der Urtheilsausfertigungen 289, 290 , 518 — der den Urschriften
im Beweise gleichgestellten Abschriften 367.

Behal tn isse des Schuldners, Durchsuchung bei Vollstreckungen 847.
B e h a u p t u n g eines klagbaren Anspruchs als Grund zur Aufforderungsklage 569 — in-

wieweit neue tatsächliche Behauptungen als Grundlage einer Nichtigkeitsbeschwerde
dienen können 792.

Beh inde rung , des Richters 40—42, 54 — des Gerichtsfchreibers 52 — des Gerichts-
vollziehers in Bezug auf Zustellungen 201 , 206, bei Vollstreckungen 839 — Unter-
brechung des einzelngerichtlichen Verfahrens wegen Behinderung des Richters 533.

Behörden , Beglaubigung der Vollmachten einer Behörde h5, 86.
Beichtgeheimniß 400, 401, 431.
B e i l a d u n g , von Rechts- und Verbindlichkeitsgenossen 65 — eines Dritten im Allge-

meinen 73 — des benannten rechten Besitzers 75 — von gesetzlichen Vertretern, An-
wälten, sonstigen Prozeßbevollmächtigten und Gerichtsvollziehern, wenn die persönliche
Berurtheilung derselben zur Kostentraguuz in Frage steht 110 — von Gewalthabern
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und gesetzlichen Vertretern oder ihrer Erben bei einem Wiederaufnahmsverlangen wegen
Gefährde oder unbefugter Handlungen Ersterer 780 — einer Hauptpartei, wenn ein
dritter Berufung ergriff 723 — Dritter zur Erklärung über die Aechtheit von Ur-

- künden 371 — des Drittschuldners bei Klagen ^uf Einweisung in die mit Arrest be-
legte Forderung 981 — Bewerkstelligung der Beiladung Dritter im bezirksgerichtlichen
Verfahren 487, bei den Handels- und Einzelngerichten 509 — Rechte und Obliegen-
heiten der Anwälte beigeladener Dritter in Bezug auf Urkundenmittheilungen, Zustel-
lungen und Betreibung der Sache 489 — Einrede aus der Notwendigkeit der Bei-
ladung Dritter 186.

Beisitzer aus dem Handelsstande bei Handelsgerichten, Abstimmung derselben 513.
Be is tand , Zulässigkeit und Befähigung eines Beistands im Parteiprozeß 78 — Gebühren

der Advokaten und Rechtspraktikanten als Beistände vor Handels- oder Einzelngerichten
82 — Geltendmachung ihrer Forderung für Gebühren und Auslagen gegenüber der
eigenen Partei 118, gegenüber der Gegenpartei 115 — Gerichtsstand bei Ansprüchen
in Bezug auf Gebühren, Auslagen und Vorschüsse 27, 38 — Handhabung der Sitzungs-
polizei gegen Beistände 151 — Fragerecht des Beistands bei der Verhandlung 154 —
Zulassung von Beiständen bei der Beweisaufnahme: im bezirksgerichtlichen Verfahren
durch einen beauftragten Richter 341, in Handels- und einzelngerichtlichen Sachen 527
— Fragestellung der Beistände an Zeugen 420 — Einschreitung gegen Beistände wegen
Ungebühr bei Zeugenvernehmungen 420 mit 151 — Ausschluß von Beiständen beim
Sühneversuch in Ehescheidungssachen 660 — Unstatthaftigkeit der Vereinbarung des
Gerichtsstands und der Übertragung an Schiedsrichter bei Streitigkeiten über Bestellung
oder Enthebung gerichtlicher Beistände 38, 1320; Mitwirkung des Staatsanwalts bei
solchen Streitigkeiten 160 — Eigenschaft als Beistand bildet einen Behinderungsgrund
für den Richter und Gerichtsschreiber 40, 52.

V e i t r e i b u n g , der Kosten von Seite des Anwalts der obsiegenden Partei in eigenem Namen
112, 144 — von Geldstrafen 147 — Vollstreckungsmittel zur Beitreibung von Geld-
forderungen 856—859.

Ve iz iehung eines Seelsorgers beim Sühneversuch in Ehescheidungssachen 661.
Bekann tmachungen , einer Partei an die andere, Dienst des Gerichtsvollziehers in

Bezug hierauf 101 — des Staatsanwalts in öffentlichen Blättern über Zustellungen
für Personen mit unbekanntem Aufenthalt 194, 206 — Bekanntmachung der Rück-
kehrsbefehle in Ehesachen 658 — öffentliche Bekanntmachung der Versteigerung gepfän-
deter Fahrnisse und Früchte 628,965, der wiederholten Versteigerung 935, 965 — auszugs-
weise des Immissionsnrtheils 1012, der Beendigung der Einweisung 1036 — des An-
walts über Zwangsversteigerung von Immobilien 1062, 1063, über Unterbleiben
dieser Versteigerung 1065, über Wiederanberaunmng 1065; der Versteigerung durch
den Versteigerungsbeamten 1067; der Wiederversteigernng 1133; Nichtigkeit als Folge
der Nichterfüllung der die Bekanntmachungen betreffenden Vorschriften 1076, 1077,
1136 — Bekanntmachung der Ganteröffnung 1199—1203, 1211, 1212, 1252 —
der Eoictalladung im Liquidationsverfahren bei der Gant 1255 — der Ernennung des
Masseverwalters 1199, 1289 — der Versteigerung der zur Gantmasse gehörigen
Gegenstände 1290 — der Beendigung der Gant 1318.
s. auch A u f f o r d e r u n g .

Bek le i dung , inwieweit die zur Bekleidung gehörigen Gegenstände von der Pfändung
ausgeschlossen sind 901.

Be las tung , Verbot weiterer Belastung unbeweglicher Sachen als Vorsichtsverfügung 606,
607, Vollstreckung desselben 625, Wirkung gegen Dritte 627.

Belege, zu den Aufstellungen des Gläubigers im Verfahren bei vorbehaltener Liquidation
897, 899 — Vorweis der Belege über die zur Einstellung der Vollstreckung ver-
pflichtenden Thatfachen 875 — im Rechnungsprozesse 889, 891.

B e l e h r u n g , vor der Beeidigung, beim Zeugeneid 416, beim Parteieneid 475, insbe-
sondere bei Tauben, welche lesen können und bei Stummen und Taubstummen, welche
lesen und schreiben können 476, dann bei Personen, welche der deutschen Sprache nicht
mächtig sind 477 — der Sachverständigen bei Waarenbesichtigung 538.

Be le id igung von Zeugen 420.
Be lohnung , des Masseverwalters im Gantverfahren 1235, 1280, 1293 — der Schieds-

richter 1323.
Benachr icht igung der Betheiligten in Bezug auf den Vertheilungsplan in Gantsachen

1302, 1304 — s. auch Vo l l s t r eckungen .
24
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Venachthei l igUNft der Gläubiger, Anfechtbarkeit von Rechtshandlungen des Schuldners
wegen solcher bei der Beschlagnahme von Immobilien 1050, in der Gant 1222—1230.

Benennung des rechten Besitzers 74—77.
Benützung, von Liegenschalten, Verlust des Rechts des Schuldners auf dieselbe durch I m -

mission 1013; Wiedereinsetzung des Schuldners in dieselbe 1036; Verlust des Rechts
des Schuldners oder Drittbesitzers auf dieselbe durch Beschlagnahme 1048, 1049 —
Benützung der Baarschasten bei der Gant, Beschlußfassung hierüber 1280.

B e r a t h u n g , über das Urtheil bei den Bezirks- und Appellationsgerichten und dem obersten
Gerichtshofe 271, 272, 273, 710, 819, bei den Handels- und Handelsappellations-
gerichten 512, 513, 710 — in der Gläubigerversammlung bei der Gant 1280, 1281.

Berechnung, des Werths des Streitgegenstands 4 — des Fristenlaufs 208 — der Be-
rusnngssumme 635—691 — der Unterhaltungsgelder bei der Personalhaft zwischen
mehreren Gläubigern 1162 — des Interusuriums bei der Vollstreckung 836, in der Gant
1300 — von bedingten oder betagten Forderungen, dann von Leibrenten und Pfründen
bei der Vertheilung im Subhastationsverfahren 1118, 1119, 1120, in der Gant 1300
— der dem Faust- oder Nutzungspfandgläubiger zustehenden Forderung beim Gant-
vertheilungsplan 1300.

B e r e i n i g u n g des Hypothekenbuchs im Subhastationsverfahren 1078, 1079, 1115, im
Gantverfahren 1306, 1307.

Ber ichte an höhere Stellen, Mittheilung an Parteien und Dritte 170.
Ber i ch te rs ta t te r , Ausstellung und Vortrag eines solchen für die Urtheilsberathung

der Bezirksgerichte 271 ; bei Handelsgerichten 512, 513; bei Appellations- und Handels-
appellationsgerichten 710; bei der Nichtigkeitsbeschwerde 806, 807, 809; bei Klagen
auf Ersatz des bei Aufläufen verursachten Schadens 595; bei Entscheidungen auf ein-
fache Vorstellungen 645, 647, 648. 649.

Ber ich te rs ta t tung des Untergerichts an das Obergericht in Beschwerdesachen 746 — des
Richtercommissars im Gantverfahren über den Vermögensstand des Gemeinschuldners 1193.

Be r i ch t i gung , tatsächlicher Erklärungen und Geständnisse des Gewalthabers 90 — eines
Irrthums in der Klage 181 — von Thatsachen nach dem Vortrage des Staatsanwalts
160, 809— von Versehen im Urtheile 282—284 517— der Darstellung des Bericht-
erstatters durch die Anwaltsvortrage bei Verhandlungen über Nichtigkeitsbeschwerden
809 — des Vertheilungsplans im Subhastationsverfahren bei nachträglichen Anmel-
dungen 1112 — eines Rechnungsirrthums nach dem Abschlüsse des Vertheilungsplans
bei Subhastationen 1113, bei der Gant 1305 — des Vermögensverzeichnisses des
Gantschuldners 1247.

B e r ü h m u n g als Grund zur Aufforderungsklage 569.
B e r u f u n g ,

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n über B e r u f u n g a ls ordent l iches Rechts-
m i t t e l 682—737:

Zulässigkeit 632—695 — Berufungssumme 685—692, Folgen des Mangels
derselben 724. 725 — Zuständigkeit zur Entscheidung 696 — Berufungsfrist 697 —
Erhebung 698 — Wirkungen 699—709 — Ansch'licßung des Appellaten 702, 703,
715, 719, 720 — Verfahren in der Berufungsinstanz 710—723 — Urtheil und
Verfahren nach demselben 724—737, insbesondere Verwerfung der Berufung als
unstatthaft, nichtig oder unbegründet 724, 725.

Besondere B e s t i m m u n g e n :
Berufung gegen Entscheidungen über die Sicherheitsleistung für Wider- oder

Nachklage und analoge Fälle 129, 130 — selbstständige Berufung im Falle der
Verwerfung einer gerichtsablehnenden Einrede, Zulässigkeit, Frist und Wirkung 187,
188 — Verhälrniß der Berufung zum Einsprüche gegen ein Versäumungsurtheil 310,
522, 694, 722 — Unzulässigkeit selbstständiger Berufung gegen die Entfcheidung
in Bezug auf Ablehnung von Sachverständigen 439 — Aussetzung der Ableistung
von Parteieiden mit Rücksicht auf eine hiegegen angemeldete Berufung, Annahme
des Verzichts auf letztere 463, 472 — Berufung bei Zwischenstreiten, Einfluß auf
die Verhandlung der Hauptsache 486 — gegen Enburtheile bei Aufforderungen zur
Klage 577 — Verbindung von Beschwerden und Berufungen 753, 754 — Aus-
schluß der Wiederaufnahme wegen Zulässigkeit einer Berufung 766 — Einfluß der
Berufung auf die Vollstreckung im Allgemeinen 699—701, 827, 828. 829, 8 7 1 ;
sofortige Vollstreckung ohne Zulassung von Berufung 268; vorläufige Vollstreckung
ohne Rücksicht auf Berufung 699—701, 827, 828, 268, insbesondere: bei Handels-
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gerichtlichen Urtheilen 513, 549, 552, bei Urtheilen im Besitzprozesse 587. bei Ent-
scheidungen über die Frage der Sicherheitsleistung für Wider- und Nachklage und
analoge Fälle 129, 130, bei Urtheilen in Bezug auf Vorstchtsverfügungen 638, 639;
Einfluß der Zulässigkeit oder Erhebung der Berufung auf die Vollstreckung von Ur-
theilen, welche eine durch einen Dritten zu vollziehende Anordnung enthalten 828,
985, 1003; Berufung gegen Urtheile über Klagen auf Freilassung eines Schuldge-
fangenen 1166; Sistirung der Immobiliarversteigerung mit Rücksicht auf die Zu-
lässigkeit oder Erhebung der Berufung gegen das zu vollstreckende Urtheil 1075 —
inwieweit ein Gesuch um Wiedereinsetzung gegen den Ablauf der Berufungsfrist die
Vollstreckung des Urtheils aufhält 217 — Berufungsfrist gegen Urtheile im Vol l -
streckungsverfahren 853, 1089 — Einfluß des Laufes der Berufungsfrist und der
Erhebung der Berufung gegen Urtheile im Vollstreckungsverfahren auf den Fortgang
der Vollstreckung im Allgemeinen 876; insbesondere in Bezug auf Urtheile über
Streitigkeiten im gerichtlichen Vertheilungsverfahren bei der Pfändung von Fahr-
nissen 949, bei der Pfändung von Früchten auf der Wurzel 965, beim Arrest
auf Forderungen 993, in Bezug auf das Immissionsurtheil 1012 — gegen die er-
kannte und einstweilen vollzogene Immission 1036 — Einsendung der Akten des
Gautverfahrens im Berufungsfalle 1258 — Frist für Berufungen gegen Urtheile
in Bezug auf Streitigkeiten über die zur Gant angemeldeten Forderungen oder deren
Vorzugsrechte 1278; gleichzeitige Verhandlung und Entscheidung mehrerer solcher
Berufungen 1278 — Berufung gegen Urtheile Über Streitigkeiten bezüglich der
Bildung von Schiedsgerichten 1327 — gegen schiedsrichterliche Urtheile 1340 —
Vormerkungsbücher der Gerichtsschreiber für Berufungen gegen Urtheile, welche eine
durch einen Dritten zu vollziehende Anordnung enthalten 828, 829.
s. auch R e c h t s m i t t e l .

B e r u f u n g s g e r i c h t 696 — Bezeichnung desselben im Gerichtsvollzieherakte bei Einlegung
der Berufung 698 — Angehung eines unzuständigen Berufungsgerichts 725 — wann
das Berufungsgericht für das Wiederaufnahmsverlangen zuständig ist 767.

Beschädigung, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten über Beschädigung der Habe von Rei-
senden, von Bodenerzeugnissen auf dem Felde, von Einfriedungen, Wasserleitungen,
Abflüssen, Wäsferungsanlagen, Pfaden oder Wegen 6 — Klagen wegen Beschädigung
bei Aufläufen, Zulässigkeit, Zuständigkeit, Mitwirkung des Staatsanwalts im Ver-
fahren 590—603, 38, 160 — Schätzungseid bei Klagen wegen Beschädigung 470.
s. auch Schaden , En t schäd igung und Schadensersatz.

Beschein igung, bei Ablehnung des Richters oder Gerichtsschreibers 44, 45, 52 — über
den durch einen Rechtsstreit, eine Vollstreckung oder den Vollzug einer Vorsichtsverfü-
gung verursachten Schaden 119 — bei Ansprüchen auf Sicherheitsleistung für die
Wider- und Nachklage und analoge Fälle 125, 130 — des rechtlichen Interesses dritter
Personen in Bezug auf Einsicht und Auszüge von den in geh. Sitzung oder bei be-
schränkter Öffentlichkeit aufgenommenen Protokollen und erlassenen Entscheidungen,
dann von den Gerichtsschreibereiregistern 170 — bei Anträgen auf Verlegung von
Tagfahrten und Fristverlängerungen 213 — bei Gesuchen um Beweisaufnahme zum
ewigen Gedächtnisse 347, 348 — bei Anträgen auf Verlegung der zeugschaftlichen Ver-
nehmung eines Beamten wegen Nichteintreffens der dienstlichen Ermächtigung 411 —
der Verhinderung eines vorgeladenen Zeugen 428 — über Verhinderung des Schwur-
pstichtigen am Erscheinen 464, 465, 468, 472 — bei Gesuchen um Erlassung einer
Vorsichtsverfügung 608, 609 — der Rechtzeitigkeit des Verlangens um Wiederaufnahme
des Verfahrens 775 — bei dem Ansuchen um Ermächtigung zur Vollstreckung mittels
Personalhaft 1141 — der Unzulänglichkeit des Vermögens des Schuldners bei An-
trägen auf Gauteröffnung 1191 — Bescheinigung zur Legitimation in der Gläubiger-
versammlung bei der Gant 1281.

Bescheinigungen, über Hinterlegung einer Summe zur Sicherheitsleistung 127,130, 615
— über Zustellungen zwischen Anwälten ohne Vermittlung des Gerichtsvollziehers 205
— über die Zeit der Uebergabe einer Schrift oder der Hinterlegung von Akten auf
der Schrift oder dem Akte 214 — über die Hinterlegung eines Betrages für Kosten
der Beweisaufnahme 343 — über Vorlage von Privaturkunden zur Feststellung des
sicheren Datums 359 — über die Aushändigung der Entschließungen auf Gesuche um
bedingte Zahlungsbefehle 568 — der Gesuchsteller bei einfachen Vorstellungen über
Aktenempfang 652 — über Mittheilung der Entscheidung auf eine Beschwerde 751
— über Nichtbestehen einer Berufung, eines Einspruchs oder einer Nichtigkeitsklage
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in bestimmten Fällen 828, 829, 1078 — über Ladung der Anwälte zur Verhandlung
über Nichtigkeitsbeschwerden 808 — über Mittheilung der Entscheidung auf Vorstel-
lungen bezüglich der Aushändigung des Erlöses versteigerter Fährnisse, Früchte oder I m -
mobilien 940, 965, 992, 993, 1126; auf den Antrag des Schuldners um Belassung
von Erträgnissen bei der Immission und Subhastation 1016, 1049; über die Auf-
stellung eines Verwalters beschlagnahmter Immobilien 1048 — eines Gemeindebeamten,
daß ihm weiteres pfändbares Vermögen nicht bekannt sei 908 — des Gemeindevorstehers
über den Empfang der Protokollsabschrift. bei Pfändung von Früchten auf der Wurzel
960, bei der Beschlagnahme von Immobilien 1045 — des Anwalts über den Em-
pfang der Ernennung des Versteigerungsbeamten im Subhastationsverfahren 1053,
über das Verbindungserkenntniß in diefem Verfahren 1084, über Aushändigung von
Akten bei der Subrogation 1088 — des Versteigerungsbeamten über den Empfang
der Urkunde bezüglich der Vollmacht oder Genehmigung bei Steigerung für einen
Dritten im Subhastationsverfahren 1072 — des Gerichtsvollziehers über die an ihn ge-
schehene Ablieferung eines Schuldgefangenen aus der Unterfuchungs- und Strafhaft
1154 — des Empfangs der Abschrift des Erkenntnisses auf Abweisung eines Gant-
eröffnungsantrags 1205 — über die persönliche Ladung zum Liquidationsverfahren in
Gantfachen 1256 — über die Mittheilungen bezüglich der Entwerfung und des Ab-
schlusses des Vertheilungsplans in der Gant 1302, 1304 — über Beendigung der
Gant 1318.

Beschlagnahme, einstweilige, von Forderungen und beweglichen Sachen als Vorsichts-
verfügung 606, 607, 630; Verhältniß dieser Beschlagnahme' zur Pfändung von Fahr-
nissen 902 —
s. auch Vo l l s t reckungen.

Beschluß, über Ertheilung einer zweiten vollstreckbaren Urtheilsausfertigung 291 — Be-
schlüsse, welche in's Urtheilsbuch einzutragen sind 2 8 1 ; Ertheilung von Ausfertigungen
hievon 293 — Beschluß zur Festsetzung der Tagfahrt für die Beweisaufnahme 338;
Zustellung desselben und Frist zwischen dieser und der Tagfahrt 338. 339 — Abwei-
sung eines Antrags auf Erlassung eines Vollstreckungsbeschlusses im Verfahren mittels
bedingter Zahlungsbefehle 562 — Beschluß des Gerichts bei einfachen Vorstellungen,
daß der Gesuchsteller weitere Aufklärungen oder Urkunden beizubringen habe 650, 653,
654; Entscheidungsgründe bei Beschlüssen auf einfache Vorstellungen 651, 653, 654;
Vormerkung derselben in einem Register 652, 653, 654 — Beschlüsse über die Zulassung
von Klagen auf Ehescheidung und Trennung von Tisch und Bett 656, 665, 674; über
die Geltendmachung neuer Ehescheidungsgründe und Anstellung einer Widerklage in
Ehesachen 666 — Vollstreckbarkeitserklärung und Vollstreckung von Beschlüssen der Ver-
waltungsbehörden, Gemeinde- und Stiftungsverwaltungen 884, 885, 886 — Beschluß
des Einzelnrichters über Einwände gegen die Verhaftung eines Schuldners 1146,1149
— Beschlüsse der Gläubigerversammlung im Gantverfahren 1209, 1280, 1281, des
Gläubigerausschusses 1281 — des Gerichts über Beschwerden gegen den Gläubigeraus-
schuß 1288 — über die Vollstreckbarkeitserklärung schiedsgerichtlicher Urtheile 1337—1339.

Beschränkung, der Öffentlichkeit 149 — der Klage 183 — der Protestation gegen einen
Zahlungsbefehl bei mehreren Forderungen 560 — Bedeutung einer nachträglichen Be-
schränkung der Forderung für die Berechnung der Berufungssumme 688.

Beschwerde,
Beschwerde a l s R e c h t s m i t t e l , a l l g e m e i n e Bes t immungen 738—760:

Zulässigkeit 738 — Zuständigkeit zur Entscheidung, insbesondere bei Beschwerden
gegen beauftragte Richter (Beschwerdegericht) 739, 759 — Frist 740 — Art der
Erhebung 741 — aufschiebende Wirkung 742 — Verfahren und Entscheidung 743—751
— Einfluß auf den Fortgang des Rechtsstreits 752 — Verbindung von Beschwerden
und Berufungen 753, 754 — Gegenvorstellungen 755—758 — Rechtsmittel gegen
Entscheidungen über Beschwerden 759, 797 — Anwendung der Bestimmungen über
Beschwerde und Gegenvorstellung auf die nichtstreitige Rechtspflege 760.

Besondere B e s t i m m u n g e n übe r Beschwerden:
gegen Verwerfung der Ablehnung eines Richters oder Gerichtsschreibers 49, 52

— gegen Strafverfügungen aus Anlaß von Berzögerungsbeschwerden 56, 57 —
gegen Bewilligung oder Verweigerung einer zweiten vollstreckbaren Urtheilsausferti-
gung 291. 292, 518 — gegen Abweisung eines Gesuchs um Beweisaufnahme zum
ewigen Gedächtnisse 349 — gegen Aussprüche des beauftragten Richters in Bezug
auf die persönlichen Folgen des Ungehorsams von Zeugen 430, 432 — gegen Ver-
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fügungen des Richtercommissärs im Vollstreckungsverfahren 854, im Gantverfahren
1198 — gegen Abweisung des Antrags auf Erlasfung eines Vollstreckungsbeschlusses
bei bedingten Zahlungsbefehlen 562, 564 — gegen Erkennwisse des Vollstreckungs-
gerichts bezüglich der Aushändigung des Erlöses aus gepfändeten Fahrnissen 940, aus
gepfändeten Früchten auf der Wurzel 965, aus beweglichen Sachen, welche der Dr i t t -
schuldner zu leisten hat, beim Arrest auf Forderungen 992, 993, aus subhastirten
Immobilien 1126 — gegen das Verfahren des Commissärs bei der Verkeilung
des Erlöses gepfändeter Fahrnisse oder Früchte auf der Wurzel 950, 965 — gegen
das Verfahren des Commissärs bezüglich der gerichtlichen Verkeilung beim Arrest
992, 993 — gegen bestimmte Incidententscheidungen bei der Immission 1016 —
gegen das Verfahren des Commissärs im Rechnungs- und Vertheilungsverfahren bei
Immissionen 1029 — gegen die Bescheidung des Gesuchs um Ermächtigung zur
Vollstreckung mittels Personalhaft 1141 — in Bezug auf die Verfügung oderNicht-
aushebung der Personalhaft gegen den Gantschuldner 1231 — gegen die Entschei-
dung über Aufstellung eines Verwalters im Subhastationsverfahren 1048 — gegen
die Entscheidung über die Zuweisung von Erträgnissen beschlagnahmter Immobilien
an den Schuldner 1049 — gegen das Erkenntniß in Bezug auf Ganteröffnung 1204,
1205, 1252 — gegen den Beschluß des Gerichts über die gegen den Gläubiger-
ausschuß in der Gant erhobenen Beschwerden 1288.

A n d e r w e i t i g e Beschwerden:
Beschwerden wegen Verzögerung der Rechtspflege 56 — gegen eine von einem

Gerichts- oder Senatsvorstande in Bezug auf eine Vorsichtsverfügung erlassene Ent-
schließung 634 mit 638 — gegen den Gläubigerausschuß in der Gant 1288.
s. auch R e c h t s m i t t e l .

Veschwerdegegenstand, Werth desselben bei der Berufung 685-693 , 725.
Veschwerdeger icht 739, 854, 1198.
Beschwerdepunkte, Bezeichnung in den motivirten Anträgen bei der Berufung 713 —

nachträgliche Geltendmachung weiterer Beschwerdepunkte in der Berufungsinstanz 719,
720 — Bezeichnung bei der Nichtigkeitsbeschwerde 798.

Beschwerdeschr i f t , bei dem Rechtsmittel der Beschwerde 741 — bei der Nichtigkeits-
beschwerde 790, 800, 802.

B e s e i t i g u n g unberechtigter Anlagen 865.
Besetzung, vorschriftswidrige Besetzung eines Gerichts als Nichtigkeitsgrund 788, 815.
Bes ich t igung von Waaren 538.
Besi tz , vorläufige Überweisung des Besitzes streitiger Sachen als Vorsichtsverfügung

606, 628 — wieweit der Besitz von Vollstreckungsgegenständen die Unterbrechung der
Vollstreckung beim Widerspruche Dritter auf Grund des Eigenthums )c. ausschließt
874 — Belastung gepfändeter Fahrnisse im Gewahrsam des Schuldners, des Faust-
pfandbesitzers oder Rententionsberechtigten 913, 914,915 — Versteigerung von Gegen-
ständen, welche der Gläubiger als Faustpfand besitzt 909 — vorläufige Belastung des
Schuldners oder Drittbesitzers im Besitze beschlagnahmter Grundstücke 1048 — Besitz
der zur Gantmasse gehörigen Gegenstände 1201, 1216, 1250.

Besitzer, Benennung des rechten Besitzers 74—77.
Bes i tzergre i fung von unbeweglichen Sachen durch den Gerichtsvollzieher als Vollstreck-

ung 861.
Ves i tzk lagen, Statthaftigkeit 584 — Zuständigkeit 5 — Gerichtsstand der belegenen

Sache 21 , bei Klagen, welche den Besitz der Erbschaft betreffen 22 — Vereinbarung
des Gerichtsstands 38 — Verfahren 585—589; insbesondere: Verhältniß zur peti-
torischen Klage 585; Einreden und Widerklage, welche auf das Recht selbst gerichtet
sind 586; Schätzungseid bei Klagen wegen gewaltsamer Vesitzentsetzung 470; Berufung
bei Besitzklagen 693; vorläufige Urteilsvollstreckung 587; wer im Besitzprozesse unter-
legen ist, kann die Klage auf das Recht erst erheben, wenn er dem gegen ihn ergan-
genen Urtheile Genüge geleistet hat 588.

Vesitzprozeß, s. Besitz klagen.
Besitzstörungen, Verbote gegen solche bei der Vollstreckung 863, 864.
Vesitztitel, Bereinigung im Subhastationsverfahren 1078, 1079, 1115; im Gantverfahren

1306, 1307.
Vesitzveränderungsreichnisse, Berufung bei Streitigkeiten hierüber 693.
Besoldungen, Arrest hierauf 967 — Bestreitung der Stellvertretungskosten hieraus bei

der Personalhaft 1144.
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Besserungsbefehle in Ehesachen 657.
Bestätigungen, s. Bescheinigungen.
Bestellung, Klagen über Bestellung von Vormündern, gerichtlichen Beiständen und Pfle-

gern, Vereinbarung des Gerichtsstands 38; Mitwirkung des Staatsanwalts 160; Aus-
schluß von Schiedsrichtern 1320 — Bestellung des Sequesters 622 — eines Ver-
walters bei der Immission 1017, bei der Subhastation 1043 — des Gantmassever-
walters 1195, 1199, 1253. 1280.

Bethei l igung des Richters, seiner Ehefrau, Verwandten und Verschwägerten in bestimm-
ter Gradesnähe, oder Pstegbefohlenen als Grund der Behinderung desselben 40, des-
gleichen des Gerichtsschreibers 52, des Gerichtsvollziehers 201, 206, 839 — Bethei-
ligung dritter Personen am Rechtsstreite 487—489.
s. auch D r i t t e , B e i l a d u n g , S t re i t ve rkundung , Gewährschaftsklage,

I n t e r v e n t i o n .
Betheuerung an Eidesstatt 417, 473.
Betreibung, der Zustellungen durch die Partei 192 — der Sache durch Beigeladene und

Intervenienten 489 — der Hauptsache nach Vollstreckung einer Vorsichtsverfügung
630 — des Prozesses in Ehesachen durch den Staatsanwalt 672,674, 679 — Subro-
gation zur Betreibung der Zwangsveräußerung von Immobilien 1088.

B e t r u g , Beweis des Betrugs in Bezug auf Unterzeichnung einer Urkunde 373; gegen
Urkunden durch Zeugen 399, durch Eideszuschiebung 457.

Bettzeug, Pfändung desselben 901.
Beurkundung, von Vollmachten und des Widerrufs solcher 85, 86, 87, 83 — des

Auftrags an den Gerichtsvollzieher 102 — Beurkundung der Zurückziehung von Klag-
gründen oder Einreden, dann von Zugeständnissen oder Anerkenntnissen bei der Ver-
handlung 248 — Beurkundungen im Urtheilsbuche 281, 516, Ausfertigungen hievon
293, 518 — Anfechtung der Giltigkeit der Beurkundung bei vollstreckbaren Urkunden,
welche keine Entscheidungen sind 868.
s. auch Urkunden.

Bevollmächtigter, die Eigenschaft als solcher bildet einen Behinderungsgrund für den
Richter und Gerichtsschreiber 40,52 — Zulassung und Befähigung eines Bevollmächtigten
im Parteiprozeß im Allgemeinen 78, insbesondere für die Beweisaufnahme 527 —
bei der Beweisaufnahme durch einen beauftragten Richter im Anwaltsprozesse 341 —
bei Gesuchen in Bezug auf bedingte Zahlungsbefehle 554 — bei Gesuchen und An-
trägen auf Erlassung von Vorsichtsverfügungen 637 — bei Stellung des Verlangens
der Einsendung der Protokolle über Beweisaufnahmen zum Obergerichte 711 — bei
einfachen Vorstellungen 644, 653, 654 — bei Vertheilung des Erlöses gepfändeter
Fahrnisse oder Früchte auf der Wurzel 940, 942, 952, 965, desgleichen beim Arrest
auf Forderungen 993 — Abgabe der Erklärung des Drittschuldners durch Bevoll-
mächtigte beim Arrest 976 — Zulassung von Bevollmächtigten im Verfahren vor dem
Commissär bei Immissionen 1033 — im Vertheilungsverfahren bei Subhastationen
1116, 1126 — bei einfachen Vorstellungen auf Ermächtigung zur Vollstreckung mittels
Personalhaft 1141 — im Gantverfahren 1134, 1185 — Wirkung des Todes einer
Partei, des Verlustes der Fähigkeit derselben, vor Gericht zu handeln ober ihrer Be-
fugniß zur Prozeßführung, dann des Todes ihres gesetzlichen Vertreters oder feiner
Vertretungsbefugniß in Be;ug auf Unterbrechung des Verfahrens und Fristenlauf
beim Vorhandenfein eines Prozeßbevollmächtigten 491, 533, 534, 535 mit 211 —
Nichtigkeit wegen Mangels der Bevollmächtigung 95—100 — Gebühren der Advo-
katen und Rechtspraktikanten als Bevollmächtigte vor Handels- und Einzelngerichten
82 — persönliche Verurteilung des Bevollmächtigten zur Kostentragung 110 —
Geltendmachung der Forderung des Bevollmächtigten für Gebühren und Auslagen
gegenüber der eigenen Partei 118, wider die Gegenpartei 115.
s. auch Anwal t ,Gewal thaber ,Vol lmacht ,Zuste l lungsbevol lmächt ig te.

Bevollmächtigung, s. Vollmacht.
Bewegliche Sachen, Vollstreckung in Bezug auf Leistung oder Herausgabe beweglicher

Sachen 860, insbesondere gegen den Drittschuldner beim Arrest 992 — Ablieferung
zur Gantmasse 1201 — Vorzugsrechte in Bezug auf bewegliche Sachen in der Gant 1216.
s. auch Fahrnisse, M o b i l i e n und Vollstreckung.

i , gemein-, gerichts- oder ortskundiger Thatsachen 320 — über Partikularrechte,
ausländische Gesetze und Statuten 321 — mittelbarer (künstlicher) Beweis durch Schlüsse,
Berumthungen zc. 322, 326, 345, 469 — Zulassung zum Beweis 328—330 — Be-
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weis eines Schadensbetrags 330, 470 — inwieweit über zugestandene, anerkannte
oder als anerkannt zu erachtende Thatsachen noch Beweis nöthig ist 324, in Ehesachen
667, 668, 674, 681, in Gantsachen 1277 — durch ein inländisches Strafurtheil 323
— Gegenbeweis 333 — zum ewigen Oedächtniß 347—352 — der Aechtheit oder
Falschheit von Urkunden 372—385, 457, 528, 582, insbesondere von Wechseln und
kaufmännischen Anweisungen 541—545, 552 — des Zwangs, Betrugs, Irrthums
oder der Simulation bei Rechtsgeschäften 399,457, bezüglich der Unterzeichnung von Ur-
kunden 373 — der Unglaubwürdigkeit eines Zeugen 413 — des Grundes zur Zeugniß-
verweigerung 431 — von Handelsgebräuchen 513 — des bei Aufläufen verursachten
Schadens, dann der Kosten für das Einschreiten der bewaffneten Macht 593—599,
604 — in Ehesachen 667—669, 672, 674, 679, 681 — Über den Zustand einer
Waare oder eines sonstigen Gegenstands auf Grund einer Bestimmung des Handels-
gesetzbuchs 538 — über den Gesundheitszustand des Schuldners bei einem hierauf
gegründeten Einwand gegen die Personalhaft 1146 — eines in der Gant bestrittenen
Anspruchs 1272 — über Annahme des Schiedsrichteramtes 1323.

Bewe isanerb ie ten ,
i m V e r f a h r e n vor den B e z i r k s g e r i c h t e n : in den motivirten Anträgen der

Anwälte 230 — in der Verhandlung 324 — bei einer Beweisführung durch Schlüsse
und Vermuthungen 326, 345 — Verfahren, wenn das Gericht einen nicht angebotenen
Beweis für nöthig hält 328 — beim Gegenbeweis 333 — in Bezug auf die Aechtheit
oder Falschheit einer Urkunde 376 — beim Zeugenbeweis zur Erhärtung von Grün-
den der Verwerfung eines Zeugen 436.

i m V e r f a h r e n vor den H a n d e l s - u n d E inze lnge r i ch ten 524.
i m V e r f a h r e n vor den protestant ischen Eheger ichten Seitens des Staats-

anwalts 672, 674, 679.
i m Vo l l s t r eckungsve r fah ren bei gewissen Einreden zum BeHufe des Widerspruchs

gegen eine Vollstreckung 873 mit 863.
Bewe isau fnahme ( B e w e i s v e r f a h r e n ) ,

i m V e r f a h r e n vor den B e z i r k s g e r i c h t e n : Verfügungen hierüber im Beweis-
urtheil 331, 335 — Bestimmung der Tagfahrt hiezu 331 , 335, 338 — Zustellung
des die Tagfahrt zur Beweisaufnahme festsetzenden Urtheils oder Beschlusses 331, 338,
339 — Frist zwischen dieser Zustellung und der Tagfahrt 331 , 338 — Unstatthaf-
tigkeit der Zurücknahme des Beweisurtheils vor der Beweisaufnahme 332 — Beweis-
aufnahme in der Sitzung 334, durch ein beauftragtes Gerichtsmitglied oder ein Ein-
zelngericht 334, im Auslande 335, 407 — Verbindung der Beweisaufnahme bei Be-
nützung mehrerer Arten von Beweismitteln 336 — späterer Verzicht auf Beweismittel
337 — Ausbleiben der Parteien bei der Beweisaufnahme 340 — Verfahren bei der
Beweisaufnahme durch einen beauftragten Richter, dessen Befugnisse, sowie Verhand-
lung und Entscheidung der sich vor demselben ergebenden Anstände und Streitigkeit
334, 338, 341, 342, 343 — Gebühren 2c. für Zeugen, Sachverständige und Gerichts-
personen 343 — Erscheinungspflicht der Zeugen und Sachverständigen 343 —
Verhandlung und Urtheil nach der Beweisaufnahme 344—346 — zum ewigen Ge-
dächwiß 347—352, insbesondere nochmalige Erhebung oder Ergänzung dieses Bewei-
ses 351 — in Bezug auf die Aechtheit von Urkunden 376—384 — wiederholte Er-
hebung und Ergänzung von Beweisen 422, 423, 460 — bei Klagen auf Ersatz des
bei Aufläufen verursachten Schadens oder der mit dem Einschreiten der bewaffneten
Macht verbundenen Kosten 593—601, 604.

i m V e r f a h r e n vo r den H a n d e l s - und E i n z e l n g e r i c h t e n 524—532, 538;
insbesondere: Festsetzung von Zeit und Ort der Beweisaufnahme 525 — Zustellung
des die Tagfahrt zur Beweisaufnahme festsetzenden Urtheils oder Beschlusses bei den
Handelsgerichten 525, 3 3 1 , 338; Frist zwischen dieser Zustellung und der Tagfahrt
525, 331, 338 — Beweisaufnahme durch einen beauftragten Richter, beziehungsweise
ein beauftragtes Gerichtsmitglied bei den Handelsgerichten 525, 526 — Anwesenheit
der Parteien und Zulassung von Bevollmächtigten und Beiständen 527 — in Bezug
auf die Aechtheit von Urkunden 528; insbesondere von Wechseln und kaufmännischen
Anweisungen 540—546 — Verhandlung und Urtheil nach der Beweisaufnahme 525,
532 — in Bezug auf Besichtigung von Maaren oder sonstigen Gegenständen auf Grund
des Handelsgesetzbuchs 538.

im Ve r fah ren vor den protestant ischen Ehege r i ch ten : Mitwirkung des
Staatsanwalts 672, 674, 679.
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i n der B e r u f u n g s i n s t a n z 710, 711, insbesondere wiederholte Erhebung und Er-
gänzung von Beweisen 710 — Beweisaufnahme mittels Übertragung an ein Unter-
gericht des Sprengels oder mittels Requisition oder Auftrags 734.

be i Sch iedsger ich ten 1333.
s. auch U r k u n d e n , Augenschein, Z e u g e n , Sachvers tänd ige, E id .

Beweisbehel fe , gemeine Vermuthungen als Veweisbehelfe 322.
B e w e i s f ü h r u n g , Notwendigkeit einer Beweisführung 319, 320, 321, 322, 323, 324,

513, 667, 668, 674, 681, 1272, 1277 — Unzulässigkeit einer Beweisführung der
Parteien bei Klagen auf Ersatz des durch Aufläufe gestifteten Schadens sowie der
durch das Einschreiten der bewaffneten Macht veranlaßten Kosten 599, 604.

B e w e i s k r a f t , von Protokollen bei formellen Mängeln derselben 168 — inländischer Straf-
urtheile 323 — öffentlicher Urkunden 354 — von Privaturkunden im Allgemeinen
355, 357; sicheres Datum derselben 358, 359, 1277 — von Gegenscheinen 356 —
von Saal-, Grund- und Lagerbüchern und andern Aufzeichnungen ähnlicher Ar t 360
— von Privaturkunden, welche in öffentlichen Archiven oder Registraturen oder in
Familienarchiven aufbewahrt sind 361 — der Aufschreibungen von Ascendenten über
Geburt und Tod ihrer Abkömmlinge 362 — von Bemerkungen auf Schuldurkunden
von der Hand des Gläubigers 363 — der Tagebücher und Schlußnoten der Handels-
mäkler (Senfale) 364 — der Handelsbücher der Kaufleute 364 — der Bücher der
Gewerbtreibenden, Apotheker, Aerzte, Wundärzte, Hebammen, Notare, Advokaten und
Gerichtsvollzieher gegenüber ihren Kunden, Gästen, Patienten und Clienten 365 — der
Handbücher der Fabrikanten, Gewerbsleute und Handwerker gegenüber ihren Gehilfen
uud Arbeitern 365 — der Bücher von Kaufleuten, Apothekern, Notaren, Advokaten,
Gerichtsvollziehern und Sensalen gegenüber ihren Gehilfen, Dienstboten und Taglöhnern
365 — der Haushaltungsbücher der Dieustherrfchaften gegenüber Gehilfen, Dienstboten
und Taglöhnern 365 — der Ur- und Abschriften 366, 367 — bei Unvollständigkeit
der Urkunden 369 — des Geständnisses im Allgemeinen 324, in Ehesachen 667, 668,
674, 681, in Gantsachen 127? — des Eids 465, 472 — der Aussagen von Zeugen
345 — der Gutachten von Sachverständigen 345, 437, 448 — des Augenscheins 345.

Beweis las t , der Parteien im Allgemeinen 319 — in Bezug auf die Aechtheit oder Falsch-
heit einer Urkunde 372, 373, 375 — bei der Nichtigkeitsklage wegen Mangels der
Vollmacht 95 — bezüglich der Verhinderung bei Gesuchen um Wiedereinsetzung gegen
Versäumnisse von Tagfahrten und Fristen 217 — in Bezug auf den Grund zur Zeug-
nißverweigerung 431.

B e w e i s m i t t e l , Bezeichnung in den motivirten Anträgen der Anwälte 230, bei der Ver-
handlung 324, 524, bei Liquidation von Forderungen in der Gant 1253, 1260 —
Zurückweisung von Beweismitteln von Amtswegen 264 — Arten von Beweismitteln
325 — gleichzeitige Benützung mehrerer Arten von Beweismitteln 327 — Verbin-
dung der Beweisaufnahme in diesem Fall 336 — richterliche Prüfung und Zulassung
von Beweismitteln 328 — 330 — späterer Verzicht auf Beweis- und Gegenbeweis-
mittel 337 — Erweiterung der Beweismittel bei persönlicher Unzuläsfigkeit des Eids
450 ___ Geltendmachung neuer Beweismittel in der Berufungsinstanz 707, 713, 736
— inwieweit neue Beweismittel einen Nichtigkeitsgrund darbieten 792 — Befugnisse
des Wiederaufnahmsbeklagten hinsichtlich des Gebrauches von Beweismitteln, welche
im früheren Verfahren ausgeflossen oder nicht vorgebracht wurden 778 — Beweis-
mittel bei gewissen Einreden zum BeHufe des Widerfpruchs gegen eine Vollstreckung
873 mit 868 — besondere Bestimmungen über Beweismittel in der Gant 1253,
1260, 1277 — Beweismittel zum Nachweis der Annahme des Schiedsrichteramts 1323.
s. auch U r k u n d e n , Augenschein, Z e u g e n , Sachvers tänd ige, E i d .

Beweisp f i i ch t , im Allg. 319 — bezüglich gemein- gerichts- oder ortskundiger Thatsachen
320 — in Bezug auf Partikularrechte, dann ausländische Gesetze und Statuten 321.

BeweissäHe, Aufstellung der Beweissätze 324, 524 — Prüfung und Ausfpruch hierüber
durch das Gericht 328, 524 — Mittheilung an die Zeugen im bezirksgerichtlichen Ver-
fahren 409; bei den Handels- und Einzelngerichten 530.

B e w e i s u r t h e i l , Statthaftigkeit, Erlassung und Inhalt 328—331, 334 — Ausfertigung
und Zustellung bei den Bezirks- und Handelsgerichten 331 , 525, bei den Einzeln-
gerichten 525 — Zurücknahme desselben 332 — bindende Kraft desselben 345 —
spätere Modifikation aus Anlaß der Angabe neuer Thatsachcn oder Vorlage neuer Be-
lege Seitens eines Schwurpflichtigen 460 — Abänderung durch das Obergericht, so-
weit Berufung zulässig und die Sache devolvirt ist 682, 683, 708, 728.
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Beweisverfahren, f. Beweisanerbieten, Beweisaufnahme, Beweissähe,

Bewe isu r the i l .
Bewirthschaftung, Gerichtsstand in Folge der Bewirthschastung eines Guts 26 — I m -

mission in den Nutzgenuß der Eltern an Immobilien der Kinder bei Forderungen,
welche auf Bewirtschaftung der betreffenden Sache erwachsen sind 1008 — Bewirth-
schaftung der Immissionsobjekte durch den Schuldner 1013, 1036, durch einen Ver-
walter 1017.

Bezirksgericht, Zuständigkeit an sich im ersten Rechtszuge 2—8, 590,
604; Umfang derselben bei einer Mehrheit von Streitpunkten 9, 10, 11 — rela-
t i v e Z u st ä n d i g ke i t, s. Gerichts st and — Zuständigkeitsverhältniß bei Widerklagen
31, bei Connezität und in Bezug auf Nebensachen 33, Vereinbarung des Gerichts-
stands 38, 39 — Zuständigkeitsverhältnisse in Bezug auf die Gewährschaftsklage 71;
bezüglich der Nichtigkeitsklage wegen Mangels der Vollmacht 97, 103, insbesondere
gegenüber einem außerhalb eines Rechtsstreits aufgenommenen Gerichtsvollzieherakt
103 — Zuständigkeit als Berufungsgericht 696 — Zuständigkeit für das Rechtsmittel
der Beschwerde 739 (s. auch Beschwerde) — Zuständigkeit als Vollstreckungsgericht
840; insbesondere: bei Streitigkeiten in Bezug auf Pfändung und Zwangsveräußerung
von Fährnissen 953—955, oder von Früchten auf der Wurzel 962, 965; hinsichtlich
der Arrestanlegung auf Forderungen 976, 979, 980, 981, 1000; in Bezug auf
Immission 1011, 1031, in Bezug auf Subhastationen 1054; in Bezug auf die
Personalhaft 1146, 1149 — Zuständigkeit in Gantfachen 1177—1183 — Anwalts-
zwang und Lokalisirnng der Anwaltspraxis bei den Bezirksgerichten 79, 80 — über
das Verfahren vor den Bezirksgerichten, s. Ver fahren.

Bezirksgerichtssprengel, Ausstellung von Zustellungsbevollmächtigten im betreffenden
Bezirksgerichtssprengel, im Verfahren in Bezug auf Vorsichtsverfügungen 637, im
Vollstreckungsverfahren 851, 1099.

Bezirksgerichtsvorstand, s. Gerichts vorstand.
Bezüge, Arrest auf fortlaufende, dienstliche, Alimentations-, Qmescenz-, Pensions- und

Unterstützungsbezüge 967, 968, 970, 990, 994.
Bibl iotheken, Versteigerung gepfändeter 927.
B l a t t e r , Bekanntmachungen in öffentlichen Blättern: durch den Staatsanwalt über Zu-

stellungen an Personen, deren Aufenthaltsort unbekannt ist 194, 206 — bezüglich der Rück-
kehrsbefehle bei böslichen Verlassungen 658 — von Versteigerungen gepfändeter Fahr-
nisse und Früchte auf der Wurzel 926, 965 — des Immissionsurtheils 1012 — über
die Beendigung der Immission 1036 — über Zwangsversteigerung von Immobilien
1062, 1063, 1065, 1067; Wiederversteigerung 1133 — des Ganterkenntnisses 1199,
1211,1252 — der Ediktalladung zur Liquidation in der Gant 1255 — der Ernennung des
Gantmasscverwalters 1199, 1289 — über die Versteigerung der zur Gantmasse ge-
hörigen Gegenstände 1290 — über die Beendigung der Gant 1318.

B lanquet t , Beweis des Mißbrauchs eines solchen 373.
Bodenerzeugnisse, Zuständigkeit bei Klagen wegen Beschädigung von Vodenerzeugnissen

auf dem Felde 6 — Pfändung und Hwangsveräußerung von Vodenerzeugnissen auf
der Wurzel 956—965.

Böser Glaube, als Wirkung der Klageznstcllung 179 — Anfechtung der nach Beschlag-
nahme eines Immobile und vor deren Vormerkung im Hypothekenbuche im bösen
Glauben erworbenen Hypotheken 1050.

Brandversicherungsbeiträge, Vorrang derselben beim Arrest auf Miethe und Pacht-
zinsen 997 — bei Vertheilung der Ertragsüberschüsse im Immissionsverfahren 1024,
sowie des Erlöses im Subhastationsverfahren 1092 — Immission in den Nutzgenuß
der Eltern an Immobilien der Kinder für rückständige Brandversicherungsbeiträge 1008
— Anschließung an das Immissionsverfahren für solche 1020, 1022.

Brennmater ia l , Pfändung 901.
B r i e fe , als Wttel zur Benachrichtigung oder Vorladung im Liquidationsverfahren bei

der Gant 1256, im Vertheilungsvcrfahren bei der Gant 1302, 1301.
Bücher, für Festsetzung des sicheren Datums von Privaturknnden 358, 359 — zur Vor-

merkung von Einspruch, Berufung oder der Nichtigkeitsklage in bestimmten Fällen 828,
829, der Klage wegen Nichtigkeit dcs Zuschlags oder des unmittelbar vor der Ver-
steigerung beobachteten Verfahrens bei der Snbhastation 1077 — des Schuldgefäng-
nißaufsehcrs über die an ihn abgelieferten Personen 1158, 1160, 1172 — Vorlage
der auf das Grundeigenthum bezüglichen öffentlichen Bücher und Ertheilung von Aus-
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zÜgen hieraus an den Gerichtsvollzieher bei der Pfändung von Früchten auf der Wurzel
957, bei der Beschlagnahme von Immobilien 1042 — Verfahren mit den Büchern
des Gantschuldners, welche dessen Vermögens- und Schuldenstand betreffen 1240;
Benützung derselben zur Prüfung, Berichtigung oder Ergänzung des Vermögensverzeich-
nisses 1247; Rückgabe an den Gantschuldner beim Abschluß eines Accords 1316, 1317
— Beweiskraft bestimmter Bücher, s. B e w e i s k r a f t und Urkunden.
Bergl. auch Regis ter , Verzeichnisse, Hypothekenbücher.

B ü r g e n , Stellung eines solchen als Mittel der Sicherheitsleistung 125, 123, 130, 615 —
bei der Zwangsversteigerung 1057, 1071; Unterzeichnung des Protokolls durch solche
Bürgen 850,1071.

Bürger l i che Rechtsstreitigkeiten, Zuständigkeit in solchen überhaupt 1.
Gassat ionsurthei l 811-819.
G a u t i o n e n , Arrest auf solche 969 — Caution des Schuldners, wenn derselbe bei der

Versteigerung gepfändeter Fahrnisse mitbietet 931 — s. auch S icherhe i ts le is tung .
Giv i lger ichte, deren Zuständigkeit in bürgerlichen Rechtssachen im Allgemeinen 1.
G iv i l l i s te , Gerichtsstand 15 — Zustellungen an dieselbe 193, 206 — Eidesleistung für

' dieselbe 452, 453, 472.
S i v i l p e r s o n , Vollstreckung der Personalhaft gegen eine im öffentlichen Dienste stehende

Civilperson 1)44.
E l i e n t e n , Beweiskraft der Bücher der Notare, Advokaten und Gerichtsvollzieher gegen-

über ihren Clienten 365.
Eommandan ten , militärische, Zustellungen an dieselben für Militärpersonen 193, 198,

206; Obliegenheiten derselben hiebe: 193, 206; Stellvertretung derselben in Bezug
auf solche Zustellungen 198, 206.

Gommissar, s. R ichterkommissär .
Eompensat ion, der Kosten 109 — nachträgliche Zulassung von Widerklagen in der Be-

rufungsinstanz bei gleichzeitiger Benützung des Anspruchs zur Compensation 706 —
Beschränkung der Kompensation in der Gant 1213 — Nichterforderniß der Liquidation
von Forderungen, bezüglich deren lediglich Compensation geltend gemacht wird, in der
Gant 1259.

Gompetenz, s. Zuständigkeit.
Gompetenzconsticte 34—37.
Goncurs , s. Gant.
Gonnex i t a t , Gerichtsstand der ConneMt 33 — als Grund zur Verbindung mehrerer

anhängiger Rechtsstreitigkeiten 157.
Eonsulate , Beglaubigung ausländischer Vollmachten durch bayer. Consuln 86 — Mangel

der Consulatsbeglaubigung bei ausländischen öffentlichen Urkunden 372 — Ersuchen
um Beweisaufnahme an bayerische Consuln 335 — Eidesabnahme durch dieselben 478.

Gontradic tor i fcher Charakter der Verhandlung als Folge der Hinterlegung von An-
trägen 245, 254, in Folge eines Verbindungsurtheils 316—313, 523 — contradic-
torisches Urtheil, s. U r t h e i l .

Eon t rahen ten , Wirksamkeit von Gegenscheinen zwischen den Contrahenten, ihren Rechts-
nachfolgern und jenen Personen, welche sie durch ihre Handlungen verpflichten können 356.

Gontumac ia , s. Versäumung.
G o r r e k t u r e n , in Protokollen 167, 168 — in Privaturkunden, Vormerkung bei Fest-

stellung des sicheren Datums 359 — Einfluß auf die Beweiskraft von Büchern und
Urkunden 365, 368.

Ered i tansta l ten, öffentliche, Rechte derselben in Bezug auf Veräußerung von Pfändern
880; insbesondere Stellung derselben in der Gant in Bezug auf solche Pfänder 1183,
1214; Auslösung der letzteren mit Massegeldern 1250.

Gredi tpapiere, als Mittel zur Sicherheitsleistung 123, 126 — Pfändung von Credit-
papieren 911, Veräußerung derselben 925 — Behandlung der Creditpapiere des Gant-
schuldners 1240.

Eredu l i tä tse id 458.
G u r a t e l , Mitwirkung des Staatsanwalts bei Streitigkeiten der unter Curatel stehenden

Personen oder bei Betheiligung der Curatel einer vacanten Erbschaft 160.
G u r a t o r , Eidesleistung, durch einen Curator 451, 453, 472.
Da r l ehen , inwieweit für Darlehen auf Alimentations- und Unterstützungsbezüge, sowie

auf elterliche Nntzungsbezüge Arrest zulässig ist 963 — Immission in den elterlichen
Nutzgenuß für bestimmte Darlehen 1003.
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Darste l lung, des Sachverhalts nach dem bezirksgerichtlichen Urtheile, Fertigung, Zustellung,

Festsetzung und Hinterlegung derselben 285—287, beim Versäumungsurtheil 308 —
Darstellung des Sachverhalts im Urtheile bei den Handels- und Einzelngerichten 515
— Darstellung; der thatsächlichen Verhältnisse in der Klagschrift 225, in einfachen Vor-
stellungen 644,. 653, 654.

D a t u m , sicheres, einer Privaturkunde 358, 359, 1277 — Beifügung des Datums bei
Unterzeichnung des Umlaufschreibens bezüglich des Vertheilungsplans bei Subhastationen
1103 — Feststellung des Datums beim Abschlüsse des Vertheilungsplans im Subha-
stationsverfahrem 1109, im Gantverfahren 1304 — s. auch Tag .

D a u e r , der Persomalhaft 1166, 1167 — Maßnahmen bei längerer Dauer des Gantver-
fahrens 1286.

De lega t ion der Gerichtsbarkeit, s. Ueber t ragung .
De l i k t e , s. H a n d l u n g e n , unerlaubte.
Denkmaler als Beweismittel 395.
Deposi ten, Bestimmungen über gerichtliche 132.

s. auch H i n t e r l e g u n g .
D i e n e r , öffentliche, Arrest auf deren Dienstbezüge und Quiescenzgehalte 967 — Immission

in den Nutzgenuß von Immobilien, welcher ein Dienstemolument bildet 1008 — Per-
sonalhaft gegen öffentliche Diener 1144, 1147, vergl. auch 1143 und 1168.

D iens t , innerer, Mittheilung der denselben betreffenden Aktenstücke an Parteien und Dritte
170 — wie weit der öffentliche Dienst die Personalhaft ausschließt 1143,1144,1147.1168.

Dienstbehörde, Benachrichtigung derselben beim Vollzuge der Personalhaft gegen Bedien-
stete zur Anordnung der Stellvertretung 1144.

Dienstbezüge, Arrest auf Dienstbezüge 967 — Ersatz der Stellvertretungskosten bei der
Personalhaft aus denselben 1144.

Dienstboten, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Dienstherrn und Dienstboten 6
— Gerichtsstand derselben 18 — Beweiskraft der Bücher der Kaufleute, Apotheker,
Notare, Advokaten, Gerichtsvollzieher und Sensale, dann der Haushaltungsbücher der
Dienstherrschaften gegenüber ihren Dienstboten 365 — Arrest auf ihren Lohn 967.

Dienstemolnmente, Immission in den Nutzgenuß von Immobilien, welcher ein Dienst-
emolument bildet 1008.

Diensther ren, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Dienstherren und Dienstboten
oder Taglöhnern 6.

Dienstherrschaften, Beweiskraft ihrer Haushaltungsbücher 365.
D iens t loka l i ta t als regelmäßiger Ort der Zustellungen an Staatsanwälte und Militär-

CommaManten 198, 206.
s. auch O e s c h ä f t s l o k a l i t ä t .

Dienstpersonal der Staatsanwälte und Militärcommandanten, aushilfsweise (Ersatz-)
Zustellung an dasselbe 198, 206.

D iens tverhä l tn i s zu einer Partei oder dem Gerichtsvollzieher als Grund der Unfähig-
keit zur Funktion als Zeuge bei Vollstreckungen 849.

Dienstver t röge des Gantschuldners 1220.
Dienstwidr igke i ten der Richter, Staatsanwälte, Gerichtsschreiber, Notare, Advokaten

und Gerichtsvollzieher, Zuständigkeit bei Entschädigungsklagen wegen solcher 5, Aus-
schluß der Vereinbarung des Gerichtsstands 38, der Wahl von Schiedsrichtern 1320;
Mitwirkung des Staatsanwalts bei solchen Klagen 160.

D ing l i che Klagen, Zuständigkeit 5 — Gerichtsstand der belegenen Sache 21 — Verein-
barung des Gerichtsstands 38 — Benennung des rechten Besitzers bei dinglichen oder
diesen gleich zu achtenden Klagen 74—77 — Berufung bei denselben 693 — ding-
liche Rechte, s. Rechte.

Dip lomat ischer Weg, Weiterbeförderung von Aktenstücken, welche der Staatsanwaltschaft
für Personen, die im Auslande ihren Wohnsitz haben, zugestellt wurden 194, 206.

D i s c i p l i n der Advokaten 81 — der Gerichtsvollzieher 104.
s. auch S i t z u n g s p o l i z e i .

D isc ip l i na rve r fügungen gegen Beamte, Mittheilung der hierauf bezüglichen Aktenstücke
an Parteien und Dritte 170.

Dispof i t roNen, Anordnung von Schiedsgerichten durch letztwillige und andere nicht auf
Übereinkunft beruhende Dispositionen 1344.

D ispo f i t ionsunfäh igke i t , Einfluß auf die Fähigkeit, vor Gericht zu handeln 58,59, 62.
Dissidenten, Ehegerichte für dieselben 3.
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Distr iktsumlagen, Vorrang bei Arresten auf Mieth- und Pachtzinse 997 — Rang bei
Verkeilung der Ertragsüberschüsse im Falle der Immission 1024, Anschließung an
das Immissionsverfahren für dieselben 1020, 1022 — Rang bei Vertheilung des
Erlöses im Falle der Subhastation 1092.

Distriktsvorsteher, aushilfsweise Zustellung an denselben 197 — Aushändigung von
Gegenständen an denselben bei der Exmission 861.

Dollmetscher, Zuziehung 161,162 — Ernennung und Verpflichtung 163 — Ablehnung 163.
Domic i l , s. Wohnsitz.
Doppelklagen, Parteistellung 177.
Drittbefitzer bei der Beschlagnahme unbeweglicher Sachen, Zustellung des

Befriedigungsgebots und der vollstreckbaren Urkunde an denselben 1040, 1041 — Stel-
lung des Drittbesitzers gegenüber dem Hypothekgläubiger 1041 — Widerspruch des-
selben gegen das Befriedigungsgebot 1041 — Zustellung des Beschlagnahmeprotokolls
an denselben 1045 — Wirkung der Beschlagnahme gegen ihn 1048, 1049 — Be-
nennung desselben im Anschlagzettel und bei der Ausschreibung der Versteigerung 1060,
1062 — Zustellung des Anschlagzettels an ihn 1061 — Steigerungsrecht desselben
1069 — Besitzeinräumung an den Ansteigerer 1073 — Streitigkeiten, bei denen der
Drittbesitzer betheiligt ist 1081 — Subrogation eines Gläubigers in das Versahren
1088 — Mittheilung über Entwerfung oder Abschluß des Vertheilungsplans an den
Drittbesitzer und Einwendungen hiegegen Seitens desselben 1103, 1104, 1111, 1112
— Zustellungen an den Drittbesitzer bei der Wiederversteigerung 1133.

Dr i t t e , Intervention Dritter 66—68, 488, 489, 870 — Streitverkündung an einen
Dritten und Verbindung der Gewährschaftsklage damit 69—72, 487, 489 — Bei-
ladung eines Dritten im Allgemeinen 73, 487, 489, 509 — Einrede aus der Not-
wendigkeit der Beiladung Dritter 186 — Benennung eines Dritten als rechten Be-
sitzer 74—77 — wie weit Dritte von gerichtlichen Akten, Aktenstücken und Registern
Einsicht, Abschriften und Auszüge erhalten können 170 — Wirksamkeit des Urtheils
gegen Dritte 294 — Beweiskraft und sicheres Datum von Privaturkunden gegen
Dritte 355, 358, 359, 1277 — Wirksamkeit von Gegenscheinen über öffentliche oder
Privaturkunden gegen Dritte 356 — Erklärung Dritter über Aechcheit von Urkunden,
Beiladung hiezu 371; Vorladung Dritter zur Erklärung über oder: Anfertigung von
Vergleichungsurkimden 381 — Herausgabe von Urkunden Seitens Dritter 386,388,
389, 390; Geldstrafe wegen Verweigerung der Herausgabe oder des Editionseids
389,390 — Verwahrung oder Verwaltung einer Sache durch einen Dritten (Sequester)
als Vorsichtsverfügung 606 — Wirkung des Verbots der Veräußernng und weiteren
Belastung unbeweglicher Güter gegen Dritte 626 — Klage auf Nichtigerklärung einer
Ehe durch Dritte 678, 680 — Berufung Seitens Dritter 684, 723 — Wiederauf-
uahmsverlangen Seitens Dritter 765, 772, 780 — Nichtigkeitsbeschwerde Dritter 789
— Urtheile, welche eine durch einen Dritten zu vollziehende Anordnung enthalten,
Vormerkung des Einspruchs oder der Berufung in diesem Falle 828, 829, Vollstre-
ckung und freiwillige Vollziehung derselben 828, 985, 1003 — Vollziehung einer
Porsichtsverfügung bei einem Dritten 844 — Widerspruch Dritter gegen eine Voll-
streckung 870, 874, 923, 964,1089 — Pfändnng von Gegenständen, an welche Dritte
bestimmte Rechte haben oder ansprechen 902, 903 — Steigern für einen Dritten bei
der Subhastation 1072 — Vorkaufsrechte Dritter an fubhastirten Immobilien 1091
— Geschäfte Dritter mit den Procuristen oder Handlungsbevollmächtigten eines Gant-
schuldners in der Zeit nach der Ganteröffnung 1211 — Rückforderung und Anfech-
tung der aus dem Vermögen des Gantschuldners weggegebenen Gegenstände oder von
letzterem bestellten Pfandrechte und Hypotheken gegen Dritte 1222—1225, 1229 —
Abfonderungsrechte Dritter in der Gant 1249 — Aushändigung von Gegenständen
an Dritte auf Grund des Eigenthums durch den Gantmasfeverwalter 1292 — Rechte
des Dritten, dem zur Gant gehörige Forderungen oder Klagerechte zugeschlagen sind
1309 — Mangel von Zwangsrechten der Schiedsrichter gegen Dritte 1332.

Drittschuldner, Begriff 972 — Arrestanlegung bei demselben 972, 973; Erklärung
desselben hierauf 976, 977, 978, 979, 981, 982 (1002,1003); dessen Hinterlegungs-
befugniß 979; Klage gegen den Drittfchuldner bei mangelnder oder mangelhafter Er-
klärung desselben 981 (1004); Bestimmungen für den Fall weiterer Arrestanlegung
982, 983; Wirkung einer vom Drittschuldner erwirkten Vorsichtsverfügung, durch welche
er zu Zurückbehaltungen ermächtigt ist 988; Wirkung der Einweisung gegenüber dem
Drittschuldner 985—988; Vollstreckung gegen denselben 989, 1006; Veräußerung der
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von ihm zu leistendem beweglichen Sachen 992, Kosten dieser Veräußerung 9 9 1 ; Stel-
lung und Rechte des Drittschuldners bei der Verkeilung, falls ihm eine Forderung
an dem zu vertheilenben Betrage zusteht 993; Anweisung fortlaufender Bezüge 994;
Ansprüche und Befriedigung des Drittschuldners für Kosten 991, 995, 996; Anmel-
dung bevorzugter Forderungen bei dem Drittschuldner und Bezahlung derselben durch
ihn 998, 999 — Erklärung des Drittschuldners beim Sicherheitsarreste 1002, 1003;
Klage gegen denselben beim Sicherheitsarrest wegen mangelnder oder ungenügender
Erklärung 1004; Vollstreckung gegen ihn bei Sicherheitsarresten 1006.

Durchst re ichungen, in Protokollen 167, 168 — in Büchern und Urkunden, Einfluß auf
die Beweiskraft 365, 368 — Constatirung bei Festsetzung des sicheren Datums von
Privaturkunden 359.

Ed i k t a l l adung im Liquiidationsverfahren in der Gant 1252—1256.
E d i t i o n von Urkunden, s. U rkunden .
Gd i t i ouse id 390, 981.
E h e , Einfluß ihrer Auflösung auf den Gerichtsstand der Frau 14 — Ehe mit einer Be-

theiligten als Behinderungsgrund für den Richter und Gerichtsschreiber 40, 52, für
den Gerichtsvollzieher 201, 206, 839 — Unfähigkeit zur Function als Zeuge bei Vol l-
streckungen 849 — inwieweit die Ehe mit dem Gläubiger oder Schuldner die Auf-
stellung als Pfandverwahrer hindert 915 — Scheidung der Ehe, dann Trennung von
Tisch und Bett 8, 38, 160, 656—674, 1320 — Bedachtnahme auf Aufrechthaltung
der Ehe im Ehescheidungsprozesse 677, 672 — Auflösung gemischter Ehen 8, 675 —
Nichtigkeit und Ungiltigkeit einer Ehe 8, 38, 160, 676—681, 1320.

Ehebruch 670.
E h e f r a u e n , Gerichtsstand 14, s. auch Ehe.
Ehega t ten , Verweigerung des Zeuguisses 401 — Befugniß zum getrennten Leben während

des Ehefcheidungsprozesses 659 — Anfechtung von Zuwendungen und Veräußerungen
des Gantschuldners an seinen Ehegatten, desgleichen der Ausstellung von Quittungen
und Abgabe von Anerkenntnissen und Zugeständnissen an denselben 1223, 1229.
s. auch Ehe und eheliche G ü t e r v e r h ä l t n i s s e .

Ghegerichte, Zuständigkeit 8 ; Ausschluß der Vereinbarung des Gerichtstands 38; Aus-
schluß von Schiedsrichtern 1320 — Zuständigkeit des Einzelngerichts zur Erlassung
von Rückkehrs- oder Besserungsbefehlen in Ehesachen der Protestanten 657, 658 —
Zuständigkeit zur Vornahme des Sühneversuchs in Ehesachen der Protestanten 660 —
Verfahren vor den protestantischen Ehegerichten 655—681; Mitwirkung des Staats-
anwalts 160, 672, 678—681.

Gherechte, Aenderung derselben in Bezug auf Rückkehrsbefehle 658.
Ehesachen, Zuständigkeit in denfelben 8, 657, 653 — Ausschluß der Vereinbarung des

Gerichtsstands 38 — Mitwirkung des Staatsanwalts 160, 672, 678—691 — Aus-
schluß von Schiedsrichtern 1320 — Verfahren in Ehesachen vor den diesrheinischen
protestantischen Ehegerichten 655—681; insbesondere: i n Ehescheiduugsprozessen,
Vorverfahren über die Zulassung der Ehescheidungsklage 656, 666, Rückkehrs- und
Besserungsbefehle 657, 658, 668, Befugniß der Ehegatten, getrennt zu leben 659,
Sühneversuch 660—664, 666, Wirkung der Klagzustellung 665, nachträgliche Geltend-
machung von Ehescheidungsgründen 666, Widerklage 666, Beweiskraft von Zugeständ-
nissen 667, Beweis der böslichen Verlassung 668, Eid 669. Aussetzung des Verfahrens
behufs Wiederaussöhnung 670, Zurücknahme der Klage 671, Mitwirkung des Staats-
anwalts 160, 672. Anstellung einer neuen Klage oder Widerklage 673, Trennung von
Tisch und Bett 674, Auflösung gemischter Ehen auf Grund der Entscheidung des ka-
tholischen Ehegerichts 675; bezügl ich der U n g i l t i g k e i t und N ich t i gke i t von
E h e n , allgemeine Vorschriften 676, 677, 681, Klagerecht und Stellung des Staats-
anwalts und Dritter 160, 678—680.

Ehescheidung, s. Ehesachen.
Ehrenkränkungsk lagen, Zuständigkeit 6.
E i d , a ls gesetzliches B e w e i s m i t t e l i m A l l g e m e i n e n 325 — eventuelle Natur

dieses Beweismittels 327, 449, 457 — bindende Kraft des Beweisurtheils, insoweit
hierin auf Eid erkannt ist 345, 460 — Zuläsfigkeit der Berufung gegen Urtheile auf
Eidesleistung 683 — Beseitigung einer gesetzwidrigen oder unnöthigen Eidesaustage
durch das Berufungsgericht ohne Parteiantrag 728 — Wiederaufnahme des Verfahrens
wegen eines falschen Eides 761, 763, 770 —Hemmung der Urteilsvollstreckung durch
ein Wiederaufnahmsverlangen oder eine Nichtigkeitsbeschwerde, wenn dadurch eine Eides-
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leistung verhindert werden soll 777, 799 — Spezialermächtigung zum Verzicht aus
einen von der Gegenpartei zu schwörenden Eid 92.

Zugeschobener E i d : Zulässigkeit der Eideszuschiebung in sachlicher Hinsicht 449,
454, 456, 457, 458, 5 3 1 , 599, 604; in persönlicher Hinsicht 450, 451 — Inhalt
des Eides 454—456, 458 — Eid über Nichtwissen oder Nichterinnern 455, 456 —
Glaubenseid 458 — Inhalt des zugeschobenen Eides zum Beweise derAechtheit einer
Privaturkunde, als deren Urheber ein Dritter bezeichnet ist 383 — Annahme des
Eides 459; Frist und Präjudiz für die Erklärung hierüber 460, 531 — Zurück-
schiebung des Eides, Statthaftigkeit 459, im Ehescheidungsprozesse 669; nachträgliche
Zurückschiebung vor dem beauftragten Richter 481 — Festsetzung des Eidessatzes 460,.
481, 531 — Entscheidung über Einwendungen gegen Zu- oder Zurückschiebung des
Eides und den Eidessatz, sowie über sonstige sich ergebende Streitigkeiten 460, 531
— Festsetzung der Sitzung für die Eidesleistung 460, 462, 531 — neue Entscheidung
über die Beweisfrage, wenn der Schwurpflichtige vor der Eidesleistung neue Angaben
macht oder neue Behelfe vorlegt 460 — Zeit der Eidesabnahme 462, 531 — Eides-
zuschiebung als Beweis der Einreden beim Widerspruch gegen die Vollstreckung 873.

Ger ich t l i ch a u f e r l e g t e E i d e : Erfüllungseid 469, 472 — Schätzungseid 470 bis
472 — Offenbarungseid 471, 472, Seitens des Gantschuldners 1248.

G e m e i n s a m e B e s t i m m u n g e n f ü r den zugeschobenen und ger ich t l i chauf -
e r l e g t e n E i d : Eidesleistung durch den Vormund oder Curator 451, 453, 472 —
durch Minderjährige selbst 451, 472 — Eidesleistung von Vertretern jurist. Personen.
des Fiskus, der Civilliste, der Genossenschaften, Vereine, Gesellschaften 452, 453, 472
— beschränkte Eidesleistung 4 6 1 , 472 — Suspension der Eidesabnahme bei ange-
meldeter Berufung 463, 472; Annahme des Verzichts auf letztere 463, 472 — Ver-
hinderung des Schwurpsüchtigen am Erscheinen 464, 468, 472 — Folgen der unge-
rechtfertigten Nichtannahme oder Verweigerung, sowie der Leistung des Eids, dann
des unentschuldigt^ Nichterscheinens des Schwurpflichtigen 465, 468, 472 — Eides-
verweigerung bei mehreren Schwurpflichtigen 466, 472 — Eidesleistung bei Streit-
genossen 467, 472 — Einspruch gegen das Urtheil ans Annahme der Eidesverweige-
rung wegen Nichterscheinens 468 — Eidesformel 473—477, 481 — Belehrung und
Meineidsverwarnnng 475 — Art der Eidesabnahme 473, 474 — Belehrung und
Eidesabnahme bei Tauben, welche lesen können, dann bei Stummen umd Taubstum-
men, welche lesen und schreiben können 476, bei Personen, welche der dentschen Sprache
nicht mächtig sind 477 — Ort der Eidesabnahme 478, 479 — Eidesabnahme durch
einen beauftragten Nichter 478—481; Entscheidung der sich hiebei ergebenden Strei-
tigkeiten 480 — Eidesabnahme durch ein ausländisches Gericht, durch eine bayerische
Gesandtschaft oder ein bayerisches Consulat 478 — Versahren, wenn der Schwur-
pflichtige vor der Eidesleistung stirbt oder eidesunfähig wird 482 — Unzulässigkeit
der Erlassung eines zurückgeschobenen oder gerichtlich auferlegten Eids bei Anträgen
auf Ehescheidung 669.

Sons t ige P a r t e i e i d e : Eid über den Nichtbesitz x . einer Urkunde 390, 981 — eidliche
Erhärtung der Beschaffenheit und dcs Inhalts zu Verlust gegangener Urkunden 393
— Ableugnungseid bei Wechseln und kaufmännischen Anweisungen 541—546, 552 —
eidliche Erhärtung des Inhalts von Büchern 364, 365 — Eid über Unkenntniß des
Aufenthalts des wegen böslicher Verlassung beklagten Ehettheils 668 — Eid als Be-
scheinigungsmittel bei Ablehnung eines Richters oder Gerüchtsschreibers, bezüglich des
Ablehnungsgrundes 45, 52, bezüglich des späteren Eintritts oder der später erlangten
Kenntniß der betreffenden Thatsachen 44, 52.

E i d d e r Z e u g e n , 416,417, Verweigerung desselben 432, eidiliche Erhärtung des Grundes
zur Verweigerung der Zeugschaft 431.

E i d der Sachve rs tänd igen 443, 533.
E i d bei Schiedsgerichten 1333.
Be theue r u n g an Eidesstatt 417, 473.

G ides fo rme l , beim Parteieneide 473—477, 481 — beim Zceugeneide 417 — beim Eide
der Sachverständigen 443.

Gidessah beim Parteieneide 390, 455, 456, 458, 460, 469—472, 474, 476, 477, 481,
542, 552, 668, 981.

Gidesunfah igke i t , beim Zeugeneide418 — beim Parteieneilde 450. 472; nachträglicher
Eintritt vor der Eidesleistung 482.
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EideHveMtz igerung, beim Zeugeneide 432 — beim Parteieneide 465, 466, 468; ins-

besonßMbeim Editiowseide 389, 981 ; beim Offenbarungseid des Gantschuldners 1248.
G i g e n W l M Ar t des Uebergangs an zwangsweise versteigerten Immobilien auf den Stei-

ge^MM57 — Pfändung hängender Früchte, wenn der Schuldner Eigenthümer, Nutz-
nieW oder Pächter P 956; wieweit hiebe: dem Eigenthümer des Guts ein Wider-
sprüH zusteht, wenn der Schuldner Pächter ist 964 — Immission in Liegenschaften,
woray dem Schuldner das Eigenthum oder der Nutzgenuß zusteht 1007 — Unterbre-
chung der Vollstreckung in Folge eines von einem Dritten auf Grund des Eigenthums
erhobenen Widerspruchs 874, insbesondere bei der Subhastation 1089 — Beseitigung von
Resolutionsrechten früherer Eigenthümer bei der Subhastation 1090 — Beanspruchung
des Eigenthums an Gegenständen bei der Gantmasse Seitens Dritter 1292.

G i n e r n t u n g gepfändeter Früchte auf der Wurzel 961.
Ginfache Vorstellungen, s. V o r s t e l l u n g e n .
E i n f r i e d u n g e n , Zuständigkeit bei Klagen wegen deren Beschädigung 6.
G in führungsgefeH zum Handelsgesetzbuch, Bestimmungen desselben, welche bezüglich der

Vollstreckung und des Gantverfahrens in Kraft bleiben 881, 1215.
G i n h a l t der Vollstreckung, Antrag hierauf von Seite des Appellanten 701; Verfügung

des Einhalts der Vollstreckung in Folge eines Wiederaufnahmsverlangens 777; in
Folge eines Widerspruchs gegen die Vollstreckung 873, insbesondere bei dinglichen An-
sprüchen Dritter an Gegenständen der Subhastation 1089; im Falle des Einspruchs,
oder der Berufung gegen Urtheile im Vollstreckungsverfahren 876.
s. auch E i n s t e l l u n g und Unterbrechung.

E i n l a g e n des Gläubigers in Leichenkassen und bei Lebensversicherungen, Einfluß auf den
Arrest 970.

E in l assung , Übertragung der nach bürgerlichen Gesetzen an die Einlassung geknüpften
Wirkungen auf die Klagzustellung 179 — Regel der Verbindung der Einlassung mit
Einreden, welche auf Grund von Prozeßvorschriften die einstweilige Abwendung oder
den Aufschub des Prozesses bezwecken 184 — Recht zur Verweigerung der Einlassung
auf Grund von Einreden 185, 186, 232 — Einlassung der Parteien in die Ver-
handlung der Hauptsache vor dem Berufungsgerichte 732.

G i n l a u f , Constatirung des Tages des Einlaufs einfacher Vorstellungen 645, des Antrags
auf einen Vollstreckungsbeschluß bei bedingten Zahlungsbefehlen 561.

G in l egung , der Berufung 698 — des Einspruchs 311, 522 — der Beschwerde 741 —
der Nichtigkeitsbeschwerde 798 — von Rechtsmitteln Seitens des Staatsanwalts oder
Dritter in Ehesachen 672, 679, 680.
s. auch B e r u f u n g , Beschwerde, W i e d e r a u f n a h m e , N ich t igke i t sbe-

schwerde und E in fp ruch .
G i t t l ö f U N g M c h t 1060, 1062.
Gin^eden/Rege l des gleichzeitigen Vorbringens von Einreden, welche auf Grund von

ProzeßvorsHriften die einstweilige Abwendung oder den Aufschub des Prozesses be-
zwecken, und der Verbindung derselben mit der Einlassung in der Hauptsache 184;
M ^ W § Anbringen solcher Einreden 184 — Einreden, wegen deren bis zur Besei-
tigung ihres Grundes jede weitere Antwort verweigert werden kann 185; Geltend-
machung derselben im ordentlichen Verfahren vor den Bezirksgerichten 232 — Ein-
reden,^ wegen deren die Einlassung in der Hauptsache verweigert werden kann 186;
Geltendmachung dieser Einreden im ordentlichen Verfahren vor den Bezirksgerichten
232 -^ Vorbringen der Einreden im Verfahren vor den Handels- und Einzelnge-
richten 506 — Urkunden über Zurückziehung oder Zugestehung von Einreden im
Laufe der Serhandlung, Eintrag hierüber ins Urtheilsbuch 281, 516; Ausfertigungen
hievon 263, 518 — Berücksichtigung von Einreden ohne Parteiantrag und Suppli-
rung 264, 512, 812 — Vorbehalt der Einreden gegen Zulässigkeit, Form und I n -
halt der Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtniß 351 — Aufforderungsklage behufs
Wahrung von Einredm 569 — Widerspruch gegen die Vollstreckung auf Grund von
Einreden, welche erst nach Fertigung Her vollstreckbaren Urkunde oder nach der Ver-
handlung, auf welche die vollstreckbare Entscheidung erging, zum Dasein gelangten 868;
Beweis dieser Einreden 873.

E i n z e l n e A r t e n von E i n r e d e n : Einrede der mangelnden Sicherheitsleistung für
die Prozeßkosten 185 — des Laufes einer Bedenkzeit 185 — daraus. daß dem in
einem früheren Verfahren gegen den Kläger ergangenen Urtheile oder der Pflicht zum
Koftenersatze noch nicht Genüge geleistet sei 116, 185, 498 — gerichtsablehnende
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Einreden 134, 186—188, 232; insbesondere: Einrede der mangelnden Zuständigkeit
186, der Unzuständigkeit mit Rücksicht auf den Werth des Streitgegenstandes 183,
behufs Erzielung der Verweisung an ein anderes Gericht 186 — der nicht ordnungs-
mäßig erfolgten Ladung 186 — in Bezug auf Befähigung zur Prozeßführung 186 —
aus der Nothwendigkeit der Beiladung weiterer Personen 186 — Einreden gegen
Urkunden 370 — im Wechselprozeß und bezüglich kaufmännischer Anweisungen 547,
552 — Einrede der mangelnden Fälligkeit des Anspruchs nach vorausgegangener Auf-
forderungsklage 570 — Petitorische Einreden im Besitzprozeß 586 — Einrede der
mangelnden Berufungssumme 690—692, 725 — der Unstatthaftigkeit, Verspätung
oder sonstigen Nichtigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde, Supplirung derselben 812 —
gegen die Vollstreckbarkeitserklärung einer im Auslande ergangenen Entscheidung 824.
s. auch E i n w e n d u n g e n und V e r t h e i d i g u n g s m i t t e l .

G i t t rnckungen in öffentl. Blätter, s. B l ä t t e r .
G inscha l tungen, zwischen den Zeilen in Protokollen 167, 168 — Constatirung bei Fest-

stellung des sicheren Datums von Privaturkunden 359 — Bedeutung für die Beweis-
kraft von Büchern und Urkunden 365—368.

E inschre i ten der bewaffneten Macht, Klagen des Fiskus auf Ersatz der damit verbun-
denen Kosten, zeitliche Beschränkung der Zulässigteit 591, 604 — Zuständigkeit 590,
604 — Ausschluß der Vereinbarung des Gerichtsstands 38 — Verfahren 592 bis
604 — Mitwirkung des Staatsanwalts 160.

G inschre i tung , gegen Parteien, Beistände oder Gewalthaber wegen Ungebühr bei Ver-
handlungen in den Sitzungen oder bei Zeugenvernehmungen 151. 420 — disciplinäre
Einschreitung gegen Advokaten 8 1 , 1 5 1 ; gegen Gerichtsvollzieher 104, 838; gegen
Gemeindebeamte wegen unrichtiger Angaben über das Vorhandensein pfändbarer Ge-
genstände 908 — unverzügliche Einschreitung in Bezug auf Creditpapiere und Wechsel
des Gantschulduers 1240.

E ins i ch tnahme, von Gerichtsakten im Allgemeinen 170; insbesondere von den in ge-
heimer Sitzung oder bei beschränkter Oeffentlichkeit aufgenommenen Protokollen und
erlassenen Entscheidungen 170; der auf der Gerichtsschreiberei geführten Register 170; der
Gutachten der Gerichts Mitglieder, der Entwürfe zu Entfcheidungen der Berichte an höhere
Stellen, sowie der Aktenstücke, welche Straf- oder Diseiplinarverfügungen gegen Beamte
oder den inneren Dienst betreffen 170 — Vorlage der Parteiakten zur Einsichtnahme des mit
der Beweisaufnahme beauftragten Richters 341 — Einsichtnahme und Herbeischaffung von
Akten eines anderen Gerichts oder den in Händen einer sonstigen öffentl.Behörde befindlichen
Urkunden zur Beweisführung 391,392 — der Erhebungen durch die Anwälte im Verfahren
bei Klagen auf Ersatz des bei Auflaufen verursachten Schadens und der durch das
Einschreiten der bewaffneten Macht entstandenen Kosten 597, 604 — der zur Be-
gründung des Gesuchs um Aushändigung des Erlöses versteigerter Fahrnisse, Früchte
und Immobilien übergebenen Urkunden 940, 965, 993, 1126 — Einsichtnahme des
Commissärs und aller Betheiligten von der Anschließungserklärung im Immissions-
verfahren 1021 — von dem Protokolle über das Vertheilungsverfahren bei der Sub-
hastation und den Beilagen des ersteren. 1096 — vom Gantvertheilungsplan 1302,
1304.

G i n s p r u c h , gegen ein Versäumungsurtheil im bezirksgerichtlichen Verfahren 303, 304,
309—315 — gegen ein Handels- oder einzelngerichtliches Versäumungsurtheil 521,
522 — Berhältniß des Einspruchs zur Berufung 310, 522, 694, 722 — Einspruch
in der Berufungsinstanz 692, 710, 715 — Verhältniß des Einspruchs zur Nichtig-
keitsbeschwerde 795 — Einspruch gegen die von den Gerichten in Bezug auf Vor-
sichtsverfügungen erlassenen Urtheile 638 — gegen die Kostenfestsetzung im Anwalts-
prozesse 114, 118; im Vollstreckungsverfahren 879, 996 — des Anwalts gegen Er-
kenntnisse auf Urkundenrückgabe 174 — gegen das Urtheil nach der Beweisaufnahme
346 — eines wegen Nichterscheinens verurteilten Zeugen 430 — eines verurteilten
Sachverständigen 441 — gegen das Urtheil auf Annahme der Eidesverweigerung 468,
472 — gegen die im Wiederaufnahmsverfahren ergangenen Entscheidungen 787 —
gegen die Entscheidung über Ansprüche des Pfandverwahrers oder gegen denfelben
918 — gegen die Entscheidung über Ansprüche des Verwalters gepfändeter hängender
Früchte oder gegen denselben 962 — gegen die erkannte und einstweilen vollzogene
Immission 1036 — Kostenersatz als Vorbedingung des Einspruchs des Klägers oder
Widerklagers gegen ein wider ihn ergangenes Versäumungsurtheil 303, 304, 521 —
Einfluß der obergerichtlichen Aufhebung eines den Einfpruch verwerfenden Urtheils
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auf die weitere Verhandlung und Entscheidung der Sache 732 — Begriff der Rechts-
kraft mit Rücksicht auf die Zuläfsigkeit des Einspruchs 764 — Ausschluß der Wieder-
aufnahme wegen der Möglichkeit eines Einspruchs 764, 766 — Einfluß des Einspruchs
auf die Vollstreckung im Allgemeinen 826, 828, 829; vorläufige Vollstreckung ohne
Rücksicht auf Einspruch 268, 826, 828, insbesondere: bei Urtheilen im Besitzprozeß
587, bei handelsgerichtlichen Urtheilen 513, bei Entscheidungen der Frage über Sicher-
heitsleistung für Wider- und Nachklage und analoge Fälle 129, 130, bei Urtheilen
in Bezug auf Vorsichtsverfügungen 639; Einfluß der Zulässigkeit oder Erhebung des
Einspruchs auf die Vollstreckung von Urtheilen, welche eine durch einen Dritten zu
vollziehende Anordnung enthalten 828, 985, 1003; Einfluß des Laufes der Ein-
spruchsfrist und der Erhebung des Einspruchs gegen Urtheile im Vollstreckungsverfah-
ren auf den Fortgang der Vollstreckung 876, insbesondere: in Bezug auf Urtheile
über Streitigkeiten im gerichtlichen Vertheilungsverfahren bei der Pfändung von Fahr-
nifsen 949, bei der Pfändung von Früchten auf der Wurzel 965, beim Arrest auf
Forderungen 993, in Bezug auf das Immissionsurtheil 1012; Sistirung der I m -
mobiliarversteigerung mit Rücksicht auf die Zulässigkeit oder Erhebung des Einspruchs
gegen das zu vollstreckende Urtheil 1075. —

U n z u l ä f f i g k e i t des E i n s p r u c h s : gegen Versäumungsurtheile im Wechselprozeß
551, 552; gegen das oberstrichterliche Urtheil auf erhobene Nichtigkeitsbeschwerde 8 1 1 ;
gegen Versäumungsurtheile in Bezug auf die nachgesuchte Wiedereinsetzung gegen die
Versäumung der zur Protestation gegen einen bedingten Zahlungsbefehl gestatteten
Frist 566; gegen Urtheile, welche im ersten Nechtszuge bei Klagen auf Ersatz des bei
Aufläufen verursachten Schadens, oder der durch das Einschreiten der bewaffneten
Macht entstandenen Kosten ergingen 599, 604; gegen die auf Vorsichtsverfügungen
sich beziehenden Erlasse der Einzelnrichter, Gerichts- und Senatsvorstände 638; gegen
Bewilligung einer neuen vollstreckbaren Urtheilsausfertigung 291 ; unter bestimmten
Voraussetzungen gegen das bezirksgerichiliche Urtheil über Anstände oder Streitigkeiten
bei der Beweisaufnahme durch einen beauftragten Richter 342 ; gegen das auf den
Einspruch eines verurtheilten Zeugen oder Sachverständigen erlassene Urtheil 430, 4 4 1 ;
gegen Entscheidungen und Verfügungen der Emzelngerichte oder Einzelnrichter im Vol l -
streckungsverfahren 841, Ausnahme 954; gegen schiedsrichterliche Urtheile 1341.
s. auch P r o t e s t a t i o n und W i d e r s p r u c h .

E i n s t e l l u n g , der Amtstätigkeit eines Richters oder Gerichtsschreibers bei Behinderung
oder Ablehnung 4 1 , 5 1 , 52 — des Verfahrens nach Einreichung eines Gesuchs auf
Festsetzung der Zuständigkeit 36 — des Verfahrens in der Hauptsache bis zur rechts-
kräftigen Entscheidung über eine Intervention 67 — des Verfahrens in der Haupt-
sache in Folge Anstellung der Nichtigkeitsklage wegen Mangels der Vollmacht 97 —
der weiteren Verhandlung als Folge selbst ständiger Berufung gegen Verwerfung einer
gerichtsablehnendeu Einrede 187 — des Verfahrens mit Rücksicht auf Präjudizialpunkte
190, 191, insbesondere bei Verdacht einer präjudiziellen strafbaren That 191 , dann
in Folge von Anzeigen einer Urkundenfälschung 384 — des Verfahrens in der Haupt-
sache i n Folge des Begehrens einer Herausgabe von Urkunden gegenüber einem Dritten
388 — des Fortgangs des Rechtsstreits bei Erhebung des Rechtsmittels der Be-
schwerde 752 — einstweilige Einstellung einer bei einem andern Gerichte anhängigen
Verhandlung in Folge der Wiederaufnahme des Verfahrens 783 — Einstellung der
Vollstreckung, im Allgemeinen 871—877; insbesondere: Verfügung der Einstellung der
Urteilsvollstreckung in Folge eines Gesuchs um Wiedereinsetzung gegen den Ablauf
der Berufungsfrist 217; bei Gesuchen um Wiedereinsetzung gegen die Versäumung
der Frist zur Proteftation gegen einen bedingten Zahlungsbefehl 565; im Subhasta-
tionsverfahren in Folge Widerspruchs Dritter 1089; in Folge von Ganteröffnung 1218
— Einstellung der Wiederversteigerung bei der Subhastation 1137 — Einstellung der
Zahlungen eines Kaufmanns, Ganteröffnung 1175.
s. auch Aussetzung, E i n h a l t , Un te rb rechung .

E i n v e r s t ä n d n i s Wiederaufnahme wegen unerlaubten Einverständnisses des Gewalthabers
mit der Gegenpartei 761 — Subrogation in Folge arglistigen Einverständnisses des
betreibenden Gläubigers mit dem Schuldner oder Drittbesitzer im Subhastationsver-
fahren 1088.

E i n w e i s u n g , der Sachverständigen 438, 442, 444, bei der Schriftenvergleichung 378,
380 — Einweisung (Immission) in die Erträgnisse unbeweglicher Sachen als Vo l l -
streckungsmittel 852, 856, 857, 859, 860, 1007—1037, 1038, 1092 — Einweisung
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in die mit Arrest belegte Forderung, Klage hierauf 980, 981, 990, 1005. Wirkung
derselben 985—988,990,1005 — Einweisung des Arrestklägers in die mit Sicherheits-
arrest belegte Forderung 1002, 1003, 1005 — Einweisung eines Gläubigers in die
seinem Schuldner als Gläubiger bei einer Subhastation zustehenden Rechte 1122 —
Einweisung des provisorischen und definitiven Gantmasseverwalters 1233, 1290.

G inwendungen , gegen Urkunden 370, 371, insbesondere gegen Wechsel und kaufmännische
Anweisungen 541—547, 552 — gegen Zu- oder Zurückschiebung des Eids und gegen
den Eidessatz 460 — gegen die im Auslande ergangenen Entscheidungen bei Klagen
auf Vollstreckbarkeitserklärung 824 — gegen die Vollstreckung der Beschlüsse und Ur-
kunden der Verwaltungsbehörden 885 — gegen die Rechnung im Rechnungsprozesse
890—893 — gegen nachträgliche Liquidationen 897,900 — Einwendungen des Schuld-,
ners oder Anschlußgläubigers gegen die Versteigerung gepfändeter Fährnisse oder Früchte
auf der Wurzel 929, 965 — gegen angemeldete Forderungen oder beanspruchte Vor-
zugsrechte bei der gerichtlichen Vertheilung des Erlöses gepfändeter Fahrnisse oder
Früchte auf der Wurzel 944—947, 965 — in Bezug auf die gerichtliche Vertheilung
bei Arresten auf Forderungen 992, 993 — gegen Rechnung und Vertheilungsplan
bei Immissionen 1025—1029, 1032 — gegen den Vertheilungsplan bei Subhasta-
tionen 1103, 1104, 1105, 1110, 1112, 1117; gegen die Nechnungsstellung des Ver-
walters 1124 — gegen die Vollstreckung mittelst Personalhaft 1141, 1146, 1149.
1155 — gegen die angemeldeten Forderungen im Gantliquidationsverfahren 1264,
1268,1270.1271 fg. — gegen den Vertheilungsplan bei der Gant 1302—1305, 1307.
s. auch E i n r e d e n .

E i n w i l l i g u n g , Erklärung einer Einwilligung in einem Gerichtsvollzieherakt, Erfordermß
der Speeialermächtigung hiezu oder der Mitunterschrift des Requirenten 102 — der
Gläubiger zur Freilassung des Schuldgefangenen 1163, zur Abschließung eines Accords
im Gantverfahren 1317.

Ginzelnger ichte, Zuständigkeit: nach dem Werthe des Streitgegenstands 3, 4, 7 ; ohne
Rücksicht hierauf 6 — Unzuständigkeit ohne Rücksicht auf den Werth des Streitgegen-
stands 5, 7, 8, 590, 604 — Zuständigkeit in Handelssachen 6, 7 —< Grenze der Zu-
ständigkeit, wenn im Laufe eines Rechtsstreits weitere Streitpunkte Gegenstand der
Entscheidung werden 9—11 — Zuständigkeitsverhältnisse bei Widerklagen 3 1 ; bei
ConnerMt und in Bezug auf Nebensachen 33 — Vereinbarung des Gerichtsstands
38, 39 — Zuständigkeitsverhältnisse in Bezug auf die Gewährschastsklage in Verbin-
dung mit der Streitverkündung 71 — Zuständigkeit zur Erlaffung von Nückkehrs-
oder Besserungsbefehlen in Ehesachen 657 — Fähigkeit alleinigen Auftretens der Par-
teien vor dem Einzelngericht 78; Vertreter und Beistände derselben 78 — Bevoll-
mächtigung der Gewalthaber 83—100 — Gebühren der Advokaten und Rechtsprakti-
kanten als Bevollmächtigte und Beistände 82 — Sühneversuch durch Einzelngerichte
im Auftrag des Prozeßgerichts 221, als Vermittlungsämter 222; Constatirung und
Wirkung einer vor dem einzelngerichtlichen Vermittlungsamt abgeschlossenen Überein-
kunft 223; Sühneversuch in Ehesachen 660, 674; Feststellung der Aechtheit einer
Privaturkunde vor dem einzelngerichtlichen Vermittlungsamt 583 — Beweisaufnahme
im bezirksgerichtlichen Verfahren dnrch Cmzelngerichte 334, 338, 341, 342, 343; ins-
besondere: Augenscheinseinnahme 397, 398, Zeugenvernehmung 402—432, Verneh-
mung von Sachverständigen 433—448, Schriftenvergleichung 377—382, Eidesabnahme
478—481 — Feststellung des sicheren Datums einer Privaturkunde bei einem Einzeln-
gerichte 358, 359 — Beauftragung mit Erhebungen bei Klagen auf Ersatz des bei
Aufläufen verursachten Schadens oder der durch Einschreiten der bewaffnetet: Macht
entstandenen Kosten 597,604— ordentliches Verfahren vor den Einzelngerichten 499—538
— Verfahren bei bedingten Zahlungsbefehlen 553—568; auf einfache Vorstellungen
654 — Berufung gegen Urtheile der Einzelngerichte 686, insbesondere Berufungs-
summe 685 — Zuständigkeit, Verhandlungen und Entscheidungen der Einzelngerichte
als Vollstreckungsgerichte im Allgemeinen 840, 841, 954; insbesondere: Hinterlegung
geschuldeter Beträge bei denselben behufs Einstellung der Vollstreckung 872; Uebergabe
gepfändeter Gelder, Creditpapiere und anderer Gegenstände, sowie des Erlöses daraus
an dieselben 910, 911, 914, 925, 932, 939; Hinterlegung des Erlöses aus gepfän-
deten Früchten auf der Wurzel beim Einzelngerichte 965; Uebergabe der bei Pfän-
dungen weggenommenen Urkunden an dasselbe 912; Zuständigkeit als Vollstreckungs-
gericht bei Streitigkeiten nach vorgenommener Pfändung von Fahrmssen oder Früchten
auf der Wnrzel 953—955, 965; Zuständigkeit zur Entscheidung von Anständen und
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Streitigkeiten zwischen dem Verwahrer gepfändeter Fahrnisse, dem Gerichtsvollzieher
und den Betheiligten 918, desgleichen bei Pfändung von Früchten auf der Wurzel 962;
Zuständigkeit in Bezug auf gewisse Einwendungen gegen die Versteigerung gepfändeter
Fahrnisse oder Früchte auf der Wurzel, dann in Bezug auf Streitigkeiten über die
Fortsetzung des Verfahrens durch Anschlußgläubiger 929, 937, 965; Beauftragung mit
der gerichtlichen Vertheilung des Erlöses aus gepfändeten Fahrnissen oder Früchten
auf der Wurzel 942, 965; Abgabe der Erklärung des Drittschuldners über die Arreft-
anlegung auf der Gerichtsschreiberei des Einzelngerichts 976; Beauftragung des Ein-
zelngerichts mit dem gerichtlichen Vertheilungsverfahren bei dem Arreste auf Forderungen
993; Wahl des Verwalters und Uebergabe an denselben bei der Immission 1017;
Hinterlegung der schuldigen Beträge bei dem Einzelngericht behufs Freilassung des
Schuldgefangenen 1163; Zuständigkeit für die Klage auf Freilassung des Schuldge-
fangenen nach fechsmonatlicher Haft 1166 — Functionen im Gantverfahren: Beauf-
tragung mit der Vorerhebung über die Vermögenslage des Schuldners 1193; Be-
fugniß zu Sicherungsmaßregeln 1194; Versiegelung des beweglichen Vermögens des
Gantschuldners 1238—1240 — Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen, dann
Augenschein und Eidesabnahme durch das Einzelngericht im schiedsgerichtlichen Ver-
fahren 1333, 1335 — s. auch Gerichtsstand.

G i n z e l n r i c h t e r , Amtsbefugnisse im einzelngerichtlichen Verfahren 537 — Leitung der
Verhandlung 150 — Befugnisse zur Handhabung der Sitzungspolizei 151, 420 —
Fragerecht gegenüber den Parteien und ihren Gewalthabern 154 — Ertheilung der
Erlaubniß zu Zustellungen außer der regelmäßigen Zeit 199, 206, 846 — Abkürzung
der Frist zwischen Klagzustellung und Sitzungstag 502 — Funktionen in Bezug auf
Erlassung bedingter Zahlungsbefehle 553 fg. — Erlassung von dringenden Vorsichts-
verfügungen 619, 620, 630, 635, 637, 638, 639 — Obliegenheiten und Befugnisse
in Bezug auf einfache Vorstellungen 654 — Aufforderung zur Rückkehr an einen Ehe-
gatten bei böslicher Verlasfung 658 — Befugnisse, Verhandlungen, Entscheidungen und
Verfügungen des Einzelnrichters im Vollstreckungsverfahren im Allgemeinen 840, 841,
954; insbesondere: Ertheilung der Erlaubniß zu Vollstreckungen außer der regelmäßigen
Zeit 846; Entscheidung über die Zulässigkeit der Pfändung bestimmter Fahrnisse 9 0 1 ;
Anordnungen.über die Verwahrung eingeschaffter Pfandgegenstände 914; Gestattung
früherer oder späterer Versteigerung gepfändeter Fahrnisse 928, 929; Bewirkung der
Schätzung gepfändeter Pretiosen, dann sonstiger Fahrnisse, auf welche kein Gebot ge-
legt wurde 932, 935; Befugnisse in Bezug auf die Veräußerung gepfändeter Früchte
auf der Wurzel 961, 965; Entscheidung über Einwendungen gegen die Vollstreckung
der Personalhaft 1146, 1149, 1155, Unterzeichnung des Verhaftungsprotokolls 1150,
Ertheilung gewisser Ermächtigungen zur Freilassung des Schuldgefangeneu 1163, Ver-
fügung der Entlassung von Militärpersonen aus der Schuldhaft bei Mobilmachungen
1168, Verfügung der Ablieferung eines Schuldgefangenen in Untersuchungs- oder
Strafhaft 1169 — Mittheilung des Einzelnrichters an das Gantgericht über Verhält-
nisse, wegen welcher die Gant von Amtswegen eröffnet werden kann 1192.

Ginze lnvers te igerung im Subhastationsverfahren 1056, 1102.
E l t e r n , Genußrechte am Sondervermögen ihrer Kinder: Arrest auf dieselben 968; I m -

mission iu dieselben 1008, 1014, 1016; Behandlung in der Gant 1209, 1281.
E m p f a n g von Geld und Geldeswerth, Specialermächtigung 92.
Empfangsbeschein igungen, s. Besche in igungen.
G n d n r t h e i l , Begriff des Endurtheils und analoge Ausdehnung desselben 682, 683 —

Entscheidung im Endurtheil über die Kosten 111 — Vorbehalt des Ausspruchs über
Kosten- und Schadensersatz bis zum Endurtheil in der Hauptsache bei Entscheidungen
über Vorstchtsverfügungen 623, 636 — Zustellung von Endurtheilen und der ihnen
gleichgestellten Urtheile 192, 682, 683; Fristenlauf bei diesen Urtheilm 210, 682, 683
— Verbindung eines Endurtheils mit einem Zwischenbescheide 266, 512 — Endurtheil
in Bezug auf nicht streitige Punkte ohne Aufhaltung durch streitige 267, 512 — Be-
rufung gegen Endurtheile und diesen gleichgestellte Urtheile 682, 683; insbesondere
im Aufforderungsverfahren 577 — Nichtigkeitsbeschwerde gegen Endurtheile und diesen
gleichgestellte Urtheile 783, 682, 683 — Wirkung schiedsgerichtlicher Endurtheile 1337.

E n t f e r n u n g der Zeugen vo r und nach der Vernehmung 416, 422 — Entfernung
' eines Ehegatten, Aufforderung zur Rückkehr 657, 658 — Fristenerweiterung mit Rück-

sicht auf Entfernung, s. F r i s t e n , E r w e i t e r u n g , O r t s e n t f e r n u n g .
E n t h e b u n g , Streitigkeiten über Enthebung von Vormündern, gerichtlichen Beiständern

25*
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und Pflegern, Ausschluß der Vereinbarung des Gerichtsstands und der Entscheidung durch
Schiedsrichter 3 8 , 1320; Mitwirkung des Staatsanwalts 160 — Enthebung von
der Verpflichtung zur Verschwiegenheit 400, 401, 411.

En t l assung des Schuldgefangenen 617, 1158, 1162—1170, 1172.
E n t l a s t u n g des Rechners im Rechnungs- und Bertheilungsverfahren bei Immissionen

1030, 1035.
E n t m ü n d i g t e r , Wiederaufnahme wegen Benachcheiligung desselben, Zulässigkeit dieses

Rechtsmittels 761, 763; Fristen 770, 773.
En tsagungen des Gantschuldners nach Verkünduag des Ganterkenntnisses 1210.
Entschäd igung, Seitens des unbefugt als Gewalthaber Aufgetretenen 98, 100 — von

Seite der Gegenpartei sür den durch einen Rechtsstreit, eine Vollstreckung oder den.
Vollzug einer Vorsichtsverfügung verursachten Schaden 119, 623, 636 — der Zeugen
und Sachverständigen 343 — Seitens des Anwalts wegen unterlassener Urkunden-
rückgabe 174, 1165 — wegen Verweigerung der Herausgabe von Urkunden oder des
Edirionseids 389, 390 -^ wegen Verweigerung oder Vereitlung der Herausgabe von
Sachen, dann wegen Beschädigung und Besitzentsetzung, Schätzungseid 470, 472 —
Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen, welche seit der dem angefochtenen Ur-
theile zu Grunde liegenden Verhandlung erwachsen sind 705 — wegen unterlassener
Anmeldung des Einspruchs oder der Berufung gegen Urtheile, welche eine durch einen
Dritten zu vollziehende Anordnung enthalten, zum Eintrag in dem Vormerkungsbuche
829 — Entschädigungspflicht des Gerichtsvollziehers bei Verweigerung von Vollstreckungs-
handlungen 838 — Festsetzung einer Entschädigung statt der Herausgabe oder Leistung
einer Sache oder statt einer vorzunehmenden Handlung im Vollstreckungsverfahren
860, 862; desgleichen bei Zuwiderhandlungen gegen das Verbot der Störung im zu-
erkannten Besitze und anderer zu unterlassender Handlungen 863, insbesondere zu
unterlassender Anlagen 865 — Entschädigung Seitens eines Gemeindebeamten aus
Anlaß der Verschweigung pfändbarer Fahrnisse 908 — Entschädigungsansprüche wegen
Nichtbeobachtung gesetzlicher Vorschriften bei Versteigerung gepfändeter Fahrnisse 934
— aus Anlaß von Mieth-, Pacht- und Dienstverträgen des Gantschuldners 1220 —
aus Anlaß des Rücktritts von dem übernommenen Schiedsrichteramt 1323.
s. auch B e s c h ä d i g u n g , Schaden und Schadenersatz.

Gntschadigungsklagen, gegen Richter, Staatsanwälte, Gerichtsschreiber, Notare, An-
wälte (Advokaten) oder Gerichtsvollzieher, Zuständigkeit 5 ; Ausschluß der Vereinba-
rung des Gerichtsstands und der schiedsrichterlichen Entscheidung 38, 1320; Mi twi r -
kung des Staatsanwalts 160 — Zuständigkeit bei Entschädigungsklagen außerehelich
Geschwächter 6; bei Klagen wegen Ehrenkränkung 6 — Zulässigkeit, Zuständigkeit
und Verfahren bezüglich der Klagen auf Erfatz des durch Aufläufe verursachten Scha-
dens und der durch das Einschreiten der bewaffneten Macht verursachten Kosten 590
bis 604 — Schätzungseid bei Entschädigungsklagen 470, 472.
s. auch Beschäd igung , E n t s c h ä d i g u n g . Schaden, Schadensersatz.

Entscheidungen, über bürgerliche Rechtsstreitigkeiten im Allgemeinen 1 — bei im Laufe
eines Rechtsstreits hervortretenden weiteren Streitpunkten 9—11 — bei connexen
Rechtsstreitigkeiteu derselben Parteien 33 — behuss Festsetzung der Zuständigkeit 35, 37
— über Ablehnung eines Nichters oder Gerichtsschreibers 46—50, 52 — über den
rechtlichen Zusammenhang bei der Widerklage 31 — Nichtigkeit einer Entscheidung
und Nichtigkeitsklage wegen Mangels im Vollmachtspunkte 95—100, 103; ausdrück-
liche Anerkennung oder freiwilliger Vollzug der Entscheidung als Grund der Unstatt-
haftigkeit der Nichtigkeitsklage wegen Mangels der Vollmacht 96; Vollstreckung einer
solchen nichtigen Entscheidung 877 — Zustellung der richterlichen Entscheidungen durch
den Gerichtsvollzieher 101 — Entscheidungen im Kostenpunkte 111 , 623, 636, 728,
878, s. auch Kosten — über den Einspruch gegen die Kostenfestsetznng 114, 118,
879, 996 — über den durch einen Rechtsstreit, eine Vollstreckung oder den Vollzug
einer Vorsichtsverfügung verursachten Schaden 119 — bezüglich der Sicherheitsleistung
für Prozeßkosten 122—124 — über die A r t der Sicherheitsleistung für die Wider-
oder Nachklage und analoge Fälle 127, 130 — über die Zulässigkeit einer Fragestel-
lung an Parteien und deren Gewalthaber 154, an Zeugen 420 — Ertheilung von
Einsicht und Auszügen bezüglich der in geheimer Sitzung oder bei beschränkter Oeffent-
lichkeit erlassenen Entscheidungen 170 — Mittheilnng von Entwürfen zu Entscheidungen
an Parteien und dritte Personen 170 — gegenseitige Mittheilung der in der Sache
ergangenen Entscheidungen zwischen den Parteien auf Begehren im Anwaltsprozesse 172
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— Entscheidungen über die Nichtigkeit von Prozeßhandlungen wegen Verbotswidrig-
keit und Mängeln an ihren Erfordernissen 220 — Rechtskraft der Entscheidung im
Urtheil 295 — Entscheidung auf Grund eines Verbindungsurtheils317, 318 — über
Verwerfung von Zeugen 424—42!6 — über den Einspruch eines wegen Nichterscheinens
verurtheilten Zeugen 430 — üben die Ablehnung von Sachverständigen 439 — über
Eidesleistung durch Vertreter 453, 472 — über Einwendungen gegen Zu- oder Zurück-
schiebung des Haupteids und gegem den Eidessatz, fowie über sonstige hiebei sich er-
gebende Streitigkeiten 460 — nseue Entscheidung über die Beweisfrage, wenn der
Schwurpstichtige vor der Eidesleistung neue tatsächliche Angaben macht oder neue
Behelfe vorlegt 460 — über Streitigkeiten, welche sich vor dem zur Eidesabnahme
beauftragten Richter ergeben 480 — Entscheidung von Zwischenstreiten 483—486 —
Gegenstand und Umfang der obergjerichtlichen Entscheidung bei der Berufung 728—733
— welche Entscheidungen mit den Nichtigkeitsbeschwerde angefochten werden können
788—795 — Vollzug der mit derr Nichtigkeitsbeschwerde angefochtenen Entscheidungen
799 — Vernichtung von EntscheiduMgen in Folge einer Nichtigkeitsbeschwerde 814—818
— Wirkung der oberstrichterlichen Entscheidung über die Nichtigkeitsbeschwerde in Be-
zug auf die weitere Entscheidung nn der Hauptsache 820 — Entscheidungen auf ein-
fache Vorstellungen 642, 649, 651—654, insbesondere: in Ehesachen (Vorprüfung der
Klage, Separation und Umgangnahme vom Sühueversuch) 656, 659, 664, 672; bei
der Versteigerung von Fahrnissen und Früchten (hinsichtlich der Aushändigung des Er-
löses ohne Vertheilungsverfahren) V40, 965, 993; bei der Immission (Zuweisung von
Erträgnissen an den Schuldner umd Räumung von Gebäuden) 1014, 1015, 1016;
bei der Subhastation (Aufstellung eines Verwalters, Reichnifse an den Schuldner und
Aushändigung des Erlöses ohne Wertheilungsverfahren) 1048, 1049, 1126; in der
Gant, im Allgemeinen 1185, i n Bezug auf Sicherheitsmaßregeln 1194, in Bezug auf
Reichnisse, an den Gantschuldner 1209 — Entscheidungen des protestantischen Ehege-
richts auf Grund des Urtheils eines katholischen Ehegerichts 675 — in Beschwerde-
sachen 747—751 — Verhältniß der Entscheidung über die Zulässigkeit der Wieder-
aufnahme zu jener in der Hauptsache 782, 783 — Vollstreckung der Entscheidungen
bayerischer und ausländischer Gerichte 822—824 — Entscheidung und Anstände über
Streitigkeiten im Vollstreckungsverfahren im Allgemeinen 840 — über Einhalt der
Vollstreckung und Sicherungsmaßregeln in Folge der Erhebung eines Widerspruchs
873 — über Einwendungen, Anstände und Streitigkeiten bei Vollstreckung von Ent-
scheidungen der Verwaltungsbehörden 885 — über Anstände in Bezug auf Rechnungs-
stellung beim Vollzug der Urtheile auf eine solche 894 — über Anstände und Streitig-
keiten bei der Pfändung von Fahrnissen und von Früchten ans der Wurzel 918,944,
962, Z M bei dem Arrest auf Forderungen 992, 993, 1000; in Bezug auf das
RechnWs- und Vertheilungsverfahren bei Immissionen 1030, 1031 — hinsichtlich
der Bürgschaftsleistung bei der Versteigerung beschlagnahmter Immobilien 1071 —
über Streitigkeiten bezüglich der Verthnlung im Subhastationsverfahren 1105, 1110
— in B M g auf die Vollstreckung der Personalhaft 1140, 1141, 1146, 1149, 1151,
1155,11?Z --»über Liquidität und Rang von Forderungen im Gantverfahren 1180—1182
— des Oantgerichts in geheimer Sitzung nach Vernehmung des Staatsanwalts 1186
— über Anstellung von Vollstreckungen für die Gantmasse 1218 — Ungiltigkeit von
Entscheidungen, welche auf Grund von Anerkenntnissen, Zugeständnissen und Quittungen
des Gantschuldners zu Gunsten seines Ehegatten oder in Folge von Scheinhandlungen
oder der Absicht desselben, seine Gläubiger zu benachtheiligen, ergangen sind 1223,
1225 —̂  Entscheidungen über Beschwerden gegen den Gläubigerausschuß bei der Gant
1238 — Über St re i t iMi ten bezüglich der in der Gant angemeldeten Forderungen
1269, 1H71, 1275, 127G; Benützung dieser Entscheidungen als Grundlage des Ver-
theilungsplims 1298 — Entscheidung über Erinnerungen gegen den Vertheilungsplan
in der Geint 1303 — Bedeutung der gerichtlichen Entscheidungen in der Gant für
die spätere ZwangsvvHstireckung 1315 — Uebertragung der Entscheidung an Schieds-
gerichte 1319, 1321 ; Nmzuläsfigkeit derselben 1320, Wirkung der schiedsgerichtlichen
Entscheidungen 1337.
s. auch U r t h e i l und E r k e n n t n i ß .

Gntscheidungsgründe, Mir das bezirksgerichtliche Urtheil: Notwendigkeit 275, Abfassung
275, 278, VerkündunO 277, Eintrag in's Urtheilsbuch 280 — bei Handels- und ein-
zelngerichtlichen UrthMenl 515 — bei obergerichtlichen Urtheilen 710 — bei Vorsichts-
verfügungen 637 — bei Beschlüssen und Verfügungen auf einfache Vorstellung 6 5 1 —
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bei Entscheidungen über Beschwerden 743 — bei Urtheilen über Nichtigkeitsbeschwerden
817 — Mangel derselben als Nichtigkeitsgrund 788, 815, 790 — wieweit wegen Un-
richtigkeit der Entscheidungsgründe Nichtigkeitsbeschwerde stattfindet 790 — bei schieds-
gerichtlichen Urtheilen 1336.

Gntschlagung von der Zeugschaft, s. V e r w e i g e r u n g .
Entsetzung, s. E n t h e b u n g .
G n t w ä h r u n g zwangsweise versteigerter Immobilien 1057, 1059.
Gntwe ichnng des Gantschuldners 1194.
G n t w e r f u n g des Vertheilungsplans beim Arrest auf Forderungen 993. bei der Immission

1025, bei Subhastationen 1101, 1102, im Gantverfahren 1298, 1302.
E n t w ü r f e von Entscheidungen, Mittheilung an Parteien und Dritte 170.
En tz iehung des Worts gegenüber den Parteien und Rechtspraktikanten bei der münd-

lichen Rechtsvertheidigung vor den Bezirks-, Appellations- und Handelsappellations-
gerichten 80.

E r b e n , Wirksamkeit einer Vollmacht für die Erben des Vollmachtgebers 93 — Einrede
des Laufes der Bedenkzeit 185 — Zustellungen an die Erben einer verstorbenen Partei
211, 495, 534 — Wirksamkeit des Urtheils gegen Erben 294 — Beiladung der Erben
von Gewalthabern und gesetzlichen Vertretern bei einem Wiederaufnahmsverlangen
wegen Gefährde oder unbefugter Handlungen letzterer 780 — Vollstreckung gegen die
Erben eines Schuldners 333 — Bezeichnung der Erben des Schuldners oder Drittbesitzers
bei der Ausschreibung der Versteigerung oder Wiederversteigerung im Subhastations-
verfahren 1062, 1134 — Ganteröffnung über die Erbschaft bei Ueberschuldung, wenn
die Erben ausschlagen oder unbekannt sind 1175 — Rechte der Intestaterben in Bezug
auf die Vollstreckung der von ihnen erworbenen Ansprüche 835.

Erb lasser , Gerichtsstand aus der Person desselben 22, bei der Gant über Erbmassen 1177
^- Zustellungen in der letzten Wohnung des Erblassers 211 — Vollstreckung gegen
die Erben an Stelle des Erblassers 833.

Erbmassen, Ganteröffnung über solche 1175, Zuständigkeit hiebei 1177.
Erbrech t , Gerichtsstand bei Klagen in Betreff des Erbrechts 22.
Erbschaf t , Gerichtsstand bei Klagen, welche den Besitz der Erbschaft betreffen 22 — Mi t -

wirkung des Staatsanwalts, wenn die Curatel einer vacanten Erbschaft betheiligt ist
160 — Zustellungen an den Curator einer liegenden Erbschaft 211 — Zustellungen
während des Laufs der Frist zur Erklärung über den Antritt der Erbschaft 211, 495,
534 — Ganteröffnung über Erbschaften 1175, 1177 — Anfall von Erbschaften für
den Gantfchuldner 1208.

Grbschaf tsg laubiger , Gerichtsstand bei Klagen derselben 22.
Erbschaf ts the i tung, Gerichtsstand 22.
G r f ü l l u n g s e i d 469, 472.
E r g ä n z u n g , der Klage 180, 181, 132 — der Gesuche in motivirten Anträgen 241, 245

— der geleisteten Sicherheit bei Vorsichtsverfügungen 633 — Anordnung von Er-
gänzungen durch das Beschwcrbcgcricht 748 - - des vom Gantfchuldner übergebenen
Vermögensverzeichnisses 1247.

Erganzungsurkunden zu vollstreckbaren Urkunden 821 — Anfechtung der Aechtheit
derselben 868.

E r h e b u n g , der Klage 224, 501 — der Widerklage bei Handels- und Einzelngerichten
510 — einer neuen Klage 116, 185, 303, 304, 498. 521 — der Klage in der
Hauptsache nach erlassener Vorsichtsversügung 630 — einer neuen Ehescheidungsklage
663, 673. 674 — der Berufung 698 — weiterer Berufungsbefchwerden 719, 720
— der Beschwerde 740, 741 — der Nichtigkeitsbeschwerde 798 — des Wiederauf-
nahmsverlangens 776 — des Widerfpruchs gegen die Vollstreckung 869, 870 — des
Einspruchs s. E i n s p r u c h ; des Beweises, s. B e w e i s a u f n a h m e .

E r h e b u n g e n , bei Gesuchen um Zulassung zum Armenrecht 137, 138 — bei Klagen
aus Ersatz des bei Aufläufen verursachten Schadens und der durch das Einschreiten
der bewaffneten Macht entstandenen Kosten 595, 597, 600, 604 — über die Identität
des Gläubigers, welcher eine Freilassungserklärung in Bezug auf Personalhaft abgibt
1163 — über die Vermögenslage des Gemeinschuldners im Oantverfahren 1193.

E r i n n e r u n g e n , gegen eine erhobene Beschwerde oder Gegenvorstellung 744, 745, 756 —
bezüglich der eingereichten einfachen Vorstellung auf Aushändigung des Erlöses aus
der Versteigerung der gepfändeten Fahrnisse und Früchte auf der Wurzel, der vom
Drittschuldner zu leistenden beweglichen Sachen beim Arrest und der subhastirten I m -
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mobilien 940. 952, 965, 992, 993, 1126 — in Bezug auf Anträge hinsichtlich des
Unterhalts des Schuldners und seiner Familie, dann der Räumung von Gebäuden
bei der Immission und Subhastation 1014, 1015, 1016. 1049 — gegenüber dem
Begehren auf Aufstellung eines Verwalters im Subhastationsverfahren 1048 — hin-
sichtlich des Bertheilungsplanes beim Arrest 993, bei der Immission 1025—1029,
1032, bei der Subhastation 1103, 1104 fg., im Gantverfahren 1302—1305, 1307
— s. auch E i n w e n d u n g e n .

E r k e n n t n i s , behufs Festsetzung der Zuständigkeit 35, 37 — über Ertheilung des Armen-
vechtes 138 — über Rückgabe mitgeteilter Urkunden 174 — auf einfache Vorstel-
lungen bezüglich der Aushändigung des Erlöses aus versteigerten Fahrnissen, Früchten
auf der Wurzel oder Immobilien bei der Vollstreckung 940, 965, 992, 993, 1126
— auf Verbindung im Subhastatiousverfahren 1084 — auf Eröffnung der Gant
(Ganterkenntniß) 1195, 1196, 1199—1201, 1204, 1205, 1206, 1231, 1252 — auf
die Beschwerde gegen das Ganterkenntniß 1204, 1205, 1252.
s. auch Entsche idungen und U r t h e i l .

E r k l ä r u n g , thatfächliche Erklärungen durch einen Gewalthaber 90 — einer Partei an
die andere, Dienst des Gerichtsvollziehers in Bezug hierauf 101 , wieweit dabei spe-
zielle Ermächtigung desselben oder Mitunterschrift des Requirenten nöthig ist 102 —
in Bezug auf thatsächliche Angaben in Parteivorträgen 164 — über Sicherheitsleistung
127, 130, 615; des gestellten Bürgen 128, 615 — über die Aechtheit von Urkunden
370, 371, 506, 581, 583, Seitens hiezu beigeladener Dritter 371 ; über die Aechtheit von
Vergleichungsschriften 378, 379, von Wechseln und kaufmännischen Anweisungen 541,
546. 552 — der Aechtheit von Privaturkunden 579—583 — über Annahme oder
Zurückschiebung des Eides 459, 460, 531 — über den Abstand vom Prozesse 497
— mündliche Erklärungen in der Handels- oder einzelngerichtlichen Sitzung über Inter-
vention, Erhebung der Widerklage und anderweitige Begehren, über Unterbrechung und
Wiederaufnahme der Verhandlung 510, 535 — des Rechnnngsabnehmers im Rech-
nungsprozesse 890, 891, 892, 893 — des Gläubigers über Anschließung an eine vor-
genommene Pfändung 919—922, 965, an das Immissionsverfahren 1021, 1023, bei
der Personalhaft 1160, 1172 — des Drittschuldners beim Arrest auf Forderungen
972, 973, 976, 977, 978, 979, 981, 982; beim Sicherheitsarrest 1002, 1003,1004,
1006 — des Resolutionsberechtigten oder Vorkaufsberechtigten hinsichtlich der Geltend-
machung seines Rechtes im Subhastationsverfahren 1090, 1091 — des Gläubigers
über Freilassung des Schuldgefangenen 1163 — behufs Uebergangs der Personalhaft als
Borsichtsverfügung in Personalhaft als Vollstreckungsmittel 1172 — des Gantschuld-
ners über sein Vermögen 1190, 1247, 1248 — der Gantgläubiger über Abschluß
eines Accords 1316 — über Ablehnung eines Schiedsrichters 1328 — zu Protokoll,
s. P r o t o k o l l .

E r k r a n k u n g , Urteilsverkündung im Falle der Erkrankung eines Richters 277 — des
Schuldners im Schuldgefäugnisse 1170.

E r l ä u t e r u n g der Klage 180, 181.
Erlasse der Einzclnrichter, Gerichts- und Senatsvorstände in Bezug auf Vorfichtsverfü-

gungen 638, 639.
Grlassung von Eiden 465, insbesondere in Ehesachen 669.
E r l a u b n i s , richterliche, zu Zustellungs- und Vollstreckungshandlungen außerhalb der ge^

wohnlichen Zeit 199, 846.
E r l ö s , aus der Veräußerung gepfändeter Fahrnisse: Hinterlegung desselben 925; Hafwng

des Versteigerungsbeamten für vollständige Einbringung 931 ; Rangordnung für die
Vertheilung 938; Auszahlung ohne und mit Vertheilungsverfahren 925 vgl. mit 910,
939—950; Aushändigung an Anschlußgläubiger 922 — Behandlung des Erlöses aus
gepfändeten Früchten auf der Wurzel 965 — Auszahlung und Hinterlegung des Erlöses aus
der Veräußerung beweglicher Sachen, welche ein Drittschuldner zu leisten hat, beim Arreste
992, 993 — aus der Versteigerung beschlagnahmter Immobil ien: Befriedigung' von
Resolutionsberechtigten daraus 1090; Rangordnung für die Vertheilung 1092, 1093;
Vertheilungsverfahren 1094—1116 ; Aushändigung ohne Vertheilungsverfahren 1126
— aus dem Verkaufe von Gegenständen der Gantmasse 1244. 1245, 1295, insbeson-
dere aus hypothecirten Liegenschaften 1297; aus Vermögenstheilen, die erst nach Be-
endigung des Gantverfahrens zum Vorscheine kamen 1314.
s. auch G a n t .

Ermächt igung, zur Prozeßführung 58—62 — von öffentlichen Beamten zum Zeugniß
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400, 401, 411, 423 — des Gläubigers zu Retentionen, Beschlagnahme und Verhaf-
tung des Schuldners als Vorsichtsverfügung 607, 628, 640 — des Drittschuldners
zu Retentionen gegenüber dem Arreftbeklagten als Vorsichtsverfügung 984 — eine
Handlung auf Kosten des Verpflichteten durch dritte Personen vornehmen zu lassen,
als Vorsichtsverfügung 862 — des Klägers zur Beseitigung einer Anlage auf Kosten
des Verurcheilten 865 — Pfändung von Gegenständen, zu deren Zurückbehaltung ein
Dritter Ermächtigung hat 902 — bestimmter Personen zu gerichtlichen Versteigerungen
925 — zum freien Verkaufe gepfändeter Früchte auf der Wurzel 961 — zur Beschlag-
nahme unbeweglicher Sachen 1041 — zur Vollstreckung mittels Personalhaft 1140,
1141, 1142, 1145, 1160, 1167 — des Aufsehers des Schuldgefängnisses zur Frei-
lassung des Schuldgefangenen 1163 — von Vertretern zur Übertragung einer Ent-'
scheidung an Schiedsrichter 1321 — s. auch V o l l m a c h t .

Ermessen, f r e i e s des Ge r i ch t s , in Bezug auf die Feststellung des durch einen Rechts-
streit, eine Vollstreckung oder den Vollzug einer Vorsichtsverfügung verursachten Scha-
dens 119 — in Bezug auf den Betrag und die Frist zur Bestellung der Sicherheit
für Prozeßkosten 122 — in Bezug auf die Folgen der Antwortsverweigerung oder des
Nichterscheinens der Parteien für die Feststellung des Sachverhalts 156 — in Bezug
auf Annahme von Zugeständnissen in Folge von Mängeln der Beantwortung der in
Parteivorträgen enthaltenen tatsächlichen Angaben 164 — in Bezug auf die Frage,
wieweit Protokolle wegen formeller Mängel als ungiltig oder beweisunkräftig zu be-
trachten sind 168 — des Gerichts beim Urtheil 262—265. 274, 345, 512, 710 —
in Bezug auf Wahrscheinlichkeitsgründe als Beweisbehelfe 322 — in Bezug auf Fest-
setzung eines Schadensbetrages 330 — in Bezug auf die Beweiskraft von Urkunden
und Büchern 360—365, 368, 369 — in Bezug auf die Wirkung des Ungehorsams
oder die Erklärung Dritter, welche zur Anerkennung von Urkunden beigeladen sind 371
— in Bezug auf die Annahme der Aechtheit bestimmter alter Urkunden 374 — in
Bezug auf die Beweiskraft von Denkmälern, Grenzzeichen, Marksteinen, Aichpfählen und
ähnlichen Zeichen 395 — in Bezug auf den Gegenbeweis aus Veranlassung von Zeu-
genaussagen 414 — in Bezug auf nachträgliche Zulassung von Zeugen 415 — des
beauftragten Richters in Bezug auf die von einer zum Zeugenverhöre nicht erschienenen
Partei schriftlich eingereichten Fragen 421 — in Bezug auf die Würdigung des Gut-
achtens von Sachverständigen 437, 438 — in Bezug auf die Anberaumung einer be-
sonderen Sitzung zur Erklärung über Annahme oder Zurückschiebung des Eides sowie
zur Eidesleistung im Handels- und einzelngerichtlichen Verfahren 531 — in Bezug
auf Anordnung einer Sicherheitsleistung bei einstweiliger Vollstreckung des Urtheils im
Wechfelprozeß 549 — in Bezug auf Einstellung der Vollstreckung 873, 876, 877.

E r n ä h r u n g , Zuständigkeit bei Klagen auf Ernährung außerehelicher Kinder 6 — Frei-
lassung entsprechender Beträge und Bezüge zur Eruährung des Schuldners, seiner Kin-
der :c. ?c. beim Arrest auf Forderungen 968, bei der Immission 1008, 1014, 1016,
bei der Subhastation 1049, bei der Gant 1195, 1209, 1280, 1281, 1294.

G r n d t e n , Zuständigkeit bei Klagen wegen Beschädigung durch Erndten 6.
E r n e n n u n g , von Uebersetzern uub Dolmetschern 163 — des Sequesters 622 — eines Ver-

walters bei der Immission 1017, bei der Subhastation 1048 — des Gantmassever-
walters 1195, 1199, 1253, 1280 — des Versteigerungsbeamten bei Pfändung von
Fährnissen und Früchten 925, 929, 965, bei der Subhastation 1052, 1053, 1055,
1082,1083 — des Richtercommissärs im Vollstreckungsverfahren 942, 965, 993, 1017,
1094, i m . Gantverfahren 1193, 1195.

E r ö f f n u n g , des Vertheilungsverfahrens bei Subhastationen 1094 — der Gant 1173
bis 1176, 1189—1205, Wirkung der Ganterd'ffnuug 1206—1232.

Ersatz, s. Beschäd igung , En tschäd igung , Schadensersatz, Kosten.
Ersatzmänner des Gläubigerausschusses bei der Gant 1280, 1282, 1284.
Erscheinen, persönliches Erscheinen der Parteien: besondere Anordnung durch das Ge-

richt 155, Folgen des Nichterscheinens 156; persönliches Erscheinen beim Sühnevn-
such in Ehesachen und Folgen des Nichterscheinens 660, 662, 663, 674; der Gegen-
partei des Beweisführers oder eines Dritten bei der Tagfahrt zur Vorlage oder Her-
stellung von Vergleichungsschriften 378/ 380, 381 , Verhinderung hieran 380, 381,
Folgen des unentschuldigten Ausbleibens 380, 381 — Aufforderung des Anwalts
an den Gegenanwalt zum Erscheinen in der Sitzung 239, 252, 259, 282,342;
Folgen des Nichterscheinens der Anwälte beim Aufrufe zur Hinterlegung der
Anträge 241, bei der Verhandlung, 245 — wann der Anwalt als nicht erschienen zu be-
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trachten ist 253 — Aufforderung zur Bestellung eines Anwalts, der in einer bereits
festgesetzten Sitzung zu erscheinen hat 259, 260,282. 300 — Unmöglichkeit des Erscheinens
bes Anwalts in der Sitzung 305 — Aufforderung zum Erscheinen in der Handels- oder
einzelngerichtlichen Sitzung 501, 502; Folgen des Nichterscheinens des Klägers oder
Beklagten 507, 520, 521 — Berbindungsurtheil in Folge Nichterscheinens eines von
mehreren Beklagten 316—318 — Folgen des Nichterscheinens der Parteien bei der
Tagfahrt zur Beweisaufnahme 340; Vertretung der Parteien hiebei 340, 341 —
Aufforderung an die Gegenpartei zum Erscheinen bei der bezirksgerichtlichen Verhand-
lung über Anstände oder Streitigkeiten bei der Beweisaufnahme durch einen beauf-
tragten Richter 342 — Nichterscheinen des Schwurpflichtigen 465, 472, Verhinderung
desselben 464, 468,472— Verpflichtung der Zeugen zum Erscheinen 343, 427—430;
Folgen des Nichterscheinens 427—430 — Erscheinungspsticht von Sachverständigen,
welche die Wahl oder Ernennung annahmen 343, 441 — Nichterscheinen einer der
Parteien in der Berufungsmstanz 692, 715, 719, 724, 726 — Folgen des Nicht-
erscheinens eines Betheiligten zur Verhandlung über Rechnung und Vertheilungsplan
bei Immissionen 1027 — Wegfall einer besonderen Aufforderung zum Erscheinen bei
der Verhandlung über die Streitigkeiten im Gantliquidationsverfahren 1269, — s. auch
B o r l a d u n g .

G r s c h e i n u n g s f r i f t , im bezirksgerichtlichen Verfahren 226; Angabe in der Zustellungs-
urkunde 226; Wahrung bei Prozessen des Fiskus und der Advokaten in eigener Sache
227; fruchtloser Ablauf der Erschemungsfrist 228, 250, 297—300; Gewährung einer
wiederholten Erfchemungsfrist 298,300,495 —in Berufungssachen 698; fruchtloser Ablauf
derselben 712 — bei Nichtigkeitsbeschwerden 800, 801, 803; fruchtloser Ablauf 803
— im Nechnungsprozesse 889 — im Verfahren bei vorbehaltener Liquidation 898
— im Vertheilungsverfahren bei der Pfändung von Fahrnissen und Früchten 947,
965 — bei Streitigkeiten im Immissionsverfahren 1031.

Ersetzung des Richterkommissärs oder Versteigerungsbeamten im Vollstreckungsverfahren
8 5 5 / i m Gantverfahren 1197.

Ersuchen, an gleichgestellte Gerichte 55 — an ausländische Gerichte 55 — um Beweis-
aufnahme im Auslande 335, 1333 — an öffentliche Behörden um Mittheilung von
Akten und Urkunden zur Beweisführung 392, 529 — um Vornahme des Sühnever-
suchs in Ehesachen 660, 674 — des Berufungsgerichts zum Zwecke der Beweiser-
hebung 734 — der Schiedsgerichte an Einzelngerichte 1333.

Er t rägn isse , unbeweglicher Sachen: Einweisung in dieselben als Vollstreckungsmittel 852,
856, 857, 859, 860, 1007, 1037, 1038, 1092; Emweisuug des Schuldners oder
Drittbesitzers auf dieselben für unentbehrliche Lebensbedürfnisse 1008, 1014, 1049 —
Verwerthung und Vertheilung der Ertragnisse aus Gütern, an welchen dem Gant-
schuldner nur ein Genußrecht zusteht 1312.

E r w e i t e r u n g , des Gesuchs der Klage 180, 181, 182, 299, 302 — der Widerklage 304 —
des Gesuchs in der Berufungsinstanz 719, 720 — von Fristen mit Rücksicht auf die Orts-
Entfernung oder wegen unbekannten Aufenthalts, im Allg. 209; der Erscheinungssrist
im bezirksgerichtlichen Verfahren 226, in der Berufungsinstanz 638, bei Nichtigkeits-
beschwerden 800, im Rechnungsprozesse 889, bei vorbehaltener Liquidation 898;
der Zwischenfrist zwischen Zustellung der Beweisaufnahmstagfahrt und letzterer 331,
338, 525; im Vollftreckungsverfahren im Allg. 853; der Zwischenfrist zwischen Zu-
stellung des Befriedigungsgebots und der Beschlagnahme, sowie der Wiederverstei-
gerung bei der Subhastation 1041, 1131; der Frist zur Beschwerde des Schuldners
gegen das Ganterkenntniß 1204, des Antragstellers gegen die Abweisung des An-
trags auf Ganteröffnung 1205; der Anmeldefrist für die Gantgläubiger 1254; bei
Schiedsgerichten 1343.

E r w e r b e r , Wiederaufnahmsverlangen der Erwerber von Rechten an der streitigen Sache
765, 773, 774, 780 — Vollstreckung Seitens des dritten ErWerbers eines Anspruchs
835 — böser Glaube des Erwerbers einer Hypothek, welche nach der Beschlagnahm«
eines Immobile vor deren Vormerkung eingetragen oder vorgemerkt wurde 1050;
Anfechtung der Veräußerung von Gegenständen aus einer Gantmasse oder der Bestellung
von Pfandrechten und Hypotheken gegen den ursprünglichen dritten ErWerber 1226,1229.

Grwerbsgeschäfte, Fortftihrung für die Gantmasse 1242.
G r w e r b s t i t e l , Zustellung des Erwerbstitels des dritten Erwerbers eines Anspruchs an

den Schuldner bei der Vollstreckung 835.
E rwerbungen des Gantschuldners während des Gantverfabrens 1208.
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Erziehung der Kinder, Rücksicht aus die hiesür entstehenden Kosten beim Arrest auf
Forderungen 968, bei der Immissi,n 1008. 1014, bei der Subhastation 1049, bei
der Gant 1209, 1280.

Gvict ion, s. E n t W ä h r u n g .
Gwiggeldrecht in München, Vergantung nach demselben 1080, 1188.
C>ecution, s. Vollstreckungen.
Ex te r r i to r ia l i tä t , Gerichtstand der dieselbe im Auslande genießenden Staatsangehörigen 13.
Fabrikarbeiter, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten zwischen denselben und Fabrikunter-

nehmern 6 — Gerichtsstand derselben 18 — Beweiskraft der Handbücher ihrer Fabrik-
herren gegen sie 365 — in wie weit deren Lohn dem Arreste nicht unterworfen ist 967.

Fabriken, Fortführung derselben im Gantverfahren 1242, 1280.
Fabrikunternehmer, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten zwischen denselben und ihren

Fabrikarbeitern 6.
Fähigkeit, vor Gericht als Partei zu handeln 58—62; Verlust derselben als Grund zur

Unterbrechung des Verfahrens 491 — zum alleinigen Auftreten als Partei 78, 79;
zum Auftreten als Bevollmächtigter oder Beistand im Parteiprozeß 78; zur Funktion
als Anwalt im Anwaltsprozeß 79; zur mündlichen Rechtsvertheidigung 80 — zur
Prozeßführung, Einreden in Betreff derselben 186 — Zustellungen an die gesetzlichen
Vertreter von Personen, welchen die Fähigkeit selbstständig vor Gericht zu handeln
fehlt 193, 206; Unterbrechung von Fristen und neue Zustellungen im Falle des Todes
des gesetzlichen Vertreters oder bei Veränderungen hinsichtlich der Prozeßfähigkeit 211.

Fäl lung des Urtheils 269—276, 512, 710, 811 fg. —
f. auch Ur th e i l .

Fälschung, Erklärung über Aechtheit oder Falschheit einer Urkunde 370, 371, Seitens
hiezu beigeladener Dritter 371; Behauptung der Unächtheit und Fälschung 372, 373,
375; Beweis der Fälschung 372—384; Geldstrafen gegen Parteien bei mutwilliger
Behauptung der Falschheit einer Urkunde 385.
s. auch Aechthei t , V e r f a h r e n und Wechsel.

Fahrnisse, Pfändung und Zwangsveräußerung derselben als Vollstreckungsmittel 856,
860, 901—955 — Veräußerung derselben im Gantverfahren, Bewilligung von Zah-
lungsfristen hiebei 1281, 1290.
s. auch Vollstreckungen.

Famil ie des Gantschuldners, Fürsorge für diefelbe 1209, 1280.
Familienangehörige, aushilfsweise Zustellungen an dieselben 196, 206, 211.
Familienarchive, Beweiskraft der in denselben aufbewahrten alten Privatmrkunden und

Abschriften 361, 367; Annahme der Aechtheit dieser Urkunden 374.
Familienfideicommisse, die besonderen Bestimmungen der Gesetze über dieselben in

Beziehung auf Eintreibung von Fideicommißschulden, die Zwangsvollstreckung anf
Fideicommißgüter, sowie auf die Früchte derselben werden nicht geändert 880, 1188.

Faustpfänder, als Mittel der Sicherheitsleistung: sür die Wider- und Nachklage, für die
Wiedererstattung eines Streit- oder Exekutionsgegenstandes oder für den durch eine
Vollstreckung oder eine Vorsichtsverfügung verursachten Schaden, bann bei Vorsichts-
verfügungen 126,130,615 — die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und des Einfüh-
rungsgesetzes hiezu über den Verkauf von Faustpfändern bleiben in Kraft 881— welche der
betreibende Gläubiger im Besitze hat, können ohne Psändung versteigert werden 909 — in
öffentlichen Credit- und Leihanstalten brauchen nicht der Gantmaffe überliefert zu werden
1214 — Verfahren, wenn die volle Befriedigung des Inhabers eines zur Gantmasse
gehörigen Faustpfands aus demselben ungewiß oder erst nach längerer Zeit zu gewär-
tigen ist 1300.

Faustpfandglänbiger können die gepfändeten Gegenstände bis zur Veräußerung in
Verwahrung behalten 915.

Feier, kirchliche, während derfelben darf der dabei anwefende Schuldner nicht verhaftet
werden 1147.

Feiertage, gebotene, Zustellung an solchen 199, 206 — Nichtanrechnung als letzter Tag
einer Frist 208 — unter welcher Voraussetzung an denselben Vollstreckungshandlungen
vorgenommen werden dürfen 846.

?eldfruchte, Zuständigkeit bei Klagen wegen Beschädigung derselben 6, s. auch Früchte,
-eldhüter als Aufseher über gepfändete Früchte 959.
Festnahme, provisorische, bei Verübung einer strafbaren Handlung in der Sitzung 152.
Festsetzung, der Zuständigkeit 34—37 — der Kosten im Anwaltsprozesse für die obsie-
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gende Partei 113, 114, für den Anwalt gegenüber der eigenen Partei 118; im
Parteiprozesse 115, 118 — des durch einen Rechtsstreit, eine Vollstreckung oder den
Vollzug einer Vorsichtsverfügung verursachten Schadens 119 — der Sitzung zur Ver-
handlung 241 — einer anderen Sitzung zur Hinterlegung der Anträge bei Vertagungen
243 — einer weiteren Sitzung zur Verhandlung bei Vertagungen 249 — der Sitzung
im abgekürzten Verfahren 259, 260 — einer Sitzung zur Verbesserung des Urtheils
282, 283 — der Sitzung oder Tagfahrt zur Beweisaufnahme 334, 338 — des
Sitzungstags zur Vernehmung der Zeugen 402, der Tagfahrt zur Zeugenvernehmung
durch einen beauftragten Richter 406, 407, 408, der Sitzung zur Verhandlung über
den Einspruch eines wegen Nichterscheinens verurtheilten Zeugen 430 — der Sitzung
oder Tagfahrt zur Einweisung oder Vernehmung von Sachverständigen 438,446, 447
— der Sitzung für die Abnahme des Haupteides 460, 462 — der Zeit und des Orts
zur Beweisaufnahme im Handels- und emzelnrichterlichen Verfahren 525 — einer
Sitzung zur Verhandlung über Klagen auf Erfatz des bei Aufläufen verursachten Scha-
dens 596, 597 — des Betrags zur Sicherheitsleistung 122, 125, 130; insbesondere
behufs Abwendung einer Vorsichtsverfügung 615, 632 — einer Sitzung zur Verhand-
lung über die Beschwerde gegen eine von einem Vorstande eines Collegialgerichts oder
einem Senatsvorstande erlassene Vorsichtsverfügung 634 — einer Tagfahrt zum
Sühneverfuch in Ehescheidungssachen 660, wiederholte Festsetzung 663 — einer Ent-
schädigung im Bollstreckungsverfahren, wenn der Verpflichtete seiner Obliegenheit nicht
nachkömmt 862 — der dadurch erwachsenen Kosten, daß ein Dritter die Handlung für
den Verpflichteten vorgenommen hat 862 — der Kosten im Vollstreckungsverfahren 879;
einer Sitzung zur Verhandlung über die nachträgliche Liquidation 899 — der Ver-
steigerung im Subhastationsverfahren 1055, 1056; der Wiederversteigerung in diesem
Verfahren 1132.

Fes ts te l lung , des sichern Datums einer Privaturkunde 358, 359 — des Zustandes einer
Waare oder eines sonstigen Gegenstandes durch Sachverständige 538 — der Aechtheit
von Privaturkunden 579—583. und zwar Klage auf Aechtheitserklärung 579—582,
Anerkennung vor dem Vermittlungsamte 583 — des Werths des Streitgegenstands
4,188, des Beschwerdegegenstands behufs Berechnung der Berufungssumme 689, 691, 725
— des Betrags der Geldforderung, wenn derselbe in der vollstreckbaren Urkunde nicht
genau festgestellt ist 821 — der Gantmasse durch den definitiven Masseverwalter 1290.

f i r m a , vorläufiges Erlöschen derselben im Gantverfahren 1202.
' 5kale, Befugniß derselben zur Prozeßführung 79 — Bevollmächtigung 89, 92 — Gebühren

gegenüber der in die Kosten verurtheilten Gegenpartei 107 - Bestellung als Anwälte
bei Klagen gegen den Fiskus 227.

F i s k n s , Gerichtsstand desselben 15, 30 — Vertretung durch Fiskale 79, 89, 92 — Er-
mächtigung desselben im Falle Obsiegens der zum Armenrechte zugelassenen Partei
die Verurtei lung in dem Kostenpunkte bezüglich der ibm zukommenden Beträge für
sich in Vollzug setzen zu lassen 144 — Klage gegen denselben, vorgängiges Nachsuchen
der Abhilfe im Verwaltungswege 176 — Zustellungen an denselben 195, 206 —
Wahrung der Erscheinungsfrist in Prozessen gegen denselben 227 — Eidesleistung
für denselben 452, 453, 472 — Klagen desselben gegen Gemeinden auf Erfatz der
mit dem Einschreiten der bewaffneten Macht verbundenen Kosten 604 — Vollstreckungen
gegen denselben 882.

xirung, s. Festsetzung.
Flächenmaß der zwangsweise zu versteigernden Immobil ien, beiläufige Angabe desselben

im Beschlagnahmeprotokoll 1044, keine Haftung für dasselbe bei der Versteigerung 1057.
F lösser , Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten derselben mit ihren Reisenden 6.
F l u c h t , gegen Inländer, welche sich auf derselben befinden oder fiuchtverdächtig sind, ist

Personalhaft als Vorsichtsverfügung und als Vollstreckungsmittel zulässig 612, 1139,
1165 — Vorsorge gegen Fluchtversuche eines zu verhaftenden Schuldners 1146 —
des Gemeinfchuldners als Grund der Ganteröffnung von Amtswegen 1175 — des Gant-
schuldners als Grund der förmlichen Aufnahme des gesammten Massevermögens vor
der Gläubigerversammlung 1251.

Förml i chke i ten , Nachträge zu einfachen Vorstellungen sind ohne solche beizufügen 648,
ebenso Anberaumung der Sitzung zur Entscheidung über diese Vorstellungen ohne solche 649
— welche bezüglich der Aufforderung eines Ehegatten zur Rückkehr im Ehescheidungs-
Prozesse nur mehr statthaft sind 658 — wann Verletzungen der gesetzlichen Vorschriften
über die Förmlichkeiten des Verfahrens zur Grundlage einer Nichtigkeitsbeschwerde
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dienen können 793 — wo nur der Einzelnrichter im Bollstreckungsverfahren thätig
zu werden hat, erfolgt die Verhandlung und Entscheidung ohne Förmlichkeit 841 —
welche im Subhastationsverfahren bei Strafe der Nichtigkeit zu befolgen sind 1076,1136.

F o r d e r u n g e n , bedingte Zahlungsbefehle wegen persönlicher Forderungen 553—568 —
einstweilige Beschlagnahme von Forderungen als Vorsichtsverfügung 606; zur Sicher-
stellung von Geldforderungen oder sonstiger in Geld anschlagbarer Ansprüche kann
Arrest verhängt werden 607, Abwendung der Verfügung durch Sicherheitsleistung 615,
625, 632; nur wegen einer bereits klagbaren Forderung ist Verhaftung des Schuldners
zulässig 612; Frist zur Betreibung der Hauptsache, wenn Forderungen des Schuldners
mit Beschlag belegt worden sind 630 — wie weit Forderungen noch in der Be-
rufungsinstanz geltend gemacht werden können 705 — Beschränkung der Forderung
durch den Appellaten ist ohne Einfluß auf die Berechnung der Berufungssumme 688;
Mangel der Berufungssumme bei Geldforderungen, als Grund der Verwerfung der
Berufung von Amtswegen 725 — wenn die für die Forderung bestehende Sicherheit
vermindert wurde, ist die Vollstreckung zulässig, auch wenn die in der vollstreckbaren
Urkunde festgesetzte Frist noch nicht abgelaufen ist 830 — Berechnung und Behandlung,
wenn ein Gläubiger in Folge einer Vollstreckung für eine unverzinsliche Forderung
vor der Verfallzeit Befriedigung erlangt836, im Gantverfahren 1217, 1300—wann
zur Fortsetzung der Vollstreckung bei Forderungen aus Wechseln und kaufmännischen
Anweisungen geschritten werden kann 845 — Arrest auf Forderungen als Vollstreckungs-
mittel zur Beitreibung von Geldforderungen 856, 860, 966—1006 — wann Gläu-
biger vou uoch nicht fälligen Forderungen sich der Pfändung anschließen können 920;
Rangordnung bei Vertheilung des Erlöses aus der Versteigerung gepfändeter Fahr-
nisse 938, gerichtliches Vertheilungsverfahren hiebe: 942—950 — wann ein Gläu-
biger, der eine fällige Forderung hat, sich dem Immissionsverfahren anschließen kann
1020, Verfahren hiebei 1021,1022; Rangordnung bei Vertheilung der Ertragsüber-
schüsse 1024, wenn bei einer früheren Vertheilung der Betrag und Rang derselben
festgesetzt wurde 1026; Beendigung der Immission durch Berichtigung sämmtlicher zu
berücksichtigender Forderungen 1036 — Recht des Besitzers einer fälligen Forderung,
die Subrogation im Subhastationsverfahren zu begehren 1088, desgleichen bei An«
sprächen Dritter die gerichtliche Entscheidung über Fortsetzung oder Einstellung des
Verfahrens zu veranlassen 1089; Rangordnung im Subhaftationsverfahren 1092,
1093; Anmeldung der Forderungen im Vertheilungsverfahren 1098—1100, besondere
Arten derselben, insbesondere bedingte 1118, 1119, dann solche, welche mi t dem Tode
des Berechtigten oder mit dem Eintritte eines noch unbestimmten Zeitpunktes auf-
hören 1120, wenn sich die Betheiligten über die näheren Bestimmungen der Sicher-
heitsleistung oder Kapitalsanlage hiebei nicht einigen können 1121; Eintritt eines Gläu-
bigers in das Vertheilungsverfahren, welchem gegen einen dabei betheiligten Gläubiger
eine zur Anlegung eines Vollstreckungsarrestes berechtigende Forderung zusteht 1122,
1123; Einfluß der Forderungen des Ansteigerers auf die Erlegung des Kaufpreises
1128 — Hinterlegung der betreffenden Beträge beim Einzelngerichte zum Zwecke der
Entlassung des Schuldners aus der Personalhaft 1163; Wirkung selbstständiger
Forderungen, die erst nach der Verhaftung oder Anschließung entstanden oder fällig
geworden sind, bezüglich der Fortsetzung der Haft 1167 — Liquidstellung der For-
derungen im Gantverfahren, welche der Entscheidung der Gerichte entzogen sind
1180, 1260; wann Zahlungen ausständiger Forderungen nicht mehr an den Gant-
schuldner gemacht werden dürfen 1208; Compensation von Forderungen im Gant-
verfahren 1213; Behandlung noch nicht fälliger, bedingter und betagter Forderungen
1217, 1300; Anfechtbarkeit der Bewilligung von Hypotheken und fonstigen Vor-
zugsrechten für schon früher bestandene Forderungen 1222, 1228; Anmeldung im

« Liquidationsverfahren 1253, welche Forderungen angemeldet werden müssen 1259,
Anmeldung nach Ablauf der Anmeldefrist 1261, bei gemeinschaftlichen Hypothekfor-
derungen 1262, Befugniß der Bestreitung der angemeldeten Forderungen durch den
Gantschuldner 1264, Bestimmung des Ranges der Forderung für die tabellarische
Uebersicht 1265. summarische Zusammenstellung derselben 1266, Aufruf und Aner-
kennung derselben 1268; Streitigkeiten über angemeldete Forderungen und deren
Vorzugsrechte 1271—1279; die Stimmen in der Gläubigerversammlung werden nach
den Forderungsbeträgen bemessen 1281; welche bevorzugte Forderungen vorläufig
bezahlt werden können 1294, 1295, 1297, Auszahlung gegen Sicherheitsleistung 1296;
Festsetzung der auf jede angemeldete Forderung fallenden Summe beim EntWurfe des
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Vertheilungsplans 1298, 1300, 1301; Veräußerung von Forderungen 1308,1309 —
Behandlung unveräußerlicher 1310, 1311^ — s. auch Vo l l s t reckungen .

For t führung der Fabriken oder anderer Erwerbsgeschäfte im Gantverfahren 1242,1280.
f r t s e H u n g , des Vollstreckungsverfahrens gegen die Erben des Schuldners 833 — der

Vollstreckung in Wechselfachen und bei Forderungen wegen kaufmännischer Anwei-
sungen 845 — Widerspruch gegen unberechtigte Fortsetzung der Vollstreckung 868 —
trotz Erhebung des Widerspruchs 873, 875, Hemmung derselben 876 — der Pfändung
von Fährnissen, wenn die bisher gepfändeten Gegenstände zur Befriedigung sämmt-
licher Gläubiger nicht ausreichen 924; die Versteigerung darf nicht fortgesetzt werden,
wenn die zur Zahlung der Forderungen erforderliche Summe erreicht ist 936; des
Verfahrens durch den Anfchlußgläubiger 937 — wann die Fortsetzung des Subha-
stationsverfahrens gehindert ist 1089 — des Geschäftsbetriebs im Gantverfahren 1242,
1280; der Verwaltung der Gantmasse durch den definitiven Masseverwalter 1290.

F r a g e n , an die Zeugen Seitens des vernehmenden Richters 419, Seitens der Gerichts-
mitglieder, Parteien, Beistände oder Gewalthaber 420, 421 — an Sachverständige
438, 443, 445.

Fragerecht des Vorsitzenden und Einzelnrichters, dann der übrigen Gerichtsmitglieder,
der Parteien, Gewalthaber und Beistände 154.

F r a u e n können nicht Schiedsrichter sein 1322.
Fre i lassung des verhafteten Schuldners, durch den Einzelnrichter 1149, 1155; wenn

Ersterer nicht rechtzeitig aus dem Untersuchung^- oder Strafgefängnisse ins Schuldge-
fängniß gebracht wurde 1154; wann diese durch den Aufseher des Schuldgefängnisfes
zu geschehen hat 1163—1170.

F r e i w i l l i g e Rechtspf lege, s. N i ch t s t re i t i ge Rechtspf lege.
F r i s t e n , a l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n übe r v e r e i n b a r t e , gesetzliche und vom

Ger ich te festgefetzte F r i s t e n 208 — 217, insbesondere: Berechnung des Fr i -
ftenlaufes 208, 210 — Erweiterung der Fristen mit Rücksicht auf die Ortsentfernung
oder wegen unbekannten Aufenthalts 209, 226, 331 , 338, 525, 698, 800, 853,
889, 898, 1041, 1131, 1204, 1205, 1254, 1343 (im Einzelnen f. unter „Erwei-
terung) — gemeinschaftliche Frist, wenn mehrere Personen wegen des nämlichen
Gegenstandes zu handeln oder erscheinen haben 210 —Fristenlauf gegen die Partei,
welche die Zustellung veranlaßt hat 210 — Fristenlauf gegenüber Endurtheilen und
denfelben gleichgestellten Urtheilen 210,682, 683 — Unterbrechung und neuer Lauf von
Fristen 211, 490—495, 1081 —Abkürzung und Verlängerung von Fristen durch
Übereinkunft von Parteien 212, von gesetzlichen Fristen durch das Gericht 213, Ver-
längerung richterlich festgesetzter Fristen 213 — Constatirung der Einhaltung von Fr i -
sten 214 — Nachtheile von Fristenversämnnissen 215, Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand gegen Fristenversäumnisse 216, 217 —

gesetzliche: für die Bemerkungen der Gegenpartei auf ein Gesuch um Festsetzung der
Zuständigkeit 35 — für die Beschwerde gegen die Verwerfung des Gesuchs um Ableh-
nung eines Richters oder Gerichtsschreibers 49, 52 — für das Rechtsmittel der Be-
schwerde gegen Strafverfügung wegen Verzögerung der Rechtspflege 56 — für den
Einspruch gegen Festsetzung der Kosten im Änwaltsprozesse 114, 118 — zur Einsicht-
nahme, bez. Rückgabe mitgeteilter Urkunden im Anwaltsprozesse 173, zum Einsprüche
gegen das Erkenntniß auf Rückgabe der Urkunden 174 — für die Berufung gegen
die Verwerfung einer gerichtsablehnenden Einrede 187 — für das Gesuch um Wie-
dereinsetzung gegen die Versäumung von Fristen oder Tagfahrten 217 — zur Be-
stellung des Anwalts und der Anzeige hievon an den Gegenanwalt (Erscheinungsfrist)
226,227,228,298,300,495,698, 712, 800, 801, 803,889, 898, 947, 965,1031 —zur
Zustellung der motivirten Anträge der Anwälte 231, 232,233,573,312,344, 713, 714,
852,1272 — zur gesonderten Geltendmachung bestimmter prozeßhindernder Einreden 232
— zur Beiziehung eines Dritten durch Gewährschaftsklage oder Streitverkündung undBe-
kanntgabe hievon an den Anwalt des Klägers 233 — Frist, nach welcher der Aufruf der Sache
in der bezirksgerichtlichen Sitzung zu erfolgen hat 237, für die Aufforderung des Anwalts an
den Gegenanwalt znm Erscheinen in der Sitzung 239 — inwieweit in 'Folge des Ablaufs
der Fristen für das Vorverfahren der Ausschluß der betreffenden Handlung eintritt
2 5 1 — Frist, nach welcher die Anmeldung zur Wochentabelle geschehen kann, wenn das
Vorverfahren in der Hauptsache erst nach Erledigung eines Präjudicial- oder Zwischen-
punktes stattzufinden hat 256 — Frist zwischen Zustellung und Sitzung im Verfahren zur
Verbesserung eines Urtheils 282, 283 — Frist, nach welcher ein Versäumungsurtheil
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gegenüber mehrere« Parteien erlassen werden kann 306, zum Einsprüche gegen ein
Versäumungsurtheil 309, zur Zustellung eines motivirten Antrags bei diesem Einsprüche
312, für die Anmeldung dieser Sache zum Eintrage in die Wochentabelle 313 — zwischen
der Zustellung des die Tagfahrt zur Beweisaufnahme festsetzenden Urtheils und dieser
Tagfahrt 331, 338, — zur Zustellung motivirter Anträge vor der Verhandlung, wenn die
Beweisaufnahme nicht in der Sitzung stattgefunden hat 344 — zwischen der Zustellung
der Vorladung an den Zeugen und der Vernehmungstag fahrt 410, zur Kundmachung
der Zengen an die Gegenpartei 412, 415, 530, für den Einspruch gegen die Verur-
theilung eines Zeugen wegen Nichterscheinens 430, zur Beschwerde an das Prozeßge-
richt gegen Verurtei lung eines Zeugen durch einen beauftragten Richter 430, 432 —
zur Ablehnung von Sachverständigen 439 — für den Einspruch gegen das Urtheil auf
Annahme der Eidesverweigerung 468,472 — zwischen der Klagzustellung und dem Sitz-
ungstage im Handels- und einzelngerichtlichen Verfahren 502, 565, Abkürzung derselben
503 ; zur Abfassung des Urtheils in diesem Verfahren 515; zum Einsprüche gegen eine Han-
dels- oder einzelngerichtliches Versäumungsurtheil 522; zur Kundmachung der Zeugen an
die Gegenpartei in diesem Verfahren 530 — zur Befriedigung des Gläubigers oder Erhe-
bung der Protestation im Verfahren mittels bedingter Zahlungsbefehle 556 ; für die Zu-
lässigkeit der Protestation 558; zur Erhebung der Klage im ordentlichen Verfahren,
falls die Protestation rechtzeitig erklärt wurde 559 ; zur Stellung des Antrags auf
Erlassung eines Vollstreckungsbeschlusses in diesem Verfahren 5 6 1 ; für das Gesuch um
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der für die Protefta-
tion gegen den Zahlungsbefehl gestatteten Frist 565 — zur Anstellung der Klage auf
Ersatz des bei Aufläufen verursachten Schadens 591 — zur Mittheilung des Eintrags
des Verbots der Veräußerung und weitern Belastung unbeweglicher Güter in das
Hypothekenbuch an die Gegenpartei 625 — zur Betreibung der Hauptsache, wenn eine
Vorsichtsverfügung vollstreckt wurde 630, 633 — zur Erhebung der Beschwerde gegen
eine in Bezug auf eine Vorsichtsverfügung von dem Vorstande eines Collegialgerichts
oder einem Senatsvorstande erlassene Entschließung 634 — zur Zulassung der Eheschei-
dungsklage wegen böslicher Verlassung 658; für das Gesuch zur Festsetzung einer neuen
Tagfahrt zum Sühneversuch 663; für die Aussetzung des Ehescheidungsverfahrens 670 —
zur Einlegung der Berufung 697, 187, 853, 1089, 1278, 1340; zur Zustellung
der motivirten Anträge hiebei 713, 714, zur Ueberfendung des Auszugs aus dem Beru-
fungserkenntnisse an den Gerichtsschreiber des Untergerichts 737 — zur Erhebung von Be-
schwerden im Allg. 740, 757, zur Einreichung etwaiger Erinnerungen gegen eine Be-
schwerde 744, zur Einsendung der Beschwerde an das Obergericht 745 — zur Zustellung
des Wiederanfnahmsverlangens an die Gegenpartei 770—775, 781 — zur Erhebung
der Nichtigkeitsbeschwerde 797; zur Hinterlegung der Urkunden und Prozeßschriften
auf der Gerichtsschreiberei durch die Gegenpartei 804, 805; für die Bekanntmachung
des zur Verhandlung festgesetzten Tags 808; für die Abfassung des Urtheils 816; zur
Übersendung der Ausfertigung des Cassationsurtheils an den betreffenden Gerichts-
schreiber 818 — der Wirkungslosigkeit der Zustellung eines Befriedigungsgebots im Voll-
streckungsverfahren 842, ebenso der Zustellung der vollstreckbaren Urkunde 843,919, 921 —
wann zur Fortsetzung derBollstreckung geschritten werden'kann 845— für die Berufung gegen
Urtheile im Bollstreclungsverfahren 853 — für Beschwerden gegen das Verfahren des Com-
missärs 854 — zur Erhebung des Widerspruchs gegen die Vollstreckung 872 — zur Erklä-
rung des Rechnungsabnehmers über die gestellte Rechnung im Anwaltsprozesse 890, im
Parteiprozesse 893 — zur Bekanntgabe der Einwendungen gegen die Aufstellungen des
Gläubigers im Verfahren bei vorbehaltener Liquidation und zwar im Anwaltsprozesse 897,
898, im Parteiprozesse 899 — zur Zustellung der vollstreckbaren Urkunde an den Schuldner
im Falle der Anschließung an die Pfändung von Fahrnissen 921 ; für die Versteigerung
gepfändeter Fahrnisse 927, zur Erhebung von Einwendungen gegen die Versteigerung
929; zur Hinterlegung des VersteigerungserlvseS bei dem Vollstreckungsgerichte 939;
zwischen der Vorladung nnd der Verhandlungstagfahrt beim gerichtlichen Verthei-
lungsverfahren 943 — zur Uebergabe des Verzeichnisses der Ansprüche durch den
Verwalter der gepfändeten Früchte auf der Wurzel 963 — zur Abgabe der Erklärung
des Drittschuldners über die bei ihm mit Arrest belegte Forderung 972, beim Sicher-
heitsarreste 1003, falls der Arrest bei einer öffentlichen Kasse angelegt wurde 978;
zur Erhebung der Klage, damit der Arrest für gerechtfertigt erklärt und der Kläger
in die belegte Forderung eingewiesen werde 980, 990, beim Sicherheitsarrest 1002;
für die Einlegung des Einspruchs gegen die Festsetzung der dem Drittschuldner zu er-
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setzenden Kosten 996; zur Einlegung der Beschwerde gegen Entscheidungen über Zu-
weisung von Erträgnissen oder Anweisung einer Wohnung für den Schuldner im
Iwmissionsverfahren 1016; zwischen Vorladung und Verhandlungstagfahrt im I m -
mMonsverfahren 1025 — Fristen im Subhastationsverfahren: zur Zahlung der Schuld,
falls nicht das Subhastationsverfahren eingeleitet werden soll 1039, 1040; für die
Zulässigkeit der Beschlagnahme von Immobilien 1041; zur Einlegung der Beschwerde
gegen die Aufstellung eines Verwalters 1048 oder gegen Zuweisung von Erträgnissen
aus den beschlagnahmten Gegenständen an den Schuldner oder Drittbesitzer 1049; für
das durch den Anwalt des betreibenden Gläubigers einzureichende Gesuch um Ernen-
nung eines Versteigerungsbeamten 1052; für das Gesuch um Festsetzung der Verstei-
gerung 1055; zwischen der Festsetzung und dem durch dieselbe bestimmten Versteige-
rungstag 1055; zur Anheftung und Zustellung des Anschlagzettels 1061; zur Bekannt-
machung der Versteigerung 1062, 1065; zur Erhebung des Widerspruchs gegen die
Versteigerungsbedingungen 1064; zur Hinterlegung der Akten und betreffenden Aus-
züge bei dem Versteigerungsbeamten 1066; zur Beibringung der Genehmigung oder
des Vollmachtsausweises eines Dritten, für den bei der Versteigerung geboten wurde
1072; für die Vollstreckbarkeit des Befehls an den Schuldner oder Drittbesitzer, dem
Ansteigerer den Besitz zu räumen 1073; Nichtigkeit wegen Nichtbeachtung bestimmter
Fristen 1076; Frist für die Einlegung der Nichtigkeitsklage 1077; durch Streitigkeiten,
die sich nach der Beschlagnahme über das Zwangsveräußerungsverfahren oder über
darauf Bezug habende Rechte der Betheiligten ergeben, wird der Lauf der Fristen
unterbrochen 1081 ; Frist zur Kenntnißgabe an den zweiten Anwalt von der Verbin-
dung und von der Leitung des Gesammtverfahrens durch den Anwalt der das erste
Verfahren betreibenden Partei 1084, die Fristen richten sich hiebe: nach dem Stande
des zuletzt eingeleiteten Verfahrens 1087; zur Erklärung über die Geltendmachung eines
Resolutionsrechts1090; zur Zustellung des Anschlagzettels an den Vorkaufsberechtigten
1091 ; zur Anfechtung des an den Vorkaufsb erechtigten geschehenen Zuschlags 1091; zur
Veranlassung der Einleitung des Vertheilungsverfahrens 1094; zur Anmeldung der For-
derungen 1098, 1124; zur Geltendmachung der Einwendungen gegen den Vertheilungs-
plan 1104,1124; zur Vorbringung der Einwendungen gegen nachträgliche Anmeldungen
1112; für das Begehren um Abänderung des Abschlusses des Vertheilungsplans 1113;
1117, zur Zahlung des Steigpreises, widrigenfalls zur Wiederversteigerung geschritten
werde 1131, zwischen der Festsetzung der Wiederversteigerung und dem dafür bestimmten
Tage 1132, zwischen dem Tage der Wiederversteigerung und dem der Bekanntmachung
der Anzeige 1133, zur Zahlung des Steigerungspreises 1135, Nichtigkeiten wegen
Nichtbeachtung bestimmter Fristen bei der Wiederversteigerung 1136 — zur Ver-
bringung des Schuldners aus der Untersuchung^- oder Strafhaft in das Schuldgefäng«
niß i154 — zur Erhebung des Rechtsmittels der Beschwerde gegen das Ganterkennt-
niß 1204, 1252, oder gegen die Abweisung des Antrags auf Ganteröffnung 1205;
zur Kündigung der vom Gantschuldner abgeschlossenen Mieth-, Pacht- oder Dienstver-
träge 1220; zur Anmeldung der Forderungen im Gantverfahren 1253, 1254, 1259,
1261, 1317; zur persönlichen Ladung 1256; zur Hinterlegung des motivirten Antrags
bei Streitigkeiten über angemeldete Forderungen oder deren Vorzugsrechte 1272; zur
Clnlegung der Berufung gegen die Urtheile über diese Streitigkeiten 1278; für Ein-
legung des Rechtsmittels der Beschwerde gegen einen gerichtlichen Beschluß über Beschwer-
den gegen Verfügungen oder Unterlassungen des Gläubigerausschusses 1288; für die
Stellung des Begehrens auf Abänderung des Abschlusses des Vertheilungsplans 1305,
1307 — zur Wahl eines Schiedsrichters durch die Gegenpartei 1326; zur Ablehnung
der vom Gerichte ernannten Schiedsrichter 1328,1329; zur Erhebung des Widerspruchs
gegen die Verweigerung der Vollstreckbarkeitserklärung eines schiedsgerichtlichen Urtheils
1339; zur Einlegung der Berufung gegen schiedsrichterliche Urtheile 1340 —

ger icht l ich festzufetzende: 56, 62, 75, 97, 100, 116, 122, 125, 172 und 329,
233, 243, 250, 259, 260 und 261, 300, 316, 331, 388, 406, 413, 444, 460, 548,
572, 588, 633, 659, 783, 887, 892, 895, 940 und 1126, 1015.

Fr ivo l i tä t , s. S t r e i t m u t h w i l l e .
Früchte, auf der Wurzel, Pfändung und Zwangsveräußerung derselben als Vollstreckungs-

mittel 856, 860, 956—965 — Zulässigkeit und Wirkung der Beschlagnahme einer
unbeweglichen Sache, wenn eine Pfändung der Früchte auf der Wurzel vorausging
1038 — Forderungen für Anbau derselben, Rang dieser Forderungen im Subhasta-
tionsverfahren 1092. s. auch Vollstreckungen.
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Fuhr leute, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten zwischen denselben und Reisenden 6 —
Beweiskraft ihrer Bücher 365.

sUhrlohu, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten von Reisenden über denselben 6.
fut ter , das nach den Pachtbedingungen ans dem Gute zu verbrauchen ist, ist von der

Veräußerung bei der Vollstreckung durch Psändung von Früchten auf der Wurzel aus-
zunehmen 964.

Gaste, Beweistraft der Bücher der Wirthe gegenüber ihren Gästen 365.
Gant,

A l l geme ine Bestimmungen: Zulässigkei t der Gant 1173—1776, insbe-
sondere: Begriff und allgemeine Voraussetzungen 1173; Gant über das Vermögen
von Personen, welche keinen Wohnsitz in Bayern haben oder hatten 1174; Wirksam-
keit ausländischer Ganteröffnungen 1174; Ganteröffnung von Amtswegen 1175; über
das Vermögen einer Gesellschaft oder Genossenschaft 1176. — Zuständigkeit s-
Verhältnisse 1177—1183; Ausschluß der Vereinbarung des Gerichtsstands 38,
und der schiedsrichterlichen Entscheidung 1320; Amtsbefugnisse des Gerichtsvollziehers
101. -^ Al lgemeine Grundsätze über das Ver fahren 1184—1187, ins-
besondere: Vertretung der Parteien 1184, 1187; Verfahren auf einfache Vorstellungen
1185; welche Entscheidungen in geheimer Sitzung zu erlassen sind 1186; Mitwirkung
des Staatsanwalts 160, 1186. — Vergantungen nach Ewiggeldrecht 1188.
— Ganten in Bezug auf Lehen und Fideikommisse 880, 1188. — Be-
sondere Rechte öffentlicher Pfand- und Kreditanstalten 880, 1188.

Erö f fnung der Gant : Ein le i tendes Ver fahren 1189—1194, insbesondere:
Art der Antragstellung auf Ganteröffnung 1189; Antrag Seitens des Gläubigers
1191, des Schuldners 1192; Obliegenheit der Einzelnrichter und Staatsanwälte be-
züglich der Eröffnung von Amtswegen 1192; Verfahren bei sofort feststehender oder
zweifelhafter Ueberschuloung 1193; Sicherungsmaßregeln 1194. — Ganterkenn t-
niß 1195—1198, insbesondere: Inhalt 1195; Verkündung 1195; Zustellung an den
Schuldner 1196; Ernennung des Richtercommissärs 1195, Ersetzung desselben 1197,
Beschwerden gegen dessen Verfügungen 1198; Zustellungen an denselben für die Gant-
masse 193, 206; Aufstellung des provisorischen Masseverwalters 1195. — Bekannt-
machung der Ganteröf fnung 1199 — 1203; insbesondre: Bekanntmachung
eines Auszugs aus dem Ganterkenntnisse 1199; Wirkung dieser Bekanntmachung 1200;
weitere öffentliche Kundgabe 1201; Mitteilungen zum Zwecke von Einträgen in's
Hypothekenbuch und Handelsregister 1202; Hypothekenbuchsauszüge 1203. — Be-
schwerderecht des Schuldners 1204. — Ver fahren bei Ve rwer fung
des Ant rags auf Ganteröf fnnng 1205.

Wirkungen der Ganteröf fnung 1206—1221, insbesondere: Zeitpunkt des Beginns
der Wirkungen 1206; Beschränkung der Wirkungen hinsichtlich bestimmter Vermögens -
theile 1207; Dispositionsbefngnisse und Erwerbungen des Gantschnldners 1208; Neich-
nisse an den Gantschuldner und dessen Familie 1195. 1209; Nichtigkeit von Rechts-
handlungen des Gantschuldners nach der Ganteröffnnng 1210, insbesondere wenn derselbe
Kaufmann ist 1211; Zahlungen und Leistungen an den Gantschuldner nach der Gant-
eröffnnng 1212; Compensation von Forderungen 1213; Stellung öffentlicher Leih- und
Kreditanstalten in Bezug auf ihre Faustpfänder 1214; handelsrechtliche Verhältnisse
1215; Einfluß der Ablieferung beweglicher Sachen zur Gantmasse auf Vorzugsrechte
bezüglich ersterer 1216; Behandlung bedingter nnd noch nicht fälligen Ansprüche an
den Gantschuldner nach der Ganteröffnung 1217 (vergl. 1300); Wirkung der Gant-
eröffnung in Bezug auf Vollstreckungen 1218; anhängige Rechtsstreite über Bestand-
theile der Gantmasse 1219; Mieth-, Pacht-und Dienstverträge des Gantschuldners 1220;
Ansprüche gegen die Person des Gantschuldners 1221; Anfechtbarkeit f rüherer
Rechtshandlungen des Gantschuldners 1222—1230; Personalhaft des
Gantschuldners 1231, 1232.

Provisorische Masseverwaltung: Provisorischer Masseverwal ter , Auf-
stellung, Belehrung, Verpflichtung und Einweisung 1195, 1199, 1233; Obliegenheiten
1234, 1236; Belohnung 1235; Gläubigeransschuß 1236; Aufstellung eines neuen
Masseverwalters oder Stellvertreters 1237; Zustellungen an denselben für die Gant-
masse 193, 206. — Vor läu f ige Behandlung der Masse 1238—1241, insbe-
sondere: Versiegelung 1238, 1239; Behandlung der Bücher, Papiere, CreditpaPiere,
Wertpapiere, des Baargelds und der Kostbarkeiten des Gantschnldners 1240; Behand-
lung eingehender Correspondenzen und Sendungen 1241. — Fortsetzung des Ge-
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schäftsbetriebs 1242 — Veräußerungen behufs Vermeidung von Werths-
mmderungen 1243 — Geldcrheb ungen undZahlungen 1244, 1245—Rech-
nungsstel lung und Rechnungsablage 1246; Vermögensverzeichniß
1190, 1247—1250, insbesondere: Uebergabe durch den Gantschuldner 1190; Prüfung
und Berichtigung 1247; Vermögensoffenbarung und Ofsenbarungseid des Gantschuldners
1248; Absonderungsrechte Dritter 1249; Behandlung von Gegenständen mit Rücksicht
auf bestimmte Vorzugsrechte und Privilegien 1250; Auslösung von Pfändern für die
Masse 1250 — Aufnahme und Veräußerung des gesammtenVermögens
1251.

L° iquidat ionSverfahren: Vor ladung der Gläubiger 1252—1256 — An-
me ldungspro toko l l , Inhalt und Beilagen 1257; Einsicht und Vorlage desselben
bei Streitigkeiten 1258 — Obl iegenhei ten nnd Befugnisse derGläubiger
1259—1263, insbesondere: Verpflichtung zur Anmeldung 1259; Modalitäten der An-
meldung 1257,1260; verspätete Anmeldung 1261; Anmeldung von Hypothekforderungen,
welche ungetheilt für mehrere Gläubiger eingetragen sind 1262; Bestreitung des Rechts
und Rangs der Gläubiger unter sich 1263; Ausschluß der Sicherheitsleistung für Pro-
zeßkosten bei Liquidationen 120 — Befugnisse des Gantschuldners und
Masseverwalters 1264 — Tabellarische Nachweisung der Anmeldungen
1265 — Ver fahren in derVerhandlungstagfahr t 1266—1269,insbesondere:
Leitung der Verhandlung und Vorlagen an die Gläubiger 1266; Beschränkung des
Gantverfahrens, wenn die Masse schon von bevorzugten Gläubigern erschöpft wird
1267; Aufruf 1268; Festsetzung der Sitzung zur Verhandlung über die Streitigkeiten
und Ladung hiezu 1269 — Nachträgliche Anmeldungen oder Einwendun-
gen 1270.

Stre i t igkei tenüberangemeldeteForderungen oder derenVorzugsrechte:
Allgemeine Bestimmungen über Verfahren und Rechtsmittel 1271 — Einführung des
Streits 1272 — Versäumungsurtheil 1273 — Vertagung 1274 — Verhandlung und
Urtheil 1275—1277 — Berufung 1278 — Wirkung des Urtheils 1279.

D e f i n i t i v e Masseverwal tung: Beschlüsse der Gläubigerversammlung
1280,1281, insbesondere: Wahl und Belohnung des definitiven Masseverwalters 1280;
Wahl des Gläubigerausschußes 1280, des gemeinsamen Anwalts 1280; Festsetzung der
Unterstützung des Gantschuldners und seiner Familie 1280, 1281; Beschluß über Ver-
äußerung und Benützung der Mafsebestandtheile 1230, Verwaltung der Masse, Fort-
führung des Geschäftsbetriebs 1280; Beschlußfassung 1281 — Gläubigerausschuß
1282—1288, insbesondere: Wählbarkeit 1282; Vergütung der Auslagen 1282; Ge-
schäftstätigkeit 1283; subsidiäre Zuständigkeit des Commissärs 1283; Berufung,
Leitung und Beschlußfassung der Ausfchußversammlung 1284; Berufung einer wei-
teren Gläubigerversammlung, dann Beschlußfassung derselben 1285—1287; Beschwerde
gegen den Ausschuß 1288 — D e f i n i t i v e Masseverwaltung 1289 — 1293;
insbesondere: Bekanntmachung der Ernennung des definitiven Masseverwalters 1289;
Nechnungsstellung und Uebergabe Seitens der provisorischen Masseverwalter 1289;
Zustellungen an Ersteren für die Masse 193. 206; Obliegenheiten, Befugnisse und
GeschäftSthätigkeit des definitiven Masseverwalters 1290—1292; Abschluß von Ver-
gleichen 1291; Aushändigung von Gegenständen des Eigenthums Dritter 1292; Rech-
nungsstellung 1293.

Ver tbe i l ung der Masse: Vorläuf igeZahlnngen1294—1297 — Ver the i -
l ungsp lan und Ver fahren hierüber 1298—1303, insbesondere: Entwerfung
des Vertheilungsplans 1298; Bildung verschiedener Massen 1299; Befriedigung von
Inhabern eines Faust- oder Nutzungspfands 1300; Behandlung bedingter und be-
tagter Forderungen, dann der Leibrenten und Pfründen 1300; Einfluß des Umstands,
daß einzelne Massebstanotheile nicht eingebracht oder Streitigkeiten nicht entschieden
sind 1301; Mittheilung des Vertheilungsplans an Gläubiger und Schuldner 1302,
Erinnerungen gegen den Plan 1303 — Ver th e i lung 1304—1307, insbesondere:
Abschluß des Vertheilungsplans 1304; Abänderungen des Abschlusses 1305; Berei-
nigung des Hypothekenbuchs 1306, 1307; Wiederversteigerung 1306; Ausfertigung
der Anweisungen für die Gläubiger, Nichtigkeitsklage gegen das Liquidations- und
Vertheilungsverfahren 1307 — Veräußerung von noch streitigen, noch nicht
fälligen oder schwer eindringlichen Forderungen oder Klagerechten 1308, 1309 —
Unveräußerliches Vermögen, Behandlung desselben 1310—1312.

Beendigung der Gant durch Ausschüttung der Masse 1313—1316, insbe-
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sondere: Behandlung von Massegegenständen, welche nachträglich zum Vorscheine oder
zur Geltung kommen 1314; Rechte der unbefriedigt gebliebenen Gläubiger 1315 —
Beendigung durch Accord 1316, 1317 — Zeugnisse und Bekanntmachun-
gen nach Beendigung der Gant 1318.

Garnison, Bedeutung für den Gerichtsstand von Soldaten, Unteroffizieren:c. 18 —
Beschränkung der Personalhaft gegen Militärpersonen außerhalb der Garnison 1143,1168.

Gebäude, Besitzergreifung durch den Gerichtsvollzieher als Vollstrecknngsart 861 — Zu-
ständigkeit bei der Immission in Güter, welche mit Gebäuden versehen sind 1011,
desgleichen bei der Subhaftation 1054 — Räumung von Gebäuden bei der Im-
mission 1015 — Überlassung der Wohnung in Gebäuden, welche zur Gantmasse ge-
hören, an den Gantschuldner 1209.
s. auch I m m o b i l i e n .

Gebot , wem ein Gebot bei der Versteigerung von Fahrnissen, Früchten auf der Wurzel
und Immobilien untersagt ist 931, 965, 992, 1069, im Gantverfahren 1290 —
Festsetzung des ersten Gebots bei der Zwangsversteigerung von Immobilien 1060,1134
— Meistgebot bei Versteigerung von Fahrnissen und Früchten auf der Wurzel 931, 965,
992; bei der Zwangsversteigerung von Immobilien 1070, 1137, Vorkaufsrechte hiebei
gegenüber dem Meistgebote 1091 — Verfahren, wenn bei der Versteigerung kein oder
kein entsprechendes Gebot gelegt wurde, bei der Vollstreckung 935, 965, 992, 1070,
bei der Gant 1310 — Nichtigkeit wegen Nichterfüllung der Förmlichkeiten in Bezug
auf das Meistgebot 1076, 1077.

Gebrechlichkeit, von Zeugen als Grund zur Vernehmung in ihrer Wohnung 404 —
einer schwurpflichtigen Partei, Eidesabnahme 479.

Gebühren, der Advokaten für mündliche Rechtsvertheidigung, für Dienste als Anwälte,
dann als Bevollmächtigte oder Beistände bei Handels- und Einzelngerichten im All-
gemeinen 82; wie weit Ersatz der Gebühren Seitens des unterliegenden Theils an die
Gegenpartei stattfindet 106; gegenüber der eigenen Partei 117 — der Fiskale und
der Advokaten in eigener Sache 107 — der als Bevollmächtigte oder Beistände bei
Handels- oder Einzelngerichten beigezogenen Rechtspraktikanten im Allgemeinen 82;
wie weit Ersatz derselben Seitens des unterliegenden Theils an der Gegenpartei statt-
findet 106; gegenüber der eigenen Partei 117 — Festsetzung derselben gegenüber der
unterliegenden Gegenpartei 113—115 — Beitreibung von Gebühren der Anwälte,
Beistände und Bevollmächtigten gegenüber der eigenen Partei 118 — Gerichtsstand
bei Ansprüchen in Bezug auf Gebühren der Advokaten, Prozeßbevollmächtigten und
Beistände 27, 38 — der Gerichtsvollzieher 104, Festsetzung und Ersatz derselben 106,
878, 879 — einstweilige Befreiungen von Gebühren der Anwälte, Notare und Ge-
richtsvollzieher im Armenrecht 134, 143, Beitreibung dieser Gebühren im Falle Ob-
siegens der Armenpartei 144 — der Zeugen und Sachverständigen 343. 849 — der
Gerichtspersonen bei der Beweisaufnahme 343 — Berichtigung der Gebühren des
Versteigerungsbeamten durch den Ansteigerer bei der Subhastation 1057 — für Ab-
schriften und Auszüge aus Gerichtsakten 170 — für Abschriften aus Parteiakten 171
— für Abschriften der Protokolle über die Beweisaufnahme 344 — für Urtheilsaus-
fertigungen 288. f. auch Reisekosten.

Gebnrt, Beweiskraft der Aufschreibungen von Ascendenten über die Geburt iher Abkömm-
linge 362.

Gedachtniß, Beweis zum ewigen Gedächtniß 347—352.
Gefährde, Wiederaufnahme des Verfahrens wegen einer dem Urtheile zu Grunde liegenden

Gefährde 761, 765, 770, 773—775, 780.
Gefängnisaufseher beim Schuldgefängnisse, Ablieferung des Schuldgefangenen an den-

selben 1149, 1150, 1155 — Unterzeichnung des Ablieferungsprotokolls durch denselben
1150, 1155 — Hinterlegung der Unterhaltsgelder bei demselben 1154, 1157, 1159,
1162, 1163, 1170 — Führung des Buches über die abgelieferten Personen 1155,
1158, 1160, 1172 — Freilassung des Schuldgefangeueu durch denselben 1163 —
Obliegenheiten in Bezug auf die Ablieferung des Schuldgefangenen in Untersuchungs-
oder Strafhaft und die Zurücklieferung desselben 1169, bei Erkrankung des Schuld-
ners 1170.

GefäNKNiß>orftand beim Untersuchung«- oder Strafgefängnisse, Zustellung an denselben
behufs Vollstreckung der Personalhaft gegen einen Untersuchung -̂ oder Strafgefangenen
1151; Hinterlegung der Unterhaltsgelder bei demselben 1151; Obliegenheiten des
Letzteren 1152—1154.
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Gefahr, abgekürztes Verfahren vor den Bezirksgerichten bei Gefahr auf Verzug 259—261
— Zuständigkeit zur Erlassung von Vorsichtsverfügungen bei dringender Gefahr 619,
620 — vorläufige Verfügung bei angebrachter Beschwerde wegen Gefahr auf Verzug
746 — Einhalt der Vollstreckung oder Auflage der Sicherheitsleistung bei Fortsetzung
derselben wegen Gefahr eines unersetzlichen zc. Schadens 876 — Unterlassung der
Versiegelung im Gantverfahren bei nicht bestehender Gefahr der Verschleppung 1238.

Gefangenenregifter, Vormerkung über die gegen einen Untersuchungs- oder Strafge-
fangenen vollstreckte Personalhaft in demselben 1152.

Gegenbeweis, im Allgemeinen 333, 339 — bei der Nichtigkeitsklage wegen Mangels
der Vollmacht 95 — aus Veranlassung von Zeugenaussagen 414 — Eideszuschiebung 457.

Gegenleistung des Erwerbers der vom Gantschuldner veräußerten Gegenstände bei An-
fechtung der Rechtshandlung 1226, 1229.

Gegenscheine, Wirksamkeit derselben gegen öffentliche und Privaturkunden 356.
Gegenüberstellung von Zeugen 421, 422.
Gegenvorstellung 755—758, 760.
Geheimnisse, Verpflichtung zur Verschweigung derselben als Grund der Zeugnißuntüch-

tigkeit oder Zeugnißverweigerung 400, 401.
Gehilfen/ Gerichtsstand 18 — Beweiskraft der Handbücher von Fabrikanten und Ge-

werbsleuten, dann der Bücher von Kaufleuten, Apothekern, Notaren, Advokaten,
Gerichtsvollziehern und Sensalen gegenüber ihren Gehilfen 365 — Verbot des Mit-
bietens für Gehilfen der Verfteigerungsbeamten 931, 965, 992, 1069.

Geistliche, Untüchtigkeit als Zeugen und Verweigerung des Zeugnisses in Bezug auf
Geheimnisse der Beichte und Seelsorge 400, 401, 431 — Arrest auf ihre Dienft-
bezüge und Quiescenzgehalte 967 — Personalhaft gegen dieselben 1144.

Geld, als Klaggegenstand, Bemessung der Zuständigkeit nach seinem Betrage 3, 7 —
Specialermächtigung zum Empfang von Geld 92 — Baargeld als Mittel der Sicher-
heitsleistung 123, 126. 130, 615 — Vorschriften über gerichtliche Hinterlegung 132 —
Arrest auf Forderungen, welche auf Geld gerichtet sind 966 — Uebergabe gepfän-
deten Geldes an das Einzelngericht 910 — Behandlung des dem Gantschuldner ge-
hörigen Geldes 1240 — Erhebung von Geld und Behandlung eingenommenen Geldes
im Gantverfahren 1244, 1245, 1294 — Anweisung auf Erhebung der Gelder für
die Gantgläubiger 1304.

Geldforderungen, Zuständigkeit bei solchen 3, 7 — Mangel der Berufungssumme bei
denselben 725 — Zulässigkeit der Vollstreckung bei Geldforderungen, wenn deren
Betrag in der vollstreckbaren Urkunde nicht genau festgestellt ist 821 — Vollstreckungs-
mittel zur Beitreibung derselben 856—859 <— Zulässigkeit und Formen der An-
schließ.ung an eine Vollstreckung bei Geldforderungen 86?, 919, 965, 1020 — Arrest
auf Geldforderungen 966. S. auch Forderung.

Geldstrafen, Verhängung derselben, gegen Pa r t e i en : bis zu 25 Gulden gegen
den Beschwerdeführer bei Verwerfung einer Beschwerde 749 — bis zu 50 Gulden
bei Zurückweisung der Ablehnung eines Nichters oder Gerichtsschreibers 50, 52, gegen
den Beklagten im Ehescheidungsprozesse wegen Nichterscheinens beim Sühneversuch
662, 674 — bis zu 100 Gulden bei Verwerfung der Nichtigkeitsklage wegen Man-
gels der Vollmacht 99, wegen muthwilliger Behauptung der Unächtheit oder An-
fechtung von Urkunden 385, wegen muthwilliger Verzögerung durch nachträgliche
Bezeichnung von Zeugen 415, bei Verwerfung eines Wiederaufnahmsverlangens 785,
bei Verwerfung der Nichtigkeitsbeschwerde 813 — arbiträr, für den Fall der Nicht-
befolgung einer Vorsichtsverfügung 614, 640, als Vollstreckungsmittel behufs Abwen-
dung von Besitzftörungen und sonstigen zu unterlassenden Handlungen 863, 864 —
gegen Gewal thaber , bis zu 50 Gulden bei Zurückweisung der Ablehnung eines
Richters oder Gerichts schreib ers 50, 52 — gegen den Anwa l t , bis zu 50 Gul-
den bei Verwerfung des Einspruchs gegen die Verurtheilung zur Urkundenrückgabe
174 — gegen D r i t t e , bis zu 50 Gulden wegen Verweigerung der Herausgabe
einer Urkunde oder Ableistung des Editionseids 389, 390 — gegen Zeugen,
bis zu 50 Gulden wegen Ungehorsams 427 bis 430, 432 — gegen Gericht
oder Richter, bis zu 25 Gulden aus Anlaß von Verzögerungsbeschwerdm 56, 57
— Verwendung der Geldstrafen 146 — B e i t r e i b u n g und Umwandlung
147, insbesondere bei Geldstrafen als Vollstreckungsmittel 147, 863, 864.

Geldwerth, Grundlage für die Bemessung der Zuständigkeit 3, 7 — Einrede der Un-
zuständigkeit mit Rücksicht auf den Geldwerth des Streitgegenstandes 188; Fest-
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stelluug desselben 188 — Abweisung der Klage von Amtswegen im Verfahren vor
Einzclngerichten wegen mangelnder Ersichtlichkcit des Geldwertes des Streitgegen-
stands 189 — Spezialermächtignng zum Empfange von Geldeswerth 92.

Geleite, freies, des Schuldners 1147.
Gemeindebeamte, Zuziehung derfelben hei Vollstreckungen 849, insbesondere bei der

Vollstreckung der Personalhaft 1148 — Bestätigungen derselben bezüglich des Nicht-
Vorhandenseins pfändbaren Vermögens 908.

Gemeindebedienstete, Arrest auf deren Dienstbezüge und Quiescenzgehalte 967 —
Personalhaft gegen dieselben 1144.

Gemeindekassen, Arrest auf die hieraus stießenden Dienstbezüge, Quiescenzgehalte und
Pensionen 967.

Gemeinden, Gerichtsstand 16 — Befugniß zur ProzeMhrung 58, 61, 62 — gesetzliche
Vertretung vor Gericht 58—62 — Vollmachten von Seite ihrer Verwaltungen 85,
86 __ Zustellungen an dieselben 193, 206 — Vermittlungsamt derselben 222; Con-
statirung und Wirkung einer vor dem Vermittlungsamte der Gemeinden abgeschlosse-
nen Übereinkunft 223 — Klagen gegen Gemeinden auf Ersatz des bei Aufläufen
verursachten Schadens 590, und der mit dem Einschreiten der bewaffneten Macht ver-
bundenen Kosten 604 — Vollstreckungen gegen dieselben 882 — Anschlag des I m -
missionsurtheils in der Gemeinde 1012 — in welcher Gemeinde die Zwangsverstei-
gerung von Immobilien vorzunehmen ist 1056; Anheftung des Anschlägzettels in den
betreffenden Gemeinden 1061, bei der Wiederversteigerung 1133 — Anschlag der Be-
kanntmachung in der betreffenden Gemeinde bei der Gant bezüglich: der Ganteröffnung
1199; der Ernennung des Richterkommisfärs 1199; des provisorischen und definitiven
Masseverwalters 1199, 1289, der Ediktalladung 1255.

Gemeindeumlagen, Vorrang bei dem Arrest auf Mieth- oder Pachtzinse 997 — I m -
mission für dieselben in den Nutzgenuß der Eltern am Vermögen der Kinder 1008;
Anschließung bei der Immission 1020, 1022; Rang bei Vertheilung der Ertrags-
überschüsse 1024 — Rang bei Vertheilung des Erlöses im Subhastationsverfahren 1092.

Gemeindeverwaltungen, Vollstreckungsrecht derselben 886 — Benachrichtigung der-
selben und Anmeldung ihrer Forderungen, im Subhastationsverfahren 1098, im Gant-
verfahren 1256.

Gemeindevorstand, aushilfsweise Zustellung an denselben oder seinen Stellvertreter
197, 206 — Ertheilung einer Abschrift des Protokolls über Pfändung von Früchten
auf der Wurzel an denselben 960 — Zustellung des Beschlagnahmeprotokolls bei der
Subhastation an denselben 1045 — Aushändigung von Gegenständen an denselben
bei der Exmission 861.
s. auch Distriktsvorsteher.

Gemeinkundigkeit, von Thatsachen 320 — von Particularrechten 321 — als Grund
zur Ausschließung der Eideszuschiebung 457.

Gemeinschaftliche Urkunden, Begriff 386 — Herausgabe 386—390.
Gemeinschaftlichkeit der Parteiakten 171.
Gemeinschnldner bei der Gant, s. Gant.
Gendarmerie, Beiziehung zu Vollstreckungshandlungen 847, 849.
Genehmigung, von Randbemerkungen, Correcturen )c. in Protokollen und Urkunden

167, 359 — nachträgliche, von Prozeßhandlungen bei einem Mangel der Vollmacht
96, 100 — der Steigerung für einen Dritten Seitens des Letzteren bei der Subha-
station 1072 — Nichterforderniß der Genehmigung des einen Teilnehmers an einer
ungetheilten Hypothekforderung für die Liquidation derselben im Gantverfahren durch
einen anderen Theilnehmer 1262 — durch den Gantgläubigerausschuß 1283, 1291.

Generalfragen an Zeugen 419.
Genossenschaften, Gerichtsstand derselben und ihrer Mitglieder 16, 25 — Zustellun-

gen an dieselben 193, 206 — Eidesleistung für dieselben 452, 453, 472 — Gant
über das Vermögen derselben und ihrer Mitglieder 1176, 1177.

Genugthuungssumme an den Gewalthaber bei Verwerfung der Nichtigkeitsklage wegen
Mangels der Vollmacht 99.

Genußrechte, der Eltern am Sondervermögen ihrer Kinder: Arrest hierauf 968; I m -
mission in dieselben 1008, 1014, 1016; Behandlung in der Gant 1209, 1281 —
Verwaltung von Gütern, an welchen dem Gantschuldner nur Genußrechte zustehen 1312.

Gepäck, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkelten wegen Verlusts oder Beschädigung des Ge-
päckes von Reisenden 6.
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Ger ich te , deren Zuständigkeit in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 1—55 — Benennung
des Gerichts in den Anwaltsakten 165 — Verzögerungsbeschwerden gegen Gerichte
56, 57 — Vollstreckbarkeit der Entscheidungen bayerischer Gerichte 822, ausländischer
Gerichte 823, 824.

Oer ichtsablehnende Einreden 184, 186—188, 232.
Ger i ch tsak ten , Anlegung und Führung 169 — Einsicht derselben im Allgemeinen 170

— Ertheilung von Abschriften und Auszügen 170 — Einsicht und Herbeischaffung
der Akten eines anderen Gerichtes zur Beweisführung 391, 392.

Ger i ch t s fäh igke i t 5 8 - 6 2 .
G e r i c h t s h o f , oberster, Zuständigkeit in Bezug auf Festsetzung der Zuständigkeit 34, für

die Nichtigkeitsbeschwerde 796, in Bezug auf andere Beschwerden 739, 759 — Un-
zulässigkeit der Vereinbarung des Gerichtsstandes vor demselben 38 — Bestimmung
des Gerichts zur Entscheidung über die Wiederaufnahme des Verfahrens durch den-
selben 769 — Verzögerungsbeschwerden gegen denselben 57 — Verfahren bei der
Nichtigkeitsbeschwerde 7 8 8 - 820 — Verfahren bei einfachen Vorstellungen an den-
selben 644 — Anwaltszwang bei demselben 79, 80, 644 — Ausschluß der Lokalisirung
der Anwaltspraxis 79, 644.

Ger ichtskosten, s. Kosten
Ger ich tskund igke i t , von Thatsachen 320 — als Grund zur Ausschließung der Eides-

zuschiebuug 457.
Ger i ch tsm i tg l i ede r , Befugnisse und Obliegenheiten beauftragter Gerichtsmitglieder im

Allgemeinen 153; insbesondere: Handhabung der Gerichtspolizei 151, 153, 420 ;
Functionen in Bezug auf Kostenfestsetzung 113 , 118 , 996; Ernennung von
Uebersetzern und Dolmetschern 163; Vefugniß zur Verlegung von Tagfahrtcn und
Verlängerung richterlich festgesetzter Fristen 213; Vornahme des Sühneversuchs
221, insbesondere in Ehesachen 660, 674; Constatirung und Wirkung des Ab-
schlusses eines Vergleichs oder einer sonstigen Übereinkunft von denselben 223 ;
Beweisaufnahme durch dieselbe« im Allg. 334, bei Handelsgerichten 526, insbe-
sondere: Vornahme des Augenscheins 397, Abnahme von Parteieiden 479—481, Be-
sichtigung von Waareu auf Grund des Handelsgesetzbuchs 538; Substitution derselben
334 — Beauftragung eines Gerichtsmitglieds mit Erhebungen und mit dem Vortrag
im Verfahren bei Klagen auf Ersatz des bei Aufläufen verursachten Schadens oder
durch das Einschreiten der bewaffneten Macht veranlaßten Kosten 597. 599, 604 —
Abfassung der Entscheidungsgründe zum Urtheil durch ein Gerichtsmitglied 278 —
Beschwerden gegen beauftragte Gerichtsmitglieder 739, 759 — Recht der Gerichts-
Mitglieder zur Stellung von Fragen an Parteien und deren Gewalthabern 154, an
Zeugen 420.
s. auch N i c h t e r , Be r i ch te r s ta t t e r .

Oe r i ch t spe r fonen , Behinderung und Ablehnung derselben 40—54, 219, 533, 742,
1320 — Gebühren der Gerichtspersonen bei der Beweisaufnahme 343.

Ger ich tspo l ize i , s. S i t z u n g s p o l i z e i .
Gerichtsschreiber, Behinderung und Ablehnung 52,1320 — Entschädigungsklagen gegen

dieselben 5, Zuständigkeit 5, Ausschluß der Vereinbarung des Gerichtsstands und der
Entscheidung durch Schiedsrichter 38, 1320, Mitwirkung des Staatsanwalts 160
— Eröffnung an die Beteiligten durch denselben bezüglich: des die Zuständigkeit
festsetzenden Erkenntnisses 35 , der Entscheidung über die Ablehnung eines Richters
oder Gerichtsschreibers 48, der Übertragung der Gerichtsbarkeit 54 — Beglaubigung
übergebener Vollmachtsabschriften und Vormerkung des Widerrufs gerichtlich hinter-
legter Vollmachten 87 — Unterzeichnung von Protokollen durch denselben 166 —
Gestattung der Einsicht von Gerichtsakten und Ertheilung von Abschriften und Aus-
zügen daraus 170 — Constatirung der Zeit der Uebergabe von Schriften und Akten
214 — aushilfsweise Zustellungen an denselben 211 — Anmeldung zum Hauptver-
zeichniß bei demselben, im bezirksgerichtlichen Verfahren beim ersten Rechtszug 235,
260, in der Berufungsinstanz 710, beim obersten Gerichtshof 806 — Führung des
Hauptverzeichnisses der zur Sitzung angemeldeten Sachen 236, 258, 710, 806; bo-
sonderer Verzeichnisse bei den Senaten 238, 258, 710, 819 ; des Verzeichnisses über
die beim Handelsgerichte anhängigen Sachen 507; der Bücher für die Feststellung des
sicheren Datums von Privaturkunden 358, 359; des Registers über bedingte Zah-
lungsbefehle 588; des Registers für einfache Vorstellungen 652; des Buches zur Vor-
merkung: des Einspruches oder der Berufung gegen Urtheile, welche eine von einem
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Dritten zu vollziehende Anordnung enthalten 828, 829, der Nichtigkeitsklage im
Subhastationsverfahren nach bestimmten Richtungen 1077, 1078; des Registers
über die Ernennung der Versteigerungsbeamten im Subhastationsverfahren 1053 —
Anfertigung und Anheftung der Wochentabelle 237, 250 — Herstellung der Sitzungs-
verzeichnisse 244 — Angabe des Namens des bei der Urtheilsverkündung anwesenden
Gerichtsschreibers im Urtheilsbuch und bei Ausfertigungen 280, 289, 515, 518, 710,
817, 819 — Führung der Urtheilsbücher 279—281. 290, 291, 516, 737, 786, 818
— Unterzeichnung der Einträge in das Urtheilsbuch durch einen bestimmten Gerichts-
schreiber 280, 281 — Ertheilung von Ausfertigungen der Urtheile und anderen im
Urtheilsbuch eingetragenen Beschlüssen und Beurkundungen 288—293, 518, 710, 737,
751, 786, 818, 819 — Aufsicht bei Einsichtnahme von Urtheilen 288,518 — Mitthei- -
lungen an die Anwälte über die Substitution eines anderen Gerichtsmitgliedes zur
Beweisaufnahme 334 — Uebernahme der hinterlegten Beträge für Kosten der Be-
weisaufnahme und Auszahlung der Gebühren von Zeugen und Sachverständigen 343
— Vorlage der Protokolle über die Beweisaufnahme zur Verhandlung hierüber 344
— Ertheilung einfacher Abschriften von den Beweisaufnahmsprotokollen 344, 524,
537 — Bescheinigung der Vorlage von Privaturkunden zur Feststellung des sicheren
Datums 359; Ertheilung von Abschriften aus den zu diesem Zwecke zu führenden
Büchern 359 — Bekanntgabe der angezeigten Nichtannahme eines Sachverständigen
an die Anwälte der Parteien 442 — Funktionen in Bezug auf Anmeldung der Pro-
testation gegen einen Zahlungsbefehl, sowie des Antrages auf Erlassung des Vollstreck-
ungsbeschlusses 558, 561, 568 — Benachrichtigung des Anwalts des Klägers von
der Festsetzung der Sitzung zur Verhandlung über die Klagen auf Ersatz des bei
Aufläufen verursachten Schadens und der durch das Einschreiten der bewaffneten Macht
entstandenen Kosten 598 — Funktionen in Bezug auf einfache Vorstellungen 644,
645, 647, 651, 652,653, 654 — Einsendung der Protokolle über Beweisaufnahme zur
Berufungsinstanz 711 — Übersendung eines Auszugs des Urtheils durch den Ge-
richtsschreiber des höheren Gerichts an den des niedereren bei der Berufung 737, bei
der Wiederaufnahme des Verfahrens 786, bei der Beschwerde 751 , bei der Nichtig-
keitsbeschwerde 818 — Protokollarische Aufnahme der Beschwerde und sonstige Oblie-
genheiten und Funktionen in Bezug auf diese 741, 744, 751 — Funktionen in Bezug
auf die Nichtigkeitsbeschwerde 803, 804, 806, 808, 810,818 —Ausstellung von Zeug-
nissen bezüglich des Nichtbestehens von Einspruch und Berufung gegen Urtheile, welche
eine von einem Dritten zu vollziehende Anordnung enthalten, dann einer Nichtigkeits-
klage gegen den Zuschlag im Subhastationsverfahren 828, 829, 1077 — Nichterfor-
derniß der Veiziehung eines Gerichtsschreibers bei Verhandlungen und Entscheidungen
des Einzelnrichters im Vollstreckungsvcrfahren 851 — Mittheilung der Erkenntnisse
auf Vorstellungen bezüglich der Aushändigung des Erlöses aus versteigerten Fahr-
nissen, Früchten auf der Wurzel oder Immobilien bei der Vollstreckung 940, 965,
992, 993, 1126 — Ertheilung der Anweisungen zur Erhebung der einzelnen Ver-
theilungsbeträge bei der Pfändung von Fahrnissen 950, bei der Pfändung von Früch-
ten ans der Wurzel 965, beim Arrest auf Forderungen 993, bei der Immission 1029,
bei der Subhastation 1114 — Benachrichtigung des Gerichtsschreibers des Bezirks-
gerichts über Anlegung weiteren Arrests auf Forderungen 982 — Ertheilung einer
vollstreckbaren Ausfertigung von dem Vollstreckungsbeschlusse bezüglich der dem Dr i t t -
schuldner beim Arrest auf Forderungen zu ersetzenden Kosten 996 — Aufnahme be-
stimmter Protokollaranträge im Immissionsverfahren und Mittheilung der Entschei-
dung hierauf 1016, 1049; Funktionen bezüglich der Anschließung im Immissions-
verfahren 1021 — Funktionen im Subhastationsverfahren: Mittheilung der Entschei-
dung über das Begehren der Aufstellung eines Verwalters 1048; Protocollarauf-
nahme von Anträgen des Schuldners oder Drittbesitzers um Zuweisung bestimmter Be-
züge und Mittheilung der Entscheidung 1049; Benachrichtigung des Versteigerungsbeamten
von der Eröffnung des Vertheilungsverfahrens 1095; Protokollaraufnahme der Einwendun-
gen gegen den Vertheilungsplan 1104; Vormerkung der Anwaltsbestellung für Streit ig-
keiten 1106; Gegenzeichnung des Abschlusses des Vertheilungsplans 1109 — Proto-
kollaraufnahme der Vorstellung auf Ermächtigung zur Vollstreckung mittels Personal-
haft 1141 — Benachrichtigung der Gläubiger über die Entlassung von Militärper-
sonen aus der Personalhaft 1168 — Funktionen im Gantverfahren: Protokollarauf-
nahme einfacher Vorstellungen 1185; Mittheilung des Erkenntnisses über Abweisung
des Antrags auf Ganteröffnung 1205; Führung des Liquidationsprotokolls 1257;
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Anfertigung der tabellarischen Uebersicht der Forderungsanmeldungen 1265; Ertheilung
von Ausfertigungen oder Auszügen der Beschlüsse des Gläubigerausschusses 1284;
Protokollaraufnahme der Erinnerungen gegen den Vertheilungsplan 1302; Gegen-
zeichnung des Abschlusses des Vertheilungsplans 1304 — Ertheilung von Ausferti-
gungen vollstreckbarer Entscheidungen der Schiedsgerichte 1337.

Gerichtsschreiberei , Hinterlegung auf derselben: mitzutheilender und herauszugebender
Urkunden 173, 386, 9 8 1 ; der von einem anderen Gerichte erholten Akten und Ur-
kunden 392; der Protokolle und Gutachten von Sachverständigen 445, 513; der Akten
über die Beweisaufnahme durch einen beauftragten Richter 341 ; von Akten :c. bei
Klagen auf Ersatz des Schadens durch Aufläufe und der Kosten für das Einschreiten
der bewaffneten Macht 594, 604; der Eingaben und Protokolle in Bezug auf Protestation
gegen Zahlungsbefehle 558; von Beschlüssen und Entscheidungen auf einfache Vorstel-
lungen 651, 656, 659, 940, 965, 993, 1126; der Entfcheidungen in Beschwerdesachen
7 5 1 ; bei der Nichtigkeitsbeschwerde 803, 804, 810; der Ausfertigungen des oberst-
richterlichen Urtheils auf der Gerichtsschreiberei des betreffenden Gerichts 818; der
Rechnungsbelege im Rechnungsprozeß 889; der Belege bei einer vorbehaltenen Liqui-
dation 899; von Urkunden bei der Anschließung im Immiffionsverfahren 1021; bei
Streitigkeiten in der Gart 1272, 1273; schiedsrichterlicher Urtheile behufs Vollstreck-
barkeitserklärung 1337; der Kosten für Beweisaufnahme 343 — Uebergabe von
Kostenverzeichnissen 113, 118 — Uebergabe von Privaturkunden zur Feststellung des
sicheren Datums auf der Gerichtsschreiberei eines Einzelngerichtes 358, 359 — Ein-
reichungen auf Gerichtsschreibereien: der Vorstellung auf Festsetzung der Zuständigkeit
bei der Gerichtsschreiberei des Obergerichtes 35; der Protestation gegen einen Zah-
lungsbefehl 558; einfacher Vorstellungen 644, 653, 654; der Nichtigkeitsbeschwerde
(auf der Gerichtsschreiberei des obersten Gerichtshofs) 810; der Erinnerungen gegen
Aushändigung des Erlöses aus versteigerten Fahrnissen, Früchten oder Immobilien
940. 965, 993, 1126, gegen den Gantvertheilungsplan 1302 — Einsendungen an
die Gerichtsschreiberei des Berufungsgerichts 711, 1097, 1258 — Einsendung der
Versteigerungsalten im Subhastationsverfahren an dieselbe 1095 — Anmeldung der
Protestation gegen den Zahlungsbefehl 558; bevorzugter Forderungen beim Arrest
auf Forderungen 998; der Forderungen im Gantverfahren 1253 — Abgabe der Er-
klärung des Drittschuldners auf der Gerichtsschreiberei des betreffenden Bezirks- oder
Einzelngerichts 976 — Anzeige auf der Gerichtsschreiberei: eines Sachverständigen
über Nichtannahme der Wahl 441 ; des Drittschuldners über die bei ihm gemachte
Anmeldung bevorzugter Forderungen und der von ihm hierauf geleisteten Zahlungen
999 — Anschlag auf der Gerichtsfchreiberei: der Wochentabelle 237; des Sitzungs-
tags beim obersten Gerichtshof 808 — über E i n f i c h t n a h m e auf der Gerichtsschrei-
berei, s. E ins icht .

Ger ichts f iegel , Beidrückung 166, 289. 562, 583, 651.
Gerichtssprache 161.
Gerichtsstand, a l l g e m e i n e r Ge r i ch t ss tand : des Wohnsitzes 12—20, des Aufent-

halts 12, 18, bei solchen, welche weder einen Wohnsitz noch einen bekannten Aufent-
halt im Inlande haben 19 — be fonde re Ger ich tss tände: der belegenen Sache
21, 26; aus der Person des Erblassers 22 ; des Vertrags 2 3 ; der kaufmännischen,
gesellschaftlichen oder genossenschaftlichen Niederlassung (Hculptniederlassung, Zweignie-
derlassung, Agentur) 24, 25; der Bewirthschaftung eines Guts 26 ; der'geführten Ver-
waltung 27; in Bezug auf Gebühren, Auslagen und Vorschüsse der Advokaten, Prozeß-
bevollmächtigten und Beistände 28 ; der unerlaubten Handlung 29, 30 ; der Wider-
klage 3 1 ; des Arrests 32; der Connexität 3 3 ; bei Klagen auf Erfatz des bei Aufläufen
verursachten Schadens und der mit dem Einschreiten der bewaffneten Macht verbun-
denen Kosten 590, 604; für die Hauptintervention 67; für die Gewährschaftsklage
in Verbindung mit einer Streitverkündung 7 1 ; für die Nichtigkeitsklage wegen Man-
gels der Vollmacht des Gewalthabers 97, des Gerichtsvollziehers 103; in Vollftreck-
ungssachen 840; in Gantsachen 1177—1183 — Vereinbarung des Gerichtsstandes 38,
39, 71, 840 — Ausschluß schiedsrichterlicher Entscheidung über den Gerichtsstand 1320.
s. auch Zus tänd igke i t .

Ger ichtsstandsfähigkei t , s. F ä h i g k e i t .
Gerichtsvoltzieher, dienstliche Stellung 104 — Disciplin 104 — Amtsbefugnisse im Allg.

in sachlicher und räumlicher Hinsicht 101, 200,206,837, 839,1041, 1042 — Wahl unter
denselben 200,206,839,1041,1042 — Behinderung 201,200,833 — Bevollmächtigung
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im Allg. 102; Besitz vollstreckbarer Urkunden als Legitimation 838; Nichterforderniß beson-
derer Vollmacht für den mit der Klagszustellung beauftragten Gerichtsvollzieher zum Ansu-
chen um Anberaumung eines besonderen Sitzungstags im Handels- und einzelngerichtlicheu
Verfahren 503; Nachweis der Bevollmächtigung nicht erforderlich: bei Gesuchen um
Erlassung eines bedingten Zahlungsbefehls 554, für den mit der Vollstreckung beauf-
tragten Gerichtsvollzieher bei Gesuchen und Anträgen in Bezug auf VorsichtsVerfü-
gungen 637, für den bei der Vollstreckung thätig gewesenen Gerichtsvollzieher bei be-
stimmten Vorstellungen und Ansuchen im Vollstreckungsverfahren 940, 942, 952, 965,
993; Notwendigkeit des Nachweises besonderer Ermächtigung: zur Beschlagnahme von
Immobilien 1041, zum Vollzuge der Personalhaft 1145, 1151, 1154, 1172, zur
Anschließungserklärung bei der Personalhaft 1160 — Nichtigkeit wegen Mangels der
Vollmacht 103 — Dienst in Gerichtssitzungen 240, 244 — Dienst im Armenrechtc
135, 139—141 — Gebühren 104; einstweilige Befreiung von Gebühren der Ge-
richtsvollzieher im Armenrecht 134, 143; direkte Beitreibung ihrer Gebühren im Falle
Obsiegens der Armenpartei 144; Kostenfestsetzung 113, 114, 878. 879 — Zustellungs-
urkunden derselben 202—204, 206 — Beglaubigung mitzuteilender Abschriften durch
dieselben 203 — Ueberbürdung der Kosten der Berichtigung oder Ergänzung fehler-
hafter Zustellungen 220 — besondere Obliegenheiten in Bezug auf das Begehren
einer Abänderung der Darstellung des Sachverhalts 286 — Gerichtsvollzieher als
Vollstreckungsorgan 837, 839 — Verpflichtung zur Vornahme angesonnener Vollstreck-
ungsverhandlungen 838 — Wirkung von Zahlungen und Leistungen an den mit der
Vollstreckung beauftragten Gerichtsvollzieher 838 — Befugniß der mit der Vol l-
streckung beauftragten Vollzieher zum Anbringen von Gesuchen oder Anträgen
in Bezug auf Vorsichtsverfügungen 637 — Vertretung des Gläubigers durch den Ge-
richtsvollzieher im Vollstreckungsverfahren bei Verhandlungen vor dem Einzelngerichte und
Einzelnrichter 841 — besondere Bestimmungen über Inhal t und Form der Protokolle
und Akten der Gerichtsvollzieher über Vollstreckungshandlungen 850, 906, 958, 972,
1021. 1044. 1150 — Verbot des Mitbietcns bei Versteigerungen im Vollstreckungs-
verfahren 931 — Entscheidung über Anstände zwischen dem Verwalter gepfändeter
Früchte auf d^r Wurzel und dem Gerichtsvollzieher 962 — Beweiskraft der Bücher
derselben gegenüber ihren Clienten, Gehilfen, Dienstboten und Taglöhnern 365 —
Unzulässigkeit der Wiedereinsetzung gegen Versäumung von Tagfahrten oder Fristen
wegen bloßer Nachlässigkeit der Gerichtsvollzieher 216 — Entschädigungsklagen gegen
dieselben, Zuständigkeit 5 ; Ausschluß der Vereinbarung des Gerichtsstands und der
schiedsrichterlichen Zuständigkeit 38 . 1320; Mitwirkung des Staatsanwalts 160 —
Verwendung von Geldstrafen für Gerichtsvollzieher und ihre Hinterlassenen 146.
s. auch G e r i c h t s v o l l z i e h e r a k t e , Z u s t e l l u n g e n u n d Vo l l s t reckungen .

Oer ichtsvol lz ieherakte, Zustellungsurkimden 202—204. 206; Mitunterzeichnung der
Abschriften derselben durch die Partei anstatt der Specialermächtigung 102 — beson-
dere Erfordernisse für Gerichtsvollzieherakte: zur Erhebung von Klagen bei Handels- und
Einzelngerichten 501; zur Erhebung des Einspruchs gegen ein Handels- oder einzelngericht-
liches Versäumunsssurtheil 522; zur Einlegung der Berufung 698; bei Arrestanle-
gungen auf Forderungen 972; bei der Anschließnng im Immissionsverfahren 1021;
behufs Vollstreckung der Personalhaft an einem Untersuchungs- oder Strafgefangenen
1151; bezüglich der Bildung von Schiedsgerichten 1326 — über Protokolle des Ge-
richtsvollziehers im Vollstreckungsverfahren, s. G e r i c h t s v o l l z i e h e r .

Ger ichtsvo l lz ieherordnung 104 — Verwendung der auf Grund derselben verhängte«
Geldstrafen 146.

Ger ich tsvors tand , Funktionen in Bezug auf Ablehnung von Gerichtsmitgliedern und
Gerichtsschreibern 46, 52 — Funktionen in Bezug auf Kostenfestsetzung 113, 118,
879, 996 — Bezeichnung des Advokaten, Notars oder Gerichtsvollziehers im Armen-
recht durch denselben 139—141 — Betreiben des Vollzugs von Arreststrafen au
Gerichten ohne Staatsanwalt 147 — Ernennung und Verpflichtung von Uebersetzer»
und Dollmetschern, dann Würdigung der Ablehnung solcher durch denselben 163 —
Ermächtigung durch denselben zur Gestattung der Einsicht und Auszugsertheilung von
den in geheimer Sitzung oder bei beschränkter Oeffentlichkeit aufgenommenen Pro-
tokollen und erlassenen Entscheidungen, dann von den Gerichtsschreibereiregistern 170
— Ertheilung der Erlaubniß durch denselben zu Zustellungen oder Vollstreckungen
außerhalb dev regelmäßigen Zeit 199, 206, 846 — Bestimmung des Wochentages
für den Aufruf der zum Hauptverzeichnisse angemeldeten Sachen durch denselben 237
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/ — Zutheilung der im Hauptverzeichnisse eingetragenen Sachen an die Senate 238
— Zulassung des abgekürzten Verfahrens vor den Bezirksgerichten 259,261 — Zu-
ständigkeit desselben in Bezug auf zweite und weitere vollstreckbare Urtheilsausfer-
tigungen 291, 292 — Paraphirung des Buchs des Gerichtsschreibers für Feststellung
des sicheren Datums von Privaturkunden 359 , dann des durch den Schuldgefängniß«
aufseher zu führenden Buchs 1158 — Befugnisse und Obliegenheiten in Bezug auf
Vorsichtsverfügungen 618—620, 630, 631, 635, 637, 639, 640, Beschwerdeführung
gegen desfallsige Entschließungen 634, Unzulässigkeit von Einspruch und Rechtsmitteln
gegen hierauf bezügliche Erlasse 638 — Ernennung von Sachverständigen zur Waaren-
bestchtigung durch den Vorstand des Handelsgerichts 538 — Ernennung des Bericht-
erstatters bei einfachen Vorstellungen 645, 653 — Sühneversuch in Ehesachen durch
denselben 660, 674 — Funktionen in Bezug auf das Rechtsmittel der Beschwerde
und die Gegenvorstellung 746, 755 — Zuständigkeiten desselben uud des Vorstands
des vorgesetzten Gerichts in Bezug auf Verzögerungsbeschwerden 56 — Ernennung
(in bestimmten Fällen) und Ersetzung des Nichtercommissärs im Vollstreckungsverfahren
855, 965, 993, 1094, 855 — Ersetzung des Versteigerungsbeamten durch den Ge-
richtsvorstaud 855 — Ersetzung der dem Drittschuldner durch den Arrestkläger zu
ersetzenden Kosten bei Arrestanlage auf Forderungen 996 — Funktionen im Sub-
hastationsverfahren 1094, 1107 — Ertheilung de« freien Geleites für den Schuldner
1147 — Ersetzung des Richtercommissärs im Gantverfahren durch denselben 1197
— sonstige Funktionen im Oantverfahren 1269,1303, 1305 — Ertheilung der Voll-
streckbarkeitserklärung bezüglich schiedsrichterlicher Urtheile 1337, 1339.
s. auch „ S e n a t s v o r s t a u d " und „Vors i t zender . "

Gerrchtsze i t , für Tagfahrten 207 — Uebergabe von Schriften und Hinterlegung von
Akten während derselben 214.

Gesandtschaften, Beglaubigung ausländischer Vollmachten durch eine bayerische Ge-
sandtschaft 86, oder ausländischer öffentlicher Urkunden 372 — Ersuchen um Beweis-
aufnahme an Gesandtschaften 335 — Eidesabnahme durch eine bayerische Gesandt-
sandtschaft 478. '

Geschäf tsbet r ieb, Fortsetzung desselben in der Gant 1242,1280, Nichtversiegelung der
hierzu uöthigen Gegenstände 1239, Aufstellung eines Geschäftsführers 1242.

Geschä f ts loka l , als Zustellungsort 195 bis 198, 206.
Geschwächte, Zuständigkeit bei Klagen auf Entschädigung einer außerehelich Geschwächten 6.
Geschworne, Beschränkung der Personalhaft gegen dieselben 1147.
Gesel len, Gerichtsstand derselben 18 — Zuständigkeit bei Nechtsstreitigkeitcn zwischen

Gesellen und Handwerksmeistern 6.
Gesel lschaften, Gerichtsstand derselben und ihrer Mitglieder 16, 25, 1177 — Zu-

stellungen an dieselben 193, 206 — Eidesleistung für dieselben 452, 453, 472 —
Gaut über das Vermögen von Gesellschaften und ihrer Mitglieder 1176, 1177.

Gesetz, Beweis partikulärer uud ausländischer Gesetze 321 — Anführung des betreffen-
de:: Gesetzes bei Erhebung der Nichtigkeitsbeschwerde 798.

Geständnisse, durch einen Gewalthaber 90 — in einem Gerichtsvollzieherakt 102 —
wie weit über gestandene oder als gestanden zu erachtende Thatsachen uoch Beweis
nöthig ist 324, in Ehesachen 667, 674; bei Gestäuduissen des Gantschulduers 1277
— Theilbarkeit des Geständnisses 324 — in der Sitzung, Urkunde hierüber 248;
Eintrag iu's Urtheilsbuch 281, 516. Ausfertigungen hievon 293, 518 — Annahme
von Geständnissen im Versäumungsurtheil gegen den Beklagten 297, 301, 520, gegen
den Wiederbeklagten 304, 520 — Annahme derselben als Folge der Verweigerung
oder Nichtanuahme eines Eids, dann des Nichterscheinens des Schwurpflichtigen 465,
472 — als Grund sofortiger Vollstreckung des Urtheils 268.

Gesuch, Notwendigkeit, Inhal t uud Begründung desselben in den Anwaltsakten 165 —
Erforderniß eines bestimmten Gesuchs in der Klage 225, 501 ; Aenderungen an den>
selben 180 bis 183, 299,302, desgleichen bezüglich der Widerklage 304 — bestimm-
tes gesondertes Gesuch in den motivirten Anträgen 230. 713; spätere Abänderungen
desselben und weitere Gesuche 241, 245, 247, 251, 719 — Verlesung des Gesuchs
durch die Anwälte in der Sitzung: bei der Hinterlegung der Anträge 241, 260, bei
der Verhandlung 246, 247, 250 — um Abkürzung der Fristen in dringenden Fällen
259, insbesondere bei den Handels- und Einzelngerichten 502, 503 — Gewährung
des Klagegesuchs im Versäumungsurtheil gegen den Beklagten 297, 301, 520, des-
gleichen bezüglich der Widerklage 304 — bestimmtes Gesuch beim Wiederaufnahmt-
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verlangen hinsichtlich des Umjangs desselben 776 — bei Erhebung der Nichtigkeits-
beschwerde 798 — um Festsetzung der Zuständigkeit 34 bis 37 — in Bezug auf
Ablehnung eines Richters oder Gerichtsschreibers 42 bis 52 — um Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand gegen Versäumung von Fristen und Tagfahrten 216, 217 —
um eine zweite vollstreckbare Urtheilsausfertigung 291 — an den beauftragten Rich-
ter: um Festsetzung der Zeugenvernehmungstagfahrt 406, um Festsetzung von Or t
und Zeit zur Eidesabnahme 478 — um Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtmß
348, 349 — um Herbeischaffung der Akten eines andern Gerichts oder der bei einer
öffentlichen Behörde befindlichen Urkunden zur Benutzung bei der Beweisführung 392
— Gesuche, welche mit einem Rechtsstreite in Zusammenhang stehen, Art der Er-
hebung derselben 483, 510 — um Anberaumung anderer als der festgesetzten Sitzungs-
tage im Handels- und einzelngerichtlichen Verfahren 500, 503 — um Abänderung
eines Handels- oder einzelngerichtlichen Urtheils 517 — um Ernennung eines Sach-
verständigen zur Feststellung des Zustands einer Waare 538 — um Erlassung be-
dingter Zahlungsbefehle 554 fg. — um Erlassung von Vorsichtsverfügungen 608,
637 — um Ernennung des Versteigerungsbeamten bei der Subhastation 1052;
Verfahren bei weiteren solchen Gesuchen Seitens anderer Gläubiger 1082, 1083,
1086 — um Einleitung des Vertheilungsverfahrens bei der Subhastation 1094 —
um Zulassung zu nachträglichen Anmeldungen und Einwendungen im Vertheilungs-
verfahren bei der Subhastation 1112 — des Gantschuldners um Gestattung der
Wohnung in einem zur Gantmasse gehörigen Gebäude und um Unterstützung 1209 —
um Aushebung der Personalhaft 1231 — um Zulassung zur Anmeldung oder Anfechtung
eines Anspruchs nach der Verhandlungstagfahrt bei der Gant 1270. S.anch A n t r a g .

Gewähr l e i s t ung , Geltendmachung des Rechts hierauf durch Streitverkündung und Ge-
währschaftsklage 69—72 — bei der Veräußerung von Forderungen in der Gant 1309.

Gewahrschaf tsk lage, in Verbindung mit einer Streitverkündung 69—72 — Erhebung
derselben 233, 260, 261, 509 — Vertagung aus Anlaß derselben im Wechselprozeß
548, 552.

Gewah rsam, Belassung von Gegenständen im Gewahrsam des Schuldners bei der Pfän-
dung 913, des Gantschuldners 1239 — Ausscheidung von Gegenständen im Gewahr-
sam des Gantschuldncrs mit Rücksicht auf Absonderungsrechte 1249 — Verfahren mit
Gegenständen der Gantmasfe, die sich im Gewahrsam von Gläubigern oder Dritten
befinden 1201, 1250.

G e w a l t , Anwendung bei Vollstreckungshandlungen 847 — Einfluß der väterlichen Ge-
walt auf die Gerichtsstandsfähigkeit 58, 59, 62.

Gewa l thabe r , Arten derselben 78, 79 — Befähigung zum Auftreten als solcher 78,
79, 80 — Bevollmächtigung derselben 83—89, 92; Umfang der Vollmacht 90—93;
Spezialermächtigung 92, 497; Widerruf und Erlöschen der Vollmacht 87, 93, 9 4 ;
Nichtigkeit wegen Mangels der Vollmacht 95—100; Haftung für Kosten und Schäden
wegen Mangels der Vollmacht 98, 100; Genugthuungssumme an den Gewalthaber
bei Verwerfung der wegen Mangels der Vollmacht erhobenen Nichtigkeitsklage 99 ;
Eintragung der einem Gewalthaber bei der Verhandlung ertheilren Vollmacht in's
Urtheilsbuch 281, 516; Ausfertigungen hievon 293, 518 — Ausschluß des Kosten-
ersatzes wegen Verschuldens 2c. des Gewalthabers der obsiegenden Partei 106 — per-
sönliche Verurteilung zur Kostentragnng 110 — Verantwortlichkeit für Mißbrauch
in Bewilligung von Fristverlängerungen und Vertagungen 212 — Ausschluß der
Wiedereinsetzung gegen Versäumung wegen bloßer Nachlässigkeit derselben 216 —
Wiederaufnahme des Verfahrens wegen unredlicher Handlungen von Gewalthabern
761, 763, 780 — Geld- und Arreststrafen gegen dieselben 50, 52^, 151, 420 — Zu-
lassung derselben bei beschränkter Oeffentlichkeit 149 — Handhabung der Sitzungs-
volizei gegen dieselben 151, 420 — Fragerecht des Vorsitzenden zc. zc. gegenüber den Ge-
walthabern und dieser letzteren selbst 154 — Auftreten derselben bei der Beweisauf-
nahme 340, 341 ; Fragestellung derselben an Zeugen 420; UngeMhr derselben bei
Zeugenvernehmungen 420 mit 151 — Gewalthaber im Gantverfachren 1184, 1253,
1281, 1285, 1302, 1304, 1316.
s. auch A d v o k a t e n , A n w ä l t e , Be i s t ände , B e v o l l m ä c h t i g t e und G e -
bühren .

Gewerbsgeh i l f en , Beweiskraft der Handbücher der Gewerbsleute umd Handwerker ge-
genüber ihren Gcwerbsgehilfen 365.

Gewerbsgeschafte, Fortführung in der Gant 1239, 1243, 1280.
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Gewerbsunternehmer, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten zwischen denselben und
ihren Lohnarbeitern 6.

GewVrbsverhaltniffe, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten über solche zwischen Arbei-
tern und Unternehmern 2c. :c. 6.

Gewerbtreibende, Beweiskraft ihrer Bücher 365.
Gewohnheiten, Beweis particulärer 321.
Gläubiger, Wiederaufnahmsverlangen von Gläubigern der unterliegenden Partei 765,

773, 774, 780 — Anfechtung von Rechtshandlungen wegen Benachtheiligung der
Gläubiger 1050, 1222-1230 — Vertretung durch den Gerichtsvollzieher im Voll-
streckungsverfahren 841 — Haftung für den Schaden aus der unterlassenen Ein-
stellung einer Vollstreckung 875 — Antrag der Gläubiger auf Ganteröffnung 1173,
1175, 1176, 1189. 1191, 1193 — Vertretung derselben in der Gant 1184.
s. auch Vollstreckungen und Gant.

Glänbigerausschuß in der Gant, bei der provisorischen Masseverwaltung 1236; bei der
definitiven Masseverwaltung. Wahl 1253, 1280, Befugnisse und Obliegenheiten 1282
bis 1288, 1290, 1292, 1293, Beschwerden gegen denselben 1288.

Glaubigerversammlung in der Gant, Abhaltung der ersten 1209, 1253, 1280;
der weiteren 1285, 1286 — Beschlüsse, Befugnisse und Obliegenheiten derselben 1218,
1280, 1281, 1283, 1285, 1286, 1290, 1293, 1310 — Aufnahme des Gefammt-
vermögens vor der Gläubigerversammlung 1251 — Thätigkeit in Bezug auf den
Accord 1316.

Glaube, böser Glaube als Wirkung der Klagzustellung 179 — Leistungen an den Gant-
fchuldner nach der Ganteröffnung in gutem Glauben 1212 — guter Glaube des
Erwerbers bei Veräußerungen des Gantschuldners 1226.

Glaubenseid, 458.
Glaubwürdigkeit von Zeugen, Beweisführung dagegen 414.
Goldgeräthe, Veräußerung gepfändeter 932.
Gottesdienst, Uuzulässigkeit der Verhaftung des Schuldners während desselben 1147.
Grasen, Zuständigkeit bei Klagen wegen Beschädigung durch Grasen 6.
Grenzscheidungsklagen, Zuständigkeit 5 — Gerichtsstand der belegenen Sache 21 —

Vereinbarung des Gerichtsstands 33 — Berufung 693.
Grenzzeichen als Beweismittel 395.
Grundabgaben, Berufung bei Streitigkeiten über dieselben 693 — Vorrang bei Arrest-

anlegungen auf Mieth- und Pachtzinse 997 — Immission in den elterlichen Nutz-
genuß für Grundabgabcn 1008 — Anschließung an die Immission für dieselben
1020. 1022 — Rang der Forderungen für dieselben bei der Immission 1024, bei
der Subhastation 1092.

Grundbücher, Beweiskraft 360 — Aechtheit 374.
GrMlddienstbarkeiten, Zuständigkeit bei Klagen in Bezug auf solche 5 — Gerichts-

stand der belegenen Sache 21 — Vereinbarung des Gerichtsstandes 38.
Grundrisse, Benützung oder Herstellung beim Augenschein 398.
Grundstücke, Zuständigkeit bei Klagen in Bezug auf solche 5. 6 — Gerichtsstand der

belegenen Sache 21, 26 — Vereinbarung des Gerichtsstands 38 — s. auch I m m i s -
sion, Subhastation nnd I m m o b i l i e n .

Güter, Gerichtsstand in Folge der Bewirtschaftung von Gütern 26 — s. auch I m -
mobi l ien.

Güterverhältniffe, Klagen in Bezug auf Aufhebung der ehelichen Gütergemeinschaft
und Aendenmg der ehelichen Güterverhältmsse, Ausschluß der Vereinbarung des
Gerichtsstands und der schiedsrichterlichen Entscheidung 38, 1320; Mitwirkung des
Staatsanwalts 160 — Einrede des wegen bestandener Gütergemeinschaft Belangten
aus dem Laufe der Bedenkzeit 185 — Zustellungen nach dem Tode einer Partei
während des Laufes einer Frist zur Annahme oder Ausschlagung der Gütergemein-
schaft 211 — Verträge des Gantschuldners in Bezug auf eheliche Güterverhältmsse 1223.

Gutachten, Mittheilung von Gutachten der Gerichtsmitglieder an Parteien und Dritte
170 — Wiederaufnahme wegen eines absichtlich falschen Gutachtens 761 — des
Gläubigerausschusses 1236 — von Sachverständigen, s. Sachverständige.

Habe von Reisenden, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten wegen Verlustes oder Beschä-
digung derselben 6.

Häufung von Vollstreckungsmitteln, wann diese statthaft ist 859.
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H a f t , inwieweit Zuhörer, Parteien, Beistände und Gewalthaber in Handhabung der
Sihungspolizei zur Haft gebracht werden können 151.
s. auch V e r h a f t u n g .

H a f t u n g , des in den Streit eingetretenen Rechtsnachfolgers für die bisherigen Kosten
493 — mehrerer Gemeinden bei Klagen auf Ersatz des bei Aufläufen verursachten
Schadens 592 — persönliche, für die Schulden des Erblassers durch die Erben, Ein-
fluß auf die St«tthaftigkeit des Vollstreckungsverfahrens 833 — für Schaden, wenn der
Gläubiger den Vollstreckungsbeamten nicht zeitig zur Einstellung der weiteren Ver-
folgung anweist 875 — inwieweit der Erwerber von Vermögenstheilen des Gant-
schuldners haftet 1226.

Hagelvers ichernngsbe i t räge, Vorrang bei Arrestanlegungen auf Mieth- und Pacht-
zinse 997 — Immission in den elterlichen Nutzgenuß für dieselben 1008 — An-
schließung an die Immission für dieselben 1020, 1022 — Nang bei der Immission
1024, bei der Subhastation 1092.

Handbücher , Beweiskraft der Handbücher der Fabrikanten, Oewerbsleute und Handwerker
gegenüber ihren Gehilfen und Arbeitern 365.

Hande lsappe l la t ionsger ich te , Vereinbarung des Gerichtsstands vor denselben 38 —
Verzögerungsbeschwerden gegen dieselben 57 — Anwaltsbestellung bei denselben 79,
80 — Lokalisirung der Anwaltspraxis 79 — mündliche Rechtsvertheidigung bei den-
selben 80 — Verfahren bei denselben auf einfache Vorstellung 653 — Zuständigkeit
bezüglich der Berufungen gegen die Urtheile der Handelsgerichte 696; Verfahren bei
solchen 710—723; Urtheil und Verfahren nach demselben 724—737.

Handelsbücher , Vorlegung derselben 175 — Beweisführung durch dieselben 364,365,368
— Vorlegung derselben durch den Gemeinschnldner im Gantverfahren, wenn er Kauf-
mann ist 1190.

Handelsgebrüuche, Entscheidung über das Vorhandensein derselben durch die Handels-
gerichte 513 — Verletzung, falfche Auslegung oder unrichtige Anwendung derselben
ist kein Nichtigkeitsgrund 794, wohl aber, wenn dieselben mit Unrecht einer Entschei-
dung zu Grunde gelegt wurden 794.

Hande lsger ich te , Zuständigkeit derselben 7, wenn in Folge Vorbringens einer Partei
weitere Streitpunkte Gegenstand der Entscheidung werden 9, 10, 1 1 ; Zuständigkeit
bei Widerklagen 3 l , bei Connerität und in Bezug auf Nebensachen 33 — Verein-
barung des Gerichtsstands 38, 39 — Zuständigkeitsverhältniß in Bezug auf Gewähr-
schaftsklagen in Verbindung mit der Streitverkündung 71 — Fähigkeit der Parteien
zum alleinigen Auftreten vor denselben 78 — Zulassung und Fähigkeit von Bevollmäch«
tigten oder Beiständen 78 — Bevollmächtigung der Gewalthaber 83—100 — Gebühren
der Advokaten und Rechtspraktikanten als Bevollmächtigte und Beistände 82 — ordent-
liches Verfahren vor denselben 499—538 — Beschwerde gegen eine von einem Ge-
richts- oder Senatsvorstande bei einem Handelsgerichte in Bezug auf eine Vorsichts-
verfügung erlassene Entschließung 634,638 — Verfahren vor denselben bei Entschei-
dungen auf einfache Vorstellungen 653 — Verufungssumme bei Urtheilen der Han-
delsgerichte 685; Zuständigkeit bei Berufungen gegen Urtheile der Handelsgerichte 696
— demselben ist ein Auszug aus dem Ganterlenntnisse zu übersenden, wenn Gant
über das Vermögen eines Kaufmanns oder einer Handelsgesellschaft eröffnet worden
ist 1202; ebenso aus dem Erkenntnisse, welches die Ganteröffnung aufgehoben hat 1204.

Handelsgeschäfte, Zuständigkeit bei Klagen aus solchen 7.
Handelsgesel lschaften, Gerichtsstand derselben, ihrer Mitglieder und Liquidatoren 17,

der Zweigniederlassungen oder Agentien 25 — Vertretung der Handelsgesellschaften
in Bezug auf Zustellungen an dieselben 193, 206 — Bekanntmachung der Ganteröff-
nung über das Vermögen derselben 1199, 1200, Mittheilung der. Ganteröffnung an
das Handelsgericht 1202, ebenso der Aufhebung der Ganteröffnung 1204; Bekannt-
machung der Ediktalladung im Liquidationsverfahren 1255.

Handelsgesetzbuch, Vorbehalt der Bestimmungen desselben über Vorlegung der Handels-
und der Tagebücher der Mäkler 175, dann über Beweiskraft der Handelsbücher, der
Tagebücher und Schlußnoten der Handels Mäkler 3 6 4 — Nichtigkeitsgrund, wenn statt
der Bestimmungen desselben Handelsgebräuche angewendet wurden 794 — welche Ab-
stimmungen des Handelsgesetzbuchs und des Einführungsgefetzes hiezu bezüglich der
Vollstreckung in Kraft bleiben und welche geändert werden 881, ebenso bezüglich der
gewissen Gläubigern für den Fall, daß über das Vermögen ihres Schuldners ConcurS
eröffnet worden ist, eingeräumten Rechte 1215.
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Handelsmakler, Vorlegung ihrer Tagebücher 175 — Beweiskraft ihrer Bücher und
Schlußnoten 364, 365 — Befugniß derselben zur Veräußerung gepfändeter Credit-
papiere 925.

Handelsregister, Eintragungen des vorläufigen Erlöschens einer Firma, der Auflösung
einer Handelsgesellschaft, sowie des Erlöschens der durch den Gantschuldner etwa er-
theilten Procura in dasselbe 1202; Löschung dieser Einträge 1204; Wirkung der Ein-
träge 1211.

Handelssachen, Zuständigkeit in solchen 6, 7 — Gerichtsstand der kaufmännischen Nieder-
lassungen 24, 25 — Widerklage in Handelssachen 31 — Vereinbarung des Gerichts-
stands 38, 39 — Ausschluß der Verbindlichkeit zur Sicherheitsleistung für Prozeß-
koMn 120 — Zustellungen in solchen an Handelsgesellschaften oder Kausieute 193,
206 — Beweiskraft der tzandelsbücher in Handelssachen 364.

Handgelübde, Verpflichtung des Masseverwalters im Gantverfahren mittels desselben
1233, 1290.

Handlungen, unerlaubte, Gerichtsstand aus solchen 29 — unredliche, des Gewalthabers,
sowie unbefugte des Vertreters eines Minderjährigen oder Entmündigten bilden einen
Grund der Wiederaufnahme des Verfahrens 761; Frist zur Zustellung des Wieder-
aufnahmsverlangens in diefen Fällen 770, 771; Verfahren bei demfelben 780 —
Verbot gegen Handlungen, welche eine Partei zufolge einer vollstreckbaren Urkunde zu
unterlassen hat 863, 864.

Handlungsbevollmächtigte, Zustellung an dieselben in Handelssachen 193, 206 —
wann die Geschäfte, die von einem Handlungsbevollmächtigten des Gantschuldners mit
einem Dritten abgeschlossen wurden, als ungiltig angefochten werden können 1211.

Handlungsfähigkeit, s. Fähigkeit .
Handwerker, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten zwischen denselben und Reisenden 6

— Beweiskraft ihrer Bücher 365 — ihre unentbehrlichen Werkzeuge können nicht
gepfändet werden 901.

Handwerksgesellen, Gerichtsstand derselben 18.
Handwerksmeister, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiteu zwischen denselben und ihren

Gesellen oder Lehrjungen 6.
Handzeichen in Protokollen 166 — bei Privaturkunden, Beweiskraft derselben 357.
Handzng, des Gerichtsvorstands, beziehungsweise Bezirksgerichts Vorstands in denjenigen

Büchern, in welche.Privaturkunden zum Zwecke der Feststellung ihres Datums einge-
tragen werden 359 — auf Urkunden, welche als unächt oder falsch angefochten werden 376.

Haupteid, s. E id .
Hauptgebäude eines Gutes, Bedeutung bezüglich der Zuständigkeit des Bezirksgerichts

zur Erhebung der Immissionsklage 1011, bezüglich der Zuständigkeit des Bezirksge-
richts als Vollstreckungsgericht 1054, bezüglich der Versteigerung von Grundstücken
im Subhastationsverfahren 1056.

Haupt intervent ion, f. I n t e r v e n t i o n .
Hauptniederlassung, Gerichtsstand der kaufmännifchen Hauptniederlassung 24.
auptstadt, Bedeutung bezüglich des Gerichtsstands solcher Staatsangehörigen, welche im

Auslande das Recht der Exterritorialität genießen oder mit ständiger dienstlicher Stel-
lung verwendet sind 13, dann der Civilliste des Königs 15.

Hauptverzeichniß der zur bezirksgerichtlichen Sitzung angemeldeten Sachen 236, 258 —
Streichung vom Hauptverzeichnisse 241, 245, Beurkundung der betreffenden Verfügung
im Urtheilsbuche 281 — Neuanmeldung gestrichener Sachen 255 — Anmeldung zum
Hauptverzeichnisse im abgekürzten Verfahren vor den Bezirksgerichten 260; im Ver-
fahren bei Klagen auf Ersatz des bei Aufläufen verursachten Schadens 598; im Ver-
fahren auf Berufungen 710; im Verfahren über Nichtigkeitsbeschwerden 806.

laus, königliches, zeugschaftliche Vernehmung von Mitgliedern desselben 403.
>ausgeräthe, uuentbehrliches des Schuldners, dessen Ehefrau und der bei demselben

lebenden Kinder kann nicht gepfändet werden 901.
>aushaltungsbücher, Beweiskraft derselben 365.
>ausirer, Beweiskraft ihrer Bücher 365.
»ausVater, redlicher und steißiger, gleiche Sorgfalt wie derselbe haben die Masseverwalter

im Gantverfahren anzuwenden 1234, 1290.
>ebammen, Beweiskraft ihrer Bücher 365.
verausgabe von Urkunden beim Urkundenbeweis 386—392 — von Sachen, SchätzrmgS-
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eid bei Verweigerung derselben 470—472 —eines Inbegriffs von Sachen oder Rechten
Offenbarungseid 471, 472.
s. auch U r k u n d e n .

verkommen, Beweis partikulären Herkommens 321.
Unterbl iebene, von Advokaten, Gerichtsvollziehern und andern Gerichtsbediensteten, Ver-

wendung von Geldstrafen zu Gunsten derselben 146 — von Staatsdienern, Gerichts-
stand bei Klagen gegen den Fiskus wegen Verletzung von pragmatischen Rechten 30.

Hinter lassenschaft eines Schuldners, Fortsetzung des Vollftreckungsverfahrens an der-
selben 833.

H i n t e r l e g u n g , gerichtliche, von Geld oder andern Sachen, Art und Weise 132 — der
Anträge in der bezirksgerichtlichen Sitzung 240, 2 4 1 ; Vertagung hiefür 242, 243;
im abgekürzten Verfahren vor den Bezirksgerichten 260; im Verfahren auf Verbesse-
rung eines Urtheils 282, 283; Beurkundung der Hinterlegung der Anträge im Ur-
theilsbuche 281, Ausfertigung hievon 293; Folgen des Nichterscheinens eines Anwalts
in der zur Hinterlegung der Anträge bestimmten Sitzung 301 , 303, 304; Verbin-
dungsurtheil, wenn bei Hinterlegung der Anträge nur ein Theil von mehreren Be-
klagten vertreten ist 316—318 — der Anträge im Verfahren vor den Handels- und
Einzelngerichten 536 — der Anträge im Verfahren bei Klagen auf Ersatz des bei
Aufläufen verursachten Schadens 598 — der Anträge in der Berufungsinstanz 712,
715, 716, 726 — der Anträge im Rechnungsprozeffe 891 — der Akten bei der
Nichtigkeitsbeschwerde 803, 810 — der Unterhaltsgelder bei Vollstreckung der Personalhaft
1157, 1151, 1154; der wegen Erkrankung des Schuldners erwachsenen Kosten 1170.
s. auch A n t r ä g e , Ger i ch tsschre ibe r , Ger ich tsschre ibere i und H y p o t h e -
kenamt.

>öker, Beweiskraft ihrer Bücher 365.
wfbedienstete, inwieweit deren Dienstbezüge und Quiescenzgehalte dem Arreste nicht

unterworfen sind 967.
Hhpothekbef te l lung , als Mit te l der Sicherheitsleistung für die Wider- und Nachklage,

für die sonstige Wiedererstattung eines Streit- oder Erecutionsgegenstands oder für
den durch eine Vollstreckung oder den Vollzug einer Vorsichtsverfügung verursachten
Schaden 126, 130, zur Abwendung einer Vorsichtsverfügung 615 — Rechte, welche
Gegenstand einer Hypothekbestellung fein können, sind in Bezug auf Vollstreckung als
unbewegliche Sachen zu betrachten 857 — für die auf Kaufschillingstheile angewie-
senen Gläubiger, wenn im Subhaftationsverfahren Zahlungsfristen über drei Monate
bewilligt worden sind 1079, 1115.

Hypo theken , Anfechtbarkeit derjenigen, welche zwischen der Beschlagnahme eines Immobile
und der Vormerkung im Hypothekenbuche eingetragen oder vorgemerkt wurden 1050 —
Zulässigkeit von Vormerkungen für den Fall, daß die Zwangsveräußerung nicht durch-
geführt werben sollte 1050 — Löschung der Hypotheken nach durchgeführtem Subhasta-
tionsverfahren 1078, 1079, 1115, 1117 — Nichtigkeit der Hypotheken, welche vom
Gantschuldner nach Verkündung des Ganterkenntnisses eingeräumt wurden 1210; wann
die. vom Gantschuldner bewilligten Hypotheken anfechtbar sind 1222, 1229.

Hypo theken an»t, Hinterlegung der Abschrift des Beschlagnahmeprotokolls auf demselben
im Subhastationsverfahren 1046; ErWirkung der Bereinigung des Besitztitels bei
demselben durch den Ansteigerer 1078 — Übersendung eines Auszugs aus dem Gant-
erkenntnisse durch den Commissär an dasselbe 1202, ebenso aus dem Erkenntnisse,
welches die Ganteröffnung aufhebt 1204.

Hhpothekenbnch, Ausschluß der Verbindlichkeit zur Sicherheitsleistung für Prozeßkosten
bei Klagen aus einem im Hypothekenbuche eingetragenen Anspruch 120 — Eintragung
des Verbots der Veräußerung und weitern Belastung unbeweglicher Güter in dasselbe
als Vollstreckung einer Vorstchtsverfügung 625 — Vormerkung des angelegten Arrestes
in demselben durch den Arrestkläger 974 —Vorlage desselben und Auszüge aus dem-
selben an den Gerichtsvollzieher im Subhastationsverfahren 1042; Bereinigung des-
selben in diesem Verfahren 1078, 1079 — Einfluß der Eintragung und Vormerkung
eines Vorkaufsrechts im Hypothekenbuche beim Subhastationsverfahren 1091 — Auszug
aus dem Hypothekenbuche ist im Gantverfahren bezüglich der zur Gantmasse gehöri-
gen Immobilien durch den Commissär zu erholen 1203; die in demselben eingetra-
genen oder vorgemerkten Gläubiger sind durch den Commissär von dem Inhalte der
Ediktalladung im Liqmdationsverfahren in Kenntniß zu fetzen 1256; Bereinignng des-
selben im Gantverfahren 1306, 1307.



über die Prozeßordnung.

Hhpothekforderungen, Arrestanlegung auf dieselben 974 — Rang derselben bei der
Immission 1024, im Subhastationsverfahren 1092 — welche auf den Namen mehrerer
Gläubiger ungetheilt eingetragen sind, Anmeldung im Bertheilungsverfahren bei Sub-
hastationen 1100, und im Gantverfahren 1262 — Befriedigung im Gantverfahren 1297.

Hhpothekglaubiger, Vorrang derselben beim Arrest auf Mieth- oder Pachtzins 1001 —
Rang im Immissionsverfahren 1024, Befugniß zur Anschließung 1020 — an der Be-
fugniß der Hypothekgläubiger, gegen den Drittbesitzer auf Befriedigung durch den
Verkauf der Hypothekobjekte selbstständig zu verfahren, wird durch die Prozeßordnung
nichts geändert 1040 — Aufforderung an dieselben, ihre Forderungen anzumelden,
im Subhastationsverfahren 1098 — Rang im Subhastationsverfahren 1092 — Stel-
lung im Gantverfahren 1267.

Iahresren ten , Anschlag derselben bei Werthsberechnung des Streitgegenstands 4 —
Zuständigkeit bei Klagen auf verfallene Iahresrenten, wenn das Hanptrecht selbst be-
stritten ist 5.

Iden t i t ä t , Nichtigkeit wegen zweifelhafter Identität in Folge mangelhafter oder unregel-
mäßiger Bezeichnung von Personen oder Sachen oder des Verfteigerungslokals im
Subhastationsverfahren 1076, 1136 — Erhebungen über die Identität des Gläubigers
bei Erklärungen desselben auf Freilassung aus der Personalhaft 1163.

Immission, als Vollstreckungsmittel, Zulässigkeit, Begriff und Verfahren 852, 856, 857,
859, 860, 1007—1037 — Verhältniß zur Beschlagnahme unbeweglicher Sachen 1038
— Rang der immittirten Gläubiger bei der Subhastation 1092.
s. auch Vollstreckungen.

I m m o b i l i e n , Zuständigkeit bei Klagen in Bezug auf solche 5, 6 — Gerichtsstand der
belegenen Sache 21 , 26 — Vereinbarung des Gerichtsstands 38 — Art der Voll-
streckung in Bezug auf Abtretung unbeweglicher Güter 861 — Verbot der Veräuße-
rung und weitern Belastung von Immobilien 625, 626 — Einweisung in die Er-
trägnisse von Immobilien (Immission) 852, 856, 857, 859, 860, 1007—1037, 1038,
1092 — Beschlagnahme und Zwangsveräußerung von unbeweglichen Sachen 1038—1138
— Behandlung der zur Gantmasse gehörigen Immobilien 1202, 1203, 1290, 1291.

Incidentpunkte, s. Zwischenpunkte.
Incidentstreite, s. Zwischenstreite.
In jur ienk lagen, Zuständigkeit 6.
In lander , Gerichtsstand des Arrests gegen dieselben 32 — Personalhaft gegen dieselben

als Vorsichtsverfügung 612, als Vollstreckungsmittel 1139, 1142, 1165 — Arrest als
Vorsichtsverfügung zu Gunsten von Klagen eines Inländers, wenn außerdem die Voll-
streckung im Auslande stattzufinden hätte 611.

I n l a n d , Statthaftigkeit von Zustellungen an Personen, welche nur im Auslande einen
bestimmten Wohnsitz haben, in deren Wohnung im Inlande 193, 206; Fristerweite-
rungen hiebei 209 — Arrest eines Ausländers gegen einen Ausländer, wenn der An«
spruch nicht im Inlande entstanden ist 607 — wie weit Vermögensbesitz im Inlande
die Personalhaft ausschließt 612, 1139, 1165 — Personalhaft gegen Inländer wegen
Aufenthalts außerhalb des Inlands 612, 1139, 1142 — Vollzug von Entscheidungen
ausländischer Gerichte im Inlande 823, 824 — Wirksamkeit anderer ausländischer
Urkunden im Inlande 825 — Gant über das Vermögen von Personen, welche im
Inlande keinen Wohnsitz haben 1174, 1178 — Wirksamkeit ausländischer Ganteröff-
nungen im Inlande 1174.

Ins t ruk t ion der Armenrechtsgesuche 136—138, 140, 145.
Interesse, eines Dritten an der Nichtigkeitserklärung einer Ehe 678 — Wahrung der

gemeinsamen Interessen der Gantgläubiger 1218, 1251, 1253, 1280.
In te rnsur ium, Berechnung bei der Vollstreckung 836, in der Gant 1300.
In tervent ion, im Allgemeinen 66, 67, 68, 70 — Ausführung derselben 488, 510 —

Rechte aus der Intervention in Bezug auf Urkundenmittheilung, Zustellungen und
Betreibung der Sache 489 — Geltendmachung des Widerspruchs gegen eine Voll-
streckung durch Intervention 869, 870 — Anschließung im Immissionsverfahren 1021
— Wahrung der Rechte der bei Subhastationen betheiligten Gläubiger durch Inter-
vention im Rechtsstreite 1105.

Inteftaterben, Rechte derselben in Bezug auf die Vollstreckung der von ihnen geerbten
Ansprüche 835. .

I nven ta r , Ganteröffnung über überschuldete, unter der Rechtswohlthat des Inventars ange-
tretene Erbschaften 1175 — Inventarserrichtung bei der Gant 1190, 1247—1251
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— Zustellung an den Erben einer Partei während der Frist zur Inventarserrichtuna
211, 495, 534.

Inven ta rs tücke als Pertinenzcn unbeweglicher Güter, welche im Vollftreckungswege ab-
zutreten sind 861.

I r r t h u m , Berichtigung eines solchen in der Klage 1 8 1 ; im Urtheile 282—284; im ab-
geschlossenen VertheilnngSplan bei der Subhastation 1113, bei der Gant 1305
Beweis desselben bezüglich der Unterzeichnung einer Urkunde 373, oder bei Rechtsge-
schäften gegenüber Urkunden durch Zeugen 399, durch Eideszuschiebung 457 — Wie-
derausnahme des Versahrens wegen tatsächlichen Irr thmns 761, 762, 770.

J u g e n d , Grund der Eidesunsähigkeit 418, 451.
Jur is t ische Personen, Zustellungen an solche 193 — Eidesleistung durch ihre Vertreter

452, 453, 472.
H « s «z«5l̂ W<Kz, Unstatthaftigkeit bei Zwangsversteigerungen von Immobilien 1060,1062.

1134.
J u s t i z m i n i s t e r i u m , Zuständigkeit in Bezug auf Verzögerungsbeschwerden 57.
Kaminkehre r löhne , Vorrang bei Arrestanlegungen auf Mieth- und Pachtzmse 397 —

Immission in den elterlichen Nutzgenuß für dieselben 1008 — Anschließung an die
Immission für dieselben 1020, 1025 — Rang bei der Immission 1024, bei der
Subhastation 1092.

Kassen, ösf entl iche, Hinterlegung von Geldern bei denselben 132 — inwieweit Dienstbe-
züge, Quieseenzgehalte und Pensionen, welche aus denselben fließen, dem Arreste nicht
unterworfen find 967; Verfahren, wie bei denselben Arrest angelegt werden soll 973,
Erklärung des Vorstandes derselben hierüber 978 — Hinterlegung von zur Gantmasse
gehörigen Geldern 1245, 1246.

K a t h o l i k e n , Zuständigkeit der Ehegerichte für dieselben 8 — späterer Antrag beim pro-
testantischen Ehegerichte auf Auflösung einer gemischten Ehe 675.

Kaufbed ingungen, s. Vo l l s t reckungen .
K a u f l e u t e , Gerichtsstand der Hauptniederlassung derselben 24, der Zweigniederlassungen

oder Agenturen 25 — Zustellungen an Procuristen und Handlungsbevollmächtigte
sürKaufleute in Handelssachen 193, 206 — Beweiskraft ihrer Bücher 364, 365,368 —
— Einfluß der Einstellung der Zahlungen und der Flucht auf die Ganteröffnung über
das Vermögen derselben von Amtswegen 1175; Antrag derselben auf Ganteröffnung
1189, 1190; Bekanntmachung dieser Ganteröffnung 1199, insbesondere an das Han-
delsgericht, ebenso der Aushebung der Ganteröffmmg 1204; Anfechtbarkeit der Rechts-
handlungen, die mit einem Proeuristen oder Handlungsbevollmächtigten derselben nach
Verkündung des Ganterkenntnisses abgeschlossen wurden 1211; Behandlung der an die-
selben eingehenden Korrespondenzen und Sendungen 1241; Bekanntmachung der Edik-
talladung im Liquidationsverfahren 1255.

K a u f p r e i s , denselben gerichtlich zu hinterlegen oder an eine bestimmte Person auszu-
zahlen und bis dahin zu verzinsen, ist eine stillschweigende Versteigerungsbedingung im
Subhastationsversahren1057; Verfahren, wenn derselbe bei Bereinigung des Hypotheken-
buches noch nicht bezahlt ist 1078, wenn Zahlungsfristen bewilligt sind 1079,1115; Ver-
theilung desselben 1109; wann der Ansteigerer zur baaren Erlegung desselben nicht
angehalten werden kann 1128 — Gestattung von Zahlungsfristen für denselben durch
die Gläubigerversammlung im Gantverfahren 1280, 1281, 1290.

Kau fsch i l l i ng , s. Kau fp re i s .
Kerbhö lzer als Beweismittel 394.
K i n d e r , außereheliche, Zuständigkeit bei Klagen auf Anerkennung der Vaterschaft und

Ernährung derselben 6, 38 — Gerichtsstand ehelicher und außerehelicher Kinder 14 —
Kinder von öffentlichen Dienern, inwieweit deren Pensionen dem Arreste nicht unter-
worfen sind 967.

K i r chen , in denselben darf während des Gottesdienstes der Schuldner nicht verhaftet
werden 1147.

K l a g ä n d e r u n g e n , Begriff und Statthaftigkeit derselben 180—183, 299, 302; des-
gleichen bei der Widerklage 304; im Verfahren bei den Handels- und Einzeln-
gerichten 506.

K l a g a n m e l d u n g , Übertragung der nach bürgerlichen Gesetzen an die Klaganmeldung
geknüpften Wirkungen auf die Klagzustellung 179.

K l a g e n , zur Zuständigkeit der Bezirksgerichte 2, 590, 604, der Einzelngerichte 3—7,
38, 39, der Handelsgerichte 7, 38, 39, der Ehegerichte 8, 38 — insbefondere: ding-
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liche, Besitz-, Grenzscheidungs- und Theilungsklagen 5. 21 , 74 ; Klagen in Handels-
sachen '6, 7, 24, 25, aus Wechseln 7, 38. aus kaufmännischen Anweisungen 7. 38 ;
in Ehesachen 8, 38, 160; gegen den Fiskus 15, 30 ; Erbschafts- und Vermächtniß-
klagen 22; aus einem Vertrage 23; aus einer geführten Verwaltung 27; aus un-
erlaubten Handlungen 29. 3 0 ; Gewährschaftsklagen 6 9 - 7 2 — Mehrheit von Klä-
gern, Geklagten oder Ansprüchen in einer Klage, Berechnung des Werths des Streit-
gegenstands 3, Bemessung des Gerichtsstands 2 0 ; Connexität mehrerer Klagsachen 33
— Klagen auf Nichtigerklärung von Prozeßhandlungen und Entscheidungen wegen
Mängel im Vollmachtspunkte 95—99,103— Klagen des Anwalts, Beistands oder Be-
vollmächtigten in Bezug auf seine Forderungen für Gebühren und Auslagen gegen-
über der eigenen Partei 118 — Erhebung einer neuen Klage durch vorgängigen
Kostenersatz bedingt 116, 185, 188. 303. 304. 498, 521 — Abweisung einer Klage von
Amtswegen im Verfahren vor den Einzelngerichten wegen mangelnder Ersichtlichkeit des
Werths des Streitgegenstands 189 — Abweisung im Versäumungsurtheile 297, 301,303,
520, 5 2 1 ; der Widerklage 304 — Art der Erhebung der Klage im ordentlichen Ver-
fahren vor den Bezirksgerichten 224—226, im abgekürzten Verfahren 259, dann vor
den Handels- und Einzelngerichten 501 — auf Ersatz des bei Aufläufen verursachten
Schadens, Zulässigkeit und Zuständigkeit 590, 591, Verfahren 592—603, Anwendung
dieser Bestimmungen auf Klagen, mittels welcher der k. Fiskus den Erfatz der mit
dem Einschreiten der bewaffneten Macht verbundenen Kosten in Anspruch nimmt 604
— Erhebung von Klagen in Bezug auf Sachen, wegen deren eine Vorsichtsverfügung
vollstreckt worden ist 630, 1002 — Klagen im Ehescheidungsprozesse 656—660, 665,
668, 671 , 672 — auf Trennung von Tifch und Bett 674 — auf Ungültigkeits-
erklärung oder Nichtigkeit einer Ehe 676—678. 681 — bei welchen Klagen ohne Rück-
sicht auf den Werth des Beschwerdegegenstands Berufung zulässig ist 693; die ursprüng-
liche Klage darf in der Berufungsinstanz nicht abgeändert werden 707 — wann das
Verlaugen um Wiederaufnahme des Verfahrens als Klage einzuführen ist 776 — das
Gesuch um Vollstreckbarkeitserkläruug einer im Auslande ergangenen Entscheidung ist
mittelst Klage anzubringen 824 — wann der Widerspruch gegen eine Vollstreckung
mittelst Klage zu erheben ist 869 870 — Nichtigkeitsklage gegen die Vertheilung des
Erlöses aus versteigerten Fahrnissen oder Früchten 951, 965; gegen Vertheilung und
Entlastung des Rechners bei der Immission 1035; im Subhastatiousverfahren 1077,
1117 — auf Einweisung und gegen den Drittschuldner beim Arrest auf Forderungen
980—981. 990, beim Sicherheitsarreste 1002, 1004 — Immissionsklage 1011—auf
Nechnungsstellung im Immissiousverfahren 1018, im Subhastationsverfahren 1125 —
Klagen, welche sich nach der Beschlagnahme von Immobilien über das Zwangsveräußerungs-
verfahren oder über darauf Bezug habende Rechte der Beteiligten ergeben 1081; behufs
der Subrogation eines Gläubigers 1088; behufs Aufhebung des endlichen Abschlusses des
Vertheilungsplans 1127 — auf Aufhebung der Verfügung des Einzelurichters bezüglich
der Freilassung des Schuldners 1146, 1149. 1155; auf Freilassung des Schuldners
1166; auf Ermächtigung zur nochmaligen Verhaftung des Schuldners 1167 — zur
Anfechtung des Liquidations- und Vertheiluugsvcrfahrens in Gantsachen 1307; Ver-
äußerung von Klagercchten im Gautverfahreu 1308/1309. wenn sich zu deren Ueber-
uahme kein Gläubiger oder Steigerungslustiger findet 1311; behufs Aufhebung des
Abschlusses des Vercheiluugsplans 1306 — behufs Bildung der Schiedsgerichte 1327.
s. auch: A u f f o r d e r u n g , Z u s t e l l u n g .

K l a g e n h a u f u n g 178.
K l a g g r u n d , Darlegung desselben in der Klagschrift 225; in den motivirten Anträgen

230 — Urkunde über Zurückziehung von Klaggründeu bei der bezirksgerichtlichen Ver-
handlung 248; Beurkundung hierüber im Urtheilsbuche 281, Ausfertigung hievon 293
— auf welche Thatsacheu der Kläger seine neue Ehescheidungsklage als ausschließenden
Klaggrund nicht stützen darf 673.

K lagnacht rage , Statthaftigkeit derselben 180—183.
K lagsabstand, s. Abstand.
K l a g s c h r i f t , Zustellung im Verfahren vor den Bezirksgerichten 224, 226, Fertigung

durch den Anwalt 225, Form und Inhalt derselben 225.
K lagu rknude , im Handels- und einzelugerichtlichen Verfahren 501 — Eintrag derselben

in ein Verzeichuiß im Verfahren vor den Handelsgerichten 507.
Kleidungsstücke, unentbehrliche für den Schuldner, dessen Ehefrau und der bei ihm le-

benden Kinder können nicht gepfändet werden 901.
27
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Kön ig l i ches Haus, zeugschaftliche Vernehmung der Mitglieder desselben 403.
Körperscha f ten , Gerichtsstand derselben und ihrer Mitglieder 16 — Befugniß zur Prozeß-

führung 58. 61 , 62 — gesetzliche Vertretung vor Gericht 58—62 — Vollmachten von
Seite ihrer Verwaltungen 85, 86 — Zustellungen an solche 193, 206 — die unter
der Leitung des Staats oder einer Gemeinde stehen, Vollstreckung gegen dieselben 882
— in den Versammlungsorten, Sälen oder Amtsstuben öffentlicher Körperschaften darf
ein Schuldner nicht verhaftet werden 1147.

Kos t , inwieweit für Forderungen hiefür aus gewisse Bezüge Arrest angelegt werden kann
968 — Immission für Koftforderungen in elterliche Nutzungsbezüge 1008.

K o s t b a r k e i t e n , die dem Gantschnldner gehören, sind an das Gericht abzuliefern 1240.
K o s t e n , Nichteinrechnung derselben in die Klagssumme bei Bemessung der Zuständigkeit

3, 7 ; Zuständigkeit im Kostenpunkte 33; Entscheidungen im Kostenpunkte bei Gesu-
chen um Festsetzung der Zuständigkeit 37 — Kosten in Folge des Einschreitens der
bewaffneten Macht, Klagen auf Ersatz derselben 604, 38, Mitwirkung der Staatsan-
waltschaft hiebei 160 — bei Ablehnung eines Richters oder Gerichtsschreibers 50, 52
— für Erledigung von Ersuchen ausländischer Gerichte 55 — Mehrkosten bei unter-
lassener Bestellung eines gemeinschaftlichen Vertreters von Streitgenossen 64 — aus
Anlaß verzögerter Benennung des rechten Besitzers 74 — Vollmacht zur Empfang-
nahme der vom Gegner zu bezahlenden Prozeßkoften 92 — Tragung derselben durch
den Kläger im Falle der Verwerfung der Nichtigkeitsklage wegen Mangels der Vol l -
macht 99 — Verurtheilung in die wegen Nichtleistung der Sicherheit für Prozeßkosten
verursachten Kosten 123 — Armenrecht 133—145 — bei Vertagungen in Handha-
bung der Sitzungspolizei 151 — vorläufige Auslage derselben während des Prozesses
105 — Persönliche Verurtheilung von gesetzlichen Vertretern, Anwälten und sonsti-
gen Prozeßbevollmächtigten zur Kostentragung 110 — Entscheidung im Kostenpunkte
111 — Ermächtigung des Anwalts der obsiegenden Partei, die Verurtheilung im
Kostenpunkte allein und im eigenen Namen in Vollzug setzen zu lassen 112 — Liqui-
dation und Festsetzung der Kosten der obsiegenden Partei im Anwaltsprozesse 113,
114, im Parteiprozesse 115; Gebühren der Advokaten und Rechtspraktikanten gegen-
über der eigenen Partei 117; Geltendmachung der Forderungen für Gebühren und
Auslagen von Anwälten, Beiständen und Bevollmächtigten gegenüber der eigenen
Parte' 118 — Aufforderung an die empfangsberechtigte Partei zur Festsetzung oder
Angabe der Kosten, wenn von deren vorgängigem Ersätze die Erhebung einer neuen
Klage oder die Fortsetzung des Verfahrens abhängig ist 116 — Angabe von Kosten-
vorschüssen auf den Kostenverzeichnissen der Anwälte bei Festsetzung der Kosten der
eigenen Partei gegenüber 118 — Sicherheitsleistung für Prozeßkosten 120—124 —
Verurtheilung in die Kosten wegen unterlassener Mittheilung oder Rückgabe von Ur-
kunden 172—174 — als Folge der frühern Ausdehnung der Klage bei späterer Be-
schränkung derselben 183 — Einrede der mangelnden Sicherheitsleistung für die
Prozeßkosten 185 — Verurtheilung in die Kosten bei Verwerfung der Einrede der
Unzuständigkeit des Gerichts wegen Mangels des Werths des Streitgegenstands 188
— Mehrkosten in Folge der Wahl des Gerichtsvollziehers außerhalb des betreffenden
cmzclngcrichtlichcu Sprengel«, 200, 206, 839 — für Ergänzung oder Berichtigung
fehlerhafter Zustellungen 220 — aus Anlaß von Vertagungen 251 — Offizialaus-
spruch über die Kosten im Urtheile 262; Nachholung des vergangenen Ausspruchs
über die Prozeßkosten 283 — Kosten der Verbesserung eines Urtheils 282, 283 — Ver-
urtheilung in die Kosten im Versäumungsurtheile 297, 301, 303, 304, 520, 521 —
Hinterlegung der Kosten der Beweisaufnahme 343 — Vertagung einer Verhandlung oder
Zeugenvernehmung wegen Ungebühr der Parteien, Beistände oder Gewalthaber auf Kosten
des Schuldigen 151, 420 — Verurtheilung ungehorsamer Zeugen in die Kosten 427, 430,
432; desgleichen von Sachverständigen 441 — Haftung des in den Streit eingetretenen
Rechtsnachfolgers für die bisherigen Kosten 493 — Vorbehalt der Entscheidung über die-
selben bei Verweisung einer Sache durch das Einzelngericht an das Collegialgericht
511 — Entscheidung über dieselben beim Verfahren mittels bedingten Zahlungsbe-
fehls 567, beim Aufforderungsverfahren 576, beim Verfahren zur Feststellung der
Aechtheit von Privaturkunden 5 8 1 , im Verfahren bei Klagen auf Ersatz des bei
Aufläufen verursachten Schadens 601, im Verfahren bei Klagen auf Ersatz der durch
Einschreiten der bewaffneten Macht erwachsenen Kosten 604 — Kosten für die dem
Schuldner beigegebene Wache statt der Verhaftung desselben als Vorsichtsverfügung
sind von diesem vorzuschießen 616 — Entscheidung über die Kosten beim Verfahren
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bezüglich der Erlassung einer Vorsichtsverfügung 636, 640 — die Kosten sind bei
Berechnung der Berufungssumme nicht in Betracht zu ziehen 686; sind von dem
Appellaten zu tragen, wenn er das Vorhandensein der Berufungssumme mit Unrecht
bestritten hat 6 9 1 ; Befugniß des Obergerichts, die Entscheidung über die Kosten
des ersten Rechtszugs abzuändern 728; Verurte i lung einer obsiegenden Partei in die
Kosten der zweiten Instanz wegen verspäteten Vorbringens neuer Thatsachen und Be-
weismittel 736 —̂ Verurtheilung eines Richterbeamten in die Kosten 750 — Haf-
tung der säumigen Partei für die Kosten, die aus der verzögerten Zustellung der
Antwort auf die Beschwerdeschrift bei Nichtigkeitsbeschwerden entstehen 805 — Kosten
der Vornahme einer Handlung durch dritte Personen statt des Verpflichteten im Vol l -
streckungsverfahren 862 — Kosten wegen Störungen in dem zuerkannten Besitze und
wegen sonstiger Handlungen, die eine Partei zu unterlassen hatte 863, 864 —Vergü-
tung der durch die Vollstreckung verursachten Kosten als Voraussetzung der Einstellung
der Vollstreckung 871 — Kosten im Vollstreckungsverfahren 878, 879, gleichen Rang
mit denselben haben die Ansprüche des Verwalters im Subhastationsverfahren 1124 —
Tragung der Kosten im Rechnungsprozesse 8 9 1 ; und im Verfahren bei vorbehaltener
Liquidation 900 — bei Pfändungen von Fahrnissen 904, 936; Rang derselben bei gericht-
licher Verkeilung des Erlöses 938, außergerichtliche Verkeilung des Erlöses 939; Kosten,
die durch das Gesuch um Wiederaufnahme der geschlossenen Verhandlung entstehen 946;
Liquidirung und Festsetzung der Kosten 954, 115 — Abzug und Ersatz der durch den
Arrest auf Forderungen und die Hinterlegung dem Drittschuldner erwachsenen Kosten 979,
995, 996; Rang der den Gläubigern durch die Arrestanlegung, die Klage auf Einweisung
und die Geltendmackung ihrer Forderungen erwachsenen Kosten 9 9 1 ; Festsetzung der
dem Drittschuldner erwachsenen Kosten durch den Bezirksgerichtsvorstand 996 — Rang
der Kosten des Rechnungs- und Vertheilungsverfahrens im Immissionsverfahren 1024,
Kosten, die durch NichtVorlage der betreffenden Urkunden entstehen 1026, die durch
nachträgliche Einwendungen entstehen 1628; Bekanntmachung der Beendigung der Ein-
weisung auf Kosten des Schuldners 1036 — Kosten der neuen Zustellung des Be-
friedigungsgebots im Subhastationsverfahren 1 0 4 1 ; des Versteigerungsprotokolls sind
durch den Ansteigerer sofort zu.entrichten 1057; Kosten weiterer als der im Gesetz-
buche vorgeschriebenen Bekanntmachungen der Versteigerung 1063, Zahlung der dem
Resolutionsberechtigten erwachsenen Kosten durch Betheiligte 1090; Rang der Kosten
der Vollstreckung im Vertheilungsverfahren 1092; Kosten der Aufstellung eines beson-
dern Anwalts in diesem Verfahren 1108; Festsetzung der bisher nur anschlagsweise
eingestellten Kosten beim Abschlüsse des Vertheilungsplans 1109 ; Uebernahme der durch
die nachträglichen Anmeldungen und Einwendungen entstehenden besondern Kosten
durch die betreffende Partei 1112; Kosten, welche durch Abänderung des Abschlusses
des Vertheilungsplans entstehen 1113; Haftung des ersten Ansteigerers für die
Kosten der Wiederversteigerung 1138 — Vorschuß der durch vorläufige Ueberwa-
chnng eines zu verhaftenden öffentlichen Bediensteten entstehenden Kosten 1144; Kosten
der Stellvertretung eines verhafteten öffentlichen Bediensteten 1144; Hinterlegung
der zum Unterhalte des Schuldners in der Schuldhaft erforderlichen Beträge 1157;
desgleichen der durch Erkrankung des Schuldners im Schuldgefängnisse entstehenden
Kosten 1170 — Fortsetzung einer Vollstreckung gegen einen Schuldner, über dessen
Vermögen die Gant eröffnet wurde, auf Kosten des Gläubigers 1218; Kosten
der durch einzelne Gantgläubiger betriebenen Anfechtung früherer Rechtshandlungen
des Gantschuldners 1230; von der Versiegelung sind Gegenstände auszunehmen, deren
Aufbewahrung der Gantmasse unverhältnißmäßige Kosten verursachen 1239, Ver-
äußerung dieser Gegenstände 1243; Haftung des Gläubigers für alle durch die Ver-
spätung der Anmeldung veranlaßten besondern Kosten 1261 ; Vorlage einer Uebersicht
der auf die Masse fallenden Kosten in der Gläubigerversammlung 1266; wann das
Gantverfahren auf Kosten der Gantmasse nicht weiter betrieben werden soll 1267; Kosten
der nachträglichen Anmeldungen und Einwendungen 1270; Vertagung der Verhand-
lung über Streitigkeiten über angemeldete Forderungen auf Kosten der säumigen
Partei 1274; Kosten der Aufstellung eines besonderen Anwalts bei solchen Streitig-
keiten 1271; Auszahlung der auf die Masse fallenden Kosten des Verfahrens, der
Verwaltung und Vertretung der Masse 1294, 1298, besondere Kosten bei verschie-
denen Vertheilungsmassen 1299; Kosten des Verfahrens bezüglich der Abänder-
ungen des Abschlusses des Vertheilungsplans 1305; Prozeßkosten aus veräußerten
Klagerechten 1309; Tragung der Kosten der Bekanntmachung der beendigten Gant
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1318 — Ersatz der Kosten durch den unbefugt als Gewalthaber Aufgetretenen 98,
100; durch den unterliegenden Theil an die Gegenpartei 106; insbesondere der Reise-
kosten: eines Advokaten oder Rechtspraktikanten als Beistand oder Bevollmächtigter bei
einem Handels- oder Einzelngerichte 106, eines auswärtigen Advokaten zur münd-
lichen Rechtsvertheidigung vor einem Bezirks-, Appellations- oder Handelsappella-
tionsgerichte 106, der Parteien 106; von Gebühren für die Thätigkeit des Fiskals
oder des in eigener Sache aufgetretenen Advokaten 107 — Verkeilung der Kosten,
wenn die unterliegende Partei aus mehreren Personen besteht 108; Vergleichung und
Theilung der Kosten 109, 113 — Ersatz der Kosten vor Erhebung einer neuen Klage
116. 185, 188, 303, 304. 498, 521 — Kostenersah wegen Versäumniß von Fristen
und Tagfahrten 215; beim Abstande vom Prozesse 498; in Beschwerdesachen, wenn
eine zugestellte Beschroerdeschrift nicht eingereicht wird 744 — Entscheidung des Gant-
gerichts über den Ersatz der in einem früher anhängigen Rechtsstreite erwachsenen
Kosten 1181.

Kostenverzeichniß, s. Kosten.
K r a n k e , was ihnen an Betten, Waschstücken und sonst in diesem Zustande unentbehrlich

ist, darf nicht gepfändet werden 90l — wann diese im Immissionsverfahren zur Räu-
mung ihrer Wohnung nicht gezwungen werden dürfen 1015.

K r a n k h e i t , als Grund zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen Versäumung
von Fristen und Tagfahrten 216, 217 — Verkündung des Urtheils bei eintretender
Krankheit eines Richters 277 — einer Partei oder eines Dritten als Grund zur Er-
richtung einer Veraleichungsurkunde bei dem Gerichte des Wohnort« oder in der Woh-
nung des Kranken 380, 381 — von Zeugen als Grund zur Vernehmung in ihrer
Wohnung 404 — der schwurp flicht igen Partei, Eidesabnahme in diesem Falle 479
— eines Ehetheils im Ehescheidungsprozesse, Vornahme des Sühneversuchs in diesem
Falle 660.

K r e i s u m l a g e n , deren Rang bei Arrest auf Mieth- oder Pachtzinse 997; Rang bei der
Verkeilung der Ertragsüberschüsse im Immissionsverfahren 1024, 1008, Anschlich-
ung wegen derselben im Immissionsverfahren 1020, 1022; Rang bei der Verthei-
lung des Erlöses im Subhastationsverfahren 10H2.

Küchengeräthe, unentbehrliches, des Schuldners, dessen Ehefrau und der bei ihm leben-
den Kinder, dasselbe kann nicht gepfändet werden 901.

K ü n s t l e r , die unentbehrlichen Werkzeuge derselben können nicht gepfändet werden 901.
K u n d e n , Beweiskraft der Bücher vou Gewerbtreibenden gegenüber ihren Kunden 365.
Kundmachung, der von einem Eiuzelngerichte angeordneten Beweiserhebung an die Partei

525 — der Eutwerfung des Vertheilungsplans an die Gläubiger und den Schuldner
im Gantverfahren 1302, 1307.
s. auch M i t t h e i l u n g und Zeugen .

Kunste leven, Gerichtsstand derselben 18.
Kunstsachen, gepfändete, Versteigerung derselben 927.
Kunstvers tänd iger , s. Sachvers tänd ige r .
Ladungen , Dienst des Gerichtsvollziehers in Bezug auf dieselben 101 — Einrede der

nicht ordnungsmäßigen Ladung 186 — Wirsimg der Ladung zu einer Tagfahrt, je
nachdem dieselbe auf eine bestimmte oder auf eine nicht bestimmte Stunde erfolgt ist
207 — Erweiterung der Zwischenräume zwischen Ladung und Tagfahrt mit Rücksicht
auf die Ortsentfernung des Geladenen oder deshalb, weil dessen Aufenthalt unbekannt
ist, s. Erweiterung — Ladungen im Verfahren vor den Handels- und Einzelngerichten
501, 504 — besonderes Erforderniß der Ladung im Wechselprozesse 541 — Ladung
der Betheiligten im Verfahren über Nichtigkeitsbeschwerden 808 — ungehörige, als
Grund der Zulässigkeit nachträglicher Anmeldungen und Einwendungen gegen den Ab-
schluß des Verthellungsplans im Snbhastationsverfahren 1112 — Ladung der Gant-
gläubiger im Liquidationsverfahren 1252—1256, 1261; nicht erfolgte persönliche La-
dung als Grund der Zulässigkeit nachträglicher Anmeldungen und Einwendungen 1270,
desgleichen der Nichtigkeitsklage gegen das Liquidations- und Vertheilungsverfahren
1307; Ladung des Gantschuldners 1264; der Gläubiger bezüglich der Abschließung
eines Accords 1316.
s. auch A u f f o r d e r u n g und V o r l a d u n g e n .

Lagerbücher, Beweiskraft derselben 360 — Aechtheit derselben 374.
Landger ichte, s. E inze lnge r i ch te .
Landrecht , preußisches, Klagen auf Ungiltigerklärung einer Ehe 676.
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L a n d t a g , Mitglieder der Kammer desselben, Vollstreckung der Personalhast gegen diese
1143.

L a s t e n , die auf Mieth- oder Pachtobjekten haften und dem jeweiligen Besitzer obliegen,
deren Nang beim Arrest auf Mieth- oder Pacbtzinse 997; dann bei Verkeilung der
Ertragsüberschüsse im Immissionsverfahren 1024, 1003, Befugniß zur Anschließung
wegen derselben 1020, 1022; deren Rang bei der Verkeilung im Subhastationsver-
fahren 1092.

Lebensbedürfn isse, Arrestanlage für geleistete, unentbehrliche Lebensbedürfnisse 968;
Zulässigkeit der Immission 1008; Rücksichtnahme auf die unentbehrlichen Lebensbe-
dürfnisse des Schuldners und feiner Angehörigen bei der Immission 1014, im Sub-
hastationsverfahren 1049. bei der Gant 1209, 1280.

Lebensversicherungen, inwieweit Bezüge aus denselben mit Arrest belegt werden können 970.
L e g i t i m a t i o n zum selbstständigen Handeln oder zur Vertretung vor Gericht 58—62.
L e h e n , die besondern gesetzlichen Bestimmungen über Lehen werden durch die Bestim-

mungen über die Vollstreckung und das Gantverfahren nicht geändert 880, 1188.
L e h r l i n g e , Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Lehrlingen und Handwerksmei-

stern 6 — Gerichtsstand derselben 18.
L e i b r e n t e n , deren Berechnung bei der Verkeilung im Subhastationsverfahren 1120,

im Gantverfahren 1300 — Widerruf der hierüber vom Gantschuldner abgeschlossenen
Verträge durch die Gläubigerschaft 1224, 1227.

Leichenbegangniß, während der Schuldner einem folchen beiwohnt, darf er nicht ver-
haftet werden 1147.

Leichenkassen, inwieweit Bezüge aus denselben dem Arreste unterliegen 970.
Le ihans ta l ten , ö f f e n t l i c h e , deren besondere Rechte in Beziehung auf Gegenstände der

Gantmasse, die bei ihnen verpfändet wurden 1214; Auslösung solcher Gegenstände aus
verfügbaren Massegeldern 1250.

Le is tungen , jährliche, Anschlag derselben bei Werthsberechnung des Streitgegenstands 4
— an den Gerichtsvollzieher während des Vollstreckungsverfahrens 838 — beanspruchte,
im Verfahren bei vorbehaltener Liquidation 897, 899 — beweglicher Sachen, darauf
gerichtete Forderungen unterliegen dem Arreste 966, Auslieferung durch den Dri t t -
schuldner 987, 988 — Leistungen an Resolutionsberechtigte, Uebernahme derselben durch
den Austeigerer im Subhastationsverfahren 1090 — Anfechtbarkeit der nach der Gant-
eröffnung au den Gantschulduer gemachten Leistungen 1212; Ungültigkeit der vom Gant-
schuldner gemachten 1222, 1225; wer.die zur Erhaltung des Faust- oder Nutzungs-
pfands erforderlichen Leistungen bei der Gant zu tragen hat 1300.

L e i t u n g , der Verhandlung 150 — des Gesammtverfahrens bei der Subhastation im Falle
der Verbindung 1084 — der definitiven Masseverwaltung im Gantverfahren 1^80.
der Verhandlungen des Gläubigerausschusses 1284.

LeHtw i l l i ge Verfügungen, Gerichtsstand bei Klagen aus solchen 22.
Liegenschaften, vermietete oder verpachtete, was bei der Arrestanlage auf die Zinse

von solchen vorzugsweise hieraus zu berichtigen ist 997; Nang unter mehreren einge-
wiesenen Arrestklägern 1001 — Einweisung in die Erträgnisse derselben (Immission)
1007—1037 — Beschlagnahme und Zwangsveräußerung l038—1138 — Versteige-
rung von Liegenschaften, die zu einer Gantmasse gehören 1290, Anweisung des Er-
löses hieraus an die Hypothekgläubiger 1297.
s. auch Vo l l s t r eckungen und I m m o b i l i e n .

L i q u i d a t i o n , der Kosten im Anwaltsprozesse für die obsiegende Partei 113, 114; des
Anwalts gegenüber der eigenen Partei 118; im Parteiprozesse 115, 118; im Ver-
fahren bei der Vertheilung des Erlöses aus gepfändeten Fahrnissen 954 — des Gut-
habens des Resolutionsberechtigten im Subhastationsverfahren 1090 — des durch einen
Rechtsstreit, eine Vollstreckung oder den Vollzug einer Vorstchtsverfüguug erwachsenen
Schadens 119 — Verfahren bei vorbehaltener Liquidation im Vollstreckungsverfahren
896-900 — Liquidationsverfahren in Gantsachen 1252—1270; Befreiung von der
Verpflichtung zur Sicherheitsleistung für Prozeßkosten bei Liquidationen im Gautver-
fahren120; Entschädigungsansprüche wegen Nichterfüllung der mit dem Gantschuldner
früher abgeschlossenen Verträge sind im Liquidationsverfahren geltend zu machen 1220;
Verfahren nach geschlossener Liquidation 1280; Beschlüsse im Falle der Verzögerung
von Liquidationsprozessen 1286; Auszahlung von Forderungen, die bei der Liquidation
nicht beanstandet wurden 1294; Anfechtung des Liquidationsverfahrens als nichtig 1307.
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L i q u i d a t o r e n von Handelsgesellschaften, Gerichtsstand derselben 17 — Zustellungen an
dieselben 193, 206.

L iqu ids te l lung von Forderungen im Gantverfahren, welche der Entscheidung der Gerichte
entzogen sind 1180; Streitigkeiten hierüber 1182, 1260.

L o c a l i f i r u n g der Anwaltspraxis im Allgemeinen 79, 80; beim Verfahren auf einfache
Vorstellungen 644.

Löschung, der Hypotheken im Subhastationsverfahren 1078, 1115. 1117, Rang der hie-
durch entstehenden Kosten 1092 — der Eintragung der Ganteröffnung 1204; sonstige
Löschungen im Gantverfahren 1306. 1307.

L o h n von Dienstboten, Oewerbsgehilfen, Taglöhnern, Fabrik- und ähnlichen Arbeitern,
inwieweit derselbe nicht mit Arrest belegt werden kann 967.

Loos zur Entscheidung der Parteistellung bei Doppelklagen 177.
M a c h t / b e w a f f n e t e , Klagen auf Ersatz der mit ihrem Einschreiten verbundenen Kosten:

Beschränkung der Zulässigkeit 591, 604 — Zuständigkeit 590, 604 — Ausschluß der
Vereinbarung des Gerichtsstands 38 — Verfahren 592—604 — Mitwirkung des
Staatsanwalts 160.

M ä h e n , Zuständigkeit bei Klagen wegen Beschädigung durch Mähen 6.
M a k l e r , Vorlegung ihrer Tagebücher 175 — Beweiskraft ihrer Bücher und Schlußnoten

364, 365 — Veräußerung beweglicher Oantgegenstände durch dieselben 1290.
M a n g e l an den Erfordernissen einer Prozeßhandlung als Nichtigkeitsgrund 218 — äußere,

an Protokollen, Urkunden und Büchern, Bedeutung für die Beweiskraft 168,365, 368,369
— Constatnuug derselben bei Feststellung des sicheren Datums von Privaturkundeu 359.

M a n d a t , bedingtes, s. Z a h l u n g s b e f e h l .
M a n i f e s t a t i o n s e i d , s. O f f e n b a r u n g s e i d .
M a r k s t e i n e als Beweismittel 395.
M a r k t s t r e i t i g k e i t e n , Zuständigkeit 6.
M a r k u u g , Versteigerung von Grundstücken in der betreffenden Markung 1056.
Masse, Absonderung und Bildung verschiedener Massen bei Vertheilung des Erlöses ans

gepsändeten Fährnissen oder Früchten auf der Wurzel 938, 965, bei der Subhastation
1102 —Behandlung der bei der Persoualhast hinterlegten Unterhaltsbeträge als eine
Masse 1162 — Masse bei der Gant. s. Gan t .

Masseverwa l te r in der Gant, p rov iso r i scher : Aufstellung desselben 1195, 1199;
Belehrung, Verpflichtung und Einweisung desselben 1233; Aufstellung eines neuen
Masseverwalters oder eines Stellvertreters 1237; Aufgabe, Befugnisse und Obliegen-
heiten desselben 1230, 1231, 1234, 1235, 1236, 1238, 1240, 1241, 1242, 1244 bis
1248, 1289; Belohnung desselben 1235 — d e f i n i t i v e r Masseverwalter: Wahl des-
selben 1253, 1280; Belehrung. Verpflichtung und Einweisung 1290; Aufgabe. Be-
fugmsse und Obliegenheiten 1230, 1231, 1284, 1289—1293; Belohnung 1293. —
Sons t ige B e s t i m m u n g e n : Zustellungen an den Masseverwalter für die Gantmasse
193, 206 — Anzeige über den Besitz von Massegegenständen an den Masseverwalter
und Ablieferung letzterer 1201 — Funktionen des Masseverwalters, wenn nach Be-
endigung der Gant noch einzelne zur Masse gehörige Vermögenstheile zum Vorschein
oder zur Geltung kommen 1314 — Obliegenheiten des Masseverwallers nach Abschluß
eines Accords 1316, 1317.

Masseverwa l tung in der Gant, provisorische 1233-1251 , definitive 1280—1293.
M e h r e r l ö s , in Folge neuerlichen Ansgebots bei der Versteigerung gepfändeter Fahrnisse

und Früchte auf der Wurzel 931, 965 — bei der Wiederversteigerung im Subhasta-
tionsverfahren 1138.

M e h r g e b o t , Wirkung desselben bei der Versteigerung im Subhastationsverfahren 1070.
M e h r h e i t , von Rechtsstreitigkeiten, Verbindung mehrerer bei einem Gerichte anhängiger

Nechtsstreitigkeiten 157 — von Ansprüchen gegen den nämlichen Beklagten, Verbin-
dung in e iner Klage 178 — von gleichartigen Ansprüchen oder Verpflichtungen als
Grund gemeinschaftlicher Rechtsverfolgung und Vertheidigung (Streitgenossenschaft) 63
— Bemessung der Zuständigkeit bei einer Mehrheit von Klägern, Beklagten oder An-
sprüchen in e iner Klage 3 — Gerichtsstand bei einer Mehrheit von Beklagten 20
— Trennung der Verhandlung bei einer Mehrheit von Streitpunkten in einem Rechts-
streite 157 — Verbindung und Trennung der Verhandlung bei einer Mehrheit von
Parteien 157 — Reihenfolge der Verhandlung bei mehreren Streitpunkten 157 —
Mehrheit von Schwurpfiichtigen453,466,467,472 — Mehrheit von Schiedsrichtern 1336.

M e i n e i d als Gruud zur Wiederaufnahme des Verfahrens 761.
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M e i n e i d s v e r w a r n n n g , beim Zeugeneid 416 — beim Parteieneid 475, insbesondere
bei Tauben, welche lesen können 476, bei Stummen und Taubstummen, welche lesen
und schreiben können 476, bei Personen, welche der deutschen Sprache nicht mächtig
sind 477.

Meis tgebot , bei Versteigerung von Fahrnissen und Früchten auf der Wurzel 931, 965,
992 — bei der Zwangsversteigerung von Immobilien 1070; Vorkaufsrechte hiebe:
gegenüber dem Meistgebote 1091.

Meßs t re i t i gke i ten , Zuständigkeit 6.
M i e t h e , Immission in vermiethete Immobilien 1009.
M i e t h e r beschlagnahmter Immobilien. Zustellungen und Aufforderungen an denselben 1048.
M i e t h f o r d e r u n g e n , Zuständigkeit bezüglich solcher 6 — Arrest hiefür auf Alimentations-

und Unterstützungsbezüge 968 — Arrest und Immission hiefür auf und in die Nu-
tzungsbezüge der Eltern aus dem Sondervermögen der Kinder 968, 1008.

M i ß v e r h ä l t n i s s e , Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkelten hierüber 6.
M i e t v e r t r ä g e des Gantschuldners 1220.
M ie thz inse , besondere Bestimmungen über Arrest auf solche 997—1001 — Verhälwiß

des Arrests auf Methzinsen zur Immission in vermiethete Immobilien 1009, zur
Beschlagnahme einer unbeweglichen Sache 1038 — Zahlung von solchen an den Schuldner
nach Bekanntmachung des Immissionsurtheils 1013 — Entrichtung der Miethzinsen
aus beschlagnahmten Immobilien 1048, 1050.

M i l d e r u n g von Strafbeschlüssen durch das Obergericht 728.
M i l i t ä r b e a m t e , Personalhaft gegen dieselben 1143, 1144, 1163.
M i l i t ä r b e h ö r d e n , Vermittlungsamt derselben 222 — Constatirung und Wirkung der

vor einem solchen Vermittlungsamte abgeschlossenen Uebereinkunft 223 — Mittheilung
an solche über den bevorstehenden Vollzug der Personalhaft gegen Militärpersonen und
Vorkehrung der Stellvertretung hiebei 1144.

M i l i t ä r k o m m a n d a n t e n , s. C o m m a n d a n t e n .
M i l i t ä r p e r s o n e n , Gerichtsstand 18 — Zustellungen für solche an Commandauten 193,

206 — Arrest auf Dienstbezüge und Quiescenzgehalte derselben 967 — Personalhaft
gegen dieselben 1143, 1144, 1168.

M i n d e r e r l ö s , im. Falle wiederholten Ausgebots gepfändeter Fahrnisse 931 — bei der
Wiederversteigerung im Subhastationsverfahren 1138.

M i n d e r j ä h r i g e , wie weit sie als Zeugen eidesunfähig sind 418 — Leistung von Partei-
eiden durch solche 451, 472 — Wiederaufnahme des Verfahrens wegen Benachtheili-
gung derselben 761. 773 — Unfähigkeit derselben zum Schiedsrichteramte 1322.

M i n i s t e r , Verantwortlichkeit in Bezug auf Vollstreckung gegen den Fiskus 882.
M i n i s t o r i a l v e r f ü g u n g e n , allgemeine, über die Zulassung von Rechtspraktikanten zur

mündlichen Nechtsvertheidigung vor den Bezirks-, Appellations- und Haudelsappella-
tionsgerichten 80.

M i t e i g e n t ü m e r , Antheil derselben an gemeinschaftlichen Sachen als Gegenstand der
Vollstreckung 858.

M i t e r b e , Antheil desselben an gemeinschaftlichen Sachen als Gegenstand der Vollstreckung 858.
M i t g l i e d e r , Zustellung an vertretnugsberechtigte Mitglieder von Gesellschaften, Vereinen,

Genossenschaften 193, 206, an Mitglieder von Handelsgesellschaften 193, 206 — Eides-
leistung durch Mitglieder von Genossenschaften, Gesellschaften und Vereinen für diese
453, 472 — Folgen der Gant über das Vermögen einer Gesellschaft oder Genossen-
schaft in Bezug auf Ganteröffnung über das Privatvermögen solidarisch haftender M i t -
glieder 1176 — Personalhaft gegen Mitglieder des Landtags 1143.

M i t t agss tunde , Bedeutung bei Tagfahrten 207, für die Feststellung der Zeit der Ver-
kündung des Ganterkenntnisses 1206.

M i t t h e i l u n g , Dienst der Gerichtsvollzieher in Bezug auf Mittheilungen einer Parter an
die andere 10l. — an die Anwälte über Zeit und Ort der Erhebungen im Verfahren
bei Klagen auf Ersatz des durch Aufläufe verursachten Schadens und der durch das
Einschreiten der bewaffneten Macht verursachten Kosten 597, 604 — an die Gegen-
partei über den Eintrag des Verbots der Veräußerung und weitern Belastung unbe-
weglicher Güter in das Hypothekeubuch 625 — über Entwerfung und Abschluß des
Vertheilungsplans im Subhastationsverfahren 1103. 1111, 1117, im Gantverfahren
1302. 1304, 1307 — an die vorgesetzte Dienstbehörde bei Personalhaft gegen Offiziere,
Militärbeamte, öffentliche Bedienstete, Geistliche :c., dann an den Gerichtsvollzieher über
die Anordnung der Stellvertretung 1144 — an den Gläubiger über Ablauf der Nnter-
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suchungs- oder Strafhaft eines zugleich mit Personalhaft belegten Schuldners 1154,
1171; über die Entlassung von Militärpersonen aus der Personalhaft wegen Einbe-
rufung zum Dienst 1168, 1171; über Ablieferung des Schuldgefangenen in Unter-
suchungs- oder Strafhaft, dann über dessen Zurücklieferung in das Schuldgefängniß
1169. 1171; über Erkrankung des Schuldgefangenen 1170, 1171 — an den Gcfäng-
nißvorstand, wenn ein mit Personalhaft belegter Untersuchungs- oder Strafgefangener
in ein anderes Untersuchungs- oder Strafgefängniß verbracht wird 1152 — an den
Staatsanwalt oder Untersuchungsrichter über Verhängung der Personalhaft gegen einen
Untersuchungsgefangenen 1152 — beim Abschlüsse eines Accords 1316 — Mittheilung
von Urkunden, s. U r k u n d e n , von Abschriften, f. A b s c h r i f t e n , von Akten, s. Ak ten .

M i t u n t e r s c h r i f t der Partei in einem Gerichtsvollzieherakt anstatt der Specialermächti-
gung 102.

M o b i l i e n , Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Rechte des Vermie-
thers an den Mobilien des Miethers 6.
s. im Uebrigen F a h r n i s s e , V o l l s t r e c k u n g e n und G a n t .

M o b i l i a r f c h a f t des Gantschuldners, Versiegelung oder Verzeichnung 1238—1240.
M o b i l m a c h u n g , Einfluß auf die Vollstreckung der Personalhaft gegen Militärpersonen

1143, 1168.
M o n a t , Berechnung bei Fristen 208.
M o t i v i e t e Anträge, s. A n t r ä g e .
Nachgebot bei Zwangsversteigerungen von Immobilien findet nicht statt 1060.
Nachho lung versäumter Prozeßhandlungen 215, 217, insbesondere nach Ablauf der

Fristen für das Vorverfahren 251.
Nachklage, Sicherheitsleistung für die vorbehaltene Nachklage 125—129 — im Wechsel-

prozesse 550.
Nachlässe, durch dem Schuldner bewilligte Nachlässe kann kein anderer Gläubiger in

der Anwendung der ihm zustehenden Vollstreckungsmittel beschränkt oder aufgehalten
werden 866.

Nachlässigkeit , der Gewalthaber oder Gerichtsvollzieher ist kein Grund zur Wiederein-
setzung gegen Versäumnisse von Fristen und Tagfahrten 216 — in Betreibung des
Subhastationsverfahrens berechtigt zur Subrogation anderer Gläubiger 1088.

Nach laß, Unzulänglichkeit desselben, Ganteröffnung über denselben von Amtswegen 1175.
Nachlaßmasse, siehe: Erbmasse und Erbschaft.
Nach laßver t räge , Specialvollmacht hiezu nöthig 92.
Nachmona t , die Raten für denselben aus gewissen Dienstbezügen, Omescenzgehalten

und Penstonen unterliegen dem Arreste nicht 970.
Nach the i le , der Versäumung von Tagfahrten und Fristen 215, 251 — Haftung einer

Partei für die Nachtheile aus einer Verzögerung des Prozesses durch verspätete oder
unvollständige Anträge 251 — Eintritt eines unersetzlichen oder unverhältnißmäßigen
Nachtheils als Grund vorläufiger Vollstreckung des Urtheils 268 — welche dem Zeu-
gen aus seinem Zeugnisse erwachsen, als Grund der Verweigerung des Zeugnisses 401 —
wann zum Nachtheile des Appellanten entschieden werden darf 729 — der Partei
durch strafbare Verletzung der Amtspflicht eines Richters, eines Minderjährigen, Ent-
mündigten oder eines Dritten durch ein Urtheil, als Grund der Wiederaufnahme
des Verfahrens 761, 763, 765 — Haftung für Nachtheile, welche der Gantmasse
erwachsen 1230; Verfügungen wegen des mit dem Stillstande eines Erwerbsgeschafts
für die Gantmasse verbundenen Nachtheils 1242. 1280.

Nacht räge, in Privalurkunden, Vormerkung bei Feststellung des sicheren Datums 359 —
im Verfahren bei einfachen Vorstellungen 648 — im Vermögensverzeichnisse des
Gantschuldners 1247;
zur Klage f. K lag nachtrage.

Nachweis , der Verhinderung zum Erscheinen bei der Abläugnung einer Wechselunter-
schrift 541 — der durch die vollstreckbare Urkunde nicht nachgewiesenen Thatsachen be-
hufs der Vollstreckung dieser Urkunde 821 — der Ermächtigung zur Vollstreckung
der Personalhaft 1145; des Gläubigers, daß der Schuldner Befriedigungsmittel be-
sitzt, behufs der Verhaftung desselben 1164, 1166, 1167; des Schuldners, daß er
keine Befriedigungsmittel besitzt, behufs der Entlassung aus der Haft 1165 — über
den Vermögensstand des Gantschuldners 1248, tabellarischer Nachweis der Anmel-
dungen im Liquidationsverfahren 1265, 1266, 1268.
s. auch Beweis.
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Nachzahlung von Kosten, Gebühren u. s. w. im Armenrechte 143.
Nahrungsmi t te l , welche der Schuldner und seine Familie für 14 Tage bedürfen,

tonnen nicht gepfändet werden 901.
Namenszug, des Richters auf einer nicht anerkannten oder als falsch angefochtenen Ur-

kunde 528 — des Gerichtsvollziehers und des Schuldners auf gepfändeten Credit-
papieren 911.
s. auch Hand zug.

Naturalleistungen, Berechnung bei Feststellung des Werths des Streitgegenstands 4.
Nebenforderungen, an Zinsen, Früchten und Entschädigungen, wann diese auch in der

Berufungsinstanz noch geltend gemacht werden dürfen 705 — Anmeldung derselben
im Immissionsverfahren 1025.

Nebenintervention, f. I n t e r v e n t i o n .
Nebensachen, Zuständigkeit für dieselben 33.
Neuerung, einseitige, bezügliche Wirkung der Klagzustellung 179.
Nichterscheinen, s. Erscheinen.
Nich t i gke i t , wegen Behinderung des Richters oder Gerichtsschreibers 41 , 52 — wegen Ab-

lehnung des Richters oder Gerichtsschreibers 51, 52 — wegen Mangels der Befugniß,
vor Gericht zu handeln 62 — wegen Maugels der Vollmacht des Gewalthabers 95—100,
des Gerichtsvollziehers 103 — von Zustellungen als Folge der Behinderung des
Gerichtsvollziehers 201, 206; sonstiger fehlerhafter Zustellungen 218—220; nach-
trägliche Berichtigung oder Ergänzung fehlerhafter Zustellungen 220 — Nichtigkeit
von Prozeßhandlungen 218, Umfang der Nichtigkeit 218, Geltendmachung derselben
219, Verhä'ltniß dieser Geltendmachung zur vorläufigen Ablehnung des Gerichtsstands
oder einer Gerichtsperson und zum Vorbringen bestimmter anderer prozeßhindernder
Einreden 219, Entscheidung über die Nichtigkeit einer Prozeßhandlung 220 — Nich-
tigkeit der Ehe 676—679, 681 — der Berufung 724, 725 — des erstinstanziellen
Urtheils 733 — der im letzten ordentlichen Rechtszuge ergangenen Entscheidungen
788; Ausschluß der schiedsrichterlichen Verhandlung und Entscheidung über diese Nich-
tigkeiten 1320 — der Nichtigkeitsbeschwerde wegen Verspätung oder eines andern Form-
fehlers 812 — einer zu vollstreckenden Entscheidung wegen Mangels der Vollmacht 877 —
gewisser Handlungen und Zahlungen des Schuldners nach Bekanntmachung des I m -
missionsurtheils 1013 — gewisser Verträge oder Verfügungen nach der Vormerkung
der Beschlagnahme von Immobilien im Hypothekenbuche 1050 — des Subhastations-
verfahrens wegen Nichtbeachtung gewisser Förmlichkeiten und Fristen 1076, 1077,
ebenso bei der Wiederversteigerung 1136 — die Nichtigkeit der ursprünglichen Ver-
haftung hat keinen Einfluß auf die Anschließung eines andern Gläubigers 1161 —
gewisser Rechtshandlungen des Gantschuldners nach Verkündung des Ganterkenntnisses
1210—1212; des Liquidation^ und Vertheilungsverfahrens 1307 — jeder Schieds-
vertrag muß unter Strafe der Nichtigkeit schriftlich errichtet werden 1319.

Nicht igkei tsbeschwerden, allgemeine Bestimmungen 788—820; insbesondere Zulässig-
keit 788—795, Zuständigkeit 796, Frist zur Erhebung 797, Ar t und Weise der Er-
bebung 798, Wirkungen 799, 8 7 1 , Verfahren 800—810, Urtheil 811—819, Ver-
fahren nach dem Urtheile 820. wann der oberste Gerichtshof über eine neuer-
liche Nichtigkeitsbeschwerde in Plenarsitzung zu entscheiden hat 820 — wann die-
selbe gegen die in Beschwerdesachen ergangenen Entscheidungen zulässig ist 759 —
Einlegung derselben als Grund der Einstellung der Vollstreckung 871 — gegen Ur-
theile, welche den Widerspruch gegen das Vefriedigungsgebot im Subhastationsver-
fahren abgewiesen haben 1041 — gegen die von Schiedsgerichten erlassenen Urtheile
1341.

N ich t i gke i t sk lagen , wegen Mangels der Vollmacht des Gewalthabers 95—99, des Ge-
richtsvollziehers 103 — gegen die Vertheilung des Erlöses aus gepfändeten Fährnissen
951.965 — gegen die dem Rechner enheilte Entlastung oder die Venheilung im I m -
missionsverfahren 1035 — gegen das Subhastationsverfahren überhaupt 1077, gegen
die Vertheilung in diesem Verfahren 1117.
s. auch N i c h t i g k e i t .

N ich ts t re i t ige Rechtspf lege, Amtöthätigkeit in derselben als Behinderungsgrund des
Richters 40 — Beschwerde wegen Verzögerung derselben 56 — Rechtsmittel der
Beschwerde und Gegenvorstellung 760.

Nieder lassung, Gerichtsstand der Niederlassung bei Kaufleuten, Handels- und andern
Gesellschaften und Genossenschaften 12, 16, 17, 24, 25.
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N o t a r e , Zuständigkeit bei Entschadigungsklagen gegen dieselben 5 , Mitwirkung des
Staatsanwalts bei solchen Klagen 160, Ausschluß der Vereinbarung des Gerichtsstands
und der schiedsrichterlichen Entscheidung 38, 1320 — einstweilige Befreiung von Gebühren
der Notare im Armenrechte 134, 143; Bezeichnung derselben für die Notariatsgeschäfte
in Armensachen 139—141; Beitreibung ihrer Gebühren im Falle Obsiegens der zum
Armenrechte zugelassenen Partei 144 — Feststellung des sicheren Datums einer Privat-
urkunde durch dieselben 358, 359 — Beweiskraft ihrer Bücher gegenüber ihren Clienten
Gehilfen, Dienstboten und Taglöhnern 365 — Urkunden eines bayerischen Notars siud
im ganzen Königreiche vollstreckbar 822 — warn dieselben Versteigerungen gepfändeter
Gegenstände abhalten dürfen 925 — als Versteigerungsbeamte im Subhastations-
verfahren 1052 — deren Thätigkeit im Gantverfahren 1290.

N o t a r i a t s u r k u n d e n , inwieweit folche durch Protokolle von Vermittlungsämtern erfetzt
werden 223 — Mangel der erforderlichen gerichtlichen Beglaubigung 372 — baye-
rische, sind im ganzen Königreiche vollstreckbar 822 — über Einwilligung zur Frei-
lassung des Schuldgefangenen 1163.

Nutzn ießer , von Früchten, die noch mit dem Boden zusammenhängen, gegen diesen ist
die Pfändung dieser Früchte statthaft 956; Widerspruch desselben gegen die Veräuße-
rung von Samensrüchren, Futter und Streu, welche auf dem Gute zu verbrauchen
sind 964.

Nu tzungen , Nichteinrechnung derselben in die Klagssumme bei Bemessung der Zustän-
digkeit 3, 7 ; ebenso in die Berusungssumme 686 — Nutzungsbezüge der Eltern am
Sondergute der Kinder, inwieweit diese dem Arreste unterliegen 968 — Nutzgenuß
des Schuldners an einer Liegenschaft, wann hier das Immissionsverfahren zulässig
ist 1007, 1008, 1014 — inwieweit der Nutzgenuß des Gantschuldners an dem Sonder-
vermögen seiner Kinder zur Gantmasse gezogen werden kann 1209, 1281 ; Rechte des
Gläubigers, dessen volle Befriedigung aus einem Nutzungspfande ungewiß oder erst
nach längerer Zeit zu gewärtigen ist 1300.

Oberger i ch t , Zuständigkeit: zur Festsetzung der Competenz 34, bei der Berufung 696,
bei der Beschwerde 739, 759, in Bezug auf die Wiederaufnahme 767, gegenüber
schiedsgerichtlichen Urtheilen 1340.

Obergutachten von Sachverständigen 448.
O b m a n n bei Schiedsgerichten 1335.
Oef feut l ichkei t , der Verhandlung 148 — Beschränkung der Oeffentlichkeit 149 — Aus-

schluß derselben bei der Beweisaufnahme durch einen beauftragten Richter 341 —
Einsichtnahme und Auszugsertheilung bezüglich der in Sitzungen mit beschränkter
Oeffentlichkeit aufgenommenen Protokolle nnd erlassenen Entscheidungen 170 — Ver-
letzuug der Vorschriften über Oeffentlichkeit des Verfahrens als Nichtigkeitsgrund 788,815.

Of fenbarungse id , 471. 472, Seitens des Gantschuldners 1248.
Of fenkund igke i t von Thatsachen, wie weit bei solcher der Beweis wegfällt 320 — als

Grund zur Nnstatthaftigkeit der Eideszuscheibung 457.
O f f i z i a l a n w a l t im Armenrechte 134, 139. 140, 141, 143, 144.
Of f i z ie re , Personalhaft gegen dieselben 1143, 1144, 1168.
O r d n u n g , Aufrechthaltung in der Sitzung 151, 420 — des Aufrufs der angemeldeten

Forderungen im Gantverfahren bei der Verhandlungstagfahrt 1268.
O r d n u n g s r u f , zur Handhabung der Sitzungspolizei 151 — insbesondere gegen Parteien,

Beistände und Gewalthaber bei Zeugenvernehmungen 420, 151.
Organe der Vollstreckung 837.
O r t , an welchem Zustellungen zu geschehen haben 195—198, 206 — Bedeutung des Orts

der Vollstreckung für die Zuständigkeit der Vollstreckungsgerichte, im Allgemeinen 840,
bei der Immission 1011, bei der Subhastation 1054, bei der Personalhaft 1146,
1149, 1155 — Ort zur Versteigerung: gepfändeter Fahrnisse und Früchte auf der
Wurzel 926, 929, 965, von Immobilien bei der Subhastation 1055, 1060, 1062,
1065, 1068, bei der Wiederversteigerung 1132, 1134, von Gegenständen der Gant-
masse 1290.

O r t s a b t h e i l u n g , aushilfsweise (Ersatz-) Zustellung an den Vorsteher der betreffenden
Ortsabtheilung oder dessen Stellvertreter 197, 206 — Aushändigung von Gegenständen
an diesen Vorsteher bei der Exmission 861. '

V r t s e n t f e r n u n g , Erweiterung von Fristen mit Rücksicht auf dieselbe im Allgemeinen
209; insbesondere: der Erschemungsfrist im ersten Rechtszug 226, in der Berufungs-
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instanz 698, bei der Nichtigkeitsbeschwerde 800, im Nechnungsprozesse 889. im Ver-
fahren bei vorbehaltener Liquidation 898 ; der Zwischenfrist zwischen Zustellung der
Festsetzung der Beweisaufnahmstagfahrt und letzterer 331 , 338, 525; im Vol l -
streckungsverfahren im Allgemeinen 853; der Zwischenfrist zwischen der Zustellung des
Bejriedigungsgebots und der Beschlagnahme, sowie der Wiederversteigerung bei der
Subhastation 1041, 1131 ; der Frist zur Beschwerde des Schuldners gegen das
Ganterkenntniß 1204, des Antragstellers gegen die Abweisung des Antrags auf Gant-
eröffnung 1205; der Anmeldefrist für die Gantgläubiger 1254; bei Schiedsgerich-
ten 1343.

O r t s k u n d i g k e i t von Thatsachen als Grund des Wegfalls eines Beweises 320; bezüglich
der Eideszuschiebung vergl. 457.

N r t s v o r s t e h e r , Aushändigung von Gegenständen an denselben bei der Exmission 861.
s. auch G e m e i n d e v o r s t e h e r .

P a c h t v e r t r a g e , Auskündbarkeit der vom Gantschuldner abgeschlossenen 1220.
Pach tz inse , besondere Bestimmungen über Arrest auf solche 997—1001; Verhältniß

des letzteren zur Immission in vermiethete Immobilien und zur Beschlagnahme un-
beweglicher Sachen 1009, 1038 — Zahlung von solchen an den Schuldner nach Be-
kanntmachung des Immissionsurtheils 1013 — Entrichtung der Pachtzinse aus be-
schlagnahmten Immobilien 1048, 1050.

P a c h t e r , Gerichtsstand derselben 18, 26 — Pfändung der einem Pächter gehörenden
Früchte, die noch mit dem Boden zusammenhängen 956, Widerspruch gegen die Ver-
äußerung von Samensrüchten, Futter und Streu 964 — Entrichtung der Pachtzinsen
durch dieselben an das Vollstreckungsgericht nach der Zustellung des Beschlagnahme-
protokolls 1048, Nichtigkeit anderweitiger Zahlungen 1050.

P a p i e r e , die den Vermögens- und Schuldenstand des Gantschuldners betreffen, besondere
Verzeichnung derselben 1240.

P a r t e i e n , im Allgemeinen 58—77; insbesondere: persönliche Gerichtsfähigkeit derselben
58—62; Streitgenossenschaft 63—65; Intervention 66—68; Streitverkündung 69
bis 72 ; Beiladung 65, 73; Benennung des rechten Besitzers 74—77 — Zulässigkeit
eigenen Auftretens und Vertretung im Parteiprozesse 78; Vertretung derselben im
Anwaltsprozesse 79, 80 — Bevollmächtigung ihrer Gewalthaber 83—100 — eigene
mündliche Rechtsvertheidigung vor den Bezirks-, Appellations- und Handelsappella-
tionsgerichten 80 — Ersatz von Reisekosten derselben 106 — Vernehmung und Be-
fragung derselben durch den Vorsitzenden oder Einzelnrichter 150, 154; persönliches
Erscheinen derselben 155, 156; Vernehmung derselben durch ein abgeordnetes Ge-
richtsmitglied oder den Richter des Wohnorts 155; Fragerecht 154 — Handhabung
der Sitzungspolizei gegen dieselben 151,420 — Verbindung mehrerer bei einem Gerichte
zwischen denselben oder verschiedenen Parteien obschwebenden Rechtsstreitigkeiten 157;
Trennung der Verhandlung einzelnen Parteien gegenüber 15 7 — inwieweit den Parteien das
Wort nicht versagt oder nach der Aeußerung des Staatsanwalts noch gegeben werden
darf 158, 160 — Anführung der Parteien in den Anwaltsakteu 165, Parteigefuche
in diesen Akten 165 — inwieweit dieselben ein Recht auf Einsicht, Abschriften und
Auszüge gerichtlicher Akten, Aktenstücke und Register haben 170 — gegenseitige Rechte
in Bezug auf Parteiakten 171, 172 — Stellung derselben bei Doppelklagen 177 —
Erforderniß eigenen Betreibens von Zustellungen 192; Fälle, in denen Zustellungen
an die Partei selbst zu geschehen haben 192; gesetzliche Vertreter der Parteien in
Bezug auf Zustellungen an dieselben 193; Zustellungsbevollmächtigte 192, 203; Zu-
stellungen, wenn die Partei, an welche diese zu machen ist, aus mehreren Personen
bcsteht 203 — Unterbrechung von Fristen durch den Tod einer Partei, oder ihres
gesetzlichen Vertreters oder Veränderung in der Prozeßfähigkeit 211, neue Zustellun-
gen 211, Unterbrechung des Verfahrens 491 — Übereinkunft derselben hinsichtlich
der Verschiebung von Tagfahrten, sowie der Abkürzung oder Verlängerung von F r i -
sten 212 — inwieweit das Gericht beim Urtheil an das Vorbringen derselben gebunden
ist 262, 264, 265 — Beweislast derselben 319; Vertretung bei der Beweisaufnahme
340, 341, Folgen des Nichterscheinens hiebei 340; Anordnung des persönlichen Er-
scheinens bei der Tagfahrt zur Vorlage oder Anfertigung von Vergleichungsschriften
378, 380; gegenseitige Mittheilung von Urkunden 172—174, 242, 245, 329; Her-
ausgabe von Urkunden an die Gegenpartei 386—390; Obliegenheiten der Parteien
in Bezug auf Ladung und Kundmachung der Zeugen, sowie Befugniß, nachträglich
Zeugen vorzuschlagen 409—415; Fragestellung derselben an die Zeugen 420; Ver-
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Weisung zur Ordnung und Entfernung wegen Ungebühr bei Vernehmung von Zeugen
420. 151; Befugnisse und Obliegenheiten derselben bezüglich der Bestellung und Ver-
nehmung von Sachverständigen 434, 438, 439, 440. 442, 444 — Geldstrafen und
Arreststrafen gegen dieselben, s. Geldstrafen, Arrest strafen.

Parteiakten, Inhalt und Ordnung derselben 171 — Gemeinschaftlichkeit derselben 171
— gegenseitige Mittheilung im Anwaltsprozesse 172 — Uebergabe derselben zur Ur-
theilssällung 269, 512 — Vorlage bei dem mit der Beweisaufnahme beauftragten
Richter 341.

Par te iant rag, s. An t rag .
Parteieid, s. E i d .
Parteiprozeß, s. Par te i .
Parteistel lung bei Doppelklagen 177.
Par te iverhä l tn iß , Behinderungsgrund für den Richter und Gerichtsschreiber 40, 52.
Par te ivor t räge, bestimmte, wahrheitsgemäße und vollständige Angabe der Thatsachen

164; Erklärung über tatsächliche Angaben 164, allgemeine Zugeständnisse und An-
nahme von Zugeständnissen in Folge mangelhafter Beantwortung thatsächlicher An-
gaben 164.

Part ikularrechte, Beweis derselben 321.
Passivstand der Gantmafse, Vorlage der Uebersicht desselben 1266, 1267.
Pat ien ten, Beweiskraft der Bücher der Apotheker, Aerzte, Wundärzte und Hebammen

gegenüber ihren Patienten 365.
Pensionen der Wittwen und Kinder von öffentlichen Dienern, inwieweit diese dem

Arreste unterworfen sind 967.
Penfionsfond, s. Advokaten und Advokatenordnung.
Penfionsvereine, inwieweit Bezüge aus denselben dem Arreste nicht unterworfen sind 967.
Persönliche Fähigkeit vor Gericht zu handeln 58—62.
Persönliches Erscheinen der Parteien 155, 156, 378, 380, 381, 660, 662, 663, 674.
Personalhaft , zur Vollstreckung von Erkenntnissen auf Urkundenrückgabe im Anwalts-

prozeß 174 — als Vollstreckungsmittel zur Beitreibung von Geldforderungen, s.
Vollstreckungen — im Falle der Verurteilung einer Partei zur Rechnungs-
stellung 887, 894 — des Gautschuldners 1231, 1232, 1248; Aufhebung derselben
im Falle des Abschlusses eines Accords 1316, 1317 — als Vorsichtsverfügung 605,
606, 607, 612. 616, 617, 1172.

Personenstand, Vereinbarung des Gerichtsstands bei Streitigkeiten hierüber 38, Mit-
wirkung des Staatsanwalts hiebei 160 — Verhandlungen und Entscheidungen hier-
über können Schiedsrichtern nicht übertragen werden 1320.

Pertinenzen, von Gebäuden und Gütern im Falle der zwangsweisen Ausweisung des
Besitzers 861 — Zuständigkeit bei der Immissionsklage, wenn Liegenschaften, welche
in verschiedenen Bezirksgerichtssprengeln liegen, im Pertinenzverhältnisse zu einander
stehen 1011, beim Subhastationsverfahren 1043; Ort, wo solche Liegenschaften zu
versteigern sind 1056.

Pfade, Zuständigkeit bei Klagen wegen Beschädigung derselben 6.
Pfände?, welche zn einer Gantmassc gehören, Auslösung derselben aus Leih- oder Cre-

ditanstalten 1250.
Pfändungen, von Fahrnissen und Früchten auf der Wurzel zur Beitreibung von Geld-

forderungen, als Vollstreckungsmittel für Geldforderungen 856, im Falle der Ver-
pflichtung zur Herausgabe einer bestimmten Sache 860 — Verhältniß der Pfändung
der Früchte eines Grundstücks zur Immission 1010 — desgleichen zur Beschlagnahme
einer unbeweglichen Sache 1038.
I m Uebrigen s. Vollstreckungen.

Pfandnngsprotokol l , s. P ro toko l l .
Pfandanstalten, öffentliche, die für dieselben geltenden Bestimmungen über Veräußerung

von Pfändern werden durch die Prozeßordnung nicht ausgehoben 880, 1188.
s. auch Leihanstalten.

Pfandrechte, Zuständigkeit bei Klagen über solche 5 — Zulässigkeit der Berufung bei
Streitigkeiten über dieselben 693 — Pfandrechte eines Dritten an einer zu pfändenden
Sache 902— Anfchließung eines Gläubigers, der ein Pfandrecht an einer gepfändeten
Sache hat, an die Pfändung 920, Rang bei Verkeilung des Erlöses 938 — An-
fechtbarkeit der vom Gantschuldner eingeräumten Pfandrechte 1229.

Pferde, edler Art, besondere Bestimmung über deren Versteigerung 927.
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P f l egbe foh lene , Behinderung des Nichters, Gerichtsschreibers und Gerichtsvollziehers
wegen Betheiligung ihrer Pflegbefohlenen 40, 52, 201, 206; s. auch P f legscha f t s -
v e r h ä l t n i ß .

P f l ege r , Vereinbarung des Gerichtsstands bei Streitigkeiten über Bestellung oder Enb«
Hebung von Pflegern 38, Mitwirkung des Staatsanwalts bei solchen Streitigkeiten
160 — Schiedsrichter können über solche Streitigkeiten nicht entscheiden 1320.

Pf legschaf ten, Einfluß auf die Fähigkeit, vor Gericht zu handeln 58, 59, 62.
P f iegscha f t sve rhä l tn iß , als Grund zur Zeugschaftsverweigerung 401 — desgleichen

der Behinderung, Zeuge bei einer Vollstreckung zu sein 849; s. auch P f l e g b e -
f o h l e n e.

P f r ü n d e n , wie Forderungen wegen Pfründen in den Vertheilungsplan im Subhastations-
verfahren eingestellt werden 1120; im Gantoerfahren 1300.

P l ä n e , öffentliche, Benützung derselben durch den Gerichtsvollzieher bei der Pfändung
von Früchten auf der Wurzel 957, bei der Beschlagnahme von Immobilien 1042.

P lenars i t zung des obersten Gerichtshofs im Falle einer neuerlichen Nichtigkeitsbeschwerde 820.
P o l i z e i , Zulässigkeit und Zuständigkeit bei Klagen gegen Gemeinden oder den Staat in

Gemäßheit des Gesetzes vom 10. V^näemiHirL IV . über die innere Polizei in den
Gemeinden 590 — bei Vorsichtsverfügungen kann an die Stelle der Verhaftung des
Schuldners Polizeiaussicht treten 616, vorläufige Polizeiaufsicht bei der Vollstreckung
der Personalhaft 1144, 1146 — an den Befugnissen der Polizeibehörden wird durch
die Bestimmungen über die Erlassung eines Rückkehr- oder Besserungsbcfehls vor
Erhebung der Ehescheidungsklage nichts geändert 657 — Unterstützung des Gerichts-
vollziehers durch die Polizeibehörde bei Vornahme einer Vollstreckung 847, 849 —
Polizeibeamte als Zeugen bei einer Vollstreckung im Allgemeinen 849, insbesondere
bei der Vollstreckung durch Personalhaft 1148, Unterzeichnung des hierüber zu er-
richtenden Protokolls 1150.

P o r t o g e b ü h r e n , einstweilige Befreiung im Armenrechte 134, 143.
P o s t , durch dieselbe sind die Anwälte von der Festsetzung der Verhandlung über eine

Nichtigkeitsbeschwerde in Kenntniß zu setzen 808; ebenso die Gantgläubiger von der
Erlassung der Ediktalladung im Liquidationsverfahren 1256, von der Entwerfung
des Vercheilungsplans 1302, und dem Abschlüsse desselben 1304.

Prä jud ic ia l sachen , Verhältniß ihrer Verhandlung und Entscheidung zu der des Haupt-
streits, wenn beide bei dem nämlichen Gerichte anhängig sind 190, wenn der Prä-
judicialpunkt bei einem andern Gerichte oder bei der Verwaltungsbehörde zu ent-
scheiden ist 190, wenn der Präjudicialpunkt in einem Strafverfahren liegt 191 —
Anmeldung für die Wochentabelle, wenn das Vorverfahren in der Hauptsache erst
nach Erledigung eines Prüjndicial- oder Zwifchenpunktes stattfinden kann 256 —
Versäumungsverfahren nach vorgängigem Urtheile über einen Präjudicial- oder
Zwischenpunkt 307 — inwieweit Entscheidungen über Präjudicialsachen be-
züglich der Zulässigkeit der Berufung als Endurtheile zu betrachten sind 682 —
Verfahren, wenn sich im schiedsgerichtlichen Verfahren ein den Schiedsrichtern ent-
zogener Präjudicialpunkt ergibt 1334. —
s. auch: Zwischens t re i te .

P r ä m i e n an Leichenkassen oder Lebensversicherungen, inwieweit deren Zahlung durch den
Gläubiger den letztern zur Arrestanlage auf Bezüge aus solchen Kassen ermächtigt 970.

P r ä s u m t i o n e n , s. V e r m u t h u n g e n .
P r ä v e n t i o n als Wirkung der Klagzustellung 179.
Pragmat ische Rechte, Gerichtsstand bei Klagen gegen den Fiskus wegen Verletzung

derselben 29.
P r e i s , Ansatz desselben bei der Versteigerung im Subhastationsverfahren 1058, 1070,

Festsetzung desselben für die einzelnen Gegenstände, wenn bei Entwerfung des Ver-
theilungsplans verschiedene Massen zu bilden sind 1102; Ansatz desselben bei der
Wiederversteigerung 1135.

Pre t iosen , gepfändete, Veräußerung derselben 932, 935.
Preußisches Landrecht, s. Landrecht.
P r i o r i t ä t s o r d n u n g für die Landestheile diesseits des Rheins, besondere Ganten, welche

nach derselben stattfinden 1183— Vermögenstheile, an denen einem Gläubiger nach der-
selben ein Vorzugsrecht in der dritten Klasse zusteht, sind besonders zu verzeichnen und
abzuschätzen 1250 — Bezahlung von Forderungen, welche nach derselben in die erste oder
dritte Klasse gehören 1294, 1295.
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Pr ivatbedienstete, inwieweit deren Dienstbezüge und Quiescenzgehalte dem Arreste unter-
worfen sind 967.

P r i v a t g e w a l t , drohende, um derselben vorzubeugen, können Vorsichtsverfügungen getroffen
werden 605.

P r i v a t u r k u n d e n , s. U rkunden .
P r i v a t v e r m ö g e n eines solidarisch haftenden Gesellschafts- oder Genossenschaftsmitglieds,

Eröffnung der Gant über dasselbe 1176.
P r i v a t w o h n u n g , unter welchen Voraussetzungen die Verhaftung des Schuldners in der-

selben statthaft ist 1148.
P r i v i l e g i e n , welche dem Gläubiger auf Mieth- oder Pachtobjekte zustehen, Vorrang der-

selben gegenüber andern Gläubigern bei der Arrestanlage auf Mieth- oder Pachtzinsen
1001— Statthaftigleit der Immission wegen privilegirter Forderungen 1008 — Recht-
der privilegirten Gläubiger zur Anschließung im Immissionsverfahren 1020, Rang
solcher Gläubiger in diesem Verfahren bei Vertheilung der Ertragsüberfchüsse 1024,
Rang derselben bei Vertheilung des Erlöses aus der Zwangsversteigerung von I m -
mobilien 1092 — Vermögenstheile, an denen einem Gläubiger ein Privilegium zu-
steht, siud im Gantverfahren besonders zu verzeichnen und abzuschätzen 1250; Verfahren,
wenn die Gantmasse von den bevorzugten Gläubigern erschöpft wird 1267; Auszah-
lung privilegirter Forderungen im Gantverfahren 1294, 1295. -

P r o c u r a , Erlöschen der durch den Gantschuldner crtheilten Procura 1202.
P r o c u r i s t e n , Zustellungen an dieselben für Handelsgesellschaften oder Kaufleute 193,

206 — wann die mit dem Procuristen des Gantschuldners abgeschlossenen Geschäfte
angefochten werden können 1211.

Prohib i t ivgeseHe, inländische, Berücksichtigung derselben, falls die Entscheidung, welche
im Auslande ergangen ist und im Inlande vollstreckt werden soll, denselben wider-
streitet 824.

P r o r o g a t i o n , s. V e r e i n b a r u n g des Ger ichtss tands.
Protestanten, s. Ehegerichte.
Pro tes ta t i onen gegen einen Zahlungsbefehl im Verfahren mittels bedingter Zahlungs-

befehle 558—560, Gesuch um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Ver-
säumung der für dieselben gestatteten Frist 565, 566.

P r o t o k o l l e , formelle Erfordernisse derselben 166, 167, inwieweit dieselben wegen for-
meller Mängel als ungiltig oder nicht beweiskräftig zu betrachten sind 168 — Ein-
sicht, Abschriften und Auszüge derselben im Allgemeinen 170, insbesondere bezüglich
der in geheimer Sitzung oder bei beschränkter Oeffentlichkeit aufgenommenen 170;
gegenseitige Mit te i lung der in der Sache aufgenommen Protokolle zwischen den Par-
teien im Anwaltsprozesse 172 — Bemessung der Einhaltung von Tagfahrten und
Fristen nach dem Inhalte derselben 214 — Beurkundung einer Vollmacht in einem Pro-

. tokolle 88 — Aufnahme und Wirkung von Protokollen über Abschluß eines Vergleichs
oder einer sonstigen auf den Rechtsstreit bezüglichen Übereinkunft 223 — über die
Beweisaufnahme 341, 344, insbesondere beim Beweis zum ewigen Gedächtnisse 350,
beim Augenschein 398, bei Zeugenvernehmungen 408, 419, 420. 422, 425 , über
Gutachten von Sachverständigen 445 — Errichtung von Protokollen durch Sackver-
verständtge über die Vernehmung der Parteien in verwickelten Handelssachen 513 —
über den fruchtlos angestellten Sühneversuch in Ehescheidungssachen 665 — Einsen-
dung der in den Akten des Untergerichts befindlichen Protokolle über Beweisaufnahme
an die Gerichtsschreiberei des Berufungsgerichts 711 — des Gerichtsvollziehers über
einen Vollstreckungsakt 841, 846, 875, Inhalt und Form derselben 850; Anmeldung
der Beschwerde gegen Verfügungen des Commissä'rs, die bei einer Tagfahrt getroffen
worden sind, zu Protokoll 854 — über die gerichtliche Hinterlegung der geschuldeten
Beträge behufs der Einstellung der Vollstreckung 872 — Inhalt des Protokolls über
die Pfändung von Fahrnissen 906, falls Creditpapiere gepfändet werden 911 ; Zustel-
lung einer Abschrift dieses Protokolls an den Schuldner 907; Behändigung einer solchen
an den Verwahrer gepfändeter Gegenstände 916; Beurkundung der Anschließung anderer
Gläubiger in diesem Protokolle 921; Zustellung einer Abschrift des Protokolls über
eine weitere Pfändung an den betreibenden Gläubiger 924; die Frist zur Versteige-
rung ist von der Zustellung des Pfändungsprotokolls an den Schuldner zu rechnen
927 — Inhalt des Protokolls über die Pfändung von Früchten auf der Wurzel 958;
Mitunterzeichnung desselben durch den Aufseher über die Früchte 959; Mittheilung
einer Abschrift desfelben an den Aufseher und den Gemeindevorstand 960 — Errich-
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tung eines Protokolls über die bei der Verhandlung im Immissions-Rechnungs- und
Vertheilungsverfahren entstandenen Streitigkeiten 1031 —Inha l t des Protokolls über
die Beschlagnahme unbeweglicher Sachen zum Zwecke der Zwangsveräußerung 1044;
wem dasselbe zuzustellen ist 1045; Hinterlegung einer Abschrift desselben auf dem Hy-
pothekenamte 1046; eine Abschrift desselben ist dem Register, in welchem die Ernen»
nung des Versteigerungsbeamten vorgemerkt w i rd , beizulegen 1053; Nichtigkeit des
Verfahrens wegen Nichterfüllung dieser Förmlichkeiten 1076, 1077; Eröffnung eines
fortlaufenden Protokolls für jedes Vertheilungsverfahren 1096 — Inhalt des über
die Verhaftung und Ablieferung des Schuldners an den Gefängnißaufseher zu errich-
tenden Protokolls 1150, 1155; wo dasselbe einzutragen ist 1158 — das Gesuch des
Gantschuldners um Aufhebung der Personalhaft kann beim Commissär zu Protokoll
angebracht werden 1231, ebenso der Antrag eines Gläubigers auf Bestellung eines
Gläubigerausschusses 1236; Anmeldungsprotokoll im Liquidationsverfahren 1257,1258;
Protokolle über die Beschlüsse des Gläubigerausschusses 1284 — darüber, wann Ge-
suche, Erklärungen u. dergl. auf der Gerichtsschreiberei oder dem Gerichtsschreiber zu
Protokoll zu geben sind, s. Ger ich tsschre iber und Ger ich tsschre ibere i .

P rovoka t i onsk lage , s. A u f f o r d e r u n g zur K lage .
Prozeßabstand, f. Abstand.
Prozeßbevo l lmächt ig te , Gerichtsstand bei Ansprüchen in Bezug auf deren Gebühren

und Auslagen sowie auf die denselben gemachten Vorschüsse 27, Unftatthaftigkeit der
Vereinbarung eines andern Gerichtsstandes 38 — die Eigenschaft als Prozeßbevoll-
mächtigter ist ein Behinderungsgrund für den Richter und Gerichtsschreiber 40, 52
— das Verfahren wird durch den Tod der Partei unterbrochen, wenn sie nicht durch
einen Prozeßbevollmächtigten vertreten ist 491, s. auch B e v o l l m ä c h t i g t e .

Prozeßfah igke i t , 58—62 — Einreden in Betreff derselben 186 — Zustellungen an die
gesetzlichen Vertreter von Personen, welchen dieselbe fehlt 193 — Unterbrechung des
Verfahrens und der Fristen in Folge von Veränderungen hinsichtlich der Prozeßfä-
higkeit der Partei oder ihres Vertreters 211, 491.

Prozeßhand lungen , Nichtigkeit derselben wegen Mangels der Vollmacht 95—100 —
Ausschluß wegen Versäumnng von Tagfahrten und Fristen 215, Wiedereinsetzung da-
gegen 216, 217; inwieweit Prozeßhandlungen in Folge des Ablaufs der Fristen für das
Vorverfahren ausgeschlossen sind 251 — Nichtigkeit von Prozeßhandlungen wegen Ver-
botswidrigkeit und wegen Mangel an den Erfordernissen 218; Geltendmachung der
Nichtigkeit 219, Entscheidung hierüber 220, Umfang der Nichtigkeit 218 — Wirkungs«
losigkeit der nach dem Eintritte der Unterbrechung des Verfahrens vorgenommenen
Prozeßhandlungen 492, Ausnahme hievon 492 — Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde
gegen Entscheidungen, welche auf einer nichtigen Prozeßhandlung beruhen 788, 815.

Prozeßhindernde Einreden 184—188.
Prozeßkosten, s. Kosten.
Prozeßschr i f ten, aus denen ein tatsächlicher I r r thum hervorgeht, als Grund der Wie-

deraufnahme des Verfahrens 761.
P r ü f u n g , vorläufige, der Ehescheidungsklage 656 — der Vermögenslage des Schuldners

behuss der Ganteröffnung über das Vermögen desselben 1193, 1225; des von dem
Gantschuldner «vergebenen Vermögensverzeichnisses 1247.

Quiescenzgehalte öffentlicher oder Privatbediensteter, wie weit dieselben dem Arreste
unterworfen sind 967.

Q u i t t u n g e n , welche der Gantschuldner seinem Ehegatten ausgestellt hat, wenn dieselben
als ungiltig angefochten werden können 1223.

R a d i r u n g e n , in Protokollen 167, 168 — in Privaturkunden, Vormerkung bei Feststel-
lung des sicheren Datums 359 — Bedeutung für die Beweiskraft von Büchern und
Urkunden 365. 368.

R ä u m u n g von Miethgegenftänden, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten hierüber 6 —
eines Gebäudes durch den Schuldner bei der Vollstreckung im Allg. 861, insbeson-
dere bei der Immission 1015, 1016, bei der Subhastation 1048, 1073.

Randbemerkungen, in Protokollen 167, 168 — in Privaturkunden, Vormerkung bei
Feststellung des sicheren Datums 359 — im Urtheilsbuch 280, 516; im Falle nach-
träglicher, Abänderung (Verbesserung) des Urtheils 284, 517; im Falle der Aufhe-
bung oder Abänderung in Folge der Berufung 737, in Folge der Wiederaufnahme
des Verfahrens 786, in Folge der Nichtigkeitsbefchwerde 818; bezüglich der Entschei-
dung über den Einspruch gegen das Versäumungsurtheil 314, 522.
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Rang, der im Vollstreckungsverfahren erwachsenen Kosten 878, 938, 991, 1024, 1092
— der Ansprüche des Verwalters bei der Snbhastation 1124, bei der Pfändung von
Früchten auf der Wurzel 965, bei der Immission 1017,1024—sonstiger Forderungen
bei der Vollstreckung, s. Rangordnung — Rang von Forderungen in der Gant
und Streitigkeiten hierüber 1182, 1263, 1264, 1265, 1268, 1269, 1271 — 1279,
1296. 1297, 1310.

Rangordnung der Gläubiger, bei Vertheilung des Erlöses aus gepfändeten Fährnissen oder
Früchten auf der Wurzel 938, 965 — unter mehreren Arrestklägern beim Arrest auf
Forderungen 990, 991 — unter mehreren in die Erträgnisse von Liegenschaften ein-
gewiesenen Gläubigern 1023, 1024 — im Subhastationsverfahren 1092—1126, ins-
besondere bei der Untervertheilung 1123.

Reallasten, Zuständigkeit bei Klagen in Bezug auf solche 5 — Gerichtsstand der bele-
genen Sache 21 — Vereinbarung des Gerichtsstands 38 — Vorrang der auf Mieth-
und Pachtobjekte haftenden Reallasten beim Arrest auf Mieth- oder Pachtzinse 997
— Immission für rückständige Reallasten 1008; Anschließung für solche im Immis-
sionsverfahren 1020, 1022; Rang rückständiger Reallasten bei Vertheilung der Er-
tragsüberschüsse 1024 — Rang der Reallasten bei der Vertheilung des Erlöses im
Subhastationsverfahren 1092.

Rechnungsabhör bei der definitiven Gantmasseverwaltung 1293.
Rechnungsbelege s. Belege.
Rechnungsfehler, Verbesserung von Rechnungsfehlern der Parteien von Amtswegen

262, 512 — Berichtigung eines solchen im Urtheil 282. 517, im Vertheilungsplan
bei der SubhastaNon 1113, im Vertheilungsplan bei der Gant 1305.

Rechnungsführung durch den provisorischen und definitivenGantmasseverwalter1246,1293.
Rechnungsirrthum, s. Rechnungsfehler.
Rechnungsperiode, s. Rechnungsstellung.
Rechnungsprozeß, 887—895, 1018, 1140.
Rechnungssachen bei Handelsgerichten 513.
Rechnungsstcllung, Vollzug von Urtheilen auf Rechnungsstellung 887—895. 1018,

1140, 1165 — Rechnungsstellung bei der Immission: Festsetzung der Rechnungs-
perioden 1017; Klage auf Rechnungsstellung gegen den Verwalter 1018; Vertheilung
der Ertragsüberschüsse einer Ncchnüngsperiode 1023, 1024; Rechnungs- nnd Ver-
theilungsverfahren 1025—1034; Rang der Kosten des letzteren bei der Vertheilung
1024; Nichtigkeitsklage gegen die Vertheilung und die dem Rechner ertheilte Ent-
lastung 1035 — Rechnungsstellung des Verwalters bei der Subhastation 1124, Klage
hierauf 1125 — Nechnungsstellung (Nechnungsablage) durch den provisorischen Gant-
masseverwalter 1246, 1289, bei der definitiven Gantmasseverwaltung 1293, bei Ab-
schließung eines Accords 1316. 1317.

Rechnungsverständige, Verweisung der Parteien vor dieselben durch die Handels-
gerichte 513 — Verwendung eines solchen bei Entwerfung des Vertheilungsplans
in der Gant 1298.

Rechte, Zuständigkeit bei Klagen über Rechte, welche unbeweglichen Sachen gleichgeachtet
werden 5; Gerichtsstand der belesenen Sache bei solchen Klagen 21; Vereinbarung
des Gerichtsstands 38 — welche Rechte den unbeweglichen Sachen in Bezug auf Im-
mission oder Subhastation gleichstehen 857 — Widerspruch gegen eine Vollstreckung
auf Grund dinglicher Rechte 874, insbesondere bei der Subhastation 1089.

Nechter Besitzer, Benennung desselben 74—77.
Rechtliche Würdigung beim Urtheil 264, 512.
Rechtsanficht des obersten Gerichtshofs, nach wiederholter Vernichtung einer Entschei-

dung ist das Gericht, an welches die Sache verwiesen wird, hieran gebunden 820.
Rechtsausführung, in der Klagschrift 225 — in den motivirten Anträgen der An-

wälte im ersten Rechtszug 230, bei der Berufung 713 — bei der Nichtigkeitsbe-
schwerde 798.

Rechtsbchelfe, selbstständige, inwieweit dieselben beim Urtheile ohne Parteiantrag be-
rücksichtigt werden dürfen 264, 512.

Rechtsgeschäfte, Anfechtung derselben mittels Widerspruchs gegen die Vollstreckung 868.
s. auch Rechtshandlungen.

Rechtsgrund, Angabe in der Klage 225, 501 (s. auch K laggrund) , bei einfachen
Vorstellungen 644, 653, 654 — Antwort auf neue durch den Staatsanwalt vor-
gebrachte Rechtsgründe 160, 809.
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Rech tshand lungen , Nichtigkeit und Anfechtbarkeit von Rechtshandlungen des Gant-
schuldners 1179, 1210, 1222—1230.

R e c h t s h i l f e , Vorsichtsverfügungen, wenn die gewöhnliche Rechtshilfe nicht abgewartet
werden kann 605 — gegenüber ausländischen Gerichten 55 , insbesondere hinsichtlich
des Vollzugs ihrer Entscheidungen 823—825.

R e c h t s k r a f t , Begriff 764 — sachlicher und persönlicher Umfang 294 — Beschränkung
der Rechtskraft auf die Entscheidung 295 — Rechtskraft von richterlichen Verfügun-
gen, welche weder Endurtheile noch diesen gleichgestellt sind 296, 682, 683 — der
Entscheidungen ausländischer Gerichte als Voraussehung der Vollstreckung im Inland
823 — Wirkung der Rechtskraft der Urtheile über Streitigkeiten im Subhastations-
verfahren in Bezug auf den Fortgang der Vollstreckung und den Fristenlauf 1081 ;
des Ganterkenntnisses hinsichtlich der Personalhaft gegen den Gantschuldner 1232.

Rechtskund ige Mitglieder der Handelsgerichte, Beauftragung mit der Beweisaufnahme
526.

R e c h t s m i t t e l , A r t e n de rse lben : o rden t l i che R e c h t s m i t t e l , Berufung und
Beschwerde, s . B e r u f u n g undBeschwerde; a u ß e r o r d e n t l i c h e R e c h t s m i t t e l ,
Wiederaufnahme des Verfahrens und Nichtigkeitsbeschwerde, s. W i e d e r a u f n a h m e
und N ich t igke i t sbeschwerde — Zulässigkeit selbstständiger Rechtsmittel gegen
Urtheile in Bezug auf Sicherheitsleistung für die Wider- oder Nachklage und analoge Fälle
129,130,615—Unzuläss i g l e i t von R e c h t s m i t t e l n : gegen die Entscheidung über
die Frage des rechtlichen Zusammenhangs bei Widerklagen 31 — gegen das Erkenntniß,
welches die Zuständigkeit festsetzt 35 — gegen die Entscheidung, welche der Ablehnung eines
Richters oder Gerichtsschreibers stattgibt 49,52 — in Bezug auf Uebertragung der Gerichts-
barkeit 54 — gegen Strafverfügungen des Staatsministeriums der Justiz aus Anlaß von
Verzögerungsbeschwerden57 — gegen den Beschluß in Bezug auf die Zulassung zum Armen-
rechte 138,140 — gegen den Beschluß über Beschränkung der Oeffentlichkeit 149 — gegen
Verfügungen zur Handhabung der Sitzungspolizei 151,420—gegen Verfügungen über Ver-
bindung und Trennung der Verhandlung und über die Reihenfolge der Verhandlung bei
mehreren Streitpunkten 157 — gegen Verwerfung der Einrede der Unzuständigkeit mit
Rücksicht auf den Werth des Streitgegenstands 188 — gegen Verweigerung oder Zu -
lassung des abgekürzten bezirksgerichtlichen Verfahrens 261 — gegen die richterliche
Bestimmung in Bezug auf die Abänderung der Darstellung des Sachverhalts nach
dem bezirksgerichtlichen Urtheile 286 — gegen Bewilligung einer zweiten vollstreckbaren
Urtheilsausfertigung 291, 292 — gegen die Entscheidung des Gerichts über den Ein-
spruch eines wegen Nichterscheinens verurteilten Zeugen 430 — gegen Urtheile der
Einzelngerichte, welche die Sache wegen Unzuständigkeit bei einer Mehrheit von Streit-
punkten oder mit Rücksicht auf die Widerklage vor das Collegialgericht verweisen 511
— gegen Erlasse der Einzelngerichte, Gerichts- und Senatsvorstände in Bezug auf
Vorsichtsverfügungen 638 — gegen Erlassung eines bedingten Zahlungsbefehls oder
Abweisung des betreffenden Gesuchs, sowie gegen Erlassung eines Vollstreckungsbeschlusfes
555, 562, 564 — gegen Verfügungen in Bezug auf Einhalt oder Zulassung der Voll-
streckung gegen Sicherheitsleistung beim Wiederaufnahmsverlangen 777, bei Einspruch
«der Berufung gegen Urtheile im Vollstreckungsverfahren 876 —gegen Verfügung des
Einhalts der Vollstreckung und Anordnung von Sicherheitsmaßregeln in Folge eines
Widerspruchs 873— gegen Entscheidungen und Verfügungen der Einzelngerichte und
Einzelnrichter im Vollstreckungsverfahren 841, 954 — gegen Festsetzung der Summe
für den Fall unterlassener Rechnungsstellimg Seitens des Rechnungspsiichtigen 887 —
gegen die Entscheidung über den Einspruch bei der Festsetzung der im Arrestverfahren
dem Drittschuldner zu vergütenden Kosten 996 —gegen die Entscheidung des Gerichts
über Reichnisse an den Gantschuldner 1209 — gegen Verfügungen des Gantgerichts
hinsichtlich der Gantfortsetzung auf Kosten der Gantmasse oder nicht bevorzugter Gläu-
biger 1267 — Unzu läss igke i t selbstständiger R e c h t s m i t t e l : in Bezug auf
Festsetzung der Prozeßkosten und der Kosten der Vollstreckung 114, 115, 118, 879,
954,965 — theilweise Unzulässigkeit selbstständiger Rechtsmittel gegen Entscheidungen be-
züglich der Sicherheitsleistung für Prozeßkosten 124 — S o n s t i g e B e s t i m m u n g e n :
Einlegung von Rechtsmitteln durch den Nebenintervenienten 68, durch den Staats-
anwalt in Ehesachen 672, 674, 679, 680, durch Dritte 678, 680, 684, 723, 765,
772, 780, 789 — Spezialermächtigung zum ausdrücklichen Verzicht auf Rechtsmittel
92 — Verbindung der Entscheidung im Kostenpunkte mit der Verwerfung eines Rechts-
mittels 111 — Annahme des Abftands von einem Rechtsmittel bei Nichtleistung deu
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Sicherheit sür Prozetzkosten 123 mit 120 — Vorbehalt von Rechtsmitteln beziehungs-
weise der allgemeinen Bestimmungen über dieselben 638, 787, 962, 1271, 1327.

Rechtsnachfolger, Wirksamkeit einer Vollmacht für den Rechtsnachfolger des Vollmacht-
gebers 93 — Beweiskraft von Privaturkunden gegen Rechtsnachfolger des Ausstellers
356, 358 — von Gegenscheinen gegen öffentliche oder Privaturkunden unter den
Rechtsnachfolgern der contrahirenden Theile 356 — Eintritt desselben in den Streit
491, 493, 495, 533. 534, insbesondere Haftung desselben für Kosten 493.

Rechtsnachthei le der Versäumung von Fristen und Tagfahrten 315 — bei der zur
Verfolgung der Nachklage festgesetzten Frist 125 — für das Ausbleiben der Gant-
gläubiger bei weiteren Versammlungen 1285.
s. auch Erscheinen.

Rechtsprak t i kan ten , Befugniß zum Auftreten als Bevollmächtigte oder Beistände vor
den Handels- und Einzelngerichten 78 — mündliche Rechts Verteidigung durch die-
selben vor den Bezirks-, Appellations- und Handelsappellationsgerichten 80 — Ge-
bühren als Beistände oder Bevollmächtigte vor den Handels- oder Einzelngerichten
im Allgemeinen 82, insbesondere gegenüber der eigenen Partei 117; Liquidation und
Festsetzung der Gebühren und Auslagen gegenüber der unterliegenden Partei 115;
Beitreibung gegenüber der eigenen Partei 118 — Ausschließung des Ersatzes von
Reisekosten der Rechtspraktikanten als Beistände oder Bevollmächtigte der obsiegenden
Partei 106.

Rechtsst re i t , Verhandlung und Entscheidung bürgerlicher Rechtsstreite im Allg. 1 ; Zu-
ständigkeit der Gerichte in solchen 2—39, 604 — Entscheidung durch Schiedsrichter
1319, 1320—Ersatz des durch einen Rechtsstreit außer den Prozeßkoften verursachten
Schadens 119 — Erlassung von Vorsichtsverfügungen v o r und nach Beginn eines
Rechtsstreits 605 — Unterbrechung und Wiederaufnahme des Rechtsstreits 490—495,
533, 534, 752 —Abstand von einem Rechtsstreit 92,496—498 — Fortsetzung des
Rechtsstreits durch Rechtsnachfolger 491, 493, 495, 533, 534 — Fortführung anhän-
giger Rechtsstreite nach der Ganteröffnung 1181, 1182, 1219, 1260.

Rechtsver the id igung, mündliche, vor den Bezirks-, Appellations- und Handelsappella-
tionsgerichten 80, 246, 710; Ausschluß des Ersatzes von Reisekosten eines auswärti-
gen Advokaten an die obsiegende Partei 106.

Rech tswoh l tha t , der Vorausklagung und Theilung bei der Bürgschaft behufs Sicher-
heitsleistung für die Wider- oder Nachklage und analoge Fälle 128,130, 615 — Gant-
eröffnung über verschuldete, unter der Rechtswohlthat des Inventars angetretene Erb-
schaften 1175 — s. auch I n v e n t a r .

Rechtszug, Sicherheitsleistung für die Prozeßkosten im einzelnen Rechtszuge 120 — An-
waltsbestellung im einzelnen Rechtszug 79, 226, 698 (vgl. 852) — Armenrecht für
den einzelnen Rechtszug 135, 141 — Verfahren im ersten Rechtszuge 224—681 —
im höheren, beim Rechtsmittel der Berufung 682—737, der Beschwerde 738—760 —
Nichtigkeit der im letzten ordentlichen Rechtszuge ergangenen Urtheile, Zulässigkeit der
Nichtigkeitsbeschwerde 788, Ausschluß der schiedsrichterlichen Entscheidung 1320.

R e f e r e n t , s. Be r i ch te r s ta t t e r .
Regis ter , des Gerichtsschreibers: für bedingte Zahlungsbefehle 568; für einfache Vorstel-

lungen 652; in Bezug auf Ernennung des Versteigerungsbeamten bei der Subhasta-
tion 1053 — Einsichtnahme und Auszüge von den Gerichtsschreibereiregistern 170
— Register des Aufsehers des Schuldgefängnisses 1155, 1158, 1160, 1172 — Ge-
fangenenregister, Vormerkung über die gegen Untersuchungs- oder Strafgefangene
vollstreckte Personalhaft in demselben 1152.
s. auch Verzeichnis und Bücher.

R e g i s t r a t u r e n , Aechtheit und Beweiskraft der in denselben aufbewahrten alten Urkunden
und Abschriften 361, 367, 374.

Regreßpf i icht igkei t , Behinderungsgrund für den Richter und Gerichtsschreiber 40, 52
— Streitverkündung und Gewährschaftsklage wegen derselben 69—72.

Re ihen fo lge , des Aufrufs in der bezirksgerichtlichen Sitzung 240, 244, 250, 260 —
der Anwaltsvorträge in der bezirksgerichtlichen Sitzung 246 — der Verhandlung über
mehrere Streitpunkte 157 — des Aufrufs der angemeldeten Forderungen bei der
Verhandlung in der Gant 1268.

Reisegepäck, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten wegen Verlufts oder Beschädigung der-
selben 6.

Reisekosten, eines Advokaten oder Rechtspraktikanten als Beistand oder Bevollmächtigter
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bei einem Handels- oder Einzelngerichte, Ausschließung des Ersatzes an die obsiegende
Partei 106 — Reisekosten eines auswärtigen Advokaten zur mündlichen Rechtsver-
theidigung, Ausschluß des Ersatzes an die obsiegende Partei 106 — Ersatz von Reise-
kosten der Parteien 106 — der Gerichtspersonen im Armenrechte 134, 143 — der
Zeugen, Sachverständigen und Gerichtsmitglieder bei der Beweisaufnahme 343.

Reisende, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Reisenden, Wirthen, Fuhrleuten,
Schiffern, Flößern oder Handwerkern 6.

Rentämter, Benachrichtigung derselben und Anmeldung ihrer Forderungen im Sub-
hastationsverfahren 1098, im Gantverfahren 1256.

Renten, Anschlag jährlicher Renten bei Werthsberechnung des Streitgegenstands 4 —
Zuständigkeit bei Klagen auf verfallene Jahresraten, wenn das Hauptrecht selbst be-
stritten ist 5. s. auch Leibrenten.

Repl iken, Berücksichtigung ohne Parteiantrag 264.
Requisit ionen, s. Ersuchen.
Resolutionsrechte, Behandlung im Subhastationsverfahren 1090.
Rest i tu t ion, s. Wiedereinsetzung.
Retentionsrechte, s. Zurückhal tung srechte.
Retor f ion 55, 131.
Richter, Behinderung und Ablehnung des Richters 40—51, 54,219,490, 533, 742,1320

— Übertragung der Gerichtsbarkeit 54, einzelner richteramtlicher Handlungen 55 —
Entschädigungsklagen gegen Richter wegen Dienstwidrigkeiten, Zuständigkeit 5, Aus-
schluß der Vereinbarung des Gerichtsstands und der Schiedsgerichte 38, 1320, Mit--
Wirkung des Staatsanwalts 160 — welche Richter über die Wiederaufnahme erken-'
nen dürfen 768 — Verfällung von Richtern in die auf eine Beschwerde erlaufenen
Kosten 750 — Strafverfügungen gegen Richter aus Anlaß von Verzögerungsbeschwer-
den 56, 57 — Fragerecht gegenüber den Parteien und ihren Gewalthabern 154,
gegenüber den Zeugen 419, 420 — welche Nichter an der Urtheilsfällung Theil
nehmen können 270, 512, 655, 710, 819 — Angabe der Richter beim Eintrag des
Urtheils im Urtheilsbuch und bei den Urtheilsausfertigungen 280, 289, 515, 518,
710, 817, 819 — Verkündung des Urtheils bei Tod oder Erkrankung eines Richters
277, 512, 655, 710, 779, 819 — welcher Nichter den Sühneverfuch in Eheschei-
dungssachen vorzunehmen hat, dann Befugnisse und Obliegenheiten desselben hiebei
660—663 — strafbare Verletzung der Amtspflicht eines Nichters als Grund zur
Wiederaufnahme des Verfahrens 761, 763 — Beau f t rag te r Nichter : Befug-
niß zur Ernennung und Verpflichtung von Uebersetzern und Dolmetschern 163 —
Befugniß zur Verlegung von Tagfahrten und Verlängerung richterlich festgesetzter
Fristen 213 — Befugniß zu Vergleichsverhandlungen 221 — Abschluß eines Ver-
gleichs oder einer sonstigen Übereinkunft vor dem beauftragten Richter, Constatirung
und Wirkung 223 — Vornahme des Sühneversuchs in Ehesachen durch einen solchen
660, 661. 663, 674 — Abfassung der Entscheidungsgründe zum Urtheil durch einen
vom Vorsitzenden beauftragten Nichter 278 — Beweisaufnahme durch einen solchen
334, 338, 341, 342, 343, 526, insbesondere: beim Beweis zum ewigen Gedächtniß
350, beim Augenschein 397, 398; bei der Schriftenvergleichung 380, 381; bei der
Besichtigung von Waaren 538; bei Zeugenvernehmungen 404, 432; gerichtspolizeiliche
Befugnisse desselben bei Zeugenvernehmungen 420 mit 151; Entscheidung desselben
über den Einspruch eines wegen Nichterscheinens verurtheilten Zeugen 430; Ernen-
nung, Einweisung und Vernehmung von Sachverständigen 438, 439, 442, 443, 444,
447; Abnahme von Parteieiden 478—481, Entscheidung der hiebei sich ergebenden
Streitigkeiten 480 — Beschwerden gegen beauftragte Richter 739, 759 — Anbringung
der Gegenvorstellung bei dem beauftragten Richter 755.
s. auch Einze lnr ichter , Ger ichtsmi tg l ied.

Richtercommissar: i m V o l l st reckungsver fahren: zur Vertheilung des Erlöses
aus versteigerten Fahrnissen und Früchten auf der Wurzel 942, 943, 944, 945, 946,
965, 993. Beschwerde gegen das Verfahren desselben 950, 965, 993 — beim Arreste
auf Forderungen 993, 998 — bei der Immission 1017, 1018, 1025—1034, 1036
— im Vertheilungsverfahren bei der Subhastation: Ernennung 1094; fortlaufendes
Protokoll über dessen Verfügungen 2c. 1096; Thätigkeit in Bezug auf Entwerfung
und Abschluß des Vertheilungsplans 1101, 1102, 1103, 1109—1111, 1127, bezüg-
lich nachträglicher Anmeldungen und Einwendungen 1112, bezüglich der Löschung der
Hypotheken 1115, bei Untervertheilungen 1122, 1123; Verhältniß des Commissärs

28*
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zum Verwalter 1124, 1125 — Allgemeine Bestimmungen: über Beschwerden gegen
das Verfahren und Verfügungen des Commissärs 854, über Ersetzung des Com-
mifsärs 855 — i m G a n t v e r f a h r e n : Ernennung 1193, 1195 — Erfetzung des-
selben 1197 — Zustellung an denselben für die Gantmasse 193, 206 — Beschwerden
gegen Verfügungen desselben 1198 — Vorprüfung der Vermögenslage durch den-
selben 1193 — Thätigkeit, Befugnisse und Obliegenheiten desselben bei der Gant-
eröffnung 1109, 1202—1205, in Bezug auf die Entscheidung über Fortsetzung von
Vollstreckungen auf Kosten einzelner Gläubiger 1218, in Bezug auf Streitigkeiten
über Sicherheitsleistung bei Rechtsstreiten der Gläubiger für die Masse 1230, be-
züglich der Personalhaft des Gantschuldners 1231, bezüglich der provisorischen Masse-
verwaltung 1233, 1234, 1235, 1237, 1238,1240, 1241, 1242, 1244, 1246—1249,
1251, im Liquidationsverfahren 1252—1256, 1265—1269, bei Streitigkeiten über
angemeldete Forderungen und deren Vorzugsrechte 1275, 1276, bei der definitiven
Masseverwaltung 1281, 1283-1285, 1288—1290, 1292, 1293, bei der Massever-
theilung 1294, 1296—1298, 1301—1304, 1306, 1308, 1312; beim Bekanntwerden
von Massetheilen nach Beendigung der Gant 1314, bezüglich des Accords 1316, 1317,
bezüglich der Bestätigung und Bekanntmachung der Gantbeendigung 1318 — A u s -
h i l f s c o m m i s s ä r bei Ablehnung des ernannten Commissärs 40, 5 1 .

Rück fo rde rung der aus dem Vermögen des Gantschuldners weggegebenen Gegenstände
1222—1225, 1229.

Rückkehrsbefehle an Ehegatten 657, 658. 668.
Saa lbücher , Beweiskraft derselben 360; Annahme ihrer Aechtheit 374.
Sachverha l t , Feststellung desselben durch Ausübung des Fragerechts 154, 156, Folgen

der Antwortsverweigerung oder des Nichterscheinens der Parteien in Bezug auf Fest-
stellung desfelben 156 — Darstellung desselben im bezirks- und appellationsgericht-
lichen Verfahren, Fertigung, Zustellung, Festsetzung und Hinterlegung des betreffen-
den anwaltschaftlichen Schriftsatzes 285—287, 710, bei Versäumungsurtheilen 308
— Fertigung der Darstellung des Sachverhalts im Handels- und einzelngerichtlichen
Verfahren 515, bei Nichtigkeitsbeschwerden 807, 809, 817.

Sachverstandige, Vernehmung derselben bei der Verhandlung durch den Vorsitzenden
oder Einzelnrichter 150 — Vernehmung von Sachverständigen zur Ermittelung des
Werths des Streitgegenstands 188 — die Vernehmung von Sachverständigen bildet
ein zulässiges Beweismittel 325; insbesondere: Gutachten zur Ermittelung eines
Schadensbetrags 330; späterer Verzicht auf dieses Beweismittel 337; Entschädigung
der Sachverständigen 343; Erscheinungspsticht derjenigen, welche die Wahl oder Er-
nennung angenommen haben 343, 441 — Vernehmung derselben zum ewigen Ge-
dächtniß 347—352 — Zuziehung derselben zur Schriftenvergleichung 377,378,382 —
Zuziehung von Sachverständigen zu einem Augenscheine 398, 438, 444, 445 — Be-
stimmungen über die Begutachtung durch Sachverständige 433—448; insbesondere: Vor-
aussetzungen der Anordnung derselben 433, Zahl und Ernennung der Sachverstän-
digen 434, 438, 439, 442, Ablehnung derselben 435, 439, Verweigerung der An-
nahme der Wahl oder Ernennung 436, 441, 442, Folgen verzögerter Erklärung 441,
Bedeutung ihres Gutachtens für den Nlchlcr 437, 449, Festsetzung des Gegenstands
des Gutachtens und der Fragen 438, Beauftragung eines Richters mit Ernennung,
Einweisung und Vernehmung derselben 438, 439, 442, 443, 444, 447, Borladung
derselben 440, Substituirung anderer Sachverständiger 439, 442, Beeidigung 443,
444, Einweisung 438, 442, 444, 447, vorgängige nähere Untersuchung oder Besich-
tigung des Gegenstands 438, 444, Vernehmung 443, 445, Frist zur Einreichung des
Gutachtens 444, äußere und innere Erfordernisse des Gutachtens 445, schriftliche oder
protokollarische Abgabe des Gutachtens 445, Vorladung derselben in die Sitzung zur
Erläuterung ihres Gutachtens 446, Erholung eines Obergutachtens 448 — Erholung
von Gutachten derselben durch die Handelsgerichte in Rechnungssachen oder sonstigen
verwickelten Fällen 513; Feststellung des Zustandes einer Waare durch dieselben 538
— Schätzung von gepfändeten Pretiosen, Gold- und Silbergeräthen durch dieselben
932, 935, 953 — Schätzung der einzelnen Gegenstände bei Entwerfung des Ver-
theilungsplans im Subhastationsverfahren durch dieselben, wann diese nöthig wird
1102 — Vernehmung und Beeidigung derselben bei Schiedsgerichten 1333.

S ä l e , öffentlicher Behörden, Körperschaften oder gesetzlich constituirter Versammlungen,
daselbst darf der Schuldner während der Sitzungen und Amtshandlungen nicht ver-
haftet werden 1147.
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S a m e n f r ü c h t e , inwieweit diese von der Veräußerung bei Pfändungen von Früchten auf
der Wurzel auszunehmen sind 964.

Schaden, Feststellung desselben durch Schätzungseid 470—472 — drohender, als Grund
der Einhaltung der Vollstreckung eines Urtheils, gegen das Wiederaufnahme des
Verfahrens nachgesucht wurde 777 — Haftung der säumigen Partei für den durch
Verzögerung der Zustellungen und Aktenhinterlegung beim Verfahren über Nichtig-
keitsbeschwerden entstandenen Schaden 805 — Festsetzung desselben bei der Vol l -
streckung zum Zwecke der Herausgabe oder Leistung einer bestimmten Sache 860.
f. auch H a f t u n g .

Schadensersatz, Zuständigkeit bei Streitigkeiten über denfelben 33, 38, 590 — Gel-
tendmachung des Rechts auf folchen durch Streitverkündung und Gewährschaftsklage
69—72 — Verpflichtung des unbefugt als Gewalthaber Aufgetretenen zum Schadens-
ersatze 98, 100 — Leistung von Schadensersatz an die Gegenpartei im Hauptprozeffe
bei Verwerfung der Nichtigkeitsklage wegen Mangels der Vollmacht 99 — Ersatz des
durch einen Rechtsstreit, eine Vollstreckung oder den Vollzug einer Vorsichtsverfügung
verurfachten Schadens 119; Sicherheitsleistung hiefür 130 — Schadensersatz aus
Versäumnissen von Fristen und Tagfahrten 215 — Verurteilung von Sachverstän-
digen hiezn 441 — Verfahren bei Klagen auf Ersatz des bei Aufläufen verursachten
Schadens 590—604; insbesondere: Zulässigkeit und Zuständigkeit 590; Frist zur
Klagestellung 5 9 1 ; Verfahren: Verbindung mehrerer Ansprüche in einer Klage 592,
Zeugenbenennung 593, Hinterlegung der Akten 594, Vorverfahren 595—598, Ver-
handlung 599, 600, Bestimmung über die Kosten 601 und über den Vollzug 602,
ausdehnende Bestimmung auf Klagen des Fiskus auf Ersatz der mit dem Einschreiten
der bewaffneten Macht verbundenen Kosten 604 — Schadensersatz bei Abweisung des
Antrags auf Erlassung einer Vorsichtsverfügung 623, bei Aufhebung einer Vorsichts-
verfügung als ursprünglich nicht begründet 636 — wegen Unterlassung der Vormer-
kung des Einspruchs, der Berufung oder der Nichtigkeitsklage in bestimmten Fällen
829, 1077 — der Gerichtsvollzieher darf sich bei Vermeidung der Verpflichtung zum
Schadensersatze keiner ihm angesonnenen Vollstreckungshandlung weigern 838.

S c h a d l o s h a l t u n g , s. Schaden und Schadensersatz.
Schätzung, des Streitgegenstands, Unmöglichkeit einer folchen als Ausschlußgrund der

einzelnrichterlichen Zuständigkeit 5 — gerichtliche, zur Feststellung der Berufungs-
summe 691, bei Ansprüchen, die eine bestimmte Schätzung nicht zulassen, findet die
Berufung unbedingt statt 693 — Schätzung der gepfändeten Fahrnisse 906, 935,
953, insbesondere von gepfändeten Pretiosen, Gold- und Silbergeräthen 932, 935,
953 — von zur Gantmasse gehörigen Gegenständen, an denen einem Gläubiger
ein Vorzugsrecht zusteht 1250; Uebernahme unveräußerlicher Gegenstände durch den
Gläubiger um den Schätzungswert!) 935, 1310.

Schatzungseid 4 7 0 - 4 7 2 .
Schande, als Grund zur Zeugnißverweigerung 401.
Scheidung der Ehe, s. Ehesachen.
Schiedsgerichte, im Allgemeinen 1319—1344; insbesondere: Unterscheidung zwischen

selbstständisten und accessorischen Schiedsverträgen, wesentlicher Inhalt und Form 1319 —
was den Schiedsrichtern zur Verhandlung und Entscheidung nicht übertragen werden
kann 1320 — wer eine besondere Ermächtigung zur Abschließung eines Schiedsvertrags
bedarf 1321 — wer nicht Schiedsrichter werden kann 1322, Annahme und Entschä-
digungspflicht wegen Rücktritts, Anspruch auf Belohnung 1323, Ablehnung der Schieds-
richter 1324,1328,1330,1331 — Streitigkeiten über Bildung der Schiedsgerichte 1325
bis 1330 — Substituirung anderer Schiedsrichter 1331 — Verfahren 1332—1334 —
Schiedsspruch 1335. 1336, Ernennung eines Obmanns 1335, Form derUrtheile 1336;
Wirkung der Endurtheile und Vollstreckbarkeitserklärung derselben 1337, in welchen
Fällen die Vollstreckbarkeitserklärung verweigert werden muß 1338. wenn dieselbe
unberechtigt verweigert oder ertheilt worden ist 1339; Berufung gegen diese Urtheile
1340; Einspruch und Nichtigkeitsbeschwerde sind nicht statthaft, wohl aber Gesuche um
Wiederaufnahme des Verfahrens 1341 — Wahl unter mehreren zuständigen Gerichten,
wenn diese anzugehen sind 1342 — Bestimmungen über die Fristen und Erweiterung
derselben in diesem Verfahren 1343 — Anwendbarkeit der Bestimmungen über die Fälle
des Art. 1319 auf Schiedsgerichte, welche durch letztwillige Verfügungen oder andere nicht
auf Übereinkunft beruhende Dispositionen angeordnet werden 1344.
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Schiedsrichter, s. Schiedsgerichte.
Schiedsvertrage, Arten und Zulässigkeit 1319 — Spezialermächtigung hiezu 92 —

Erlöschen derselben 1331, s. auch Schiedsgerichte.
^Schiffer, Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten zwischen denselben und Reisenden 6 —

Beweiskraft ihrer Bücher 365.
Schlüsse, Beweis durch dieselben 322, 326, 345, 469.
Schlußrechnung, wann der Verwalter im Immissionsverfahren dieselbe dem Schuldner

zu stellen hat 1036 — bei der definitiven Masseverwaltung im Gantverfahren 1293.
Schmerzensgeld, Zuständigkeit bei Klagen wegen desselben 6.
Schreiber, Gerichtsstand derselben 18.
'Schreibfehler in einem Urtheile, Verbesserung derselben 282—284.
Schr i f ten, Erforderniß der deutschen Sprache bezüglich der bei Gericht aufgenommenen

und der von Anwälten und Gerichtsvollziehern gefertigten Schriften 161 — Behän-
digung von Abschriften der bei Zustellungen durch den Gerichtsvollzieher mitzutheilen-
den Schriften 203, Beglaubigung dieser Abschriften durch den Anwalt oder Gerichts-
vollzieher 203 — Uebergabe von Schriften auf der Gerichtsschreiberei, Zeit hiefür und
Anführung derselben auf der Schrift durch den Gerichtsschreiber 214 — Ablieferung
von Schriften an den Gantfchuldner bei Beendigung der Gant durch Accord 1316,1317.

Schriftenvergleichung zum Beweise der Aechtheit von Urkunden 377—382, Heraus-
gabe einer hiezu erforderlichen Urkunde 386.

Schriftsatze der Anwälte, s. Anwäl te .
Schriftstücke, Vorlage der die Vollstreckbarkeit einer Urkunde nachweisenden Schriftstücke

behufs der Ermächtigung zur Verhaftung eines Schuldners 1141.
s. auch Urkunden.

Schuldgefängniß, in das der Schuldner zur Vollstreckung der Personalhaft zu bringen
ist 1149, 1154, 1155, urkundliche Constatirungen über die Ablieferung 1158;
Entlassung aus demselben 1163—1170, Wiederzurückbringung in dasselbe 1169; Er-
krankung des Schuldners in demselben 1170.

Schuldhaft, s. Personalhaf t , Vollstreckungen.
Schuldurkunden, Beweiskraft von Bemerkungen auf denfelben von der Hand des Gläu-

bigers 363.
s. auch Urkunden.

Schwagerschaft, mit Betheiligten, Behinderungsgrund für den Richter und Gerichts-
schreiber 40,52 — des Gerichtsschreibers mit dem Richter, Ablehnungsgrund gegenüber
dem erstern 52 — mit Betheiligten, als Grund der Behinderung des Gerichtsvollziehers
201, 206, für Zeugen 401, 849 — Anfechtbarkeit der vom Gantschuldner mit Ver-
schwägerten abgeschlossenen Verträge 1223, 1229.

Schwängerung, Zuständigkeit bei Klagen aus außerehelicher Schwängerung 6.
Seelsorger, Untüchtigkeit zum Zeugnisse und Verweigerung desselben in Bezug auf Ge-

heimnisse 400, 401, 431 — Zuziehung derselben zum Sühneversuch im Ehescheidungs-
prozesse 661.

Senate, Zutheilung der angemeldeten Sachen an die einzelnen Senate 238 — besondere
Verzeichnisse, Wochentabcllcn und Aufrufstage bei den Senaten 239 — Wahl des Se-
nats, wenn für den Beklagten kein Anwalt bestellt ist 250 — Urtheilsbücher derselben
279 — in welchem Senate die Entscheidung auf eine einfache Vorstellung zu erfolgen
hat, wenn das Gericht in Senate abgetheilt ist 649.

Senatsvorstand, Befugniß in Bezug auf Feststellung der Reihenfolge im Sitzungsver-
zeichnisse 244 — Zulassung des abgekürzten Verfahrens durch denselben 259, 261 — Be-
fugnisse in Bezug auf Ernennung eines andern Gerichtsmitglieds zur Beweisaufnahme
334 — Festsetzung der Sitzung zur Verhandlung über Anstände oder Streitigkeiten bei
der durch einen beauftragten Richter gepflogenen Beweisaufnahme 342 — Befugniß
zur Substituirung anderer Sachverständiger im Falle einer Nichtannahme 442 —
Funktionen und Erlasse der Senatsvorstände in Bezug auf Vorsichtsverfügungen 618,
620, 631, 634, 637—640.
s. auch Vorsitzender, Gerichtsvorstand und Vorsichtsverfügungen.

Sendungen an einen Kaufmann, der in Gant sich befindet, sind dem Masseverwalter
zuzustellen 1241.

Sensale, s. Mäkler.
Sequester, Uebergabe einer Sache zur Verwaltung oder Verwahrung an einen Dritten

(Sequester) als Vorstchtsverfügung 606, 627, 631; Ernennung desselben 622; durch
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diese Uebergabe wird die Pfändung der Gegenstände als Vollstreckung nicht ausge-
schlossen 902.

Seques t ra t ion , s. Seques te r , V o r s i c h t s v e r f ü g u n g e n , Vo l l s t reckungen .
S e r v i t u t e n , Zuständigkeit bei Klagen in Bezug auf solche 5, Gerichtsstand der belegenen

Sache 21, Vereinbarung des Gerichtsstands 38.
s. auch G r ü n d d i e n s t b a r k e i t e n .

S icheres Datum einer Privaturkunde 358, 359, 1277.
S icherhe i tsar res t , als Vorsichtsverfügung 607; weitere Arrestanlegungen 982 — 984;

besondere Bestimmungen für den Sicherheitsarreft 1002—1006; inwieweit neben dem-
selben das Immissionsverfahren statthaft ist 1009.
s. auch A r res t , V o r s i c h t s v e r f ü g u n g e n und Vo l l s t reckungen.

S icherhe i ts le is tung , für die Prozeßkosten, Verbindlichkeit hiezu 120, Beschränkung auf
den einzelnen Rechtszug 120, nachträgliche Ergänzung und Bestellung 121, Art und
Größe 122, 123, Antrag hierauf und Verfahren 122, 123, 124, Folgen der Nicht-
leistung derselben 123, Retorsion 131 — für die Wider- und Nachklage, Verbindlich-
keit hiezu 125, Art und Größe 125, 126, Verfahren 125, 127—129, Retorsion 131
— für die anderweitige Wiedererstattung eines Streit- oder Executionsgegenftands
oder für den durch eine Vollstreckung oder den Vollzug einer Vorsichtsverfügung ver-
ursachten Schaden, Verbindlichkeit hiezu und Größe der Sicherheitsleistung, dann Ver-
fahren 130, Retorsion 131 — Einrede der mangelnden Sicherheitsleistung für Prozeß-
kosten 185 — bei vorläufiger Vollstreckung des Urtheils 268 — bei Vollstreckungen
von Handelsgerichtsurtheilen 513 — bei der einstweiligen Vollstreckung von Urtheilen
in Wechselsachen 549, 552, in Besttzprozessen 587 — wann dieselbe bei Erlassung
einer Vorsichtsverfügung nöthig ist 609; Abwendung ver Vorsichtsverfügung durch
Sicherheitsleistung 615, 625, 632; Antrag des Imploraten auf Aufhebung der Vor-
fichtsverfügung für den Fal l , daß der Implorant keine oder keine größere Sicherheit
leistet 631, 633; Sicherheitsleistung bei der vorläufigen Vollstreckbarkeitserkärung der
in Bezug auf Vorsichtsverfügungen erlassenen Urtheile 639 — Antrag des Appellaten
beim Berufungsgerichte auf Aufhebung der Auflage einer Sicherheitsleistung 700, des-
gleichen des Appellanten auf Leistung von Sicherheit 701 — Sicherheitsleistung beim
Begehren der Wiederaufnahme des Verfahrens 777 — bei der Nichtigkeitsbeschwerde
799, 871 — bei Vollstreckung von Urtheilen, gegen welche Einspruch stattfindet 826,
gegen welche Berufung stattfindet 827; wenn es sich um die Vollstreckung einer noch
nicht fälligen Forderung handelt 830, 1300 — wegen Störungen im Besitze oder
sonstigen Handlungen, welche eine Partei zu unterlassen hat 863 — Einhaltung oder
Fortsetzung d^r Vollstreckung von Urtheilen gegen Sicherheitsleistung 876 — Sicher-
heitsleistung bei bedingten Forderungen im Subhastationsverfahren 1118, 1119, 1121
— wann der um die Ermächtigung zur Verhaftung eines Schuldners nachsuchende
Gläubiger Sicherheit zu leisten hat 1141 — wann der Gläubiger im Gantverfahren
für Nachtheile, die durch fein Vorgehen erwachsen. Sicherheit zu leisten hat 1230 — bei
Verabfolgung von Gegenständen, die sich im Gewahrsame des Gantschuldners befinden,
an einen Dritten, dem gesetzlich das Absonderungsrecht hierauf zusteht 1249 — wenn
Vermögenstheile einem Gläubiger, dem Vorzugsrechte darauf zustehen, belassen werden
1250 — bei Auszahlung von Forderungen, deren Richtigkeit oder Rang nicht vollstän-
dig feststeht 1296, 1301.

S i c h e r u n g , Vorsichtsverfügungen können zur Sicherung der künftigen Vollstreckung ge-
troffen werden 605, insbesondere Arrest zur Sicherstellung einer Geldforderung oder
eines sonstigen in Geld anschlagbaren Anspruchs 607, 625 — der Rechte Dritter, die
auf Grund des Eigenthums oder eines andern Rechts an einem Gegenstande der
Vollstreckung Widerspruch gegen dieselbe erheben 874 — Sicherungsmaßregeln zu
Gunsten der Gläubiger, wenn Einhalt der Vollstreckung erkannt wird 873 — Siche-
rungsmaßregeln während der Einleitung des Gantverfahrens 1194; Verhaftung des
Gantschuldners zur Sicherung der Verhandlung 1231.

S iege l , Anlegung derselben, bei Pfändung von Fahrnissen 911, 913 — auf das beweg-
liche Vermögen des Gantschuldners bei der provisorischen Maffeverwaltung, Ausnahme
hievon 1231, Abnahme derselben bei der definitiven Masseverwaltung 1290.

S i lbe rgerä the , gepfändetes, Veräußerung desselben 932.
S i m u l a t i o n , Beweis der Simulation eines Rechtsgeschäfts gegenüber einer Urkunde

durch Zeugen 399, durch Eid 457.
S i tzung, ö f f en t l i che , Grundsatz der Oeffentlichkeit 148; Beschränkung der Oeffentlichkeit
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149 —Fäl le, in welchen die Anwesenheit des Staatsanwalts in der öffentlichen Sitzuni
der Bezirks- und Appellationsgerichte zulässig ist 160 — Eröffnung und Schließung di '
Sitzung 150 — Anmeldung zur bezirksgerichtlichen Sitzung 228, 234, 235,242; Frist fj
den Aufruf in derselben 237,238; Aufforderung des Anwalts an den Gegenanwalt zpin
Erscheinen daselbst 239, 252, 259, 282, 342 — ordentliches Verfahren in der Sitzung
240—258, insbesondere Hinterlegung der Anträge 240—243; Festsetzung der Sitzung
zur Verhandlung 241,249; Verhandlung 244—248, Vertagung 242, 243, 245. 249;
Festsetzung der Sitzung und Ladung in diese im abgekürzten Verfahren 259, 260, im
Verfahren zur Verbesserung eines Urtheils 282, 283; Beurkundung der Hinterlegung
der Anträge und der hierauf erfolgten Festsetzung einer Sitzung 2 8 1 , Ausfertigung
hierüber 293; Aufforderung an den Gegner zur Bestellung eines Anwalts, der für.
ihn in der bereits festgesetzten Sitzung zu erscheinen hat 259, 260, 282,300; Unmöglich-
keit des Erscheinens des Anwalts 305; Verbindungsurtheil als Folge der NichtVer-
tretung eines von mehreren Beklagten in der zur Hinterlegung der Anträge oder
unmittelbar zur Verhandlung bestimmten Sitzung 316, neue Festsetzung der Sitzung
beim Verbindungsurtheile 316, abermaliges Nichterscheinen 317, 318 — Beweisauf-
nahme in der Sitzung 334, 340, 344; Festsetzung der Sitzung zur Verhandlung über
Anstände oder Streitigkeiten bei der Beweisaufnahme durch den beauftragten Richter,
Vorladung in diese Sitzung 342 — Vorlage der Urkunden beim Urkundenbeweis in
der Sitzung, Erklärung der Parteien über die Aechtheit der Urkunde 370, Vertagung
der Verhandlung in eine spätere Sitzung 377, Sitzung zur Schriftenvergleichung 378,
Vorladung der Parteien hiezn 380, Vorladung eines Dritten 331, Betheiligung des
Staatsanwalts hiebei 384, Bestimmung für den Fall, daß eine Partei eine von ihr
als Beweismittel bezeichnete Urkunde in der Sitzung nicht vorlegt 386 — Zeugen-
vernehmung in der Sitzung 402, 408, Festsetzung des Sitzuugstags 402, Reihenfolge
der Zeugenvernehmungen in und außerhalb der Sitzung 408, Festsetzung der Sitzung
zur Verhandlung über den Einspruch eines wegeu Nichterscheinens verurteilten Zeugen
430 — Vernehmung von Sachverständigen in der Sitzung 438, 443, 446, 447 —
Festsetzung der Sitzung für die Leistung des Haupteids 460, 462,531, wenn Hindernisse
bezüglich der Abnahme des Eids in der Sitzung entstehen 478, 479, Sitzung zur
Entscheidung über Streitigkeiten, welche sich vor dem zur Eidesabnahme beauftragten
Richter ergeben 480 — Festsetzung der Sitzungen bei den Handels- und Einzelnge-
richten 499; Anberaumung anderer Sitzungstage 500; Vorladung des Beklagten auf
einen bestimmten Sitzungstag oder, eine bestimmte Sitzungsstunde 501 — Borladung
des Gläubigers in die nächste Sitzung des Einzelngerichts, wenn der Schuldner im
Verfahren mittels bedingter Zahlungsbefehle Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gegen die Versäumung der Protestation nachsucht 565, Nichterscheinen einer Partei in
dieser Sitzung 566 — Festsetzung einer Handels- oder einzelngerichtlichen Sitzung zur
Erhebung der Hauptklage, wenn eine Aufforderungsklage als begründet erkannt wird
575 — Festsetzung einer Sitzung zur Verhandlung über die Klagen auf Ersatz des bei
Aufläufen verursachten Schadens 2c. 596,597. 604. Mittheilung an den Kläger des An-
walts hievon 598, Verhandlung 599 — Festsetzung einer nahen Sitzung zur Ver-
handlung über die Beschwerde gegen eine von dem Vorstände cincs CollcgialgerichtS
oder einem Senatsvorstande erlassene Vorsichtsverfügung 634, bei den Handelsgerichten
634 — Festsetzung der Sitzung zur Verhandlung über eine Nichtigkeitsbeschwerde 807,
Bekanntmachung dieser Festsetzung 808, Verhandlung 809 — Festsetzung einer Sitzung
im Vorfahren bei vorbehaltener Liquidation 899 — während der Sitzungen darf der
Schuldner nicht verhaftet werden 1147 — das Ganterkenntniß ist in öffentlicher Sitz-
ung zu verkünden 1195, ebenso das auf erhobene Beschwerde durch das Appellations-
gericht erlassene Ganterkenntniß 1205; Festsetzung einer Sitzung zur Verhandlung
über die Streitigkeiten über angemeldete Forderungen oder deren Vorzugsrechte 1272,
Versäumungsurtheil 1273, Vertagung 1274, Verhandlung und Urtheil 1275—1277;
Festsetzung einer Sitzung zur Entscheidung über das Begehren auf Abänderung des
abgeschlossenen Vertheilungsplans 1305 — geheime, bei Erkenntnissen über Erthei-
lung des Armenrechts 138 — Einsicht und Auszüge der in derselben aufgenommenen
Protokolle und erlassenen Entscheidungen 170 — bei Erkenntnissen über Mittheilung
oder Rückgabe von Urkunden im Anwaltsprozesse 172, 174 — Ernennung von Sach-
verständigen zur Besichtigung von Waaren 538 — Prüfung bezüglich der Notwen-
digkeit weiterer Erhebungen bei Klagen auf Ersatz des bei Aufläufen verursachten Schadens
?c. 595,604 — bei Entscheidungen auf einfache Vorstellung 649 — bei der Entscheidung
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über den Einspruch gegen die Festsetzung der dem Drittschnldner zu ersetzenden Kosten
beim Arrest auf Forderungen 996 — welche Entscheidungen des Gantgerichts in ge-
heimer Sitzung zu erlassen sind 1186 — be i beschränkter Ö f f e n t l i c h k e i t
148, 149 — Einsicht und Auszüge der in diesen Sitzungen aufgenommenen Proto-
kolle und erlassenen Entscheidungen 170.

S iHungspo l i ze i 151, 420.
S i tzungssaa l , Anheftung der Wochentabelle in demselben 237, 238 — Anheftuug der An-

ordnung des Gerichtsvorstands über den Tag zum Aufruf der für die Sitzung ange-
meldeten Sachen 237 — Entfernung von Parteien, Beiständen oder Gewalthabern
aus demselben wegen Ungebühr 151, bei Zeugenvernehmungen 420.

SiHnngsverzeichniß 244.
S o l d a t e n , Gerichtsstand derselben 18 — wann gegen dieselben die Vollstreckung der

Personalhaft ausgeschlossen ist 1143, wann sie aus der Haft zu entlassen sind 1168.
Sol idar ische, Verpflichtung in Bezug auf die Prozeßkosten 108 — Haftung eines Gesell-

schaft- oder Genossenschaftsmitglieds, Einfluß auf die Ganteröffnung über deren Pr i -
vatvermögen 1176.

Sonderungsrecht , s. A b s o n d e r u n g .
Sondervermögen der Kinder, inwieweit die Nutzungsbezüge der Eltern daran dem

Arreste nicht unterliegen 963, desgleichen der Immission 1008, 1014 — wenn dieser
Nutzgenuß des Gantschuldners zur Gantmasse gezogen wird 1209, 1281.

S o n n t a g , Zustellungen an demselben 199, 206 — Nichteinrechnung als letzter Tag einer
Frist 208 — unter welcher Voraussetzung an demselben Vollstreckungshandlungen
vorgenommen werden dürfen 846.

Spanhö lze r als Beweismittel 394.
Spec ia le rmacht igung , eines Gewalthabers, Nothwendigkeit derselben 92,85,89; Mangel

derselben als Nichtigkeitsgrund 95—100 — des Gerichtsvollziehers, Nothwendigkeit
derselben 102, Mangel derselben als Nichtigkeitsgrund 103 — zum Abstande vom
Prozesse 92, 497.

Spec ia lvo l lmacht , s. S p e z i a l e r m ä c h t i g u n g und Vo l lmach t .
S p e r r e , Gegenstände, welche ihrer Natur nach nicht unter dieselbe genommen werden

können, sind von der Versiegelung im Gantverfahren auszuschließen 1239.
Sp rache , deutsche, als Gerichtssprache 161 — Eidesbelehrung und Eidesabnahme bei

Personen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind 477.
S t a a t , Klagen gegen denselben auf Ersatz- des bei Aufläufen verursachten Schadens 590 —

die von demselben genehmigten öffentlichen Leih- und Creditanstalten sind nicht ver-
pflichtet, über den Besitz von Gegenständen der Gantmasse, welche bei ihnen verpfändet
wurden, Anzeige zu machen oder dieselben abzuliefern 1214.
s. auch F i skus , Le ihans ta l t en und C r e d i t a n s t a l t e n .

S t a a t s a n w ä l t e , Zuständigkeit bei Entschädigungsklagen gegen dieselben 5, Ausschließung
der Vereinbarung des Gerichtsstands uud der Schiedsgerichte bei solchen Klagen 38,
1320 — frühere Funktion als Staatsanwalt, ein Behinderungsgruud für denselben
als Richter 40 — Ablehnung desselben 53 — Aufgabe desfelben in Bezug auf Er-
theilung dcs Armeurcchts 136—133, 143 — Antragstellung auf Umwandlung von
Geldstrafen in Arreststrafen uud Betreiben des Vollzugs der letztern 147 — Allge-
meine Bestimmung über die Mitwirkung des Staatsanwalts in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten 159; in welchen Fällen der Staatsanwalt im Verfahren vor̂  den Be-
zirks- und Appellationsgerichten befugt ist, den öffentlichen Sitzungen beizuwohnen und
feine Ansichten vorzutragen 160; inwieweit den Parteien nach der Aeußeruug des
Staatsanwalts noch das Wort gegeben werden darf 160 — Mitwirkung des Staats-
anwalts bei Festsetzung der Zuständigkeit 35, bei Ablehnung eines Richters oder Ge-
richtsschreibers 48, 52, bei Übertragung der Gerichtsbarkeit 54 — Zustellungen an
denselben für Personen, welche nur im Auslande einen bestimmten Wohnsitz haben,
oder deren Aufenthalt unbekannt ist 193. 206; Obliegenheit des Staatsanwalts bei
derartigen Zustellungen 194, 206; Ort, an welchem dem Staatsanwälte zuzustellen ist
198, 206; Vertretung des Staatsanwalts in Bezug auf Zustellungen an ihn 198,
206 — Betheiligung desselben bei den Verhandlungen über den Beweis der Aechtheit
oder Fälschung einer Urkunde 384 — Vollzug der Requisitionen an öffentliche Be-
hörden um Mittheilung von Akten und Urkunden zur Beweisführung 392 — schrift-
liche Vernehmung desfelben bezüglich weiterer Erhebungen bei Klagen auf Ersatz des
bei Aufläufen verursachten Schadens sowie der Kosten des Einschreitens der be-
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waffneten Macht 595, 604 — schriftlicher Antrag desselben im Verfahren auf einfache
Vorstellungen 645—648 — Befugnisse im Ehescheidungsprozesse im M g . 672, insbeson-
dere zur Klagestellung auf Nichtigerklärung einer Ehe 678, sonstige Mitwirkung in diesem
Verfahren 679, Erhebung von Rechtsmitteln 680 — Mitwirkung im Verfahren bei
Nichtigkeitsbeschwerden 807, 809 — Zustellungen an den Staatsanwalt des Vollstreckungs-
gerichts, wenn die betreibende Partei in diesem Gerichtssprengel keinen Zustellungs-
bevollmächtigten aufgestellt hat 8 5 1 , 1025, 1099, 1171, 1285 — Benachrichtigung
desselben von der Vollstreckung der Personalhaft an einem Schuldner, der sich in
Untersuchungshaft befindet und bereits zur Aburteilung an ein Strafgericht verwiesen
worden ist 1152 — Vernehmung desselben bei Entscheidungen des Gantgerichts in
geheimer Sitzung 1186; Verpflichtungen desselben in Bezug auf die Ganteröffnung
von Amtswegen 1192.

S taa tsd iene r , Gerichtsstand bei Klagen von Staatsdienern und ihren Hinterlassenen
gegen den Fiskus wegen Verletzung pragmatischer Rechte 30.

S t a a t s m i n i s t e r i u m der Justiz, Zuständigkeit desselben in Bezug auf Verzögerungs-
beschwerden 57. f. auch M i n i s t e r i a l v e r f ü g u n g e n .

S taa t spap ie re , als Mittel zur Sicherheitsleistung 123, 126, 130, 615.
S t a a t s v e r t r a g e , Vorbehalt von solchen 19, 55, 120, 823, 825, 1174, namentlich in

Bezug auf Zustellungen an Personen, welche nur im Auslande einen bestimmten Wohnsitz
haben und in Bezug auf die Weiterbeförderung zugestellter Aktenstücke 193, 194, 206.

Stadtger ichte , s. E inze lnge r i ch te .
S t a t u t e n , Beweis partikulärer oder ausländischer 321.
S te i ge re r , Haftung der Steigerer von Fahrnissen, falls sie die Zahlung nicht leisten 931, Gilt ig-

keit der Versteigerung hinsichtlich des redlichen Steigerers 934— Unterschreiben desProtokolls
durch dieSteigerer bei Zwangsversteigerungen 850, insbesondere beim Subhastationsverfah-
ren 1070 — wer nicht Steigerer sein kann 931,965,1069 — wann von demselben die Stel-
lung eines Bürgen verlangt werden kann 1071 — wann ein dritter Bieter als Steigerer
anzusehen ist 1072 — dem Steigerer ist der Besitz der zugeschlagenen Immobilien ein-
zuräumen 1073; Nichtigkeit des Verfahrens wegen Nichterfüllung vorgeschriebener
Förmlichkeiten 1076 — Befugnisse des Steigerers bezüglich der Bereinigung des Hy-
pothekenbnchs im Subhastationsverfahren 1078,1079,1115, im Gantverfahren 1306 —
Verpflichtung desselben gegenüber einem Resolutions- oder Vorkaufsberechtigten 1090 —
Rechte desselben, wenn es sich um Zahlung bedingter oder noch nicht fälliger For-
derungen handelt, im Subhastationsverfahren 1118—1121, im Gantverfahren 1300 —
Wiederversteigerung, wenn der Steigerer den Kaufbedingungen nicht nachgekommen
ist, im Subhastationsverfahren 1127—1138, im Gantverfahren 1306.

S t e l l v e r t r e t e r , Bezeichnung eines solchen durch einen Gewalthaber 91 — Zustellungen
an den Stellvertreter des Vorstehers der betreffenden Gemeinde- oder Ortsabtheilung,
des Staatsanwalts oder Militärcommandanten 197, 198, 206 — Stellvertreter für
Unterzeichnung im Urtheilsbuche 280 — des Masseverwalters im Gantverfahren 1237.

S t e l l v e r t r e t u n g von öffentlichen Bediensteten bei der Vollstreckung der Personalhaft
gegen dieselben 1144, Kosten solcher Stellvertretung 1144.

S tempe l f r e i he i t , der auf die Festsetzung der Zuständigkeit bezüglichen Eingaben, Ver-
handlungen, Entscheidungen und Ausfertigungen 37 — des Verfahrens bei Statt-
gebung der Ablehnung eines Richters oder Gerichtsschreibers 50, 52 — einstweilige
im Armenrecht 134, 143.

S te rbemona t , die Raten für denselben aus gewissen Dienstbezügen, Quiescenzgehalten
und Pensionen unterliegen dem Arreste nicht 970.

S t e u e r n , die auf Mieth- oder Pachtobjecte treffen, deren Vorrang, wenn die betreffenden
Mieth- oder Pachtzinsen mit Arrest belegt wurden 997 — Rang der rückständigen
Steuern bei Vertheilung der Ertragsüberschüsse im Immissionsverfahren 1024,1008,
Anschließung wegen solcher Rückstände 1020, 1022 — Rang derselben bei Ver-
theilung des Erlöses im Subhastationsverfahren 1092.

S t i f t u n g e n , Gerichtsstand derselben 16 — gesetzliche Vertretung derselben vor Gericht
58—62; Befugniß der Vertreter zur Prozeßführung 58, 61, 62 — Vollmachten
von Seite ihrer Verwaltungen 85, 86 — Zustellungen an dieselben 193, 206 —
Vollstreckungen gegen Stiftungen, die unter der Leitung des Staats oder einen Ge-
meinde stehen 882 — Vollstreckungsrecht der Stiftungsverwaltungen 883—886 — in-
wieweit Dienstbezüge, Quiescenzgehalte und Pensionen, die aus Stiftungskassen stießen,
dem Arreste unterworfen sind 967.
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Stimmengleichheit, bei Urtheilen 273 — in der Gläubigerversammlung im Gantver-
fahren, wer in diesem Falle entscheidet 1281, ebenso bei den Beschlüssen des Gläu-
bigerausschusses 1284 — bei Entscheidungen mehrerer Schiedsrichter 1335.

Störungen in dem zuerkannten Besitze, s. Besitzstörungen und Besitzklagen.
St ra fbare Handlungen, Hervortreten des Verdachts solcher 191, insbesondere einer Ur-

kundenfälschung 384 — inwieweit Eideszuschiebung über strafbare Handlungen un-
statthaft ist 457 — Wiederaufnahme des Verfahrens wegen solcher 761, 763, 771.

Strafbeschlüsse, die nicht auf Parteianträge ergangen sind, kann das Obergericht auf-
heben oder mildern 728 — Beschwerde gegen solche Beschlüsse 738 oder Gegenvor-
stellung gegen dieselben 755, aufschiebende Wirkung bei diesen Beschwerden 742, An-
wendung dieser Bestimmungen auf die nichtstreitige Rechtspflege 760.

S t ra fen , die Schiedsrichter dürfen solche nicht erkennen 1332 — s. auch Geldstrafen,
Arreststrafen.

S t ra fha f t , Vollstreckung der Personalhaft gegen einen Schuldner, der sich in Strafhaft
befindet 1151—1154, 1166 — Fall, daß der in Schuldhaft Befindliche in Strafhaft
genommen werden foll 1169.

Strafrechtliche Einschreitung, Vorbehalt derselben bei Verfügungen zur Handhabung
der Sitzungspolizei 151— Verfahren bei Verübung einer strafrechtlichen Handlung in
öffentlicher Sitzung 152 — aus Anlaß von Ungebühr bei Zeugenvernehmungen 420.

St ra fur the i le , Beweiskraft inländischer 323 — Wiederaufnahme des Verfahrens, wenn
die Entscheidung auf einem Strafurtheile beruht, das im Wege der Wiederaufnahme
des Strafverfahrens wieder aufgehoben wurde 761; Frist zur Zustellung des Wieder-
aufnahmsverlangens 770.

St ra fver fahren, Urtheile, welche aussprechen, daß erst nach Beendigung eines Straf-
verfahrens in der Sache weiter verhandelt werden soll, sind hinsichtlich der Zulässig-
keit der Berufung Endurtheilen gleichgestellt 683 — Wiederaufnahme des Straf-
verfahrens als Grund der Wiederaufnahme des Civilverfahrens 761, 763, 771.

Strafverfügungen gegen Beamte, Mittheilung der hierauf bezüglichen Aktenstücke an
Parteien oder Dritte 170.
s. auch Strafbeschlüsse.

Streichung vom Hauptverzeichnisse 241, 245, Eintrag der betreffenden Verfügung im
Urtheilsbuch 281, Ausfertigung hierüber 293 — Wiederanmeldung der gestrichenen
Sachen 255.

Streitabstand, s. Abstand.
Streitgegenstand, dessen Werth als Grundlage für die einzelnrichterliche Zuständigkeit

3, 7; Bemessung des Werths beim Zusammentreffen mehrerer Kläger, Beklagter,
oder Ansprüche in einer Klage 3; Berechnung bei jährlichen Renten oder Leistungen 4,
bei Naturalleistungen 4; Unmöglichkeit einer Schätzung 5 — einzelnrichterliche Zu-
ständigkeit ohne Rücksicht auf den Werth des Streitgegenstands 6; Ausschließung
dieser Zuständigkeit ohne Rücksicht auf den Werth des Streitgegenstands 5, 7 —
Sicherheitsleistungen wegen Wiedererstattung eines Streitgegenstands 130 — Be-
zeichnung desselben in den Anwaltsakten 165 — Einrede der Unzuständigkeit mit
Rücksicht auf den Geldwerth des Streitgegenstands 188, Feststellung diefes Geldwerths
188; Abweisung der Klage von Amtswegen im Verfahren vor den Einzelngerichten
wegen mangelnder Ersichtlichkeit des Werths des Streitgegenstands 189 — Bezeich-
nung desselben in der Klagschrift 225 — Bezeichnung desselben im Schiedsvertrage 1319.

Streitgenosfenschaft, allgemeine Bestimmungen 63—65 — wann ein Streitgenosse durch
die Eidesleistung der Uebrigen von der Schwurpflicht befreit wird 467, 472 — Be-
rechnung der Berufungssumme, wenn die Berufung von mehreren Streitgenossen aus-
gegangen oder gegen eine Mehrheit von solchen gerichtet ist 687.

Streit igkeiten, welche während eines Verfahrens sich ergeben, im Allgem. s. Zwischen -
streite — Zuständigkeit zur Entscheidung über Streitigkeiten im Vollstreckungsver-
fahren 840, Anwaltsbestellung bei solchen Streitigkeiten 852 — Streitigkeiten im
gerichtlichen Vertheilungsverfahren bei Pfändung von Fahrnissen und Früchten 944,947,
948, 949, 965, Zuständigkeit zur Entscheidung hierüber 953 — im Immissions-
verfahren 1029—1032, insbesondere Nichtigkeitsklage 1035 — im Subhastationsverfahren
1081, insbesondere bei Einwendungen gegen den Vertheilungsplan 1105—1108,
Abschluß des Vertheilungsplans in diesem Falle 1110 — Streitigkeiten über Sicher-
heitsleistung im Gantverfahren von Seite eines Gläubigers, der frühere Rechtshand-
lungen des Gantschuldners angreift 1230; Streitigkeiten im Liquidationsverfahren
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1258, 1269, 1270, über angemeldete Forderungen und deren Vorzugsrechte 1271
bis 1279; Befugniß des Masseverwalters, über gewisse Streitigkeiten Vergleiche ab-
zuschließen 1291 ; die rechtskräftige Entscheidung über die erhobenen Streitigkeiten ist
maßgebend für den Verlheilungsplan 1298; wie es bei der Vertheilung zu halten
wenn über einzelne Streitigkeiten noch nicht rechtskräftig entschieden ist 1301 Strei-
tigkeiten in Betreff des Vertheilungsplans 1302, 1303 — welche Streitigkeiten durch
Schiedsrichter entschieden werden können 1319,1320; Ermächtigung der Vertreter physischer
und juristischer Personen oder Verwalter fremden Vermögens zur Übertragung von
Entscheidungen an Schiedsrichter 1321; Streitigkeiten über die Bildung des Schieds-
gerichts bei accessorischen Schiedsverträgen 1325—1329.

S t r e i t m u t h w i l l e , als Grund der solidarischen Verurtheilung zum Kostenersatze 108 —
als Grund zur Versagung des Armeurechts 133, 137 — Geldstrafen, wenn bei Er-
hebung einer Beschwerde dem Beschwerdeführer Streitmuthwille zur Last fällt 749
ebenso bei dem Begehren um Wiederaufnahme des Verfahrens 785, und bei der Nich-
tigkeitsbeschwerde 813.

S t r e i t p u n k t e , Einfluß des nachträglichen Hervortretens von Streitpunkten auf die Zu-
ständigkeit 9, 10, 11 — Trennung der Verhandlung über einzelne Streitpunkte 157,
Bestimmung der Reihenfolge für die Verhandlung über mehrere Streitpunkte 157
— wenn ein Urtheil, das in der Hauptsache erkannt hat, in der Berufungsinstanz
aufgehoben oder abgeändert wird, so steht in der Regel die weitere Verhandlung und
Entscheidnng über einschlägige Streitpunkte dem Berufungsgerichte zu 731, Ver-
fahren dagegen, wenn ein Urtheil aufgehoben oder abgeändert wurde, das nur über
einen vorläufigen Streitpunkt entschieden hat 732.

S t r e i t v e r k ü n d u n g , allgemeine Bestimmungen 69—72 — Verfahren bei Vornahme
derselben im ordentlichen Verfahren 233, im abgekürzten Verfahren 260 — Streit-
verkündung ohne gleichzeitige Erhebung der Gewährschaftsklage 487 — Streitverkündung
im Wechselprozesse 548 — bei EntWährung eines im Subhastationsverfahren ersteigerten
Grundstückes 1059.

S t r e u , welche nach den Pachtbedingungen auf dem Gute zu verbrauchen ist, kann bei
Pfändungen von Früchten auf der Wurzel nicht veräußert werden 964.

S tud i rende , Gerichtsstand derselben 18.
S t u m m e , Verhandlung mit solchen 162 — inwieweit sie für den Parteieneid unfähig

sind 450, 472 ; Eidesbelehrung und Eidesabnahme bei Stummen, welche lesen und
schreiben können 476.

S t u n d e der Verkündung des Ganterkenntnisses 1206.
Subhas ta t i on 856, 1038—1138, s. Vo l ls t reckungen.
S u b r o g a t i o n im Subhastationsverfahren 1088.
Sühneversuch, allgemeine Bestimmungen 221, 222 — im Verfahren behufs Erlassung,

einer Vorsichtsverfügung 621 — im Ehescheidungsprozesse 660—666.
s. auch V e r m i t t l u n g s v e r s u c h e .

Suspens ion des Anwalts, Grund der Unterbrechung des Verfahrens 491.
Shnd i ka t sk l agen , s. En tschäd ignngsk lagen.
T a g , bestimmter, in der Woche für den Aufruf der zur bezirksgerichtsichen Sitzung an-

gemeldeten Sachen 237, 238, für die öffentlichen Sitzungen der Handels- und Ein-
zelngerichte 899 — Constatirung des Tags: der Protokollsaufnahme 166; der Über-
gabe von Schriften 214; von Zustellungen 202; der Hinterlegung der Anträge 2 4 1 ;
der Vorlage von Privaturkunden zur Feststellung des sicheren Datums 359; der
Uebergabe neuer Gesuche 3c. bei der Verhandlung 247; der Protestation und des An-
trags auf einen Vollstreckungsbeschluß bei Zahlungsbefehlen 558, 5 6 1 ; des EinlaufS
einfacher Vorstellungen 645; der Urteilsverkündung 280, 289, 515, 516, 710, 737,
817, 818; der Erhebung von Berufung, Einspruch oder Nichtigkeitsklage in den Vor-
merkungsbüchern für bestimmte Fälle 828, 829, 1078, 1079; von Vollstreckungshand-
lungen 850; der Einsendung des Versteigerungsprotokolls bei der Subhastation 1095;
des Abschlusses des Vertheilungsplans bei Subhastation und Gant 1109, 1304 —
Festsetzung und Bekanntmachung des Tags zur Versteigerung: von Fahrnissen und
Früchten 926, 965, 993; von Immobilien bei der Subhastation 1055, 1062, 1065,
der Wiederversteigerung 1132—1134; von Gegenständen einer Gantmasse 1290 —
Bedeutung des Tags und der Stunde der Verkündung des Ganterkenntnisses 1206,
1210 — Schlußtag für die Liquidation in der Gant 1252, 1254.
s. auch T a g f a h r t e n und Fr is ten .
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Tagebuch , Führung desselben durch den provisorischen und definitiven Masseverwalter im
Gantverfahren 1246, 1293 — Tagebücher der Mäckler, Vorlegung derselben 175,
Beweiskraft 364.

Tagege lder , der Gerichtspersonen: im Armenrecht 134, 143, bei der Beweisaufnahme 343.
T a g e s k u r s , Werthsberechnung von Papieren nach demselben 123. 126, 130, 615.
Tagesze i t , für Zustellungen 199, 206 — für Vollstreckungen 846.
T a g f a y r t e n , a l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n übe r T a g f a h r t e n 207, 212—217,

insbesondere: Umfang und Ablauf der Tagfahrten 207 — Verschiebung von Tag-
fahrten durch Uebereinkunft der Parteien 212; Wiederanberaumung 212 — richterliche
Verlegung von Tagfahrten 213 — Erstreckung der gesetzlichen Zeiträume zwischen Ladung
und Tagfahrt mit Rücksicht auf die Ortsentfernung :c.zc., s Erweiterung — Constatirung
der Einhaltung derselben 214 — Nachtheile der Versäumung von Tagfahrten 215;
Wiedereinsetzung hiegegen 216, 217; Wiederanberaumung versäumter Tagfahrten 217
— besondere B e s t i m m u n g e n : Tagfahrten zur Beweisaufnahme, Anberaumung
im Veweisurtheil oder in besonderem Beschlüsse 331 , 334. 338, 524, 525; Frist
zwischen der Zustellung dieses Urtheils oder Beschlusses und der Tagfahrt 331 , 338,
524, 525; Vorladung zur Tagfahrt 339, 524. 525; Vertretung der Parteien 340,
3 4 1 , 527; Folgen des Nichterscheinens der Parteien 340, 524 — für die Beweis-
aufnahme zum ewigen Gedächtniß 350 — für die Vorlage oder Anfertigung von
Vergleichungsschriften 378, 380, 3 8 1 ; zur Einweisung der Sachverständigen bei der
Schriftenvergleichung 378, 380 — zur Zeugenvernehmung, Festsetzung 402, 406,407,
408 ; Vorladung der Zeugen 409, 410; Zwischenfrist zwischen Ladung und Tagfahrt
410 ; Vertagung 411, 420 mit 351, 427; Nichterscheinen der Zeugen bei derselben
427—430 — zur Einweisung und Vernehmung von Sachverständigen 438, 443,
444, 446, 447; Vorladung hiezu 440; Verlegung der Tagfahrt 442 — zur Ver-
handlung über den Antrag auf Erlassung einer Vorsichtsverfügung 619, 620 — zum
Sühneversuch in Ehesachen 660, 663 — zur Verhandlung über Nichtigkeitsbeschwer-
den 807, 808, 809 — zur Verhandlung über Verkeilung der aus gepfändeten Fahr-
nissen und Früchten auf der Wurzel erzielten Erlöses 943—949, 965; über die Ber-
theilung bei Arresten auf Forderungen 993; über Rechnung und Verkeilung bei der
Immission 1025, 1027. 1028, 1032; über die angemeldeten Ansprüche in der Gant
1253, 1254, 1255, 1266—1270.

T a g l ö h n e r , Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten zwischen denselben und ihren Dienstherren 6
— Beweiskraft von Büchern der Kaufteute, Apotheker, Notare, Advokaten, Gerichts-
vollzieher und Sensale, dann der Haushaltungsbücher der Dienstherrschaften gegenüber
ihren Taglöhnern 365 — Pfändung ihrer Werkzeuge 901 — Arrest auf ihren Lohn 967.

T a r i f für Reisekosten der Parteien 106, s. auch G e b ü h r e n .
T a u b e , Verhandlung mit solchen 162 — wie weit sie zum Parteieid fähig sind 450,472;

Abnahme dieses Eids bei Tauben, welche lesen und schreiben können 476.
T a u b s t u m m e , Verhandlung mit solchen 162 — Eidesunfähigkeit als Zeugen 418 —

wie weit sie zum Parteieid fähig sind 450, 472; Abnahme dieses Eids bei Tauben,
welche lesen und schreiben können 476.

T a x f r e i h e i t , der auf Festsetzung der Zuständigkeit bezüglichen Eingaben, Verhandlungen,
Entscheidungen und Ausfertigungen 37 — des Verfahrens bei Stattgebung der Ab-
lehnung eines Richters oder Gerichtsschreibers 50, 52 — einstweilige im Armen-
recht 134, 143.

Thatsachen, Verbindlichkeit der Parteien zu wahrheitsgemäßer, vollständiger und bestimmter
Angabe derselben 164 — Erklärung über thatsächliche Angaben der Gegenpartei, all-
gemeines Zugeständniß 164 — Mängel in der Beantwortung thatsächlicher Angaben,
insbesondere Annahme von Zugeständnissen in Folge derselben 164 — Zugeständniß
von Thatsachen in Ehesachen 667, 674, 681 — thatsächliche Erklärungen durch einen
Gewalthaber 90 — thatsächliche Begründung eines Rechtsanspruchs oder einer Rechts-
vertheidigung in sachlicher Hinsicht im Allgemeinen 319, insbesondere: des Parteige-
suchs in Anwaltsakten 165; der Klage, in der Klagschrift beim bezirksgerichtlichen Ver-
fahren 225, bei den Handels- und Einzelngerichten 501 ; Aenderungen der Klage in
diefer Hinsicht 180, 181, insbesondere vor dem bezirksgerichtlichen Versäumungsurtheil
245, 299, 302, 304, im Verfahren vor den Handels- und Einzelngerichten 506; des
Gesuchs in den motivirten Anträgen 230, bei der bezirksgerichtlichen Verhandlung 246,
Vorbringung neuer Thatsachen zur Begründung des Gesuchs bei der Verhandlung 245,247;
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tatsächliche Begründung der einfachen Vorstellungen 644,653, 654 — Gemein-, Gerichts-
oder Ortskundigkeit von Thatsachen 320,457 — Geltendmachung von Thatsachen durch
den Staatsanwalt in Eheprozessen 672, 674, 678, im Wege einer neuen Klage bei
Ehescheidungs- und Trennungsklagen 673, 674 — maßgebende Bedeutung der that-
sächlichen Feststellung im Urtheile katholischer Ehegerichte bei gemischten Ehen 675 —
Geltendmachung neuer Thatsachen in der Berufungsmstanz 707, 713, 736 — that-
sächliche Begründung der Berufung oder Anschließung 713, 714, 715, Aenderung der
erstern 719 — Vorbringen neuer Thatsachen beim Rechtsmittel der Beschwerde 756
— Ir r thum in Bezug auf Annahme von Thatsachen als Grund der Wiederaufnahme
761, 762; Angabe der das Wiederaufnahmsverlangen begründenden Thatsachen 776;
Vorbringen neuer Thatsachen 778 — Geltendmachung neuer tatsächlicher Behauptungen
bei der Nichtigkeitsbeschwerde 792 — Nachweis der die Vollstreckung bedingenden T a t -
sachen 821 — Begründung des Widerspruchs gegen die Vollstreckung durch neuerlich
eingetretene Thatsachen 868 — Berichtigung von Thatsachen nach dem Vortrage des
Staatsanwalts 160, 809.

^ H e i l b a r k e i t des Geständnisfes 324.
T h e i l u n g , verhältnißmäßige, der Prozeßkosten 109, 113 — der Unterhaltskosteu bei der

Personalhaft 1162 — Rechtswohlthat der Theilung bei der Bürgschaft behufs Sicher-
heitsleistung für die Wider- und Nachklage und analoge Fälle 128, 130, 615 — Betrei-
bung der Theilung Seitens eines Gläubigers gegen den Schuldner und dessen Mi t -
erben oder Miteigentümer 858.

T h e i l u n g s k l a g e n , Zuständigkeit 5 — Gerichtsstand der belegenen Sache 2 1 ; aus der
Person des Erblassers 22 — Vereinbarung des Gerichtsstands 38 — Berufungen
bei Theilungsklagen 693.

T e i l z a h l u n g e n , Zuständigkeit bei Klagen auf Theilzahlungen, wenn das Hauptrecht selbst
bestritten ist 5.

Tisch und Bett, s. T r e n n u n g von Tisch und B e t t und Ehesachen.
T o d , Unterbrechung des Verfahrens und Fristenlaufs, dann Zustellungen beim Tod einer

Partei oder ihres gesetzlichen Vertreters 211 , 4 9 1 , 534 — Urtheilsverkündung bei
eingetretenem Tod eines Nichters 277, 512, 655, 710, 779, 819 — Wirkung des
Todes des Unterzeichners einer Privaturkunde in Bezug auf sicheres Datum 358 —
Beweiskraft der Aufschreibungen von Ascendenten über den Tod ihrer Abkömmlinge
362 — des Schwurpstichtigen vor der Eidesleistung 482 — des Schuldners vor
Beginn oder während des Vollstreckung^ Verfahrens 833.

T o d e s f a l l , Gerichtsstand bei Klagen aus Verfügungen für den Todesfall 22.
T r a n s p o r t , Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten von Reisenden wegen Verzögerung des

Transportes 6.
T r e n n u n g , von Tisch und Bett, Klagen hierauf 674; Ausschluß der Vereinbarung des

Gerichtsstands 38, der Wahl von Schiedsrichtern 1320; Einfluß dieser Trennung auf
den Gerichtsstand der Frau 14 ; s. auch Ehesachen — Trennung der Verhandlungen:
im Allgemeinen 157; bei Zwischenstreiten 484, 485; der Verhandlung und Entschei-
dung über die Zulässigkeit der Wiederaufnahme und der Hauptsache 782.

T r ö d l e r , Beweiskraft ihrer Bücher 365.
Neberackern, Zuständigkeit bei Klagen wegen Beschädigungen durch Ueberackern 6.
Ü b e r e i n k o m m e n , der Advokaten und Rechtspraktikanten mit ihrer Partei bezüglich der

Gebühren 117 — der Parteien über Größe und Art der Sicherheitsleistung für Pro-
zeßkosten 122, 123 — der Parteien über Verschiebung von Tagfahrten und Abkürzung
oder Verlängerung von Fristen 212 — vor dem Prozeßgerichte, einem beauftragten
Richter oder einem Vermittlungsamte, Constatirung und Wirkung 223 — Überein-
kommen bezüglich nachträglicher Zurückschiebung des Eids oder der Eidesformel 481 —
über die Wahl des Sequesters 622 — über Verkeilung des Erlöses aus versteigerten
Fahrnissen oder Früchten auf der Wurzel 940, 965, 993, bei Subhastationen 1094,
1126 — über die Befriedigung mehrerer Arrestkläger durch den Drittfchuldner 986
— über die Verkeilung beim Arrest auf Forderungen 993 — über die Verwaltung sc.
bei der Immission 1017 — über die Abänderung des Abschlusses des Vertheilungs-
plans im Subhastationsverfahren 1113 — über die Behandlung bedingter Forderungen
bei der Subhastation 1118, 1119 — über Veräußerung von Forderungen der Gant-
masfe 1308 — über Vertheilung der Erträgnisse von Gütern, an welchen dem Gant-
fchuldner nur Genußrechte zustehen 1312 — gütliches Uebereinkommen, insbesondere
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Aecord- i n der Gant 1253, 1316, 1317 — der Parteien über Nichtbeeidigung von
Zeugen und Sachverständigen in schiedsgerichtlichen Sachen 1333.

N e b e r f a h r e n , Zuständigkeit bei Klagen wegen Beschädigungen von Bodenerzeugnissen
durch Neberfahren 6.

Nebergabe, von Vollmachten 87 — zu welcher Zeit die Uebergabe von Schriften auf der
Gerichtsschreiberei statthaft ist 214 — Anführung der Uebergabszeit auf der Schrift
durch den Gerichtsschreiber 214 — Uebergabe der zu hinterlegenden Anträge 241,
des Antrags bei fehlender Anwaltsbestellung Seitens des Beklagten 250, neuer Ge-
suche oder Gesuchsänberungen, welche bei der bezirksgerichtlichen Verhandlung vorge-
bracht werden 247, des Antrags auf Urkundenertheilung über die bei der Verhand-
lung erfolgten Zugeständnisse :c. 2c. 248, der Anträge bei der Verhandlung nach der
Beweisaufnahme 344, von Anträgen in Handels- und einzelngerichtlichen Sachen 536
— Uebergabe gepfändeter Gelder, Creditpapiere und anderer Gegenstände, sowie des
Erlöses daraus, dann der bei Pfändungen vorgefundenen Urkunden an das Einzeln-
gericht 910—912, 914, 925, 932, 939 — an einen Sequester 606, 627 — an den
Verwalter bei der Immission 1017, bei der Subhastation 1048 — der nicht ver-
siegelten Gegenstände der Gantmasse an den Masseverwalter oder das Gericht 1239,1240.
s. auch H i n t e r l e g u n g und Ger ich tsschre ibere i .

Neberschreibungen, in Protokollen 167. 168 — in Privaturkunden, Vormerkung bei
Feststellung des sicheren Datums 359 — Einfluß auf die Beweiskraft von Urkunden
und Büchern 365, 368.

Neberschr i f t , von Urtheilsausfertigungen 289, 290 — der in Urschrift auszuhändigenden
vollstreckbaren Entscheidungen auf einfache Vorstellungen 651.

Neberschüsse, aus dem Erlöse versteigerter Fahrnisse und Früchte auf der Wurzel 939,
965, 993 — Ertragsüberschüsse bei der Immission, Auszahlung, Verrechnung, Ablie-
ferung und Hinterlegung 1017—1019, 1030, 1034, 1048, gerichtliche Vertheilung
1023 — 1034 — Ablieferung der Überschüsse aus dem Erlöse von Faustpfändern
'öffentlicher Leih- und Creditanstalten an die Gantmasse 1214.

Neberschuldung, als Voraussetzung der Gant 1173, 1193.
NeberseHer, Ernennung und Verpflichtung 163 — Ablehnung 163.
NeberseHung, von Urkunden in sremder Sprache 161 — der Eidesbelehrung und Eides-

formel für Personen, welche der deutschen Sprache nicht mächtig sind 477.
Nebersicht, des Vermögensstandes des Gemeinschuldners im Gantverfahren 1190, 1193,

1247—1250, 1266, 1267 — über Einnahmen und Ausgaben des Gantmasseverwal-
ters 1246, 1293 — tabellarische Uebersicht der angemeldeten Forderungen bei der
Gant 1265.

Neber t ragnng , der Gerichtsbarkeit 54 — einzelner richteramtlicher Handlungen im Wege
dienstlicher Ersuchen und Aufträge 55 — der Beweisaufnahme s. B e w e i s a u f -
nahme und Richter .

Neberwachung des Schuldners vor Vollstreckung der Personalhaft 1144.
Neberweisung des vorläufigen Besitzes streitiger Sachen an eine Partei als Vorsichts-

verfügung 606.
Neberzeugung, freie richterliche, beim Urtheil 264, 345; insbefondere in Ehesachen 667,

668 — s. anch Ermessen.
Nmlaufschreiben, Einladung der Anwälte zur Verhandlung im Rechnungs- und Ver-

theilungsverfahren bei der Immission mittelst Umlaufschreibens 1025 — in Bezug
auf den Vertheilungsplan bei der Subhastation 1103, 1111, 1112, in der Gant
1302, 1304 — bei Bekanntgabe der Edictalladung im Gantverfahren 1256 — bei Ein-
ladungen zur weiteren Oantgläubigerversammlung 1285 — bei Mittheilungen des
Gerichtsbeschlusses über Beschwerden gegen den Gläubigerausfchuß in der Gant 1288.

U m w a n d l u n g von Geldstrafen in Arrest 147, 864.
Nnbekanntschaft, des Aufenthaltsorts, Gerichtsstand hiebe: 19; Zustellungen 193 —

des Beklagten in Ehesachen, Unterbleiben des Sühneversuchs 664 — Frifterweiterungen
mit Rücksicht auf die Unbekanntschaft des Aufenthalts, s. F r i s t e n und E r w e i -
t e r u n g — Eröffnung der Gant über verschuldete Erbschaften bei Unbekanntschaft
des Erben 1175.

Unehelich, s. Außerehelich.
Nngehorsam, Dritter, welche zur Anerkennung von Urkunden beigeladen sind 371 —

einer Partei oder Dritter in Bezug auf Erklärung über oder Anfertigung von Ver-
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gleichungsschriften 378, 380, 381 — von Zeugen 427—432 — Ungehorsam bezüg-
lich des Vollzugs eines Urtheils auf Rechnungsstellung 887, 1018, 1140, 1165.
s. auch Versäumniß, Versäumungsur the i l , Erscheinen.

Ungehorsamsstrafen, gegen Gericht oder Richter aus Anlaß von Verzögerungsbcschwer-
den 56, 57 — gegen Zeugen 427—432. ^
s. auch Geldstrafen.

Ungehorsamsverfahren, Ausschluß desselben gegen den benannten rechten Besitzer 76
— s. auch Versäumungsur the i l .

Ungi l t igkei t , von Protokollen wegen formeller Mängel 168 — der Ehe 676 — Un-
gültigkeitserklärung von Verträgen und Verfügungen des Schuldners im Subhasta-
tionsverfahren 1050 — Ungültigkeitserklärung von Rechtshandlungen des Gautschuld-
ners 1179, 1222—1229.

Ungleichförmigkeit mehrerer Entscheidungen in der nämlichen Sache als Nichtigkeits-
grund 788, 792, 814.

Univerfitatsrectorate, Vermittlungsamt derselben 222 — Constatirung und Wirkung
der vor diesem Vermittelungsamte geschlossenen Übereinkunft 223.

Unrichtigkeit, in der Anwendung von Rechtsregeln als Nichtigkeitsgrund 788 — m-
wie weit wegen Unrichtigkeit der Entscheidungsgrüude Nichtigkeitsbeschwerde statthaft
ist 790.

Unterbrechung, des Verfahrens in der Hauptsache in Folge einer Nichtigkeitsklage
wegen Mangels der Vollmacht 97 — der Verhandlung und des Fristenlaufs in Folge
des Todes einer Partei oder ihres gesetzlichen Vertreters und ähnlicher Fälle 211,
490-495, 533—535 — des Verfahrens in Folge Ablehnung des Richters 41, 51,
490, 533 — anhängiger Rechtsftreitigkeiten über einen zur Gantmasse gehörigen Ver-
mögenstheil 1219 — der Vollstreckung 871, insbesondere durch Einlegung einer statt-
haften Berufung 827, 871, 876, durch Erhebung der Nichtigkeitsbeschwerde 871, durch
Erhebung eines Widerspruchs 873—875,1089, durch Nichtigkeitsklage wegen Mangels
der Vollmacht 877, durch Incidentstreitigkeiten bei der Subhastation 1081 — der
Vollstreckung des Urtheils auf Rechnungsstellung durch die wirkliche Rechnungsstellung
887, 894.
s. auch Einste l lung, E inha l t .

Untergang, nachträgliche Erhebung eines Entschädigungsanspruchs in der Berufungs-
instanz wegen Untergangs der ursprünglich geforderten Sache 705.

Unterhal t , Beschränkung des Arrests und der Immission bezüglich der Nutzungsbezüge
der Eltern am Sondervermögen der Kinder mit Rücksicht auf deren Unterhalt 968,
1008 — Beschränkung des Arrests auf Bezüge an gehalten, aus Leichenkassen und
Lebensversicherungen mit Rücksicht auf den Unterhalt der Hinterbliebenen 970 — Un-
terhalt des Schuldners und seiner Familie bei der Immission 1014, 1016, bei der
Subhastation 1049 — des Schuldgefangenen 1156, f. auch Unterhal tsgelder —
des Gantschuldners und seiner Familie 1195, 1209, 1280, 1281, 1294 — von ver-
mietheten oder verpachteten Gegenständen durch den Drittschuldner bei der I m -
mission 999.

Unterhaltsgelder, bei der Personalhaft, allgemeine Bestimmung 1157 — Angabe hier-
über in den Protokollen und Gerichtsvollzieherakten 1150, 1151 — Hinterlegung im
Falle der Anschließung 1159 — Hinterlegung beim Vorstand eines Straf- oder Un-
tersuchungsgefängnisses und Übersendung an den Aufseher des Schuldgefängnisses 1151,
1152, 1154 — Versäumung weiterer Hinterlegung 1163, 1164 — Unterhaltsgelder
im Falle der Erkrankung des Schuldners 1170.

Unterhandlungen, Wirkung außergerichtlicher Unterhandlungen über einen Accord 1317.
Unterlassungen, Beschwerde wegen nachtheiliger Unterlassungen des Gantgläubigeraus-

schusses 1288.
Unternehmer von Fabriken, Gewerben u. dgl., Zuständigkeit bei Nechtsstreitigkeiten der-

selben mit ihren Fabrikarbeitern 6.
Unteroffiziere, Gerichtsstand 18 — Personalhaft 1143, 1168.
Unterschrift, der Abschrift eines Gerichtsvollzieherakts durch die Partei anstatt der Spe-

zialermächtigung 102 — von Anwaltsakten 165 — von Protokollen und Verweige-
rung derselben 166, 513 — besondere von Randbemerkungen, Abänderungen 2c. in
Protokollen und Urkunden 167, 359 — Mangel der Unterschrift von Privawrkunden
durch den Aussteller 357 — Anerkennung und Abläugnung der Unterschrift auf einem
Wechsel 541—546 — Unterschrift der Streitabstandserklärung durch die Partei 497
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des Urtheilssatzes nach der Abstimmung 276, 512, 655, 710, 819 — der Einträge
im Urtheilsbuch 280, 281, 516, 655, 710, 819 — der richterlichen Bemerkungen
auf der Urkunde über Zustellungen des Schriftsatzes zur Darstellung des Sachverhalts
bei einem Abänderungsbegehren 286 — der UrtheilSausfertigungen 289, vollstreckbarer
Ausfertigungen 290, 884 — des Vollstreckungsbeschlufses auf Zahlungsbefehle 562
— der Beschlüsse und Entscheidungen auf einfache Vorstellungen 651 — des Ab-
schlusses des Vertheilungsplans, bei der Subhastation 1109, im Gantverfahren 1304
— der Einträge in das Buch des Gefängnißaufsehers bei der Personalhaft 1158 —
schiedsgerichtlicher Urtheile 1336.

Unterstützung des Gantschuldners und seiner Familie 1195, 1209, 1280, 1281, 1294.
Unterstützungsbezüge, Arrest auf solche 968.
Untersuchungsak ten , Berücksichtigung derselben bei Klagen auf Ersatz des bei Auf-

läufen verursachten Schadens und der durch das Einschreiten der bewaffneten Macht
entstandenen Kosten 595, 604.

Un te rsuchungsha f t , Verbringung aus derselben» in Personalhaft und umgekehrt 1151
bis 1154, 1166, 1169.

Untersuchungsr ich ter , Benachrichtigung desselben über die Vollstreckung mittelst Per-
sonalhaft gegen einen Untersuchungsgefangenen 1151, 1152.

U n t e r v e r t h e i l u n g bei der Subhaftation 1122, 1123.
U n t e r w e r f u n g unter das Urtheil, Ausschluß der Berufung 695, der Wiederaufnahme

des Verfahrens 766, 774, der Nichtigkeitsbeschwerde 795.
Unterze ichnung, s. U n t e r s c h r i f t .
Untüch t igke i t , zum Zeugnisse 400, 401 — zum eidlichen Zeugnisse 418 — Verwerfung

von Zeuaen wegen derselben 421, 424—426 — zur Ableistung eines Part^ieids 450,
472.

Unzu läng l ichke i t des Vermögens des Gemeinschuldners als Voraussetzung der Gant
1175 — Bescheinigung beim Antrag eines Gläubigers auf Ganteröffnung 1191.

Unzuständigkei t , Berücksichtigung von Amtswegen 265, 725, 784 — Verwerfung der
Berufung wegen derselben 724, 725, des WiederaufnahmsVerlangens 784 — als
Nichtigkeitsgrund 788, 815.
s. im übrigen Zus tänd igke i t .

U rkunden , U r k u n d e n i m A l l g e m e i n e n : Erforderniß der deutschen Sprache bezüg-
lich der bei Gericht aufgenommenen, dann der von Anwälten und Gerichtsvollziehern
gefertigten Urkunden 161 — Übersetzung von Urkunden in fremder Sprache 161,
163 — Mittheilung von Urkunden im Anwaltsprozeß: Verpflichtung zur gegenseitigen
Mittheilung der Parteiakten, dann der in der Sache ergangenen Entscheidungen, auf-
genommenen Protokolle und sonstiger gerichtlicher Akte auf Begehren 172; Ablehnung
des Eingehens auf die Verhandlung in Folge mangelnder Erfüllung des Mitthei-
lungsbegehrens 172; Versetzung einer Frist für den Anwalt der Gegenpartei
zur Mittheilung 172, Folgen des fruchtlosen Ablaufs dieser Frist 172; Ver-
pflichtung zur vorgängigen Urkundeumittheilung ohne Aufforderung 172, 245,
329, Folgen von Unterlassungen 172, 242, 245, 329; Art der Urkuudenmit-
theiluug 173; Frist zur Einsichtnahme der Urkunden 173 , zur nachträglichen Mi t -
theilung im Beweisverfahren 329; Rückgabe mitgeteilter Urkunden 173, 174, 1140;
Vertagung der Hinterlegung der Anträge wegen unterlassener Mit tei lung oder Rück-
gabe von Urkunden 242; Vertagung der Verhandlung behufs Nachholung der Ur-
knndenmittheilung 245 — Urkundeuzustellung zwischen Anwälten ohne Vermittlung
eines Gerichtsvollziehers 205 — Ablesung des erheblichen Inhalts der benützten Ur-
kunden bei der bezirksgerichtlichen Verhandlung und Uebergabe der Parteiakten 246,
269 — Vorlage und Uebergabe derselben, sowie sonstiger Parteiakten in der Handels-
und einzelngerichtlichen Sitzung 506,512; insbesondere Zustellung und Vorlage im Wech-
selprozeß 540 — Ertheilung von Urkunden über die im Laufe der Verhandlung voll-
zogenen Zugeständnisse, Anerkenntnisse, Zurückziehungen von Klaggründen und Ein-
reden 248; Eintrag hierüber ins Urtheilsbuch 281 , 516 — Vorlage der Urkunden
zur Begründung des Gesuchs bei einfachen Vorstellungen und Bezugnahme auf deren
Inhalt in der Vorstellung selbst 644, 653, 654, 940; nachträgliche Beibringung 648,
650, 653, 654; Rückgabe der vorgelegten Urkunden 651, 653, 654 — über Zustel-
lungen, s. Z u s t e l l u n g s u r k u n d e n — Vollmachtsurkunden, s. V o l l m a c h t —
Beweisführung durch Urkunden: im Allg. 325, 353—395, 524; Urtheil auf Beweis-
führung 329; Vertagung mit Rücksicht auf eine solche Beweisführung 329; Benützung
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bisher nicht gebrauchter oder rnitgetheilter Urkunden im Beweisverfahren 329 ;Mäterer
Verzicht auf Urkunden als Beweismittel 337; Begriff und Beweiskraft der Urschriften
366, Abschristen, welche den Urschriften gleichstehen 367, Anordnung der Vorlage der
Urschriften 367; Unvollständigkeit von Urkunden 369; äußere Mängel 359, 365,
368; Verfahren bei der Vorlage von Urkunden 370, 3 7 1 ; Herausgabe von Urkunden:
Verpflichtung der Parteien und Dritter hiezu 386, 981, Hinterlegung als eine Form
der Herausgabe 386, Geltendmachung des Begehrens gegenüber der Gegenpartei und
Dritten 387, 388, Einwirkung des Begehrens an Dritte auf den Fortgang des Pro-
zesses 388, Verweigerung der Herausgabe 389, 981, Editionseid und Folgen der
Verweigerung 390, 9 8 1 ; Vorlage, Einsicht und Herbeischaffung von Urkunden und
Akten, welche sich bei einer öffentlichen Behörde befinden 391, 392, 529; Einwen-
dungen gegen Urkunden 370, 3 7 1 ; Erklärung über die Aechtheit 370, 371, 542;
Beiladung Dritter zu dieser Erklärung 3 7 1 ; Anerkennung von Urkunden 370, 371,
372, 373. 375, 380, 543—545, 581, 583; Abläugnung der Aechtheit 370, 371,
372, 373, 375. 376, 380, 385, 541—546; Beweis der Aechtheit oder Fälschung
372—385, 457, 528; Zulässigken des Zeugenbeweises oder der Eideszuschiebung gegen
den Inhalt von Urkunden 399, 457; Verfahren bei zu Verlust gegangenen Urkunden
393; Kerb- und Spanhölzer als Urkunden zum Beweise 394; ebenso Denkmäler,
Grenzzeichen, Marksteine, Aichpfähle und ähnliche Zeichen 395; Annahme der Richtig-
keit von Zugeständnissen in Urkunden bei Ehesachen 667, 674; Eigenschaft auslän-
discher Urkunden, welche nicht richterliche Entscheidungen sind, als bloßer Beweismittel
825; Wiederausnahme des Verfahrens bei nachträglicher Erlangung von Beweisur-
kunden, bei Ersichtlichkeit eines Irr thums aus den Urkunden des Prozesses, dann
wegen Falschheit einer dem Urtheil zu Grunde liegenden Urkunde 761, 762, 763, 770;
inwieweit falsche Auslegung von Urkunden einen Nichtigkeitsgrund bildet 7 9 1 ; Ur-
tundenbeweis bei Erhebung bestimmter Einreden gegen die Vollstreckung 868, 872 ;
Vorlage der Beweisurkunden im Vertheilungsverfahren: bei der Pfändung von Fahr-
nissen 944, 945, bei der Pfändung von Früchten auf der Wurzel 965, beim Arrest
aus Forderungen 993; Vorlage von Urkunden im Rechnungs- und Vertheilungsver-
fahren bei der Immission 1026; Vorlage und Berücksichtigung der Beweisurkunden
bezüglich dc^ Forderungen im Subhastationsverfahren 1098, 1 1 0 1 ; Vorlage der Be-
weisurkunden in Ur- oder Abschrift bezüglich der Gantforderungen 1253, 1257, 1260,
1272; Nachweis der Annahme des Schiedsrichteramts durch Urkunden 1323 — Weg-
nahme von Urkunden bei der Pfändung 912 — Errichtung und Znsendung einer Urkunde
über die Verständigung der Arrestkläger unter sich hinsichtlich der Zahlungen des Drittschuld-
ners 986 — Legitimation von Advokaten und Gerichtsvollziehern durch den Besitz vonUrkun-
denbei der Vollstreckung und Gant 838,952. 976,1116,1184 — Behandlung von Urkunden,
welche den Vermögensstand des Gantschuldners betreffen 1240. — O e f f e n t l i c h e U r k u n -
d en : Vegriff353 —Beweiskraft im Allgemeinen354 — Beweiskraft von Saal-, Grund-
und Lagerbüchern und anderen Aufzeichnungen ähnlicher Art 360 — Wirksamkeit von Gegen-
scheinen gegen öffentliche Urkunden 356 — erforderliche Beglaubigung öffentlicher Urkunden
85,86. 87,372 — Behauptung und Beweis der Falschheit 370,372,376,384,506,528 —
Ausschluß der Verbindlichkeit zur Sicherheitsleistung für ProzeNosten bei Klagen aus
einem auf inländische öffentliche Urkunden gestützten Anspruch 120 — Ausstellung von
Vollmachten mittels öffentlicher Urkunden, insbesondere Notariatsakte 85, 86 — vor-
läufige Vollstreckbarkeitsertlärung des Urtheils, wenn dasselbe auf eine öffentliche Ur-
kunde gestützt ist 268, 512 — Nachweis der Vollmacht oder Genehmigung durch eine
öffentliche Urkunde bei Steigerung für einen Dritten im Subhastationsverfahren 1072
— Arrestanlegungsurkunde: Inhalt nnd Zustellung 972, 1002; Vormerkung im Hy-
pothekenbuche auf Grund derselben 974; Besitz der zugestellten Abschrift der Urkunde
als Legitimation des Advokaten 976 — Aufhebung des Gautverfahrens, wenn der
Abschluß eines außergerichtlichen Accords durch öffentliche Urkunde nachgewiesen ist
1317 — s. auch P r o t o k o l l e , N o t a r i a t s u r k n n d e n , Z u s t e l l u n g s u r k u n -
d e n — P r i v a t u r k u n d e n : Begriff 353 — Beweiskraft im Allgemeinen 355, 356
— erhöhte Beweiskraft von Privaturkunden, welche seit langer Zeit in öffentlichen
Archiven, öffentlichen Registraturen oder Familienarchiven aufbewahrt sind 361 —
Beweistraft: der Ausschreibungen von Ascendenten über Geburt und Tod ihrer Ab-
kömmlinge 362; von Bemerkungen ans Schuldurkunden von der Hand des Gläu-
bigers 363; der Tagebücher und Schlußnoten der Handelsmäkler (Sensale) 364;
der Handelsbücher der Kansteute 364; der Bücher der Gewerbtreibenden, Apotheker,
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Aerzte, Wundärzte, Hebammen, Notare, Advokaten und Gerichtsvollzieher gegenüber
ihren Kunden, Gästen, Patienten oder Klienten 365; der Handbücher der Fabrikanten,
Gewerbsleute und Handwerker gegenüber ihren Gehilfen nnd Arbeitern 365; Beweis-
kraft der Bücher von Kausteuten, Apothekern, Notaren, Advokaten, Gerichtsvollziehern
und Sensalen gegenüber ihren Gehilfen, Dienstboten und Taglöhnern 365; der Haus-
haltungsbücher der Dienstherrschaften gegenüber Gehilfen, Dienstboten und Taglöhnern
365 — Wirkfamkeit von Gegenscheinen 356 — mangelnde Unterschrift und Hand-
zeichen 357 — sicheres Datum 358, 1277, Feststellung desselben 358, 359, 1277 —
Ausstellung von Vollmachten mittelst Privaturkunden 85, 86 — Diffession und Be-
weis der Aechtheit von Privaturkunden 370, 371, 373,376—385, 506, 528, 541—546
— Verfahren zur Feststellung der Aechtheit von Privaturkunden 579—583, insbe-
sondere: Klage auf Aechtheitserklärung 579—582, Anerkennung vor dem einzeln-
gerichtlichen Vermittlungsamte 583 — vorläufige Vollstreckbarkeitserklärung des Ur-
theils, wenn dasselbe auf eine anerkannte Privaturkunde gegründet ist 268 — Be-
streitung des Datums einer Privaturkunde im Gantverfahren 1277. — Vo l l s t reck-
bare U r k u n d e n : als Voraussetzung für die Zwangsvollstreckung im Allgemeinen
821, 831 — Arten der vollstreckbaren Urkunden und Umfang der Vollstreckbarkeit
822—824, 884 — ausländische Urkunden, welche nicht richterliche Entscheidungen
sind 825 — Ergänzungsurkunden 821 — Anfechtung vollstreckbarer Urkunden und
ihrer Ergänzungsurkunden in Bezug auf Aechtheit oder Giltigkeit des beurkundeten
Rechtsgeschäfts oder der Beurkundung 868 — Erhebung später entstandener Einreden
gegen vollstreckbare Urkunden 868, 873 — Wirksamkeit vollstreckbarer Urkunden, in
welchen eine Frist für die Leistung festgesetzt ist. vor Ablauf dieser Frist 830 —
Besitz derselben als Vollmacht für den Gerichtsvollzieher zu Vollstreckungshandlungen
838 — Zustellung derselben an den Schuldner, dessen Erben und Dritte 831—833;
Verbindung dieser Zustellung mit dem Befriedigungsgebote 843 — Verfahren bei
Unausführbarkeit der direkten Vollstreckung anf Herausgabe oder Leistung beweglicher
Sachen oder Vornahme anderer Handlungen, wenn die vollstreckbare Urkunde für
diesen Fall keine ausreichenden Bestimmungen hat 860, 862 — vollstreckbare Urkun-
den auf Unterlassung von Besitzstörungen, von Anlagen und sonstigen Handlungen
863—865 — Einstellung der Vollstreckung, wenn der vollstreckbaren Urkunde Genüge
geleistet ist 871 — vollstreckbare Urkunden der Verwaltungsbehörden, Gemeinden und
Stiftungsverwaltungen 884—886 — inwieweit zur Anschließung an die Pfändung
von Fährnissen oder Früchten auf der Wurzel, zur Fortsetzung des Verfahrens durch
den Anschlnßgläubiger, dann für gewisse Rechte hinsichtlich der Rangordnung der
Gläubiger Besitz und Zustellung einer vollstreckbaren Urkunde vorausgesetzt wird 919,
920, 922, 937, 938. 965 — Bezeichnung der vollstreckbaren Urkunde in der Arrest-
aulegungsurkunde 972, im Beschlagnahmeprotokoll bei der Subhastation 1044 —
Zustellung einer Abschrift der vollstreckbaren Urkunden an den Drittbesitzer bei der Be-
schlagnahme von Immobilien 1046; weitere Beschlagnahme von Immobilien auf
Grund vollstreckbarer Urkunden 1047 — bei der Personalhaft 1140, 1141, 1150,
1159, 1160, 1172. insbesondere Anführung im Verhaftungsprotokoll 1150 —
Ausschluß der Verbindlichkeit zur Sicherheitsleistung für Prozeßkosten bei einer Klage
auf Aufhebung eines auf Grund einer vollstreckbaren Urkunde eingeleiteten Vollstreck-
nngsverfcchrcns 120.

Ursch r i f t e l l , Begriff 366 — Beweiskraft 366 — Abschriften, welche den Urschriften gleich-
stehen 367; Vorlage der Urschriften dieser Abschriften 367 — sofortige Vorlage der
Urschriften bei den Handels- und Einzelngerichten 506, im Wechselprozesse 540 , 552
— Vorlage von Urkunden in Ur- oder beglaubigter Abschrift bei einfachen Vorstellungen
644, 653, 654 — Aushändigung der Beschlüsse und Entscheidungen auf einfache Bor-
stellungen in Urschrift 651 — Urschriften der Zustellungsurkunden des Gerichtsvoll-
ziehers: Aushändigung an den Auftraggeber 202, 206; Nichtübereinstimmung der Ur-
schrift mit der Abschrift 204, 206 — Empfangsbescheinigungen auf den Urschriften
der zwischen Anwälten ohne Vermittlung des Gerichtsvollziehers zugestellten Urkunden
205 — Aushändigung der Urschrift der Beschwerdeschrift oder des Beschwerdeproto-
kolls an den Beschwerdeführer 744 — Aushändigung der Urschrift der Ernennung des
Verstcigerungsbeamten im Subhastationsverfahren 1053 — Vorlage der Urschrift der
Akten (1096) des Vertheilungsverfahrens bei Subhastationen zur Verhandlung oder
zum Berufungsgerichte 1097 — Vorlage der Urschrift des Anschließungsakts, sowie
des Akts zum Zwecke des Uebergangs der Vorsichtshaft in Vollstreckungshaft an den
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Aufseher des Schuldgefängnisses 1160 — Vorlage der Urschrift der Gantakten zur
Verhandlung über Streitigkeiten oder zum Berufungsgericht 1258, 1275, 1303 —
Vorlage von Urschriften der Beweisurkunden für Forderungen im Gantverfahren 1260,
1272 — Beilage des Schiedsvertrags in Ur- oder beglaubigter Abschrift bei Ersuchen
der Schiedsgerichte an Emzelngerichte 1333.

Ur the i l , imA l lgeme inen , im Ver fahren vor den Bezirksgerichten im er-
sten Nechtszuge 262—296, insbesondere: inwieweit das Gericht beim Urtheile an
Anträge und Vorbringen der Parteien gebunden ist oder nicht 262, 264, 265 — bei
Zuvielforderung 263 — Verbindung eines Endausspruchs und eines Zwischenbescheids
in demselben Urtheile 266 — sofortige Verurteilung in Bezug auf nichtstreitige
Punkte ohne Aufhält durch streitige 267 — Fällung und Verkündung des Urtheils:
wann und durch wen das Urtheil zu fällen ist 269, 270; Uebergabe der Parteiakten
zur Urtheilsfällung 269; Zeit der Urtheilsfällung 269; Verathung 271, 273; Ab-
stimmung 272, 273; Verfügung der Wiederaufnahme der Verhandlung 274; Ent-
scheidungsgründe 275, 277, 278; Feststellung und Unterzeichnung des Urtheilssatzes
276; Urteilsverkündung 277 mit 150 — Eintrag in's Urtheilsbuch 279, 280, 281
— Abänderung des Urtheils 282 bis 284 — Darstellung des Sachverhalts nach dem
Urtheile 2^5—287 — Ausfertigung der Urtheile 288—293 — Wirksamkeit des Ur-
theils 294—296, namentlich: Umfang der Wirksamkeit hinsichtlich des Gegenstands
und der Personen 294; Rechtskraft der Entscheidung 295; Rechtskraft von Verfü-
gungen, welche weder Endurtheile, noch diesen gleichgestellt sind 296; allgemeine Grund-
sätze über sofortige und vorläufige Vollstreckbarkeit des Urtheils 263,326, 827—830, 832,
s. auch hierüber Be ru fung , Einspruch, Vollstreckung, Vollstreckbarkeit.

im Ver fahren vor denHandels-und Einz elng erichten: im Allgemeinen 512—
Fällung, Abfassung und Verkündung 513—515 mit 150— Inhalt 515 — Eintrag in's
Urtheilsbuch 516 — Abänderung 517 — Ausfertigung 518 — Wirksamkeit 519 —

im Rechtszuge der Beru fung 710, 724—737 — beim obersten Gerichts-
hofe auf eingelegte Nichtigkeitsheschwerde 811—819, insbesondere: Abfassung und
Verkündung 816, 817; Inhalt 811—815, 817; Ausfertigung 818.

Besondere Gattungen von richterlichen Ur the i len : s. Ve rb indungs - ,
Versäumnngs-, End- und Bewe isu r the i l e und Beweisaufnahme.

Sonstige spezielle Bestimmungen über richterliche Ur the i le : Urtheile
in Bezug auf Sicherheitsleistung für die Wider- oder Nachklage und analoge Fälle
125,127,129,130,615 — contradictorischer Charakter des Urtheils als Folge der Hinter-
legung von Anträgen 245, 254, in Folge eines Verbindungsurtheils 316—318, 523
— Urtheile über Einwendungen gegen Zu- oder Zurückfchiebung des Haupteids und
gegen den Eidessatz, dann über sonstige Streitigkeiten in Folge der Parteierklärungen
hinsichtlich eines solchen Eids 460 — Urtheile, durch welche ein Eid als verweigert
erklärt wird 468, 472 — durch welche eine Parteiurkunde für acht erklärt wird 579
bis 582, Gleichstellung der Anerkennung vor dem einzelngerichtlichen Vermittlungs-
amte 583 — gegen welche Urtheile im Allgemeinen Berufung zulässig ist 682, 683,
oder Nichtigkeitsbeschwerde 788 — bindende Kraft von bestimmten Urtheilen des Be-
rufungsgerichts für die weitere Entscheidung 732, desgleichen des obersten Gerichts«
Hofs auf erhobene Nichtigkeitsbeschwerde 820 — Verletzung der Vorschriften über Ent-
scheidungsgründe und Urteilsverkündung als Nichtigkeitsgrund 788 — Vorlage und
Hinterlegung des angefochtenen Urtheils in der Berufungsinstanz und bei der Nichtigkeits-
beschwerde 718, 803 — Voraussetzungen der Zulässigkeit der Wiederaufnahme des durch
ein rechtskräftiges Urtheil geschlossenen Verfahrens 761—766, 770—775, s. im Einzelnen
Wiederaufnahme — über die Vollstreckung von Urtheilen, f. Vollstreckung
— besondere Bestimmungen über die Berufungsfrist gegen Urtheile im Vollstreckungs-
verfahren 853, 1089; Vollzug der Urtheile auf Rechnungsstellung 887—895, 1140,
insbesondere im Immissionsverfahren 1018; Urtheile auf Einweisung in die Erträg-
nisse unbeweglicher Sachen 1012; Zulässigkeit von Anträgen in Bezug auf den Unter-
halt des Schuldners und seiner Angehörigen, dann die Räumung von Gebäuden nach
dem Einweisungsurtheile 1014—1016; Ernennung des Verwalters im Einweisungs-
urtheile 1017; Urtheile bezüglich der Streitigkeiten im Subhastationsverfahren1081;
Ertheilung der Ermächtigung zur Vollstreckung mittelst Personalhaft im Urtheile über
die Hauptfache 1142; Urtheile bezüglich der Freilassung eines Schuldgefangenen und
seiner nochmaligen Verhaftung 1166, 1167 — Einrede daraus, daß dem in einem
früheren Verfahren gegen den Kläger ergangenen Urtheile (insbesondere bezüglich des
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Kostenersatzes) noch nicht Genüge geleistet sei 116, 185. 133, 303, 304. 498, 521 —
Urtheile über Streitigkeiten im Gantverfahren, s. G a n t .

U r t h e i l e d e r Sch iedsger i ch te , Gegenstand derselben 1319, 1320 — Fällung, Ab-
fassung und Unterzeichnung 1335, 1336 — Wirkung, insbesondere Vollstreckbarkeits-
erklärung und Vollstreckung 1337—1339 — Rechtsmittel 1340, 1341..

N r t h e i l s b u c h , Führung desselben 279, 516 — Form und Inhalt der Einträge 280,
281, 516 — Gegenstand der Einträge 279, 281, 516 — Eintrag von Verbesserungs-
urtheilen 283, 284, 517 — Eintrag der Verfügungen beim Verbindungsurtheile 316,
523 — Randbemerkungen im Urtheilsbuch bei dem ersten Eintrage 280, 516, im
Falle nachträglicher Abänderung (Verbesserung) des Urtheils 284. 517; im Falle der
Aufhebung oder Abänderung in Folge der Berufung 737, in Folge der Wiederauf-
nahme des Verfahrens 786, in Folge der Nichtigkeitsbeschwerde 818; bezüglich der
Entscheidung über den Einspruch gegen das Versäumungsurtheil 314, 522 — Beur-
kundung von Vollmachten im Urtheilsbuche 88 — Ausfertigungen von Urtheilen aus
dem Urtheilsbuche 289—292, 518; sonstiger im Urtheilsbuche eingetragener Beschlüsse
und Beurkundungen 293, 518 — Aufnahme der Verbesserungstheile in die Ausferti-
gungen 284, 517 — Vormerkungen im Urtheilsbuche in Bezug auf Ertheilung voll-
streckbarer Ausfertigungen 290, 291, 518.

V a c a n t e Erbschaft, f. Erbschaf t .
V a t e r l i c h e Gewalt, Einfluß auf die Fähigkeit vor Gericht zu handeln 58, 59, 62.
Va te rscha f t , Zuständigkeit bei Klagen aus außerehelicher Vaterschaft 6, 38.
V e r ä n d e r u n g des Besitzstands darf ohne dringende Noth nicht als Vorsichtsverfügung

angeordnet werden 610.
V e r ä u ß e r u n g , unbeweglicher Güter, Verbot derselben als Vorsichtsverfügung 606,

insbesondere als Sicherheitsarrest 607 , Vollstreckung dieser Vorstchtsversügung 625
— Ansprüche, welche wegen Veräußerung der in erster Instanz geforderten Sachen
auf Leistung der Entschädigung gerichtet sind, dürfen in der Berufungsinstanz geltend
gemacht werden 705 — von Pfändern durch öffentliche Leih- oder Creditanstalten, die
hierüber bestehenden besondern Rechte werden durch die Prozeßordnung nicht aufge-
hoben 880, 1214 — gepfändeter Fahrnisse 925—937, 992 - gepfändeter Früchte
auf der Wurzel 961—965 — vom Drittschuldner ausgehändigter beweglicher Gegen-
stände beim Arrest auf Forderungen 991 , 992 — Veräußerung der beschlagnahmten
Gegenstände im Subhastationsverfahren, s. Vollstreckung — Bestimmungen in Be-
treff des einem Dritten an beschlagnahmten Gegenständen zustehenden Resolutions-
oder Vorkaufsrechts 1090, 1091 — Nichtigkeit der vom Gantschuldner nach Verkün-
dung des Ganterkenntnisses vorgenommenen Veräußerungen 1210; Veräußerung von
beweglichen Sachen, an denen einem Gläubiger ein Vorzugsrecht unter der Voraus-
setzung zusteht, daß die betreffenden Sachen im Besitze des Gläubigers oder Schuld-
ners verblieben sind 1216; wann Veräußerungen des Gantschuldners unter lästigem
Titel an seine Verwandten oder Verschwägerten für ungiltig zu erklären sind 1223;
Gegenstände, deren schleunige Veräußerung rathsam erscheint, sind von der Versiege-
lung auszuschließen 1239; Veräußerung von Gegenständen, die dem Verderben oder
der Werthverminderung in kurzer Zeit unterworfen sind 1243; Veräußerung des ge-
sammten Massevermo'gens vor der Gläubigerversammlung 1251; Beschlüsse der Gläu-
bigerversammlung bezüglich der Veräußerung der zur Masse gehörigen Vermögeustheile
1280; Veräußerung von streitigen, noch nicht fälligen oder schwer einbringtichen For-
derungen oder Klaqerechten 1308, Festsetzung der künftigen Verwaltung solcher Güter,
an denen dem Gantschuldner kein Veränßerungsrecht, sondern nur Genußrechte zustehen
1312 — s. überhaupt auch Vo l l s t reckungen .

Verbesserung der Klage, Statthaftigkeit 180—183 — beS Urtheils282—284, 517; inwie-
weit bei Forderungen, die auf Verbesserung der betreffenden Sache selbst erwachsen
sind, die Immission in elterliche Nutzungsbezüge statthaft ist 1008.

Ve rb i nd l i chke i t en , die im Auslande entstanden sind, Vollstreckbarkeitserklärung einer
deshalb im Auslande ergangenen Entscheidung 823 — Folgen der Nichterfüllung der
Verbindlichkeiten des Ansteigerers im Subhastationsverfahreu 1127, 1129; Aus-
dehnung dieser Bestimmungen auf das Gantverfahren 1306 — Nichtigkeit der vom Gant-
schuldner nach Berkündung des Ganterkenntnisses eingegangenen Verbindlichkeiten 1210.

V e r b i n d u n g , mehrerer bei einem Gerichte anhängiger Rechtsstreitigkeiten 157 — des
Verfahrens über die Widerklage mit dem über die Hauptklage 157 — mehrerer An-
sprüche gegen den nämlichen Beklagten in e iner Klage 178 — solcher Einreden,
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welche auf Grund von Prozeßvorschriften die einstweilige Abwendung oder den Auf-
schub des Prozesses bezwecken, miteinander und mit der Einlassung 184, 185. 186
— von Präjudicialpunkten mit andern bei demselben Gerichte anhängigen Rechts-
streiten 190 — der Verhandlung der Hauptsache mit der Gewährschaftsklage im abgekürzten
Verfahren 259, 260 — Unstatthaftigkeit der Verbindung des Einspruchs und der Be-
rufung 310 — Verbindung verschiedener Arten von Beweismitteln bei der Beweis-
aufnahme 336 — der Ansprüche gegen mehrere Gemeinden bei Klagen auf Ersatz des
bei Aufläufen verursachten Schadens :c. 592,604 — des Verfahrens beim Obergerichte über
eine erhobene Beschwerde mit dem Verfahren in der Hauptsache 753 — der Ver-
handlung und Entscheidung über die Zulässigkeit der Wiederaufnahme des Verfahrens
mit der Verhandlung und Entscheidung der Hauptsache 782 — verschiedener, bei dem-
selben Gerichte anhängiger Rechtsstreite beim Arrest auf Forderungen 983 — der Klage
in der Hauptsache mit dem Antrage, den Arrest für gerechtfertigt zu erklären und
den Kläger in die Forderung einzuweisen 1002 — der Beschlagnahme von verschie-
denen Immobil ien, die in verschiedenen Bezirksgerichtssprengeln liegen, aber im
Pertinenzverhältnisse zu einander stehen 1043; des Verfahrens, wenn gegen den
nämlichen Schuldner mehrere Beschlagnahmen erfolgten 1082—1087, 1088.

V e r b i n d u n g s u r t h e i l , im Allgemeinen 316—318 — im Verfahren vor den Handels-
und Einzelngerichten 523 — Unstatthaftigkeit desselben im Verfahren bei Klagen auf
Ersatz des bei Aufläufen verursachten Schadens 3c. 599, 604.

V e r b o t , einseitiger Neuerung als Wirkung der Klagzustellung 179 — der Vornahme be-
stimmter Handlungen, sowie der Veräußerung oder weiteren Belastung unbeweglicher
Güter als Vorsichtsversügungen 606, insbesondere als Sicherheitsarrest 607, Vol l -
streckung dieser Vorsichtsverfügungen 625 — Verbot von Störungen im zuerkannten
Besitze und sonstigen Handlungen, die eine Partei zu unterlassen hat im Vollstreck-
ungsverfahren 863 — Nichtigkeit von Prozeßhandlungen, die einem gesetzlichen Verbote
zuwiderlaufen 218.

V e r b r e c h e n , Unstatthaftigkeit der Eideszuschiebung über als Verbrechen strafbare Hand-
lungen 457 — s. auch strafbare H a n d l u n g e n .

V e r e i n b a r u n g des Gerichtsstands 38, 39 — der Zuständigkeit des Einzelngerichts 511
— Vereinbarung auf ein anderes Gericht ist im Vollstreckungsverfahren unstatthaft
840 — gütliche, im Subhastationsverfahren 1126, im Liquidationsverfahren in Gant-
sachen 1253, s. auch V e r e i n i g u n g .

V e r e i n e , Gerichtsstand derselben und ihrer Mitglieder 16 — Zustellungen an solche 193,
206 — Eidesleistung durch Vorstände und Mitglieder derselben 452, 453, 472.

V e r e i n i g u n g , der Beteiligten über die frühere oder spätere Vornahme der Versteigerung
gepfändeter Fährnisse 928 — über die gemeinsame Vertretung durch einen Anwalt
bei Streitigkeiten im Subhastationsverfahren 1108 — der betheiligten Gläubiger im
Gantverfahren bezüglich der Versteigerung von Forderungen oder Klagrechten oder
Überlassung derselben an betheiligte Gläubiger 1308.

V e r e i t e l u n g einer Tagfahrt zum Sühneversuch im Ehescheidungsprozesse, Folge derselben 663.
V e r f a h r e n , bei Festsetzung der Zuständigkeit 34—37 — bei Ablehnung eines Nichters

oder Gerichtsschreibers 42—52 — bei Übertragung der Gerichtsbarkeit 54 — bei
Beschwerde« wegen Verzögerung der Rechtspflege 56, 57 — bei Nichtigkeitsklagen
wegen Mangels der Vollmacht 95—99 — bei Festsetzung der Kosten im Anwaltspro-
zesse 113, 114; im Parteiprozesse 115; bei Verzögerung der Festsetzung der Kosten
durch die betreffende Partei, falls die Fortsetzung des Verfahrens nur nach Berichti-
gung der bisher verursachten Kosten statthaft ist 116 ; bei Festsetzung der Kosten für
den Anwalt gegenüber seiner eigenen Partei 118 — in Bezug auf Sicherheitsleistung:
für Prozeßkosten 120—124; für die Wider- und Nachklage 125—129; für sonstige
Fälle der Wiedererstattung eines Streit- oder Executionsgegenstands oder des Ersatzes
des durch eine Vollstreckung oder den Vollzug einer Vorsichtsverfügung verursachten
Schadens 130; behufs Abwendung einer VorsichtsVerfügung 615 — in Bezug auf
Zulassung zum Armenrechte 135—141, 145 — wenn Parteien, Beistände oder Ge-
walthaber aus dem Sitzungssaale entfernt oder in Arrest gebracht werden 151, bezüg-
lich der Handhabung der Sitzungspolizei gegen Advokaten 151 — Ordnung und Ver-
einfachung des Verfahrens durch Trennung und Verbindung von Verhandlungen 157
— in Bezug auf Präjudicialpunkte 190, 191, insbesondere, wenn sich Verdacht einer
präjudiciellen strafbaren That ergibt 191 , namentlich einer Urkundenfälschung 384.

i m ersten Rechtszuge 224—681 . — Ordentliches Verfahren vor den Bezirk
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richten 224—498; vor der Sitzung 224—239; in der Sitzung 240—258; abge-
kürztes Verfahren 259—261; Urtheil 262—296; Verfäumungeurtheil 297—308;
Einspruch hiegegen 309—315; Verbiudungsurtheil 316—318; Beweisverfahren 319
bis 482; insbesondere: Beweisurtheil 328—332; Beweisaufnahme 334—343; Ver-
fahren und Urtheil nach der Beweisaufnahme 344—346; Beweis zum ewigen Gedächt-
niß347—352; Beweis durch Urkunden 353—395; Verfahren zur Festsetzung des siche-
ren Datums einer Privaturkunde 358, 359, bei der Vorlage einer Urkunde 370, 371,
zum Zwecke des Beweises der Aechtheit oder Falschheit einer Urkunde 372—385, in
Bezug auf Herausgabe von Urkunden 386—390, bezüglich der Einsicht und Herbei-
schaffung von Urkunden und Akten, welche sich bei einer öffentlichen Behörde befinden
391, 392, bei Verlust von Urkunden 393; beim Beweis durch Augenschein 396—398;
beim Beweis durch Zeugen 399—432; beim Beweis durch Sachverständige 433—448;
beim Beweis durch Eid 449—482; bei Erhebung von Zwischenstreiten 483—486; bei
Betheiligung dritter Personen (Intervention) 487—489; bezüglich der Unterbrechung
des Verfahrens 490—493 und der Wiederaufnahme des unterbrochenen Verfahrens
494, 495 ; bezüglich des Abstands vom Prozesse 496—498 — ordentliches Verfahren
vor den Handels- und Einzelngerichten 499—538; im Allgemeinen 501—511; Ur-
theil 512—519; Versäumungsurtheil 520. 5 2 1 ; Einspruch 522; Verbindungsurtheil
523; Beweisführung 524 — 532; Unterbrechung und Aufhebung der Verhandlung
533—535; bezüglich der Hinterlegung der Anträge 536 und der Besichtigung von
Waaren 538 — außerordentliches Verfahren 539—681; insbesondere im Wechsel-
prozesse 539—551, Anwendung dieses Verfahrens auf Klagen aus kaufmännischen An-
weisungen 552; Verfahren mittels bedingten Zahlungsbefehls 553—568; bei der Auf-
forderung zur Klage 572—578; zur Feststellung der Aechtheit von Privaturkunden
579—582, insbesondere bei der Anerkennung vor dem Vermittlungsamte 583; bei
Besitzprozessen 587—589; bei Klagen auf Ersatz des bei Aufläufen verursachten Scha-
dens 592—603. Ausdehnung dieser Bestimmungen auf Klagen, mittels welcher der
Fiskus den Ersatz der mit dem Einschreiten der bewaffneten Macht verbundenen Kosten in
Anspruch nimmt 604; bei Erlassung von Vorsichtsverfügungen im Allgemeinen 618
bis 623, insbesondere: bezüglich der Vollstreckung dieser Verfügungen 624, 625, 627,
629, Betreibung der Hauptfache 630, Aufhebung oder Abänderung einer Vor-
sichtsverfügung 631—636, Stellvertretung der Parteien in diesem Verfahren 637.
Vollstrectbarkeitserklärüng von Verfügungen 639, Verfahren, wenn wegen Nichtbefol-
gung einer Vorsichtsverfügung die Verurtheilung einer Partei in eine Geldstrafe oder
deren Verhaftung beantragt wird 640; bei gerichtlichen Entscheidungen auf einfache
Vorstellung 643 — 654; bei den protestantischen Ehegerichten in den Landestheilen
diesseits des Rheins 655—681.

be i der E r h e b u n g von R e c h t s m i t t e l n : im Allgemeinen 682—820, insbesondere
zur Festsetzung der Berufungssumme 691, eigentliches Verfahren in der Berufungs-
instanz 710—723, Urtheil und Verfahren nach demselben 724—737; bei Erhebung
einer Beschwerde 743—754, bei Gegenvorstellungen 755—758, Anwendung dieser
Bestimmungen auf die nichtstreitige Rechtspflege 760; Bestimmungen über die Wieder-
aufnahme des Verfahrens 761—787, insbesondere Verfahren hiebet 779—783, Urtheil
784—786; Verfahren bei Nichtigkeitsbeschwerden 800—810, Urtheil 811—819, Ver-
fahren nach demselben 820.

V o l l s t r e c k u n g s v e r f a h r e n , f. Vo l l s t r eckungen .
G a n t v e r f a h r e n , f. G a n t .

s. auch V e r h a n d l u n g .
V e r f ü g u n g e n , wegen Gestattung des abgekürzten Verfahrens 259 — auf Streichung

vom Hauptverzeichniß 241, 245, 281, 293 — Anfechtung, Zurücknahme und Abän-
derung derjenigen richterlichen Verfügungen, welche weder Endurtheile noch bezüglich
der Zulassung der Berufung diesen gleichgestellt sind 296 — Verfügung der Beweis-
aufnahme zum ewigen Gedächtniß 348, 350 — des Gerichtsvorstauds bezüglich der
Ernennung eines Berichterstatters im Verfahren auf einfache Vorstellungen 645 —
die Vollziehung nicht appellabler richterlicher Verfügungen gilt nicht als Unterwerfung
695 — Verfügungen wegen vorläufiger Vollstreckbarst von Urtheilen, sowie Ab-
änderung Ersterer 268, 512, 549, 700, 701 — Beschwerden gegen Verfügungen,
welchen eine bezügliche Verhandlung in der Sitzung nicht vorausgegangen ist und
durch welche eine Genehmigung oder Anordnung verweigert oder von ungerechtfertig-
ten Voraustagen abhängig gemacht wird, gegen Strafverfügungen, sowie gegen Ver-
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fügungm, welche nicht unter den Parteien ergangen sind 738; Gegenvorstellung
gegen diese Verfügungen 755, 756; Anwendung dieser Bestimmungen auf die nicht-
streitige Rechtspflege 760 — die Vollstreckungshandlungen werden durch den Ge-
richtsvollzieher in der Regel ohne richterliche Verfügung vorgenommen837 — Einspruch
und Rechtsmittel gegen einzelnrichterliche Verfügungen im Vollstreckungsverfahren 841,
954 — Beschwerde gegen Verfügungen des Richtercomnnssärs 854, im Gantverfahren
1198 — Verfügung der Eröffnung des Vertheilungsverfahrens bei Subhastationen durch
den Gerichtsvorstand 1094, 1096; e i n s t w e i l i g e , bei Aussetzung der Verhand-
lung eines Rechtsstreits mit Rücksicht auf Präjudicialpunkte 190, 1 9 1 ; bei An-
trägen auf Erlassung von Vorsichtsverfügungen 619, 620, 621, 635; Urtheile, wo-
durch solche Verfügungen getroffen oder verweigert werden, stehen dem Endurtheile
hinsichtlich der Zulässigkeit der Berufung gleich 683 ; Zulässigkeit solcher Verfügun-
gen bei Beschwerden, welche unmittelbar beim Obergerichte angebracht worden sind
746 — s. auch V o r s i c h t s v e r f ü g u n g e n .

V e r f ü g u n g des Arrestbeklagten über die mit Arrest belegte Forderung 374 — des
Schuldners über die betreffende Sache nach Zustellung der Immissionsklage 1013,
in Betreff beschlagnahmter Immobilien 1050 — Unfähigkeit des Gantschuldners, über
sein Vermögen zu verfügen 1201 — Anfechtbarkeit früherer Verfügungen des Gant-
schuldners 1222—1230 — auf Schiedsgerichte, welche durch letztwillige Verfügungen
angeordnet werden, finden die Bestimmungen über den accessorischen Schiedsvertrag
Anwendung 1344.

V e r g a n t u n g nach dem Ewiggeldrechte der Stadt München 1080, 1188.
Vergehen , Unstatthaftigkeit der Eideszuschiebung über eine als Vergehen strafbare That 457.
Verg le i ch , Spezialvollmacht hiezu 92 — Abschluß eines Vergleichs vor einem Vermitt-

lungsamte, dem Prozeßgerichte oder einem beauftragten Nichter, Beurkundung und
Wirkung 223 — über welche Streitigkeiten der Masseverwalter im Gantverfahren
Vergleiche schließen kann 1291.

Vera le ichungsschr i f ten bei Schriftenvergleichung 3 7 7 - 3 8 1 .
V e r y a f t s b e f e h l gegen einen in Untersuchung^ oder Strafhaft zu bringenden Schuld-

gefangenen 1169.
V e r h a f t u n g , des Schuldners auf Grund einer Vorsichtsverfügung oder wegen Nichtbe-

folgung einer solchen 606, 607, 612, 614, 640, 1142, 1172; statt derselben kann
die Beigebung einer Wache oder Polizeiaufsicht verfügt werden 616; wann die Ver-
haftung aufzuhören hat 617; Antrag des Schuldners auf Entlassung aus der Haft
631 — Verhaftung des Schuldners als Vollstreckungsmittel im Allgemeinen 1139
bis 1172, insbesondere 1145—1155 — s. auch P e r s o n a l h a f t .

V e r h a n d l u n g , Vertagung derselben zum Zwecke der Berichtigung des Vollmachtspunkts
84 — Oeffentlichkeit der Verhandlung vor Gericht 148 — Leitung derselben 150 — Ver-
tagung derselben in Handhabung der Sitzungspolizei 151 — Verbindung und Trennung
der Verhandlungen 157 — Schluß derselben 158 — Mittheilung von Urkunden im An-
waltsprozeß an die Gegenpartei vor der Verhandlung, auf deren Begehren oder
ohne Aufforderung 172, 242, 245, 329, Verweigerung des Eintritts in die Verhand-
lung und Vertagung wegen Unterlassung dieser Mittheilung 172,242, 245,329 — Ver-
handlung im ordentlichen Verfahren vor den Bezirlsgerichten244—248, 251, 253.254,
Vertagung der Verhandlung 245, 249, 252; Verhandlung im abgekürzten Verfahren
259, 260, gesonderte Verhandlung der Widerklage oder Gewährschaftsklage in diesem
Verfahren 260, 261, Uebergang dieser Verhandlung in das ordentliche Verfahren 2 6 1 ;
Wiederaufnahme der Verhandlung 274, 328; Folgen des Nichterscheinens eines
Anwalts bei derselben 301. 303. 304; Vertagung der Verhandlung aus Anlaß von
Klags- oder Widerklagsänderungen im Versäumungsverfahren 302, 304, aus Anlaß
der Anfechtung der Aechtheit von Urkunden 376; Aussetzung derselben wegen Unmög-
lichkeit der Anwaltsbestellung oder des Erscheinens des Anwalts in der* Sitzung 305;
neue Verhandlung in Folge eines Verbindungsurtheils 316—318; Vertagung der
Verhandlung mit Rücksicht auf eine Beweisführung durch Urkunden 329 —
Verhandlung über Anstände und Streitigkeiten, die sich bei der durch einen beauf-
tragten Richter gepflogenen Beweisaufnahme ergeben 342, Verhandlung nach der Be-
weisaufnahme 344—346; bei dem Gerichte des Wohnorts einer Partei oder vor einem
beauftragten Richter, wenn die Partei zur Vergleichung einer Urkunde persönlich einen
Aufsatz niederzuschreiben hat 380, ebenso, wenn ein Dritter dieses zu thun hat 3 8 1 ;
über den Einspruch eines wegen Nichterscheinens verurtheilten Zeugen 430 — in
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welchen Fällen bei Zwischenstreiten die Verhandlung zu trennen ist 484, 485 — Unter-
brechung und Aufhebung der Verhandlungen 490—498 — Ansuchen um Anberaumung
eines besondern Sitzungstags zur Verhandlung im Verfahren vor den Handels- und
Einzelngerichten 503; Verhandlung in diesem Verfahren 504, 506, 507; Vertagung
der Verhandlung 508,509; Verhandlung über Widerklage und Zwischenstreite 510; Ver-
weisung der Sache durch das Einzelngericht an das Collegialgericht 511; Nichterscheinen
des Beklagten bei der Verhandlung 520, desgleichen des Klägers 521; neue Verhand-
lung in Folge eines Verbindungsurtheils 523; im Falle einer Beweisführung 524,
525, 527, 528, 529, 531, 532; Unterbrechung und Aufhebung der Verhandlungen
533—535; Hinterlegung von Anträgen bei den Handels- und Einzelngerichten 536
— Verfahren im Wechfelprozesfe 540—547, Vertagung der Verhandlung 548 —
Verhandlung über das Gesuch des Schuldners um Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gegen die Versäumung der für die Protestation gegen einen Zahlungsbefehl
gestatteten Frist 566, Kosten dieser Verhandlung 567 — Verhandlung bei der Auf-
forderung zur Klage 572, 575, 576, 578 — Festsetzung der Verhandlung bei Klagen
auf Ersatz des bei Aufläufen verursachten Schadens 596, 597, Kenntnißgabe hievon
an den Anwalt des Klägers 598; Verhandlung 599, 600; Anwendung dieser Bestim-
mungen auf Klagen, mittels welcher der Fiskus den Ersatz der mit dem Einschreiten
der bewaffneten Macht verbundenen Kosten von den betreffenden Gemeinden in An-
spruch nimmt 604 — Verhandlungen wegen Erlasfung einer Vorsichtsverfügung 619
bis 621; über Aufhebung und Abänderung derselben 631. 635; Anwaltszwang findet
hiebei nicht statt 637, 640 — Verhandlung bei den protestantischen Ehegerichten 656
bis 681, insbesondere Mitwirkung des Staatsanwalts 672, 673—681 — Verhandlung
vor dem Berufungsgerichte: zur Ermittelung des Werths des Beschwerdegegenstande
690—692, über die vorläufige Vollstreckung des angefochtenen Urtheils 700, 701, in
der Sache selbst 710—736, beim Vorliegen einer in der nämlichen Sache erhobenen
Beschwerde 753, 754 —über Wiederaufnahmsverlangen 779—783 — über Nichtig-
keitsbeschwerden 803—810, nach dem Urtheile 820 — vor den Schiedsgerichten 1332
bis 1334, welche Verhandlungen Schiedsrichtern nicht übertragen werden können 1320
— Verhandlungen im Vollstreckungsverfahren, s. Vollstreckungen, im Gantver-
fahren, f. Gant.

Verhinderung, unabwendbare, als Grund zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gegen Versäumung von Tagfahrten und Fristen 216, Beweis derselben 217 — des
zur Beweisaufnahme beauftragten Gerichtsmitglieds 334 — Verfahren bei Verhinde-
rung eines zur Schriftenvergleichung Vorgeladenen zum Erscheinen 380, 381 —Ver-
hinderung vorgeladener Zeugen 427, 428 — des Schwurpflichtigen 464, 468, 472
— des Beklagten im Wechselprozesse 541 — eines Ehetheils im Ehescheidungsprozesse
zum Erscheinen beim Sühneversuch 660 — eines Richters zum Erscheinen bei der
Verküudung des Urtheils oder bei der Genehmigung der Entscheidungsgründe 277,
278, desgleichen bei der vollständigen Abfassung des Urtheils bei Nichtigkeitsbeschwerden
816 — des provisorischen Masseverwalters bei der Gant 1237; des Richtercom-
missärs zur Versiegelung des beweglichen Vermögens des Gantschuldners 1238 —
der Schiedsrichter 1331.
s. auch Ersetzung.

Verjährung des Rechtsmittels der Wiederausnahme des Verfahrens 773.
Verkauf, s. Veräußerung.
Verkehrsanstalten der Orte, wo der Gantschuldner wohnt oder sein Geschäft betreibt,

sind von der Ganteröffnung durch den Commissär in Kenntniß zu setzen 1241.
Verkündung, der Urtheile 269, 277, 710, 819, insbesondere der Handels- und einzeln-

gerichtlichen Urtheile 514, eines einzelngerichtlichen Urtheils am Orte der Beweisaufnahme
532 — Verletzung der Vorschriften über die Oeffentlichkeit des Verfahrens bei Ver-
kündung einer Entscheidung als Nichtigkeitsgrund 788, 815 — des Ganterkenntnisses
1195, 1205, 1206; Obliegenheiten des Richtercommissärs nach der Verkündung des
Gauterkenntnisses 1199—1202; Wirkungen, welche mit der Verkündung des Gant-
erkenntnisses eintreten 1206, 1210, 1211.

Verlängerung, von Fristen im Allgemeinen 212, 213 — der Frist zur Beibringung
einer von einem Dritten beizubringenden Urkunde 388.

Verlassung, bösliche, eines Ehetheils, Erlassung richterlicher Rückkehrsbefehle 657, 658,
674, Beweis der bösüchen Verlassung 668.

Verlegung, von Tagfahrten 212, 213 — der Verhandlung wegen Mangels an Zeit 252.
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Ver le tzung, wesentlicher Grundsätze des Verfahrens im ersten Rechtszuge 733 — straf-
bare, der Amtspflichten von Seite eines Richters als Grund der Wiederaufnahme
des Verfahrens 761, 763, 7 7 0 — Verletzung der Vorschriften über die Oeffentlichkeit
des Verfahrens als Nichtigkeitsgrund 788, desgleichen einer Recht Iregel 788; Ver-
letzung gesetzlicher Vorschriften bei Auffassung der thatsächlichen Ergebnisse der Beweise
und Verhandlungen oder bei Auslegung des Inhalts einer Urkunde 791, der gesetzlichen
Vorschriften über die Förmlichkeiten des Verfahrens 793, von Handelsgebräuchen 794.

V e r l u s t , der Habe von Reisenden, Zuständigkeit bei Streitigkeiten hierüber 6 — von
Beweisurkunden 393 — der Fähigkeit einer Partei, vor Gericht zu handeln, und ihrer
Befugniß zur Prozeßführung als Grund der Unterbrechung des Verfahrens 491 —
Angriffs-, Bertheidigungs- oder Beweismittel, deren eine Partei kraft rechtskräftiger
richterlicher Entscheidung oder gesetzlicher Vorschrift verlustig geworden ist, dürfen in
der Berufungsinstanz nicht mehr geltend gemacht werden 707 — des Rechts des Gant-
schuldners, über sein Vermögen zu verfügen, als Folge der Ganteröffnung 1201,1208.

Vermächtnisse, Gerichtsstand bei Klagen aus denselben 22 — Vermächtnisse, welche dem
Gantschuldner angefallen sind, können von der Gläubigerschaft für die Masse ange-
nommen werden 1208.

V e r m i t t l u n g s a m t , der Gemeinden, Militärbehörden, Universitätsrektorate, dann vor
Einzelngerichten 222; Constatirung der von einem solchen Vermittlungsamte abgeschlosse-
nen Uebereinkunft 223 — Anerkennung der Aechtheit einer Privaturkunde vor dem
einzelngerichtlichen Vcrmittlungsamte 583.

Vermi t t l ungsversuche der Sachverständigen im handelsgerichtlichen Verfahren 513 —
des Richtercommissärs im Gantverfahren 1303.
s. auch Sühneversuch.

V e r m ö g e n , eines verstorbenen Schuldners, Vollstreckungsverfahren gegen die Erben des
Schuldners hinsichtlich desselben 833 — Ermächtigung des Verwalters fremden Ver-
mögens zur Uebertragung der Entscheidung einer Streitigkeit an Schiedsrichter 1321 —
des Gantschuldners, f. G a n t .

V e r m ö g e n s c u r a t e l , Mitwirkung der Staatsanwaltschaft bei Streitigkeiten der unter
Vermögenscuratel stehenden physischen Personen 160.

Vermögens los igke i t , Nachweis derselben im Armenrechte 133, 136, 138, 140, 145.
V e r m u t h u n g e n , Beweis durch gesetzliche und gemeine Vermuthungen 322, 326, 345

— Gegenbeweis gegen gesetzliche Vermuthungen 333; Eideszuschiebung gegen dieselben
457 — Erfüllungseid beim Beweis durch Vermuthungen 469.

V e r n e h m u n g , der Parteien, Zeugen und Sachverständigen bei der Verhandlung durch
den Vorsitzenden oder Einzelnrichter 150 — Erscheinen einer Partei zur Vernehmung
in der Sitzung oder Vernehmung derselben durch ein abgeordnetes Gerichtsmitglied
oder den Richter des Wohnorts 155 — der Parteien durch Sachverständige im han-
delsgerichtlichen Verfahren 513 — des Gläubigerausschusfes im Gantverfahren 1236,

5 1288 — von Zeugen und Sachverständigen im schiedsgerichtlichen Verfahren 1333 —
des Staatsanwalts, s. S t a a t s a n w a l t ,
von Zeugen, s. Zeugen.

V e r o r d n u n g e n , Vorbehalt derselben in Bezug auf: die Zuständigkeit der Gerichte der
Hauptstadt, wenn dieselbe in mehrere Gerichtsbezirke getheilt ist 13, 15; die Zulassung
der geprüften Rechtspraktikanten zur mündlichen Nechtsvertheidigung 80; die Gebühren
der Advokaten und Rechtspraktikanten 82 ; die dienstliche Stellung und Disciplin, so-
wie Gebühren der Gerichtsvollzieher 104; den Tarif über Reisegebühren der Parteien
106; Zulassung von Wertpapieren, welche nicht bayerische Staatspapiere sind, zur
Sicherheitsleistung 123, 126, 130, 615; gerichtliche Hinterlegung von Geld oder andern
Sachen 132; Behandlung der Armenrechtsgesuche und Armensachen 145; Verwendung
gewisser Geldstrafen 146; Vorschriften Über Anlegung und Führung der Gerichtsakten
169; Vorschriften über Bekanntmachung in öffentlichen Blättern bei Zustellungen
an Personen, deren Aufenthaltsort unbekannt ist 194; die Erweiterung von Fristen
bei Zustellungen an Personen, die im Auslande wohnen oder sich aufhalten 209; die
Vorschriften über Anlage und Führung des Hauptverzeichnisfes und der für die ein-
zelnen Senate bestimmten besondern Verzeichnisse 258; die Gebühren der Zeugen und
Sachverständigen, sowie die Bescheinigung über die Hinterlegung der Kosten für die
Beweisaufnahme 343, 849; die Vorschriften über die Einrichtung und Führung der
Bücher, dann Ausstellung der Bescheinigungen behufs Feststellung des sicheren Datums
einer Privaturkundc 359; Ermächtigung öffentlicher Beamter zur Bernehmlassung als
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Zeugen 400, 4 1 1 ; Ar t und Zeit der Vorladung von öffentlichen Beamten und Be-
diensteten als Zeugen 410; die Borschriften über die Führung eines Verzeichnisses
zur Eintragung der Klagurkunde in Handelssachen 507; die Frage, ob bei Beschlüssen
und Urkunden derjenigen Verwaltungsbehörden, welchen das Vollstreckungsrecht zusteht
oder welchen die Gesetze die Befugniß zur Ausfertigung vollstreckbarer Urkunden ein-
räumen, die Vollstreckbarkeitserklarung der Urschrift oder einer Ausfertigung beizufügen
sei 884; die Verwahrungsgebühren bei Verwahrungen gepfändeter Gegenstände 914;
die Vorschriften über die Art der Bekanntmachung von Versteigerungen gepfändeter
Gegenstände 926; das Maß der Unterhaltsgelder bei der Personalhaft 1157.

Verpachtung einer Liegenschaft im Immissionsverfahren 1017.
Verp f legung, Nutzungsbezüge und Nutzgenuß der Eltern aus dem Sondervermögen ihrer

Kinder unterliegen dem Arreste und der Immission so weit nicht, als sie zur standes-
mäßigen- Erziehung, Ernährung und Verpflegung der Kinder nöthig sind 968, 1008,
1014; gleiche Grundsätze gelten im Gantverfahren 1209, 1281 — bezüglich der Kosten
der Verpflegung verhafteter Schuldner, s. U n t e r h a l t s g e l d e r ,
s. auch U n t e r h a l t .

V e r p f l i c h t u n g , von Uebersetzern und Dollmetschern 163 — von Zeugen 417, 418 — der
Masseverwalter bei der Gant 1233, 1290, des Geschäftsführers bei Fortsetzung des
Geschäftsbetriebs 1242 — von Zeugen und Sachverständigen im schiedsgerichtlichen
Verfahren 1333.

^Ver rechnung, gegenseitige, der Forderungen eines Ansteigerers im Subhastationsverfahren
mit dem Steigpreise 1128.
s. auch Rechnungsstellung.

V e r s ä u m n i s , von Tagfahrten und Fristen, wann ein solches vorliegt 207, 208, Nach-
theile desselben im Allgemeinen 215, Wiedereinsetzung dagegen in den vorigen Stand
216, 217 — der Fristen für das Vorverfahren 251 — der Kundmachung der Zeugen
an die Gegenpartei 412 — der für die Protestation gegen den Zahlungsbefehl ge-
statteten Frist, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hiegegen 565 — der Frist zur
Erhebung der Klage auf Einweisung in die mit Arrest belegte Forderung, Wieder-
einsetzung hiegegen unstatthaft 990 — des Erscheinens des Gantschuldners bei der
Verhandlungstagfahrt im Liquidationsverfahren, Wiedereinsetzung hiegegen unstatt-
haft 1264.

V e r s ä u m u n g s u r t h e i l , im Verfahren vor den Bezirksgerichten gegen den Beklagten, wenn
für denselben kein Anwalt bestellt wurde 250, 297—300, wenn für denselben zwar
ein Anwalt bestellt wurde, dieser aber in der zur Hinterlegung der Anträge oder un-
mittelbar zur Verhandlung bestimmten Sitzung nicht erschienen ist 301 ; gegen den
Kläger 303; in Bezug auf die Widerklage 304; Unmöglichkeit der Anwaltsbestellung
oder des Erscheinens des Anwalts in der Sitzung 305; Bestimmung für den Fall,
daß mehrere vorgeladene Parteien nicht erschienen sind 306; Schriftfatz zur Darstel-
lung des Sachverhalts bei Versäumungsurtheilen 308; Einspruch gegen das Versän-
mungsurtheil 309 — 315; Verbindungsurtheil, wenn in der zur Hinterlegung der
Anträge oder unmittelbar zur Verhandlung bestimmten Sitzung von mehreren Be-
klagten nur ein Theil vertreten ist 316—318 — Versäumungsurtheil im Handels- und
einzelngerichtlichen Verfahren 520, 521, Einspruch hiegegen 522, Verbindungsurtheil
523 — gegen Versäumungsurtheile im Wechselprozesse findet kein Einspruch statt 551
— Bestimmung für den Fall, daß ungeachtet des Nichterscheinens eines Anwalts ein
den Bestimmungen des Hauptstücks 8 entsprechender Antrag nicht gestellt wird 241
— Versäumungsurtheile bei Gesuchen um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gegen die Versäumung der für die Protestation gegen den Zahlungsbefehl gestatteten
Frist 566, Einspruch hiegegen unstatthaft 566 — Zuläfsigkeit der Berufung gegen
Versäumungsurtheile 694, Beginn des Laufs der Berufungsfrist 697, Bestimmung für
den Fa l l , daß gegen ein Versäumungsurtheil von einer Partei Einspruch, von der
andern Berufung erhoben wurde 722; Versäumungsurtheile in der Berufungsinstanz
726; Aufhebung eines Versäumungsurtheils von dem Obergerichte 732 — im Rech-
nungsprozesse 891 — bei Streitigkeiten über angemeldete Forderungen oder deren
Vorzugsrechte im Gantverfahren 1273.

V e r s a m m l u n g e n , gesetzlich constituirte, in den Versammlungsorten derselben, sowie der
öffentlichen Behörden und Körperschaften darf während der Sitzungen und Amtshand-
lungen der Schuldner nicht verhaftet werden 1147, 1172.
s. auch Gant .
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Verschiebung von Tagfahrten 212, 213, 252.
Verschleppungen, von Gegenständen der Gantmafse, Sicherungsmaßregeln hiegegen 1194

die Versiegelung der Gegenstände darf unterbleiben, wenn keine Gefahr der Verschlep
pung besteht 1238.

Verschulden, grobes, von Seite eines Richters, Verfällung desfelben in die Kosten de
Befchwerdeführung 750.

Verschwiegenheit, Untüchtigkeit als Zeugen und Verweigerung des Zeugnisses wegen!
einer Pflicht zur Verschwiegenheit 400, 401, 411, 429, 431.

Versehen, Berichtigung von Versehen im Urtheile 282—284, 517.
Versicherung, eidliche, der Rechtzeitigkeit des Verlangens um Wiederaufnahme desVer

fahrens 775.
s. auch Eid.

Versiegelung gepfändeter Fahruisse 911, 913 — des beweglichen Vermögens des Gant-
schuldners 1238, 1239, 1290.
s. auch Vollstreckungen.

Versilberung der Gantmasse durch den definitiven Masseverwalter 1290.
Versteigerungen im Vollstreckungsverfahren, s. Vollstreckungen — im Gantver-

fahren, f. Gant.
Versteigerungsbeamter im Vollstreckungsverfahren, f. Vollstreckungen.
Versteigerungsprotokoll im Vollftreckungsverfahren, s. Vollstreckungen.
Vertagung, der Verhandlung zum Zwecke der Berichtigung des Vollmachtspunktes 84,

in Handhabung der Sitzungspolizei 151, als Folge unterlassener Mittheilung oder
Rückgabe von Urkunden im Anwaltsprozesse 172, 242, 245; mit Rücksicht auf eine
Beweisführung durch Urkunden 329, aus Anlaß der Anfechtung der Aechtheit von
Urkunden 376 — der Hinterlegung der Anträge von Amtswegen 241, auf Begehren
242, 243, 252 — der Verhandlung in der bezirksgerichtlichen Sitzung, von Amts-
wegen 245, auf Begehren 245, 249, 252 — Kosten aus Anlaß von Vertagungen
251 — im abgekürzten Verfahren, wenn Anlaß zur Streitverkündung oder Ge-
währschaftsklage besteht 260 — behufs neuerlicher Vorladung des Beklagten 300 —
aus Anlaß von Klags- oder Widerklagsänderungen im Verfäumungsverfahren 302,
304 — der Verhandlung nach der Beweisaufnahme 344 — der Zeugenvernehmungs-
tagfahrt 411, 420, 151 — der Verhandlung in Handels- und einzelngerichtlichen
Sachen 508. 509; der Verkündung des Urtheils 514 — bei Erlassung von Verbin-
dungsurtheilen 316,523 — der Verhandlung im Wechselprozesse 548 — im Verfahren
bezüglich der Erlassung von Vorsichtsverfügungen sollen Vertagungen nur im Falle
dringender Notwendigkeit stattfinden 637 — Vertagung der Verhandlung in der
Berufungsinstanz 719 — in Beschwerdesachen 754 — Vertagung der Verhandlung
über Nichtigkeitsbeschwerden darf nur aus erheblichen Gründen bewilligt werden 809,
Vertagung der Urteilsverkündung 816 — der Verhandlung im gerichtlichen Ver-
theilungsverfahren bei Pfändungen von Fahrnissen und Früchten 945, 965 — der
Verhandlung im Vertheilungsverfahren bei Immissionen 1027 — der Verhandlung
bei Streitigkeiten über angemeldete Forderungen oder deren Vorzugsrechte im Gant-
verfahren 1274 — von Tagfahrten, f. Tag fahr t .

Vertagungsurthel le, Nichterforderniß von Entscheidungsgründen 275; Eintragung
derselben in das Urtheilsbuch 281, Ausfertigungen hievon 293.

Vertheidigungsmit te l , Zurückweisung unerheblicher und unzulässiger Vertheidigungs-
mittet von Amtswegen 264 — neue, wann diese in der Berufungsinstanz noch gel-
tend gemacht werden dürfen 707, 713, 736; Verhandlung vor dem Berufungsgerichte
über Streitpunkte, bezüglich deren das Untergericht nicht alle Vertheidigungsmittel
gewürdigt hat 731 — wann der Wiederaufnahmsbeklagte von Vertheidigungsmitteln,
welche im frühern Verfahren ausgeschlossen oder nicht vorgebracht wurden, Gebrauch
machen darf 778 — wann Vertheidigungsmittel, welche im frühern Rechtszuge nicht
geltend gemacht wurden, als Grundlage einer Nichtigkeitsbeschwerde dienen können 792.

Verthei lung, Verthei lungsplan und Vertheilungsverfahren im Vollstreckungs-
verfahren, s. Vollstreckungen, im Gantverfahren, s. Gant.

Vertrage, Gerichtsstand für Klagen aus Verträgen 23 — wann Verträge, welche der
Schuldner nach Bekanntmachung des Immissionsurtheils oder zwischen der Zustellung
der Immissionsklage und der Bekanntmachung des Urtheils abgeschlossen hat, nichtig
oder ungiltig sind 1013 — Nichtigkeit der Verträge, welche der Schuldner nach Vor-
merku g der Beschlagnahme von Immobilien hinsichtlich derselben abgeschlossen hat
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1050 — Ungiln'gkeit der vom Gantschuldner abgeschlossenen Verträge 1223, 1224,
1226, 1227 — Verträge der Parteien, ihre Streitigkeiten durch Schiedsrichter ent-
scheiden zu lassen 1319, 1320 — über Aufhebung der ehelichen Gütergemeinschaft
und über Aenderung der ehelichen Güterverhältnifse, s. G ü t e r v e r h ä l t n i s s e .

Ver t rauenspersonen, Zulassung derselben bei beschränkter Oeffentlichkeit 149.
V e r t r e t e r , für den Richter und Gerichtsschreiber bildet die Berechtigung, als gesetzlicher

Vertreter einer der Parteien aufzutreten, einen Behinderungsgrund 40, 52 — Ver-
tretung wegen Mangels der Gerichtsfähigkeit 58, wann gerichtsunfähige Personen
oder deren Vertreter ohne die erforderliche Ermächtigung zum selbstständigen Handeln
vor Gericht zugelassen werden können 59; Legitimation der gesetzlichen Vertreter 61 —
gemeinschaftliche Vertretung bei Streitgenossenschaften 64 — Vertretung der Parteien
vor Gericht 78, 79 — Gebühren der Advokaten, Anwälte und Rechtspraktikanten als
Vertreter vor Gericht 82 — über die Vorschriften hinsichtlich der Bevollmächtigung
s. unter Vollmacht — persönliche Verurtheilung des gesetzlichen oder bevollmächtigten
Vertreters zur Kostentragung 110 — Zustellungen an gesetzliche Vertreter 193, 206
— Vertreter der Parteien bei der Beweisaufnahme 340, 341 — Leistung von Par-
teieneiden durch Vertreter 451—453, 472 — Tod des gesetzlichen Vertreters einer
Partei, als Grund der Unterbrechung des Verfahrens und des Fristenlaufs 211, 491
— Vertretung einer Partei im Verfahren bezüglich der Erlassung von Vorsichtsver-
fügungen 637 — wann wegen Mangels der Vertretung eines Minderjährigen oder
Entmündigten, oder wegen Gefährde oder unbefugter Handlungen des gesetzlichen
Vertreters gegen eine zum Nachtheile des Minderjährigen oder des Entmündigten
ergangene Entscheidung Wiederaufnahme des Verfahrens verlangt werden kann 761,
780, Frist zur Erhebung dieses Rechtsmittels 770 — Vertretung des Nichtigkeits-
beklagten im Verfahren über Nichtigkeitsbeschwerden 809 — wann die gegen den
gesetzlichen Vertreter begonnene Vollstreckung gegen den Vertretenen fortgesetzt werden
kann 834—gemeinschaftliche Vertretung mehrerer Parteien durch einen Anwalt behufs
der Bestreitung des Vertheilungsplans im Subhastationsverfahren 1108, im Gantver-
fahren 1 2 7 1 — fakultative Vertretung der Parteien im Vertheilungsverfahren 1116;
ebenso im Gantverfahren 1184 — Vertreter einer zu vergantenden Masse 1187; Wahl
eines Anwalts zur gemeinsamen Vertretung durch die Gläubigerversammlung 1280;
Zahlung der Kosten der Vertretung 1294 — Vertreter einer physischen oder juristischen
Person bedürfen zur Übertragung der Entscheidung einer entstandenen Streitigkeit an
Schiedsrichter derselben Ermächtigung, wie zum Abschlüsse eines Vergleichs 1321.

V e r w a h r u n g , einer Sache durch einen Dritten (Sequester) als Vorsichtsverfügung 606
— gegen das Anerkenntniß der Rechtmäßigkeit der Vollstreckung kann mit der ge-
richtlichen Hinterlegung der geschuldeten Beträge behufs Einstellung der Vollstreckung
Verwahrung verbunden werden 872 — Verwahrung gepfändeter Gegenstände 910
bis 918, insbesondere Verwahrungsgebühren 914, Anstände zwischen dem Verwahrer
und dem Gerichtsvollzieher 918, s. auch Vo l ls t reckungen — Verwahrung des Ver-
hafteten bei Vollstreckung der Personalhaft 1156—1158.

V e r w a l t u n g , Gerichtsstand der geführten Verwaltung 27 , 38 — einer Sache durch
einen Dritten (Sequester) als Vorsichtsverfügung 606, Ertheilung der Vorschriften
hierüber 622 — Aufstellung eines Verwalters, der die Einerntung gepfändeter Früchte
auf der Wurzel zu besorgen hat 961—963 — der Liegenschaften im Immissionsver-
fahren 1017—1019; der Verwalter hat bei allen Tagfahrten im Vertheilungsver-
fahren zu erscheinen 1033, kann vom Commissär zur Ablieferung der Ertragsüber-
schüsse angehalten werden 1034, hat bei Beendigung der Einweisung dem Schuldner
Schlußrechnung zu stellen 1036 — das Protokoll über die Beschlagnahme von Immo-
bilien ist, wenn in Folge einer vorausgegangenen Immission oder Sequestration ein
Verwalter aufgestellt ist, auch diesem zuzustellen 1048; Befugnisse und Pflichten des
Verwalters 1124. 1125 — provisorische Verwalter der Gantmafse 1 2 3 3 - 1 2 5 1 ;
definitive 1280—1293; Auszahlung der Kosten der Verwaltung 1294; Festsetzung
der künftigen Verwaltung solcher Güter, an welchen dem Gantschuldner kein Ver-
äußerungsrecht, sondern nur Genußrechte zustehen 1312.

V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n , vorgängiges Ansuchen bei denselben um Abhilfe bei Klagen
gegen den Fiskus 176 — Vollstreckungsrecht derselben 882—886.

Verwa l tungssachen als Präjudicialpunkte für einen Rechtsstreit 190.
^Verwandtschaf t , mit Betheiligten, Behinderungsgrund für den Nichter und Gerichts-

schreiber 40, 52 des Gerichtsschreibers mit dem Richter, Ablehnungsgrund gegenüber
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dem erstem 52 ; mit Betheiligten, als Grund der Behinderung des Gerichtsvollzieher
201, 206 — als Grund der Zeugnißverweigerung 4 0 1 ; als Hindern iß der Zeug
schaft bei Vollstreckungshandlungen 849 — wann die von Seite des Gantschuldner
mit Verwandten abgeschlossenen Verträge als ungiltig angefochten werden könne
1223, 1229.

V e r w e i g e r u n g , der Antwort auf gestellte Fragen, Folgen derselben 156 — der Ein
lassung auf Grund von Einreden 185, 186 — des Zeugnisses, Recht hiezu 401
Geltendmachung dieses Rechts 428, 429, 4 3 1 ; Folgen der ungerechtfertigten Verwei
gerung 432 — der Annahme der Wahl oder Ernennung zum Sachverständigen 436,
441, 442 — des Haupteids 465—468, des Erfüllungsei'ds 469, 472, des Schätzungs
eids 470—472, des Offenbarungseids 471, 472 — der Annahme des Schiedsrichteramt
1323 — der Vollstreckbarkeitserklärung eines schiedsgerichtlichen Endurtheils 1338,1339.

V e r w e i s u n g , einer Sache an ein anderes, an sich nicht zuständiges Gericht 54 — Ver
Weigerung der Einlassung beim Begehren der Verweisung an ein anderes Gericht 186
— Verweisung einer Sache von dem Einzelngerichte an das Collegialgericht 511 —
der Parteien in handelsgerichtlichen Sachen vor Sachverständige 513 — einer ver>
nichteten Sache an das zuständige Gericht oder an einen andern Senat des Gerichts
dessen Entscheidung vernichtet worden ist, oder an ein anderes gleichstehendes Gericht
815, 820 — der im Vertheilungsverfahren bei Pfändung und ZwangsveräußerunH
von Fährnissen entstandenen Streitigkeiten durch den Richterkommissär an das Be
zirksgericht 944 — desgleichen der im Liquidationsverfahren bei Gantsachen entstan
denen in eine Sitzung des Gantgerichts 1269, 1276 — über Verweisung an er
anderes Gericht können Schiedsrichter nicht entscheiden 1320; Verweisung der Par
teien durch die Schiedsgerichte an das ordentliche Gericht behufs Erledigung eines
der schiedsgerichtlichen Entscheidung entzogenen Präjudicialpunktes 1334.

V e r w e n d u n g e n , welche der erste Steigerer im Subhastationsverfahren auf die Sache
gemacht hat, inwieweit er im Falle einer Wiederversteigerung Ersatz hiefür verlangen
kann 1138.

V e r w e r f u n g , von Zeugen 400, 412, 415, 421, 424—426 — der Berufung 724, 725
— einer erhobenen Beschwerde 749 — des Wiederaufnahmsverlangens 784, 785 —
der Nichtigkeitsbeschwerde 813 — des Antrags auf Ganteröffnung 1205.

V e r w i l l i g u n g von Hypotheken von Seite des Gantschuldners, wann diese anfechtbar ist
1222, 1229.

Ve rze i chn i s , über die zur Sitzung angemeldeten Sachen 236, 258, über die den
Senaten zugetheilten Sachen 238, 258, über die zur Verhandlung aufzurufenden
Sachen 244 — der Zeugen, Zustellung desselben an die Gegenpartei 412, 415
— zur Eintragnug der Klagurkunden im Verfahren vor den Handelsgerichten 507
— Eintragung der Anmeldung der Nichtigkeitsbeschwerde in das Hauptverzeichniß
806 — Verzeichmß des Vermögens des Gemeinschuldners im Gantverfahren 1190,
1247; Verzeichnung der den Vermögens- und Schuldenstand des Gantfchuldners be-
treffenden Bücher und Papiere, 1240, der nicht unter Siegel gelegten Gegenstände 1239,
der Vermogenstheile des Gantfchuldners, an welchen einem Gläubiger ein Vorzugs-
recht zusteht 2 250, der zur Gantmasse gehörigen Vcrulögcnsthcilc auf Veranlassung
des definitiven Masseverwalters 1290, vergl. mit 1251.

Verz ich t , Spezialvollmacht des Gewalthabers zum Verzicht auf einen von der Gegenpartei
zu schwörenden Eid und zum Verzicht auf ein Rechtsmittel 92 — Spezialermächti-
gnng oder Mitunterschrift Seitens der Partei bei Verzichtserklärungen in einem Ge-
richtsvollzieherakt 102 — späterer, auf Beweismittel 337 — auf Augriffs-, Verthei-
digungs- oder Beweismittel durch die Partei im ersten Rechtszuge, diese dürfen in
der Berufungsinstanz nicht mehr geltend gemacht werden 707 — eines Gläubigers auf
die Fortsetzung der Haft des Schuldners 1162.

Ve rzöge rung , Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten wegen Verzögerung des Transports
von Reisenden 6 — Verzögerung der Rechtspflege 56.

V iehwe iden , Zuständigkeit bei Klagen wegen Beschädigung durch Viehweiden 6.
Vo l lmach t , von Gewalthabern im Allgemeinen, Fähigkeit zur Uebernahme einer Vollmacht

im Parteiprozefse 78, im Anwaltsprozesse 79, 80 ; Vorschriften in Bezug auf die
Ausstellung und Beglaubigung der Vollmacht und den Nachweis der Bevollmächtigung
im Parteiprozesse 83—88, im Anwaltsprozesse 89, 92 ; Spezialvollmacht 92; Vertagung
der Verhandlung zum Zwecke der Berichtigung des Vollmachtspunktes 94 ; Umfang der
Vollmacht 90 — 93; Widerruf, Erlöschen und Aufkündigung der Vollmacht 87, 93,
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9 4 ; Nichtigkeit wegen Mangels der Vollmacht 95—100; des Offizialanwalts in Ar-
mensachen 139. 140 — des Gerichtsvollziehers, Erforderniß und Form 102; Nich-
tigkeit wegen Mangels der Vollmacht 103 — Aufkündigung der Vollmacht eines Zu-
stellungsbevollmächtigten 192 — Eintragung der bei der Verhandlung ertheilten Vollmacht
ins Urtheilsbuch 281, Ausfertigung hierüber 293 — Spezialvollmacht zur Erklärung
des Abftandes vom Prozesse 92,497 — Nachweis der Bevollmächtigung bedürfen nicht:
Gerichtsvollzieher und Advokaten, bei Gesuchen um Erlassung eines bedingten Zah-
lungsbefehls 554, bei Gesuchen und Anträgen in Bezug auf Vorsichtsverfügungen
637, im Vertheilungsverfahren über den Erlös aus gepfändeten Fahrnissen, falls
sie bei der Vollstreckung thätig waren beziehungsweise die einschlägigen Urkunden be-
sitzen 952; Gerichtsvollzieher zur Vornahme von Vollstreckungshandlungen, wenn
sie sich im Besitze der vollstreckbaren Urkunde befinden 838; Advokaten zur Abgabe
der Erklärung des Drittschuldners bei einem Arreste 976, wenn sie als Gewalthaber
im Vertheilungsverfahren bei einer Subhastation auftreten 1116, desgleichen im Gant-
verfahren 1184 — an wen im Falle der Erlöschung der Vollmacht des Zustellungs-
bevollmächtigten im Vollstreckungsverfahren die Zustellung zu machen ist 851 , insbe-
sondere bei der Personalhaft 1171 — Anfechtung einer zu vollstreckenden Entscheidung
als nichtig wegen Mangels der Vollmacht 877 — Nachweis der besonderen Ermäch-
tigung des Gerichtsvollziehers bei Anlegung der Personalhaft 1145 — Nachweis der
Vollmacht, wenn Jemand im Subhastationsverfahren für einen Dritten gesteigert hat
1072 — Erlöschen der von dem Gantschuldner ertheilten Vollmachten in Folge der
Ganteröffnung 1201; die bei der Anmeldung der Forderungen im Liquidationsverfahren
vorgelegten Vollmachten bilden Beilagen des Anmeldungsprotokolls 1257; die auf den
Namen mehrerer Gläubiger ungetheilt eingetragenen Hypothekenforderungen kann einer
der Gläubiger im Liquidationsverfahren anmelden, ohne eine Vollmacht von den an-
dern Gläubigern zu bedürfen 1262, s. auch U rkunden .

Vo l l s t reckbare , Ausfertigung s. A u s f e r t i g u n g , Urkunde s. U r k u n d e n .
Voüs t reckbarke i t , Urtheile, durch welche im Falle der Anstellung einer Widerklage über

die Hauptklage früher als über die Widerklage entschieden wurde oder eine Verurthei-
lung unter Vorbehalt einer Nachklage erfolgt ist, sind einstweilen vollstreckbar trotz
eines Einspruchs oder einer Berufung gegen das über den Anspruch auf Sicherheits-
leistung oder über Zulänglichkeit der angebotenen Mittel ergangene Urtheil 129 — Vol l -
streckbarkeit der gegen einen nicht erschienenen Zeugen durch Beschluß erlassenen Ver-
urtheilung in die verursachten Kosten 427 — der auf Vorsichtsverfügungen sich be-
ziehenden Erlasse 639 — der vor dem Prozeßgerichte, einem beauftragten Richter oder
dem eiuzelngerichtlichen Vermittlungsamte geschlossenen Übereinkünfte 223 — der
Entscheidungen der bayerischen Gerichte, der ihnen gleichgestellten Urkunden und der
Urkunden der bayerischen Notare 822 — des dem Schuldner oder Drittbesitzer im
Subhastationsverfahren ertheilten Befehls, die in seinem Besitze befindlichen Gegen-
stände zu räumen 1073 — des die Freilassung des verhafteten Schuldners verfügen-
dm Urtheils 1166, s. auch Vo l l s t reckungen .

Vo l l s t r eckba rke i t se r k l a rung , Form derselben 290; 562. 651 ; in vollstreckbarer Form
sind insbesondere zu ertheilen: Anweisungen an Gläubiger für die im Vertheilungs-
verfahren bei Pfändungen von Fährnissen und Früchten ihnen zugewiesenen Beträge
950,965, desgleichen im Immissionsverfahren 1029, im Subhastationsverfahren 1114
— Vollstreckbarkeitserklarung der Beschlüsse im Verfahren mittels bedingter Zah-
lungsbefehle 562; der Entscheidungen auf einfache Vorstellungen 651 ; der Ent-
scheidungen auswärtiger Gerichte 823, die bezüglichen Gesuche sind mittels Klage an-
zubringen 824, Mitwirkung des Staatsanwalts 160 — Vollstreckbarkeitserklarung der
Beschlüsse und Urkunden von Verwaltungsbehörden durch diese 884 — 886 — der
schiedsgerichtlichen Endurtheile 1337, Verweigerung derselben 1338, 1339 — vor -
l ä u f i g e , der bezirks- und einzelngerichtlichen Urtheile 268, 512 — der handelsge-
richtlichen Urtheile 513. im Wechselprozesse 549 — der von den Gerichten in Bezug
auf Vorsichtsverfügungen erlassenen Urtheile 639 — die Vollziehung eines für vor-
läufig vollstreckbar erklärten Urtheils gilt nicht als Unterwerfung 695 — Bestimmung
für den Fall, daß die Verfügung der vorläufigen Vollstreckbarkeit im ersten Rechtszuge
nicht nachgesucht worden ist 700; desgleichen, wenn dieselbe vom Untergerichte in einem
dazu nicht geeigneten Falle erlassen worden ist 701 — vorläufige Vollstreckbarkeits-
erklarung des auf Einweisung lautenden Urtheils im Immissionsverfahren 1012.

Vo l ls t reckungen, Vereu '...ung des Gerichtsstands 38 — Ersatz des durch eine Vol l-
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streckung verursachten Schadens 119, Sicherheitsleistimg hiefür 130 — Ausschluß der
Verbindlichkeit zur Sicherheitsleistung für die Prozeßkosten bei Klagen auf Aufhebung
eines auf Grund einer vollstreckbaren Urkunde eingeleiteten Vollstreckungsverfahrens
120 — Armenrecht bei Vollstreckungen 135 — Mitwirkung des Staatsanwalts in
Vollstreckungsfachen 160 — inwieweit Sistirung der Vollstreckung eines Urtheils in
Folge eines Gesuchs um Wiedereinsetzung gegen den Ablauf der Berufungsfrist ein-
tr i t t 217 — Urtheile, welche der sofortigen Vollstreckung ohne Zulassung der Beru-
fung unterliegen 268 — Vollstreckungsbeschluß im Verfahren mittels bedingter Zah-
lungsbefehle 561 — 563; Einstellung der Vollstreckung durch das Einzelngericht, im
Falle der Schuldner um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäu-
mung der für die Protestation gegen den Zahlungsbefehl gestatteten Frist nachsucht
565 — Vollstreckung der gegen die Beklagten ergehenden Urtheile im Verfahren bei
Klagen auf Ersatz des bei Aufläufen verursachten Schadens :c. 602, 604 —Vorsichts-
verfügungen können vor Einleitung eines Vollstreckungsverfahrens und im Laufe eines
solchen getroffen werden, um die künftige Vollstreckung zu sichern 605; Anwendung
der Bestimmungen über Vollstreckungsmittel auf Vorsichtsverfügungen 613, 624; Noth-
wendigkeit der Betreibung der Hauptsache im Falle der Vollstreckung einer Vorsichts-
verfügung 630, 633; Vollstreckung der Vorsichtsverfügungen 624—629, 639 — in
der Vollstreckung eines den erhobenen Anfpruch nur zum Theil zuerkennenden Urtheils
liegt keine Unterwerfung bezüglich der übrigen Theile des Urtheils 695; wann der
Appellant den Einhalt der Vollstreckung bei dem Obergerichte beantragen kann 701
— wann die Vollstreckung des Urtheils durch das Wiederaufnahmsverlangen gehemmt
wird 777 — wann der Vollzug der angefochtenen Entscheidung durch Erhebung der
Nichtigkeitsbeschwerde gehemmt wird und wie sich die Partei gegen die Vollstreckung
bis nach erfolgter Erledigung der Beschwerde schützen kann 799.

V o l l s t r e c k u n g s v e r f a h r e n 8 2 1 — 1 1 7 2 ; i m A l l g e m e i n e n 8 2 1 — 9 0 0 ; Voraussetz-
ung der Zulässigkeit der Vollstreckung ist eine vollstreckbare Urkunde 821, hiezu gehören
Entscheidungen der bayerischen Gerichte, die ihnen gleichgestellten Urkunden und baye-
rische Notariatsurkunden, wenn sie vollstreckbar erklärt und die sonstigen Voraussetz-
ungen der Vollstreckbarkeit gegeben sind 822, ferner vollstreckbar erklärte Beschlüsse
und Urkunden von Verwaltungsbehörden, Gemeinde- und Stiftungsverwaltungen 884,
886 — Vollstreckung ausländischer Urtheile 823, 824; anderer ausländischer Urkunden
825; von Urtheilen, gegen welche Einspruch oder Berufung stattfindet, f. Berufung und
Einspruch; von Urtheilen, welche eine von einem Dritten zu vollziehende Anordnung ent-
halten 828, 829, 832, 985,1003; von Urkunden, in welchen eine Frist für die Leistung
festgesetzt ist 830 — Zustellung der Urkunde an den Schuldner in der Regel erfor-
derlich 831 — Vollstreckung, wenn der Schuldner während oder vor Beginn des Vol l -
streckungsverfahrens gestorben ist, gegen die Erben 833, gegen den gesetzlichen Vertreter
834; durch einen ErWerber des betreffenden Anspruchs 835 — Bestimmung für den
Fall, daß ein Gläubiger in Folge einer Vollstreckung für eine unverzinsliche Forderung
vor der Verfallzeit Befriedigung erhält 836 — Organ der Vollstreckung ist in der
Regel der Gerichtsvollzieher 837; Pflichten desselben, wann derselbe keines Nachweises
der Vollmacht bedarf, Zahlungen und Leistungen an ihn, Beschränkung der Funktion
auf einen bestimmten Sprengel, Befugniß des Gläubigers zur Wahl unter mehreren
Gerichtsvollziehern, Behinderung derfelben 838, 839, 200, 201, 952 — in der Regel ist
das Bezirksgericht, in dessen Sprengel der Or t der Vollstreckung liegt, das Vollstreck-
ungsgericht, und auch da, wo ausnahmsweise das Einzelngericht oder der Einzelnrichter
im Vollstreckungsverfahren thä'tig zu werden hat, richtet sich die Zuständigkeit nach dem
Orte der Vollstreckung 840 — Vereinbarung auf ein anderes Gericht ist nicht gestattet 840
— wie die Verhandlung und Entscheidung vor dem Einzelngerichte oder Einzelnrichter
zu erfolgen hat, Ausschluß von Einspruch und Rechtsmitteln 841 — allgemeine Grund-
sätze über das Vollstreckungsverfahren 842—855; Zustellung des Vefriedigungsgebots
842—844; Fortsetzung der Vollstreckung 845; zu welcher Zeit Vollstreckungshandlungen
nur mit richterlicher Erlaubniß vorgenommen werden dürfen 846; Befugnisse des Gerichts-
vollziehers bei Vornahme von Vollstreckungshandlungen 847; Anwohnen der Parteien
848; Zeugen 847, 849, 905, 1145; Inhalt des zu errichtenden Protokolls 850;
Aufstellung eines Zustellungsbevollmächtigten 8 5 1 ; wie weit die im Laufe einer Vol l -
streckung vorgenommene Anwaltsbestellung Geltung hat 852; Fristen 853; Beschwerden
gegen Verfügungen des Richtercommisfärs 854; Ersetzung des Commissä'rs oder des
Versteigerungsbeamten 855 — Vollstreckungsmittel a.) zur Veitreibung von Geldfor-
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derungen: Pfändung und Zwangsveräußerung von Fährnissen, von Früchten auf der
Wurzel. Arrest auf Forderungen. Einweisung in die Erträgnisse unbeweglicher Sachen
(Immission), Beschlagnahme und Zwangsveräußerung unbeweglicher Sachen (Subha-
station) und Personalhaft 856—859; d) in andern Fällen: bezüglich der Herausgabe
oder Leistung einer bestimmten beweglichen Sache 860; Leistung einer bestimmten Quantität
vertretbarer Sachen 860; Abtretung einer nnbeweglichen Sache 8 6 1 ; wenn die Ver-
pflichtung auf eine andere Handlung geht 862; bezüglich der Störungen in dem zu-
erkannten Besitze oder wegen Vornahme sonstiger Handlungen, die eine Partei zu
unterlassen hat 863, der Strafen, die hiebei auszusprechen sind 864, im Falle unbe-
fugter Anlagen 865 — kein Gläubiger kann in der Anwendung zuständiger Vollstreck-
ungsmittel durch andere beschränkt oder aufgehalten werden 866 — Anschließung an
eine begonnene Vollstreckung bei Geidforderungen 867 — Zulässigkeit des Wider-
spruchs gegen eine Vollstreckung 868, Erhebung desselben 869, 870 — Einstellung
der Vollstreckung durch den verfolgenden Theil 871, 872, wegen Widerspruchs 873,
874, Mittheilung an den Vollstreckungsbeamten 875; wegen Berufung oder Einspruch
876 ; wegen Anfechtung der zu vollstreckenden Entscheidung als nichtig aus Mangel
der Vollmacht 877 — Kosten des Vollstreckungsverfahrens und Rang derselben 878,
Festsetzung derselben, Einspruch hiegegen 879 — Aufrechthaltung der bisherigen Be-
stimmungen über Eintreibung von Lehens- und Familienfideicommißschulden, der Zwangs-
vollstreckung auf Lehen- und Fideicommißgüter, sowie auf die Früchte derselben, dann
der besondern Rechte der öffentlichen Pfand- oder Creditanftalten 880, ebenso gewisser
Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs und des Einführungsgesetzes hiezu 8 8 1 ; Vol l -
streckungen gegen den Fiskus, gegen Gemeinden, öffentliche Körperschaften und Stif«
tungen 882; Vollstreckungsrecht der Verwaltungsbehörden 883—885, der Gemeinde-
und Stiftungsverwaltungen 886 — Vollzug der Urtheile auf Rechnungsstellung 887
bis 895; insbesondere Festsetzung einer Frist hiezu und einer zu entrichtenden Summe,
falls die Rechnung nicht gestellt wird 887, 892 ; Zuständigkeit des Gerichts 888;
wodurch der Nechnungspflichtige dem Urtheile genügt 889; Erklärung des Rechnungs-
abnehmers über die Rechnung im Anwaltsprozesse 890, im Parteiprozesse 893; Ver-
fahren bei Streitigkeiten 891, 892, 893; Wirkung der Rechnungsstellung 894; Ver-
fahren, wenn der Rechnungspstichtige keine Rechnung gestellt hat 895 — Verfahren
bei vorbehaltener Liquidation 896—900. insbesondere Zuständigkeit 896, Verfahren
im Anwaltsprozesse 897, 898, im Parteiprozesse 899, wenn die Einwendungen nach
Ablauf der Frist vorgebracht werden 900 — Eröffnung der Gant von Amtswegen,
wenn sich bei dem gegen den Schuldner eingeleiteten Vollstreckungsverfahren die Un-
zulänglichkeit des Vermögens herausstellt 1175 — nach der Ganteröffnung kann kein
besonderes Vollstreckungsverfahren mehr eingeleitet, aber ein begonnenes unter ge-
wissen Voraussetzungen fortgesetzt werden 1218 — Vollstreckung schiedsgerichtlicher
Urtheile 1337—1339.

B e s o n d e r e B e s t i m m u n g e n übe r die e i n z e l n e n V o l l s t r e c k u n g s -
m i t t e l :

I . P f ä n d u n g u n d Z w a n g s v e r ä u ß e r u n g v o n F a h r n i s s e n 901 — 955: was
überhaupt nicht gepfändet werden darf 901, 904. durch was die Pfändung nicht aus-
geschlossen wird 902 und was vorerst nicht zu pfänden ist 903 — Verfahren bei der
Pfändung: Zuziehung von Zeugen 905, Inhalt des Pfändungsprotokolls 906, Zustel-
lung desselben an den Schuldner 907, falls keine pfändbaren Gegenstände vorhanden
sind 908, Befugniß des betreibenden Gläubigers zur Versteigerung von Fahrnissen,
die er als Faustpfand im Besitze hat oder die in Folge einer Borsichtsverfügung schon
früher für ihn mit Beschlag belegt worden sind 909 — Verwahrung der gepfändeten
Gegenstände: des Geldes 910. der Creditpapiere 911, von Urkunden, welche den Rechts-
titel einer Forderung oder eines Eigenthums bilden 912, von Gegenständen, die nicht
füglich weggebracht werden können 913, von andern Gegenständen an einem bestimmten
Aufbewahrungsorte oder wo der Einzelnrichter bestimmt 914; von den Verwahrern
9 1 5 - 9 1 8 — Anschließimg und weitere Pfändung: Zulässigkeit und M t der Anschließ-
ung 919, von Gläubigern, die ein Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht oder ein sonstiges
Vorzugsrecht haben 920, mündliche Anschließung 921, von Gläubigern, die eine Vor-
sichtsverfügung in Betreff der gepfändeten Gegenstände erwirkt haben 922, Widerspruch
des Schuldners oder eines Dritten 923, weitere Pfändung 924 — Veräußerung der
gepfändeten Gegenstände: durch den Gerichtsvollzieher oder einen besondern Versteige-
rungsbeamten 925, Bekanntmachung der Versteigerung 926, Termin 927, 928, 930,
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Einwendungen hiegegen 929, Verfahren bei der Versteigerung 9 3 1 , Versteigerung'
von Pretiofen, Gold- und Silbergeräthen 932, Inhal t des Versteigerungsprotokolls
933, Bestimmungen für den Fall, daß die gesetzlichen Vorschriften bei der Versteige-
rung nicht beobachtet worden sind 934, Annahme von Gegenständen um den Schätzungs-
werth oder wiederholte Versteigerung 935, 937, Schluß der Versteigerung 936 —
Rangordnung unter mehreren betheiligten Gläubigern 938 — Auszahlung des Ergeb-
nisses der Vollstreckung ohne gerichtliches Vertheilungsverfahren durch den Gerichts-
vollzieher oder Versteigerungsbeamten, Hinterlegung des Erlöses bei entgegenstehenden
Hindernissen 939. Verfügung des Vollstreckungsgerichts hierüber und Rechtsmittel 940,
Unmöglichkeit der Auszahlung wegen einer schwebenden Streitigkeit 941 — gericht-
liches Vertheilungsverfahren: Ernennung eines Commisfärs 942, Festsetzung der Ver-
handlungstagfahrt durch denselben 943, Verhandlung 944, Vertagung derselben 945,
Gesuche um Wiederaufnahme der Verhandlung 946. neue Tagfahrt 947, Betreibung
der zur gerichtlichen Austragung verwiesenen Streitigkeiten 948, Verkeilung des Er-
löses 949, Anweisung zur Erhebung der Beträge 950 — Nichtigkeitsklage gegen die
Vertheilung 951 — kein Anwaltszwang in diesem Verfahren 952 — Zuständigkeit der
Gerichte in diesem Verfahren 953—955.

II. P f ä n d u n g u n d Z w a n g s v e r ä u ß e r u n g von F r ü c h t e n au f der W u r z e l
956—965: gegen wen die Pfändung zulässig ist 956 — wann dieselbe vorgenommen
werden darf 957 — Inhalt des Pfändungsprotokolls 958 — Beaufsichtigung der ge-
pfändeten Gegenstände 959, 960 — Veräußerung durch Versteigerung, Verkauf aus
freier Hand oder nach der Einerntung 961, Aufstellung eines Verwalters 961 , An-
stände zwischen dem Verwalter und Gerichtsvollzieher 2c. :c. 962, Ansprüche des Verwalters
963, was von der Veräußerung auszunehmen ist 964 — im Uebrigen analoge Anwen-
dung der Bestimmungen über Pfändung und Zwangsveräußerung von Fahrnissen 965.

III. Ar rest au f F o r d e r u n g e n 966—1006: welche Forderungen demselben unter-
liegen 966 und welche nicht oder nur theilweise 967—970 — wann diese Arrest-
anlegung gestattet ist 971 ; Inhalt des Gerichtsvollzieherakts 972; Anlage bei öffent-
lichen Kassen 973 — Wirkung der Arrestanlegung 974 — Widerspruch gegen die
Anlage auf dem Wege des abgekürzten Verfahrens 975 — wo der Drittschuldner
seine Erklärung abzugeben hat 976, Inhalt derselben 977, Abgabe derselben durch den!
Vorstand einer öffentlichen Kasse 978 — Hinterlegungsbefugniß des Drittfchuldners^
979 — Klage auf Einweisung 980 und gegen den Drittschuldner 981 — Verfahren'
bei weiterer Arrestanlegung 982, Verbindung mehrerer hierüber entstehender Rechts-
streite 983 — Wirkung der vom Drittschuldner erwirkten Vorsichtsverfügung, durch welche
derselbe ermächtigt wurde, in seinen Händen befindliche Sachen des Arrestbeklagten odev
an diesen zu machende Zahlungen zurückzubehalten, den Arrestklägern gegenüber 984,
988 — Wirkung der Einweisung, wann dieselbe als geschehen zu betrachten ist 985,
an wen und was der Drittschuldner zu zahlen hat 986, Verpflichtung desselben zur Leist-
ung beweglicher Sachen 987 — Vollstreckung gegen den Drittschuldner 989 — Rang-
ordnung der Forderungen und der erwachsenen Kosten unter mehreren Arrestklägern
990, 991 — Verfahren, wenn der Drittschuldner bewegliche Sachen zu leisten hat 992 —
gerichtliches Vertheilungsverfahren 993 — Verfahren, wenn fortlaufende Bezüge mit Be-
schlag belegt sind i)94 —Ansprüche des Drittfchuldners: bezüglich der ihm zu ersetzen-
den Kosten 995, Verfahren bei Streitigkeiten 996 — besondere Bestimmungen 1) bei
Arrest auf Mietb- oder Pachtzinsen 997—1001; 2) für den Sicherheitsarrest: Ver-
fahren zum Zwecke der Einweisung 1002; nach der Einweisung 1003; Streitigkeiten
1004; Concurrenz mit einem andern Sicherheit«- ober Vollstreckungsarreste 1005;
Vollstreckung gegen den Drittschuldner 1006.

IV . E i n w e i s u n g i n die E r t r ä g n i s s e unbeweg l i cher Sachen ( I m m i s s i o n )
1007—1037; wann dieselbe zulässig ist 1007, wann nicht 1008; bezüglich vermietheter
oder verpachteter Liegenschaften 1009; Concurrenz mit einer Pfändung von Früchten
auf der Wurzel 1010 — Erhebung der Immissionsklage im Allgemeinen und insbe-
sondere, wenn es sich um eine Mehrheit von Gegenständen handelt, die in verschiedenen
Bezirksgerichtssprengeln liegen, Frist für Erhebung 1011 — das Einweisungsurtheil
kann für vorläufig vollstreckbar erklärt werden, Zustellung und Bekanntgabe desselben^
1012 — welche Rechte der Schuldner durch die Einweisung verliert 1013; was dem
selben belassen werden kann oder belassen werden muß 1014, Bestimmung für den
Fall, daß der Schuldner ein in der Einweisung begriffenes Gebäude bewohnt, insbe
sondere in Beziehung auf Kranke und Wöchnermen 1015, bezügliche Anträge, Zulässig«
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keit des Rechtsmittels der Beschwerde 1016 — Aufstellung eines Verwalters und eines
Richtercommissärs 1017, Anstände bei Durchführung der Verwaltung 101s, Zulassung
von Gläubigern als Verwalter 1019 — Anschließung anderer Gläusiger 1020, 1021,
1022 — Rangordnung unter mehreren eingewiesenen Gläubigern 1023, 1024 —
Rechnungs- und Vertheilungsverfahren: Errichtung eines Vertheilungsplans und Fest-
setzung einer Verhandlungstagfahrt 1025; Verhandlung 1026, 1027; nachträgliche Ein-
wendungen und Anmeldungen 1028; wenn Streitigkeiten hiebei nicht entstehen 1029,
wenn solche entstehen 1030, 1031, nach Erledigung derselben 1032; kein Anwalts-
zwang, Pflicht des Erscheinens des Verwalters 1033; Rückstand des Verwalters mit
Ablieferung der Ertragsüberschüffe 1034 — Nichtigkeitsklage 1035 — Beendigung
der Einweisung durch Berichtigung der Kosten und sämmtlicher Forderungen, Ver-
pflichtung des Verwalters zur Stellung der Schlußrechnung und Aushändigung des
Kassarestes, Bekanntmachung der Beendigung 1036 — ausdehnende Bestimmung auf
die Sequestration 1037.

V . Besch lagnahme u n d Z w a n g s v e r ä u ß e r u n g u n b e w e g l i c h e r Sachen
( S ü b Hastat ion) 1038—1138; Verfahren bis zur Einleitung der Verkeilung 1038
bis 1080; Concurrenz mit andern Vollstreckungsmitteln und Vorsichtsverfügungen 1038
— Einleitung des Verfahrens durch Zustellung des Befriedigungsgebots an den Schuldner
und etwaigen Drittbesitzer 1039, 1040 — wann und durch wen die Beschlagnahme
vorzunehmen ist 1041 ; Befugnisse des Gerichtsvollziehers 1042; Verbindung, wenn
Gegenstände in verschiedenen Bezirksgerichtssprengeln liegen 1043; Inhalt des Be-
schlagnahmeprotokolls 1044, Zustellung desselben 1045, Hinterlegung einer Abschrift
desselben auf dem Hypothekenamte 1046 — wer zur weiteren Beschlagnahme befugt
ist 1047 — welche Rechte der Schuldner oder Drittbesitzer verliert und behält, Auf-
stellung eines Verwalters 1048 — Zuweisung von Erträgnissen an den Schuldner zur
Bestreitung unentbehrlicher Lebensbedürfnisse 1049 — Wirkung der vom Schuldner nach
Vormerkung der Beschlagnahme abgeschlossenen Verträge oder sonst getroffenen Ver-
fügungen 1050 — wer als bei der Zwangsveräußerung beteiligter Gläubiger zu be-
trachten ist 1051 — Ernennung eines Versteigerungsbeamten 1052; Register hierüber
1053 —Vollstreckungsgerichte 1054 — Festsetzung der Versteigerung 1055 — O r t der
Versteigerung 1056— stillschweigende Versteigerungsbedingungen 1057, Abweichungen
hievon und weitere Bedingungen 1058; Bedingung für den Fall der EntWährung
1059 — Inhalt des Anschlagzettels 1060; Anheftung und Zustellung desselben 1061
— Frist zur Bekanntmachung der Versteigerung und Inhalt der Bekanntmachung 1062,
weitere Bekanntmachungen 1063 — Antrag auf Abänderung der Versteigerungsbedin-
gungen 1064 — Hindernisse bezüglich der Abhaltung der Versteigerung 1065 — Ver-
steigerung: Frist zur Hinterlegung der Akten und betreffenden Auszüge bei dem Ver-
steigerungsbeamten 1066; wiederholte Bekanntmachung 1067; Abhaltung der Verstei-
gerung 1068; wer nicht bieten darf 1069; Zuschlag 1070; Bürgschaftsstellung 1071;
Fall, daß Jemand für einen Dritten bietet 1072; Näumungsbefehl, wenn der Schuldner
oder Drittbesitzer sich noch im Besitze des zugeschlagenen Gegenstands befindet 1073;
Verwahrung des Versteigerungsprotokolls und der Akten 1074; Bestimmung für den
Fall, daß die Beschlagnahme zur Vollstreckung eines Urtheils erfolgte, gegen welches
Einspruch oder Berufung stattfindet 1075 — Nichtigkeit des Verfahrens 1076; Frist
zur Erhebung der Nichtigkeitsklage 1077 — Bereinigung des Hypothekenbuchs 1078,
insbesondere bei Bewilligung von Zahlungsfristen 1079 — Verfahren bei Vergant-
ung nach Ewiggeldrecht der Stadt München 1080 — Incidentpunkte 1081—1091;
Streitigkeiten, die nach der Beschlagnahme über das Verfahren oder darauf bezügliche
Rechte entstehen 1081 ; Verbindung: Abweisung eines neuen Gesuchs um Ernennung
eines Verfteigerungsbeamten 1082, Verbindung des spätern Verfahrens mit dem ersten
1083, wem die Leitung des Gesammtverfahrens zusteht 1084, Anfechtung des Ber-
bindungserkenntnisses und Aufhebung der Verbindung 1085, weiteres Verfahren neben
dem ersten 1086, Betreibung des verbundenen Verfahrens 1087; Subrogation
1088; Geltendmachung der Ansprüche Dritter 1089; Beseitigung von Resolutions-
rechten 1090 und von Vorkaufsrechten 1091 — Rangordnung und Vertheilungs-
verfahren 1092—1126; in welcher Reihenfolge die Gläubiger zu befriedigen sind 1092,
1093; Einleitung des Vertheilungsverfahrens 1094; Einsendung der Versteigerungs-
akten 1095; Eröffnung des Protokolls 1096; Vorlage der Akten des Vertheilungsver-
fahrens 1097; Aufforderung an die Gläubiger zur Anmeldung der Forderungen 1098;
Aufstellung eines Zustellungsbevollmächtigten, wenn der Gläubiger außerhalb des Be-
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zirksgerichtssprengels wohnt 1099; Anmeldung, wenn mehrere Gläubiger eine Hypo-
thekforderung ungetheilt besitzen 1100; Entwerfung des Vertheilungsplans durch den
Commiffär 1101, wenn verschiedene Massen zu bilden sind 1102; Geltendmachung
der Einwendungen 1103, 1104; Streitigkeiten: wer hierüber entscheidet 1105, An-
waltsbestellung 1106, Betreiben der Sache 1107, gemeinsame Vertretung mehrerer
Parteien 1108; Abschluß des VertheUungsplans durch den Commissär 1109—1111;
nachträgliche Anmeldungen oder Einwendungen 1112; Abänderung des Abschlusses,
wann diese statthaft und wie zu verfahren ist 1113; Ertheilung der Zahlungsanwei-
sungen durch den Gerichtsschreiber in vollstreckbarer Form 1114; Löschung der Hypo-
theken 1115; kein Anwaltszwang 1116; Nichtigkeitsklage gegen die V ertheilung, wann
und wie lange dieselbe erhoben werden kann 1117; besondere Arten von Forderungen:
bedingte 1118, 1119. solche, welche mit dem Tode des Berechtigten oder sonst mit
Eintritt eines unbestimmten Zeitpunktes aushören 1120. Streitigkeiten bezüglich der
hiebe: nöthigen Sicherheitsleistung oder Kapitalanlage 1121; Nntervertheilung, wann
sie vorzunehmen ist, insbesondere, wenn mehrere Gläubiger sie begehrt haben 1122,
1123; Verhältniß zu dem Verwalter hinsichtlich der Rechnungsstellung, Einwendungen
und Klagen und Ansprüche des Verwalters 1124, Klage auf Rechnungsstellung
gegen denselben 1125; Verfahren bei gütlicher Vereinbarung 1126 — Wiederverstei-
gerung 1127—1138; Massigkeit 1127, 1129; Bestimmung für den Fal l , daß der
Ansteigerer selbst Forderungen hat 1128; Verfahren gegen den Ansteigerer, wenn der
endliche Abschluß des Bertheilungsplans schon erfolgt ist 1130; Einleitung der Wieder-
verfteigerung 1131; Festsetzung der Wiederversteigerung 1132; Bekanntmachung 1133;
1134; Bedingungen 1135; Nichtigkeiten bei Nichtbeobachtung gewisser Förmlichkeiten
und Fristen 1136; Einstellung der Wiederversteigerung 1137; Haftung des ersten
Ansteigens 1138.

V I . P e r s o n a l h a f t 1139—1172; wann dieselbe im Allgemeinen statthaft ist 1139 —
richterliche Ermächtigung hiezu 1140, 1141, wann diefe ertheilt werden kann und
Frist zum Nachsuchen 1142 — gegen wen die Vollstreckung der Personalhaft ausgeschlossen
ist 1143; Vornahme derselben gegen öffentliche Bedienstete 1144—Verhaftung: durch
den Gerichtsvollzieher unter Zuziehung von Zeugen 1145; wann hiezu geschritten wer-
den kann 1145; Einwand dagegen wegen der Gesundheitsverhältnisse des Schuldners
1146; wo der Schuldner nicht verhaftet werden darf 1147; wann die Zuziehung eines
Gemeinde- oder Polizeibeamten nöthig ist 1148; sonstige Einwendungen 1149; Ber-
haftungsprotokoll 1150; Verfahren, wenn sich der Schuldner in Untersuchungs- oder Straf-
haft befindet 1151,1152, wenn diese Haft beendigt ist 1153—1155; wo die Verwahrung
des Verhafteten stattfindet und welche Rechte ihm zustehen 1156 — Unterhaltsgelder 1157—
der Aufseher des Schuldgefängnisses hat über die an ihn abgelieferten Personen ein
Buch zu führen 1158 — Anschließung: wer hiezu berechtigt ist 1159, wie sie geschieht
1160, Giltigkeit derselben im Falle der Nichtigkeit der ursprünglichen Verhaftung 1161,
Beitrag zu den Unterhaltsgeldern 1162 — Entlassung aus der Schuldhaft 1163, 1165,
1166, 1168. insbesondere, wenn der Schuldner in Untersuchungs- oder Strafhaft zu
nehmen ist 1169, wegen Erkrankung 1170 — Wiederverhaftung des Schuldners 1164,
1167, 1170 — Zustellungen an den Staatsanwalt wegen Mangels eines Zuftellungs-
bevollmächtigten 1171 — Verhaftung auf Grund einer Vorsichtsverfügung 1172.
s. auch Vo l l s t reckbarke i t .

Vol l f t reckungsbeschluß, in Bezug auf das festgestellte Guthaben des Anwalts gegen
seine eigene Partei 118 — beim Verfahren mittels bedingter Zahlungsbefehle 561—563.

Vol ls t reckungsger icht , hat auch über den durch eine Vollstreckung verursachten Scha-
den zu erkennen 119 — Ertheilung des Armenrechts durch dasselbe 135.
s. auch V o l l s t r e c k u n g e n und Zus tänd igke i t .

Vo l l s t reckungsmi t te l und Vo l l f t r eckungsve r fah ren s Vo l l s t reckungen .
V o l l z i e h u n g , im Falle der freiwilligen Vollziehung einer Entscheidung findet Nichtig-

keitsklage wegen Mangels der Vollmacht nicht mehr statt 96 — inwieweit bei rich-
terlichen Verfügungen, welche weder Endurtheile noch diesen gleichgestellt sind, vor
oder nach der Vollziehung eine Anfechtung, Zurücknahme oder Aenderung statthaft
ist, dann Einfluß einer solchen Anfechtung auf den Vollzug 296 — Vollziehung eines
Urtheils, das für vorläufig vollstreckbar erklärt ist, oder einer nicht appellabeln Ver-
fügung gilt nicht als Unterwerfung 695 — eines theilweise durch Berufung ange-
griffenen Urtheils 721 — wann die Vollziehung eines Urtheils durch die Erhebung
der Nichtigkeitsbeschwerde^gehemmt wird 799 — freiwillige Vollziehung eines Ur-
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theils, welches eine durch einen Dritten zu vollziehende Anordnung enthält, falls
dieses Urtheil dem Einsprüche oder der Berufung unterliegt 828, 985, 1003 —
Aufforderung zur freiwilligen Vollziehung an den Schuldner als Beginn des Vol l -
streckungsverfahrens 842; Bestimmung für den Fa l l , daß eine Vorsichtsverfügung
bei einem Dritten zu vollziehen ist 844 — Vollzug der Arreststrafen, welche wegen
Besitzstörungen und sonstiger zu unterlassender Handlungen erkannt worden sind 864.

V o l l z u g , s. V o l l z i e h u n g und Vo l l s t reckungen .
N o r a u s k l a g u n g , Ausschluß dieser Rechtswohlthat bei der Bürgschaft behufs Sicher-

heitsleistung für die Wider- oder Nachklage und analoge Fälle 128, 130, 615.
Vorbescheide, nicht appellable, welche im ersten Rechtszuge ergangen sind, an diese ist

das Obergericht nicht gebunden 727.
V o r f ü h r u n g , zwangsweise von Zeugen 427.
V o r k a u f s r e c h t e , Beseitigung derselben im Subhastationsverfahren 1091.
V o r l a d u n g e n , Dienst der Gerichtsvollzieher in Bezug auf dieselben 101 — Ueber-

tragung der nach bürgerlichen Gesetzen an dieselben geknüpften Wirkungen auf die
Klagzustellung 179 — Erweiterung der Fristen bei Vorladung von Personen, die
entfernt wohnen oder deren Aufenthalt unbekannt ist, s. Erweiterung — Vorladung des
Beklagten im abgekürzten Verfahren 259, 300 — neuerliche, bei Unmöglichkeit der An-
waltsbestellung oder des Erscheinens des Anwalts in der Sitzung 305 — zur Tag-
fahrt für eine Beweisaufnahme 339; zur^Mchtlichen Verhandlung übeO Anstände
oder Streitigkeiten bei der Beweisaufnahme durch einen beauftragten Richter 342;
zur Tagfahrt für die Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtniß 350; der Gegenpartei
des Bcweisführers oder Dritter zur Tagfahrt für Vorlage oder Anfertigung der Ber-
gleichungsschriften bei der Schriftenvergleichung 378. 380, 3 8 1 ; der Zeugen zur Ver-
nehmung 409—411, Folgen ihres Ungehorsams 427—430; zur Verhandlung über
den Einspruch eines verurtheilten Zeugen 430; der Sachverständigen 440, 441. 446
— Vorladungen im Verfahren vor den Handels- und Einzelngerichten 501, 504 —
Festsetzung der Zeit und des Orts zur Beweisaufnahme durch einen Einzelnrichter
gilt als Vorladung 525 — besonderes Ersorderniß bei der Vorladung des Beklagten
im Wechselprozesse 541 — Vorladung des Beklagten zum Sühneversuch im Ehe-
scheidungsprozesse 662, 663 — der Parteien im Rechnungsprozesse 893 — der be-
theiligten Gläubiger und Schuldner zur Verhandlungstagfahrt bei der Verkeilung
des Erlöses aus gepfändeten Fahrnissen 943, 945. 946. 949 — im Vertheilungs-
verfahren bei Immissionen 1027 — Vorladung der Gegenpartei in eine bestimmte
Sitzung zur Verhandlung im Falle der Anfechtung einer verfügten Verbindung im
Subhastationsverfahren 1085 — der Gläubiger zum Liquidationsverfahren in Gant-
lachen 1252 — 1256, 1261; nicht erfolgte persönliche Ladung als Grund der Zu -
lässigkeit nachträglicher Anmeldungen und Einwendungen 1270, sowie der Nichtigkeits-
klage gegen das Liquidations- und Vertheilungsverfahren 1307 — Vorladung der
Gläubiger bezüglich der Abschließung eines Accords 1316 — Vorladung vor Gericht
im Falle der Ablehnung von Schiedsrichtern 1328.
s. auch A u f f o r d e r u n g eu und Ladungen .

Vorladungsfristen, s. Fristen.
V o r m e r k u n g , des Widerruss einer bei Gericht hinterlegten Vollmacht auf der Urkunde

87 — von Kosten und Gebühren in Armensachen 134, 143, 145 — der Anwesen-
heit einer Partei bei einer vereitelten Tagfahrt durch den Gerichtsschreiber 214 —
des Abänderungsbegehrens auf der Urkunde über Zustellung des Schriftsatzes zur
Darstellung des Sachverhalts nach dem Urtheile 286 — im Urtheilsbuche: über Ur-
theilsabänderungen 284; der Ertheilung einer vollstreckbaren Urtheilsausfertigung 290;
eines Beschlusses über Ertheilung einer zweiten Ausfertigung 291, 292; der Entscheidung
über den Einspruch gegen ein Versäumungsurtheil 314 — der Auffälligkeiten einer
Privaturkunde bei Feststellung des sichern Datums 359 — der Anerkennung der
Aechtheit einer Privaturkunde vor dem Vermittelungsamte 583 — der einfachen Vor-
stellungen und der hierauf erfolgten Beschlüsse und Entscheidungen durch den Gerichts-
schreiber 652 — von der obergerichtlichen Entscheidung am Rande des unterrichter-
lichen Urtheils 737 — der Abänderung einer früheren Entscheidung in Folge der
Wiederaufnahme des Verfahrens am Rande des abgeänderten Urtheils 786; ebenso
in Folge einer Nichtigkeitsbeschwerde 818 — über Einspruch oder Berufung gegen
ein zu vollstreckendes Urtheil, desgleichen über emeMichtzigkeitsklage im Subhastations-
verfahrcn, m bestimmten Fällen 826, 827. 828. 8 W W M 1 0 0 3 , 1077 — im Hypo-
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thekenbuche von der Arrestanlage auf eine Hypothekenforderung 974; dann von der
Beschlagnahme von Immobilien 1046, 1091, Löschung derselben 1078, 1079. 1115;
Nichtigkeit der Verträge und Verfügungen, welche vom Schuldner nach dieser Vor-
merkung abgeschlossen oder getroffen wurden 1050.

V o r m ü n d e r , Vereinbarung des Gerichtsstands bei Klagen über Bestellung oder Ent-
hebung derselben ist unstatthaft 38, Mitwirkung des Staatsanwalts bei solchen Strei-
tigkeiten 160 — Vormundseigenschaft als Behmderungsgrund des Richters und Ge-
richtsschreibers 40, 52 — Eidesleistung durch Bormünder 451,472 - über Bestellung
oder Entsetzung derselben können Schiedsrichter nicht entscheiden 1320.

Vo rmundscha f t , Mitwirkung des Staatsanwalts bei Streitigkeiten der unter Vormund-
schaft stehenden physischen Personen 160.

Vorschüsse, Gerichtsstand bei Ansprüchen gegen Advokaten, Prozeßbevollmächtigte und
Beistände wegen zu viel erhaltenen Vorschusses 28 — Vereinbarung des Gerichts-
standes ist nicht statthaft 38 — Angabe der von dem Anwalte empfangenen Vor-
schüsse auf seinem Kostenverzeichnisse bei Feststellung seines Guthabens gegenüber der
eigenen Partei 118 — von Reisekosten und Taggeldern der Gerichtspersonen im
Armenrechte durch die Staatskasse 134, 143, 145 — Vorschuß der durch Aufnahme
eines Beweises entstehenden Kosten 343 — der durch Beigebung einer Wache oder
Polizeiaufsicht statt der Verhaftung entstehenden Kosten 616 — Kostenvorschuß bei
Gesuchen um nachträgliche Zulassung von Anmeldungen und Einwendungen bei der
Zwangsveräußerung von Fahrnissen und Früchten 946, 965, im Rechnungs- und Ver-
theilungsverfahren bei Immissionen 1028, bei Subhastationen 1112 — der Unter-
haltsgelder bei der Personalhaft 1157, 1163, 1170 — durch den nachgehenden Gläu-
biger behufs der Fortsetzung des Gantverfahrens 1267, bei nachträglichen Anmeldungen
oder Einwendungen im Gant-Liqmdationsverfahren 1270.

V o r s i c h t s v e r f ü g u n g e n , bei Gesuchen um Festsetzung der Zuständigkeit 36 — Ersatz
des durch den Vollzug einer Vorsichtsverfügung verursachten Schadens 119 — Aus-
schluß der Verbindlichkeit zur Sicherheitsleistung durch einen Ausländer für die Pro-
zeßkosten, wenn die Klage die Aufhebung einer Vorsichtsverfügung zum Gegenstande
hat 120 — Sicherheitsleistung für den durch den Vollzug einer Vorsichtsverfügung ver-
ursachten Schaden 130 — bei Klagen gegen den Fiskus 176 — Verfahren bezüglich
der Erlassung von Vorsichtsversügungen 605—641; wann und zu welchem Zwecke
dieselben getroffen werden können 605; worin dieselben bestehen 606,616, insbesondere
Vorsichtsverfügungen zur Sicherstellung einer Geldforderung oder eines sonstigen in
Geld anschlagbaren Anspruchs 607; besondere Bestimmungen für den Sicherheitsarrest
bei der Arrestanlegung auf Forderungen 982, 1002—1006, s. auch Sicherheitsarrest;
Inhal t des Gesuchs um Erlassung einer Vorsichtsverfügung 608; wann vom Gesuch-
steller Sicherheit zu leisten ist 609; Umfang und Grenze der Vorsichtsverfügung 610
bis 612; deren Verhältniß zu den Vollstreckungsmitteln 613; inwieweit die Bestim-
mungen über Immission auf die Sequestration Anwendung finden 1037; Sequestra-
tion hindert die Beschlagnahme von Immobilien nicht 1038; Bestimmung für den
Fall der Nichtbefolgung der Vorsichts Verfügungen 614; Abwendung derselben durch
Sicherheitsleistung 615; Zuständigkeit und Verfahren 618—623; Vollstreckung der
Vorstchtsverfügungen 624 — 629, 639. insbesondere bei einem Dritten 832, 844,
Fortsetzung der Vollstreckung 845; Betreibung der Hauptsache 630; Aufhebung oder
Abänderung 631—636; gemeinsame Bestimmungen: kein Anwaltszwang. Beschleuni-
gung des Verfahrens 637, Einspruch und Rechtsmittel 638; Bestimmung bezüglich
der wegen Nichtbefolgung einer Vorsichtsverfügung verhängten Strafen 640; Einfluß
der Vorsichtsverfügungen auf die Entscheidung der Sache, auf welche sie sich beziehen,
und auf die mit dem Befitze verbundenen Rechte 641 — Anträge auf Vorsichtsver-
fügungen, welche mit dem Gegenstande des Rechtsstreits in Zusammenhang stehen,
können auch iu der Berufungsinstanz geltend gemacht werden 705 — wann die auf
Vorsichtsverfügungen bezüglichen Urtheile als rechtskräftig zu betrachten sind 764 —
Einfluß von Vorsichtsverfügungen auf die Pfändung von Fährnissen 902, 922, des-
gleichen auf die Versteigerung 909 — Wirkung der Vollstreckung einer vom Dr i t t -
schuldner erwirkten Vorsichtsverfügung gegenüber dem Arrestkläger 984, 988 — Ver-
haftung des Schuldners auf Grund einer Vorsichtsverfügung 606, 607, 1172; Bei-
gebung einer Wache oder Polizeiaufsicht statt der Verhaftung 616; Entlassung aus
der Haft 617, 1172; Uebergang der Vorsichtshaft in Vollstreckllngshaft 1172.

Vorsi tzender des Gerichts, Funktionen desselben in Bezug auf Kostenfestsetzung im An-
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waltsprozesse 113. 118 — Leitung der Verhandlung durch denselben 150 — Befug-
nisse zur Handhabung der Sitzungspolizei 151 , 420 — Fragerecht desselben 154 —
Uebergabe einer Abschrift der von den Anwälten zu hinterlegenden Anträge an den-
selben, Bemerkung des Tags der Hinterlegung durch denselben unter Beifügung seines
Namenszugs 2 4 1 ; ebenso bei schriftlicher Uebergabe neuer Gesuche oder Aenderungen
in der Sitzung 247 — Aufruf der Sache auf Anordnung des Vorsitzenden 244, 260
— Funktion desselben bei Berathung und Abstimmung über das Urtheil und bei Ab-
fassung der Entscheidungsgründe 271, 272, 278; Unterzeichnung der Einträge in das
Urtheilsbuch durch denfelben oder seinen Stellvertreter 280 — Befugnisse desselben
in Bezug auf Festsetzung der Darstellung des Sachverhalts 286 — Festsetzung der
für Kosten der Beweisaufnahme zu hinterlegenden Summe 343 — Handzug desselben
auf der als unächt oder falsch angefochtenen Urkunde 376 — derselbe kann Gerichts-
mitgliedern, den Parteien, deren Beiständen und Gewalthabern die Erlaubniß ertheilen,
unmittelbar Fragen an die Zeugen zu stellen 420 — derselbe hat die auf einfache
Vorstellungen erfolgten Beschlüsse und Entscheidungen zu unterzeichnen 651, 280.

V o r s t ä n d e , von Gemeinden, Stiftungen, öffentlichen Anstalten, Körperschaften. Gesell-
schaften, Vereinen, Genossenschaften und Aktiengesellfchaften, Zustellungen an dieselben
193, 206 — Eidesleistung durch dieselben 452, 453, 472 — von öffentlichen Kassen,
Erklärungen auf angelegte Arreste 978 — des Schuld-, Untersuchungs- oder Strafge-
fangnisses, deren Obliegenheiten bei Vollstreckungen mittels Personalhaft 1151, 1152,
1154, 1169 — von Gerichten, s. Ge r i ch t svo rs tand .

V o r s t e h e r , einer Gemeinde oder Ortsabtheilung (Viertel, Distrikt), Zustellungen an den«
selben oder seinen Stellvertreter 197, 206.
s. auch G e m e i n d evorstand und D i s t r i k t s Vorsteher.

V o r s t e l l u n g e n , einfache, Zulässigkeit derselben im Allgemeinen 642 — a l l g e m e i n e
B e s t i m m u n g e n über das Verfahren643—654; insbesondere: bei den Bezirks- und
Appellationsgerichten und dem obersten Gerichtshofe 644—652, bei den Handels- und
Handelsappellationsgerichten 653, bei den Einzelngerichten 654 — besondere Be -
s t i m m u n g e n über einfache Vorstellungen: bei Festsetzung der Zuständigkeit 34, 35 —
bei Ablehnung eines Nichters oder Gerichtsschreibers 45, 52 — bei Verweigerung
der Ertheilung einer zweiten vollstreckbaren Urtheilsausfertigung 292 — beim Be-
gehren auf Erhebung des Beweises zum ewigen Gedächtniß 347, 348, 350 — beim
Ansuchen auf Herbeischaffung von Akten eines andern Gerichts, sowie von Urkunden,
die sich bei einer sonstigen öffentlichen Behörde befinden, zur Beweisführung 392 —
bei Uebergabe der Ehescheidungsklage behufs vorläufiger Prüfung 656, 672; beim
Antrage eines Ehetheils, vom andern getrennt leben zu dürfen 659; bei Gesuchen
um Erlassung des Sühneversuchs 664 — im Wiederaufnahmsverfahren 769 — bei
Nichtigkeitsbeschwerden 810 — behnfs Umwandlung der Geldstrafe in Arreststrafe
im Vollstreckungsverfahren 864 — behufs Verlängerung der Fristen im Rechnungs-
prozesse 892 — behufs Aushändigung Hinterleger Gelder, wenn der Erlös gepfän-
deter Fahrnisse und Frischte oder subhastirter Immobilien außergerichtlich vertheilt
wird 940, 965. 1126, tein Anwaltszwang hiebe: 952, 1126 — im Immifsions-
verfahren 1016 — behufs Aufstellung eines Verwalters für die in Beschlag ge-
nommenen Immobilien 1048, behufs Zuweisung eines Theils der Erträgnisse aus
den beschlagnahmten Gegenständen an den Schuldner oder Drittbesitzer 1049, behufs
Ernennung eines Versteigerungsbeamten 1052, 1053, 1085, behufs Löschung der
Hypotheken 1078, behnfs gerichtlicher Anordnungen im Vertheilungsverfahren, wenn
es sich um die Befriedigung bedingter oder solcher Forderungen handelt, welche mit
dem Eintritte eines noch unbestimmten Zeitpunktes aufhören 1121, kein Anwalts-
zwang in dem Vertheilungsverfahren 1116 — behufs Ermächtigung zur Vollstreckung
mittels Personalhaft 1141 — Abweichungen von den allgemeinen Bestimmungen über
einfache Vorstellungen im Gantverfahren, hier besteht kein Anwaltszwang 1185; einfache
Vorstellung: auf Ganteröffnung 1189, behufs Anordnung von Sicherungsmaßregeln
1194, behufs Gestattung einer Wohnung in einem zur Masse gehörigen Gebäude und
Bewilligung einer Unterstützung für den Gantschuldner 1209, behufs der Vertheilung
der Gantmasse 1301, 1314.

Vorun te rsuchung in Verbrechenssachen, in der hiefür vorgeschriebenen Form sind im
Verfahren bei Klagen auf Ersatz des bei Aufläufen verursachten Schadens die weitern
Erhebungen durch einen beauftragten Richter zu machen 597.

Vorverfahren, s. Verfahren.
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Vorzugs rech te , eines Dritten an den zu pfändenden Fährnissen 902. Anschließungsrecht
solcher bevorzugter Gläubiger 920 — Rangordnung bei der Verkeilung des Erlöses
aus gepfändeten Fährnissen 938, im Immissionsverfahren 1024, im Subhaftations-
verfahren 1092 — Geltendmachung der Vorzugsrechte im gerichtlichen Vertheilungsver- !
fahren über den Erlös aus gepfändeten Fahrnissen 944, 945, im Immissionsverfahren/
1027, im Subhastationsverfahren 1098 — Bestimmung im Subhastationsversahrez/
für den Fall, daß sich die Vorzugsrechte einzelner Gläubiger nicht auf die Gesammthe/t
der versteigerten Gegenstände erstrecken 1102, Streitigkeiten über Vorzugsrechte 11j95
— Nichtigkeit aller vom Gantschuldner nach Verkündung des Ganterkenntniffes einge-
räumten Vorzugsrechte 1210; besondere Bestimmung im Gantverfahren in Betreff des
einem Gläubiger auf bewegliche Sachen zustehenden Vorzugsrechts 1216; Anfechtbarkeit
der durch den Gantschuldner verwilligten Vorzugsrechte 1222; besondere Verzeichnung
und Abschätzung derjenigen Vermögenstheile, an welchen einem Gläubiger ein Vor-
zugsrecht zusteht 1250; Aufforderung zur Anmeldung der Vorzugsrechte im Liqui-
dationsverfahren 1253; der Gantschuldner darf in der Verhandlnngstagfahrt dieselben
nicht bestreiten 1264; Streitigkeiten über Vorzugsrechte 1271—1279.

W a a r e n , Besichtigung 538.
W a a r e n l a g e r , Versteigerung gepfändeter Waarenlager 927.
Wache , Beigebung einer solchen als Vorsichtsverfügung 616.
Wäsche, Pfändung derselben 901.
Wasserungsan lagen , Zuständigkeit bei Klagen wegen Beschädigung 6.
W a f f e n , Ausschluß der Verhaftung des dienstgemäß mit Waffen erscheinenden Schuldners 1147.
W a h l , des Sequesters 622 — des definitiven Gantmasseverwalters 1253, 1280 — des

Schiedsrichters 1323, 1324.
W a h l r e c h t , in Bezug auf den Gerichtsstand 20, 22—27, 29—33 — des zur Klage

Aufgeforderten zwischen den mehreren zuständigen Gerichten 571 — bezüglich des Ober-
gerichtS zur Entscheidung über die Berufung gegen schiedsgerichtliche Urtheile 1340 —
im schiedsgerichtlichen Verfahren unter den mehreren zuständigen Gerichten, welche
in Ermangelung eines Schiedsvertrags anzugehen wären 1342 — unter den Gerichts-
vollziehern 200, 839 '— bezüglich der Vollstreckungsmittel AW.

Wahrsche in l i chke i tsgründe, Beweis durch solche 322, 326.
Wasse r l e i t ungen , Zuständigkeit bei Klagen wegen Beschädigung derselben 6.
Wechsel , Zuständigkeit bei Klagen aus Wechseln 7, 38 — Gerichtsstand der Niederlassung

für Kaufleute, Handelsgesellschaften :c. in Wechselsachen 17, 24, 25 — Ausschluß der
Sicherheitsleistung für Prozeßkosten in Wechsclsachen 120 — Behandlung der Wechsel
des Gantschuldners 1240.

Wechselprozeß, 539—552, 710, insbesondere: Zustellung und Vorlage des Wechsels und
der übrigen Urkunden 540 — Anerkennung oder Abläugnung der Wechselunterschrift,
Folgen des Nichterscheinens und der Verweigerung der Erklärung, Diffessionseid und
Aechtheitsbeweis 541—546 — Wechseleinreden 547 — Fristen 548 — Vertagungen
548 — einstweilige Vollstreckung des Urtheils 549 — Nachklage 550 — Versäumungs-
urtheil 550, 551 — Verfahren in der Berufungsinstanz 710 — Anwendung des
Wechselprozesses auf Forderungen aus kaufmännischen Anweisungen 552 — beschleu-
nigte Fortsetzung der Vollstreckung in Wechselsachen und bei Forderungen wegen kauf-
männischer Anweisungen 845.

W e g e , Inständigkeit bei Klagen wegen Beschädigung 6.
W e h r p f l i c h t i g e , Pfändung ihrer Kleidung und Ausrüstung 901 — Beschränkung der

Personalhaft gegen Wehrpflichtige 1143, 1144, 1168.
W e i n v o r r a t h e , Versteigerung gepfändeter 927.
W e r k z e u g , Pfändung desselben 901.
W e r t h , des Streitgegenstands, als Grundlage der einzelnrichterlichen Zuständigkeit 3 ,7 ; Be-

messung beim Zusammentreffen mehrerer Kläger, Beklagter oder Ansprüche in einer
Klage 3 ; Berechnung bei jährlichen Renten oder Leistungen 4 , bei Naturalleistungen
4 ; Einrede der Unzuständigkeit mit Rücksicht auf den Werth des Streitgegenstandes
188, Feststellung desselben hiebei 188; Abweisung der Klage von Amtswegen im Ver-
fahren vor Einzelngerichten wegen mangelnder Ersichtlichkeit des Werthes des Streit-
gegenstandes 189 — Berechnung des Werthes von Papieren bei Sicherheitsleistungen
123, 126, 130. 615 — Werthsfeststellung durch den Schätzungseid 470, 471. 472 —
Werth des Beschwerdegegenstandes bei der Berufung 685—693, 725 — Feststellung
des Werthes des Bollstreckungsgegenstandes statt der Herausgabe oder Leistung einer
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beweglichen Sache 860 — Bemessung der Zuläffigkeit der Personalhaft mit Rücksicht
auf den hypothekfreien Werth inländischer Immobilien 612, 1139 — Veräußerung
von Gegenständen der Gantmasse zur Vermeidung von Minderung des Werths 1243
— Erforderniß gerichtlicher Bestätigung von Vergleichen des Gantmasseverwalters
mit Rücksicht auf den Werth 1291.

W e r t p a p i e r e , als Mittel für Sicherheitsleistung 123, 126, 130, 615 — Behandlung
der Werthpapiere des Gantschuldners 1240.

W i d e r k l a g e , Zuläffigkeit und Gerichtsstand derselben 31 — Ausschluß der Verbindlich-
keit zur Sicherheitsleistung für Prozeßkosten 120 — Sicherheitsleistung für dieselbe,
wenn über die Hauptklage früher entschieden wird 125—129 — Befugniß zur Er-
hebung derselben als Wirkung der Klagzustellung 179 — Verbindung der Verhand-
lung Über dieselbe mit der über die Hauptklage 157 — im abgekürzten Verfahren
vor den Bezirksgerichten 260 — Verfäumungsurtheil im bezirksgerichtlichen Verfahren
im Falle einer Widerklage 304 — Erhebung derselben bei Handels- und einzeln-
gerichtlichen Sachen 510 — Unzulässigkeit einer auf das Recht selbst gerichteten
Widerklage gegen die Besitzklage 586 — in Ehesachen 666, 673, 674, 676 — Er-
hebung einer Widerklage in der Berufungsinstanz 706.

W i d e r r u f , von Vollmachten 87, 94 — von tatsächlichen Erklärungen und Geständnissen
des Gewalthabers 90 — Widerruf von Leibrentenverträgen des Gantschuldners 1224,1227.

Wide rsp ruch gegen die Vo l l s t reckung : im Allgemeinen 868—870, 923 — Er-
hebung derselben nach vorausgegangener Verwahrung gegen die Vollstreckung bei der
Hinterlegung der Beträge 871, 872 — Seitens Dritter 870, 878, 923, 964, 1089
— Widerspruch als Hinderuiß der Auszahlung des Erlöses aus versteigerten Fahr-
nissen oder Früchten auf der Wurzel 939, 965, 993 — Widerspruch des Eigen-
thümers oder Nutznießers des Guts bei der Pfändung hängender Früchte, wenn der
Schuldner Pächter ist 964 — gegen den Arrest auf Forderungen 975 — des Schuld-
ners oder Drittbesitzers gegen das Befriedigungsgebot im Subhastationsverfahren 1041
— behufs Abänderung der Versteigerungsbedinguugen im Subhastationsverfahren 1064
— Rang der Kosten, welche einer Partei durch ungegründeten Widerspruch des
Schuldners erwc.^sen sind, bei der Subhastation 1092 — Widerspruch bei der Vol l-
streckung mittels Personalhaft 1141, 1146, 1149, 1155, 1165; bei der Personalhaft
als Vorsichtsverfügung 1172 — gegen den Beschluß in Bezug auf Vollstreckt arkeits-
erklärung eines schiedsgerichtlichen Urtheils 1339.

W ide rs tand gegen den Gerichtsvollzieher bei Vollstreckungshandlungen 847.
W i e d e r a u f n a h m e , des V e r f a h r e n s a l s außerorden t l i ches R e c h t s m i t t e l

761—787, insbesondere: Zuläsfigkeit 761—765 — Zuständigkeit 767—769; Aus-
schluß schiedsrichterlicher Entscheidung 1320 — Fristen 770—774 — Bescheinigung
der Rechtzeitigkeit des Verlangens 775 — Erhebung 776 — Wirkungen 777, 778
— Verfahren 779—783 — Unheil 784—786 — Rechtsmittel 787 — Wiederauf-
nahme gegen schiedsgerichtliche Urtheile 1341.

Sonst ige F ä l l e e iner W i e d e r a u f n a h m e : Wiederaufnahme der Verhandlung
274, 328, 512, 524 — des Verfahrens nach stattgehabter Unterbrechung 492, 494,
495, 533, 535, 1219 — des Vollstreckungsverfahrens nach einjähriger Unterbrechung
842 — Wiederaufnahme der Verhandlung vor dem Richtercommissär im Vertheil-
ungsverfahren: bei der Pfändung von Fährnissen oder Früchten auf der Wurzel 946,
947, 965, beim Arrest auf Forderungen 993, bei der Immission 1028.

Wiede rans föhnung der Ehegatten, Aussetzung des Verfahrens in Ehesachen behufs
Erzielung einer solchen 670, 674.

Wiedereinsetzung, in den vorigen Stand: gegen Versäumung von Fristen und Tag-
fahrten im Allgemeinen 216, 217; gegen Versäumung der Frist zur Proteftation
gegen einen Zahlungsbefehl 565; gegen Versäumnisse in der Erhebung der Klage auf
Einweisung in die mit Arrest belegte Forderung 990; des Gantschuldners gegen die
Folgen des Nichterscheinens bei der Verhandlungstagfahrt im Liqmdationsverfahren
1264 — des Schuldners in die Bewirthschaftung und Benützung der Liegenschaften
im Immisfionsverfahren 1036.

Wiederho lungen , von Prozeßhandlungen, welche nach eingetretener Unterbrechung der
Verhandlungen vorgenommen wurden 492 — Vermeidung von Wiederholungen
früherer Ausführungen in den motivirten Anträgen bei der Berufung 717 — Un-
zulasfigkeit der Wiederholung rechtlicher Ausführungen in der Beschwerdeschrift und
der Antwort darauf bei der Nichtigkeitsbeschwerde 802.
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Wiederveräußerung der Gegenstände, welche der Gantschuldner mittels einer anfecht-
baren Rechtshandlung veräußert hat. durch den Erwerber derselben 1226. 1229.

Wiederverhaftung des Schuldners 1164. 1167. 1168, 1170.
Wiederversteigerung, im Subhaftationsverfahren 1127—1138 —im Gantverfahren 1306.
Wildschaden, Zuständigkeit bei Klagen wegen Wildschadens 6.
W i r k u n g , der Klagzuftellung 179, insbesondere in Ehesachen 665, 674 — desUrtheils,

insbesondere für beigeladene Personen, Erben und Dritte 294—296, 519; Berufung,
Wiederaufnahmsbegehren und Nichtigkeitsbeschwerde dieser Personen 684, 765, 772,
780, 789; des obsieglichen Urtheils bei Streitigkeiten über angemeldete Forder-
ungen und deren Vorzugsrechte im Gantverfahren 1279 — des Abftands vom Pro-
zesse 498 — der Zurücknahme der Ehescheidungs- und Ehetrennungsklage 671, 674
— der Zustellung des Zahlungsbefehls 557, der Protestation gegen denselben 559,560
des Verbots der Veräußerung und weiteren Belastung unbeweglicher Güter 626
der Einlegung der Berufung 699—709 — aufschiebende Wirkung des Rechtsmittels
der Beschwerde 742, 940, 965, 993, der Berufung 827, 828 — des Wiederaufnahms-
verlangens 777, 778 — der Nichtigkeitsbeschwerde 799 — der Zahlungen und Lei-
stungen an den mit der Vollstreckung beauftragten Gerichtsvollzieher 838 — der Arrest-
anlegung auf Forderungen 974 — der Vollstreckung einer vom Drittschuldner erlang-
ten Vorsichtsverfügung. durch welche er zu Retentionen ermächtigt ist 984 — der
Immission 1013—1016 — der Beschlagnahme unbeweglicher Sachen 1048—1051 —
des Zuschlags bei Subhastationen 1057,1070,1091, im Gantverfahren 1290 — aufschie-
bende Wirkung der Nichtigkeitsklage im Subhastationsverfahren 1077 — der Ganteröff-
nung 1206—1232, der Bekanntmachung des Ganterkenntnisses 1200 — der schiedsrichter-
lichen Endurtbeile 1337 — der Berufung gegen schiedsrichterliche Urtheile 1340.

W i r t h e , Zuständigkeit bei Streitigkeiten zwischen Wirthen und Reisenden 6 — Beweis-
kraft der Bücher derselben 365.

Wirthszechen, Zuständigkeit bei Streitigkeiten der Reisenden wegen derselben 6.
Wittwenpenfionen, Arrest auf solche 967.
Wochentabelle, allgemeine Bestimmungen 237, 238 — neuerlicher Eintrag nach Ver-

tagung der Hinterlegung der Anträge wegen Festsetzung von Fristen zu weiterem Vor-
verfahren 243, desgleichen, wenn erst in der bezirksgerichtlichen Sitzung ein Anwalt
für den Beklagten auftritt 250 — Anmeldung zur Wochentabelle beim Einspruch gegen
ein Versäumungsurtheil 313; wenn das Vorverfahren in der Hauptsache erst nach Er-
ledigung eines Präjudicial- oder Zwischenpnnktes stattzufinden hat 256; nach der Be-
weisaufnahme außerhalb der bezirksgerichtlichen Sitzung 344; im Rechnungsprozesse
891; im Verfahren bei vorbehaltener Liquidation 897.

Wochentag, s. Tag.
Wöchnerinen, Beschränkung der Pfändung mit Rücksicht auf ihre Bedürfnisse 901 —

Beschränkung der Exmission aus Gebäuden 1015.
Wohnor t , ausnahmsweise Anfertigung von Vergleichungsschriften bei dem Gerichte des

Wohnorts der hiezu Vorgeladenen 380, 381 — Vernehmung von Zeugen durch den
Einzelnrichter ihres Wohnorts 404, 407 — Erwcitermlg von Fristen Mit Rücksicht
auf die Entfernung des Wohnorts, s E rwe i te rung , Fr isten, O r t s ent fernung.

Wohnf i tz, Gerichtsstand des Wohnsitzes 12—20, 657 — Zustellungen an Personen,
welche nur im Auslande einen bestimmten Wohnsitz haben 193, 194, 206 — Gant
über das Vermögen von Personen, welche keinen Wohnsitz in Bayern haben oder bei
ihrem Tode hatten 1174, 1178.

Wohnung, als Zustellungsort 195—198, 206, insbesondere: Zustellungen an Personen,
welche nur im Auslande einen bestimmten Wohnsitz haben, in ihrer Wohnung im
Inlande 193, 206, Fristerweiterung in diesem Falle 209; Zustellungen in der letzten
Wohnung des Erblassers 211 — Eidesabnahme in der Wohnung eines Schwurpflich-
tigen 479 — ausnahmsweise Anfertigung von Vergleichungsschriften in der Wohnung
des hiezu Vorgeladenen 380, 381 — Vernehmung von Zeugen in ihrer Wohnung
403, 404 — Durchsuchung der Wohnung des Schuldners bei Vollstreckungen 847 —
Räumung von Wohnungen bei der Immission 1015 — Verhaftung des Schuldners
in seiner oder einer andern Wohnung 1148 — Ueberlassung der Wohnung in einem
zur Gantmasse gehörigen Gebäude an den Gantschuldner 1209.

Wohnungsmiethe, Zuständigkeit bei Rechtsstreiten hierüber 6.
s. auch Miethe, Mie th forderungen, M i e t v e r t r ä g e , Miethzinse.

Würd igung, rechtliche, beim Urtheile 264, 512.
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W u n d ä r z t e , Beweiskraft ihrer Bücher 365.
Z a h l u n g ew, vorläufige Zurückbehaltung der an den Schuldner zu leistenden Zahlungen

als Borsichtsverfügung 607, 628— an den Gerichtsvollzieher während des Vollstreck-
ungsverfahrens haben volle Wirkung wie die an den Gläubiger selbst geschehenen Zahlungen
838 — genaue Aufstellung der beanspruchten Zahlungen durch den Gläubiger im
Verfahren bei vorbehaltener Liquidation 897, 899 — Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit
der nach dem Einweisungsurtheile an den Schuldner gemachten Zahlungen 1013 —
wann Zahlungen von Mieth- oder Pachtgeldern an den Schuldner wirkungslos sind
1050 — Beseitigung eines Resolutionsrechts durch baare Zahlung des Guthabens des
Berechtigten sammt Zinsen und Kosten 1090 — bei einem Kaufmanne, der seine
Zahlungen eingestellt hat, kann die Eröffnung der Gant von Amtswegen geschehen
1175; Verlust der Befugniß des Gantschuldners, Zahlungen ausständiger Forderungen
zu empfangen 1208; Nichtigkeit der nach Verkündung des Ganterkenntnisses von dem
Schuldner geleisteten Zahlungen 1210; wann die nach der Ganteröffnung, aber vor
deren Bekanntmachung an den Schuldner gemachten Zahlungen als unwirksam ange-
fochten werden können 1212; Anfechtbarkeit der von dem Schuldner vor der Ganter-
o'ffnung gemachten Zahlungen 1222 /1225 , 1228; Zahlung der Masseausstände an
den Masseverwalter 1244, 1245; vorläufige Zahlungen bei Vertheilung der Masse
1294—1297.
s. auch A u s z a h l u n g e n .

Zah lungsanwe isungen , s. A n w e i s u n g e n .
Zah lungsbe feh le , Verfahren mittels bedingter Zahlungsbefehle 553—568; insbesondere

Zulässigkeit 553; Gesuch um Erlassung eines solchen 554; Erlassung 555, 557; Pro-
testation hiegegen 558—560; Antrag auf Erlassung eiues Vollstreckungsbeschlusses 5 6 1 ;
Verfahren hierauf 562,563; Rechtsmittel 564; Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gegen die Versäumung der für die Protestation gegen den Zahlungsbefehl gestatteten
Frist 565, 566; Entscheidung über die Kosten 567; Vormerkung des Gesuchs um Er-
lassung des Zahlungsbefehls, der hierauf ergangenen Entschließungen und der Aus-
händigung der letztern in einem Register 568; bei den in diesem Verfahren er-
lassenen Vollstreckungsbeschlüssen kann unmittelbar nach Zustellung des Befriedigungs-
gebots zur Fortsetzung der Vollstreckung geschritten werden 845.

Z a h l u n g s f r i s t e n , Bewilligung derselben bei Zwangsversteigerungen von Immobilien
1058, 1064, 1079, 1115; bei der Wiederversteigerung 1135 — durch die Gläu-
bigerversammlung im Gantverfahren 1280, 1281, bei der Versteigerung von Gant-
sachen 1290.

Zechen, Zuständigkeit bei Streitigkeiten von Reisenden wegen derselben 6.
Z e i t r ä u m e , gesetzliche, zwischen Tagfahrt und Ladung, Erweiterung derselben mit Rück-

sicht auf die Ortsentfernuna., s. E r w e i t e r u n g .
Ze i t ve rsaumn iß , Entschädigung der Zeugen und Sachverständigen wegen derselben 343.
Z e u g e n , Vernehmung derselben bei der Verhandlung durch den Vorsitzenden oder Einzeln-

richter 150 — sie sind Beweismittel im Allgemeinen 325 — Unzulässigkeit des ein-
seitigen Verzichts auf Zeugen, welche der Gegenpartei bekannt gemacht sind 337 —
Gebühren der Zeugen 343 — Vernehmung zum ewigen Gedächtnis; 347—352 —
besondere Bestimmungen über Zeugen als Beweismittel 399—432; Zulässigkeit des
Zeugeubeweises.399, untüchtige Zeugen 400, 401, Recht der Verweigerung des Zeug-
nisses 401 ; Anordnung des Zeugenverhörs: Vernehmung in der Sitzung 402, durch
einen beauftragten Richter 404—408, Vernehmung von Mitgliedern des k. Hauses
403, kranker und gebrechlicher Zeugen 404, Reihenfolge der Vernehmung in und
außerhalb der Sitzung 408, Vernehmung in Verbindung mit einem Augenschein 397,
398, 404, Vorladung 409, 410, Ermächtigung zur Vernehmung öffentlicher Beamten
400, 401, 411, 429; Kundmachung an die Gegenpartei 412—415, 530; Gang der
Vernehmung: Ermahnung und Eidesbelehrung 416, Vorruf und Beeidigung 417, 418,
Vernehmung 419, Fragen Seitens des Richters 419, Seitens der Gerichtsmitglieder,

' Parteien, Beistände und Gewalthaber 420. Ungebühr in Bezug auf Fragestellung, Unter-
brechung, Beleidigung 420, 151, schriftliche Einreichung von Fragen 421, weitere und
wiederholte Vernehmung 420, 422, 423, Entfernung und Entlassung 416, 422; Pro-
tokolle 408, 419, 420, 422, 425; Verwerfungsantrag 424, Aussetzung der Verneh-
mung bis zur Entscheidung über die Verwerfung 425, Entscheidung hierüber 426;
Folgen des Nichterscheinens 427—430, Verhinderung 428; Verweigerung des Zeug-
nisses 428, 429, 431 , Folgen derselben 432 — Benennung derselben im Verfahren
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bei Klagen auf Ersatz des bei Auflaufen verursachten Schadens 593 — inwieweit in
der Berufungsinstanz neue Zeugen vorgeschlagen werden dürfen 707 — Zuziehung
von Zeugen im Vollstreckungsverfahren 847, 849, 905, 1070, 1145, 1150, 1155 —
wenn der Schuldner als Zeuge freies Geleite hat. darf er nicht verhaftet werden 1147
— Vernehmung der Zeugen in schiedsgerichtlichen Sachen 1333.

Zeugenbeweis, -eid, -Vernehmung, s. Zeugen.
Zeugn iH , falsches, als Grund der Wiederanfnahme des Verfahrens 761 — über die Be-

endigung der Gant durch den Commissär 1318.
Z insen , Nichteinrechnnng derselben in die Klagssumme bei Berechnung der Zuständigkeit

3, 7 — bei Berechnung der Berufungs summe 686 — Berechnung bei der Vollstreck-
ung noch nicht fälliger, unverzinslicher Forderungen 836, im Gantverfahren 1300 —
Vorrang der Zinsen aus privilegirten und Hypothekforderungen im Vollstreckungs-
verfahre'n 1001, 1024, 1020, 1092, 1093 — Verzinslichkeit des Kaufpreises von
zwangsweise versteigerten Immobilien, stillschweigende Bedingung im Subhastations-
verfahren 1057 — Beseitigung eines Nesolutionsrechts durch Zahlung der Forderung
sammt Zinsen 1090 — Berechnung der Zinsen bei Abschluß des Vertheilungsplans im
Subhastationsverfahren 1109. 1119, 1120, im Gantverfahren 1300 — Haftung für die
Zinsen des Stcigerungspreises bei Wiederversteigerungen durch den ersten Ansteigerer
1138.

Zugeständnisse, mittels Gerichtsvollzieheraktes, Spezialermächtigung hiezu 102 — An-
nahme des Zugeständnisses von Thatsachen bei den Parteiverträgen 164, im Bersäu-
mungsurtheile gegen Beklagte oder Widerbeklagte 297, 301 , 304, als Folge der
Verweigerung oder Nichtannahme eines Eids oder des Nichterscheinens des Schwur-
pstichtigen 465,472, im Ehescheidungsprozesse 667,674 — Urkundenertheilung über Zu-
geständnisse in der Sitzung 248, 281. 293 — Zugeständniß als Grund sofortiger
Vollstreckung eines Urtheils 268 — inwieweit über zugestandene oder als zugestanden
zu erachtende Thatsachen noch Beweis nöthig ist 324, 667, 674, 1277 — Untheil-
barkeit des Geständnisses 324 — wann Zugeständnisse eines Ehegatten zu Gunsten
des andern im Gantverfahren für ungiltig zu erklären sind 1223.
s. Geständnisse, Ane rkenn tn i sse .

Zurückbehal tungsrecht , des Vermiethers, Zuständigkeit bei Streitigkeiten 6 — als
Vorsichtsverfügung 607 — im Vollstreckungsverfahren 902, 915, 920, 938, 984, 1133
— im Ganterfahren 1226.

Zurücknahme, der Ehescheidungsklage, Wirkung 671 — der Berufung 703.
Zurückschiebung des Eids, f. E i d .
Zurückverwe isung, der Sache durch das Berufungsgericht an das Untergericht 733 —

in Folge der Vernichtung einer Entscheidung 815.
Zusätze, in Protokollen 167 — zu dem Gesuche in den motivirten Anträgen 241, 245,

247, 251 — zu einer Urkunde, Einfluß auf die Beweiskraft der Urkunde 368; Bor-
merkung von Zusätzen in Privaturkunden bei Feststellung des sicheren Datums 359.

Zuschiebung des Eids, s. E i d .
Zuschlag, bei Zwangsversteigerungen von Immobilien 1070, 1071, Wirkung desselben

1057,1070, 1091, im Gantverfahren 1290 — Klage wegen Nichtigkeit desselben 1077
— bei Vergantungen nach dem Ewiggeldrechte der Stadt München 1080.

Zuständ igke i t , der Gerichte überhaupt 1 — der Bezirksgerichte 2, 590, 604, der Stadt-
und Landgerichte 3—6, der Handelsgerichte 7, der Ehegerichte 8 — Grenze derselben bei
einer Mehrheit von Streitpunkten 9 — 11 — nach dem allgemeinen Gerichtsstande 12—20
— nach besonderen Gerichtsständen 21—33,641 — Festsetzung der Zuständigkeit 34—37
— Begründung der Zuständigkeit durch Vereinbarung 38, 39, 511, durch Uebertragung
der Gerichtsbarkeit 54. durch dienstliche Ersuchen und Aufträge 55 — Zuständigkeit
in Bezug auf die Hauptintervention 67, auf die in Verbindung mit der Streitver-
kündnng erhobene Gewährschaftsklage 71 — für die Nichtigkeitsklage wegen Mangels
der Vollmacht des Gewalthabers 97, des Gerichtsvollziehers 103 — zur Entscheidung
über den Ersatz des durch einen Rechtsstreit, eine Vollstreckung oder den Vollzug einer
Vorsichtsverfügung verursachten Schadens 119 — inwieferne die Zuständigkeit durch
die Klagzustellung begründet wird 179 — Einrede der mangelnden Zuständigkeit 186,
187, insbesondere mit Rücksicht auf den Geldwerth des Streitgegenstands 183. 189
— Prüfung der Zuständigkeit von Amtswegen 265, insbesondere im Ehescheidungs-
prozesse 656, 674 — Zuständigkeit für die Beweisaufnahme zum ewigen Gedä'chtniß
348 — bei Aufforderungsklagen 5 7 1 , 575 — für Vorsichtsverfügungen 618—620;
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inwieweit durch Vorsichtsverfügungen die Zuständigkeit für die Hauptsache begründet
wird 6 4 1 . 32 — Zuständigkeit für das Rechtsmittel der Berufung 696, 725, der
Beschwerde 739, 759, der Wiederaufnahme 767—769, der Nichtigkeitsbeschwerde 796 —
Aufhebung eines Urtheils durch das Obergericht wegen Mangels der Zuständigkeit 735;
unrichtige Annahme derselben als Nichtigkeitsgrund 788, 815 — der Gerichte im
Vollstreckungsverfahren, im Allgemeinen 840; über die speziellen Bestimmungen s. unter
Bezirksgerichte, Einzelngerichte, Einzelnrichter — der Gerichte im Gantverfahren 1177
bis 1183, 1194 — Zuständigkeitsverhältnisse in schiedsgerichtlichen Sachen 1327, 1328,
1330, 1333. 1334, 1337, 1339—1342.
s. auch Gerichtsstand.

Z u s t e l l u n g e n , dieselben haben auf Betreiben der Partei oder des Anwalts zu geschehen
192 — an wen sie zu machen sind 192; insbesondere bei Endurtheilen und den ihnen
gleichgestellten Urtheilen 192. 210, 682. 683; Zustellungen an Personen, denen die
Befugniß fehlt, selbstständig vor Gericht zu handeln, dann an den Fiskus, die Civi l-
liste, an Gemeinden. Stiftungen und andere öffentliche Körperschaften, an Handels-
oder andere Gesellschaften. Vereine oder Genossenschaften, an Gantmassen, an Personen,
welche im Auslande wohnen oder deren Aufenthalt unbekannt ist, und an Militärper-
sonen 193; Zustellungen an Staatsanwälte 193, 198, 851, 1025. 1099, 1171, 1285,
Obliegenheiten derfelben 194; Zustellungen an Militärcommandanten 193, 198, Ob-
liegenheiten derselben 193; anshilfsweise Zustellungen an Familienangehörige. Be-
dienstete, den Gerichtsschreiber, dann den Vorsteher der betreffenden Gemeinde- oder
Ortsabtheilung 196—198, 211, Obliegenheiten des letzteren 197; Bestimmungen für
den Fall , daß die Partei, an welche die Zustellung zu machen ist, aus mehreren Per-
sonen besteht 203, 850 - Ort der Zustellung 1 9 5 - 1 9 8 — Zeit der Zustellung 199,
946 — Zustellungen sind in der Regel durch den Gerichtsvollzieher zu machen 1 0 1 ;
Zustellungen durch Anwälte ohne Vermittlung des Gerichtsvollziehers 205; Wahl
unter den Gerichtsvollziehern des Gerichtssprengels 200; gesetzliche Behinderung des
Gerichtsvollziehers 201 — Form, Inhalt und Aushändigung der Zustellungsurkunden
202,203,850; Behiindigung der Abschriften der Zustellungsurkunden und mitgetheilten
Schriften 203, 850; Beglaubigung der letztern 203, 850; Eigenschaft der Zustellungs-
urkunden als öffentlicher Urkunden 204; maßgebende Bedeutung der eingehändigten
Abschrift 204 — Anwendung von Bestimmungen über die Zustellung im Prozesse auf
solche bei der Zwangsvollstreckung, der Gant und außerhalb des Prozesses 206 — Nichtig-
keit von Zustellungen 201, 206. 218—220; Anordnung der Berichtigung oder Er-
gänzung einer fehlerhaften Zustellung 220 — im Armenrechte 139 — 141 — Be-
gründung des Fristenlaufs gegen die Partei, welche die Zustellung veranlaßt hat 210
— neue Zustellung im Falle einer Fristenunterbrechung durch den Tod der Partei
oder ihres gesetzlichen Vertreters, oder durch Veränderungen bezüglich der Besugniß
zur Prozeßführung 211 — Zustellung des Gesuchs um Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gegen Versäumung von Fristen und Tagfahrten 217 — der Klage, Wirkung
derselben 179 — im bezirksgerichtlichen Verfahren: der Klageschrift 224, 226; der
Verfügung auf Einleitung des abgekürzten Verfahrens 259; der motivirten Anträge
229, 231, 232, 233. 242. 250, 255, 256. 282. 283, 312, 342, 344, Nichterforder-
niß im abgekürzten Verfahren 260; der Aufforderung des Anwalts an den Gegenan-
walt zum Erscheinen in der Sitzung 239, 252, 259, 282; der Aufforderung zur Auf-
stellung eines Anwalts 226. 259, 260, 282, 316; des anwaltschaftlichen Schriftsatzes
zur Darstellung des Sachverhalts nach dem Urtheile 285, 308, Vormerkung und Ein-
träge auf dieser Zustellungsurkunde in Bezug auf Abänderungen des Schriftsatzes 286;
Zustellung eines eigenen Schriftsatzes über Klagsänderungen 245, 299, 302, 304;
des Einspruchs gegen ein Versäumimgsurtheil 311 ; Zustellung im Falle der Erlassung
eines Verbindungsurtheils 316, 317; Zustellung des Beweisurtheils 3 3 1 ; des die
Tagfahrt zur Beweisaufnahme festsetzenden Urtheils oder Beschlusses 331 , 338, 339;
beim Beweis zum ewigen Gedächtniß 350; der Vorladung der Zeugen 409, 410,
411 ; der Ermächtigung eines öffentlichen Beamten zur zeugschaftlichen Vernehmlassung
411 ; des Verzeichnisses der Zeugen 412; des Einspruchs eines wegen Nichterscheinens
verurtheilten Zeugen 430, 432; des Beschlusses über Ernennung eines anderen Sach-
verständigen 442; der Erklärung über Annahme oder Zurückschiebung eines Eids,
dann der etwaigen Antwort hierauf 460 — Zustellungen bei Zwischenstreiten 483,
485 und Interventionen 487, 488, 489 — behufs Wiederaufnahme des unterbro-

'chenm Verfahrens 494, 495 und beim Abstande vom Prozesse 497 — im Handels-
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und einzelngerichtlichen Verfahren: der Klage 5 0 1 , 502, 503; zur Beiladung eines
Dritten 509; bei Widerklagen, Zwischen streiten und Interventionen 510; beim Begehren
auf Abänderung eines Urtheils 517; des Einspruchs gegen ein Versäumungsurtheil
522; nach Erlassung eines Verbindungsurtheils 523; des Beweisurtheils 525; des
Verzeichnisses der Zeugen 530, Mittheilung des Beweissatzes an die Zeugen ist nicht
erforderlich 530; Zustellungen bei Unterbrechung des Verfahrens 533, 534; Anwen-
dung der Bestimmungen über das bezirksgerichtliche Verfahren auf dieses Verfahren
537 — Zustellungen im Wechfelprozesse 540 — im Verfahren mittels bedingter
Zahlungsbefehle: des Zahlungsbefehls, Wirkung der Zustellung 557, 559. 561 , des
Gesuchs um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der für
die Protestation gegen den Zahlungsbefehl gestatteten Frist 565 — bei Aufforderungen
zur Klage 573, 574 — im Verfahren zur Feststellung der Aechtheit von Privatur-
kunden 580 — im Verfahren bei Klagen auf Ersatz des bei Aufläufen verursachten
Schadens:c. 591. 592,593, 594.598,604 — behufs der Erlasfung von Vorstchtsverfü-
gungen 609,619, 620, 621, insbesondere bei der Vollstreckung von Vorsichtsverfügungen
625, 627, 628; bei der Betreibung der Hauptsache 630, 631, 632; der Beschwerde gegen
eine von dem Vorstande eines Collegialgerichts oder einem Senatsvorstande erlassene
Entschließung 634 — im Ehescheidungsprozesse: der Vorladung zum Sühneversuche
662, der Klage und des Beschlusses über die Zulassung der Klage 665, 668 — bei
Berufungen: des Urtheils, welches durch Berufung angefochten werdensoll, als Beginn
des Laufes der Berufungsfrist 697; Erhebung durch Zustellung eines Gerichtsvoll-
zieherakts 698; allgemeine Bestimmungen über das Verfahren 710; Zustellung moti-
virter Anträge 713, 714, 716, 719; behufs Anschließung an die Berufung 715 —
in Beschwerdesachen 744, 754, 760 — des WiederaufnahmsVerlangens 770, Frist
hiezu 770, Erhebung 776 — der beschwerenden Entscheidung als Beginn des Laufs
der Frist zur Erhebung der Nichtigkeitsbeschwerde 797, behufs Erhebung 798, 800,
Zustellung der Beschwerdefchrift an den Nichtigkeitsbeklagten 800, der Antwort- hier-
auf 801, 805; der Bekanntgabe der Anmeldung der Sache 304, 805 — allgemeine
Bestimmungen über Zustellungen im Vollstreckungsverfahren: Zustellung der vollstreck-
baren Urkunde an den Schuldner als regelmäßige Voraussetzung der Statthaftigkeit
der Vollstreckung 831 , an einen Dritten 832, an die Erben des Schuldners 833,
bei einer Vorsichts Verfügung 832; der dritte ErWerber eines Anspruchs hat seinen
Erwerbstitel dem Schuldner zustellen zu lassen 835; Zustellung des Befriedigungs-
gebots 840, 842, 844, 845, Verbindung dieser Zustellung mit jener der vollstreck-
baren Urkunde 843, Wiederholung der Zustellung 843, im Falle des Vollzugs
einer Vorstchts Verfügung bei einem Dritten 844; Beurkundung von Zustellungen
im Vollstreckungsverfahren in dem über Vollstreckungshandlungen zu errichtenden
Protokolle 850; Zustellung, wenn kein Zustellungsbevollmächtigter aufgestellt ist 851,
1025, 1099, 1171 ; Zustellung an einen Anwalt 852; Zustellung des über die
Hinterlegung der geschuldeten Beträge errichteten Protokolls behufs Einstellung der
Vollstreckung 872; Zustellungen im Rechnungsprozesse 889, 890, 891, 893; im Ver-
fahren bei vorbehaltener Liquidation 897, 898, 899 — bei Pfändungen und ZwaugS-
veräußerungen von Fahrnissen: der Abschrift des Pfändungsprotokolles 907, 924; be-
hufs der Anschließung 919, 9 2 1 ; behufs der Veräußerung der gepfändeten Gegen-
stände 925, 927, 929, 930, 937; bei außergerichtlicher Vertheilung des Erlöses 940,
1126; bei der gerichtlichen Vertheilung 943, 945, 946, 948, 949, 1027 — bei Pfän-
dungen und Zwangsveräußerungen von Früchten auf der Wurzel 960, 963, 965 — bei
Arrest auf Forderungen: des Befriedigungsgebots 971 ; eines Gerichtsvollzieherakts
als Arrestanlage 972, 973. 982; der Klage auf Einweisung 980 und zwar gegen den
Drittschuldner 9 8 1 ; der über die Verständigung unter mehreren Arrestklägern errich-
teten Urkunde 986; des das Kostenguthaben des Drittschuldners festsetzenden Beschlusses
996; beim Sicherheitsarreste 1002, 1003, 1005 — des Befriedigungsgebots im I m -
miffionsverfahren 1011; des Einweisungsurtheils 1012; Wirkung 1013; des Urtheils
an den Verwalter 1017; behufs der Anschließung 1021, 1023; im Rechnungs- und
Vertheilungsverfahren 1025, 1032 — Zustellungen im Subhastationsverfahren: des
Befriedigungsgebots 1039, 1040, 1041; der vollstreckbaren Urkunde 1040; des Be-
schlagnahmeprotokolls 1045, 1047, 1048; Wirkung 1048; des Anschlagzettels 1061;
Nichtigkeit wegen Nichtbeachtung dieser Förmlichkeiten 1076, 1077; bei Verbin-
dung mehrerer Beschlagnahmen 1084, 1085; bei Ansprüchen Dritter 1089; bei
Geltendmachung und Beseitigung von Resolutionsrechten 1090, und von Vorkaufsrech-
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1 0 9 1 ; im Vertheilungsverfahren 1098, 1099,1103, 1107, 1111, 1112,1113; bei
der Wiederversteigerung 1131, 1133, 1136 — bei der Vollstreckung durch Personalhaft:
der die Personalhaft gestattenden richterlichen Ermächtigung 1141; des Befriedigungs-
gebots 1145; des Verhaftungs- und Ablieferungsprotokolls 1150; eines Akts, wenn
der Schuldner sich in Untersuchungs- oder Strafhaft befindet 1151; behufs Anschließung
an die Verhaftung 1160; Zustellung, wenn kein Zustellungsbevollmächtigter aufgestellt
ist 1171 ; Zustellung zum Zwecke des Uebergangs der auf Grund einer Vorsichts-
verfügung vollzogenen Haft in Personalhaft als Vollstreckungsmittel 1172 — im Gant-
verfahren: des Ganterkenntnisses an den Gemeinschuldner 1196, 1205; Zustellungen
an den Anwalt 1184; im Liquidationsverfahren 1256, 1270; bei Streitigkeiten über
angemeldete Forderungen oder deren Vorzugsrechte 1271; Zustellung des Umlauf-
schreibens zur Einladung der Gläubiger zu einer Versammlung an deren Gewalthaber
oder den Staatsanwalt 1235; Zustellung der Mittheilung von der Entwerfung des Ver-
theilungsplans mit Aufforderung zur Erinnerungsabgabe 1302, 1303; bei Anträgen
auf Abänderung des Abschlusses des Vertheilungsplans 1305, 1307; Zustellung im
Falle der Abschließung eines Accords 1316 — im schiedsgerichtlichen Verfahren: eines
Gerichtsvollzieherakts zum Zwecke der Bildung eines Schiedsgerichts 1326,1327,1331;
bei Ablehnung eines Schiedsrichters 1328; beim Widerspruche gegen die Ertheilung
oder Verweigerung der Vollstreckbarkeitserklärung eines schiedsrichterlichen Urtheils 1339;
bei der Berufung gegen ein schiedsrichterliches Urtheil 1340.
s. auch M i t t h e i l u n g , A u f f o r d e r u n g .

Zuste l lungsbevo l lmacht ig te , im Allgemeinen: 192, 202, 203, 209,210; insbesondere
bei Erlassung von Vorsichtsverfügungen 637; bei Nichtigkeitsbeschwerden 808; im Vol l -
streckungsverfahren im Allgemeinen 8 5 1 ; im Immiffionsverfahren 1025; im Sub-
hastationsverfahren 1045, 1099; bei der Vollstreckung mittels Personalhaft 1150,
1151, 1160, 1171.

Zus te l l ungsu rkunden , der Gerichtsvollzieher, Mitunterzeichnung der zuzustellenden Ab-
schrift durch die requirirende Partei als Ersatz der Vollmacht 102; Errichtung, Form
und Inhalt derselben, dann Aushändigung der Ur- und Abschriften 202, 203,206, 850;
Eigenschaft derselben als öffentliche Urkunden 204, 206; maßgebende Bedeutung der
zugestellten Abschriften 204. 206 — Hinterlegung der Zustellungsurkunden auf der Ge-
richtsschreiberei im Verfahren über Nichtigkeitsbeschwerden 803, 804.

Z w a n g , Beweis desselben bezüglich der Unterzeichnung einer Urkunde 373; Zulässigkeit
des Zeugenbeweises bei Anfechtung eines durch eine Urkunde festgestellten Rechts-
geschäftes wegen Zwangs 399, ebenso Zulässigkeit der Eideszufchiebung 457.

Zwangsma'ßrege ln , Befugniß des mit der Beweisaufnahme beauftragten Richters zur
Anwendung von solchen 342 — Anwendung derselben behufs Räumung des von dem
Schuldner bewohnten Gebäudes im Immissionsverfahren 1015 — gegen Dritte,
dürfen von Schiedsrichtern nicht ausgeübt werden 1332.

Z w a n g s m i t t e l , Zwangsrech te , s. Z w a n g s m a ß r e g e l n .
Z w a n g s v e r ä u ß e r u n g e n , -Versteigerungen im Vollstreckungsverfahren, s. V o l l «

streckungen.
Zwangsvo l ls t reckungen, Amtsbefugnisse des Gerichtsvollziehers hiebei 101,847 — wann

dieselben nach beendigter Gant auch noch ferner gegen den Gantschuldner zulässig sind
1315 — s. auch Vo l l s t reckungen.

Zweign ieder lassung, Gerichtsstand derselben für Kaufleute, Handels- und sonstige Ge-
sellschaften und Genossenschaften 25 — Zustellungen an Handlungsbevollmächtigte, welche
zum Betriebe einer solchen bestellt sind 193.

Zwischenbescheide, Verbindung derselben mit einem Endurtheile 266 — das Obergericht
ist an die nicht appellabeln Zwischenbescheide nicht gebunden 727.

Zwischenpunkte, Anmeldung der Sache zur Wochentabelle, wenn das Vorverfahren erst
nach Erledigung eines Zwischenpunktes stattzufinden hat 256 — Versäumungsverfahren,
nachdem über einen Zwischenpunkt Urtheil ergangen ist 307.

Zwischenstreite, im bezirksgerichtlichen Verfahren, allgemeine Bestimmungen 483—486,
insbesondere wie diese zu erheben sind 483, wann diese mit der Hauptsache zu ver-
binden sind 484, vorgängige Entscheidung derselben 485, Berufung 486 — im Han-
dels- und einzelngerichtlichen Verfahren 510 — Entscheidung im Kostenpunkte 111
— wann in der Form von Zwischenstreiten anzubringen sind: Anträge auf Erlafsung
von Vorsichtsverfügungen 619, 620, oder auf Aufhebung oder Abänderung derselben
631, 632; das Wiederaufnahmsverlangen 776; der Widerspruch gegen die Vollstreck-
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ung 869; Anstände im Rechnungsprozesse 894; der Antrag beim Sicherheitsarreste,
daß der Arrest für gerechtfertigt erklärt und der Kläger in die Forderung eingewiesen
werde 1002.

Z w i s c h e n u r t h e i l e , Vorlage solcher Zwischenurtheile des ersten Rechtszugs, welche für
die Würdigung der Berufung von Einfluß sind, in der Berufungsinstanz 718.
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Ludwig l l .
von Gottes Gnaden König von Bayern,

Psalzgraf bei Rhein,
Herzog van Bayern, Franken und in Schwaben örc. kc.

i r finden, in der Absicht, dem Verfahren in bürgerlichen Nechtsstrei-
tigkeiten i n Unserem Reiche eine zeitgemäße Verbesserung zuzuwenden, Uns
nach Vernehmung Unseres Staatsraths mit Beirath und Zustimmung der
Kammer der Neichsräthe und der Kammer der Abgeordneten, dann bezüglich
des Ar t . 6 des gegenwärtigen Gesetzes unter Anwendung der in §. 7 Tit . X .
der Verfassungsurkunde vorgeschriebenen Form bewogen, die anbei folgende
Prozeßordnung in bürgerlichen Nechtsstreitigkeiten zu erlassen und über die
Anwendung dieses neuen Gesetzbuchs zu verordnen, was folgt:

Allgemeine Bestimmungen.

A r t i k e l 1 .
Die neue Prozeßordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für das

Königreich Bayern tritt mit dem 1 . J u l i 1870 im ganzen Umfange des
Königreichs in Kraft.

A r t i k e l 2.
M i t diesem Seitpunkte verlieren alle bis dahin geltenden Bestimmungen

über das Verfahren in bürgerlichen Nechtsstreitigkeitcn, worunter an allen
Stellen des gegenwärtigen Gesetzes auch jene über das Verfahren in Handels-
uud Wechselsachen, über die Vollstreckung der Urtheile und sonstigen vollstreck-
baren Urkunden und über das Gantverfahren (Concurse, Fallimente) zu ver-
stehen sind, ihre Giltigkeit und Wirksamkeit, soweit sie nicht die neue Prozeß-
ordnung oder das gegenwärtige Gesetz als fortbestehend bezeichnet.

Soweit die neue Prozeßordnung Bestimmungen über Gegenstände des
bürgerlichen Nechts enthält, verlieren auch die entgegenstehenden, bis dahin
geltenden civilrechtlichen Bestimmungen, sie mögen in den Prozeßordnungen
oder in andern Nechtsquellen enthalten sein, ihre Giltigkeit und Wirksamkeit
für alle Theile des Königreichs, für welche nicht bezüglich einzelner Bestim-
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mungen eine Ausnahme in der neuen Prozeßordnung oder im gegenwärtigen
Gesetze besonders getroffen ist.

A r t i k e l 3.

Insbesondere treten unter den in vorstehendem Art. 2 angegebenen Vor-
behalten außer Kraft:

1) die das Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten betreffenden Be-
stimmungen der bayerischen Gerichtsordnung (ooäsx ^uri8 davarioi

von 1753 und der pfälzischen Civilprozeßordnung (<nä6 äs
oivils) von 1806 nebst allen darauf bezüglichen Gesetzen

und Verordnungen;
2) die in den verschiedenen Gebietsteilen bezüglich des Verfahrens in

Handels- und Wechfelfachen bestehenden besondern Bestimmungen;
3) die das Verfahren vor dem Cassationshofe der Pfalz in Civilsachen

betreffenden Bestimmungen;
4) die Art. 437, 440-478 , 480—543, 558—575, 599, 604—631 und

635—648 des in der Pfalz theilweise noch geltenden ooäe äs oom-
ui6ros von 1807;

5) die Art. 8—15, 19, 26—28, 49 Abs. 1, 54—59 und 79 Abs. 1 - 3
und Abs. 5 des Gesetzes vom 10. November 1861, die Gerichtsver-
fassung betreffend, ferner von demselben Gesetze die Art. 25 und 38
Abs. 2, soweit es sich an diesen Stellen um Ausfertigungen in bür-
gerlichen Nechtsstreitigkeiten handelt, und die Art. 30 und 43, soweit
es sich um solche Beschwerden handelt, die in der Prozeßordnung be-
handelt sind;

6) Art. 52 des Notariatsgesetzes vom 10. November 1861, soweit es sich
um Versteigerungen handelt, welche zum Zwecke der Vollstreckung von
Nrthcilen oder sonstigen vollstreckbaren Nrknndcn vorzunehmen find,
ferner Art. 81 §. 1—4 und Art. 97 des genannten Gesetzes, letzterer
soweit es sich um notariell aufgenommene oder beglaubigte Vollmachten
und damit in Verbindung stehende Ratifikationen handelt;

7) die die Zuständigkeit der Landgerichte (früher Friedensgerichte) der
Pfalz in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten regelnden Art . 9 und 10
Ziff. 1 und 3—6 des Tit. I I I . des Gesetzes vom 16./24. August 1790
sammt dem dazu gehörigen Gesetze vom 4. Februar 1854, die Er-
weiterung der civilrechtlichen Competenz der Friedensgerichte in der
Pfalz betreffend;

8) Art. 4—6 des Tit. IV . des in Ziff. 7 angeführten Gesetzes vom
16./24. August 1790;

9) die Art. 64, 65, 7 0 - 7 6 , 77 Abs. 2 und Art. 78 des Gesetzes vom



10. November 1861, die Einführung des allgemeinen deutschen Han-
delsgesetzbuchs betreffend;

10) die Art . 1265—1270, 1781, 2205—2207, 2210, 2212-2215 und
2217 des Pfälzischen (Zivilgesetzbuchs (ooäs civil) von 1804, die
Ar t . 1265—1270 jedoch nur insoweit, als sie sich auf die gerichtliche
Vermögensabtretung bezichen;

11) die bezüglich der Personalhaft geltenden Bestimmungen;
12) das Gesetz vom 17. November 1837 über die Verhütung ungleich-

förmiger Erkenntnisse bei dem obersten Gerichtshofe in bürgerlichen
Ncchtsstreitigkeiten;

13) die W. 52, 64, 66 und 69 des für die Landestheile diesseits des
Rheins geltenden Hypothekengesetzes, dann §. 8 Ziff. 7, §. 23 Ziff. 8
und §. 34 Abs. 2 der für die genannten Landestheile geltenden Prio-
ritätsordnung vom 1. Jun i 1822;'

14) §. 3 Abs. 2 und §. 7 des Gesetzes vom 15. August 1828, die M i l i -
tärgerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtssachen betreffend;

15) Ar t . 22 des Gesetzes vom 2. M a i 1868, die Schließung und Tren-
nung der Ehen der keiner anerkannten Religionsgesellschaft angehörigen
Personen betreffend;

16) alle das Vorrecht der Siegelmäßigkeit, soweit dasselbe bezüglich der
streitigen Rechtspflege zur Zeit noch besteht, betreffenden gesetzlichen
Bestimmungen.

A r t i k e l 4.

Das Gesetz vom 28. M a i 1850, die Competenzconflicte betreffend, tr itt
für diejenigen Consticte, welche sich zwischen Gerichten in Bezug auf deren
Zuständigkeit in bürgerlichen Rechtssachen ergeben, außer Kraft.

Die Vorschriften der neuen Prozeßordnung über die Festsetzung der Zu -
ständigkeit (Ar t . 34—37) finden auch auf solche Competenzconflicte Anwen-
dung, welche zwischen Gerichten in Bezug auf Gegenstände der nichtstreitigcn
Rechtspflege obwalten. Hiebei kann der Antrag auf Festsetzung der Zustän-
digkeit auch von dem Staatsanwälte des zur Entscheidung berufenen Ober-
gerichts gestellt werden und hat die in Art . 35 der neuen Prozeßordnung
vorgeschriebene Zustellung an die Gegenpartei in solchen Fällen zu unter-
bleiben, in welchen zwischen den Betheiligten ein entgegengesetztes Interesse
bezüglich der Gerichtszuständigkeit nicht besteht.

A r t i k e l 5.

Die Vorschriften der Art . 23 und 24 des Notariatsgesetzes vom 10. No-
vember 1861 werden dahin abgeändert, daß die Notare die daselbst erwähn-
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ten Zustellungen und Vorladungen durch einen Gerichtsvollzieher selbst be-
wirken zu lassen haben.

A r t i k e l 6.
A n die Stelle der Art. X I X . , X X . und X X I I . Ziff. 5 und 6 des Ge-

setzes vom 17. November 1837, die Zwangsabtretung von Grundeigentum
für öffentliche Zwecke betreffend, treten nachstehende Bestimmungen.

Wenn die Abtretung des angesprochenen Grundeigentums nicht verwei-
gert wird oder über die Verpflichtung zur Abtretung von der zuständigen
Administrativ-Iustizstelle ein rechtskräftiges Grkenntniß erlassen worden ist,
unter den Beteiligten aber über die Ar t oder den Betrag der zu leistenden
Entschädigung Streit besteht, so haben die Gerichte hierüber zu entscheiden.

Zuständig ist ohne Rücksicht auf den Betrag der angesprochenen Ent-
schädigung das Bezirksgericht, in dessen Sprengel das abzutretende oder zu
belastende Grundeigentum liegt, wenn es sich aber um Grundstücke handelt,
die in verschiedenen Bezirksgerichtssprengcln liegen, jedoch im Pertinenzver-
hältnisse zu einander stehen, dasjenige Bezirksgericht, in dessen Sprengel der
bedeutendere Theil der Grundstücke beziehungsweise, wenn das betreffende Gut
mit Gebäuden versehen ist, das Hauptgebäude sich befindet.

Die Klage kann von jedem Beteiligten erhoben werden. Bezüglich des
Verfahrens und der Rechtsmittel kommen die Bestimmungen der neuen Pro-
zeßordnung zur Anwendung.

I s t die Entschädigung im ersten Nechtszuge durch ein Urtheil festgestellt,
gegen welches Einspruch nicht stattfindet, so muß die Abtretung ohne Rücksicht
auf Berufung erfolgen, wenn der Abtretungsbercchtigte die festgestellte Ent-
schädigung sammt Kosten, soweit der Betrag unbestritten ist, baar bezahlt,
den Rest aber gerichtlich hinterlegt und gegebenen Falls außerdem für die
dem Abtretungspflichtigen im höheren Ncchtsznge etwa weiter zuerkannt wer-
dende Entschädigung sammt Zinsen und Kostcn in der in Art . 123 Abs. 1
und 2 der neuen Prozeßordnung bestimmten Weise Sicherheit leistet. Neber
etwaige Anstände hat, wenn die Sache beim Berufungsgerichte anhängig ist,
das letztere, in anderen Fällen das Bezirksgericht zn entscheiden. Is t der
Abtretungsberechtigte der Staat, so fällt die Sicherheitsbcstellnng hinweg.

Das Begehren des Abtretungsbercchtigten, daß ihm die betreffenden
Grundstücke abgetreten werden, die Abtretung von Seiten des Abtretungs-
pflichtigen, die Zahlung oder Hinterlegung und die Annahme der im ersten
Nechtszuge festgestellten Entschädigung gelten nicht als Unterwerfung unter
das im ersten Rechtszuge ergangene Nrthcil.

Auch nach rechtskräftiger Feststellung der Entschädigung kann die Ab-
tretung erst gefordert werden, nachdem die Entschädigung sammt Kosten baar
bezahlt worden ist.
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Reicht-die Entschädigung znr vollständigen Befriedigung der vorhandenen
privUegirtcn und Hypothekgläubiger nicht aus und ist auch zwischen den Bc-
thciligtcn eine Vereinbarung nicht zu Stande gekommen, so kann jeder Be-
theiligte fünfzehn Tage nach rechtskräftiger Feststellung der Entschädigung die
Einleitung eines nach Hauptst. X X X V I . Tit. I I I . der neuen Prozeßordnung
sich richtenden Vertheilungsverfahrens veranlassen.

A r t i k e l 7.
Die in Ar t . 8—24 des Gesetzes vom 10. November 1861, die Ein-

führung des allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuchs betreffend, bezüglich der
Handelsregister enthaltenen Bestimmungen bleiben mit nachstehenden Abän-
derungen in Kraft :

1) An die Stelle der Art. 12 und 13 tr i t t folgende Bestimmung:
„Wird gegen die in den Art . 10 und 11 erwähnten Verfügungen

binnen der bestimmten Frist Einspruch erhoben, so hat das Handels-
gericht, wenn nicht aus dem Einsprüche selbst die Ncchtfertigung
des Betheiligten sich ergibt, eine öffentliche Sitzung anzuberaumen,
in welcher der Bctheiligte zu vernehmen, erforderlichen Falls Beweis
zu erheben und über den Einspruch Beschluß zu fassen ist."

2) Die Bestimmungen der Art. 21 und 24 werden auf das ganze König-
reich ausgedehnt.

A r t i k e l 8.
An dem bei dem Merkantil- Friedens- und Schiedsgerichte der Stadt

Nürnberg üblichen Verfahren wird durch die neue Prozeßordnung nichts
geändert.

Das Gleiche gilt von dem für Ewiggeldsachm in der Stadt München
geltenden besondern Verfahren.

A r t i k e l 9.
Wo bestehende Gesetze oder Verordnungen auf Bestimmungen über das

Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten oder auf civilrechtliche Bestim-
mungen verweisen, welche nach Art . 2 Abs. 2 dcs gegenwärtigen Gesetzes
außer Wirksamkeit treten, ist die Verweisung nunmehr auf die entsprechenden
Vorschriften der neuen Prozeßordnung zu beziehen.

A r t i k e l 10.
Wo bestehende Gesetze oder Verordnungen verlangen, daß Proteste, An-

erbietungen, Kündigungen oder sonstige Erklärungen gerichtlich gemacht oder
gerichtlich mitgetheilt werden, hat die auf Betreiben des Betheiligten durch
einen Gerichtsvollzieher geschehene Zustellung die Wirkung der gerichtlich ge-
machten oder mitgeteilten Erklärung.
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Wechselproteste können sowohl durch Notare als durch Gerichtsvollzieher
aufgenommen werden.

A r t i k e l 11.
Faustpfandgläubiger, welche außer den in Art . 881 der neuen Prozeß-

ordnung vorgesehenen Fällen das Faustpfand an Zahlungsstatt behalten oder
zu ihrer Befriedigung veräußern wollen, haben, wenn nach den betreffenden
Civilgefetzen hiezu ein gerichtlicher Ausspruch oder eine gerichtliche Ermächti-
gung erforderlich ist, förmliche Klage nach Maßgabe der Bestimmungen der
neuen Prozeßordnung gegen den Schuldner zu erheben.

Für die Zuständigkeit ist hiebei lediglich der Kapitalbetrag der Forderung
des Faustpfandgläubigers maßgebend. Bezüglich der mit Abhaltung der Ver-
steigerung zu beauftragenden Personen und der Bekanntmachung der Ver-
steigerung kommen die Bestimmungen der Art . 925 und 926 der neuen Pro-
zeßordnung zur Anwendung.

A r t i k e l 12.
Die nach den Civilrechten einer Partei obliegende Verpflichtung, einen

Dritten, von welchem sie Gewährleistung oder Schadloshaltung fordern wi l l ,
in den Rechtsstreit beiladen zu lassen oder zu ihrer Vertretung aufzufordern,
ist als Verpflichtung zur Streitverküudung zu betrachten, deren Unterlassung
oder nicht rechtzeitige Vornahme die in Ar t . 70 Abf. 2 der neuen Prozeß-
ordnung bezeichneten Nechtsnachtheile zur Folge hat.

A r t i k e l 13.
Auf Klagen, welche am 1. Ju l i 1870 zwar bei Gericht augemeldet oder

eingereicht, aber dem Beklagten noch nicht zugestellt sind, findet die neue
Prozeßordnung Anwendung. Die eingereichte Klage ist in solchen Fällen dem
Kläger zurückzugeben, eine darauf etwa bereits erlassene Verfügung tr i t t außer
Kraft. Die mit der Anmeldung oder Einreichung der Klage nach den bis-
herigen Gesetzen verknüpft gewesenen Wirkungen bleiben gewahrt, wenn die
Klage spätestens am 30. J u l i 1870 nach Maßgabe der Vestimmuugen der
ueuen Prozeßordnung erhoben wird.

A r t i k e l 14.
Für Civilprozesse, in denen die Klage am 1. J u l i 1870 dem Beklagten

bereits zugestellt ist, richtet sich die Zuständigkeit der Gerichte nach den bis-
herigen gesetzlichen Bestimmungen. Solche Prozesse sind bis zum Schlüsse
des Prozeßabschnittes, in welchem sie sich am angegebenen Tage befinden,
nach den bisherigen Prozeßvorschriften zu behandeln, und letztere finden
namentlich auch auf Zwischeustreitigkeiten, welche in diesem Prozeßabschnitte
erhoben werden, Anwendung. Vom Beginne eines neuen Prozeßabschnittes



an kommen die Bestimmungen der neuen Prozeßordnung unter den in den
folgenden Artikeln enthaltenen Beschränkungen zur Anwendung.

A r t i k e l 15.

A ls Prozeßabschnitte im Sinne des vorhergehenden Artikels 14 gelten:
I . im ersten Rechtszuge:

1) bei den Einzelngerichten:
a. das Verfahren von Zustellung der Klage bis zur Verkündung des

Endurtheils oder eines in höherer Instanz ergangenen Urtheils,
d. das Verfahren von Verkündung eines in höherer Instanz ergangenen

Urtheils bis zur Verkündung des Endurtheils;
2) bei den Bezirks- und Handelsgerichten:

a. das erste Verfahren von Zustellung der Klage bis zur Verkündung eines
in der Sache endlich oder beweisaustegend entscheidenden Urtheils,

b. das Verfahren von Verkündung eines Beweisurtheils bis zur Ver-
kündung des Endurthcils;

I I . im zweiten und dritten Rechtszuge in den Landestheilen diesseits des
Nheins das Verfahren von Einlegung des Rechtsmittels bis zur Ver-
kündung des die Sache in dem betreffenden Nechtszuge erledigenden
Urtheils;

m . im zweiten Rechtszuge in der Pfalz:
a) das Verfahren von Einlegung der Berufung bis zur Verkündung

eines die Sache endlich oder beweis auflegend entscheidenden Urtheils;
b) im Falle, daß ein Beweisurtheil erlassen und die Sache nicht zum

Untergerichte zurückverwiesen wurde, von der Verkündung des Beweis-
nrtheils bis zur Verkündung des Endurthcils;

I V . in den beim Cassationshofe der Pfalz anhängigen Sachen von Einlegung
des Rechtsmittels bis zur Verkündnng des Endnrthcils.

I n der Pfalz bildet der Einspruch gegen ein Versänmungsnrtheil keinen
Prozeßabschnitt, sondern die Sache wird als noch in dem nämlichen Abschnitte
befindlich betrachtet, in dem sie sich vor Verkündung des Versäumungsurtheils
befunden hat.

A r t i k e l 16.
Wenn in einer Sache, für welche die neue Prozeßordnung den Anwalts-

prozcß vorschreibt in Gemäßhcit der Art . 14 und 15 des gegenwärtigen
Gesetzes an Stelle des bisherigen das Verfahren nach der neuen Prozeß-
ordnung tritt, so haben innerhalb fünfzehn Tagen von diesem Zeitpunkte an
die nicht bereits nach Vorschrift der neuen Prozeßordnung vertretenen Parteien
ohne Aufforderung Anwälte zn bestellen und diese Aufstellung dem gegen-
teil igen Anwalte oder, falls ein solcher noch nicht bestellt ist, der Gegenpartei
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selbst anzuzeigen, widrigenfalls gegen sie in derselben Weise verfahren wird,
wie dies in der neuen Prozeßordnung bezüglich solcher Parteien, die die
Anwaltsbestellung unterlassen haben, bestimmt ist.

Wird nach Abs. 1 die Bestellung eines Anwalts notwendig, so sind die
in diesem Zeitpunkte im Laufe begriffenen Fristen um dreißig Tage, und
zwar zum Vortheile aller Parteien, auch wenn nur eine derselben einen Anwalt
zu bestellen hat, kraft des Gesetzes erweitert.

A r t i k e l 17.
Wenn in den Landestheilen diesseits des Rheins ein Beweisurtheil nach

den bisherigen Prozcßvorschriften erlassen worden, der Beweis aber nach den
Bestimmungen der neuen Prozeßordnung aufzunehmen ist, so hat das zur
Beweisaufnahme zustäudige Gericht auf Grund einer zu diesem BeHufe vor
ihm stattzufindenden Verhandlung durch nachträgliches Urtheil das Interlokut
vorerst in der Art zn ergänzen, daß es alles dasjenige enthält, was nach
der neuen Prozeßordnung ein Vewcisurthcil zu enthalten hat.

I n den bei einem Bezirksgerichte anhängigen Sachen haben die Anwälte
der Parteien sich zu diesem Bchufe innerhalb der Beweisfrist gegenseitig alles
zu der in Abs. 1 erwähnten Ergänzung Erforderliche zustellen zu lassen, und
kann nach Ablauf dieser Frist die Sache von jeder Partei für die Sitzung
angemeldet werden.

I n den bei den Handels- und Einzelngerichten anhängigen Sachen hat
der beweispflichtige Theil innerhalb der Bcweisftist die Gegenpartei in die
Sitzung vorladen zu lassen, damit daselbst die nach Abs. 1 erforderliche Ver-
handlung stattfinde.

Unterläßt die beweispflichtige Partei die in Abs. 2 angegebene Zustellung
oder die in Abs. 3 angegebene Vorladung innerhalb der festgesetzten Frist, so
ist sie mit ihrem Beweise ausgeschlossen.

A r t i k e l 18.
Is t am 1. Ju l i 1870 ein Urtheil bereits verkündet, das noch durch

ordentliche oder außerordentliche Rechtsmittel angefochten werden kann, so
kommen bezüglich der Zulässigkeit der Rechtsmittel, der Fristen für die Gcltend-
machung derselben und der Zuständigkeit der Gerichte zur Entscheidung darüber
die bisherigen Prozeßvorschriftcn, bezüglich der bei Einlegung der Rechtsmittel
einzuhaltenden Form aber, sowie bezüglich der Verhandlung und Entscheidung
über dieselben, soferne die Einlegung der Rechtsmittel erst nach dem ange-
gebenen Tage erfolgt, die Bestimmungen der neuen Prozeßordnung zur
Anwendung.

Anfechtung eines Urtheils wegen unheilbarer Nichtigkeit auf Grund der
bayerischen Gerichtsordnung Cap. X V I . § 2 findet nur vor dem obersten
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Gerichtshofe und, wenn das Urtheil vor dem 1. J u l i 1870 verkündet worden
ist, unter keiner Voraussetzung nach dem 30. Jun i 1880 statt.

I m Falle des Abs. 1 finden bezüglich der bei der Einlegung, der Ver-
handlung und der Entscheidung zu beobachtenden Form, wenn das Rechts-
mittel eine Berufung von der zweiten Instanz (Nevision) ist, die Bestimmungen
der neuen Prozeßordnung über Berufung, wenn es ein Gesuch um Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand gegen ein Urtheil ist, die Bestimmungen
derselben Prozeßordnung über Wiederaufnahme des Verfahrens Anwendung
und zwar ohne Rücksicht darauf, welches Gericht in der Sache zuständig ist.
I s t das eingelegte Rechtsmittel eine Nichtigkeitsklage, so kommen die Be-
stimmungen der neuen Prozeßordnung über die Nichtigkeitsbeschwerde zur
Anwendung:

I n wie weit gegen die auf solche Rechtsmittel ergangenen Urtheile weitere
Rechtsmittel zulässig sind, ist nach den Bestimmungen der neuen Prozeß-
ordnung zu beurtheilen. Gegen die Urtheile dritter Instanz findet keine
Nichtigkeitsbeschwerde statt.

A r t i k e l 19.

I s t i n einer am 1 . J u l i 1870 anhängigen Sache ein Urtheil erst an
oder nach diesem Tage verkündet worden, so kommen auch bezüglich der Z u -
läßigkeit der Rechtsmittel, der Fristen für die Geltendmachung derselben und
der Zuständigkeit der Gerichte zur Entscheidung darüber die Bestimmungen
der neuen Prozeßordnung zur Anwendung.

A r t i k e l 20.

Wenn am 1 . J u l i 1870 zum Zwecke der Vollstreckung eines Urtheils
oder einer sonstigen vollstreckbaren Urkunde eine Beschlagnahme oder eine
gleichzuachtende Handlung bereits stattgefunden hat oder der Schuldner ver-
haftet ist, desgleichen wenn in den Landestheilen diesseits des Rheins die
Vornahme einer solchen Vollstreckungshandlung am angegebenen Tage bereits
durch gerichtliche Verfügung angeordnet ist, kommen bei dieser Vollstreckung
die bisherigen Prozeßvorschriften in Anwendung.

Letztere finden auch Anwendung auf die gegen eine solche Vollstreckung
von Seiten des Schuldners oder eines Dritten etwa erhoben werdenden Be-
schwerden, sowie auf die in Veranlassung einer solchen Vollstreckung etwa
entstehenden Zwischenstreitigkeiten, soweit es sich um deren Erhebung und
Erledigung im ersten Rechtszuge handelt, und zwar selbst dann, wenn die
Beschwerde oder der Zwischenstreit erst nach dem 1 . J u l i 1870 erhoben wird.
Bezüglich der Rechtsmittel gegen die auf solche Beschwerden oder in solchen
Zwischenstreiten ergangenen Urtheile finden die Bestimmungen des Art. 18



des gegenwärtigen Gesetzes Anwendung, und zwar ohne Nücksicht darauf, ob
das Urtheil vor oder nach dem 1. Ju l i 1870 verkündet wurde.

M i t den nach den bisherigen Prozeßvorschriften durch Gerichtsdiener
vorzunehmenden Handlungen haben die Gerichte einen Gerichtsvollzieher zu
beauftragen und die Versteigerungen sind durch eine der durch die neue Prozeß-
ordnung hiefür bezeichneten Personen vorzunehmen.

Die Bestimmungen der Ar t . 1163—1170 der neuen Prozeßordnung
finden auch dann Anwendung, wenn die Verhaftung vor dem 1 . J u l i 1870
stattgefunden hat. So l l derjenige, welcher in Gemäßheit dieser Bestimmungen
der Haft entlassen worden ist, später wieder verhaftet werden, so sind hiebet
die Vorschriften der neuen Prozeßordnung zu beobachten.

Is t am 1. Ju l i 1870 ein Vollstreckungsvorfahren zwar eingeleitet oder
beantragt, allein noch nicht zu einer der in Abs. 1 angegebenen Vollstreckungs-
handlungen gediehen, so hat die Vollstreckung nach Maßgabe der Bestimmun-
gen der neuen Prozeßordnung zu geschehen. Es bedarf jedoch der Zustellung
eines Befriedigungsgebotes dann nicht, wenn an dem angegebenen Tage bereits
ein gerichtlicher Auftrag oder eine sonstige Aufforderung zur freiwilligen Voll-
ziehung nach Maßgabe der bisherigen Prozeßvorschriften stattgefunden hat
und dieselbe im Wesentlichen der Vorschrift des Art. 842 Abs. 2 der neuen
Prozeßordnung entspricht, auch seit ihrer Zustellung ein Jahr noch nicht
verflossen ist. Bestimmt die neue Prozeßordnung eine Frist, die nach der
Zustellung des Befriedigungsgebotes abgelaufen sein muß, damit zur Voll-
streckung geschritten werden kann, und ist diese Frist länger, als die in der
früher zugestellten Aufforderung festgesetzte, so kann erst nach Ablauf dieser
längern Frist, von Zustellung der Aufforderung an gerechnet, zur Vollstreckung
geschritten werden.

A r t i k e l 21.
Is t am 1 . J u l i 1870 eine Gant (Concurs), ein Falliment oder ein

gerichtliches Verthcilungsverfcchren eingeleitet, so ist das Verfahren nach den
bisherigen Prozeßvorschriften zu Ende zu führen. Auf Beschwerden und
sonstige Zwischenstreitigkeiten findet der vorstehende Ar t . 20 Abs. 2 An-
wendung.

A r t i k e l 22.
Bezüglich der Gesuche um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen

das Versäumniß von Fristen oder Tagfahrten kommen, was die Zuläßigkeit
betrifft, die nämlichen Prozeßvorschriften zur Anwendung, welche für diese
Fristen oder Tagfahrten maßgebend sind.

A r t i k e l 23.
Soweit eine Partei in einem am 1. J u l i 1870 anhängigen Prozesse in

Folge der bisherigen Prozeßvorschriften, insbesondere der Bestimmungen über



den Ausschluß von Einreden oder Ansprüchen und über die Rechtskraft der
Interlolute, Rechte erworben hat, behält es hiebei sein Bewenden.

Hat ein Beweisverfahren nach den bisherigen Prozeßvorschriften statt-
gefunden, so ist das Ergebniß desselben auch in den höhern Instanzen nach
diesen Vorschriften zu beurtheilen.

Hat ein Beweisverfahren, wenn gleich in Folge eines nach den bisherigen
Prozeßvorschriften erlassenen Beweiserkenntnisses, nach den Bestimmungen der
neuen Prozeßordnnng stattgefunden, so ist auch das Ergebniß desselben nach
den letztern Bestimmungen zu prüfen, soweit dem nicht erworbene Rechte der
Parteien entgegenstehen.

A r t i k e l 24.
Auf Urkunden, welche vor dem 1. Ju l i 1870 errichtet worden sind,

finden die in Art. 322 Abs. 3 und Art. 399 der neuen Prozeßordnung
enthaltenen Vorschriften über die Zulässigkeit des Zeugenbeweises und der
gemeinen Vermuthungen, desgleichen die Bestimmuugen in Art. 358 und
1277 Abs. 1 keine Anwendung.

I n diesen Beziehungen bleibt es lediglich bei den dermalen geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.

A r t i k e l 25.
I n den Landestheilen diesseits des Rheins kommt, soferne es sich lediglich

um Beitreibung rückständiger Zinsen eines vor dem 1. Ju l i 1862 im Hypo-
thekenbuche eingetragenen Kapitals aus den letzten zwei Jahren handelt, dem
Hypothekenbriefe die Geltung einer vollstreckbaren Urkunde zu.

II.

Besondere Bestimmungen in welchen das
bayerische Landrecht Geltung hat.

A r t i k e l 26.
Die Beschränkungen, welche das bayerische Landrecht Thl. I I . Cap. 7

§. 9 Nr. 5 und 6 bezüglich der Zulässigkeit des Besitzprozesscs in Servitut-
streitigkeiten aufstellt, sind aufgehoben. Die gewöhnlichen Befitzklagm und
das im Hptst. X X I I der neuen Prozeßordnung vorgezeichnete Verfahren finden
auch in Bezug auf Grunddienstbarkeitcn statt.

A r t i k e l 27.
Die Ziff. 2 des § 11 Cap. 7 Thl. I I . des bayerischen Landrechtes wird

abgeändert, wie folgt:



„2. Fundirt sich diese Klage in der natürlichen Freiheit, folglich ist
der Kläger, welcher dem Beklagten seine angemaßte Gerechtsame nur
gimxlioityi' negirt, den Beweis zu machen nicht verbunden, fondern es
muß vielmehr der Beklagte selbst die angebliche Servitut oder Ge-
rechtigkeit, ungeachtet er etwa in P08868810Q6 wäre, erweisen, er fei
denn wenigst in zehnjährigem ruhigem Besitze gewesen, welchenfalls die
prg.sLu.iiiptio pro libßrtats der pro P038688iouo so lange ausweicht,
bis gleichwohl die Freiheit in pstitorio genüglich dargethan ist."

m.
Besondere Bestimmungen für diejenigen Landestheile^ in welchen das

allgemeine preußische Landrecht Geltung hat.

1) Versahren bei vorgeschriebenen Anzeigen und Protestationen.

A r t i k e l 28.
Wo das allgemeine Preußische Landrecht zur Erhaltung der auf einen

gewissen Vorgang bezüglichen Angriffs-, Vertheidigungs- oder Beweismittel
die gerichtliche Anzeige des Vorgangs vorfchreibt, ist diefe Anzeige auf der
Gerichtsschreiberei zu machen.

Daselbst ist auch die in Thl . I . Tit. 20 §. 564 des allgemeinen Preu-
ßischen Landrechts vorgeschriebene Protestation anzubringen. I m Nebrigen
gelten bezüglich der Erhebung und Zustellung von Protestationen die Be-
stimmungen des Ar t . 10 des gegenwärtigen Gesetzes.

Wo das allgemeine preußische Landrecht an die Unterlassung der in Abs. 1
erwähnten Anzeige die Folge knüpft, daß die Eideszuschiebung oder der Er-
füllungseid nicht zulässig ist, hat es dabei sein Bewenden.

.2) Verfahren gegen Verschollene.

A r t i k e l 29.
Die, Vorschriften der preußischen Gerichtsordnung Theil I . T i t . 37 be-

züglich des Verfahrens gegen Verschollene bleiben in Kraft , soweit nicht in
den nachfolgenden Artikeln 30—34 Anderes bestimmt ist.

A r t i k e l 30.
Klagen auf Todeserklärung gehören zur Zuständigkeit der Bezirksgerichte.
Die Klage ist mittels einfacher Vorstellung zu übergeben. Das Gericht

entscheidet darüber nach Vernehmung des Staatsanwalts.



Die Klage ist abzuweisen, wenn die gesetzlichen Bedingungen ihrer Zu -
läßigkeit nicht gegeben sind; andernfalls ist vorbehaltlich der Bestimmungen
des allgemeinen preußischen Landrechts Thl. I I . Ti t . 18 §. 854 und Anhang
§. 171 die Ediktalladung zu erlösen.

Die Entscheidung bleibt auf der Gerichtsschreiberei hinterlegt.

A r t i k e l 31 .
Die Ediktalladung wird von dem Vorstande des Bezirksgerichts unter-

zeichnet. Der Gerichtsschreiber hat ihre Bekanntmachung nach Anordnung
des Gerichts zu veranlassen.

Die Ediktalladung muß die Aufforderung an den Abwesenden und an
die von ihm etwa zurückgelassenen unbekannten Erben und Erbnehmer ent-
halten, sich innerhalb neun Monaten vom Tage der ersten Einrückung an
gerechnet, persönlich oder schriftlich auf der Gerichtsschreiberei zn melden.

Die Ediktalladung muß in mindestens drei öffentliche Blätter, die von
dem Bezirksgerichte in dem Beschlüsse, welcher die Ediktalladung verfügt, zu
bestimmen sind, und zwar in jedes derselben wenigstens dreimal in entsprechen-
den Zwischenräumen eingerückt werden. Außerdem ist die Ediktalladung in
der Gemeinde anzuheften, wo der Verschollene sich zuletzt im Königreiche auf-
gehalten hat oder wo seine Familie wohnt.

Dem nächsten Präsumtiverben muß, wenn derselbe nicht selbst Kläger
ist, eine Abschrift der Ediktalladung auf Betreiben des Klägers zugestellt, falls
aber keine Ediktalladung zu erlassen ist, von der Klage auf Todeserklärung
Kenntniß gegeben werden.

Der Staatsanwalt hat nach Umständen über den Verschollenen Erkun-
digungen einzuziehen, auch der betreffenden Finanzbehörde zur Wahrung der
etwaigen Ncchte des k. Fiskus Nachricht zu geben.

A r t i k e l 32.
Der nächste Präsumtiverbc, sowie jeder andere bei der Sache Betheiligte

kann in dem Verfahren durch eine auf der Gerichtsschreiberei abzugebende
Erklärung zur Wahrung seiner Rechte interveniren.

A r t i k e l 33.
Sobald die Akteil dazu bereift sind, hat der Referent zu prüfen, ob den

gesetzlichen Vorschriften genügt ist, und behufs Nachholung des etwa noch
Fehlenden das Geeignete anzuordnen. Zugleich hat er die in §. 10 Ziff. 3
des Tit. 37 Th l . I . der preußischen Gerichtsordnung vorgeschriebene Ver-
nehmung des Klägers zu Pflegen und darüber Protokoll aufzunehmen.

Hierauf sind die Akten dem Staatsanwälte zur Erinnerungsabgabe und
Mittheilung der von ihm etwa eingezogenen Erkundigungen zu übergeben.

s
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Nach Rückgabe der Alten entscheidet das Gericht auf Vortrag des Re-
ferenten ohne weitere Verhandlung in geheimer Sitzung. Hat jedoch eine
Intervention stattgefunden, so wird zur Verhandlung eine öffentliche Sitzung
anberaumt, in welche der Kläger die Intervenieren vorladen zu lassen hat.
Wenigstens drei Tage vor der Sitzung haben sich die Anwälte motivirte An-
träge wechselseitig zustellen zu lassen. Ein weiterer Schriftenwechsel findet
nicht statt.

Wenn zwischen den Parteien Streit über ihre Ansprüche auf das Ver-
mögen der Verschollenen besteht, kann das Gericht, wenn die Sache in dieser
Beziehung spruchreif ist, sofort darüber entscheiden. Durch einen solchen
Streit darf jedoch die Todeserklärung nicht abgehalten werden, sondern sind
die Parteien, wenn noch eine weitere Verhandlung nöthig erscheint, zur ge-
sonderten Austragung im gewöhnlichen Verfahren zu verweisen, es sei denn,
daß es sich zugleich um die Legitimation des Klägers zur Erhebung der Klage
handelt.

Das Gericht kann in jeder Lage der Sache, sowohl auf Antrag eines
Betheiligten oder des Staatsanwalts, als auch von Amtswegen, Erhebungen
anordnen.

A r t i k e l 34.
Das in vorstehendem Art. 33 Abs. 3 bezeichnete Erkenntniß ist den

Betheiligten durch den Gerichtsschreiber gegen Bescheinigung mitzutheilen und
an die Gerichtstafel anzuschlagen. Von dem Tage dieses Anschlags an ge-
rechnet läuft zur Beschwerde gegen das Erkenntniß eine Frist von dreißig
Tagen.

I m Falle des Art. 33 Abs. 4 kommen bezüglich des Verfahrens und
der Rechtsmittel, soweit Art. 33 nicht besondere Bestimmungen enthält, die
Vorschriften der neuen Prozeßordnung zur Anwendung.

3) Verfahren bei Antragen auf Wahn- oder Dlödsinnigkeitserklärung.

Art ikel 35.
Bezüglich des Verfahrens, um Jemanden für wahn- oder blödsinnig zu

erklären, verbleibt es bei den Bestimmungen der preußischen Gerichtsordnung
Thl. I . Ti t . 38 §. 1—8 mit nachstehenden Abänderungen und nähern Be-
stimmungen:

1) Zuständig ist das Bezirksgericht des allgemeinen Gerichtsstands des-. ^
Beklagten.

2) An die Stelle des fiskalischen Bedienten tritt der Staatsanwalt.
3) Der Antrag ist mittels einfacher Vorstellung zu übergeben. Das

Gericht erläßt nach Vernehmung des Staatsanwalts auf den Antrag,
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wenn es ihn für hinlänglich begründet erachtet, die Verfügung, daß
dem Beklagten vor Allem durch das betreffende Einzelngericht ein be-
sonderer Curator zur Wahrnehmung seiner Rechte bestellt und daß
der Gemüthszustand des Beklagten durch ein damit beauftragtes Ge-
richtsmitglied näher untersucht werde. Der beauftragte Richter be-
stimmt die Zahl der Sachverständigen und ernennt sie von Amtswegen.
Die Vorschriften der Art . 435, 436, 439, 441 , 443, 445 und 448
der neuen Prozeßordnung finden auch hier Anwendung. Die Sach-
verständigen können sowohl von den Verwandten, welche den Antrag
gestellt haben, beziehungsweise von dem Staatsanwälte, falls dieser den
Antrag gestellt hat, als auch von dem Curator abgelehnt werden. Die
Ablehnung erfolgt durch eine dem Gerichtsschreiber zu Protokoll zu
gebende Erklärung. Ueber die Ablehnung entscheidet das Gericht auf
Vortrag des beauftragten Richters in geheimer Sitzung ohne weitere
Verhandlung.

4) Allen Betheiligten steht frei, von dem Gutachten der Sachverständigen
und den sonstigen Erhebungen auf der Gerichtsschreiberei Einsicht zu
nehmen und ihre etwaigen Bemerkungen zu den Alten zu geben. Eine
weitere Verhandlung über den Antrag auf Wahn- oder Blödsinnigkeits-
erklärung findet aber nicht statt, sondern das Gericht entscheidet darüber
nach Vernehmung des Staatsanwalts auf Vortrag des beauftragten
Nichters in geheimer Sitzung. Von der erfolgten Entscheidung hat
der Gerichtsschreiber den Bctheiligten gegen Bescheinigung Mittheilung
zu machen.

5) Gegen das Erkenutniß, durch welches der Beklagte für Wahn- oder
blödsinnig erklärt worden ist, steht nur dem Curator das Rechtsmittel
der Beschwerde zu. Die Beschwerde ist binnen dreißig Tagen von der
in Ziff. 4 erwähnten Mittheilung an gerechnet zu erheben.

6) Nach eingetretener Rechtskraft des Erkenntnisses, durch welches Jemand
für Wahn- oder blödsinnig erklärt wurde, ist eine Abschrift desselben
durch den Gerichtsschreiber an das betreffende Einzelngericht zu über-
senden, damit dieses die Vormuudsbestellung vornehme und das weiter
Erforderliche vorkehre.

4) Versahren bei Anträgen aus Prodigalitätserklarung.

Ar t i ke l 36.

Zur Stellung des Antrags, daß Jemand als Verschwender erklärt werde,
sind sein Ehegatte, seine Verwandten, derjenige, welchem etwa ein Recht auf
den Nachlaß durch Erbvertrag eingeräumt ist, sowie der Staatsanwalt befugt.

2*
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Zuständig ist das Bezirksgericht des allgemeinen Gerichtsstands des
Beklagten.

Der Antrag muß bestimmte Thatsachen enthalten und die Zeugen, welche
über das Betragen und die Verhältnisse des Beklagten nähern Aufschluß geben
können, benennen. Er ist mittels einfacher Vorstellung zu übergeben. Das
Gericht entscheidet darüber nach Vernehmung des Staatsanwalts. Hält es
den Antrag, die Richtigkeit der angegebenen Thatsachen vorausgesetzt, für be-
gründet, so hat es eines seiner Mitglieder mit näherer Untersuchung der
Sache zu beauftragen, andernfalls ist der Antrag zurückzuweisen.

A r t i k e l 37.
Das mit der nähern Untersuchung der Sache beauftragte Gerichtsmitglied

hat von Amtswegen und ohne auf die vom Antragsteller vorgeschlagenen
Beweismittel beschränkt zu sein, Alles, was es in der Sache für dienlich er-
achtet, zu erheben, insbesondere den Beklagten persönlich zu vernehmen. Er-
scheint derselbe auf die erste Vorladung nicht, so ist er wiederholt und zwar
unter dem Nechtsnachtheile vorzuladen, daß im Falle abermaligen Ausbleibens
die gegen ihn angegebenen Thatsachen nach Umständen vom Gerichte als zu-
gestanden angenommen werden können.

A r t i k e l 38.
Zur Erlassung der während der Instruktion nöthig werdenden vorläufigen

Verfügungen ist der beauftragte Nichter befugt und kommen hierauf die Be-
stimmungen der preußischen Gerichtsordnung Thl. I . Ti t . 38 §. 20—22 zur
Anwendung.

A r t i k e l 39,
Nach geschlossener Instruktion entscheidet das Gericht nach Vernehmung

des Staatsanwalts auf Vortrag des beauftragten Nichters ohne weitere Ver-
handlung in geheimer Sitzung. Von der erfolgten Entscheidung hat der
Gerichtsschreiber den Betheiligten gegen Bescheinigung Mittheilung zu machen.

I n gleicher Weise entscheidet das Gericht in den in der preußischen Ge-
richtsordnung Thl. I . Ti t . 38 §. 18 erwähnten Fällen und zwar nach Maß-
gabe der daselbst enthaltenen nähern Bestimmungen.

A r t i k e l 40.
Gegen das Erkenntniß steht sowohl dem Antragsteller als dem Beklagten

das Nechtsmittel der Beschwerde zu. Die Beschwerde ist binnen dreißig Tagen
von der im vorstehenden Art. 39 Abs. 1 erwähnten Mittheilung an gerechnet
zu erheben.

Hinsichtlich der Wirkung der Beschwerde kommen die Bestimmungen der
preußischen Gerichtsordnung Thl . I . Ti t . 38 §. 25, 26 und 30 in Anwen-

/
(,'.
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dnng. Die Entscheidung über das Vorhandensein der Voraussetzungen des
§. 30 steht dem Appellationsgerichte zu.

A r t i k e l 41 .
Bezüglich der Aufhebung der Prodigalitätserklärung hat es in den in

der preußischen Gerichtsordnung Thl . I . Tit. 38 §. 35—38 angeführten Fällen
bei den dort enthaltenen Bestimmungen sein Verbleiben. I m Falle des §. 39
weist das Einzelngericht das Gesuch ab. Gegen die Abweisung steht dem
Supplikanten das Rechtsmittel der Beschwerde zu.

Die Bestimmungen der M . 40—42 Tit. 38 Thl. I. der preußischen Ge-
richtsordnung bleiben in Kraft. Zuständig ist das Bezirksgericht des all-
gemeinen Gerichtsstands des bisherigen Pflegebefohlenen. Die Sache ist durch
förmliche Klage anhängig zu machen. Bezüglich des Verfahrens nnd der
Rechtsmittel sinken die Bestimmungen der neuen Prozeßordnnng Anwendung.
Die Bestimmungen der U . 43 und 44 sind aufgehoben.

5) Vormundschastliche Prozesse.

A r t i k e l 42.
Wenn Jemand sich von der Vormundschaft entschuldigt, desgleichen wenn

Mehrere darüber streiten, wem von ihnen die Vormnndschaft gebühre, so steht
die Verhandlung und Entscheidung (preußische Gerichtsordnung Thl . I . Ti t . 39
§. 2—12) als Gegenstand der nichtstreitigen Rechtspflege dem betreffenden
Einzelngerichte zu. Gegen dessen Entscheidung haben die Betheiligten das
Rechtsmittel der Beschwerde.

A r t i k e l 43.
Handelt es sich um die Entsetzung eines Vormunds, so stehen die I n -

struktion und die vorläufigen Verfügungen als Gegenstand der nichtstreitigen
Rechtspflege dem betreffenden Einzelngerichte nach Maßgabe der einschlägigen
Bestimmungen der preußischen Gerichtsordnung Thl. I Ti t . 39 §. 13 fflg.
vorbehaltlich des Rechtsmittels der Beschwerde zu. Erachtet jedoch das Ein-
zelngericht die gänzliche Entlassung oder Remotion für geboten und legt der
Vormund die Vormundschaft nicht freiwillig nieder, so hat das Einzelngericht
dem Pflegebefohlenen einen Curator zu bestellen und hat dieser bei dem Be-
zirksgerichte, in dessen Sprengel die Vormundschaft geführt wird, gegen den
Vormund Klage auf Entsetzung von der Vormundschaft zu erheben. Auf die
Klage kommen die für das ordentliche Verfahren vor den Bezirksgerichten gel-
tenden Bestimmungen der neuen Prozeßordnung zur Anwendung.

A r t i k e l 44.
Bezüglich der Vormundschaftsrechnungen stehen die in der preußischen
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Gerichtsordnung Thl. I . Ti t . 39 8- 26 vorgefehenen Verhandlungen und Ent-
schließungen als Gegenstände der nichtstreitigen Rechtspflege dem betreffenden
Einzelngerichte zu. Wird aber nach §. 27 die Erhebung einer förmlichen
Klage gegen den Vormund nöthig, so ist für diese das Bezirksgericht, in dessen
Sprengel die Vormundschaft geführt wird, ohne Rücksicht auf die Größe des
Streitgegenstands zuständig. Auf die Klage kommen die Bestimmungen der
neuen Prozeßordnung zur Anwendung.

6) Sponsalien- und Ehesachen.

A r t i k e l 45.
Die Vorschriften der preußischen Gerichtsordnung Thl. I . T i t . 40 §. 1

bis 19 über das Verfahren bei Klagen aus Ehegelöbnissen, dann bei Klagen
auf Supplirung des Heiratsconsenses sind aufgehoben.

x Auf folche Klagen kommen die Bestimmungen der neuen Prozeßordnung
zur Anwendung.

A r t i k e l 46.
An die Stelle des in Thl. I I . Tit. 1 z. 161 des allgemeinen Preußischen

Landrechts bezeichneten Gerichts tritt das Bezirksgericht des allgemeinen Ge-
richtsstands des Beklagten. Zur Erlassung der in den W. 160 und 165, an
deren Bestimmungen durch die neue Prozeßordnung nichts geändert wird, er-
wähnten Verfügung ist nicht nur das Bezirksgericht, in dessen Sprengel das
Aufgebot oder die Trauung vorgenommen werden soll, sondern in dringenden
Fällen auch der Vorstand dieses Gerichts, sowie das betreffende Einzelnge-
richt, befugt.

A r t i k e l 47.
Die Vorschrift des allgemeinen preußischen Landrechts Thl . I I Tit. 1

§. 1053, wonach der Richter gleich bei Aufnehmung der Klage prüfen muß, ob
der Ehe des Schwängcrers mit der Geschwächten gesetzliche Hindernisse außer der
Ungleichheit des Standes entgegenstehen, ist aufgehoben. Die erwähnte Prüfung
bleibt der ersten Verhandlung über die erhobene Klage vorbehalten, worauf
fodann eintretenden Falls nach Maßgabe der Vorschrift des §. 1054 zu ver-
fügen ist.

A r t i k e l 48.
Die Bestimmungen des allgemeinen preußischen Landrechts Th. I I Ti t . I

§. 727—730, sowie die Bestimmungen der preußischen Gerichtsordnung Thl. I
Tit. 40 über das Verfahren in Ehefcheidungssachen sind aufgehoben.

Beim Vorhandensein minderjähriger Kinder hat das Ehegericht von dem
Beschlüsse auf Zulassung der Ehescheidungsklage (Art. 656 der neuen Prozeß-
ordnung) sofort demjenigen Gerichte, welchem im Falle des Todes des Vaters
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die Bevormundung der Kinder zukommen würde, von Amtswegen Kennwiß
zu geben, damit dasselbe, wenn die geschlichen Voraussetzungen dafür bestehen,
einen Curator für die Kinder bestelle.

Der Curator hat während des Prozesses die Rechte und Interessen der
Kinder wahrzunehmen, auch auf deren Unterhalt und Erziehung Acht zu ha-
ben und der etwa zu besorgenden Durchdringung oder Verdunkelung des Ver-
mögens vorzubeugen. Er kann zu diesem BeHufe im Prozesse interveniren
und alle ihm geeignet scheinenden Anträge stellen.

Anträge wegen Sichcrstellung des Vermögens, desgleichen Anträge wegen
Erziehung oder Unterhalt der Kinder sind nicht bei dem Ehegerichte, sondern
bei dem den allgemeinen Gerichtsstand der Eltern bildenden Einzelngerichte
zu stellen. Dieses hat darüber in der für Gegenstände der nichtstreitigen
Rechtspflege vorgeschriebenen Form vorbehaltlich des Rechtsmittels der Be-
schwerde zu entscheiden.

Verweigert ein Ehetheil den ihm obliegenden Beitrag für Erziehung und
Unterhalt der Kinder, so ist deshalb vor dem ordentlichen Prozeßgerichte Klage
gegen ihn zu erheben.

7) ErbschastUcher Liquid ationsprozeß.

A r t i k e l 49.
Die Bestimmungen der preußischen Gerichtsordnung über den erbschaft-

lichen Liquidationsprozeß, soweit nicht in den nachstehenden Artikeln 50—55
darauf Bezug genommen ist, sind aufgehoben.

A r t i k e l 50.
Das Inventar über eine unter der Nechtswohlthat des Inventars ange-

tretene Erbschaft muß durch einen Notar errichtet werden.

A r t i k e l 51.

Ueber den Nachlaß kann außer in dem in Art. 1175 Ziff. 3 der neuen
Prozeßordnung bezeichneten Falle die Gant auch dann vom Amtswegcn er-
öffnet werden, wenn in Gemäßheit der Preußischen Gerichtsordnung Thl. I .
T i t . 51 §. 70 und 71 dem Beneficiaterben die Verwaltung des Nachlasses
entzogen worden ist oder der Beneficialerbe den Nachlaß im Sinne des §. 73
an die Gläubiger abtreten zu wollen erklärt.

A r t i k e l 52.

Der Benesicialcrbe, welcher den Nachlaß in der im vorstehenden Art . 51
erwähnten Weise abgeben wi l l , hat seine desfallsige Erklärung auf der Gerichts-
schreiberei des Bezirksgerichts zu machen.
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Wenn ein oder mehrere Gläubiger beantragen, daß dem Beneficialerbcn
die Verwaltung des Nachlasses entzogen werde, so haben sie deshalb gegen
denselben Klage bei dem Bezirksgerichte zu erheben. Auf die Klage kommen
die Vorschriften der neuen Prozeßordnung zur Anwendung.

A r t i k e l 53.

Liegt keiner der in Art. 51 des gegenwärtigen Gesetzes erwähnten Fälle
vor, so kann der Benesicialerbe auf Eröffnung des erbschaftlichcn Liquidations-
prozesses antragen und hiezn in dem in der preußischen Gerichtsordnung Thl. I .
Tit . 51 §. 59 bezeichneten Falle durch die Erbschaftsgläubiger angehalten werden.

Die Erbschaftsgläubiger haben ihr Begehren bei dem Gerichte, bei welchem
der zwischen ihnen und dem Veneficialerben obschwebende Rechtsstreit anhängig
ist, und zwar in der in dkd neuen Prozeßordnung für Zwischenstreite vorge-
schriebenen Weise zu erheben. I n dem Urtheile ist, wenn sich das Begehren
als begründet darstellt, dem Beneficialerben aufzugeben, daß er innerhalb einer
festgesetzten Frist den Antrag auf Eröffnung des erbschaftlichen Lcquidations-
prozesses stelle, widrigenfalls er der Rechtswohlthat verlustig und als ein
Solcher geachtet werden würde, der die Erbschaft ohne Vorbehalt angetreten hat.

Das Gericht ist befugt, die festgestellte Frist auf Begehren des Benefi-
cialerben, welches in der Form eines Zwischenstreits zu erheben ist, zu ver-
langen:, wenn genügende Gründe hiefür vorgebracht werden.

Nach fruchtlosem Ablaufe der Frist kann jeder Erbschaftsgläubiger in der
in Abs. 3 angegebenen Form bei Gericht beantragen, daß der augedrohte
Rechtsuachtheil als verwirkt erklärt werde. Das Gericht muß diesem Autrage
entsprechen, es sei denn, daß der Benesicialerbe seine Verzögerung genügend
entschuldigt. I m letztern Falle ist ihm eine neue Frist zu bestimmen. Der
Beneficialerbe kann die Folgen seiner Versäumniß noch bis zur Verhandlung
dadurch abwenden, daß er den Alltrag auf Eröffuung des erb schaftlichen Liqui-
dationsprozesses stellt.

Gegen die nach Abs. 2—4 ergehenden Urtheile finden die gewöhnlichen
Rechtsmittel und zwar die Berufung ohne Rücksicht auf eine Berufungs-
summe statt.

A r t i k e l 54.
Der Antrag auf Eröffnung des erbschaftlichen Liquidationsprozesses hat

die in Thl. I . Tit . 51 §. 61 und 76 der preußischen Gerichtsordnung bezeich-
neten Wirkungen.

Der Antrag ist bei dem Einzelngerichte des Or ts , w? sich die Erbschaft
eröffnet hat, zu stellen.

Das Gericht erläßt an alle diejenigen, welche Ansprüche an den Nachlaß
geltend zu machen gedenken, die Aufforderung, diese Ansprüche unter Beifü-
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gung der Beweisurkunden oder Bezeichnung der sonstigen Beweismittel schriftlich
oder mündlich auf der Gerichtsschreiberei des Einzelngerichts anzumelden und
in einer Tagfahrt, welche nicht auf früher als dreißig und nicht auf später als
sechzig Tage, vom Tage der öffentlichen Bekanntmachung der Aufforderung an
gerechnet, anberaumt werden darf, Persönlich oder durch Bevollmächtigte vor
dem Gerichte zu erscheinen, um über die Richtigkeit der angemeldeten Forde-
rungen und die angesprochenen Vorzugsrechte zu verhandeln.

M i t dieser Aufforderung ist die Erklärung zu verbinden, daß diejenigen
Gläubiger, welche dieser Aufforderung nicht nachkommen und deren Forde-
rungen und Vorzugsrechte sich auch nicht aus dem Hypothekenbuche ergeben,
aller Vorzugsrechte verlustig sind und sich mit ihren Forderungen nur an das-
jenige halten können, was nach Befriedigung jener Gläubiger, deren Forde-
rungen entweder aus dem Hypothekenbuche sich ergeben oder in der angege-
benen Weise angemeldet worden sind, übrig bleibt.

Die Aufforderung ist durch wenigstens drei vom Einzelngerichte zu be-
stimmende öffentliche Blätter, und zwar durch jedes derselben wenigstens zwei-
mal in geeigneten Zwischenräumen bekannt zu machen. Dem Beneficialerben
ist besondere Mittheilung mit der Aufforderung zu machen, in der anberaumten
Tagfahrt zu erscheinen und den Gläubigern über den Stand der Activmasse
unter Vorlage der betreffenden Urkunden die erforderlichen Aufschlüsse zu ge-
ben. Besondere Mittheilung an die bekannten Gläubiger ist nicht erforderlich.

A r t i k e l 55.
Streitigkeiten, welche über angemeldete Forderungen oder über Vorzugs-

rechte entstehen, sind vor den gewöhnlichen Gerichten auszutragen. Diesen
steht auch die Entscheidung darüber zu, ob der im vorstehenden Art. 54 Abs. 4
erwähnte Nechtsnachtheil verwirkt ist.

Zeigt sich während des Liquidationsverfahrens, daß der Nachlaß zur Be-
zahlung der darauf haftenden Schulden nicht hinreicht, so hat das Einzelnge-
richt das Verfahren zu sistirm und dem Bezirksgerichte behufs der Verfügung
über die Ganteröffnung Anzeige zu machen.

A r t i k e l 56.
Die Kosten des erbschaftlichen Liquidationsprozeffcs fallen dem Nachlasse

zur Last.

8) Ausgebot liegender Grunde.

A r t i ke l 57.
Die Bestimmungen der preußischen Gerichtsordnung Thl. I . Ti t . 51

§. 100—109 über das Aufgebot von Grundstücken zur Erhaltung einer
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Präklusion gegen unbekannte Nealprätenbcnten oder zur vollständigen Berich-
tigung des Besitztitels bleiben mit den in den folgenden Artikeln 58 und 59
enthaltenen Abänderungen und nähern Bestimmungen in Kraft.

A r t i k e l 58.
Zuständig ist das Bezirksgericht, in dessen Sprengel das Grundstück liegt.
Das in §. 101 des Tit. 51 Thl . I der preußischen Gerichtsordnung er-

wähnte Gesuch ist mittels einfacher Vorstellung zu übergeben.
Das Gericht hat die Ediktalladung unter Androhung des in §. 102 an-

gegebenen Rechtsnachtheils zu erlassen und bezüglich deren Veröffentlichung
in den von ihm zu bestimmenden öffentlichen Blättern die entsprechenden An-
ordnungen unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Falls zu treffen.

Die Ediktalladung ist außerdem durch einen Gerichtsvollzieher in der Ge-
meinde, in welcher das Grundstück liegt, ^ n dem üblichen Platze anzuheften.
Weitere Bekanntmachungen sind nicht erforderlich.

Die Tagfahrt zur Anmeldung der Ansprüche Muß in der Ar t anberaumt
werden, daß zwischen ihr und der ersten öffentlichen Bekanntmachung wenig-
stens sechzig Tage in Mitte liegen.

A r t i k e l 59.
Die Anmeldung der Ansprüche geschieht vor einem damit beauftragten

Gerichtsmitgliede.
Das Präklusionserkenntniß erläßt das Gericht auf Vortrag des beauf-

tragten Gerichtsmitglieds in geheimer Sitzung.
Gegen das Präklusionserkenntniß findet außer der Nichtigkeitsbeschwerde

kein Rechtsmittel statt.
Das Präklusionserkenntniß ist in gleicher Weise wie die Ediktalladung

zu veröffentlichen. Innerhalb fünfzehn Tagen, von der Veröffentlichung an
gerechnet, können noch Ansprüche mit voller Rechtswlrtsamkeit angemeldet
werden, die betreffenden Prätendenten haben jedoch die durch die nachträgliche
Anmeldung veranlaßten Kosten zu tragen.

9) Sonstige öffentliche Aufforderungen.

A r t i k e l 60.

I n Betreff der Vorladung unbekannter Erben verbleibt es bei den be-
züglichen Bestimmungen des allgemeinen preußischen Landrechts und der preu-
ßischen Gerichtsordnung Thl. I . Tit. 51 §. 145—156 mit folgenden Abän-
derungen und nähern Bestimmungen:

1) Zuständig ist das Einzelngericht des Or ts , wo sich die Erbschaft er-
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öffnet hat. Dasselbe hat die Sache als Gegenstand der nichtstreitigen
Rechtspflege zu behandeln.

2) Die Erlassung eines förmlichen Präklusionsbescheides steht diesem Ge-
richte nicht zu. Dasselbe hat sich vielmehr darauf zu beschränken,
nach fruchtlosem Ablaufe des Termins den Extrahcnten als rechtmäßigen
Erben anzuerkennen, die Verabfolgung des Nachlasfes an denselben zu
seiner freien Disposition zu verfügen und ihm hierüber ein Zeugniß
auszustellen, wobei der Ausspruch über die Folgen der Versäumuug
des Termins im Falle des spätern Auftretens eines Erbprätendenten
dem Prozeßgerichte vorbehalten bleibt.

3) Die Ar t der Bekanntmachung der Ediktalladung, insbesondere die
öffentlichen Blätter, worin dieselbe zu geschehen hat, sowie der in der
Ediktalladung festzusetzende Termin werden von dem Einzelngerichte
nach Erwägung der Umstände des Falls bestimmt.

A r t i k e l 61.
Bei Aufforderungen von Agnaten oder Gesammthändern kommen bezüg-

lich der Ediktalladung die Bestimmungen des vorstehenden Art . 60 Ziff. 3
zur Anwendung.

Die Bestimmungen der allgemeinen preußischen Gerichtsordnung Thl . I .
Tit. 51 §. 158 bleiben aufrecht.

A r t i k e l 62.
Der Antrag auf öffentliche Vorladung der Gläubiger eines Verschwenders

(preußische Gerichtsordnung Thl. I . Tit. 51 §. 172—178) ist bei dem Ein-
zelngerichte zu stellen. Dieses hat die Sache als Gegenstand der nichtstreitigen
Rechtspflege zu behandeln und hiebei die Vorschriften der preußischen Gerichts-
ordnung zu beobachten. Ein Präklusionsbescheid s§. 178) ist nicht zu er-
lassen, sondern es bleibt lediglich dem Prozeßgerichte überlassen, auf den in
§. 174 bezeichneten Nechtsnachtheil seiner Zeit geeignete Rücksicht zu nehmen.

IV .

Desondere Bestimmungen in Betreff der Anwendbarkeit der neuen
Prozeßordnung in der Pfalz.

1) I u Hauptstück I .

A r t i k e l 63.
Die Bestimmung des Art . 5 Ziff. 2 der neuen Prozeßordnung findet

in der Pfalz nur mit derjenigen Beschränkung Anwendung, welche durch
Art. 67 des gegenwärtigen Gesetzes bedingt ist.
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A r t i k e l 64.
(Zu Art. 23.) I n der Pfalz kann in dem in Art. 111 des Pfälzischen

Civilgesetzbuchs vorgesehenen Falle die Klage auch bei dem Gerichte des er-
wählten Wohnsitzes erhoben werden.

2) Hu Hauptstück V.

A r t i k e l 65.
(Zu Art. 195.) I n der Pfalz kann demjenigen, welcher an einem an-

dern Orte, als an dem seines wirklichen Wohnsitzes, für das betreffende Rechts-
geschäft Wohnsitz erwählt hat, die Zustellung auch in dem erwählten Wohn-
sitze gemacht werden.

3) I u Hauptstück I X — X I V .

A r t i k e l 66.
I n der Pfalz treten von Hauptst. I X . der neuen Prozeßordnung die

Art . 319—322, von Hauptst. X . die Art. 353—369, 394 und 395, von
Hauptst. X I I . der Art . 399 und von Hauptst. X I V . die Art. 449—459,
465, 469—472 nicht in Wirksamkeit. Dagegen bleiben die Bestimmungen
der Art. 1315—1369 des Pfälzischen Civilgesetzbuchs in Kraft.

4) Hu Hauptstück X X I I .

A r t i k e l 67.
Die Bestimmungen des X X I I . Hauptstücks der neuen Prozeßordnung

sinken in der Pfalz keine Anwendung und bleiben die gesetzlichen Bestim-
mungen über Zuständigkeit der Einzclngcrichte bei posscssorischcn Klagen, so-
wie der Art. 3 Ziff. 2 und die Art. 23—27 der Pfälzischen Civilprozeßord-
nung in Kraft.

5) Hu Hauptstuck X X I V .

A r t i k e l 68.
Die Vorsichtsverfügung des Verbots der Veräußerung und weitern Be-

lastung unbeweglicher Güter (Art. 606 Ziff. 3 der neuen Prozeßordnung)
ist in der Pfalz nur zur Sicherung von Geldforderungen oder sonstigen in
Geld anschlagbaren Ansprüchen gestattet.

Der nach Art . 625 der neuen Prozeßordnung zu bewirkende Eintrag hat
daselbst unter analoger Anwendung der Vorschriften der Art. 2148—2150
des pfälzischen Civilgesetzbuchs zu geschehen.
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6) I u HauMück X X V I .

A r t i k e l 69.
Das Verfahren bei Klagen auf Ehescheidung und auf Trennung von

Tisch und Bett richtet sich in der Pfalz auch in Zukunft nach den Bestim-
mungen des sechsten Titels des ersten Buchs des Pfälzischen Civilgesetzbuchs
und der Ar t . 875—880 der Pfälzischen Civilprozeßordnung mit nachstehenden
Modifikationen:

1) Die Art. 250 und 251 des Pfälzischen Civilgesetzbuchs sind aufgehoben.
Dagegen finden die Bestimmungen der Art. 400 und 401 der neuen
Prozeßordnung auch bei den in der Pfalz zur Verhandlung kommenden
Klagen auf Ehescheidung oder Trennung von Tisch und Bett An-
wendung.

2) Die Zustellung der in Art . 256 des Pfälzischen Civilgesetzbuchs er-
wähnten Ordonnanz unterbleibt, wenn bei Erlassung derselben der Be-
klagte selbst oder ein Bevollmächtigter desselben zugegen war.

3) Bezüglich der Fristen zur Einlegung der Berufung, der Nichtigkeits-
beschwerde und des gegen Versäumungsurtheile des Appellationsgerichts
zuläßigen Einspruchs kommen die betreffenden Bestimmungen der neuen
Prozeßordnung zur Anwendung.

4) Die nach Art . 267—270 des pfälzischen Civilgesetzbuchs zulässigen
Anträge auf Erlassung der daselbst erwähnten Vorsichtsverfügungen
können ohne vorherige Zustellung und ohne besondere desfallsige Vor-
laduug der Gegenpartei in jeder zur Verhandlung im Ehescheidungs-
prozesse anberaumten Sitzung mündlich uud zwar selbst im Falle des
Nichterscheinens des Beklagten gestellt werden.

5) Soweit bei Klagen auf Ehescheidung oder auf Trennung von Tisch
und Bett bisher die allgemeinen Prozeßvorschriften Anwendung fanden,
richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen der neuen Prozeß-
ordnung.

7) Hu Hauptstuck X X X I .

A r t i k e l 70.
(Zu Art . 858.) Ar t . 882 des Pfälzischen Civilgesetzbuchs bleibt in

Geltung.

8) Hu Hauptstuck X X X I V .

A r t i k e l 71 .
Die Bestimmung des Art . 974 Abs. 2 der neuen Prozeßordnung findet

in der Pfalz keine Anwendung.
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9) Hu HauMivck X X X V I .

A r t i k e l 72.
I n der Pfalz hat die durch Art. 1046 der neuen Prozeßordnung vor-

geschriebene Hinterlegung, wenn der Gerichtsvollzieher nicht am Sitze des
Hypothekenamts wohnt, durch den Anwalt der betreibenden Partei zu ge-
schehen. Der Gerichtsvollzieher hat letzterem zu diesem BeHufe sowohl die
Urschrift, als auch eine von ihm beglaubigte Abschrift des Beschlagnahme-
protokolls zu übersenden.

Die Vormerkung erfolgt in einem dazu bestimmten Register in der durch
Verordnung näher zu bestimmenden Weise. Die hinterlegte Abschrift wird
diesem Negister beigelegt.

A r t i k e l 73.

(Zu Art . 1050.) I n der Pfalz können Privilegien und Hypotheken,
welche zur Zeit der Vormerkung der Beschlagnahme (Art. 1046) bereits be-
standen haben, aber im Hypothekenbnche nicht eingeschrieben waren, noch bis
zum Tage des Zuschlags, diesen Tag nicht miteingerechnet, eingeschrieben
werden. Ferner können die in Beschlag genommenen Iminobilien bis zu
diesem Tage auch noch mit weitern Hypotheken belastet werden. Die zuletzt
erwähnten Hypotheken stehen jedoch der Forderung der betreibenden Partei
an Hauptsumme, Zinsen und Kosten jedenfalls nach und die betreffenden
Gläubiger sind, soweit das gegenwärtige Gesetz nicht anders bestimmt, auch
nicht als bei der Zwangsveräußernng betheiligt zu betrachten.

A r t i k e l 74.
I n der Pfalz sind zu den Betheiligten, deren Zustimmung nach Art. 1064

Abs. 4 der neuen Prozeßordnung zur Abänderung der Versteigerungsbedin-
gungen erforderlich ist, diejenigen Gläubiger nicht zu zählen, deren For-
derungen zur Zeit der Vormerkung der Beschlagnahme (Art. 1046) im Hy<
pothekenbuche nicht eingeschrieben waren und die auch in dem Verfahren als
Gläubiger nicht aufgetreten sind.

A r t i k e l 75.
I n der Pfalz hat das Gericht in den Fällen des Art. 1064 Abf. 2 der

neuen Prozeßordnung die Befugniß, die Zahlungsfristen bis auf drei Jahre
festzusetzen.

Ar t i ke l 76.
Die Art. 1078 und 1079 der neuen Prozeßordnung, finden m der Pfalz

keine Anwendung.

A
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Die in Art . 1098 der neuen Prozeßordnung vorgeschriebene Aufforderung

ist in der Pfalz auch denjenigen Gläubigern zuzustellen, deren Forderungen
zwischen der Vormerkung der Beschlagnahme (Art. 1046) und dem Zuschlage
im Hypothekenbuche eingeschrieben worden sind.

A r t i k e l 78.
( Z u Art . 1115.) Bei theilweisen Abschlüssen ist auch in der Pfalz durch

den Commissär einstweilen die Löschung der Hypotheken derjenigen Gläubiger
zu verfügen, welche aus gerichtlich hinterlegten Geldem sofort befriedigt werden.

I m endlichen Abschlüsse aber ist in der Pfalz nur die Löschung der noch
eingetragenen Hypotheken derjenigen Gläubiger, welche sofort baar befriedigt
werden, sowie derjenigen, welche für ihre Forderungen keine Befriedigung er-
halten, zu verfügen.

Die Hypotheken, für welche Anweisung auf den Ansteigerer ertheilt wor-
den ist, bleiben einstweilen bestehen und sind nach und nach, wie die betreffen-
den Forderungen bezahlt werden, auf Vorzeigung der Zahlungsanweisung
und der notariellen Quittung vom Hypothetenbeamten zu löschen.

Die verfügten Löschungen dürfen erst vollzogen werden, wenn eine Ab-
änderung des Abschlusses nicht mehr, erfolgen kann.

A r t i k e l 79.
I n den Fällen, in welchen nach Hptstck. X X X V I . der neuen Prozeß-

ordnung ein gerichtliches Vertheilungsverfahren stattfindet, haben in der Pfalz
die Betheiligten auch dann durch Anwälte sich vertreten zu lassen, wenn die
betreffenden Bestimmungen des angeführten Harrptstücks zulassen, daß die Par-
teien persönlich oder durch Bevollmächtigte thätig werden.

Ausgenommen hievon sind die in Ar t . 1092 Ziff. 2 aufgeführten For-
derungen.

10) Hu Hauptstück X X X V I I I .

A r t i k e l 80.
An die Stelle des Art . 1183 der neuen Prozeßordnung treten in der

Pfalz die nachstehenden Bestimmungen:
1) Is t der Schuldner als Erbe an einem Nachlasse betheiligt und wollen

Erbschaftsgläubiger oder Legatare das ihnen nach Art . 878 des Pfälzi-
schen Civilgesetzbuchs zustehende Absonderungsrecht ausüben, so ist zur
Entscheidung hierüber, wenn der Antrag auf Absonderung vor been-
digter Nertheilung der Ver.lassenschaft. gestellt wird, das Bezirksgericht,
in dessen Sprengel sich die Erbschaft eröffnet hat, andernfalls das
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Gantgericht zuständig. Ueber das in Folge eines solchen Antrags
abgesonderte Vermögen des Erblassers ist eine besondere Gant zu er-
öffnen, wenn sich aus dem aufgenommenen Vermögensverzeichnisse die
Unzulänglichkeit dieses Vermögens zur Bezahlung der darauf haftenden
Schulden ergibt. Für diese besondere Gant ist dasjenige Gericht zu-
ständig, bei welchem nach vorstehender Bestimmung der Antrag auf
Absonderung zu stellen ist.

2) Außer dem iu Ziff. 1 angeführten Falle findet, soweit nicht durch
Staatsverträge oder durch Gesetz etwas Anderes bestimmt ist, eine be-
sondere Gant nur in dem Falle des Art. 1174 Abs. 1 der neuen
Prozeßordnung statt.

11) Hu HauMück XXXIX.

A r t i k e l 81 .
Die durch Art. 1202 Abs. 1 der neuen Prozeßordnung vorgeschriebene

Eintragung erfolgt in der Pfalz in einem dazu bestimmten Register in der
durch Verordnung näher anzugebenden Weise.

12) I u Hauptstuck

A r t i k e l 82.
I n der Pfalz sind der Gläubigerschaft gegenüber jene Hypothekeinschrei-

bungen unwirksam, welche in den in Art. 1222 der neuen Prozeßordnung
bezeichneten Fristen auf Grund eines Urtheils erlangt worden sind.

V .

Weitere besondere Bestimmungen für die Pfalz.

A r t i k e l 83.
Bezüglich des Verfahrens bei Gesuchen um Berichtigung von Civilstands-

akten bleibt es im Allgemeinen bei den Bestimmungen der Art. 99—101 des
pfälzischen Civilgesetzbuchs uud der Art. 855—858 der Pfalzischen Civilprozeß-
ordnung. Sind die Betheiligten vorzuladen, so geschieht dies in Form
gewöhnlicher Klage.

Für den in Art. 856 Abs. 3 der Pfälzischen Civilprozeßordnung vorge-
sehenen Fall bleibt es bei der Bestimmung des gedachten Artikels.

I n dem in Art. 858 desselben Gesetzbuchs vorgesehenen Falle ist die
Frist zur Einlegung der Berufung auf dreißig Tage beschränkt.
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A r t i k e l 84.

Die in Art. 118 des pfälzischen Civilgesetzbuchs vorgeschriebene Ver-
öffentlichung der dort bezeichneten Nrtheile geschieht, ohne daß es einer
Einsendung an das Staatsministerium der Justiz bedarf, durch den Staats-
anwalt des betreffenden Bezirksgerichts. Sie erfolgt mittels Abdrucks eines
Auszuges aus dem Nrtheilc in wenigstens drei öffentlichen Blättern, deren
Auswahl dem Staatsanwälte zusteht. Die Kosten sind von dem betreibenden
Theile vorzuschießen. Zwischen dem Tage der ersten Einrückung und dem
Urtheile, welches die Nbwesenheitserklärung ausspricht, müssen unbeschadet der
Bestimmung des Art . 119 des pfälzischen Civilgesetzbuchs wenigstens neun
Monate in Mitte liegen.

I m Nebrigen bleibt es bezüglich der Abwesenden bei den betreffenden
Bestimmungen des vierten Titels des ersten Buchs des pfälzischen Civil-
gesetzbuchs und der Art. 859 und 860 der pfälzischen (Zivilprozeßordnung;
soweit sich das Verfahren bisher nach allgemeinen Prozeßvorschriften richtete,
kommen jedoch in Zukunft die Vorschriften der neuen Prozeßordnung in
Anwendung.

A r t i k e l 85.
Gesuche um Aufhebung einer Opposition gegen eine Heirath (Art . 172—179

des Pfälzischen Civilgesetzbuchs) sind in der Form gewöhnlicher Klagen gegen
diejenigen, welche die Opposition eingelegt haben, anzubringen. Die Frist zur
Einlegung der Berufung beträgt fünfzehn Tage. I m Uebrigen richtet sich
das Verfahren nach den Vorschriften der neuen Prozeßordnung.

A r t i k e l 86.
Das nach Art . 6 Ziff. 7 der neuen Prozeßordnung für die Klage auf

Ernährung eines außerehelichen Kindes zuständige Gericht ist auch
zuständig zur Erfassung der in den Ar t . 210 und 211 des Pfälzischen Civil-
gesetzbuchs bezeichneten Gntscheidnngen.

A r t i k e l 87.
Bezüglich der Ermächtigung verheirateter Frauen zur Vornahme von

Rechtsgeschäften und zur Gcltendmachung von Rechten bei Gericht bleibt es
bei den einschlägigen Vorschriften des pfälzischen Civilgesetzbuchs und der
pfälzischen Civilprozeßordnung mit nachstehenden nähern Bestimmungen:

Die betreffenden Urtheile werden in geheimer Sitzung erlassen.
Wird das Gesuch der Frau abgewiesen, so steht ihr gegen diese Abweisung

das Rechtsmittel der Berufung zu. Das gleiche Rechtsmittel hat auch der
Ehemann, wenn dem Gesuche der Frau trotz seines Widerspruchs entsprochen

3
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worden ist. Die Berufungsfrist beträgt dreißig Tage. Dieselbe läuft für
die Frau von dem Tage an, an welchem der Gerichtsschreiber ihr oder ihrem
Anwalte gegen Bescheinigung Kenntniß von der Abweisung gegeben hat, für
den Ehemann vom Tage der auf Betreiben der Frau an ihn geschehenen
Zustellung des die Ermächtigung ertheilenden Urtheils. Die Berufung wird
durch eine auf der Gerichtsschreiberei des Appellationsgerichts einzureichende
Beschwerdeschrift eingelegt. Das Appellationsgericht entscheidet nach Ver-
nehmung des Staatsanwalts auf Vortrag eines vom Senatsvorstande ernannten
Referenten in geheimer Sitzung. Dasselbe kann, wenn es dies den Verhält-
nissen allgemessen erachtet, die nochmalige Vorladung des Ehemannes zur
Vernehmung über die Gründe seiner Weigerung, sowie auch die gleichzeitige
Vorladung beider Eheleute in das Berathschlagungszimmer des Gerichtshofs
anordnen.

Weitere Rechtsmittel finden nicht statt.

" A r t i k e l 88.
I n allen Fällen, in welchen die in der Pfalz geltende Gesetzgebung Klage auf

Aufhebung eines Familienrathsbeschlusses gestattet, ist diese nach Maßgabe der
betreffenden Bestimmungen bei dem Bezirksgerichte, in dessen Sprengel die
Familienrathsversammlung stattgefunden hat, zu erheben. Auf die Klage
finden die Vorschriften der neuen Prozeßordnung Anwendung.

A r t i k e l 89.
Vormünder, welche, ohne förmliche Theilungsklage zu erheben, in Gemein-

schaft mit volljährigen Betheiligten bei Gericht um die Ermächtigung zur
Vornahme der gerichtlichen Theilung einer Erb- ober sonstigen Masse oder
eines sonstigen ungetheilten Gegenstandes nachsuchen, bedürfen hiezu der
Automation des Familienraths nicht.

Die auf folche Gesuche, sowie die über die nachgesuchte Bestätigung ge-
richtlicher Theilungen ergehenden Entscheidungen find in geheimer Sitzung zu
erlassen.

A r t i k e l 90.
Die in Ar t . 20 des Gesetzes vom 11. September 1825 (Amtsblatt

Seite 103) vorgeschriebene Bekanntmachung der freiwilligen gerichtlichen Ver-
steigerungen soll in einem von den Betheiligten, falls aber diese sich nicht
einigen, von dem beauftragten Notar zu bestimmenden öffentlichen Blatte
stattfinden.

Die entgegenstehende Bestimmung des Art. 19 Abs. 5 des Gesetzes
vom 23. M a i 1846, das Gxekutionsverfahren in der Pfalz betreffend, ist
aufgehoben.
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A r t i k e l 91 .

Die Vorschrift des Art. 467 des Pfälzischen Civilgesetzbuchs, nach welcher
bei jedem Vergleiche, der im Namen von Minderjährigen abgeschlossen werden
soll, ein Gutachten von drei dnrch den Staatsanwalt ernannten Rechts-
gelehrten erholt werden mnß, ist anfgehoben. Es genügt ein vom Bezirks-
gerichte bestätigter Beschlnß des Familienraths.

A r t i k e l 92.

Die in Art. 501 des pfälzischen Civilgesetzbnchs vorgeschriebene zehntägige
Frist wird auf dreißig Tage verlängert. I m Uebrigen bleiben die Bestim-
mungen des pfälzischen Civilgesetzbuchs und der pfälzischen Civilprozeßordnung
über die Interdiktion Geisteskranker nnd über die Anordnung gerichtlicher
Beistände für Geistesschwache und Verschwender in Kraft. Soweit hiebei
bisher die gewöhnlichen Prozeßvorschriften Anwendung fanden, kommen jedoch
in Zukunft die Vorschriften der neuen Prozeßordnung zur Anwendung.

A r t i k e l 93.

I n dem in Ar t . 770 des pfälzischen Civilgesetzbuchs vorgesehenen Falle
tr i t t an die Stelle der dort erwähnten Verkündigungen und Anschläge eine
von dem Bezirksgerichte zu erlassende Ediktalladung, welche in wenigstens drei
vom Gerichte zu bestimmenden öffentlichen Blättern und zwar in jedem der-
selben dreimal in Zwischenräumen von wenigstens zwei Monaten zu ver-
öffentlichen ist.

Die Einweisung kann erst zwei Monate nach der letzten Bekanntmachung
stattfinden. Sie erfolgt, wenn Ansprüche nicht erhoben wurden, durch ein
nach Vernehmung des Staatsanwalts auf Vortrag eines Referenten ohne
weitere Verhandlung in geheimer Sitzung zu erlassendes Erkenntniß. Sind
ans die Ediktalladung Erbansprüche erhoben worden und werden dieselben
bestritten, so ist darüber im gewöhnlichen Verfahren nach Maßgabe der Vor-
schriften der neuen Prozeßordnung zu verhandeln und zu entscheiden.

A r t i k e l 94.

Die in Art. 788 des Pfälzischen Civilgesetzbuchs erwähnte Ermächtigung
ist von den Gläubigern bei dem Bezirksgerichte, in dessen Sprengel sich die
Erbschaft eröffnet hat, durch eine gegen die übrigen Erben, falls aber andere
Erben nicht vorhanden sind, gegen den Vertreter der Masse oder den k. Fiskus
zu erhebende Klage nachzusuchen. Ans diese Klage finden die Vorschriften
der neuen Prozeßordnung Anwendung.
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A r t i k e l 95.
Die gerichtliche Ermächtigung, von welcher in Art. 796 des pfalzischen

(Zivilgesetzbuchs und in Art. 986 der pfälzifchen Civilprozeßordnung die
Rede ist, kann sowohl von dem Vorstande des Bezirks- als von jenem des
Einzelngerichts, in deren Sprengel sich die Erbschaft eröffnet hat, ertheitt
werden. Gegen die Abweisung des Gesuches findet das Rechtsmittel der
Beschwerde statt.

Bei Veräußerungen der zn einer Benefkiarmasse gehörigen Immobilien
(Art . 987 und 988 der pfälzischen Civilprozeßordnung) richtet sich das Ver-
fahren bei Stellung und Verbeschcidung der Anträge auf Abschätzung i M Ver-
kauf der betreffenden Immobilien nach den Bestimmungen des X X V . Hau'ptstiM
der neuen Prozeßordnung. Die Entscheidung erfolgt nach Vernehmung' des"
Staatsanwalts. Eine Bestätigung des Expertenberichts ist nicht lrfotbertich,
wenn die Güter in einem gerichtlichen Theilungsverfahren unter Ocoöachtüng
der Vorgeschriebelren Förmlichkeiten zur Veräußerung kommen.

A r t i k e l 96.
Die in Betreff der Gütertrennungsklagen in der Pfalz dermalen geltenden

besondern Vorschriften bleiben in Kraft. Die in Art. 1444 des pfälzischen
Civilgesetzbuchs festgesetzte vierzehntägige Frist wird jedoch auf dreißig Tage,
jene des Art. 866 der pfälzischen Civilprozeßordnung auf acht Tage erstreckt.

A r t i k e l 97.
Zur Ertheilung der in Art. 1558 des Pfälzischen Civilgeschbuchs erwähnten A

Erlaubniß ist das Bezirksgericht des allgemeinen Gerichtsstands der Eheleute
zuständig. Dieselbe ist mittels einfacher Vorstellung nachzusuchen. Das
Gericht entscheidet über das Gesuch nach Vernehmung des Staatsanwalts.

A r t i k e l 98.
Die Beschlagnahme von Mobiliargegenständen znr Wahrung des Eigen-

tumsrechts (Art . 826 der pfälzischen Civilprozeßordnung) ist auch fernerhin
zulässig und kommen bezüglich derselben die Bestimmungen des Hauptstücks
X X I V . der neuen Prozeßordnung zur Anwendung.

A r t i k e l 99.
Die Bestimmungen des Art. 2102 Ziff. 1 des Pfälzischen CivilgesetzbAchtz k

und der Art. 819—821 der pfälzischen Civilprozeßordnung über die V v r r W e >
der Eigentümer und Hauptmiether oder Hauptpächter von Häufern 'öder
Gütern bleiben auch bezüglich des bei Geltendmachung dieser Vorrechte zu
beobachtenden Verfahrens in Kraft. Soweit sich dasselbe nach a l lMmtek
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Vorschriften zu richten hat, kommen jedoch die Bestimmungen der neuen
Prozeßordnung zur Anwendung.

Die in Ar t . 819 Abs. 2 der Pfälzischen Zivilprozeßordnung erwähnte
Ermächtigung zur sofortigen Beschlagnahme kann ohne Rücksicht auf die
Größe der Forderung sowohl von dem Vorstande des Bezirksgerichts, als
auch von dem des Ginzelngerichts, in deren Bezirk das vermiethete, Haus oder das
verpachtete Gut liegen, ertheilt werden. Liegt letzteres in verschiedenen Ge-
richtsbezirken, so kann jedes Gericht, in dessen Bezirk Theile desselben liegen,
die Ermächtigung ertheilen. Sollen Gegenstände mit Beschlag belegt werden,
welche sich früher in dem vermieteten Hause oder auf dem verpachteten Gute
beftmden haben und ohne Einwilligung des Gläubigers weggebracht worden
-sind, so kann die Ermächtigung auch von dem Vorstande des Bezirksgerichts
oder, von dem des Einzelngerichts des Orts, wo sich die Gegenstände befinden,
orthcilt werden.

Gründet sich die Forderung desjenigen, der die Beschlagnahme vornehmen
ließ, auf eine vollstreckbare Urkunde, so ist eine Giltigkeitserklärung der
Beschlagnahme nicht erforderlich, sondern der Gläubiger kann sofort die Ver-

steigerung der in Beschlag genommenen Gegenstände nach Maßgabe der
Bestimmungen der neuen Prozeßordnung gleichwie bei einer gewöhnlichen

^Pfändung betreibe::. Es muß jedoch die vollstreckbare Urkunde dem Schuldner,
wenn sie ihm noch nicht zugestellt worden oder wenn seit der Zustellung ein
Jahr verstrichen ist,,mit dem Beschlagnahmeprotokolle zugestellt werden.

Gründet sich die Forderung nicht auf eine vollstreckbare Urkunde, so
mnß der Gläubiger, ehe zur Versteigerung geschritten werden kann, Klage
auf Giltigkcitserklärung der Beschlagnahme erheben. Zuständig ist dasjenige
Gericht, bei welchem die Forderung, wenn keine Beschlagnahme stattgefunden

, hätte, nach den Bestimmnngen der neuen Prozeßordnung einzuklagen gewesen
wäre. M i t der Klage ist das Beschlagnahmeprotokoll zuzustellen.

A r t i k e l 100.

Art/ 822 und 823 der pfälzischen Civilprozeßordnung sind aufgehoben.

A r t i k e l 101.

Bei der Veräußerung von Immobilien kann dem Veräußerer vertrags-
mäßig das Recht eingeräumt werden, im Falle der Nichtbezahlung des Kauf-
preises die betreffenden Immobilien ohne Beobachtung der für Snbhastationen
vorgeschriebenen Förmlichkeiten nach Zustellung eines Befriedigungsgebots
nnd fruchtlosem Ablaufe der darin festgesetzten Frist, die jedoch in keinem
Falle unter fünfzehn Tagen betragen darf, durch einen von ihm gewählten

'No ta r öffentlich versteigern zu lassen.
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Diese Vertragsbestimmung ist auch bei den im.Subhastations- und
verfahren vorkommenden Versteigerungen mit der Wirkung statthaft, daß in
diesem Falle die in Abs. 1 bezeichnete Versteigerung durch jeden auf den
betreffenden Kaufpreis angewiesenen Gläubiger betrieben werden kann.

Sie ist ferner statthaft bei Veräußerungen zum Zwecke einer Theilung,
gleichviel ob Miterben oder fremde Personen erwerben.

I n dem Befriedigungsgebote sind die Immobilien, welche der Gläubiger
versteigern lassen wi l l , zu bezeichnen und dasselbe hat die Androhung zu ent-
halten, daß, wenn innerhalb der festgesetzten Frist die Zahlung nicht erfolgt,
zur Versteigerung der bezeichneten Immobilien in der in Abs. 1 angegebenen
Weise werde geschritten werden.

Sollen Immobilien zur Versteigerung gebracht werden, welche nicht mehr
im Eigenthume des Schuldners sind, so ist dem Drittbesitzer Abschrift des
Befriedigungsgebots und der Urkunde, auf welche sich die Forderung des Gläu-
bigers gründet, zustellen zu lassen.

Die Versteigerung ist unter Strafe der Nichtigkeit durch Einrückung in
eines der in der Gegend verbreiterten öffentlichen Blätter wenigstens zweimal,
zum Erstenmale mindestens fünfzehn Tage vor der Versteigerung bekannt zu
machen. Gleichzeitig mit der ersten Ausschreibung ist dem Schuldner und
dem etwaigen Drittbesitzer von dem Versteigerungstage durch Gerichtsvollzieher-
akt Kenntniß zu geben.

Hat der die Versteigerung betreibende Gläubiger nur einen Theil des für
die betreffenden Immobilien noch geschuldeten Kaufpreises zu fordern, so muß
er die übrigen Berechtigten, falls dieselben aus der Urkunde, auf welche sich
seiue Forderung gründet, oder aus dem Hypothekenbuche ersichtlich oder ihm
aus den von ihm selbst abgeschlossenen Verträgen bekannt sind, von der Ver-
steigerung wenigstens fünfzehn Tage vorher durch Gerichtsvollzieherakt in
Kenntniß setzen lassen.

Widersprüche sind bei dem Bezirksgerichte anzubringen, in dessen Sprengel
die zu versteigernden Immobilien liegen, wenn dieselben aber in verschiedenen
Bezirksgerichtssprengeln gelegen sind, jedoch im Pertinenzverhältnisse zu ein-
ander stehen, bei demjenigen Bezirksgerichte, in dessen Sprengel der bedeuten-
dere Theil beziehungsweise, falls das betreffende Gut mit Gebäuden versehen
ist, das Hauptgebäude sich befindet.

Die Wirkungen der im gegenwärtigen Artikel zugelassenen Wiederverstei? ß
gerung sind allen Berechtigten gegenüber dieselben, als wenn die Resolutton
gerichtlich erfolgt wäre.

A r t i k e l 102.
Die Bestimmungen des sechsten, achten und neunten Kapitels des acht-

zehnten Titels des dritten Buchs des pfälzischen Civilgesetzbuchs, der Staats-
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rathsgutachten vom 9. M a i (genehmigt am 1. Juni) 1807 und 5. M a i (ge-
nehmigt am 8. Mai) 1812 und der Art. 832—838 der Pfälzischen Civil-
prozetzordnung bleiben in Kraft, soweit nicht in den Art. 103—109 des ge-
genwärtigen Gesetzes etwas Anderes bestimmt ist.

A r t i k e l 103.
An die Stelle der nach Art. 2169 des Pfälzischen Civilgesetzbuchs dem

Drittbesitzer zuzustellenden Aufforderung tritt die in Art . 1040 Abs. 1 der
neuen Prozeßordnung vorgeschriebene Zustellung einer Abschrift des Befriedi-
gungsgebots und der vollstreckbaren Urkunde. Spätestens binnen dreißig Tagen
von dieser Zustellung an muß der Drittbesitzer die in Art. 2183 des pfäl-
zischen Civilgesetzbuchs angegebene Notifikation an die Hypothekgläubiger
machen lassen.

A r t i k e l 104.
Die Vorschrift des Art . 832 der pfälzischen Civilprozeßordnung, wonach

die in den Art . 2183 und 2185 des Pfälzischen Civilgesetzbuchs erwähnten Zu-
stellungen durch einen von dem Präsidenten des Bezirksgerichts besonders com-
mittirten Gerichtsvollzieher gemacht werden müssen, ist aufgehoben.

A r t i k e l 105.
Die nach Art . 2185 Ziff. 5 des Pfälzischen Civilgesetzbuchs in der dort

erwähnten Zustellung anzubietende Sicherheitsleistung kann auf jede der in
Art . 126 Ziff. 1—4 der neuen Prozeßordnung bezeichneten Arten geschehen.

Soll die Sicherheitsleistung auf andere Weise als durch baare Hinterle-
gung geschehen, so ist mit der Zustellung Vorladung des neuen Eigentümers
in eine bestimmte Sitzung des Bezirksgerichts zur Verhandlung über die An-
nahme der angebotenen Sicherheit zu verbinden und es kommen hiebei die
Bestimmungen des Art . 12? Ms. 3—5 und Art. 128 der neuen Prozeßord-
nung in Anwendung. Gegen die über die Zulänglichkeit der angebotenen S i -
cherheitsmittel ergangenen Urtheile sind selbständige Rechtsmittel zuläßig.

Der in Art . 833 der pfälzischen Civilprozeßordnung angegebene Ausspruch
ist auch dann zu erlassen, wenn der Gläubiger, welcher die Wiederversteigerung
beantragt hat, die von ihm angebotene Sicherheit in der eintretenden Falls
durch das Bezirksgericht festzusetzenden Frist nicht wirklich leistet.

A r t i k e l 106.
Die in dem Staatsrathsgutachten vom 9. M a i 1807 für den dort vor-

gesehenen Fall vorgeschriebene Bekanntmachung hat in einem der in der Ge-
gend verbreiterten öffentlichen Blätter zu geschehen. Zum Beweise der Ein-
rückung ist ein Exemplar des Blattes den Akten beizufügen.
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A r t i k e l 107.

Bei der Wiederversteigeruug kommeu die Vorschriften der ueuen Prozeß-
ordnnug über das Verfahren bei der Zwangsversteigeruug unbeweglicher Güter
mit uachsteheudeu Abweichungen zur Auweudung:

1) Das Gesuch um Erueuuuug eines Versteigeruugsbeamten kann einge-
reicht werden, sobald der Gläubiger, welcher die Wiederversteigeruug
verlaugte, die Sicherheit wirklich geleistet hat. Eine Frist zur Äurei-
chuug des Gesuchs besteht iu diesem Falle nicht. Dem Gesuche sind
die gegenseitig geschehenen Zustellungen beizulegen Wenn sowohl der
neue Eigeuthümer als auch der Gläubiger, welcher die Wiederverstei-
geruug verlaugt hat, ein Gesuch um Erueuuung eines Versteigerungs-
beamteu einreicht, so steht die Betreibung des Verfahrens demjenigen
zu, dessen Gesuch zuerst auf der Gerichtsschreiberei übergeben wurde.

2) Dem Gesuche au den Versteigeruugsbeamteu um Festsetzung der Ver-
steigerung ist nebst dem Ernennuugsbcschlusse die frühere Veräuße-
ruugsurkuude oder der aus derselben gefertigte und zugestellte Auszug
beizulegeu.

3) I m Anschlagzettel ist statt des Beschlagnahmeprotokolls und der Ur-
kuude, in Folge welcher das Verfahren stattfindet, die frühere Ver-
äußerungsurtuude uud die Zustelluug, durch welche der Gläubiger die

. neue Versteigerung beantragt hat, zu erwähneu. Der Preis, den der
Gläubiger uach Art. 2185 Ziff. 2 des pfälzischm (Zivilgesetzbuchs zu
bieteu oder zu erzieleil sich angeboteu hat, bildet das erste Gebot.

4) Die iu Art . 1057 Ziff. 5 der ueueu Prozeßordnung angegebene still-
schweigende Versteigeruugsbedmgung ist im Anschlagzettel ausdrück-
lich dahin abzuäudcru, daß der Austeigerer uicht blos die Kosten des
Nersteigerungsprotokolls, einschließlich der die Versteigerung betreffen-
den Gebühreu des Vcrsteigcruugsbeamten, sondern auch die iu Art. 2188
des pfälzischen Civilgesetzbnchs augegebenen Kosteu außer dem Kauf- !
preise zu berichtigeu hat. Zahlungsfristen können nur mit Zustim-
mung aller Beteiligten festgesetzt werden.

5) Hat der neue Eigouthümer mehrere zur Wiederversteigerung kommende I
Grundstücke mit einander um einen Gesammtpreis erworben, so kann D
der Gläubiger demuugeachtet verlaugeu, daß die Versteigeruug im Eiu- I
zeluen vorgenommen werde. Is t nach Vorschrift des Ar t . 2192 des H
pfälzischen (Zivilgesetzbuchs eiue Ausscheidung des angebotenen Preises ß
auf die eiuzeluen zu versteigernden Grundstücke vorhergegaugeu/so hat i
diese der Wiederversteigeruug zur Grundlage zu dienen. I s t dies aber
uicht der Fal l , so hat der Gläubiger iu der uach Art. 2185 zu M -



4 1

chenden Zustellung zugleich zu erklären, in welcher Weise der ange-
botene Kaufpreis auf die einzelnen Versteigerungsgegenstände zu ver-
th eilen sei.

A r t i k e l 108.
Die in Art. 1061 der neuen Prozeßordnung vorgeschriebene Zustellung

muß nicht nur an die am Tage der Transscription der Veräußerungsurkunde
eingetragenen, sondern auch an diejenigeu Hypothekgläubiger geschehen, deren
Forderungen innerhalb der in Art. 834 der pfälzischen Civilprozeßordnung,
Art. 2194 des Pfälzischen Civilgesetzbuchs und den Staatsrathsgutachten vom
9. M a i 180? und 5. M a i 1812 festgesetzten Fristen eingetragen worden sind.

A r t i k e l 109.
I s t auf die Zustellungen, welche der neue Eigentümer in Gemäßheit

der in Art . 102 des gegenwärtigen Gesetzes angeführten gesetzlichen Bestim-
mungen machen ließ, die Wiederversteigerung nicht beantragt worden, so können,
wenn über die Verkeilung des Käufpreises zwischen mehr als drei Gläubi-
gern Streit besteht, der nene Erwerber, jeder Hypothekgläubiger und der
Schuldner das Vertheilungsverfahren in der in Art. 1094 der neuen Prozeß-
ordnung bestimmten Form einleiten. Hiebei kommen die Vorschriften der neuen
Prozeßordnung zur Anwendung. Die in Art. 1098 der neuen Prozeßord-
nung vorgeschriebene Aufforderung muß an die in Art. 108 des gegen-
wärtigen Gesetzes angegebenen Gläubiger geschehen.

A r t i k e l 110.
Die Bestimmungen der Art . 2157—2165 des Pfälzischen Civilgesetzbuchs

bleiben auch insoweit, als sie die streitige Rechtspflege berühren, in Kraft.

A r t i k e l 111.
Für diejenigen Fälle, in welchen durch die in der Pfalz in Wirksamkeit

verbleibenden gesetzlichen Bestimmungen die provisorische Entscheidung von
Streitigkeiten oder sonstigen sich ergebenden Anständen dem Präsidenten des
Bezirksgerichts übertragen ist, bleiben die Vorschriften der Art. 806—811 der
pfälzischen Civilprozetzordnung in Kraft. I m Falle des Art. 808 bedarf
jedoch der Gerichtsvollzieher zur Zustellung der Vorladung keines besondern
Commissoriums.

A r t i k e l 112.
Die Bestimmungen der Art. 1 und 3 des Gesetzes vom 2. VOnäöiniairo

V I I I über Entscheidung der beim Gemeindcoctroi entstehenden Streitigkeiten
bleiben in Kraft. Verfahren und Berufungssumme richten sich nach den Vor-
schriften der neuen Prozeßordnung.
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Einige die Gerichtsverfassung betreffende Bestimmungen.

A r t i k e l 113.

Das Richteramt kann nur derjenige ausüben, welcher vom Könige dazu
ernannt ist und den Amtseid dahin geleistet hat, die ihm obliegenden Nichter-
amtspflichten nach bestem Wissen und Gewissen, mit Fleiß und Sorgfalt zu
erfüllen, keine Partei zu begünstigen, keiner mit Nath zu dienen, von keiner
ein Geschenk oder Versprechen, weder mittelbar noch unmittelbar anzunehmen,
nirgends aus Haß, Gunst, Furcht, Rücksicht auf die Person oder aus ähnlichen
Ursachen zu handeln, sondern bei allen Richteramtshandlungen nu? Gott, die
Gesetze, die Gerechtigkeit und Wahrheit vor Augen zu haben.

Die Vorstände der Einzelngerichte haben diesen Eid bei dem vorgesetzten
Bezirksgerichte, die übrigen Richter bei dem Gerichte, an welchem sie angestellt
sind, in öffentlicher Sitzung zu leisten.

Der von Richtern, welche als solche schon vor dem 1 . J u l i 1870 ange-
stellt und eidlich verpflichtet waren, in der bisher vorgeschriebenen Weise ge-
leistete Diensteid wird dem vorbezeichneten Eide gleichgeachtet und es hat eine
nochmalige eidliche Verpflichtung dieser Richter, und zwar auch dann, wenn
sie zu einer andern Richterstelle berufen werden, nicht stattzufinden.

A r t i k e l 114.

Der Gerichtsschreiber hat bei dem Gerichte, an welchem er angestellt ist,
in öffentlicher Sitzung den Umtseid dahin zu leisten, die ihm obliegenden Amts-
pflichten nach den bestehenden Gesetzen und Verordnungen treu zu erfüllen,
den dienstlichen Aufträgen seiner Vorgesetzten pünktlich nachzukommen und das
Anttsgeheimniß sorgfältig zu bewahren.

Bei Gerichtsschreibern, welche als solche oder als Gerichtssekretäre schon
vor dem 1. J u l i 1870 angestellt und eidlich verpflichtet waren, vertritt der
in der bisher vorgeschriebenen Weise geleistete Diensteid den in Abs. 1 be-
zeichneten Amtseid, gleichviel ob sie an dem nämlichen oder an einem andern
Gerichte angestellt waren.

A r t i k e l 115.
Vom 1. J u l i 1870 an ist der Cassationshof für die Pfalz aufgehoben

und gehen alle demselben bisher zugewiesenen Gegenstände an den obersten
Gerichtshof über.

H
?''!
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A r t i k e l 116.
Am obersten Gerichtshofe werden zur Entscheidung aller nicht in eine

Plenarsitzung gehörigen Sachen am Beginne eines jeden Gerichtsjahrs durch
das Direktorium ordentliche und außerordentliche Senate gebildet, welche ohne
dringende Veranlassung während des Jahres nicht geändert werden dürfen. I m
Falle vorübergehender Verhinderung oder sonstiger Unzulänglichkeit der für
einen Senat bezeichneten Mitglieder ist der Präsident befugt, andere Gerichts-
mitglieder zur Ergänzung des betreffenden Senats abzuordnen.

Es sind wenigstens drei ordentliche Senate zu bilden. Dem ersten sind
vorzugsweise die Civilsachen, dem zweiten die Handelssachen, dem dritten die
Strafsachen zuzuweisen. I s t ein Senat außer Stande, die anfallenden Ge-
schäfte vollständig zu erledigen, so kann der Präsident einzelne Sachen auch
einem andern weniger belasteten Senate zutheilen.

Außerordentliche Senate sind zu bilden:
1) für die aus der Pfalz einlaufenden Civilsachen;
2) für diejenigen Sachen, welche in den Landestheilen diesseits des Nheins

den protestantischen Ehegerichten und den in Gemäßheit des Art. 17
des Gesetzes über Schließung und Trennung der Ehen der keiner an-
erkannten Neligionsgesellschaft angehörenden Personen vom 2. M a i
1868 für Ehestreitigkeiten gegen Dissidenten bezeichneten Ehegerichten
zugewiesen sind.

I n Disciplinarsachen hat, wenn die Einschreitung durch einen Vorfall
veranlaßt wurde, der in einer Sitznng des obersten Gerichtshofs vorgekommen
ist oder mit einer einem Senate desselben zugetheiltcn Sache zusammenhängt,
der betreffende Senat, andernfalls derjenige Senat, dessen Vorstand der Prä-
sident ist, zu entscheiden.

A r t i k e l 117.
Jedem Senate des obersten Gerichtshofs sind einschließlich des Vorstands

wenigstens acht Mitglieder zuzuweisen. Jedem Senate, dessen Vorstand nicht
der Präsident ist, ist wenn möglich ein Direktor als Vorstand zuzutheilen.
Dem Senate, dessen Vorstand der Präsident ist, kann ein Direktor als M i t -
glied zngetheilt werden. Gleiches kann auch bei anderen Senaten geschehen,
wenn es wegen der Zahl der vorhandenen Direktoren nothwendig ist oder
aus sonstigen Gründen zweckmäßig erscheint. Besteht ein Senat ausnahms-
weise nur aus Räthen, so ist der im Dienste älteste Nath Vorstand desselben.
Is t der Vorstand eines Senats verhindert, so kommen dessen Befugnisse dem
im Range nächstfolgenden Senatsmitgliede zu.

Jedes Mitglied des Gerichtshofs muß einem ordentlichen Senate zuge-
theilt werden.
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Die außerordentlichen Senate werden aus Mitgliedern der ordentlichen
Senate zusammengesetzt. Ein Gerichtsmitglied kann nicht zu .gleicher Zeit
mehreren ordentlichen Senaten angehören. Der -für die-im poxhexMenden
Art . 116 M s . 3 Ziff. 2 erwähnten Sachen
Senat ist, wenn nicht besondere Hindernisse entgegenstehen, Ms solchen,.Ge-
richtsmitgliedern zusammenzusetzen, welche der
gehören.

Bei Zusammensetzung der ordentlichen Senate.ist znöglichst harauf,zu
achten, daß jedes Jahr wenigstens einige Mitglieder aus einem Senate in
einen andern übertreten.

Der Präsident ist befugt, in jedem Senate, so oft er.,es^.für.,Mfst:essfn
erachtet, den Vorsitz zu führen.

A r t i k e l 118.

Hinsichtlich der Bildung der Senate zur Entscheidung der Conyetenz-
conflicte zwischen Gerichts- und Verwaltungsbehörden, sowie zwischen^ Civi l -
und Militärgerichten verbleibt es bei den bezüglichen Bestimmungen des Ge-
setzes vom 28. M a i 1850, die Competenzco.nflicte betreffend.

Die übrigen an den obersten Gerichtshof, gelangenden Competenzconflicte
sind von dem nach Art . 116 des gegenwärtigen Gesetzes in der. Hauptsache
zuständigen ordentlichen oder außerordentlichen Senate,, in dem Falle aber,
daß es erst von der Entscheidung des Competcnzconfiictes abhängt, welcher
Senat für die Hauptsache, wenn diese an den obersten Gerichtshof, gelangen
würde, zuständig wäre, von einem besondern Senate zu entscheiden, der aus
dem Präsidenten als Vorstand und aus von diesem zu bezeichnenden sechs
weitern Mitgliedern der Verschiedenelt Senate, welche je.nqch der Entscheidung
des Competenzconflictes in der Hauptsache zuständig werden können, und zwar
ans jedem dieser Sonate zu gleicher Zahl gn bestehen hat.

. A r t i k e l 119.

Die Anberaumuug der Sitzungen, die Ernennung der Referenten,und
die Bezeichnung der Senatsmitglieder, welche den. cmzelnen Wtzu-ngen.'beizu-
wohnen haben, ist> vorbehaltlich- des dem Präsidenten zustehenden^Mfsichts-
rechts, Sache des Senatsvorstands.

A r t i k e l 120.

Die Appellationsgerichte theilen sich in ordentliche Senate. ^ Neben ^den-
selben ist bei dem als protestantisches Ehegsricht. zweiter: Instanzn,Md,als
Ehegericht zweiter Instanz für die Ehestreitigleiten der Dissidenten 'bezeichneten
Appellationsgerichte ein außerordentlicher Senat für diese Ehesachen ^u bilden.



45

Bei jedem Appellationsgerichte sind wenigstens zwei ordentliche Senate
zu bilden. Der erste hat vorzugsweise über Civtlsachen, der zweite über die
in- öffentlicher Sitzung zu erledigenden Strafsachen zu entscheiden. Wo es
nach der Besetzung des Gerichts möglich ist, muß ein dritter Senat gebildet
werden, der sich vorzugsweise mit den in geheimer Sitzung zu erledigenden
Gegenständen der Strafrechtspftege zu beschäftigen hat und außerdem den
zweiten- Civilssnat bildet. Kann ein dritter Senat nicht gebildet werden, so
trifft der Präsident behufs Erledigung der eben erwähnten Gegenstände der
Strafrechtspflcge die geeigneten Anordnungen.

Jedem Senate sind einschließlich des Vorstands wenigstens fünf M i t -
glieder zuzutheilen.

I m Uebrigen finden die Bestimmungen der Art. 116, 117 und 119 des
gegenwärtigen Gesetzes auch bei den Appellationsgerichten Anwendung.

A r t i k e l 121.

Die nähern Bestimmungen über die Bildung der Senate bei dem obersten
Gerichtshofe und bei den Appellationsgerichten, über die Verkeilung der Ge-
schäfte an die einzelnen Senate und über den innern Geschäftsgang überhaupt
werden, soweit das Gesetz Vorschriften nicht enthält, im Verordnungswege
getroffen.

A r t i k e l 122.

Ob und in wie weit an den Handelsappellations-, den Bezirks- und
Handelsgerichten oder an einzelnen derselben ständige Senate zu bilden sind,
wird durch Verordnung bestimmt. Die eintretenden Falls in dieser Beziehung
nöthigett Bestimmungen, sowie die Vorschriften über den innern Geschäftsgang
bei diesen Gerichten im Allgemeinen, soweit letzterer nicht gesetzlich bestimmt

, werdsü im Verordnungswege erlassen.

A r t i k e l 123.

Bei den Gerichten, welche nicht in ständige Senate eingetheilt sind, gilt
dasjenige, was die neue Prozeßordnung über die amtliche Thätigkeit und die
Obliegenheiten des Senatsvorstands bestimmt, von dem Gerichtsvorstande.

A r t i k e l 124.

Alle den Vorschriften der vorstehenden Art . 116—123 entgegenstehenden
Bestimmungen, insbesondere die in diesen Beziehungen dermalen in der Pfalz
geltendN abweichenden Vorschriften, sowie Art . 123 Abs. 2 des Gesetzes vom
W . November 1861, die Einführung des Strafgesetzbuchs und des Polizei-
MWschbuchs für das Königreich Bayern betreffend, sind aufgehoben.
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Soweit nicht für einzelne Fälle gesetzlich anders bestimmt ist, entscheidet

der oberste Gerichtshof in Senaten von sieben, die Appellationsgerichte ent-
scheiden in solchen von fünf nnd die Bezirksgerichte in solchen von drei M i t -
gliedern.

Die in der Pfalz geltende Bestimnmng, wonach eine größere als die
vorgeschriebene Zahl von Nichten: zur Entscheidung mitwirken kann, ist auf-
gehoben.

A r t i k e l 126.
Die Bestimmungen der Art . 56—60 des Gesetzes vom 10. November

1861, die Einführung des allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuchs betreffend,
gelten auch für die Pfalz.

A r t i k e l 127.
Als Beisitzer bei den Handelsappellations- und Handelsgerichten können

außer den an dem Gerichtssitze wohnenden Kausteuten ernannt werden:
1) am Gerichtssitze wohnende Prokuristen, Handlungsbevollmächtigte und

kaufmännisch gebildete Beamte von Handelsgesellschaften;
2) am Gerichtssitze wohnende ehemalige Kausteute, welche sich von den

Geschäften zurückgezogen haben;
3) Kaufieute und Personen der in Ziff. 1 und 2 bezeichneten Ar t , die

zwar nicht am Gerichtssitze, aber doch in solcher Nähe wohnen, daß
eine Störung nicht zu befürchten ist.

A r t i k e l 128.
Is t ein Einzelnrichter durch Unwohlsein am Ausgehen verhindert, so kann

er bei besonderer Veranlassung in seiner am Gerichtssitze befindlichen Wohnung
bei unverschlossenen Thüren öffentliche Gerichtsverhandlungen vornehmen, hat
dieses aber durch Anschlag an der Thüre des gewöhnlichen Sitzungssaales
und am Eingange seiner Wohnung vorher bekannt zu machen.

Der Anschlag darf erst nach Beendigung der also gepflogenen Verhand-
lungen wieder abgenommen werden.

A r t i k e l 129.
Am obersten Gerichtshofe, an jedem Appellationsgerichte und an jedem

Bezirksgerichte ist ein Obergerichtsschreiber, an jedem Einzelngerichte ein Ge-
richtsschreiber anzustellen.

An den Handelsappellations- und Handelsgerichten wird gleichfalls ein
Obergerichtsschreiber angestellt. Doch können bei den mit einem Appellations
gcrichte verbundenen Handelsappellationsgerichten, sowie bei den mit einem-
Bezirksgerichte verbundenen Handelsgerichten die Funktionen des Obergerichts-
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schreibers dem Obergerlchtsschreiber des betreffenden Appellations- oder Be-
zirksgerichts mit übertragen werden.

Neben den bisher erwähnten Gerichtsschreibern können Untergerichts-
schreiber in der nach dem Umfange der Geschäfte erforderlichen Zahl angestellt
werden.

A r t i k e l 130.
Den Obergerichtsschreibern und den Gerichtsschreibern an den Einzeln-

gerichten steht unter der Aufsicht des Gerichtsvorstands und, soweit dies in
den Gesetzen und den auf Grund der Gesetze erlassenen Dienstesvorschriften
begründet ist, des Staatsanwalts die Leitung aller eigentlichen Gerichtsschrei-
berei-, Kanzlei-, Registratur- und Expeditionsgeschäfte nach Maßgabe der ein-
schlägigen Gesetze und Dienstesvorschriften zu. Sie vertheilen die Geschäfte
nach Maßgabe der Dienstesvorschriften unter die ihnen dienstlich untergebenen
Untergerichtsschreiber. Sie haben jedoch, vorbehaltlich der Beschwerde an das
vorgesetzte Gericht und an das Staatsministerium der Justiz, allen Anord-
nungen, welche der Gerichtsvorstand im Interesse des Dienstes von Amts-
wegen oder auf Beschwerde der Betheiligten trifft, sofort zu entsprechen.

A r t i k e l 131.
Die Disziplinargewalt über die Gerichtsschreiber und Untergerichtsschreiber

der Einzelngerichte, dann über die Ober- und Untergerichtsschreiber der Be-
zirksgerichte steht den Bezirksgerichten, jene über die Ober- und Untergerichts-
schreiber der Appellationsgerichte und des obersten Gerichtshofs dem betreffen-
den Appellationsgerichte beziehungsweise dem obersten Gerichtshofe, jene über
die an Handelsappellations- oder Handelsgerichten angestellten besondern
Ober- und Untergerichtsschreiber dem betreffenden Handelsappellations- oder
Handelsgerichte zu. Den Staatsanwälten steht eine Disziplinargewalt über
die Gerichtsschreibcr, was immer für einer Kategorie diese angehören mögen,
nicht zu. Sie können zwar, wenn sie Mißstände wahrnehmen, darauf auf-
merksam machen, sind jedoch, wenn ihren Bemerkungen keine Folge gegeben
wird, nur befugt, dem Gerichte oder Gerichtsvorstande und eintretenden Falls
ihrer vorgesetzten Behörde Anzeige zu machen.

I m Uebrigen kommen bezüglich der Disziplin über die Gerichtsschreiber
die Vorschriften des Staatsdiener-Edikts zur Anwendung.

A r t i k e l 132.
Die nähern Bestimmungen über die Einrichtung der Gerichtsschreibereim,

die Kanzlei-, Registratur- und Expeditionsgeschäfte bleiben den auf dem Ver-
ordnungswege zu erlassenden Dienstesvorschriften und den zur Durchführung
derselben vom Staatsministerium der Justiz zu erlassenden Anordnungen vor-
behalten.
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Die Sekretäre an dem obersten Gerichtshofe, sowie an den Appellations-
nnd den Bezirksgerichten der Landestheile diesseits des Rheins fallen weg.

A r t i k e l 133.
I n den Fallen der Art . 54, 815 Abs. 3 und 4 und Art . 820 Abs. 3

der neuen Prozeßordnung, sowie in jenen der Art. 138, 139 und 140 des
Gesetzes vom 10. November 1861, die Einführung des Strafgesetzbuchs und
des Polizeistrafgesetzbuchs für das Königreich Bayern betreffend, kann weder
die Verweisung einer zur Zuständigkeit der diesseitigen Gerichte gehörigen
Civil- oder Strafsache an ein pfälzisches Gericht, noch die Verweisung einer
zur Zuständigkeit der pfälzischen Gerichte gehörigen Civil- oder Strafsache
an ein diesseitiges Gericht stattfinden, es sei denn, daß eine Verweisung der
in Art . 54 der neuen Prozeßordnung bezeichneten Ar t von dem Appellations-
gerichte der Pfalz an ein anderes Appellationsgericht geboten erscheint.

Handelt es sich um eine Verweisung auf Grund des Art . 820 Abs. 3
der neuen Prozeßordnung oder des Ar t . 140 Abs. 3 des obengenannten Gin-
führungsgesetzes und war das vernichtete Urtheil von dem Appellations-
gerichte der Pfalz ausgegangen, so hat ausnahmsweise die Zurückweisung
nicht an ein anderes Appellationsgericht, sondern an einen andern Senat des
nämlichen Appellationsgerichts, vorbehaltlich dessen, was im nachstehenden
Art. 134 bestimmt ist, zu geschehen.

Handelssachen können in den Fällen des Art . 815 Abs. 3 und 4 und
Art. 820 Abs. 3 der neuen Prozeßordnung, wenn sie auch zur Zuständigkeit
eines Pfälzischen Gerichts gehören, an ein diesseitiges und, wenn sie zur Zu -
ständigkeit eines diesseitigen Gerichts gehören, an ein pfälzisches Gericht ver-
wiesen werden.

A r t i k e l 134.
Is t in einzelnen Fällen bei einem Appellationsgerichte die zur Entschei-

dung erforderliche Zahl von Gerichtsmitgliedern nicht vorhanden, so kann der
Präsident den Senat durch von ihm einzuberufende Mitglieder nicht bethei-
ligter Bezirksgerichte des Appellationsgerichtssprengels ergänzen.

Tr i t t ein solcher Fal l bei einem Schwurgerichte oder einem Bezirksgerichte
ein, so können durch dm Schwurgerichtspräsidenten beziehungsweise den Vor-
stand des Bezirksgerichts Mitglieder der am Gerichtssitze befindlichen oder be-
nachbarten Einzelngerichte zur Ergänzung zugezogen werden.

A r t i k e l 135.
Tr i t t der im vorhergehenden Art. 134 Abs. 1 vorgesehene Fal l bei einem

mit einem Appellationsgerichte verbundenen Handelsappellationsgerichte oder
bei einem mit einem Bezirksgerichte verbundenen" Handelsgerichte bezüglich
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eines rechtskundigen Mitglieds ein, so hat der Präsident des Appellations-
gerichts beziehungsweise der Vorstand des Bezirksgerichts den Senat aus
andern Mitgliedern des Appellations- beziehungsweise Bezirksgerichts zu
ergänzen.

Tr i t t der gleiche Fall bei einem ausschließlich für Handelssachen errichteten
Handelsappellationsgerichte oder Handelsgerichte bezüglich eines rechtskundigen
Mitglieds ein, so ist dies dem Vorstande des am Gerichtssitze befindlichen
Bezirksgerichts mitzutheilen und hat letzterer sofort die erforderliche Ergänzung
aus Mitgliedern des Bezirksgerichts anzuordnen.

A r t i k e l 136.
Für diejenigen Einzelngerichte, an welchen kein Assessor angestellt ist,

wird vom Bezirksgerichte nach Vernehmung des Staatsanwalts ein Richter
eines benachbarten Einzelngerichts oder des Bezirksgerichts ständig mit der
Stellvertretung des Einzelnrichters beauftragt und dies im Amtsblatte des
Kreises veröffentlicht.

Wird in einzelnen Fällen die Anordnung einer weitern Stellvertretung
an einem Einzelngerichte nöthig, so stellt das Bezirksgericht nach Vernehmung
des Staatsanwalts einen Nichter eines benachbarten Einzelngerichts oder des
Bezirksgerichts als Stellvertreter auf.

A r t i k e l 137.
Alle den Vorschriften der Art. 134—136 des gegenwärtigen Gesetzes

entgegenstehenden Bestimmungen, insbesondere die in der Pfalz geltende Be-
stimmung, wonach Advokaten und Anwälte zur Ergänzung der Gerichte
zugezogen werden können, sind aufgehoben.

Die Bestimmung des Art . 21 Abs. 2 des Gesetzes vom 10. November
1861, die Gerichtsverfassung betreffend, bleibt für die Landestheile diesseits
des Rheins in Kraft.

A r t i k e l 138.
Der oberste Gerichtshof, die Uppcllationsgerichte und die Bezirksgerichte

haben jedes Jahr vom 1 . August bis 30. September einschließlich Ge-
richtsferien.

Für die Landestheile diesseits des Rheins finden im Jahre 1870 keine
Gerichtsferien statt.

Die Handelsappellations- und Handels-, dann die Einzelngerichte haben
keine Gerichtsferien.

A r t i k e l 139.
Während der Gerichtsferien dürfen bei denjenigen Gerichten, für welche

solche bestehen, nur i n nachverzeichneten Sachen gerichtliche Verhandlungen
gepflogen oder Entscheidungen erlassen werdcn:

4
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1) in Strafsachen,
2) in Civilsachen, welche nach gesetzlicher Vorschrift in geheimer Sitzung

zu erledigen sind,
3) auf Berufungen gegen Urtheile der Einzelngerichte,
4) über Vorsichtsverfügungen einschließlich der nach Art . 630 der neuen

Prozeßordnung zu erhebenden Klagen,
5) über Vollstreckung von Urtheilen oder sonstigen vollstreckbaren Urkunden

und in Gantsachen, sowie in den sich hicbei ergebenden Streitigkeiten,
6) über das von einem Anwälte nach Art . 286 der neuen Prozeß-

ordnung gestellte Verlangen auf Abänderung des daselbst bezeichneten
Schriftsatzes,

7) in sonstigen Civilsachen, welche durch Beschluß des Gerichts oder des
Gerichtsvorstands auf Ansuchen einer Partei als dringend erklärt
worden sind.

Die Untersuchungen in Strafsachen erleiden durch die Ferien keine Unter-
brechung.

Zeugenvernehmungen, Augenscheine, Beeidigung und Einweisung von
Sachverständigen und ähnliche Verrichtungen können auch in andern als in
den in Abs. 1 bezeichneten Sachen während der Gerichtsferien vorgenommen
werden, wenn sie durch einen beauftragten Nichter vorzunehmen sind und zu
deren Vornahme bereits vor Beginn der Gerichtsferien Tagfahrt festgesetzt
worden ist oder die Parteien und der beauftragte Richter damit einver-
standen sind.

A r t i k e l 140.
Zur Erledigung der in Art . 139 Abs. 1 des gegenwärtigen Gesetzes

bezeichneten Sachen sind bei denjenigen Gerichten, für welche die Ferien bestehen,
eigene Fenensenate, und zwar bei dem obersten Gerichtshofe und den Appel-
lationsgerichten durch das Direktorium, bei den Bezirksgerichten durch den
Vorstand unter Zuziehung der beiden ältesten Näthe, zu bilden.

Bei dem obersten Gerichtshofe und bei jedem Appellationsgerichte wird
e in Feriensenat gebildet, der einschließlich des Vorstands bei dem obersten
Gerichtshofe aus acht und bei den Appellationsgerichten aus sechs Mitgliedern
besteht. Als Vorstaud des Fericnsenats ist, wenn nicht besondere Umstände
es unmöglich machen, der Präsident oder ein Direktor zu bezeichnen.

Bei den Bezirksgerichten sind je nach dem Bedürfnisse ein oder zwei
Ferieusenate zu bilden und ebenso ist die Zahl der Mitglieder dieser Senate
nach dem Bedürfnisse zu bemessen.

Der Vorstand des Feriensenats hat in geschäftlicher Beziehung alle Be-
fugnisse und Obliegenheiten, welche die Gesetze dem Genchtsvorstande zuweisen.
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Die Untersuchungsrichter, sowie die rechtskundigen Mitglieder der mit
einem Appellations- oder Bezirksgerichte verbundenen Handelsappellations-
und Handelsgerichte können den Feriensenaten zugetheilt werden, es ist aber
auf deren anderweitige Beschäftigung bei Bestimmung der Zahl der Mitglieder
der bezirksgerichtlichen Feriensenate geeignete Rücksicht zu nehmen.

Findet während der Gerichtsferien eine Schwurgerichtssitzung statt, so
sind die Beisitzer des Schwurgerichts aus den Mitgliedern des betreffenden
bezirksgerichtlichen Feriensenats zu nehmen. Letzterer ist jedoch in diesem
Falle für die Dauer der Schwurgerichtssitzung, soweit erforderlich, zu
verstärken.

I s t im Falle des Art. 139 Abs. 1 Ziff. 6 des gegenwartigen Gesetzes
ein bei der Urtheilsfällung thätig gewesener Richter am Gerichtssitze anwesend,
so hat dieser, falls aber mehrere solche Richter anwesend sind, der im Range
vorgehende über das Verlangen auf Abänderung des Schriftsatzes und zwar
selbst dann, wenn er dem Feriensenate nicht angehört, zu entscheiden. I s t
ein solcher Richter nicht anwesend, so steht die Entscheidung dem Vorstande
des Feriensenats zu.

A r t i k e l 141.
I m Falle der Verhinderung mehrerer Mitglieder eines Ferieusenats kann

der Vorstand desselben erforderlichen Falls die am Gerichtssitze anwesenden
sonstigen Gerichtsmitglieder zur Ergänzung des Senats einberufen. Kann
der Senat nicht in solcher Weise auf die zur Beschlußfassung erforderliche
Zahl ergänzt werden, so hat die Ergänzung in der in Art. 134 des gegen-
wärtigen Gesetzes angegebenen Weise zu geschehen.

A r t i k e l 142.
I n denjenigen Civilsachm, welche nach Art. 139 des gegenwärtigen

(Gesetzes während der Gerichtsferim nicht verhandelt und entschieden werden
dürfen, ist der Lauf aller Fristen während der Gerichtsferien unterbrochen.
An der Bestimmung des Art . 286 Abs. 1 der neuen Prozeßordnung, wonach
der Anwalt, welcher eine Abänderung des daselbst angeführten Schriftsatzes
verlangt, dies dem zustellenden Gerichtsvollzieher spätestens am Tage nach
der Zustellung zu erklären hat, wird jedoch auch für die Dauer der Gerichts-
ferien nichts geändert.

Außerdem ist bei der Berechnung von Fristen, welche sechs Monate oder
mehr betragen, auf die Gerichtsferien keine Rücksicht zu nehmen.

A r t i k e l 143.
Die weitern auf die Gerichtsferien bezüglichen Bestimmungen, insbesondere

die Bestimmung darüber, wie während der Gerichtsferien die Staatsanwalt-
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schaft zu vertreten ist und die Gerichtsschreibereigcschäfte zu besorgen sind,
werden auf dem Verordnungswege erlassen.

A r t i k e l 144.

Die bezüglich der Gerichtsferien und der Wiedereröffnung der Sitzungen
dermalen in der Pfalz geltenden Bestimmungen sind aufgehoben.

A r t i k e l 145.

Die Direktorien des obersten Gerichtshofs, der Appellations- und der
Handelsappellationsgerichte bestehen aus dem Präsidenten und den Direktoren
des betreffenden Gerichts. Sie sind in den ihnen durch das gegenwärtige
Gesetz übertragenen Sachen nur bei Anwesenheit von wenigstens drei M i t -
gliedern beschlußfähig und erforderlichen Falls bis zu dieser Zahl durch
Zuziehung der dienstältesten Näthe zu ergänzen. Bei Sümmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorstands beziehungsweise seines Stellvertreters.

V I I .

Schlußbestimmung.

A r t i k e l 146.

Das gegenwärtige durch das Gesetzblatt und das Kreisamtsblatt der
Pfalz zu verkündende Gesetz tritt mit dem 1. Ju l i 1870' in Kraft.

Gegeben München, den 29. Apr i l 1869.

Ludwig.

Fürst v. Hohenlohe. v. Pfretzschner. u. Grejser. v. Schlör. Frhr. v. Pranckh.
v. Lutz. v. Hörmann.

Nach dem Befeh le S e i n e r Ma jes tä t des Kön igs
der Generalsecretär des Staatsrathes,

Seb. v. Kodell.



8achregijler
über das

vom 29. April 1869,

die Einführung einer Prozeßordnung in bürgerlichen Nechtsstreitigkeitcn
für das Königreich Bayern betreffend.

Die Zahlen bedeuten die Artikel des Gesetzes.

Abwesende, Verfahren bezüglich derselben in der Pfalz, 84.
siehe auch: Verschollene.

Advokaten und Anwälte können in der Pfalz nicht mehr zur Ergänzung der Gerichte
zugezogen werden, 137.

Agna ten , Aufforderung derselben nach preußischem Rechte, 61.
A l i m e n t a t i o n außerehelicher K inde r , siehe: P fa lz .
Amtse id

der Richter, 113.
der Gerichtsschreiber, 114.

Änerb ie tungen , gerichtliche, 10.
A n w a l t e , siehe: Advoka ten .
Anwal tsbeste l lnng in Prozessen, die am 1. Ju l i 1870 bereits anhängig waren, und

Erweiterung der Fristen in diesem Falle, 16.
A n w a l t s z w a n g . I n der Pfalz müssen sich die Betheiligten bei der gerichtlichen Ver-

theilung der bei Subhastationen erzielten Erlöse durch Anwälte'vertreten lassen, 79.
Anzeige, gerichtliche, nach preußischem Rechte, 28.
Appel lat ionsger ichte,

Einteilung derselben in Senate, 120, 121.
Besetzung der Senate bei Entscheidungen, 125.
Gerichtsschreiber bei denselben, 129—132.
die bisherigen Sekretäre an den Appellationsgerichten diesseits des Rheins fallen weg, 132.
Ergänzung, falls die zur Entscheidung erforderliche Zahl von Gerichtsmitgliedern nicht

vorhanden ist, 134.



54

Appellationsgerichte,
Gerichtsferien und Bildung der Feriensenate, 138—144.
Direktorien derselben, 145.
siehe auch: H a n d e l s a p p e l l a t i o n s g e r i c h t e .

A r r e s t auf Hypothekforderungen, in der Pfalz findet Vormerkung im Hypothekenbuche
nicht statt, 71.

A u f f o r d e r u n g an Gläubiger bei dem gerichtlichen Vertheilungsverfahren in der Pfalz, 77.
Aufgebote und sonstige öffentliche Aufforderungen nach preuß. Rechte, 31, 54 und 57—62.
B e i l a d u n g eines Dritten in den Rechtsstreit, die Verpachtung hiezu ist als Verpflichtung

zur Streitverkündung zu betrachten, 12.
Beisitzer bei den Handelsappellations- und Handelsgerichten, 127.
Be is tand , gerichtlicher, nach pfälzischem Rechte, siehe: P f a l z und F r i s ten .
Benef ic ia lerbschaft nach preußischem Rechte, 50—56.
Benefic iarmasse, siehe: P f a l z und E r m ä c h t i g u n g .
Be r i ch t i gung von Civilstandsakten, siehe: C i v i l s t a n d s a k t e n .
Beschlagnahme von Mobiliargegenständen nach pfälzischem Rechte zur Wahrung des

Eigentumsrechts, durch die Hauptmiether oder Hauptpächter von Häusern oder
Gütern, sowie der einem auswärtigen Schuldner gehörigen Effekten, siehe: P f a l z .

Beschwerde
gegen Erkenntnisse im Verschollenheitsverfahren nach preußischem Rechte, 34.
der Gerichtsschreiber an das Obergericht oder Staatsministerium der Justiz, 130.

Besihprozeß,
Aufhebung der Beschränkungen des bayerischen Landrechts bezüglich der Zuläßigkeit

desselben in Servitutstreitigkeiten, 26.
in der Pfalz, siehe: p o ssessorisch e K l a g e n .

B e w e i s , welche Bestimmungen der neuen Prozeßordnung über denselben in der Pfalz
nicht in Wirksamkeit treten und welche Bestimmungen des pfälzischen Rechts
dafür in Kraft bleiben, 66.

Bewe i sve r f ah ren in Prozessen, die am 1. Ju l i 1870 bereits anhängig waren, 17, 23.
Bez i rksger ichte ,

Zuständigkeit derselben im Verfahren bei Zwangsabtretungen von Grundeigenthum
zu öffentlichen Zwecken, 6. «

Vorstände der Einzelngerichte haben bei denselben den Amtseid zu leisten, 113.
Bildung der Senate bei denselben, 122.
Besetzung der Senate bei Entscheidungen, 125.
Gerichtsschreiber bei denselben, 129-132.
die Sekretäre an den Bezirksgerichten diesseits des Rheins fallen weg, 132.
Ergänzung, falls die zur Entscheidung erforderliche Zahl von Gerichtsmitgliedern nicht

vorhanden ist, 134.
Gerichtsferien und Bildung der Feriensenate, 138—144.

Bezi rksger ichtspras ident , provisorische Entscheidung über Streitigkeiten ober sonstige
sich ergebende Anstände durch denselben nach pfälzischem Rechte (Refereverfahren), 111.

B l a t t e r , öf fent l iche,
Bezeichnung derselben für öffentliche Bekanntmachungen nach preuß. Rechte, 31,54,58,60.
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Vlatter, öffentliche,

Bezeichnung derselben bei freiwilligen gerichtlichen Versteigerungen in der Pfalz, 90.
B löd f inn igke i tse rk la rung , Verfahren nach preußischem Rechte, 35.
Gassationshof der Pfalz, sowie die das Verfahren vor demselben in Civilsachen betref-

fenden Bestimmungen sind aufgehoben, 3, 115.
(Zivi lprozeßordnung, pfalzische, siehe Pfa lz .
E iv i l recht und civi lrechtl ich, siehe: Recht, bürgerliches, und Land recht (allgemeines

preußisches und bayerisches).
Givi lstandsakten in der Pfalz, Gesuche um Berichtigung derselben, 83.
Gompetenzconfiicte, Gesetz über dieselben vom 28. Mai 1850, 4, 118.
Goncurse, siehe: Gan t verfahren.
Gonventionel le (vertragsmäßige) Zwangsversteigerung nach pfälzischem Rechte, 101.
D a t u m , sicheres, bei Privaturkunden, die vor dem 1. Jul i 1870 errichtet worden

sind, 24.
Diensteid

der Richter, 113.
der Gerichtsschreiber, 114.

D i rek to r ien des obersten Gerichtshofs, der Appellations- und Handelsappellationsgerichte,
116, 140, 145.

D isc ip l i na rgewa l t über die Gerichtsschreiber, 131.
Dissidenten, Gesetz vom 2. Mai 1868 über die Schließung und Trennung der Ehen

derselben, welche Bestimmungen dieses Gesetzes außer Wirksamkeit treten, 3.
Dota lvermögen, unbewegliches, siehe: P fa lz .
Edikta l ladung

nach preußischem Rechte:
bei Klagen auf Todeserklärung, 30, 31.
bei den Aufgeboten liegender Gründe, 57, 58.
bei Vorladungen unbekannter Erben, 60.
bei Aufforderungen von Agnaten oder Gesammthändern, 61.
der Gläubiger von Verschwendern, 62.

nach pfälzischem Rechte:
bei Erbansprüchen überlebender Ehegatten oder des k. Fiscus, 93.

Ehegelöbnisse, Klage ans denselben nach preußischem Rechte, 45—47.
Ehescheidungssachen

nach preußischem Rechte, 48.
nach pfälzischem Rechte, 69.

Ehe the i l , überlebender, Erbansprüche desselben nach pfälzischem Rechte, siehe: P fa lz ,
Erbansprüche.

EinführungsgeseH zum Straf- und Polizeistrafgesetzbuche vom 10. November 1861,
Aufhebung einer Bestimmung desselben, 124.
siehe auch: Handelsgesetzbuch.

G in füh rungs t c rm in , siehe: T e r m i n .
Einzelngerichte,

Gerichtsverhandlung in der Wohnung des Einzelnrichters, 128.
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Ginzelnger ichte,
Gerichtsschreiber an denselben, 129—132.
Mitglieder derselben können zur Ergänzung der Bezirksgerichte zugezogen werden, 134.
Stellvertretung an denselben, 136, 137.

Entscheidungen,
provisorische von Streitigkeiten oder sonstigen sich ergebenden Anständen durch die Be- ^

zirksgerichtspräsidenten nach pfälzischem Rechte (Refereverfahren), 111.
über Streitigkeiten, die in der Pfalz beim Gemeindeoctroi entstehen, 112.
gerichtliche, in welchen Sachen solche während der Gerichtsferien erlassen werden dürfen, 139.

Erbansprüche des überlebenden Ehegatten oder des k. Fiskus nach pfälzischem Rechte, 93.
E r b e , Vorladung unbekannter Erben nach preußischem Rechte, 60.

siehe auch: P f a l z , E rmäch t i gung .
Erbschaf ten , Ermächtigung des Gläubigers zur Annahme der seinem Schuldner zuge-

fallenen, nach pfälzischem Rechte, 94.
siehe auch: Bene f i c ia re rbscha f t .

Grbfchaf t l icher L iqu idat ionsprozeß, siehe: L i q u i d a t i o n s p r o z e ß .
E rgänzung

der Gerichte, wenn die zur Entscheidung erforderliche Anzahl von Gerichtsmitgliedern
nicht vorhanden ist, 134—137.

der Gerichte in der Pfalz durch Advokaten und Anwälte ist aufgehoben, 137.
Erkenntnisse, Aufhebung des Gesetzes vom 17. November 1837 über die Verhütung ungleich-

förmiger Erkenntnisse bei dem obersten Gerichtshofe in bürgerlichenRechtsftreitigkeiten, 3.
E r k l ä r u n g e n ,

gerichtliche, wie dieselben zu machen oder mitzutheilen sind, 10.
besondere Bestimmungen für die Gebietsteile, wo preußisches Recht gilt, 28.

E rmäch t igung ,
gerichtliche, für den Faustpfandgläubiger, das Faustpfand zu behalten oder zu veräußern, 11.

nach pfälzischem Rechte:
verheiratheter Frauen, 87.
der Vormünder zu gerichtlichen Theilungen, 89.
eines Gläubigers zur Annahme der seinem Schuldner zugefallenen Erbschaft, 94.
eines Erben, Gegenstände der Beneftciarmasse zu verkaufen, 95.

E r n ä h r u n g außerehelicher Kinder, siehe: P fa lz .
E rz iehung der Kinder, hierauf bezügliche Anträge bei Ehescheidungsprozessen nach preu-

ßischem Rechte, 48.
Gwiggeldsachen nach Münchener Stadtrecht, 8.
F a l l i m e n t , siehe: G a n t v e r f a h r e n .
Fami l ienrathsbeschluß nach pfälzischem Rechte, nähere Bestimmungen bezüglich der

Klagen auf Aufhebung, 88.
Fauf ip fandg läub iger , Verfahren, wenn dieselben das Faustpfand an Zahlungsstatt be-

halten oder zu ihrer Befriedigung veräußern wollen, 11.
F e r i e n und Feriensenate, stehe: G e r i c h t s f e r i e n .
F i s k u s , Erbansprüche desselben nach Pfälzischem Rechte, siehe: P f a l z , Erbansprüche.
F r a u e n , verheirathete, siehe: E rmäch t i gung .
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Friedensger icht in Nürnberg, siehe: M e r k a n t i l - F r i e d e n s - u n d Schiedsgericht.
F r i s t en , Unterbrechung des Laufs derselben während der Gerichtsferien, 142.

siehe anch: P f a l z , A n w a l t s b e s t e l l u n g .
G a n t v e r f a h r e n , die bisherigen Bestimmungen über dasselbe sind aufgehoben, 2.

am 1. Ju l i 1870 bereits anhängige, 31.
bezüglich der Benesicialerbschaften nach preußischem Rechte, 51, 55.
abweichende Bestimmnngen für die Pfalz, 80—82.

Gemeindeoctro i , Entscheidungen über Streitigkeiten nach pfälzischem Rechte, 112.
Gerichtsferien,

beim obersten Gerichtshofe, den Appellations- und Bezirksgerichten, 138.
in welchen Sachen wahrend derselben nur verhandelt und entschieden werden darf, 139.
Feriensenate, 140, 141.
Unterbrechung des Lanfs der Fristen wahrend derselben, 142.
Staatsanwaltschaft und Gerichtsfchreiberei während derselben, 143.
die in der Pfalz geltenden Bestimmungen über die Gerichtsferien sind aufgehoben, 144.

Gerichtshof, oberster,
tritt an die Stelle des pfälzischen Cassationshofs, 115.
Einteilung desselben in Senate, 116—119, 121.
wie die Senate bei Entscheidungen zu besetzen sind, 125.
Gerichtsschreiber an demselben, 129—132.
die Secretäre an demselben fallen weg, 132.
Gerichtsferien bei demselben, 138—143.
Direktorium desselben, 145.

Ger ich tsordnung, bayerische (coäex Mri8 davarioi ^'uälciarii) tr i tt, soweit sie das
Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten betrifft, außer Kraft, 2, 3.

Gerichts schreiber,
allgemeine Bestimmungen, 129—132.
Amtseid derselben, 114.

Gerichtsschreiberei,
Einrichtung derselben, 129—132.
Geschäfte während der Gerichtsferien, 143.
Anzeigen und Prolestationen, welche nach prenß. Rechte auf derselben zu machen sind, 28.

Gerichtsverfassungsgesetz vom 10. November 1861, 3, 137.
Gerichtsvorstand, siehe: Vors tand.
Gesammthander, Aufforderung derselben nach preußischen: Rechte, 61.
Gründe, Aufgebot liegender, nach preußischem Rechte, 57—59.
Grunddienstbarkei teu, siehe: S e r v i t u t s t r e i t i g l e i t e n .
Grunde igen thum, Zwangsabtretuug desselben für öffentliche Zwecke, siehe: Zwangs -

a b t r e t u n g .
Güte r t rennungsk lagen , Abänderung von Fristen beim Verfahren hierüber nach pfäl-

zischem Rechte, 96.
Handelsappel lat ionsgerichte,

Bildung von Senaten bei denselben, 122.
Beisitzer bei denselben, 127.
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Handelsappel la t ionsger ichte,
Gerichtsschreiber, 129—132.
Ergänzung, falls die zur Entscheidung erforderliche Zahl von Gerichtsmitgliedern nicht

vorhanden ist, 135.
haben keine Gerichtsferien, 138.
Direktorien derselben, 145.

Handelsger ichte,
Bildung von Senaten bei denselben, 122.
Beisitzer bei denselben, 127.
Gerichtsschreiber, 129—132.
Ergänzung, falls die zur Entscheidung erforderliche Zahl von Gerichtsmitgliedern nicht

vorhanden ist, 135.
haben keine Gerichtsferien, 138.

Handelsgesetzbuch, allgemeines deutsches, Einfiihrungsgesetz hiezu vom 10. Nov. 1861, Auf-
hebung, beziehungsweise Abänderung einiger Bestimmungen desselben, 3,7,126,127.

He i ra thscon fens , Klage auf Supplirung desselben nach preußischem Rechte, 45.
H i n t e r l e g u n g des Beschlagnahmeprotokolls im Subhastationsverfahren, abweichende Be-

stimmung für die Pfalz, 72.
Hypothekareinschreibungen, Löschung und Reduction derselben nach pfälzischemRechte,110.
Hypotheken und P r i v i l e g i e n ,

in wie weit solche in der Pfalz nach der Vormerkung der Beschlagnahme noch einge-
räumt und eingetragen werden können, 73.

Löschung derselben, besondere Bestimmung für die Pfalz, 78.
Hypothekenbr ie fe gelten als vollstreckbare Urkunden bei der Beitreibung von aus den

letzten zwei Jahren rückständigen Zinsen eines vor dem 1. Ju l i 1862 eingetra-
genen Kapitals, 25.

Hypothekenbuch, Bereinigung desselben im Subhastationsverfahren, die Bestimmungen
der neuen Prozeßordnung hierüber finden in der Pfalz keine Anwendung, 76.

HypothekengeseH für die Landestheile diesfeits des Rheins, welche Bestimmungen des-
selben außer Wirksamkeit treten, 3.

I n t e r d i k t i o n nach pfälzischem Rechte, siehe: P fa l z .
I n t e r v e n t i o n beim Verfahren gegen Verschollene nach preußischem Rechte, 32.
I n v e n t a r , siehe: B e n e f i c i a l e r b f c h a f t .
Künd igungen , gerichtliche, 10.
Landgerichte der Pfalz, Aufhebung einiger die Zuständigkeit betreffenden Bestimmungen, 3.
Landrecht,

bayerisches, Aufhebung und Abänderung ewiger Bestimmungen desselben, 26, 27.
a l l geme ines preußisches, besondere Bestimmungen für diejenigen Landestheile,

in welchen dasselbe gilt, 28—62.
Verfahren bei vorgeschriebenen Anzeigen und Protestationen, 28.
Verfahren gegen Verschollene, 29—34.
Verfahren bei Anträgen auf Wahn- oder Blödsinnigkeitserklärung, 35.
Verfahren bei Anträgen auf Prodigalitätserklärung, 36—40; bei Aufhebung der

Prodigalitätserklärung, 41.
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Landrecht,
a l l g e m e i n e s preußisches,

Vormundschaftliche Prozesse, 42—44.
Sponsalien- und Ehesachen, 45—48.
erbschaftlicher Liquidationsprozeß, 49—56.
Aufgebot liegender Gründe, 57—59.
Sonstige öffentliche Aufforderungen, 60—62; Aufforderung von unbekannten Er-

ben, 60; von Agnaten oder Gesammthändern, 6 1 ; Vorladung der Gläubiger
eines Verschwenders, 62.

L iqu idat ionsprozeß, erbschaftlicher, nach preußischem Rechte, 49—56.
Löschung und Reduktion der Hypothekareinschreibungen nach pfälzischem Rechte, 110.
M e r k a n t i l - Fr iedens- und Schiedsgericht in Nürnberg, 8.
M i l i t ä rge r i ch t sba rke i t in bürgerlichen Rechtssachen, Aufhebung einiger Bestimmungen

des Gesetzes vom 15. August 1828, 3.
M inde r j äh r i ge , Vergleiche, welche in deren Namen abgeschlossen werden sollen, siehe:

P f a l z , Verg le iche.
Nicht igkei t , Anfechtung eines Urtheils wegen unheilbarer, 18.
Nicht igkei tsk lagen und Nichtigkeitsbeschwerden in Sachen, welche vor dem

1. Ju l i 1870 anhängig geworden sind, 18.
Notar ia tsgefeH vom 10. November 1861, Aufhebung, beziehungsweise Abänderung

einiger Bestimmungen desselben, 3, 5.
Obergerichtsschreiber am obersten Gerichtshofe, an den Appellations-, Handelsappel-

lations-, Handels- und Bezirksgerichten, 129—132.
O c t r o i in der Pfalz, siehe: G e m e i n d e o c t r o i .
Opposi t ion gegen eine Heirath nach pfälzischem Rechte, Gesuche um Aufhebung derselben,

Abänderung der Berufungsfrist, 85.
Personalhaf t , Aufhebung der bisherigen hierauf bezüglichen Bestimmungeu, 3.
Pfalz,

Besondere B e s t i m m u n g e n i n B e t r e f f der A n w e n d b a r k e i t der n e u e n
P r o z e ß o r d n u n g i n der P f a l z . 63—82.

Possessorische Klagen nach pfälzischem Rechte, 63, 67.
Wohnsitz, erwählter, nach pfälzischem Rechte, 64, 65.
welche Bestimmungen der neuen Prozeßordnung über den Beweis iu der Pfalz

keine Anwendung finden und welche Bestimmungen des pfälzischen Rechts in
Kraft bleiben, 66.

Beschränkung der Vorsichtsverfügung des Verbots der Veräußerung und weitern
Belastung unbeweglicher Güter, 68.

Ehescheidungsverfahren und Verfahren bei Klagen auf Trennung von Tisch und
Bett, 69.

Intervention der Gläubiger bei Theilungen, 70.
Arrestanlegung auf Hypothekforderungen, Vormerkungen im Hypothekeubuche fiuden

in der Pfalz nicht statt, 71 .
wie die Hinterlegung des Beschlagnahmeprotokolls und die Vormerkung im Sub-

hastationsverfahren in der Pfalz zu geschehen hat, 72.
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Pfalz,
in wie weit Hypotheken und Privilegien in der Pfalz nach der Vormerkung der

Beschlagnahme noch eingeräumt und eingetragen werden können, 73.
besondere Bestimmung darüber, welche Gläubiger bei Subhastationen zu den Be-

theiligten zu zählen sind, 74.
Ausdehnung der Zahlungsfristen beim Subhastationsverfahren in der Pfalz, 75.
die Bestimmungen der neuen Prozeßordnung über Bereinigung des Hypotheken«

buchs im Subhastationsverfahren finden in der Pfalz keine Anwendung, 76.
Aufforderung an die Gläubiger im gerichtlichen Vertheilungsverfahren, 77.
Löschung der Hypotheken in diesem Verfahren, 78.
Anwaltszwang in diesem Verfahren, 79.
besondere Ganten, 80.
Eintragung der Ganteröffnung, 81 .
Anfechtbarkeit früherer Rechtshandlungen des Gantschuldners, 82.

W e i t e r e besondere B e s t i m m u n g e n f ü r d ie P f a l z , 83—112.
Verfahren bei Gesuchen um Berichtigung der Civilstandsakten, 83.
Abwesenheitsverfahren, 84.
Gesuch um Aufhebung der Opposition gegen eine Heirath, Abänderung der Be-

rufungsfrist, 85.
das für die Klage auf Ernährung eines außerehelichen Kindes zuständige Gericht

ist in der Pfalz auch zur Erlasfung der in den Art. 210 und 211 des dortigen
Civilgesetzbuchs bezeichneten Entscheidungen zuständig, 86.

Ermächtigung verheiratheter Frauen zur Vornahme von Rechtsgeschäften und zur
Geltendmachung von Rechten bei Gericht, 87.

Klagen auf Aufhebung eines Familienrathsbeschlusses, 88.
Gesuche um Ermächtigung zu gerichtlichen Theilungen und Bestätigung von sol-

chen, 89.
Bezeichnung der öffentlichen Blätter zur Bekanntmachung freiwilliger gerichtlicher

Versteigernngen, 90.
Abänderung der in der Pfalz geltenden Bestimmungen über Bergleiche, die im

Namen von Minderjährigen abgeschlossen werden sollen, 91 .
Verfahren bei der Interdiktion nnd Anordnung gerichtlicher Beistände, Abänderung

der Frist für Veröffentlichung der Urtheile, 92.
Verfahren bei Erbanfprüchen des überlebenden Ehegatten und des k. Fiskus, 93.
Ermächtigung des Gläubigers, im Namen seines Schuldners eine Erbschaft anzu-

nehmen, 94.
Ermächtigung eines Erben, Gegenstände einer Beneficiarmasse zu verkaufen, 95.
Abänderung von Fristen beim Verfahren über Gütertrennungsklagen, 96.
Verfahren bezüglich des Verkaufs von zum Dotalvermögen gehörigen Immobilien, 97.
Anwendbarkeit der Bestimmungen der neueu Prozeßordnung auf die Bestimmung

des pfälzischen Rechts über Beschlagnahme von Mobiliargegenständen zur Wahrung
des Eigenthumsrechts, 98.

Beschlagnahme zur Wahrung der Vorrechte der Eigentümer und Hauptmiether
oder Hauptpächter von Häusern oder Gütern, 99.
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Pfalz,
Beschlagnahme der einem auswärtigen Schuldner gehörigen Effekten, die hierauf

bezüglichen Bestimmungen der pfälzischen (Zivilprozeßordnung sind aufgehoben, 100.
Conventionelle (vertragsmäßige) Zwangsversteigerung, 101.
Purgationsverfahren, 102—109.
Löschung und Reduktion von Hypothekareinschreibungen, 110.
Provisorische Entscheidung von Streitigkeiten oder sonstigen sich ergebenden An-

ständen durch den Bezirksgerichtspräsidenten ^Refereverfahren), 111.
Entscheidung über Streitigkeiten, die beim Gemeindeoctroi entstehen, 112.

Allgemeine Bestimmungen über Aufhebung der pfälzifchen Civilprozeßgesetze, des dor-
tigen Civilrechts und des coäo ä6 commercs, 2, 3.

Aufhebung des pfälzischen Cassationshofs. 3, 115.
Bildung eines Senats beim obersten Gerichtshofe für die aus der Pfalz einlaufenden

(Zivilsachen, 116.
Aufhebung der bezüglich der Bildung der Gerichtssenate in der Pfalz bestehenden

Bestimmungen, 124.
die in der Pfalz bisher in Geltung gewesene Bestimmung, wonach eine größere als

die vorgeschriebene Zahl von Richtern zur Entscheidung mitwirken kann, ist auf-
gehoben, 125.

Ausdehnung von Bestimmungen des Einführungsgesetzes zum allgemeinen deutschen
Handelsgesetzbuche auf die Pfalz, 126.

Verweisung von Civi l - und Strafsachen, die zur Zuständigkeit der pfälzifchen Ge-
richte gehören, an ein diesseitiges Gericht und umgekehrt, 133.

Ergänzung der Gerichte durch Advokaten und Anwälte ist ausgehoben, 137.
die dermalen in der Pfalz geltenden Bestimmungen über die Gerichtsferien und die

Wiedereröffnung der Sitzungen sind aufgehoben, 144.
Possessorische Klagen nach pfälzischem Rechte, 63, 67.
Präk lus ionserkenntn iß nach preußischem Rechte

beim Aufgebote liegender Gründe, 59.
bei sonstigen öffentlichen Aufforderungen. 60, 62.

Preußisches Landrecht, siehe: Land recht.
Pr ior i ta tsordnung für die Landestheile diesseits des Rheins, Aufhebung einiger Ne-

stimmungen derselben, 3.
Pr iv i leg ien, siehe: Hypotheken und Pr i v i l eg ien .
Prodigal i tätserklarung nach preußischem Rechte, Verfahren hiebei, 3 6 - 4 1 , 62.
Proteste, gerichtliche, 10; nach preußischem Rechte, 28.
Prozeßabschnitte bei Prozessen, die am 1. Juli 1870 anhängig waren, 14, 15.
Prozesse, welche am 1. Juli 1870 anhängig waren, 13—23.
Prozeßordnung, neue,

wann sie in Kraft tritt, 1.
welche Bestimmungen durch dieselbe im Allgemeiuen aufgehoben werden, 2.
besondere Bestimmungen in Betreff ihrer Anwendbarkeit in den Landestheilen, in

welchen das allgemeine preußische Landrecht Geltung hat, 28—62.
besondere Bestimmungen in Betreff ihrer Anwendbarkeit in der Pfalz, 63—112.
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P u r g a t i o n s v e r f a h r e n nach pfälzischem Rechte, 102—109.
Rea lp ra tendenten , Aufforderung unbekannter, nach preußischem Rechte, 57.
Recht , bürger l iches, in wie weit Bestimmungen desselben durch die neue Prozeßord-

nung ihre Wirksamkeit verlieren, 2.
Rech tsm i t t e l

in Prozessen, die am 1. Ju l i 1870 bereits anhängig waren, 18—20.
gegen die Urtheile im erbschaftlichen Liquidationsprozesse nach preußischem Rechte, 53.
gegen das Präklusionserkenntniß beim Aufgebote liegender Gründe nach preußischem

Rechte, 59.
der Beschwerde, nach preußischem Rechte:

gegen Erkenntnisse, durch welche der Beklagte für Wahn- oder blödsinnig erklärt
worden ist, 35.

gegen Erkenntnisse, durch welche Jemand als Verschwender erklärt worden ist, 40.
gegen Erkennwisse, durch welche das Gesuch um Aufhebung der Prodigalitäts-

erklärung abgewiesen worden ist, 41.
bei Vormundschaftsprozessen, 42, 43.
in Ehescheidungssachen, 48.

nach pfälzischem Rechte:
im Falle der Abweisung eines nach Art. 796 des dortigen Civilgesetzbuchs und

Art. 986 der dortigen Civilprozeßordnung gestellten Gesuchs, 95.
der B e r u f u n g bei Gesuchen bezüglich der Ermächtigung verheiratheter Frauen

nach pfälzischem Rechte, 87.
Rechtspf lege, n ichts t re i t ige, die Vorschriften der neuen Prozeßordnung über die

Festsetzung der Zuständigkeit finden auch auf Competenzconflicte Anwendung,
welche zwischen Gerichten in Bezug auf Gegenstände der nichtstreitigen Rechts-
pflege obwalten, 4.

Rechtsstrei te, welche am 1. Ju l i 1870 anhängig waren, 13—23.
Reduk t i on und Löschung von Hypothekareinschreibungen nach pfälzischem Rechte, 110.
Refe rever fah ren , siehe: P f a l z und Entscheidung.
Revisionsgesuche in Prozessen, die vor dem 1. Ju l i 1870 anhängig waren, 18.
R i c h t e r , Ernennung nnb AnUselb derselben, 113.

8»»8s« -K»KV» »«, Z a i F i o - a r i - ö t 8nr äeditsurg korains und 3 k i 8 i 6 - r 6 V 6 u -

ä i c a t i o n nach pfälzischem Rechte, siehe: P fa l z .
Schiedsgericht in Nürnberg, siehe: M e r k a n t i l - F r i e d e n s - und Schiedsger icht .
Schwurger ichte,

Ergänzung der Mitglieder derselben, 134.
während der Gerichtsferien, 140.

Schwurger ich ts-Präs ident , Befugniß desselben zur Ergänzung des Schwurgerichts, 134.
Secre täre am obersten Gerichtshofe, an den Appellations- und Bezirksgerichten der

Landestheile diesseits des Rheins fallen weg, 132.
Sena te ,

Bildung derselben beim obersten Gerichtshofe, 116—119, 121.
Bildung derselben bei den Appellationsgerichten, 120, 121.
Bildung derselben bei den Handelsappellations-, Bezirks- und Handelsgerichten, 122.
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Gewate,
Ergänzung derselben, wenn die zur Entscheidung erforderliche Zahl von Gerichts-

mitgliedern nicht vorhanden ist, 134, 135.
stehe auch: G e r i c h t s f e r i e n .

Senatsvors tand , siehe: Vo rs tand .
Serv i t u t s t re i t i gke i ten , Aufhebung der Beschränkungen des bayerischen Landrechts be-

züglich der Zuläßigkeit des Besitzprozesses in denselben, 26.
S icher f i e l l ung des Vermögens, Anträge hierauf bei Ehescheidungsprozessen nach preu-

ßischem Rechte, 48.
S iege lmaßigke i t , Aufhebung des Vorrechts derselben, 3.
Sponsa l i en , siehe: Ehegelöbnisse.
S t a a t s a n w a l t ,

Antrag desselben auf Festsetzung der Zuständigkeit bei Competenzconflicten zwischen
Gerichten in Bezug auf Gegenstände der nichtstreitigen Rechtspflege, 4.

Vernehmung desselben,
nach preußischem Rechte:

bei Klagen auf Todeserklärung, 30, 31, 33.
bei Antragen auf Wahn- oder Blödsinnigkeitserklärung, 35.
bei Anträgen auf Prodigalitätserklärung, 36, 39.

nach pfälzischem Rechte:
beim Verfahren bezüglich der Ermächtigung verheiratheter Frauen zur Vornahme

von Rechtsgeschäften und zur Geltendmachung von Rechten, 87.
bei Einweisung eines überlebenden Ehegatten oder des k. Fiskus in einen Nach-

laß. 93.
bei Gesuchen um Veräußerung von zu einer Beneficiarmafse gehörigen Immobilien. 95.
bei Gesuchen um Erlaubniß zur Veräußerung von zum Dotalvermögen gehörigen

Immobilien, 97.
Aufsicht derselben über die Gerichtsschreiber, 130.
Vernehmung derselben bei Stellvertretung an den Einzelngerichten, 136.

Staa tsanwal tschaf t , Vertretung derselben während der Gerichtsferien, 143.
S taa tsd iene r -Ed ik t , in wie ferne dasselbe bezüglich der Disziplin über die Gerichts-

schreiber zur Anwendung kommt, 131.
S te l l ve r t re tung an den Einzelngerichten, 136, 137.
S t re i t ve rkündung , Verpflichtung hiezu, 12.
S u p p l i r u n g des Heirathsconsenses, Klage hierauf nach preußischem Rechte, 45.
T e r m i n der Einführung der neuen Prozeßordnung, 1.
Todeserk lärung, Klage hierauf nach preußischem Rechte, siehe: Verschol lene.
T r e n n u n g von Tisch und B e t t nach pfälzischem Rechte, 69.
Übergangsbest immungen bezüglich der am 1. Ju l i 1870 anhängigen Prozesse, Ganten

und eingeleiteten Vollstreckungen, 13—23.
Untergerichtsschreiber, 129—132.
Un te rha l t der Kinder, hierauf bezüglicher Antrag bei Ehescheidungsprozessen nach preu-

ßischem Rechte, 48.
Urkunden, welche vor dem 1. Ju l i 1870 errichtet worden sind, 24.



V e r f ü g u n g , vorläufige,
im Verfahren bei Anträgen ans Prodigalitätscrkläruug nach preußischem Rechte, 38.
durch den Bezirksgerichtsprä'sidcnten nach pfälzischem Rechte, 111.

Vergleiche, die im Namen von Minderjährigen abgeschlossen werden sollen, Abänderung
einer hierüber in der Pfalz geltenden Bestimmung, 91.

Ve rhand lungen , gerichtliche, während der Gerichtsferien, 139.
Ve rh i nde rung von Richtern, 128, 134—136, 141, 145.
Verö f fen t l i chung der Urtheile im Abweseuhcitsverfahrcn nach pfälzischem Rechte, 84.
V e r o r d n n n g e n , welche sich auf die bayerische Gerichtsordnung und pfälzische Civilprozeß-

ordnnng beziehen, treten, soweit sie das Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitig-
keiten zum Gegenstände haben, außer Kraft, 3.

Verschollene, Verfahren gegen dieselben nach preußischem Rechte, 29—32.
siehe auch: Abwesende und P fa lz .

Verschwender, nach preußischem Rechte, siehe: P r o d i g a l i t ä t s e r k l ä r u n g .
Vers te igerung, freiwillige gerichtliche, Abänderung einer hierüber in der Pfalz geltenden

Bestimmung, 90.
Vertheilungsverfahren, gerichtliche,

die Bestimmungen der neuen Prozeßordnung hierüber finden auch Anwendung bei Ver-
theilung der Entschädigung im Falle der Zwangsabtretung von Grnndeigenthum
zu öffentlichen Zwecken, 6.

die am 1. Ju l i 1870 bereits anhängig waren, 21.
besondere Bestimmungen für die Pfalz, 77—79.

Verwe isung
auf Bestimmungen über das Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten oder auf

eivilrechtliche Bestimmungen, 9.
von zur Zuständigkeit der diesseitigen Gerichte gehörigen Civil- oder Strafsachen an

pfälzische Gerichte und umgekehrt, 133.
Vol ls t reckung,

von Urtheilcn und sonstigen vollstreckbaren Urkunden, Bestimmungen hierüber sind
unter jenen über das Verfahren in bürgerlichen Nechtsstrcitigkeiten begriffen, 2.

falls dieselbe vor dein 1. I u l l 1870 bcgouucn hal, 20.

V o r m e r k u n g der Beschlagnahme im Hypothekenbuche beim Subhastationsverfahren, be-
sondere Bestimmnng für die Pfalz, 72.

Vormundschaftsprozesse nach preußischem Rechte, 42—44.
Vormundschaftsrechnungen nach preußischem Rechte, 44.
Vors ich tsver fügung der Veräußerung und wettern Belastung unbeweglicher Güter, Be-

schränkung derselben in der Pfalz, 68.
Vo rs tand , Ger ichts- 123, 130, 134, 135, 140.
Vo rs tand , S e n a t s - 117—120, 123, 140, 141.
Vors tand des Einzelngerichts, wo dieser den Amtseid zu leisten hat, 113.
Vo rs te l l ung , einfache

nach preußischem Rechte:
bei Klagen auf Todeserklärung, 30.
bei Anträgen auf Wahn- oder Blödsinnigkeitserklärung, 35.
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Vorstellung, einfache
bei Anträgen auf Prodigalitätserklärung, 36.
bei Anträgen bezüglich des Aufgebots liegender Gründe, 58.

nach pfä lz ischem Rechte:
bei Gesuchen um Ermächtigung zu gerichtlicher Theilung, 89.
bei Gesuchen um Erlaubniß zur Veräußerung unbeweglichen Dotalvermögens, 97.

Wahnsmn igke i t se rk l a rung nach preußischem Rechte, 35.
Wechselproteste, durch wen dieselben jetzt aufgenommen werden können, 10.
Wechselsachen, das bisherige Verfahren in Wechselsachen ist aufgehoben, 2, 3.
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, Gesuche hierauf in Prozessen, die am 1. Ju l i 1870

bereits anhängig waren, 18, 22.
Wiede re rö f f nung der Sitzungen nach den Ferien, Abänderung der hierüber in der

Pfalz geltenden Bestimmungen, 144.
Wohnsi tz, e rwäh l te r , nach pfälzischem Rechte, 64, 65.
Zah lungs f r i s ten im Subhastationsverfahren, besondere Bestimmungen für die Pfalz, 75.
Zuständigkei t , die Bestimmungen der neuen Prozeßordnung über die Festsetzung derselben

finden auch auf Competenzconflicte zwischen Gerichten in Bezug auf die nichtstrei-
tige Rechtspflege Anwendung, 4.

Zwangsab t re tung von Grundeigenthum für öffentliche Zwecke, 6.
Zwangsverste igerung, conventionelle (vertragsmäßige), nach pfälzischem Rechte, 101.
Zwischenstreite

bei Vollstreckungen, die vor dem 1. J u l i 1870 begonnen haben, 20.
bei Klagen der Erbschaftsgläubiger gegen den Beneficialerben nach preußischem Rechte, 53.




